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1. Einleitung

1.1 Weimar und wir

Dass uns die Geschichte über ihren Wert belehre, ist ein häufig zugunsten der

Demokratie vorgebrachter Gemeinplatz. Besonders gilt dies für jenen Weltteil,

in dem man sich vor etwas mehr als hundert Jahren auf sie festgelegt hatte, um

sie anschließend für unterschiedlich lange Zeit wieder freiwillig oder erzwun-

gen preiszugeben. Die etwas weniger als drei Jahrzehnte von der Gründung der

demokratischen Republiken in Mitteleuropa bis zur Niederwerfung des Hitler-

regimes gelten als Lehrjahre, in denen eine menschheitsgeschichtlich beispiello-

se Katastrophe erst als unverzichtbares Gut zu schätzen lehrte, was man bereits

nach dem Ende des ersten weltumspannenden Kriegs in Händen gehalten hatte.

Während Westmitteleuropa nach dem Fall des Hitlerregimes den Anschluss an

die demokratische Welt wiederfand, hielt sich in Ostmitteleuropa ein bald ent-

zauberter, zusehends maroder, aber an Machtmitteln reicher real existierender

Sozialismusnochüber vierweitere Jahrzehnte, bevor auch er derDemokratie den

Weg freizumachen, zu der dieWünsche der Bevölkerungen schon längst hinten-

diert hatten. Die Infragestellung der Demokratie in ihrer liberalen, parlamenta-

risch-pluralistischen und rechtsstaatlichen Form erscheint in dieser Perspekti-

ve als durch Faschismus und Stalinismus kompromittiert. Die Katastrophen des

kurzen 20. Jahrhunderts legen die Axiome fest, die das politische Urteilen orga-

nisieren.

Auch die politische Philosophie urteilt von einem Standpunkt aus, der auf

dem Weg von Irrtum, Schmerz, Enttäuschung und Schuld erlangte, gesicherte

historische Errungenschaft zu sein scheint. Sie hat es damit, wo sie als »nor-

mative politische Theorie«1 sich auf die Seite der liberalen Demokratie stellt,

wesentlich leichter als die demokratische Philosophie der Zwischenkriegszeit,

die noch mit einer weit mächtigeren, durch die geschichtlichen Ereignisse noch

1 Tremmel (2020): Normative PolitischeTheorie.
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nicht entkräfteten Konkurrenz zu kämpfen hatte. Die Geschichte schuf mit Blick

auf denWert vonGrund- undMenschenrechten,demokratischenPartizipations-

rechten, Gewaltenteilung und der demokratischen Grundtugend der Toleranz,

ferner auf den Wert einer frei debattierenden und inklusiven Öffentlichkeit, der

Pluralität von Meinungen und Weltanschauungen, schließlich der Einbettung

in einen friedenssichernden internationalen Staatenbund Fraglosigkeiten, die

die Philosophie selbst mit dem bloßen Mittel des Arguments zu erreichen nicht

imstande gewesen wäre. Die Selbstsicherheit, mit der sie ihre Maßstäbe anzu-

wenden imstande ist, hat das normative Denken der Beglaubigung durch die

Geschichte zu verdanken.

Der Gedankenwelt jener Epoche, an deren Ende sich die fatalen Entwick-

lungen durchsetzen sollten, nähert sich die durch den in der Vergangenheit

begangenen Schaden kluge Nachwelt habituell mit dem Bewusstsein eines Er-

fahrungs- und Wissensvorsprungs und der Vorstellung einer in der eigenen

Gegenwart mündenden Teleologie. Der zentralen Idee einer Lehre vergangener

Fehler entspricht es, dass die Verirrungen des »antidemokratischen Denkens«2

eine größere Aufmerksamkeit erhalten als die Errungenschaften ihres prodemo-

kratischen Gegenparts.Wo auf letztere geblickt wird, geschieht dies dann in der

Auffassung, Keime und Vorwegnahmen von Wahrheiten vorzufinden, in deren

festen Besitz man erst durch spätere Katastrophen gelangt ist. Man sucht in

Zurückverfolgung des Eigenen nach Vorläufern, die von derWarte der einsichts-

vollerenGegenwart aus als solche ausgezeichnetwerden können.Von jemandem,

an den man in dieser Weise die eigene Situation als Maßstab anlegt, wird man

indes nicht viel lernen können. Das Bewusstsein des Erfahrungsvorsprunges

steht einer produktiveren Auseinandersetzung gewissermaßen imWege.

Diese Selbstsicherheit muss durch die politischen Entwicklungen der jüngs-

ten Vergangenheit schwere Erschütterungen erfahren. Der historische Triumph

der Demokratie in ihrer liberalen, rechtsstaatlichen und parlamentarischen Ge-

stalt als Ergebnis eines kostenreichen Lernprozesses wird von ihnen in Frage ge-

stellt, und zwar nicht lediglich im globalen Zusammenhang, mit Blick auf den

Anfang der 1990er Jahre noch der Sieg der liberalen Demokratie als das Ende der

großen ideologischen Gegensätze und damit »Ende der Geschichte«3 verkündet

wurde, sondern selbst in jenen Teilen des Okzidents, deren liberaldemokratische

Traditionen zu den am längsten zurückreichenden gehören. Dabei werden die-

2 Sontheimer (1962): Antidemokratisches Denken in derWeimarer Republik.

3 Fukuyama (1992): DasEndederGeschichte.Hier soll indes erwähntwerden,dass FukuyamasThese vom

Ende der Geschichte und vomwelthistorischen Triumph der liberalenDemokratie viel vorsichtiger und

fragender vorgetragen wurde, als es die meisten Wiedergaben glauben machen. Siehe vor allem das

letzte Kapitel von Fukuyamas Buch.
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se Angriffe auf die Demokratie je nach nationalem und lokalem Kontext in un-

terschiedlicher Weise als atavistische Wiederkehr von Zuständen aus der eige-

nen Vergangenheit wahrgenommen. Im deutschsprachigen Zusammenhang hat

dies zur Rede von einer Wiederkehr »Weimarer Zustände« geführt. Auch wenn

die geschichts- und politikwissenschaftliche Kritik an der Berechtigung dieses

Schlagwortes, das mehr Sache des wissenschaftlichen Feuilletons ist denn des

fachwissenschaftlichen Diskurses, zweifellos gute Argumente vorbringen kann,4

birgt es doch imKernder zutreffendenEinsicht in eine zunehmendoffenbarwer-

dende Verletzlichkeit der Demokratie, die durch Entwicklungen der letzten zehn

Jahre von einer »grundsätzlichen« Wahrheit und mit mahnender Absicht vorge-

tragenen Plattitüde zu einer Akutsituation wurde, die politisch bewältigt werden

muss.

Wenn auch eine bereits fatalistische Anklänge beinhaltende Rede von einer

»Wiederkehr« fraglos überzogen ist, können doch bestimmteMotivierungen der

Wahrnehmung von Nähe zwischen der Gegenwart und der Zwischenkriegszeit

ausgemacht werden, die wissenschaftlich durch Hinweise auf die Unterschiede

im Verfassungsbau oder die sozialen Verhältnisse schwer von der Hand zu wei-

sen sind. Die Akzentuierung von bestimmten Elementen ist im wissenschaftlich

nicht objektivierten Erleben der Krisen der Gegenwart begründet, und so sind es

eherdieÄhnlichkeitenundParallelenalsdieUnterschiede,die indasZentrumder

Aufmerksamkeit geraten: die PolarisierungundSchwächungder politischenMit-

te,dieZunahmepolitischerGewalt,dasSchwindeneines verbindendenepistemi-

schen Rahmens und geteilterWeltbeschreibungen,5 die Schwächung von Institu-

tionenunddamit vonautoritativen InstanzenderKonfliktschlichtungund -regu-

lierung in Verbindungmit der Außerkraftsetzung von Verhaltensregeln der Zivi-

lität,6 die Verfestigung von »Angst« als einer demokratieschädlichen kollektiven

Grundstimmung,7die steigendeKonjunktur von Imaginationen ethnokultureller

4 In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde bspw. vor einigen Jahren eine Debatte zum Thema der

Wiederkehr Weimarer Verhältnisse geführt: vgl. Wirsching (2017): Warum Berlin weit davon entfernt

ist, Weimar zu sein; Münkler (2017): Ordnung ohne Hüter; Falter (2017): Wie viel NSDAP steckt in der

AfD?; Daniel (2017): Gegen »das System«; Möller (2017): Ist die Weimarer Republik an den vielen Par-

teien gescheitert? Die Debatte wird kritisch beleuchtet in Sabrow (2023): Auf dem Weg zu Weima-

rer Verhältnissen? Zur Aktualität der deutschen Revolution vor dem Hintergrund der rezenten poli-

tischen Entwicklungen in Europa und Deutschland im Speziellen vgl. Gallus (2018): 1918 bis 2018. Zu

Aktualisierungsperspektiven in der Weimar-Forschung siehe den Band Dreyer/Braune (2016): Weimar

als Herausforderung, darin besonders die Einleitung der Herausgeber und Gallus (2016): Auf demWeg

zur Reaktualisierung durch Historisierung.

5 Vgl. dazu jüngst Nida-Rümelin (2020): Die gefährdete Rationalität der Demokratie; Condello/Andina

(2019): Post-Truth, Philosophy and Law; Sim (2019): Post-Truth, Scepticism & Power.

6 Vgl. Koppetsch (2019): Die Gesellschaft des Zorns.

7 Vgl. Nussbaum (2018): TheMonarchy of Fear.
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Homogenisierung oder schließlich die Wahrnehmung einer Bedrohung »Euro-

pas« oder des »Okzidents«8 alsGanzes durchgeopolitischeMachtverschiebungen

und Migrationsbewegungen.9 Vereinzelt zeichnen bereits Situationen ab, in de-

nen es Bündnisse der gesammelten pro(liberal)demokratischen Kräfte erfordert,

um Rechtspopulisten von der Regierung fernzuhalten, was zu dem für Weimar

kennzeichnenden Teufelskreis aus nur bedingt handlungsfähigen Regierungen

und einer wachsenden Unzufriedenheit bei der Bevölkerung führt. Noch wich-

tiger aus politikphilosophischer und ideengeschichtlicher Sicht sind intellektu-

elle Trends der Gegenwart. Zum Teil sind es die gleichen Gegner, durch die das

demokratische Denken heute wie damals herausgefordert wird. Autoren der kon-

servativen Revolution und der nationalen Revolution, aber auch solche, die dem Na-

tionalsozialismus verbunden waren, dienen der Neuen Rechten als intellektuel-

le Quellen und geistesgeschichtliche Referenzen dienen: die Brüder Jünger, Carl

Schmitt, ArthurMoeller van den Bruck,Martin Heidegger, Oswald Spengler, Ar-

nold Gehlen oder der italienische Faschist und Philosoph Julius Evola.10 Dieser

Aneignungsprozess ist kein Phänomen bloß der jüngsten Vergangenheit, son-

dern ein langwieriger, auf die Anfänge der Neuen Rechten in den 1960er Jahren

zurückgehender, und er ist auch –wie die Schmitt-Rezeption zeigt – keineswegs

auf die politische Rechte beschränkt. Neu ist, dass er sich auf immer breiterer

Basis vollzieht und begleitet wird durch eine zunehmende kulturelle Produkti-

vität des Rechtsextremismus, dessen politische wie auch diskursive und ästhe-

tische Äußerungsformen sich in der jüngeren Vergangenheit gewandelt haben.

Nationalistische Pathetik und heroischer Kitsch, der vor kurzem nur bei kleinen

Randgruppen Anschlag fand, stoßen bei immer größeren Teilen der Jugend auf

Resonanz, und dieser Wandel des Geschmacks und der moralischen Dispositio-

nen ist alarmierender – zumindest für Philosophierende – als es einzelne politi-

sche Krisenphänomene sind. Nach längerer Stille und Jahrzehnten der Konkur-

renzlosigkeitmuss sichdie liberaleDemokratiewieder ernsthaft vonseitendieses

antidemokratischen Denkens herausgefordert sehen, wobei diese innere Bedro-

8 DieDezentrierungEuropaswar ein bedeutender Topos philosophischerGegenwartsanalysennachdem

Weltkrieg, der in dieser Arbeit nicht behandelt wird. Vgl. Spengler (1997): Der Untergang des Abendlan-

des, S. 29; Lessing (1918): Europa undAsien.Bereits während des Krieges äußerte sichMax Scheler dazu

inScheler (1982):DerGeniusdesKrieges,S. 154–205.Die geopolitischeSelbstbehauptungdesdurchden

Weltkrieg politisch geschwächten und seines zivilisatorisch-moralischen Führungsanspruchs verlus-

tig gegangenen Europas gegenüber der zusehends an Selbstbewusstsein gewinnenden, sich in unter-

schiedlichen Panbewegungen organisierenden außereuropäischen Welt war in der frühen Zwischen-

kriegszeit für Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi der Anstoß zur Gründung der Pan-Europa-Bewe-

gung; vgl. Coudenhove-Kalergi (1923): Pan-Europa.

9 Vgl. Terkessidis (1995): Kulturkampf.

10 Zu den Lektürevorlieben der Neuen Rechten vgl. Wagner (2017): Die Angstmacher; Hoffmann (2021):

Ästhetischer Dünger.
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hung untrennbar verschränkt ist mit ihrer äußeren Bedrohung, gegenwärtig am

akutesten durch Putins Russland,11 das rechtsradikale Bewegungen im liberalen

Westen fördert, und ihrem globalen Prestigeverlust.

Diese immer breiter stattfindenden, durch spezialisierte Verlage, Verbrei-

tungsprozesse auf Social-Media-Plattformen oder jugendkulturelle und aktivis-

tische Phänomene wie die Identitäre Bewegung beförderten Aneignungsprozessen

antidemokratischen Denkens deuten darauf hin, dass die Einordnung der be-

treffenden Ideen und Denker in das historische Vorfeld des Nationalsozialismus

bzw. des Faschismus seine delegitimierende Kraft verliert. Bisher geltende Vor-

behalte haben ihre Geltung verloren, die Reichweite der Folgerungen, die aus der

Katastrophe des Faschismus gezogen werden, erweist sich als immer beschränk-

ter; sie reicht für viele nicht mehr aus, der Ablehnung der Demokratie und die

Parteinahme für eine wie auch immer konzipierte Form der Elitenherrschaft

oder dem Verlangen nach einer ethnokulturellen Homogenisierung den Boden

zu entziehen.

Die post-katastrophische Konsensgemeinschaft, die bestimmte, allgemein

anerkannte Schlüsse aus dem Ereignis des Faschismus zugunsten der liberalen

Demokratie ziehen konnte, zeigt Erscheinungen des Zerbröckelns. »Es ist ein

anderer Nationalismus, eine andere Volksgemeinschaft, ein anderer Eliten-

staat möglich, und ihre Realisierung ist einen Versuch wert«: So ließen sich die

Überzeugung und neue Unbefangenheit zusammenfassen, gegen die immer

schwerer anzukommen ist. Die von der liberalen Demokratie geschützten Güter

der gleichen demokratischen Partizipationsrechte, der Menschenrechte und

der Rechtssicherheit erscheinen, einmal zur Selbstverständlichkeit geworden,

zunehmend als trivial, die Warnung davor, sie zu verspielen, verliert an Wir-

kung. Immer mehr sieht man sich aus der post-katastrophischen ideologischen

Überlegenheit in eine Situation ähnlich jener katapultiert, in der sich auch das

demokratische Denken der Zwischenkriegszeit befunden hat, das gute Gründe

gegen die Versprechungen der radikalen Linken und der Rechten vorzuweisen

hatte und die kostenreiche Enttäuschung,die kommenmüsste, antizipierte, aber

keine schlagenden Evidenzen ins Feld führen konnte, die deren Anziehungskraft

letztlich hätten neutralisieren können.

Diesen Entwicklungen steht ein intellektuell wenig produktiver und – von

Weimar gut bekannt – an sich zweifelnder Liberaldemokratismus gegenüber.

Die zu Beginn der russischen Invasion der Ukraine 2022 im Westen gefeierte

eigene Entschlossenheit,mit demdie Vorstellung einer Renaissance der liberalen

Demokratie verbundenwurde, ist längst einer umso tiefergehenden Verunsiche-

11 Vgl. Laruelle (2015): Eurasianism and European Far Right; Shekhovtsov (2018): Russia and the Western

Far Right.
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rung gewichen. Im Kernmilieu des Liberaldemokratismus, dem akademischen,

werden Untergangsdiagnosen immer gängiger, vom Vorwurf ihres »kolonialen«

Charakters ganz zu schweigen.12 Gelehrte Rehabilitierungsversuche eines post-

demokratischen Technokratismus13 gehen einhermit Sympathien ökonomischer

Eliten für den aufgeklärtenDespotismus Singapurs14 und gelegentlich sogar Chi-

nas, an denen die scheinbare Immunität gegenüber disruptiven Entwicklungen

geschätztwird,wie sie im liberaldemokratischenWesten seit der Präsidentschaft

Trumps und demBrexit aufgetreten sind.Die Zweifel der Klimabewegung an der

Fähigkeit liberalerDemokratien,demKlimawandel adäquat zu begegnen, führen

ebenfalls zu einer Abwendung von letzterer und Sympathen für eine autoritär-

technokratische Steuerung.

Die Gegenwart ist geprägt von einer tiefgehenden Verunsicherung in Bezug

auf den weiteren Lauf der Geschichte und einer Enttäuschung von Zukunftser-

wartungen ähnlich jenen, die nach der Niederlage der Mittelmächte die Epoche

des Triumpfes der »westlichen« liberal-parlamentarischen Demokratie angebro-

chen sahen.15 Tatsächlich war die Zwischenkriegszeit bereits im Bewusstsein der

Zeitgenossen beides: eine sowohl prä- wie auch post-katastrophische Epoche.16

Die Legitimität der neuen demokratischenOrdnung in denNachfolgestaaten der

zusammengebrochenen Reiche war zentral in der Erfahrung des katastrophalen

Agierens des Obrigkeitsstaates im Weltkrieg begründet. Vom Zeitpunkt ihres

Hervorgehens an war die liberale Demokratie jedoch mit dem Bedrohungs-

szenario ihrer kostenreichen Zerschlagung konfrontiert. Der Kampf für die

Demokratie war ein Abwehrkampf für eine politische Ordnung, die für die einen

das Stigma trug, eben Produkt einer Niederlage zu sein und ein unautochthones,

von den Siegern des Krieges aufgezwungenes System,17 für die anderen aber je-

nes, dasResultat einer auf halbemWege stecken gebliebenenRevolution und eine

dem Klassengegner zugutekommende politische Spielordnung darzustellen. In

diesemKampfwiesen die Verteidiger undVerteidigerinnenderDemokratie nach

rechts auf den politischen Bankrott des Obrigkeitsstaates im Großen Krieg und

nach links auf die Nachrichten von den im Zuge der großen bolschewistischen

Revolution in Russland begangenen Gräueln hin im Versuch, den Wert dieser

12 Vgl. Selk (2023): Demokratiedämmerung; Kerner (2021): Zur Kolonialität der liberalen Demokratie.

13 Vgl. Staab (2022): Anpassung.

14 Vgl. der Erfolg des Politologen Parag Khanna; Khanna (2019): Unsere asiatische Zukunft.

15 Vgl. Lindsay (1935): The Essentials of Democracy, 1, S. 8; Dewey (2019): Sozialphilosophie, S. 95;

Barthélemy (1928): La crise de la démocratie représentative, S. 8.

16 Zur apokalyptischenGegenwartsdeutung in der Zwischenkriegszeit vgl. Vondung (1988): Die Apokalyp-

se in Deutschland; auch Graf (2008): Die Zukunft derWeimarer Republik, S. 83–134.

17 Vgl. u.a. Jung (1930): Die Herrschaft derMinderwertigen, S. 68;Moeller van den Bruck (1931): Das dritte

Reich, S. 130; siehe auch Faulenbach (1980): Die Ideologie des deutschenWeges.
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Ordnung deutlich zu machen. Die Gewalterfahrung von Krieg und Revolution

sollte jedoch, nachdem sie eine der Demokratie zugutekommende Konfliktmü-

digkeit bedingt hatte, als Evidenzgrundlage für den Wert der demokratischen,

befriedetenOrdnungdesZusammenlebens verblassenunddendurch soziale und

ideologische Gegensätze produzierten antagonistischen Energien unterliegen.

Sie reichten auf Dauer nicht, um den Wünschen nach Wiederherstellung alter

Größe, nach Vergemeinschaftung, nach Ordnung und Besitzstandswahrung

oder aber sozioökonomischer Umwälzung zu widerstehen, die die eingerichtete

Demokratie als Verfahren, einen Modus des Zusammenlebens trotz Uneinigkeit

zu generieren, sprengen sollten.

Die veränderte Situationsdeutungmit Blick auf die eigene Gegenwart legt ein

verändertes Verhältnis zu den Leistungen der demokratischen Akteurinnen und

Akteure der Vergangenheit nahe. Es zeigt sich nämlich zusehends, dass die Dä-

monen, die damals bekämpft wurden, noch nicht besiegt und unschädlich ge-

macht sind.Damitwäre aber die Voraussetzung gegeben,umdenTexten derVer-

gangenheit nicht nur eine frühe und noch mangelnde Version des Eigenen zu

entnehmen, sondern in der Auseinandersetzung mit ihnen lernen zu können.

Die Demokratien der Zwischenkriegszeit und ihr politisches Denken sind folg-

lich deshalb aktuell von so großem Interesse,weil ihre Selbstverständlichkeit sich

im Lauf ihrer Existenz niemals einstellte, die Offenheit der Situation niemals ans

Ende kam und das demokratische Denken daher produktiv und auch gewisser-

maßen anziehend bleibenmusste.

Mit der Relativierung und Infragestellung des Werts der Prozeduren und In-

stitutionendesdemokratischenRechtsstaates,der liberalenGrundrechteunddes

gesellschaftlichen Friedensmit Blick auf die Ziele, die durch die Aufgabe letzterer

erreichbar werden sollen, sind die Demokratinnen und Demokraten der Gegen-

wart erneut ernsthaft beschäftigt. Die Gegenwart rückt immer stärker in Rich-

tung einer Anomie der normativen philosophischen Überzeugungen, wie sie in

den mitteleuropäischen Demokratien der Zwischenkriegszeit von Beginn an be-

stand. Im Lichte dieser Voraussetzungen werden die in diesem Buch untersuch-

ten Texte nicht lediglich als historisch gewordenes Denken und Teil überwunde-

ner ideologischer Kämpfe aus der Frühphase der Demokratien in Mitteleuropa

betrachtet. Sie dienen vielmehr als Quellen undAnlässe zurGewinnung vonKon-

zepten, die als Ergebnis der Versuche betrachtet werden, politisch wie philoso-

phisch mit jenen Energien zu Rande zu kommen, die die Demokratie und den

Friedenszustand im Inneren bedrohten und heute wieder bedrohen.

Vor die Herausforderung, eine Kohäsion von handlungsleitendem Wissen,

institutionellen Einrichtungen und subjektiven Handlungsorientierungen in
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Form eines spezifischen politischen »Dispositivs«18 herzustellen, das Subjekte an

ein System der Konfliktaustragung, Entscheidungsfindung undMachtausübung

bindet, indem es seinen Sinn transparent macht, ist jede Gegenwart gestellt

– allerdings auf eine stets unterschiedliche Grade von Aufwand und Innova-

tion erfordernde Weise. Die Gegenwart entkommt – um in der Terminologie

der Phänomenologie zu sprechen – der Aufgabe nicht, die »Nachstiftung« ei-

ner »Urstiftung« leisten zu müssen.19 Als Stiftungen bezeichnete der Husserl-

Schüler Maurice Merleau-Ponty in seinen Vorlesungen am Pariser Collège de

France »Ereignisse, die in mir einen Sinn niederschlagen, nicht als Überleben

oder Residuum, sondern als Appell an eine Fortsetzung, Forderung nach einer

Zukunft«.20Mit Blick auf die im Herbst 1918 in Mitteleuropa durchgesetzte De-

mokratie und ihre philosophische Begründung bedeutet dies: Die Einsichten,

die »Wesen undWert«21 der demokratischen Institutionen erschließen und die –

in popularisierten Artikulationen – gesellschaftliche Wirkmächtigkeit entfalten,

sind in unterschiedlichen Situationen jeweils von Neuem zu erringen. Der un-

sichere Boden, auf dem die Demokratie damals stand, ist nie ganz durch eine

unerschütterliche Grundlage ersetzt worden und lässt sich auch nicht durch

eine solche ersetzen. Die Vergleiche der Gegenwart mit der Zwischenkriegszeit

korrigieren vor allem die Vorstellung, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts

ein Zeitenwechsel von einer ungesicherten zu einer gesicherten demokratischen

Ordnung stattgefunden hätte. In dieser Situation kann es – so die Überzeugung

des Autors – von Gewinn sein, sich an die politische Philosophie der Zwischen-

kriegszeit aus Interesse an der Vorgeschichte des Eigenen zu näher, sondern

auf der Suche nach Gesprächsbeziehungen, die dazu beitragen, die Aufgaben

der Gegenwart zu bewältigen. Die »Forderung nach einer Zukunft« stellt das

Stiftungsereignis nicht, ohne Mittel bereitzustellen, diese Zukunft zu entwerfen

und zu organisieren. In diesem Sinne soll in diesem Buch die Hinwendung zum

demokratischen Denken des Umbruchs ab demHerbst 1918 erfolgen.

18 Zum Begriff des Dispositivs vgl. Jäger (2011): Diskurs und Wissen; Bührmann/Schneider (2015): Vom

Diskurs zum Dispositiv; Deleuze (1992): What is a Dispositif?; Agamben (2008): Was ist ein Dispositiv?

Genauere Erörterungen finden sich im Abschnitt 6 dieses Buches.

19 Einen Versuch, die politischen Implikationen des Husserlschen Stiftungsbegriff auszuarbeiten, liefert

Bedorf (2020): Stiftungen.

20 Merleau-Ponty (1968): Resumés des cours, S. 61, Übersetzung A. D.

21 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie.
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1.2 Hegung undWahrheit

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die sich dezidiert zur liberalen Demokratie

bekennende politische Philosophie in Mitteleuropa in die Schule nicht-deutsch-

sprachiger Philosophietraditionen, vor allem in jene nordamerikanischer Prove-

nienz.DasSchicksal insbesonderederWeimarerDemokratie färbte aufdasUrteil

überNeukantianismus,Phänomenologie oder Lebensphilosophie ab,die als aktiv

oder passiv involviert in ein umfassendes Scheitern geistig-kultureller Traditio-

nen gesehen wurden. In diesem Buch sollen der Reflexionsstand der politischen

Philosophie zumGründungszeitpunkt der demokratischenRepubliken inMittel-

europamit Blick auf zwei für die Konstitution des Raumes der Politik essenzielle

Momente neu evaluiertwerden: dem ProblemderGewalt unddamit der Frage nach

denMitteln des politischenKonflikts; und demKampf umdasRecht, in dem sein In-

halt gesehen wird.

Eine zentrale Herausforderung, die die demokratische Ordnung zu bewälti-

gen hat, ist die Bannung der Gewalt alsMittel zur Durchsetzung politischer Ziele

bei gleichzeitiger Beibehaltung des als legitimer Ausdruck der Unterschiede so-

zialer Interessen, Wertvorstellungen und Ideologien angesehenen Konflikts der

Parteien, Vertretungskörperschaften, Meinungsmachenden und schließlich des

gespaltenen, nicht nur wählenden, sondern sich auch in den Straßen sammeln-

den, etwa als demonstrierende Masse physisch auftretenden Demos selbst. Der

Gründungsmoment der mitteleuropäischen Demokratien fällt an das Ende des

Gewaltereignisses des ErstenWeltkrieges, und die demokratische Revolution so-

wie die Versuche, diese zu einer sozialistischen weiterzutreiben, waren notge-

drungen von der Erfahrung dieses Gewaltereignisses geprägt. Auch wenn fest-

steht, dass die Mehrheit der Bevölkerung Frieden im Inneren wie auch Äußeren

wünschte, waren es militärisch-bellizistische Energien, die sowohl zur Verteidi-

gungder parlamentarisch-demokratischenRepublikwie auch vonderAnhänger-

schaft der Räterepublik bzw. der Diktatur des Proletariats von den Schlachtfel-

dern des ErstenWeltkriegs zur Entscheidung der Systemfrage in das Innere um-

geleitet und zur Entladung gebracht wurden. Die zentralen Brandherde der Es-

kalation inMitteleuropa lagen in Deutschland und in Ungarn.Nach demweitge-

hendgewaltlosenZusammenbruchderMilitär-undStaatsführungundderÜber-

nahme der Staatsgewalt durch die Arbeiter- und Soldatenräte folgte in Deutsch-

land ab dem Dezember 1918 und in Ungarn seit der Ausrufung der Ungarischen

Räterepublik imMärz 1919 eine Spirale der Gewalt.

Dass eine auf gewaltsamer Durchsetzung gründende politische Ordnung von

den Mitteln seiner Durchsetzung nachhaltigen Schaden davontragen könnte,

dass die Gewaltsamkeit in sie einsickern könnte und die von ihr geschlagenen

Wunden so schnell nicht heilen würden, ist ein Bewusstsein, das sowohl bei
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den Anhängern der parlamentarischen Republik wie auch der proletarischen

Revolution zu finden ist. Bürgerliche Demokratie wie Sozialismus sollen Ord-

nungen des Friedens sein, denn das demokratisch-liberale wie das sozialistische

Menschenbild erachten den innerenwie auch den äußeren Krieg als einen Faktor

der Destruktion – anders als etwa die heroische Ethik bestimmter Spielarten

des Nationalismus, die nur kurze Zeit zuvor wirkungsvoll den Krieg zumOrt der

Veredelung der Kämpfer und ganzer denKrieg an derHeimatfrontmittragenden

Bevölkerungen erklärten. Ihre Errichtung bedurfte also nicht nur des Abbruches

der in den politischen Konflikten nicht zur Ruhe kommenden akuten Gewalt,

sondern darüber hinaus eines grundlegendenmoralisch-politischen Abbaus von

Gewaltsamkeit.

Ein grundlegendes Problem bildete dabei die Gewinnung geteilter Maßstäbe

und damit der Urteilsgrundlage in der Frage der Berechtigung der Gewalt als po-

litischesMittel.DiesemProblem ist der erste Teil der Studie gewidmet.AlsQuelle

einer verbindenden Evidenz22mit Blick auf die in einem physischen wie auch zi-

vilisatorischen undmoralischen Sinne destruktivenDynamiken derGewalt sollte

hier derWeltkrieg fungieren.DerSchreckenderKriegserfahrung sollte jedeForm

politischer Gewalt delegitimieren und einen post-katastrophischen Willen zum

Frieden im Inneren wie nach außen hervorbringen. Der Beitrag der Philosophie

lag dabei darin, den Krieg als Resultat einer falschen politischen Moral zu deu-

ten, von der die Gegenwart sich loslösen müsste, um sich nicht in weitere Kata-

strophen zu begeben. Der moralische Kitt des einzurichtenden politischen Rau-

mes sollte also aus dem Weltkrieg als »Wahrheitsereignis«23 gewonnen werden:

als Ereignis, aus dem Einsichten über die Natur des politischen Konfliktes und

die Gewalt gewonnen werden, die den politischen Prozess in der neu errichte-

ten Ordnung orientieren. Die im Krieg erlittenen Schmerzerfahrungen, die die

Enttäuschung von kollektiven handlungsleitenden Erwartungen und Überzeu-

gungen beinhalten, sollten zur Begründungsressource für eine politisch-mora-

lische Umkehr und die Begrenzung des im Raum der Politik zulässigen Handelns

werden (Abschnitt 2).

22 Das hier maßgebliche Verständnis von »Evidenz« schließt an Hans Jörg Sandkühlers Bestimmung der-

selben an: »Evidentes hat die Garantie seinerWahrheit außer sich und gilt deshalb als fester Boden der

Zurückweisung skeptischer Einwände. Evidenz ist die Voraussetzung einer Erkenntnis, die methodi-

scher Vermittlung (z.B. experimenteller Bestätigung oder eines Beweises) weder bedürftig noch fähig

sind.Siewird sodieBasisderLegitimierungzumeinen epistemischgerechtfertigterBehauptungen,zum

anderen daraus abgeleitetermoralischer Entscheidungen, ethischer Normenbegründung […] und recht-

licher Forderungen,derenEvidenz-Ansprüche in FormvonEvidenz-Anrufungen auftreten.« Sandkühler

(2009): Kritik der Repräsentation, S. 79, Hervorhebungen im Original.

23 Badiou (1998): Abrégé de métapolitique, S. 33. Vgl. auch Kamecke (2008): Institution als Wahrheitser-

eignis; Bedorf (2020): Institutionen und Revolution.
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Als sich zeigte, dass die allgemeine Kriegsmüdigkeit und der Unwille eines

überwiegenden Großteils der Bevölkerung zu gewalttätigen Auseinandersetzun-

gen nicht hinreichten, um zu verhindern, dass die aus demWeltkrieg übernom-

menen kriegerischen Energien im Inneren zur Explosion gelangen, stellte sich

die Frage nach einem Handeln, das dem sich fortsetzenden Wechsel von Schlag

und Gegenschlag ein Ende setzen könnte. Wo man aber entgegen solcher pazi-

fistischer Vorstellungen eines Bruchs mit der Kontinuierung der Gewalt von der

Unumgänglichkeit des Einsatzes letzterer ausging, stellte sich hingegen das Pro-

blem,wieman sich vor der Absorption durch diese bewahren könnte. Die Bedro-

hung durch die Gewalt betrifft nämlich auch den Gewaltausübenden selbst, der

sich davor hüten muss, von den Mitteln, zu deren Einsatz man sich im Kampf

um die Befreiung des Menschen gezwungen sieht, in einem moralischen Sinne

Schaden davonzutragen.Es ist dies die Frage nach demGewissen der Revolution,

das notwendig ist, soll diese nicht im notwendigen Durchgang durch die letzte

gewalttätige politische Auseinandersetzung, den Endkampf zwischen Proletari-

at und Kapitalismus, vomWeg abkommen (Abschnitt 3).

Diesen Vorstellungen einer in der Gegenwart oder in einer postrevolutionä-

ren Zukunft erreichbaren Bannung der Gewalt aus der Politik stand die Position

gegenüber, nach der solche Vorstellungen eine Verneinung der Realität des Po-

litischen als eigenen Gesetzmäßigkeiten unterworfener Form menschlicher In-

teraktion seien, die niemals gänzlich demmoralischen Ideal der Gewaltlosigkeit

untergeordnet werden könne. Die Moralisierung der Politik, die unter dem Ein-

druckdesWeltkrieges vorangetriebenwurdeundvon ihrenBefürworternals Leh-

re verstandenwurde, die aus demBankrott der überlieferten realpolitischen Vor-

stellungendesKaiserreichesgezogenwerdenmüsse,sei einFehler.DiesePosition

konnte in der gemäßigten Form einerMahnung gegenüber überzogenen pazifis-

tischen Ideen vertreten werden oder aber in der Form eines ideologisch radika-

lisierten politischen Amoralismus, der die Prinzipien einer naturalistischen po-

litischen Moral des »Kampfes ums Dasein« in einer hypertrophen Steigerungs-

form vertrat, das Anwendungsgebiet auf die inneren Konflikte ausweitete und

mit derAussicht auf eine bewusst gewollte zukünftigeWiederkehr eines kriegeri-

schen Konflikts im hochskaligenMaßstab kulturell-ethische bzw.metaphysische

Erneuerungsvorstellungen verband (Abschnitt 4).

Der zweite Teil dieses Buches widmet sich dem Recht als dem Gravitations-

punkt des politischen Kampfes. Das Problem des Rechts ist eng mit dem der po-

litischen Gewalt verbunden: zum einen natürlich deshalb, weil das Recht den po-

litischen Konflikt als einen Teil der Gesamtheit vonmenschlichen Interaktionen,

die seinen Normen unterworfen sind, reguliert. Zum anderen aber, weil es von

der Erwartungshaltung der Rechtsunterworfenen mit Blick auf die Frage, ob sie

inder geltendenRechts- bzw.Verfassungsordnungzudemgelangen,was sie sub-
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jektiv als ihnenzustehendesRecht interpretieren,abhängt,welchenLegitimitäts-

grad und damit welche Stabilität die staatlich-rechtliche Ordnung hat. Dem Be-

griff des Rechts ist die Möglichkeit zwangsbewehrter Durchsetzung immanent.

Die Reklamation eines Rechts durch ein Subjekt impliziert die Möglichkeit der

Einlösung durch das Mittel der Gewalt. Daraus folgt aber, dass die Unfähigkeit

der bestehendenOrdnung, die eigenen Ansprüche auf gerechtes Recht zu befrie-

digen, dazu führen kann, dass deren Monopol auf Gewalt bestritten wird – der

Weg des Michael Kohlhaas, der Weg der politischen Revolutionen.24 Die Legiti-

mität der Rechtsordnung hängt also mit ihrer »Leistungsfähigkeit« mit Blick auf

die Herstellung von dem ab, was die Rechtsunterworfenen als Gerechtigkeit und

damit als das ihnen zustehende Recht auffassen, aber auch von dem reflexiven

Verständnis, das sie von ihren eigenen Ansprüchen haben.

Im Zusammenhang der großen Revolution von 1789, die wohl eine wie bei

keiner zweiten Revolution in der Weltgeschichte fruchtbare Anteilnahme der

Philosophie erfuhr, lag ein Großteil der Interventionen seitens letzterer darin,

eben solche Rechtsansprüche zu begründen, die das überlieferte Recht und den

bestehenden Staat sprengen und an ihre Stelle eine neue, vor demRichterspruch

der Philosophie bestehende Ordnung setzen sollten: Man denke an die Traditi-

on des revolutionären Naturrechts,25 im deutschsprachigen Kontext vertreten

durch Fichte oder den philosophischen Jakobiner Johann Benjamin Erhard.26

Diese Selbstgewissheit, im Besitz des wahren Begriffs dessen zu sein, was eine

gerechte bzw. vernunftgemäße politische Ordnung ist, führte die französischen

Revolutionäre zur unbedingten Ablehnung und Feindschaft gegenüber allem,

was diesem widersprach und sich ihm entgegensetzte. Aus ihr fließen nicht nur

antagonistisch-gewaltsameEnergien, sondern auch diktatorischeAnsprüche auf

Alleinherrschaft. Der exklusive Anspruch aufWahrheit impliziert die Entrechtung

dessen, was unwahr ist: Die Durchsetzung der auf der Basis der philosophischen

Wahrheit errichteten sozialen Lebensordnung schließt den Ausschluss und die

Ausschaltung derjenigen ein, die diese hintertreiben. Die Revolution betreibt die

Herstellung der wahren, d.h. vernunftgemäßen Ordnung auf einen Schlag.

Eine solche Haltung war 1918 nur bei der radikalen Linken zu finden (siehe

Abschnitt 8.3). Das Streben nach der Herstellung von Gerechtigkeit wurde durch

das Streben nach dem Frieden, nach einem Modus des gewaltlosen Zusammen-

lebens trotz der Uneinigkeit mit Blick auf die Frage nach der gerechten und gu-

24 Vgl. Kleist (1965): Michael Kohlhaas.

25 Zum Zusammenhang von Naturrecht und Revolutionsgedanke vgl. Hindrichs (2017): Philosophie der

Revolution, S. 15–102.

26 Vgl. Fichte (1973): Beitrag zur Berichtigung derUrteile des Publikums über die Französische Revolution;

Erhard (1970): Über das Recht des Volks zu einer Revolution.
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tenOrdnung gemildert.Die demokratischeRevolution von 1918warweit entfernt

vomdoktrinärenGrundzugder klassischenbürgerlichenRevolution von 1789und

selbst noch jener von 1848. Sie sprach auch den Vertretern des Ancien Régime ei-

ne politische Existenzberechtigung nicht ab, an die Stelle des Versuchs ihrer ge-

waltsamen Niederwerfung trat das Angebot zur Teilnahme und die Hoffnung,

auch die Gegner in die neue Ordnung integrieren zu können. Zugleich blieb aber

die Politik ein Kampffeld, auf dem man sich durchsetzen wollte. Die Revolution

musste keine Entscheidung bringen, aber sie sollte eine künftige friedliche Ent-

scheidung vorbereiten. Der demokratische Prozess sollte auf einem friedlichen

Weg besorgen, was die Jakobiner mit dem Mittel der Gewalt besorgen wollten:

das Alte und Überlebte zum langsamen Absterben bringen.

Die Konzeptionen des Rechts bzw. des Kampfes umdas Recht, die im zweiten

Teil dieser Arbeit diskutiert werden, zielen in der Mehrheit auf eine solche span-

nungsvolle Vereinigung von Gerechtigkeit und Frieden ab. Der philosophische

Ausgriff auf die Wahrheit verwandelt sich hier gegenüber der Selbstgewissheit

der revolutionären Naturrechtstradition entscheidend. Zur Formulierung von

Vernunftnormen, die von der Philosophie auf demWege reinen Denkens gefun-

den werden und durch die Politik lediglich durchgesetzt werden sollen, treten

nun die kritizistische Frage nach den Grenzen der möglichen Erkenntnis dessen

hinzu, was gerecht ist, oder aber diejenige nach wahrheitsfähigen Verfahrens-

weisen der Verhandlung konfligierender Interessen und Gerechtigkeitsverstän-

dnissen, durch die die Spannung zwischen den Werten der Wahrheit und des

Friedens aufgelöst werden soll.Wenn in dieser Weise kritizistisch oder relativis-

tisch Wahrheitsansprüche politischer Akteure und Akteurinnen eingeklammert

werden und damit ein pluralistisches politisches System grundgelegt wird, sind

es nunmehr rechtsphilosophische und erkenntnistheoretische Meta-Wahrhei-

ten, Wahrheiten über Wahrheitsansprüche, in denen die politische Ordnung

philosophisch fundiert wird.

Beide zentralen Problemstellungen des Buches, haben ihren Fluchtpunkt im

Problemdes Verhältnisses vonWahrheit und Politik bzw.der Verfasstheit von Po-

litik als »Wahrheitsprozedur«27. In ihren Inhalten und Zielen, aber auch In ih-

rer institutionellen Rahmung und in den Methoden ihrer Durchführung, voll-

zieht sich Politik als Entfaltung und Erprobung dessen, was gemäß ihren grund-

legenden Prämissen als Wahrheit gilt. Dies betrifft nicht nur die hier relevanten

Demokratien der Zwischenkriegszeit, sondern jede Demokratie bzw. jede politi-

sche Ordnung überhaupt. Politischen Ordnungen ist eine Dimensionierung durch

Wahrheiten undWahrheitsverständnisse zu eigen, die ihren Regeln, Machthier-

archien und Institutionen Sinn und Legitimität geben und einen Entfaltungs-

27 Vgl. Badiou (1998): Abrégé de métapolitique, S. 31.
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raum politischen Handelns konstituieren. Seitdem sie sich der Politik widmete,

besteht die Arbeit der Philosophie darin, in ihren Konzepten derartige Wahrhei-

ten zu artikulieren. Auf Hannah Arendts Verdikt gegenüber Wahrheitsansprü-

chen in der demokratischen Politik zugunsten der »Meinung«28 antwortend, hat

Alain Badiou den Begriff der Wahrheitsprozedur eingeführt, die in Abgrenzung

zur liberal-parlamentarischenDemokratiedarinbestehe,aufdasBekenntnisund

die Treue zu bestimmten Wahrheiten nicht zu verzichten. In Abgrenzung wie-

derumvonBadious eigener Entgegensetzung vonpolitischerWahrheitsprozedur

und liberaldemokratischer Politik soll hier die Philosophie dabei beobachtet wer-

den,wie sie in der Geburtsstunde dermitteleuropäischenDemokratien eben sol-

che Wahrheiten zu formulieren suchte, deren Entfaltung durch die parlamenta-

rische Demokratie vonstattengehen sollte; oder aber Wahrheiten, die mit dieser

konkurrierenden institutionellen Dimensionierungen der Politik zugrunde ge-

legt wurden.

Dies soll unterdenbereits genanntenzwei leitendenGesichtspunktengesche-

hen: mit Blick auf die Mittel und den Inhalt der Politik, auf das Problem der Ge-

walt und den Kampf um das Recht. Die Dimensionierung der Politik vollzieht

sich als Bekenntnis zu einerWahrheit, die in der »pathischen Evidenz« desWelt-

krieges (Abschnitt 2) zur Geltung gelangt, als ethische Folgerung aus der Ein-

sicht in die bedrohliche und wertzerstörende Dynamik von Konfliktualität, vor

der das Gemeinwesen bewahrt werden soll (Abschnitt 3), oder aber durch den

Gestus des überlegenen Realismus, der gegen die Illusionen des politischen Mo-

ralismus für sich die nüchterne Erkenntnis harter, unbarmherziger Wahrheiten

reklamiert (Abschnitt 4).Mit Blick auf denKampf umdasRecht hängt dieDimen-

sionierungder Politik vonderEinschätzungderMöglichkeit eines absoluten oder

zumindest neutralen und überlegenen epistemischen Standpunktes zur Beurtei-

lung konfligierender Interessen undWertvorstellungen ab (Abschnitt 7, 8.3). Erst

wo dieseMöglichkeit, diemit der Vorstellung einer revolutionärenÜberwindung

der Gegner oder aber der Schlichtung von Konflikten imModus richterlicher Ur-

teilssprechungverbunden ist,negiertwird,wirdderRaumfrei fürdiePolitikbzw.

die Demokratie als Verfahren der kollektiven, prozesshaften Wahrheitsfindung

(Abschnitte 8.2 und 10) oder als Form der Vermittlung einer irreduziblenHetero-

genität derWertvorstellungen und Interessen (Abschnitt 9).

Diese den Raumder Politik dimensionierendenWahrheiten haben Plausibili-

tätskonjunkturen, die nicht von der Philosophie allein abhängen. Die klassische

Formulierung dieser Einsicht findet sich bei Kant, der in seiner Schrift Idee zu ei-

28 Vgl. Arendt (1987): Wahrheit und Politik. Ähnlich auch die »demokratischen« Vorbehalte gegen philo-

sophische Wahrheitsansprüche bei Richard Rorty und Michael Walzer: Rorty (1988): Der Vorrang der

Demokratie vor der Philosophie; Walzer (1981): Philosophy and Democracy.
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ner allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht den Gedanken ausführt, dass

die Idee einer Verrechtlichungund Institutionalisierungder zwischenstaatlichen

Politik, die von der Philosophie bereits als vernunftgefordert eingesehen wurde,

erst durch die historische Erfahrung der aus kriegerischen Auseinandersetzun-

gen hervorgehenden Not politische Wirkmächtigkeit erreichen würde. Die Phi-

losophie könne sich lediglich darum bemühen, »durch eigene vernünftige Ver-

anstaltung diesen für unsere Nachkommen so erfreulichen Zeitpunkt schneller

herbeizuführen«,29 den Prozess des Einsichtsgewinns also zu beschleunigen.Die

Philosophie etabliert ihreEinsichtenmithin in einemresponsivenVerhältnis zum

historischenGeschehen.NeueWahrheiten setzen sich also historischwirkmäch-

tig nicht schon dann durch, wenn sie von der Philosophie vorgebracht werden,

sondern imZuge von Ereignissen, die die Überzeugungskraft etablierter Vorstel-

lungen zerstören, etwa die vom Krieg als einem legitimen Bestandteil im Leben

der Völker. Für die in diesem Buch untersuchtenWerke sind es wie bei Kant gro-

ße Konflikt- und Gewalterfahrungen – Weltkrieg und Revolution –, die als Evi-

denzressource der Philosophie dienen; noch nicht aber der Totalitarismus, der

1918 erst an seinem Beginn steht.

Politische Philosophie als Versuch der Dimensionierung der Politik zu verste-

hen, setzt voraus, ihre Einbettung in historische Vorgänge zu berücksichtigen, in

denen durchlebt und auf dieseWeise auf die Probe gestellt wird,was die Philoso-

phie nur in Begriffe fasst. Der britische Philosoph RaymondGeuss schreibt dazu:

As people act on their values, moral views, and conception of the good life,

these values and conceptions often change precisely as the result of being ›put

into practice‹. Sometimes one could describe this as a kind of ›learning‹ experi-

ence.The total failure of a project that has absorbed a significant amount of social

energy and attention, and for which serious sacrifices have beenmade, in partic-

ular often seems to focus the mind andmake it open to assimilating new ways of

thinking and valuing. Thus after the events of 1914 to 1945 a very significant part

of the population ofGermany becamehighly sceptical of nationalismandmilitary

values […].30

DieWeimarer Republik oder die erste österreichische Republik konnten nicht

auf einem solchen Wandel politischer und ethischer Gesinnungen nachhaltig

aufbauen. Erst die Katastrophen des Hitlerregimes und des Stalinismus besorg-

ten auf einem nicht-revolutionären Weg die Etablierung liberal-demokratischer

Grundrechte als von der überwiegenden Mehrheit anerkannte Axiome von

Gerechtigkeitsdeutungen und legitime politischen Zielformulierungen sowie die

Anerkennung des Parlamentarismus als für moderne Gesellschaften adäquate

29 Kant (1992): Idee zu einer allgemeinen Geschichte, S. 34.

30 Geuss (2008): Philosophy and Real Politics, S. 5.
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Realisierungsform des demokratischen Prinzips. Die historische Erfahrung

schuf in der Gesellschaft wie in der Philosophie eine Homogenität der ethischen

GrundüberzeugungenundderEinschätzungdesWertes demokratischer Institu-

tionen, die ausreichte, um eine Einigung auf sie zu ermöglichen. Weimar indes

hatte, um eine Bemerkung von Marcus Llanque aufzugreifen, die durchlebte

Weimarer Erfahrung nicht zur Verfügung.31Mangels einer geschichtsbedingten

Autorität der liberaldemokratischen Grundordnungmusste der gesellschaftliche

Stress, der aus der Uneinigkeit in den grundlegenden Fragen der Ausgestaltung

des Gemeinwesens hervorgeht, durch Ironie, durch mit dieser verbundenen

Kompromissbereitschaft als demokratischen Ethos (Abschnitt 9) oder durch

Sublimierungseffekte, die sich aus dem Glauben an die Wahrheitsfähigkeit

und Teleologie der demokratischen Prozeduren ergeben (Abschnitte 8 und 10),

bewältigt werden. Dabei war die liberale Demokratie auch für die Anhänger

der liberal-aufklärerischen Tradition nicht alternativlos, und viel intellektuelle

Energie wurde dafür aufgewendet, Alternativen zu ihr zu ersinnen und zu be-

werben. In dieser Hinsicht besteht zwischen dem demokratischen Denken der

Zwischenkriegszeit und der Gegenwart, in der die politisch-moralische (und

epistemische) »Hintergrundkultur«32 der Nachkriegsdemokratie Erscheinun-

gen der Ermüdung und Erosion zeigt, eine in beunruhigender Weise größer

werdende Nähe.

1.3 Politik der Philosophie

Helmuth Plessner schreibt in seiner bereits nach der Hitlerschen »Machtergrei-

fung« und der Etablierung von faschistischen bzw. autoritären Regimen im ge-

samtenmitteleuropäischen Raum–mit Ausnahme der Tschechoslowakei, deren

Demokratie bis zur »Liquidierung« Ende 1938/Anfang 1939 bestand – erschienen

Studie Die verspätete Nation, dass die Durchsetzung eines antirationalistischen,

antinormativ-amoralistischen politischen Darwinismus, den die Ideologie des

Faschismus an die Spitze treibe, Resultat einer im 19. Jahrhundert einsetzenden

»Zerstörung der Philosophie als Instanz« sei. Im Zuge dieser Zerstörung hätte

die wissenschaftliche Rationalität auf ihren »philosophischen Beruf« verzichtet,

»durch Erkenntnis das menschliche Leben im ganzen zu bestimmen« und damit

auch der Politik Orientierung zu geben.33 Diese Zerstörung sei nicht allein eine

endogene, sich aus einer immanent-theoretischen Entwicklung heraus erge-

31 Vgl. Llanque (2000): Demokratisches Denken im Krieg, S. 9.

32 Rawls (1998): Politischer Liberalismus, S. 79.

33 Plessner (2015): Die verspätete Nation, S. 199.
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bende,34 sondern auch durch soziale Entwicklungen motiviert. Sie sei Ausdruck

der ideologischen Abwendung des Mittelstandes vom aufklärerischen Vernunft-

gedanken.35 An die Stelle des letzteren, so Plessner 1935, »schalten sich andere

lebensbestimmende Mächte dafür ein, welche den Glauben und auch den Mut

haben, darüber zu entscheiden, was gut und böse ist«.36

Politik wird damit verabsolutiert und unterwirft sich die Philosophie restlos:

Wahrheit und damit die Bestimmung dessen,was gut undwas gerecht ist, liegen

nunmehr bei dem, der die Macht hat, etwas als Wahrheit durchzusetzen. Es ist

dies ein Anspruch – oder man mag sagen: eine Anmaßung – der Politik, der be-

reits amUrsprung der abendländischen politischen Philosophie, nämlich bei Pla-

ton, als Kampfansage und Herausforderung an die Philosophie auftaucht. Es ist

dies natürlich selbst eine Wahrheit, die einer bestimmten Dimensionierung des

politischen Raumes zugrunde gelegt wird. Vorliegende Studie soll zeigen, dass

die Zerstörung der Philosophie als Instanz, von der Plessner spricht, nicht wider-

standslos vonstattengegangen ist.Dem amoralischen Vitalismus und politischen

Darwinismus,der inderRassenideologiedesNationalsozialismus insExtremge-

führt wurde, stand in diesem Kampf ein Denken gegenüber, das im Anschluss

an die klassische aufklärerische Tradition an der Möglichkeit einer moralischen

Prinzipien unterworfenen, Gegensätze der Interessen und Anschauungen ratio-

nal vermittelnden oder aber zu einer vernunftgemäßen Auflösung führenden Po-

litik festhielt.Dieser Glaube der Philosophie an sich selbst als politikleitende »In-

stanz« schoss zuweilennicht nurüber dasMachbarehinaus, er führte nicht selten

zu einem problematischen Verhältnis zur Demokratie. Das Gegenstück zum Ab-

solutismus der Politik, in demderMächtige–bei Platon der Tyrann oder aber der

nichtweniger philosophiefeindlicheDemos, der perMehrheitsentscheid bestim-

men will, was als Wahrheit zu gelten hat – bildet eine Philosophie, die sich –wie

Jacques Rancière erörtert hat – so weit im Besitz derWahrheit sieht, dass sie der

Menge, die nur Störgeräusche zu erzeugen vermag, dasWort verbietet.37

Die im Folgenden diskutierten Autoren sind Vertreterinnen und Vertre-

ter einer solchen Politik der Philosophie, von der die Philosophie der (liberal-

parlamentarischen) Demokratie nur einen Teil bildet. Diese ist eingebettet in

unterschiedliche politische Strömungen und strebt unterschiedliche politisch-

staatliche Ordnungsmodelle an. Autoren, die dem weiteren Kontext der Um-

bruchs- und Erneuerungsdiskurse der Zeit zuzurechnen sind, die aber nicht in

34 Eine solche immanente Perspektive auf die genannte Entwicklung ist bei Karl Löwith zu finden: Löwith

(1941): Von Hegel zu Nietzsche.

35 Dies ist auch dieThese, die Georg Lukács in seiner großen Analyse des Irrationalismus in der deutschen

Philosophie vertritt; vgl. Lukács (1955): Die Zerstörung der Vernunft.

36 Plessner (2015): Die verspätete Nation, S. 199.

37 So die Philosophie, wie sie Jacques Rancière porträtiert; Rancière (2016): Das Unvernehmen.
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dieser Weise theoretische Arbeit mit praktischem Engagement verbanden, wer-

den in dieser Studie nicht berücksichtigt.38Während nur ein Teil der zentralen

Autorinnen und Autoren Teil des demokratischen Lagers der Zwischenkriegszeit

sind, lassen sie sich in ihrer überwiegenden Mehrheit dem Lager der politischen

Linken im weiten Sinne zuordnen. Dies ist nicht nur der Bedeutung geschuldet,

die die politische Linke für die Revolutionen von 1918/19 hatte, sondern auch

der Tatsache, dass der affirmative Anschluss an die aufklärerischen Traditionen

der politischen Philosophie in der Zwischenkriegszeit fast ausschließlich im

ideologischen Kontext der politischen Linken und des Liberalismus stattfand.

Auch erforderte gerade auf der Seite der moderaten Linken das Ablassen von

der revolutionär-diktatorischen Option 1918/19 einen besonderen theoretischen

Rechtfertigungsaufwand. Entsprechendwird der politische und soziale Konflikt,

der demokratisch bewältigt werden sollte, in den untersuchten Theorien insbe-

sondere unter dem Gesichtspunkt der kapitalistischen Klassengesellschaft als

sozialstrukturellem Untergrund, auf dem die politische Ordnung steht und aus

dem die antagonistischen Energien hervorgehen, analysiert. Andere bedeuten-

de, nichtökonomische Konfliktlinien gelangen daher nicht im selben Maße in

das Blickfeld – etwa die konfessionelle, jene zwischen dem föderalen und dem

zentralistischen Prinzip oder die gesellschaftshistorisch höchst bedeutsame, in

der zeitgenössischen Philosophie allerdings kaum zum Gegenstand werdende

Frauenfrage.39

Mag auch die Philosophie am Ende vor dem irrationalen »Leben« und dem

Machtdenken kapituliert haben, wie Helmuth Plessner schreibt, so stand doch

am Beginn der Zwischenkriegszeit eine geradezu maßlose Erwartung, poli-

tisch eingreifen zu können. Das Szenario der Staatsgründung, in politischen

Normalsituationen eher nur ein heuristisches Hilfsmittel zur Entfaltung phi-

losophischer Ordnungsentwürfe, erschien als unmittelbare Realität, in die es

einzugreifen galt. Dies zeigt sich in Unternehmungen wie der vom Schriftsteller

Kurt Hiller ausgehenden Initiative der »Räte geistiger Arbeiter«,40 durch die der

Elite der »Geistigen« führende Funktionen in der neuen rätestaatlichenOrdnung

zukommen sollten, oder in den Ideen zur Einrichtung eines Philosophenstaates

nach platonischemVorbild, die von Paul Natorp oder LeonardNelson (Abschnitte

7 und 10) vertreten wurden. Die Rede von einer »Politik der Philosophie« hat

darin ihre Berechtigung, dass nicht nurTheorien zu politischen Fragestellungen

hervorgebracht wurden, sondern eine Verbindung von Philosophie und politi-

38 Ein Beispiel wäre Edmund Husserl, der in den frühen 1920er Jahren sich mit demThema der Umkehr

beschäftigte; vgl. Husserl (1989): Fünf Aufsätze über Erneuerung.

39 Vgl. Canning (2015): Gender and the Imaginary of Revolution in Germany.

40 Vgl. Grimmer (2015): ›Moral Power‹ and Cultural Revolution; Wurgaft (1977): The Activists.
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scher Macht hergestellt werden sollte. Die Politik der Philosophie musste dabei

mit dem Fortgang der Entwicklungen und der Enttäuschung der hochfahrenden

Erwartungen aus der frühen Revolutionsphase zunehmend mit dem Umstand

ringen, nur unzureichend Macht und Einfluss zu besitzen, um ihren Ideen und

Einsichten zu Wirksamkeit zu verhelfen. Sie sah sich in der kompromittieren-

den Situation, zum Status einer Meinung neben gleichberechtigt geäußerten

anderenMeinungen herabgesetzt zu sein.

Mit dieser Situation fand sich nur ein Teil der untersuchtenAutoren ab. Ihnen

reichte es nicht, dass die politische Ordnung, wie es die Demokratie prinzipiell

tut, bloß Chancen für die Durchsetzung der Vernunft bot, sie verlangten die Sou-

veränität der Vernunft.DieGeschichte dieser Politik der Philosophie ist auch eine

des politischen Illusionismus, der sich gerade dadurch zur Ohnmacht verdamm-

te, indem er anmaximalistischenVorstellungen einer philosophisch angeleiteten

Politik beharrlich festhielt, wo also ein Einfinden in die demokratischen Ver-

hältnisse nicht stattfand und durch die Behauptung einer die Unvereinbarkeit

von Wahrheit und Demokratie Wirkungschancen im demokratischen Umfeld

verspeilt wurden.Die Politik der Philosophie fand zu einem großen Teil in einem

Nebel der unfruchtbaren Selbstüberschätzungen und Illusionen statt.

Die Demagogie, die 1933 gleichermaßen über aufklärerisch-liberale Vernunft

und Demokratie siegte, die aber selbst unter den Bedingungen der Demokratie

hervorgegangen und zum Aufstieg gelangt war, sollte das grausame Antlitz des

Zweiten Weltkrieges und des Holocaust annehmen. Die Empörung der Philoso-

phen über die Machtlosigkeit, die die Demokratie der Vernunft verschafft, er-

hält dadurch rückblickend eine gewisse Berechtigung.Die Ablehnung derDemo-

kratie durch die Philosophie hat bei Platon wie auch bei einem philosophischen

Demokratiekritiker Weimars wie Leonard Nelsons ihren Grund im Bewusstsein

des ihr innewohnenden katastrophischen Potentials. Auch heute mangelt es für

diese Furcht vor der Demokratie und ihren Irrwegen fraglos nicht an Anlässen;

man denke etwa an Phänomene wie die Leugnung des menschengemachten Kli-

mawandels41 oder den Verbreitungsgrad von Verschwörungstheorien wie »QA-

non«.Als freiheitlicheOrdnungen sindDemokratien auchpolitischeSysteme,die

kollektiven Irrationalismen und Phantasmen, deren Gedeihen bestimmte sozio-

ökonomische, mediale und soziokulturelle Bedingungen begünstigen, den Ent-

faltungsraumnur bedingt verwehrenkönnen.Die Frage,obdie auf langsameund

41 Dass die Wahrnehmung der Gegenwart zunehmend eine einer prä-katastrophischen und auch end-

zeitlichen Zeitperiode ist,wird aus jüngeren Publikationen zumKlimawandel auch aus der Philosophie

deutlich; vgl.Wallace-Wells (2019):TheUninhabitable Earth; Scranton (2015): Learning to Die in the An-

thropocene; Jamieson (2014): Reason in aDark Time; Gardiner (2013): A PerfectMoral Storm;Danowski/

Viveiros De Castro (2019): In welcherWelt leben?



30 Einleitung

über Um- und Abwege verlaufende Lernprozesse abgestimmte Demokratie im-

stande ist, auf jede Herausforderung angemessen zu reagieren, ist eine Frage,

mit der das philosophische Denken der Gegenwart sich zunehmend auseinan-

dersetzen muss und die eine zunehmende Belastung mit Blick auf das Verhält-

nis zur Demokratie bedeuten wird42 – und zwar umso mehr, wenn wie im Fal-

le des Klimawandels Verfehlungen, insbesondere die gänzliche Leugnung dieser

Menschheitsherausforderung, Konsequenzen haben werden, die unumkehrbar

und letztlich auch für die Demokratie fatal sind. Das Problem einer über elitäres

Misstrauen gegenüber der Demokratie hinausgehenden Furcht vor ihren Irrwe-

gen als Motiv politischen Denkens wird im zweiten Teil der Arbeit von zentraler

Bedeutung sein.

1.4 Methodik und Forschungsstand

In ihrerMethodik hebt sich diese Arbeit vomZuschnitt ideengeschichtlicher Stu-

dien mit politikwissenschaftlichem oder geschichtswissenschaftlichem Hinter-

grund durch ihre Fokussierung auf die problemorientierte Erörterung systema-

tischer Fragestellungen ab, von Studien der politischen Philosophie undTheorie

hingegen durch die Aufmerksamkeit, die historischen Zusammenhängen gewid-

met wird, in denen die untersuchteTheoriebildung eingebettet ist. Die durch die

Aufgabenzuteilung von historischer Kontextualisierung auf der Seite der Ideen-

geschichte und der Explikation systematischer Argumentationszusammenhän-

ge auf der Seite der Philosophiegeschichte bedingte Departementalisierung der

Auseinandersetzungmit der Geschichte der Philosophie wird kritisch gesehen.43

Dass eine solche Kompetenzenzuteilung nicht bestand, hat den frühesten und

immer noch besten Arbeiten über die Philosophie der Zwischenkriegszeit zwei-

fellos nur zumNutzen gereicht.44 Ziel ist es, imDurchgang durch das untersuch-

te Material konzeptionelle Kerne zu den Problemkomplexen der politischen Gewalt

und des Kampfes um das Recht aufzuarbeiten. Die jeweiligen Nuklei werden im

Fortgang der Ausführungen als Antwortversuche behandelt, die im Zusammen-

hang der genannten Problemkomplexe jeweils dort ansetzen, wo die Schwächen

und Lücken der zuvor ausgeführten Antworten sichtbar wurden. Es ist also nicht

42 Vgl. dazuWainwright/Mann (2017): Climate Leviathan.

43 Zur disziplinären Abgrenzung von Ideengeschichte und Philosophiegeschichte und der Frage ihrer

Berechtigung vgl. Hutton (2014): Intellectual History and History of Philosophy; Rosen (2011): The His-

tory of Ideas as Philosophy and History.

44 Vgl. etwa Lukács (1955): Die Zerstörung der Vernunft; Plessner (2015): Die verspätete Nation; Marck

(1938): Der Neuhumanismus als politische Philosophie.
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beabsichtigt, einen rein doxographischen Überblick darüber zu schaffen, was zu

diesen beiden zentralen Problemen geschriebenwurde, auchwenndurchaus ver-

sucht wird, eine möglichst umfassende Darstellung der jeweiligen Debatten, in

denen diese Konzepte eingebettet sind, zu liefern. Schon gar nicht wird das An-

liegen verfolgt, ein Gesamtbild der Beiträge der Philosophie zu den Diskussio-

nen über die politische Neuordnung im revolutionären Mitteleuropa ab 1918 zu

bieten. Vielmehr werden die jeweiligen Konzepte im Zuge einer Diskussion der

beiden genannten zentralen Problemstellungen entfaltet, die gleichzeitig syste-

matischen wie historischen Aspekten gerecht zu werden sucht.

Begriffe und Ideen der politischen Philosophie beziehen sich auf menschli-

che Praxis und stellen Versuche dar, die Realität des menschlichen Zusammen-

lebens und Interagierens zu bewältigen. Im Zuge dieses Zusammenlebens offen-

baren sie Grenzen und Schwächen, die ihre Korrektur und eventuell ihre Aufga-

be notwendig machen. Der Maßstab, der an sie anzulegen ist, ist also ein zwei-

facher: ein logisch-systematischer, die Konsistenz ihrer Argumentation betref-

fender; und ein empirisch-pragmatischer, die durch kein Denken restlos antizi-

pierbaren Resultate ihrer Umsetzung im konkreten politischen Handeln betref-

fender. Die Begriffe der politischen Philosophie müssen sich in der politischen

Praxis bewähren und an deren Resultaten gemessen werden, denn für sie wird

der Anspruch erhoben,nicht nur denkbare, sondern auch realmöglicheOrdnungen

des Sozialen zu begründen.Daher wird in der Diskussion der einzelnen Konzep-

te nicht nur auf Probleme ihrer systematischen Fundierung, sondern auch auf

die historischen Zusammenhänge ihrer politischen Implementierung Bezug ge-

nommen, in deren Lichte allein ihr voller Gehalt deutlichwird und einUrteil über

ihrenWert möglich ist.

Das hier skizzierte »responsive« Verständnis philosophischer Begriffsbil-

dung schließt lose an die Tradition der Cambridge-Schule der Ideengeschichte

an, die im Anschluss an die Sprechakttheorie von Austin und Searles den »prag-

matischen« Charakter philosophischer Theoriebildung in den Fokus rückt und

diese als wirkungsorientiertes Agieren in einem politisch-gesellschaftlichen

Handlungsfeld versteht.45 Dieses Handlungsfeld unterlag in der untersuchten

Periode einem rasanten Wandel, kurzlebige institutionelle Schöpfungen der

Revolutionenwurden zu Projektionsflächen politisch-philosophischer Ideenpro-

45 Vgl.dieBeiträge inSkinner (2009): VisionendesPolitischen; undMulsow/Mahler (2010):DieCambridge

School der politischen Ideengeschichte. Zu den philosophischen Grundlagen von Quentin Skinner und

Mark Bevir vgl. Skodo (2013): Analytical Philosophy and Philosophy of Intellectual History. Zur kontex-

tualistischenMethode in der fachphilosophischen Philosophiegeschichtsschreibung vgl. Flasch (2005):

Philosophie hat Geschichte. Zur Kritik am Kontextualismus in der Philosophiegeschichte vgl. Bevir

(1999):The Logic of the History of Ideas; spezifisch gegen Flasch gerichtet ist Hösle (2004):Wie soll man

Philosophiegeschichte betreiben?
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duktion und verschwanden wieder. Es soll aber in diesem Buch nicht im Sinn

einer kontextualistischen Betrachtungsweise der Wirkungsaspekt der alleinige

oder auch nur dominierende Relevanzgesichtspunkt sein, unter dem die Texte

untersucht werden. Den behandelten Texten bzw. Autorinnen und Autoren wen-

det sich diese Arbeit nicht aus einem intellektuellengeschichtlichen Interesse46

zu, sondern aus einem Interesse am philosophischen Sachgehalt von Ideen und

Konzepten. Angestrebt wird die Aufarbeitung der deutschsprachigen Philoso-

phie des frühen 20. Jahrhunderts als Ressource demokratischen Denkens. Die

untersuchten Überlegungen stellen nicht nur intellektuelle Antwortversuche

auf singuläre historische Herausforderungen dar, die nach dem Ersten Welt-

krieg in Mitteleuropa bestanden. Sie liefern Antworten auf zwei grundlegende

politikphilosophische Probleme – schematisch gesprochen die Frage nach dem

Wesen politischer Gewalt und nach dem gerechten Recht –, so wie diese sich

vor dem spezifischen historischen Hintergrund des Übergangs von der kon-

stitutionellen Monarchie zur demokratischen Ordnung 1918/19 stellten. Sie

schreiben sich damit ein in die Geschichte der Versuche politischer Philosophie,

in der Auseinandersetzung mit dem Problem der Demokratie Politik als eine

Wahrheitsprozedur zu begründen, und sie tun dies im Dialog mit den Autoren

der Tradition und durch den Rückgriff auf den überlieferten Ideenbestand.

Sie bereichern schließlich selbst diese Tradition mit Theorien und Konzepten,

denen bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde und die nicht nur

ein lohnender Gegenstand der historischen, sondern auch der systematisch-

theoretischen Zuwendung sind.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Philosophie Kants. Dies gilt nicht nur

mit Blick auf den zweitenTeil, der sich neukantianischerTheoriebildungwidmet,

oder die philosophische Herkunft von Autoren wie Arnold Metzger und Georg

Lukács aus demNeukantianismus. Die Philosophie Kants war mit derWeimarer

Demokratie, wie Frederick Beiser schreibt, so eng verbunden, dass der Kollaps

der letzteren das Ende des Neukantianismus besiegelte.47 Die demokratische

Revolution von 1918/19 war die erste historische Versöhnung der in den Ideen

von 1914 noch verlegen übergangenen und zugunsten insbesondere des späten

Fichtes verschwiegenen kantischen Philosophie mit der politischenWirklichkeit

in Deutschland. Die Weimarer Verfassung verankerte in sich die liberalen und

republikanischenWerte der Philosophie Kants, wie Ernst Cassirer in seiner Rede

46 Als Beispiele für intellektuellengeschichtliche Studien zum betreffenden Zeitraum seien hier Fritz Rin-

gers undWalter Stuwes Arbeiten über die »deutschenMandarine« argumentiert: Ringer (1987): Die Ge-

lehrten; Stuwe (1973): Elites against Democracy. Vgl. auch Beutin/Beutin (2018): Fanfaren einer neuen

Freiheit.

47 Beiser (2013): Weimar Philosophy and the Fate of Neo-Kantianism, S. 115.
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bei der Verfassungsfeier von 1928 erinnerte im Versuch, der Denunzierung der

liberalen Demokratie als ein dem Deutschtum fremdes, von außen oktroyiertes

System durch ideengeschichtliche Aufklärung entgegenzuwirken.48 Bereits der

Prozess der gesellschaftlichen und politischen Modernisierung seit dem ausge-

henden 19. Jahrhunderts, der in der Revolution von 1918/19 kulminierte, wurde

auf der Ebene der philosophischen Auseinandersetzungen wesentlich vom Neu-

kantianismus mitgetragen.49 1918/19 markierte in der politischen Philosophie

den Schritt »los von Hegel«, wie bereits die Zeitgenossen bemerkten, mit Kant

als dem logischen neuenOrientierungspunkt: los von der konstitutionellenMon-

archie und hin zur Republik, los von der Realpolitik und hin zu einer normativen

Perspektive auf die Politik.50 In den IdeenMetzgers und Lukács’ ist derWiderhall

von Kants Geschichtsphilosophie und Moral nicht zu überhören; sie schließen

an den Versuch Kants an, ein ethisches Verhältnis zur Gewalt zu finden, die sich

in historischer Perspektive ambivalent, als gleichzeitig destruktiv und produktiv

erweist. Im zweiten Teil werden hingegen Versuche behandelt, die im Rückgriff

auf Kant gefasste Idee des Rechts mit den demokratischen bzw. revolutionären

Institutionen in Verbindung und damit die demokratischen Elemente im politi-

schen Denken Kants51 über Kant hinausgehend zur Entfaltung zu bringen. Kants

Werk ist, so soll gezeigt werden, die bedeutendste Ressource für das politisch-

philosophische Denken gewesen, das um den Logos der neuen Ordnung rang.52

Aus der beschriebenen Fragehaltung der Studie folgt, dass die Aufmerksam-

keit nicht nur historisch wirkungsvollen Texten gilt, sondern auch solchen, die

ohne nennenswerten Einfluss undWirkung blieben, jedoch philosophisch-sach-

lich und/oder als Spielarten einer Politik der Philosophie von Belang sind. Des

Weiteren folgt aus dem methodischen Zuschnitt, dass die Texte vereinzelt ins

»ahistorische« Gespräch gebracht werden mit zentralen Werken der Geschichte

der politischen Philosophie – allen voran Platon, Marx und eben Kant – sowie

mit gegenwartsphilosophischer Literatur, um so ihren Ideengehalt tiefergehend

zu erfassen.53

48 Cassirer (1995): Die Idee der republikanischen Verfassung.

49 Vgl.Willey (1978), S. 13–39.

50 Vgl.Gebhardt (1920): Der demokratischeGedanke,S. 26; Rosenzweig (2010):Hegel undder Staat, S. 532.

51 Vgl.Maus (1992): Zur Aufklärung der Demokratietheorie.

52 Kant kam in dieser Hinsicht an Bedeutung nur der (frühe) Fichte nahe, der in mehreren Publikationen

aus der Frühzeit von Weimar als geistiger Vater der neuen Republik gewürdigt wurde; Bäumer (1921):

Fichte und seinWerk; Leibholz (1921): Fichte und der demokratische Gedanke.

53 In einem gewissen Maße entspricht also das Erkenntnisinteresse dem, was Frauke Hüntzsch – aller-

dings mit kritischer Absicht – im Handbuch Politische Ideengeschichte als den »philosophischen Zugang

zur Ideengeschichte« ausführt,der in der »Herausarbeitungüberzeitlicher IdeenundKonzepte aus den

Werken großer Geister« bestehe; vgl. Hüntzsch (2018): Philosophischer Zugang zur Ideengeschichte,

S. 9.
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Die Aufarbeitung der politischen Philosophie der Zwischenkriegszeit fin-

det in den Fachdisziplinen der Philosophie, der Politikwissenschaft und der

Geschichtswissenschaft statt. In thematischer Hinsicht wie auch den Versuch

betreffend, methodisch-systematische und historiographische Zugangsweisen

zu verbinden, sind von den in der Philosophie entstandenen Arbeiten Hermann

Lübbes ältere, das lange 19. Jahrhundert behandelnde Studie Politische Philosophie

in Deutschland, Chris Thornhills German Political Philosophy, Nicolaus de Warrens

undKurtFlaschsBücherüberdenErstenWeltkrieg,GermanPhilosophyand theFirst

World War und Die geistige Mobilmachung, und Norbert Bolz’ Habilitationsschrift

Auszug aus der entzauberten Welt als Anknüpfungspunkte dieser Arbeit hervorzu-

heben.Zu erwähnen ist auchNorbert SchürgersDissertation Politische Philosophie

in der Weimarer Republik.54 Weitaus eingehender als in der akademischen Philo-

sophie selbst erfolgte die Auseinandersetzung mit der politischen Philosophie

der mitteleuropäischen Zwischenkriegszeit in der politikwissenschaftlichen

und geschichtswissenschaftlichen Ideengeschichtsschreibung.55 Dabei überwog

forschungsgeschichtlich das Interesse an antidemokratischen Denktraditionen,

bis in der jüngeren Vergangenheit insbesondere in der Weimar-Forschung eine

verstärkte Hinwendung zu den positiven Errungenschaften der jungen Demo-

kratie stattfand.56 Eine dezidierte Aufarbeitung der politischen Philosophie im

54 Lübbe (1974): Politische Philosophie in Deutschland; Thornhill (2007): German Political Philosophy; de

Warren (2023); GermanPhilosophy and the FirstWorldWar; Flasch (2000): Die geistigeMobilmachung;

Bolz (1989): Auszug aus der entzaubertenWelt; Schürgers (1989): Politische Philosophie in derWeimarer

Republik. Vgl. auch die kürzeren Beiträge von Steinvorth (2000): Demokratisches Denken in der Wei-

marer Philosophie; Schelkshorn (2021): Die Suche nach geistiger Erneuerung.

55 Aus der Bibliotheken füllenden ideengeschichtlichen Literatur zur Revolutions- und Zwischenkriegs-

zeit seien hier nur Arbeiten jüngeren Datums erwähnt, die in einer besonderen thematischen Nähe

zur vorliegenden Studie stehen und auf die nicht anderswo in diesem Buch Bezug genommen wird:

Hoeres (2004): Krieg der Philosophen; Groh (2010): Demokratische Staatsrechtslehrer in derWeimarer

Republik; Hardtwig/Cassier (2009): Utopie und politische Herrschaft im Europa der Zwischenkriegs-

zeit; Gangl (2007): Intellektuellendiskurse inderWeimarerRepublik;Durst (2004):WeimarModernism;

Gordon/McCormick (2013):WeimarThought;Kets/Muldoon (2019):TheGermanRevolutionandPolitical

Theory; Muldoon (2020): Building Power to Change the World. Neben der Ideengeschichte im engeren

Sinne hat auch die politische Kulturgeschichte der Zwischenkriegszeit wichtige Anstöße gegeben: u.a.

Mergel (2002): Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik; Waschkuhn/Thumfart (2002): Poli-

tisch-kulturelle Zugänge zurWeimarer Staatsdiskussion; Hardtwig (2005): Politische Kulturgeschichte

der Zwischenkriegszeit 1918–1939; Daniel u.a. (2010): Politische Kultur und Medienwirklichkeiten in

den 1920er Jahren; Heinsohn/McElligott/Weinhauer (2015): Germany 1916–1923; Canning (2010): Cultu-

re of Politics – Politics of Culture.

56 Dass die Revolution in Deutschland ungenutzte Potentiale der Demokratisierung in sich barg, ist eine

Sichtweise,die inden jüngstenDarstellungenzurRevolutionpräsent ist; vgl.Käppner (2017): 1918–Auf-

stand für die Freiheit; Gietinger (2018): November 1918. Siehe zudem die Forschungstätigkeit der For-

schungsstelleWeimarerRepublik anderUniversität Jenaunddie von ihrherausgegebeneReihe »Schrif-

ten zurWeimarer Republik«, besonders Elsbach/Nowak/Braune (2019): Konsens und Konflikt; Elsbach/
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Kontext des Umbruchs nach dem Ersten Weltkriegs fehlt aber. Umfangreichere

Forschung zu diesem historischen Kontext liegt nur in Gestalt von Beiträgen

zu einzelnen Autoren und Akteuren wie Georg Lukács, Paul Natorp oder Hans

Kelsen vor.57

Ein Aspekt, der hier zu erwähnen ist, ist die Unterrepräsentanz von Autorin-

nen, die deswegen umso schwerer ins Gewicht fällt, als im Zuge des Umbruchs

von 1918/19 Frauen in Mitteleuropa gleiche demokratische Partizipationsrechte

erlangten und Frauen einen bedeutenden Teil der revolutionären Akteurschaft

bildeten.58 Mit Rosa Luxemburg und den Pazifistinnen Helene Stöcker und Ro-

sa Mayreder oder Anna Siemsen gelangen zwar Theoretikerinnen zu Wort, den-

noch steht die Dominanz männlicher Stimmen in einem Missverhältnis zur po-

litischen Bedeutung von Frauen imKontext der Ereignisse.Dies liegt daran, dass

die in der Monarchie bestehenden institutionellen Ausschlüsse von Frauen aus

dem akademischen Raum zur Folge hatten, dass die Philosophie nach demWelt-

krieg als Medium der Artikulation politischen Denkens von Frauen erst erobert

werdenmusste.WiedesweiterenKirstenHeinsohn jüngst bemerkthat, fandeine

der Bedeutung der Einführung des Frauenwahlrechts gerecht werdende demo-

kratietheoretischeAuseinandersetzungmit derRolle unddem»Ort vonFrauen in

Politik und Demokratie« nicht statt.59Das Frauenwahlrecht ist damit ein Teil des

demokratischen Umbruchs von 1918/19, der im Fortlauf der Arbeit berücksichtigt

wird, der aber mangels einschlägigen philosophischen Textmaterials nicht Ge-

genstand einer eingehenderen Auseinandersetzung ist.

EinerErläuterungbedürfenauchdieVerwendungdesBegriffs »Mitteleuropa«

und der in Betracht gezogene Korpus von Texten. Nachdem 1918 nach dem Zu-

sammenbruch des Deutschen Kaiserreiches und der Habsburgermonarchie bei-

nahe zeitgleich die deutsche, die österreichische, die ungarische, die tschecho-

Böhles/Braune (2020): Demokratische Persönlichkeiten in derWeimarer Republik. Vgl. Llanque (2000):

Demokratisches Denken im Krieg; Bruendel (2003): Volksgemeinschaft oder Volksstaat?; Graf (2008):

Die Zukunft der Weimarer Republik; Hofmeister (2010): Kultur- und Sozialgeschichte; Müller (2014):

Nach demErstenWeltkrieg; Gusy (2000): Demokratisches Denken in derWeimarer Republik. Für neue

Forschungen zu den demokratischen Errungenschaften des Kaiserreichs vgl. Richter (2020): Demokra-

tie und die imOktober 2020 von der ForschungsstelleWeimarer Republik veranstaltete Tagung »Einig-

keit undRecht–doch Freiheit? Das Kaiserreich in der deutschenDemokratiegeschichte«. ZumDiskurs

über die deutsche Revolution nach 1945 vgl. Gallus (2010): Die vergessene Revolution von 1918/19; und

ders. (2016): Auf demWeg zur Reaktualisierung durch Historisierung.

57 Siehe die diesbezüglichen Verweise auf Forschungsliteratur in den Abschnitten 3, 7 und 9.

58 Vgl.u.a.VeronikaHelferts Studieüberdie Frauen inder österreichischenRätebewegung;Helfert (2021):

Frauen,wacht auf!; siehe auchCanning (2015): Gender and the Imaginary ofRevolution inGermany.Zur

»maskulinistischen« Oktoberrevolution aus Genderperspektive siehe die sehr interessante Studie von

Bini Adamczak; Adamczak (2017): Beziehungsweise Revolution.

59 Heinsohn (2023): Der Ort der Frauen, S. 130.
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slowakische und die polnische demokratische Republik entstanden, nahmen die-

se jungen Demokratien jeweils eigene Entwicklungswege. Der Gebrauch des Be-

griffs »Mitteleuropa« soll keinesfalls die Erwartungshaltungwecken, dass hier al-

le diese Entwicklungen angemessen berücksichtigt werden. In Betracht gezogen

werden in dieser Studie lediglich der westmitteleuropäische, also der deutsche

und österreichische, dazu der ungarische Kontext, wobei der Schwerpunkt auf

der Weimarer Republik liegt. Damit fällt ein großer Teil der Ideenproduktion im

mitteleuropäischenRaumausdemRahmendieserArbeit; besondershervorzuhe-

ben ist dabei der tschechoslowakischeStaatspräsident undPhilosophTomášGar-

rigue Masaryk.60Wenn dennoch von »mitteleuropäischen Revolutionen« die Re-

de ist, so ist dies darin begründet, dass die Ereignisse undEntwicklungen ab dem

Jahr 1918/19 inWechselwirkungenundTransferbeziehungenstandenundParalle-

len aufweisen, die sich auch auf der Ebene der Philosophie abbilden. Diese nicht

nur realhistorische und sprachbedingte, sondern auch ideelle und intellektuel-

le Vernetztheit nationaler Kontexte wurde bereits in den ersten Untersuchungen

derUmbrüchenachdemerstenWeltkrieggesehen.61ÖsterreichischeAutorenwie

Othmar Spann,Max Adler oder Hans Kelsen etwa wurden in Deutschland inten-

siv rezipiert, während der ungarische Philosoph und Revolutionär Georg Lukács

die theoretischen Grundlagen seines Denkens aus dem südwestdeutschen Neu-

kantianismus undGeorg Simmels Lebensphilosophie gewann.Die Abstraktions-

ebene,auf der die behandeltenÜberlegungen sichbewegen,erlaubtedieÜbertra-

gungderTheorien von ihremursprünglichenBezugskontext auf anderenationale

politische Zusammenhänge und damit eine grenzübergreifende Rezeption. Der

BegriffMitteleuropa hat lediglich den Status eines in derDiskussion von Autoren

undTexten aus unterschiedlichen geographisch-räumlichenKontexten aus prag-

matischen Gründen gewählten Sammelbegriffs.

Zur zeitlichen Eingrenzung des untersuchten Textkorpus ist zu bemerken,

dassderSchwerpunkt aufTexten liegt,diewährendder revolutionärenPhase ent-

standen bzw. publiziert wurden, deren Anfang in den Herbst 1918 fällt und de-

ren Endpunkt mit Blick auf den im Zentrum des Buches stehenden deutschen

Kontext spätestens auf das Jahr 1923 datiert wird. Die Offenheit mit Blick auf das

politische System und die in dieser Phase stattfindenden gewaltsamen Konflik-

te schlagen sich in den philosophischen Überlegungen nieder; die untersuchten

Texte stellen Versuche dar, durch ethische Reflexionen und politisch-philosophi-

sche Ordnungsentwürfe Orientierung zu stiften und Leitideen für die neue po-

60 Masaryks politisch-philosophisches Denken wurde indes bereits in einer exzellentenMonographie be-

handelt; vgl. Batscha (1994): Eine Philosophie der Demokratie.

61 Vgl.Szende (1920):DieKrisedermitteleuropäischenRevolution.Vgl.auchFrancisL.Carstensklassische

Studie Carsten (1973): Revolution in Mitteleuropa 1918–1919.
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litische Wirklichkeit zu formulieren. Darüber hinaus werden Texte einbezogen,

die zum einen früher entstanden sind, die aber den Stand der philosophischen

Reflexionwiedergeben,der zumZeitpunkt der Revolution in der deutschsprachi-

gen politisch-philosophischen Diskussion mit Blick auf die diskutierten Proble-

me vorlag: etwa Gustav Radbruchs Grundzüge der Rechtsphilosophie von 1914, Her-

mann Cohens Ethik des reinen Willens von 1904 oder schließlich Natorps erstmals

1899 erschieneneSozialpädagogik.TheoretischeEntwürfewie diese sind von Inter-

esse als Ideen, die sich zumTeil für Jahre gleichsam imWartestand befanden, be-

vor in der Revolution von 1918/19 eine politisch-institutionelle Realität entstand,

auf die sie Anwendung finden konnten. Der Umstand, dass mehrere der zentral

behandeltenTheorien bereits imAncienRégime ausgearbeitetwurden, spiegelt die

Kontinuitäten, die zwischen den politischen und intellektuellen Tendenzen des

späten Kaiserreichs und der Revolution bestanden. Bei den meisten untersuch-

ten Autoren wird des Weiteren die Entwicklung und Korrektur der im revolutio-

närenKontext entstandenenoder aktualisiertenTheorien imZugederpolitischen

Entwicklungen sowie der theoretischen Debatten der Folgezeit verfolgt, weshalb

auch spätere Texte– in Einzelfällen bis in die Zeit nach 1945–berücksichtigt wer-

den.





Erster Teil:
Die Überwindung der Gewalt





2. Umkehr. Arnold Metzger als
Phänomenologe der Revolution

Zu jubeln ziemt nicht: kein triumf wird sein·

Nur viele untergänge ohne würde …

Des schöpfers hand entwischt rast eigenmächtig

Unform von blei und blech · gestäng und rohr.

Der selbst lacht grimmwenn falsche heldenreden

Von vormals klingen der als brei und klumpen

Den bruder sinken sah · der in der schandbar

Zerwühlten erde hauste wie geziefer …

Der alte Gott der schlachten ist nicht mehr.

Stefan George

2.1 Vorbemerkung

Die mitteleuropäischen Revolutionen waren eine Folge des Ersten Weltkrieges.

An ihrem Beginn stand die Weigerung der Bevölkerungen, den Krieg fortzufüh-

ren.Mit demKrieg nahmen die Regime ein Ende, die so beharrlich und zu einem

so hohen Preis an ihm festgehalten hatten und noch weiter festhalten wollten.

Wenn nun die Losung der Erneuerung ausgegebenwurde, so bezog sich diese

auch auf die Gründe für das Zustandekommen des Krieges. Neu und revolutio-

när dabei war, dass diese nicht nur wie im offiziellen Diskurs des kriegführen-

den Staates beim Gegner gesucht wurden, sondern auch bei einem selbst. Das

neu beginnende Subjekt ist demnach ein ent-täuschtes, ratloses, sich seiner Ver-

fehlungen bewusstes, nicht das souveräne, heroische Subjekt des traditionellen

revolutionären Imaginären. Die konsequente Erneuerung erfordere, so die Ver-

treterinnen und Vertreter einer solchen Selbstprüfung und Abrechnung mit der

eigenen Vergangenheit, dass man sich von jenen Denkgewohnheiten und Über-

zeugungen löst, die einen einst den Krieg bejahen ließen.

Das durch den Krieg geschärfte Bewusstsein über die Gefahren des Schrittes

zum gewaltsamen Konflikt musste zur Folge haben, dass überlieferte Vorstellun-

gen des revolutionären Handelns nicht mehr anwendbar waren. Die Revolution

erschien als eine, die imGeiste der Ermüdung vonderGewalt durchzuführenwä-

re. Sie wäre daher im Verhältnis zu den großen Revolutionen von 1789, 1830, 1848

und 1917 etwasgänzlichNeues.AmBeginndieserStudie soll dasDenkenundWir-
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ken eines jungen Philosophen stehen, das exemplarisch für diesen Versuch steht,

sich vom Verhängnis der Gewalt loszulösen.

2.2 Der Zusammenbruch. Die moralische Abwicklung

des 19. Jahrhunderts

Im Herbst 1917 verfasst der junge Doktor der Philosophie Arnold Metzger im

sibirischen Chabarowsk einen Aufsatz mit dem Titel »Der Zusammenbruch«, in

dem er eine Tiefenanalyse des Weltkrieges zu leisten versucht. Metzger, der im

April 1917 an der russisch-deutschen Front als Parlamentär seines Regiments bei

einem der seit der Februarrevolution mehrfach unternommenen Versuche, mit

der russischen Seite Fühlung aufzunehmen und die Möglichkeiten zur Einstel-

lung der Kampfhandlungen zu sondieren, erst als deutscher Spion verdächtigt,

gefangengenommen und zum Tode verurteilt, dann jedoch zu Kriegsgefangen-

schaft begnadigt wurde,1 hatte eben imKriegsgefangenenlager seine seit der 1914

abgeschlossenen Promotionsschrift über die Transzendentalphilosophie Kants

und die Phänomenologie Husserls unterbrochene philosophische Arbeit wieder

aufgenommen. Philosophieren bedeutet dabei nicht mehr die Beschäftigung

mit einem akademischen Problem wie jenem seiner Dissertation, sondern den

Versuch, die welthistorische Umwälzung, die sich seit demKriegsbeginn vollzog,

zu begreifen – und zwar mit den gedanklichen Mitteln der jüngeren deutschen

Universitätsphilosophie, dem Neukantianismus, der Phänomenologie und der

ihm von seinem Doktorvater Rudolf Eucken her vertrauten Lebensphilosophie.

DerenHauptvertreter hatten sich 1914 fast vollständig hinter den kriegführenden

Staat gestellt, ihre philosophisch aufgerüstete Kriegsrhetorik war inzwischen je-

doch verhallt. Es sind Gedankengänge eines Kriegsfreiwilligen, der wenige Tage

nachKriegsausbruch imAugust 1914 noch in »ungemein freudiger Begeisterung«

und »vollkommen dabei«2 denWeg zur Front beschritten hatte, um dort bald den

Zusammenbruch der Ideen zu erfahren, die dem Krieg seinen monumentalen

Sinn geben sollten.

An die u.a. von Max Scheler entwickelte philosophische Axiologie anschlie-

ßend analysiert Metzger auf hohem geschichtsphilosophischen Abstraktionsni-

veaudie geistigenVoraussetzungen fürdenGangder europäischenNationenund

insbesondere Deutschlands in die Katastrophe. Den größeren historischen Rah-

men und ursächlichen Hintergrund bildet die schrankenlose Durchsetzung des

1 Vgl. die biographischen Angaben von Ulrich Sonnemann in Metzger (1979): Phänomenologie der Revo-

lution, S. 176.

2 Metzger (1979): Feldpostkarte an die Mutter.
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Kapitalismus, den Metzger allerdings nicht als sozio-ökonomisches System ver-

steht, sondern–wie es inderdeutschenKultursoziologiederZeit verbreitetwar–

als eine ethisch-kulturelle Ordnung, als »Weltattitüde«3, für welche die Überord-

nungder sogenanntenNützlichkeits- oderVitalwerte über die Lebenswerte,geis-

tigenWerteoder sogar religiösenWertekonstitutiv ist.4Damitwird inderGegen-

wartsanalyse noch an gängige philosophische Kriegsdeutungen angeschlossen.

Während in diesen – allen voran bei Max Scheler – jedoch vom Krieg eine Wie-

derherstellung der ontologisch begründeten Hierarchie der Werte erwartet wer-

den – vom Kampf der sich für den »Staat, […] dessen Ehre«, den »Glauben« und

die »geistige[n] Kulturwerte«5 opfernden deutschen Kriegspartei gegen die vom

»kaufmännischen« Utilitarismus getriebenen Briten –6 und eine geistige Gesun-

dung, eine »Ausstoßung des Giftes des seiner Hauptprovenienz nach englischen

kapitalistischen Geistes aus Europa«7 für die Zeit nach dem deutschen Sieg pro-

phezeit wurden, wendet Metzger nunmehr die Mittel der Wertphilosophie kri-

tisch gegen den kriegführenden deutschen Staat.

Metzgers Erzählung vom Krieg und von seiner Generation ist im Wesentli-

chen die eines großen Betrugs. Sie sind eine Abrechnung auch mit den philoso-

phischenDeutungendesKrieges.Die Ideale, fürdiemankämpfte, sindnicht,wo-

für sie ausgegeben wurden – ja, hinter ihnen versteckt sich genau das, wogegen

manzukämpfenmeinte. Für denwilhelminischenStaat sei nicht eineVergessen-

heit der höherenWerte zugunsten bloßmaterieller Zwecke, zugunstender niede-

ren »vitalen«Werte kennzeichnend,wie sie vonScheler der britischenNation vor-

geworfen wurde. Dies wäre eine Haltung, die immerhin ehrlich zu den profanen

Zwecken, für dieman kämpft, zu stehen vermag.DerWilhelminismus sei hinge-

genaxiologischdurchdieAufladungdesProfanenmit geistiger undgar religiöser

Wertqualität charakterisiert,8 die ihren Ausdruck in der Verschränkung von op-

ferungswilligem Idealismus und Adoration der Macht und des Staates findet. Es

3 Metzger (1979): Der Zusammenbruch, S. 121.

4 Vgl. die von Max Scheler in den Jahren unmittelbar vor Kriegsbeginn verfassten Aufsätze zum »kapi-

talistischen Geist«, gesammelt erschienen in: Scheler (2010): Ethik und Kapitalismus; daneben Weber

(1988): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus; Sombart (1902): Dermoderne Kapita-

lismus I und II.

5 Scheler (1982): Die Ursachen des Deutschenhasses, S. 332 f.

6 Scheler (1982): Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg, hier S. 30.

7 Ebd., S. 194.

8 In seinem systematischenHauptwerkDer Formalismus in der Ethik und diematerielleWertethik unterschei-

det Scheler zwischendenWertstufendesAngenehmen/Unangenehmen,des »vitalenFühlens« (edel/ge-

mein), der geistigenWerte (ausdifferenziert in die ästhetischenWerte, die Gerechtigkeitswerte und die

Wahrheitswerte) und schließlich der Werte des Heiligen und Unheiligen. Diese Wertmodalitäten ver-

halten sich hierarchisch in aufsteigender Reihe zueinander. Vgl. Scheler (1954): Der Formalismus in der

Ethik, S. 125–130.
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ist ein Glauben an die Nation als »Träger des Unendlichen«, der aber dieser me-

taphysisch begründetenGröße in derWelt durch eine zunehmend rücksichtslose

Pragmatik der staatlichen Macht Geltung zu verschaffen sucht. Während noch

im deutschen Idealismus der Gedanke einer welthistorischen Aufgabe der Nati-

on eine theozentrische Verankerung hatte und als Offenbarung Gottes im »Ethos

des Volkes« gedeutet wurde,9 habe sich in einer jahrzehntelangen Geschichte der

Korrumpierung des ursprünglichenNationengedankens eine Aushöhlung seines

»kosmischenGehalts«10 vollzogen.11Dies sei, soMetzger, auf diewesentlicheTen-

denz reduziert derWegDeutschlands vonderRevolution 1848 über die Bismarck-

ära, die Reichsgründung und den Imperialismus bis zumWeltkrieg.

Letzterer sei das unwiderrufliche Ende dieser Entwicklung, der Zusammen-

bruch einer geistigenOrdnung oder auch einesGlaubenssystems,dessen nun ge-

stürzterGötzedieNation ist.DerNationalismus setze etwas Irdisches andieStel-

le der göttlichen Transzendenz; der Nation ordne »der Mensch seine Sehnsucht,

sein Hoffen, seine Liebe […] unter«.12 »Für das 19. Jahrhundert ist es wesentlich,

daß der nationale Staat die Freiheit des Individuums absorbiert«. In der politi-

schenMoral desWilhelminismus stehen

über seiner Freiheit und Sehnsucht, über der Verwirklichung des Guten und derHumanität […]

die nationalen Sorgen der entfremdeten Nationen in ihrer auf Machtpolitik, Beherrschung des

Wirtschaftsmarktes, diplomatische Überlegenheit und Ausnützung der Schwäche des Nach-

bars, der zugleich Gegner ist, eingestellten Tendenz.13

DerNationalismus fordere als zentripetaleGegenkraft zudenzentrifugalenKräf-

ten der Moderne eine eigene Art der Frömmigkeit und fungiere so als ein Sub-

stitut des durch die Entzauberung der Welt verloren gegangenen religiösen Got-

tesbezugs. Indem es sich in das im Kampf um geopolitische und wirtschaftliche

Vorrangstellung von allenmoralischen Bindungen entkoppelteMachtstreben des

nationalen Staates rückhaltlos eingliedert, glaubt das Individuum seinen höchs-

9 Metzger (1979): Der Zusammenbruch, S. 123.Metzger bezieht sich hier auf die Geschichtsphilosophien

Fichtes und Hegels.

10 Ebd., S. 121.

11 Ebd., S. 123.

12 Ebd., S. 117 f.

13 Ebd., S. 118.
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ten sittlichen Auftrag zu erfüllen.14Die »Idee der Nation« wäre für die Deutschen

gleichbedeutendmit der »Idee des Guten«15 geworden.

Doch der Statthalter des Göttlichen oder der Idee, der nationale Staat, ist von

Immoralität durchsetzt. Der junge Philosoph bemerkt ganz entgegen der Zuord-

nungdesGeistigenunddesÖkonomischenals Leitwerten,dieScheler vorgenom-

men hatte, dass der deutsche Staatskult sich in einer Zeit des zunehmend durch

ökonomische Rücksichten und machtpolitische Rücksichtslosigkeit bestimmten

politischenHandelns ausgeprägt hatte.Vor demHintergrunddes härterwerden-

den ökonomischen Konkurrenzkampfs der europäischen Staaten verfestigte sich

nichtnurdieAuffassungvonPolitik als einemunbarmherzigenBewährungs-und

Überlebenskampf, sondern verschärfte sich auch der an das Individuum gerich-

tete Imperativ der bedingungslosen Unterordnung unter den Staat. Bismarck,

die Verkörperung »großer Politik«16 in Deutschland und Gewährsmann einer po-

litischen Ethik der Machtpragmatik, »zweifelte« laut Metzger dabei »in keiner

Weise anderGöttlichkeit seinesungöttlichenWerkes«.17Ergilt unseremAutor als

Inbegriff der deutschen Verschmelzung von staatskultischer Frömmigkeit und

14 Ähnlich schreibt Leopold von Wiese 1915 über die »neudeutsche Ethik«, dass sie »politische Anforde-

rungen zu sittlichen und sittliche zu politischen mache«, wobei unter politisch allein der Dienst am

Staat zu verstehen ist. »Was die Bedürfnisse dieses überindividuellen politischenWesens von ihm for-

dern, nicht das rein persönliche Gewissen bestimmen den Inhalt seiner Pflicht. Die frei gewollte, un-

reflektierte Hingabe an dieses Vaterland ist der Inhalt dieser Ethik.« Vgl. Wiese (1915): Gedanken über

Menschlichkeit, S. 12.

15 Metzger (1979): Der Zusammenbruch, S. 120. T. G. Masaryk formuliert in seinem Buch Die Weltrevolu-

tion eine Kritik an der Machtpolitik des Habsburgerreiches, die Metzgers Deutung der deutschen Ent-

wicklung sehr nahekommt. Vgl. folgendes Urteil: »Die Demokratie, die neue demokratische Republik,

erfordert neue Menschen, einen neuen Adam. […] [W]enn wir eine wahre, moderne, folgerichtige De-

mokratie haben, somüssenwir uns die älteren politischenGebräuche abgewöhnen,das heißt alle Arten

und Formen der Gewaltsamkeit. Das vor allem bedeutet auch die Losung: uns entösterreichern!« Ma-

saryk (1925): DieWeltrevolution, S. 477.

16 Bismarck verwendete diesen Ausdruck in einer Rede vor dem Preußischen Landtag am 13.1.1872. Eine

Sammlung der diplomatischen Akten aus dem Kaiserreich, die die deutsche Kriegsschuld widerlegen

sollte, erschien in derWeimarer Zeit unter demTitelDieGroße Politik der europäischenKabinette 1871–1914.

Nietzsche übernahmdas Schlagwort in Jenseits vonGut undBöse undwandte es auf die großen zwischen-

staatlichen Auseinandersetzungen an, die er für das kommende Jahrhundert insbesondere zwischen

den europäischen Mächten und Russland erwartete: »Die Zeit für kleine Politik ist vorbei: schon das

nächste Jahrhundert bringt den Kampf um die Erd-Herrschaft, – den Zwang zur grossen Politik.« Er

bezog es später in Ecce homo auf sich selbst und den von ihm ausgelösten »Geisterkrieg«: »Der Begriff

Politik ist dann gänzlich in einen Geisterkrieg aufgegangen, alle Machtgebilde der alten Gesellschaft

sind in die Luft gesprengt – sie ruhen allesamt auf der Lüge: es wird Kriege geben, wie es noch keinen

aufErdengegebenhat.Erst vonmir angibt es aufErdengrossePolitik.«Bismarck (1893):Diepolitischen

Reden, S. 221; Lepsius/Mendelssohn Bartholdy/Thimme (1922–27): Die Große Politik der europäischen

Kabinette 1871–1914; Nietzsche (1999): Jenseits von Gut und Böse, S. 146; Nietzsche (1999): Ecce homo,

S. 366.

17 Metzger (1979): Der Zusammenbruch, S. 123.
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Amoralität im Rahmen des kapitalistisch-imperialistischen und europäisch-he-

gemonialenWettbewerbs. Sein Glaubenssystem18 hätte denmoralischen Grund-

bestand der wilhelminischen Gesellschaft geprägt.

Im industriellen Großkrieg und im Massensterben der »gläubigen« Jugend

wurde der idealistische Schleier jedoch zerrissen. Die in diese Gedankenwelt

sozialisierte Jugend finde sich in einer »Epoche des grenzenlosen Tiefstandes

und der Verzweiflung«19 wieder. Sie erblicke im staatlichen Macht- und Selbst-

behauptungskampf nur noch das sinnlose Wirken irrationaler Kräfte, sie kann

»seine gläubige Menschlichkeit nicht mehr für ein ethisch nicht zu qualifizie-

rendes Werk« einsetzen.20 Für Metzger ist es die durch diesen Zusammenbruch

hinterlassene Leere, diemit Blick auf die nahe Zukunft den Ausgangspunkt einer

politischen undmoralischen Erneuerung bildenmüsse.

Ein anderer Freiwilliger von 1914,der umzwei Jahre jüngereEdgar Julius Jung,

schreibt 1927, also bereits zehn Jahre nach Metzger, Ähnliches über den Krieg.

»DerMensch der Zivilisation« hätte die »göttliche Vernunft« geleugnet und »sich

von seinen seelischen Wurzeln [gelöst], um im Stofflichen zu versinken«. So sei

das »Zeitalter des Materialismus« heraufgezogen, mit demWeltkrieg als Kulmi-

nationspunkt. »Wehrhaftigkeit des Volkes, im Ursprung ein sittlicher Opferge-

danke, entartete hier zur Massenvernichtung«, schreibt Jung, »Technik« als In-

strument des Materialismus hätte »aus Beherrschung zur Vernichtung des Stof-

fes« geführt. Die deutsche Jugend starb in Massen, während »Menschen ande-

rer Art, geistige und wirtschaftliche Gesetze vergangener Zeit hier bestimmend

[waren]«.21 Doch auch wenn für Jung die Sache, für die man kämpfte, sich rück-

blickend als desOpfers unwürdig erwiesen hat, so sind doch die Folgerungen, die

aus derKatastrophe gezogenwerden, gänzlich andere, jenenMetzgers entgegen-

gesetzte.Metzgerwurde 1918/19 für die demokratischeRevolution politisch aktiv,

Edgard Julius Jung sollte nach demKrieg zu einem derWortführer der konserva-

tiven Revolution und zu einem rechtsextremistischen Attentäter werden.

FürMetzger istmit demwilhelminischen Staat auch der nationalistische Op-

fergedanke gerichtet. Es hat sich erwiesen, dass ihm in der Welt des Imperialis-

mus unddermodernenKriegsführung die Verankerung in derWirklichkeit fehlt.

Demnach wäre es die Forderung der Stunde, den durchaus sich in der Opferbe-

reitschaft der Jugend zeigendenWillen undWunsch nach einer Aufgabe auf Ziele

zu lenken, die den Einsatz tatsächlich wert wären, die aber nur im Aufbau und

18 Der Begriff des »Glaubenssystems« wird hier übernommen von Koschorke (2017): Wahrheit und Erfin-

dung, S. 148–173, insbes.S. 164 f.

19 Metzger (1979): Der Zusammenbruch, S. 123.

20 Ebd., S. 124.

21 Jung (1930): Die Herrschaft der Minderwertigen, S. 15 f.
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nicht in der Zerstörung liegen können. Dafür müsste das militaristische Denken

und der Nationalismus überwundenwerden. Für Jung hingegen ist gerade in der

Selbstaufopferung trotz besserenWissens, in derHingabe andieNation trotz des

Bewusstseins von der Unzulänglichkeit der politischen Führer, der Halbherzig-

keit der Daheimgebliebenen und der Erfahrungen der Einsamkeit und Entfrem-

dunggegenüber allen,die amKampfnicht teilgenommenhaben,die höchstemo-

ralische Veredelung durch den Opfergedanken verwirklicht. Der Nationalismus

habe sich seiner falschen Führer und Propheten zu entledigen, von der Verstri-

ckungmit niederen wirtschaftlichen Interessen zu lösen und sich in Abgrenzung

zumwilhelminischen Bürgertum als der tragenden Schicht des alten Nationalis-

musmit seinen Vorbehalten und Ängsten zu radikalisieren.Durch diesen künfti-

gen, gereinigtenNationalismuswürde das verschwendeteOpfer der Jugend noch

einen Sinn erhalten. An dem Glauben an eine metaphysische Erhebung über die

falschen Werte des Materialismus und »Individualismus«22 zugunsten der Idee

der nationalen Gemeinschaft und des opferbereiten Dienstes an ihr, wie sie zu

Kriegsbeginn von so vielen verkündet worden war, sollte Jung beharrlich festhal-

ten, er bleibt der permanente Bezugspunkt seiner Vorstellungen einer konserva-

tiven Revolution.

Abwicklung, Trauer und Neuanfang auf der einen, derWille zur restituieren-

den Wiederholung auf der anderen Seite sind, wie noch im Folgenden näher er-

örtert werden soll, zwei entgegengesetzte und konkurrierende Modalitäten des

Umgangs mit den vom Krieg abverlangten Opfern; entgegengesetzte Versuche,

diesem nachträglich einen Sinn zu geben. Die Frage, welcher Weg gewählt wird,

ist von weitreichenden Folgen für die Antworten auf die Frage des Verhältnisses

zur Republik wie auch zur Gewalt.

2.3 Realpolitik als politisch-epistemische Ordnung. Ein Rückblick

Metzgers Abrechnung ist nicht nur eine mit dem wilhelminischen Kult des

Staates, sondern darüber hinaus eine mit den grundsätzlichen Überzeugungen

bezüglich der Natur des Politischen und des aus dieser folgenden Verhältnisses

zwischen Moral, individuellem Gewissen und politischem Handeln. Das zen-

trale Merkmal dieser Doktrin der Politik sei eine »dogmatische« Ergebenheit

dem »Positiven« und der »›realen‹ Wirklichkeit« gegenüber.23 Politik suche also

ihre Begründung nicht mehr in theologisch oder philosophisch begründeten

normativen Idealen; ihr einziges Element ist die handfeste Realität der Macht.

22 Ebd., S. 67.

23 Metzger (1979): Der Zusammenbruch, S. 120 f.
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Dieser Scheinrealismus24 sei aber an der Realität des Krieges entlarvt worden.

Mit diesem Urteil über die Grundannahmen der politischen Ideologie des Ancien

Régime steht der mit der Kriegserfahrung zu Rande zu kommen suchende junge

Philosoph und Soldat bei Weitem nicht allein. Dies zeigt der Blick auf einen der

einflussreichsten deutschen Intellektuellen der Zeit: FriedrichWilhelm Foerster.

Die »Weltereignisse«, so Foerster 1918 im Vorwort seines Buches Politische

Ethik, würden die Zeitgenossen »zu einer Revision all unserer politischen An-

schauungen auffordern«.25 Vor allem ist damit der »Machiavellismus« ins Visier

genommen, der sich in der wilhelminischen Gesellschaft zum Inbegriff der

Staatskunst entwickelt hätte. Foerster zielt in seiner Argumentation auf die

empirische Validität der Doktrin des politischen Realismus, die er infrage stellt.

Gerade diejenigen Politiklehrer, die in Deutschland mit dem Gestus der abge-

härteten Illusionslosigkeit die Überzeugung verbreitet hätten, dass die »grobe

Dynamik des Gewaltschutzes und des Gewaltangriffes mit ihren greifbaren Au-

genblickserfolgen das eigentliche Existenzgesetz des kollektiven Daseins«26 sei,

seien es, die sich um die beobachtbaren empirischen Tatsachen und Zusammen-

hänge des politischen Lebens nicht bekümmern:

Überhaupt ist es die große Blindheit der Amoralisten in der Politik, daß sie, die immer dasWort

Realismus im Munde führen, im Grunde doch abstrakte Doktrinäre sind, denen die intims-

te Fühlung gerade mit den Tatsachen und Gesetzlichkeiten der biologischen Elementarsphäre

fehlt: sie betrachten dasMoralische immer nur als die Beziehung desMenschen zu etwas Tran-

szendentem, oder als das bloße Gesetz seiner höherenNatur, das eben dort nicht gelte, woman

sich vor der niederen Natur zu schützen habe (»dem bösen Geist gehört die Erde, nicht dem

guten«) – sehen aber nicht, daß alles das, was wir unsittlich nennen und was in uns das Dämo-

nische, Auflösende, Zersetzende entfesselt, daß das eben auch in der Umwelt ganz bestimmte

furchtbare Gegenwirkungen gegen uns zusammenballt und daß diese unvermeidlichenGegen-

wirkungen die Träger des wirklichen Gerichtes sind, das sicherlich jede Politik der Falschheit

und der Vergewaltigung ereilt.27

24 Der Begriff findet sich in Peter Sloterdijks brillanter Analyse der Moral des Zynismus in der Weimarer

Kultur und Politik; Sloterdijk (1983): Kritik der zynischen Vernunft, S. 765.

25 Foerster (1918): Politische Ethik, S. VII.

26 Foerster (1919): Weltpolitik und Weltgewissen, S. 30. Als Beispiel für den Duktus der »Härte« soll hier

Heinrich vonTreitschke zitiertwerden,dessen Politik zu denHauptwerken der realpolitischen Literatur

imDeutschlanddesausgehenden 19. Jahrhunderts zuzählen ist: »DerStaat istMacht.Denndas ist seine

Wahrheit; undwer nichtmännlich genug ist dieserWahrheit ins Gesicht zu sehen, der soll seineHände

lassen von der Politik.« Treitschke (1897): Politik, S. 91.

27 Foerster (1919): Weltpolitik und Weltgewissen, S. 30. Es ist hier nicht zu übersehen, dass Foerster hier

wie auch an anderen Stellen seiner Schrift der sozialdarwinistischen Übertragung des »survival of the

fittest« auf die menschliche Gesellschaft ein alternatives biologisches Paradigma entgegengesetzt, das

ihm als Gewähr für sein Politikverständnis dient; vgl. seine Ausführungen über den in der »Tierpäd-

agogik« zu beobachtenden »sozialen Trieb […] nach Befreundung und Symbiose« und zur »gegensei-

tigen Hilfe und Sympathie« (ebd., S. 29 f.). Ein solches alternatives Paradigma wurde Anfang des 20.
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Realitätsfern ist die Lehre des politischen Realismus vor allem dadurch, dass sie

in begrenzten Zeithorizonten denkt und denWert der politischenMittel nur mit

Blick auf Augenblickserfolge bemisst, nicht aber ihre langfristigen, sich gegen

den sie einsetzenden Akteur richtenden Konsequenzen. Foerster kann so in An-

betracht des von ihm als offensichtlich betrachteten Versagens der »hohen Politik

in ihrer Behandlung der Völkerspannungen und des Völkerausgleichs« die real-

politische Abwertung der Moral umkehren und argumentieren, »daß die sittli-

chen Mächte auch realpolitische Faktoren erster Ordnung« seien und die »Loslö-

sung der Politik vom Sittengesetze ein Grundfehler auch des politischen Denkens

ist«.28

Auch für Foerster bedarf es einer neuen philosophischen Begründung des Po-

litischen, deren Verbreitung durch die staatsbürgerliche Erziehung, der er in sei-

nem Buch eine philosophische Grundlage geben möchte, er als eine vordringli-

che Aufgabe der Gegenwart betrachtet. Der Münchner Philosoph und Pädago-

ge nennt jene politische Philosophie im weiteren Sinne beim Namen, die sich

in Deutschland seit ihrem Entstehen vor fast siebzig Jahren eine kaum ernsthaft

angefochtene Dominanz erworben hatte und die für sich nicht nur die moder-

nen Naturwissenschaften, insbesondere die Evolutionstheorie Charles Darwins,

als Basis für ihre Auffassung über die Natur des Sozialen und Politischen rekla-

mierte, sondern ihre Lehren auch durch den Erfolg der praktischen Politik der

preußisch-deutschen Staatskunst, allen voran Bismarcks, bestätigt sah. Realpoli-

tik nicht nur als strategische Lehre des politisch effektivenHandelns, sondern als

philosophischeLehre vonderPolitik als einemTeil der sozialenExistenzdesMen-

schen, sollte als vom Grauen des Weltkrieges unwiderruflich widerlegte Weltan-

schauung disqualifiziert erscheinen.

Diese Krise der Realpolitik ist für die philosophischen Einsätze in der Revolu-

tion von 1918/19 von zentraler Bedeutung.29Die Loslösung von diesemParadigma

politischen Denkens und politischer Praxis, dessen hegemonialer Charakter sich

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die politischen und ideologischen La-

ger übergreifend durchsetzte, sollte denWeg bereiten für einen neuen Typus von

Politik,der auf veränderten grundsätzlichenAnnahmenüber die politischeWirk-

lichkeit beruhte.

Entscheidender Scheidepunkt ist hier die Frage nach der fundamentalen Be-

stimmungdes Politischen als ein seinen eigenenGesetzen unterworfener Teil der

Jahrhunderts von Peter Kropotkin vertreten. Vgl. Kropotkin (2011): Gegenseitige Hilfe in der Tier- und

Menschenwelt.

28 Foerster (1919): Weltpolitik undWeltgewissen, S. 32 f., Hervorhebungen im Original.

29 Sie ist indes in der Forschung bisher weitgehend unbehandelt geblieben. Analysiert wurden lediglich

partikulare Auseinandersetzungen um das Paradigma der Realpolitik, etwa im Zusammenhang von

MaxWebers berühmter Rede über Politik als Beruf; vgl. Schluchter (1994): Nachwort zu Politik als Beruf.
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Wirklichkeit. »Was ist die Natur der Politik?«: Dies kann als allgemeinste Formu-

lierung dieser Frage gelten, die von den oben zusammengefassten Überlegun-

gen Metzgers und Foersters über Max Webers Politik als Beruf bis zum Ende der

Zwischenkriegszeit Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen war.30 Es bie-

tet sich hier an, diese Frage in Analogie zu den vier zentralen Fragen, denen sich

die Philosophie nach Kant zu widmen hat, als eine Zusammenfassung von drei

untergeordneten Fragen zu verstehen,die denProblemhorizont der betreffenden

philosophisch-politischen Debatte umreißen. Diese könnten da lauten: »Was ist

in der Politik erkennbare und verlässlich in Rechnung zu stellende Wirklichkeit,

was ist bloße Illusion oder Wunschdenken? Welche Mittel dürfen legitimerwei-

se zur Erreichung ihrer Zwecke angewandt werden, wie verhalten sich also die

Prinzipien der Politik zu jenen der Moral? Was darf als Ziel des politischen Han-

delns gesetzt werden, ohne denMöglichkeitsbereich des politisch Realisierbaren

zu überspannen?«

Der theoretische Diskurs, der nicht auf konkrete politische Handlungen oder

Institutionen abzielt, sondern auf die grundlegendenWesensbestimmungen der

Politik, soll hier in Anlehnung an Carl Schmitt als Diskurs über das Politische be-

zeichnet werden.Die Kollision von gegensätzlichen Paradigmen ist dabei folgen-

reich für die faktische politische Praxis, da auf der Metaebene der Theorie Prä-

missen festgesetzt werden, aus denen unterschiedliche Regeln und Spielräume

der Politik abgeleitet und im Lichte derer unterschiedliche Handlungen als sinn-

haft erachtet werden. Dies gilt besonders mit Blick auf eine historische Situa-

tion, in der die Ordnung der politischen Institutionen sich in einem radikalen

Umbildungsprozessbefindet.DieSituationdesUmbruchsdespolitischenRaums

1918/19 ist eine doppelte, das Innerewie Äußere betreffende: die Institutionalisie-

rung und Verrechtlichung der internationalen Politik durch die Errichtung des

Völkerbunds auf der einen Seite, die Demokratisierung und damit die Notwen-

digkeit derKonfliktbewältigung ohnedie AutoritätsinstanzderMonarchie im In-

neren auf der anderen Seite. Die theoretische Bestimmung des Politischen, in

der Philosophie bzw. philosophische Argumente eine bedeutende Stellung ein-

nehmen, hat eine normativeWirkung, insofern aus ihr gesellschaftlichwirksame

Überzeugungen darüber hervorgehen, was eine authentische politische Hand-

lung ist und was nicht (sondern sich nur als solche ausgibt bzw. sich als solche

missversteht), und damit auch, wer ein »wahrer« Politiker ist und wer nicht, wer

im Raum der institutionalisierten politischen Verfahren und Entscheidungspro-

zesse einen legitimen Platz einnimmt und wer nicht.

30Weber (1988): Politik als Beruf; Plessner (2002): Grenzen der Gemeinschaft.
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Max Webers Politik als Beruf ist nur die berühmteste Einschaltung innerhalb

dieses Streites, der 1918 entbrannte.31Der neue politischeWirklichkeitssinn, wie

ihn Friedrich Wilhelm Foerster zum Ausdruck brachte, wurde von einem Erben

des realpolitischenParadigmaswieWeber32 zu einemRückfall in ein Stadiumder

Unreife, zur idealistisch-utopistischenEntgleisungund zur illusionärenVerleug-

nung nicht nur faktischer Gegebenheiten der Gegenwart, sondern grundsätzli-

cher jener »harten«Gesetze derWirklichkeit erklärt, denen sich der Politiker »aus

Berufung« mittels Disziplinierung aller eskapistischen Sehnsüchte und trotz oft

berechtigter moralischer Empörungsgefühle fügen würde.33 Das Auftreten von

pazifistischen Idealisten wie Kurt Eisner, Ernst Toller oder Gustav Landauer im

Münchner Revolutionskontext veranlasste ihn entsprechend zur Rede vom »Re-

volutionskarneval«.34Der vorgeblich rein theoretische, wertfreie DiskursWebers

stellt sich damit als ein Versuch dar, eine bestimmte Schließung des Raumes der

Politik gegenüber demAnsturmneuer Akteure–der pazifistischen und idealisti-

schenDilettanten–aufrecht zu erhalten.SeinDiskurs über Politik undMacht hat

die Funktion einer Intervention, die in Konkurrenz zu den revolutionären Bemü-

hungensteht,eineneuepolitischeOrdnungaufderBasis abweichender,derReal-

politik entgegengesetzter Grundanschauungen über das Politische aufzubauen.

31 Unmittelbar richtet sich Webers vor einem studentischen Auditorium gehaltene Münchner Rede vom

28. Januar 1919 gegen die Vertreter derMünchner Räterepublik und FriedrichWilhelm Foerster, die die

primäre Angriffsfläche für Webers polemische Ausführungen über »Gesinnungspolitiker« und deren

Untauglichkeit zur »Politik als Beruf« darstellen. Vgl.Weber (1988): Politik als Beruf, S. 546, 553 f.

32WolfgangSchluchter bemerkt,dassWebers Politikverständnis nichtmit jenemder »Realpolitik« gleich-

zusetzen ist, und spricht von einem »realistischen« Politikbegriff; siehe Schluchter (1994): Nachwort zu

Politik als Beruf, S. 95. Dem ist voll zuzustimmen; ebenso der anderenorts von Schluchter gemachten

Bemerkung, dass Webers »Verantwortungspolitik […] gleichsam zwischen Gesinnungs- und Realpoli-

tik angesiedelt« sei; siehe Schluchter (2009): Die Entzauberung der Welt, S. 106. Dennoch ist ebenso

festzuhalten, dassWeber gegen den politischen Idealismus in der Revolution Argumente vorbringt, die

im Einklang mit der realpolitischen Tradition stehen, mit der Intention allerdings, den Spielraum des

Idealismus in der Politik, die er letztlich als ein von Macht (dem »besonderen Mittel der Politik«, vgl.

Weber (1988): Politik als Beruf, S. 550) bestimmtes Handlungsfeld versteht, kritisch abzustecken. Inso-

fern scheint es gerechtfertigt zu sein, von Weber als einem »Erben« der Realpolitik zu sprechen. Vgl.

näher Abschnitt 4.2 dieses Buches.

33 FriedrichWilhelmFoerster,der bereits imKrieg als Pazifist undKriegsgegner denUnmutdesNational-

liberalenWeber erregt habenmuss,wird explizit angegriffen; vgl.Weber (1988): Politik alsBeruf,S. 553 f.

Als Exempel für ein solches unpolitisches, rein durchmoralischeMotive begründetes und letztlich ver-

antwortungsloses Handeln behandelte Weber Eisners Veröffentlichung der geheimen Gesandtschafts-

berichte der bayerischenRegierungEnde 1918.Dass Eisner dabei durchaus pragmatisch-politische Zie-

le verfolgte – die Verbesserung der Friedensbedingungen durch eine Geste des Schuldbekenntnisses –,

verkannteWeber willentlich oder unwillentlich,wie in der jüngeren Forschung gezeigt wurde; Hopkins

(2008): Charisma and Responsibility.

34 Vgl. N. N. (1918): Bericht über eine Rede MaxWebers vom 1.12.1918. Vgl. auch Marty (2018): Keine Spur

vom Adel unserer Natur.
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Der skizzierte Streit um das »richtige« oder »gültige« Verständnis des Politi-

schen, der 1918 im Zuge der Krise des überkommenen realpolitischen Paradig-

mas entbrannte, kann als eine für die jüngere (Geistes-)Geschichte bedeutsame

Austragung eines spezifischen Moments der Antagonizität des Politischen verstan-

den werden, die für das moderne Denken über Politik kennzeichnend ist. Da-

mit ist nicht die bekannte, auf Carl Schmitt zurückgehende und gegenwärtig von

ChantalMouffewirkungsvoll vertretene Lehre zu verstehen,nachder die Freund-

Feind-Unterscheidung und damit das Moment der Gegnerschaft ein konstituti-

ves Element des Politischen darstellt.35 Politik ist nicht nur wesenhaft Streit um

Politisches, d.h. um konkrete »Angelegenheiten« des gesellschaftlichen Zusam-

menlebens,36 sondern auch ein Streit um das »Politische« selbst, also um die Fra-

ge, was denn die Natur des Politischen ist: eine abstrakt-begriffliche Frage, aus

der sich konkrete Folgen– im obigen Sinne die Zulassungsverweigerung zum in-

stitutionellen politischen Raum etwa – ergeben.

Entscheidend ist seit Machiavellis Erneuerung der politischen Philosophie

und auch im hier näher interessierenden spezifisch deutschen Kontext seit Mitte

des 19. Jahrhunderts, dass dieser unter Einbeziehung naturwissenschaftlich-

anthropologischer, theologischer oder philosophischer Elemente sich vollzie-

hende Streit inklusive seiner Entscheidung nicht durch die Berufung auf eine

äußere, der Politik übergeordnete Schlichtungsinstanz entschieden werden

kann. Die Strittigkeit des Politischen als einer theoretisch korrekt zu beschrei-

bendenWirklichkeit ist einer der Schauplätze, auf dem der politische Streit sich

abspielt. In unterschiedlichen historischen Situationen ist er von unterschied-

licher Bedeutung, wobei es in Situationen der Außerkraftsetzung überlieferter

Deutungsgewissheiten zu wegweisenden neuen Entscheidungen kommen kann.

Wenn hier vom eminent politischen Charakter des Streits um das Politische

die Rede ist, dann ist das nicht nur dahingehend gemeint, dass die Trennlinie

zwischen unterschiedlichen Repräsentationen des Politischen mit konkurrierenden

oder antagonistischen politischen Formationen koinzidiert, von denen eine

schließlich sich durchzusetzen vermag und ihrer Ideologie hegemoniale Geltung

verschafft, sondern nur in und durch praktizierte Politik sich das Wahre vom

Falschen scheidet. Die theoretische Repräsentation des Politischen ist damit

praktisch, insofern sie bestimmte Handlungen zeitigt, die von diesen Repräsen-

tationen geleitete Praxis stellt diese auf die Probe.

35 Vgl. Schmitt (1953): Der Begriff des Politischen; Mouffe (1991): Hegemonie und radikale Demokratie;

Mouffe (2014): Agonistik –DieWelt politisch denken.

36 Vgl. Hannah Arendts Bestimmung des »Gegenstandes« der Politik: Arendt (2013): Vita activa oder Vom

tätigen Leben, S. 22–40.



Umkehr 53

DieFragenachderNaturdesPolitischenwirdalsobeiAutorenwieMachiavelli

und später Ludwig August von Rochau, demBegründer der deutschen realpoliti-

schen Lehre, historisiert; die politische Geschichte ist nicht nur eine Aneinander-

reihung von Ereignissen, sondern eine Geschichte, in der sich die Wahrheit des

Politischen offenbart. Diese Funktion erhält die Geschichte bereits bei Machia-

velli, der insbesondere in der römischen Geschichte und in der florentinischen

Gegenwart Beispiele sucht, um die Grundsätze der mittelalterlichen Politikleh-

re zu widerlegen und seine eigene Philosophie zu untermauern; unterfüttert mit

historischen Veranschaulichungen sind auch dieGrundsätze der Realpolitik37Roch-

aus oder die nicht weniger einflussreiche Politiklehre Heinrich von Treitschkes.

Ausschlaggebend ist dabei dashistorisch schlagendwerdendeundgleichsamem-

pirisch ausweisbare Kriterium des Erfolgs.Was das wahre Verständnis der Natur

des Politischen ist, lässt sich demnachnurmitBlick auf denpolitischenErfolg der

Vertreter der unterschiedlichen theoretischen Repräsentationen des Politischen

bzw. der Beständigkeit der auf bestimmten Verständnissen des Politischen er-

richteten Ordnungen entscheiden. Die Natur des Politischen erschließt sich nur

dem, der sich selbst in die Politik begibt und in Auseinandersetzungmit den rea-

len Gegebenheiten sich ein Verständnis für sie erarbeitet, oder aber jenem, der

aus der Zusammenschau politischer Erfolge und Niederlagen die Kategorien des

»wahren«VerständnissesderNaturdesPolitischengewinnt.38Alle anderenUrtei-

le über dieWirklichkeit der Politik sind bloß dogmatisch und sachfremd.Die Po-

litik ist ein originärerModus der erkennendenErschließung und praktischenBe-

wältigung vonWirklichkeit – des Politischen alsWirklichkeitselement–, der sich

von anderen Handlungsmodi wie etwa dem individuellen moralischen Handeln

unterscheidet unddurch eine Logik der praktischenBewährungbestimmt ist,die

denprobierend-experimentierendenVerfahrensweisender aufdieBeherrschung

der Naturelemente abzielenden Naturwissenschaften analog ist.

Realpolitik, wie sie von Rochau entworfen wird, ist nicht nur eine Klugheits-

lehre, die dem Politiker praktische Rezepte an die Hand geben soll; sie ist aufklä-

rerischer Realismus, der über Illusionen der Tradition hinweghelfen, die Wirk-

37 Rochau (1972): Grundsätze der Realpolitik.

38 Damit übernimmt die Historie jene orientierungsstiftende Funktion, die zuvor der Philosophie, ins-

besondere der Geschichtsphilosophie, zugekommen war. So schreibt Max Duncker in einem Brief vom

12.12.1853 anGustavDroysen,der »reale IdealismusderHistorie« solle an die Stelle des »phantastischen

Idealismus der Philosophie« rücken,welcher vor 1848 die Köpfe der Jugend verdreht hätte. JohannGus-

tav Droysen: Briefwechsel, Bd. 2. Osnabrück 1967, S. 201. Zitiert nach: Stemmler (1986): »Realismus«

im politischen Diskurs nach 1848, S. 99. Dabei hat aber jede Bestätigung, jede praktisch geleistete oder

historisch aufgezeigteBewährungeinenunausbleiblichprekärenCharakter, insofern es keinefinaleBe-

stätigunggebenkann, jederErfolg sich als bloßmomentaner herausstellen kann,der durch eine spätere

Katastrophe oderNiederlagewieder kassiert wird; dies ist die Grundstruktur des oben angeführten Ar-

guments Foersters gegen die Realpolitik.
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lichkeit aus ihrerVerstellunghervorholenmöchte.DieGeschichtsschreibung tritt

demnach gegenüber den geschichtlich vorgängigen Wissensordnungen des Po-

litischen – bei Machiavelli die normative politische Philosophie des Mittelalters,

beimLiberalendes 19. JahrhundertsRochauzugleichdie theologische Legitimati-

onslehre des Monarchismus und die Philosophie des deutschen Idealismus mit-

samt ihrer frühsozialistischen und (radikal)republikanischen Adaptionen – mit

einem epistemischen Überbietungsanspruch auf, nach dem in ihr eine Durch-

dringung eines bestimmtenWirklichkeitsbereiches stattfindet, der der Tradition

und/oder den politischen Gegenspielern aufgrund ihrer eigenen Vorurteile und

dogmatischen Versteifungen fremd und unbekannt bleiben oder gar als feindlich

erscheinenmusste.

Dabei ist es ein im Rahmen dieser Studie beachtenswerter Umstand, dass die

deutsche Lehre der Realpolitik nicht nur revolutionäre Ursprünge hat, sondern

den Reaktionscharakter auf ein einschneidendes Ereignis besitzt, das zumZwei-

fel an dem Realitätsgehalt älterer theoretischer Anschauungen und Begriffe des

Politischen führte und einen Paradigmenwechsel zur Folge hatte. Sie entstand

aus einer Erfahrung des Scheiterns heraus, einer Desillusionierung von Erneue-

rungserwartungen, die die Revolutionäre von 1848, der letzten Revolution inMit-

teleuropa vor jener, die im Fokus dieser Studie steht, gehegt hatten. Die realpoli-

tische Lehre versteht sich als Befreiung aus einer idealistischen Verstellung der

politischen Wirklichkeit, die retrospektiv als Ausdruck der eigenen politischen

Unerfahrenheit und als eineHauptursache des Scheiterns der bürgerlichenRevo-

lution gesehen wurde. Aus der Episteme des Politischen wird dabei jene Instanz

verbannt, die 1918 massiv wieder in die Politik drängte: die Philosophie.

Das Selbstvertrauen der Revolutionäre von 1848 war getragen von einer

Gegenwartsdeutung, an der der deutsche Idealismus und seine zahlreichen vul-

garisierten Ableger erheblichen Anteil hatten.39 Die deutsche Philosophie hatte

die legitimatorischenKonzepte und politischen Imaginationen des restaurativen

Monarchismus als Relikte einer vergangenen Zeit erscheinen lassen und ihrer

ordnungsstiftenden Kraft beraubt; zumindest galt dies im politischen Diskurs

des Bürgertums als Tatsache.40Eine ihres geistigenGrundes verlustig gegangene

Herrschaft müsste früher oder später hinweggefegt werden. Die Philosophie

erschien als Gehilfin oder auch als Waffe im politischen Kampf, Elemente des

idealistischen Diskurses hatten ihren festen Platz im politischen Jargon des

Vormärz. Die als radikale Option der politischen Umgestaltung verhandelte

Revolution wurde als Umsetzung einer philosophisch bereits habhaft gewor-

39 Vgl. Faber (1966): Realpolitik als Ideologie, S. 17.

40 Zumdeutschen Idealismus und die politische Philosophie imdeutschen Vormärz vgl. Rosenberg (1972):

Politische Denkströmungen im deutschen Vormärz; Brazill (1970): The Young Hegelians.
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denen Wahrheit vorgestellt. Eine der wortgewaltigsten Artikulationen dieser

imaginierten direktenUmsetzung von philosophisch-intellektueller Superiorität

gegenüber den restaurativen Kräften in überlegene politische Energie findet sich

bei Heinrich Heine, der 1834 mit folgenden berühmten Zeilen sein französisches

Publikum vor der Unterschätzung der revolutionären Stimmung in Deutschland

warnt:

Die deutsche Philosophie ist eine wichtige, das ganzeMenschengeschlecht betreffende Angele-

genheit, und erst die spätesten Enkel werden darüber entscheiden können, ob wir dafür tadeln

oder zu loben sind, daß wir erst unsere Philosophie und hernach unsere Revolution ausarbei-

ten. Mich dünkt, ein methodisches Volk, wie wir, mußte mit der Reformation beginnen, doch

erst hierauf sich mit der Philosophie beschäftigen und durfte nur nach deren Vollendung zur

politischen Revolution übergehen. […] Laßt Euch aber dessen nicht bange sein, Ihr deutschen

Jakobiner; die deutscheRevolutionwirddarumnichtmilder und sanfter ausfallen,weil dieKan-

tischeKritik, der Fichtesche Transzendentalidealismus und gar dieNaturphilosophie derselben

vorausging. Durch diese Doktrinen haben sich revolutionäre Kräfte entwickelt, die nur des Ta-

ges harren, wo sie hervorbrechen und die Welt mit Entsetzen und Bewunderung erfüllen kön-

nen.EswerdenKantianer zumVorscheinkommen,die auch inderErscheinungswelt vonkeiner

Pietät etwaswissenwollen, und erbarmungslos,mit Schwert undBeil, denBoden unseres euro-

päischen Lebens durchwühlen,umauchdie letztenWurzeln derVergangenheit auszurotten.Es

werden bewaffnete Fichteaner auf den Schauplatz treten, die in ihremWillensfanatismus, we-

der durch Furcht noch durch Eigennutz zu bändigen sind; denn sie leben im Geiste, sie trotzen

der Materie […]. Lächelt nicht über den Phantasten, der im Reiche der Erscheinungen dieselbe

Revolutionerwartet,die imGebietedesGeistes stattgefunden.DerGedankegehtderTat voraus,

wiederBlitz demDonner.DerdeutscheDonner ist freilich aucheinDeutscherund ist nicht sehr

gelenkig und kommt etwas langsam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn Ihr es einst

krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wißt, der deutsche

Donner hat endlich sein Ziel erreicht. […] Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland,

wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinenmöchte.41

Nicht nur die radikalen Revolutionäre waren in der deutschen Philosophie ver-

wurzelt.Mit Blick auf die Liberalen wird der Einfluss der Philosophie u.a. an der

Vernachlässigung von praktisch-politischen Fragen der Verteidigung der Revolu-

tion zugunstenderDiskussion rechtsphilosophischer ProblemedurchdieVertre-

ter der verfassungsgebenden Versammlung in der Frankfurter Paulskirche deut-

41 Heine (1979): Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, S. 117. Die Vorstellung der

politisch-revolutionären »Verwirklichung« der Philosophie findet sich in mehreren Varianten bei Karl

Marx, deren berühmteste die letzte These zu Feuerbach ist: »Die Philosophen haben die Welt nur ver-

schieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern.« Marx (1969): Thesen über Feuerbach (1845),

Hervorhebungen im Original.
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lich, die später von Kritikern als Beweis ihrer Realitätsfremdheit ins Feld geführt

werden sollte.42

Das Scheitern der Revolution führte zu einer grundlegenden Erneuerung des

politischen Denkens, die wesentlicher Teil der Selbstvergewisserung des libera-

len Bürgertums als der intellektuell und politisch führenden Kraft der Revoluti-

onwar undder die dramatischeBedeutung einer regelrechten »Überlebensfrage«

beigemessen wurde.43Die politische Diskreditierung der Philosophie spielte da-

bei eine zentrale Rolle. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass über Gedeih

und Verderb in der politischen Wirklichkeit nicht entscheidet, ob man über die

Wahrheit verfügt, sondern ob man im Besitz von Macht ist und Einsicht in die

Gesetze des Kampfes umMacht besitzt.

Heines Textfragment möchte in seiner Ankündigung der deutschen Revolu-

tion glauben machen, dass die Unterwerfung der politischen und sozialen Ma-

terie gleichsam notwendig und quasi automatisch aus der Verbreitung wahrer

Ideen folgen muss. Die politisch-historische Welt steht jedoch nicht unter dem

Gesetz der Wahrheit, sondern dem der Macht. Rochau gelangte in der Unter-

suchung des Scheiterns von 1848 insbesondere zur Einsicht, dass die Doxa – die

Meinung,dasVorurteil, die ungeprüfteÜberzeugung44–nicht die Erkenntnis die

tatsächliche Basis politischer Macht ist. Die Doxa ist der Gedanken- und Ideen-

kreis der Mehrheit, von der sich – mit Michael Walzer gesprochen – der Philo-

soph, nicht aber der Politiker entfernen kann.45 Diese Abhängigkeit und Gebun-

denheit zu erkennen und anzuerkennen wurde als Austritt aus dem Stadium der

politischen Unreife gewertet, in der liberale Intellektuelle und Revolutionäre wie

Rochau selbst sich befunden hatten. »Idealismus« und »Philosophie« wurden da-

bei gleichgesetzt mit einer einseitigen Beschäftigungmit vernunftrechtlich-nor-

mativen Prinzipien und der einhergehenden Vernachlässigung der Frage der ge-

sellschaftlichen Empfänglichkeit für die vertretenen Ideale und reformerischen

42 Vgl. Stemmler (1986): »Realismus« im politischen Diskurs nach 1848, S. 84. Rochau gab der »abstrakt-

wissenschaftlichen und prinzipiellen Behandlung« von Verfassungsfragen, der sich die Mitglieder des

Paulskirchenparlaments in den Augen ihrer Kritiker zu ausgiebig gewidmet hatten, den Namen »Ver-

fassungspolitik« (auch »Professorenpolitik«) und urteilte über diese, sie habe nichts als »Fratzen wie

die platonische Republik« hervorgebracht und sei »historisch unwahr, staatlich unbrauchbar und selbst

philosophisch unhaltbar«; Rochau (1972): Grundsätze der Realpolitik, S. 27 f.

43 Vgl. der Titel eines realpolitischen Traktats von Twesten (1861): Was uns noch retten kann.

44 Rochau verwendet den Begriff derDoxa nicht, sondern spricht als guter Liberaler von »ruhenden Kräf-

te[n] der Gewohnheit, der Überlieferung und der Trägheit«, von »Unwissenheit«, »Vorurteil und ganz

besonders Dummheit«; Rochau (1972): Grundsätze der Realpolitik, S. 31.Nicht nur eignet sich jedoch in

den Augen des Verfassers der Gebrauch des Begriffes Doxa als Sammelbegriff für die von Rochau be-

zeichneten Phänomene, er hebt auch den prinzipiellen Charakter der Überlegungen Rochaus hervor,

die nicht nur für den speziellen Kontext des liberalen Kampfes um 1850 Geltung beanspruchen.

45 Vgl.Walzer (1981): Philosophy and Democracy.



Umkehr 57

Entwürfe. Die Manipulation und Ausnutzung der bestehenden Meinungen und

Überzeugungen zumZweckdesMachtgewinnswurde vonRochau,dermit seiner

Schrift Grundsätze der Realpolitik der neuen politischen Denkrichtung ihren Na-

men gab, als das eigentliche Geschäft der Politik definiert:46 Politik vertieft sich

damit in einen Bereich der sozialen Realität, der der an normativen Idealen, an

Wahrheiten und nicht an faktischen Machtverhältnissen und herrschenden An-

schauungen interessierten Philosophie nicht nur fremd bleibt, sondern die auch

in ihrem Existenzrecht nicht anerkannt wird. Philosophie zielt gerade auf die

Überwindung der Doxa, was sich politisch in ihrer Tendenz zur Präferierung ei-

ner revolutionären und gewaltsamen, gleichzeitig elitär geführtenDurchsetzung

der von ihr formulierten Maßstäbe für die soziale Wirklichkeit angesichts einer

für ihre »Einsichten« noch nicht bereitenGesellschaft ausdrückt,während die ei-

gentliche politische Vernunft dort beginnt,wo dieDoxa als primäres Element des

Handelns erkannt wird.47 Politik geht es um Chancen erfolgreichen Handelns,

nicht umWahrheit.

Diese Entdeckung derDoxa als dem Element der politischenMacht und damit

des effektiven politischen Handelns hatte weitreichende Folgen. Das normative

Paradigma des Vormärz wurde ersetzt durch ein instrumentell-zweckrationales,

dessen Mittelpunkt die Frage nach Machtgewinn und Machterhalt bildet. Damit

wurde aber nicht schon eine grundsätzliche Abkehr von den politischen Idealen

des Liberalismus oder gar eine generelle Leugnung der Bedeutung von (philo-

sophischen) Idealen für die Politik vollzogen. Keineswegs sollte dem »Volksglau-

ben« geschmeichelt werden.48 Die jeweils herrschende Doxa gilt lediglich als das

Material, mit dem der Politiker oder die Politikerin zu arbeiten hat und das aus-

schlaggebend ist mit Blick auf das Ausmaß an Wirksamkeit, die eine bestimmte

Idee entfalten kann.Weit entfernt davon,Macht als Selbstzweck und Ziel der Po-

litik zubestimmen,geht es der frühen realpolitischenLehre vielmehrdarum,sich

die Doxa als das Medium erfolgreichen politischen Handelns zu erschließen: ein

46 »DiePolitik,welche sich in ein richtigesVerhältnis zur Idee setzenwill,hat es vielwenigermit derWahr-

heit derselben zu tun als mit der Frage: wie weit die Menschen fähig und bereit sind, die Idee in sich

aufzunehmen und ihr zu dienen.« Es sei »die hoffnungsloseste aller Unternehmungen, den Menschen

im Namen ihres Vorteils Ideen aufzwingen zu wollen, die mit ihrer natürlichen oder geschichtlichen

Stimmung imMißklang stehen«. Rochau (1972): Grundsätze der Realpolitik, S. 46.

47 Rochau unterscheidet dabei zwischen Gewalt, die insbesondere in Situationen der allgemeinen Ge-

mütserregung durchaus politische Augenblickserfolge erzielen kann, und Macht, die deshalb stabilen

Charakter hat, weil sie auf der allgemeinen Doxa basiert. Die Französische Revolution sei ein Beispiel

für eine politische Bewegung, die zwar das historische Momentum nutzen konnte, um den Staat mit

Gewalt zu erobern, die aber keine Macht aufbauen konnte, da sie in ihren Zielsetzungen weit über das

dem herrschenden Volksgeist Annehmbare hinausschoss. Auch die Deutschen seien 1848 zwar »ihrem

Urteil nach«, nicht jedoch »ihremWillen nach« revolutionär gewesen. Vgl. ebd., S. 260 ff.

48 Vgl. ebd., S. 33.
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Medium und zugleich Realitätselement, das der normativen oder »spekulativen«

philosophischen Episteme unweigerlich fremd bleibenmusste.

Ohne hier eine tiefergehende Rekonstruktion der historischen Entwicklung

der Realpolitik liefern zu können,49 sei bemerkt, dass sich zwei Etappen dieser

ursprünglich vom Liberalismus getragenen Politiklehre bestimmen lassen, die

als defensive Phase des Nachmärz und als offensive Phase der Bismarck-Ära

bezeichnet werden könnten. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts löste sie sich

im Kontext der postrevolutionären Umorientierung des Liberalismus hin zu

Kompromisspolitik und Anpassung an die gegebenen Machtverhältnisse, die

zur Zusammenarbeit mit dem konservativen politischen und weltanschaulichen

Gegner führte, von ihren ursprünglichen, primär auf innere Reform abzielen-

den politischen Zielsetzungen. Die Doktrin der Realpolitik sollte ihr Potential

einer politischen Klugheitslehre, die dem revolutionären und extralegalen Weg

der Gewalt ebenso abschwört wie einer Versteifung auf fundamentalistische

Wahrheitsansprüche, nicht in eine demokratische Richtung zur Entfaltung brin-

gen. Ihre spätere Entwicklung – als Schlüsseldatum kann das Jahr 1866 gelten

– spiegelt die autoritäre Entwicklung in Deutschland und das Schicksal des

liberalen Bürgertums.50 Dieses sollte bei seinen ursprünglichen Forderungen

nach politischen Rechten weitgehende Zugeständnisse im Tausch gegen öko-

nomische Begünstigungen machen und nicht nur aufgrund der Realisierung

der 1848 noch gescheiterten Reichsgründung, sondern auch im Zusammenhang

der Hegemonial- und Kolonialpolitik des Reichs und des repressiven Vorgehens

gegen die zunehmend bedrohlich werdende Arbeiterbewegung im Inneren sei-

ne Interessen zusehends mit jenen des preußisch-deutschen Obrigkeitsstaats

identifizieren.51

Im Zuge dieser Neuausrichtung des Liberalismus sollte sich die Realpolitik

von ihrer ursprünglichen Bindung an die Zielsetzungen des revolutionären frü-

hen Liberalismus lösen und sich in die staatstragende Ideologie des deutschen

Nationalismus und schließlich Imperialismus einfügen. Die Gestalt Bismarcks

bildete dabei die zentrale Referenzfigur und war für die Entwicklung, welche die

realpolitische Lehre durchlief, wegweisend. Nicht nur war Bismarck in seiner

ideologischen Flexibilität, die demZweck der inneren Stabilisierung und der Bil-

dung von Allianzen für die Verabschiedung und Durchsetzung von Gesetzen und

Verordnungen ideologische Verpflichtungen nachordnete, eine Personifizierung

49 Diese wurde ohnehin bereits in mehreren Studien dargelegt; neben den bereits angeführten Arbeiten

von Peter Stemmler und Karl-Georg Faber siehe auch Jansen (2007): »Revolution« – »Realismus« – »Re-

alpolitik«; Hamerow (1975): Moralinfreies Handeln; Bew (2016): Realpolitik, S. 31–84.

50 Zur Geschichte des deutschen Liberalismus nach 1848 siehe Winkler (1978): Vom linken zum rechten

Nationalismus; Sheehan (1990): Deutscher Liberalismus im postliberalen Zeitalter 1890–1914.

51 Vgl. Stemmler (1986): »Realismus« im politischen Diskurs nach 1848, S. 105.
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realpolitischer Grundsätze, wie sie Rochau formuliert hatte; die von ihm kon-

stant vorangetriebene aggressive deutsche Interessen- und Machtpolitik nach

außen bot ein neues politisches Feld, das gemäß dem Paradigma der Realpolitik

erschlossen wurde.52 Die Kabinettspolitik des Bismarckschen Kaiserreiches mit

ihren Bündnissen, Listen und schließlich ihrer Kriegsführung wurde zum In-

begriff der vomWissen über die Mechanismen der Macht geleiteten politischen

Virtuosität.

Die Abwendung vom normativen politischen Denken der Revolutionäre von

1848 zugunsten einer Fokussierung aufDoxa undMacht als den »realen« Elemen-

ten der Politik vollzog sich ursprünglich im Rahmen einer Suche nach neuen po-

litischenMitteln undWegen zur Erreichungweiter verbindlich bleibender eman-

zipatorischer Zielsetzungen. Demgegenüber setzte sich nun die Tendenz durch,

staatlicheund inweiterer FolgeökonomischeMacht selbst zum letzten Inhalt und

ideellen oder sittlichen Zweck der Politik zu verklären.53 Es fand eine Denaturie-

rungder realpolitischenLehre zurmachtpolitischen statt;Machtpolitik undReal-

politik sollten im ausgehenden 19. Jahrhundert bereits synonym verwendet wer-

den. Einhergehend mit dieser Umkehrung des Zweck-Mittel-Verhältnisses sind

eine gewisse Vulgarisierung der theoretischen Argumentation und ein Gefälle in

der historischen Analyse zu beobachten.Von einer durch die Analyse historischer

Fallbeispiele gesättigten praktischen Klugheitslehre bei Rochau sollte sie sich zu

einernaturalistischeund idealistischeBegriffe vermengendenMachtdoktrin ent-

wickeln, in der eine kritisch-aufklärerische durch eine zunehmend dogmatische

Diktion ersetzt wird.

Als Beispiel soll hier eine Stelle aus der PolitikHeinrich von Treitschkes ange-

führt werden, in der die von Metzger erwähnte Verbindung eines idealistischen

Opfergedankens mit einer am verabsolutierten Prinzip der staatlichen Selbstbe-

hauptung in einer feindlichen Umwelt, zu der sich eine jede Nation jederzeit be-

reitzuhalten hat, in kondensierter Form zu finden ist:

Erinnern wir uns, dass das Wesen dieser großen Gesamtpersönlichkeit [der Staat; Anm. A. D.]

Macht ist, so ist also für Macht zu sorgen die höchste sittliche Pflicht des Staates. Das Indivi-

52 So etwa im zweiten Buch von Rochaus Grundsätzen.

53 Exemplarisch dazu seien Otto Baumgartens negatives Urteil über das »doktrinäre« Frankfurter Pauls-

kirchenparlament und sein Lob der ideologischen Flexibilität Bismarcks zitiert: »Im Frankfurter Parla-

ment dachten die großen Idealisten und Ideologenwesentlich nur andieMittel des neuenStaatslebens,

an Bürgerfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Gewerbfreiheit; der letzte Zweck, die Macht

und Sicherheit, die innere Geschlossenheit und Unabhängigkeit des Staats, verloren sie aus dem Sinn.

So verloren denn alle jene idealen, heiligen Mittel ihren Sinn für die Staatswirklichkeit. Für Bismarck

waren diese großen Ideen nur Mittel und ihre Verwirklichung Zweckmäßgkeitsfrage […]. Eine gewisse

Grundsatzlosigkeit gehört unbedingt zur Ausübung der Politik.« Baumgarten (1916): Politik undMoral,

S. 135 f.
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duum soll sich opfern für eine höhere Gemeinschaft, deren Glied es ist; der Staat aber ist selbst

dasHöchste in der äußerenGemeinschaft derMenschen. […] Als höchstes Gebot gilt für ihn im-

mer, sich selbst zu behaupten; das ist für ihn absolut sittlich. Und darummussman aussprech-

en, daß unter allen politischen Sünden die der Schwäche der verwerflichste und verächtlichste

ist; sie ist die Sünde gegen den heiligen Geist der Politik.54

Einhergehend mit diesem Kult der Macht setzten sich eine Personalisierung der

Politik und ein Heroenkult durch,mit Bismarck als einem primären Gegenstand

der Admiration. Staatlich-politisches Handeln wurde nun vornehmlich als Han-

deln großer Staatsmänner verhandelt, entsprechend einem Geschichtsbild, dem

die »großen Männer« als entscheidende Akteure der Geschichte gelten.55 Die

vormalige innenpolitische Akzentuierung wurde abgelöst durch eine außenpoli-

tische; wo Politik als innerstaatliche Auseinandersetzung der Lager und Parteien

zur Sprache kommt, schlägt sich die realpolitische Lehre beim späten Rochau

oder Treitschke auf die Seite der autoritär Ordnung herstellenden und wahren-

den Staatsräson.56

Der spätere Diskurs der Realpolitik weist die Tendenz auf, innere und äu-

ßere Politik als heterogene Sphären zu behandeln, wobei zentrale Elemente der

realpolitischen Wirklichkeitsbeschreibung – die rücksichtslose Selbstbehaup-

tung als politischer Grundtrieb, die Gleichsetzung des Machtstrebens mit dem

sittlichen Imperativ der Politik – nur für die äußere Politik schrankenlose An-

wendung finden. Eine vertragliche Regelung zwischenstaatlicher Beziehungen

wird bloß vom Gesichtspunkt des nationalen Vorteils aus legitimiert, die Idee

einer Institutionalisierung ihrer Verbindlichkeiten im Rahmen eines Völkerbun-

des demgemäß als Ausgeburt einer »weichen und selbstgefälligen Träumerei«

abgelehnt.57 Somit erscheint »authentische Politik« vor allem als Außenpolitik

des koloniale Ausdehnung und eine hegemoniale Stellung in Europa anstreben-

den, also in einer feindseligen Umwelt sich heroisch und zugleich listenreich

behauptenden Staates, während das Innere vor dem Einsickern eben dieser

politischen Logik des Kampfes bewahrt werden soll. Generell ist die Tendenz zur

»Entpolitisierung« des innerstaatlichen Lebens festzustellen, das auf den einhel-

54 Treitschke (1897): Politik, S. 101.

55 Zum Einfluss des Carlyleschen Paradigmas der »großen Männer« in der deutschen Geschichtsschrei-

bung des 19. Jahrhunderts vgl. Nordalm (2003): Der gegängelte Held. Der »dämonische« Politiker, der

im Abschnitt 4 behandelt wird, stellt eine Fortentwicklung dieser Figur dar.

56 Dies geht so weit, dass bei Treitschke und Baumgarten mit Blick auf Bismarck der Verfassungsbruch

durch den großen Staatsmannmit dem Argument legitimiert wird, dass das Recht in kritischen Situa-

tionen nicht mit der Einsicht des genialen Politikers in das Staatswohl mithalten könne. Ähnlich dem

Künstler zeichne sich der große Staatsmann dadurch aus, dass er zuweilen mit den überkommenen

Regelwerken breche; vgl. Baumgarten (1916): Politik und Moral, S. 149; ferner Treitschke (1897): Politik,

S. 98 f.

57 Vgl. Baumgarten (1916): Politik undMoral, S. 138.
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ligen Dienst im staatlichen Selbstbehauptungskampf hin ausgerichtet werden

soll.58 Die Regelung der inneren Angelegenheiten soll einer administrativen und

militärischen Logik folgen, nicht einer politischen.

Während auf der Ebene des paradigmatischen politischen Handelns, an dem

Grundsätze der Realpolitik ausgewiesen werden, sich eine Verlagerung vom

innerstaatlichen Parteienkampf zur Außenpolitik und gelegentlich zum obrig-

keitlichen Handeln der Staatsmänner vollzog,59 verschob sich der maßgebliche

theoretisch-konzeptuelle Rahmen von der Philosophie zu den Naturwissen-

schaften und zur Geschichtsschreibung. Bereits Rochau hatte die Orientierung

an der naturwissenschaftlichen Analyse der materiellen Welt und an der auf

letzterer basierenden technischen Nutzbarmachung der Politiklehre als ersten

Schritt zur Kurierung ihrer idealistisch-philosophischen Verblendungen verord-

net. Über diese Analogisierung von naturwissenschaftlichem und technischem

Zugriff auf die Materie zur politischen Beherrschung der »Naturgesetze des

gesellschaftlichen Lebens«60 hinaus erfolgte mit der Verbreitung des Darwinis-

mus in den späten 1860er Jahren und seiner Applikation auf die menschlich-

soziale Welt eine naturalistische Neufundierung der Theorie der Politik und

des Politischen; für ihre Grundsätze beanspruchte die Realpolitik nunmehr die

Beglaubigung durch die Naturwissenschaft als autoritative Instanz.61 Dieser

Paradigmenwechsel setzte sich dabei nicht nur exklusiv im Feld der bürger-

lich-liberalen Ideologie durch, sondern war ein die unterschiedlichen politisch-

ideologischen Formationen übergreifendes Phänomen: Im Kontext der durch

das Prestige der Naturwissenschaften geprägten Wissens- und Wissenschafts-

kultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts war es für eine Lehre der Politik, die

den wissenschaftlich-intellektuellen Standards der Zeit entsprechen wollte,

fast unabdinglich, sich als eine Spielart der Naturwissenschaften zu gerieren.62

58 DieseTendenzwarnachPeter Stammler bereits vonAnfanganangelegt, insoferndie realpolitischeLeh-

re einer »EntideologisierungundPragmatisierung«der innerenPolitikVorschub leistete; vgl.Stemmler

(1986): »Realismus« im politischen Diskurs nach 1848, S. 105 f.

59 Baumgarten geht so weit, der Parteienpolitik, die ursprüngliches Anwendungsfeld realpolitischer

Grundsätzewar, eine denCharakter verderbendeWirkung vorzuwerfen; Baumgarten (1916): Politik und

Moral, S. 148.

60 Rochau (1972): Grundsätze der Realpolitik, S. 29.

61 Mankannhier auchvoneinemdurchdie vorherrschende (wissens)kulturelleDynamikbedingtenWech-

sel vom realistischen zum naturalistischen Denken sprechen.

62 Dies trifft insbesondere für denMarxismus zu,der historisch parallel zumLiberalismus sich von seinen

Wurzeln im deutschen Idealismus ablösen und seine idealistisch-normative Sprache durch eine natu-

ralistische Terminologie ersetzen sollte. An die Stelle der »Verwirklichung der Philosophie« sollten die

»dialektischen Bewegungsgesetze der Gesellschaft« treten, an die Stelle der »wirklichen Freiheit«, die

imGegensatz zur bloß »formalen Freiheit« der bürgerlichenGesellschaft im Sozialismus realisiert wer-

den sollte, trat das Klasseninteresse des Proletariats.Mit der revisionistischen Bewegung in den 1890er

Jahren war die Sozialdemokratie ein Schauplatz, in der es zu einem bedeutenden Angriff auf das na-
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In das Zusammenspiel von modernen Naturwissenschaften (insbesondere der

Evolutionstheorie), einer aus diesen hervorgehenden naturalistischen Anthropo-

logie und Gesellschaftslehre sowie einer entsprechenden Ethik und schließlich

Metaphysik des »Willens zur Macht«, wie sie von Friedrich Nietzsche entwickelt

wurde,63 schaltete sich schließlich eine Geschichtsschreibung ein, die Anschau-

ungsmaterial zum Beleg der Gültigkeit realpolitischer Prinzipien lieferte.64

DasnaturalistischeParadigma sollte das philosophische so vollumfänglich er-

setzen, dass es auch eine zur vernunftzentriert-aufklärerischen alternative teleo-

logische Geschichtsdeutung hervorbrachte.Diese bezog sich zunächst auf die ei-

gene soziale Gruppe. Bei Ludwig August von Rochau wird entsprechend jene ge-

sellschaftliche Klasse, für deren politischen Kampf die realpolitische Lehre das

geistige Rüstzeug liefern sollte, im vornhinein zum einzig möglichen Sieger er-

klärt. Der »männliche« Sprung in die harte politische Wirklichkeit erfolgt also

nicht ohne eine vorherige,wissenschaftlich eingekleidete Vergewisserung der ei-

genen Überlegenheit. Für Rochau war es Mitte des 19. Jahrhunderts gewiss, dass

das in sich überlegene gesellschaftliche »Stärke« – sichmanifestierend in ökono-

mischem Kapital, aber auch in technisch-organisatorischer Intelligenz, geistig-

kultureller Innovativität usw.– sammelnde Bürgertum in the long run die Stellung

als führende gesellschaftliche Klasse behaupten würde.65 Diese Geschichtsteleo-

logie wurde dabei strikt materialistisch begründet; die natürlichen Bewegungs-

gesetze der Gesellschaft, nicht der Fortschritt des Geistes oder der Vernunft wür-

den ihm zum Sieg verhelfen. Im Kontext des Imperialismus wurde diese Überle-

genheitsvorstellung von der eigenen sozialen Klasse auf die Nation übertragen.

Deutschland galt als die aufstrebende Nation, die die Geschichte auf ihrer Seite

und daher das rücksichtslose Eintreten für seine Eigeninteressen nicht zu fürch-

turalistische Paradigma in Politik und Historie und einem Versuch desWiedereinzugs der Philosophie

in eine der bedeutendsten politischen Ideologien kam. In der Auseinandersetzung mit den Befürwor-

tern einer Ablösung vomhistorischenMaterialismushin zu einem idealistisch-normativen,nämlich im

Rückgriff auf Kants Philosophie begründeten Paradigma wurde die »revolutionäre Realpolitik«, die als

eine Errungenschaft der wissenschaftlichen Durchdringung der sozialen Wirklichkeit und Geschichte

durchMarx verteidigt wurde, als Schlagwort von der orthodoxen Partei ins Feld geführt. Der »idealisti-

sche« Revisionismus wurde hingegen als intellektueller Rückfall in ein bereits überwundenes Entwick-

lungsstadium denunziert; vgl. Luxemburg (1903): Karl Marx. Vgl. dazu den zweiten Teil des Buches.

63 Zur politischen Philosophie Friedrich Nietzsches allgemein siehe die Beiträge in Knoll/Stocker (2014):

Nietzsche as Political Philosopher. Speziell zu Nietzsches Verhältnis zu Bismarck und zur politischen

Kultur in Deutschland siehe Drochon (2016): Nietzsches Great Politics.

64 Vgl. FriedrichWilhelm Foersters Bemerkung in der 4. Auflage der Staatsbürgerlichen Erziehung, dass bei

einem »historisch-philologischen Propagandisten Bismarcks« wie Heinrich von Treitschke der große

historische Überblick eine »summative Induktion« intendiere, die die neudeutsche Geschichte –wohl-

gemerkt mit affirmativer, nicht kritischer Absicht – als »gewaltige Vollstreckung rechtloser Macht-

begierden« erscheinen lasse. Foerster (1922): Politische Ethik und politische Pädagogik, S. 23.

65 Vgl. Stemmler (1986): »Realismus« im politischen Diskurs nach 1848, S. 103.
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ten hätte.Wenn überhaupt noch positiv auf Philosophie Bezug genommen wur-

de, dann auf die Geschichtsphilosophie Hegels, die mit der gegen Kant gerichte-

tenAblehnungderVerrechtlichungzwischenstaatlicherPolitik,derEinschätzung

des Krieges als periodisch notwendiger Vitalisierung des nationalen Lebens und

derÜberhöhung des preußischen Staates für einen Autorwie FriedrichMeinecke

alsVorformeines inderRealpolitik desBismarckreichs vollends zu sich kommen-

den politischen Bewusstseins eingeordnet werden konnte.66

Selbstverständlich war indes auch dieses Paradigma der Gefahr ausgesetzt,

durch einschneidende Ereignisse, durch Katastrophen in eine Krise zu fallen und

seine bedeutungsstiftende Kraft zu verlieren. Um 1900 herum zog das realpoliti-

sche Paradigma Angriffe von Autoren wie Ferdinand Tönnies, Franz Staudinger,

Friedrich Wilhelm Foerster und anderen Autoren insbesondere aus dem Dunst-

kreis der in den frühen 1890er Jahren gegründeten »Ethischen Gesellschaft« auf

sich,67 die eine Verödung der innerstaatlichen Politik in Deutschland beklagten

und eine neue Ethik und Theorie der Politik im Inneren, insbesondere für den

parlamentarischen Parteienkampf, forderten.Der einseitigen Betonung der zwi-

schenstaatlichen Selbstbehauptung wurde die Hebung des sittlichen Lebens im

Inneren als oberste Aufgabe des Staates entgegengesetzt.

Zueiner fundamentalenKrisedieserAnschauungenkames jedocherst imZu-

ge desWeltkrieges. Symptomatischer Ausdruck für diese Krise ist die Zahl an Pu-

blikationen zur Frage des Verhältnisses von Politik undMoral, in der das realpoli-

tische Primat der Macht vor der Moral kontrovers diskutiert wurde.68 Angesichts

des Grauens des Krieges und der drohenden deutschen Niederlage verlor letzte-

res an Überzeugungskraft. Im realpolitischen Diskurs des Weltkrieges wird als

Reaktion auf die Verunsicherung durch die Kriegserfahrung mit einer Strategie

der Radikalisierung oder aber der Abdichtung gegenüber der herandringenden,

nicht mehr problemlos in die gewohnten Deutungsmuster integrierbaren Wirk-

lichkeit und den damit einhergehenden Zweifeln geantwortet – etwa wenn Otto

66 Vgl.Meinecke (1911): Weltbürgertum und Nationalstaat, S. 271–321.

67 Die Kritik des realpolitischen Paradigmas erfolgte im Zusammenhang einer intensiv geführten Debat-

te um das Verhältnis von Politik und Moral; vgl. Staudinger (1899): Ethik und Politik; Tönnies (1901):

Politik und Moral; Goldscheid (1902): Zur Ethik des Gesamtwillens; Foerster (1910): Staatsbürgerliche

Erziehung. In der Zeitschrift Ethische Kultur, dem seit 1893 bestehenden Publikationsorgan der deut-

schen Filiale der »Ethischen Gesellschaft«, spielte dieThematik »Politik undMoral« von Anfang an eine

bedeutende Rolle; vgl. von Carnieri (1893): Zur Ethik in der Politik.

68 Vgl. Scholz (1915): Politik und Moral; Vierkandt (1916): Machtverhältnis und Machtmoral; Franz (1916):

Politik und Moral; Baumgarten (1916): Politik und Moral; Seeberg (1919): Politik und Moral; Adler (1918):

Politik undMoral.Weiter sind in diesemZusammenhang relevant: Christensen (1913): Politik undMas-

senmoral; Lessing (1918): Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, S. 158–184; Wichmann (1920): Phi-

losophie und Politik. Zur Diskussion über Moral und Politik imWendejahr 1916 vgl. vom Bruch (1980):

Wissenschaft, Politik und öffentliche Meinung, S. 435 f.
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Baumgarten seine Leserschaft in Bezug auf die im Gange befindlichen »macht-

politischen Vorgänge« auffordert: »Lassen sie sich den Glauben daran [an die Ge-

rechtigkeit dieser Vorgänge; Anm. A. D.] nicht rauben durch die neuesten Erleb-

nisse!«69

Impathetischen,defensiv-apologetischenDuktusBaumgartens zeichnet sich

bereits ab, was später in den Diskursen der Revolutionsphase explizit gemacht

und gegen das überkommene Denken ins Feld geführt wird: dass nämlich die

Kriegsrealitätnichtnur einpartikularesWirklichkeitsfragment ist,das fürdiebe-

stehende Deutungsordnung eine Störung darstellt, sondern die Ordnung der re-

alpolitischen Wirklichkeitsrepräsentation als ganze radikal in Frage stellt. Diese

Situation stellte den Angriffspunkt für Vorstellungen wie jenen Arnold Metzgers

oder FriedrichWilhelmFoersters dar.Zwar forderndiese einenWiedereinzugdes

Idealismus indiePolitik, sie greifen jedochzugleichandasbeiRochaugebrauchte

Deutungsschema einer geschichtlich zutage tretenden Wahrheit des Politischen

auf.DieAusführungenMetzgersundFoerster schließen insofernan jenenderRe-

alpolitik an, als er diese an ihremeigenenAnspruchmisst, ihreGrundsätze durch

die Erfahrung und die Geschichte bestätigt zu wissen.

Der Krieg als eineManifestation einer sich katastrophisch auswirkendenVer-

fehlung des Realen, als Zusammenbruch falscher Repräsentationen des Politi-

schen sowie des modernen Krieges und als ein endgültiges Außer-Geltung-Set-

zen überkommener Begriffe und Gewissheiten des 19. Jahrhunderts ist ein zen-

trales Motiv der Revolutionsphilosophie. Der politischen Realität gelte es unter

der Anleitung der Philosophie erneut habhaft zu werden. Dies bedeutet zum ei-

nen, die Repräsentationen des Politischen richtigzustellen. Die Katastrophe als

den entscheidenden Bezugspunkt der Politik und zur entscheidenden zu bewäl-

tigendenRealität zu erklärenheißt zumanderen, vonder neuenPolitik zu verlan-

gen, in das Vakuum der Gegenwart eine sinnstiftende Perspektive zu stellen, die

69 Baumgarten (1916): Politik und Moral, S. 125. An anderer Stelle heißt es weiter: »Man muß sich hüten,

unter den erschütterndenWirkungen desWeltkrieges allen seine [sic!] politischen Auffassungen abzu-

schwören«; ebd.,S. 121. InBaumgartensTextfinden sich zugleich auchPassagen,die einemerklicheRa-

dikalisierung der realpolitischen Bejahung von Gewalt und Krieg als Mitteln der Machtpolitik erkenn-

barmachen.Die exzessiveGewaltwirdmithin sogar als Voraussetzung für die Entstehung eines neuen,

abgehärteten Menschentypus glorifiziert: »Diese stahlharte, unbarmherzige Zeit [wird] die Zahl jener

mehren,die im starkenGefühl der heiligenNotwendigkeiten des Staates als höchsten irdischenZwecks

sichwappnen gegen die schwachmütigen Anfechtungen von seitens einer weichen und selbstgefälligen

Träumerei von einer idealenMenschheit, die auf lauter offenen, ehrlichenWegenundmit lauter reinen,

ehrlichenMitteln ein Friedensreich aufbaut.Dawürden dann dieWeichen und Schlappen die Kraftvol-

len und Energischen undHerrschaftlichen niederhalten und einenMenschentypus erzeugen von jener

Lebensschwäche und selbstgefälligen Torheit, wie wir sie an Tolstois Gestalten beobachten. […] Wenn

Staat, dann auch stahlharte, unerbittliche Entschlossenheit zur Durchführung der jesuitischen Maxi-

me: ›Der Zweck heiligt alle Mittel.‹« Ebd., S. 139.
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auf die existentielle »Not« und das gemeinsame »Leid« zu antworten vermag, die

der Zusammenbruch der bisherigen Überzeugungen und das sinnentleerte Op-

ferbedeuten. ImneuenZugriff aufdiehistorisch-politischeWirklichkeitwirddas

Pathische zum zu bearbeitenden Element der Politik wie der Philosophie. Politik

sollte sich mit der Philosophie verbünden, um die ihr gestellte Herausforderung

zu erkennen und zu bewältigen, Experten des Sinnes müssten sich an die Stelle

oder zumindest an die Seite der Experten der Macht stellen.70

2.4 Krieg und Schmerz

DieerhöhtepolitischeNachfragenachphilosophischerDeutungsarbeitwar indes

1918 keine Neuigkeit. Der Ersten Weltkrieg begann, weil ein junger Attentäter in

Sarajevo ein Bündnissystem zwischen den europäischen Großmächten aktivier-

te, woraus ein weltumspannender, am Ende siebzehn Millionen Menschenleben

kostender Krieg resultieren sollte. Keine Kriegspartei verfügte zu seinem Beginn

ein klares, festumrissenes Ziel, das diesen Konflikt als ein notwendiges Mittel

zum Zweck erscheinen lassen hätte. Doch gerade dieser Notstand mit Blick auf

Ziel- und Zweckbestimmungen führte zu einer historisch beispiellosen Ideen-

produktion, die diese Leerstelle zu füllen suchte. Seit Beginn des Ersten Welt-

krieges war in Mitteleuropa eine Flut von philosophischer Literatur entstanden,

die der Leserschaft die sich überschlagenden historischen Ereignisse auf den Be-

griff zu bringen trachtete. Philosophen traten aus dem engeren Rahmen akade-

mischerDebatten heraus undwandten sich publizistisch an einweites, nichtwis-

senschaftliches Publikum. In der bevorzugten Formdes kurzen Traktats oder des

publizierten Vortrags behandelte man das Verhältnis von Politik und Moral mit

denKrieg legitimierenderAbsicht, fernerdieFragederdeutschenKriegszieleund

der auf demSpiel stehendenweiterenEntwicklungDeutschlands,die geschichts-

philosophischeBedeutungdes begonnenenweltumspannendenKrieges oder das

metaphysischeWesen des Krieges als solchen.Es steht außer Frage, dass der jun-

ge und vom Kriegstaumel mitgerissene Doktor der Philosophie Arnold Metzger

mit einem guten Teil dieser Literatur vertraut war. Es ist der Zusammenbruch

dieses Deutungsaufwands, an dem sich die erste Riege der akademischen Phi-

losophie in Deutschland und im restlichen Europa fast ausnahmslos beteiligte,

der Ansatzpunkt für seine Phänomenologie der Revolution werden sollte – der

gründlich abgewickelt werden sollte, damit Illusionen und falsche Versprechun-

70 Vgl. Koschorke (2017): Wahrheit und Erfindung, S. 157.



66 Umkehr

gen nicht als Gespenster der Vergangenheit in die neue, zu errichtende Ordnung

eindringen und Unruhe stiften würden.

Der Erste Weltkrieg war ein von Volksheeren im Namen von »Ideen« geführ-

ter Krieg. In Krieg und militärischer Mobilisierung hatte die Philosophie erst-

mals um 1800 herum ein neues Betätigungsfeld gefunden, um ihrem bis in ihre

historischen Anfänge zurückreichenden Anspruch Genüge zu tun, aus dem be-

grenzten Raum der Kontemplation und der reinen Theorie herauszutreten und

sich als eine realitätsgestaltende Macht geltend zu machen. Mit den französi-

schen Revolutionskriegen wurde historisch erstmals Krieg im Namen von genu-

in politisch-philosophischen Ideen geführt: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,

die Republik und dieMenschenrechte. Jene radikalisierte Intelligenzija, die diese

Ideen manchmal in elaborierter, manchmal vulgarisierter Fassung einer wach-

senden Leserschaft vertraut gemacht hatte, wurde im vorrevolutionären Frank-

reichphilosophesgenannt.Alsdanndiedurch levée enmasse,durchWehrpflichtund

Massenaushebungen die anderen europäischen Armeen an Größe überragenden

französischen Truppen unter Napoleon einen Sieg nach dem anderen errungen

hatten und sich den europäischen Kontinent unterwarfen, stand es vor allem für

die deutschen Philosophen fest, dass ihreNation eines zumindest gleichwertigen

geistigen Mobilisierungsaufwandes bedarf, um sich im Bewusstsein der kultu-

rellen und historischen Mission Deutschlands erfolgreich gegen die napoleoni-

sche Vorherrschaft wehren zu können. Berühmt sind die 1807 im besetzten Ber-

lin gehaltenen Reden an die deutsche Nation Johann Gottlieb Fichtes. Sie enthalten

nicht nur eine geschichtsphilosophischeSelbstverständigungüberdasWesender

Deutschen, sondern ein nationales Mobilisierungsprogramm, das eine neue Na-

tionalerziehung ebensoumfassen solltewie dieEinrichtung einesPflichtheeres.71

Die Verschränkung von Philosophie und Militär bzw. Krieg trieb Fichte dabei in

seiner eigenen Person auf die Spitze: Nach Ausbruch der Befreiungskriege bot er

sich – erfolglos – zum Dienst als Feldprediger an, um so unter den Soldaten mit

seiner Philosophie den Kampfeswillen heben und ihnen ein klares Bewusstsein

des »Wozu« des Leides mitgeben zu können.72

Wir finden hier ein aktivistisches Konzept von Philosophie, das Hegels

berühmtem Ausspruch über die »Eule der Minerva«, die »erst mit der einbre-

chenden Dämmerung ihren Flug [beginnt]«,73 entgegenläuft. Entsprechend

war Fichte und nicht Hegel, trotz dessen Verteidigung des Krieges und philo-

sophischen Dienst am preußischen Staat, die primäre philosophiehistorische

71 Fichte (1955): Reden an die deutsche Nation.

72 Alessiato (2016): Fichte und die Reform des preußischen Heeres, S. 389.

73 Hegel (2019): Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 28.
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Referenz der deutschen Kriegspropaganda.74 Diese Philosophie will sich in den

entscheidendenWendepunkten der Geschichte in realhistorisch wirksame Kraft

umwandeln. Philosophische Überzeugungen sollen in Kampfkraft umgesetzt

werden.75 In diesem Kontext wird der Krieg mit den Erfahrungen von Grauen

und Schmerz, die er in sich birgt, zur ultimativen Erprobung einer Philoso-

phie. Ihre Wahrheiten sind gleichsam postulierte Werte, die sich erst als durch

ein entsprechendes Maß an freigesetzter kriegerischer Energie gedeckt erwei-

sen müssen. Die große geschichtsphilosophische Erzählung bewahrheitet sich

selbst, indem sie ihren Intentionen und Ankündigungen gemäß auf den Ge-

schichtsverlauf einwirkt. Das »unwahre« Narrativ implodiert demgegenüber

angesichts der realen Entwicklungen.

Über die »Ideen von 1914« und die »geistige Mobilmachung« durch die deut-

schePhilosophie,wieKurt Flaschdieses geistesgeschichtlichePhänomennannte,

ist bereits viel geforscht und publiziert worden.76 Die unterschiedlichen im Dis-

kurs zirkulierenden Ideen sind an dieser Stelle nicht weiter von Interesse. Was

im Folgenden unternommen werden soll, ist eine nähere Untersuchung der Be-

wältigung der Kriegsrealität, die die Kriegsphilosophie zu leisten suchte und von

deren Zusammenbruch in den Texten die Rede ist, die Metzger beginnend mit

seiner Gefangenschaft in Sibirien ausarbeitete.

West- und Mitteleuropa war seit dem deutsch-französischen Krieg 1870/71

durch eine mehr als vier Jahrzehnte währende Friedensphase gegangen. In die-

ser Periode verschwand vorübergehend der Anblick von Schlachtfeldern und

kriegerischer Zerstörung ausMittel- undWesteuropa. Dies bedeutete aber keine

Entmilitarisierung Europas. Vielmehr brachte diese Friedensperiode steigende

Rüstungsausgaben der europäischen Nationen und immer weitere technische

Innovationen von zerstörungsfähigerem Kriegsgerät. Ebenso wenig minder-

te der lange Frieden die Wirkmacht soldatischer Ideale: Einer verbreiteten

Selbstbeschreibung aus der Zeit zufolge seien die sich im Zuge von Kriegen zur

Staatsnation einenden Deutschen wenn nicht ein kriegerisches, so doch soldati-

sches Volk.77Die in der Kriegsphilosophie bloßwiederaufgegriffenen Argumente

zugunsten des Krieges wurden in dieser Zeit popularisiert; die Legitimation

74 So nannte sich etwa eine vom nationalistischen Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband 1916,

also bereits zumZeitpunkt des Abflachens der Kriegsbegeisterung gegründete Vereinigung, die kriegs-

propagandistische Zwecke verfolgte, Fichte-Gesellschaft von 1914. Ebenso bestand seit 1914 ein ultrana-

tionalistischer Deutscher Fichte-Bund. Zur Fichte Rezeption ab 1914 vgl. Nordalm (1999): Fichte und der

»Geist von 1914«.

75 Hermann Lübbe hat dieses in der Kriegsphilosophie präsente Philosophieverständnis bereits auf Fichte

zurückgeführt; vgl. Lübbe (1963): Politische Philosophie, S. 200.

76 Vgl. Bruendel (2003): Volksgemeinschaft oder Volksstaat; Flasch (2000): Die geistige Mobilmachung.

77 Vgl. Ulrich/Vogel/Ziemann (2001): Untertan in Uniform.
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des Krieges als unerlässliches Mittel im staatlichen Selbstbehauptungskampf

(Rochau), der Krieg als Medium der nationalen Einheitsstiftung und der mo-

ralischen Veredelung des Individuums (Treitschke) oder schließlich der Krieg

als »dämonische«78 Entfesselung vitaler Energien, in deren Folge ein kultureller

Erneuerungsschub eintreten würde (Lasson).

In dieser europäischen Friedensperiode, die zugleich wachsende Spannun-

gen zwischen den europäischen Großmächten mit sich brachte, blieb das Bild

vom Krieg als unvermeidlicher und mitunter sogar zu bejahender Teil der poli-

tischen Wirklichkeit indes nicht unhinterfragt. Die internationale, im deutsch-

sprachigen RaumvonBertha von Suttner angeführte Friedensbewegung erreich-

te gegen Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend politische Wirksamkeit. Im Jahr

1899 fand auf Anregung des Staatsoberhauptes der unter dem Rüstungswettlauf

finanziell ammeisten stöhnendenGroßmachtRussland,ZarNikolaus II.,die ers-

te der Haager Friedenskonferenzen statt.79Die Initiatoren der Konferenz, an de-

ren Spitze neben Nikolaus die holländische KöniginWilhelmina stand, unter de-

renRegentschaft dieNiederlande in zweiWeltkriegen neutral bleiben sollten, be-

gründeten die Dringlichkeit eines solchen internationalen Zusammenschlusses

mit der politischen, humanitären und wirtschaftlichen Katastrophe, mit der im

Falle einer kriegerischen Eskalation gerechnet wurde. Während es auf der ers-

tenHaager Konferenz den Beteiligten gelang, sich auf grundlegende Regelungen

der Kriegsführung und des Waffengebrauchs als Teil des humanitären Völker-

rechts zu einigen–die bis heute in Kraft stehendeHaager Landkriegsordnung–,

scheiterten bei der zweiten Friedenskonferenz von 1907 die Einigung über Abrüs-

tungsmaßnahmen ebenso wie die Einführung einer obligatorischen Schiedsge-

richtsbarkeit durchden 1900 eingerichtetenHaager Schiedsgerichtshofmaßgeb-

lichamWiderstandderDelegationausdemdenRüstungswettbewerbwirtschaft-

lich besser bewältigendenDeutschen Reich.80Die deutsche Politik trat damit der

zunehmend verbreiteten pazifistischen Forderung entgegen, denKrieg alsMittel

der Politik durch neue institutionelle Modalitäten der Konfliktschlichtung zu er-

setzen. Bis in den Krieg und über diesen hinaus sollte die Kritik dieser Idee eines

internationalen Schiedsverfahrens einen Grundtenor der sich in den Dienst der

»deutschen Interessen« und der wilhelminischen Politik stellenden politischen

Literatur bilden, womit sich das Kaiserreich für die internationale Friedensbe-

wegung als Gegenspieler ihrer Bestrebungen auf demWeg zumWeltfrieden kris-

tallisierte.

78 Vgl. Abschnitt 4 dieses Buches.

79 Zu den Haager Friedenskonferenzen vgl. Dülffer (1981) Regeln gegen den Krieg?

80 Vgl. Carl (2012): Zwischen staatlicher Souveränität und Völkerrechtsgemeinschaft, S. 128–138.
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Die zweite Haager Konferenz stand unter dem Eindruck des russisch-japani-

schen Krieges, der in den Jahren 1904/05 derWeltöffentlichkeit vor Augen führte,

welcheGestalt derKriegunter denBedingungen von industrialisierterKriegsma-

schinerie undMassenheeren annimmt.Dieser opferreicheKrieg,der vonMilitär-

historikern aufgrund der Vorwegnahme von Entwicklungen, die zehn Jahre spä-

ter auf erweiterter globaler Ebene auftreten sollten, auch als »Nullter Weltkrieg«

(World War Zero)81 bezeichnet und wegen des massiven, die Gesellschaft durch-

dringenden wirtschaftlichen und personellen Mobilisierungsaufwandes mitun-

ter als erster »totaler Krieg«82 qualifiziert wird, war auch an den sich ihres politi-

schen Realismus rühmenden Kriegsapologeten nicht vorübergegangen, ohne an

ihren Überzeugungen bedrohlich zu rütteln. Angesichts der deutlich geworde-

nen massiven Steigerung des Vernichtungspotentials seit dem deutsch-franzö-

sischenKrieg von 1870/71 wurde es erheblich schwerer, für denKrieg als ultima ra-

tio einzutreten. Das Verständnis von Politik als kampfförmige Selbstbehauptung

undMachtsteigerung oder gar alsmoralische und kulturelle Verjüngungskur ver-

lor an Plausibilität.

Diesmacht einBlick in die 1907–also dem Jahr der zweitenHaagerKonferenz

– in deutscher Sprache erscheinende Philosophie des Krieges des niederländischen

Ethnologen Sebald Rudolf Steinmetz deutlich, die sich dem im vorangegange-

nen Kapitel diskutierten politischen Realismus und Naturalismus des späten 19.

und beginnenden 20. Jahrhunderts zurechnen lässt. Basierend auf einer philoso-

phisch äußerst kruden deterministischen und sozialdarwinistischen Grundlage

argumentiert Steinmetz für den Krieg als Manifestation einer naturgegebenen

Tendenz zuWachstumundMachtausdehnung imLebenderNationen,die unver-

meidlich zum Konflikt, zum kriegerischen Wettbewerb zwischen Nationalstaa-

ten und zumVerschwinden der schwachen, nicht lebenstüchtigen Staaten führe.

Den Krieg hält Steinmetz darüber hinaus für ein bevorzugtes Vehikel nationaler

Einigungen. Auch erhöhe der militärische Konflikt das Individuum in seiner op-

ferbereitenHingabe an das Ganzemoralisch, indem es egoistische Einstellungen

fallenlasse, die sonst das zivile Leben in Friedenszeiten bestimmen würden.

Diese Vorstellungen sind bereits aus dem Vorhergehenden vertraut. Was

Steinmetzʼ Schrift hier relevant macht, ist die in ihr enthaltene defensive Ar-

gumentationsstrategie. Sie hebt diesen Text von theoretischen Absegnungen

des Krieges ab, wie sie in der politischen Denktradition in Deutschland bis in

den deutschen Idealismus zurückreichen. Dieser Publikation ist deutlich die

Bemühung anzumerken, die anhaltende Aktualität und Realitätshaltigkeit von

81 Vgl. Steinberg (2008): WorldWar Zero.

82 Siehe ebd., S. 3.
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ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Deutungsmustern angesichts der sich in

beunruhigenderWeise veränderten Gestalt des Krieges zu belegen.

Steinmetz führt zu diesem Zweck in großen Teiles des Werkes statistisches

Material über die von einem Krieg zu erwartenden Kosten an Leben sowie wirt-

schaftlichenRessourcen an,umdabei der verbreitetenWahrnehmungeiner nicht

mehr zu rechtfertigenden Zerstörungsgewalt des Krieges entgegenzuwirken.83

Mit seinen im Einzelnen vorgebrachten Argumenten, etwa der Relativierung der

Verlustzahl von 40.000 deutschen Gefallenen im deutsch-französischen Krieg

durch den Hinweis auf die höhere statistische Schwankungsbreite der durch-

schnittlichen Anzahl jährlicher Todesfälle in Deutschland,84 brauchen wir uns

hier nicht weiter zu beschäftigen. Hingegen soll eingegangen werden auf die

sich bei Steinmetz bereits deutlich abzeichnende Prekarität jeder philosophi-

schen Sinngebung des Krieges angesichts der waffentechnologischen Steigerung

der Zerstörungsgewalt und der mit dieser einhergehenden Steigerung des

Schreckens eines künftigen Krieges: eine Erfahrungsqualität, die gleichsam

eine Druckrichtung des Realen darstellt, gegen die Gegendruck in Form von

Sinnstiftungsarbeit ausgeübt werden muss, soll der europäische Mensch weiter

imstande bleiben, sich der Gewalt der Waffen auszusetzen und der idealisierte

kriegerische bzw. soldatisch-heroische Persönlichkeitstypus weiter Bestandteil

der europäischen Kultur bleiben.

»Wir werden die beabsichtigten und die eigentlich nicht gewollten aber doch

unvermeidlichen Schmerzensfolgen der Kriege eingehend und ausführlich be-

leuchten«, so der Autor über die Zielrichtung seiner Ausführungen, »wir werden

uns ernsthaft fragen […], ob der künftige Krieg sich durch ein nicht länger zu er-

tragendes Übermaß an Schrecken auszeichnen wird«.85 Unter den Bedingungen

der allgemeinen Wehrpflicht, wie sie im Kaiserreich bestand, und wachsenden

Rechtfertigungsansprüchen der Öffentlichkeit sei es dringender geworden, den

83 Dabei wird jedoch der russisch-japanische Krieg nicht berücksichtigt, da laut Steinmetz zum Zeit-

punkt der Abfassung seiner Schrift noch keine gesicherten Daten vorgelegen hätten. Der Autor gesteht

auch ein, dass der »Zukunftskrieg« demdeutsch-französischen Krieg, den er exemplarisch heranzieht,

in mancher Beziehung »sehr unähnlich« sein werde; siehe Steinmetz (1907): Philosophie des Krieges,

S. 47 f. In seinem Werk zitiert Steinmetz auch die mehrbändige, vom russischen Industriellen, Ban-

kier und Organisatoren der Haager Friedenskonferenz von 1899 Johann von Bloch in Auftrag gegebene

Studie über den modernen industriellen Krieg, die in vielerlei Hinsicht sehr präzise die mit dem Ers-

ten Weltkrieg eintretenden Entwicklungen und Phänomene prognostizierte; vgl. von Bloch (1899): Der

Krieg. Das einflussreiche Buch Europe’s Optical Illusion (bzw. ab der zweiten AusgabeThe Great Illusion),

in dem der Autor Norman Angell die Kosten eines möglichen Großkrieges zwischen industrialisierten

Staaten verdeutlicht, umdamit eben für die Antiquiertheit des Krieges zu argumentieren, erschien erst

nach Steinmetz’ Buch, nämlich im Jahr 1909 (bzw. 1910). Vgl. Angell (1910): The Great Illusion.

84 Steinmetz (1907): Philosophie des Krieges, S. 72.

85 Ebd., S. 14.
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moralischen Status und die historische Notwendigkeit oder Vermeidbarkeit von

Kriegen zu klären. Der zur Vorbereitung und Erhaltung des Krieges zu leisten-

de Sinngebungsaufwand ist demnach ein historisch variabler,mit zunehmender

Demokratisierung von Gesellschaften zunehmender: »Der zum hellen Bewusst-

sein erwachteMensch kann so Schreckliches nicht längerwie ein unabwendbares

Fatum über sich ergehen lassen, er muß prüfen, urteilen, ob er diese Last nicht

von sich abwälzen kann.«86 Kants These, dass unter den Bedingungen einer re-

publikanischen Verfassung Kriege abnehmen würden, da die Völker nicht weiter

bereitwären, sichdieNot derKriegserfahrung freiwillig aufzuerlegen,klingt hier

an.87

Kant ist mit seiner Geschichtsphilosophie und seinen politischen Ideen, die

nach dem Weltkrieg im Zuge der Völkerbundgründung einen Höhepunkt ihrer

Wirkung erleben sollten,88 nicht nur der große Gegner Steinmetzʼ, sondern auch

der Apologeten des Krieges in der deutschen Philosophie seit Fichte. Kants Deu-

tung des Krieges setzt der im Leib-Seele-Dualismus verwurzelten heroischen

Selbstbehauptung des Ideellen die Grenzen der menschlichen Leidensfähigkeit

als Grenze des Politischen entgegen. Die zentrale These in seinen politischen

Schriften lautet, dass sich der Krieg, der aus der »ungeselligen Geselligkeit«89 als

anthropologischer Anlage des Menschen folgt und somit ein Moment darstellt,

in dem die Natur in die menschliche Zivilisation und Kultur hineinreicht und

deren Entwicklung bestimmt, zu einem gewissen Zeitpunkt der menschlichen

Geschichte selbst aufheben muss. Der Krieg ist durchaus auch moralisch ver-

werflich, er korrumpiert den Menschen, ist »Zerstörer alles Guten«,90 doch er

wird historisch wirksam nicht aufgrund solcher moralischer Motive überwun-

den. Vielmehr finden die vorvernünftigen Antriebe, die die Menschen in ein

kriegerisch-antagonistischen Verhältnis zueinander setzen, keine Befriedigung

mehr. Die Not, die aus den ungebändigten sinnlichen Antrieben des Menschen

entsteht, hebt sich selbst auf. Das Ergebnis – der Bund der Staaten – ist ver-

nunftkonform, aber nicht durch Vernunft erwirkt. Der Weg dorthin verläuft

über die Vollendung der zerstörerischen Mittel, mit denen Menschengruppen

ihre konfligierenden Ziele zu erreichen hoffen. In einer berühmten Stelle aus der

Schrift Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht heißt es:

86 Ebd., S. 3.

87 Vgl. Kant (2012): Zum ewigen Frieden, S. 19.

88 Die deutsche Diskussion betreffend vgl. Vorländer (1919): Kant und der Gedanke des Völkerbundes; Na-

torp (1924): Kant über Krieg und Frieden.

89 Kant (1992): Idee zu einer allgemeinen Geschichte, S. 25.

90 Kant (1992): Der Streit der Fakultäten, S. 197.
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Die Natur hat also die Unverträglichkeit der Menschen, selbst der großen Gesellschaften und

Staatskörper dieser Art Geschöpfe wieder zu einemMittel gebraucht, um in dem unvermeidli-

chen Antagonism derselben einen Zustand der Ruhe und Sicherheit auszufinden; d. i. sie treibt

durch die Kriege, durch die überspannte und niemals nachlassende Zurüstung zu denselben,

durch die Not, die dadurch endlich aber nach vielen Verwüstungen, Umkippungen und selbst

durchgängiger innerer Erschöpfung ihrer Kräfte zu dem, was ihnen die Vernunft auch ohne so

viel traurige Erfahrunghätte sagen können,nämlich: aus demgesetzlosenZustande derWilden

hinaus zu gehen und in einen Völkerbund zu treten […].91

Kant spricht in derselben Schrift von der »Verwendung aller Kräfte des gemeinen

Wesens auf Rüstungen« und die Ressourcen verschlingende »Notwendigkeit[,]

sich beständig in Bereitschaft« zur Kriegsführung »zu erhalten«92, die zu Belas-

tungen führen, die den durch Krieg angestrebten Zweck außer Kraft setzen. Er

nimmt damit die Beweggründe des russischen Zaren vorweg, die Vertretungen

der Großmächte zu den Haager Konferenzen einzuladen. Etwas mehr als hun-

dert Jahre nach Erscheinen von Kants Schrift schien jener vom Philosophen für

eine »allerentfernteste Epoche«93 prognostizierte historische Punkt erreicht, an

demdie Staaten aus reinemEigeninteresse und Selbsterhaltungstrieb demKrieg

ein Ende setzen würden. Damit wäre der Fall eingetreten, den Kant einem wei-

teren alternativen Szenario entgegengestellt hatte, in dem die Menschheit erst

durch den Einsatz der Zerstörungsmittel und dem Eintreten von immer größer

skalierten Katastrophen klug wird. Der vorausschauende Verstand hätte diesen

kostenreichenWeg abgekürzt.94

Blickt man auf Steinmetzʼ Schrift, so zeigt sich, dass in den Versuchen, am

Krieg trotz seiner enormen Kosten und der erwartbaren verheerenden Zerstö-

rungsgewalt als einem legitimen Mittel der Politik festzuhalten, die bei Kant

zu findende Relation zwischen Vernunft und Sinnlichkeit auf der einen und

Krieg und Friedensbund auf der anderen Seite umgekehrt wird.Während Kants

Überlegungen über das mögliche zukünftige Heraustreten des Menschen aus

seinem kriegerischen Stadium in den Schriften Zum ewigen Frieden und Ideen

zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht sich jedoch letzten En-

des auf die schlichte anthropologische Hypothese stützen, dass Menschen den

Schmerz meiden, wo sie die Möglichkeit dazu haben und wo er nicht als Inves-

tition in einen ihn überwiegenden Lustgewinn erscheint, ist Steinmetzʼ Buch

von einer anderen Grundannahme bestimmt. Bei ihm ist der Schmerz ein durch

Deutungsarbeit mit positivemWert besetzbarer Affekt. Die Reaktion auf das er-

wartbare Leidensausmaßdes Krieges ist also abhängig von Sinngebungen, durch

91 Kant (1992): Idee zu einer allgemeinen Geschichte, S. 30.

92 Ebd., S. 32.

93 Ebd., S. 34.

94 Vgl. ebd.
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die er nicht nur als gerechtfertigtes Mittel zum Zweck erscheinen, sondern der

Schmerz sogar ins Positive gewendet werden kann – in der Vorstellung des Krie-

ges als einer Extrem- und Ausnahmesituation, die Steigerungsmöglichkeiten

der menschlichen Existenz in sich birgt.

Es erscheint in Steinmetz’ Schrift der Krieg als Bruch mit der alltäglichen

Handlungs- und Erlebnissphäre, durch den erst menschliche Potentiale zur

Geltung kommen, die im Frieden unterentwickelt bleiben. Kriege würden sich

dem historisch informierten Betrachter nicht nur als Folge der Wachstums- und

Niedergangstendenzen im Leben bestimmter Völker zeigen, sie seien darüber

hinaus für das einzelne Individuumvon höchster fördernderWirkung.Der Krieg

markiere für denMenschen ein Eingehen in das Ganze der kämpfendenGemein-

schaft. Erst auf diese Weise könne der ichgebundene Standpunkt aufgegeben

werden und eine Mehrung der Liebe und damit letztlich des wahren Glückes

eintreten. »Nie wird das Vaterland mehr und feurigere Liebe entzünden«, so

Steinmetz, »als wenn es um seine Existenz ringt, ein ewig sicheres Vaterland

würde kaum Liebe erwecken. Die Forderung großer Opfer erzeugt Liebe, und

Liebe macht glücklich.« Wer hingegen »diesem gewaltigen, die Millionen be-

seelenden und beseligenden Gefühle nur die im Kriege zerschossenen Glieder

und die verschwundenen Milliarden gegenüberstellt«, der wird »aus Furcht vor

Schmerzen […] unfähig zumGlück«.95

Die These von der moralischen Veredelung, zu der der Krieg die Kombattan-

ten führe, hat bereits Kant als einen positiven Aspekt des »Antagonism« vertre-

ten, weswegen ihm auch nicht ohne Weiteres das Etikett des »Pazifisten« ange-

heftet werden kann.96 Auch in der Kriegsphilosophie des guerre mondiale findet

sich die Koppelung von Liebe und Krieg. Ein Beispiel dafür ist Max Schelers Ge-

nius des Krieges.97Der Schmerz ist der Aufwand, der zu erbringen ist, um das Gut

der Liebe zu erlangen und schließlich des Glücks teilhaftig zu werden, weil im

Schmerz sich die Liebe bewährt. Liebe und Glück gewährt der Krieg unmittel-

bar, das heißt imAkt des Kampfes und unabhängig von den durch ihn angestreb-

ten, erreichten oder verfehlten Zielen.Der Schmerz betrifft dabei nicht nur einen

selbst bzw. die Mitkämpfenden und Angehörigen der eigenen Kriegspartei, son-

dern auch die Opfer der von einem selbst ausgeübten Gewalt. Die höhere Liebe

zur Nation schließt die Unterdrückung der niederen Liebe in Form des Mitleids

ein.98DiedurchdenKriegmöglichwerdende Liebe bedarf zu ihremGedeihender

Kälte.

95 Steinmetz (1907): Philosophie des Krieges, S. 210.

96 Kant (1992): Idee zu einer allgemeinen Geschichte, S. 25.

97 Vgl. Scheler (1982): Der Genius des Krieges, S. 60, 62.

98 Vgl. Steinmetz (1907): Philosophie des Krieges, S. 337.
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Bemerkenswert an den Ausführungen des niederländischen Gelehrten ist

das offen ausgesprochene Bewusstsein davon, dass »nicht direkt beteiligte[s]

Publikum sowohl als die wirksamen Soldaten […] in der modernen Schlacht

sehr viel mehr Schrecken und Leid als in der früheren«99 erfahren würden.

Dementsprechend müsste auch der Kraftaufwand ein größerer sein, um dem

Leidensdruck standzuhalten. Auch von diesem und nicht von der Zerstörungs-

kraft der Kriegstechnik allein hängt es entscheidend ab,wer als Sieger davongeht

und wer nicht.100Wenn Steinmetz vom Krieg als einer Art Gerichtshof der Welt-

geschichte spricht, auf dem die tatsächliche Machtgröße von Staaten geklärt

und über ihren Aufstieg und Niedergang entschieden wird, so ist es letztlich die

Fähigkeit zur Sinngebung, von demdie SelbstbehauptungderNationen abhängt.

Diese ist aber variabel, keine naturgegebene psychophysische Determinante,wie

noch Kant anzunehmen scheint, sondern eine zu kultivierende Disposition der

Subjekte, und betrifft auch die Operationen der Sinnstiftung, die die Philosophie

leistet.

Diese Aufgabe der Philosophie kristallisiert sich deutlich in einem Text des

jungenPhilosophen,Logikers undTheologenHeinrichScholz, zudessenErschei-

nungszeitpunkt die verheerende Realität des modernen Krieges sich in Europa

bereits seit einem Jahr ungehemmt entfaltet hatte. In der kurzen SchriftDer Idea-

lismus als Träger des Kriegsgedankens von 1915 bezeichnet der »Idealismus« zum ei-

nen eine nur vage konturierte philosophische Lehre und zum anderen eine durch

den Krieg bei den Massen verbreitete geistige Haltung, die sich für den Autor in

entscheidender Form imVerhältnis zum Schmerzmanifestiert. Dass dermoder-

ne Krieg diesen auf ein bisher unbekanntes Ausmaß steigert, dass die moderne

Technik ihn zu einem »Schrecken ohnegleichen«101 werden lässt, ist zu diesem

Zeitpunkt bereits Erfahrungsgewissheit. Die Schwierigkeit des Unternehmens,

angesichts dieses Schreckens für den sittlichen Charakter des Krieges zu argu-

mentieren und der moralischen Empörung angesichts von Leid und Zerstörung

zu widerstehen, hat entsprechend zugenommen.

Der titelgebende Idealismus wird bei Scholz näher definiert als die Fähigkeit,

»das Sinnvolle im Wirklichen aufzufinden und auszudrücken«.102 Dabei solle es

abernichtdarumgehen,»dasblutigeSchreckbilddesKrieges […] zuverklären«.103

Scholz setzt fort:

99 Ebd., S. 290.

100 Ebd., S. 289.

101 Scholz (1915): Der Idealismus als Träger des Kriegsgedankens, S. 2.

102 Ebd., S. 5.

103 Ebd., S. 4.
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Die Kehrseite dieser Fähigkeit wäre dann derWille, nun auch das Sinnlose rücksichtslos aufzu-

decken undmit allen erlaubten Mitteln zu bekämpfen. Daran erkennt man den Idealisten, daß

er das Sinnvolle schützt, ohne das Sinnlose zu beschönigen, und daß er das Sinnlose mit der

Umsicht bekämpft, die da verhütet, daß das Sinnvolle mitbekämpft wird.104

Dieser »wirklichkeitsoffene Idealismus«, dem Scholzʼ eigene Legitimation des

Krieges zuzuordnen wäre, sei der »stärkste, der sich im Ernstfalle denken lässt,

solange wir psychophysischeWesen und nicht körperlose Geister sind«.105

In gleich zweifacher Hinsicht ist diese Passage eine überaus interessante

Selbstoffenbarung der Kriegsphilosophie. Zum einen legt Scholz den Akzent

auf den Körper als Medium der Erfahrung der zu bewältigenden Wirklichkeit,

auf eine körperliche Affizierung durch kriegerische Gewalt, die – im Gegensatz

zum bloßen Denken und Vorstellen – die Realität des Krieges in ihrem ganzen

Gewicht erst erfassbar mache106 und durch die in weiterer Folge der dem Krieg

zugeschriebene Sinn in einen Zustand der permanenten Bedrohung durch das

Sinnlose gerät. Die Fragilität des Körpers bedingt die Fragilität des Sinns und

erfordert eine entsprechend intensive Sinngebungsleistung des Subjekts, die

sich nicht im Modus kontemplativer Distanziertheit vollzieht, sondern in der

Situation körperlicher Ausgesetztheit gegenüber der Wirklichkeit, letztlich also

vom (männlich markierten) Standpunkt des Soldaten aus.107 Zum anderen aber

– und dies steht mit dem ersten Punkt in einem engen Zusammenhang – wird

der Akt der Sinngebung selbst als eine Form von Kampf gedeutet. Das Bild des

Kampfes tritt an die Stelle der traditionellen, den philosophischen Erkenntnisakt

ins Bild fassenden Metapher der Schau; Kontemplation wird ersetzt durch den

aktivistischen Einsatz der vom Subjekt verfügbaren Kräfte zur Behauptung

eines Sinnes gegenüber dem sinnwidrigen Druck des Realen. Im »männlichen

Idealismus, der die Lebenserscheinungen der Idee unterwirft«,108 ist Sinn ist

Hervorbringung eines »Willens«: Der Realitätsgehalt bzw. die Intaktheit der

Wirklichkeitsreferenz des gesetzten Sinns sind abhängig von den dem Willen

zur Verfügung stehenden Energien.109Wogegen die Philosophie des Krieges also

anzuschreiben hat, sind nicht etwa Unwahrheit, Seichtheit oder moralische Un-

zulänglichkeit, wie es traditionell von der Philosophie erwartet wurde, sondern

ist Erschöpfung.

104 Ebd., S. 5

105 Ebd.

106 Vgl. ebd.

107 Ein deutscher Text aus demWeltkrieg, der diesen Standpunkt literarisch besonders explizit macht, ist

Mahnke (1917): DerWille zur Ewigkeit.

108 Scholz (1915): Der Idealismus als Träger des Kriegsgedankens, S. 6.

109 Vgl. Albrecht Koschorkes Überlegungen zum Sinn als »Energieproblem«; Koschorke (2017): Wahrheit

und Erfindung, S. 148–152.
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2.5 Aufgezehrte Sinnressourcen

Das von Scholz zur Legitimation des Krieges vorgebachte Argument ist das be-

kannte des Kriegs als Folge eines naturhaften Strebens zur Machterweiterung

der Nationen und der dadurch entstehenden Konflikte. Der kriegerische Macht-

kampf zwischen diesen wird als »sittliche Kraftprobe« gedeutet;110 die Macht ei-

nes Volkes bemisst sich nämlich,wenn der opferbereite Einsatz des Einzelnen im

Kampf der Nation sittliches Gebot ist, amNiveau seiner sittlichen Bildung. Para-

doxerweise wird die den Krieg als Moment in sich enthaltende »Naturgeschich-

te« der staatlichenEntwicklung so zumsinngebendenGedanken, zur Idee, an der

dasSubjektdurchseinen innerlichen,geistigenEinsatz festhalten soll.Unterdem

politischen Realismus verbergen sich Voluntarismus und subjektiver Idealismus.

Der ›Glaube‹ ist entsprechend eine omnipräsente Vokabel in der Kriegsphiloso-

phie, die anzeigt, wie die kriegsphilosophischen Texte gelesen werden wollen.

Der sichaufderMikroebenederSoldatenpsycheabspielendeSelbstbehauptungs-

kampf ist jener um die Erhaltung des Glaubens gegen den Einspruch der Erfah-

rung.

Eine Eigenheit großer Sinngebungen des Krieges ist dabei die, dass sie in der

Regel nicht von Personen stammen, die selbst aktiv Teilhabende am Kriegsge-

schehen sind, und dass sie von jenen, die die bedeutungsvollen Handlungen exe-

kutieren, nur nach-vollzogen werden – nachvollzogen werden müssen, um am

Grauen des Geschehens nicht irre zu werden. Nicht selten weist das Sprechen

überdasEntfernteundeigentlichUnbekannte eine entlarvendeMaßlosigkeit auf.

Ein Beispiel ist die KriegsphilosophieMax Schelers. In dessenDerGenius des Krie-

ges heißt es in einemKapitel über die »Metaphysik des Krieges«, dass es ein »gro-

ßes Vorurteil« sei, »daß man die vorhandenen Realitäten der sinnlichen und in-

telligiblen Welt zu allen Zeiten und in allen individuellen und sozialen Gesamt-

lagen des Gemütes und des Geistes in ganz gleichmäßigerWeise erleben und er-

kennen könnte«. Die Nation, deren Bestehen auch in Friedenszeiten von denwe-

nigsten bestritten werde, sei eine solche »Sache«, mit der eine »evident erlebte

Berührung«111 unter den Bedingungen des Friedens nicht gelingen könne. In der

»Friedensegoität« liege die »metaphysische Täuschung« begründet, dass die Na-

tion ein bloßer Beziehungskomplex der Individuen sei. Erst im Krieg und durch

die soldatische Tat

meinenwir voll das große geistigeWesen zu schauen und zu fühlen, demwir alle als seine Glie-

der angehören und das uns erst jetzt als bloße »Glieder« stürmisch zu sich an sein pochendes

Herz reißt. […] Die Realität der Nation wird für das geistige Auge wahrhaft sichtbar und greif-

110 Scholz (1915): Der Idealismus als Träger des Kriegsgedankens, S. 3.

111 Scheler (1982): Der Genius des Krieges, S. 79.



Umkehr 77

bar, […] jeder empfindet nun, es sei viel selbstverständlicher und sehr viel evidenter, daß die

Nation »sei« als daß er selber »sei«; und jeder empfindet, er müsse sein Sein vor ihr, der Nation

rechtfertigen und durch Tat verdienen – nicht aber wie vorher sie vor ihm. In diesem großen

Erlebnis liegt eine metaphysische Erkenntnisbedeutung des Krieges […].112

Unschwer ist hier derWiderhall des sogenannten »Augusterlebnisses« von 1914 zu

vernehmen, der Paraden und der den Soldaten zujubelnden Menge, des partei-

übergreifenden nationalen Schulterschlusses, des Enthusiasmus von Kriegsfrei-

willigen wie dem jungen Arnold Metzger – also der von Unbedarftheit bestimm-

ten Erwartung des Kommenden.113 Bei kaum einem Autor wird das kollektivpsy-

chologische Phänomen der Kriegsbegeisterung mit derartigen metaphysischen

Weihenversehen,bei kaumeinemanderenAutor ist derGrundtondesEnthusias-

mus so wenig von Zweifeln getrübt wie bei Scheler zu Kriegsbeginn.Die Öffnung

hin zur metaphysisch verstandenen Instanz des Volkes bringt nicht weniger als

die Erlösung des in der langen Friedensperiode wertlos gewordenen Lebens:

Esgibt auch innerhalb der intellektuellenMenschen ein kleinesHäuflein solcher,derenVertrau-

enundGlaube auf Sinnhaftigkeit undVernunftrichtungunseres Lebens […] durchdie Jahrzehn-

te des europäischen Friedens bis aufs äußerste erschüttert waren, die erst jetzt die wirkliche

Welt als die ihrige wiedererkennen; und die trotz Leid, Not und Tod, welche die Erscheinung

eines in der Geschichte unerhörten Krieges über uns alle bringen mag, sich in wunderbarster

Weise im Glauben an alles, was sie für die kernhafte Realität der Welt und der Geschichte, was

sie für gut und schön und edel hielten, gestärkt und gekräftigt fühlen. Solche, die diesen Krieg

nicht wie einen schweren Traum und Alpdruck, sondern als ein fast metaphysisches Erwachen

aus dem dumpfen Zustand eines bleiernen Schlafs erleben.114

Es ist frappierend, wie wenig Scheler die tatsächliche Verfassung des modernen

Krieges interessiert. Dieses Desinteresse ist die Kehrseite der Leichtigkeit, mit

der ihm der Krieg zur Projektionsfläche seiner kulturellen und sozialethischen

Erneuerungswünsche wird.

Schließlich sollte Scheler doch klarwerden, dass die von ihm vorgelegte »We-

sensbestimmung« des Krieges nicht anwendbar war auf den Krieg, der sich auf

den Schlachtfeldern der Welt abspielte. In der Essaysammlung Krieg und Aufbau,

die 1916, also ein JahrnachDerGeniusdesKriegesundderDeutscheKrieg erscheint, ist

der enthusiastische Grundton verklungen, der ins dritte Jahr eingetretene Krieg

von seiner metaphysisch-ethischen Überhöhung zum gesamteuropäischen De-

saster abgesunken. Dem Autor bereitet es sichtlich Mühe, diese Wende seiner

112 Ebd., S. 81.

113 Die Einhelligkeit der Zustimmungwar indes,wie die Forschung gezeigt hat, tatsächlich nicht gegeben,

sondern eine Konstruktion der offiziellen Propaganda; vgl. Verhey (2009): Der »Geist von 1914« und die

Erfindung der Volksgemeinschaft.

114 Scheler (1982): Der Genius des Krieges, S. 13.
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Kriegsdeutung dem Publikum zu erklären. Der Leser möge sich hüten, so Sche-

ler in der Einleitung, »was der Verfasser in dem ersten Buche über das Wesen

des Krieges gesagt (und insbesondere Gutes gesagt hat), ohne weiteres auf die-

ses Kriegsereignis zu übertragen«. Von einer Revision seiner Ideen ist er indes

weit entfernt.Nicht habe seine Philosophie desKrieges dieWirklichkeit des Krie-

ges auf unzulässigeWeise idealisiert und verfehlt, sondern die sittlich tiefstehen-

de und religiös verwilderte kapitalistische europäische Gegenwart habe es viel-

mehr nicht vermocht, einen der von ihm aufgezeigten Wesensbestimmung ge-

recht werdenden Krieg zu führen, sodass es in Frage zu stellen sei, ob künftige

Historiker beim Blick auf das Geschehnis überhaupt von einem ›Krieg‹ sprechen

werden. »Jedes große Zeitalter verdient die Art und Form derjenigen Kriege, die

in ihm auftreten«, so Scheler. »Das bürgerlich-kapitalistische Zeitalter des mo-

dernen Europa verdient eben diesen Krieg.«115

Ungeachtet des Ausbleibens von Selbstkritik und einer Revision seiner

»Wesensanalyse« des Krieges, für die er scheinbar weiterhin Gültigkeit bean-

spruchen zu können meinte, stand Scheler mit dem Hinweis auf die Inadäquat-

heit seiner eigenen Konzepte imVerhältnis zum faktischenGeschehen 1916 unter

den deutschen Kriegsphilosophen noch alleine da. In der kurzen Einleitung zu

seinem Band wird dabei auch festgehalten, dass der laufende Krieg neben den

philosophischen Begriffen auch den politischen Zweckbestimmungen entglitten

wäre, dieman sich zurechtgelegt hatte. »Die auch nurmöglichen politischen und

ökonomischen Umgestaltungen, die dieser Krieg für die ganzeWelt haben kann,

[sind] imVerhältnis zu seinenOpfern jeder Art […]minimal, jamehr alsminimal,

nämlich völlig inkommensurabel.«116

Das Fatale war jedoch, dass der Krieg deshalb noch nicht endete. Mit dem

Fortgang des Krieges häuften sichDiagnosen einer verselbstständigtenDynamik

des Krieges. Der Grundtenor im Diskurs der einzelnen Kriegsparteien lautete,

dassman denKrieg zumindest in dieser Formnicht gewollt habe.Der Kriegsgeg-

nerGustavRadbruch schreibt in einem 1917 publiziertenAufsatz in diesemSinne,

der Krieg biete

das grauenhafte Bild eines von Menschen getragenen und doch ihrer Lenkung entzogenen Er-

eignisses, eines gespenstischenDinges, das,wie jene Tonfigur, durch das in ihren Rachen gera-

tene kabbalistische Pergament, auf rätselhafteWeise eine selbsttätige Seele empfangen hat, die

nun ein blindes, täppisches und grausames, aber übermächtiges Leben entfaltet.117

115 Scheler (1916): Krieg und Aufbau, S. V.

116 Ebd.

117 Radbruch (1917): Zur Philosophie dieses Krieges, S. 147.
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Dem entspricht die Wahrnehmung des Frontgeschehens als einer mechanisch

ablaufenden,sinnentleerten,unaufhörlichMenschenlebenverbrauchendenRou-

tine. Schelers Schüler Arnold Metzger, der im April 1915 als Soldat an die West-

front bei Lille gelangt, schreibt bereits in seinen ersten Briefen an dieMutter von

der »maschinellenVerwendung desMenschenmaterials« und der »völlige[n] Sinn-

losigkeit eines solchen Schlachtens und gegenseitigen Aufzehrens«.118

Die Verselbstständigung des Kriegsgeschehens, die durch wechselseitige

Adaption der jeweils effektivsten Vernichtungsmittel vorangetriebene Dynamik

der Gewalt, die den Krieg schnell eine Gestalt annehmen ließ, die seine poli-

tische wie philosophische Einhegung sprengte, hätte insbesondere jene unter

den deutschen Kriegsphilosophen nicht überraschen dürfen, die sich in ihren

Kriegsschriften auf Carl von Clausewitz berufen hatten – so auch Scheler, der

den preußischenGeneralmajor undMilitärtheoretiker inGenius des Kriegesmehr-

mals zitiert.119 Clausewitz, der bevorzugt mit seinem berühmten Ausspruch vom

Krieg als »Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln«120 als Gewährsmann

für Legitimationen des Krieges als politischemWerkzeug herangezogen wurde,

war nämlich ein brillanter Analytiker der Eigenlogik des Krieges als spezifischer

menschlichen Interaktionsform, dem auch der prekäre Status der Sinngebung

innerhalb dieser Interaktion bewusst war. Ihm folgend hätte sich gezeigt, dass

der Weltkrieg ganz entgegen Schelers enttäuschter Infragestellung seines we-

senhaften Kriegscharakters in geradezu historisch singulärer Reinheit dem

»Begriff« und der »natürliche[n] Tendenz des Krieges«, die Clausewitz auch als

seine »philosophische, […] eigentlich logische«121 Tendenz bezeichnet, entsprach.

Der Krieg ist nämlich, so Clausewitzʼ Begriffsbestimmung, »ein Akt der Ge-

walt, und es gibt in der Anwendung derselben keine Grenzen; so gibt jeder dem

anderen das Gesetz, es entsteht eineWechselwirkung, die dem Begriff nach zum

äußersten führen muß.«122 Ihm ist eine Logik der eskalativen Reziprozität zu ei-

gen: Auf jeden Schlag folgt ein Gegenschlag, aber in der Weise, dass – wie es aus

der von jeweils beiden verfolgten Seiten Zielsetzung der Niederwerfung des Geg-

ners folgt – der Rückschlag den Schlag, auf den er antwortet, an Intensität über-

treffen soll.Die Reziprozität spielt sich also nicht auf einer horizontalenEbene ab

– wie im Falle der Bestrafung, in der eine dem erlittenen Schaden gleichwertige

Reaktion erfolgt –, sondern auf der vertikalen Linie wechselseitiger Überbietun-

gen. Die Dynamik zum Extrem hin, die durch keine äußeren Regulierungen ge-

118 Metzger (1979): Briefe vom 4.Mai und 25. April 1915, S. 164, Hervorhebung im Original.

119 Vgl. Scheler (1982): Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg, S. 24, 95, 98 f.

120 Clausewitz (2016): Vom Kriege, S. 28.

121 Ebd., S. 29.

122 Ebd., S. 17.
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hemmt wird und durch die wechselseitige,mimetische123Übernahme der einge-

setzten »Erfindungen der Künste undWissenschaften«124 sich auf sukzessive hö-

heren Gewalt- und Vernichtungsstufen abspielt, lässt den Krieg in seiner reinen,

sich von politischenZwecksetzungen entkoppelndenGestalt zur Realitätwerden.

Eine »Wesensbestimmung« des Krieges wie jene Schelers, die weniger vom fakti-

schen Stand der Kriegstechnik und der Eigenlogik konfliktueller Interaktion als

von normativen, romantisch-heroischen Kultur- und Moralidealen ausgeht, de-

ren Überschreitung der Philosoph in Krieg und Aufbau beklagt, hätte sich für den

preußischen General als grobes philosophisches Versagen dargestellt: »Nie kann

in der Philosophie des Krieges«, so Clausewitz, »selbst ein Prinzip der Ermäßi-

gung hineingetragen werden, ohne eine Absurdität zu begehen.«125

Krieg ist ein wechselseitiges Vernichtungsstreben zweier Antagonisten unter

Einsatz verfügbarer Vernichtungskapazitäten, dessen Dynamik der Steigerung

immermehrGüter undRessourcen verbraucht, die ihmursprünglich extern blei-

ben sollen,und sich tendenziell über ethische, rechtliche und schließlich auchpo-

litische Schranken hinwegsetzt. Er ist eine Interaktion, die darauf hinausläuft,

sich der SteuerungundKontrolle der Akteure zu entziehen,diesen also dieHand-

lungssouveränität zu nehmen: Er ist nicht das

Wirkeneiner lebendigenKraft auf eine toteMasse, sondern […]derStoßzweier lebendigerKräf-

te gegeneinander. […] Hier ist also wieder Wechselwirkung. Solange ich den Gegner nicht nie-

dergeworfen habe, muß ich fürchten, daß er mich niederwirft, ich bin also nicht mehr Herr

meiner, sondern er gibt mir das Gesetz, wie ich es ihm gebe.126

Wenn sich der Akteursstatus im Zuge des Kriegsgeschehens verliert und die Par-

teien sich nur noch als Vollzugsorgane einesWechselspiels von Aktion und Reak-

tion wiederfinden, so ist damit nicht eine depravierte Abart an die Stelle des »ei-

gentlichen«Krieges getreten, sondern vielmehr diewesenhafte Logik des Krieges

gegenüber der Logik des Politischen zum Durchbruch gelangt. Je mehr sich die-

se geltendmacht, so analysiert Clausewitz, destomehr verselbstständigt sich der

Krieg gegenüber seiner politischen Zweckbestimmung, schraubt sich die Spirale

derGewalt inHöhen,die beiKriegsbeginnunabsehbarwarenunddie imMoment

der Entscheidung für den Krieg niemandem als Kosten vor Augen standen, die

man zur Erreichung des Kriegszweckes aufzuwenden hätte. Clausewitz wusste

also um die Prekarität jeder politischen Sinnbesetzung kriegerischer Gewalt, die

sich aus der doppelten Bestimmtheit der Gewalt als ein Mittel zu einem politi-

schen Zweck und als ein letztlich unkontrollierbarer Interaktionsmodus ergibt.

123 Vgl. Girard (2007): Achever Clausewitz, S. 39–48; deWarren (2015): A Rumor of Philosophy.

124 Clausewitz (2016): Vom Kriege, S. 15.

125 Ebd.

126 Ebd., S. 17.
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Kriege werden mit politischen Motiven begonnen, so Clausewitz, doch ihre Dy-

namik wird von diesen Motiven bestenfalls nur begrenzt, nicht gesteuert: »Der

politische Zweck ist […] kein despotischerGesetzgeber, ermuß sich derNatur des

Mittels fügenundwirddadurchoft ganz verändert, aber immer ist er das,was zu-

erst in Erwägung gezogen werden muß.« Politik soll »den ganzen kriegerischen

Akt durchziehen und einen fortwährenden Einfluß auf ihn ausüben«, doch dies

seinurmöglich,»soweit esdieNaturder in ihmexplodierendenKräfte zulässt«.127

Je ausgeprägter sich die Dynamik des Krieges entwickelt, desto schwieriger wird

es, die aus ihr resultierenden Handlungszwänge noch politisch zu begründen –

bis hin zu jenem Punkt, wo »der Kraftaufwand so groß wird, daß der Wert des

politischen Zwecks ihm nicht mehr das Gleichgewicht halten kann«,128 der Krieg

also motivlos geführt wird oder aber zu Ende kommt.

Das Verhältnis zwischen »Kraftaufwand« und »Zweck« hat einen äquiva-

lenten Charakter mit Blick auf das zuvor diskutierte Verhältnis von »Schmerz«

und »Sinn«. Die Spannung zwischen dem sinnfrei Realen und dem sinngebend

Idealen verkörpert sich bei Clausewitz institutionell imSpannungsverhältnis von

Heeresführung und Politik: Erstere folgt einer rein instrumentell-technischen

Logik, letztere einer teleologischen Logik. Auch wenn nun Clausewitz dieses

Spannungsverhältnis so deutete, dass sich die Dynamik der Kriegsführung ge-

genüber den Regulierungsversuchen der Politik tendenziell verselbstständigt

und einen »Mangel an Harmonie zwischen der Politik und der Kriegsführung«129

herbeiführen kann, so ging er nicht so weit, den Vollzug der Verselbstständigung

für faktisch möglich zu halten. Ohne Sinngebungsressourcen ist der Wille zum

Kraftaufwand nicht mehr zu mobilisieren, und es tritt die Erschöpfung ein. Der

Krieg als Interaktionsformzehrt vomSinn,der in ihmauf die Probe gestellt wird.

Als zweckfrei fortlaufender Automatismus, als »Mittel ohne Zweck«130 – so ein

Buchtitel Giorgio Agambens–war auch für Clausewitz der Krieg ein Unding und

nur als heuristisch-regulative Idee denkbar.

Als ein solches Unding aber erscheint er in den zitierten Passagen von Scheler

und Radbruch. Ein konkreter politisch-historischer Anhaltspunkt für eine solche

Entkoppelung ist das Spannungsverhältnis zwischenderOberstenHeeresleitung

und demReichstag in Deutschland, das sich in der ersten Jahreshälfte 1917 im er-

folgreichen Drängen auf den unbeschränkten U-Boot-Krieg und damit auf eine

weitere Eskalationsstufe, die die USA in den Krieg führen sollten, auf der einen

Seite, und der vomDeutschen Reichstag angenommenen Friedensresolution auf

127 Ebd., S. 28.

128 Ebd., S. 33.

129 Ebd., S. 28.

130 Agamben (2000): Means without End.
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der anderen Seite ausdrücken sollte – ein Ereignis, das Friedrich Meinecke nach

demKrieg zuderAussagebewegen sollte,dass inDeutschland »derKriegdiePoli-

tik,derSoldatdenStaatsmannüberwuchert«hätte.131MitdemFortgangdesKrie-

ges verklingen auch die Ziel- und Zweckbestimmungen aus der Philosophie, das

Verhältnis zum Krieg und dessen Sinn wird gleichsam passiv. An Clausewitz an-

schließend kann gesagt werden, dass nicht nur die Logik von Schlag und Gegen-

schlag der verheerenden Dynamik des Krieges zugrunde liegt, sondern auch die

LogikdesOpfers als einer Investition.DasOpfer ist nichtmehrderPreis,denman

zu bezahlen bereit ist für die Erreichung eines Zieles, sondern selbst Handlungs-

grund, indemesAnsprücheandieKriegführenden stellt; es ist derGedankeandie

ungeheure Investitionsmasse, die für das Erringen des Sieges aufgebracht wurde

und auf dem Spiel steht – menschliche Verluste, erlittene Not, finanzielle Einla-

gen–unddie denKrieg in seinemEndstadiumnoch aufrechterhält.DenSinnder

investiertenOpfer suchtmanmitweiterenOpfern zu retten, der lediglich vertag-

te Zusammenbruch fällt damit jedoch nur umso verheerender aus – eine fatale

Dynamik, die nicht nur den Ersten Weltkrieg kennzeichnet, sondern im Grunde

vom Ersten in den ZweitenWeltkrieg hinüberreicht und beide verbindet.

Clausewitz nannte die in seinen Augen rein theoretische Konstruktion ei-

ner gegenüber der Politik verselbstständigten Kriegsführung den »absoluten

Krieg«.132 Es charakterisiert das Trauma der Niederlage, dass diese Vorstellung,

in der Mobilisierung der Willensenergien nicht den Anforderungen des Krieges

genügt zu haben, in der politischen Imaginationssphäre der deutschen Zwi-

schenkriegszeit einen bedeutenden Platz einnimmt. Sie manifestiert sich in

Textenwie Ernst JüngersDie totaleMobilmachung von 1930 oder Erich Ludendorffs

später, bereits während des Hitler-Regimes entstandener Schrift Der totale Krieg

(1937), die vorausweisen auf einen »zweiten Versuch«, in dem das Versagen im

ersten Großen Krieg rückgängig gemacht werden soll.133 Sie sollte in Goebbels’

Berliner Sportpalast-Rede vom 18. Februar 1943 ihre verheerende Kulmination

finden. In der Forderung des totalen Krieges wird das ursprüngliche Mittel

zum Herrn über den ursprünglichen Zweck; die Politik hat den Ansprüchen des

Krieges zu genügen, sie hat kein Recht, sich diesen gegenüber zu verweigern.

Es gibt keine Grenzüberschreitung, keine Eskalationsstufe, zu der die Dynamik

des Krieges hinführt, vor der haltzumachen die Politik das Recht hätte.Natürlich

ist aber auch diese Inthronisierung des Krieges zum Herrn über die Politik eine

Form der politischen Sinngebung. Sie ist Leistung einer politischen Episteme,

131 Meinecke (1919): Nach der Revolution, S. 14.Meinecke bezieht sich an dieser Stelle auf Clausewitz.

132 Clausewitz (2016): Vom Kriege, S. 489.

133 Jünger (1980): Die totale Mobilmachung; Ludendorff (1935): Der totale Krieg.
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die in einer Radikalisierung der Vorstellung von Politik als Bewährungskampf in

einer feindlichen Umwelt den totalen Krieg zur Notwendigkeit erklärt.

Schelers Rede davon, dass der vor sich gehende Weltkrieg den Namen des

›Krieges‹ nicht verdiene, und noch mehr von der »Inkommensurabilität« der

Opfer gegenüber den politischen Zwecken zielt hingegen auf eine Begrenzung

des Raumes der Politik ab, die enger verläuft als das durch die Logik des Konflikts

den Kriegsparteien bereits aufgedrängte Handeln. Der Krieg erscheint als an

einen Punkt gelangt, an dem die Dynamik der reziproken Steigerung Ereignisse

und Handlungen hervorbringt, die sich den Sinngebungsleistungen der Phi-

losophie und der Politik verschließen. Aber selbst dieser Nicht-Sinn, den der

Krieg hervorbringt, kann als Nicht-Sinn nur im Rahmen eines Sinnentwurfes

gelten. Die politische Philosophie nimmt diesen Nicht-Sinn auf, um ihn für die

Bestimmung der Grenzen der Politik und die Einhegung des politischen Raumes

in Anschlag zu bringen.

Dies geschieht in der philosophischen Aufarbeitung des Krieges in unter-

schiedlicher Weise. Der Text Schelers erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem die

Kriegsstimmung zu kippen beginnt. Kann man mit Blick auf frühere Schriften

von einer Mobilisierungsabsicht sprechen, so geht der Philosoph nunmehr zur

Nichtteilnahme über. Er bezieht die Position des abgestoßenen, auch ratlosen

Beobachters. Dies sind neue Stimmungen, die nicht mehr bekämpft, sondern

vorsichtig erkundet werden, und für einige einen neuen Ausgangspunkt für die

philosophische Bewältigung der fortan in ein neues Licht gehüllten Gegenwart

werden sollten.

2.6 Erneuerung durch Reue bei Max Scheler

An dieser Stelle gelangt Scheler zum Konzept einer Umkehr als Resultat der

Kriegserfahrung. Die Kriegskatastrophe sei ein Ruf nach »Läuterung«, der an

den europäischen Menschen gerichtet sei.134 Schon bei Scheler erscheint der

Gesamtzusammenhang von Kriegskatastrophe und auf diese folgender Umkehr

als »innereuropäische Revolution«.135 In seinem Aufsatz »Reue und Wiederge-

burt«, zuerst publiziert 1917 in der von Franz Blei herausgegebenen, katholisch

134 Scheler (1916): Krieg und Aufbau, S. VI. Die vom auch in den hier diskutierten Überlegungen aus dem

Weltkrieg zur Geltung kommenden Krisenbewusstsein geprägte Entwicklung des politischen Denkens

Schelers inderWeimarerRepublik ist einUntersuchungsgegenstand vongroßemInteresse,dem indie-

semBuch allerdings nicht nachgegangenwerden kann. Einen Einblick gibt Raulet (2020): Das kritische

Potential der philosophischen Anthropologie, S. 213–238.

135 Scheler (1916): Krieg und Aufbau, S. V.
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ausgerichteten Zeitschrift Summa, erscheint die Gegenwart nicht mehr als ein

Augenblickder sittlichenErhebung,zuder derKrieg einst erklärtwurde, sondern

als Zutagetreten einer akkumulierten Schuld, aus der Reue allein die Möglich-

keit der Befreiung böte. In ihr erheben sich die Reuigen zum Richterspruch

gegenüber der eigenen Vergangenheit, die als ein schuldhafter Zusammenhang

verurteilt wird; zugleich eröffnen sich in ihr positive Potenzen der Erneuerung.

»Reue, schon rein moralisch gesehn, [ist] eine Form der Selbstheilung der Seele,

ja der einzige Weg zur Wiedergewinnung ihrer verlorenen Kräfte«,136 so Scheler.

Sie ist dies, weil sie Erkenntnis des Falschen undWille zur Ablösung von diesem

zugleich ist.

Schuld fasst Scheler dabei nicht als ein Ereignis oder als eine einzelne bzw. ei-

neReihe vonHandlungenundderenäußere Folgen.Sie ist dasÄquivalent der cau-

sa efficiens im Bereich des Moralischen; sie konditioniert das Handeln als eine Art

Disposition des handelnden Subjekts, die aus vergangenenHandlungen hervorge-

gangen ist.Die Schuld als »Qualität der Person,des AktzentrumsdesMenschen«,

ist in »jedemAkte, den die Person vollzieht, heimlichmitgegenwärtig«, sie ist das

»finstere Werk dieser Taten in der Seele selbst, geht in alles mit hinein, was der

Mensch will und tut; und sie bestimmt ihn, ohne sein Wissen in ihrer Richtung

weiterzuschreiten.«137 Die Schuld wird hier als eine Instanz dargestellt, die die

Person in ihrer Gewalt haben kann, solange bei ihr kein vollesWissen über sie be-

steht. Sie hat dabei aber–hier zeigt sich die Spezifität des christlichen Schuldge-

dankens gegenüber demantik-griechischenSchicksalsgedanken– inder Freiheit

der Person selbst ihren Ursprung.

Schuld kann als Verfehlung oder eineKette vonVerfehlungen verstandenwer-

den, die imZuge vonmenschlichen Interaktionen habitualisiert wurden.Die An-

häufung der Schuld stellt sich infolge mangelnder Selbsttransparenz des Men-

schen ein. Die Verfehlung wird als solche nicht erkannt. Reue ist in dieser Hin-

sicht ein Moment der Einsicht, die durch eine Situation der Krise hervorgerufen

wird, und zugleich der Wiedergewinnung von Autonomie, insofern in ihr ange-

sichts für eineFehlentwicklungVerantwortungübernommenwird.Diesbedeutet

zum einen, sich zur Verfehlung zu bekennen, zum anderen aber, sich zur Loslö-

sung von der schuldhaften Verstrickung zu entschließen:

Was vermag nun dieser Stoß der Reue wider die Schuld? Zwei Dinge, die nur er allein vermag

und nichts sonst. Er kann nicht die äußere Naturwirklichkeit der Tat und ihre Kausalfolgen,

auch nicht den ihr als Tat zukommenden bösen Charakter aus derWelt schaffen.Diese alle blei-

ben in derWelt.–Aber er vermag die Schuld als das rückgewirkteWerk dieser Tat in der Seele des

Menschen–und damit dieWurzel einer Unendlichkeit von neuer böser Tat und neuer Schuld–

136 Scheler (1954): Reue undWiedergeburt, S. 33. Hervorhebung im Original.

137 Ebd., S. 49, Hervorhebungen im Original.
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völlig zu töten und auszulöschen.Die Reue vernichtet wahrhaft jene psychische Qualität, welche

»Schuld« heißt. Sie vermag dies wenigstens in ihrer vollkommenen Gestalt. Sie sprengt also die

Kette der durch das SchuldwachstumderMenschenundZeiten vermittelten Fortzeugungskraft

desBösen.Siemacht ebendamit neue, schuldfreieAnfängedes Lebensmöglich.DieReue ist die

mächtige Selbstregenerationskraft der sittlichenWelt, die ihrem steten Absterben entgegenar-

beitet.138

Die Reuemodifiziert die Disposition des Subjekts, die seinWollen und Tun in ei-

ner bestimmten,moralischqualifiziertenWeise ausrichtet.Scheler schreibt,dass

im Akt der Reue und der damit einhergehenden Loslösung von Schuld die Seele

wieder »in sich selbst und ihr ursprüngliches Hoheitsrecht eingesetzt«139würde.

Der Moment der Reue ist der, in dem dieWertlosigkeit dessen evident wird, was

zuvor für das Gute gehalten wurde bzw. in dem ein bestimmtes, zuvor erstrebtes

Gut seine Anziehungskraft undMacht über denWillen verliert. Sie ist also gleich-

sameinMomentder »UmwertungderWerte«, allerdingsnicht in Formeines sub-

jektiv-voluntaristischen Aktes wie bei Nietzsche, sondern einer Neuausrichtung

derWertungen gemäß der gewonnenen Einsicht in die objektiveWertordnung.

Reue ist Zusammenbruch und Aufbau, Verlust und Gewinn in einem:

Es gibt keine Reue, die nicht den Bauplan eines ›neuen Herzens‹ schon von ihrem Anbeginn

in sich trüge, Reue tötet nur, um zu schaffen. Sie vernichtet nur, um aufzubauen. Ja, sie baut

schon dort heimlich, wo sie noch zu vernichten scheint. So ist Reue die gewaltige Tatkraft in

jenem wunderbaren Prozesse, den das Evangelium ›Wiedergeburt‹ eines neuen Menschen aus

dem ›alten Adam‹, Empfang eines ›neuen Herzens‹ nennt.140

Eben ein solcher Moment ist der Weltkrieg. Schuld und Reue sind nicht bloß Sa-

che der individuellen Existenz, sondern auch des historischen Zusammenhan-

ges und der von Scheler als Gesamtpersönlichkeiten gedachten Staaten und Na-

tionen. In bestimmten historischen Katastrophen, in denen das ganze Ausmaß

schuldhafter Verfehlung konzentriert zutage tritt, ist auch in gedrängter Form

das Potential der grundlegenden Erneuerung gegeben. »Nicht die Utopie, son-

dern die Reue ist die revolutionärste Kraft der sittlichen Welt«,141 schreibt dem-

entsprechend Scheler 1917. Auf die politische Neuordnung nach dem Krieg bli-

ckend, fährt er fort:

Getragen von solchem Gefühlsausbruch—dessenMacht und Größe angemessen sein wird der

Größe unsrer europäischen Gesamtschuld, die in diesem Kriege mehr offensichtlich und aus-

gedrückt als erst verschuldet wurde—getragen von der Reue wird auch jene Umkehr erfolgen,

welche allein die innere Voraussetzung ist für die Bildung eines neuen außenpolitischen Sys-

138 Ebd., Hervorhebungen im Original.

139 Ebd., S. 50.

140 Ebd.

141 Ebd., Hervorhebung im Original.
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tems der europäischen Vereinbarung. Keine neue juristische Weisheit und kein noch so guter

Wille der Staatsmänner, auch keine ›Revolution‹ und keine ›neuen Männer‹ können diese Sin-

nesänderung der Völker selbst ersetzen. Auch bei diesem großen Gegenstande ist die Umkehr die

der Seele unvermeidliche Form der neuen Vorkehr. Auch hier ist das neue Gefühl der tiefen Ent-

fremdung von einemmenschlich-geschichtlichen System, wie es vor diesem Kriege bestand; ist

die reuegespornte langsame Aufdeckung der tiefen Wurzeln des Ereignisses in den seelischen

Untergründendes überall undbei allenVölkernundStaaten führendenMenschentypus die not-

wendige Bewußtseinsform, aus der allein sich neue positive Gesinnungen und schließlich neue

Baupläne des politischen Daseins gebären können.142

Durch den Reuegedanken erhält der Nicht-Sinn, die Anhäufung der inkommen-

surablen Kosten, die der kriegerische Konflikt in seiner Fortentwicklung erzeugt,

einenPlatz in einemsinngebendenDeutungsrahmen:Dernicht zu rechtfertigen-

de Schaden ist Resultat einer Verfehlung,undderMensch hat es in derHand, sich

von dieser zu lösen, einen neuen und besseren Anfang zumachen. Darin besteht

die »Revolution«, von der Scheler spricht.

Die entscheidende Frage ist nun allerdings, was als zurückliegende Verfeh-

lung und als Weg der künftigen Heilung im Moment der Reue bestimmt wird.

Scheler erkennt diese in einer maßlos gewordenen, auf das Irdische bezogenen

Freiheit, für die Kapitalismus und Imperialismus, aber auch Liberalismus und

Sozialismus gleichermaßen ein Ausdruck sind, und fordert die Rückkehr zu ab-

gelegten Bindungen, letztlich zur Unterordnung unter die moralische Autorität

der Religion, und ein erneuertes christliches Selbstverständnis der europäischen

Nationen. Von einer spezifischen deutschen Schuld, von einer auf die nationale

Geschichte gerichteten oder auch die eigene Kriegsverherrlichung betreffenden

Reue spricht Scheler nicht. Die Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Politik,

wie es die Völkerbundidee vorsieht, wird als Ausdruck eines »Gesinnungsma-

terialismus«143 abgelehnt, der durch technisch-pragmatische Organisation des

wirtschaftlichen und politischen Verkehrs zwischen den Völkern ein Problem

lösen will, das nur durch moralisch-religiöse Bindung, also auf der Ebene des

»Geistes« gelöst werden könne. Erst recht nicht kommen für Scheler die Marx-

sche Geschichtstheorie und die sozialistische Weltrevolution als Kandidaten

dafür in Frage, den Ursprung des Schuldzusammenhangs richtig zu benennen

und den Bruchmit diesem zu besorgen.

Die allgemeine Deutung des Krieges als Manifestation eines historisch-poli-

tischen Schuldzusammenhanges ist zu der Zeit, als Schelers Aufsatz geschrieben

wurde, nicht singulär.Wie Scheler sieht auch der Dadaist und KulturkritikerHu-

142 Ebd., S. 53, Hervorhebungen im Original.

143 Scheler (1982): Soziologische Neuorientierung und die Aufgabe der deutschen Katholiken nach dem

Kriege, S. 397.
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go Ball die Hinwendung zur Religion, die sich bei ihm wie bei Scheler mit dem

Gedanken eines renouveau catholique verbindet, als Lösung für diemoralische Kri-

se, die durch den Krieg offenbar geworden ist.144 Allerdings spricht Ball nicht le-

diglich von einer europäischen Schuld, sondern wieMetzger von einer speziellen

verhängnisvollen Geschichte des deutschen Machiavellismus, von dem nicht nur

das Bismarcksche System und der wilhelminische Imperialismus und Militaris-

mus, sondern auch die deutsche Arbeiterbewegung geprägt seien. Die Erneue-

rung Europas brauche eine Loslösung von diesem schuldhaften geistigen Tradi-

tionszusammenhang: »Die ganzeWelt wartet auf uns.Werfenwir die Gewaltme-

thoden und die Sophistik ab, und die neue Internationale ist gegründet« fordert

Ball in Zur Kritik der deutschen Intelligenz von 1918. »Unsere historische Schuld ist

zu groß. Bekennen wir es! Gestehen wirʼs zu!Wir werden nicht eher Versöhnung

finden, als bis wir in weißen Fahnen die Freiheit tragen«.145 Ähnlich ist bei Fried-

richWilhelm Foerster zu lesen, die Aufarbeitung der spezifischen deutschen Ver-

fehlungen als Teil der Aufarbeitung der »weltgeschichtliche[n] Verflechtung aller

Untaten undMissgriffe«146 sei die Voraussetzung für die Stabilität des von Foers-

ter leidenschaftlich unterstützten Völkerbundes.

In einenSchuldzusammenhang,der zumWeltkrieg geführt hatte, sah sich ein

ArnoldMetzgermehr als Erbe denn als Täter verstrickt.Andie Stelle der Reue tre-

ten hier als Folge der Einsicht in den Schuldzusammenhang die Empörung, der

Vorwurf und derWille zur revolutionären Auflehnung gegen Nationalismus und

Kapitalismus als Erbschaft der untergegangenen Ordnung. Als jene Gruppe, die

dasGrauendesKrieges ammassivstenerfahrenmusste,verkörpertdieSchützen-

gräben-Generation das Produkt der geschichtlich akkumulierten Schuld. Sie ist

Anklägerin und will als revolutionär-tatbereite Gruppe zugleich Richterin sein.

Dazu sieht sie sich durch die Erfahrung der Front berufen und autorisiert. Der

erlittene Schmerz ist dabei Verhandlungsgegenstand, Beurteilungsmaßstab und

Beweggrund für den Prozess, der der alten Ordnung gemacht werden soll.

2.7 Scheitern oder Enttäuschung

Während der Monate, die Arnold Metzger an derWestfront verbrachte, entstand

ein mit »Der Krieg und der Intellektuelle« überschriebener Aufsatz. In dem Text

reflektiert Metzger die Schwierigkeit, die Kriegsdeutungen seiner philosophi-

schen Lehrer Max Scheler und Edmund Husserl, oder die Kriegstraktate seines

144 Ball (1988): Abbruch undWiederaufbau.

145 Ball (1991): Zur Kritik der deutschen Intelligenz, S. 214 f.

146 Foerster (1919): Weltpolitik undWeltgewissen, S. 3.
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Doktorvaters Rudolf Euckenmit seinen eigenen Erfahrungen als Soldat zu verei-

nen. Metzger fand im September 1915 sich nach einem Nervenzusammenbruch

im Lazarett wieder die Kraft, an seinem Aufsatz zu arbeiten. Ihm gelang es,

den Text an der Zensur vorbei in der Vossischen Zeitung erscheinen zu lassen und

der ihm drei Tage mittleren Arrest einbringen würde. Er datiert auf den »15.

Oktober 1915«, und die Ortsangabe lautet »Nordwestlicher Kriegsschauplatz«.

Es ist nichts anderes als ein Glaubenskampf, den Metzger darin schildert. Der

Autor schildert seinen Kampf mit dem Zweifel an den großen Legitimationen

des Krieges angesichts des Erlebten. »Es tritt an den geistigen Menschen die

vitale Notwendigkeit«, schreibt Metzger, »über alle Problematik hinweg zu dem

bejahenden ›Glauben‹ zu kommen, der seine Menschlichkeit zusammenhält und

ihmdie ethischeMöglichkeit gibt, ›soldatisch‹ zu leben.« Der geistigeMensch sei

gezwungen, sich »irgendwie mit dem ›Sinn‹ des Krieges, in dem er das Leben als

Opfer bringt […] abzufinden«; er sei »gezwungen, alle ideologische Problematik,

die ihm der Krieg aufgibt« und »ihn an der soldatischen Tat und Hemmungslo-

sigkeit behindert beziehungsweise sie ihm unmöglich macht«, zu überwinden.

Im »heldenhaften Draufgängertum« allein könnten diese Bedenken zerschlagen

werden,manmüsste auf diesemWegzu jenem»Kinde«werden, »wodieKindheit

[…] in der gläubigen Hingebung an die Sache besteht«.147

Das weitere Ringen mit dem sacrificium intellectus blieb Metzger erspart. Er

kamnach seinemZusammenbruch nichtmehr an die Front; durch eine Interven-

tion seinerMutter konnte bewirktwerden,dassMetzger in die LandauerKaserne

zurückkehrte. Metzger machte eine Offiziers- und Dolmetscherausbildung und

verrichtete anschließend an der Ostfront Dienst als Übersetzer, bis er als Parla-

mentär seinerTruppe imrumänischen Isaccea in russischeKriegsgefangenschaft

geriet.

In dieser Zeit, abseits des Grauens an der Front, doch weiterhin im Mili-

tärdienst stehend, entwickelte der junge Denker seine philosophischen Inter-

pretationsversuche des Krieges. In vielerlei Hinsicht schließen sie, wie an dem

Vorhergehenden deutlich wurde, an Schelers Deutung der Katastrophe an. Auch

Metzger wertet den Krieg als Resultat eines moralischen Niedergangs, für den er

den primär als Kultur- undWertsystem verstandenen Kapitalismus verantwort-

lich macht, und sieht in der Abrechnung mit diesem Erbe des 19. Jahrhunderts

denGrundstein der vomgeschichtlichenMoment gefordertenErneuerung.Doch

während bei Scheler die Auf- und Abarbeitung der historischen Schuld als ein

europäisches Projekt erscheint, ist es nach Metzger eine spezifisch deutsche

Geschichte des Machtglaubens, die mit demWeltkrieg ihr Ende finden soll. Soll

bei Scheler der deutsche Militarismus letztlich im Zuge einer großen, gesamt-

147 Metzger (1979): Der Krieg und der Intellektuelle, S. 169.
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europäischen Läuterung durch die wiedererstarkende katholische Religiosität

abgelöst werden, ist bei letzterem eine solche Kur noch nicht in Sichtweite. Bevor

mit einer solchen begonnen wird, muss erst die Krankheit richtig verstanden

werden – so könnte die Haltung der Schriften Metzgers in Abgrenzung zu den

Ideen seines Lehrers charakterisiert werden. Um eine Wende einzuleiten, be-

darf es also erst einer Bestandsaufnahme und philosophischen Durchdringung

des Zusammenbruchs, der Erschöpfung, des Sinnverlusts und schließlich des

Schmerzes.

Für den jungen Philosophen ist der Krieg das maßgeblich prägende Ereig-

nis für eine ganze Generation. Seine Überlegungen evozieren in ihrem Adressie-

rungsmodus, der sich häufig der ersten Person Plural bedient, eine Erlebnisge-

meinschaft zwischen Autor und Adressaten.148 Der Sinnzusammenbruch bildet

dabei in zweifacherWeise den gemeinsamen Standpunkt, an demman sich wie-

derfinden soll; es ist zumeinen einStandpunkt derErkenntnis gegenüber derGe-

schichte, der von Metzger und seinen Adressaten nicht frei gewählt wurde, son-

dern zu dem sie durch die Katastrophe des Krieges gelangt sind. Zweitens ist die-

ser Standpunkt ein politischer Standpunkt, denn aus dem Sinnzusammenbruch

ergibt sich ein revolutionärer Auftrag.

Gustav Radbruch hatte in seinem äußerst hellsichtigen Aufsatz »Zur Philo-

sophie des Krieges« bereits bemerkt, dass die Philosophie während des Krieges

nicht nur der Willensmobilisierung der Soldaten und auch der Menschen in der

sogenannten »Heimatfront« dienen dürfe. Die weiter gefasste Aufgabe müsste

darin bestehen, auch die Heimkehrer dazu befähigen, sich über das Erlebte und

Getane so etwas wie Rechenschaft zu geben. Der Soldat müsse,

um sein persönliches Verhalten ethisch rechtfertigen zu können, die Verantwortung für die Ge-

rechtigkeit des ganzen Krieges auf sich zu nehmen bereit sein, und wehe ihm, wenn er etwa,

mit einem zerstörten Leben heimgekehrt, an der Bedeutung der Sache,welcher er sich geopfert

hat, irre würde – hier liegt das eigentliche Problem des ›Kriegsprimaners‹.149

Die philosophischen und moralischen Rechtfertigungen, mit denen man in den

Krieg gegangen war, hatten inzwischen ihre Überzeugungskraft eingebüßt.

Schon durch die Kriegswirklichkeit waren sie fragwürdig geworden, und mit

der militärischen Niederlage und dem Sturz der Monarchie sollten sie ihren

vollständigen Bankrott erleiden. Das politische und das philosophisch-erkennt-

148 Durch diese implizite Bezugnahme auf ein bestimmtes Kriegserleben, nämlich jenes von Soldaten und

damit jungen Männern, ist der von Metzger angerufenen Erfahrungs- und Kommunikationsgemein-

schaft ein in Genderperspektive exklusiv-männlicher Zug zu eigen.Man kann jedoch nicht sagen, dass

Metzgers spätereRevolutionsdeutung solcheZügehätte; sie bricht vielmehrmit demsoldatischenMas-

kulinismus des Ancien Régime.

149 Radbruch (1917): Zur Philosophie dieses Krieges, S. 150.
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nismäßigeMotiv sind auch beimKriegsfreiwilligenMetzger von diesemProblem

der Rechenschaftsfähigkeit nicht zu trennen. Es geht Metzger darum, als Indivi-

duum und als Generation an den Ereignissen nicht zu verzweifeln.

Mit diesem Impetus trat Metzger früh als Vertreter der »Generation der

Schützengräben«mit einer philosophischen Kriegsdeutung auf; bisher war diese

in der literarisch-wissenschaftlichen Öffentlichkeit weitgehend der Generation

seiner Lehrer vorbehalten gewesen. Letztere war nicht nur mit Fortgang des

Krieges schweigsam geworden oder wartete mit allzu schnell bereitliegenden

Rezepten zur Krisenbewältigung auf, sondern hielt vereinzelt auch nach dem

Zusammenbruch an den Deutungsschemen und am »Idealismus« von 1914 fest.

So auch Metzgers Doktorvaters Rudolf Eucken, Autor mehrerer Kriegsbücher,

der sich als einer der ersten Philosophen zummilitärischen Zusammenbruch in

einem noch 1918 erscheinenden Büchlein mit dem TitelWas bleibt unser Halt? Ein

Wort an ernste Seelen äußerte. »Schuld und Schicksal« sieht der Jenaer Philosoph in

seiner Interpretation der »weltgeschichtlichen Tragödie«150 engmiteinander ver-

flochten. Eucken ist in dieser Schrift indes weit davon entfernt, die Katastrophe

als durch die Idealisierung des Krieges, zu der er als überaus prominenter Autor

beigetragen hatte, mitbedingt anzusehen oder den durch ihn mitbefeuerten

Nationalismus151 zu hinterfragen. Im Gegenteil, seine Deutung der Schuld an

der Niederlage schließt nahtlos an die Appelle zur Entschlossenheit und Wil-

lensstärke aus dem Krieg an. Während das Schicksal in Form von Missernten,

aber auch eines Mangels an hervorragenden Staatsmännern, Diplomaten und

Wirtschaftspolitikern – das Militär wird wohlgemerkt ausgespart, trotz der

politischen Machtkonzentration bei der Obersten Heeresleitung in den letzten

Kriegsjahren – Deutschland seine Gunst versagt hätte, habe auch das deutsche

Volk an der Größe seiner Aufgabe versagt. »Unsere Gegner hätten bei aller äuße-

renÜberlegenheit uns nicht überwunden«, so dieÜberzeugungEuckens, »hätten

wir selbst uns geistig undmoralisch zur weltgeschichtlichenHöhe erhoben. Aber

sowohl die geistige Kraft als die moralische Haltung versagte in wesentlichen

Stücken.«152 Auch wenn hier von der Schuld in der ersten Person gesprochen

wird, folgt auf diese Feststellung eines der meistrezipierten deutschen Philo-

sophen seiner Zeit mit Blick auf das geistige und moralische Versagen keine

echte Abrechnung mit eigenen Verfehlungen, sondern eine Auflistung von Ver-

antwortlichen für den Willen zum Durchhalten bis zur äußersten Konsequenz.

Den Politikern sei es nicht gelungen, der öffentlichen Stimmungswende entge-

genzuwirken, die literarische Welt wäre nicht geschlossen und energisch genug

150 Eucken (1918): Was bleibt unser Halt?, S. 3.

151 Vgl. deWarren (2017): Rudolf Eucken Philosophicus Teutonicus (1913–1914).

152 Eucken (1918): Was bleibt unser Halt?, S. 7.
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hinter dem Kampf gestanden, und diesem Defizit an »geistiger Kraft« hätte ein

»Mangel an moralischer Haltung« entsprochen. Ein »großer Teil der Volksge-

nossen« hätte sich »gleichgültig für die große Sache, matt, schlaff und lustlos

gezeigt«, und zwar »noch mehr in der Heimat als in dem Heere«, wodurch die

»innere Front schwer erschüttert« worden sei. Es sei »kläglich, daß ein Volk, das

so lange und so überlegen sich den höchsten Aufgaben gewachsen erwies, in der

Entscheidungsstunde teilweise nicht die nötige Ausdauer, Selbstzucht, Treue,

sittliche Kraft gezeigt und dadurch die weltgeschichtliche Stellung unseres Vol-

kes in unabsehbarer Weise geschadet hat«. Euckens Kriegsidealismus zeigt eine

körperfeindliche Tendenz, die sich in einer geradezu skurril anmutenden Tirade

äußert:

Wir müssen offen sagen, dass die Hauptschuld an solchem unseligen Versagen die Verweichli-

chung trägt,welche großeKreise unseres Volkes ergriffen hat, dasHaften am sinnlichenDasein

mit seinen recht bedenklichenLüsten,dieüberhandnehmendeVergnügungs-undGenußsucht,

die Laxheit, ja Lüsternheit, namentlich in geschlechtlichen Dingen; dieWurzel alles Übels aber

war der Mangel eines festenWollens und einer inneren Standfestigkeit. Sklaven der Lüste tau-

gen nicht zu Helden, sie gehören zu einer niedrigeren Stufe.153

Der Kampf zwischen dem Geist und dem Druck des Realen figuriert hier als der

alte platonische Gegensatz von Geist und Leib. In der Perspektive Euckens tritt

an die Stelle der Erschöpfung als Ursache für den Zusammenbruch einmoralisch

minderwertigeres Motiv: nämlich ein Übermaß an Triebsteuerung. Von der na-

mentlichen Beschuldigung von Individuen oder Volksgruppen sieht Eucken ab.

Entscheidend ist aber,dassdieAufarbeitungderKatastrophe zueinerSuchenach

Schuldigenwird.Wenn jedochdieVerantwortungbeimsinnlich-triebhaftenVolk

und bei den politischenRepräsentanten gesuchtwird, dannwird sie jedoch dabei

implizit der Demokratie zugeschoben.

Gleich mehrfach ist der Umgang mit der Niederlage, wie er exemplarisch bei

Eucken zu finden ist, antithetisch zur Deutung der Niederlage bei Metzger. In

EuckensAnalyse ist esdieunzureichendgeistigeMobilisierungund fehlendeWil-

lensstärke, an der die Deutschen bei der Bewältigung der Kriegswirklichkeit ge-

scheitert sind.Metzgers Doktorvater bewegt sich in den Bahnen dessen,was hier

als Idealismus der Selbstbehauptung bezeichnet werden soll. In diesem Bild ergän-

zen sich das Bild einer widerständigen bis feindseligenWelt, die der Idee zu un-

terwerfen ist und die Idee eines Subjektes, das authentisch nur dann existiert,

wenn es seine Idee im Widerstand gegen diese Wirklichkeit aufrechterhält. Der

Krieg, in demdie Feindseligkeit derWelt ebenso zumExtrem gesteigert wirdwie

die Gewaltsamkeit des wechselseitigen Unterwerfungsstrebens, stellt die heroi-

153 Ebd., S. 9 f.
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sche Zuspitzung und radikale Prüfung dieses Idealismus dar.154 ImRahmen eines

solchen Idealismus kannder Zusammenbruch,wie er sich imHerbst 1918 vollzog,

nur als Scheitern begriffen werden.

Von Eucken übernimmtMetzger die insMetaphysisch-Theologische reichen-

de Terminologie. Wie dieser spricht jener vom »Glauben an das Ewige«,155 und

wie bei Eucken, der zu Beginn des Krieges behauptete, dass nichts die Deutschen

stärker miteinander verbinden könne als geteilter Schmerz,156 wird bei Metzger

die Schmerzerfahrung zum Ansatzpunkt einer zu stiftenden Gemeinschaftlich-

keit und Formierung eines neuen politischen, jedoch nicht-heroischen Subjekts.

Die Schmerzbewältigung wird damit der Politik und der sich politisch einschal-

tenden Philosophie überantwortet. Doch nicht mehr erscheint der Schmerz bloß

als der Realität entsprungenerDruck, der auf die Sinnstiftungen des Subjekts ge-

fährlich einwirkt und den es zu überwinden ankommt; die Überwältigung durch

den Schmerz wird nicht mehr als ein Versagen des Subjekts, sondern als Wider-

legung seines Wollens und seiner Überzeugungen gedeutet. Der Interpretation

des Zusammenbruchs als ein Scheitern setzt Metzger das Narrativ einer Enttäu-

schung entgegen, die nicht bloß das Moment des Verlustes enthält, sondern sich

wie die Reue bei Scheler als epistemischer Gewinn, als Loslösung und Befreiung

von einer Täuschung verstehen lässt.

WährenddasScheiterndasgescheiterteUnternehmennicht an sich entwertet

und der Gescheiterte auf sein Scheiternmit einer bloßen Änderung derMittel re-

agierenkann,ohneaberdieZiele selbst infragezu stellen, ist dies imFallederEnt-

täuschung ausgeschlossen. In der Enttäuschung erweisen sich nämlich die Zie-

le selbst als nichtig. Eine solche Enttäuschung wird in passiver Weise durch die

das Subjekt überwältigenden Ereignisse erlitten und beinhaltet doch das aktive

Moment der Emanzipation vom Falschen. Dieser aktiv-passive Doppelcharakter

entspricht die negativ-positive Zweiheit vonZusammenbruch undUmbruch.Die

Enttäuschung, die in einem passiven Sinne als erlittene und in einem aktiven als

moralisch-politische Aufgabe verstanden wird, wird bei Metzger zum Schlüssel-

motiv in derDeutung desÜberganges vomZusammenbruch zumUmbruch, vom

Krieg zur Revolution.

Die Schuldfrage ist in derWeise,wie sie Eucken und zahlreiche seiner Zeitge-

nossen stellen, von der Deutung des Zusammenbruchs als einem Scheitern nicht

zu trennen. Sie kann sich als Frage nach dem schwachen Glied oder dem Sabo-

teur innerhalb des gemeinsamen Kraftaufwands artikulieren. Im Extremfall er-

gibt sich aus diesem Gedanken das nächste Kapitel des nun nach innen gewen-

154 Vgl. Fichte (1815): Über den Begriff des wahrhaften Krieges.

155 Eucken (1918): Was bleibt unser Halt?, S. 15.

156 Eucken (1914): Die sittlichen Kräfte, S. 8.
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deten Krieges: des Bürgerkrieges gegen alle vermeintlichen Schuldigen an der

Niederlage,157 der in einer weiteren Perspektive die Vorbereitung des auch nach

außenwiederaufgenommenenKrieges bedeutet. BeiMetzger hingegen führt die

Enttäuschung zur Selbstprüfung, und diese richtet sich auch auf die Frage des

Anteils derEinzelnen,dessenMinimumzumindest in derBereitschaft dazu liegt,

ein falsches Überzeugungssystemmitgetragen zu haben.

2.8 Schmerz als Index desWahren: DasOrdo-Motiv

Als Kriegsgefangener verfasste Metzger in Sibirien neben dem zu Beginn die-

ses Abschnittes bereits zitierten Aufsatz »Der Zusammenbruch« einen Aufsatz

mit dem Titel »Der Subjektivismus unserer Zeit und seine Überwindung«, der

in der ersten Ausgabe einer handgeschriebenen, von seinem Zimmerkollegen

mit Illustrationen versehenen und unter den Mitgefangenen im Chabarowsker

Gefangenenlager herumgereichten Halbmonatsschrift für Philosophie und Kunst

unter dem Titel »Die Neue Zeit« erschien.158 Der politisch-moralische Nieder-

gang, den Metzger in »Der Zusammenbruch« beschreibt, ist Ausdruck einer

tieferliegenden Entwicklung. Er betrifft die durchgehende, schon auf seine

Dissertationsschrift über die Transzendentalphilosophie Kants und die Phäno-

menologie Edmund Husserls zurückführbare Leitfrage seines Lebenswerkes,

nämlich die Frage nach demVerhältnis des Subjekts zu dem,was er abwechselnd

das »Unendliche«, die »Idee«, das »Gute«, »Gott« oder – ein Ausdruck seines

jüdischen Glaubens – das »Gesetz« nennt. Dieses Verhältnis versteht er als ein

sich historisch wandelndes. Dementsprechend gründet für Metzger die Kata-

strophe seiner Gegenwart in einer bestimmten Relation von denkendem und

handelndem Subjekt zur Idee als letztinstanzlichem Fundament der Moral und

menschlicher Sinnentwürfe.

157 Vgl. Sloterdijk (1983). Kritik der zynischen Vernunft, S. 743 f. Sehr hellsichtig heißt es bei Karl Kraus in

Die letzten Tage der Menschheit (entstanden zwischen 1915 und 1921) bezüglich des Abreagierens der sich

um ihres Sieges und damit des Sinns ihres Leids betrogen sehenden Soldaten in innerenKämpfen: »Die

heimkehrenden Krieger werden in das Hinterland einbrechen und dort den Krieg erst beginnen. Sie

werden die Erfolge, die ihnen versagtwaren, an sich reißen und der Lebensinhalt des Kriegs, denMord,

Plünderung und Schändung bilden, wird ein Kinderspiel sein gegen den Frieden, der nun ausbrechen

wird.VorderOffensive,diedannbevorsteht,bewahreunsderSchlachtengott!Eine furchtbareAktivität,

aus Schützengräben befreit, durch kein Kommando mehr geleitet, wird in allen Lebenslagen nach der

Waffe und nach demGenuß greifen, und es wirdmehr Tod und Krankheit in dieWelt kommen, als der

Krieg selbst ihr zugemutet hat.« Kraus (1986): Die letzten Tage der Menschheit, S. 207.

158 Zu einer zweiten Ausgabe, in der der zweite Teil des Aufsatzes erscheinen sollte, kam es nicht. DasMa-

nuskript zu diesem zweiten Teil befindet sich im Nachlass Arnold Metzgers, der in der Bayerischen

StaatsbibliothekMünchen aufbewahrt wird.
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Metzger verwendet, um die Beziehung von Subjekt (oder auch »Seele«) und

Idee zu benennen, den Begriff der »Ideologie«. Die Ideologie des herrschenden

Zeitalters bezeichnet er wiederum als jene des Subjektivismus. Die einzelnen Zeit-

alter würden sich nicht nur dadurch unterscheiden, dass sie als oberste und mit

Blick auf das Leben undHandeln wert- und sinnstiftende Instanzen dieMensch-

heit, Gott oder etwas anderes setzen, sondern auch durch die Bestimmung der

StellungdeshandelndenunddenkendenMenschengegenüberdiesen.»Die Ideo-

logie [ist] die Quelle, aus der alle die Metaphysiker und Künstler, Wirtschaftsre-

former und Politiker schöpfen. Sie gibt ihnen den atmosphärischen Antrieb und

das Bewusstsein, im Dienste der Idee der Menschheit, des Absoluten, oder wie

man es nennenmag,zu schaffen.«159Metzger stellt nun zweiGrundhaltungenge-

genüber: 1) die »subjektivistische«, die wert- und sinngebende Größe der Idee in

das Subjekt selbst verlegende; und 2) die »transzendente (objektive) Anschauung

der Dinge«, in der dem Subjekt die Aufgabe zufällt, »die Dinge an sich herantre-

ten zu lassen und demütig und fromm jenes Unbegreifliche zu schauen: daß die

Welt ein Inbegriff von unendlicher Ordnung und Gesetzmäßigkeit ist.«160

Diese simple Dichotomie bildet die Matrix, mit der Metzger die »tiefsten

Ursachen des Krieges«,161 also die Ideologie, in deren Geist er geführt und ge-

rechtfertigt wurde, analysiert. Der Geist des 19. Jahrhunderts, der sich mit dem

Krieg zugrunde gerichtet habe, sei jener des Subjektivismus gewesen. Dieser

ging durch zwei Stadien, von denen das eine notwendig aus dem anderen folgen

musste. Der klassische Subjektivismus war noch durch den Glauben geprägt,

dass »reine Vernunft« und das »Gewissen […] die Quelle seien, welche das indi-

viduelle, zufällige Erlebnis aus seiner zeitlichen und empirischen Gebundenheit

befreiten«. Die Idee einer »sich im Bewusstsein der Menschen realisierenden

Vernunft«162 habe sich im Politischen am wirkmächtigsten n der Vorstellung

eines Volksgeistes niedergeschlagen, der als »Träger des Unendlichen« und als

»incarnatio dei«,163 als Verwirklichung des Absoluten gefasst wird. Der philo-

sophische Nationengedanke eines Fichte war in diesem Sinne noch fest in der

Überzeugung verankert, dass die Individualität der Nation nur eine Ausfaltung

der universellen Vernunft sei und von dieser Bestimmung her erst ihre Würde

und ihrenWert erhält.

Diese Bindung des Subjekts an ein es überschreitendes Absolutes sei aber

im Laufe des 19. Jahrhunderts verlorengegangen. Das Subjekt wird damit selbst

zum Absolutum. Dieser Prozess stelle die »Zersetzung des Subjektivismus« dar,

159 Metzger (1979): Subjektivismus unserer Zeit, S. 180 f.

160 Ebd., S. 182.

161 Ebd., S. 183.

162 Ebd., S. 184.

163 Metzger (1979): Der Zusammenbruch, S. 123.
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hebe mit der »frühen Romantik an« und erstrecke sich »über die Zeiten der

späten Romantik, des Jungen Deutschland, der Nationalisten, Bismarcks und

Treitschkes, der Gründerjahre und der Lebensökonomisierung und der damit

zusammenhängenden Erscheinungen der letzten Jahre«.164 Diese Abdrängung

des Bewusstseins aus der »Sphäre des Absoluten und Göttlichen […] in die zeitli-

che Schicht« ist schwerwiegend nicht nur für das Problem der Religion, sondern

auch für die Ethik. Sie hat einen »absolute[n] Relativismus« zur Folge: Die Vor-

stellung universell gültiger Normen wird verdrängt durch das Bewusstsein der

Relativität einzelner Wertsysteme und Weltanschauungen, wie es für die Wis-

sensformation des Historismus165 charakteristisch werden sollte. Indem damit

Grundlage für jede Berufung auf allgemeingültige Prinzipien ausfällt, mündet

der Subjektivismus beinahe unvermeidlicher Weise in einer »Selbstüberspan-

nung des Individuums.166 Dies nicht nur insofern, als nach dem Wegfall aller es

transzendierenden Instanzen als Bezugsgrößen seiner moralischen Orientie-

rung seine eigene Volition und Dezision als einziger Handlungsgrund bleiben.

Hat man den Glauben an den Bestand und die Geltung überzeitlich-universeller

Ideen verloren, so steigt darüber hinaus der Druck auf die Individuen, das durch

keine metaphysische Instanz verbürgte subjektive Überzeugungs- und Sinn-

system in der Polyphonie und Konkurrenz unvereinbarer Weltanschauungen

zu behaupten, in einem Raum des Kampfes Entscheidungen zu seinen Gunsten

herbeizuführen.

Demut oder auch Frömmigkeit vor der Idee – man könnte auch hinzufügen:

Gelassenheit, die in die Vernunft der Wirklichkeit vertraut – als Welthaltungen

machendemKampf fürdie IdeePlatz,weil diese als subjektiveSetzungundDurch-

setzung in ihrer handlungsleitenden Geltung allein vom Einsatz des Subjekts ab-

hängt.Dies führt zu einer immer zentraleren Stellung derMacht imWeltverhält-

nis der Subjekte. Macht wird zuletzt nicht nur als ein Mittel zur Durchsetzung

eines als Wahrheit postulierten Überzeugungssystems verstanden, sondern als

Element jederWahrheit,Wahrheit wird zu einer Spielart der Selbstbehauptung.

Der Krieg erscheint alsMittel, um »Wahrheiten« gegenüber konkurrierenden

Wahrheitspostulaten zur Geltung zu verhelfen; Briten und Franzosen kämpfen

für Demokratie und Menschenrechte gegen deutschen Autoritarismus und Mi-

litarismus, die Deutschen für Kultur und Gemeinschaft als Gegenmodellen zur

westeuropäischen Zivilisation. Die Frage der Höherwertigkeit eines Modells ge-

genüber dem anderen soll durch die Waffen entschieden werden.Wo gemeinsa-

164 Metzger (1979): Der Subjektivismus unserer Zeit, S. 184 f.

165 Zum Historismus vgl. Raulet (1996): Strategien des Historismus; Bambach (2013): Weimar Philosophy

and the Crisis of HistoricalThinking;

166 Metzger (1979): Der Subjektivismus unserer Zeit, S. 184.
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meMaßstäbe undBezugsgrößen derWahrheitsansprüche gegnerischer Parteien

fehlen, wo aber auch das Vertrauen nicht gegeben ist, dass sich die Norm als ob-

jektiv gültige imGeschichtsprozesses unweigerlich durchsetzenmuss, bleibt nur

der Versuch der gewaltsamen Überwältigung des Gegners oder ein Unterliegen

gegenüber diesem. Für Metzger stellt dies den Höhepunkt der moralischen An-

archie dar, für die er den Relativismus des 19. Jahrhunderts verantwortlichmacht

und die für ihn den Tiefpunkt dessen markiert, was er das Verhältnis zum »Un-

endlichen« nennt.

DochdaskatastrophischeResultat dieserTendenzendes 19. Jahrhunderts,das

der Krieg darstellt, ebnet gerade auch deren Überwindung denWeg.Mit der Un-

möglichkeit, den Krieg weiter durch- und aufrechtzuhalten, schwindet auch die

Geltungskraft der dem Kriegsaufwand geistig zugrundeliegenden Motive. Das

Machtmotiv, dasMetzger in »Der Zusammenbruch« als zwar europaübergreifen-

des,aber insbesonderedeutschesVerhängnisdargestellt hatte,unddiedamit ver-

bundene Ideologie des Subjektivismus führen sich selbst in eine Krise, an der sie

zugrunde gehen. Das Unendliche, dessen Aufgabe am Beginn der Entwicklung

hin zum einseitigen Machtglauben steht, setzt sich in der und durch die Kata-

strophewieder insRecht.DerBlick auf diesesUnendlichewirddurchdenZusam-

menbruch der demKrieg zugrundeliegenden Überzeugungen frei. Das Unendli-

chemanifestiert sich nicht als eine Position oder Stimme innerhalb des Kampfes;

es erscheint bei Metzger nicht als eine mögliche Wertvorstellung unter anderen,

die indenWettstreit derWeltanschauungeneingebrachtwerdenkönnte, sondern

macht sich am finalen Punkt des zum Extrem gesteigerten Kampfes geltend, in

der Erschöpfung.

Metzger bestimmt in seiner Phänomenologie der Revolution, die er im Laufe des

Jahres 1919 verfasste, dann aber kurz vor der Veröffentlichung beim Verlagshaus

S. Fischer auf Anraten von Edmund Husserl wieder zurückzog, die Aufgabe der

politisch-philosophischen Aufarbeitung der Revolution wie folgt:

Das Problem, vor das sich die philosophischeWissenschaft gestellt sieht, ist also der Nachweis,

daß die ›Wahrheit an sich‹ existiert. […] Das Kriterium der Evidenz, welches das der Wahrheit

ist, besagt die Transzendenz der ontischen Sphäre gegenüber der Subjektivität, mag diese ge-

setzt sein als autonome Vernunft, transzendentales Bewußtsein oder dergleichen. […] Es ist die

Aufgabe gestellt, die praktische Arbeit aus dem Relativismus zu befreien, also Normen aufzu-

stellen und zu begründen, an deren ideale Geltung diese sich zu halten hat.167

Hier gelangen wir zurück zum Problem des Schmerzes. Dieser erschien bei

Scholz, aber auch bei Clausewitz als das Sinnbedrohende, als Druck des Realen,

gegen den das dem Bewährungskampf ausgesetzte Subjekt seine Sinnsetzung

167 Metzger (1979): Phänomenologie der Revolution, S. 43.
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aufrechtzuerhalten hat. Bei Metzger erhält der Schmerz eine grundlegende

Umwertung: Der Schmerzwird gerade zum zentralenMediumderWerterschlie-

ßungundderWiederherstellungder »objektiven«Werthierarchie, zum Index der

Wahrheit. In der Depression amEnde des Großen Kriegs wird die Einsicht in das

Richtige geweckt, kraft des Schmerzes wird die in einer Periode des moralischen

Abfalls verfehlte Wahrheit geschichtlich restituiert. In Der Sinn unseres Leides,

einer unveröffentlicht gebliebenen Schrift aus dem Jahr 1920, die unter Metz-

gers Texten zur Revolution durch eine besondere hellsichtige Argumentation

hervorsticht, heißt es:

Die Sinnlosigkeit seines Lebens steht für denwilhelminischenMenschen fest.KeinWunder von

außen vermag ihm diese Gewissheit zu nehmen. […] Doch besinnen wir uns. Ist das Leid nicht

sein eigener Totengräber? Liegt in ihm nicht die Gewißheit von seiner Überwindung? Der Lei-

dende ist verneinend und bejahend zugleich. Denn sein Leid ist Leid an demUnwert seines Le-

bens. Es entspricht ihm die Gewißheit von demWerte, die Gewißheit, die sich auf das Leider-

lebnis beruft und daraus ihre Evidenz schöpft. In seinemSchmerze ist der Leidende desWertes

gewiß, dessen ›Was‹ er vielleicht nicht im Begriffe kennt, von dem er aber weiß, daß nur seine

Realisierung die Befreiung von seinem unwerten Lebenmit sich bringen würde.168

In dieser Umkehr oderMetanoia, die durch das Leiderlebnis hervorgerufen wird,

liegt der einzige Sinn, den der Krieg nachMetzger haben konnte.

In ähnlich platonisierender Sprache schreibt der expressionistische Dichter

Alfred Wolfenstein 1919 im Vorwort zu einer von ihm herausgegebenen Antholo-

gie von Gedichten über denWeltkrieg und die Revolution:

Das Neue kommt auf die Erde als Beweis und Zeichen vom Sein einer unsichtbaren Sphäre, in

der dieWahrheit auf ihre ewigeWiedergeburtwartet.Es kommt als Erinnerungsruf desGeistes

gegenüber der Erstarrung, vor ihm enthüllt sich die Schlacke derWirklichkeit.169

Das Sensorium, durch das das Neue entdeckt wird, heißt bei Metzger schlicht

Leben. Das Leben erscheint in den Schriften des Phänomenologen als das noeti-

sche Korrelat des Wertes als Noema; das Leben ist wesenhaft werterschließend,

es ist konstituiertdurchWerterfahrungen,die seineStrebungsrichtungundseine

Wendungen bestimmen. Selbst aber wo das Leben sich eine Ordnung der über-

sinnlichen Werte erschließt, ist es nicht von seinen psychophysischen Bedingt-

heiten abzulösen. Leben, so wie es in Schelers epochalem Werk Der Formalismus

in der Ethik und diematerialeWertethik (1913/16) ausgearbeitet wurde, istWerterfah-

rung imModus des Denkens wie des Fühlens; Affekte und Gefühle erscheinen als

Medien der Erschließung nicht-sinnlicher, geistiger Gehalte.

168 Metzger (1979): Der Sinn unseres Leides, S. 141 f.

169Wolfenstein (1975): Das Neue, S. 1 f.
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Diese – die Werte – werden von Scheler wie von Metzger nun als subjekt-

unabhängige Instanzen und in einer objektiven Rangordnung stehend verstan-

den. Sie sind erfasste Realitäten, die im subjektiven Akt der Werterschauung er-

fasst werden. Eine Ordnung repräsentiert die Gesamtheit derWerte, insofern sie

in einem hierarchischen Verhältnis zueinanderstehen: Scheler gliedert sie in Vi-

talwerte und geistige Werte, wobei die erste Gruppe wiederum unterteilt ist in

Genuss-, Nützlichkeits- und Machtwerte, die zweite in die ethischen Werte, die

Schönheitswerte und die religiösen Werte, welche an der Spitze der Werthierar-

chie stehen.

Leben ist ein Prozess, der intentional auf Werte gerichtet ist. Leben vollzieht

sich in einem Bezogensein auf eine objektive Wertordnung; wo diese verfehlt

wird, ist das Leben defekt bis hin zur Selbstzerstörung, die nicht unbedingt

physischer Art seinmuss, sondern eben auch seelischer Natur sein kann, in Form

der Verzweiflung. Wertbezüge haben eine Erfahrungsgeschichte, sie vollzie-

hen sich vermittels konkreter Güter, die als Träger von Wertqualitäten erkannt

werden, und speisen sich aus Gefühlen, die nicht bloß natürliche Reaktionen

darstellen, sondern der Gegenstand von Kultivierungsmaßnahmen sein kön-

nen. Die Wertbezüge sind zudem fallibel. Es gibt objektiv gültige und ungültige

Vorzugsgesetze in der Ausrichtung auf Werte sowie richtige und falsche Iden-

tifikationen von Wertqualitäten in konkreten Gütern, doch es fehlt aufgrund

des falliblen Mediums der Erfahrung die Möglichkeit der absoluten Sicherheit

im Urteil. Die Frage ist dann, ob überhaupt und, wenn ja, aus welcher Position

heraus sichWertorientierungen als allgemeingültig richtig oder falsch beurteilen

lassen und eine gegebenenfalls als falsch erwiesene Wertorientierung berichtigt

werden kann. In seiner Kriegsphilosophie suggeriert Scheler auf der Basis der

Theorie einer objektiven Werthierarchie aus dem Formalismus noch, von einem

neutralen philosophischen Standpunkt aus die britischeNützlichkeitskultur und

die deutsche heroische Kultur beurteilen zu können. Bei Metzger entsteht die

überlegene Urteilsfähigkeit aus der Enttäuschung und infolge eines Irrwegs, der

so gewaltig ist, dass man an seinem Ende auf ein Absolutum stößt.

Scheler hatte bereits konstatiert, dass für den fehlbaren Menschen die »ne-

gativen Gefühlsbestimmtheiten« – er spricht vom »Leid« und vom »Schmerz«170

– bestimmte Werterkenntnisse ex negativo wesentliche Modalitäten der Werter-

schließung darstellen. Wenn in den oben zitierten Stellen aus Metzgers Schrif-

ten von einer Evidenz die Rede ist, die in der schmerzhaften Kriegserfahrung er-

reicht wird, so ist diese Evidenz – um mit dem Husserl der mehr als zehn Jahre

später verfassten Cartesianischen Meditationen zu sprechen – als »Erfahrung von

Seiendem und So-Seiendem« im Modus des »Es-selbst-geistig-zu-Gesicht-Be-

170 Scheler (1954): Der Formalismus in der Ethik, S. 359.
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kommen[s]«171 und damit Wahrheitserfahrung eine solche, die mit Blick auf den

intentionalen Gegenstand, nämlich das gute, werterfüllte Leben, zuerst nur ei-

ne negative Errungenschaft darstellt. Sie ist nur Evidenz des mit Sicherheit Fal-

schen. Es ist die Erfahrung von Grenzen, deren Überschreitung zum Verfall des

Lebens in einem ethisch-existentiellen Sinn führt.

Bei Metzger wird die Sinnlosigkeit des Erlebten, das »Das darf nicht sein!«

zum fundamentum inconcussum, auf dem die moralische Neuorientierung in der

Politik und damit die »Revolution« aufbauen. Wenn nun aber Werte grundsätz-

lich nicht im Modus rein begrifflicher Deduktionen erfasst und in ein Verhält-

nis gesetzt werden können, sondern in einer – eben Irrwege und Zusammenbrü-

cheumfassenden–Erfahrungsgeschichte erschlossenwerden,undwennGefühle

wie der Schmerz die Medien evidenter Werterfahrung sind, so erscheinen diese

Evidenzen gleichzeitig als apodiktisch gültig und als in radikaler Weise kontin-

gent, zeitlich und damit in ihrem Bestand prekär; denn Gefühle tendieren un-

weigerlich dazu, an Intensität zu verlieren, verdrängt oder vergessen zu werden,

sie sind dem zeitlichen Verfall ausgesetzt.172 Anders als das cartesianische cogito

ergo sum lässt sich die Evidenz des emotiv erschlossenenNicht-Sinns nicht unab-

hängig von Zeit und Raum reproduzieren.Wir sind hier zu einer Problematik ge-

langt, mit der Versuche, rechtliche, politische und institutionelle Arrangements

der Friedenssicherungmit Rekurs auf kollektive Leid- und Schmerzerfahrungen

zu legitimieren, konfrontiert sind: Der Schmerz ist eine Ressource, die institu-

tionelle Autorität und Legitimität begründen kann – doch diese Ressource kann

wieder verfallen. Der Schmerz begründet eine bestimmte Disposition des Sub-

jekts – die pathische Disposition, die aus der Gewalterfahrung im Krieg und des

Sinnzusammenbruchs resultiert ist und mit der eine Begrenzung mit Blick auf

das korreliert,was als politischerHandlungs- und Sinnentwurf nochmöglich ist.

DiepathischeDispositionwürdezumSubstrat einerneuenpolitischenMoral,

wenn sie die jeweiligen Parteien verbände. Schließen sich diese im Ausgang von

einer gemeinsamenSchmerzerfahrung zu einer politischenOrdnung zusammen

und unterwerfen sich gemeinsamen Regeln, um dieWiederholung der Schmerz-

erfahrung auszuschließen, so bedarf es zur Erhaltung dieses Arrangements ei-

ner anhaltenden Erhaltungsarbeit in Form von Erinnerungsarbeit, umdie Erfah-

rungsressource,vonderenBestanddie errichteteOrdnungabhängt,zu stabilisie-

ren.Hellsichtigwurde darauf vonAlfredWolfenstein in seinemEssayDermensch-

liche Kämpfer bereits 1919 hingewiesen.Die Aufgabe der Gegenwart bestünde dar-

in, dieKatharsis auf Dauer zu stellen und sich dem zeitlichen Verfall der aktuellen

171 Husserl (1950): Cartesianische Meditationen, S. 52.

172 Vgl. dazu Dikovich (2020): Schmerz und Hegung; sowie Dikovich (2023): Europe, War and the Pathic

Condition, S. 14–18.
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Besinnung entgegenzusetzen. Wolfenstein spricht von der Notwendigkeit einer

künftigenErinnerungskultur und vonder gemeinsamenTrauer ehemaliger Fein-

de:

Der Friede […]wird schnell zumVergessen,Vergessen ist aber auch das Grab der Zukunft. Kann

sich für die Ewigkeit der Zukunft ändern,wer sich andersmacht als er ist? Gegen das Vergessen

sollen sie sich versammeln, andere Feste müssen gefeiert werden, als es jemals gab. Feste der

Erinnerung: an sie selbst. Sedantage müssen zu umflorten Feiern umgekehrt werden, an de-

nen sie bedenken,was hinter ihrer Friedensliebe noch immer lauert – in ihnen. Jean Paulmacht

für sie den Vorschlag politischer Trauerfeste. Sich versammelt ins Gesicht sehen und einander

redlich und unermüdlich die verräterischen Spuren der Beste weisen. Das Lauernde in Ketten

legen, in Ketten des immer erneuten, laut erklingendenGedankens, das lange in ihrWesen ein-

schneidend den Krieg endlich töten kann.173

Erinnerung ist Reaktualisierung der pathischen Evidenz und aktive Rekonstitu-

tion der pathischen Disposition. »In unsere ganze Lebensführung müssen wir

den Kampf um das Nicht-Vergessen einordnen«,174 schreibt der Pazifist Alfred

Hermann Fried ebenfalls im Jahr 1919. Zu einer solchen Erinnerungskultur sollte

es nicht kommen – weder im internationalen Zusammenhang, noch im inner-

staatlichen. Die Kämpfe der Zwischenkriegszeit in Mitteleuropa sind auch ein

Kampf um Erinnerung und Vergessen und um die pathische Disposition, die, je

nach Partei, erhalten oder abgebaut werden sollte. Es gehört zu den besonders

erstaunlichen Phänomenen dieser Epoche, dass innerhalb von zwei Jahrzehnten

die deutsche und österreichische Bevölkerung, nachdem insbesondere unter den

Kriegsteilnehmenden die Tendenz hin zu pazifistischen Anschauungen das Fest-

halten amMilitarismus überwogen hatte,175 in einem Prozess des forcierten Ver-

drängens und Vergessens so weit gebracht werden konnte, dass sie den Willen

ihrer Machthaber zu einem neuen großen Krieg mittragen würde.

Eine zweite Überlegung drängt sich auf: Metzger begreift den Zusammen-

bruch als Folge davon, dass bestimmte, dem Leben wesenhaft gesetzte Grenzen

überschritten wurden. Die Frage ist, welcher Status dieser Grenze zukommt

und ob diese nicht kontingent ist. DasMaß psychischer und physischer Leidens-

fähigkeit ist variabel und lässt sich erweitern. Ideologie und eine ideologisch

wirkende Philosophie können Mittel zu einer solchen Erweiterung sein, wie im

Vorhergehenden diskutiert wurde. An der Frage, wie diese Grenze und damit

die Natur der pathischen Disposition beurteilt wird, scheiden sich die Deutung

des Zusammenbruchs als eines Scheiterns und die Deutung als Ent-Täuschung

173Wolfenstein (1975): Der menschliche Kämpfer, S. 278.

174 Fried (1919): Der Kampf gegen das Vergessen, S. 66 f.

175 Vgl. Ulrich/Ziemann (1997): Krieg im Frieden, S. 12 f.; Bessel (2002): Germany After the FirstWorldWar,

S. 220–253.
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und damit zwei Weisen des erinnerungskulturellen Umgangs mit der Schmerz-

erfahrung des Ersten Weltkrieges. So evoziert ein pazifistischer Autor wie Ernst

Friedrich, der Herausgeber des die Schrecken des Krieges in seinen grauenhaf-

testen Facetten dokumentierenden Bildbandes mit dem Titel Krieg dem Kriege,176

mit den Mitteln der Fotografie eine Schmerzerfahrung, durch die der Krieg als

Sinnprojekt dauerhaft verunmöglicht werden soll. Die Bilder von der Zerstö-

rungsgewalt moderner Waffentechnik, verwüsteter Landschaften, Leichen und

entstellter Körper von Kriegsversehrten bilden eine Art deiktische Geste auf das,

was in keinemdenkbaren politischen Sinnentwurfmehr integriert werden kann,

was also die Grenze möglicher politischer Sinnbildung und damit rechtfertig-

baren politischen Handelns ist. Der bloß deiktische, auf den interpretierenden

Diskursweitgehend verzichtendeVerweis auf dasNicht-Sinnhafte, auf die Bilder

eines Leides, das durch keinen politischen Zweck mehr »gedeckt« werden kann,

wird damit konstitutiv für den Raum politischer Sinnbildung. Ihr Komplement

sind institutionelle Mechanismen, mit denen die Politik eingehegt werden soll.

Sie haben die Funktion, den angezeigten Schmerz aus dem Raum der Politik zu

verbannen.

Auf der politischen Gegenseite wurde auf eine solche Zurschaustellung des

Realen, die als bedrohlich für die eigene Ideologie wahrgenommen wird, nicht

nur mit empörten Rufen nach Zensur und Verboten geantwortet, sondern mit

dem Versuch der Neutralisierung ihrer traumatisierenden Wirkung durch Ge-

wöhnung und Normalisierung. Ernst Jünger etwa versetzte den Anblick moder-

nermaschineller Gewalt, der derMensch in seiner verletzlichen Leiblichkeit aus-

gesetzt ist, in dem von ihm kommentierten Bildband Der gefährliche Augenblick

von 1931, der Unfälle aller Art im Augenblick des Geschehens dokumentiert, vom

Schlachtfeld in den zivilen Alltag.177 Es ist dies eine Art ästhetisch-bildpolitischer

Gegenoffensive, die sich nicht nur gegen den bürgerlichen Sekuritätswillen rich-

tet, demdeutlich gemachtwerden soll, dass grausamephysischeVernichtung all-

gegenwärtig ist, sondern auch alsMaßnahmezu verstehen ist, die Betrachtenden

an den Anblick des Grauenhaften zu gewöhnen, um in dieserWeise das pazifisti-

sche Bildregime zu unterminieren.

Jünger radikalisierte bekanntlich den aus demKrieg bekanntenKult umeinen

abgehärteten Menschentypus in Büchern wie In Stahlgewittern (1920), Der Kampf

als inneres Erlebnis (1922), Der Arbeiter (1932) oder in dem bereits genannten Essay

176 Friedrich (1924/26): Krieg demKriege!; ZumThemaderKriegsfotographie aus philosophischer Perspek-

tive vgl. Sontag (2005): Das Leiden anderer betrachten.

177 Buchholtz (1931): Der gefährliche Augenblick; vgl. dazu Gil (2010): The Visuality of Catastrophe.
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Die totale Mobilmachung.178 Dieser Menschentypus zeichnet sich durch seine an-

trainierte, gesteigerte Schmerztoleranz und seinen Willen aus, in Befolgung ei-

nes Auftrages Schmerz auf sich zu nehmen – wobei dasWozu der Indienststel-

lung des versehrbaren Leibes und des schmerzerfahrenden Lebens bei Jünger ei-

ne auffällig zweitrangige Frage ist.179 Schmerzen nicht auszuweichen erscheint

als eine aus vitalistisch-metaphysischen Anschauungen abgeleitete ethische For-

derung, die letztlich keiner umfassenderen Begründung bedarf.Die bloße Fähig-

keit,Schmerzenzuertragen,zeichnet ein Individuumvoranderenaus.»DieWer-

tung des Schmerzes« ist »nicht zu allen Zeiten dieselbe«, so Jünger; es gäbe

Haltungen, die denMenschen befähigen, sich weit von den Bereichen abzusetzen, in denen der

Schmerz als unumschränkter Gegner regiert. Die Abhebung tritt dadurch in Erscheinung, daß

derMenschdenRaum,durchdeneramSchmerzeAnteil hat,dasheißt: denLeib,alsGegenstand

zu behandeln vermag. Dieses Verfahren setzt freilich eine Kommandohöhe voraus, von der aus

der Leib als ein Vorposten betrachtet wird, den der Mensch aus großer Entfernung im Kampf

einzusetzen und aufzuopfern vermag.180

Es findet sich hier dieselbe Aktualisierung des Leib-Seele-Dualismus der philo-

sophischen Tradition, wie sie bereits bei Heinrich Scholz und Rudolf Eucken zu

findenwar. Jünger treibt in der Friedenszeit die aus der Kriegsideologie vertraute

Leibvorstellung weiter, die den Körper als ein demWillen dienstbar zu machen-

des Instrument betrachtet, dessen Sensitivität und Verletzlichkeit die Souveräni-

tät des Willens gefährdet. Die »moderne Empfindsamkeit«, sprich die affektiv-

leibliche Disposition der Zeitgenossen, ist nach Jünger eine,

in der der Leib mit demWerte selber identisch ist. Aus dieser Feststellung erklärt sich das Ver-

hältnis dieserWelt zumSchmerz als zu einer vor allem zu vermeidendenMacht, denn hier trifft

der Schmerz den Leib nicht etwa als einVorposten, sondern er trifft ihn als dieHauptmacht und

als den wesentlichen Kern des Lebens selbst.181

Dem »Leben« hingegen, das »sich selbst als maßgebenden Wert erkennt«, wird

die »hohe Leistung« entgegengesetzt, »daß das Leben sich von sich selbst abzu-

178 Jünger (2014): In Stahlgewittern; Jünger (1980): Der Kampf als inneres Erlebnis; Jünger (2007): Der Ar-

beiter.

179 Vgl.Koschorke (2000): Der Traumatiker als Faschist, S. 216.Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass die hier

ausgeführten Überlegungen zum Schmerzmotiv in der Philosophie des Weltkrieges und der Revoluti-

on ihr Zustandekommen Impulsen verdanken, die der Autor als Angehöriger des Konstanzer Gradu-

iertenkollegs »Das Reale in der Kultur der Moderne« erhalten hat. Von den dort entstandenen Arbeiten

ist neben der Studie Caroline Haupts [2021]: Kontingenz und Risiko die noch nicht erschienene Dis-

sertation von Maria Tittel (Me tangere. Paradigmen einer Ästhetik der Versehrtheit in der Kunst der Gegenwart)

hervorzuheben.

180 Jünger (2015): Über den Schmerz, S. 158.

181 Ebd., S. 159.
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setzen,oder,mit anderenWorten,daß es sich zu opfern vermag«.182Aus der Sicht

Jüngers würde die Deutung des Schmerzes, wie sie Metzger formuliert, nur als

eine willkürlichemetaphysische Sanktionierung individueller Schwäche erschei-

nen–wobei er aber selbst für seine Psychopolitik der AbhärtungundGewöhnung

sich in Übereinstimmung mit dem metaphysischen »Anspruch« sieht, »den der

Schmerz an das Leben besitzt«.183

Es stehen sich mit den Schmerzdeutungen eines Metzgers und eines Jüngers

also zwei antipodischeMetaphysiken des Schmerzes gegenüber.Dabei ist bedeu-

tend, dass laut Jünger die in einem metaphysischen und damit auch ethischen

Sinne minderwertige kreatürliche Existenzweise, die am Leben hängt, nicht al-

lein mit dem Pazifismus zu assoziieren ist, der nach dem Trauma des Weltkrie-

ges mit der militaristischen Tradition des Kaiserreiches bricht, die empörenden

Auflagen des Versailler Vertrages hinnimmt und das Prestige des geschlagenen

Deutschlands zugunsten von Frieden und Sicherheit opfert; sie wird auch asso-

ziiert mit der Demokratie. Eine Episode aus denmitteldeutschenMärz-Aufstän-

den, die Jünger im Essay »Über den Schmerz« erzählt, scheint eine Parabel dar-

aufdarzustellen,dass eineentschlosseneunddisziplinierte,mitderHandhabung

von Waffen vertraute Minderheit ausreicht, um die Demokratie niederzuringen

und gleichzeitig als leeren »Begriff« zu entlarven:

ImMärz 1921wohnte ichdemZusammenstoßeeinerdreiköpfigenMaschinengewehrbedienung

und einem Demonstrationszug von vielleicht fünftausend Teilnehmern bei, der eine Minute

nach dem Feuerbefehl, ohne daß es auch nur einen Verletzten gegeben hätte, von der Bildfläche

verschwunden war. Der Anblick hatte etwas Zauberhaftes; er rief jenes tiefe Gefühl der Heiter-

keit hervor, von demman bei der Entlarvung eines niederen Dämons ergriffen wird. Auf jeden

Fall ist die Teilnahmeander Zurückweisung eines solchenunfundiertenMachtanspruches lehr-

reicher als das Studium einer ganzen soziologischen Bibliothek.184

Bei diesem Vorfall wurde ihm, wie Jünger kommentiert, »die ungeheure Über-

legenheit« klar, »die noch die kleinste Ordnungszelle der größten Masse gegen-

über auszeichnet«.185 Gegenüber dem Herandrängen der Masse behauptet sich

jene Instanz als Souverän, die über die Mittel zur Schmerzzufügung verfügt. Die

Aussage, dass eine bewaffnete Minderheit auch über eine weitgrößere Mehrheit

zu herrschen vermag, ist als Pointe dieser Episode etwas flach, und es ist hier tat-

sächlich auchmehr gemeint. Die demokratische Masse steht für einen radikalen

Nationalisten wie Jünger für die leidensunfähige Heimatfront, die nun durch die

von ihnen verratenen Frontsoldaten in die Schranken verwiesen wird. Eine fünf-

182 Ebd., S. 173.

183 Ebd., S. 155.

184 Ebd., S. 168.

185 Ebd., S. 167.
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tausendköpfigeMenge hätte ohne Zweifel denMaschinengewehrposten zu über-

wältigen vermocht,wäre sie bereit gewesen, für den Sieg zahlreiche Leben zu op-

fern. Sie ist in einer vergleichbaren Situation wie die Frontsoldaten, die sich im

Ansturm den Salven der Maschinengewehre aussetzen mussten. Dass die Rezi-

pienten des Textes darüber informiert sind, dass sein Autor sich dieser Situation

reichlich ausgesetzt hatte, wird implizit vorausgesetzt. Der Anspruch der politi-

schen Gleichheit ebenso wie der Anspruch auf die Unterordnung der Minderheit

unter die Mehrheit erscheinen angesichts der Ungleichheit der psychisch-physi-

schen Dispositionenmit Blick auf den Schmerz als Anmaßungen. Die Demokra-

tie, die aus demUnwillen derMehrheit zurWeiterführung des Krieges hervorge-

gangen ist, muss als Produkt der »modernen Empfindsamkeit« mit ihrer Suche

nach Schutz vor dem Schmerz und ihremUnwillen zumOpfer ihren Feinden un-

weigerlich unterliegen.

Politik ist, wie Helmuth Plessner in seinem BuchMacht und menschliche Natur

Anfang der dreißiger Jahre argumentiert, ein Prozess, in dem sich handlungslei-

tende Menschenbilder zu bewähren haben, indem also in gewissem Maße über

die »Natur des Menschen« entschieden wird.186 Das Problem der pathischen

Disposition ist dabei ein Austragungsort dieses Kampfes um den maßgeblichen

Menschentypus. Auf der einen Seite steht der Typus des durch den Krieg ge-

prägten jungen Mannes – »gemeißelte Züge in deutscher Not hartgewordener

Gesichter«187 –, der, wie von Edgar Julius Jung pathetisch beschrieben wird,

»lebenshungrig«, mit einer »gesunden Sehnsucht nach dem Abenteuer im höhe-

ren Sinne«188 in den Krieg gezogen war, und der später nicht mehr in das zivile

Leben zu finden vermag, zugleich aber einen Anspruch auf eine prägende Rolle

im politischen Leben erhebt.189 Auf der anderen Seite nicht nur solche, die vom

Kriegserlebnis traumatisiert dem Militarismus den Rücken zukehrten, sondern

etwa auch die Frauenbewegung: Es ist ein im Zuge der Diskussionen um das

Frauenwahlrecht und die Aufgabe der Frau im neuen politischen Gemeinwesen

aus der Kriegs- und Revolutionszeit immer wieder gebrauchtes Argument, dass

die politische Beteiligung der gemäß einer traditionellen Anschauung stärkere

Anlagen zur Fürsorglichkeit und Empathie besitzenden Frauen eine Pazifizie-

rung des Politischenmit sich bringen werde.190

Nach der Zerstörung der Demokratie, die in Deutschland nur von einer klei-

nen Minderheit ihrer Verteidiger unter Einsatz des eigenen Lebens verteidigt

186 Vgl. Plessner (2015): Macht undmenschliche Natur, S. 201–221.

187 Jung (1927): Die Herrschaft der Minderwertigen, S. 90.

188 Ebd., S. 78

189 Vgl. ebd., S. 19.

190 Vgl. Stöcker (1921): Die Frau und die Heiligkeit des Lebens. Für eine aktuelle Diskussion dieses Topos

vgl. Kemper (2023): Männlicher Krieg und weiblicher Frieden?
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wurde, sollte das von Jünger beworbene Projekt des zu immer höherer Schmerz-

resistenz trainierten und zum totalen Krieg befähigten Menschen noch einmal

umfassendundweiter radikalisiert insWerk gesetztwerden,bis der ZweiteWelt-

krieg abermals eine Wendung brachte.191 Dieser sollte Jünger selbst – nach dem

Verlust seines Sohnes 1944 – in seinem Essay Der Friede ungewöhnlich gefühlvoll

und zugleich mit einem starken Widerhall des von Metzger oder Scheler ver-

trautenMotivs einer wiederherzustellenden ethischen Lebensordnung Ausdruck

geben:

Inzwischen wiesen fürchterliche Lehren uns auf den Weg der Ordnung hin. Wenn diese nicht

in einem neuen vereinten Leben nach höherem Gesetz zum Ausdruck kommen wird und wenn

statt dessen die Leidenschaften den Frieden trüben, dann wiederholt sich das Schauspiel, in

demwir leben, in wütenderer Form. […] Der Mensch darf nie vergessen, daß die Bilder, die ihn

jetzt schrecken, das Abbild seines Inneren sind. Die Feuerwelt, die ausgebrannten Häuser und

Ruinenstädte,die SpurenderZerstörunggleichendemAussatz,dessenKeime lange im Inneren

sich vermehrten, ehe er an die Oberfläche schlug. So hat es seit langem in den Köpfen und in

denHerzen ausgesehen. Es ist der rote Stoff desMenschen, der sich imWeltbild widerspiegelt,

so wie die innere Ordnung im äußeren Frieden sichtbar wird.DahermußHeilung zunächst im

Geist erfolgen,undnurder Friede kannSegenbringen,demdieBezähmungder Leidenschaften

vorausgegangen ist.192

2.9 Eine »suggestive Idee«: Metzgers politische Tätigkeiten in der

Revolution

In seinerklassischen,vonderFranzösischenRevolutionherstammendenFassung

verbindet sich im Begriff der Revolution die Beanspruchung einer Wahrheit, ei-

ner Einsicht in die »wahre Ordnung« des Sozialen in Form von naturrechtlichen

oder geschichtsteleologischenÜberzeugungen,mit demEinsatz vonGewalt. Ge-

walt ist unvermeidlich, weil sich das als erstrebenswert Erkannte anders nicht

verwirklichen lässt, sei es aufgrund vonUneinsichtigkeit als epistemischer, sei es

wegen des Unwillens zu ihm als Folge moralischer Unzulänglichkeit der Macht-

habenden oder/und der Bevölkerungsmehrheit. Die Revolution, von derMetzger

spricht, ist eine andere. Sofern sie auf Gewalt beruht, ist es eine Gewalt, die nicht

in ihremNamen ausgeübtwurde, sondern imGegenteil imNamender altenOrd-

nung, die sich eben mit dieser Gewalt selbst gerichtet hat. Als Institutionalisie-

rung einer neuen sozialen Ordnung vollzieht diese Revolution eine Sammlung

oder Vereinigungmit Blick auf eine verbindendeWahrheit. Es bedarf keiner Ge-

191 Vgl. Jarausch (2004): Die Umkehr.

192 Jünger (2015): Der Friede, S. 218.
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walt, umdieserWahrheit zu jener Autorität zu verhelfen,die ihr in denAugendes

Revolutionärs zuzukommenhat; ja, der Einsatz vonGewalt widerspräche ihr.Die

Wahrheit setzt sich gewaltlos durch – nämlich in der Ermüdung von der Gewalt.

In der jüngeren politischen Philosophie wurde gegen die am prominentes-

ten vonHannahArendt vertreteneThese einerUnvereinbarkeit vonWahrheitsan-

sprüchenmit der für die Demokratie erforderlichen Pluralitätstoleranz von Alain

Badiou für die Wahrheitsbezogenheit aller Politik und politischen Subjektivität

argumentiert. Die »Einführung einer Politik, ihrer Aussagen, Vorschriften, Ur-

teile undPraktiken«, schreibt Badiou, »ist stets die absolute Singularität eines Er-

eignisses«.193Politik als Praxis undals »Denken«194besteht demnachdarin,Hand-

lungen zu setzen, die Konsequenzen aus einerWahrheit ziehen, die in einem sin-

gulären historischen Ereignis Geltung gewinnt, und diese im Fortgang des eige-

nenHandelns zubezeugen.DasEreignis ist nicht derVerfügungdes Subjekts un-

terworfen, umgekehrt aber ist das Subjekt in seinenHandlungen ein beständiger

Effekt des Ereignisses. Den politischen Subjekten eignet eben eine Disposition,

die von dem Ereignis herrührt.

Diese Idee des Ereignisses hat bei Badiou einen militanten und zugleich

politisch-theologischen Zug; und so stehen die Jakobiner Saint-Just und Ro-

bespierre195 gleichermaßen modellhaft für eine auf einem Wahrheitsereignis

gegründete Praxis wie der Apostel Paulus.196DieGewalt ist dabei bei Badiou zwar

keine Bedingung für die Politik der Treue zum Ereignis, aber sie ist, wie histori-

sche Referenz des Jakobinismus zeigt, mitnichten ausgeschlossen. Das Ereignis

transzendiert als sich autoritativ offenbarende Wahrheit die subjektive Willkür.

Dennoch ist es auf das Wirken der Subjekte in seinem Sinne angewiesen; durch

die politischen Handlungen erhält alles reale, geschichtsbestimmendeWirkung,

was als geschichtlicher Sinn erkannt wird. Vermittelt durch ihr Handeln werden

die jeweils gegenwärtige Situation, in der gehandelt wird, zu einem Element in

einer historisch-zeitlichenReihe vonSituationen,die auf das gründendeEreignis

zurückgehen. Dem Urteil des abwägenden Subjekts obliegt es jedoch, zu ent-

scheiden, wie diese Verwirklichung sich vollzieht, und von der Entschlossenheit,

dem Wahrheitsereignis treu zu sein, sowie der politischen Fähigkeit, effektive

Handlungen zu setzen, hängt es ab, ob sich die Wahrheit bewährt. Politische

Verantwortung, versucht man einen Begriff der Verantwortung aus Badious

Verständnis von Politik als Treue zu einem Wahrheitsereignis abzuleiten, liegt

eben darin, derWahrheit zur Bewährung zu verhelfen.

193 Badiou (1998): Abrégé de Métapolitique, S. 33, Übersetzung A. D.

194 Ebd., S. 35–66.

195 Ebd., S. 33.

196 Vgl. Badiou (2010): Saint-Paul.
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Badious »Wahrheitsereignis« lässt sich zweifellos in Metzgers Revolutions-

deutung wiederfinden. Der Zusammenbruch als Wahrheitsereignis ist aber, wie

bereits ausgeführt wurde, eines ex negativo: Evidenz des Falschen, des Wertlosen

und des Irrtums. Revolution und Krieg bilden als Wahrheitsereignis ein Konti-

nuum, in dem auf die schmerzvolle Einsicht die Peripetie folgt. Die Frage, die

sich nunwie bei jeder Politik stellt, ist die,welches dieMittel sind, die zur Durch-

setzung der erkannten Wahrheit dienen können. Bei Metzger erscheint die Ein-

heit von auf die Wahrheit gerichtetem Leiden, Wollen und Erkennen, die unter

dem Begriff des Lebens firmiert, zugleich auch als Macht, die sich gegen Wider-

stände durchsetzt. Der Zusammenbruch ist die Art und Weise, wie sie sich die

Bahn bricht. Es gilt also, die Schmerzerfahrung als eine Legitimitätsressource

zumAufbau von neuen politischen Institutionen zu nutzen und damit auch einer

neuen politischen Moral zu gelangen. Die aus der Schmerzerfahrung und dem

ZusammenbruchhervorgehendeUmkehrbedarf einer »Tat«.DiePrämisse ist da-

bei aber, dass er eine allgemein geteilte Erfahrung darstellt. Ist dies jedoch nicht

der Fall, so stellt sich das Problem, wie der Widerstand gegen die Revolution zu

überwindenwäre, ohne dass eben dieWahrheit, die es durchzusetzen gilt, verra-

ten würde.

Metzger wird im November 1918 von seinen Kameraden zum Vorsitzenden

des Soldatenrates in Brest-Litowsk gewählt. Aufgrund seiner Leistungen in die-

ser Funktion – unter anderem bewahrte er den Rat vor einer Politisierung durch

linksradikale Agitation – wird der zu diesem Zeitpunkt mehrheitssozialistisch

gesonnene Metzger Ende 1918 nach Berlin zur Zentrale für Heimatdienst beor-

dert. Damit gelangt Metzger zu einer ehemaligen Institution der Kriegspropa-

ganda, die nach der Revolution vom Rat der Volksbeauftragten umfunktioniert

undmit dem Aufbau und der Organisation der staatsbürgerlichen Erziehung im

neuen Deutschland beauftragt wurde. Bis Ende 1918 obliegen Metzger antispar-

takistische Propagandaaktivitäten: ein Tätigkeitsfeld, das ihmvonAnfang anUn-

behagen bereitet. Es gelingt ihm schließlich der Wechsel in die Kulturabteilung

der Zentrale für Heimatdienst, deren Programmatik er mitentwickelt.

In einem Aktionsprogramm der Zentrale für Heimatdienst heißt es: »Es gilt,

ein bitter ernstesWerk zu tun: unser Volk herausreißen aus heilloser Verwirrung.

Demmuß sich alles einordnen und unterordnen,was noch Daseinsberechtigung

beanspruchen will. Die ethische Macht gemeinsamer Tat allein vermag uns noch

zu retten.«197 Diese »gemeinsame Tat« sei die Umkehr zu dem, was Metzger

197 Engelhardt/Metzger (1979): Aktionsprogramm, S. 211. Das einen gewissen Robert Engelhardt als offizi-

ellen Autor anführende Aktionsprogramm spiegelt bis in dieWortwahl hinein die PositionenMetzgers

zum Zeitpunkt seiner Verfassung wider und ist womöglich aus einem Entwurf Metzgers hervorgegan-



108 Umkehr

»liebende Gemeinschaft«198, mitunter auch Sozialismus nennt. Die religiös auf-

geladenen Konzepte der Umkehr und der Erneuerung des Glaubens auf der Basis

eines radikalen Bruchs mit dem „,moralischen‹ Bestand« der »kriegführende[n]

Gesellschaft« undder seine »Knabenjahre vergiftende[n] gesellschaftliche[n] Tra-

dition«199 sind Deutungsmodelle, durch die der Katastrophe des Krieges und der

NiederlagenocheinepositiveBedeutung innerhalb einerEntwicklungserzählung

abgerungen wird. Geschichtsphilosophische Deutungsarbeit steht im Dienste

der Heilung einer von der Kriegserfahrung erschütterten Gesellschaft. Metzgers

inklusives Programm der Heilung steht in einem diametralen Gegensatz zum

Umgang etwa der Dadaistenmit der ideologischen Konkursmasse desWilhelmi-

nismus umgehen.EinBeispiel für derenAktivismus ist das 1920 entstandene und

während des Nationalsozialismus zerstörte Gemälde »Die Kriegskrüppel/45%

erwerbsfähig« von Otto Dix, das die entstellten Körper von vier Kriegsinvaliden

in komisch überzeichneter Weise darstellt, eine aggressive Provokativität und

ironische Überlegenheit an den Tag legt und empörte Reaktionen seitens der

Betrachter hervorrufen musste. Dada reagiert auf den Zusammenbruch der

großen Bedeutungen im Krieg mit einem aggressiven Angriff gegen jede Form

der Sinngebung, inklusive der pazifistischen; es geriert sich, wie Peter Sloterdijk

schreibt, als Avantgarde der mit dem Krieg in die Welt getretenen Sinnzerstö-

rung, die in alle Richtungen weitergetrieben und radikalisiert wird.200 Metzger

hingegen strebt an,die durchkeine sinnstiftende Idee oderErzählung »gedeckte«

Schmerzerfahrung insbesondere der Kriegsteilnehmer in eine neue Sinnstiftung

zu integrieren – und zwar bevor dies durch andere geschieht. Ein mitreißen-

des Geschichtsnarrativ, eine »suggestive Idee«, wie er schreibt, soll in diesem

identitätspolitischen Programm Gegenkraft zur kollektiven Demoralisierung

und Depression sein, aber auch zu den inneren Spannungen, die insbesondere

in Form von Schuldzuweisungen wie der Dolchstoßlegende201 aufkamen:

Das allen VolksschichtenGemeinsamemußwieder als dasWesentliche des Lebensinhalts emp-

funden werden. Die Möglichkeit wäre gerade jetzt in einem hohen Maße gegeben. Wir tragen

alle die gleichen gegenwärtigen Eindrücke in uns: Krieg, Revolution, Zusammenbruch von er-

gen; siehe denKommentar desHerausgebers der FrühschriftenMetzgers zumAktionsprogrammebd.,

S. 209.

198 Metzger (1979): Phänomenologie der Revolution, S. 48. Die Nähe von Husserls Sozial- und Staatsphilo-

sophie, wie sie von Karl Schuhmann aus den Texten in den Bänden XIV und XV der Husserliana rekon-

struiert wurde, zu den ÜberlegungenMetzgers ist teilweise frappierend.Husserl spricht hier von einer

»Liebesgemeinschaft« als dem Telos sozialer Vereinigung. Vgl. Schuhmann (1988): Husserls Staatsphi-

losophie, S. 77–131.

199 Metzger (1979): Der Zusammenbruch, S. 113.

200 Sloterdijk (1983); Kritik der zynischen Vernunft, S. 711–728.

201 Vgl.Metzger (1979): Tagebuchaufzeichnungen vom 15.6.1919, S. 226.
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schütternder Tragik. Würde diese Gemeinsamkeit des Geschickes erst recht in ihrer ganzen

Größe erfaßt, würde dasMassenschicksal zu einemMassenerleben: es müßte unser ganzes Volk

unlösbar zusammenschweißen. […] Gemeinsam ist uns allen die tiefe Sehnsucht, wieder an

Wahrheit und Gerechtigkeit glauben zu dürfen.202

Trotz der großen materiellen Not in den ersten Nachkriegsmonaten ist für den

PhilosophenundRevolutionspolitikerdie »moralischeNotdesVolkes […]dasEnt-

scheidende«.Metzger leugnetdabeinichtdieDringlichkeit derFragen»organisa-

torische[r] Arbeit«, gerade inwirtschaftlichen Angelegenheiten.Nurmüsse jeder

wirtschaftliche und institutionell-politische Umbau vergeblich bleiben, wenn er

nicht von einer Aufrichtung des »Willens« und des »Glaubens« getragen werde.

Alle politischen Maßnahmen münden damit, so der junge Philosoph in seinem

Beitrag zu dem von ihm herausgegebenen Sammelband Der Geist der neuen Volks-

gemeinschaft. Eine Denkschrift für das deutsche Volk, in einer »grundsätzliche[n], al-

les Aktuell-Politische übergreifende[n] Forderung: die schrankenlose Desorien-

tierung des Volkes in der gegenwärtigen Anarchie der Dinge in der letzten Be-

deutung zu begreifen und den zielstrebigenWillen zu erkennen,welcher bei aller

Zerfahrenheit hinter der gegenwärtigen Haltlosigkeit steht.«203

Dass der Marxismus als Theorie ökonomischer Gesetzmäßigkeiten diese

emotionale, existentielle oder gar spirituell zu nennendeDimension der kollekti-

ven Erfahrung nach dem Zusammenbruch des alten Systems nicht zu erreichen

vermag, lässt ihn dabei in den Augen des Phänomenologen als überholt er-

scheinen. Überhaupt erscheint der Sozialismus nicht länger als hervorgebracht

durch das sein Klasseninteresse durchsetzende Proletariat; das revolutionäre

Subjekt, das hier adressiert wird, verschiebt sich hin zu der nach existentiellem

Sinn, nach Idee und Glauben verlangenden Generation der Schützengräben. Die

Ablehnung der Vorstellung, den Sozialismus mit dem Mittel der Diktatur und

des revolutionären Terrors herbeizuführen, folgt aus der Idee der Umkehr. Die

Vorstellung eines Weltbürgerkrieges gegen die Bourgeoisie läuft dem Gedanken

der moralischen Erneuerung entgegen.

In einem metaphysischen Sinne gedeutet besteht die Aufgabe des politisch-

sozialen Wiederaufbaus in der Wiederherstellung der Korrespondenz zwischen

dem Leben und der subjektunabhängigenWertordnung. Der Philosoph behaup-

tet dabei nicht,dass dieWirklichkeit vonPolitik undStaatmit den sittlichen Idea-

len sich jemals würde vollständig versöhnen lassen werde. Jedoch soll das politi-

sche Leben bestimmt sein von der Idee einer möglichen Annäherung an letzte-

re, sie sollen gleichsam den platonischen Eros des neuen Staatswesens. Im Lich-

te dieses Gedankens sollte eben auch die jüngste Vergangenheit und Gegenwart,

202 Metzger/Engelhardt (1979): Aktionsprogramm, S. 210 f.

203 Metzger (1979): Der neue Glaube, S. 126 f.



110 Umkehr

solltenKrieg,ZusammenbruchundRevolution gedeutetwerden.Die zentrale, al-

le anderen Schlagwörter an Bedeutung übertreffende Vokabel der Metzgerschen

Revolutionsschriften ist dabei der in der Kriegsphilosophie bereits so stark prä-

sente »Glaube«: Glaube an die »Gerechtigkeit«, an das »Gute«, an die »Idee«.204

Die Außerkraftsetzung der Moral zugunsten der Gewalt im Krieg führt an ei-

nen Punkt, an dem die destruktivenWirkungen der enthegten Gewalt so umfas-

send sind, dass das gegenläufige Vertrauen in dieWege undMittel der Gewaltlo-

sigkeit und der Moral erneuert wird. Für die dauerhafte Bindung an den Frieden

reicht die Erinnerung andie in physischer und sittlicherHinsicht zerstörerischen

Folgen des Krieges jedoch allein nicht aus. Die Gewalt und damit der Kriegszu-

stand im Inneren keimen dann von neuem auf, wenn das Vertrauen fehlt, dass

der Staat und seine Institutionen Gerechtigkeit herzustellen imstande sind. Die

Aufgabe besteht also darin, einen Staat einzurichten, dem die Fähigkeit zur Her-

stellung vonGerechtigkeit seitens seinerAngehörigenzugesprochenwird,anden

sich also der Glaube an die Gerechtigkeit, das Wahre und das Gute heften kann

undmit Blick auf dessen Institutionen und Verfahren derWille zur Partizipation

und Unterordnung besteht.

Metzger stand ein sozialistischer, genossenschaftlich organisierter Volksstaat

– ein zeitgenössischer Ausdruck für die Demokratie – vor Augen,mit einemMi-

nimumanbürokratischemZentralismusundeinemMaximumandemokratisch-

autonomer Selbstorganisation und freier Kooperation. Seine politische Zielvor-

stellung ist eine vollständig kampflose, harmonisierte Gemeinschaft – der Sozia-

lismus als eine Gesellschaft, in der eine neue Organisation der Arbeit die Span-

nungen zwischen Interessengruppen undParteien abgeschafft hat. Arbeit ist we-

der kapitalistischem Profitstreben noch einem Staatszweck –wie dem der staat-

lichen Selbstbehauptung und dem damit zusammenhängendenMobilisierungs-

aufwand – unterworfen, sondern entfaltet sich allein nach Maßgabe sachlicher,

vom Eigenwesen der Arbeitsprodukte selbst bestimmter Erfordernisse. So wie

Politik sich als Annäherung an eineOrdnung objektiverWerte verstehenund voll-

ziehensoll, sowirdangenommen,dassgesellschaftlicheArbeit sichaneinerHier-

archie von Güterwerten (materieller und geistig-kultureller Art) zu orientieren

204 Ähnlichheißt esbei TomášGarrigueMasaryk in seinemRevolutionsbuchDieWeltrevolution: »DieGrund-

lage des Staates ist, das haben schon Griechen und Römer verkündet, die Gerechtigkeit, und die Ge-

rechtigkeit ist die Arithmetik der Liebe. Der Staat erweitert durch das gepflogene und geschriebene

Gesetz das Gebot der Liebe allmählich auf alle praktischen Verhältnisse des gesellschaftlichen Zusam-

menlebensunderzwingtnachBedarf seineVerwirklichungdurchMacht,nicht durchGewalt!«Masaryk

(1925): DieWeltrevolution, S. 495.
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hat.205Anders als diese Konzepte kenntMetzgers Staat jedoch keine kirchlich-re-

ligiöse Autorität, die etwa diesen Geist friedlicher Arbeit sichern und den schäd-

lichen Geist des kapitalistischen Egoismus fernhalten würde. Die liebende Ge-

meinschaft organisiert sich aus autonomem Antrieb, bewegt von dem ethischen

Motiv, sich nach der Katastrophe in ein Verhältnis der Entsprechung gegenüber

der transzendentenWertordnung zu setzen, deren Verfehlung verheerend geen-

det hatte.

Metzgers politische Ordnungsvorstellungen suchen Vagheit mit Pathos zu

kompensieren und werden in utopistischer Unbekümmertheit mit Blick auf

Fragen der konkreten politischen Realisierbarkeit vorgetragen. Unter anderem

spricht er von einer Abschaffung der Klassengegensätze, ohne weiter zu klären,

wie dieser ohne den von ihm abgelehnten revolutionären Klassenkampf erreicht

werden könnte. In ihrer terminologischen und theoretischen Idiosynkrasie

bleiben Metzgers Ordnungsschemata nicht anschlussfähig an realhistorisch

wirksame politische Bewegungen der Zeit. Da ihnen ohnehin aufgrund der un-

terlassenen Veröffentlichung der Phänomenologie der Revolution keine Rezeption

beschieden war – mit Ausnahme der Lektüre Edmund Husserls, der sich in den

folgenden Jahren eben der Thematik der Umkehr widmen sollte206 –, sollen sie

hier nicht weiter behandelt werden.

Stattdessen soll abschließend ein Blick auf das Schicksal geworfen werden,

das den geschichtsphilosophischen und ethischen Überlegungen Metzgers und

seinenpolitischenAmbitionenwiderfuhr.Die soebendiskutierten Ideen,die teils

aus veröffentlichten Schriften, teils aber aus unveröffentlichtenNotizen undEnt-

würfen stammen,mit ihremProjekt einer AufarbeitungderKriegserfahrungund

der Klärung der philosophisch und politisch zu bewältigenden Aufgaben, blieben

im Keimstadium stecken. Metzger kam als junger Philosoph im Dezember 1918

zu ungewöhnlichen institutionellenWirkungsmöglichkeiten, doch gelang es ihm

nicht, von diesen effektiv Gebrauch zumachen. Dies war auch bedingt durch die

politischenWidersprüche, in die er sich verstricken sollte. Der Philosophmit der

Losung von der »liebenden Gemeinschaft« stand politisch imDienst einer Regie-

rung, die sich der Reste des alten Militärapparats bediente, um jene niederzu-

schlagen, die demWeg zur parlamentarischenDemokratie imWege standen. Als

Autor von antispartakistischer Propaganda sollte er sich sogar in den erstenWo-

chen seiner Tätigkeit in der Zentrale für Heimatdienst selbst an den Attacken ge-

gen die politischen Gegner der Regierung der Volksbeauftragten beteiligen. Sei-

205 Ähnliche Imaginationen einer neuen Arbeit führtenMetzgers Freund Paul Ludwig Landsberg zur Idea-

lisierung des mittelalterlichen Zunftwesens, auf die ein solches Ethos einer allein der Güte der Sache

dienenden (handwerklichen) Arbeit projiziert wurde. Vgl. Landsberg (1923): Welt des Mittelalters.

206 Vgl. Husserl (1989): Fünf Aufsätze über Erneuerung; dazu Löhrer (2013): Konversion vs. Revision.
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ne Plakate wurden in hoher Auflage an Häuserwänden in Berlin angebracht. Der

Widerspruch zwischen seinen Forderungen an die Revolution und demHandeln

derRegierungEbert,die ihmdurch ihreRhetorik näherstand als durch ihr innen-

politisches Handeln,207 aber auch seinem eigenen Engagement ist offenkundig.

DieMoral der Umkehr wurde durch denmassiven Einsatz vonGewalt seitens der

sich gegen Umsturzversuche von links zu behaupten suchenden Regierung kon-

terkariert. Eine Auseinandersetzung mit diesem Dilemma findet sich in seinen

Aufzeichnungen nicht, doch ein Zeichen seiner Gespaltenheit ist unter anderem

sein früher Rückzug aus dem politischen Umfeld der Ebert-Regierung, der kurz

nach der Eskalation der Gewalt im März 1919 folgte. Seine Empörung über die

Gewalt gegen die äußerste Linke belegt eine Aufzeichnung aus der Zeit.208 Die

Propagandaarbeit vermochte er recht schnell von sich abzuwälzen, doch auch die

Arbeit in der Kulturabteilung der Zentrale fürHeimatdienst hielt ihn nicht lange.

Nach der Niederlegung seines Amtes in Berlin im März 1919 sollte Metzger noch

Kontakte zur USPD pflegen sowie eine politische Organisation mit dem Namen

»Deutsche Sozialistische Gemeinschaft« gründen, der jedoch nur ein sehr kurz-

lebiges Bestehen zuteilwerden sollte. 1920 erfolgt mit demUmzug nach Freiburg

zu Edmund Husserl der vollständige Rückzug aus der Politik.

Zu diesem Zeitpunkt war allen pazifistisch Gesonnenen in Deutschland und

Mitteleuropa klar, dass eine fundamentale Erneuerung der deutschen Politik

nicht von den neuen Mächtigen in Berlin ausgehen könnte. Die Straßen der

Hauptstadt wurden zu Schauplätzen bürgerkriegsähnlicher Kämpfe. Regie-

rungstruppen und Spartakisten bekämpften sich mit aus den Schützengräben

in die Hauptstadt mitgenommenem Kriegsmaterial, also mit Maschinenge-

wehren, Flammenwerfern und einem erbeuteten Mark IV-Panzer, der gegen

Spartakisten losgeschickt wurde. Die Opfer gingen mit Fortgang der Eskalation

in die Tausende,mit einemweit höherem Blutzoll auf der spartakistischen Seite.

Die Regierung Ebert, die im Dezember 1918 gegen revoltierende Matrosen im

Berliner Stadtschloss zum ersten Mal Truppen gegen Revolutionäre anrücken

ließ, rechtfertigte immer größere Gewaltaktemit demArgument, auf harte, aber

effektive Weise den Weg zur parlamentarischen Demokratie ebnen zu wollen.

Der Einsatz militärischer Gewalt ging über das notwendige Ausmaß zur Nieder-

werfung schlecht bewaffneter und geführter Spartakisten hinaus. Die Gewalt

hatte, Mark Jones folgend, eine Art kommunikativer Funktion; sie sollte keinen

207 Vgl. etwa Friedrich Eberts Rede zur Eröffnung der verfassungsgebenden Nationalversammlung vom

6. Februar 1919, in der dieser die Revolution als Erhebung des deutschen Volks »gegen eine veraltete,

zusammenbrechende Gewaltherrschaft« bezeichnete und verkündete, dass man »hier in Weimar die

Wandlung vollziehen« wolle »vom Imperialismus zum Idealismus, von der Weltmacht zur geistigen

Größe.« Ebert (1920): Rede zur Eröffnung derNationalversammlung inWeimar am6. Februar 1919, S. 3.

208 Metzger (1979): Tagebuchaufzeichnung vom 15. Juni 1919, S. 226.
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Zweifel daran lassen, dass die neue sozialdemokratische Staatsführung willens

und fähig war, gegen Aufwiegler und Aufständische im Inneren für Ruhe und

Ordnung zu sorgen und das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen.209

Anders als in Österreich gelang in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg

die Durchsetzung einer neuen staatlichen Ordnung nur unter Anwendung von

Gewalt. Ein Teil der Bevölkerung sah sich im Krieg gegen den anderen Teil ste-

hen.210 Anstelle einer politisch-moralischen Umkehr begann in Deutschland ein

»KontinuumderGewalt« im Inneren,das noch ebenso lange andauernwürdewie

der Weltkrieg.211 Angesichts des Feindes im Inneren erschien die Sicherung der

politischen Ordnung nur als gewaltsam durchgesetzter Siegfriedenmöglich. Die

Vorgehensweise wirft die Frage auf, wie verhindert werden sollte, dass die Mittel

auf den Zweck zurückschlagen – dem Zweck der Verteidigung einer politischen

Ordnung, die auf demGespräch beruhen soll. Die Gründungsgewalt derWeima-

rer Republik ereignete sich paradoxerweise imNamen eines Systems,dessenWe-

sen gerade der Kompromiss und der gewaltlose Ausgleich der Gegensätze ist.Die

Form der Durchsetzung und der Inhalt der Revolution stehen im Widerspruch

zueinander.Als parlamentarischeDemokratie integrierte dieWeimarer Republik

in Form einer parlamentarischen Partei ihren ersten großen inneren Feind, den

sie zuvor niedergerungen hatte.Die Republik und die Sozialdemokratie als repu-

bliktragende Partei sollte dieserWiderspruchmit verheerendenKonsequenzen–

nämlich in Formder für denUntergang der Republikmitverantwortlichen Feind-

schaft der radikalen Linken und ihrer antirepublikanische Haltung – einholen.

Dass »durchdie furchtbarenErfahrungendieser blutigsten JahrederMensch-

heit« – also des Weltkriegs – »eine entscheidende Erneuerung des Geistes sich

durchsetzen« werde, war eine Erwartung, die nicht in Erfüllung gehen sollte,

wie die Metzger politisch nahestehende Helene Stöcker zum ersten Jahrestag

des 9. November feststellte: »Sowohl die äußerste Rechte bis weit in die Mitte

hinein, oder vielmehr über die frühere Mitte hinaus, wie auch die alleräußerste

Linkewieder erwiesen sich als hartnäckig durchdrungen von demselben blutigen

Gewaltgeist, der die Jahre des Krieges vorbereitet, geschaffen und ermöglicht

hat.«212 Ähnlich urteilte der liberale Ökonom Moritz Julius Bonn 1925 mit Blick

auf die innenpolitischen Auseinandersetzungen der frühen Weimarer Republik,

der »Große Krieg« hätte »der Theorie der Gewalt zu einem überwältigenden

209 ZurGewalt in derDeutschenRevolution vgl. Jones (2016): FoundingWeimar.ZurVerteidigung desHan-

delns der Ebert-Regierung siehe Gallus (2023). Gefangen zwischen den Paradigmen, S. 70 f.

210 Vgl. die kommunistische Rede von einem »Krieg« der Ebert-Scheidemann-Regierung gegen das Prole-

tariat; siehe Jones (2016): FoundingWeimar, S. 206.

211 Ebd., S. 324.

212 Stöcker (1919): Revolution und Gewaltlosigkeit, S. 522 f.
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Triumphe verholfen.«213 Metzgers Philosophie der Revolution war eine, die die

historischen Entwicklungen ins Leere laufen ließen.

Der Wunsch, Gewalt aus der Politik zu verbannen, musste sich von der Vor-

stellung eines durch den Krieg besorgten Gesinnungswandels trennen.Wenn ei-

ne Loslösung vom Verhängnis der Gewalt möglich sein sollte, dann musste diese

in den Kämpfen erreicht werden, die nun im Inneren der Staaten ausbrachen.

213 Bonn (2015): Zur Krisis der europäischen Demokratie, S. 159.



3. Warten auf das Menschsein. Revolutionäre
Gewalt und die Sorge um das Humane

3.1 VomWeltkrieg zum revolutionären Bürgerkrieg1

Menschlichkeit: Namen schwankender Besitze,

noch unbestätigter Bestand von Glück

RainerMaria Rilke

Das »kurze« 20. Jahrhundert,dasmit denRevolutionen amEndedesErstenWelt-

kriegs begann, war geprägt durch ein großes Unternehmen: die Erneuerung des

Menschen. Lange vorbereitet durch Philosophen, angekündigt im prophetischen

Ton von Schriftstellern und vorentworfen vonGesellschaftskonstrukteuren,wur-

de es im Zuge der Umwälzungen von Weltkrieg und Revolutionen in Angriff ge-

nommen und unter zahllosen Opfern vorangetrieben, bis schließlich gegen Ende

des Jahrhunderts das letzte der Systeme, in dem der Gedanke des Neuen Men-

schen noch Zugkraft hatte, zusammenbrach. So lautet eine verbreitete große Er-

zählung dieser Epoche.2Alain Badiouwidmete diesem20. Jahrhundert ein Buch,

in dem – nicht frei von einem Ton der Bewunderung – das heroische Element

als Wesenszug dieser Bestrebungen hervorgehoben wird. Man war bereit, den

»Schrecken des Realen«3 zu konfrontieren, so Badiou;manwar heroisch in seiner

Bereitschaft, Opfer auf sich zu nehmen, aber auch, Opfer zu produzieren. Man

war bereit, den Preis zu bezahlen, den die Herstellung des vervollkommneten

Menschentums kostet.Mannahmes auf sich,durch eine Zeit der Inhumanität zu

gehen, um am Ende in einer Zeit der eingelösten Humanität anzukommen. Der

Heroismus des Jahrhunderts und seineGrausamkeit sind demnach nicht vonein-

ander zu trennen.

1 Die Kapitel 3.1 bis 3.3 beruhen auf einem veröffentlichten Aufsatz; Dikovich (2022): Warten auf das

Menschsein. Textidentisch übernommene Stellen werden nicht eigens gekennzeichnet.

2 Vgl. Dikovich/Wierzock (2018): Der NeueMensch.

3 Badiou (2006): Das Jahrhundert, S. 18.
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Der »GedankedesOpfers«4 ist zentral fürheroischeGemeinschaften,wieHer-

friedMünkler schreibt.Was das Opfer rechtfertigt, ist die Idee, die es als für ihre

Verwirklichung zu zahlender Preis verlangt.5Hier besteht ein fundamentalerUn-

terschied zwischen demBellizismus der nationalistischen Ideologie unddemRe-

volutionarismus der totalitären Ideologien des Faschismus und des Kommunis-

mus. In ihrem Zentrum steht nicht die Vorstellung von einer »periodischen Re-

vitalisierung«6 durch den Blutzoll fordernden Krieg, sondern die ein für allemal

zu vollziehende Verwandlung des Menschen: seiner Psyche, seiner Physis, seines

sozialen Zusammenlebens.

Das Zeitbewusstsein dieser heroischen Ideologien ist demnach durch ein un-

beirrbares Vorwärtsstreben gekennzeichnet – ein Vorwärtsstreben, das imwört-

lichenSinneüberLeichenzugehenbereit ist.Diesunterscheidetdas 20. Jahrhun-

dert vom vorhergehenden, das Badiou zufolgemehr vom Fortschritt träumte, als

dass es diesen mit letzter Konsequenz herzustellen bereit war.7 Es brach mit der

Illusion der Harmlosigkeit, nach der Fortschritt, die Annäherung an das Ziel des

verwirklichten Menschseins, für einen geringeren Preis zu haben ist, und ent-

larvt sie als eine Selbstverdammung zum Auf-der-Stelle-Treten. Von der bloßen

Erziehung zum Guten schritt man zur Erzwingung des Guten. Man suchte gan-

ze Gesellschaften einem Disziplinierungsregime der radikalen Moral zu unter-

stellen: Disziplinierung nicht nur als Verzichtsleistung in einer Periode der Zer-

störungunddesWiederaufbaus,derEntbehrungen zugunsten einer zukünftigen

Fülle, sondern auch mit Blick auf Leidempfindlichkeit und altruistische Affekte,

die in der Periode des Kampfes kaltzustellen waren, um nicht auf halbem Wege

vom Schrecken des Realen überwältigt und gelähmt zu werden.

Als nach der Zimmerwalder Friedenskonferenz im November 1915 die radi-

kale Linke die Losung eines den Weltkrieg ablösenden internationalen »Bürger-

kriegs«8 des Proletariats gegen die Kapitalistenklasse ausgab, fiel also auf einen

nicht nur durch den Kriegmit seiner allgemein verrohendenWirkung bereiteten

Boden, sondern konnte in der heroischen Soldatenmoral des idealistischen Na-

4 Münkler (2007): Heroische und postheroische Gesellschaften, S. 743.

5 Vgl. Lübbe (2002): Totalitäre Rechtgläubigkeit.

6 Münkler (2007): Heroische und postheroische Gesellschaften, S. 748.

7 Vgl. Badiou (2006): Das Jahrhundert, S. 17.

8 Siehe LeninsÄußerung auf der ZimmerwalderKonferenz: »WerdenKlassenkampf anerkennt,der kann

nicht umhin, auchBürgerkriege anzuerkennen, […] Bürgerkriege zu verneinen oder zu vergessen,hies-

se in den äusserstenOpportunismus zu verfallen und auf die sozialistische Revolution verzichten«. Zit.

n. Koller (2005): Subversive Ornithologen, S. 36. Eine Apologie des Bürgerkrieges findet sich kurze Zeit

später bei Trotzki (1920): Terrorismus und Kommunismus, S. 16 f. Leninmeint hier einen an einer Viel-

zahl von Schauplätzen stattfindenden, internationalisierten Bürgerkrieg. Der Ausdruck »Weltbürger-

krieg«wurdeallerdingserst späterdurchCarl Schmitt verbreitet: Schmitt (1963):TheoriedesPartisanen,

S. 96.
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tionalismus ein zweckdienliches, nur umzuprägendes Modell finden. Das revo-

lutionäreKämpfersubjekt sollte charakterisiert sein durch seine rückhaltloseOp-

ferbereitschaft und seine Beharrlichkeit in einer Welt der Gewalt und des Grau-

ens, die von seinem Idealismus, von seinem klaren Bewusstsein der Ziele, des

»Wozu« genährt werde.Natürlich ist das Ziel des Kampfes ein völlig unterschied-

liches, im Grunde entgegengesetztes: Während in der Ideologie des Nationalis-

mus der Krieg zwischen den um Macht, Ausdehnung und Vorherrschaft kämp-

fenden Völkern und Staaten ein sich periodisch wiederholendes Geschehen ist,

dem sich der Soldat in heroischer Bejahung unterwirft, kämpft der Revolutionär

im Krieg, der allen Kriegen ein Ende setzen soll. In ihren Tugenden sind sich Re-

volutionäreundSoldatenaber ähnlich.DieVorstellung einerVeredelungdesSub-

jekts im Kampf ist beiden Ideologien gemeinsam: der Grund, weshalb ein Lob-

redner des wilhelminischen »Gesinnungsmilitarismus«, wie es Max Scheler zu

Kriegsbeginnwar, in der Revolution Sympathien für das Ethos der Bolschewisten

äußern konnte.9

DasVersprechen, das den von denRevolutionärinnen undRevolutionären ab-

verlangten Opfern Sinn verleihen sollte, war das eines menschheitsgeschichtlich

noch nie dagewesenen Friedenszustandes, der auf den Endkampf zwischen der

internationalen Bourgeoisie als letzterHerrscherklasse und der Kraft der univer-

sellen Emanzipation, dem internationalen Proletariat, ausgefochten wird. Das

Sinnbewusstsein aber galt auch hier als übersetzbar in kämpferische Energie. Je

deutlicher den Revolutionären bewusst ist, was auf dem Spiel steht, desto grö-

ßer ihre Bereitschaft, sich rückhaltlos im Kampf zu opfern, desto ausgeprägter

ihre Fähigkeit, den Schrecken des Realen zu erdulden – so der Gedanke. Auf eine

philosophischeDeutungsarbeit imDienste desKrieges derNationen,der sich ein

beträchtlicherTeil derProfessorenderPhilosophie inMitteleuropa ab 1914 gewid-

met hatte, folgte eine philosophische Deutungsarbeit imDienste der Revolution,

die ebenso eine gewalttätige und von den Kampfparteien mit letzter Verbissen-

heit geführte Konfrontation zu werden sich abzeichnete.

Die Gegenwart stellte sich als eine Ausnahmesituation dar, an die die her-

kömmlichenMaßstäbe derMoral nicht anzulegenwären.Der in das Stadiumdes

Imperialismus getretene Kapitalismus hatte sich mit dem Weltkrieg an einen

Punkt gebracht, an dem nur noch ein entschlossener Schlag vonnöten wäre, um

ihn zu Fall zu bringen und damit den Bann der Gewalt zu brechen, der über

der menschlichen Geschichte liegt. Jedes Zögern, jede Weigerung, Blut an den

Händen zu haben, wäre fatal, wie es die revolutionäre Geschichtsphilosophie

und Ethik lehrt: Denn nicht nur wäre eine historisch einmalige Möglichkeit

vertan, den Zweck und den Zielpunkt dermenschlichenGeschichte zu erreichen,

9 Scheler (1919): Politik und Kultur auf dem Boden der neuen Ordnung, S. 46.
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es wäre das Zurückweichen vor der dafür erforderlichen Sünde am Ende eine

unendlich größere Sünde, denn es würde nur jene Leidensgeschichte bis zu ei-

ner unbestimmten Zukunft verlängern, aus der herauszutreten die Aufgabe der

Menschheit ist.Wenn »Du [Gott; Anm.A. D.] zwischenmich undmeineThat eine

Sünde stellst: Wer bin ich […], daß ich mich Dir entziehen sollte!«10 – in diesem

Ausspruch aus Friedrich Hebbels Drama über die biblische Figur der Judith, die

den assyrischen General Holofernes enthauptet und dadurch ihr Volk rettet, sah

der Revolutionär und Philosoph Georg Lukács in gültiger Form die Situation des

Revolutionärs zur Sprache gebracht, und er zitierte ihn an zentraler Stelle seiner

Hauptschrift aus der Zeit der Ungarischen Räterepublik, Taktik und Ethik.

»Der Kampf um den Sozialismus ist der gewaltigste Bürgerkrieg, den die

Weltgeschichte gesehen«,11 schreibt Rosa Luxemburg in ihrer Broschüre Was

will der Spartakusbund? im Dezember 1918. Nun hatten die Jahre von 1914 bis 1918

offenbart, dass der Krieg eine Form der menschlichen Interaktion ist, die auf

eine fatale Weise der Kontrolle der beteiligten Akteure entgleiten kann. Von

dieser historischen Lektion ließen sich jedoch die Propagandisten der revolu-

tionären Gewalt nicht irritieren. Im Grunde traten sie an die Revolution mit der

gleichen Erwartungshaltung heran, wie die Politiker und Militärs aller Seiten in

Europa an den Großen Krieg herangetreten waren: Sie rechneten mit einer zwar

opferreichen, jedoch kontrollierten Operation, in der man zu jedem Zeitpunkt

souveräner Akteur bleiben würde. Sie unterschätzten damit das von Clausewitz

hervorgehobene Potential des Krieges, ein Mittel zum Zweck zu sein, das der

Verfügungsmacht des ihn Treibenden entwachsen kann. Der Totalitarismus

kann insofern als ein Produkt der Verselbstständigung des Konfliktes gelten,

den die revolutionäre Politik in ihrem Willen zur Formung des Sozialen mit der

Widerständigkeit der Gesellschaften aufnahm.

»Geburtshelferin« der »alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger

geht«,12 soll die revolutionäre Gewalt sein, hatte der von Lenin in Staat und

Revolution zitierte Friedrich Engels geschrieben. Das Bild der Revolution als

kontrollierter klinischer Eingriff versicherte nicht nur die zeitliche Begrenzt-

heit, den Schwellen- und Übergangscharakter des Gewaltprozesses, sondern

auch die Kontrolle über diesen. Es versteht sich von selbst, dass das Potential

zur Ausartung, das der finale Krieg der Klassen in sich trug, vielen bereits von

Anfang an bewusst war. Dieses Potential zur Ausartung war in der Radikalität

seiner Zielsetzung angelegt. Nicht geht es im Bürgerkrieg gegen den Kapitalis-

10 Hebbel (2015): Judith, S. 24; Lukács (1975): Taktik und Ethik, S. 53. Siehe auch Lukács (1981): Gelebtes

Denken, S. 85.

11 Luxemburg (1918): Was will der Spartakusbund?

12 Zit. n. Lenin (1972): Staat und Revolution, S. 24.



Warten auf das Menschsein 119

mus um die Unterwerfung des Gegners im Kampf um Prestige, Ressourcen und

Territorium, sondern um die Zerstörung des Gegners. »Wir führen nicht Krieg

gegen einzelne. Wir vernichten die Bourgeoisie als Klasse«, verlautbart Martyn

Iwanowitsch Lazis, der stellvertretende Leiter der Tscheka, im November 1918 in

der Zeitschrift Krasnyi terror (Der Rote Terror).13 Die Revolution ist ein absoluter

Krieg, weil er sämtliche gesellschaftlichen Ressourcen einbezieht und in die

Schlacht wirft, und er ist ein Krieg, der auf die Eliminierung des Gegners abzielt,

nicht nur auf die Niederwerfung seiner Heere.14

Ein Krieg, in dem auf die Vernichtung des Gegners abzielt, muss notwendi-

gerweise bis zur äußersten Gewaltsamkeit und der Steigerung derMittel geführt

werden – auch wenn mit Vernichtung nicht die vollständige physische Auslö-

schung gemeint ist, sondern die Vernichtung als soziale Klasse. »Im Bürgerkrieg

kämpft jede Partei um ihre Existenz, droht dem Unterliegenden völlige Ver-

nichtung. Dieses Bewusstsein macht Bürgerkriege leicht so grausam«,15 warnt

Karl Kautsky 1918. Es ist erstaunlich, wie offen diese Kosten ihres politischen

Unternehmens von den Revolutionären zugegeben werden. »Ob die Bourgeoisie

leben oder untergehen soll, wird von beiden Seiten nicht durch Verfassungspara-

graphen, sondern von allen Arten von Gewalt entschieden werden«,16 schreibt

hingegen der bolschewistische Antipode Kautskys Leo Trotzki 1919. Die Gewalt-

samkeit der Revolution wird von der Logik der Reziprozität derMittel bestimmt,

wie sie von Clausewitz begriffen wurde,mit dem Terror als höchster Intensitäts-

stufe.17 Trotzki lässt dabei nicht erkennen, dass es für ihn eine Obergrenze des zu

rechtfertigenden Gewaltausmaßes gibt. Im Kampf um Leben und Tod, den das

Proletariat mit der Bourgeoisie ausficht, ist legitim, was dazu dienen kann, den

Gegner zu brechen. Diese Berechtigung zur Gewalt ist geschichtsteleologisch

begründet: Das revolutionäre Proletariat setzt mit der Gewalt gegen die Bour-

geoisie nicht bloß ihr Eigeninteresse durch, sondern die Entwicklungstendenz

der Geschichte.

Im Grunde steht mit Blick auf die Teleologie der Geschichte nur das Ende der

Bourgeoisie als einzigmögliches Ergebnis imRaum, sodass das Proletariat ledig-

lich einen Aufschub des alternativlosen Sieges im Klassenkampf zu befürchten

hat.Dass aber der Sieg des Proletariats auf kurze oder längere Frist auf jeden Fall

feststeht, führt zum Problem, dass erklärt werden muss, wieso nicht auf einen

13 Zit. n. Baberowski (2007): Der Rote Terror, S. 38 f.

14 Unter der »Vernichtung« des Gegners hatte Clausewitz eben dies verstanden – einen Zustand, in dem

der Gegner »den Kampf nicht mehr fortsetzen kann«, als potentiell antagonistisches Subjekt aber fort-

bestehen bleibt. Clausewitz (2016): Vom Kriege, S. 31.

15 Kautsky (1918): Demokratie oder Diktatur, S. 35.

16 Trotzki (1920): Terrorismus und Kommunismus, S. 40.

17 Ebd.
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Zeitpunkt gewartet werden kann, an dem die Niederringung des Kapitalismus

auf eine weniger blutige Weise möglich ist. Dafür wird die Geschichtsteleologie

Marx’ um ein Szenario des apokalyptischen Endkampfes erweitert, in dem nicht

mehr nur der Zeitpunkt des Eintretens des Unvermeidlichen auf demSpiel steht,

sondern das Überleben der Zivilisation als Ganzes. »Die Bourgeoisie der gegen-

wärtigen Epoche ist eine untergehende Klasse«, schreibt Trotzki, deren »histori-

sche Zähigkeit« jedoch »kolossal« sei:

Sie hält sich undwill den Platz nicht räumen.Dadurch droht sie, die ganzeGesellschaftmit sich

indenAbgrundzu ziehen.Siemuss abgerissen, abgehacktwerden.Der rote Terror ist einWerk-

zeug, das gegen eine dem Untergange geweihte Klasse angewendet wird, die nicht untergehen

will.18

1918war die Empörung über die Barbarei desmodernenKrieges für Rosa Luxem-

burg Beweggrund für die Revolution gewesen:

Friedrich Engels sagte einmal: die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma: entweder Über-

gang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei.Was bedeutet ein »Rückfall in die Barbarei« auf

unserer Höhe der europäischen Zivilisation?Wir haben wohl alle dieWorte bis jetzt gedanken-

los gelesen undwiederholt, ohne ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick umuns in diesem

Augenblick zeigt, was ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Die-

ser Weltkrieg – das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur

Vernichtung der Kultur – sporadisch während der Dauer einesmodernen Krieges, und endgül-

tig, wenn die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz

ihren Fortgang nehmen sollte.19

Es ist dieVernichtungskraft desKapitalismus,die im imperialistischenWeltkrieg

evident geworden ist, die die Notwendigkeit von Revolution und Sozialismus be-

gründet. Ohne diese »[steht] uns allen zusammen der Untergang bevor«,20 wie

Luxemburg ihre Zeitgenossenmahnt.

Für diejenigen aber, die an solchen apokalyptischenPrognosen zweifeln,wür-

de der Bürgerkrieg um den Sozialismus selbst destruktive Tendenzen mit sich

bringen,mitBlick auf jenezuerwägen ist,obdieKostenmöglicherweisedenNut-

zen überwiegen und ob nicht auf demWeg zum Ziel das zerstört werden könnte,

um dessen Entfaltung es der Revolution geht. Dies betrifft zum einen den Stand

der Produktivkräfte, dieMarx zufolge auf demHöhepunkt ihrer imKapitalismus

möglichen Entfaltung in die sozialistische Produktionsweise überführt werden

sollten, die nun aber in einem Bürgerkrieg durch Zerstörung industrieller Struk-

turen und materieller Ressourcen oder durch den Widerstand von um ihre pri-

18 »Je erbitterter und gefährlicher derWiderstand des niedergeworfenen Klassenfeindes ist, desto unver-

meidlicher verdichtet sich das System der Repressalien zu einem System des Terrors.« Ebd., S. 48.

19 Luxemburg (1918): Was will der Spartakusbund?

20 Luxemburg (1970): Rede zum Programm, S. 203.
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vilegierte Position fürchtenden Fachkräften schweren Schaden nehmenmüssen.

Zum anderen betrifft dies den historisch erreichten Grad der gesellschaftlich-

moralischen Entwicklung und damit der sozialen Bändigung von Gewalt.21

Karl Kautsky gibt 1919 angesichts der Eskalation in Deutschland seinem dies-

bezüglichen Unbehagen Ausdruck:

Nun haben wir die Revolution, und sie nimmt Formen von einer Wildheit an, die auch der

phantastischste Revolutionsromantiker unter uns nicht erwartet hätte. […] Die Revolution

aber bringt uns den blutigsten Terrorismus, ausgeübt von sozialistischen Regierungen. Die

Bolschewiki in Rußland gingen voran, aufs schärfste deswegen verurteilt von allen Sozialis-

ten die nicht auf dem bolschewistischen Standpunkt standen, darunter auch die deutschen

Mehrheitssozialisten. Aber kaum fühlen diese sich in ihrer Herrschaft bedroht, greifen sie zu

den Mitteln des gleichen Schreckensregiments, das sie eben noch im Osten gebrandmarkt.

Noske tritt kühn in Trotzkys Fußstapfen, allerdings mit dem Unterschied, daß er selbst seine

Diktatur nicht als die des Proletariats ansieht. Beide aber rechtfertigen ihre Blutarbeit mit dem

Rechte der Revolution.22

Kautsky, der 1917 wegen des Kriegskurses seiner Partei die Abspaltung der USPD

mitgetragen hatte und als Angehöriger derselben zwischen den Polen Luxem-

burg/Liebknecht und Scheidemann/Noske stand, sieht hier das Vorgehen der

Bolschewisten als Bruch mit einer Tendenz zur Humanisierung des Klassen-

kampfes, den er im Durchgang durch die Revolutionen und die Methoden des

Arbeitskampfes seit der Französischen Revolution zu belegen sucht. Dabei kann

er die Autorität Friedrich Engels’ auf seiner Seite wissen, der in der Einleitung zu

Marx’ Die Klassenkämpfe in Frankreich von 1895 geschrieben hatte, dass die »totale

Umwälzung des gesamten Kriegswesens […] jeden anderen Krieg unmöglich«

gemacht habe »als einen Weltkrieg von unerhörter Greuelhaftigkeit und von

absolut unberechenbarem Ausgang«,23 und am Ende seines Lebens zu einer po-

sitiven Bewertung des gewaltlosen parlamentarisch-legalen Weges gelangt war,

den auch Kautsky in seiner Streitschrift vertritt. Bereits in seiner FrühschriftDie

Lage der arbeitenden Klasse in England hatte Engels die Sorge geäußert bezüglich

des Potentials zur soziomoralischen Verrohung, das im eigentlich auf die Ein-

richtung gerechterer Verhältnisse abzielenden sozialen Kampf steckt. »Wenn

sich die englische Bourgeoisie nicht besinnt«, heißt es bei Engels 1845,

21 Vgl. die im Kapitel 9.1 behandelten Argumente Otto Bauers aus der Zeit.

22 Kautsky (1919): Terrorismus und Kommunismus, S. 9.

23 Engels (1972): Einleitung [zu KarlMarx’ »Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850« (1895)], S. 517.Die-

ses Zitat wird von Lenin und Trotzki wohl bewusst übersehen; vgl. etwa Trotzki, der im Anti-Kautsky

lediglich eine Befürwortung der »Diktatur des Proletariats« zitiert, die Engels »schon kurz vor seinem

Tode« 1891 geäußert habe – damit vier weitere Lebensjahre und eine Änderung grundlegender Ansich-

ten unterschlagend. Vgl. Trotzki (1920): Terrorismus und Kommunismus, S. 9.
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so wird eine Revolution folgen, mit der sich keine vorhergehende messen kann. Die zur Ver-

zweiflung getriebenen Proletarier werden die Brandfackel ergreifen, die Volksrache wird mit

einer Wut ausgeübt werden, von der uns das Jahr 1793 noch keine Vorstellung gibt. Der Krieg

der Armen gegen die Reichen wird der blutigste sein, der je geführt worden ist.24

SchonEngels sah dabei in derOrganisierungundpolitischen Schulungdes Prole-

tariats ein zentralesMittel, durch den der Klassenkampf humanisiert würde und

»Blutvergießen, Rache und Wut«25 in der künftigen Revolution minimiert wür-

den.

Der soziale Kampf des Proletariats zeige, wie Kautsky in seinem gegen Trotz-

ki und die Bolschewiki gerichteten Pamphlet Terrorismus und Kommunismus im

Durchgang durch die großen revolutionären Ereignisse des 19. Jahrhunderts

zeigen möchte, den Zug einer »Milderung der Sitten«, durch die man sich nicht

nur von der Gewaltsamkeit der Französischen Revolution entfernt habe, sondern

in der das Proletariat sich auch geweigert habe, in die Logik der Reziprozität

der Mittel einzusteigen – durch die also »Bestialität« und »Humanität«26 im

Kampf sich klar auf die Parteien der Reaktion und des Proletariats verteilen

würden. Durch die politische Organisation und Disziplinierung gewinne das

wachsende Proletariat an gesellschaftlicher Macht, es lerne seine Arbeitskraft als

Druckmittel zu gebrauchen, und gerade diese zunehmende Machtfülle sei es,

die seine Kampfmaßnahmen humanisiert. Streiks und Wahlen verdrängen den

gewaltsamen Aufstand und den Bürgerkrieg. Macht hat potentiell pazifizieren-

den Charakter, während nur den Ohnmächtigen nichts als die Gewalt bleibt, um

ihrenWillen durchzusetzen.

In seinem Kampf, der auch für Kautsky die Revolution als letzten Schritt ein-

schließt, muss das Proletariat zwei Anforderungen gerecht werden: zum einen

die erfolgreicheNiederringung des Klassengegners, zumanderen aber die Erhal-

tung des ökonomischen und soziomoralischen Substrats des Sozialismus. Erste-

res ist fürKautsky 1919 ungewiss, letzteremhingegenwerde unübersehbar entge-

gengehandelt.DerBürgerkriegderBolschewiki bringe einer durchdenWeltkrieg

bereits ausgehungertenBevölkerungzusätzlicheNot. Indemsie »Menschenleben

willkürlich opfern«, brechen sie nicht nur mit den »Grundsätzen von der Heilig-

keit desMenschenlebens […], die sie selbst verkündigt haben, durch die sie selbst

erhoben und gerechtfertigt wurden«,27 sie zerstören die über die Ökonomie hin-

ausgehendemoralische und zivilisatorischeGrundlagen, die für den Sozialismus

als befreiter und humaner gesellschaftlicher Ordnung unentbehrlich sind. »Der

24 Engels (1972): Die Lage der arbeitenden Klasse in England, S. 504 f.

25 Ebd., S. 505.

26 Kautsky (1919): Terrorismus und Kommunismus, S. 85.

27 Ebd., S. 139.
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Zweckheiligt nicht jedesMittel«, soKautsky, »sondernnur solche,die inEinklang

mit ihm stehen. Ein zweckwidriges Mittel wird durch den Zweck nicht geheiligt.

So wenig man das Leben verteidigen soll durch Opferung dessen, das ihm Inhalt

und Zweck gibt, ebensowenig darf man seine Grundsätze verfechten durch ihre

Preisgabe.«28

Hiergerät indenBlick,was inder instrumentellenDenkweisederBolschewis-

ten unbeachtet bleibt: Zur Herstellung einer im Verhältnis zur alten, kapitalisti-

schen Gesellschaft gerechteren sozialen Ordnung reicht es nicht, dass eine neue

Eigentumsordnung errichtet wird, in welcher die Verfügung über die Mittel zur

Herstellungmaterieller undkulturellerGüter ihren exklusivenCharakter verliert.

Es bedarf nach der Erringung der Macht und der Verfügung über die Produkti-

onsmittel einesmoralischen Sinns für das Gute undGerechte, eines gewissenNi-

veaus derHumanität, das im Zuge vonGewaltereignissenwie Kriegen und Revo-

lutionen verloren werden kann. Der Sozialismus lebt nicht nur von wirtschaftli-

chenund technischenVoraussetzungen, sondern auch vonmoralischen,und ver-

nachlässigt man diese »weichen« Faktoren, kann man zwar im Kampf obsiegen,

aber unfähig geworden sein, das ursprünglich angestrebte Ziel zu verwirklichen.

Weil der Sozialismus eine wesenhaft demokratische Bewegung ist, müssen die-

se weichen moralischen Voraussetzungen nicht nur bei den Führenden gegeben

sein, sondern bei den ihn tragenden Massen. »Eine hohe Moral der Massen« ist

»Vorbedingung des Sozialismus«, soKautsky, »eineMoral[,] die sich äußert nicht

nur in starken sozialen Instinkten, Gefühlen der Solidarität, der Opferwilligkeit,

der Hingebung, sondern auch in der Ausdehnung dieser Gefühle über den en-

gen Kreis der Kameraden hinaus auf die Gesamtheit.«29Die proletarische Politik

hat also nicht nur die Aufgabe, sich um den politischen Sieg zu kümmern, son-

dern auch Sorge zu tragen für die fragilen Voraussetzungen für einen »essen-

tiellen« Sieg des Sozialismus, d.h. die Verwirklichung der Humanität auf einer

höheren Stufe als im Kapitalismus. Der Bolschewismus hat also vielleicht Mittel,

um den Sieg über den Klassenfeind zu erringen, aber nicht die Mittel, um dem

Sozialismus zum eigentlichen Erfolg zu verhelfen. Die Gefahr, die dem Sozialis-

musdroht,gehtnichtnur vomkapitalistischenGegner aus, sondernauch vonden

Mitteln, die zu seiner Durchsetzung eingesetzt werden.

Die Leichtfertigkeit, mit der die Bolschewiki vom Erschießen ihrer Gegner

sprechen,30 ist dieser Sorge diametral entgegengesetzt. Die Revolution droht

28 Ebd.

29 Ebd., S. 119.

30 Vgl.Trotzki (1920): TerrorismusundKommunismus,S. 44: »›Aberwodurchunterscheidet sich indiesem

Falle eure Taktik von der Taktik des Zarismus‹ fragen uns die Pfaffen des Liberalismus und des Kaut-

skyanertums. […]Das versteht ihr nicht, Frömmler?Wirwollen euch das erklären.Der Terror des Zaris-

mus war gegen das Proletariat gerichtet. Die zaristische Gendarmerie würgte die Arbeiter, die für die
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daran zu scheitern, dass sie von der Logik des gewaltsamen Konflikts absor-

biert wird. Eine Äußerung dieser Dynamik ist die frühe Opferung der neuen

politischen Formen, die die Revolution hervorgebracht hatte, zugunsten einer

strafferen, obrigkeitlich strukturierten und damit steuerungsfähigeren und

schlagkräftigeren Organisation des proletarischen Staates – nämlich der Ar-

beiter- und Soldatenräte, die in den Augen ihrer Anhänger den Keim zu einer

neuen, »proletarischen« demokratischen Form in sich trugen. »Der Krieg war

stets das Grab der Demokratie«, und so brachte nach Kautsky der Bürgerkrieg

»mitNotwendigkeit dieAbschaffungder Soldatenräte«,währenddieArbeiterräte

»zu Schatten herabgewürdigt«31wurden, indemman ihre Neuwahlen erschwerte

und Oppositionelle aus ihnen ausschloss. Rosa Luxemburg zufolge, deren Pro-

grammatik allerdings nie an der Realität erprobt wurde, sollten zwar die Räte

in beide Richtungen hin die Durchsetzung des Sozialismus besorgen; sie sollten

zugleich Schule der proletarischen Demokratie und Instrumente des Klassen-

kampfes im revolutionären Bürgerkrieg sein.32 Dagegen beobachtet Kautsky an

der bolschewistischenPraxis,dass diemilitärischenbzw.herrschaftstechnischen

Anforderungen, die der zugespitzte Konflikt an die Revolutionäre stellt, und die

Anforderungen, die die politische Erziehung und Reifung des Proletariats stel-

len, im Widerspruch zueinander stehen. Die Bolschewiki opfern letztere der

Erfüllung der ersteren.

Trotzki war jede Besorgnis über die eskalative und absorptive Dynamik der

Gewalt fremd.AufWarnungenundKritikwie jeneKautskys antwortet ermit Sar-

kasmus. Der deutsche Marxist werde, so der Revolutionsführer in seiner Replik

auf Kautskys Pamphlet, dem nicht weniger berühmten Anti-Kautsky, mit seinen

»weinerliche[n] Broschüren«33 die Gegenreaktion nicht zur Friedlichkeit überre-

den, erwerde auch nicht die »BourgeoisiemitHilfe des kategorischen Imperativs

zügeln«34 können. »Opportunisten« wie Kautsky, so heißt es noch fast zwei Jahr-

zehnte später in IhreMoral und unsere, seien die »friedlichen Krämer der sozialis-

tischen Idee«, die »kein einziges Problem bis zu Ende [denken]«, »an die Macht

der Beschwörung« glauben und »feig jeder Schwierigkeit aus dem Weg [gehen]

und auf einWunder [hoffen]«.35 Trotzki verheimlicht nicht die Schwierigkeit, das

Ausmaß und den Verlauf der Gewalt vorauszusehen:

sozialistische Ordnung kämpften. Unsere Außerordentlichen Kommissionen erschießen die Gutsher-

ren, Kapitalisten, Generale, die die kapitalistische Ordnung wiederherzustellen bestrebt sind. Erfasst

ihr diese …Nuance? Ja? Für uns Kommunisten genügt sie vollkommen!«

31 Kautsky (1919): Terrorismus und Kommunismus, S. 136.

32 Luxemburg (1970): Die russische Revolution, S. 182–188.

33 Trotzki (1920): Terrorismus und Kommunismus, S. 10.

34 Ebd.

35 Trotzki (2001): Ihre Moral und unsere, S. 119 f.



Warten auf das Menschsein 125

Es hat, versteht sich, niemanddenVersuch unternommen,die Zahl derOpfer imVoraus festzu-

stellen, die durch den revolutionären Aufstand des Proletariats und die Herrschaft seiner Dik-

tatur gebracht werden müssen. Es war jedoch für alle klar, dass die Anzahl der Opfer durch die

Widerstandskraft der besitzenden Klassen bestimmt werden wird.36

Von dieser Unsicherheit dürfen sich Revolutionäre und Revolutionärinnen nicht

beirren lassen.Das Vertrauen in dasMittel der Gewalt erscheint zugleich als Vor-

aussetzung für revolutionäre Politik und als Scheidepunkt zwischen echter revo-

lutionärer Entschlossenheit und einem Opportunismus, der vor den notwendi-

gen harten Tatsachen in pazifistische und humanistische Illusionen flieht:

WerdasZiel erreichenwill,derkanndieMittel nicht ablehnen.DerKampfmussmit einer Inten-

sität geführt werden, die tatsächlich die Alleinherrschaft des Proletariats sichert. […]Die Allein-

herrschaft der Arbeiterklasse kann nur dadurch gesichert werden, dass man die ans Herrschen

gewöhnteBourgeoisie zu begreifen zwingt, dass es für sie gefährlich ist, sich gegendieDiktatur

des Proletariats aufzulehnen. […] Wer prinzipiell den Terrorismus, d.h. die Unterdrückungs-

und Abschreckungsmaßnahmen in Bezug auf die erbitterte und bewaffnete Gegenrevolution

ablehnt, der muss auf die politische Herrschaft der Arbeiterklasse, auf ihre revolutionäre Dik-

tatur verzichten.Wer auf die Diktatur des Proletariats verzichtet, der verzichtet auf die soziale

Revolution und trägt den Sozialismus zu Grabe.37

Zweck und Mittel stehen bei Trotzki oder Lenin in keiner Wechselwirkung. Die

Revolutionäre sollen Zerstörer wie auch Erbauer des Neuen sein. Auf die Quali-

tät dessen, was erbaut wird, würde sich der erlebte Schrecken und die ausgeübte

Gewalt nicht niederschlagen.Es gibt für Trotzki keineGefahr derKorrumpierung

des Revolutionärs durch den Krieg, keine Gefahr, dass der, der sich in den Kampf

unddenGebrauch vonGewaltmitteln verstrickt, seine Fähigkeit verlieren könnte,

das angestrebte radikal Neue zu schaffen.

Den wahren Revolutionär kennzeichne das klare Bewusstsein der Ziele und

die Toleranzfähigkeit gegenüber dem Schrecken, sprich eine gewisse Abstump-

fung. Das menschliche Maß der Leidensfähigkeit und der Kälte gegenüber

fremdemLeid ist kein festgesetztes, und umdasMenschenmaterial zu produzie-

ren, das der jeweilige Krieg braucht,muss hier nachhelfend eingegriffenwerden.

Trotzki war nicht wenig stolz auf die Leidensfähigkeit und die »hohe moralische

36 Trotzki (1920): Terrorismus und Kommunismus, S. 13.

37 Ebd., S. 10. Trotzki spricht daher auch der Vorstellung der waffenlosen Machtübernahme durch den

Generalstreik ihren eigentlich revolutionärenCharakter ab: »DerGeneralstreik führt zurMobilisierung

der Kräfte beider Seiten und stellt dieWiderstandskraft der Gegenrevolution auf eine ernste Probe. Je-

doch nur in der weiteren Entwicklung der Kämpfe, nach Betreten desWeges des bewaffneten Aufstan-

des, kann der blutige Preis festgestellt werden, den eine revolutionäre Klasse für die Macht zu zahlen

habenwird.Dass aber die Zahlung in Blut wird erfolgenmüssen, dass in demKampf umdie Eroberung

der Macht und um ihre Sicherung das Proletariat nicht nur zu sterben, sondern auch zu töten haben

wird, – daran zweifelte kein einziger ernster Revolutionär.« Ebd., S. 12.
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Elastizität«, die das von den Bolschewiki geführte russische Proletariat in den

revolutionären Kämpfen zeigte:

Trotz aller politischen Prüfungen, körperlichen Leiden und Schrecken sind die werktätigen

Massen unendlich weit entfernt von politischer Auflösung, moralischem Verfall oder Gleich-

gültigkeit. Gerade durch das Regime, das ihnen zwar einerseits große Lasten aufgebürdet,

andererseits aber ihrem Leben einen Sinn und ein hohes Ziel gegeben hat, bewahren sie

sich eine hohe moralische Elastizität und eine in der Geschichte beispiellose Fähigkeit, die

Aufmerksamkeit und denWillen auf Gesamtaufgaben zu konzentrieren.38

Der Krieg sei, wie er gegen seinen sozialdemokratischen Gegenspieler aus

Deutschland wendet, keine »Schule der Humanität«39, und insofern habe man

nichts zu befürchten, wenn der neue sozialistische neue Mensch während der

Weltrevolution noch nicht auftritt – ja man dürfte ihn für die Gegenwart noch

nicht erwarten. Das Maximum an Humanität, das hier zu verlangen ist, sind die

entschlossene Durchführung des für den Sieg im Klassenkampf Notwendigen

und damit die Beschränkung des blutigen Bürgerkrieges auf eineMindestdauer.

»Während der Revolution ist höchste Energie höchste Humanität«,40 formuliert

der russische Kommunist prägnant. Konsequenterweise ist dann der Terror

situationsadäquater Ausdruck von Humanität, gilt doch Trotzki die Einschüch-

terung durch Terror als effektivstes Mittel im Kampf. Der Humanitätsbegriff,

der für den Sonderzustand der Revolution anzuwenden ist, ist gegenüber dem

Humanitätsideal des verwirklichten Kommunismus gleichsam invertiert. Von

der unzulässigen Anwendung von Maßstäben, die nur für den erreichten So-

zialismus angemessen sind, auf die Revolution selbst geht eine Gefahr für den

Klassenkampf des Proletariats aus: »Es droht der Arbeiterklasse die Gefahr«,

schreibt Karl Radek 1920,

daß sie zur Herrschaft gelangt durch Machinationen von Leuten, […] denen ehrliche und ehr-

bare Gefühle den Blick für Realitäten verdunkeln, die sie eine Zeitlang von der Benutzung der

Gewalt selbst da,wo sie notwendig ist, zurückgehaltenwerden,und daß sie dannunter viel grö-

ßeren Opfern das versäumte wird nachholen müssen.41

Der Eindruck einer »Milderung der Sitten«, für die Kautsky in seiner Polemik

gegen die Bolschewiki plädiert hatte, ist für Trotzki, aber auch dessen kommu-

nistischen Mitstreiter Radek42 in einer falschen Verallgemeinerung eines Stadi-

ums relativer Befriedung der Klassengegensätze und der Stabilität der bürger-

lichen Gesellschaft begründet, die mit dem Beginn des imperialistischen Krie-

38 Trotzki (1929): Terrorismus und Kommunismus, S. II.

39 Ebd., S. 44.

40 Ebd., S. 58.

41 Vgl. Radek (1920): Proletarische Diktatur und Terrorismus, S. 38.

42 Vgl. ebd., S. 19 f.; Trotzki (2001): Ihre Moral und unsere, S. 125.
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ges 1914 und den darauffolgenden Krisen ein Ende genommen hat. Der Eindruck

derHöherentwicklung dermenschlichenZivilisation ist demnach ein Schein, der

gesellschaftliche Friede ein Luxus, den der Kapitalismus eine Zeit lang gewährt

hatte,dener in einerPhasederDestabilisierungaberwieder kassiert.Dieserneue

Abschnitt,dermitdemErstenWeltkriegbegonnenhat, ist aber inderbolschewis-

tischen Deutung der historischen Situation nicht bloß eine Krise unter anderen,

sondern die endgültige Agonie des Kapitalismus.Dieser gehtmit einemBarbari-

sierungsschub zugrunde.Die Revolution ist nicht nur die Vollendung einer Kata-

strophe, in die sich die bürgerliche Gesellschaft durch denWeltkrieg manövriert

hat und an der sie zugrunde gehen muss, sondern auch alternativlos die Konti-

nuierung und Verschärfung eines historischen Stadiums der Verrohung, in dem

derjenige, der zu zögerlich und skrupulös agiert, zu verlieren verurteilt wäre:

Wenn er [der Kritiker; Anm.A. D.] hinzufügenwill, dass der imperialistischeKrieg, der trotz der

Demokratie ausbrachund vier Jahrewütete,dieVerwilderungder Sitten gefördert, an gewalttä-

tige Handlungsweise gewöhnt und der Bourgeoisie es abgewöhnt habe, sich bei der Ausrottung

von Menschenmassen zu genieren, – so wird er auch hierin recht haben. Dies alles verhält sich

in der Tat so. Gekämpft muss aber unter den Bedingungen werden, wie sie vorhanden sind. Es

kämpfen nicht der proletarische mit dem bürgerlichen Homunkulus, die der Retorte des Wag-

ner-Kautsky entstiegen sind, sondern das reale Proletariat gegen die reale Bourgeoisie, wie sie

aus dem letzten imperialistischen Blutbad hervorgegangen sind.43

Die Revolution und die Revolutionäre sind also durch und durch Produkt ihrer

Umstände, also der katastrophisch zusammenbrechenden Klassengesellschaft.

Die »russischenWeißgardisten«, schreibt Trotzki, sind in ihremCharakter durch

den »sechsjährigen Aufenthalt im Feuer und Rauch des Krieges […] gestählt« und

lassen sich durch Argumente und moralische Mahnungen »weder überzeugen

noch beschämen, sondern nur in Schrecken versetzen oder zermalmen«.44Einem

solchen Gegner muss das Proletariat moralisch gewachsen sein. Soll es sich in

dieser brutalisierten Welt durchsetzen, bedeutet dies, dass es seinen Gegnern in

der Fähigkeit zur Brutalität nicht nachstehen darf.

3.2 Disruption. Die politische Ethik des Pazifismus

Der österreichische Soziologe Emil Lederer schreibt 1918 über die großen histori-

schen Abenteurer der Revolutionen, dass in ihnen eine »Spannung zwischen der

Idee und ihrer Realisierung durch einen Machtapparat«, die in der Geschichte

43 Trotzki (1920): Terrorismus und Kommunismus, S. 13.

44 Ebd., S. 11.
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im Grunde konstant bestehe, zum »Höhepunkt« gelange. Revolutionen seien

Momente, in denen sich »eine Idee ihrer erlösenden Kraft bewußt wird«45 und

menschliche Kräfte bis hin zur Gewaltanwendung in ihren Dienst stellt. Doch

zwischen den Ideen, die doch auf eine Ordnung jenseits der herrschenden

schlechten Verhältnisse abzielen, und der Gewalt, die sich an die schlechtes-

ten Elemente der bestehenden Verhältnisse anpasst, besteht eine wesenhafte

Fremdheit. Nicht kann vorab bewiesen werden, dass Mittel und Zweck vereinbar

sind, dass also auf dem Weg der politischen Gewalt das Gegenteil, nämlich die

Befreiung von aller herrschaftlichen Gewaltausübung erreicht werden kann –

wie umgekehrt auch nicht bewiesen werden kann, dass dies nicht möglich ist. In

der bolschewistischen Theorie wäre dieser entscheidende Punkt das »Absterben

des Staates«,46 der Punkt, an dem sich die Diktatur des Proletariats nach erfüllter

Mission selbst aufhebt und das Reich der Freiheit an ihre Stelle tritt. Die Idee

des Kommunismus beinhaltet die Negation der Gewalt, die These von der Mög-

lichkeit der vollständigen Abschaffung von Gewalt als Mittel zur Organisation

des menschlichen Zusammenlebens; mithin dieThese von der Möglichkeit eines

Zusammenlebens jenseits vonStaat undRecht.DieGefahr,die über jederRevolu-

tion schwebt, besteht darin, dass sie »in Gewaltanwendung stecken bleibt oder in

dieser endigt«,47weil zwischen Idee undWirklichkeit eine Lücke bestehen bleibt,

durch die sich die dauerhafte Anwendung der Gewalt legitimiert. Folglich ist

»jede Revolution eine gefährliche Krise für das Leben der Idee in der Geschichte

– in ihr muss sich entscheiden, ob durch Gewalt ein neuer Weltplan realisiert

werden kann, ob die Gewalt ein taugliches Mittel ist für die Realisierung der

sozialen Idee«.48

Wenn Politik, wie Alain Badiou schreibt, eine Wahrheitsprozedur darstellt,

dann beinhaltet diese als zentrales Element ein Urteil über das von Lederer pro-

blematisierte Verhältnis von Idee und Gewalt. Dieses Urteil zur Sache einer po-

litischen Wahrheitsprozedur zu machen bedeutet, es in einem politischen Pro-

zess zur Erprobung zu bringen. Dem Gedanken der Revolution liegt die Selbst-

berechtigung der Revolutionäre zugrunde, eine unsichere These über das Mit-

tel der Gewalt ins Werk zu setzen. Man könnte es als ein Spezifikum politischen

Handelns und politischer Verantwortung ansehen, dass es sich im Raum der Un-

sicherheit mit Blick auf die Berechtigung des Mittels der Gewalt bewegt. Hier

gibt es keine »prinzipiellen« Entscheidungsmöglichkeiten in Form der Anwen-

dung von allgemeingültigenmoralischen Sätzen auf den spezifischen Fall. Politik

45 Lederer (1918): Einige Gedanken, S. 11 f.

46 Lenin (1972): Staat und Revolution, S. 19–26.

47 Ebd., S. 11.

48 Lederer (1918): Einige Gedanken, S. 12.
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ist Sorge umdie Erhaltung und Erreichung einer bestimmten Beschaffenheit des

Gemeinwesens und bewegt sich dabei in der Sphäre der hypothetischen Impera-

tive, der Zweck-Mittel-Erwägungen und situativen Einschätzungen. Der »prin-

zipielle« Modus der Entscheidung ist Sache von Normalzuständen, in denen Si-

tuationen durch etablierte Antworten bewältigt werden können; die Revolution

stellt hingegen einen Ausnahmezustand dar, in denen dies nicht der Fall ist und

in der vompolitischenHandelndendieVerantwortungsübernahme in Formeiner

»These« gefordert ist.

Trotzki, Lenin und Radek zeigen mit Blick auf diese Problemstellung zwei-

fellos nur begrenzt Umsichtigkeit. Sie sind revolutionäre Strategen und Taktiker,

ihre vordringliche Frage ist die nach den Mitteln undWegen der Eroberung und

Verteidigung der proletarischen Macht. Auf der Basis eines prononciert ortho-

doxen Marxismus stehend, würden sie wohl leugnen, dass das von Lederer zur

Sprache gebrachte überhaupt Problem existiert. So wie Marx sich in seinen Äu-

ßerungen zur Revolution und zum Sozialismus auf technische Fragen der Öko-

nomie und Politik beschränkt, so scheint sich für die bolschewistischen Führer

das Problem der moralischen Ressourcen von Sozialismus und Kommunismus

von selbst zu lösen,wenn einmal die gesellschaftliche Ursache für politische bzw.

staatlicheGewalt–die bürgerliche Eigentumsordnung–abgeschafft ist.Dass et-

wa dieGewalt zurGewohnheit werden könnte, die als Altlast in die neueOrdnung

hinübergetragen und diese korrumpieren könnte, bereitet ihnen keine Sorgen.

Zwei grundlegende philosophisch-politische Überzeugungen liegen dem

bolschewistischen Revolutionsprogramm zugrunde. Eine kann als optimistisch

bezeichnet werden: Es ist dies die Überzeugung, dass sich die Mittel nicht auf

die Zwecke niederschlagen werden, an die Möglichkeit, »sich durchzulügen bis

zur Wahrheit«,49 wie Georg Lukács Ende 1918 formuliert. Dem geht jedoch eine

pessimistische Überzeugung voraus, ein Verständnis von Politik, nach dem diese

nicht nur ein Kampf um Macht ist, sondern wesenhaft Ausübung von Gewalt.

Immer wieder suchen Trotzki wie Lenin der auf der Oberfläche gewaltlos ver-

fahrenden bürgerlichen Demokratie die Maske herunterzureißen und die durch

sie kaschierte Gewaltsamkeit der kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse zu

entlarven. Ihre Polemik gilt der politischen Naivität und dem in ihren Augen

antirevolutionären Opportunismus jener, die sich in großskaligen Krisensitua-

tionenwie jener amEnde des ErstenWeltkrieges an der Schimäre des friedlichen

und legalen Vorgehens festhalten.50 Lenin und seine Anhänger wurden mit ei-

49 Lukács (1975): Der Bolschewismus, S. 33.

50 Kautsky hält in seiner Studie der Arbeiterbewegung umgekehrt gerade zugute, dass sie in Situationen

der Eskalation das Mittel der Gewalt weit zurückhaltender einsetzte als die Konterrevolution, was er

u.a. am Beispiel der Pariser Kommune ausführt. Gerade deshalb gilt ihm die Arbeiterbewegung als
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niger Berechtigung als Adepten der deutschen Realpolitik des 19. Jahrhunderts

bezeichnet.51Zulässig ist das,was einen dem eigenenObsiegen imKlassenkampf

näher bringt, die Fragen von Krieg und Frieden, von Legalität und Rechtsbruch

sind allein Fragen des kalkulierten politischen Erfolges und damit der Macht.

Kritik kam nicht nur von Sozialdemokraten wie Kautsky, die zumindest mit

Blick auf die Gegenwart auf die Einhaltung des legal-parlamentarischen Wegs

pochten, sondern auch von Vertretern und Vertreterinnen einer Strömung, die

weniger vom historischenMaterialismus denn vonMotiven der christlichenMo-

rallehre inspiriert ist.Woder Bolschewismus sich optimistisch zeigt, istmanhier

pessimistisch; der Weg der Gewalt könne unmöglich in der angestrebten defekt-

losen Friedensordnung enden, er ist ein Irrweg. Gegen die revolutionäre Gewalt

wird eingewendet, dass der Einsatz der bösen Mittel nur Gleichwertiges provo-

zierenwürde,dass gemäßClausewitz’ Logik der Reziprozität imKonflikt der bol-

schewistischeWeg nur zu einer unabsehbaren Fortzeugung des zu Überwinden-

den, immoralischen Sinne Bösen führen würde.

Dieser Einwand wäre, so könnte man mit Trotzki oder Lenin entgegnen, nur

gültig unter der Voraussetzung, dass die Niederwerfung des Gegners nicht ge-

lingt, der anhaltend sich zurWehr setzendeGegner einen zu immer gewaltsame-

ren Schlägen zwingt, einen dazu zwingt, sich seiner Grausamkeit anzupassen,

dass der Zustand der Gewalt perenniert und sich normalisiert, dass damit ma-

terielle und kollektivpsychische Zustände entstehen, die den notwendigen Ent-

wicklungsbedingungen des sozialistischen Menschen entgegengesetzt sind. Als

dieBolschewiki 1917 zurRevolution schritten,waren sieüberzeugt,dassderKapi-

talismus zu einer solchendauerhaftenGegenwehrnicht imstandewäre,und auch

1919 in der AuseinandersetzungTrotzkismit Kautsky ist dieseÜberzeugungnoch

nicht grundsätzlich in Frage gestellt.

Fatalerweise befanden sich die Bolschewiki im Irrtum. Trotzki sollte knapp

zwanzig Jahre später selbst eingestehen, dass der Stalinismus, der aus der von

ihm führendmitgetragenenDiktatur des Proletariats hervorgegangenwar, nicht

das Produkt der Machinationen einzelner Verräter am revolutionären Gedanken

wäre, sondern das Resultat einer unweigerlichen Degeneration der Diktatur

des Proletariats im Zuge des fortgesetzten, doch steckengebliebenen Klassen-

konflikts. Der Stalinismus sei die vollkommene mimetische Anpassung des

Proletarierstaates gegenüber seinem bourgeoisen Widerpart – und sogar eine

ihn noch übertreffende Steigerung: »Die Methoden des Stalinismus«, schreibt er

1939 in IhreMoral und unsere,

Spitze eines gattungsgeschichtlichen Humanisierungsprozesses. Vgl. Kautsky (1919): Terrorismus und

Kommunismus, insbes.S. 85–107.

51 Ball (1919): Die Revolution und der Friede.
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treiben alle jene Methoden der Lüge, Brutalität und Gemeinheit, die den Herrschaftsmecha-

nismus einer jeden Klassengesellschaft, unter Einschluß auch der Demokratie, darstellen, zu

ihrer höchsten Spannung, zur Kulmination und dadurch zur Absurdität. Der Stalinismus ist

nichts als eine Sammlung aller Ungeheuerlichkeiten des historischen Staates, dessen boshaf-

teste Karikatur und abscheulichste Grimasse.52

Man könnte dieThese Clausewitz’ von der Reziprozität der Gewalt auch in einem

grundlegenderenSinnaufdieRevolutionanwenden.DerBolschewismusstellt ei-

ne Situation des Kriegs her,wo keine bestehenmuss. Sie wendetmit Blick auf die

MateriedesSozialen,die siedurchdenKapitalismusgeprägt vorfindetunddie sie

formen möchte, das Paradigma der Bekämpfung und Vernichtung des Gegners

an.Dies ist jedoch nicht die einzigeMethode der Formung,und ihr zentrales Pro-

blem liegt darin, eineWiderständigkeit als Reaktion auf die Gewalt zu erzeugen,

die unter Umständen vermieden werden kann.53 Diese Reaktion aber führt zur

Stärkung des Staats als demApparat des formativen Zugriffs. DasMittel und der

Zweck des Kommunismus stehen also auch in dieser Hinsicht im Widerspruch.

Dies impliziert die AnerkennungderGewalt als eigenständiger,nicht auf die öko-

nomischen Verhältnisse reduzibler Faktor gesellschaftlicher Beziehungen.

Will man jedoch unter diesen Voraussetzungen nicht von dem Gedanken der

Transzendierung der gesellschaftlichen Verhältnisse ablassen, so muss Gewiss-

heit bestehen, dass diese sich auf einem anderen Wege herstellen lässt als auf

dem Weg der Gewalt. Wo der Bolschewismus pessimistisch-realistisch urteilt,

blickt man in der ihm gegenüberstehenden Strömung optimistischer und setzt

auf die Möglichkeit einer Politik der »reinenMittel«54 imHier und Jetzt. Eine auf

die Herstellung des gesellschaftlichen Friedens abzielende Politik dürfe in ihren

Mitteln ihrem Zweck nicht widersprechen.Mit dem Verzicht auf Gewalt wäre sie

aber auch in einer durch das vierjährige Massensterben und anschließende bür-

gerkriegsnahe Zustände verrohten Welt nicht zwangsläufig zur Ohnmacht ver-

urteilt, so die Gewissheit jener, die ihr anhängen. Es wird hier auf ein Handeln

vertraut, das auf Gewalt, die sich auf sie richtet, nicht in der zu erwartendenWei-

se antwortet, das mit dem Gesetz der Reziprozität bricht, sich der Gewalt ohne

Gegengewalt aussetzt und dennoch nicht einfach von dieser niedergeworfen und

zerstört wird.

52 Trotzki (2001): Ihre Moral und unsere, S. 139.

53 Ähnlich schreibt Tolstoi in einer kritischen Auseinandersetzung mit dem revolutionären Sozialismus

von der »offenbaren Schädlichkeit der Anwendung von Gewalt als ein Mittel, um die Menschen zu ver-

einigen«. Die Vereinigung der Menschen ist nun das Ziel des Sozialismus. »[Es] scheint […] ganz klar

zu sein, daß der Kampf der Vergewaltiger mit den Vergewaltigten die Menschen in keinerWeise verei-

nigen kann, sondern die Menschen imGegenteil, je länger er andauert, immermehr in zwei feindliche

Lager spaltet.« Tolstoi (1909): Das Gesetz der Gewalt und das Gesetz der Liebe, S. 21, 24.

54 Foerster (1919): Weltpolitik undWeltgewissen, S. 41.
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Diese Vorstellung soll im Folgenden unter den Begriff der Disruption gefasst

werden. Mit dem Bolschewismus hat diese Denkströmung die Bewertung des

Kampfes als ein Ort der Formung der in ihm Involvierten und der Bildung ei-

nes neuen Bewusstseins gemeinsam. Das Klassenbewusstsein des Proletariats

reift erst in seinen Kämpfen heran, wie Marx und später Lenin und Trotzki oder

auch der französische Gewalttheoretiker Georges Sorel annahmen.55 Der Klas-

senkampf oder -krieg bringt bei denMassen die Tugenden der Opferbereitschaft

und der Gruppensolidarität hervor und ist eine Bühne für vorbildhaftes Handeln

und mitreißendes Heroentum. Was die von den Bolschewiki geführte proleta-

rische Weltrevolution als Heerschar des kämpfenden Proletariats hervorbringt,

ist jedoch nur ein Konterfei des imperialistischen Soldaten: eine Kampfgemein-

schaft, die noch weit entfernt ist von der kommunistischen Liebesgemeinschaft

– zähe, entschlossene, disziplinierte Soldaten der Revolution, die zu tun willens

und fähig sind, »was getan werden muss«. Dagegen ist für die Vertreterinnen

und Vertreter einer Politik der pazifistischen Disruption der vor sich gehende

Kampf die Bewährungsprobe für den Glauben an eben die Menschlichkeit als ei-

nen durch die Umstände unterdrückten Bestand, den es durch den Akt der Be-

zeugung auch beim Gegner zu aktivieren gilt. Die Macht, die man ins Feld führt

und auf die man setzt, ist nicht eine der Gewehre; man will den Gegner mit mo-

ralischenMitteln entwaffnen.

Ein wichtiger Name in diesem Zusammenhang ist Friedrich Wilhelm Foers-

ter, der katholische, pazifistische, mit der Arbeiterbewegung sympathisierende

und in der Revolution der Eisner-Regierung im revolutionären Bayern zusam-

menarbeitende Münchner Philosophieprofessor. Noch bevor er mit seiner kon-

sequenten Opposition gegen den Krieg und insbesondere seiner Verurteilung

des in seinen Augen für die Kriegskatastrophe mitursächlichen Militarismus

in Deutschland nach der Niederlage zu einem der umstrittensten deutschen

Intellektuellen avancierte, hatte Foerster ähnlich wie Kautsky in der Arbeiterbe-

wegung eine entscheidende Kraft im Prozess derHumanisierung des politischen

Kampfes gesehen. Jahre vor der bolschewistischen Ausrufung derWeltrevolution

hatte er indes ebenso darauf aufmerksam gemacht, dass der Klassenkampf das

Potential habe, von derselben Dynamik der Mimesis bestimmt zu werden, die

den Krieg bestimmt, und daher zu einer politischen Moral des Gewaltverzichts

ermahnt. Essentiell für die »geistige Heilbehandlung« des Klassenkampfes sei

es, »alte Lügen nicht mit neuen Lügen zu ersetzen«,56 nicht also die vom Gegner

gegen die Arbeiterbewegung ergriffenenMittel zu imitieren – die demagogische

Aufhetzung der Massen, die propagandistische Lüge, die physische Gewalt usw.

55 Vgl. Sorel (1981): Über die Gewalt, S. 134–306.

56 Foerster (1919): Christentum und Klassenkampf, S. 142.
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–, sondern mit der mimetischen Wiederanwendung der schlechten Mittel zu

brechen. »Kampf, nicht Krieg« lautet eine von Ernst Bloch ausgegebene Losung,

die diese Mahnung zur Selbstbegrenzung prägnant zusammenfasst.57

Nach Lenin und Trotzki ist es die Reaktion, die dem Proletariat durch ihren

Widerstand aufzwingt, den Weg zum Sozialismus über die Diktatur und die

Anwendung des Terrors zu beschreiten. Die revolutionäre Gewalt ist gerecht-

fertigt als Gegenmaßnahme auf die Gewalt, mit der sich die Bourgeoisie gegen

ihre historische Bestimmung sträubt, nämlich dem aufsteigenden Proletariat

zu weichen und unterzugehen. Die Verantwortung für die Gewalt liegt dadurch

beim Klassenfeind, der sich der historischen Unvermeidlichkeit seines Unter-

ganges entgegensetzt. Im Sinne des Clausewitzschen Primats der Defensive

wird dabei der eigene Schritt zur Extralegalität und zur Diktatur als präventiver

Schlag angesichts von drohenden Maßnahmen der Bourgeoisie, die Revolution

des Proletariats im Rahmen der bürgerlichen Demokratie wieder zu kassieren,

gerechtfertigt.58 Der Bolschewismus praktiziert eine Strategie der Verantwor-

tungsauslagerung, die vollkommen die Reziprozität der Gewalt ignoriert; der

andere ist allein verantwortlich für die Eskalation, denn er ist aus moralischen,

d.h. hier »geschichtsphilosophischen« Gründen nicht zur Gegenwehr berech-

tigt. Der Bolschewist erachtet sein Handeln als vollkommen gerechtfertigt durch

das Ziel, das er verfolgt; eine Verantwortung für die Wahrung gewaltloser zwi-

schenmenschlicher Verhältnisse, die eine gewisse Verantwortlichkeit für die

Handlungen des Gegners einschließt, insofern bestimmte Aktionen bestimmte

Gegenreaktionen provozieren, liegt außerhalb des Horizonts der bolschewisti-

schen Ethik.

Für Foerster hingegen bedeutet die drohende Absorption des Kämpfenden

durch den Kampf, der mit den Mitteln der alten Ordnung geführt wird, letztlich

die Absorption durch die alte Ordnung. Als Emanzipationskampf ist der Kampf

des Proletariats Reaktion auf eine Praxis der Unterdrückung, die jedoch nur

in einer Fortzeugung von Unterdrückung unter neuen Vorzeichen enden wird,

wenn es bei einer mimetischen Gegenreaktion auf eine ursprünglich erlittene

Aktion bleibt. »Jede Gegenwirkung trägt etwas in sich von der Natur des Druckes

oder Stoßes, der sie hervorgerufen«, schreibt Foerster in enger Anknüpfung an

Clausewitz. »Die Abwehrbewegung ist ja physikalisch betrachtet sogar nur eine

Fortsetzung der ursprünglichen Stoßbewegung.Klassenegoismus undBrutalität

rufen in den Betreffenden das Gleiche hervor.« So wäre aber letztlich nicht mehr

zu erreichen als eine »weltgeschichtliche Rache«, die, so der Vorwurf Foersters,

im KommunistischenManifestmit der Rede von der »Expropriation der Expropria-

57 Vgl. Bloch (1985): Kampf, nicht Krieg.

58 Vgl. u.a. Lukács (1975): Rechtsordnung und Gewalt.
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teure« beschworen werde, die aber einen bloßen Herrschaftswechsel bedeuten

würde und keinen eigentlichen Schritt über das Bestehen von Unterdrückung

hinaus.59

Den Unterdrückten ist der moralische Ballast der alten Ordnung also gleich-

sam eingeimpft. Echte Emanzipation, die nicht bloß auf einenHerrschaftswech-

sel, sondern auf den Fortschritt derGesellschaft als ganzer unddamit auf denAb-

bau vonGewaltausübung gleichwelcher Seite abzielt,muss nicht nur in derWahl

derMittel, sondernauchmitBlickaufdiedemHandelnzugrundeliegendenMoti-

ve sich vommoralischen Ballast befreien. Foersters Forderung an die Arbeiterbe-

wegung in seinem1908 erstmals veröffentlichtenund imRevolutionsjahr 1919neu

aufgelegten Buch Christentum und Klassenkampf lautet:

Gebrauchtweder imkleinennoch imGroßen irgendwelcheMittel,die imWiderspruchmit dem

Geiste Eures Zieles stehen, denn je höher das Ziel ist, in dessen Dienst man schlechte Instinkte

verwendet, um so größer ist auch die Glorie, die damit wieder auf diese Instinkte fällt.Man ruft

Geister, die man nicht wieder los wird. Gebt dem Gedanken an eine Diktatur des Proletariats

keine Nahrung mehr, denn niemals kann »Demokratie« durch »Diktatur« geschaffen werden,

und eine Klasse, die dem Recht des Stärkeren in ihrer eigensten Gedankenwelt Raum gewährt,

verkümmert sich damit selbst die Erziehung zur Demokratie. […]Wählt darum für Euer ganzes

Vorgehennur solcheWorteundBilder,die dieserMissionEurerOrganisation entsprechen, statt

nur dem Gedanken der rücksichtslosen Selbstbehauptung Ausdruck zu geben!60

Wenn radikale Erneuerung möglich ist, dann würde diese – so ist mit Foerster

zu urteilen – nicht als Folge eines finalen, durch einen ungeheuerlichen letzten

Gewaltaufwand der Menschheit errungenen Sieges eintreten, sondern durch ei-

ne Disruption als Bruch mit dem mimetischen Prozess von Gewalt und Gegen-

gewalt, derwechselseitigenÜberbietungsbestrebungen imEinsatzmilitärischer,

polizeilicher, terroristischer Herrschaftsmittel.61

»Wenn wir nie beginnen, besser zu sein, edler zu handeln als die Gegner,

die wir bekämpfen, kann die bessere Zeit auch nie kommen«,62 formuliert die

Pazifistin Helene Stöcker Ende der zwanziger Jahre als einen aus der Einsicht

in den Mechanismus der Fortzeugung der Gewalt folgenden Imperativ. »Wer

59 Foerster (1919): Christentum und Klassenkampf, S. 144.

60 Ebd., S. 145.

61 Ein erwähnenswerter Vertreter dieser Lehre ist der österreichische Anarchist Pierre Ramus, der die

revolutionäre Disruption wie folgt versteht: »Unter Gewaltlosigkeit verstehen die Anarchisten: Nicht-

gebrauch von militärischer Waffengewalt, dagegen die Zerstörung aller Möglichkeitsbedingungen des

Waffengebrauches, die Vernichtung und Sabotierung aller für den Waffengebrauch unerläßlichen

Dienst- und Disziplinleistung![…] Die Gewaltlosigkeit der anarchistischen Aktion beinhaltet so die

Nichtleistung der für die Aufrechterhaltung des bestehenden Systems unerläßlichen GewaItanforde-

rungen an das Individuum und das organisierte Proletariat.« Ramus (1922): Das anarchistische Mani-

fest, S. 19.

62 Stöcker (1928): Klassenkampf und Gewaltlosigkeit, S. 142 f.
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einer sozialen Mission dient«, heißt es bei Foerster, »hat nicht mehr das Recht,

sich von der inneren Vorbereitung auf sein Ziel durch das ablenken zu lassen,

was die ›Anderen‹ tun. Er hat sein eigenes Handeln zu einer lebendigen Darstel-

lung seiner Idee zu machen.«63Wichtig ist dabei, dass diese Ausführungen und

Forderungen nicht als in einer von außen der Politik aufgepfropften abstrakten

oder »prinzipiellen« Moral begründet verstanden sehen will. Vielmehr betont

Foerster immer wieder, selbst auf der Seite des Realismus zu stehen, während es

in Wahrheit die »Realpolitiker« sind, »die den Boden unter den Füßen verloren

haben«.64 Die destruktiven Effekte konfliktiver Reziprozität, die von Clausewitz

erstmals theoretisch beschrieben wurden und die Foerster in ihren moralischen

Auswirkungen reflektiert, sind dennoch nicht weniger eine Realität zwischen-

menschlicher Beziehungen, als es die ökonomischen Strukturen sind – eine

Realität allerdings, die bellizistische Nationalisten wie auch radikale Revolu-

tionäre ihren mit ihren gleichermaßen weltfremden heroisch-ritterlichen oder

instrumentell-politischen Vorstellungen des Krieges zu übersehen, zu verdrän-

gen oder zu leugnen tendieren. Die von Foerster formulierte politische Ethik

will, wie im vorhergehenden Abschnitt dieses Buches bereits ausgeführt, nicht

als abstrakte normative Prinzipienlehre verstanden werden, sie basiert nicht

auf der Formulierung von Imperativen, denen die Politik folgen soll, sondern

will wirklichkeitsgesättigte Frucht der Beobachtung von Gesetzmäßigkeiten

sein, die die Auswirkungen von Gewalt im gesellschaftlichen und politischen

Leben betreffen. Die Ideologien des Nationalismus und des Bolschewismus

beruhen hingegen geradezu auf der systematischen Ignorierung dieses Aspekts

der zwischenmenschlichenWirklichkeit.

Die Frage ist nun,wie über die bloße Nichtfortsetzung des Gewaltzirkels hin-

aus in positiver Weise auf die Aktionen des Gegners gewirkt werden kann. Es

müsse, so Foerster, an die Stelle des politischen »Immoralismus«, des »nackten

Machtwillen[s]« und des »leidenschaftlichen Argwohn[s]«65 gegenüber allen Ver-

suchen einer moralischen Regulierung von Politik das Vertrauen in die »leben-

digen sittlichen Energien« treten, die nicht weniger »real«66 seien als der Ego-

ismus und das Machtstreben von Individuen und Gruppen und der Zwang zur

Selbstbehauptung.Der Philosoph und Pädagoge hatte ab 1918 in erster Linie eine

Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik im Auge, der grundlegende Gedan-

ke ist aber bereits in den der inneren Politik gewidmeten Schriften aus der Vor-

kriegszeit und in seiner Behandlung des Klassenkampfes zu finden. Gerade vom

63 Foerster (1919): Christentum und Klassenkampf, S. 143.

64 Ebd., S. 131. Siehe Kapitel 2.3 dieses Buches.

65 Foerster (1919): Weltpolitik undWeltgewissen, S. 15.

66 Ebd.
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Proletariat wird gefordert, radikal einzustehen für diese von der vorherrschen-

den Ideologie verschütteten sittlichen Energien. Die Tat des Proletariats soll kei-

ne gewaltsame, sondern eine erzieherischeundbeispielgebende sein; es soll seine

Gegner nicht bezwingen wollen, sondern durch seine Taten bekehren.

Der Gedanke des revolutionären Klassenkampfes mit dem Ziel der Diktatur

des Proletariats sei »imperialistisch«.67Das, was die Arbeiterbewegung attackie-

ren soll, ist nach Foerster das gute Gewissen der herrschenden Klasse, an das

durch gewaltlosen Protest gegen soziale Ungerechtigkeiten appelliert werden

soll. Foerster verlangt eine Politik, in der das Humane sich nicht im Panzer der

Gewaltanwendung durchsetzt, sondern sich im Hier und Jetzt manifestiert;

auf das Risiko hin, sich momentan noch als ohnmächtig zu zeigen, aber in

der Gewissheit, latente Prozesse auszulösen, die letztlich zu den angestrebten

gesellschaftlichen Veränderungen führen würden. Die Ethik der Bergpredigt

verbindet sich hier mit einem empirisch beglaubigt sehenden aufklärerisch-

humanistischen Fortschrittsgedanken, nach dem eine Zunahme der allgemeinen

Sensibilität gegenüber sozialen Ungerechtigkeiten geschichtlich zu beobachten

sei.68

Das Problem der Gewaltlosigkeit als politisches Prinzip ist es, wie im An-

schluss an Paul Ricœur gesagt werden kann, dass sie in einem unklaren Zwi-

schenbereich zwischen dem bloß Gestischen, das auf ein unbedingtes Gut –

den Frieden – hinweisen will, ohne für dessen Verwirklichung Sorge tragen zu

können, und der politischenHandlung im eigentlichen Sinn steht.69Die ethische

Geste trennt die Bezeugung einer moralischenWahrheit von der Frage der Meh-

rung der Chancen ihrer Realisierung, in der der entscheidende Maßstab für das

politischeHandeln besteht.DasGestische als appellativer Akt ist gleichzeitig eine

notwendige Transzendierung desMöglichen, auf das sich das politischeHandeln

richtet; es ist das »prophetische«, auf das Absolute vorgreifende Element, das das

»eigentlich Politische« ergänzt, wie Ricœur schreibt. Zugleich ist es aber dort,

wo es mit dem eigentlich Politischen verwechselt wird, eine Bedrohung für die

Politik. Foersters Politik will mehr sein als eine solche Geste, sie kann jedoch

dem Problem der Erreichung ihrer Ziele gegen denWiderstand des Gegners nur

begegnen durch die Einführung einer Stützhypothese, nämlich der einer ihr

letztlich zum Erfolg verhelfenden gesellschaftlichen Tendenz.

Das Zirkulieren derartiger pazifistischer Ideen in der revolutionärenunduto-

pistischen Stimmung großer Teile der Bevölkerung nach demWeltkrieg sollte so

manchen Beobachter zutiefst beunruhigen. Als Max Weber einige Wochen vor

67 Foerster (1919): Christentum und Klassenkampf, S. 139.

68 Vgl. ebd., S. 135.

69 Vgl. Ricœur (2001): L’homme non-violent et sa présence à l’histoire, S. 276.
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der Ausrufung der bayerischen Räterepublik in München, der ehemaligen Wir-

kungsstätte des 1914 berufenen und 1916wegen unpatriotischer Äußerungenwie-

der entlassenen Foersters, seinen Invektiven gegen diesen nicht aussparenden

Vortrag »Politik als Beruf« hielt, war es eben ein sich der fundamentalen Gewalt-

samkeit aller Politik nicht bewusster moralischer Aktionismus, vor dem der »he-

roische Realist«70 sein vornehmliches junges und revolutionär gesinntes Publi-

kum warnte. Foerster ist neben Kurt Eisner, dem pazifistischen bayerischen Mi-

nisterpräsidenten, unter dem Foerster zum diplomatischen Gesandten des Frei-

staats Bayernwurde, eines der Hauptangriffsziele vonWebers Polemik.WasWe-

ber als »Gesinnungsethik« bezeichnet, ist wesentlich ein Aktionismus, der all-

zu sehr auf die Wirkungskraft der exemplarischen Tat und des Appells vertraut

auf der Basis eines leichtsinnig optimistischenMenschenbildes und der zweifel-

haften Annahme latenter moralischer Kräfte handelt. Für diesen Glauben an das

Menschliche ist aber in der »Verantwortungsethik« des Politikers aus Berufung

kein Platz; dieser operiert, wie es bereits Machiavelli forderte,71 unter der metho-

disch zu nennenden Prämisse, dass nur auf die Unzulänglichkeit des Menschen

Verlass sein kann.

Gefährlich erschien Weber vor allem die Humanitätslosungen im Stile des

politischen Expressionismus und des Pazifismus, in denen eine Adäquatheit von

Methode und Inhalt der Politik, eine Revolution der umfassenden Humanität

verkündet wurden – Losungen, die durchaus auch in den offiziellen Prokla-

mationen der neuen revolutionären Regierung enthalten sind.72 Als jedoch am

7. April in München die Räterepublik ins Leben gerufen wurde, zeigten selbst

die beteiligten deklarierten Pazifisten eine mitunter erstaunliche Bereitschaft

zur Einschränkung derartiger Prinzipien. Schon unter der Regierung Eisner

versicherte der als Redner nach München geholte erklärte Pazifist und Gandhi-

Anhänger Gustav Landauer den gegenrevolutionären Kräften, dass das oberste

Ziel der Regierung des Freien Volksstaats Bayern nicht die Wahrung von »Ruhe

und Ordnung«73 sei und dass man sich gegen konterrevolutionäre Angriffe zu

wehren wüsste. Nachdem sich die Revolution bedingt durch den Mord an Eisner

radikalisiert hatte, zuerst die »Räterepublik Baiern« unter der Führung von

Linkssozialisten und Anarchisten proklamiert und später von den Kommunisten

übernommen und gegen die konterrevolutionären Angriffe verteidigt wurde,

70 Hennis (2003): MaxWeber undThukydites, S. 11.

71 Vgl.Münkler (2007): Machiavelli, S. 263–280.

72 Vgl.die inErichMühsamsRechenschaftsbericht über dieRäterepublik abgedruckte frühe revolutionäre

Proklamation des Münchner Arbeiter- und Soldatenrates: Mühsam (o. J.): Eisner bis Leviné, S. 14.

73 Landauer (2010): Der Krieg, S. 280. Zu Landauer und der Frage von Gewalt und Nicht-Gewalt in der

Münchner Räterepublik vgl. Bartolf/Miething (2019): Gustav Landauer and the Revolutionary Principle

of Non-Violence.
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betätigte sich der pazifistische Schriftsteller und Schüler Max Webers Ernst

Toller bei den verzweifelten Abwehrversuchen der Münchner Roten Armee als

Kommandant. Das Münchner Experiment unterschied sich im politischen Um-

gang mit der Gewaltfrage nicht wesentlich von anderen radikalen Experimenten

in den mitteleuropäischen Revolutionen, etwa der Ungarischen Räterepublik.

Die Ablösung der zahlreiche Pazifisten unter sich enthaltenden ersten Führung

durch die kommunistische unmittelbar nach dem ersten gewaltsamen Angriff

gegen die Räterepublik –dem sogenannten »Palmsonntagsputsch«– ist sympto-

matisch für Scheitern des Pazifismus in diesem Zusammenhang.Wie bei dieser

brachte der Schritt zur Diktatur des Proletariats das Resultat, eine an Opfern

den Roten Terror um ein Vielfaches übertreffendes Ausmaß an Gegengewalt

hervorzurufen, der man unterliegen sollte.

Mit »reinen Mitteln« ist man also den Konterrevolutionären nicht entgegen-

getreten. Der Einsatz und Erfolg der beispielgebenden Tat und der Ethik der

Gewaltlosigkeit sind in der literarisch-fiktionalen Aufarbeitung der revolutio-

nären Ereignisse präsenter als in ihrem faktischen Verlauf. Ein zentraler Text

ist mit Blick auf die Vorgänge in München im April 1919 Ernst Tollers Drama

Masse-Mensch. In diesem Stück, das im Oktober desselben Jahres verfasst und im

folgenden Jahr in Nürnberg uraufgeführt wurde, setzt Toller den Konflikt zwi-

schen der pazifistischen und der gewaltsamenMethode als einer entscheidenden

Weggabelung für den revolutionären Prozess in den Dialogen zwischen der

Figur des »Namenlosen« – ein Revolutionär etwa vom Schlage des bayerischen

Kommunistenführers Eugen Leviné – und der ebenso namenlos bleibenden

»Frau« in Szene. Die in der Gefängniszelle stattfindende Debatte zwischen

dem Namenlosen und der Frau ist eine um zwei konträre Konzeptionen der

Revolution.

Der Namenlose vertritt ein Verständnis der Revolution als Rache: »Ihr rächtet

eureBrüder. /Masse ist Rache amUnrecht der Jahrhunderte. /Masse ist Rache.«74

Das Verlangen nach Rache, dessen Evokation Foerster dem Kommunistischen Ma-

nifest unterstellt hatte und das auch Kautsky als niedriges Motiv für revolutionä-

re Gewalt bezeichnet,75 ist ein stark mobilisierendes Motiv, es kontinuiert jedoch

lediglich die mimetische Fortzeugung der Gewalt und den Krieg. Akte der Rache

würden, so argumentiert Foerster,nur ihresgleichen zurGeburt verhelfen. »Wah-

rer Radikalismus« liege hingegen im »Neu-Beginnen«, in der »Emanzipation von

dem, was die Andern taten: der Stoß wird nicht einfach weitergegeben, sondern

74 Toller (2010): Masse-Mensch, S. 41.

75 Kautsky (1919): TerrorismusundKommunismus,S. 116.SelbstGeorgesSorel,nachdemdieLeidenschaf-

ten des Proletariats zwecks der Steigerung seines Kampfeswillens zu bearbeiten und zu fördern sind,

urteilt negativ über die Rache: vgl. Sorel (1981): Über die Gewalt, S. 194 f.
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in eine feinere Art von Energie, in eine geistigere Art der Gegenwirkung verwan-

delt – aus Zorn und Rache wird Großmut – Erziehung –Hilfe«.76Diesen Gedan-

ken finden wir in Tollers Drama in der Antwort der Frau auf die zitierte Aussage

desNamenlosen: »Zerschellt dieWaffen der verwesten Zeit. / Zerschellt denHaß!

Zerschellt die Rache! Rache ist nicht Wille zur Umgestaltung, / Rache ist nicht

Revolution, / Rache ist die Axt, die spaltet / Den kristallnen, glutenden, / Den zor-

nigen, erzenenWillen zur Revolution.«77 Für die Frau ist der Namenlose bloß ein

Abkömmling des Krieges: »Dein Vater der hieß: Krieg. / Du bist sein Bastard.«78

Losungen wie »Masse soll Volk in Liebe sein« oder »Werkverbundnes freies Volk

[…] / Werkverbundne freie Menschheit«,79 die von der Frau ausgegeben werden,

sind Paraphrasierungen pazifistischer und utopisch-sozialistischer Leitsprüche,

wie sie in der Frühphase der deutschen Revolution kursierten und an denen die

Fraubeharrlich festhält, obwohl dieRevolution bereits längst einen bürgerkriegs-

nahen Kurs eingeschlagen hat.

Der Revolutionär ist zum Erreichen seines Zieles nur dazu berechtigt, sich

selbst zu opfern, aber niemanden sonst: So lautet das moralische Grundprinzip

der Frau. Bevor sie ihrenHenkern vorgeführt wird, sagt sie demNamenlosen ge-

genüber ihre eigene Apotheose voraus: »Du lebtest gestern. / Du lebst heute. /

Und bist morgen tot. / Ich aber werde ewig, / Von Kreis zu Kreis, / Von Wende

zu Wende, / Und einst werde ich / Reiner, / Schuldloser, / Menschheit / Sein.«80

Trotz ihrerOhnmacht gegenüber der sie einkerkerndenund schließlich exekutie-

renden Staatsgewalt ist sich die Frau gewiss, auf der Seite dessen zu stehen, was

sich trotz ihrermomentanenUnterlegenheit als das Letztgültige erweisenwerde.

Hier klingt Foersters Forderung nach, dass die politischeMoral vom »Realismus«

zur »Wahrheit« sichweiterbewegenmüsse,81 dass sie sich von ihrer Fixierung auf

augenblickliche Erfolge ablösen und auf die tieferliegenden, sich langsam, aber

sicher geltendmachendenmoralischen Kräfte setzenmüsse.

Im Stück Tollers wird der Frau schnell recht gegeben. Unmittelbar nachdem

sie getötet wird, wollen sich zwei Mitgefangene über ihre Hinterlassenschaft im

Gefängnishermachen.Doch siemachenplötzlichhalt,undmanhört einederbei-

den Figuren ausrufen: »Schwester, warum tun wir das?«, woraufhin die zweite

Gefangene zusammenbricht und ihren Kopf im Schoß verbirgt. Die Weigerung

der Frau, an der Fortzeugung des Übels teilzunehmen, hat sich übertragen; die

Beraubung der Toten wird unterlassen. In einem Augenblick schlagartiger peri-

76 Foerster (1919): Christentum und Klassenkampf, S. 144.

77 Toller (2010): Masse-Mensch, S. 42.

78 Ebd., S. 55.

79 Ebd., S. 57.

80 Ebd., S. 58.

81 Foerster (1919): Christentum und Klassenkampf, S. 130.
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petischer Erkenntnis wird durch das Martyrium der Frau das Humane in einer

feindlichen und destruktiven Umwelt wiederhergestellt.

Dass dieses religiös-politische Phantasma in der Luft lag und dass Max We-

bersBefürchtungendurchaus berechtigtwaren,zeigt das bereits 1917/18 verfasste

und 1919 erscheinende Drama Die Gewaltlosen von Ludwig Rubiner, einem weite-

renAutor des literarischenExpressionismus.Die erzieherischen Intentionen,die

Rubiner mit diesem Drama verfolgte, werden darin deutlich, dass er es im Rah-

men des von ihm 1919 gegründeten ProletarischenTheaters, einer Wanderbühne

für Arbeiterpublikum, dessenDarbietungen u.a. in Fabriken stattfanden, aufzu-

führen gedachte.82 In diesemStück, dessen Szenerie ein namenlos bleibendes, in

revolutionäremUmsturz befindliches Landdarstellt, ist es in ähnlicherWeisewie

bei Toller die Selbstopferung der Führer einer Aufstandsbewegung, die das Ende

der Gewaltdynamik herbeiführt. Nachdem die Revolutionäre von einemVerräter

unter ihnen als verantwortlich für die Nahrungsmittelknappheit, unter der das

Volk zu leiden hat, denunziert werden, steht derMob kurz davor, seine Führer zu

lynchen. Die Revolutionäre kämpfen keinen verzweifelten Kampf mehr, um sich

zu verteidigen.DieRevolution scheint besiegt.Dochdies ist ein Fehlurteil, das sie

nach Kriterien des Erfolgs bewertet, die auf sie nicht anwendbar sind. Die Revo-

lution ist keinKrieg, in demeinePartei als Siegerin hervorgeht,daher istmit dem

Tod der Revolutionäre ihr Schicksal noch nicht besiegelt. »Nicht besiegt.Wir sie-

gen nicht. Es gibt keinen Sieg! Hinaus mit dem Sieg aus derWelt! Wir sind nicht

Soldaten, wir sind Menschen! Nicht Sieg befreit euch – nur eure Erkenntnis!«83

Es sind Einsicht und daraus folgende Humanisierung, die mit demMärtyrertod

derRevolutionäre eintretenundeineUmwälzungbewirken.»Volk,deinneuesLe-

ben beginnt! Die letzte Gewalt gegen uns!«84 ist ihr letzter Ruf, bevor sie in einer

Art Imitatio Christi von denen getötet werden, die gerade adressiert wurden und

denen ihr Einsatz gegolten hatte. Erst durch diesen letzten Akt sinnloser Gewalt

wirdder Schleier zerrissen,derAbgrundderGewaltwird sichtbar: »Gewalt!–Wir

sind verloren! Das Ende!«85

82 Es kam jedoch aufgrund von Streitigkeiten innerhalb des »Bundes für proletarische Kultur«, der das

Theater betrieb, zu keiner Aufführung; vgl. Petersen (1980): Ludwig Rubiner, S. 57.

83 Rubiner (2017): Die Gewaltlosen, S. 91.

84 Ebd., S. 93.

85 Ebd., S. 94.
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3.3 Erprobung und Kritik der Politik der reinenMittel

In seinem Aufsatz »Zur Kritik der Gewalt« von 1921 spricht Walter Benjamin von

dreierlei Legitimationsstrategien mit Blick auf politische Mittel: einer natur-

rechtlichen, der dieMittel als durch die gerechten Zwecke legitimiert erschienen;

einer positivistischen, die die Rechtskonformität als einzig relevanten Gesichts-

punkt betrachtet; und einer dritten, die ihre Qualität in moralischer Hinsicht

nicht aus den Zwecken ableitet, denen sie dienen, sondern nach dem ihnen

als Mittel eigenen »Gesetz«. Die Sittlichkeit von Mitteln ist demnach danach

zu beurteilen, ob sie Gewalt als Reaktion provozieren oder nicht.86 Die erste

Legitimationsstrategie ist bei den Bolschewiki zu finden, die zweite bei den so

schnell wie möglich zum verfassungsmäßigen Rahmen der Politik zu gelangen

suchenden Sozialdemokraten, die letzte bei den soeben diskutierten pazifisti-

schen Autoren. Im Lichte der Trias Benjamins bewegt sich die bolschewistische

Politik insofern auf den Bahnen der naturrechtlichen Tradition, als sie ihre

Gewalt mit Blick auf den gerechten Zweck der Herbeiführung der besseren

Zukunftsgesellschaft rechtfertigt. Zugleich versucht sie aber das Problem der

Eigengesetzlichkeit der Mittel mit der Vorstellung eines absoluten Umschlags

zu bewältigen: Die Dynamik von Schlag und Gegenschlag ist nur ein Problem,

solange sich zwei antagonistische Subjekte gegenüberstehen, mit der Nieder-

werfung der Bourgeoisie würde aber das ökonomische Substrat der politischen

Konflikte schwinden.

Karl Radek bemerkt über Kautskys Analyse der in der Geschichte der Klas-

senkämpfe zu beobachtenden Milderung der Sitten, dass der Sozialdemokrat

mit sittlichem Fortschritt verwechsle, was in Wahrheit Unentschlossenheit der

wieder und wieder besiegten Revolutionäre und Weigerung, das Notwendige

zu tun, gewesen sei. »Sein Lob gilt ihnen, wenn sie sich niederschlachten las-

sen.«87 Das endlich zu revolutionärer Entschlossenheit gelangte Proletariat wird

als moralisch bodenlos abgelehnt; die Menschewiki, die mitteleuropäischen

Sozialdemokraten und damit Kautsky wollen das russische Proletariat »milde,

hilfsbereit und gut« und versprächen, ihm nach dem unvermeidlichen Fall ein

Denkmal zu setzen: »Gefallen, gemeuchelt durch den kapitalistischen Terror,

weil es edel war, und den Geboten der Menschlichkeit folgte«.88 Man kann die-

sen Vorwurf unschwer auch gegen Rubiner und Toller wenden; ein Denkmal

der moralisch unbefleckten »schönen Seele«, die die hässliche Wirklichkeit un-

barmherzig zugrunde richtet, sind die Texte Rubiners und Tollers, die ihr zum

86 Vgl. Benjamin (1991): Zur Kritik der Gewalt, S. 179, 193.

87 Radek (1919): Proletarische Diktatur und Terrorismus, S. 8.

88 Ebd., S. 33.
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moralischen Trost einen fiktionalen Triumph über die schlechte Welt zuteilwer-

den lassen. Die Bewährung des disruptiven Aktes wird in die Literatur verlegt,

Politik vermischt sich mit Fiktion in einer Weise, dass man von einer Kontami-

nation sprechen könnte, die politisches Verantwortungsbewusstsein vernebelt,

indem die politische Niederlage und das zu dieser führende Handeln durch die

Literatur mythisiert und überhöht wird.

Fiktion schließt denHiatus zwischen Ideal und Realität, verschafft dem Prin-

zip der Gewaltlosigkeit den Status einer triumphierendenKraft, Literatur geriert

sich als politische Prophetie und erzeugt damit politische Effekte, ohne sich für

dieKonsequenzendieser zuverantworten.DieKritik andenpazifistischenPolitik

mit demMittel der Literatur kamnicht nur vonseiten eines bürgerlichen Intellek-

tuellen wie MaxWeber,89 sondern in noch vehementerer Form vonseiten radikal

Linker, die sie als Bedrohung ihrer Sache ansehen musste. In seinen unter dem

Titel »Es geht um den Realismus« in der Zeitschrift Das Wort 1938 erstmals er-

schienenen literaturhistorischen Reflexionen zum Expressionismus wirft Georg

Lukács diesem vor, in der Revolutionszeit den »verschiedenartigsten antirevolu-

tionären Parolen (abstrakter Pazifismus, Ideologie der Gewaltlosigkeit, anarchis-

tische Schrullen etc.)«90 dasWort geredet und damit eine Schwächung des Prole-

tariats herbeigeführt zu haben.

Indes ist die Politik des gewaltlosen Widerstandes, wie sie von Foerster ge-

fordert wird, zum Zeitpunkt der Revolution bereits durchaus praxiserprobt –

wenn auch nicht unbedingt in Europa, so doch in der größeren Welt: Die vom

Bürgerrechtler Booker T. Washington von der afro-amerikanischen Emanzipa-

tionsbewegung geforderte Strategie der Gewaltlosigkeit diente als Vorbild für

Foersters Überlegungen in Christentum und Klassenkampf,91 und in der indischen

Unabhängigkeitsbewegung war zum Zeitpunkt der Revolution in Mitteleuropa

die Methode der Satyagraha – also die Methode des gewaltlosen passivenWider-

stands – durch Mahatma Gandhi bereits fest etabliert worden.92 Die »gestische«

Bezeugung stellt ein zentrales Motiv des Satyagraha dar, das als »Festhalten

an der Wahrheit« zu übersetzen ist: ein Festhalten an der Wahrheit der fatalen

mimetischen Logik der Gewalt, der Absorption des Menschen durch die gewalt-

samen Konflikte, in die er sich begibt, und ein Festhalten amWillen, aus diesen

Kreisläufen auszubrechen, ohne sich deshalb in bestehende Verhältnisse der Un-

terdrückung zu fügen. Zugleich erschließt die Methode Gandhis, ursprünglich

89 Vgl.Marty (2018): Keine Spur vom Adel unserer Natur.

90 Lukács (1973): Es geht um den Realismus, S. 220.

91 Vgl. Foerster (1919): Christentum und Klassenkampf, S. 164.

92 Vgl. Gandhi (1924): Jung Indien. Für die Bekanntheit der Methode Gandhis in Europa sorgte unter an-

derem Romain Rolland; vgl. Rolland (1923): Mahatma Gandhi.
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abgestellt auf die öffentliche Meinung im Mutterland des British Empire, Moral

als einen Machtfaktor: Gewalt erzeugt Widerstand und Feindlichkeit dort, wo

vorher noch keine war, während Gewaltlosigkeit angesichts eines gewalttätigen

Gegners nicht nur das Gegenüber moralisch kompromittiert, sondern auch

Sympathien und Solidarität gewinnt.

Einige Jahre später, gegen Ende der instabilen Frühphase der Weimarer Re-

publik, sollte die Politik der »reinenMittel« schließlich auch in Deutschland eine

großangelegteUmsetzung erhalten. Als Anfang 1923 nach demdurch eine schwe-

re wirtschaftliche Krise bedingten Einstellen der deutschen Reparationszahlun-

gendasRuhrgebiet von französischenundbelgischenTruppenbesetztwurde, re-

agierte die Bevölkerung mit einem von der RegierungWilhelm Cunos veranlass-

ten passiven Widerstand, der unter anderem Generalstreiks, die Weigerung zur

Kooperation seitens der Behörden und Stör- und Sabotageakte umfasste.93 Auch

wenn der Ruhrkampf militant-nationalistische Elemente umfasste und keines-

falls als ausschließlich pazifistischer Widerstand verstanden werden darf, ver-

anlasste er dennoch einen Philosophen wie Paul Natorp zu schreiben, dass im

»Kampf der Gewaltlosigkeit gegen die Gewalt […] an Ruhr und Rhein«94 sich ein

neuer politischer Geist manifestiert habe. Er zeige sich in dem

ernsten Kampfe der Ruhrarbeiter gegen die fremden Eindringlinge, diesem merkwürdigen

Kampfe mit keiner anderen Waffe als der Nichtgewalt, aus einer Tapferkeit von größerer,

menschlicherer Art als auch der besten im Kriege bewiesenen; nicht aus der sittlichen For-

derung des Rechts und der Freiheit allein, sondern aus dem Wesenwillen des unbedingten

Einstehens für niemals aufzugebende, zuletzt rein seelische Gemeingüter des Volkes und der

Menschheit; zuletzt aus einem kaum sich selbst eingestandenen Geiste der Brüderlichkeit, den

wir sonst in der heutigenMenschheit, hüben wie drüben, ach wie sehr vermissen.95

Natorp vertrat gegen Ende seines Lebens eine Politik auf der Basis der Bergpre-

digt und der pazifistischen Lehre »Krieg darf nichtmehr sein«,wobei er versuch-

te, diesemit demNationalismus zu vereinen,der in seinenAugen »von jedemGe-

danken an kriegerische Gewalt gereinigt werden« müsse. »Gewalt hat ihre Rolle

ausgespielt«,96 lautet seinUrteil über die jüngsteGeschichte. In seinenunter dem

Eindruck des Ruhrkampfes geprägten Ausführungen erscheinen die Motive der

pazifistischen Umkehr und der Disruption als verkörpert durch die deutsche Po-

litik, die als eine aus den Gewaltereignissen von Krieg und Revolution geläutert

hervorgehende erscheint.97DieWeigerung, inder erwartungsmäßigenWeise auf

93 Hannig (2022): Die Ruhrbesatzung.

94 Natorp (1924): Der Deutsche und sein Staat, S. 14.

95 Ebd., S. 102.

96 Ebd., S. 118.

97 Vgl. dazu Abschnitt 7 dieses Buches.
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Gewalt zu antworten – die französisch-belgische Besatzungsmacht ging durch-

aus gewaltsamgegen die streikendeBevölkerung vor, diemehrere Todesopfer be-

klagenmusste–, gründet fürNatorp in der Einsicht in denAbgrundder sich fort-

zeugendenund steigerndenGewalt, die sogar soweit geht, die Selbstopferung als

Staatsvolk inKauf zunehmen,umdurchdiesesBeispiel bei derWeltöffentlichkeit

eine Umkehr und einen Bruchmit dem Gewaltprinzip herbeizuführen:

Die Hoffnung, daß der Graus der Erfahrung des Krieges mit den furchtbaren Waffen modern

vervollkommneter Vernichtungstechnik vom Kriege abschrecken würde, hat sich bislang nicht

erfüllt und wird sich so bald nicht erfüllen. Diese Hoffnung unterschätzt den Reiz des Mögli-

chen, dieWollust des Sieges, denWahnsinn des Prestige. Die bittere Erfahrung, dessen zumal,

was sich heute Frieden nennt und im Glanz der Gerechtigkeit strahlen wollte, müßte endlich

auch dem Blindesten die Lehre erteilt haben, daß auf dem Gewaltwege zu einem andern »ewi-

gen Frieden« als durch den Selbstmord der Völker nicht zu gelangen sein wird, es wäre denn

durch diese ernste Lehre, indem gerade durch das grelle Gegenbild der schnödesten Gewalt die

Idee der Nichtgewalt hoch emporgehobenwird und in allerMenschheit endlich sieghaft durch-

dringt, so daß die Gewalt selbst vor ihr überwältigt und die Waffen streikt. Soll Deutschland

das Opfer sein, mit dem dieser Sieg erkauft wird, dann sei es das Opfer. Vielleicht, daß es eben

damit seinenWeltberuf erfüllt.98

Das aus demvorhergehendenKapitel bekannteMotiv des für Täter undZusehen-

de moralisch heilsamen Martyriums verbindet sich hier erstaunlicherweise mit

einer Vorstellung der welthistorischenMission der Deutschen.

Selbstverständlich sorgten solche Ideen für Empörung bei den weltanschau-

lichenGegnern.Als Gegenstimme aus demmilitant nationalistischen Lager kann

hier Adolf Hitler zitiert werden, der angesichts der Übernahme von Methoden

eines kolonisierten Volkes durch eine nach den Bestimmungen des Versailler

Vertrages demilitarisierte europäische Nation an rassistisch und nationalistisch

motivierte Gefühle der Erniedrigung appellieren konnte, sondern diese als den

Verlust eines politischen Realismus deutet, der offensichtlich die Überlegenheit

europäischer Politik ausmacht und den das deutsche Volk nur zum Preis seiner

künftigen Ohnmacht aufgeben kann. Am 12. September 1923 äußert er auf einer

Versammlung der NSDAP inMünchen:

Pazifismus als Staatsidee! ›Völkerrecht‹ anstatt Macht! Alle Mittel sind recht, das Volk zu ent-

mannen. Man stellt ihm Indien als Vorbild hin. ›Passive Resistenz‹ wie man sich ausdrückt. Ja,

ein Indienwollen sie aus Deutschlandmachen, ein träumendes Volk, das sich aus derWirklich-

keit abkehrt, damit sie es für alle Ewigkeiten bedrücken, damit sie es mit Haut und Haar ins

Sklavenjoch spannen können.99

98 Ebd., S. 42.

99 Zitiert nach Kuhlmann (2012): Subhas Chandra Bose und die Indienpolitik der Achsenmächte, S. 37 f.
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Als träumendes Volk wären nach Hitler die Deutschen also gleichsam von indi-

schenWeisheitslehren geschulte Schafe unter machiavellistisch geschultenWöl-

fen.

Diese Äußerungen verdeutlichen den Einfluss außereuropäischer Denktradi-

tionen auf das krisengeprägte politische Denken in Deutschland und der Idee ei-

ner Heilung durch äußere Einflüsse.100 Mehrere Passagen aus Der Deutsche und sein

Staat machen deutlich, dass Natorp als pazifistischer Theoretiker wie bereits vor

ihm Friedrich Wilhelm Foerster von Traditionen außereuropäischen politischen

Denkens beeinflusst ist.Den ethischenWandel in der Politik, denNatorp fordert,

sieht er im Geiste Gotamo Buddhas und Dostojewskis vollzogen,101 deren Den-

ken vom Leitmotiv bestimmt sei, dass die bis zumÄußersten geführte Auflösung

durch Feindschaft undKrieg aller gegen alle zumUmschlag inGemeinschaft füh-

renwerde.An einer anderenStellewirft er die Frage auf, ob angesichts seinerKri-

sen der sich für »modern« haltende Westen nicht von den »jungen« asiatischen

»Völker[n] des Aufgangs«102 zu lernen habe, wobei er Indien, Japan und China

nennt.103

Die Polemik Hitlers gegen den Einfluss indischer Weisheitslehren auf die

deutsche Politik hat den Hintergrund, dass in Anbetracht einer ähnlichen Ab-

lehnung der Nachkriegsordnung durch das den Bestimmungen des Versailler

Vertrages unterworfene Deutschland und des in seinen Forderungen nach Unab-

hängigkeit sich übergangenen sehenden Indiens mögliche Zusammenschlüsse

der antikolonialen Kämpfe und des »völkischen« Kampfes diskutiert wurden –

eine Vorstellung, die Hitler in Mein Kampf mit der Begründung ablehnt, dass

eine solche Verbindung des eigenen nationalen Schicksals mit kolonisierten, zur

militärischen Wehr unfähigen und rassisch minderwertigen Nationen für den

»völkischen Mann« auszuschließen sei.104 Nicht nur von der Seite der radikalen

Rechten wurde indes die Übernahme von pazifistischen Ideen abgelehnt. Georg

Lukács etwa sah nicht nur die pazifistischen Verirrungen im Expressionismus

als eine Gefahr für den proletarischen Klassenkampf, sondern erblickte eine

solche auch in der begeisterten Rezeption des bengalischen Autors Rabindra-

nath Tagore durch seine gebildeten Zeitgenossen in Deutschland und Europa.

Der Dichter und Philosoph Tagore hatte in seiner vielgelesenen Schrift zu den

100 Die Vorstellung betraf nicht nur das Problem der Gewalt, sondern auch der Demokratie; vgl. Kapitel

10.4.2 zur Rezeption Ku Hung-Mings.

101 Natorp (1924): Der Deutsche und sein Staat, S. 32.

102 Ebd., S. 99.

103 Zu Indien als kulturell-zivilisatorischemVorbild in der Reformpädagogik und der Jugendbewegung, in

denen Natorp engagiert war, vgl. Horn (2018): Indien als Erzieher.

104 Adolf Hitler: Mein Kampf, Bd. 2. München 1932, S. 747, zit. n. Kuhlmann (2012): Subhas Chandra Bose,

S. 38.
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Ursachen des Ersten Weltkriegs, Nationalismus, prophetisch von einer Zukunft

geschrieben, in der »die Macht beschämt von ihrem Thron herabsteigt und der

Liebe Platz macht«.105 Für Lukács ist er mit seiner Lehre der Gewaltlosigkeit de

facto ein Förderer des britischen Imperialismus und schade zu dessen Gunsten

der indischen Unabhängigkeitsbewegung. In seinem 1921 in deutscher Überset-

zung erscheinenden Gandhi-Roman Das Heim und die Welt, den Lukács in der

Roten Fahne bespricht, interessiere sich Tagore ausschließlich für die »prinzipi-

elle« Frage der moralischen Zulässigkeit der Gewalt und vernachlässige dabei

die einzig relevante Frage der konkreten Politik, nämlich die des Erfolgs. Mit

Anklängen aus Max Webers Politik als Beruf, wird den Gesinnungsethikern eine

Sorge um die Unbelastetheit ihres Gewissens vorgeworfen, die sich der Politiker

nicht erlauben könne:

Er ist ja Ethiker, ihn gehen nur die »ewigenWorte« an: Mögen die Engländer mit den Schäden,

die ihre Gewaltanwendung in ihrer Seele anrichtet, abfinden, wie sie wollen und können– seine

Aufgabe ist, das Seelenheil der Inder zu retten, sie vor den Gefahren, die Gewalt, List usw.mit denen

sie ihren Befreiungskampf führen, für ihre Seele bedeuten, zu schützen. Er sagt: »Die Menschen,

die für die Wahrheit sterben, sind unsterblich; und wenn nur ein ganzes Volk für die Wahrheit

stirbt, so wird es auch in der Geschichte der Menschheit Unsterblichkeit erringen.«106

Damit liefere Tagore die »Ideologie der ewigen Unterwerfung Indiens«.107 Die

Vorstellung einer Bekehrung der europäischen, demMittel der Gewalt allzu sehr

vertrauenden Politik durch indische Ethik undWeisheitslehre – eine Belehrung,

deren Dringlichkeit durch den Weltkrieg überdeutlich geworden sei, wie Tagore

inNationalismusmahnt –wäre daher abwegig.

Anders als bei den Kommunisten, die den Pazifismus aus der eigenen Bewe-

gung fernhieltenundden vonden russischenBolschewistenpropagierten revolu-

tionären Utilitarismus, der Gewalt als legitimes und zielführendesMittel deutet,

ideologisch durchsetzten, konnten pazifistische Ideen in der sozialdemokrati-

schen, linkssozialistischen und gewerkschaftlichen Bewegung durchaus Fuß fas-

sen. Der belgische Sozialist und Sozialpsychologe Hendrik de Man etwa, der in

den zwanziger Jahren in Deutschland unter anderem an der gewerkschaftlichen

Akademie der Arbeit in Frankfurt am Main unterrichtete, argumentiert 1928 in

einem Aufsatz mit dem Titel »Sozialismus und Gewalt«, dass zwar eine generelle

Verbannung der Gewalt aus dem politischen Kampf unmöglich sei, weil Aktions-

methoden wie Streiks und Demonstrationen auf Angsteinflößung abzielen und

damit Formen der Gewalt darstellen, die Gewaltformen jedoch im Kampf der Ar-

beiterklasse eine Sublimation durchlaufen. Im Zuge dieser treten an die Stelle

105 Tagore (1921): Nationalismus, S. 59.

106 Lukács (1977): Tagores Gandhi-Roman, S. 110 f., Hervorhebungen im Original.

107 Ebd., S. 111.
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der physischen Gewalt neue Formen, die zwar auch auf die Niederwerfung des

Gegners und eine gewisse Zerstörung hinauslaufen, nicht aber seine physische

Vernichtung herbeiführen. Der Streik als zentrales proletarisches Kampf- und

Machtmittel ist ein im oben beschriebenen Sinne disruptiver Akt, denn in ihm

antwortet die eine Seite auf die Schläge der anderen Seite nicht mit gleicharti-

gen Schlägen, sondernmit »höheren«Mitteln.Die Bedeutung des Streiks für den

Arbeitskampf sei

das stärkste Argument für jenen melioristischen Pazifismus, der die Überwindung des Ge-

waltkampfes für sich selbst als unbedingt ethische Forderung stellt, bei den anderen aber aus

der Einsicht in die Unzweckmäßigkeit des Mittels erwartet. Das Wesen des Streiks ist eben

die Nicht-Leistung, die objektive Passivität bei psychischer Aktivität; mit anderen Worten,

der scheinbar passive, in Wirklichkeit aber höchst aktive Widerstand, weil er eine persönliche

Entscheidung voraussetzt, die ein Opfer bedeutet und die Überwindung der eigenen Angst vor

Brotlosigkeit erfordert. Die Gewalt des Brotherrn, die auf Angst vor dem Hunger beruht, wird

hier durch eine höhere, weil weniger physische Gewalt überwunden.108

Die Entscheidung für oder gegen die Gewalt ist dabei nicht allein eine Frage

der Ethik, sondern auch der Zweckmäßigkeit. In dem Maße, in dem politische

Freiheiten zunehmen und sich derWille derMasse durchWahlen kundtun kann,

übertrifft das Mittel der Propaganda bei weitem die Effizienz der Gewalt. Gewalt

gegen gewaltlos Streikende hat den den Intentionen des Gewaltübenden entge-

gengesetzten propagandistischen Effekt, die Sympathien der Öffentlichkeit auf

die Seite der Streikenden zu ziehen. Instrumentelle Rationalität und moralische

Wertrationalität geraten somit wieder in ein Harmonieverhältnis; die guten

Mittel sind zugleich auch die effizienteren.

Aus Zweckmäßigkeitsüberlegungen wird auch vom USPD-Rätetheoretiker

und ehemaligen Berufssoldaten Ernst Däumig109 die bolschewistische bzw.

spartakistische Methode während des zweiten Rätekongresses in Berlin im April

1919, bei dem über die grundsätzliche Ausrichtung und Funktion der Räte dis-

kutiert und entschieden wurde, abgelehnt. Die wahre Macht des Proletariats

liege nicht in seiner Bewaffnung. Sie soll nicht nach russischem Modell aus-

gehen von der eroberten und diktatorisch gebrauchten Staatsmacht, sie liege

in seiner wirtschaftlichen und politischen Organisation in den Räten. Die auf

diese Weise geschaffene Macht allein sei es, die den gewaltsamen Angriffen der

Konterrevolution gewachsen sei. Bewaffnete Vorstöße des Proletariats hätten

vornehmlich die Konsequenz gehabt, dass die Gegenseite mit ihren überlege-

nen Gewaltmitteln antwortete. Däumig spricht von einer »Wechselwirkung von

spartakistischen Unklugheiten und Torheiten und militärischen Repressionen«,

108 DeMan (1928): Sozialismus und Gewalt, S. 167.

109 Zu Ernst Däumig vgl. Morgan (1982): Ernst Däumig and the German Revolution of 1918.
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die sich »immer gesteigert haben, bis zu den furchtbaren Ereignissen« seit den

Dezemberkämpfen von 1918, an die »nicht bloß mit dem Parteigehirn« heranzu-

gehen sei, »sondernmit allgemeinemsozialistischenMenschheitsempfinden«.110

Die organisierte Arbeitskraft sei das zentrale Mittel des Proletariats, der Gegen-

seite ihren Willen aufzuzwingen, und daher müsse das vordringlichste Ziel der

Revolution der Ausbau und die Verfestigung dieser Organisation im Staats-

gefüge sein.Während die Diktatur des Proletariats noch amObrigkeitsstaat und

an einem politischen Machtverständnis festhält, bedeutet die wirtschaftliche

Organisation des Proletariats den schrittweisen Aufbau demokratischer Macht:

Wir müssen unter allen Umständen dafür sorgen, daß dieser alte Obrigkeitsstaat umgebaut,

daß er umgewälzt wird, nicht mit gewaltsamen Mitteln, sondern durch Eindringen der leben-

digen Kräfte des Proletariats in diesen alten Staat hinein, organisch anfangend von unten nach

oben.111

Man kann hier eine Technik der sozialen Transformation erkennen, die jene

Provokation der mimetischen Reaktion in der Behandlung der sozialen Materie

vermeidet, die, wie oben ausgeführt wurde, eben zu keinem anderen Ergebnis

führen kann als zum Ausbau des Staates und seiner Kontrollinstrumente, der

im Zuge der bolschewistischen Diktatur des Proletariats in exzessive Höhen ge-

trieben wurde. Das Mittel der revolutionären Gewalt steht in einem praktischen

Widerspruch zummarxistischen Prinzip der Emanzipation der Gesellschaft von

ihrer staatsförmigen Konstitution. Durch die Zerstörung von Vertrauen und das

HinterlassenunvergoltenerWunden,ausdenen jederzeitGegengewalt entstehen

kann, bewirkt die Gewalt – und die meist mit ihr in Gemeinschaft erscheinen-

de Lüge, die nicht-physische Form der Instrumentalisierung des Anderen zu

politischen Zwecken –, dass die friedliche Übergabe der Macht und damit der

Kontrolle über das »Projekt« des Sozialismus an die Gesellschaft selbst, die am

Ende der Diktatur des Proletariats stattfinden soll, zur Unmöglichkeit wird. Der

Terrorismus, wie er von Trotzki verteidigt wurde, konstituiert die Gesellschaft

als eine gesellschaftliche Materie, der nur durch das Mittel sich perpetuieren-

der Gewalt eine bestimmte Form aufgeprägt werden kann. Er setzt – wie die

bürgerlichen Revolutionen zuvor – auf Gewalt und den Staat, der Sozialismus

müsse aber auf Macht und damit auf wirtschaftlicher Organisation aufgebaut

werden. »Wennman unterMacht die Beherrschung des Seienden durch Einsicht

in seine Bedingungen versteht, so ist Gewalt die Beherrschung des Seienden

durch unbedingte Unterdrückung aller Widerstände«, schreibt 1925 die österrei-

chische Pazifistin Rosa Mayreder. »Druck erzeugt Gegendruck, Vergewaltigung

110 Däumig (1919): Der Aufbau Deutschlands und das Rätesystem, S. 26.

111 Ebd., S. 12.
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Auflehnung«,112 die Gewaltherrschaft schafft also selbst die Gründe für ihre

Aufrechterhaltung.

In seiner Kritik der Gewalt gelangtWalter Benjamin auf der Suche nach einem

politischenMittel,das aus derVerstrickung in einen fortlaufendenAustausch von

Gewalt auszubrechen imstande ist, zur Vorstellung des proletarischen General-

streiks, der trotzmöglicher katastrophaler Folgen nicht als Gewalt gebrandmarkt

werden dürfe, da er den Bruch mit der Arbeit als einer Kampfsphäre bedeute, in

der sich Kapitalisten und Arbeiter mittels Staat und Recht gegenseitig ihrenWil-

len aufzuzwingen versuchen.113 Der Generalstreik ist kein Gewaltakt gegen den

Klassenfeind,sondern ist vielmehr einVerlassendesFeldesderAntagonizität und

die Weigerung, dieses wieder zu betreten. Er ist ein Mythos – damit aber nicht

bloße Phantastik, sondern eine regulative Idee der politischen Praxis, von der

auchDäumig geleitet ist.Die Räte sind für ihn eben derOrt, an demMacht durch

die Einsicht in die »Bedingungen des Seienden« gewonnen werden soll: in erster

Linie in die wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisse im Kapitalismus, die das

organisierte Proletariat für sich nutzen kann.Die gewaltloseMacht des Proletari-

ats liegt darin, die wechselseitigen gesellschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse

für sich zu nutzen.Die Rätebewegung soll einen Prozess der doppelten Disrupti-

on betreiben: des Bruchsmit demobrigkeitsstaatlichen Zwang, der auch zu revo-

lutionärenZwecken nicht genutztwerden soll, und des Bruchsmit der Eskalation

der Gewalt, deren wahrscheinlichstes Resultat die Durchsetzung der militärisch

überlegenen Konterrevolution sein würde.Nur so sei aus dem »furchtbaren Ban-

kerott der Kulturmenschheit heraus[zu]kommen«.114

3.4 Der Fall Georg Lukács115

Das Optimum mit Blick auf die Behandlung der sozialen Materie und dasjenige

mit Blick auf die Eroberung der politischen Macht sind gegenläufig; vor diesem

Dilemma stand die proletarische Revolution. Däumig116 suchte einen Weg, poli-

tisch das Optieren für die revolutionäre Einrichtung eines reinen Rätesystems,

112 Mayreder (1925): Der typische Verlauf sozialer Bewegungen, S. 46.

113 Benjamin (1991): Zur Kritik der Gewalt, S. 193 f.

114 Däumig (1919): Der Aufbau Deutschlands und das Rätesystem, S. 20.

115 Dieses Kapitel beruht auf einer publizierten Vorarbeit; Dikovich (2017): Heroismus und Sorge um das

Selbst. Textidentisch übernommene Passagen werden nicht eigens gekennzeichnet.

116 Däumig stand in der Revolutionsphase im Austausch mit Arnold Metzger. Metzger notiert am 19. Sep-

tember 1919: »Gestern sprach ichmit Däumig, dem Führer der revolutionären Arbeiter.Wie ich ihnmir

aufgrund seiner Schriften vorstellte, ein reiner Charakter, vertrauenserweckend, deutsch besorgt um

seine Menschen.« Metzger (1979): Phänomenologie der Revolution, S. 227 f.
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das ihn mit den Spartakisten verband, und für die weitestmögliche Vermeidung

vonGewalt zu vereinen. Seine Ideenmussten unbefriedigend erscheinen für die-

jenigen, die zum einen die Eroberung der politischenMacht als unabdinglich für

die Wahrung und den Ausbau der durch die Revolution den Räten zugespülten

politischen und wirtschaftlichen Macht ansahen, und zum anderen für die, die

darin ein Versäumen der Chancen für das Proletariat ansahen, die ihm durch

die Krise des Kapitalismus zugekommene Macht für die diktatorische Neuord-

nung der Verhältnisse zu nutzen und damit den Auftrag der historischen Situa-

tion zu erfüllen. Däumigs Weg des langsamen Aufbaus ist nur schwer verein-

bar mit der Vorstellung sich in kairotischen Augenblicken konzentrierender Mög-

lichkeiten. Tatsächlich sollte das Rätesystem, das zum Zeitpunkt der Verfassung

von Däumigs Überlegungen nicht mehr aus der deutschen Politik wegzudenken

schien,nach der Konsolidierung der Situation für das Bürgertum,der Festlegung

auf die parlamentarische Demokratie und der Ablehnung der Räte durch die re-

formistischen Teile der Gewerkschaften schnell abgebaut werden. Die Verteidi-

gung der Räte, die Ereignisse wie das Blutbad vom 13. Januar 1920 in Berlin um-

fassen sollte, gelang nicht. Seine Vorstellungen eines durch die organisierte wirt-

schaftlicheMacht erzwungenen reinenRätesystems sollten ebensowie gemäßig-

tere Vorstellungen117 ins Leere laufen.

Für den aber, der aber im kairotischen Moment der gesteigerten Durchset-

zungschancen den Schritt zur revolutionären Gewalt und zur Diktatur des

Proletariats setzt, gibt es nur noch die Flucht nach vorne.Wennman das Prinzip

des revolutionären Utilitarismus ernst nimmt, dann gilt: Ist einmal die Dynamik

der Eskalation in Gang gebracht und der Gegner zur gewaltsamen Gegenwehr

provoziert, ist der Erfolg des Unternehmens das einzige, was diesen Schritt

rechtfertigen kann. Der Revolutionär ist also verpflichtet, sich rückhaltlos in den

Kampf zu stürzen, und skrupulöses Zurückschrecken vor dem, was zum Sieg

beitragen kann, aber dem eigenen Seelenfrieden Schaden bringt, wäre ein weder

moralisch noch politisch zu rechtfertigendes Handeln. Das Opfer, das zu erbrin-

gen ist, liegt dabei nicht nur bei denen, denen Schaden zugefügt wird, sondern

auch bei dem, der Schaden zufügt. Solange aber das Töten als Schaden am Selbst

bewusst ist, ist immerhin gesichert, dass beim Tötenden ein grundlegender

moralischer Kompass intakt und die Absorption durch die Gewalt nicht absolut

ist, und damit die Chance gewahrt, dass nach dem beendeten Bürgerkrieg der

Aufbau der besseren Ordnung beginnen kann. Eine solche Verbindung der im

pazifistischen Diskurs vorgefundenen Idee der Disruption und der bolsche-

117 So etwa die Koexistenz von Parlament und Räten, die ursprünglich imArtikel 165 derWeimarer Reichs-

verfassung festgeschrieben wurde, jedoch als Verfassungsauftrag nicht umgesetzt wurde. Vgl. Riedel

(1991):DerRätegedanke indenAnfängenderWeimarerRepublik und seineAusprägung inArt. 165WRV.
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wistischen Rechtfertigung der revolutionären Gewalt ist bei Georg Lukács zu

finden.

3.4.1 Gewalt, Kultur, Terrorismus

Der Eintritt Georg Lukács’ in die Kommunistische Partei Ungarns in den letzten

Wochen des Jahres 1918 war eine biographischeWende eines zuvor als feinsinni-

ger Kulturphilosoph und Literaturwissenschaftler bekannt gewordenen Autors,

die von seinenZeitgenossenmit Erstaunenwahrgenommenwurde118undmit der

Lukács sich in den Status einer exemplarisch die Radikalisierung großer Teile der

Intellektuellen in Zentraleuropa verkörpernden Figur erhob.119Wenn im Folgen-

den Lukács’ Überlegungen zu den ethischen Forderungen, die durch den »Befehl

der welthistorischen Situation«120 an den Revolutionär und die Revolutionärin

gestellt würden, diskutiert werden, soll dabei der Ausgang von einem für die Zeit

typischen Denkmotiv genommen werden: der Koppelung von Gemeinschaft und

die Gewalt. Dabei soll von folgenderThese ausgegangen werden: Eines der philo-

sophischen LebensproblemeGeorg Lukács’ war die Frage der Gemeinschaft.Die-

se Frage ist ebensogrundlegend fürdasDenkenundauchdaspraktischeHandeln

des Philosophen und Politikers wie die Frage der »Möglichkeit von Kultur«, die

der Lukács-Schüler György Markus als den »›einzige[n]‹ Gedanken«121 im Leben

seines Lehrers bezeichnet hat. Beide Fragen sind in Wahrheit untrennbar mit-

einander verknüpft. Kultur ist für den jungen Lukács in ihrem Wesen Medium

gelebterGemeinschaftlichkeit. In ihrerFähigkeit,eine solcheherzustellen,zu tra-

gen und zu erhalten, sah er einenMaßstab für die Bewertung kultureller Hervor-

bringungen und Formen. Die Frage der Kultur führt beim ungarischen Denker

zur Frage nach der Möglichkeit von authentischer Verständigung und Bindun-

gen zwischen den Individuen, nach der Möglichkeit einer gemeinsamen Welt-

anschauung und von kollektiven praktischen Zielsetzungen, schließlich nach der

Möglichkeit der Übereinstimmung von den das alltägliche Leben bestimmenden

Institutionen und Konventionen mit den inneren Überzeugungen der Individu-

en.

Die Lukács bewegende Frage ist dabei: Wie kann sich Kultur als echte Ein-

heit von IndividuumundGemeinschaft ausbilden,wenndieherrschendengesell-

118 Vgl. Kókái (2017): Die biographischeWende.

119 Von den Studien zu Leben undWerk des jungen Lukács seien hier nur exemplarisch Löwy (1979): George

Lukács; Congdon (2009): The Young Lukács angeführt.

120 Lukács (1975): Taktik und Ethik, S. 53.

121 Markús (1977): Die Seele und das Leben, S. 102.
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schaftlichenundökonomischenRahmenbedingungenvonKulturdieMöglichkeit

solcher Einheit gerade untergraben? Lukács stellt das Problem der Kultur schon

1908 in der frühen Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas122 als spezifisches

Problem der Kultur unter den Bedingungenmoderner kapitalistischer Vergesell-

schaftung dar. Seine spätere Politisierung steht ganz im Zeichen dieser Proble-

matik.Politik unddamit die Revolutionwaren ihmMittel zur kulturellenErneue-

rung.Die Gewalt wird dabei nicht lediglich als ein legitimesMittel im politischen

Kampf verhandelt, sondern auch als eine Formationsbedingung für das Subjekt

einer neuen Kultur und Gemeinschaftlichkeit.123

Der Zusammenhang von Gemeinschaft und Kultur beim jungen Lukács lässt

sich schlaglichtartig anhand des Aufsatzes »Ästhetische Kultur«, erschienen

1910, skizzieren.124Der Ausdruck »ästhetische Kultur« grenzt aus der Perspektive

des frühen Lukács im Grunde an ein Oxymoron. Als »ästhetisch« bezeichnet

Lukács nämlich hier die Ausrichtung des Kunstschaffens auf eine Erregung von

»Stimmungen«125, die den Rezipienten eines Kunstwerks aus der Gleichgültig-

keit der Alltagserfahrungen herausheben, die aber keine Beständigkeit haben,

eben weil sie im schroffen Gegensatz zum Alltäglichen stehen. Wahre Kultur sei

aber Formgebung, die das Leben in seiner Ganzheit umfasst. Ästhetische Kultur

bezeichnet also einen inneren Widerspruch, einen Krisenzustand der Kultur,

den Lukács alsWiderspruch zwischen der Ebene der künstlerischen Formen und

dem Leben selbst fasst.

Dabei operiert er mit aus der Tradition der Lebensphilosophie entlehnten

Begriffen – Leben, Form, Kunst als Formgebung usw. –, geht aber über die le-

bensphilosophische Perspektive hinaus und fasst das Problem der ästhetischen

Kultur als ein historisches und soziales, nämlich als ein Problem der bürgerli-

chen Gesellschaft bzw. Kultur. Kunst kann in der bürgerlichen Kultur mit den ihr

eigenen Fragmentierungs- und Individualisierungskräften nicht mehr ihre nach

Lukács ureigene Aufgabe erfüllen: nämlichQuelle einer kollektivenWeltanschau-

ung,kollektiverWerte, einer verbindendenLebensformzu sein–alsVorbilddient

122 Lukács (1981): Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas.

123 In jüngster Vergangenheit hat Patrick Eiden-Offemit Blick auf die Frage der Gemeinschaft als ein zen-

trales Denkmotiv des jungen, »romantischen« Lukács eine sehr erhellende Interpretation der »Kampf-

Form« der Partei geliefert; siehe Eiden-Offe (2015): Kampf-Form.Demnach begriff Lukács die Partei als

Form, an »derenWiderstand […] auseinanderstrebend-umherirrende Lebensinhalte erstarken und […]

eine überindividuell abgesicherte Ruhe finden« sollten. Von dieser Formwerde unter den Bedingungen

der Moderne die »Kraft« erwartet, den »›hoffnungslosen Verlust der Gemeinschaft‹ zu kompensieren«;

ebd., S. 81.

124 ZuLukácsEntwicklung vor derWende zumMarxismus vgl.Keller (1984): Der junge Lukács; Gluck (1985):

Georg Lukács and his Generation; und Kavoulakos (2014): Ästhetizistische Kulturkritik und ethische

Utopie.

125 Lukács (1997): Ästhetische Kultur, S. 15.
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hier die Kunst der Vormoderne: der Antike und desMittelalters.Kunst und Leben

fallen folglich auseinander. Vereinsamung und Orientierungslosigkeit prägen

die moderne Existenz.

Der ungarische Philosoph diskutiert nun verschiedene Haltungen zu dieser

»Tragödie der Kultur«126, wie eine Wendung von Georg Simmel lautet. Dem un-

verbindlichen, auf die Erzeugung von Stimmungen zielenden Spiel mit Formen

entspreche die Haltung des Sich-Einrichtens in der Fragmentierung, des Sich-

Abfindens mit dem Widerspruch zwischen Kunst und Leben, das durchaus mit

einer aufrichtigen Empfindung eines problematischen oder gar »tragischen« Zu-

standsderZerrissenheit einhergehenkann.Lukácsnennthier als einBeispielHu-

go von Hofmannsthal: eine Haltung, die er als »Frivolität«127 verurteilt.

Diese Frivolität kennzeichne den bürgerlichen Ästheten. »Wenn man das

Heute kritisieren will, somußman den Ästheten kritisieren«,128 schreibt Lukács.

Er bleibt jedoch nicht bei einer Kritik der ästhetischen Kultur stehen, sondern

sucht und reflektiert Haltungen der Abwehr und Versuche der Überwindung

derselben. Explizit abgelehnt wird dabei ein Bündnis mit der sozialdemokra-

tischen Arbeiterbewegung, die die Werte der Solidarität, der Unterordnung des

Einzelnen unter den sozialen Fortschritt usw. in Abgrenzung zum Individualis-

mus bzw. auch zum Egoismus des Bürgertums propagierte; ein Bündnis, das für

Lukács der ehemals konservative, seit den 1890er Jahren jedoch zunehmend mit

den Sozialdemokraten und später auch mit den Kommunisten sympathisieren-

de Anatole France verkörperte. Lukács spricht von einer »›Bekehrung‹ […] zum

Sozialismus«, hinter der sich der Wunsch nach einer »Flucht« aus der Isolation

des authentischen Künstlers verberge.129

Die Wege zu einer Überwindung des bürgerlichen Individualismus sucht

Lukács 1910 gleichsam aus diesem selbst zu entwickeln. Eine Vernichtung von

außen durch die »Barbaren«130 der sozialistischen Massenbewegung, deren

geistiger Kern eine ethisch und kulturell fruchtlose, wissenschaftsgläubigeWelt-

anschauung darstelle, könne für den kulturellen Umbruch, wie Lukács ihn sich

ersehnte, keinen Beitrag liefern. So schreibt er über die Entstehung von Gemein-

schaften, dass solche hervorgehen, wenn »wirklich große Menschen« in ihren

Werken die verbindenden »Lebensprobleme« der Individuen in einer »Tiefe«131

erfassen, in der die auf der Individualität beruhenden Unterschiede zwischen

den Einzelnen ihre Bedeutung beinahe verloren haben. Das Verbindende gehe

126 Simmel (1968): Der Begriff und die Tragödie der Kultur.

127 Lukács (1997): Ästhetische Kultur, S. 21.

128 Ebd., S. 13.

129 Ebd., S. 22.

130 Ebd., S. 18.

131 Ebd., S. 23.
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aus einem »Beispielhaft«- oder »Symbolisch-Werden«132 des von herausragenden

Einzelnen vorgelebten Lebens hervor.

Der ungarischeDenkerwendet sich indiesemZusammenhang einemelitären

»Heroismus des Sich-Formens« zu, für welchen Stefan George, Hans vonMarrés

oder Lukács’ Freund Paul Ernst als Vorbilder dienen. Die Grenze zwischen Kunst

und Leben wird hier bewusst aufgehoben, die gesamte Persönlichkeit einem Akt

der Formsetzung unterworfen. Es wird so gelebt, als ob verbindliche kulturelle

Formen existierten. Der »höchste Heroismus« liegt dabei für Lukács in der Be-

wusstheit des »als ob«, in seiner Illusionslosigkeit. »Diese Leute schaffen keine

Kultur; siewollendies nicht einmal«,133 schreibt der jungePhilosoph.Was besten-

falls zu erreichen ist, ist wie bei George das Versammeln einer Anhängerschaft,

einer exklusiven Gemeinde, die einem klaren Leitbild folgt, dabei aber einen ge-

sellschaftlichenGegenentwurf darstellt, an dem teilzuhaben einVorrecht derwe-

nigenAuserwählten ist.Diese heroische,gegendie ästhetischeKultur in ihrer Be-

liebigkeit gerichtete Geste bleibt ein letztlich selbst aus den Grenzen des Indivi-

dualismus und der Fragmentierung nicht herauszutreten vermögender Protest–

ein Protest, der letztlich keinen Inhalt hat, den sich ein zur kulturellen Gemein-

schaft werdendes Kollektiv aneignen könnte.

Vorwegnehmend soll hier festgehalten werden, dass in diesem vormarxisti-

schen Text Lukács’ nicht nur die eingangs erwähnte Problematik »Kultur undGe-

meinschaft« in kondensierter Form zum Ausdruck gelangt, sondern mit der In-

einssetzung von kultureller Erneuerung und durch die Arbeiterschaft getragener

sozialerRevolutionundderVorstellungheroischerFormsetzungdurchdas exem-

plarische Individuum zwei Elemente zu finden sind, die im späteren ethischen

Denken des Revolutionärs in transformierter Formwiederzufinden sind.

Lukács’ frühes Schaffen mit seiner Problematisierung des Individualismus

undder SuchenachGemeinschaft ist in einemDenkhorizont verankert, der seine

Generation intellektuell verbindet. Seine frühe »soziologische Kultur«134, deren

Hauptsäulen laut seines Schülers Ferenc Fehér in Ferdinand Tönnies, Georg

Simmel, MaxWeber und Karl Marx bestanden, wurde in der Literatur unter den

Begriff des »romantischen Antikapitalismus«135 gefasst. Eine genauere Erläute-

rung dieses Begriffs kann hier nicht geleistet werden; nur so viel sei hier erwähnt,

dass die bisher skizzierte Ineinssetzung von Kultur und Gemeinschaft und die

damit zusammenhängende Diagnose betreffend der Moderne typisch sind für

dieHauptvertreter dieserDenkrichtung.Mit diesen teilt der junge Lukács bereits

132 Ebd., S. 25.

133 Ebd., S. 26.

134 Féher (1977): Die Geschichtsphilosophie des Dramas, , S. 13 (im Original kursiv).

135 Féher (1977): Am Scheideweg des romantischen Antikapitalismus.
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die Gewissheit, dass ein durch die sozialen Kräfte der kapitalistischen Produk-

tionsordnung und damit durch Versachlichung der zwischenmenschlichen

Beziehungen bestimmtes Gesellschaftsleben kein Nährboden sein kann für die

gesuchte und ersehnte Kultur als »Totalität«. Bei allen ihren Errungenschaften,

trotz der Steigerung desmateriellen Reichtums, trotz der errungenen Freiheiten

des Einzelnen kennzeichne den modernen Menschen eine Erfahrung von Ent-

fremdung. Die Befreiung von materieller Not und rechtlicher Unterdrückung

ist zugleich eine Freisetzung in die »transzendentale Heimatlosigkeit«136, wie

die berühmte Begriffsprägung Lukács’ aus der Theorie des Romans lautet. Dem

romantischen Antikapitalismus ist dabei eine resignative Haltung bezüglich der

Überwindbarkeit dieser spezifischen modernen »Notlage« zu eigen: Man denke

anWebersWendung vom »stahlharten Gehäuse«137 des Kapitalismus, aus dem es

keinen Ausweg gebe.

Lukács sucht 1910 einen »immanenten« oder auch – um einen später häufig

von ihm für seine vormarxistische Phase kritisch verwendeten Begriff aufzugrei-

fen–»idealistischen«Weg aus derKrise, eineHeilungdurchdieKräfte derKultur

selbst, und kommt dabei zu negativen Ergebnissen. Eine Lösung »von außen«,

herangetragen durch den Lauf der Geschichte, scheint nun vier Jahre später zahl-

reichen seinerZeitgenossengreifbar zu sein.So lässt sich jedenfalls ihreBegeiste-

rung bei Kriegsausbruch erklären,den Ferenc Féher als den »Scheidewegdes pro-

gressiven unddes konservativen romantischenAntikapitalismus«, also der Partei

Lukács’ auf der einen Seite und der seiner bisherigen intellektuellen Weggefähr-

ten Simmel,Weber und Paul Ernst auf der anderen, nannte.

Es besteht hier nicht die Notwendigkeit, die Motive für diese Kriegsbejahung

imEinzelnen zu analysieren; lediglich die Rolle des Krieges und damit der Gewalt

für die Stiftung von sozialer und kultureller Einheit ist hervorzuheben.Der Krieg

brachte die Hoffnung auf eine Wiederherstellung der in der Moderne verloren-

gegangenen sozialenOrganizität in der Kampf- und Schicksalsgemeinschaft, auf

die Möglichkeit für den Einzelnen, im Rahmen einer kollektiven Handlung ethi-

sche Größe zu entwickeln, im heroischenHandeln aus den versachlichten Hand-

lungszusammenhängen des Alltags herauszutreten.DenKriegsdiskurs der deut-

schen Intellektuellen prägte, wie bereits im Vorhergehenden erwähnt wurde, ei-

ne Hypostasierung der Dichotomie von Kultur/Gemeinschaft auf der einen und

Zivilisation/Technik/Gesellschaft auf der anderen Seite zu einem Kampf der ein-

ander gegenüberstehenden Kriegsparteien, denMittelmächten und der Entente.

Lukács hatte vielfach die Gelegenheit, in seinem intellektuellen Umfeld das Auf-

kommen derartiger Hoffnungen und Anschauungen, von dem er enttäuscht war,

136 Lukács (1971): DieTheorie des Romans, S. 107.

137Weber (1988): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, S. 203.
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zu beobachten; mit keinem Kriegsbefürworter stand er aber in den Kriegsjahren

in so intensivem Austausch wie mit demDichter Paul Ernst.

Ernst,den er in seinemAufsatz »ÄsthetischeKultur« zuden einsamenHeroen

der Formgebung gezählt und ihn damit neben einen Stefan George gestellt hatte,

schreibt Lukács noch im Sommer 1915, es sei das »Gemeinschaftwerden des bis

dahin nur Gesellschaftlichen […], das die Stellungnahme des Dichters! erkläre:

Der Dichter muss seiner ganzen Natur nach sich als Theil einer Gemeinschaft fühlen wollen,

wird aber stets von den Menschen abgestoßen und ist in Wirklichkeit ein ewiger Outsider, da

es eben eine Gemeinschaft des Volkes inWirklichkeit nicht giebt. Nun kommt durch den Krieg

plötzlich so etwas zustande, und plötzlich sieht er scheinbar seine Sehnsucht verwirklicht.138

Die Situation der Isolation und der Einsamkeit sei mit dem Krieg und der allge-

meinen Solidarisierung und Mobilisierung (auch der intellektuellen und künst-

lerischen Kräfte) jedoch aufgehoben; Ernst, der 1914 ein metaphysisch-allegori-

sches Festspiel überdenKrieg verfasst, erlebt die »Nation [als] eine geistige Stadt,

in der der Dichter auch als geistiger Mensch [lebt]«.139

Lukács’ wichtigste Reaktion auf diese geistige Lage ist der 1915 für das u.a.

von Max Weber herausgegebene Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik ver-

fasste, jedoch unveröffentlicht gebliebene Aufsatz »Die deutsche Intelligenz und

der Krieg«. Er konstatiert in seiner Analyse der »intellektuellen Stellungnahme«

der Deutschen zum Krieg, »eine ganz allgemeine, spontane Begeisterung«, der

aber, und hier liege das spezifisch neueMoment derselben, »jeder deutliche oder

positive Inhalt fehlt«. Trotz fehlenden Inhalts sei der Begeisterung jedoch eine

»Intensitätsrichtung« zu eigen,nämlich »dasErlebnis eines Aufatmens, einer Be-

freiung aus einem – nunmehr – als unhaltbar empfundenen Zustand«, die ver-

bunden ist mit einer vagen Erwartung von etwas Neuem: »Man glaubt zu wissen:

alles, was bis jetzt gegolten hat, hat aufgehört zu gelten; etwas noch nicht Fass-

bares, etwas absolut Neues wird, muß kommen«; »die Isolation der Kultur und

der Kulturträger, die alle vor dem Kriege als so drückend empfanden, soll ver-

schwinden«, die »Aufhebung aller trennendenDifferenzierungen« undÜberwin-

dung des »überspannten Individualismus« in einer »Gemeinschaft aller« sollen

eintreten.140

Interessant ist nun an diesem knappen, rund fünfseitigen Statement, dass

keinerlei psychologische Erklärung der Kriegsbegeisterung versucht wird, son-

dern direkt von der Beschreibung der kriegsbefürwortenden Geisteshaltung zu

138 Brief an Georg Lukács vom 22. August 1915, in: Kutzbach (1974): Paul Ernst und Georg Lukács: Doku-

mente einer Freundschaft, S. 82 f., hier S. 82.

139 Ebd.

140 Lukács (1990): Die deutsche Intelligenz und der Krieg, S. 601. Zu Lukács’ Haltung zumErstenWeltkrieg

vgl. Fehér/Wikoff (1977): The Last Phase of Romantic Anti-Capitalism.
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einer Dekonstruktion des sozialen Phantasmas übergegangen wird, auf das sie

sich stützt: nämlich die Entstehung einer »neuen, brüderlichen Gemeinschaft«

aus der »Kameradschaft in der gemeinsam bestandenen und überwundenen

Gefahr«.141 Lukács setzt dabei die Kritik der »Neuerungshoffnungen« bei einer

Analyse des neuen »Heldentypus« an, der in diesem Krieg zutage trete und zur

gesellschaftlichen Projektionsfläche geworden sei. Er beschreibt diesen als einen

von der »modernen Kriegsmaschinerie« für ihr Funktionieren erforderlichen

Menschentypus, in dem im Grunde die Versachlichungstendenzen moderner

Gesellschaften in Extremform zum Tragen kommen – Ernst Jüngers Vorstellung

einer Angleichung von Arbeiter und Soldat klingt hier an.142 Der »Held« ist also

kein neuer Typus, sondern nichts anderes als das Produkt der bestehenden Ord-

nung und Äußerung ihrer Macht, die menschliche Persönlichkeit zu formen. Die

Konstitution des »Helden« trage dabei keineswegs eine »nationale« Spezifität,

sondern sei international, in allen Armeen industrialisierter Staaten gleicher-

weise zu finden. Von einer neuartigen Solidaritätserfahrung der Kampfgenossen

spricht Lukács mit keinem Wort. Vielmehr sieht er den »Heldentypus« nicht als

Ausdruck einer bewusst dem Gemeinsamen, Allgemeinen untergeordneten In-

dividualität, den der kriegsbejahende Kulturkritiker in ihm zu erkennen glaubt,

sondern als Ausdruck einer Paralysierung des subjektiven Erlebens und eines

rein mechanischen Agierens. Nicht Unterordnung, sondern »völlige Aufgabe

der eigenen Persönlichkeit«, Disziplinierung des Spontanen und Affekthaften,

»List, Anpassungsfähigkeit, kalte Beharrlichkeit« seien von ihm verlangt. Ent-

scheidend seien die Bereitschaft zu »schlichter, sachlicher und unauffälliger

Pflichterfüllung«, die Bedienung der Kriegsmaschinerie ohne ein Fragen nach

den Zielen der eigenen Handlungen, Mut, Einsatz des eigenen Lebens und Aus-

übung von Gewalt ohne eine innere Identifikation mit den Handlungszielen.

Deswegen seien die Heldentaten des Krieges ohne jeglichen moralischen Wert.

Auf das im Hause Weber vernommene Lob auf den Heroismus deutscher Sol-

daten antwortete Lukács nur lapidar: »Je besser die Heldentaten seien, desto

schlimmer sei es.«143

In »Die deutsche Intelligenz und der Krieg« ist jedoch auch ein Hinweis auf

einen anderen Heldentypus zu finden; den »terroristischen Helden der großen

russischenRevolution«,die die genanntenEigenschaftender »Schlichtheit,Sach-

lichkeit« und der »völligen Unterordnung der Persönlichkeit« teilen würden, je-

doch »für alle diese Eigenschaften ein völlig anders geartetes Pathos, das des be-

141 Lukács (1990): Die deutsche Intelligenz und der Krieg, S. 602.

142 Vgl. Jünger (2007): Der Arbeiter.

143 Lukács (1981): Gelebtes Denken, S. 70.
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stimmten und bejahten Zieles«, aufweisen würden.144 Es drängt sich hier auf,

dass Lukács selbst eine zeittypische Denkfigur aufgreift, die die Erneuerung der

Vorstellung des »neuen Menschen« mit kollektiver Gewaltausübung verbindet,

dass ihm also die im Krieg propagandistisch beschworene Vorstellung einer ka-

thartischenWirkung von Gewalt nicht fern ist.

UmdieserVermutungnachzugehen,muss kurz geklärtwerden,welchenStel-

lenwert das Phänomen des Terrorismus im Laufe der Kriegsjahre für Lukács er-

hält.Mit demKrieg verlagert sich seineEntfremdungsanalyse von einerReflexion

der Krise der bürgerlich-individualistisch-ästhetischen Kultur zu einer radika-

len Kritik der Macht der Institutionen der Gesellschaft und des Staats über den

Einzelnen. Lukács lehnte stets die auf Hegels Rechtsphilosophie zurückführbare

Vorstellung ab, dass in letzter Instanz nur der Staat mit seinem– sich in reinster

Form im Krieg manifestierenden – Zwangsrecht über den Einzelnen die sozia-

le Fragmentierung der bürgerlichen Gesellschaft aufheben könne. Er zieht mit

Blick auf den Krieg die gegenteilige Lehre: nämlich dass dieMacht, die die Gebil-

de über das Individuum beanspruchen, diesen nicht zugestanden werden dür-

fe. Der Staat, die Ökonomie, die Konventionen, die gesellschaftlichen Institutio-

nen etc. formen zwar unser »Selbst«,worunter Lukács die empirische Persönlich-

keit des Alltagslebens versteht, sie dürfen jedoch nicht in den Bereich des »Seeli-

schen«145 vordringen. Entsprechend verändern sich seine Überlegungen über ei-

nen möglichen Ausweg aus dem Zustand der Entfremdung: Nicht mehr in der

Kunstwird er primär gesucht, sondern in dem,wasmitMichaelTh.Greven »ethi-

sche Setzung«146 genannt werden kann, einem Akt der radikalen Verneinung der

Macht der Gebilde zugunsten der »Seele«. Einen solchen Akt sieht er im Terro-

rismus. Lukács wendet sich in der Kriegszeit zusehends mehr Fragen der Ethik

denn Fragen der Ästhetik zu.Man kann sagen, dass er den Schritt vomAbgeleite-

ten zumPrimären zumachen sucht: vomProblemderObjektivation desGemein-

schaftlichen indenkulturellen Formenzur Fragenach einemgrundlegenden,Ge-

meinschaft erst stiftenden Akt.

Biographische Hintergründe dieser intensiven Beschäftigung mit dem

Problem des Terrorismus sind zum einen seine Liaison mit der ehemaligen rus-

sischen Terroristin Lena Grabenko, zum anderen seine Lektüren der Schriften

Dostojewskis147undder Sozialrevolutionäre, in erster Linie Boris Sawinkows.Die

Narodniki (wörtlich Volksfreunde oder Volkstümler, auch »Sozialrevolutionäre«)

144 Lukács (1990): Die deutsche Intelligenz und der Krieg, S. 603.

145 Brief an Paul Ernst vom 4.5.1915, in: Kutzbach (1974): Paul Ernst und Georg Lukács, S. 73–76, hier S. 73.

146 Vgl. Greven (1987): Krise der objektiven Vernunft, S. 108.

147 Zur Dostojewski-Rezeption vgl. Hoefschen (1999): Das »Dostojewsky«-Projekt; Kavoulakos (2014): Äs-

thetizistische Kulturkritik und ethische Utopie, S. 177–202; Tihanov (1999): Ethics and Revolution;
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waren in ihrem Kern revolutionäre Intellektuelle, die einen spezifischen, den

rückständigen ökonomischen Strukturen in Russland angepassten, bäuerlich-

präkapitalistischen Sozialismus vertraten. Ihr Kampf war demnach ein »konser-

vativer«, insofern bestehende Sozialstrukturen – die Dorfkommunen – bewahrt

werden und die Keimzellen einer zu errichtenden sozialistischen Gesellschaft

bilden sollten. 1873/74 scheiterten die Versuche der Narodniki, von denen viele

ihre angestammte Umgebung verließen und unter den Bauern lebten, in den

Dörfern durch Agitation die Bauern für eine soziale Revolution zu gewinnen, die

der Vernichtung der Dorfgemeinschaft durch Industrialisierung und Kapitalis-

mus zuvorkommen sollte. Daraufhin griff ein radikaler Teil zur blanquistischen

Strategie, die Revolution im Namen des Volkes durch Geheimbünde zu allem

entschlossener Aktivisten durchzuführen. Es entstand eine terroristische Orga-

nisation, der u.a. 1881 die Ermordung des Zaren Alexander II. gelang.

Die Narodniki übten europaweit eine Faszination aus; Tolstoi zeigte sich

von ihrer antiwestlichen, anarchistisch-antikapitalistischen Ideologie inspiriert,

Dostojewski porträtierte sie in Die Dämonen, und noch Camus setzt sich in Les

Justes mit den ethischen Überlegungen der Terroristen auseinander. Die Ter-

roristen verkörperten als »Outlaws« eine radikale Verneinung der gegebenen

gesellschaftlichen Welt und der in ihr bestehenden konventionellen zwischen-

menschlichenBeziehungen: eineHaltung,mit der sich der Kritiker der »Gebilde«

und Institutionen Lukács stark identifizieren konnte. In den literarischen Quel-

len, insbesondere in Sawinkows Roman Das fahle Ross148, die für Lukács vielleicht

wichtigste Quelle bezüglich der Ideologie des Terrorismus der Narodniki, lernte

der Philosoph darüber hinaus zwei spirituelle Grundhaltungen der Narodniki

kennen – zum einen den »religiösen Atheismus«, die heroisch-nihilistische

Haltung des Ich-Erzählers aus Sawinkows Roman; zum anderen auch eine für

die Narodniki spezifische Mischung aus geschichtsphilosophischem Utopis-

mus und christlicher Solidaritäts- und Liebeslehre, verkörpert in Vania, jener

Figur, die das im Zentrum der Romanhandlung stehende Attentat begeht, in

Gefangenschaft gerät und schließlich hingerichtet wird. Leitend dabei ist die

Idee des »Opfers« des Terroristen: das Begehen des Verbrechens und das Auf-

sich-Nehmen der tödlichen Konsequenzen aus verzweifelter Empörung über das

Bestehende (die extreme Armut der Bauern im zaristischen Russland) und aus

universaler Menschenliebe. Lukács sieht in diesem radikal »selbstlosen« Denken

das Signum eines »neuen Menschentypus«, wie er im Mai 1915 in einem Brief

an Paul Ernst schreibt.149 Das Opfer des Terroristen umfasst dabei – und das ist

148 DerRomanwurde imPariser Exil Sawinkows verfasst und erschien unter demPseudonymW.Ropschin

im Jahr 1908. Eine deutsche Übersetzung ist jüngst erschienen: Sawinkow (2015): Das fahle Pferd.

149 Brief an Paul Ernst vom 14.5.1915, in: Kutzbach (1974): Paul Ernst und Georg Lukács, S. 65–67, hier S. 66.
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entscheidend–nicht nur dasHingeben des eigenen Lebens, sondern der eigenen

Seele, der eigenen personalen und moralischen Integrität: ein Auf-sich-Nehmen

der »Sünde« des politischen Mordes »aus Güte«150, aus Solidarität mit dem Leid

der Nächsten und auf dem Boden des Glaubens, durch die Bluttat das Kommen

des Umsturzes und des Heils zu beschleunigen.

Der Sinn der Tat und des Opfers ist dabei nicht bloß ein instrumenteller; der

instrumentelle Aspekt, d.h. die tatsächliche Beschleunigung der gesellschaftli-

chen Destabilisierung durch den Terror, ist womöglich sogar ein untergeordne-

ter.Wichtiger ist die große ethischeGeste,die demTerrorakt innewohnt.DerNa-

rodnik Vania erhöht sich selbst zu einer Art prophetischer Übergangsgestalt für

etwas Neues. Lukács scheint hier eine promethische Figur der heroischen Wert-

setzung durch den herausragendenEinzelnen zu faszinieren,wie sie in ähnlicher

Form in seinem Aufsatz »Ästhetische Kultur« zu finden ist.

Die Reflexionen über den russischen Terrorismus setzen an Überlegungen

zum ethischen Akt an, die Lukács bereits 1911 ausgeführt hatte. Im fiktiven Dia-

log »Von der Armut am Geiste« führt er mit dem Begriff der »Güte« ein Konzept

ein, das er der auf Kant zurückgehenden Orientierung der Ethik am Begriff der

Pflicht entgegenstellt. Lukács unterscheidet eine äußere Moral (die sogenannte

1. Ethik), orientiert an Pflichten gegenüber dem anderen und einem selbst, von

einem Handeln aus Güte, d.h. aus einer innerlicheren Motivation, das mit den

geltenden moralischen Normen brechen kann, die aber auch alle Rücksichten

gegenüber einem selbst außer Acht lässt: die 2. Ethik. »Man muß jemanden

retten wollen, dann ist man gut«, schreibt der Philosoph. »Man will die Rettung

und handelt schlecht, grausam, tyrannisch, und jede Tat mag eine Sünde sein.

Aber selbst die Sünde ist dann kein Gegensatz zur Güte; und wenn auch, so doch

nur ein notwendiger Missklang in der Begleitstimme.«151 Die Moral der Güte ist

die eigentlich authentische Moral, da sie die eigentliche Moral der Verantwor-

tung ist; jedoch ist sie nur einigen hervorragenden Individuen vorbehalten, die

die Konsequenzen des Bruchs mit dem Gebotenen nicht fürchten. Als Vorbilder

für ein Handeln aus Güte gelten Lukács Romanfiguren Dostojewskis: der Fürst

Myschkin aus Der Idiot, der Starez Sossima aus den Brüder Karamasow; es sind

Dostojewskis »heilige Narren«mit ihrem »Begnadetsein: die Formen zerbrechen

zu können«152, mit ihrem mit Erwartungen der Gesellschaft und Konventionen

der Sittlichkeit brechenden Verhalten, mit ihrer in den Augen der Mitmenschen

als naiv bis wahnsinnig und krank erscheinenden Rückhaltlosigkeit in ihrem

Einsatz für den Anderen.

150 Lukács (1985): Dostojewski, S. 127.

151 Lukács (2011): Von der Armut im Geiste, S. 241.

152 Ebd., S. 237.
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Durch das Opfer für die Anderen erhebt sich der Revolutionärin in ethischer

Perspektive über dasNiveau der gewöhnlichenMoral.Wie im Falle Sonjas (Schuld

und Sühne), Myschkins oder Sossimas gehen in der auf den ersten Blick bloß ver-

zweifelten,hilflosenTatdesTerroristenderWahnsinnunddie ethischeSelbstver-

vollkommnung ineinander über. Hier werden jedoch nicht nur die Regeln gesell-

schaftlicherKonventiongebrochen,sonderndasgrundlegendstedermoralischen

Gebote, das Tötungsverbot, überschritten. Faszination und eine gleichzeitig eine

gewisse Distanz prägen die Rezeption der Narodniki. Zwar war er in den Jahren

vor seiner politischenKonversion zumKommunisten von der »Paradoxie der Gü-

te«, von der Vorstellung des Auf-sich-Nehmens der Sünde zwar fasziniert; die-

se sichmetaphysischer und theologischer Begrifflichkeiten bedienenden Überle-

gungen finden jedoch keine Anbindung an die konkreten Forderungen der Ge-

genwart. »Man muß, aus einer mystischen Ethik heraus, zum grausamen Real-

politiker werden und das absolute Gebot, […] das ›Du sollst nicht töten‹ verlet-

zen«,153 notiert Lukács anlässlich seiner Dostojewski-Lektüre. Doch noch bleibt

hier alles lediglich bei einem Gedankenspiel. Die entscheidendeWende tritt ein,

als die mystischen Vorstellungen des göttlichen oder metapsychischen »Urgrun-

des« oder der göttlichen Berufung ersetzt werden durch die in der Marxschen

Geschichtsphilosophie gründende Vorstellung des Klassenkampfes alsMotor der

historischen Dynamik und die damit verbundene Idee eines geschichtsphiloso-

phischen Auftrags, der vom Einzelnen Parteinahme verlangt.

ImKairos-Moment der Revolution geht an das Individuumder Imperativ des

rückhaltlosen physischen und seelischen Einsatzes:

Die Ethik wendet sich an den einzelnen, und […] stellt […] vor das individuelle Gewissen und

Verantwortungsbewußtsein jenesPostulat,daßer sohandelnmüsse,als ob von seinemHandeln

oder von seiner Untätigkeit dieWendung des Schicksals derWelt abhinge, dessen Heraufkunft

die aktuelle Taktik begünstigen oder verhindernmuß.154

In der Ausnahmesituation derRevolution sinddie geltenden rechtlichenundmo-

ralischenNormen,diedie zwischenmenschlichenBeziehungen schützen,umdes

Gutenwillen außerKraft zu setzen–allerdings nur begleitet vomvollenBewusst-

sein der Gefahren, die eine solche Transgression bedeutet. Der kategorische Im-

perativ kann in ihr nicht zur Anwendung kommen, weil die Situation sich nicht

als Anwendungsfall einer Regel oder eines Gesetzes behandeln lässt. Indem der

kategorische Imperativ jede Handlungssituation als Anwendungsfall einer Regel

betrachtet, beruht er eigentlich auf der Negation von historischer Singularität.

Die kairotische Qualität einer historischen Situation kann so nur verfehlt wer-

153 Brief an Paul Ernst vom 4.5.1915, in: Kutzbach (1974): Paul Ernst und Georg Lukács, S. 72.

154 Lukács (1975): Taktik und Ethik, S. 50.
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den. Um der Singularität einer solchen Situation zu entsprechen, um das in ihr

Mögliche nicht zu verfehlen, ist der ausnahmsweise Bruch mit dem Gesetzmä-

ßigen notwendig. »Indem das Absolute der Forderung […] ein Historisches wird,

diesHistorischeaber einAbsolutes«, schreibt Lukács’ LehrerGeorgSimmel in sei-

ner 1918 erstmals erschienenenSchrift Lebensanschauung, »steigt die normierende

Strenge tief unter die Schicht herunter, in der die Ethik bisher die Verantwortung

des Menschen allein suchte: ob er nämlich dem bestehenden Sollen gemäß wirk-

lich handle.«155Mit dem moralischen Untergrund, zu dem herabgestiegen wird,

meint Simmel jene Sphäre des historisch-politischen Handelns, in der morali-

sche Güter gegen Widerstände errungen werden, die dann die Grundlage einer

neuen Normalsituation in moralischer Hinsicht bilden.

Das »bestehende Sollen« ist aber für Lukács im Satz »Du sollst nicht töten« in

zentraler Weise ausgesprochen. Die ethische Bejahung des revolutionären Han-

delns beruht auf der Annahme, dass ein Bruchmit diesemGebotmöglich ist, der

der Verwirklichung seiner Intention dient. Die offensichtliche Problematik ist,

wie das in der zweiten Ethik, die eine singularistische oder auch situationelle, in

ihrer Gültigkeit auf den singulären Augenblick beschränkte bleiben soll, nicht zu

dem von Kant in seiner Verteidigung einer rigorosen Kategorizität aller mora-

lischen Prinzipien argumentierten normativen Kollaps führt. Das Zulassen von

Ausnahmesituationen öffnet nach Kant Tür und Tor für die beliebige Selbstbe-

rechtigung zur Überschreitung des Gesetzmäßigen und damit zu einem Zusam-

menbruch der Moral. Tatsächlich wäre dies nur dann zu verhindern, wenn die

zweite Ethik keine wirkliche Rechtfertigungsordnung darstellt, die von norma-

tiv höherer Stellung wäre und in Bezug auf diese man sich von den Forderungen

der »niederen« ersten Ethik entbinden könnte – als wären Revolutionäre mora-

lisch zu anderen Handlungsweisen berechtigt als herkömmliche Menschen. Der

Bruch mit der ersten Ethik dürfte nicht einhergehen mit der Relativierung ih-

rer Gültigkeit. Diese paradox wirkende Konstellation wäre dann gegeben, wenn

die Übertretung einhergeht mit der Sanktion der Übertretung und das verletzte

Prinzip durch den Übertretenden selbst wieder in Geltung gesetzt wird, indem

er sich selbst für seine Verletzung zur Rechenschaft zieht. Nur in diesem Sinne

könnten die Gewalt oder die taktische Lüge als Mittel im revolutionären Kampf

tatsächlichMittel zur Verbesserung der zwischenmenschlichen Verhältnisse sein

und nicht zur weiteren Zerstörung ihrer bereits in der bestehenden Gesellschaft

gefährdeten moralischen Substanz.

155 Simmel (1922): Lebensanschauung, S. 236.
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3.4.2 Lüge, Sünde und Sorge um das Selbst

Erst mit der Oktoberrevolution kommt bei Lukács nun die Vorstellung auf, eine

geschichtsmächtige Setzung eines »neuen Menschentypus« ließe sich im Rah-

men der Kommunistischen Partei und der Revolution realisieren. Der Philosoph

nahm in der Kriegszeit den neuen Typus des sozialrevolutionären Terroristen

als moralphilosophisches Problem ernst, betrachtete ihn jedoch nicht als politi-

schen Faktor. Dagegen sah er nach seiner politischen Konversion im Verhältnis

von revolutionärer Avantgarde und Masse die Bedingungen gegeben, die eine

gleichsam organisierte ethische Setzung erlauben würden. Lukács betrachtete mit

Lenin das Verhältnis der revolutionären Elite zur Masse als ein mäeutisches –

erst durch die sichtbare Verkörperung des neuen revolutionären Ethos durch

eine maßgebende Elite könne sich die erforderliche Bereitschaft und geistige

Reife des Proletariats zur Veränderung der Verhältnisse ausbilden. Das Pro-

blem des Gemeinschaft stiftenden ethischen Aktes verbindet sich somit mit

dem der politischen Führung. Der Revolutionär stellt in persona das Andere

zum eingeschliffenen Egoismus, zur Verfolgung rein partikularer Interessen,

zu den Habitualitäten dar, die sich in einer entfremdeten (d. i. für Lukács in

einer kapitalistisch-bürgerlichen) Gesellschaft ausgebildet haben. Lukács spricht

in seinem kurzen Aufsatz »Was bedeutet revolutionäres Handeln?« von einem

»unbezweifelbaren Maß dafür, wer der echte Revolutionär sei«. Es sei dies der

»Wille, der, wenn es notwendig ist, alles, auch sein Leben gerne am Altar der

gemeinsamen Sache opfert«.156

EswarLenin,derdemKonzeptderPartei imZuge seinerAuseinandersetzung

mit denMenschewiki und den europäischen sozialdemokratischen Parteien eine

entscheidende voluntaristische und aktivistische Wende gab, an die die Vorstel-

lung einer ethischen Setzung durch das exemplarische Individuum anschließen

konnte.Die Revolutionstheorie der Sozialdemokratie, insbesondere der deutsch-

en, beruhte auf der Vorstellung, dass der Kapitalismus mechanisch auf eine ver-

heerende Krisensituation zustrebe–die »Zusammenbruchstheorie«, dieman im

Kapital bewiesen zu finden glaubte –, und dass weiters die Arbeiterschaft in die-

sem Moment durch einen organisierten Generalstreik den entscheidenden To-

desstoß geben und damit die Handlungsmacht zur Errichtung des Sozialismus

erlangenwürde.LeninspolitischeErfahrungen führten ihnzumSchluss,dassder

Aspekt der politischen Führung in der vorherrschenden, von Karl Kautsky domi-

nierten Auslegung unterbewertet werde. Wichtig ist hier die Idee der revolutio-

nären Avantgarde als Führungssubjekt, das durch die Konstanz, die Opferbereit-

schaft im Handeln und durch das souveräne Verfolgen eines strategischen Plans

156 Lukács (1975): Die echte Einheit, S. 106 f.
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zurVerkörperungdes entschlossenenWillens zumSozialismusunddesGlaubens

an das Erreichen des Endziels werden soll. Sie soll damit zummoralischen Leit-

bild der Bewegung werden, von dem sich die revolutionäre Energie auf die Mas-

sen übertragen sollte. Lenin und die Bolschewisten sprachen auch von der Par-

tei als einer »Kraft«, der die Depression,Wankelmütigkeit, Ängstlichkeit etc. des

realen Proletariats gegenüberstehe.157

Teil der Idee der ethischen Setzung bei Lukács ist nun die ihm eigene Versi-

on der aus dem Weltkrieg bekannten höchst problematischen Vorstellung, dass

die kriegerische Auseinandersetzung ein privilegierter Ort wäre für die Kristal-

lisation eines neuenMenschentypus und neuer solidarischer zwischenmenschli-

cher Bindungen.Es besteht bei Lukács einmarkanterUnterschied zumutilitaris-

tischen Verständnis vonGewalt in den Revolutionstheorien Lenins oder Trotzkis.

Lenin und Trotzki empfehlen einmöglichst unbefangenes Verhältnis zur Gewalt,

die sie als je nach Erfordernissen der jeweiligen Situation des Klassenkampfes

strategisch einzusetzendes Mittel verstehen, das den Verfallsprozess der Bour-

geoisieherrschaft beschleunigen und die Konterrevolution zurückschlagen soll.

Die durch Lukács eingebrachte neue Facette ist das Verständnis revolutionärer

Gewalt als Extremsituation, die zugleich eine Etappe der »Bildung« des sich sei-

ner selbst bewusst werdenden proletarischen Subjekts ist. »Gut« ist jene Taktik,

soderpolitisierte Philosoph inTaktikundEthik,die zurBildungdesproletarischen

Bewusstseins beiträgt.Einen entscheidendenSchritt sah Lukács inderAuflösung

des parlamentarischenSystems imMärz undderAusrufungderRäterepublik; ei-

nen zweiten im bald folgenden Kriegmit den Nachbarstaaten, in den die Rätere-

publik gezogen wurde.

Lukács erhoffte sich und beschwor eine Läuterung von den inneren Uneinig-

keiten und Differenzen des sozialdemokratisch-kommunistischen Zusammen-

schlusses in der Abwehr der Bedrohung von außen. Ein »inneres Wachsen« des

Proletariats zur echtenEinheit–der Philosoph benutzt auch denunweigerlich an

die »russische Idee« und dieNarodniki erinnerndenAusdruck »Brüderlichkeit«–

sei nur durch Opfer möglich:

Diese Möglichkeit der Brüderlichkeit ist in der Seele eines jeden Proletariers vorhanden, sie

muß bloß wach werden, sie muß zu klarem Bewußtsein gelangen, damit alle kleinlichen und

behindernden Interessen und Gesichtspunkte aus ihrem Weg geschafft werden können. Die-

ses Bewußtsein […] kann nur um den Preis schwerer Kämpfe, blutiger Opfer, durch Todesmut

verwirklicht werden.158

157 Vgl. Jaroslawski (1973): DieTheorie der sozialistischen Revolution vonMarx bis Lenin, S. 109 f.

158 Lukács (1975): Die echte Einheit, S. 104 f.
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Es stelle »einen solchen Wert dar, daß es sich lohnen würde, dafür alles zu op-

fern«.159 Mehr noch: Im ungleichen, nüchtern betrachtet aussichtslosen Kampf

gegen die rumänischen und tschechischen Truppen solle die ungarische Rote

Armee vorbildhaft und maßstabsetzend werden für das Weltproletariat und

es durch sein unerschrockenes Handeln in den in die heiße Phase gelangten

Klassenkampf mitreißen – nicht zuletzt auch dadurch, indem es jenes zwingt,

Flagge zu bekennen: sich mit den Ungarn wirksam zu solidarisieren oder aber

der Vernichtung der ungarischen Bewegung tatenlos zuzusehen. Die ungarische

Rote Armee, so lässt Lukács in der Vörös Ujsag wissen, könne kaum die »Gelegen-

heit« erwarten, ihre Opferbereitschaft vor der Welt zu beweisen und damit zum

Wachsen der Brüderlichkeit und Einheit beizutragen; sie müsse daher »innere

und internationale Konterrevolution jubelnd und glücklich begrüßen«160 – so

äußert sich eine im Verhältnis zu seinen deutschenWeggefährten wie Paul Ernst

um einige Jahre verzögerte Militarisierung in Lukács’ Denken.

Aufgabe des Intellektuellen ist in diesem Kontext eine Auslegung der wei-

teren Bedeutung der täglichen Kämpfe des Proletariats, die natürlich nur zu

erfassen sei vor dem Hintergrund der allgemeinen welthistorischen oder auch

»geschichtsphilosophischen« Tendenz. Der Kämpfer soll – anders als der Soldat

desWeltkriegs – in totaler Transparenz des historischen Sinnes seiner Handlun-

gen, seinesOpfers, agieren, den »Sprung in denGlauben« (SörenKierkegaard) an

die antizipierte Geschichtsentwicklung, d.h. an die bevorstehendeWeltrevoluti-

on vorleben. Dass Lukács eine doppelte Verpflichtung des Intellektuellen in der

»Produktion«des neuenMenschen sah,die über die agitatorischeExplikationder

Bedeutung des Krieges hinaus auch das Demonstrieren von Opferbereitschaft

durch die Tat beinhaltete, das legt der Schriftsteller Joseph Lengyel in seinem

Roman Prenn Ferenc hányatott élete (dt. Das unstete Leben des Ferenc Prenn) nahe.

Lukács könnte dazu nach seiner freiwilligen Meldung zum Dienst als Politkom-

missar Gelegenheit gehabt haben. Lengyel beschreibt einen Frontbesuch des

Philosophen (bzw. seines alter egos im Roman, des »Professors« Nándor Benzy),

der zur grenzenlosen Befremdung der Kombattanten sofort nach seiner Ankunft

die Frontlinie abschreitet und sich dabei seelenruhig dem feindlichen Kugel-

hagel aussetzt, bis ihn schließlich ein Soldat in den Stellungsgraben reißt und

ihn wutentbrannt anbrüllt: »Du grünbeiniger Affe, wer hat dich freigelassen?«,

worauf Nandor Benzy antwortet, dass er nur tat, was die Pflicht eines jeden

hier sei, und sein Verhalten den verblüfften Anwesenden als eine »Lektion in

ethischen Dingen«161 erläutert. Benzy ist ein wirrer Romantiker im Rausch der

159 Ebd., S. 107.

160 Ebd., S. 106.

161 Lengyel (1966): Prenn Drifting, S. 153, Übersetzung A. D.
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eigenen Ideen, der in seinemVerhalten die letzte Bereitschaft zur Selbstopferung

demonstrieren will und den Krieg als eine kollektive Erfahrungmystifiziert.

Lukács als Verführer junger Rotarmisten: Lengyels karikaturhafte Roman-

gestalt ist wohl fiktiv und mit polemischer Absicht gezeichnet,162 Nandór Benzi

dient im Roman als Kontrastfolie, als Vertreter eines »idealistisch« oder durch

revolutionäre Romantik verfälschten Marxismus, von dem sich ein authenti-

scher, materialistisch-nüchterner und humanistischer Kommunist, verkörpert

im Arzt Joseph Lassú (eine Art bolschewistischer Vorgänger von Camus’ Bernard

Rieux), absetzt. Ernst zu nehmen ist jedoch Lengyels anderenorts gemachte

Bemerkung, dass Lukács’ Ethik der Revolution durchaus zahlreiche Anhänger

unter den jungen Kommunisten hatte und dass er damit das Geschehen an der

Front mitprägte.163 Lukács liefert im Übrigen in seiner eigenen Darstellung der

militärischen Tätigkeiten, die er Jahrzehnte später in seinen autobiographischen

Interviews lieferte, ein weit von Lengyels Roman entferntes Bild; er stellt sich

als nüchternen Pragmatiker dar, dessen Hauptbeitrag zur Hebung der Moral

nicht in spektakulären Auftritten an der Frontlinie, sondern in der Absicherung

des Briefverkehrs und der zureichenden Qualität der Nahrungsmittelrationen

bestand.164

All dies bedeutet indes keinesfalls, dass man Lukács 1919 eine naive Überhö-

hung der heroischen Militanz und der Gewalt vorwerfen dürfte. Auch wenn bei

ihm der problematische zeittypische Topos einer schöpferischen Potenz der Ge-

walt mit Blick auf die Ausbildung des Klassenbewusstseins165 zu finden ist, so ist

der denkerische Umgang mit der Frage der Gewalt weit entfernt von einer Ver-

herrlichung derselben. Lukács sah es als Schicksal an, dass bestimmteGeneratio-

nen in die tragische Situation166 gelangen, »Schuld auf sich laden zumüssen«, ih-

re »Reinheit« und »Seele opfern« zumüssen, gerade um die »Seele retten zu kön-

162 Dies legt zumindest der Epilog zu Lengyels Roman nahe, in dem festgehalten wird, dass sich keine der

darin erzähltenBegebenheitenexakt inderbeschriebenenWeise ereignethabe; vgl. ebd.,S. 292 f. István

Hermann,einSchülerGeorgLukács,behauptet allerdings–ohnedabei aufQuellenzuverweisen–,dass

»dieseEpisode sich […] tatsächlich inder beschriebenenWeise abgespielt habeund vonLukács bestätigt

wurde.Mit der Bemerkung, dass Lukács den »Augenzeugenbericht« (eyewitness account) Lengyels nie

geleugnet habe, wird sie in der großen Lukács-Biographie Arpad Kadarkays ebenfalls als tatsächliche

Begebenheit wiedergegeben; vgl. Hermann (1986): Georg Lukács, S. 93; Kadarkay (1991): Georg Lukács,

S. 222.

163 Vgl. Lengyel (1959): Visegrader Strasse, S. 244; Lengyel (1966): Prenn Drifting, S. 167.

164 Lukács (1981): Gelebtes Denken, S. 106 f.

165 Georges Sorel ist jener Philosoph der sozialistischen Arbeiterbewegung, der in der Ausarbeitung des-

selben am weitesten ging: Sorel (1981): Über die Gewalt. Bei der Rezeption des Werks Sorels fungierte

Lukács’ Diskussionspartner und marxistischer Lehrer Ervin Szabó als wichtige Vermittlungsinstanz.

Vgl. Löwy (1997): Georg Lukács e Georges Sorel. Zu Sorels Einfluss in der Zwischenkriegszeit vgl. Gangl

(2007): Mythos der Gewalt und Gewalt des Mythos.

166 Vgl. Lukács (1975): Taktik und Ethik, S. 53.
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nen«;167 d.h. ihre Verantwortung für die geschichtlich möglich gewordene Hin-

führung zum kollektiven Heil, zum »Reich der Freiheit«168 als der Versprechung

dermarxistischen Geschichtsphilosophie zu ergreifen.Wir sind »schuldig für al-

le und alles auf der Welt«169, so Lukács, den Starez Sossimma aus Dostojewskis

Die Brüder Karamasow zitierend: schuldig und damit verantwortlich für die Ver-

wirklichung, für das Erreichen der klassenlosenGesellschaft als »Gesellschaft der

gegenseitigen Liebe und des Verständnisses«170 oder eben das Verbleiben im Fal-

schen, im Katastrophalen (Kapitalismus). Der kommunistische Aktivismus wie

auchder sozialdemokratische Passivismusmüssen sich in der Sünde verstricken,

wobei das Ausmaß der Sündhaftigkeit der Passivität größer ist, weil die Kosten

des Fortbestehens der alten Ordnung langfristig größer sind als die der kurzen,

gewaltsamen Revolution:

Jeder, der sich gegenwärtig für den Kommunismus entscheidet, ist […] verpflichtet, für jedes

Menschenleben, das im Kampf für ihn umkommt dieselbe individuelle Verantwortung zu tragen,

als wenn er selbst alle getötet hätte. Aber alle, die sich der anderen Seite – der Verteidigung des

Kapitalismus–anschließen,müssen für die Vernichtung in den sicherlich folgendenRevanche-

kriegen, für die künftigeUnterdrückungderNationalitätenundKlassendie gleiche individuelle

Verantwortung tragen.171

Dieses Argument ließe sich auch als Relativierung der Sündhaftigkeit des Kom-

munistenund seinerGewaltwenden; dasAufrechnenvonOpfern ist eine bekann-

teStrategiederSchuldrelativierung impolitischenDiskurs.Eine solcheWendung

ist aber bei Lukács nicht zu finden, denn eine solche schonende Relativierung der

moralischenAnsprüchean sich selbst begünstigdasFortbestehendesSchlechten.

Die ethischeHöhedesBolschewismus zeigt sich nicht nur daran,dass eine solche

wohlfeile Selbstzufriedenheit nicht besteht, dass weiters die Verstrickung in Ge-

waltsamkeit nicht geleugnetwird,wie es inderunaufrichtigenGleichsetzungvon

Passivität undGewaltlosigkeit beimMenschewikenpassiert, unddass schließlich

alles getan wird, um den Zustand herbeizuführen, durch die der Bolschewismus

seine eigenen Sünden sühnen kann: nämlich der verwirklichte Kommunismus.

Wenn der verwirklichte Kommunismus aber keinen Platz für die Gewalt und die

Lüge haben kann, stellt sich die Frage, ob er einen Platz für denjenigen haben

wird, der um seinetwillen im Kampf gelogen und getötet hat.

167 Brief an Paul Ernst vom 4.5.1915, in: Kutzbach (1974): Paul Ernst und Georg Lukács, S. 74.

168 Marx (1972): Das Kapital, Bd. 3, S. 828.

169 Lukács (1985): Dostojewski, S. 59.

170 Lukács (1975): Die moralische Grundlage des Kommunismus, S. 87.

171 Lukács (1975): Taktik und Ethik, S. 50, Hervorhebung im Original.
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Die bolschewistische Politik ist Kind des »Epoche der vollendeten Sündhaf-

tigkeit«172, als welche er seit derTheorie des Romans die Gegenwart deutete, und als

solches notwendig gewaltsam. »Wir Kommunisten sind wie Judas. Unsere blu-

tige Arbeit ist es, Christus zu kreuzigen. … Wir Kommunisten nehmen also die

Sünden derWelt auf uns, um dadurch dieWelt zu erlösen«,173wie Lengyel den in

der Zentrale der Bolschewiki in Budapest dozierenden Lukács zitiert. Diese (an-

gebliche) Aussage Lukács’ ist zu verstehen vor dem Hintergrund der These, dass

die Mittel des Kampfes gegen die Bourgeoisie durch die Bourgeoisie selbst dik-

tiert würden. Gegen das Streben nach Erhalt oder Wiedererringung der Staats-

macht durch die Konterrevolution könne nur durch gewaltsame Eroberung und

Verteidigung der Staatsmacht vorgegangen werden; gegen ihre Hegemonie im

Pressewesen nur durch Zensur usw. Der Revolutionär verbleibt also in den Ban-

den einer verrohten Welt, bedient sich der Zwangsinstrumente des Staates oder

schafft deren neue, jedoch betreibt er in ihr das Erlösungswerk, und das ist die

Zerstörung des Kapitalismus und der Bourgeoisieherrschaft. Es geht mithin um

das sprichwörtliche »Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben« oder die para-

doxe Vorstellung, oder, wie Lukács paradox formuliert, sich »durchzulügen bis

zurWahrheit«.174 Gegen dieWelt der entfremdeten Gebilde soll mit einem staat-

lichen Gewaltapparat vorgegangen werden, der selbst Resultat der Klassenspal-

tung ist und alle Züge versachlichter zwischenmenschlicher Beziehungen trägt,

der aber zu deren Aufhebung und damit Selbstabschaffung in einer unbestimm-

ten Zukunft führen soll –dies ist der Glaube Lukács’, in den ermit seinemBeitritt

zur KP »gesprungen« ist.

In Der Bolschewismus als moralisches Problem (erschienen Ende 1918) hatte sich

Lukács noch unschlüssig mit dem bolschewistischen Versprechen eines Weges

zur Wahrheit über die Lüge auseinandergesetzt, das an sich eine »metaphysi-

sche«175 These darstelle. Dabei argumentiert Lukács, dass nicht nur der gewalt-

sameWeg des Bolschewismus moralisch riskant ist. Das Gegenstück zur Gewalt

als einem notgedrungenen Verhaftetbleiben in der alten Ordnung ist der Kom-

promiss. Dieser bestehe im Versuch, eine »Form des Zusammenarbeitens zu fin-

den, die die Reinheit des Zieles und das Pathos desWollens nicht beeinträchtigt«.

Bei der Gewalt wie beim friedlich-reformerischen Weg des Kompromisses seien

»furchtbare Sünden und die Möglichkeit maßloser Verirrungen verborgen […],

die manmit vollem Bewußtsein verantworten und auf sich nehmenmuß«.176Wo

172 Lukács (1977): DieTheorie des Romans, S. 137.

173 Lengyel (1959): Visegrader Strasse, S. 245. Lengyel versichert in der Vorrede seines Buches Visegrader

Strasse die Authentizität der darin wiedergegebenen Aussagen historischer Personen.

174 Lukács (1975): Der Bolschewismus als moralisches Problem, S. 33.

175 Ebd.

176 Ebd., S. 31. Vgl. dazu Abschnitt 9 dieser Arbeit.
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man in der Verfolgung eines politischen Zieles auf einen Gegner trifft, dieser ei-

nem sein Gesetz aufzwingt, ist eine Anpassung an das vonnöten, was abgelehnt

wird und abgeschafft werden soll. Dies trifft für die Gewalt des Bolschewisten

ebenso zu wie für den Kompromiss des reformistischen Sozialisten.

Die Gefahr liegt jeweils darin, dass von der Reinheit der verfolgten Zielset-

zungen abgewichen wird, dass also die Mittel die Ziele gleichsam kontaminie-

ren. Politik als Wahrheitsprozedur ist – so oder so, reformistisch oder revolutio-

när – stets vor die Verantwortung gestellt, dieses Spannungsverhältnis zwischen

notwendiger Anpassung und Treue zu bewältigen. Im Falle der Entscheidung da-

für, die »neue Welt mit neuen Methoden, mit Methoden der wahren Demokra-

tie«177 aufzubauen,wenn also auf die gewaltsameHerbeiführung einer Entschei-

dungverzichtetundauf schrittweiseErfolgeunddiewachsendeEinsichtderSub-

jekte gesetzt wird, liegt die Gefahr darin, dass die Frontstellung gegenüber der

schlechten Wirklichkeit einem Sich-Einfinden und Sich-Genügen mit dem, was

innerhalb der bestehenden Ordnung zu erlangen ist, weicht. Die Gefahr des bol-

schewistischenWeges hingegenwirdmit demBegriff der Lüge zumAusdruck ge-

bracht.

Auf diesen Begriff ist in diesem Zusammenhang näher einzugehen. Es ist

deutlich,dass dieRede vom»Durchlügen zurWahrheit«metonymischenCharak-

ter hat. Die Lüge steht als Teil für das Ganze von Handlungen, die in der Revolu-

tion zum Einsatz kommen und das Potential haben, die zwischenmenschlichen

Verhältnisse als soziomoralisches Substrat der Zukunftsgesellschaft auf eine

Weise zu schädigen, die es unmöglich machen würde, die Zielvorstellung einer

friedvollen und solidarischenGesellschaft der Freien undGleichen zu realisieren.

In diesemSinnehatGeorgSimmel die Lüge als paradigmatischenunmoralischen

Akt beschrieben.178 Anhand der Lüge wird also eine Logik der Korrumpierung

verhandelt, die im Verhältnis von Zweck und revolutionärenMitteln zum Tragen

kommen kann. Gewalt wie Lüge sind Formen der Instrumentalisierung des an-

deren Menschen zu bestimmten Zwecken, und so lange Menschen durch Gewalt

gezwungen und durch die Lüge manipuliert werden, sind sie Gegenstände von

Herrschaft und nicht autonome, ihrer selbst mächtige Subjekte.

Entsprechend wird die Lüge beim »Realpolitiker« Trotzki als ein Problem von

bestimmten gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen gefasst. Die Kommu-

nistenmüsstendie Lüge einsetzen,dennderGegner lüge,hat immergelogenund

lügt auch im laufenden revolutionären Bürgerkrieg, und »ein Krieg ohne Lügen«

sei »ebenso unvorstellbar wie eineMaschine ohne Öl«. Nichtsdestoweniger seien

Lüge und Gewalt »an sich« zu verurteilen. InWahrheit werde mit dem Gebrauch

177 Ebd.

178 Vgl. Simmel (1992): Zur Psychologie und Soziologie der Lüge.
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der Lüge gegen die Existenz der Lüge gekämpft, denn nach dem siegreichen

Abschluss der Revolution würde mit dem Kapitalismus auch der Anlass für die

Lüge verschwinden: nämlich das Bestehen eines Klassengegensatzes und die

Notwendigkeit, Herrschaft zu etablieren und zu verteidigen.179

Mit dem Problem der Lüge hängt das der Publizität und der Rechenschafts-

fähigkeit zusammen. Die Praxis der Bolschewiki stellt eine Negation der These

Kants dar, nach der »alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlun-

gen,derenMaximesichnichtmit derPublizität verträgt, […]unrecht«180 sind.Die

gesamte Praxis des Bolschewismus, beginnendmit der konspiratorischen Arbeit

im Zarenreich, beruht auf der Entkoppelung von Publizität und Gerechtigkeit.

Dies fängt nicht erst mit Blick auf die umstürzlerische Eroberung der Herrschaft

an, die bereits Kant als eine beschreibt, die im Geheimen stattfinden muss und

damit im Gegensatz steht zum Prinzip der Gerechtigkeit, sondern betrifft auch

die Praxis des Regierens, die sich von der Verpflichtung zur öffentlichen Rechen-

schaft losspricht und den revolutionären Umbau der Gesellschaft nach Maßgabe

eines nur dem Parteikern bekannten Plans betreibt. Paradoxerweise wird dieses

Vorgehen, folgtman Alexandre Koyré, zur offiziellen Ideologie des Regimes; Koy-

rés Réflexions sur le mensonge von 1943 zufolge sei die Regierungspraxis des Stali-

nismus eine »Verschwörung in vollem Tageslicht« (une conspiration en plein jour),181

womit gemeint ist,dassderherrschendeParteiapparat gar keineAnstaltenmacht

zu verheimlichen, dass er einen heimlichen Plan verfolgt.

Gegen Kants Argument könnte nun zur Verteidigung der Kommunisten vor-

gebracht werden, dass nur dann die Möglichkeit der Publikmachung einer Ma-

xime eine Bedingung für ihre Gerechtigkeit ist, wenn die regierten Subjekte ein

korrektes Verständnis dessen besitzen, was eine selbstzweckhaften Wesen ge-

recht werdende Behandlung ist. Der Bolschewismus reklamiert hier eine höhere

Einsicht als die, über die die Subjekte selbst verfügen. Er ist in seiner politischen

Praxis keineswegs damit allein, strategisch Unwahrheiten einzusetzen, um da-

mit aber eben den regierten Subjekten zu dienen: etwa durch die Übertreibung

einerGefahr, die zurMobilisierung vonKräften führt, die zur Abwendungder be-

treffendenGefahr hinreichen.DasPrinzipder unbedingtenPublizität trifft ange-

sichts der potentiellen Güter, um die man sich mit ihm beschneiden würde, die-

selbe Kritik wie das Kantsche Verbot der Notlüge. Kants Argument könnte in die

179 Trotzki (2001): Ihre Moral und unsere, S. 142.

180 Kant (2012): Zum ewigen Frieden, S. 50. Kant begründet dies damit, dass der Grund für die Notwen-

digkeit der Geheimhaltung angesichts zu erwartender Widerstände nur darin liegen könne, dass die

leitende Maxime ungerecht ist. Dies ist jedoch eine Tautologie und behauptet nur die Untrennbarkeit

von Publizität und Gerechtigkeit. Vgl. ebd.

181 Koyré (2016): Réflexions sur le mensonge, S. 30.
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Richtung präzisiert werden, dass eine Maxime nur dann ungerecht sein muss,

wenn ihre öffentliche Deklarierung zu keinem Zeitpunkt möglich ist.

Die repräsentative Demokratie löst das Problem von Lüge und zerstörtem

Vertrauen durch öffentliche Kontrolle und Wahlen. Politiker und Politikerinnen,

die der Lüge – auch solcher, die mit besten Absichten getätigt wurden –, über-

führt wurden, verlieren das Vertrauen ihrer Unterstützer, werden abgewählt und

ersetzt, wodurch das Vertrauen bei einem neuen Personal einen »neuen Anfang«

machen kann. Zu einem für die repräsentative Ordnung existenzbedrohenden

Problem wird die Lüge erst dann, wenn der Gesamtheit der Repräsentanten und

Repräsentantinnen – der »politischen Klasse« – der Vorwurf der Verlogenheit

gemacht wird. Diese Möglichkeit der Erneuerung des Vertrauens ist bei einer

diktatorischen Ordnung, in der die Regierung zudem den Anspruch erhebt,

den Schlüssel zur guten Einrichtung der Gesellschaft zu besitzen, jedoch nicht

gegeben.

Das Problem der Lüge und der Geheimhaltung liegt nicht darin, dass sie not-

wendig Mittel einer Politik wären, die ungerechte Zwecke verfolgt, sondern im

SinneWalter Benjamins in ihrer Eigengesetzlichkeit als politischeMittel, die da-

zu führt, dass der Substanz zwischenmenschlicher Beziehungen in einer Wei-

se geschadet wird, die dessen Aufgabe als in Ausnahmesituationen eingesetztes

Sondermittel erschwert. Trotzki gelangt in seiner Einschätzung der Lüge als in

spezifischen Situationen legitimesMittel zumZweck zu einem gegenteiligen Re-

sultat als Kant, der das gegenseitige Vertrauen als Grundlage von Rechtsverhält-

nissen erachtete, die durch eine Relativierung des Lügenverbotes zerstört würde.

EinZulassenderVerfälschungderWahrheit inAusnahmesituationen,derenFest-

stellungdemUrteil des Subjekts obliegt,hätte zurFolge, »daßAussagen (Deklara-

tionen) überhaupt keinenGlaubenfinden,mithin auchalleRechte,die aufVerträ-

gen gegründet werden, wegfallen und ihre Kraft einbüßen; welches ein Unrecht

ist,das derMenschheit überhaupt zugefügtwird.«182Der aufVertrauengründen-

de Vertrag ist aber der Nukleus jeder sozialen Ordnung, die aus der freien Über-

einkunft vonGleichen hervorgeht; in einer Gesellschaft der Lügendenmüsste zur

Herstellung vonOrdnung durch Gewalt kompensiert werden,was die freie Über-

einkunft nicht mehr zu leisten imstande ist.

Die Lüge ist ein parasitärer Akt, wie Simmel erörtert, insofern sie von be-

stehenden Vertrauensverhältnissen zehrt, die sie aber zerstört. »Kein Frevel,

Grausamkeit, Ausschweifung«, so Simmel in seinem Aufsatz »Zur Psychologie

und Soziologie der Lüge«, »widerspreche so unmittelbar wie die Lüge den Vor-

aussetzungen nicht nur alles menschlichen Gemeinschaftslebens, sondern des

182 Kant (1977): Über ein vermeintes Recht, S. 638.
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Lügenden selbst.«183 Die sich der Lüge bedienende Politik verbraucht sukzessive

den Vorrat an Vertrauen, der ihr ein gewaltloses Herrschen erst ermöglicht.

Das Vertrauen des Gegners in die Wahrhaftigkeit der eigenen Aussagen geht als

erstes verloren, die Lüge wird dadurch mit Blick auf den Zweck der Täuschung

des Gegners wirkungslos. Die Lüge als Machtmittel kann dann noch als Lüge

gegenüber den Mitgliedern der eigenen Gruppe wirken – etwa in Form von fal-

schen Darstellungen der eigenen Stärke, Erfolge und Siegeschancen zum Zweck

der Mobilisierung im Kampf –, bis auch hier das vorgeschossene Vertrauen

enttäuscht ist und durch Gewalt kompensiert werden muss. Lüge und Gewalt

hängen also in der Weise zusammen, dass die Lüge die Ersetzung durch Ge-

walt als Tendenz in sich birgt. Die Frage ist aber, wie einer Herrschaftsinstanz,

die durch die Anwendung der politischen Lüge einmal zu dem Punkt gelangt

ist, stark auf die Mittel von Gewalt und Zwang setzen zu müssen, es gelingen

soll, die Gesellschaft zum Sozialismus als Gesellschaft der zwanglosen, freien

Assoziation und Übereinkunft der Mitglieder zu erziehen. Die Herrschaft kann

zwar über Zwangsmittel besitzen, aber durch den Verlust des Vertrauens in

ihre Wahrhaftigkeit auch der Autorität verlustig gegangen sein, die notwendig

ist für die Bewerkstelligung eines solchen Prozesses der Erziehung, der vom

Sich-Verlassen des Geführten auf den Führenden lebt. Wird einmal die Lüge als

politisches Mittel auch gegen die gerichtet, für die man kämpft, dann ist für die

Wahrung des Vertrauens letzterer in die eigene Wahrhaftigkeit und damit für

die Wahrung der Autorität notwendig, dass die Lüge nicht entlarvt wird. Das

bedeutet aber den Verrat am Ziel der Gesellschaft der Freien und Gleichen, auch

wenn der Verrat von denManipulierten nicht durchschaut wird.

DieGefahr,der dieDiktatur ausgesetzt ist, liegt darin,dass die Lüge nicht nur

zur Routine wird, sondern darüber hinaus zumMittel des Macht- und Selbster-

halts. Im Falle des Bolschewismus bedeutet das die Verlockung, die als Proviso-

rium eingerichtete Diktatur auf Dauer zu stellen, den Statthalter des Kommu-

nismus zum Kommunismus selbst zu erklären. Die oben angesprochene Siche-

rungder erstenEthikunddieEindämmungderSelbstermächtigung imSinneder

zweiten Ethikwürden es erfordern, dass die Diktatur des Proletariats ihre eigene

Liquidierung anstrebt. Das würde bedeuten, dass sie zum gegebenen Zeitpunkt

sich selbst als falscheOrdnungzuerkennengibtundauchausspricht,dass sie sich

selbst durchdieDemokratie als der vonder erstenEthik gefordertenOrdnung er-

setzt. Die Crux liegt aber natürlich in der Situationsdeutung der Gegenwart – al-

so derenEinschätzung als Ausnahmesituation, in der es noch der erzieherischen,

vorbereitenden, zugleich den Klassenfeind unterdrückenden Diktatur bedarf.

183 Simmel (1992): Zur Psychologie und Soziologie der Lüge, S. 408.
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Die sichnachaußenunterBerufungaufdasKommende–denKommunismus

–undnach innenunterBerufungauf dieAusnahmesituation legitimierendeDik-

tatur des Proletariats droht das marxistische Äquivalent zur Kirche zu werden,

wie sie vomGroßinquisitor inDostojewskisDieBrüderKaramasow gegenüber dem

wiederkehrenden Christus verteidigt wird: einem Text, der in den Diskussionen

des Kreises von Revolutionärinnen und Revolutionären um Georg Lukács wäh-

rend der Räterepublik eine bedeutende Rolle gespielt hat.184 Im Namen Christi

baut hier die katholische Kirche ein Regime auf, das die Sachwalterschaft seiner

Lehre auf Erden übernehmen soll. Jesu Lehre ist aber letztlich mit dem Bestehen

einer autoritären Organisation wie der Kirche unvereinbar, vor allem aber mit

dem Typus Mensch, den diese Organisation produziert. Die Kirche modifiziert

die Botschaft Christi, versteht dies als Korrektur und Verbesserung, schafft eine

massentaugliche Version einer in ihrer ursprünglichen Radikalität nur wenigen

zugänglichen Lehre.

AmTag derWiederkehr Christi wird diesemodifizierte Lehre dadurch vertei-

digt, dass ihr ursprünglicher Urheber dem Scheiterhaufen übergeben wird. »Wir

werdensagen,wirgehorchtenDir undherrschtennur inDeinemNamen.Wirwer-

den siewieder betrügen, dennDichwerdenwir nichtmehr zu uns einlassen.Und

in diesem Betrug wird unsre Pein bestehen, denn wir werden lügen müssen«,185

verkündet Dostojewskis Großinquisitor. Hier hat man es mit einer anderen Art

der Lüge zu tun als der imKampf taktisch eingesetzten. Es ist die Lüge, die in der

Berufung auf eine tatsächlich längst verratene Sache liegt. ZuChristiWiederkehr

müsste der Statthalter dem Messias weichen –müsste die Diktatur des Proleta-

riats dem Kommunismus weichen. Doch die Kirche und potentiell auch die Dik-

tatur des Proletariats sind Institutionen, die Gefallen an sich selbst gefunden ha-

ben, einschließlich der Rolle des Vormunds der ihr untergeordneten Menge, für

die vielleicht ein echtes Gefühl der Fürsorge besteht.Der Verratmanifestiert sich

als eine aufDauer gestellteEinschätzungderMenschenals unvorbereitet undun-

reif für das Eintreten der neuen Ordnung.

Die Lüge geschieht, wie der greise Großinquisitor sich vor Christus und vor

sich selbst rechtfertigt, aus einemchristlichenMotiv,nämlichder Liebe zudenen,

die von der reinen Lehre Christi überfordert wären; aber auch in einem aufrichti-

gen Bestreben, die christliche Lehre in der abgewandelten Form in der Welt Fuß

fassen zu lassen, der sie sonst fremd bleiben müsste. Dem gläubigen Volk kom-

men unter der Herrschaft der Kirche dieWohltaten des Brots und eines Zweckes

des Lebens zugute; das Verheerende ist jedoch, dass mit Verfälschung der Leh-

re Christi und der Vorenthaltung der Wahrheit das Wesentliche verloren geht:

184 Vgl. Lengyel (1959): Visegrader Strasse, S. 246.

185 Dostojewski (1977): Die Brüder Karamasoff, S. 413.
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nämlich die Freiheit, deren Anerkennung die Zulassung der Möglichkeit bedeu-

ten würde, an der Zumutung der Botschaft Christi bzw. des Kommunismus zu

scheitern. Das Äquivalent zur Kirche ist der autoritäre Staat, der sich paterna-

listisch um das Wohl und die Sicherheit seiner Bevölkerung kümmert und sich

dafür zu ihrer Entmündigung berechtigt sieht: »So höre denn, daß gerade jetzt

dieseMenschenmehr denn je überzeugt sind, vollkommen frei zu sein,unddabei

haben sie doch selbst ihre Freiheit zu uns gebracht und sie gehorsam und unter-

würfig uns zu Füßen gelegt. Aber das ist unser Werk: Oder war es das, was auch

du wolltest, war es diese Freiheit?«,186 heißt es bei Dostojewski aus dem Mund

des Kirchenmannes.Die sich in Permanenz setzendeDiktatur agiert letztlich auf

der Basis eines pessimistischenMenschenbildes, aus dem folgt, dass wie im Falle

von Hobbes’ Leviathan autoritäre Macht menschliche Unzulänglichkeiten kom-

pensieren muss.

Lukács’ Diskurs der »Sünde« ist nicht nur zu verstehen als ein Versuch, die

in der offiziellen KP-Lesart mechanistisch ausgelegte marxistische Geschichts-

philosophie, an der der Autor von »Ästhetische Kultur« einst Tiefe vermisst hatte,

als eine eschatologische Erzählung neu zu schreiben und seine seelisch-ethische

Dimension zu erfassen. Vielmehr stellt er auch eine Art Praxis der »Sorge um das

Selbst« dar.187 Schon in der Zeit der Arbeit amDostojewski-Projekt ist sich Lukács

der Korrumpierbarkeit einer sich revolutionärer Gewalt bedienenden Politik be-

wusst; in ihr liege als »Gefahr« der »Pharisäismus (Realpolitik)«; »Revolution (Ter-

rorismus)« seimithin »niemals realpolitisch zu beurteilen«.188Ein innererWider-

stand zum eigenen Tun, das Bewusstsein der Sündhaftigkeit des eigenen Han-

delns betrachtet Lukács als essentielles Moment, dessen Verlust das ganze Un-

ternehmen der Revolution gefährden würde. In Geschichte und Klassenbewusstsein

sollte er schreiben, dass das »innere Leben der Partei« ein ständiges »Ankämpfen

gegen diese ihre kapitalistische Erbschaft«189 sei, wozu Arbeitsteilung, hierarchi-

sche Bürokratie, aber auch der Einsatz der Staatsgewalt gegen Individuen und

Gruppen gezählt werden können.

Kurz vor dem Beitritt in die KP heißt es: »Nur die mörderische Tat des

Menschen, der unerschütterlich und alle Zweifel ausschließend weiß, daß der

Mord unter keinen Umständen zu billigen ist, kann – tragisch – moralischer

Natur sein.«190 Seelischer Widerstand gegenüber dem eigenen Tun ist nicht nur

legitim, sondern auch gefordert. Das bedeutet in weiterer Folge auch die Not-

wendigkeit eines gewissen inneren Abstands zum Gebilde, dessen Aufrichtung

186 Ebd., S. 409.

187 Vgl. u.a. Foucault (1993): Technologien des Selbst.

188 Lukács (1985): Dostojewski, S. 127, 124.

189 Lukács (1923): Geschichte und Klassenbewusstsein, S. 338.

190 Lukács (1975): Taktik und Ethik, S. 53.
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sich der Revolutionär oder die Revolutionärin verschrieben hat. Die Diktatur

müsse auch als Diktatur, »das Schlechte als Schlechtes, die Unterdrückung

als Unterdrückung, die Klassenherrschaft als Klassenherrschaft« bezeichnet

werden, heißt es bereits in seinem Aufsatz »Bolschewismus als moralisches Pro-

blem«.191 Das aufrecht erhaltene Bewusstsein der Schuld ist Grundlage für die

»Selbstvernichtung der Unterdrückung«.192 Der von Außenstehenden zuweilen

als sektiererisch erachtete »ethische« Diskurs von Lukács und seinen Anhängern

unter den Kommunisten kann, Taktik und Ethik folgend, als Gegendiskurs und

notwendiges inneres Korrektiv zum reinen »taktischen« oder »realpolitischen«

Diskurs angesehen werden, in dem die Frage der Gewalt nur im Zusammenhang

instrumenteller Überlegungen verhandelt wird und so zu etwas Normalem,

Alltäglichem, Bedeutungslosem zu werden droht. Pathetisch lautet es in Die

moralische Grundlage des Kommunismus, dass mit dem Kampf ein Prozess der

inneren Vorbereitung auf das Ziel einhergehen müsse; denn »die Veränderung

der Wirtschaft, der Gesellschaft an sich allein« könne die »neue Gesellschaft

nicht erschaffen. […] Wenn wir wirklich wollen, daß dieser Klassenkampf im

Augenblick des Sieges tatsächlich siegreich sei, ist es notwendig, daß dieses

innere Vorbereitetsein auf die Liebe bei allen gegeben ist.«193

ImKontextderbolschewistischenArbeit amSelbst istmithinauchdiePräsenz

vonDostojewski in dendort geführtenGesprächen zu sehen– jenemDichter, von

demes in derTheorie desRomans heißt, er habe in Figurenwie demFürstMyschkin

oder Sonja (aus Schuld und Sühne) eine Seelenwirklichkeit außerhalb der bestim-

menden Kraft der Konventionen, Institutionen, sozialen Habitualitäten usw. er-

reicht–die also jene inneremoralischeDistanz gegenüber denZwängenderWelt

verkörpern, die im Kontext der Revolution erforderlich ist.194 Der Gedanke der

Schuld bestimmt auch das Verständnis des Verhältnisses zur nachfolgenden Ge-

neration. Dies wird deutlich im gleichsammosaischen Gestus der Übergabe und

Beauftragung,mit dem sich Lukács an die junge Generation richtete, etwa in sei-

ner im Juni gehaltenenRede vor den Jungarbeitern.Diese scheinen in erster Linie

Schüler und damit nicht Teil der Roten Armee gewesen zu sein. Lukács teilt den

Vollzug der Revolution in zwei Etappen, in denen zwei verschiedene Generatio-

nen je eigene Aufgaben erfüllen. Seine eigene führt den Kampf gegen das Diktat

derWirtschaft über die Kultur, den Kampf also gegen die Bourgeoisie.

191 Lukács (1975): Der Bolschewismus als moralisches Problem, S. 32, Hervorhebungen im Original.

192 Ebd.

193 Lukács (1975): Die moralische Grundlage des Kommunismus, S. 87.

194 Vgl. Lengyel (1959): Visegrader Strasse, S. 245–249.
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Wir dürfen in diesem Kampf nicht wählerisch sein.Wir müssen alles für die Klasseninteressen

des Proletariats tun. […] Wir alle, die um den Sieg des Proletariates kämpfen, wir alle – ohne

Ausnahme – sind die Vergifteten und Opfer des Kapitalismus.195

Aber seine Adressaten stünden »nicht direkt in diesem Kampf«. Ihre Aufgabe

sei das Lernen. »Hauptziel Eures Lebens muss die Bildung sein, gebt der neuen

Kultur Sinn und Ziel.«196Die Epoche der nicht-entfremdeten Neuaneignung der

Welt folgt in Lukács’ großer eschatologischer Erzählung also erst einer Epoche

der Selbstopferung, der Gewalt, der Sünde, die mit dem Kampf verbunden sind.

Manbeachte hier die geschichtseschatologischeKonstruktion vonSchuldund

Sühne, die sich aus dem Obigen extrapolieren lässt: Die Diktatur, der Bruch mit

dem Tötungsverbot, der Schritt zum Terror ist Sünde; und zwar nicht nur aus

der Perspektive des »Alten«, sondern auch aus der des zu Erreichenden, so wie

die Diktatur des Proletariats eine Diktatur aus der Perspektive der bekämpften

bürgerlichen Gesellschaft wie auch aus der Perspektive des verwirklichten Sozia-

lismus ist. Nur wenn die Sünde des Revolutionärs durch die vollkommene Ab-

schaffung der Gewalt in der Gesellschaft und Kultur der Zukunft gesühnt wurde,

so kann man extrapolieren, hat die revolutionäre Gewalt ihren Sinn erfüllt. Die

Legitimation revolutionärer Gewalt beruht auf einem Versprechen, dessen Ein-

lösung nicht mehr in der Hand der Revolutionäre liegt, denn diese sind nur die

Liquidatoren des Alten, nicht aber eigentlich die Erbauer des Neuen.Was aber in

ihrer Hand liegt, ist ihre eigene Liquidierung, die erforderlich sein wird für das

Erreichen des Ziels, sind doch die grausamen Realpolitiker der Revolution nicht

nur »Vergiftete undOpfer desKapitalismus«,wie es inder eben angeführtenStel-

le heißt; sie öffnen durch die Selbstermächtigung zum Töten aus Güte einenmo-

ralischen Abgrund, den sie selbst wieder zu schließen verantwortlich sind. Die

Selbstliquidierung bedeutete das In-Geltung-Halten des »Du sollst nicht töten«

und die Bewahrung vor dem Fall in die moralische Anarchie.

Der Triumph der Lüge und dermoralischen Anarchie findet dann statt, wenn

eben wie im Falle des Dostojewskischen Großinquisitors der Zustand der revo-

lutionären Leitungs- und Beherrschungsbedürftigkeit auf Dauer gestellt wird.

Lukács sollte seine ethisch-politischenÜberlegungen, ein problematisches Amal-

gam aus seinem frühen ethisch-metaphysischen Denken und einem 1919 erst

im Aneignungsstadium befindlichen Marxismus, noch vor der Stalin-Periode

als philosophisch und politisch unreif verurteilen.197 Tatsächlich erlaubten aber

gerade diese Voraussetzungen eine besondere Sensibilität für die moralischen

Fallstricke der revolutionären Politik. Bei den Zeitgenossen erregte der ethische

195 Lukács (1975): Rede auf dem Kongress der Jungarbeiter, S. 152.

196 Ebd.

197 Beginnend bei seiner ersten »Selbstkritik« 1920; vgl. Lukács (1976): Selbstkritik.
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Diskurs des jungen Lukács Aufmerksamkeit, oft aber auch Ablehnung. Zwei

biographisch-literarische Kommentare über die revolutionäre Ethik von Lukács

sind hervorzuheben, die beide bedeutende problematische Punkte zur Sprache

bringen.

Früh schrieb der Mitstreiter von 1919 Joseph Lengyel, der an mehreren Orten

dem Diskurs der »Ethiker« den Anstrich des Esoterischen und Sektiererischen

angedeihen ließ, aber ihnen selbst auch mangelnde revolutionäre Entschlossen-

heit und eine schwächende Wirkung auf den Kampfeswillen der Genossen vor-

warf. Ervin Sinkó, neben Lukács der führende Kopf der »Ethiker« und späterer

Verfasser eines umfangreichen historischenRomans über die Räterepublik,198 et-

wa hättemehrmals gegenüber Konterrevolutionären nicht die notwendige Härte

gezeigt, etwa beim Aufstand der Schüler der Militärakademie Ludovika, die ei-

nen Anschlag auf Truppen der Roten Armee unternommen hatten, von Sinkó al-

lerdings begnadigt wurden.199 Der Konflikt zwischen Sache und Methode, zwi-

schen »Zweck und Aufgabe«, an den diejenigen, die wie Lengyel »schonungslos

dasGute erstrebten«,niemals gedacht hatten,wäre durchdenEinfluss vonSinkó,

Lukács und den Ethikern in gefährlicher Weise zumThema geworden, wie Len-

gyel mit Blick auf den jungen Volkskommissar für innere Angelegenheiten und

damit Verantwortlichen für die Bekämpfung der Gegenrevolution, Ottó Korvin,

berichtet.200

Über diese Kritik hinaus findet sich bei Lengyel ein hellsichtiger Hinweis auf

die Korrumpierbarkeit der Sündenidee der Budapester »Ethiker«, für die Lukács’

Leben und Schaffen als Intellektueller, das sich nicht mehr vom Sowjetkommu-

nismus lösen sollte, ein Beispiel gibt. In der Visegrader Strasse (erstmals erschie-

nen 1932) stellt Lengyel heraus, dass sie ganz entgegen ihrer Intention ein oppor-

tunistisches Verhältnis zum Staat begünstige, ein Akzeptieren des verordneten

moralisch Falschen als tragisch-unvermeidlich.Das Sündenbewusstsein ist nicht

mehr als ein ersehntes innerlichesResiduumderReinheit undUnbeflecktheit, ei-

ne leere Pathosformel zuletzt, die sich hervorragend verträgt mit einer passiven,

sich treibenlassendenHaltung gegenüber demFortgang der »äußeren« politisch-

gesellschaftlichen Entwicklung. So schreibt Lengyel über seine eigene Haltung

zur Partei:

Ich blieb während der Diktatur und auch noch eine ganze Zeit nachher Materialist und, soweit

ich konnte, Marxist. Als mir später einmal in einem schwachen Abschnitt meines Lebens Be-

denken kamen, da wurde ich ein konsequenter Jünger Ervin Sinkós. Und das verlangte, daß ich

aus der Partei austrat. […] Ich sagte mir: wenn ich nicht schonungslos das Gute erstrebe, wenn

198 Vgl. Sinkó (1954): Optimisti.

199 Vgl. Lengyel (1959): Visegrader Straße, S. 246 f.

200 Ebd., S. 247 f.
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das, was ich bisher für die höchste Tugend hielt, Sünde ist, dann weg von der Sünde, weg von

den verlogenen ›Judas‹-Verdrehungen, weg von der Berufung zur Sünde.201

Sündenbewusstsein, so muss man über Lengyel hinausgehend sagen, ist etwas

anderes alsAutonomiedesGewissensundSelbstverantwortung.VoneinerPflicht

des Einzelnen, Parteientscheidungen gewissensmäßig zu prüfen und imgegebe-

nenFall Einspruch zu erheben, spricht Lukács nicht.Sündenbewusstsein stellt le-

diglich eine innere Haltung gegenüber dem dar, was die Partei als objektive Not-

wendigkeit deklariert und anordnet. Intendiert war sie als heroische und elitä-

re Ethik von Revolutionären, die in einer Ausnahmesituation ein bewusstes Op-

fer eingehen; praktisch wurde sie zum Korrelat einer passiven, hörigen und op-

portunistischenHaltung gegenüber der bürokratisch-diktatorischenHerrschaft.

Es entspricht dem konsequenten Avantgarde-Prinzip, dass das Aussprechen von

Mord als Mord, von Sünde als Sünde, Prärogativ der Partei ist – mit der Konse-

quenz, dass in demMaße, in dem zur Normalität wurde, was nur Ausnahmezu-

stand sein sollte,auchdieBenennungderVerhältnisse als Sünde,alsDiktaturund

als bloßes Mittel zur Herstellung des Kommunismus endete; aber es entspricht

einer depravierten Ethik des Sündenbewusstseins, dass dies ohne Widerspruch

geschah.

Der von Lengyel angegriffene Ervin Sinkó selbst benannte einen anderen

bedeutenden problematischen Aspekt: die Verselbstständigung der bürokratisch

angeordneten Gewalt in einer speziellen Terroreinheit,202 die 1919 in den »Lenin-

Jungs« Gestalt annahm. Jede Staatsordnung habe ihre Richter und ihre Henkers-

knechte, so führt er in seinem1935 inParis erschienenenautobiographischenText

En face du juge (dt. Vor dem Richter) aus. Doch wenn auch der Henkersknecht nur

jener ist, der die Urteile vollstreckt, die der Richter ausspricht, sitzt der Richter

nicht gern an einem Tischmit diesem. Gegen Lukács’ pathetische Rede von einer

Generation, die zur Sünde um ein zukünftiges Heil willen verurteilt ist, blickt

Sinkó auf die Realität des bürokratisierten staatlichenGewaltapparats. In diesem

werden die Zuständigkeiten für die Fragen des Gewissens der Revolution und für

die Gewalttaten, die zu deren Umsetzung notwendig sind, unterschiedlichem

Personal zugeteilt. Der Henkersknecht werde aus der Gesellschaft ausgestoßen,

und dies geschehe »über eine Hypokrisie des Selbstbetrugs hinaus aus dem In-

stinkt, der die physische Bestialität, denMord, selbst wenn er eine unpersönliche

gesellschaftliche Funktion hat, nur alsMord und seinen Vollstrecker nur alsMör-

der empfindet«.203 Sinkó kommt auf József Cserni zu sprechen, Kommandant

der auf die Niederschlagung konterrevolutionärer Aktivitäten spezialisierten

201 Ebd., S. 249.

202 Über den »roten Terror« in der Räterepublik vgl. Bodó (2018): Actio und Reactio.

203 Sinkó (1985): Vor dem Richter, S. 54.
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Lenin-Jungs: »ein körperlich überaus starker, primitiver Mensch, der ein wenig

unbeholfen und auch sentimental« ist und den Sinkó aus der Zeit der Illegalität

vor der Revolution kannte. Cserni und seine Leutemussten so handeln, als »seien

sie persönlich blutdürstig, seelisch grob und dazu noch korrupt«. »Und ich sah«,

so der Autor, »dass er sich in dieser Rolle wohlfühlte. Zur Bravour war geworden,

was im Prinzip unumgänglicher Zwang hätte bleiben müssen.«204 Es klingt wie

ein vernichtendes Urteil über Lukács’ Ethik des Revolutionärs, wenn Sinkó mit

Rückgriff auf einen zentralen Begriff derselben schreibt: »Die Henkersknech-

te«, die »Werkzeuge der Revolution«, wurden »menschlich die ersten Opfer der

Revolution.«205

3.5 Warten auf das Menschsein im Jahrzehnt der Sachlichkeit206

I can’t be good nomore

Once like I did before

I can’t be good, baby

Honey, because the world’s gone wrong

Mississippi Sheiks

Es wurde bereits angemerkt, dass der utilitaristischen Ethik des Bolschewis-

mus zufolge, die die Mittel durch den Zweck geheiligt sieht, allein der Erfolg

den Schritt zur Revolution und zur Gewalt rechtfertigen kann. Der Erfolg blieb

nun jedoch aus. Die Situationsdeutung, nach der man sich inmitten der in

Gang gekommenen Weltrevolution befand, stellte sich als Täuschung heraus.

Die revolutionären Bewegungen und Experimente in Mitteleuropa wurden nie-

dergeschlagen, die Sozialdemokraten beruhigten das radikalisierte Proletariat

erfolgreich mit dem Argument der Vertagung des historisch unvermeidlichen

Umsturzes des Kapitalismus. Von links und rechts aus begab man sich gegen-

über den Lebensmöglichkeiten in einem sich aus der drückenden Notsituation

der Revolutionszeit herausarbeitenden Kapitalismus in Fundamentalopposi-

tion. Asketisch schlug man aus, was die herrschenden Verhältnisse anboten,

und begründete damit eine neue Spielart des revolutionären Heroismus. Georg

Lukács etwa begab sich nach seiner Flucht nach Wien in den Untergrund und

wirkte weiter für die Revolution – dabei mitleidig beobachtet von Béla Balázs,

204 Ebd., S. 65.

205 Ebd., S. 54.

206 Dieses Kapitel stellt eine erheblich gekürzte Überarbeitung von Dikovich (2017): Postrevolutionäre Pas-

sionswege dar.
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seinem Freund aus den Zeiten des Budapester Sonntagskreises und späteren

Mitrevolutionär:

Ich muss noch über Gyuri schreiben. Er macht einen herzzerreißenden Blick; ist leichenblass,

hat eingefallene Wangen, ist nervös und traurig. Er wird beobachtet, verfolgt, er trägt einen

Revolver in seiner Tasche, weil er mit Recht Angst davor hat, dass er mit Gewalt entführt wird.

In Pest wird er wegen der Anstiftung zu neunfachem Mord angeklagt, und sie haben Beweise

in den Händen. Hier macht er hoffnungslose konspirative Parteiarbeit, sucht nach unterschla-

genen Parteigeldern, und währenddessen wird sein philosophisches Genie unterdrückt.207

FolgtmanHelen Fehervary, ist es dieser heruntergekommene, fragile, aberweiter

mit letzter Bereitschaft zu Verzicht und Opfer der Sache dienende Lukács, der

als Vorlage für Figur des Gelehrten Bató in Anna Seghers’ Roman Die Gefährten

von 1932 diente.208 Seghers, die mit dem ebenfalls dem Kreis um Balázs und

Lukács in Budapest zugehörigen Soziologen Lászlo Rádványi verheiratet war,

liefert in ihrem Roman ein Panoptikum von Leidensgeschichten nach der in-

ternationalen revolutionären Phase nach dem Weltkrieg in Europa verstreuter

Revolutionäre,darunter auch einerGruppe ausUngarn.AnBatówirdder geistige

Überlebenskampf des revolutionären Intellektuellen zur Darstellung gebracht.

Desillusioniert ist man gegenüber der Politik des revolutionären Appells und des

vorpreschenden Einsatzes; das Proletariat reagierte mit enttäuschender Träg-

heit und kleingeistigem Egoismus. Die sinnstiftenden Versprechungen, die der

Bereitschaft, Leib und Leben zu opfern, zugrunde gelegen hatten, verlieren zuse-

hends an Glaubwürdigkeit. Besonders schwerwiegend ist dabei die Entwicklung

der Diktatur des Proletariats, die mit dem Zusammenbruch der Weltrevolution

und der Wende zum Sozialismus in einem Land im Stadium des bloßen Unter-

drückungssystems steckengeblieben zu sein scheint. Die Grundthese, dass der

Kapitalismus nur noch einen Todesstoß bräuchte, um unterzugehen, erwies sich

als falsch, und im Kampf mit dem Klassengegner mutiert der Kommunismus in

ein immer hässlicher werdendes Ungeheuer:

Unsere furchtbaren, mit soviel Leid und Mut verbundenen Anstrengungen haben gegen die

Schwerkraft der Geschichte – darf ich sagen Naturgeschichte – nichts ausgerichtet, und im

Grunde ist nichts Besonderes geschehen; denn die Umorganisierung eines Riesenreiches mag

für den reinenHistoriker ein grandioser Anblick sein, unserer Sinnlosigkeit hat sie keinen Sinn

gegeben und unsrem geistigen Leid kein Ende bereitet, und wird schließlich nichts anderes

207 Zit. n. Kókai (2017): Die biographischeWende, S. 108.

208 Fehervary (2005): Regarding the Young Lukács, S. 89. Diese Zuordnung ist jedoch fragwürdig, da Bató

eine »idealistische« Terminologie verwendet, die beim in den zwanziger Jahren sich bereits ganz dem

historischenMaterialismus verschrieben habenden Lukács nicht zu finden ist. Zu Seghers’ Roman und

zumMotiv der Askese darin vgl. Kerekes (2017) Pathos und Ethos. Ausführlicher zu den im Folgenden

diskutierten Texten Seghers’, Dörmanns undWieds siehe Dikovich (2017): Postrevolutionäre Passions-

wege.
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gewesen sein als irgendeine Form der staatlichen Zusammenfassungen, einer der zahllosen

Möglichkeiten, an einemNetz zu zappeln.209

Es sind dies die Worte eines ausgebrannten Mannes, dem das Schreiben, sein

Beruf, zunehmend schwerfällt. Mit dem Hinweis auf die »Naturgeschichte« ist

ein vernichtendes Urteil über das bolschewistische Programm ausgesprochen;

die Diktatur des Proletariats konnte sich nicht als Vehikel des Humanen in der

unmenschlichen Wirklichkeit bewähren, es hat die Gesetze der Welt nicht be-

dient, um einen dieser entgegengesetztenWeltzustand herbeizuführen, sondern

ist ganz im »Tierzustand«210 der Welt aufgegangen. Foerster und seinen pazifis-

tischen Gesinnungsgenossen wird damit rechtgegeben, der Bolschewismus ließ

sich von der schlechten Ordnung, die er zu bekämpfen antrat, absorbieren, und

die bezahlten Opfer und begangenen Sünden waren sinnlos.

Die Gewaltordnung der Gegenwart erscheint nicht mehr im Licht einer zu-

künftigen revolutionären Änderung der Gesetze dieserWirklichkeit.Das Subjekt

muss sich nüchtern-pragmatisch diesen dauerhaftenGesetzen fügen oder unter-

gehen. Dass Menschlichkeit in einer unmenschlichen Welt bald unter die Räder

zu kommen droht, dass die Restriktion des Humanen also eine Überlebensregel

für die Politik wie auch das Leben des Einzelnen darstellt, ist die in der neusach-

lichen Literatur der Zeit immer wieder von Neuem bestätigte Regel, an dem al-

le revolutionären und anderweitigen weltverbesserischen Wünsche zerbrechen

müssen.211 IhreWelt entspricht jenermoral- und sinnesfeindlichenWelt, die sich

Edmund Husserl in einer Aufzeichnung aus den 20er Jahren ausmalt; eine Welt,

in der »dieMenschengeschichte keine fortschreitendeEntwicklung in sich [trägt]

und in sich tragen [kann]«, in der »dieMöglichkeiten eines bleibendenwertvollen

Wirkens und Schaffens für mich und für alle anderen Menschen keine vernünf-

tigenWahrscheinlichkeiten sein« können.212Die Neue Sachlichkeit kann als eine

ästhetischeEvidenzproduktion indiesemSinneangesehenwerden,diebestimmt

ist von einem Gestus objektiver, von keinen humanistischen oder anderweitigen

Illusionen verklärter Dokumentierung des Tatsächlichen, wenn auch oft einge-

färbt in ein von melancholischer Resignation bis hin zu zynischer Kälte reichen-

des emotionales Kolorit.213

209 Seghers (1977): Die Gefährten, S. 127 f.

210 Foerster (1919): Weltpolitik undWeltgewissen, S. 6.

211 Der Status eines Klassikers kann hier Erich Kästners »Geschichte eines Moralisten« Fabian von 1931 zu-

gesprochen werden; Kästner (1931): Fabian.

212 Husserl (2014): Wert des Lebens, S. 309.

213 In diesem Sich-Versagen aller humanistischen, aber auch romantischen Illusionen lag das spezifische

»Ethos« der Neuen Sachlichkeit, die damit als eine Art utopieloser, pessimistischer Aufklärung be-

schrieben werden könnte. Vgl. Vaydat (1991): Neue Sachlichkeit als ethische Haltung; vgl. auch Helmut

Lethens bedeutende Studie Lethen (1994): Verhaltenslehren der Kälte.



182 Warten auf das Menschsein

Die unbarmherzigeGültigkeit dieser Regelwird unter anderemauch anKom-

munisten und idealistischen Pazifisten demonstriert, die in der Gesellschaft der

Zwischenkriegszeit materiell undmoralisch einen Stand zu finden suchten. Bei-

spiele dafür sindFelixDörmanns »WienerRoman«–soderUntertitel– Jazz (1925)

oder Ernst Tollers DramaHoppla, wir leben! (1927). Ein Grundbestand an Skrupel-

losigkeit und Kälte ist überlebensnotwendig. »Seelische Luxustierchen sind un-

zeitgemäßer denn je« und »zumAussterben«214 bestimmt, heißt es bei Dörmann,

der das Schicksal eines ehemaligen ungarischen Bolschewisten und eines Pazi-

fisten in den Jahren nach den mitteleuropäischen Revolutionen darstellt und so-

zialdarwinistisch denUntergang seiner Figuren aus demPrinzip der natürlichen

Selektion ableitet. »Das Leben ist keineWiese, auf der dieMenschenRingelreihen

tanzen und Friedensschalmeien blasen. Das Leben ist Kampf. Wer die stärksten

Fäuste hat, gewinnt. Das ist absolut normal«,215 heißt es ganz ähnlich aus dem

Munde des Professor Lüdin, der dem Protagonisten und Revolutionär Karl Tho-

mas Verrücktheit bescheinigt, da dieser zu zweifeln wagt, dass die »Welt immer

so bleiben [werde] wie jetzt«.216AuchwennWeltkrieg und Revolution ein (vorläu-

figes)Endegenommenhatten, ist dieWelt demHumanennichtweniger feindlich

geworden. ImGegenteil: Sie bietet nicht einmal mehr den geringsten Anlass und

Raum, in ihr ausharrend und sie ertragend auf seine zukünftige Verwirklichung

zu hoffen.

Bekanntlich stellte dieses ethisch-existentielle Überzeugungssystem der ab-

gekühlt-sachlichen Einfügung in die herrschenden Verhältnisse das Vorspiel zu

einer neuen Phase des eruptiver und pathologischer denn je ausbrechenden Ver-

langens der Umwälzung des Bestehenden. Der Nationalsozialismus war auf Re-

volution aus; deren Radius bildete jedoch nicht mehr die Welt, sondern Blut und

Boden, und das Substrat, das durch sie zum Gedeihen gebracht werden sollte,

war nicht mehr Menschlichkeit, sondern die Vitalität der »blonden Bestie«, vor

der schonNietzsche gewarnt hatte. Er treibt die Vorstellung des gnadenlosen Be-

währungskampfes, in dem das Subjekt steht, auf die Spitze; nicht aber behaup-

tet sich wie in der neusachlichen Literatur das Individuum darin unter listigem

und aggressivem Gebrauch aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel, sondern

dieBlutsgemeinschaft desVolkes. JedrastischereZügedieBarbarei annahm,des-

to mehr wurde es für das seelische Bestehen der ihr Ausgesetzten oder gar an ihr

Beteiligtennotwendig,wieder inErwartungdesMenschlichen ausharren zukön-

nen. An zwei Stellen soll dies abschließend deutlich gemacht werden, an denen

man vielleicht nicht sofort nach dieser Haltung suchen würde.Wir finden sie bei

214 Dörmann (1925): Jazz, S. 212.

215 Toller (1927): Hoppla, wir leben!, S. 132.

216 Ebd., S. 134.
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einem, der zu den größtenMördern dieser Zeit zu zählen ist, und bei einem, des-

sen wir heute zu Recht als eines Beispiels seltenen Muts und außergewöhnlicher

Integrität eingedenk sind.

Der erste ist Joseph Goebbels. Dieser schreibt am 10. Mai 1943, drei Monate

nach der Berliner Sportpalastrede mit ihrer Forderung des totalen Krieges und

amHöhepunktderSchoahmit sehnsüchtigemTonvonderkommendenZeit nach

demKrieg, ander er und seineGefährten »wieder anfangen [könnten],Menschen

zuwerden«.217Verstörend ist hier nicht allein derGedanke andie Anmaßung,den

millionenfachenMord und den beispiellos opferreichen Krieg als legitimen Preis

anzusehen, um das neue deutsche Menschsein herbeizuführen. Verstörend ist

vielmehr das Fehlen jeglichen Zweifels daran, nach millionenfachemMord noch

ein unversehrter Mensch sein zu können.Was den Anschein einer menschlichen

Regung des Bedauerns hat und wohl auch so gemeint war, entlarvt wie kaum ein

anderer Ausspruch diemoralische Perversität der hinter ihr stehendenDenkwei-

se.

Der zweite ist Dietrich Bonhoeffer. Dieser notiert während seiner Haft und

nach denmisslungenen Attentaten auf Hitler, an deren Vorbereitung er seit 1939

beteiligt war: »Die größte Sünde ist es, Sünde um jeden Preis vermeiden zu wol-

len.«218 Es ist erstaunlich, wie ähnlich diese Worte eines protestantischen Predi-

gers jenen des Kommunisten Lukács sind. Während aber bei diesem die Sünde

noch Teil eines vorwärts preschenden, den »Schrecken des Realen« in Kauf neh-

menden Strebens nach der irdischen Erlösung des Menschen ist, ist Bonhoeffers

Genehmigung der Sünde nur noch das letztemoralische Aufgebot, um dem tota-

len Sieg des Unmenschlichen entgegenzuwirken. Es sind dies radikaleWorte für

einen Christen und Vertreter der Bergpredigt; Worte, aus denen Trauer spricht

über eine Zeit, die an einen Punkt gelangt ist, wo derMenschlichkeit nichtsmehr

übrigbleibt, als demUnmenschlichenmit den äußerstenMitteln entgegenzutre-

ten, selbst das Töten eingeschlossen.

217 Zit. n.Wirtz (2018): Rausch und Tollheit, S. 256.

218 Zit. n.Mokrosch (2011): Dietrich Bonhoeffers Gedichte, S. 84.





4. DämonischeWiederkehr. Politischer
Antimoralismus

4.1 Eine Modevokabel

Am Ende der akuten Phase des Umbruchs 1923 hatten sich die parlamentarisch-

demokratischen Republiken in Deutschland und Österreich behauptet – Ungarn

war bereits seit der Niederschlagung der Räterepublik am 1. August 1919, einer

Phase des »weißen Terrors« und der Übernahme der Macht durch den »Reichs-

verweser« Miklós Horthy auf dem Weg zum autoritären Staat. Den Republiken

gelang dies jedoch nicht ohne Blutvergießen, wobei der zur Durchsetzung der

Weimarer Republik abverlangte Blutzoll ungleich höher war als der vergleichs-

weise sehr friedliche Übergang in Österreich.

Praktisch wurde die Idee der Umkehr, der Abkehr vom alten politischen Um-

gang mit Gewalt, die Friedrich Ebert selbst immer wieder evozierte,1 durch den

Beitrag von allen Seiten widerlegt und die Berufung auf sie Lügen gestraft. Die

Regierung sollte balddieSprache realpolitischerHärteübernehmen.Ebert,der in

einer am 1.Dezember 1918, also einige Tage vor demBeginn der Dezemberkämp-

fe gehaltenenRedenoch zumKampf »gegen jedeGewaltpolitik, vonwemsie auch

komme«, aufforderte, ließ in einem Aufruf vom 8. Januar 1911, also inmitten des

Spartakusaufstands, bereits verlauten: »Gewalt kann nur mit Gewalt bekämpft

werden.Die organisierte Gewalt des Volkes wird der Unterdrückung und der An-

archie ein Endemachen. […] Die Stunde der Abrechnung naht.«2 In einer Situati-

on der allgemeinen Desorganisation mussten aus Freiwilligen – darunter Aben-

teurer, die sich imKrieg nicht zumZuggekommen sehen,unddemobilisierungs-

unwilligeGewalttäter–zusammengestellteWehrverbände,die Freikorps,als »or-

ganisierte Gewalt des Volkes« vorgeschickt werden. Im Bestreben, das staatliche

Monopol auf legitime Gewalt zu behaupten,wurde dieses auf dieseWeise gerade

infrage gestellt. Im gegenüber der Öffentlichkeit verheimlichten Pakt Eberts mit

1 Ebert (1926): Gegen jede Gewaltpolitik, S. 124.

2 Zit. n. Gerwarth (2013): Rechte Gewaltgemeinschaften, S. 112.
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demNachfolger Erich von Ludendorffs als Chef derOberstenHeeresleitung,Wil-

helmGroener,wurde zudemvereinbart, dass imGegenzug für dieUnterstützung

der Regierung gegen die radikale Linke die Autonomie der Heeresführung intakt

bleiben sollte, es also zu keiner Entlassung demokratiefeindlicher Angehöriger

kommenwürde.3Nicht nur fandenGeister der altenOrdnungEinlass in die neue,

es wurden auch neue Geister gerufen, die dieWeimarer Republik nichtmehr los-

werdenwürdeunddie sie inFormvonPutschversuchen,politischemTerrorismus

und paramilitärische Gewalt kaum zur Ruhe kommen lassen würden.

Physische Gewalt ist aber nur ein Ausdruck einer politischen Moralität, die

durch die Umstände der Gründung mitbedingt sind. Die gegen den politischen

Feind gerichteten Zerstörungs- und Vernichtungsgelüste werden begleitet durch

eine Zerstörungswut, die sich gegen die moralischen Ideale und Prinzipien rich-

tet,vonderenAchtungdie für ihrFunktionierenGewaltzurückhaltungerfordern-

deDemokratie abhängig ist. An diesemAngriff gegen dieMoral selbst, gegen alle

Pflichten der Rücksicht, der Schonung und der Toleranz, sind Philosophen mit-

beteiligt. Er ist, wie im letzten Abschnitt bereits angedeutet wurde, nicht auf die

Politik beschränkt, sondern betrifft eine umfassende Einstellung gegenüber dem

Leben, dem persönlichen wie dem kollektiv-politischen. Ihren Kerninhalt bilden

die Einsicht in die Schwäche aller Moralität, ihr notwendiges Unterliegen, ihre

Unwahrheit angesichts der »harten« Gesetze der Realität, für die die Revolution

gerade einen Beweis darstelle, und die daraus folgende zynische Erhebung über

Moral.

In seinerKritik der zynischenVernunft schreibt Peter Sloterdijk, dass in derWei-

marerKultur die »zynische Struktur« des Bewusstseins eine »kulturbeherrschen-

de Dimension« erhielt:

Damals […] sickerten die strategischen Immoralismen aus zuvor hermetisch geschlossenenMi-

lieus ins kollektive Bewußtsein hinüber, und was zuvor unter die Betriebsgeheimnisse der Re-

alpolitik, der Diplomatie, der Generalstäbe, der Geheimdienste, der organisierten Kriminali-

tät, der Prostitution und der Unternehmensführung gerechnet hatte [sic!], wird nun von einer

grellenWahrheitswut aufgegriffen und unwiderruflich ins Zwielicht der ›offenen Geheimnisse‹

gestellt.4

Wahr, da der Realität gewachsen, sind alle Formen der instrumentellen Macht,

insbesondere aber die Gewalt. In der neuen, demokratischen Situationwird auch

dieses nunmehr offeneGeheimnis den ursprünglichen Inhabern, den staatlichen

Machteliten, entwendet, es findet neue Anwendungsbereiche, ob es nun der in-

dividuelle ökonomische Kampf oder aber der Konflikt zwischen den politischen

3 Vgl. Haffner (2004): Die deutsche Revolution, S. 132–136.

4 Sloterdijk (1983): Kritik der zynischen Vernunft, S. 707.
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Kräften ist. Als von der christlich geprägten Tradition wie auch von der neuen

liberalenDemokratie unterdrücktes Geheimnis hat es denCharakter eines Faszi-

nosums.5 Ein Konzept, in dem sich diese Faszination des antimoralischen Den-

kens kristallisiert, ist das desDämonischen.

Vom Dämonischen war man insbesondere in konservativ-revolutionären

Kreisen fasziniert. Prominent und häufig erscheint es etwa in Oswald Spenglers

DerUntergang des Abendlandes, dem großem philosophischen Beststeller der Zeit.6

Seine Beliebtheit setzte sich unter dem Nationalsozialismus fort. Wolfram Pyta

führt in seiner großen Hitler-Studie Äußerungen von hochrangigen Militärs,

Politikern, aber auch Historikern über die Persönlichkeit Hitlers zusammen,

die verdeutlichen, dass die Rede vom Dämonischen als Charakterisierung von

Personen über den Intellektuellendiskurs hinaus geläufig war.7 Dämonie des Jahr-

hunderts nennt der rechtsradikale, den Nationalsozialisten nahestehende bulga-

rische Schriftsteller und Philosoph Janko Janeff seine geschichtsphilosophische

Herleitung der völkischen Revolution von 1939.8 Mit dem Nationalsozialismus

und der Assoziierung des Dämonischen mit der Gestalt Hitlers beginnt sich

zunehmend eine negative Semantik des Dämonischen durchzusetzen. Arnold

Metzger spricht in seinen Vorträgen im Pariser und später amerikanischen Exil

zu den geistesgeschichtlichen Voraussetzungen des Nationalsozialismus Ende

der 1930er und Anfang der 1940er Jahre von der Dämonie als einer Konstante

im deutschen Denken, die sich bis Luther zurückführen ließe.9 Vom Streit der

Dämonie der Macht seit Machiavelli und Morus lautet der Untertitel der von Carl

Schmitt und Paul Tillich gleichermaßen beeinflussten Studie Machtstaat und

Utopie des konservativen, vom Nationalsozialismus sich jedoch kritisch distan-

zierenden Historikers Gerhard Ritter von 1940, in dem der Autor die Dominanz

des Machstaatdenkens in Deutschland aus seiner geographischen Lage und aus

5 Vgl. Pyta (2015): Hitler, S. 257–260.

6 Vgl. auch Spengler (1997): Der Untergang des Abendlandes, u.a. S. 144. Zum Dämonischen bei Speng-

ler vgl. Maye (2017); »Goethe«, ohne weiteren Zusatz; Maye (2014): Paradoxien der Konservativen Revo-

lution; Wetters (2015): Demonic History, S. 87–110. Die beflissene Übernahme der Vokabel »Dämonie«

durchdie bald sehr zahlreichenSpengler-Adepten veranlasste denDichterKlabund schon 1922,demEr-

scheinungsjahr des zweiten Bandes von Spenglers opus magnum, zur Abfassung eines satirischen Pro-

sastücks mit dem Titel »Der dämonische Otto«; Klabund (1922): Kunterbuntergang des Abendlandes,

S. 124–127.

7 Pyta zitiert denTheologen Karl Holl, der bereits in einer Rede vom 3. August 1925 konstatierte: »Heute

ist die Rede von der ›dämonischen Persönlichkeit‹ ein geläufiges Schlagwort geworden.« Zit. n. Pyta

(2015): Hitler, S. 257.

8 Janeff (1939): Dämonie des Jahrhunderts.

9 Vgl. Metzger (1964): Das Dämonische im deutschen Denken.



188 Dämonische Wiederkehr. Politischer Antimoralismus

demDruck einer kontinentalen Situation derMachtkonkurrenz vonGroßstaaten

ableitet.10

Schließlich sollte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg das Dämonische

als großer Erklärungsentwurf für die durchlittene und verantwortete Katastro-

phe herhalten. Dem Zug, Realgeschichte im Register des Mythischen zu deuten

und das Dämonische für eine Art kollektive Psychose und damit die jüngste

Vergangenheit der deutschen Nation verantwortlich zu machen, war dabei nicht

selten eine Tendenz zur Selbstexkulpation zu eigen, wurde doch damit auf eine

übermächtige Kraft verwiesen, die gleichsam die deutsche Nation überwältigt

und ihre Entscheidungen undHandlungen in eine verheerende Richtung gelenkt

hatte.11 Noch im Jahr 1945 hielt der Theologe Joseph Bernhart in der Martin-

Luther-Kirche zu Ulm einen Vortrag mit dem Titel »Das Dämonische in der

Geschichte«, in dem der Fall Deutschlands in die nationalsozialistische Barba-

rei auf das »Einbrechen« eines dem deutschen Wesen »Fremden« und auf eine

»Besessenheit der Gesunden«12 zurückgeführt wird. Das zuvor zutiefst mit der

deutschen Geschichte verbunden gesehene Dämonische wird hier aus dieser

ausgesondert. Der Ideenhistoriker Friedrich Meinecke misst dem Dämonischen

als transpersonale, kollektivpsychischeMacht in seiner Deutung des Nationalso-

zialismus von 1946, Die deutsche Katastrophe betitelt, einen zentralen Stellenwert

bei, ebenso Alfred Weber in seinem soziologischen Annäherungsversuch an das

Hitler-Regime unter demTitelAbschied von der bisherigenGeschichte aus demselben

Jahr.13Auf den bereits aus seiner Schrift aus demErstenWeltkrieg bekanntenGe-

danken der dämonischen deutschenKultur greiftThomasMann in seiner großen

literarischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, Doktor Faustus

von 1947, zurück.14 Das Reich der niederen Dämonen15 betitelt der Nationalbolsche-

wist, spätere Hitler-Gegner und anschließend zeitweilige SED-Funktionär Ernst

Niekisch seine »Analyse des Nationalsozialismus« (so der Untertitel). Der kon-

servative Philosoph Fritz Joachim von Rintelen fügt der Idee des Dämonischen in

seiner Abhandlung Dämonie des Willens mit Blick auf die jüngste Vergangenheit

ein Moment hinzu, dem im Folgenden noch Aufmerksamkeit gewidmet werden

soll: die katastrophaleWiederholung.16Einen späten Auftrieb erlebt der deutsche

Diskurs vomDämonischen inDolf Sternbergers bedeutendemWerkDreiWurzeln

der Politik von 1978, in dem das amoralische und unter dem Primat derMacht ste-

10 Ritter (1940): Machtstaat und Utopie.

11 Vgl. das Lemma ›Dämon‹ in Kämper (2007): Opfer – Täter –Nichttäter, S. 29–33.

12 Bernhart (2009): Das Dämonische, S. 366, 369.

13 Meinecke (1946): Die deutsche Katastrophe; Weber (1946): Abschied von der bisherigen Geschichte.

14 Mann (2001): Doktor Faustus.

15 Niekisch (1953): Das Reich der niederen Dämonen.

16 Rintelen (1947): Dämonie desWillens.
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hende Politikverständnis Machiavellis als »Dämonologik« aufgearbeitet wird,17

und zuvor bereits in Hans Blumenbergs Werk Arbeit am Mythos, in dem den

geistesgeschichtlichen Wurzeln des Dämoniediskurses bei Goethe nachgespürt

wird.

Der Begriff des Dämonischen ist gleichermaßen unscharf, wie er verbreitet

ist.Die begriffsgeschichtlicheHerausforderung, die heterogenenGebrauchswei-

sen dieses schillernden, in ästhetischen, kulturphilosophischen und politischen

Diskursen auffindbaren Begriffs auf eine stringente Grundsemantik zurückzu-

führen, ist beträchtlich und kann im Rahmen dieses Buches nicht bewältigt wer-

den. Eines scheint aber bei den Zeitgenossen, die sich dieses Begriffs bedienten,

zumindest bis nach der Schande des Hitlerismus durchgehend festzustehen: Die

Deutschen, ihre Geschichte, Kultur und ihre Politik sind in besonderem Maße

durch das dämonische Element charakterisiert – mochte dies nun als Auszeich-

nung, Bürde oder auch als fatales Schicksal interpretiert werden.18Entsprechend

ist auch kein anderer als Goethe die zentrale geistesgeschichtliche Referenz für

den Diskurs von der Dämonie. Das Dämonische ist eine zentrale Vokabel in Goe-

thes wichtigsten autobiographischen Texten, Dichtung undWahrheit und den Ge-

sprächenmit Eckermann. Ein ausführlicheres Zitat ausDichtung undWahrheit kann

als ein Schlüssel nicht nur für das Goethesche Verständnis des Dämonischen die-

nen, sondern des gesamten, zumeist an Goethe anschließenden späteren Dämo-

niediskurses von Weimar. Im der Entstehung des frühen, im Spanisch-Nieder-

ländischen-Krieg angesiedelten Dramas Egmont (1787) gewidmeten zwanzigsten

Buch der Autobiographie heißt es:

Obgleich jenesDämonische sich inallemKörperlichenundUnkörperlichenmanifestierenkann,

ja bei den Tieren sich aufsmerkwürdigste ausspricht; so steht es vorzüglichmit demMenschen

imwunderbarstenZusammenhangundbildet einedermoralischenWeltordnung,wonicht ent-

gegengesetzte, doch sie durchkreuzendeMacht, so daßman die eine für den Zettel, die andere

für den Einschlag könnte gelten lassen. Für die Phänomene, welche hiedurch hervorgebracht

werden, gibt es unzählige Namen: denn alle Philosophien und Religionen haben prosaisch und

poetisch dieses Rätsel zu lösen und die Sache schließlich abzutun gesucht, welches ihnen noch

fernerhin unbenommen bleibe. Am furchtbarsten aber erscheint dieses Dämonische, wenn es

in irgend einem Menschen überwiegend hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich

mehrere teils in der Nähe, teils in der Ferne beobachten können. Es sind nicht immer die vor-

züglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten, selten durch Herzensgüte sich emp-

fehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben eine unglaubliche Gewalt

über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente, und wer kann sagen, wie weit sich eine solche

17 Vgl. Sternberger (1984): Drei Wurzeln der Politik, S. 159–257.

18 Einen guten Überblick über die Begriffsgeschichte des Dämonischen und zugleich einen Eindruck von

der Heterogenität der Verwendungsweisen des Begriffs geben Wetters (215): Demonic History; und

Friedrich u.a. (2014): Das Dämonische.
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Wirkung erstreckenwird?Alle vereinten sittlichenKräfte vermögennichts gegen sie; vergebens,

daßderhellereTeil derMenschensie alsBetrogeneoder alsBetrüger verdächtigmachenwill,die

Masse wird von ihnen angezogen. Selten oder nie finden sich Gleichzeitige ihresgleichen, und

sie sind durch nichts zu überwinden, als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kampf

begonnen; und aus solchen Bemerkungen mag wohl jener sonderbare aber ungeheure Spruch

entstanden sein: Nemo contra deum nisi deus ipse.19

Es lassen sich aus dieser Stelle folgende Elemente des Dämonischen extrahieren,

die regelmäßig in späteren Reden vom Dämonischen wiederkehren und damit

dieSkizzierungeiner einigermaßenkonsistentenSemantikdesDämonischener-

lauben:

1) Als erstes wäre die Vorstellung einer ursprünglichen Einheit dessen, was

das christliche wie auch das säkular-aufklärerische Denken zu scheiden sucht,

zu nennen: eine rational nicht auflösbare und daher von theologischer wie philo-

sophischer Rationalität gemiedene und ausgeblendete, lediglich vomMythos er-

fasste Einheit von Gut und Böse bzw.–weniger moralisch denn anthropologisch

gewendet – der schöpferischen und der destruktiven Kräfte im Menschen. Das

Dämonische »durchkreuzt« die »moralischeWeltordnung«, wie Goethe schreibt,

es ist »eine gegenüber dem Moralischen exotische Kategorie«,20 wie sein Inter-

pret Blumenberg paraphrasiert. Die Evidenz des dämonisch Ambivalenten, an

demdas scheidende und entgegensetzendemoralischeDenken an seineGrenzen

stößt, wird infolgedessen zu einem Argument gegen ein Denken, das das Leben

und damit Geschichte, Politik und Kultur einer von Wertgegensätzen bestimm-

ten Teleologie zu unterwerfen sucht.Es richtet sich insbesondere gegen aufkläre-

risch-optimistische Grundüberzeugungen wie der zunehmenden Moralisierung

und Befriedung von Politik, die letztlich einem Grundtatbestand der menschli-

chen Existenz und damit auch des Politischen entfremdet seien. Dass diese Ent-

fremdung im Falle der Deutschen nicht eingetreten sei, zeichne sie vor den übri-

gen, insbesondere den westeuropäischen Nationen aus.

Das dämonische Bewusstsein zeige sich unter anderem am Verhältnis zum

Krieg als Mittel der Politik. Entsprechend warnt der Philosoph Adolf Lasson

bereits in seinem 1868 erschienenen Werk Das Kulturideal und der Krieg vor der

Verkümmerung der »ursprüngliche[n] dämonischen Kraft des menschlichen

19 Goethe (1981): Dichtung undWahrheit, S. 177. Die politische Bedeutung dieser Stelle wird aus einer Be-

merkung Carl Schmitts deutlich, der in seiner späten PolitischenTheologie II berichtet, dass das sich auf

das Dämonische beziehende Motto am Ende des Zitats »während des […] Krieges 1939–1945 in zahllo-

sennicht-öffentlichenGesprächenvonGoethe-Kennernzitiertund interpretiertworden«wäre;Schmitt

(1990): PolitischeTheologie II, S. 122. Zum Dämonischen bei Goethe vgl. Nicholls (2006): Goethe’s Con-

cept of the Daemonic.

20 Blumenberg (2006): Arbeit amMythos, S. 521.
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Wesens«21 im Friedenszustand und preist im Anschluss anHegel die erneuernde,

energetisierende Wirkung des Krieges für das staatliche Gemeinwesen. Für Os-

waldSpengler istwiederumunmittelbar nachdemErstenWeltkriegder deutsche

Staat als solcher eine dämonische Schöpfung. Das britische Heer, so Spengler

in der für die Konservative Revolution einflussreichen Schrift Preussentum und

Sozialismus von 1920, sei gegen ein »Meisterstück von Staat« angerannt, die

»echteste und eigenste Schöpfung« der Deutschen, das »kein anderes Volk […] zu

verstehen und nachzuahmen vermochte« und das man »haßte wie alles Dämo-

nisch-Unergründliche«.22 Nicht nur aber der (alte, 1920 schon untergegangene)

Staat der Deutschen sei vomDämonischen geprägt, sondern auch ihre nationale

Kultur. In seinem frühen Beitrag zur Kriegspublizistik, »Gedanken im Kriege«

betitelt, schreibt etwa Thomas Mann 1914 von der deutschen »Sublimierung des

Dämonischen«.23Damit ist die widervernünftige, dunkle Seite dermenschlichen

Natur als eine Quelle kultureller und künstlerischer Schöpfungskraft gemeint,

die sich in die Deutung des Ersten Weltkrieges als Kampf zwischen den Trägern

der Kultur und den Vertretern der Zivilisation einschreibt. Ähnlich geht aus dem

Bericht über die erste Lauensteiner Tagung 1917 des Schriftstellers Erich Trumm-

ler hervor, dass im Rahmen der Debatten um die Neuordnung Deutschlands

nach dem Krieg die »dämonische Verfassung des deutschen Geistes«24 Thema

war. Das Dämonische ist also Bestandteil einer deutschen Selbstverständigung

inmythisch-metaphysischen Begrifflichkeiten, die imWeltkrieg intensiviert und

nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches und dem Triumph des »westli-

chen Modells« für die betreffenden politisch-weltanschaulichen Kreise nur noch

virulenter wurde.

2) Das Dämonische äußert sich in besonderer Tatkraft, die nicht zuletzt mit

dem Wegfallen moralischer Hemmungen in Verbindung steht. Dies führt dazu,

dass das herausragende Individuum in das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.

Für Goethe, den Stifter des deutschenDämoniediskurses, ist der FranzoseNapo-

leon die exemplarische dämonische Figur, die ihm zur Selbstbespiegelung als ein

selbst überragend schöpferisches Individuum dient.25 In der europäischen my-

21 Lasson (1868): Das Kulturideal und der Krieg, S. 29.

22 Spengler (1920): Preussentum und Sozialismus, S. 7.

23 Mann (1914): Gedanken im Kriege, S. 1472.

24 Die Lauensteiner Tagungen waren zwei Veranstaltungen, die der Jenaer Verleger Eugen Diederichs im

Jahr 1917 veranstalteteundbei denenGrößenderdeutschenGeistesweltwieTheodorHeuss,MaxWeber,

Ernst Toller, Berta Lask undWerner Sombart auf Burg Lauenstein im Frankenwald zusammenkamen,

umdie ZukunftDeutschlands nachdemKrieg zudiskutieren.Trummler (1917): Zur ersten Lauensteiner

Kulturtagung, S. 564.

25 So die Hauptthese von Hans Blumenbergs Interpretation der einschlägigen Passagen aus Goethes au-

tobiographischen Werken. Goethe spricht sich dabei letztlich selbst das Dämonische ab; Blumenberg

(2006): Arbeit amMythos, S. 507.
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thologischenTradition repräsentiert entsprechendder TitanPrometheusdasDä-

monische. Wenn das Dämonische als Kollektiveigenschaft gefasst wird, wie die

Zitate von Spengler und Trummler zeigen, so ist dasweniger imSinne einer »De-

mokratisierung« dieses Attributs zu verstehen, sondern eher als Teilhabe der Vie-

len an einer dämonischen Aktivität, die ihr Kraftzentrum in einem Individuum

hat. Interessant ist auch, dass das Dämonische von Goethe nicht an das Vorhan-

densein eines besonderen »Geist[es]« oder herausragender »Talente« geknüpft

wird. Sowird nicht nur einemNapoleon, sondern auch einemHerrscher wesent-

lich geringeren Formats wie dem »verstorbene[n] Großherzog« Karl August, der

»voll unbegrenzter Tatkraft undUnruhe« gewesen sei, »so daß sein eigenes Reich

ihm zu klein war, und das größte ihm zu klein gewesen wäre«, von Goethe eine

»dämonische Nature« bescheinigt.26Das Dämonische äußert sich primär – auch

wenn Verknüpfungen nicht auszuschließen sind – auf einer niedrigeren Ebene

als der Geist oder das künstlerische Genie, nämlich auf der Ebene der Macht.

3) Damit hängt ein weiteres Moment des Dämonischen eng zusammen: Das

Dämonische charakterisiert ein Spannungsverhältnis zwischen dem Individuum

und derWelt, das durch eine Unterwerfung der letzteren durch das erstere über-

wundenwird– jedoch immer nurmomentan und teilweise, denn durch die über-

bordende Tatkraft des Individuums stellt sich die Spannungssituation bald wie-

der her.Diemonumentalen dämonischen Taten haben denCharakter vonKämp-

fen.EntgegendemJargondes vorrationalUrsprünglichenundder tendenziell an-

timodernen Stoßrichtung desDämoniebegriffs zeigt sich hier ein genuinmoder-

nes Subjektverständnis, das insbesondere Georg Lukács in seinen Überlegungen

zum Dämonischen in derTheorie des Romans ausarbeitet. Das Dämonische wird

hier zueinemBegriff derGeschichtsphilosophieundSubjekttheorieundbezeich-

net denWeltbezug unter den Bedingungen der »transzendentalen Obdachlosig-

keit«, einer grundlegen Entfremdung von der Welt, der den Lebens- und Sinn-

entwürfen des Subjekts eine bestätigende Resonanz versagt, in der diese also ei-

nen permanent prekären, fragilen Charakter haben. Lukács entwickelt das Kon-

zept in seinen Interpretationen des Romans des »abstrakten Idealismus« und der

»Desillusionsromantik«27 als bei Cervantes beginnendes Phänomen der Moder-

ne, indemdie bloßeSubjektivität desdargestelltenLebensentwurfs vordemHin-

tergrund einer fremden, gleichgültigen Welt in der Darstellung vermittelt wird.

WieKirkWetters schreibt,28 lauert hinter diesemnur negativen, nämlich von den

Grenzen der Subjektivität sprechenden geschichtsphilosophischen und ästheti-

schen Konzept das positive Gegenstück eines Aktes, der die Resonanz der Welt,

26 Eckermann (1949): Gespräche mit Goethe, S. 373.

27 Lukács (1971): DieTheorie des Romans, S. 83–116; Kallinowski (2015): Das Dämonische.

28Wetters (2014): The Luciferian and the Demonic, S. 253–266.
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die Aufhebung des Subjekt-Objekt-Gegensatzes und das Ende der Entfremdung

erzwingt,was jedoch nichtmehr im Feld der Kunst geschehen kann, sondern nur

noch in der Politik. Subjektiver Sinn würde demnach angesichts der Widerstän-

de der Welt durch Gewalt stabilisiert werden. Diese Vorstellung wird natürlich

umso attraktiver,wenn–wie unmittelbar nach dem verlorenenWeltkrieg, in den

Jahren der politischen undwirtschaftlichen Instabilität und (Hyper-)Inflation bis

1923 und später in der schweren ökonomischenKrise ab 1929–die Instabilität von

Sinn- und Lebensentwürfen besonders akut erfahren wird.

4) Das primäre Wirkungsmittel des dämonischen Individuums und damit

die Basis seinerMacht ist, wie der oben zitierten Stelle ausDichtung undWahrheit

zu entnehmen ist, die Suggestion. »Vergebens, daß der hellere Teil der Men-

schen sie als Betrogene oder als Betrüger verdächtig machen will«, heißt es da

von den dämonischen Menschen, »die Masse wird von ihnen angezogen«. Die

Tatkraft, die das dämonische Individuum zu entfalten versteht, ist folglich eine,

die aus der Suggestion als Interaktion zwischen dem dämonischen Individuum

und der Masse hervorgeht. Dass der Suggestion ein Moment der Irrealisierung

innewohnt, wird deutlich, wenn Goethe davon spricht, dass die dämonischen

Individuen »durch nichts zu überwinden [sind], als durch das Universum selbst,

mit dem sie den Kampf begonnen«. Hier wird an christliche Vorstellungen des

Dämonischen angeschlossen, wonach Dämonen, die an der von Gott geschaffe-

nen Welt und ihren Gesetzen selbst nichts verändern können, durch das Mittel

der Täuschung wirken.29 Dies ist natürlich dasjenige Element des Dämonie-

diskurses, das ihn zum willkommenen Mittel zur Selbstexkulpation nach dem

grausamen Fiasko des Nationalsozialismus machte. Es wohnt dabei dem Goe-

theschen Konzept des Dämonischen ein gewisses, an den antiken Prometheus-

Mythos anschließendes fatalistisches Moment inne, denn letztlich ist das dämo-

nischeHandeln, dasmit der Verfassung des Universums zu brechen versucht, als

großes Illusionierungsmanöver zum Scheitern verurteilt. Der Ausgang der dä-

monischen Energieentladung erscheint demnach nicht als kontingent, sondern

als vorgegeben–was in einemWiderspruch zur produktiven Rolle steht, die dem

Dämonischen in der menschlichen undmoralischenWelt zugesprochen wird.

4.2 Drei Versuche der Bändigung des Dämonischen

Der Diskurs über das Dämonische ist ein Schauplatz, an dem sich vollzog, was

Hans Blumenberg das »Fahrenlassen« des »deutschen Realismus zugunsten ei-

29 Vgl. Schäfer (2008): Die Dämonen der Philosophen, S. 103–107.
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nes deutschen Mythos«30 nannte. Die Begrenzung der Geltungssphäre der Mo-

ral, die in der Realpolitik des 19. Jahrhunderts ursprünglich ein Gebot der prakti-

schen Klugheit, der phronesis im aristotelischen Sinne, gewesen ist, wird nunmit

einer transmoralischen, mythischen Größe, dem Dämonischen, in Verbindung

gebracht. Die Mythisierung des politischen Amoralismus hat zum einen die er-

wähnte,anti-westliche identitätspolitischeFunktion,zumanderenabermitBlick

auf die demokratiefeindlichen Bestrebungen von Machtakteuren auch eine le-

gitimatorische Funktion, bedeutet doch die Selbstunterwerfung unter das Re-

gelwerk der neu eingerichteten parlamentarischenDemokratie die Entfremdung

vonebendenursprünglichen,destruktiv-schöpferischenKräften,mitdenenman

die Fühlung bewahren soll – entgegen der Verführung zum Glauben an die Mo-

ralisierung und vollständige Befriedung bzw. überhaupt Abschaffung des genuin

Politischen, die von den Siegermächten und dem Liberalismus betrieben werde.

Und schließlich wird die prometheische Figur des dämonischen Politikers, der

imWiderstand gegen die Gesetze derWelt seinenWillenmachtvoll und grandios

durchsetzt, zur Projektionsfläche in Anbetracht des Drucks einer durch Kriegs-

niederlage und ökonomische Krisen gekennzeichnetenWirklichkeit.

Indes stellt dieser positiv-mythisierende, tatsächlich durch das Verwenden

von mythischen Begrifflichkeiten das Politische lustvoll mystifizierende Diskurs

des Dämonischen nicht die Gesamtheit der Dämoniediskurse von Weimar dar.

Eswurde durchaus–wie bereits bei Goethe –dasDämonische als Phänomen der

menschlichenund somit der politischenWirklichkeit anerkannt, ohne aber einen

Sinn von Distanz und Skepsis gegenüber diesem zu verlieren. Es sind dies dann

Versuche, durch Moral und Rationalität entgegen Goethes Einschätzung doch

dem Dämonischen beizukommen und diesem nicht, wie es im zum Faschismus

führenden Diskursstrang geschieht, uneingeschränkte Rechte und Freiheiten

zuzugestehen.

4.2.1 Warnung vor den Dämonen: MaxWeber

Blickt man auf die oben angeführten Beispiele der Rede vom Dämonischen aus

den 1930er und 1940er Jahren,wird deutlich, dass dasDämonischemit derMacht

als Grundelement des Politischen und insbesondere dem Willen zur Macht als

Antrieb politischen Handelns zu tun hat. Umso bedeutender ist, dass die Dämo-

nie im richtungsweisenden politiktheoretischen Text vonMaxWeber von 1919 ei-

ne grundlegende Machtlosigkeit anzeigt, mit der der Mensch in der Lebensord-

nung der Politik konfrontiert ist, nämlich: Er ist der Unverfügbarkeit der Resul-

30 Blumenberg (2014): Präfiguration, S. 27.
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tate und damit des Sinnes der eigenen politischen Handlungen ausgesetzt, die

innerhalb der kontingenten Wechselwirkungen in der politischen Sphäre stets

prekären Charakter haben. Das heißt also, dass die mit guten Intentionen aus-

geführten Handlungen am Ende des Tages dem Bösen in die Hände spielen kön-

nen. Es ist diese »Irrationalität der [politischen] Welt«, welche das Politiktreiben

den auf das Seelenheil bedachten Religionen seit jeher suspekt erscheinen ließ,

deren Erfahrung nachWeber sogar »treibende Kraft aller Religionsentwicklung«

gewesen sei:

Die indische Karmanlehre und der persische Dualismus, die Erbsünde, die Prädestination und

der Deus absconditus sind alle aus dieser Erfahrung herausgewachsen. Auch die alten Christen

wußten sehr genau, daß die Welt von Dämonen regiert sei, und daß, wer mit der Politik, das

heißt mit Macht und Gewaltsamkeit als Mitteln, sich einlässt, mit diabolischen Mächten einen

Pakt schließt, und daß für sein Handeln nicht wahr ist: daß aus Gutem nur Gutes, aus Bösem

nurBöses kommenkönne.Sondern oft dasGegenteil.Wer das nicht sieht, ist in der Tat politisch

ein Kind.31

Hier sprichtWeber nicht nur als Religionssoziologe, der aus einem umfassenden

Wissensvorrat über die historische und kulturelle Vielfalt religiöser Denk- und

Ausdrucksformen schöpfen kann, sondern im Bewusstsein über die religiösen

Anlehnungen, derer sich der politische Diskurs eines Teils seiner Zuhörerschaft

bediente: Anlehnungen nicht nur an die christlicheÜberlieferung– insbesondere

die Bergpredigt mit ihrem Gebot der Gewaltlosigkeit –, sondern auch an außer-

europäische Traditionen wie dem Hinduismus, der, wie im vorhergehenden Ab-

schnitt bereits ausgeführt wurde, u.a. über den bengalischen Dichter Rabindra-

nath Tagore von zahlreichen Zeitgenossen intensiv rezipiert wurde. Was Weber

an den revolutionären Pazifisten seiner Zeit beobachtet, die nicht nur den inne-

ren und äußeren Frieden als unbedingtes Ziel ausgaben, sondern auch von einem

Pazifismus derMittel überzeugt waren, ist eine Ausdehnung der Rationalität des

religiös-ethischen Heilsstrebens auf das Feld der Politik.

Durch den Verzicht auf Gewalt kann der Pazifist nur an das Gewissen appel-

lieren, nur mit dem eigenen Leben für seinen Glauben an das Gute in den An-

deren einstehen, nur das Eintreten der Wandlung oder Umkehr erhoffen, diese

aber nicht absichern. Er liefert sich damit den Kräften in der politischen Sphä-

re aus, der Erfolg seiner Bestrebungen liegt nicht in seiner Hand. Er entscheidet

sich bewusst für ein hohes Maß an Ohnmacht mit Blick auf die Steuerung des

Geschehens, in demGlauben, dass dieses nicht allein durchMacht undGewalt zu

steuern ist und dass die wesentlichen Veränderungen nicht durch Zwang, son-

31Weber (1988): Politik als Beruf, S. 554.
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dernnur durchdasBeispiel, dasVorbild,durchden sohäufigbeschworenenGeist

möglich ist.

Eben dies unterscheidet aber nach Weber den Verantwortungspolitiker vom

Gesinnungspolitiker,nämlichdieEinschätzungderMacht als demeinzig verläss-

lichenMittel, den Erfolg der eigenen Bestrebungen gegen denWillen und die Be-

strebungen anderer durchzusetzen.32Der Pazifist undGesinnungspolitiker hofft

auf eineWende in derGeschichte,die seinHandeln amEnde als gerechtfertigt er-

scheinen lässt,mögen auch in der Gegenwart die Zeichen dagegenstehen. Er ver-

traut auf etwas Unbeweisbares und in der gegenwärtigen Verfasstheit ihrer Um-

weltmehrals Fragwürdiges,also aufdieBelehr-undBekehrbarkeit desMenschen

und auf Erkenntnisprozesse, die durch die Bezeugung derWahrheit in exempla-

rischen Akten ausgelöst werden. Der Verantwortungspolitiker rechnet hingegen

mit demMenschen, so wie er gegeben ist. Er rechnet also auch mit »Dämonen«,

denen er Herr zu werden streben muss: indem er sie mit Gewalt unterwirft oder

sie durch die richtige Beeinflussung ihm gefügig werden lässt. Der wahre Poli-

tiker vertraut letztlich allein seiner Macht. Er kalkuliert nicht mit Faktoren und

Kräften, die außerhalb seiner Verfügungsmöglichkeiten liegen. Er hofft nicht.

Mit anderen Worten: Der Realist Weber scheint die pazifistisch Gesonnenen

unter seiner Hörerschaft davor zu warnen, zu hohe Erwartungen an den Men-

schen als Adressaten moralischer Botschaften und beispielgebender Akte und

damit an die Wirkmacht der Moral zu richten. Die Gefahr einer solchen Über-

schätzung liegt nicht nur in der Verfehlung der eigenen Ziele, sondern vielmehr

darin, dass die bereits erreichten Standards sittlichenHandelns zerstört werden.

»Wenn es […] in der akosmitischen Liebesethik heißt ›Dem Übel nicht widerste-

hen mit Gewalt‹, so gilt für den Politiker der Satz: du sollst dem Übel gewaltsam

32 Vgl.Webers bekannteDefinition derMacht lautet: »Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozia-

len Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese

Chance beruht«; Weber (2005): Wirtschaft und Gesellschaft, S. 38, Hervorhebung im Original. In Po-

litik als Beruf spricht Weber von »Macht, hinter der Gewaltsamkeit steht«, als dem »sehr spezifischen

Mittel«, mit dem Politik arbeitet; vgl. Weber (1988): Politik als Beruf, S. 550. Mit Blick auf das legitime

Gewaltmonopol des Staates ergibt sich daraus, dass eine verantwortungspolitisch vertretbare (revolu-

tionäre) Auflehnung gegen letzteren folglich nur vertretbar wäre, wenn das Gewaltmonopol ernsthaft

gefährdet werden kann. Dies ist aber im Falle des Münchner revolutionären Milieus nicht der Fall. Zu

Webers Einschätzung der Münchner Revolutionäre im Lichte seines politischen Realismus und seiner

Verantwortungsethik vgl. Adair-Toteff (2007): MaxWeber and Ernst Toller; zu Webers Revolutionsver-

ständnis generell vgl. Swatos (1981): The Disenchantement of Charisma.
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widerstehen, sonst – bist du für seine Überhandnahme verantwortlich.«33Weber

ist – in diesem Punkt wird er von einer oberflächlichen Auseinandersetzung mit

seinen Überlegungen häufig missverstanden – damit weit davon entfernt, die

Moral aus der Politik zu verweisen oder Politik als eine amoralische Sphäre zu

verstehen. Auch war er offenbar nicht ohne Sympathie für den Wunsch nach

einer Ablösung desmachtfixierten politischen Denkens, das seine jüngeren Zeit-

genossen zuRechtmit der zusammengebrochenen altenOrdnung inVerbindung

brachten. So findet sich in Politik als Beruf eine demGedanken einer moralischen

Loslösung von der »alten« politischen Moral durchaus nahestehende Verurtei-

lung des Strebens nach der »Macht lediglich um ihrer selbst willen«. Weber gibt

explizit den »Kritikern der ›Machtpolitik‹ vollkommen recht«, insofern das Wir-

ken des »bloße[n] ›Machtpolitiker[s]‹, wie ihn ein auch bei uns eifrig betriebener

Kult zu verklären sucht, […] in der Tat ins Leere und Sinnlose« führe, und fährt

wortgewaltig fort:

Andemplötzlichen innerenZusammenbruch typischerTrägerdieserGesinnunghabenwir erle-

ben können,welche innere Schwäche undOhnmacht sich hinter dieser protzigen, aber gänzlich

leeren Geste verbirgt. Sie ist das Produkt einer höchst dürftigen und oberflächlichen Blasiert-

heit gegenüberdemSinnmenschlichenHandelns,welchekeinerleiVerwandtschaft hatmitdem

Wissen um die Tragik, in die alles Tun, zumal aber das politische Tun, in Wahrheit verflochten

ist.34

AlleMacht sei nichtig,wenn sie nicht im»Dienst der Sache« steht,unddie »Sünde

gegen den heiligen Geist beginnt da, wo dieses Machtstreben unsachlich und ein

Gegenstand rein persönlicher Selbstberauschung wird, anstatt ausschließlich in

den Dienst der ›Sache‹ zu treten«.35Webers Annäherung an sein Publikum geht

jedoch nicht weiter, er bleibt bei der Ablehnung einer Ideologisierung desMacht-

gedankens, ohne aber den Machtgedanken als praktischen Leitfaden der Politik

aufzugeben.

Nichts spricht jedoch dagegen, sich die Pazifizierung Deutschlands, das Nie-

derringen des Revanchismus und Militarismus und die Durchsetzung eines ver-

bindendenWillens zumAufbau eines geläuterten, demokratischen, sich in einen

friedlichen Verband der Nationen eingliedernden Deutschlands zur »Sache« zu

machen, der manmit realistischemGebrauch verfügbarer Machtmittel dient. Es

33Weber (1988): Politik als Beruf, S. 550 f. Ideengeschichtlich lässt sich diese »defensive« Anschauung von

Politik als Widerstand gegen das andrängende Schlechte auf Luther zurückführen, der davor warnte,

das christliche Liebesgebot auf die Politik auszuweiten,und in der Funktiondes Schutzes vor demsonst

ungebunden wirkenden weltlichen Bösen das Existenzrecht des Staates bzw. der weltlichen Obrigkeit

sieht, der sich Christen unterzuordnen hätten. Vgl. Luther (1983): Von weltlicher Obrigkeit.

34 Ebd., S. 547. Weber nennt zuvor das »parvenümäßige Bramarbasieren mit Macht und die eitle Selbst-

bespiegelung in demGefühl der Macht, überhaupt jede Anbetung der Macht rein als solcher«; ebd.

35 Ebd.
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besteht kein Zweifel, dass dies die »Sache« war, die vielen im freistudentischen

PublikumWebers vor Augen stand. Sein politischer Realismus ist als defensiver

Idealismus zu charakterisieren: ein sittlicher Idealismus, der sich aber selbst ei-

ne letzte Grenze dort setzt, wo das revolutionäre, experimentelle, ins Ungewisse

schreitende Handeln sich der Gefahr aussetzt, die äußeren Bedingungen seiner

Selbsterhaltungzugefährden. IndiesemSinne entwirftWeber eine »idealistische

Machtmoral«, wie sie von seinem Fachkollegen Alfred Vierkandt noch während

desKrieges gefordertwurde.36 »Der einzelne kann auf seineGefahr den sittlichen

Weltgeist antizipieren. Er handelt in diesem Falle heroisch.Der Staat [und damit

der Politiker, der die Geschicke des Staates lenkt; Anm. A. D.] kann das nicht«37–

diesesDiktumvonHeinrich Scholz aus demErstenWeltkrieg gilt auch fürWeber.

SeineAblehnungdes revolutionär-pazifistischenMaximalismus istnichtAus-

druck eines amoralischenVerständnisses vonPolitik, sondernbasiert auf der rea-

listischen Prämisse, dass die tatsächliche Förderung des Guten einer korrekten

Einschätzung der situativen Umstände und der Menschen bedarf. Andernfalls

droht mit einem falschen Schritt nach vorne ein drastischer Rückfall eingeleitet

zu werden. Darüber hinaus gilt, dass im Zweifelsfall bei der Abwägung zwischen

der »progressiven«, jedoch riskanten Verfolgungmoralischer Imperative und der

»konservativen« Erhaltung des sittlichen Niveaus im Sinne der letzteren zu ent-

scheiden sei. Oberste Sorge der Politik muss der Erhalt der eigenen Macht sein

als einemMittel, das zu guten Zwecken eingesetzt werden kann.DieserMacht ist

in allen Fällen vor der Durchsetzungsfähigkeit derWahrheit und der Einsichtsfä-

higkeit derMenschen zu vertrauen.Dass Politik und damit politischeMacht sitt-

lichen– damit »überpolitischen« –Zwecken zu dienen haben, dass diese erst das

Lebenselement der Politik sind, die sonst –wie aus der oben zitierten Textpassa-

ge ersichtlich wird – fürWeber zu einem sinnlosen Kampf umMacht verkommt,

das wird nie in Frage gestellt.

Webers pessimistisch anmutende Einschätzung des Menschen ist weder als

anthropologische Grundannahme zu verstehen, wie sie bei Machiavelli zu fin-

den ist, noch als Glaubensüberzeugung, wie sie bei einem christlich-konserva-

tiven politischen Denker wie Carl Schmitt vorkommt.38 Stattdessen ist es eine

heuristische Grundannahme, von der eine politische Ethik der Verantwortung,

die auch als eine solche der Vorsicht bezeichnet werden könnte, ausgehen muss.

Wie bei Machiavelli steht jedoch gleichermaßen fürWeber außer Frage, dass aus

Gutgläubigkeit entstandener Schaden, der auf einer dem Politiker anvertrauten

›Sache‹ fußt, in der Politik unverzeihlich ist. Seine Warnung vor den Dämonen

36 Vgl. Vierkandt (1916): Machtverhältnis undMachtmoral, S. 48.

37 Scholz (1915): Politik undMoral, S. 35.

38 Vgl.Münkler (2007): Machiavelli, S. 263–280; Schmitt (1996): PolitischeTheologie.
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– die ›Dämonie‹ oder die Rede vom ›Dämonischen‹ ist bei Weber nicht zu fin-

den39 – Anfang des Jahres 1919 ist vor dem historischen Hintergrund der Gefahr

des Verspielens der demokratischen Revolution und der Installation einer reak-

tionär-autoritären Ordnung als Folge aussichtsloser politischer Experimente zu

verstehen.

In dieser brodelnden Atmosphäre fordert der Heidelberger Gelehrte in Mün-

chen einen Kompromiss zwischen berechtigten Erneuerungsbestrebungen und

dem Spielraum des Möglichen. Ohne Erfolg bekanntlich: Nur wenige Wochen

nach seinem Vortrag, im April 1919, sollte in München die Räterepublik ausge-

rufen werden. Webers Intervention in einer Situation akuter Gefahren sollte

aber von nachhaltiger Bedeutung für die philosophische Repräsentation des

Politischen in der Weimarer Republik sein. Die Rede von den Dämonen in der

Politik zieht nämlich eine Grenze gegenüber dem Geltungsbereich moralischer

Prinzipien. Sie verweist die Moral in ihre Schranken und markiert die Politik

als einen Raum des Irrationalen, der Gewalt und der Notwendigkeit der baren

Selbstbehauptung des Subjekts gegenüber existentiellen Bedrohungen. DieWelt

der Dämonen stellt das dunkle Gegenbild zu den Erleuchtungsimaginationen

der Expressionisten und anderer »ethischer« Revolutionäre dar. Den Zwängen

dieser Welt vermag nur zu entkommen, wer selbst Zwang auszuüben imstan-

de ist. Zweifellos ist hier der pietistische Gedanke des Nichtvertrauens in die

schlechte irdische Welt vorhanden, das der Philosoph Arnold Metzger später als

zentral für das dämonische Denken in der deutschen Geistesgeschichte erachten

sollte.40Webers realistische politische Ethik ist von dem Motiv bestimmt, Sorge

um das in der Gesellschaft vorhandene Maß des Guten zu tragen. Der Keim des

Guten bzw.Werthaften, um das es dem politischen Handeln geht, ist in eine ihm

feindliche Welt eingesetzt. Das dämonische Element der Politik besteht darin,

dass dieser Keim mit Mitteln verteidigt und beschützt werden muss, die mit

dem guten Leben eigentlich unvereinbar sind. Anders als bei Lukács, zu dessen

Ethik der Revolution eine unübersehbare Nähe besteht, fehlt aber die geschicht-

seschatologische Perspektive einer Überwindung dieser Situation moralischer

Zerrissenheit.

39 An dieser Stelle sei bemerkt, dass inWebers Text neben den bedrohlichen Dämonen aus der christlich-

jüdischenTraditionauch jeneder antikengriechischenMythologieherbeizitiertwerden–als δαιμόνιον,

das denberufenenPolitiker leitet unddas zugleich als handlungsleitendesGewissenundals die »Sache«

zuverstehen ist,die »Gebieter« seiner »leidenschaftliche[n]Hingabe« sei;Weber (1988): Politik alsBeruf,

S. 345. Über Max Webers Persönlichkeitsideal mit besonderer Berücksichtigung der Politik vgl. Marty

(2018): Keine Spur vom Adel unserer Natur.

40 Vgl.Metzger (1964): Das Dämonische im deutschen Denken.
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4.2.2 Ritual und Sinnkonkurrenz: Helmuth Plessner

Die von Weber zum kategorischen Imperativ der Politik erhobene Bewältigung

der Dämonie in der politischen Welt wurde damit auch für das theoretische

Denken zu einer unumgänglichen Herausforderung. Angeschlossen wurde

an Webers vielrezipierte Mahnung an die Dämonie in der Politik auf unter-

schiedliche Weise. Einige Jahre nach seiner Münchner Rede, zu Beginn der

Stabilisierungsphase der jungen Weimarer Republik, sollte Helmuth Plessner,

einer seiner Schüler, ganz im Sinne der politischenMorallehre von Politik als Beruf

schreiben:

›Flectere si nequeo superos Acherontamovebo.‹ Mut zur Sünde verlangt dieMenschheit von ih-

ren Führern. Mit der Wirklichkeit rechnen heißt mit dem Teufel rechnen. Und mit dem Teufel

rechnen, ohne ihm zu verfallen, ohne zu entarten, ist eine schwere Kunst, das wahre Problem

einer Ethik nicht der einfachen Negation derWiderstände gegen die Forderungen der Ehrlich-

keit, Überzeugung und Liebe, sondern einer Ethik des wahren Ausgleichs, der wahrenMitte.41

Eine Äußerung wie diese erinnert an das Pathos der Schrift Webers, an die Re-

de von der »Tragik, in die alles Tun, zumal aber das politische Tun, in Wahrheit

verflochten ist«, weil es die Spannung zwischen den notwendigen Zugeständnis-

sen gegenüber den »diabolischen Mächten«42 und seinen moralischen Strebun-

gen aushalten muss. Tatsächlich aber verlieren bei Plessner die »Teufel«, mit de-

nenman zu rechnen hätte, ihren bedrohlichen Charakter.Dasmanichäische Bild

in der Deutung des Politischen, mit dem Dämonischen als einem Pol und dem

Heiligen als anderen, weicht einem an der aristotelischen Mesotes-Lehre ange-

lehnten Bild der ausgewogenenMischung.43

Plessners Beschäftigung mit dem dämonisch-abgründigen Element der Po-

litik ist vor dem Hintergrund eines anderen Aufgabenhorizonts geschrieben als

WebersPolitikalsBeruf:EsgehtnichtmehrumdieBewältigungeiner akutdrohen-

den Eskalation destruktiven Agierens wie imWinter 1919, sondern um das Kana-

lisieren der aggressiven Handlungsimpulse im Rahmenwerk der eingerichteten

politischen Institutionen und in der Routine der demokratischen Praktiken. Die

Politik erscheint hier nicht als anrüchige und unbarmherzige Sphäre, auf die sich

niemand einlassen soll, der nicht dazu bereit ist, seine Gewissensfrieden der ver-

tretenen Sache zuliebe zu opfern. Die Bändigung der Teufel passiert vielmehr im

Ritual, zudemsichdie Politik inPlessnersVisiondes politischenLebens hochent-

41 Plessner (2015): Grenzen der Gemeinschaft, S. 126.Das lateinische Zitat stammt aus Vergils Aeneis (VII,

312) und lautet übersetzt: »Beuge ich nicht die Oberen (die Götter), so werde ich die Archonten bewe-

gen.«

42Weber (1988): Politik als Beruf, S. 547.

43 Ebd., S. 550.
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wickelt hat.Politik, sowie sie ihmvorschwebt,44 ist eineKultivierungdes »Willens

zur Macht«, des »Triebs nach Geltung« und von »Gewalt«, die es falsch wäre, »als

etwas schlechthin Verwerfliches oder Minderwertiges, unserer tierischen Natur

Entstammendes anzusehen«. Es bestehe

kein Anlaß, demWillen zur Macht, dem Drang des Lebens nach Überfluß, nach Luxus der Be-

wegungsmöglichkeiten, nach Spiel und Gefahr zu mißtrauen. Sie sind als Triebformen, als dy-

namische Strukturen wertindifferent, aber den Pflichten, welche der Geist im Hinblick auf die

seelische Individuation formuliert, konkordant.45

Seine aggressiven Tendenzen, die Gewalt selbst sind in der Natur des Menschen

dergestalt verankert – so Plessners anthropologischeGrundthese, aus der die po-

litischen Konsequenzen gezogen werden –, dass sie sich nicht ausschließlich de-

struktiv auswirken und daher in jedem Fall zu unterdrücken wären. Stattdes-

sen sind sie als »Schutzmittel der Distanz und Verhaltenheit, Vornehmheit und

Künstlichkeit«46 für den seelischen Haushalt und die Ausbildung einer Persön-

lichkeit unerlässlich. Politik soll nun nach Plessner gerade ein Handlungszusam-

menhang sein, wo diese »widervernünftigen, doch von der Natur erzwungenen

Formen des sozialen Verhaltens« ihre Veredelung erfahren sollen im »Kampf ums

Prestige«47 oder »ums Sosein«48, d.h. im Kampf um Anerkennung.

Es ist hier nicht derRaum,Plessners hier nur sehr grob skizzierte anthropolo-

gischeGrundannahmeneingehenderzudiskutierenoder sein individualistisches

Verständnis des politischenKonflikts,den er auf einenWettkampfumsozialeAn-

erkennung sich gegenüberstehender Akteure reduziert, auf seine Plausibilität zu

prüfen. Von Bedeutung ist hier lediglich der Gedanke einer Aufhebung des dua-

listischen Gegensatzes von Sittlichkeit und notwendiger Amoralität durch den

Gedanken der Kultivierung der irrationalen, aggressiven Anlagen desMenschen,

die gerade als Politik stattfinden soll. Plessner verschiebt hier das Dämonische

(oder bei ihm eher »Teuflische«) aus dem Bereich der Moral in den der Zivilisa-

tionstheorie. Die »Teufel«, von denen Plessner spricht, sind weit harmloser als

die »Dämonen« Max Webers, da im von Plessner entworfenen Raum der Politik

der Kampf und der Einsatz von Gewalt vor dem letzten Mittel, nämlich der Tö-

tung des Gegners, Halt machen: eine Möglichkeit, die für die Zuhörerschaft We-

bers in der revolutionären Umbruchssituation 1919 hingegen sehr real war. Der

Begriff des Dämonischen taucht dementsprechend bei Plessner nur als Grenzbe-

44 Plessner weist sein Politikverständnis nicht als ein normatives aus, sein Status zwischen Deskriptivität

und Normativität bleibt in der Schwebe.

45 Plessner (2015): Grenzen der Gemeinschaft, S. 130.

46 Ebd., S. 132.

47 Ebd., S. 89.

48 Ebd., S. 133.
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griff auf: nämlich als Form,die die »Energie« der irrationalenmenschlichenAnla-

gen annimmt, »wenn lebensfeindliche oder geistfeindliche Moralisten mit ihrer

Verneinung« sie »der Verdrängung zuführen, die dann um so dämonischer nach

Luft verlangt«49 – ein klares Verdikt gegenüber der Vorstellung einer Moralisie-

rung der Politik.

Weber machte Anfang 1919 auf die Verkehrungen aufmerksam, die der Sinn

von politischen Handlungen in der Geschichte erleben kann, und warnte davor,

dass ein leidenschaftliches, aus echter Empörung heraus motiviertes, aber ohne

Augenmaß getätigtesHandeln eben dieses Schicksal erleiden könnte. Erwies da-

mit auf die Grenzen der Anwendbarkeit moralischer Kategorien hinsichtlich ei-

ner historischen Bewertung politischer Handlungen hin. Gut handelt der Gesin-

nungsethiker vor seinem eigenen persönlichen Gewissen, jedoch ist es fragwür-

dig, ob sein Handeln vor den Augen seiner Mitwelt oder der Geschichte gerecht-

fertigt erscheinen wird. Für den Politiker zählt aber allein diese Rechtfertigung,

mithin der Erfolg seiner Bestrebungen. Die ethische Ambivalenz im politischen

Handeln liegt dabei nicht nur darin, dass der Politiker sich dazu gezwungen se-

hen kann,mit »diabolischenMächten« einenPakt zu schließen,umsogeradeden

gefährdeten realen Spielraum an sittlichen Entfaltungsmöglichkeiten zu bewah-

ren – der Gedanke an die Situation der Regierung Eberts 1918/19 liegt nahe. Es

kann der Politiker selbst dieses Ziel nur effektiv erreichen, wenn er diese Mäch-

te im Sinne seiner Zwecksetzungen gleichsam zu bespielen versteht; und er wird

umso erfolgreicher in der Verfolgung seiner Ziele sein, je ausgeprägter seine Fä-

higkeiten dazu sind.

Mehr als beiWeber kommt bei Plessner ein bestimmtes artistisch-virtuoses50

Verständnis des politischen Handelns zur Geltung. Vor allem zeigt sich dies in

seiner – anMachiavellis occasione-Konzept angelehnte –Definition der Politik als

»Kunst, […] aus Gelegenheiten Ereignisse zu machen und im Element einer un-

ausgesetzten Willkür mit den tatsächlichen Mächten, Triebkräften, d.h. in den

Grenzen des Möglichen, einen Sinn hervorzubringen«.51 Macht ist nach Weber

und Plessner essentiell dies: die Indienstnahme von vorliegenden Strebungen,

Emotionen,Denkweisen für die eigene »Sache«, die Suggestion, von der oben im

Zusammenhang des Goethe-Zitats gesprochen wurde. Um dies zu können, be-

darf es allerdings einer gewissen Vertrautheit mit den Elementen, die man sich

49 Ebd., S. 131.

50 Vgl.Arendt (2016): Freiheit undPolitik, S. 206.Derweitere ideengeschichtlicheHintergrunddieser Auf-

fassung ist zweifellos Machiavellis Begriff der virtú.

51 Plessner (2015): Grenzen der Gemeinschaft., S. 125 f. Hier handelt es sich klar um eine Anspielung auf

das Bismarck zugeschriebene bekannte Zitat »Politik ist die Kunst des Möglichen«.
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zunutze machen möchte.52 Der fähige Politiker beherrscht die dunklen und nie-

deren Gewalten und instrumentalisiert sie zur Durchsetzung seinesWillens, sei-

ner Sache.

Es ist eine bei Plessner in nuce entwickelte Beobachtung, dass, während die

moralische Rationalität in der Politik in die Krise gerät, eine Affinität zwischen

Kunst und Politik besteht. Während die Moral nicht anders kann, als die niede-

renMächte als Teil der im obigen Zitat genannten »tatsächlichenMächte« zu be-

kämpfen, erfordert Politik das Vermögen, dieser habhaft zu werden, sie zuguns-

ten der eigenen Zwecksetzungen zu manipulieren. Die Nähe oder sogar Einheit

von Künstlertum und Politik ist dabei eine ganz andere, sogar jener entgegenge-

setzt, die in der pazifistischen Münchner »Schriftstellerrepublik« vom Frühjahr

1919Gestalt annehmen sollte.53DerPazifismusder Schriftsteller undPhilosophen

setzte ja gerade in Missachtung der bestehenden Kräfteverhältnisse und Gefah-

ren auf den »Geist«,54 richtete sich an die Brüderlichkeit und an das moralische

Gewissen, an den durch die Katastrophe geläuterten Menschen: also jene höchst

unsicheren Größen, auf die zu setzen Weber gewarnt hatte. Plessners Überle-

gungen zu der »Sinn hervorbringenden« Politik erinnern an Thomas Manns aus

dem Ersten Weltkrieg stammenden Bemerkungen über die dämonische Kultur

der Deutschen, die sich in besonderer Weise der dunklen, irrationalen, tenden-

ziell destruktiven Kräfte als Grundlage der kulturellen Produktivität bewusst sei-

en. Auch bei Plessner bringt der Politiker »Sinn« mithilfe dieser Kräfte hervor.

Das Mannsche Konzept der Kultur als »Sublimierung des Dämonischen« wird

von ihm in seiner oben angeführten Äußerung über das durch den Moralismus

in der Politik unterdrückte und darum umso schädlicher sich Luft verschaffende

Dämonische auf die Politik angewendet.

Die von Plessner durch solche Winke nur angedeutete, nicht weiter ausgear-

beitete Nähe zwischen Kunst und Politik lässt sich auch in einer anderen Hin-

sicht feststellen, nämlich mit Blick auf die Ausrichtung auf die Öffentlichkeit,

die auf beide zutrifft. Jede Setzung von Sinn – Plessner spricht auch von »wert-

schaffender« Praxis – ist auf Öffentlichkeit angewiesen,will sie nicht idiosynkra-

tisch beschränkt bleiben und damit vomUnsinn nicht zu unterscheiden sein.Die

Öffentlichkeit aber ist, wie sie von Plessner beschrieben wird, ein Ort des Kamp-

fes gegenläufiger, konkurrierender Bestrebungen, Persönlichkeiten, Sinnprojek-

te. Plessner beschreibt die Öffentlichkeit als Feld des Kampfes um Anerkennung

52 Die »Hellsichtigkeit« ist ein Attribut, das mit dem Dämonischen als Persönlichkeitszug oft verbunden

wird, u.a. bei AlfredWeber; vgl. Harrington (2008): A Sociology, S. 103.

53 Vgl. dazu: Wirtz (2018): Rausch und Tollheit.

54 Den»Geist«bezeichnetThomasMannals »antidämonisches«Prinzip;Mann (1914):Gedanken imKriege,

S. 1471.
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undPrestige. JedeSetzungvonSinn ist–so ließe sichan ihnanschließendsagen–

in gewisser Weise politisch, ist Durchsetzung gegen entgegengesetzten Sinn, ist

damit Macht. Der Zusammenstoß der Sinnstrebungen und -entwürfe ist poten-

tiell gewaltauslösend–ArnoldMetzger hatte wie imVorhergehenden ausgeführt

argumentiert, dass das reflexive Bewusstsein vom Sinn als »Setzung« des Sub-

jekts gewaltfördernd sei55 –, doch in Plessners Öffentlichkeitskonzeption ist der

Kampf zwischen diesen eben in hohemMaße regelgeleitet, ritualisiert und damit

gebändigt. Die letzte Konsequenz in der Wahl der Gewaltmittel, die Tötung des

Gegners, ist wie bereits erwähnt tabu, und dieses Tabu ist der gesamten Konzep-

tion Plessners stillschweigend vorausgesetzt.

Politik in diesem Sinne ist nicht notwendig von moralischen Motiven ge-

trieben. Dem Politiktreiben liegt der aggressive Impuls zugrunde, einen Gegner

und sein Sinnunternehmen – ein bestimmtes, wertgeleitetes gesellschaftlich-

politisches Gestaltungsziel – niederzuwerfen. Aber indem in ihr die destruktiven

Tendenzen des Menschen in gebändigter oder »sublimierter« Form ausgelebt

werden, dient sie in der gehegten Form, in der sie bei Plessner erscheint, letztlich

einem moralischen Gut. Sie befriedet, indem sie der Gewaltsamkeit »Maß und

Begrenzung«56, eine zivilisationserhaltende Form gibt. Mit dieser Vorstellung

der Politik als Einheit von Wert- oder Sinnstiftung und einem regelgebundenen

und stark personalisiert konzipierten Kampf bewegt sich Plessner in den Spuren

Max Webers, der eben dies – die Durchsetzung von sozialen Sinnstiftungen

(»neue Ideen«) durch den charismatischen Führer – als die höchste Leistung

des Systems der »plebiszitären Führerdemokratie« angesehen hat.57 Der Kampf

der Führerschaftsanwärter wird bei Weber durchaus mit demagogischen Mit-

teln, mit Appellen an Emotionen und agonalen Schemata des Wir-gegen-Sie

ausgefochten.58 Das Charisma als positiv energetisierendes Element, das er

in Wirtschaft und Gesellschaft als eine potentiell »große revolutionäre Macht«59

betrachtet, soll ebenso wie das aggressive, potentiell gewaltsame Moment, das

in Webers Rede von den Dämonen angezeigt wird, in einen Prozess überführt

werden, dessen Austragungsorte die politische Öffentlichkeit als »offene[s]

System des Verkehrs zwischen unverbundenen Menschen«,60 die ritualisierte

Form der parlamentarischen Auseinandersetzung, der regelmäßig stattfindende

Wahlkampf sind.

55 Siehe Kapitel 2.8.

56 Plessner (2015): Grenzen der Gemeinschaft, S. 131.

57Weber (1988): Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, S. 401 f.

58 Vgl. ebd.; siehe auch Llanque (2023): Demokratie, Demagogie und Populismus. Vgl. auch Kapitel 10.4.2

dieses Buches.

59Weber (2005): Wirtschaft und Gesellschaft, S. 180.

60 Plessner (2015): Grenzen der Gemeinschaft, S. 95.
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4.2.3 Blick in denmoralischen Abgrund: Paul Tillich

An den Beginn seines für die weitere Diskussion des Dämonischen wegweisen-

den Aufsatzes von 1926 setzt Paul Tillich eine Bemerkung, die das Dilemma jeder

philosophischen oder auch theologischen Rede über das Dämonische verdeutli-

chen soll: »Entweder wird der Dämon aufgeweckt, der in jedemwohnt und bereit

ist, ihn zu verderben. Oder das, was schöpferisch ist im Dämonischen, das um

dessentwillen man überhaupt von ihm reden kann, wird enthüllt, aus der Tiefe

gehoben und dadurch entleert.«61Das letztere Urteil Tillichs kann auf die beiden

bislang vorgestelltenTheorien des Dämonischen bezogen werden. Das Dämoni-

schewird hier zu einemwiderständigen Faktor, den der Politiker in seinenHand-

lungen zu berücksichtigen und zu meistern hat (Weber), oder zu einer anthro-

pologischen Grundbeschaffenheit, die durch eine institutionell gerahmte Praxis

(Plessner) ›zivilisiert‹ werden soll. Es wird damit in der Perspektive Tillichs zu

einer Normalität des politischen Lebens verharmlost und zum Gegenstand kul-

turtechnischer Bewältigung trivialisiert. Tillich hingegen verlegt den Akzent von

derBewältigungdesDämonischen auf dasmoralischeSkandalon,das darin liegt,

dass das Gute sich nur realisieren lässt, indemgetanwird,was demGuten entge-

gengesetzt ist. Es gilt, diesenmoralischen Skandal als solchen zu erkunden, ohne

an ihm irre zu werden.

Ein schlagendes und aus der Perspektive desTheologen besonders beunruhi-

gendes Beispiel, das Tillich in seinem Text anführt, entnimmt er der Literatur.

»Das unserer Zeit eindrücklichste, die letzte Tiefe der heiligen Dämonie erfas-

sende Symbol ist der ›Großinquisitor‹, wie ihn Dostojewski geschaut und dem

Christus gegenübergestellt hat: die Religion, die sich absolut setzt und damit den

Heiligen, auf dessen Namen sie ruht, vernichtenmuss – der dämonischeMacht-

wille des sakralen Seins.«62 Die Religion der Nächstenliebe und der Gewaltlosig-

keit bedurfte der Strategen, der Politiker, der Gewaltorganisation schließlich, um

nicht aus derWeltgeschichte zu verschwinden; die Kirchemusste die Lehre ihres

Messias verraten, um seinemWort Geltung in derWelt zu verschaffen.

Das Bemühen, eine »dunkle« Tiefendimension der Politik und der Geschich-

te auszuloten, zu der das messianische Denken der Pazifisten und Revolutionäre

von 1918/19, aber auch das rationalistisch-moralische der Konstrukteure des Völ-

kerbundsunddergeistigenVertreterder liberal-parlamentarischenOrdnungwie

61 Tillich (1988): Das Dämonische, S. 99.

62 Der Großinquisitor wird auch inMaxWebers Politik als Beruf erwähnt und fungiert dabei wie bei Tillich

als Skandalon für das moralische Denken: »Der Gesinnungsethiker erträgt die ethische Irrationalität

derWelt nicht.Er ist kosmisch-ethischer ›Rationalist‹.Sie erinnern sich, jeder von Ihnen,derDostojew-

skij kennt, der Szene mit dem Großinquisitor, wo das Problem treffend auseinandergelegt ist.« Weber

(1988): Politik als Beruf, S. 553.
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Plessner undWebernicht hinreichen, rückt Tillich indieNähe einesCarl Schmitt,

der in seiner Theorie des Politischen die Identität von Integration und (aggressi-

ver) Exklusion postuliert. Von Schmitts religiös-existentieller Deutung des Poli-

tischen und des Kampfes63 weicht aber Tillich entscheidend ab. In der theologi-

schen Begrenzung des Politischen, nicht in seiner theologisch-existentiellen Auf-

ladung wie bei Carl Schmitt, für den das Standhalten vor dem Feind zum Glau-

bensakt wird, liegt nämlich der von Tillich gewählteWeg.

Tiefe ist dabei im Sinne von moralischer Abgründigkeit zu verstehen.64 »Die

Tiefe des Dämonischen ist gerade die, daß das Sinnhafte und Sinnwidrige in

ihm unlöslich verbunden sind – Sinnwidrigkeit deshalb, weil das Sich-Bewäh-

ren einer Idee in der Welt auf der praktischen Negation ihrer Geltung beruht.

Darauf beruht seine Unentrinnbarkeit, seine übergreifende Kraft, von der jedes

Moralisieren zur Ohnmacht verurteilt ist«,65 heißt es bei Tillich Mitte der 1920er

Jahre. Die »Sündhaftigkeit« ist, so deutet Tillich dieses Problem innerhalb des

christlich-theologischen Rahmens, die »allgemeine Voraussetzung jeder Dä-

monie« und wird »in Verbindung mit einer positiven, tragenden, schöpferisch-

zerstörerischen Gestalt« zur »wirklichen Dämonie«.66 Dieses Koinzidieren von

Zerstörung und Schöpfung, von Sünde und Wertsetzung entgehe dem »Pazi-

fismus der Schwachheit«, der »Mystik« und dem »rationalen Weltbürger- und

Weltproletariertum«,67die allesamt noch Spielarten dermodernenBestrebungen

der »Entdämonisierung« derWelt und einer »zweidimensionale[n]Denkweise«68

seien,währendder »Nationalismus« »die letzte großeDämonie derGegenwart«69

darstelle.

Zweidimensionales Denken kennt für Tillich nur einen unversöhnlichen Ge-

gensatz zwischen Gut und Böse, Zerstörung und Schöpfung, Krieg und Frieden.

»DieUtopie übersieht die Tatsache desDämonischen als Element aller geschicht-

lichen Schöpfung«, so Tillich. »Sie nimmt eine diesseitige, entdämonisierteWelt

in Aussicht. Sie weiß nichts von der Verbundenheit der Menschheit mit der Na-

tur und allem Seienden unter der Zweideutigkeit und Wesenswidrigkeit.«70 Für

den Liberalismus oder den Sozialismus als typische Ausdrucksformen des zwei-

dimensionalen Denkens stellen die mit der geschichtlichen Schöpfung und der

63 Schmitt (1953): Der Begriff des Politischen.Vgl. das BuchMichael Großheims über den politischen Exis-

tentialismus: Großheim (2002): Politischer Existentialismus.

64 Tillich (1988): Das Dämonische, S. 104.

65 Ebd., S. 122.

66 Ebd.

67 Ebd.

68 Ebd., S. 119.

69 Ebd., S. 122.

70 Ebd., S. 110.
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Selbsterhaltung von Staaten oder anderen politisch-sozialen Institutionen ver-

bundene Gewalt und Zerstörung stets Defizienzsymptome einer nur unvollkom-

men eingerichteten politischen und sozialen Ordnung dar. Der »Nationalismus«

sei hingegen als mythologisches Gedankensystem »dämonisch«, da ihm Zerstö-

rung und Tod als Kräfte der Selbstreproduktion und -erneuerung gerechtfertigt

sind, diese zwei Pole ihm also nicht im Widerstreit stehen. Das Zusammenfal-

len des moralisch Gegensätzlichen, das für das christliche Denken wie auch für

die an dieses anschließende zweidimensionale moderne Moral schockierend ist,

bleibt für das mythologische Denken wie auch für den Nationalismus unproble-

matisch. Die »nationalen Impulse […] durchbrechen die reine Rationalität stän-

dig«, sie »schaffen ein bluthaft unmittelbares Dasein […], das vom Intellektualis-

mus noch wenig zersetzt ist […] und das durch Erfüllung mit Konkretheiten das

Bewußtsein vor völliger Sinnentleerung bewahrt«.71 Man kann hier die von Re-

né Girard in ihrer gemeinschaftsstiftenden Funktion analysierte archaische Lo-

gik des Opfers angedeutet finden, durch das sich die rituelle Gemeinschaft peri-

odisch erneuert und das die politische Mythologie des Nationalismus unter den

Bedingungen der modernenWelt aktualisiert.72

Die Überlegungen zur Dämonie des Nationalismus haben durchaus konkrete

politischeHintergründe: Der religiöse Sozialist Tillich dachte zeitweise über eine

strategische Allianz zwischen dem »revolutionären Proletariat« und den »revolu-

tionären Vertretern der politischen Romantik« nach.73 Der Theologe und Philo-

soph war indes weit davon entfernt, ausgehend von seinen phänomenologischen

ErkundungendasDämonischeoderdenMythoszueinempositivenLeitbegriff zu

erheben oder gar einen Kult darum zu betreiben, wie es andere Autoren vor und

nach ihm taten. Ihm ist die »Erkenntnis der Dialektik des Dämonischen« insbe-

sondere ein Mittel, sich vom moralischen und religiösen Schauder und der Ver-

unsicherung, die das Dämonische erregt, zu befreien – nicht auf dem profanen

Weg des »Fortschritts« oder der »bloße[n] Revolution«, die in einer utopischen

Zukunft die Politik und alle anderen menschlichen Verhältnisse von Gewalt und

Lüge befreienwürden, sondern auf dem religiösenWeg des Glaubens an »Schöp-

fung und Begnadigung«.74Darüber hinaus gilt es aber, die im Phänomen des Dä-

monischen liegendeVerführung desmoralischen und religiösenBewusstseins zu

erkennen und zu verstehen.

Die Erkenntnis der Dialektik des Dämonischen stellt nämlich den Men-

schen nach Tillich vor eine Alternative, denn entweder führt die »Schau des

71 Ebd.

72 Girard (1983): Das Ende der Gewalt, bes.S. 14–52.

73 Zit. n. Kreppel (2001): Erwartung ist das Symbol des Sozialismus, S. 362.

74 Tillich (1988): Das Dämonische, S. 120.
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Dämonischen« zu einem »Mißtrauen gegen Gott«75 oder aber zum Glauben als

entschiedenes Vertrauen, dass das Dämonische, das sich dem Menschen als

Skandalon zeigt, in der Schöpfung und damit im Transzendenten, dem Men-

schen nicht Begreifbaren, aufgehoben ist. Allein in dieser heilsgeschichtlichen

Perspektive könnte Geschichte, so Tillich, nach der Erfahrung des Dämonischen

noch »unbedingten Sinn«76 haben.

Das Dämonische legt – so lässt sich Tillichs schwer zugängliche Argumen-

tation mit Blick auf die von ihm gegebenen Beispiele verständlich machen –

den existentiell und moralisch erschütternden Verdacht nahe, dass alles, was

sich historisch als Wert und Maßstab, als Recht, Moral, Wahrheit oder auch

Schönheit durchgesetzt hat, im Wesentlichen nichts anderes ist als Gewalt, die

sich selbst zum Gesetz, zum Wert und zum Maßstab, schließlich zur Gottheit

erhoben hat. Dieser Verdacht ist einer, zu dem die Geschichte eine Unzahl von

Anlässen gibt, von der Entstehung von Staaten und Kulturen bis hin zur Ge-

schichte des Christentums. Das Dämonische nennt Tillich daher die »Gewalt des

Sinnwidrigen«77; die geschichtlichen Sinnstiftungen der Moral, der Religion, der

Wissenschaft sind ›zerstört‹ in dem Moment, in dem sich in Anbetracht ihrer

Geschichte das Misstrauen an dem aufkommt, was sich als das Gute, Wahre,

Gerechte darbietet. Es ist dies einMisstrauen, das die für dasmoralische und das

religiöse Bewusstsein »sinnwidrige«78 (und nur für das mythische Bewusstsein

sinnhafte) Verstrickung von Wert und Gewalt, die Abhängigkeit des Wertes von

der Gewalt, erregt.

Das von Tillich anvisierte Grundphänomen lässt sich mit dem Verhältnis

von Sittlichkeit und Staat veranschaulichen, wie es in der Philosophiegeschichte

von Machiavelli erstmals gedeutet wurde – dies allerdings mit einer säkulari-

sierenden Wendung, die nicht im Sinne Tillichs wäre. Sittlichkeit ist demnach

das Verfolgen moralischer Ideale von Menschen in einer Gemeinschaft, die Ar-

beit an ethischer Selbstvervollkommnung (Tugenden) und die Verwirklichung

moralischer Güter (Gerechtigkeit). Aber die erforderlichen Bedingungen, um

diese zu verfolgen, kann die Sittlichkeit selbst nicht herstellen. Sie ist insofern

abhängig vom Staat, und der Staat wiederum ist eine Gewaltorganisation, die in

ihremWirken nach innen und nach außen ständig ihre Opfer fordert. Der Staat

ist gleichsam die paradigmatische dämonische Wesenheit.79 Auch das Chris-

75 Ebd., S. 109.

76 Ebd., S. 110.

77 Ebd., S. 111.

78 Ebd., S. 114.

79 Dies war bereits eine Einsicht, die Friedrich Meineckes in seinem zwei Jahre vor dem Text Tillichs er-

schienenenWerkDie Idee der Staatsräson hatte: »Nur zu viele Dinge […] gibt es, in denen Gott und Teufel

zusammengewachsen sind. Zu ihnen gehört allen voran […] die Staatsräson. Rätselhaft, führerisch und
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tentum ist in dem Maße, in dem es zu seiner Verbreitung und Behauptung sich

parastaatlich als Kirche organisieren musste, auf dem dämonischen Element

aufgebaut.

Einen innerweltlichen Weg zur Eliminierung des moralischen Skandalons

gibt es nicht. Das katastrophale Resultat eines solchen Versuches wurde bereits

von Weber in Politik als Beruf vorweggenommen: die Multiplikation der Gewalt

und der Opfer durch den Versuch, nach dem Grauen des Krieges durch einen

letzten großen Kraft- und schließlich Gewaltakt die Ursachen des Krieges und

derGewalt ein für alleMal auszulöschen.80Geradedas zweidimensionaleDenken

desmit letzter Konsequenz verfolgten Fortschrittswillens wird in der geschichts-

philosophischenBetrachtung als dämonischeGewalt sichtbar.DerGlaube an den

Fortschritt zu immer rationaleren, gewaltfreieren Zuständen lebt von Erfolgen,

denen Gewalt zugrunde liegt. So bleibt als Ausweg, der dem Menschen in Anbe-

tracht solcher Verstrickungen nach Tillich noch freisteht, nur der Sprung in den

Glauben an die Transzendenz, die die Geschichte durchwirkt, an die göttliche

Schöpfung, die auch das für das dem moralischen und religiösen Bewusstsein

nicht kommensurable Dämonische umfasst ist. Die bodenlose Ambivalenz von

Gut und Böse, die das Dämonische für den Betrachter bedeutet, ist im göttlichen

Heilsplan wieder aufgelöst.

4.3 Virtuosentum der Gewalt

Die Gefahr, die in der Schau des Dämonischen und damit in der Selbsttranspa-

renz des geschichtlich handelnden Menschen liegt,81 sind die moralischen Kon-

sequenzen, die aus der Entdeckung der Gewalt als verschwiegene und verdräng-

te wertermöglichende Kraft gezogen werden können: aus der Entdeckung, dass

Gewalt allem Werthaften zugrunde liegt, dass sie als das eigentliche ens realissi-

mum der geschichtlichen Wirklichkeit sinnwidrig sinnermöglichend ist. Gewalt

wäre damit der Stoff, den es zu beherrschen gilt, umdaswerthafteDasein herzu-

stellen. Durch diese prometheische Selbstermächtigung würde aber umgekehrt

werden,was theologischder eigentliche SinndesDämonischen als Skandalon ist,

verführerisch schaut sie, seitdem sie den Menschen zu Beginn der neueren Geschichte wieder zu Be-

wußtsein gekommen ist, ins Leben. Die Kontemplation kann nicht müde werden, in ihr Sphinxantlitz

zu blicken, und kommt ihr doch nie ganz auf den Grund. Dem handelnden Staatsmanne aber darf sie

nur zurufen, daß er Staat und Gott zugleich imHerzen tragenmüsse, um den Dämon, den er doch nie

ganz abschütteln kann, nicht übermächtig werden zu lassen.« Meinecke (1960): Die Idee der Staatsrä-

son, S. 510.

80Weber (1988): Politik als Beruf, S. 553.

81 Vgl. Danz (2013): Das Göttliche und das Dämonische.
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nämlich eine Manifestation der Endlichkeit des Menschen und der Angewiesen-

heit auf das Göttliche.

Wird das Bewusstsein imSinne Tillichs vomGedanken der dämonischen Pro-

duktivität desGewaltsamendurchdrungenundwirddieserGedanke zumPrinzip

der praktischen Orientierung, muss dies zu nicht weniger verheerenden Folgen

führen als der moralische Fanatismus, der im Bestreben, die Welt vom Bösen zu

reinigen, massenhaft Opfer hervorbringt. Das artistisch zu nennende Verständ-

nis des Dämonischen in der Politik, wie es bei Plessner angetroffen wurde, lässt

sich in diesem Sinne gefährlich radikalisieren. Über die bei Weber zu findende

defensive Auffassung hinaus, dass um des Erhalts von Macht willen im politi-

schen Handeln auf die reine Verwirklichung sittlicher Prinzipien verzichtet wer-

denmuss,wird der Gedanke der Abhängigkeit des Sittlichen vomwidersittlichen

Handeln – in Goethes oben zitiertenWorten: der »Einschlag«, der erst den »Zet-

tel« der Moral fixiert – in der offensiv zu nennenden Idee auf die Spitze getrie-

ben, dass in einer von Gewalt und menschlicher Unzulänglichkeit bestimmten

Welt gerade jene am stärksten das Werthafte zu befördern vermögen, die eben

diese Wirklichkeit am rücksichtslosesten für sich zu nutzen verstehen. Gerade

der unbefangenste Amoralismus wäre dann, so könnten Tillichs Überlegungen

radikalisiert werden, notwendig, umprometheisch-dämonisch die Bedingungen

herzustellen, die für die Realisierung desWerthaften notwendig wären.

Dieses Werthafte, das in eine feindliche Welt hineingebaut – hineingeschla-

gen –wird, kann jedoch nicht mehr als moralisch Gutes gefasst werden, das sich

vor derWelt rechtfertigen ließe: Es ist Gegenstand des egoistischenGenusses un-

ter Ausschluss und auf Kosten der Anderen. Die abgründige Ambivalenz, vor der

einPaul Tillich taumelte,wirddannzugunstendes reinenAmoralismusnivelliert.

Die Vorstellung des Schöpfers verbindet sichmit dem ungezügelten Gewaltmen-

schen, der in einer vomRecht des Stärkeren bestimmtenWelt –dass dieWelt von

diesem bestimmtwird, ist ein vomneusachlichen Geist der Zeitmit Blick auf das

Leben der Individuen immerwieder bekräftigter Gemeinplatz82–als einziger ei-

nemit Sinn undWert erfüllte Existenz zu erreichen vermag,während die Schwa-

chen nicht imstande sind, jene Werte zu bewahren, an denen sie festhalten. In

denGenussdesWerthaftengelangtnurdie auserwählteGruppederGefolgschaft,

über die der dämonische Gewaltmensch gebietet und die er zur Verwirklichung

seiner Visionen nutzt.

Bereits in einemkurzenText von 1917mitdemTitel »DieGütederSeeleunddie

Dämonie des Lichts«warnte Ernst Bloch vor der Attraktivität einer Ethik der pro-

metheischenGewalt. Es sei ein Grundsatz der »Moral der Produktivität« und der,

82 Zum Bild der Gesellschaft in der Neuen Sachlichkeit vgl. Lethen (1994): Verhaltenslehren der Kälte.
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wieBlochmitAristoteles schreibt, »dianoetischen«,83also aufdasGelingenals ent-

scheidendem Kriterium herstellender Praxis bezogenen Weisheit, auch das Zer-

störerische undAggressive als einen Teil des schöpferischen Aktes zuzulassen.Es

könne insbesonderemit Blick auf dieGeschichte der Kunst »der Satz gewagtwer-

den: alle Produktivität sei böse«. Doch Gefahr droht, wenn–und hier steht Bloch

offenbar eine Tendenz des Zeitgeistes vor Augen – dieser Satz generalisiert, von

einem für einen begrenzten Bereich gültigen dianoetischenGrundsatz zum ethi-

schenwird– »dergestalt gar, daß Bestien sich faustische Größe umhängen«, und

damit »die schrecklichste Grenzverschiebung«84 entsteht.

Eben diese Grenzverschiebung sollte fatalerweise in der politischen Vor-

stellungswelt gängig werden. Wolfram Pyta hat in seiner Hitler-Biographie

umfassend dargelegt, dass die im spezifisch deutschen Geniediskurs zu fin-

dende Rechtfertigung des Amoralismus des außergewöhnlichen Individuums,

nach der die Selbstermächtigung auf Kosten anderer durch dasWerk legitimiert

erscheint, das Genie also den herkömmlichen Standards der moralischen Beur-

teilung enthoben ist, auch im Selbstverständnis und in der (Selbst-)Inszenierung

des »Führers« eine bedeutende Rolle gespielt hat.85 Hitler, der bereits in einer

imMünchner Hofbräuhaus gehaltenen Rede vom 27. April 1920 »einen Diktator,

der ein Genie ist«, für Deutschland fordert,86 hat selbst sein politisches Handeln

weniger als ein immoralisches, vielmehr als ein regellos-genialisches verstan-

den, wie eine Äußerung aus einer privaten Unterredung nahelegt.87 Es ist dabei

bedeutend, dass die Berechtigung zum Regelbruch und zur entgrenzten Ge-

walt, die der »Führer« als exzeptionelles Individuum seitens seiner Gefolgschaft

zugestanden bekommt, nicht nur ein grundlegend antidemokratischer Akt ist,

sondern eine Art partizipativer Egomanie begründet, in der Einzelne um des

»genialisch« in schrankenloser Willkür verfolgten monumentalen Projekts des

Führer-Künstlers willen geopfert wird. Die deutsche Selbstmythisierung als dä-

monisches Volk geht auf in der Selbstmythisierung des Führers, der sich zugleich

als durchMoral ungebundenes Genie und Schicksal der Deutschen versteht.

83 Bloch (1964): Über die Güte der Seele, S. 143.

84 Ebd., S. 144.

85 Vgl. Pyta (2015): Hitler, S. 254–260.

86 Zit. n. Schwarz (2009): Geniewahn, S. 88.

87 So Hitler in den Gesprächenmit Hermann Rauschning: »Ich werde selbstverständlich es nicht zu einer

prinzipiellen Fragemachen, im konventionellen Sinne unmoralisch zu handeln. Ich haltemich eben an

gar keine Prinzipien – das ist alles.« Zit. n. Lukács (1955): Die Zerstörung der Vernunft, S. 594.
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4.4 Hyperrealismus. Ernst Niekisch und Oswald Spengler gegen

Staatenbund und Demokratie

Die Vorbehalte einesMaxWebers gegenüber der uneingeschränkten Anwendung

moralischer Prinzipien imBereich der Politikweichen imWeimarerHyperrealis-

mus einem lustvollenDenunzieren jederMoralität inderPolitik.Nicht nur sei der

Lehre vom Amoralismus der Politik allein Vertrauen in einer Welt zu schenken,

die vom Kampf ums Dasein bestimmt ist und wo Moralität als gleichbedeutend

mit Schwäche gesetzt wird. Die bestehenden Einhegungen der Politik seien ak-

tiv zu zerstören, denn sie beruhen auf einer Verstellung derNatur des Politischen

undhemmendenMachtwillenhervorragenderEinzelner undganzerVölker.Aber

gerade indem diese rechtlichen und institutionellen Rahmenwerke zerstört wer-

den, wird erst eine Wirklichkeit geschaffen, die diesen Ideen von der Natur des

Politischen entspricht. Die Theorie stellt durch eine von ihr geleitete Politik die

Bedingungen ihrer eigenen Gültigkeit her.

Politik als Kampf um existentielle Selbstbehauptung in einer feindlichen

Welt: Dieses basale Motiv der Konzeption des Politischen, die bereits die deut-

sche ›Realpolitik‹ des 19. Jahrhunderts charakterisierte, bestimmt ein politisch-

philosophisches Denken, das sich als spezifisch »deutsche« geistige Opposition

zu den Ideen des Liberalismus und Marxismus versteht, die diese Kampfdi-

mension der Politik zu neutralisieren suchen. Als Vertreter eines intellektuellen

»Widerstandes« gegen eine »fortgeschrittene, versittlichte, demokratisierte und

locarnisierte Gegenwart«88 deklariert sich auch der Nationalbolschewist Ernst

Niekisch in seinenGedankenüber deutschePolitik von 1929, in denen imGeiste eines

unerschrockenen Realismus, der Politik auf Machtkampf und Selbstbehauptung

reduziert und der Einhegung des politischen Konflikts durch internationale

Institutionen, Vertragswerke, Rüstungsbeschränkungen zum einen, durch par-

lamentarische Debatte und Interessenkompromiss auf der anderen im Namen

des »deutsche[n] Menschen«89 eine Absage erteilt. Zum Repertoire dieses Wi-

derstands gehört der Verdächtigungs- und Entlarvungsgestus gegenüber den

moralischen Ansprüchen, die mit diesen Einrichtungen verbunden sind. Die

Institutionen der internationalen Politik sind in dieser Betrachtungsweise nur

auf der Oberfläche Mittel der rationalen Regulierung zwischenstaatlicher Ge-

gensätze und in Wahrheit gegen Deutschland gerichtete Machtorganisationen;

die Rede von der Sicherung des Friedens in Europa nur Täuschungsmanöver, um

vom Interesse an der Bewahrung hegemonialer Verhältnisse abzulenken. Eine

solche Delegitimation geht natürlich einher mit einer Tendenz zur Eskalation,

88 Niekisch (1929): Gedanken über deutsche Politik, S. 353; o. S. (Vorwort).

89 Ebd., S. 386.
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vor der Denker wie Niekisch, der den deutschen »Aufstand gegen Europa«90

fordert, keine Scheu zeigen.

Auch wenn der Begriff des Dämonischen bei Niekisch zu diesem Zeitpunkt

noch nicht verwendet wird, so können seine beiden Schriften von 1929 – neben

den Gedanken über deutsche Politik erscheint die kürzere, theoretischer angelegte

Schrift Politik und Idee – gleichsam als Systematisierung des antimoralischen Hy-

perrealismus angesehen werden. Dieser setzt bei der Demaskierung des Völker-

rechts und der dieses rechtfertigendenmoralischen Argumente an und fährt fort

als eine Allgemeingültigkeit beanspruchende Deutung des rein instrumentellen

Charakters derMoral in derPolitik. »Unter denpolitischenMitteln ist die sittliche

Idee das Staats- und Festkleid«,91 schreibt Niekisch. Politik unterwirft sich nicht

moralischen Idealen, aber sie gibt permanent vor, es zu sein.92Dies gilt nicht nur

für bestimmte Ideale – jenen des bekämpften merkantil-pazifistischen Interna-

tionalismus –, sondern für jede Politik. Politik ist jedoch auf die Erzeugung die-

ses sittlichen Scheins grundsätzlich angewiesen, und ein Teil von ihr als Kunst

der Machterringung besteht eben in der Fertigkeit, überzeugende sittliche Legi-

timationsstrategien und -narrative zu entwickeln. Die Idee als eine Aufgabe der

Politik zu betrachten, die Politik dem Dienst an der Idee zu unterstellen, wie es

Weber noch in seiner politischen Ethik tun wollte, erscheint nur noch als Nai-

vität.93 In der authentisch-politischen Einstellung, die Niekisch als eine genuin

von der moralischen Betrachtung von Handlungen zu unterscheidende, politi-

sche Handlungen einzig und allein nach dem Kriterium des Erfolgs im Kampf

umMacht beurteilende versteht,94 ist die Idee ein Instrument zumMachtgewinn.

Das Verhältnis von Moral ist mit Blick auf den Ausgangspunkt bei Weber umge-

kehrt. »Der Mensch ist durch die sittliche Idee zu packen, er will sie allmächtig

sehen«95 und sträubt sich gegen den Anblick der nackten Gewaltwillkür – so Nie-

kischs rudimentäre anthropologische Prämisse, aus der der politische Zwang zur

moralischen Legitimation erfolgt:

Daß nur irgend eine Norm herangezogen werde, das bringt die Tat in einen umfassenden

Zusammenhang, erfüllt sie mit einem allgemeineren Sinn; sie hört damit auf, ›sinnlos‹ und das

heißt beunruhigendeWillkür zu sein.Willkür ist das, was sich durch keinen Sinn, keine höhere

Bedeutung, keine innere oder äußere Notwendigkeit ausweisen und verantworten kann.96

90 Ebd., S. 383.

91 Niekisch (1929): Politik und Idee, S. 29.

92 Ebd., S. 26.

93 Ebd., S. 3.

94 Ebd., S. 33.

95 Ebd., S. 34.

96 Ebd., S. 36.



214 Dämonische Wiederkehr. Politischer Antimoralismus

Die Ambivalenz des politischenHandelns inmoralischerHinsicht, dieWebermit

der Rede von den Dämonen in der Politik angezeigt hatte und deren Behandlung

bei Plessner und Tillich nachverfolgt wurde, das Spannungsverhältnis zwischen

sinngebender Moral und der Faktizität der Macht wird hier zugunsten letzterer

aufgelöst. FürNiekisch gibt es keinen tragischen Konfliktmehr, den der politisch

Handelnde auszuhalten hat,wieWeber ihn gesehen hat, und ebensowenig einen

Abgrund, den der Blick auf das Dämonische in der Geschichte eröffnen würde

wie bei Tillich. Moral wird vollständig reduziert auf den immer gleichen Willen

zur Macht.

Wenn Niekisch daran geht, historische Exempel für einen gelungenen Ein-

satz der Moral zur legitimatorischen Verfestigung von Machtansprüchen zu

beschreiben, kommt er wenig überraschend wiederholt auf die Friedensverträge

von Versailles und den Völkerbund zurück.97 Dabei gelangt er zu einer Abrech-

nung mit jenen Ideen der »Umkehr« und der »Geistpolitik«, die im deutschen

philosophischen und politischen Diskurs der unmittelbaren Umbruchsphase ab

1918 eine dominante Stellung einnahmen. Niekischs Vorwurf ist nun der, dass

der moralische Idealismus eines deutschen Staatsmannes wie Gustav Strese-

mann diesen zur Unfähigkeit verurteilte, die Konstruktion des Völkerbundes als

das zu durchschauen, was sie in den Augen der federführenden Mächte selbst-

verständlich war: einen moralisch verbrämten Versuch der Durchsetzung des

Rechts der Stärkeren, ein Instrument der Machtinteressen der Siegerstaaten.

Als das gutgläubige Lamm unter Wölfen, sprich als Idealist unter Realpolitikern

habe sich nach Niekisch der deutsche Außenminister auf dem internationalen

Parkett bewegt. Sein naiv-illusionärer Glaube an die historische Bedeutung des

vom Völkerbund artikulierten Ziels der dauerhaften Befriedung Europas durch

eine Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Beziehungen, zu dessen Verwirk-

lichung Deutschland seinen Beitrag leisten sollte, sei bloßes Wunschdenken

aus Ohnmacht und Ausdruck mangelnden Machtinstinkts gewesen.98Hingegen

hätten ein pazifistischer Autor wie Friedrich Wilhelm Foerster und ein revolu-

tionärer Politiker wie Kurt Eisner nach dem Krieg mit ihrer Rede von deutscher

Kriegsschuld und Umkehr nichts anderes erreicht, als den Kriegsgegnern mo-

97 In einen eklatanten Selbstwiderspruch, der ihmverborgen bleibt, begibt er sich jedoch,wenn er von der

Überzeugungskraft der von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges lancierten Argumente für die-

sen in seinen Augen gegen Deutschland gerichteten Machtverband in einem Ton der moralischen Em-

pörung zu sprechen kommt, stellen diese doch gerade aufgrund ihrer Persuasivität einMeisterstück in

jener Kunst der moralischen Verbrämung desMachtinteresses dar, das er als Leistung fähiger Politiker

ausgewiesen hatte. Niekisch hält also in seinen eigenen Ausführungen die Grenze zwischen politischer

und moralischer Einstellung nicht ein. Vgl. die Rede vom »zynischen Missbrauch der sittlichen Idee«,

ebd., S. 29.

98 Vgl. ebd., S. 62, 64.
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ralische Munition zu liefern, und zur Legitimation des harten Vorgehens gegen

Deutschland beigetragen.99

Es ist naheliegend, dass Argumente dieser Art, die just in jenem Jahr publi-

ziertwurden, indemdieKonstruktionsschwächenderNachkriegsordnungdurch

dieWeltwirtschaftskrise schlagendwurden,zurDiskreditierungdesmoralischen

Idealismusvon 1918/19undzurWiedererlangungderVorherrschaft durchdas von

jenem bekämpfte Machtparadigma im politischen Denken beigetragen haben.

Niekisch betreibt mit Blick auf die internationale Politik, was neusachliche Au-

toren mit Blick auf den gesellschaftlichen Überlebenskampf der Einzelnen unter

den Sachzwängen der Moderne betreiben: die Reinigung von allen Verbrämun-

gen durch humanistische Vorstellungen, an denenman sich nach demKrieg fest-

zuhalten versucht hatte. Man kann hier von einem umfassenden kulturell-ethi-

schen Programm sprechen, das die Liquidierung jenes auf Deutschlands Veran-

kerung in der regelbasierten Nachkriegsordnung abzielenden moralisch-politi-

schen Überzeugungssystems betreibt, dem der Kriegsschrecken emporgeholfen

hatte und das sich nicht nur imWirken von Schriftstellern, Künstlern oder Philo-

sophinnen artikuliert hatte, sondern auch im Diskurs der Politik.

Die Zerstörung der legitimatorischen Vorstellungen der Institutionen, die

1918/19 geschaffen wurden und die den Rahmen der deutschen Politik bildeten,

musste zur vollständigen Annullierung der Ergebnisse der Revolution aber auch

nach innen gerichtet werden. Früher als Niekisch, nämlich bereits in der Ge-

burtsstunde der Republik, hat Oswald Spengler den Amoralismus zum Prinzip

seiner politischen Philosophie erhoben. In seiner aufsehenerregenden, 1918 und

1922 in zweiBändenerscheinendenStudieDerUntergangdesAbendlandes erscheint

er eingebettet in eine vitalistische Geschichtsphilosophie von monumentalem

Anspruch, in der der Gedanke der Amoralität – oder eher Transmoralität – der

großen geschichtlichenHandlungen zugleich radikalisiert und vulgarisiert wird.

Dabei wird der Antimoralismus gegen die Ideengläubigkeit der Demokratie

gewendet, die in gleicher Weise wie bei Niekisch als Naivität und Entfremdung

gegenüber dem einzig realen politischen Lebenselement, dem rücksichtslosen

Willen zur Macht, gedeutet wird.

Während ein außenpolitischer Antimoralismus, der das Vertrauen in inter-

nationales Recht und internationale Institutionen zerstört und ihre Legitimität

unterminiert, sich durchaus zur nationalistischen Massenideologie eignet, liegt

es in der Natur von Spenglers Auffassungen über dieMacht undMachtausübung

in der Demokratie, dass sie einen manifest elitären Charakter haben. Die Macht

nach außenhin ist eine,die vondenAngehörigen eines Staates kollektiv ausgeübt

99 Vgl. ebd., S. 28 f., 32 f. Dies ist allerdings ein Vorwurf, denMaxWeber in ähnlicherWeise bereits vorge-

tragen hatte; vgl.Weber (1988): Politik als Beruf, S. 548 f.
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und genossen werden kann, dieMacht nach innen hin ist aber das Prärogativ der

Wenigen.

Auf die linken und liberalen Bestrebungen, die Politik moralischen Prinzipi-

en zu unterstellen, reagiert die Rechte mit der Radikalisierung des realistischen

Paradigmas. Der hypertrophen Steigerung der realpolitischen Geringschätzung

völkerrechtlicher Verträge steht bei Spengler die Radikalisierung der Abwertung

derWahrheit zugunsten derDoxa gegenüber.100Es geht hier darum,denGlauben

an Wahrheiten und moralische Ideale nicht nur als Mittel der Herrschaft über

die Masse zu erkennen und ihn bloßzustellen, sondern ihn für sich zu nutzen.

»Außenrechte wie alle Friedensverträge« seien, wie Spengler schreibt, »demWe-

sen nach nie wahr und nie wirklich […] und erheben gar nicht den Anspruch, ge-

recht zu sein«. Oft sind sie das Ergebnis von Kriegen, sie sind auch ohne den ent-

larvenden Diskurs mit Blick auf die ihnen zugrunde liegenden Machtinteressen

durchschaubar. Hingegen seien »Innenrechte […] das Ergebnis eines streng lo-

gisch-kausalen, aufWahrheit gerichteten Denkens«, an ihrenWert wird von den

Herrschaftsunterworfenen tatsächlich geglaubt. Doch »ihre Geltung [bleibt]«, so

Spengler, »jederzeit abhängig von der materiellen Macht ihres Urhebers, sei er

Stand oder Staat«.101

Macht im Inneren konstituiert sich, so Spengler, vornehmlich nicht durch die

Gewalt derWaffen, sondern durch die BestimmungderRegeln ebendes »logisch-

kausalen, auf Wahrheit gerichteten Denkens«. Das Entlarvungsschema des Rea-

lismus ist also gegen ein Denken zu richten, das seine Wahrheitsansprüche mit

den Institutionen und Verfahren der Demokratie verknüpft. Dazu gehört zentral

die Vorstellung eines »kollektiven Vermögens zur Wahrheit«102, das zur Teilhabe

an der politischen Bewältigung der Angelegenheiten des Gemeinwesens berech-

tigt. Die Bestrebungen, die bestehende politische Ordnung geistig zu untermi-

nieren, richten sich hier also nicht auf eine Moral der politischen Mittel und auf

die Frage derGewalt, sondern auf die Erwartungen gegenüber der Leistungskraft

der politischen – d.h. demokratischen – Institutionen.103

Das »Denken« der Demokratie ist dabei für Spengler etwas anderes als die

Demokratie als reales Herrschaftsgebilde.Der Staat sei seiner korrekten Bestim-

mung nach grundsätzlich kein Ensemble von Gesetzen und Institutionen, die

durch unpersönliche Prinzipien wie Wahrheit oder Gerechtigkeit gerechtfertigt

werden, wie es die rationalistische Staatsideologie glaubenmache. Hingegen sei

er ein Herrschaftsinstrument im Dienst Einzelner oder herrschender Gruppen.

100 Siehe Kapitel 2.3 dieses Buches.

101 Spengler (1997): Der Untergang des Abendlandes, S. 1009.

102 Badiou (1996): Wahrheiten und Gerechtigkeit, S. 68.

103 Damit weist die Diskussion von Spenglers Gedanken auf den zweiten Teil der Studie voraus.
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Als Inbegriff von Staatlichkeit gilt Spengler dementsprechend der Absolutis-

mus, und zu diesem hin glaubt er die in seinem Verständnis positiven und

schöpferischen geschichtlichen Kräfte stets tendieren zu sehen.

Die Fähigkeit, den demokratischen und anderweitig ausgerichteten Glauben

anwahrePrinzipienals Illusionzudurchschauenundallein vomStrebennachder

größtmöglichenFülle vonMacht bestimmtzu sein,macheden »Adel«104 als sozio-

moralischen Typus aus, und demMachtstreben eines neuen Adels – den Cäsaren

– würde die Demokratie bald zum Opfer fallen, prophezeit Spengler im zweiten

Band seines Opusmagnum. Die Wahrheit des Politischen, nämlich unbarmherzi-

ger Kampf zu sein, ist eine, die für den größeren Teil der Menschheit nicht er-

träglich ist, der entsprechend in demokratischen und anderen humanistischen

Illusionen Zuflucht sucht. Wenn Spengler schreibt, es gäbe »in der geschichtli-

chen Wirklichkeit […] keine Ideale«, sondern »nur Tatsachen«,105 dann passiert

diesmit einem kommunikativen Gestus, in dem ein Geheimwissen an einen aus-

erlesenen Kreis der Eingeweihten weitergereicht wird – was paradox erscheint

mit Blick auf den für ein philosophisches Werk außergewöhnlichen Verkaufser-

folg des Buches. Sloterdijks im vorhergehenden Kapitel erwähnteThese, dass der

»realistische«Diskurs vonWeimareinvormaligesGeheimwissenvonMachteliten

popularisierte, trifft in eminentemMaße auf Spengler zu.Es könnte hinzugefügt

werden, dass er damit eine gewisse narzisstischeGenugtuung anbietet, indem er

die Lesendenschaft am elitären Hohn über den naiven Glauben der demokrati-

schenMasse teilhaben lässt.

Nun ist aber die Demokratie der vorgegebene Kampfplatz, auf dem sich die

Herrschaft des neuen Adels erheben soll. Das bedeutet, dass der aristokratische

Machtmensch sichderdemokratischenFormenbedienenundsie seinenZwecken

dienstbar machen muss. Er »beherrscht«106 sie, ohne an ihre ideellen Inhalte zu

glauben. Er durchschaut die ideologische Fassade der demokratischen Institu-

tionen und erkennt, dass »Demokratie und Plutokratie gleichbedeutend sind«,107

dass die Zerstörung ständischer Herrschaftsvorrechte undmonarchischer Auto-

rität sowie die Auflösung der überlieferten ideellen Legitimationsgründe nur die

Schranken aufgehoben haben, die die traditionale Gesellschaft noch der Herr-

schaft desGeldes gesetzt hatte.Nunherrschedas entfesselteGeldmit denMitteln

der Massenmanipulation, was für Spengler im Jahr 1922 noch in erster Linie be-

deutet: durch die Presse.

104 Spengler (1997): Der Untergang des Abendlandes, S. 1143.

105 Ebd., S. 1015.

106 Ebd., S. 1072.

107 Ebd., S. 1061.
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Die Voraussetzungen für den Sieg des Cäsarismus sind die vollständige Zer-

störung des Glaubens an die Demokratie und ihre Entlarvung als Herrschaft des

Geldes, die aber für den cäsarischen Adel und die zu beherrschende Masse Un-

terschiedliches bedeutet. Die Macht der Presse als Instrument der Meinungsfor-

mung über die Masse erscheint bei Spengler als schrankenlos, die Staatsbürger

und Staatsbürgerinnen sind bloß passives Objekt der Beeinflussung. Die »Pres-

se und in Verbindung mit ihr der elektrische Nachrichtendienst«, schreibt der

Autor, »halten dasWachsein ganzer Völker und Kontinente unter dem betäuben-

denTrommelfeuer vonSätzen,Schlagworten,Szenen,Gefühlen,Tag fürTag, Jahr

für Jahr, so daß jedes Ich zur bloßen Funktion eines ungeheuren geistiges Etwas

wird«.108Die Überforderung, die aus dieser sichmit Fortentwicklung der techni-

schen Mittel intensivierenden Bearbeitung der Bevölkerung resultiert, führt zu

Reaktionen, die die Beeinflussbarkeit der Menge steigern. Auf die Masse inko-

härenter Informationen, die auf die Subjekte einströmen, wird mit der selekti-

venBeschränkungaufbestimmte Informationsquellengeantwortet,durchdie sie

zumGegenstand einer bestimmten »Gedankenzucht«109werden.

In der »späte[n] Demokratie« werde die »erträumte Selbstbestimmung […] zu

einem radikalen Bestimmtwerden der Völker durch die Gewalten, denen das ge-

druckteWort gehört«.110Die Presse ist für Spengler dasmoderneMittel der poli-

tischenOrganisationderMasse zudenUnterstützerheerenderParteienundPoli-

tiker, sie ist »eine Armeemit sorgfältig organisiertenWaffengattungen,mit Jour-

nalisten als Offizieren und Lesern als Soldaten«.111 »Was ist Wahrheit?«, schreibt

Spengler, das in diesemBuch nochwiederkehrende Pilatus-Wort aus dem Johan-

nes-Evangelium aufgreifend, und fährt fort:

Für die Menge das, was man ständig liest und hört. Mag ein armer Tropf irgendwo sitzen und

Gründe sammeln, um ›dieWahrheit‹ festzustellen – es bleibt seineWahrheit. Die andre, öffent-

liche des Augenblicks, auf die es in der Tatsachenwelt der Wirkungen und Erfolge allein an-

kommt, ist heute Produkt der Presse.Was sie will, ist wahr. DreiWochen Pressearbeit, und alle

Welt hat dieWahrheit erkannt.112

Als Machtmittel lebt sie aber vom noch nicht zerstörten Glauben an die Wahr-

heit.DieManipulierbarkeit derMasse setzt ihr Festhalten an ihnen zugänglichen

Wahrheiten voraus.

Der cäsarische Einsatz der Macht- bzw. Geldmittel hat nun nach Spengler

nicht lediglich das Ziel, die Bevölkerung im Rahmen der bestehenden Demo-

108 Ebd., S. 1137.

109 Ebd., S. 1142.

110 Ebd., S. 1140, Hervorhebung im Original.

111 Ebd., S. 1140 f.

112 Ebd., S. 1139.
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kratie zu bestimmten Wahlentscheidungen zu beeinflussen. Damit verbliebe

man doch im Rahmen der Demokratie und bei Bürgerinnen und Bürgern, die

Ansprüche auf Wahrheit stellen. Der Cäsarismus will über diesen hinausgehen.

In der Demokratie muss sich die Herrschaftsausübung noch hinter der Fassade

von öffentlicher Debatte, Parlamentarismus und Wahl verstecken. Die Leitvor-

stellung des selbstständigen und mündigen Staatsbürgers als Teilinhaber der

Volkssouveränität setzt der Herrschaft noch gewisse Grenzen. ImCäsarismus ist

dies nichtmehr notwendig, und zwar deshalb,weil der stimmberechtigte Bürger

insgeheim das Vertrauen in die Möglichkeit, eine informierte Entscheidung zu

fällen, verloren und selbst die Verfahrensweisen und Institutionen der öffentli-

chenDebatte undMeinungsbildung als eine Farce abzulehnen begonnen hat.Die

Bürgerinnen und Bürger haben damit dieselbe Illusionslosigkeit erreicht, die

die cäsarische Elite von vornherein hatte; aber sie sind auf einem anderen Wege

zu ihr gelangt, nämlich einer Zermürbung ihres Glaubens an die demokrati-

schen Institutionen und Praktiken, die wesentlich von den cäsarischen Akteuren

vorangetrieben wurde.

Spengler selbst wollte zu diesen Prozessen durch die Errichtung einer von der

Schwerindustrie finanzierten Zentralstelle zur Lenkung der rechtsgerichteten

Presse beitragen.113 Der vollendete Cäsarismus verlangt, dass die Mechanismen

der Einflussnahme und Manipulation sichtbar und als unauflöslich mit der

dadurch diskreditierten Demokratie verbunden aufgefasst werden. Er verlangt,

dass die Bevölkerung dahin gebracht wird, auf die durchsichtig gewordene

Macht des Geldes über Wahlen und Meinungsbildung nicht mit der Forderung

nach einer authentischen Umsetzung dieser zu antworten, sondern mit der

Aufgabe der Vorstellung einer Wahrheit, zu der der öffentliche Diskurs gelan-

gen kann. Es seien dann nur noch »Schwachköpfe, die sich am Gedanken der

Pressefreiheit begeistern«.114 Das Ziel ist die restlose Entwertung der demokra-

tischen Institutionen, die »von nun an ohne Sinn und Gewicht«115 sind und als

»Komödie« abgetan werden, aber damit auch des Gedankens einer öffentlichen

Wahrheitssuche.Man »wirft sie mit Gelächter in den Abgrund«.116

Damit wird der Raum frei für die Herstellung einer ständisch-hierarchischen

Ordnung. Die Massen – bzw. der »Nichtstand«117, wie Spengler schreibt –, die

113 Vgl. Hoser (1990): Ein Philosoph im Irrgarten der Politik. Spengler ging dabei davon aus, dass eine ge-

heime Zentralorganisation der linken Presse mit dem Ullstein-Verlag, dem Mosse-Konzern sowie der

Frankfurter Zeitung als zentralen Akteuren bestehe, gegen die seine Organisation eine Gegenmaßnahme

darstelle; vgl. ebd., S. 440.

114 Ebd.

115 Spengler (1997): Der Untergang des Abendlandes, S. 1101.

116 Ebd., S. 1142.

117 Ebd., S. 1121.
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eben nochmit den Cäsaren über die Glaubenssätze der Demokratie höhnten, su-

chen nun nach deren Zerstörung Zuflucht in Unterordnung und Gefolgschaft:

Man ist der Geldwirtschaft müde bis zum Ekel. Man hofft auf eine Erlösung irgendwoher, auf

einen echten Ton von Ehre und Ritterlichkeit, von innerem Adel, von Entsagung und Pflicht.

Und nun bricht die Zeit an, wo in der Tiefe die formvollen Mächte des Blutes wieder erwachen,

die durch den Rationalismus der großen Städte verdrängt worden sind.118

Nicht dem Bestehen einer Wahrheit und der Diskussion als Weg zu dieser ist zu

vertrauen, sondern allein der Fähigkeit, sich imKampfumMacht durchzusetzen.

DasVertrauender verunsichertenMasse erhält alsoder,derdenTypusdesMacht-

menschen am überzeugendsten verkörpert und sich in der Machtposition, in die

er erhoben wird, zu bewähren versteht. An die Stelle der demokratischen Anma-

ßung, sich selbst zu regieren auf der Basis öffentlicher Beratschlagung, tritt der

Wunsch, sich im Kampf der Anwärter auf die Cäsarenschaft in das Gefolge und

damit den Schutz des richtigen, sich durchsetzenden zu begeben. Die Cäsaren

werden dieWelt wieder »als Privatbesitz beherrschen«, aber eben deshalb dürfte

die vom Status des »Nichtstandes« wieder zu dem des dienenden Standes hinab-

gestiegene Masse erhoffen, dass ihr besser gedient werde als in der Demokratie,

denndie »formlose undgrenzenloseMacht« derCäsaren enthalte »doch eineAuf-

gabe, die der unermüdlichen Sorge um diese Welt« als ihrem Eigentum, die »ein

hohes Ehrgefühl und Pflichtbewusstsein«119 erfordere.

Diese Zerstörung der demokratischen Ideale und des staatsbürgerlichen

Selbstbewusstseins im Zuge der Hinwendung zum Cäsarentum bedeuten ei-

nen von Spengler bejahten Wertewandel und den Durchbruch dessen, was er

als das geschichtsphilosophische ens realissimum zu demonstrieren versucht.

Es ist die Rückkehr eines Kulturkreislaufes vom Endstadium eines dem Leben

entfremdeten Rationalismus an den Anfangspunkt, dem Wirken roher Kräfte

des »Blutes« und der »Rasse«120:

Das Leben ist das erste und letzte, das kosmische Dahinströmen in mikrokosmischer Form. Es

ist die Tatsache innerhalb der Welt der Geschichte. Vor dem unwiderstehlichen Takt der Ge-

schlechterfolgen schwindet zuletzt alles hin, was das Wachsein in seinen Geisteswelten aufge-

baut hat. Es handelt sich in der Geschichte um das Leben und immer nur um das Leben, die

Rasse, den Triumph desWillens zur Macht, und nicht um den Sieg vonWahrheiten, Erfindun-

gen oderGeld.DieWeltgeschichte ist dasWeltgericht: sie hat immer dem stärkeren, volleren, seiner

selbst gewisseren Leben Recht gegeben, Recht nämlich auf das Dasein, gleichviel ob es vor dem

Wachsein rechtwar,und sie hat immerdieWahrheit undGerechtigkeit derMacht,derRasse ge-

opfert und dieMenschen und Völker zumTode verurteilt, denen dieWahrheit wichtiger war als

118 Ebd., S. 1143.

119 Ebd., S. 1144.

120 Ebd., S. 1142.
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Taten, undGerechtigkeit wesentlicher alsMacht. So schließt das Schauspiel einer hohen Kultur

[…] wieder mit den Urtatsachen des ewigen Blutes, das mit den ewig kreisenden kosmischen

Fluten ein und dasselbe ist.121

Wie beim ursprünglichen Cäsar hängt die Aushebelung der Demokratie mit ei-

ner verschärften kriegerischen Außenpolitik zusammen. Spengler sah 1922 seine

Gegenwart als das Vorspiel zu neuen Kriegen.122Das bewussteHinzielen auf eine

Enthegung der Politik bis hin zum erneuten großen Krieg ist hier bereits mit der

Vorstellung einer geschichtsmetaphysischen Erneuerung verbunden. Im Spek-

trum der nationalistischen Bewegungen der Weimarer Republik setzte Spengler

wie auchNiekisch allerdings nicht auf jeneKraft, die sich schließlich durchsetzen

sollte – eine politische Kraft, die den politischen Amoralismus in Programmatik

und Praxis am weitesten treiben sollte.123 Ein Philosoph hingegen, bei dem sich

die Vorstellung einer metaphysischen Reinigung durch den Krieg sich mit dem

Nationalsozialismus verbinden sollte, war Martin Heidegger. Mit einem kurzen

Ausblick auf dessen politische Überlegungen aus der Zeit des Nationalsozialis-

mus, die den Charakter eines End- und Höhepunktes der hier analysierten phi-

losophischen Rechtfertigung des politischen Amoralismus haben, sollen die Aus-

führungen zur Liquidierung der moralischen Erneuerung der Politik nach dem

ErstenWeltkrieg beschlossen werden.124

4.5 Ordo, aktiver Nihilismus und revolutionärer Chiliasmus.

Ein Ausblick

Blickt man auf die Philosophie des Ersten Weltkrieges, so ist zu beobachten,

wie weit der machtpolitische Hyperrealismus bei Autoren wie Niekisch und

Spengler sich vom idealistischen Nationalismus des Krieges entfernt hat. Die

Kriegsphilosophien des Neukantianismus, der Lebensphilosophie oder der

jungen Phänomenologie verbanden die Forderung nach einer robusten Macht-

121 Ebd., S. 1194.

122 Vgl. ebd., S. 1100.

123 Vgl. Spengler (1980): Jahre der Entscheidung; Thöndl (1993): Das Politikbild von Oswald Spengler,

S. 436–443.SpenglersVorbehaltewarenallerdingsweniger in einerAblehnungdesAntisemitismusoder

gar der politischen Methoden der NSDAP zu suchen, sondern im »demagogischen«, mit dem Aristo-

kratiegedanken Spenglers unvereinbaren und damit zu weit »linken« Zug der nationalsozialistischen

Ideologie sowie einer zu starken Ideologieorientierung zulasten von realpolitischem Pragmatismus.

124 Es sollmit den folgendenAusführungenkeinesfalls derAnspruch erhobenwerden,demkomplexenVer-

hältnis Heideggers zum Nationalsozialismus Genüge zu tun. Zu diesem vgl. Losurdo (1995): Die Ge-

meinschaft, der Tod, das Abendland;Morat (2007): Von der Tat zur Gelassenheit; Pöggeler (1990): Philo-

sophie und Nationalsozialismus; Faye (2009): Heidegger.
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politik und Kriegstüchtigkeit mit der Idee einer deutschen Weltmission, einer

künftigen Modellhaftigkeit und internationalen Strahlkraft des deutschen »Kor-

poratismus« (Max Scheler), »Sozialismus« (Johann Plenge) oder der »deutschen

Freiheit« (Ernst Troeltsch).Die Vereinigung des deutschenMilitarismusmit dem

nie ganz ausgelöschten, doch ins Hintertreffen geratenen, 1914 als Mobilisie-

rungsressource wiederentdeckten und wieder auferstehenden philosophischen

Idealismus – dies bildet den geistesgeschichtlichen Kern der Ideen von 1914.

Selbstbehauptung – dieser zentrale Begriff der Realpolitik – wird im Laufe

der 1920er Jahre wieder zum Prinzip der Politik schlechthin erhoben: entweder

wie bei Carl Schmitt in abstrakter Form in der These von der Freund-Feind-Un-

terscheidung125–als Grundsituation des politischen Verhältnisses – oder offener

auf die nationale Situation bezogen wie bei Niekisch, der vom »in den tiefsten

Fundamenten seiner Existenz angegriffenen und tödlich verwundeten Volke«126

spricht.Derdeutsche rechtsintellektuelle »Widerstand« imVorfeldder »Machter-

greifung« derNationalsozialisten bringt jedoch eine radikalisierte Selbstbehaup-

tungsideologie ohne Ideale hervor, in Berufung auf die er sich ethisch oder ge-

schichtsphilosophisch rechtfertigenwürde.Helmuth Plessner schreibt 1935 rück-

blickend auf die unmittelbare Vorzeit des Nationalsozialismus von der »Zerstö-

rung der Philosophie als Instanz« und einer »Kapitulation vor der Politik«,127 in-

sofern die deutsche Philosophie keine positive Staats- und politische Ordnungs-

idee mehr hervorzubringen vermochte und die neue Politik des harten Realis-

mus sich einer solchen auch nicht mehr zu bedienen gedachte. Als Rechtferti-

gungsinstanz setzen sich schließlich der »Blutglaube« und die »biologischeWelt-

ansicht«128durch,die eineSelbstbehauptungsideologie indenBegriffenderWah-

rung, Pflege und Stärkung des Volkskörpers als rassisch-biologischer Substanz

anbieten, der auch die Philosophie instrumentell untergeordnet werden soll.

125 Schmitt (2002): Begriff des Politischen, S. 28–37.

126 Niekisch (1929): Gedanken über deutsche Politik, S. 386.

127 Plessner (2015): Die verspätete Nation, S. 184.

128 Ebd., S. 210. Exemplarisch kann hier aus demmit »Krieg und Frieden im Lebenskampf« betitelten, ei-

nen philosophischen Anspruch zeigenden ersten Kapitel aus Hitlers 1928 entstandenen, zu Lebzeiten

unveröffentlichten »zweiten Buch« zitiert werden, das die hypertrophe und beklemmende Form gut il-

lustriert, die dieWeltanschauung des Kampfes umsDasein annimmt, ebenso wie den Gestus des über-

legenen, illusionslosen Realismus: »Politik ist werdende Geschichte. Geschichte selbst ist die Darstel-

lungdesVerlaufsdesLebenskampfes einesVolks. Ich setzehiermitAbsichtdasWort ›Lebenskampf‹ ein,

weil inWahrheit jegliches Ringen um das tägliche Brot, ganz gleich ob im Frieden oder kriege, ein ewi-

ger Kampf ist gegen tausend und abertausendWiderstände, so wie das Leben selbst ein ewiger Kampf

gegen den Tod ist. […] Und wenn tausendmal der fleischlose Ästhet gegen eine solche Behauptung Pro-

test einlegt, so ist doch die Tatsache seiner eigenen Existenz die Widerlegung des Protestes. Was aus

Fleisch und Blut besteht, kann sich nie den Gesetzen entziehen, die sein Werden bedingen. Sowie der

menschlicheGeist glaubt, darüber erhaben zu sein, vernichtet er jene reale Substanz, die der Träger des

Geistes ist.« Hitler (1961): Hitlers zweites Buch, S. 46.
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Plessner nimmt hier jedoch nicht davon Notiz, dass abseits des biologisti-

schen Rassendenkens der Selbstbehauptungsgedanke auch eine philosophische

Radikalisierung erfuhr. Zentral in diesem Zusammenhang ist Martin Heidegger.

Die Stellung der Selbstbehauptung erschließt sich mit Blick auf das Konzept der

Wiederholung, das ein Kernelement der Analyse der Geschichtlichkeit in Sein und

Zeit bildet. In den Ausführungen zur Einbettung des Daseins in das »Geschick«

eines »Volkes« wird deutlich, dass das Dasein des Volkes wesentlich im Selbst-

behauptungskampf besteht. Die Möglichkeiten, die dem Dasein sich in seinem

existentiellen Seinkönnen erschlossen sind, schreibt Heidegger hier, sind »aus-

drücklich aus dem überlieferten Daseinsverständnis zu holen«. In dieser Weise

wird »die auf sich zurückkommende, sich überliefernde Entschlossenheit […]

zur Wiederholung einer überkommenen Existenzmöglichkeit. Die Wiederholung

ist die ausdrückliche Überlieferung, das heißt der Rückgang in Möglichkeiten des

dagewesenen Daseins.« Was bis hierher eine hermeneutische Überlegung zur

Traditionsabhängigkeit individueller Identität ist, die lediglich die konservative

These enthält, dass authentisches Dasein nur in der Aktualisierung einer Über-

lieferung möglich ist, nimmt eine Wende hin zum Selbstbehauptungsprinzip,

wenn ausgeführt wird, dass das Dasein in der Wiederholung »seinen Helden« in

der »vorlaufenden Entschlossenheit« – Heideggers Terminus für das Konfron-

tieren der Möglichkeit des Todes – wähle; der Konfrontierung des Todes, in der

»allererst die Wahl gewählt, die für die kämpfende Nachfolge und Treue zum

Wiederholbaren«.129

»Volk« und »Überlieferung« werden als etwas grundsätzlich Gefährdetes und

eines entschlossenen Einstehens für sie Bedürftiges dargestellt; weil aber nur in

derWiederholungderÜberlieferungdasDasein sich verwirklichenkann,sinddie

Gegenwart von »Gefahr« und »Not« Bedingungen für eine authentische Existenz.

Das »Ausbleiben der Bedrängnis« hingegen sei das »zutiefst Leerlassende«, wie

es in den Vorlesungen Die Grundbegriffe der Metaphysik von 1929/30 lautet, »die im

Grunde langweilende Leere«.130 Langweilig ist die Existenz in der gegebenen, durch

die liberaldemokratischeAblehnungderGewalt im InnerenundÄußerengepräg-

tenWirklichkeit, inderman»derMeinung ist, esnichtmehrnötig zuhaben,stark

zu sein und [sich] der Gefahr entgegenwerfen zu dürfen«, in der man sich »zu-

sammen aus der Gefahrenzone des Daseins fortgeschlichen«131 hat.

Auch wenn Heidegger hinzufügt, dassWiederholung nicht das »Wiederbrin-

gen des ›Vergangenen‹« oder »Zurückbinden der ›Gegenwart‹ an das ›Überhol-

te‹« bedeute, legt doch Heideggers politische Entwicklung nahe, dass er bereits

129 Heidegger (1972): Sein und Zeit, S. 385 f. Hervorhebung im Original.

130 Heidegger (2018): Grundlegung der Metaphysik, S. 244, Hervorhebung im Original.

131 Ebd., S. 246 f.
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Ende der 1920er Jahre als die für das deutsche Volk und sein »Schicksal« entschei-

dende »kämpfendeNachfolge«die Fortsetzungdes imErstenWeltkrieg begonne-

nen Selbstbehauptungskampf ansah. Im frühen Nationalsozialismus, als Heid-

egger sich politisch klar bekannte, zeigte der Freiburger Rektor einen entspre-

chenden Eifer, seinen Beitrag zur von Jünger für die völkische Revolution gefor-

derten »totalen Mobilmachung« durch die Organisation des Universitätswesens

zu leisten. Philosophie und Militarismus sollten wieder zur engen Bindung ge-

langen, in der sie im ersten großen Krieg standen.Während der Umkehrgedanke

in der Revolutionszeit 1918/19 im Zeichen der Bemühungen um eine dauerhaf-

te Befriedung und Entmilitarisierung der Gesellschaft stand, begrüßt Heidegger

in seiner mit bellizistischen Signalwörtern gespickten Freiburger Rektoratsre-

de 1933 die nationalsozialistischeGleichschaltung von »Wissensdienst«, »Arbeits-

dienst« sowie »Wehrdienst«132 und erklärt letztlich das ganze »studentische Da-

sein« zu einem solchen.133 Die heroisch-nationalistische Vorstellung der kämp-

ferischen existentiellen Selbstbehauptung des Volkes wird jedoch bald abgelöst

durch eine noch radikalere und weit neuartigere Deutung des großen Kampfes

der Nation, die gleichzeitig eine Ablösung vom Gedanken der Selbstbehauptung

und des zu dieser gehörenden Kampfes um Macht und seine Steigerung zum

Extrem beinhaltet. Nach dem Scheitern seiner universitätspolitischen Pläne und

der Entfremdung gegenüber derNSDAP sowie der philosophischenNeuorientie-

rung von der Daseinsanalyse hin zur Seinsgeschichte deutet er den neuen Krieg,

dessen entgrenztes Eskalationspotential ihm klar ist, als Exekution und Vervoll-

kommnung des abendländischen Nihilismus und damit als Vorspiel einer kom-

menden seinsgeschichtlichen Erneuerung.

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs hatte Arnold Metzger den geschichtsphi-

losophischen Sinn des katastrophalen Verlaufs des Krieges als Offenbarwerden

eines Irrweges gedeutet; die Zerstörung sei Resultat eines Verfehlens der onto-

logisch fundiertenWertordnung, einer axiologischenOrdo. DerWille zurMacht,

die in derOrdo nicht das höchsteGut darstelle,wäre zuUnrecht zuoberst gekehrt

worden. An noch prominenterer Stelle ist dieses Ordo-Motiv in der Zwischen-

kriegszeit bei Max Scheler und Nicolai Hartmann zu finden.134 Metzger nennt

diesesUnternehmen in seinemHabilitationsversuchüberPhänomenologie undMe-

taphysik Anfang der 1930er Jahre einen Versuch der metaphysischen »Restaura-

tion«135, die auf ein durch den Weltkrieg und seine Folgen akut gewordenes Be-

wusstsein der moralischen Anarchie antwortet. Dem steht ein Denken gegen-

132 Heidegger (2000): Die Selbstbehauptung der deutschen Universität, S. 113.

133 Ebd. 

134 Vgl. Hartmann (1925): Ethik.

135 Metzger (1966): Phänomenologie undMetaphysik, S. 282.
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über,dasandieStelle ontologisch fundierter ›Ideen‹oder ›Werte‹ einhermeneuti-

sches Konzept von ›Sinn‹ setzt, der imSubjekt als sinngebender Instanz gründet.

Dieses durch Nietzsche, die Lebensphilosophie und die Phänomenologie entwi-

ckelte Denken findet in Heideggers Daseinsanalytik einen Höhepunkt.

Mit diesen zwei philosophischen Grundanschauungen korrespondieren, wie

man sagen könnte, entsprechend den Apperzeptionsweisen des Wertes bzw. des

Sinns zwei moralische Grundhaltungen. Dem Ordo-Denken entspricht die De-

mut. Dem an der moralischen Erneuerung Teilhabenden kommt die Aufgabe zu,

»die Dinge an sich herantreten zu lassen und demütig und fromm jenes Unbe-

greifliche zu schauen: daß die Welt ein Inbegriff von unendlicher Ordnung und

Gesetzmäßigkeit ist«,136 schreibt Metzger bereits in seiner 1917 im Kriegsgefan-

genenlager herumgereichten Broschüre über den Subjektivismus unserer Zeit und

seine Überwindung. Unter den Bedingungen moderner Selbstreflexivität reicht es

jedoch oft nicht hin bis zur ein gewisses Maß an Naivität erfordernden Demut,

und so setzt sich an ihre Stelle lediglich der Wunsch nach Demut, die »Sehn-

sucht«.137 Dem existentialistischen Denken der Sinnsetzung entsprechen dage-

gen der Wille zur Macht oder, wie Metzger Ende der dreißiger Jahre schreiben

sollte, die Dämonie. Das Ordo-Denken versteht seinen Wertbezug, seine Ideen

als Erkenntnisse. Die Philosophie verfügt demnach über Einsichten in die onto-

logische Ordo, und aus diesen heraus formuliert sie Maßstäbe und Richtlinien

für die Politik. Die Existentialphilosophie als vollendeter Subjektivismus hinge-

gen versteht Ideen undWerte als (Durch-)Setzungen.

DasvonNietzsche indiePhilosophie eingeführteBewusstseinvomSubjekt als

der sinnsetzenden Instanz ist mit einer Crux verbunden: Jede Setzung von Sinn

zerstört sich gewissermaßen in dem Moment selbst, in dem sie als kontingente

Setzung bewusst wird, und so kann der Existentialist nicht an das Gesetzte glau-

ben in derWeise, in der der Ordo-Gläubige an Ideen undWerte glaubt. Am Ende

dieser Selbsttransparenz des sinnsetzenden Subjekts steht,wie imVorhergehen-

den bereits diskutiert wurde,138 der seiner selbst bewusst gewordene Wille zur

Macht, dem die Fragen der Wahrheit und des Werts zu Fragen der (Durch-)Set-

zung seinerWahrheit und seinesWertes werden.Der Existentialismusmündet al-

so im Voluntarismus und Dezisionismus. Im Kampf der Subjekte gegeneinan-

der kann die Philosophie eine überparteiische oder (schieds)richterliche Funkti-

on nicht ausüben, denn solch eine bedürfte doch der Maßstäbe, die selbst nicht

mehr Setzungscharakter haben. Anstelle der maßgeblichen Ordo tritt der Wille

zur Macht, der Kampf der Subjekte wird Ort der Entscheidung über konkurrie-

136 Metzger (1979): Phänomenologie der Revolution, S. 182.

137 Metzger (1966): Phänomenologie undMetaphysik, S. 324.

138 Siehe Kapitel 2.8.



226 Dämonische Wiederkehr. Politischer Antimoralismus

rende Sinnentwürfe.139 Transzendent begründete ethische Maßstäbe sind nicht

nur außer Reichweite, sondern werden weder gesucht noch ersehnt.

Domenico Losurdo legt in seiner Studie zur »Kriegsideologie« Heideggers

überzeugend dar, dass dessen Bejahung des Nationalsozialismus im Lichte sei-

ner Analysen des Nihilismus zu sehen sind, die der Philosoph in der Zeit des

Hitler-Regimes in Auseinandersetzung mit Nietzsche ausarbeitete. Der Natio-

nalsozialismus wäre demnach die politische Manifestationsweise des »aktiven

Nihilismus«, der seinsgeschichtlich denHöhepunkt des Nihilismus darstellt und

den »Zusammenbruch schon verkommener und unglaubhafter Werte beschleu-

nigt und zuEnde führt«.140Er besteht eben in der restlosen Selbsttransparenz des

Willens zur Macht. »Der aktive Nihilismus erkennt die Wahrheit als eine Gestalt

des Willens zur Macht und als einenWert von bestimmtem Rang«, so Heidegger

in den 1940er Jahren.Er erfährt denWillen zurMacht »ausdrücklich als […]Grund

derMöglichkeit vonWahrheit«, die als eine »Funktion desWillens zurMacht (als

Gerechtigkeit) begriffen und gestaltet« werden kann. Dieses Bewusstsein bleibt

aber nicht bei der bloßen theoretischen Einsicht stehen:

Weil […] der aktive Nihilismus bereits den Willen zur Macht als Grundcharakter des Seienden

erkennt und anerkennt, ist für ihn der Nihilismus überhaupt keine bloße ›Betrachtsamkeit‹,

keinbloßesNeindesUrteils, er ist dasNeinderTat: ›man legtHandan‹; ›man richtet zuGrunde‹.

Man beschaut nicht nur etwas als Nichtiges,man beseitigt es,man stürzt um und schafft freies

Feld.141

Der Nationalsozialismus wäre demzufolge eine politische Ideologie, die auf dem

Boden dieses Bewusstseins steht. Als Ideensystem ist er damit fundamental vom

noch naiv-idealistischen Nationalismus des Ersten Weltkrieges zu unterschei-

den. Er wäre der Einsicht Nietzsches in den Willen zur Macht als Grund allen

Wahrheitsbezuges folgend auch seinsgeschichtlich als ein Schritt über denSozia-

lismus und demLiberalismus–und amEnde auch als ein solcher gegenüber dem

nationalistischen Konservativismus, der an einen Ursprungsmythos tatsächlich

glaubt – hinaus zu betrachten, da der Nationalsozialismus sich nicht nur zum

Willen zurMacht bekennt, sonderndie eigenenWahrheitenundWahrheit als sol-

che als Setzung des Willens zur Macht erkennt – was letztlich bedeutet, dass er

den Gedanken der Wahrheit nihilistisch negiert. Er entspricht dem dämonisch

verfallenen Bewusstsein, so wie es von Tillich beschrieben wurde. Natürlich ist

dieses Wahrheitsverständnis nicht das letzte Wort: Es bereitet als Endpunkt der

nach Heidegger zu überwindenden Metaphysik einem neuen seinsgeschichtli-

chen Anfang denWeg.

139 Vgl. Plessner (2015): Die verspätete Nation, S. 185–212.

140 Losurdo (1995): Die Gemeinschaft, der Tod, das Abendland, S. 173.

141 Heidegger (2008): Nietzsche II, S. 82.
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Der Nationalsozialismus als aktiver Nihilismus leugnet nicht nur eine an sich

seiende Wahrheit, er verneint auch vehement die humanistischen Moral- und

Wertvorstellungen, zudenen sich die demokratischeRevolutionnachdemErsten

Weltkrieg bekannt hatte und in deren Namen die internationale Nachkriegsord-

nung aufgebaut wurde. Insbesondere in seinem Brechen mit diesenWerten und

Grundsätzen sahHeidegger den seinsgeschichtlichenWert des Nationalsozialis-

mus, wie eine Aussage wie folgende aus dem Jahr 1934 zeigt: »Der Nationalsozia-

lismus ist ein barbarisches Prinzip.Das ist seinWesentliches und seinemögliche

Größe. Die Gefahr ist nicht er selbst – sondern dass er verharmlost wird in ei-

ne Predigt desWahren, Guten und Schönen.«142 FürHeidegger sind Demokratie,

Liberalismus undSozialismus ebenso Phänomene des auf technologisch-wissen-

schaftlicher Machterweiterung aufgebauten »europäischen Nihilismus« wie der

Nationalsozialismus. Aber während erstgenannte nur passive Formen desselben

darstellen, die sich selbst nicht als nihilistisch erkennen, repräsentiert der Natio-

nalsozialismus die Radikalisierung des abendländischen Nihilismus, der durch

die Zerstörung der Ikonen der humanistischenMoral und der Zivilisation gegan-

gen ist und der ein reinigendes Inferno apokalyptischen Ausmaßes bringen wür-

de.

Heidegger führt in seinem Lob auf die Barbarei in seinsgeschichtlicher

Begrifflichkeit ein Motiv aus, das Ernst Jünger 1929 noch in vitalistischer Ter-

minologie als Befreiung des »Elementaren« gegen seine Bändigung durch die

Moral verstand, die gleichzeitig ein Geschehen der Zerstörung und der geistigen

Läuterung bedeutet. Moral wird als Sache der verhassten Bürger verächtlich

gemacht, sie ist Teil ihres auf Sicherheit ausgelegten Lebensmodells, das der sich

rücksichtslos auslebenden, geschichtsmetaphysisch zur reinigenden Gewalt er-

hobenen Barbarei der durch die Gewaltereignisse des Krieges und der Revolution

Erzogenen weichenmuss:

Was hat denn das Elementare mit dem Moralischen zu tun? Dem Elementaren aber, das uns

im Höllenrachen des Krieges seit langen Zeiten zum ersten Male wieder sichtbar wurde, trei-

ben wir zu. Wir werden nirgends stehen, wo nicht die Stichflamme uns Bahn geschlagen, wo

nicht der Flammenwerfer die große Säuberung durch das Nichts vollzogen hat.Wer das Ganze

leugnet, der kann nicht aus den Teilen Früchte ziehen.Weil wir die echten, wahren und unerbittli-

chen Feinde des Bürgers sind,macht uns seine Verwendung Spaß.Wir aber sind keine Bürger,wir sind

Söhne von Kriegen und Bürgerkriegen, und erst wenn dies alles, dieses Schauspiel der im Lee-

ren kreisenden Kreise, hinweggefegt ist, wird sich das entfalten können, was noch an Natur, an

Elementarem, an echter Wildheit, an Ursprache, an Fähigkeit zu wirklicher Zeugung mit Blut

und Samen in uns steckt. Erst dann wird die Möglichkeit neuer Formen gegeben sein.143

142 Heidegger (2014): Überlegungen II–VI, S. 194.

143 Jünger (2001): »Nationalismus« und Nationalismus, S. 507, Hervorhebung im Original.
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Das vom nicht-nationalsozialistischen Faschisten Jünger evozierte »Wir« ver-

langt nach der Eskalation des politischen Konflikts im Inneren und die eine

Wiederaufnahme des Krieges bringende Aggression nach außen, es will den

Barbarisierungs- und damit Reinigungsprozess, der im letzten Krieg begonnen

wurde, fortsetzen und auf die Spitze treiben. Dabei bleibt es recht unbestimmt,

wie bereits zuvor erwähnt wurde, wofür diese Gewalt eingesetzt werden soll.

Vom unvermeidlichen Mittel zum politischen Zweck wird sie zummetaphysisch

gerechtfertigten Akt der Befreiung von denBefangenheiten durch eine überkom-

mene »bürgerliche« Moral, der eine entheroisierte, gefahr- und gewaltlos sich

in bestimmten rechtlich regulierten Verfahren vollziehende Politik entspricht –

eine dem Leben oder im Falle Heideggers dem Sein metaphysisch entfremdete

Politik.

Die Radikalisierung der Entbindung von Moral und Politik und der phi-

losophischen Gewaltlegitimation mündet in einem politisch-metaphysischen

Extremismus, in dem die Gewalt zum Ausdrucks- und Vollzugsmedium einer

ethisch-metaphysischen Verwandlung wird, die der sie Ausübende durch sie

erreichen will. Leo Strauss sprach 1941, also bereits inmitten des Kriegs, in seiner

Rede über German Nihilism vom Eindruck des »beinahe desinteressierten Ver-

gnügens« an Zerstörung, Folterung und am Töten,144 den die Nationalsozialisten

vermitteln: eine Gewalt, die nicht der Durchsetzung irgendeiner strategischen

oder politischen Maßnahme oder der Sicherung von Herrschaft dienen soll,

die überhaupt jede funktionelle Bestimmung verloren hat und nichts anderes

erreichen soll, als zu beweisen, dass sämtliche Grundregeln und Rücksichten

der Humanität durch den sogenannten »Herrenmenschen« außer Kraft gesetzt

wurden.145 Dabei kommt eine Gedankenfigur Nietzsches in fataler Weise zum

historisch wirkmächtigen Durchbruch, die Helmuth Plessner bereits zu Beginn

des Hitler-Regimes in Erinnerung gerufen hatte:

Nicht die Gottlosigkeit, sondern die noch nicht überwundene Gottgläubigkeit eines halben Ni-

hilismus kennzeichnet nach Nietzsche den Verfallszustand der gegenwärtigen Welt. Das Ver-

langen nach dem Sinn des Daseins, nach einer Sicherung des Entscheidens durch wie auch im-

mer verstandene Werte und Sittengesetze zeitloser Art deutet darauf hin, daß die Geschichte

der amSündenbewußtsein erkrankten Seele noch nicht zu Ende ist.Und deshalb fordert Nietz-

144 Vgl. Strauss (1941): German Nihilism, S. 341.

145 Dolf Sternberger spricht bezüglich der berüchtigten Posener Rede Heinrich Himmlers vom 4. Okto-

ber 1943 vom »hochesoterischen Stolz« auf die »unbedingte Unterdrückung« und das »absolute Einfrie-

rendesGewissens« in derAusübungdes »Ausrottungs-,Vertilgungs-, Liquidations- undExekutionsbe-

ruf[s]«, der inHimmlers Lob auf die »Anständigkeit« seiner SS-Leute imVollziehen desMassenmordes

zum Ausdruck kommt. Sternberger merkt an, dass der Holocaust nicht mehr in einer Ökonomie der

Macht bzw. der Herrschaft begründet werden kann und eher aus einem chiliastisch-heilsgeschichtli-

chen Denken heraus zu verstehen sei. Vgl. Sternberger (1984): DieWurzeln der Politik, S. 437 f., 431.
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sche dieTherapie der Steigerung des Krankheitszustandes bis zur Krise, die ihre Lösung nur in

einer Moral der Amoral auf dem Boden des radikalen Nihilismus findet. Sie hat er symbolisch

mit der Lehre vom wahren Übermenschen oder Herrenmenschen bezeichnet, der […] zu dem

geworden,was er alsMensch immer schonwar:Wille zurMacht. Als solchen sich erkennen und

bejahen bedeutet die Wiederherstellung des ursprünglichen Grundtextes des Lebens im Men-

schen durch den endlich und endgültig befreiten Menschen.146

Während aber Nietzsche den Übermenschen einerseits als heroischen Einzelnen

denkt und andererseits als Schöpfer von Werten versteht, bestimmt Heidegger

die Mission der Überwindung des Nihilismus als eine völkische und erblickt im

nationalsozialistischen Deutschland nur den Akteur der Zerstörung, nicht der

Erneuerung, die Heidegger als Konzept grundsätzlich ablehnt. Vielmehr folgt

seinDenken einemchiliastischenMotiv: Aus der radikalenZerstörungder letzten

Reste von Christentum und seines Surrogats, des Humanismus, die der aktive

nationalsozialistischeNihilismus betreibt,würde derUmschlag in dasGegenteil,

nämlich in eine neue Seinsnähe oder Seinsfülle folgen. Die Zerstörung ist der

Teil, den das nihilistische Subjekt selbst besorgen kann; der neue Seinsbezug

ist aber – hier geht Heidegger über Nietzsche hinaus – Sache des Empfangens,

nicht der Leistung.

Mit Blick auf die Bewertung des Kriegs und der Gewalt in der zu Beginn die-

ses ersten Teiles behandelten Idee derUmkehr lässt sich also eine Struktur der in-

vertierten Rückkehr zum Krieg als Wahrheitsereignis erkennen. In beiden Fällen

bedeutet der Krieg eine Zerstörung der falschen Ideale, der falschen Ikonen, und

bei beiden ermöglicht dieser Zusammenbruch eine Läuterung und den radikalen

Neuanfang. Auf der einen Seite wird rückblickend die Zerstörung des Kriegs, auf

der anderen Seite der kommende bzw. laufende Krieg in dieser Weise gedeutet.

Nach dem Ersten Weltkrieg waren Zerstörung und kollektiver Schmerz Eviden-

zen für die Falschheit des ungebändigten, sich verselbstständigendenWillens zur

Macht.Deshalb solltenderKampfumMachtRegelnunterworfen,Politik ethisiert

und der mit dem Willen zur Macht verbundene Subjektivismus durch ein onto-

logisches Ordo-Denken abgelöst werden. Die Richtung führt vom Krieg weg zur

wahren Ordnung. Hingegen verbindet sich zu Beginn des Zweiten Weltkrieges,

als Ergebnis der zunehmendenMystifizierung des Verhältnisses von Gewalt und

Politik, die Entfesselung der Gewaltmit der Vorstellung einer Verheißung des ra-

dikal Neuen, dem endlichen Durchbruch desWahren.

146 Plessner (2015): Die verspätete Nation, S. 194.
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Gerechtigkeit und Frieden küssen sich

Psalm 85,11

Das Problem der Gewalt stellt sich im Lichte der behandelten Überlegungen als

die Suche nach dem Ausgang aus einem Dilemma dar, vor das man sich durch

zwei Erkenntnisse gestellt sieht. Die erste lautet: Dem Guten ist in bestimmten

Situationen nur durch Gewalt eine Chance gegeben, sich zu verwirklichen. Ei-

ne prinzipielle Gewaltverneinung wäre nur dann angebracht, wenn die Gewalt-

losigkeit jederzeit notwendige Bedingungwäre für die politische Verwirklichung

des Guten. Angesichts des Waltens des moralisch Falschen und von Zerstörung

und Zynismusmüsste sich dasmoralisch bemühte Subjekt dannmit der Vorstel-

lung trösten,dass das Böse undFalsche sich amEnde selbst zugrunde richtet.Die

Verwirklichung des Guten und Gerechten läge somit aber nicht in der Hand der

handelnden Menschen, sondern in einem diesen transzendierenden Gesetz be-

gründet. Die spezifisch politische Verantwortung für das Gute beginnt aber, wie

man inAnlehnung anMaxWeber sagen könnte,woman sich nicht auf ein solches

verlässt.

Dieser relativen Berechtigung der Gewalt als ultima ratio steht aber die ihr im-

manente Tendenz zur Reproduktion ihrer selbst und zur Steigerung entgegen,

die zu solchen Verhältnissen führt, die der Realisierung des Guten entgegenge-

setzt sind. Die Gewalt ist ein Mittel, so die zweite Erkenntnis, das dazu tendiert,

sich derKontrolle dessen,der sie zu einembestimmtenZweck ausübt, zusehends

zu entziehen und sich gegen diesen Zweck zu wenden. Gewalt ist kein Instru-

ment, sondern eine Interaktion, die auf den sie Ausübenden und seine Ziele zu-

rückschlägt und diese absorbiert. In der Spannung dieser beidenMomente–Ge-

walt als ultima ratio zur Bewahrung des Guten und Gewalt als ein nicht zu meis-

terndesMittel – ist die Frage der politischenGewalt in einer gegebenen Situation

zu beantworten und wurde sie von den diskutierten Autoren und Autorinnen be-

handelt.

Die ethische FragederBerechtigung vonGewalt alsMittel der Politik lässt sich

nicht auf eine kategorische Weise beantworten. Sie ist Sache der Phronesis, also

der situationsbezogenen Beurteilung ihrer Zweckdienlichkeit. Eine kategorische

Beantwortung des Problems würde die Komplexität der Beziehungen zwischen
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der Gewalt und dem Zweck der Politik und des Rechts, nämlich die Einrichtung

guter und gerechter Lebensverhältnisse, ausblenden.

Demgegenüber gilt die Monopolisierung der legitimen Gewaltausübung1

im modernen Staatsdenken geradezu als die Voraussetzung für die Fähigkeit

des Staates zur Realisierung der Zwecke, denen er dienen soll: der Erhaltung

eines Rechtszustandes, der Sicherheit von Leben und Eigentum, schließlich der

Herstellung gerechter und guter Lebensbedingungen für die Subjekte. Kant hat

aus diesem Grund das Recht auf gewaltsamen Widerstand, wie es bei Locke zu

finden ist,2 kategorisch abgelehnt; wird einmal das Gewaltmonopol des Staa-

tes relativiert und werden die Bürger dazu berechtigt, im Falle eines subjektiv

wahrgenommenen Übergriffes auf ihre natürlichen Rechte durch den Staat

bzw. den Herrscher diese zu verteidigen, wird die Eindämmung der Gewalt zur

Unmöglichkeit, die Gesellschaft fällt aus dem ungerechten Rechtszustand in den

Naturzustand zurück.3 Der Krieg aller gegen aller ist aber ein größeres Übel als

das ungerechte Recht.

Durch den Staat und das Recht ist demnach für die normale Situation die Fra-

ge nach der Gewalt als Mittel bereits entschieden; sie sind unvereinbar mit dem

Recht des Subjekts, über die Berechtigung der Gewaltanwendung zu richten. Für

das Individuumstellt sich in derNormalsituation konstituierter Staatlichkeit da-

mit das Problem der politischen Gewalt nicht. Revolutionen sind aber eben nicht

Normalsituationen, sondern solche, in denen durch Gewaltanwendung darüber

entschieden wird, wer in welcher Form Gewalt für sich monopolisiert und sie in

Form von Staat und Recht etabliert, die dann den Rahmen darstellen, innerhalb

dessen das Streben der Subjekte nach demGuten und Gerechten und damit poli-

tisches Handeln erfolgen. Die demokratischen Revolutionen in Mitteleuropa im

Herbst 1918 waren eine Folge der Unfähigkeit der sich imKrieg zugrunderichten-

den Monarchien, ihr Gewaltmonopol noch weiter an der kriegsmüden Bevölke-

rung durchzusetzen,undnicht einer gewaltsamenAnfechtung diesesGewaltmo-

nopols.Nachdemdie Revolutionen einen gewaltlosen Anfang genommen hatten,

gelang es nicht, die Kriegsmüdigkeit in eine politischeMoral des Gewaltverzichts

zu überführen und auf diesem Weg – dem Weg eines freiwilligen Verzichts, die

eigenen Ansprüche gewaltsam durchzusetzen – das Gewaltmonopol des Staates

aufrecht zu erhalten.Die parlamentarisch-demokratischeOrdnungwurde gegen

ihre Gegner in Deutschland mit einem erheblichen Einsatz von Gewalt durchge-

1 Vgl.Weber (1988): Politik als Beruf, S. 506.

2 Vgl. das 18. Kapitel des Second Treatise of Government; Locke (1977): Zwei Abhandlungen über die Regie-

rung, S. 325–332.

3 Vgl. Kant (1992): Über den Gemeinspruch, S. 148 f.; Kant (1977): Die Metaphysik der Sitten, A 176/B 206,

S. 439 f.
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setzt. In Ungarn folgte, nachdem die demokratische Revolution gewaltlos zu ei-

ner proletarischen Revolution weitergetrieben wurde, im Sommer 1919 die bru-

tale Niederschlagung der Räterepublik.Nur in Deutschösterreich gelang es weit-

gehend, solche Eskalationen zu vermeiden.

Mit Blick auf die revolutionäre Gewalt ist bei ihren Advokaten eine defensi-

ve von einer offensiven Rechtfertigung zu unterscheiden. Nicht selten wurde da-

bei imBolschewismus bzw. imdeutschen Spartakismus eine offensive Praxismit

einer defensiven Legitimation verbunden. Der Bürgerkrieg des Proletariats ge-

gen das Kapital erscheint dann als Ausübung von Notwehr, die sich nicht gegen

eine von konkreten Personen ausgeübte tyrannische Herrschaft richtet, die für

die ihrUnterworfenen existenzbedrohend ausfällt,wie imFalle desWiderstands-

rechts bei Locke, sondern gegen den Kapitalismus als ökonomisches System und

strukturelle Bedingung von Herrschaftsverhältnissen. Bei Rosa Luxemburg etwa

erscheint der Weltkrieg als Äußerung der Zerstörungskräfte des Kapitalismus,

die zwar durch den Friedensschluss in Mitteleuropa vorerst keine akute Bedro-

hung des Lebens mehr darstellen, die sich in einem prognostizierten zukünfti-

gen Großkonflikt jedoch noch fataler äußernwürden, sodass als Alternativen das

Intaktlassen der kapitalistischen Ordnung und der früher oder später eintreten-

deUntergangder Zivilisation oder aber ihre revolutionäreAbschaffungbestehen.

ZurAbschaffungdesKapitalismusbesteheaber inderGegenwartderunmittelba-

ren Nachkriegszeit eine einmalige Chance – und damit, so die implizite ethische

Folgerung, die Pflicht. Die Abwendung des Untergangs ist aber eben nur revolu-

tionär zu erreichen: durch die Einrichtung eines neuen Systems der Politik, einer

neuen Form der ökonomischen Kooperation, damit verbunden eines neuen Sys-

tems der Bedürfnisse, schließlich eines neuen Menschen als Subjekt dieser Po-

litik, Ökonomie und Kultur. Das Minimum der Erhaltung der Bedingungen des

Guten, also die Selbsterhaltung der menschlichen Zivilisation, und die revolu-

tionäre Einrichtung des Sozialismus sind demnach identisch, denn die Vorstel-

lung eines nicht-katastrophischen Kapitalismus ist, so die These, eine Illusion.

Um zum rettenden Sozialismus zu gelangen, ist aber ein letzter Gewaltakt not-

wendig, der sich derMittel der bekämpftenOrdnung bedient, umdiese gegen sie

selbst einzusetzen.

Wie Judith Butler schreibt, ist der entscheidende Punkt aller auf das Prinzip

der Selbstverteidigung rekurrierenden Strategien der Legitimation von Gewalt –

es gibt kaum andere als solche –, wie dieses Selbst bestimmt wird, welchen Um-

fang das zu verteidigende (Kollektiv-)Subjekt erhält. Ist dieser Umfang weit ge-

nug, bezeichnet es wie im Falle der Gewaltlegitimation der Kommunisten nach

demWeltkrieg nicht primär das unmittelbare Selbst, sondern die Arbeiterklasse

oder gar dieMenschheit als Ganzes, die vor einem künftigemKrieg bewahrt wer-

den sollen und in deren Namen man zur Tat schreitet, verschwimmen die Gren-
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zen von defensiver und offensiver Gewalt und von Gewaltverhinderung und Ge-

waltvermehrung.4Nicht nur aufseiten von Pazifisten wie Foerster, sondern auch

linkerRevolutionärewieErnstDäumigwurdedie Spirale der Eskalation,dendie-

se revolutionäre Gewaltpolitik herbeiführen musste, erkannt. Die Politik der Ge-

waltlosigkeit, die vertreten wurde, ging so weit, nicht weiter bedingungslos am

Recht zur Verteidigung des bedrohten Selbst festhalten zu wollen und die wehr-

lose Selbstopferung in Kauf zu nehmen, ummit der fatalen Dynamik von Schlag

undGegenschlagzubrechen.Ein solchesDenkenbefindet sichaber anderGrenz-

scheide zwischen Politik als einem Handeln, das auf Machtbetätigung aus ist,

und einem rein gestischen oder – in den Worten Max Webers – »gesinnungs-

ethischen« Agieren, das eine trotzige Negation der schlechten Gesetze der Welt

in sich gestisch zur Darstellung bringen will, aber nicht imstande ist, die realen

Mechanismen der Macht für seine Zwecke in Bewegung zu setzen.

Eine unverhüllt offensive Rechtfertigung der Gewalt, die nicht mehr als blo-

ßer Schutz vor der Vernichtung des Werthaften erscheint, sondern im Gegenteil

als Instrument zu deren Schaffung, ist im Gedanken des Dämonischen zu fin-

den. Man kann das Dämonische als zentrales Motiv einer Vulgärphilosophie

der Politik betrachten, deren verheerendste Spielart die Ideologie des National-

sozialismus darstellt. Autokratismus und Amoralismus werden hier mit einer

gewissen Ästhetisierung der Politik verbunden, alle politischen Erwartungen

und Hoffnungen richten sich an die Gestalt des tyrannischen Schöpfergenies,

das von seiner durchorganisierten Gefolgschaft als ihm zur Verfügung stehendes

Mittel Gebrauch macht, um seine megalomanischen Schöpfungsakte zu ver-

wirklichen.Der dämonische Künstlerpolitiker ist die verkörperte Zuspitzung des

Subjektivismus, wie er von Arnold Metzger beschrieben wurde – der Einheit von

Macht undWert, von Selbstbehauptung und Sinn.

Der politische Amoralismus, der nicht nur im Bild des dämonischen Politi-

kers, sondern auch in der Vorstellung einer chiliastischen Erneuerung durch die

Amplifizierung der Gewalt in einen zweiten, noch barbarischeren und dadurch

mit der überkommenen Zivilisation und Kultur endgültig brechendenWeltkrieg

kulminiert, hat seine Vorgeschichte in der Realpolitik des wilhelminischen Kai-

serreichs. Unter dem Begriff des Pathischen wurde der Versuch diskutiert, die-

ses moralisch-politische Erbe der alten Ordnung zu liquidieren. Auch wenn der

Pazifismus zweifellos besonders in den ersten Jahren der Zwischenkriegszeit ei-

ne noch nicht dagewesene Popularität erreichte5 und im gewaltlosenWiderstand

währendderRuhrbesetzung seineheroischenMomentehatte, setzte sich imLau-

fe der zwanziger Jahre zuerst imRahmeneiner auf das Individuumzugeschnitte-

4 Vgl. Butler (2021): The Force of Non-Violence, S. 53.

5 Vgl. Lütgemeier-Davin (1981): Basismobilisierung gegen den Krieg.
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nen »Verhaltenslehre der Kälte« (Helmut Lethen), zusehends aber auchmit Blick

auf das politische Leben eineWeltanschauungdurch,nachder zumÜberleben als

Individuen und als Kollektiv in einer Welt, die Schwäche nicht vergibt, Skrupel-

losigkeit und Härte notwendig sind: eine Vorstellung, die zum festen Inventar

der Neuen Sachlichkeit als kulturgeschichtlicher Formation gehört. Diese Vor-

stellungswelt, die an sich keiner bestimmten politischen Ideologie exklusiv zu-

zuordnen war,musste zur Plausibilisierung der Gewaltethik des Faschismus, die

im neusachlichen Kontext von einem Autor wie Ernst Jünger die gesamte Zwi-

schenkriegszeit über vertreten wurde, beitragen.

Die Entwicklung der theoretischen Reflexion über politische Gewalt führte

dazu, dass die Ablösung der Politik von herkömmlichen moralischen Standards,

die Kern der Lehre der Realpolitik ist, über ihr ursprüngliches Geltungs- und An-

wendungsgebiet der zwischenstaatlichen Politik auf die innerstaatlichenAusein-

andersetzungen ausgeweitetwurde,und zwar durchTheoretiker undTheoretike-

rinnender radikalenLinkenwie auchder radikalenRechten.DasProblemderGe-

walt ist jedoch nicht isoliert und lediglich als eine Frage desWechselverhältnisses

vonZweckenundMitteln zubetrachten.Die FragenachderGewalt als einemWeg

zumErreichen des politischen Zweckes stellt sich nämlich in der Regel erst,wenn

das Erreichen des Zweckes auf demWege der legalen und gewaltlosen politischen

Prozeduren als eine Unmöglichkeit erscheint. Das Vertrauen in die Fähigkeit der

politischen Institutionen, den Subjekten das Recht zuteilwerden zu lassen, das

ihnen zusteht, der Glaube an ihre Gerechtigkeit bzw. ihre Gerechtigkeitsfähigkeit

also, ist die stärkste Kraft der nachhaltigen politischen Befriedung einer Gesell-

schaft.

Dieser Zusammenhang zeigt sich im Rahmen dieses Buches unter dem spe-

zifischen Gesichtspunkt der revolutionären Herstellung einer neuen politischen

Ordnung. Walter Benjamin argumentiert in seiner Schrift Zur Kritik der Gewalt

von 1921 unter demEindruck der Gründungsgewalt derWeimarer Republik, dass

die »rechtsetzende Gewalt« stets von der Gefahr bedroht werde, vom Rückstoß

des ordnungsbegründenden Aktes eingeholt zu werden. Die »rechtserhaltende

Gewalt« bestehe dann darin, diesen Rückstoß einzudämmen; sie ist eine Fort-

setzung der gründenden Gewalt und bekämpft fortgesetzt die Geister, die diese

rief.6 Das aufrecht gehaltene Bewusstsein von der Gewaltsamkeit der Gründung

bedingt, dass dieser Rückstoß kein Ende nimmt: auf der einen Seite in Form des

Widerstandes ihrer Opfer, die die konstitutive Fiktion eines contrat socialmit der

Erinnerung an die Gewalt der Lügen strafen und die Republik als Diktatur der

Bourgeoisie denunzieren; auf der anderen Seite in der Vorstellung der regellosen

Gewalt als ens realissimum des Politischen, die der Ablauf insbesondere der deut-

6 Benjamin (1991): Kritik der Gewalt, S. 186–188.
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schen Revolution zu bestätigen scheint, und in Gestalt der Exekutoren der Grün-

dungsgewalt durch die Republik geistert, die darauf warten, nachdem sie in ei-

nem vorübergehenden Zweckbündnis mit der Republik sich gegen deren Feinde

von links gewandt hatten, gegen jene selbst vorzugehen.

Benjamin evoziert in seinem Text eine, wie er schreibt, aus der Mythologie

vertraute Vorstellung einer zyklischen Temporalität, in der Ordnungen an den

Rückwirkungen ihresHerstellungsaktes zugrundegehenmüssen.DieFrage stellt

sich, wie aus dieser herauszutreten ist. Die utopisch-eschatologische Lösung ei-

ner »göttlichen« – als Gegensatz zur »mythischen« rechtsetzenden, dem Rück-

stoß ausgesetzten und zum Kampf und zur letztlichen Niederlage gegen diesen

verurteilten – Gewalt, die mit dem Gesetz des Rückstoßes bricht und deren po-

litische Manifestation im Sorelschen proletarischen Generalstreik Benjamin er-

wägt, kann hier nicht weiter verfolgt werden. Hingegen soll im Folgenden der

Gedanke leitend sein, dass das geteilte Vertrauen in die Institutionen einWeg ist,

umdieserVergangenheit,die dieOrdnung einzuholendroht,mächtig zuwerden;

die Ursprungsverletzung, die am Anfang der Ordnung steht, zu heilen – oder, in

der theologischen Diktion Benjamins verbleibend, sie zu sühnen. Der gewaltsa-

me Ausschluss, der für die Begründung der Ordnung einen konstitutiven Cha-

rakter hat, würde somit progressiv annulliert durch den integrativen Effekt, der

von der Vorstellung ihrer Potenz zur Herstellung des Richtigen ausgeht.7

Damit erscheint es als Aufgabe, die Bedeutung der in der Revolution ge-

schaffenen Institutionen zu explizieren. Die Verfestigung der politischen Ord-

nung bedarf eines sammelnden Logos, der die Vielen mit ihren abweichenden,

vielfach gegensätzlichen Zwecken und Interessen in der Bejahung dieser Ord-

nung, ihrer politischen Institutionen, Regeln und Verfahren zusammenführt.

Die unterschiedliche Art und Weise, mit der Subjekte ihre eigenen Gerechtig-

keitsforderungen interpretieren,entspricht dabei unterschiedlichenPräferenzen

die institutionell-politische Ordnung betreffend – solche, die über die liberale

Demokratie hinausschießen, und solche, die sich in sie einfinden. Sie alle teilen

jedoch die Bemühung um die Bannung der Gewalt kraft des Vertrauens in die

geschaffenen Institutionen. Mit Blick auf die Revolutionen von 1918/19 wird im

Rahmen dieses Buches in der Untersuchung unterschiedlicher Koppelungen

von philosophischen Gerechtigkeitskonzeptionen und politischen Formen die

Frage imMittelpunkt stehen,welche Verbindungen die liberal-parlamentarische

Demokratie als politische Form eingeht. Dabei sind die Argumente für denWert

der liberalen Demokratie in epistemischer und rechtsphilosophischer Hinsicht

untrennbar von der Kritik überzogener und verfehlter Wissensansprüche –

Ansprüche, die in ähnlicher Form nach wie vor gegen die liberaldemokratische

7 Vgl. Hauerwas/Coles (2008): Christianity, Democracy and the Radical Ordinary, S. 6.
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Ordnung ins Feld geführt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf jener phi-

losophischen Schule, die zum Zeitpunkt der demokratischen Revolution den

philosophischen Diskurs über die Fragen des Rechts und der Gerechtigkeit in

(West-)Mitteleuropa beherrschte: demNeukantianismus.





Zweiter Teil:
Der Kampf um das Recht





6. Einleitung zum zweiten Teil

6.1 Die Metaphysik des Kampfes, der Streit der Parteien und die

Stellung der Philosophie1

Eskannals ein ideengeschichtlich gut bekannter Sachverhalt gelten,dass einehe-

raklitischeMetaphysik des Kampfes, des Streits, der Konkurrenz, des Antagonis-

mus das Denken des 19. Jahrhunderts über Gesellschaft, Politik, Geschichte und

schließlich Kultur bestimmte. Thomas Robert Malthus, Charles Darwin, Fried-

rich Nietzsche, Karl Marx schließlich sind nur die bekanntesten Vertreter dieses

Weltbildes. Von ›Metaphysik‹ kann hier insofern gesprochen werden, als die Di-

mensiondesKampfesgleichsamdas ›wahreSein‹ darstellt,dashinterdemSchein

von Statik und Ordnung zu finden ist: der Ordnung der gesellschaftlichen Insti-

tutionen, des Rechts oder der moralischen und kulturellen Normen und Werte.

Philosophie, Nationalökonomie, Biologie, Geschichtswissenschaften, schließlich

die junge Soziologie beteiligten sich an einer Dechiffrierung der konfliktiven Di-

mension, aus der stets nur auf Zeit stabile Ordnungen hervorgehen und die als

ständige Bedrohung letzterer und produktiveUnruhe nie ganz auszuschalten ist.

In seinen Vorlesungen am Collège de France von 1976, von denen die beiden

ersten unter dem Titel Vom Licht des Krieges zur Geburt der Geschichte 1986 in deut-

scher Sprache erschienen sind, gibt Michel Foucault eine konzise Zusammenfas-

sung der Grundanschauungen dieses Diskurses »über den Krieg als Boden der

Gesellschaftsbeziehungen«:2

Der Krieg ist der Motor der Institutionen und der Ordnung. Auch in dem geringsten seiner

Räderwerke wird der Frieden vom Krieg getrieben. Anders gesagt: man muß unter dem Frie-

den den Krieg herauslesen. […] Wir befinden uns im Krieg – die einen gegen die anderen. Ei-

ne Schlachtlinie durchquert die gesamte Gesellschaft durchgängig und andauernd, und diese

1 Dieses Kapitel basiert auf einer publizierten Vorarbeit; Dikovich (2018): Paul Natorps Sozialidealismus,

S. 125–136. Textidentisch übernommene Passagen werden nicht eigens gekennzeichnet.

2 Foucault (1986): Licht des Krieges, S. 10.
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Schlachtlinie stellt jeden von uns in ein Lager oder in ein anderes. Es gibt kein neutrales Sub-

jekt, man ist unvermeidlicherweise der Gegner von jemandem.3

Der letzte Satz des Zitats deutet an, dass dieser Diskurs wesentlich auch ein Dis-

kurs über denStatus des erkennenden,Wissenschaft oder Philosophie betreiben-

den Subjekts in der (sozialen) Welt ist. Alle Wissenschaft ist gemäß dieser »Me-

taphysik« immer schon in die Sphäre der konfligierenden Kräfte und Interessen

hineingezogen, sie erscheint unvermeidlich als parteiisch. Die Kämpfenden sind

sich selbst und dem Zufall überlassen; kein göttlicher Richterspruch, kein abso-

luter Geist entscheidet über denAusgang desKampfes.DieGeschichte derWahr-

heit, der Vernunft oder des Geistes wird zu einer Geschichte siegreicher Macht.

Foucault spricht von einer Ablösung des »philosophisch-juristischen Dis-

kurs[es]« der Universalität und Neutralität durch den »politisch-historischen

Diskurs«.4Der traditionelle Anspruch vonWissenschaft überhaupt und von Phi-

losophie im Speziellen auf Neutralität und Allgemeingültigkeit scheint hier be-

droht zu sein und bedarf einer neuen Beglaubigung und Rechtfertigung.Welche

Position oder Stellung kann und soll die Philosophie angesichts dieser allgegen-

wärtigen Kämpfe beziehen? Diese Frage ist insbesondere für ihr Verhältnis zu

Politik und Recht bedeutend. Der Kampf umfasst nämlich zwar alle Sphären des

Gesellschaftslebens: von der wissenschaftlichen über die kulturelle hin zur wirt-

schaftlichen und biologischen.Dabei hat aber die politische eine Sonderstellung:

Der politische Kampf ist nämlich bewusste Austragung dieser antagonistischen

Dimension derGesellschaft– eine Austragung innerhalb und auch außerhalb der

zu diesem Zweck geschaffenen Institutionen und Regelsystemen: die explizite

Artikulation der gegensätzlichen Interessen, der kollidierenden Zielrichtungen

des Wollens. Der politische Konflikt schließt den Konflikt um den Einsatz der

staatlichen Macht- und Gewaltmittel zur Regulierung des gesellschaftlichen

Konfliktzustandes ein. Die einzelnen gesellschaftlichen Konfliktsphären gravi-

tieren also gleichsam um diesen speziellen und zugleich umfassenden Konflikt

der Politik, in dem über sie entschieden wird.5

Das Paradigma des Kampfes hatte natürlich auch jener politischen Philoso-

phie zugrunde gelegen, die weit über das Deutsche Reich hinaus unter dem Na-

men der ›Realpolitik‹ bekannt war und zu der man sich während und nach der

Revolution kontrovers verhielt.6 In dieser Denkschule kam dabei die Annahme

3 Ebd., S. 12.

4 Ebd., S. 21.

5 Vgl. Gierke (1874): Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien, S. 101.

6 Siehe Abschnitt 2.3 Der Kampf wurde über Rochau hinaus im späten 19. Jahrhundert und frühen

20. Jahrhundert als soziologische und rechtswissenschaftliche Grundkategorie systematisch entwi-

ckelt; siehe u.a. bei Jhering (1992): Kampf umsRecht (zuerst 1872); Ratzenhofer (1893):WesenundZweck
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einer fundamentalen antagonistischen Verfasstheit von Politik im Grunde nur

für die Außenpolitik uneingeschränkt zum Tragen.Diemoralischen Konsequen-

zen, die man aus den »Naturgesetzen« des Politischen zog, betrafen – wie be-

reits erwähnt wurde – vornehmlich die zwischenstaatlichen Beziehungen, weni-

ger aber die Politik im Inneren. Man kann also von einem Doppelstandard spre-

chen. Aus einer konsequenten Anwendung der realpolitischen Annahmen hätte

sich nicht nur ein ungeschöntes Bild des Staatsinneren als eines durch Gegen-

sätze und Kämpfe zwischen den Klassen, Regionen, Konfessionen und Parteien

bestimmten ergeben.Es hätte diesenZustand auch als einen natürlichen undun-

vermeidlichen Ausdruck eben jener grundlegenden anthropologischen Faktoren

anerkennenmüssen, aus denen der Kampf zwischen den staatlichen Gemeinwe-

senabgeleitetwurde.Kampfund struggle for existence (RobertMalthus)wärendann

imInnerenundÄußerengleichartigeManifestationendesdiemenschlicheNatur

bestimmendenWillens zur Macht.7

Doch dies war nicht im Sinne großer Teile des sich nach 1848 seiner revolu-

tionär-demokratischen Bestrebungen begebenden und im Laufe des späten 19.

Jahrhunderts zusehends in einer Interessenallianzmit dempreußisch-wilhelmi-

nischen Obrigkeitsstaat sehenden Bürgertums. Besorgt durch das Erstarken der

Arbeiterbewegung betrachtete es den Parteienkampf daher als eine Störung der

nationalen Einheit, die im realpolitischen Diskurs als das alternativlose Ideal der

innerstaatlichen Ordnung postuliert wurde.8 Einheit im Inneren und Kampfver-

hältnisse nach außen stehen dabei nicht in einemWiderspruch, sondern ergän-

zen sich gegenseitig, bilden zwei Seiten einer Medaille. Der Kampf ist nämlich

nicht allein der Gegenspieler des im 19. Jahrhundert mit seiner Religionskritik,

seinen revolutionären Bewegungen und seinen sozialen Kämpfen in die Krise ge-

ratenden neutralen Dritten als Instanz des Wissens und der schiedsrichterlichen

der Politik (3 Bände); Berolzheimer (1904–1907): SystemderRechts- undWirtschaftsphilosophie (5 Bän-

de); oder in Simmel (1992): Soziologie, S. 284–382 (Kap. »Der Streit«).

7 Dieser Gegensatz zwischen der Bewertung des zwischenstaatlichen und des innerstaatlichen politi-

schen Lebenswurdeu.a. vonFerdinandTönnies bemerkt; vgl. Tönnies (1901): Politik undMoral, S. 7–19.

Zu Tönnies’ Haltung gegenüber dem Parteiensystem imwilhelminischen Deutschland und in derWei-

marer Republik vgl.Wierzock (2014): Wart-Turm.

8 Der »Kulturkampf« und das Sozialistengesetz von 1878 sind ebensoManifestationen dieserHaltung ge-

genüber der politischen Antagonizität im Inneren wie die Bismarcksche Sozialgesetzgebung. Mit bei-

den wurde auf eine Vereinheitlichung des politischen Gemeinwesens abgezielt, die weiten Teilen des

bürgerlichen Spektrums als erstrebenswert galt. So schrieb Paul Natorp noch 1915 über die Sozialge-

setzgebung Bismarcks, dass man in ihr »einen Hauptgrund der Einheit, die uns stark gemacht hat, zu

ahnen beginn[e]«. Hier lägen »die klaren Richtlinien für den Aufbau eines neuen Deutschland. Esmuß

zur Wahrheit werden, dass es in Deutschland keine Parteien mehr gibt, sondern nur noch Deutsche;

denn sonst sind wir verloren.« Natorp (1915): Wiedergeburt unseres Volkes, S. 197. Der Verfasser dankt

AlexanderWierzock für wertvolle Hinweise.
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Entscheidung und Schlichtung, wie er von Foucault beschrieben wird, er kann

selbst die Ausübung von Ordnungsmacht begründen. Die Ordnung der inneren

Verhältnisse richtet sich nämlich am technischen Kriterium der größtmöglichen

Mobilisierungskraft mit Blick auf die staatliche Selbstbehauptung nach außen

aus.9 Immilitaristischen Nationalismus ist der Kampf Instrument für die politi-

sche Einheitsstiftung, so wie umgekehrt das innerstaatliche Leben als Ressource

für die Führung des zwischenstaatlichen Kampfes behandelt wird.

Es kann also festgestellt werden, dass die dominierende kampfbetonte politi-

sche Lehre imWilhelminismus auch ein gewisses Ideal der Pazifizierung in sich

enthielt: Der nationale Bewährungskampf, der in bestimmten zugespitzten Si-

tuationen in den Krieg kippen konnte, verlangt den Frieden im Inneren. So ein-

seitigwie im realpolitischenDiskurs über zwischenstaatliche Relationen die Ant-

agonizitäthervorgehobenwird,soeinseitigwirdmitBlickaufdas Inneredie allen

Partikularinteressen übergeordnete Pflicht zum Dienst am größeren staatlichen

Ganzen betont. Dieses Denkmotiv war in der idealistischen deutschen Kriegs-

philosophie geradezu omnipräsent.10 Es ist dies ein Denkmotiv, dessen massi-

verWertverlustmit demZusammenbruch imNovember 1918 und der Kapitulati-

on des Deutschen Reiches unvermeidbar war. Es erfolgten bereits in den letzten

Kriegsjahren eine Abwendung vom Primat der Außenpolitik und eine allgemei-

ne Hinwendung zu Fragen der innerstaatlichen Neuordnung, des Ausgleichs der

sozialen Gegensätze, der Parteienpolitik und der Alternativen zu dieser –Debat-

ten,11 die begleitet wurden von der Furcht vor der staatlichen Desintegration und

den zentrifugalenKräften,die nachdemWegfall der bindendenKlammer sich als

Gegensatz der Klassen, aber auch der Regionen und Konfessionen ungehemmt

geltendmachen würden.12Dies ist die Situation, in der die philosophisch-politi-

9 Vgl. u.a. Scholz (1915): Politik und Moral, S. 2: »Die Ziele der äußeren Politik müssen durch die inne-

re vorbereitet sein. In diesem Sinne wird die innere Politik fast immer irgendwie auf die äußere hin-

zuarbeiten haben. Nur ein innerlich kräftiger Staat wird auch nach außen hin wirken können.« Diese

Einsicht in die Dialektik von Einheit und Antagonismus hat später Carl Schmitt in seiner epochema-

chenden und bis heute äußerst wirkungsreichen SchriftÜber das Politischewieder aufgegriffen und zum

Grundmotiv einerDenktradition inder politischenPhilosophie gemacht; Schmitt (1953):DerBegriff des

Politischen, S. 38.

10 Vgl.Mommsen (1990): Geist von 1914, bes.S. 407, 413. Eine Sammlung von zustimmendenWortmeldun-

gen zu dieser durch den Krieg gewonnenen Einheit durch deutsche Gelehrte gab der Publizist undHis-

toriker FriedrichThimme heraus;Thimme (1915): Vom inneren Frieden. 

11 Ein zentrales Ereignis stellten die drei Lauensteiner Tagungen von 1917 dar. Vgl.Werner (2021): EinGip-

fel für Morgen.

12 So stellte Paul Natorp 1923 in einer Rede vor Jungsozialisten in Hofgeismar fest: »So erleben wir es,

vielleicht greller als jemals, heute, daß das greifbarste Ergebnis des äußeren Krieges der Völker wider

einander der unabsehbar verschärfte, bis zum äußersten sich zuspitzende innere Krieg der vorhermit-

einander kriegführenden Völker, siegender wie besiegter, ist.« Natorp (1924): Der Deutsche und sein

Staat, S. 28.
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schenOrdnungsideenundRechtskonzeptionen,die imFolgendendiskutiertwer-

den sollen, zu verorten sind, die Herausforderung, auf die eine Antwort gegeben

werden sollte.

Der prekäre Status des sozialen Zusammenhalts und das Problem der ord-

nungsstiftenden Autorität angesichts einer durch materielle Interessengegen-

sätze, aber auch durch unvereinbareWertvorstellungen gespaltenen Gesellschaft

waren indes bereits früher Gegenstand von Krisendiagnosen und theoreti-

schen wie institutionellen Bewältigungsversuchen geworden. Dabei ging es

auch um die Restitution einer über den Gegensätzen stehenden und die soziale

Kohäsion sichernden Instanz, die in unterschiedlicher Form konzipiert wur-

de. Hervorzuheben ist der bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte

Versuch des Staatswissenschaftlers Lorenz von Stein, der eine Erneuerung der

seit der Französischen Revolution unter Legitimationsdruck stehenden Insti-

tution der Monarchie durch die Verknüpfung monarchischer Souveränität mit

gesellschaftstechnischem Regulierungswissen vorschlug und mit dem sozialen

Königtum eine Instanz des Ausgleichs der Interessengegensätze und der Be-

friedung des Klassenkampfes entwarf.13 Ab den 1890er Jahren, die einen Schub

an gesellschaftsreformatorischer Ideenproduktion brachten, waren es vermehrt

auch Philosophen wie Paul Natorp, Rudolf Stammler oder Friedrich Paulsen, die

gesellschafts- und staatstheoretische Überlegungen mit praktischen Neuord-

nungsvorschlägen verbanden.14Nicht nur die legitimatorischen Fundamente des

Parlaments und des Parteiwesens wurden zur Diskussion gestellt, sondern auch

13 Einen guten Überblick über von Steins umfassendes Schaffen gibt Fischer (1990): Wissenschaft der Ge-

sellschaft. Prägend war auch, wie Wolfgang J. Mommsen betonte, das Vertrauen in eine bürokratische

Lösung innerer Konflikte durch eine allein dem Allgemeinwohl verpflichtete Beamtenschaft, das auf

Hegels staatstheoretischer Einschätzung von letzterem als »allgemeinem Stand« zurückzuführen sei;

vgl.Mommsen (1990): Geist von 1914, S. 409 f.EntsprechendeÄußerungenPaulNatorps über die »stren-

ge Uneigennützigkeit der Justiz und Verwaltung«, die eine »seltene, an besondere Bedingungen ge-

knüpfteAusnahme«darstelle, inDeutschland aber »zur selbstverständlichen, festenVoraussetzungun-

seres ganzen nationalen Lebens« geworden sei, finden sich in Natorp (1915): Tag des Deutschen, S. 79.

14 Angeführt seien hier nur Tönnies (1901): Politik undMoral (siehe dazuWierzock [2014]: EinWart-Turm

über den Parteien); Goldscheid (1902): Zur Ethik des Gesamtwillens; sowie Stammler (1896): Wirtschaft

und Recht; undNatorp (1920): Sozialpädagogik (zuerst 1899). Die beiden letztgenanntenWerke werden

im Folgenden ausführlicher behandelt werden. Neben dem Neukantianismus bildete vorwiegend der

Positivismus den philosophischen Hintergrund solcher politisch-sozialer Reformideen. Bemerkens-

wert dabei ist, dass den höchst unterschiedlichen philosophischenGrundlagen eineweitgehendeÜber-

einstimmung in der negativen Bewertung der Politik, insbesondere des Parlamentarismus, gegenüber-

steht. Durch das Wirken einer neutralen, auf die Harmonisierung von Interessen und eine allgemei-

ne Lustmaximierung abzielenden Planungsrationalität sollte, so ein Grundmotiv der positivistischen

Gesellschaftsreformer, der politische Konflikt abgeschafft werden. Zu den Visionen einer »technokrati-

schenAnti-Politik«und transpolitischen»Sachlichkeit« imRegierungshandeln insbesondere imUmfeld

des DeutschenMonistenbundes siehe Lübbe (1963): Politische Philosophie, S. 153–172.
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die Stellung von Wissenschaft und schließlich auch der Philosophie gegenüber

der Politik erörtert.15 Auf einen zur Jahrhundertwende erschienenen Text des

Letzteren, der als exemplarisch für die intensiv geführte Debatte über dasWesen

und die Probleme der modernen Politik in Deutschland gelten kann, soll im

Folgenden näher eingegangen werden.

In seinemVortrag »ParteipolitikundMoral« ausdemJahr 1900deutet derBer-

liner Philosoph und Pädagoge Paulsen das Parteiwesen im wilhelminischen Kai-

serreich als Resultat des Verlusts gesellschaftlicher »Einmütigkeit«16 und evoziert

das Bild der Politik als Fortführung des Kriegesmit anderenMitteln– eine Inver-

sion also des berühmten Ausspruchs Clausewitzʼ, die ebenso im oben zitierten

Text Foucaults zu finden ist:

Die Parteien stehen sich […] wie kriegführende Mächte gegenüber. Und hierdurch wird ihre Le-

bensbethätigung der Form nach wesentlich bestimmt. Alle dieselben Vorgänge, die demKriege

eigen sind, kehren hier wieder: Siege und Niederlagen, Waffenstillstände und Friedensschlüs-

se, Bündnisse und Annäherungen, Strategie und Taktik; und auch auf die innere Organisation

und Führung wird diese Naturbestimmtheit der Parteien zurückwirken.17

Durchdas SystemderParteienunddasParlament als öffentlicherBühnederAus-

einandersetzungen zwischen diesen wird der innergesellschaftliche Kampf For-

menundRegelnunterworfen,gebändigt,aberauchalsNormalität anerkanntund

auf Dauer gestellt. Parteien sind durch geteilte Interessen, Ideen, Organisation

und Führung zusammengehaltene quasi-militärische Einheiten, und das öffent-

liche Leben immodernen Staat gestaltet sich als ein Kampf dieser Einheiten um

die Macht. Die »Lebensbestätigung«, das »Streben jeder Partei als solcher ist: ih-

ren Willen gegen den Willen der Parteien zum Willen des Ganzen zu machen; sie strebt

die herrschende Partei zuwerden. […] DerWille zurMacht ist die Seele jeder Par-

tei.«18

Paulsen deutet an, dass der politische Kampf sich nicht nur in der »Zerris-

senheit des öffentlichen Lebens«, in der Hemmung »gemeinnütziger Wirksam-

keit« im zivilen Bereich, schließlich auch durch die Verdrängung »sachlicher Er-

wägungen« durch »Parteirücksichten« in der Verwaltung und selbst in der Recht-

sprechung bemerkbar mache, sondern sich darüber hinaus die Idee der Wahr-

heit einzuverleiben drohe.19Er steht damit in einemantipodischenVerhältnis zur

Philosophie. ›Gerechtigkeit‹ oder ›Gemeinwohl‹ verkommenzuLeerbegriffen,die

von den unterschiedlichen Parteien entsprechend ihrer Ideologien und Interes-

15 Vom Bruch (1980): Wissenschaft, Politik und öffentliche Meinung, S. 435 f.

16 Paulsen (1900): Parteipolitik undMoral, S. 4.

17 Ebd., S. 20, Hervorhebung im Original. Vgl. Foucault (1986): Licht des Krieges, S. 8.

18 Paulsen (1900): Parteipolitik undMoral, S. 19, Hervorhebung im Original.

19 Ebd., S. 6.
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sen unterschiedlich besetzt und gegeneinander ins Feld geführt werden. Ziel des

politischen Streitgespräches ist dann nicht die Feststellung der Wahrheit, son-

derndieÜberredungmöglichst vieler; nichtWahrheitsliebe, sondern »Beredsam-

keit«20 ist die entscheidende Eigenschaft des Politikers. Daher werde auch der

»Philosoph« und »ehrliche Mann« der Gegenwart wie schon Platon und Sokrates

eine »AbneigunggegenPolitik undPolitiker,wie sie sind«, verspüren.Diejenigen,

denen »Wahrheit und Gerechtigkeit etwas anderes sind, als das was der Menge

scheint und gefällt, etwas anderes als schön klingende Wörter, mit denen in der

Volksversammlung umdenVolksbeschluß gekämpft wird«, können sichmit dem

»politischen Leben […] nicht befassen«.21

Die Wahrheit ist somit nicht nur Opfer des Krieges, sondern ebenso der

parlamentarischen Politik. Der parlamentarische Kampf ist, da er der Logik des

Krieges untersteht, derDynamik der Verschärfung derMittel ausgesetzt, von der

Clausewitz gesprochen hatte – die allerdings unter Normalbedingungen verbale,

in der »Kunst des Lügens«22 kulminierende Mittel bleiben. Diese Dynamik ist,

wie das Äquivalent im »tatsächlichen« Krieg, in ethischer Hinsicht eine Dynamik

der Aggravation, in der eine Grenze, ein Tabu nach dem anderen überschritten

wird. Was darüber hinaus aus diesem politischen Kampf als gesetztes Recht

hervorgeht, kann nie die kohärente Umsetzung eines Begriffs des Gemeinwohls

oder eines Ideals der Gerechtigkeit sein, sondern nur Abbild der jeweils be-

stehenden Kräfteverhältnisse zwischen den konfligierenden und in der Regel

zu Kompromissen gezwungenen Parteien und Ideologien. Der Staat und seine

Institutionenlandschaft emergieren und reproduzieren sich aus diesem Kampf

heraus. Die Philosophie ist nach Paulsen im Wesentlichen Außenstehende in

diesem Prozess, der durch und durch kontingenten Charakter hat und in dem

die Leidenschaft über die Vernunft und wissenschaftliche Sachlichkeit obsiegt.

Dem Philosophen kommt allenfalls nur die Aufgabe zu, für dieses irrationale

Geschehen einen ethischen Rahmen vorzugeben: eine politische Moral, der

nach Paulsen der Charakter einer ein Mindestmaß von Verhaltensstandards

sichernden »Kriegsmoral«23 zukomme.

Darüber hinaus aber hat die Philosophie in sozialtheoretischer Hinsicht zu

fragen, ob dem von Unvernunft gekennzeichneten Geschehen der Parteipolitik

ein vernunftbegründetes Existenzrecht zukommt. Hier zeigt sich Paulsen, der

viel Negatives über den Parteienstaat zu sagen weiß, jedoch auch als ein philo-

sophischer Apologet desselben. In der »geschichtsphilosophischen Betrachtung«

20 Ebd., S. 23.

21 Ebd., S. 7.

22 Ebd., S. 28.

23 Ebd., S. 22.
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zeige sich, dass »Parteien und Parteienkämpfe […], so viel des Unerfreulichen sie

mit sich bringen, dennoch eine unvermeidliche und eine innerlich notwendige

Erscheinung des geschichtlichen Lebens sind«.24 Doch die Bildung von Partei-

en werde aus der unorganisierten »Menge ein gegliedertes, verhandlungs- und

entschließungsfähiges Ganzes.Die Parteibildung ist gleichsamdie in einerMen-

ge spontan entstehende Notorganisation, um überhaupt aktionsfähig zu werden.«25 Das

in Parteien zerspaltene öffentliche Leben ist, mag man auch diesen permanen-

ten innerenKriegszustandbeklagenswert finden,kein puresChaos, sondern eine

neue Organisationsform der Gesellschaft, die aus der Desintegration einer älte-

ren Form hervorgeht.

Auch wenn er den Ursprung der im Parteienwesen zur politischen Reprä-

sentation und Austragung kommenden sozialen Gegensätze als Zerfall eines

Ursprungszustandes der Einmütigkeit erklärt, nimmt der Berliner Philosoph da-

von Abstand, der beschriebenen gesellschaftlichen und politischen Verfasstheit

der Moderne das Gegenbild eines wiederherzustellenden organischen Staats-

wesens entgegenzusetzen. Im Gegenteil: Paulsen weist auf die Potentiale und

Kräfte hin, die im Kampf der Parteien liegen und die es mit einer Moral der

Parteienpolitik zu fördern gelte. Der inhaltlich vernunftlose Kampf der Parteien

erfüllt in sozialwissenschaftlicher Perspektive eine rationale Funktion; er ist »das

Mittel, alle in der Bevölkerung vorhandenen lebendigen Kräfte zur Entwicklung, alle

Interessen zur Geltung zu bringen und damit die Gesundheit des Ganzen zu sichern«.26

Paulsen, der sich im großen System der Ethik als Anhänger des sozialen König-

tums im Geiste Lorenz von Steins deklariert hatte,27 ringt sich in seiner kleinen

Schrift Parteipolitik und Moral zur Anerkennung des Parteienkampfes als Faktum

dermodernen Gesellschaft durch, als einem nichtmehr zu entfernenden Teil des

eben durch Gegensätze gekennzeichneten gesellschaftlichen Lebens, den es so

kontrolliert einzurichten gilt, wie esmöglich ist. Der Ethiker und der Sozialtheo-

retiker, das normative und das empirische Denken stehen dabei in einem Kon-

flikt. AmEnde kommt dieses Programmnicht ohne die Figur desmonarchischen

Schlichters und Richters und damit die Instanz eines über den Gegensätzen und

über jeder Parteilichkeit stehenden Dritten aus, der durch seine autoritäre De-

zision dem Streit ein Ende zu setzen vermag.28 Der Philosoph befürwortet al-

24 Ebd., S. 8.

25 Ebd., S. 9, Hervorhebung im Original.

26 Ebd., S. 12, Hervorhebung im Original.

27 Paulsen (1894): System der Ethik, S. 514–552.

28 Vgl. Paulsen (1900): Parteipolitik undMoral, S. 44 f. Zum Problemkomplex des »Dritten« in Philosophie

undKulturwissenschaften vgl. Bedorf (2003): Dimensionen desDritten undEsslinger u.a. (2010): Figur

des Dritten, darin insbes. Koschorke (2010): Institutionentheorie, sowie Koschorke (2006): Vermittlung

und Unterbrechung.
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so eine Repräsentation der unterschiedlichen Interessen undWeltanschauungen

durch Parteien und eine durch konfrontative Debatte geprägte politische Öffent-

lichkeit, tritt aber für die konstitutionelleMonarchie und die imDeutschenReich

bestehende Einsetzung der Regierung durch denMonarchen ein; Parteien sollen

auf die Regierung Einfluss nehmen können, doch sie sollen nicht regieren. Die

Dezision des Monarchen als Dritten, die zwar ein subjektiv-willkürlicher, nor-

mativ grundloser Akt ist, sorgt dafür, dass den von der politischen Kampfsphäre

ausgehenden Fliehkräften Grenzen gesetzt werden.

Paulsens Position kann mit Blick auf die Haltung der »deutschen Mandari-

ne«29 gegenüber der Parteienpolitik noch als eine fortschrittlichere gelten. Das

elitäre Selbstverständnis der Intellektuellen, das mit der Ablehnung des Lärms

vonParlamentarismusodergarder sichaufdenStraßenabspielendenPolitik ein-

herging, ein Monopolanspruch auf das »Geistige«, aus dem aber nicht die sozia-

le Aufgabe der Aufklärung der Massen und Demokratisierung des Wissens ge-

folgert wurde, schließlich ein aus der Romantik stammendes, letztlich apolitisch

zu nennendes Ideal innerstaatlicher Harmonie verhinderten eine weitergehen-

de Annäherung an die demokratische Institution des Parlamentarismus. Durch

den Schritt von der konstitutionellenMonarchie zur parlamentarischenRepublik

sollte aber nun jene Instanz des Dritten, die den politischen Konflikt auf ein er-

trägliches Maß herabdrücken sollte, wegfallen. Damit kommt es nun den Partei-

en des Konflikts selbst zu, dem Kampf Schranken zu setzen, ihn auf ein soziale

Kohärenz bewahrendes Maß zu entschärfen.

Die Philosophie hatte sich gegenüber den neuen Verhältnissen bzw. in diesen

Verhältnissen zu positionieren. Nicht in Paulsens Befürwortung der Mon-

archie, jedoch in seiner nüchtern-realistischen Einschätzung der modernen

gesellschaftlichen Konflikte und in der Suche nach Formen der Kultivierung

dieser als Aufgabe auch der Philosophie liegt im Keim eine Position angelegt,

der sich im Revolutionsjahr 1918 insbesondere Vertreter des südwestdeutschen

Neukantianismus wie Max Weber, Helmuth Plessner und der im Folgenden

eingehender diskutierte Gustav Radbruch zuordnen lassen. Es ist die Position

jener, die den Gegensatz der Interessen und der Wertvorstellungen als das un-

hintergehbare Signum und Schicksal der Moderne anerkannten und daher nach

dem Zusammenbruch der Monarchie die Parlamentarisierung Deutschlands

als Resultat geschichtlicher Entwicklungen akzeptierten oder sogar begrüßten.

Die Steuerungsmöglichkeiten von Wissenschaft und Philosophie gegenüber

dem politischen Geschehen wurden als beschränkt angesehen, dabei insistierte

man jedoch auf einem starken Konzept wissenschaftlicher Objektivität. Es ist

gerade der übergeordnete neutrale Standpunkt wissenschaftlicher Erkenntnis,

29 Vgl. Ringer (1987): Die Gelehrten, S. 120–185.
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von dem her sich die Bestimmung des Kampfes zeigt, in der Politik der Vater

aller existierenden Dinge zu sein. Der Kampf um Macht bestimmt demnach

Politik, Wirtschaft und das kulturelle Leben gleichermaßen, er ist ein Grundzug

des menschlichen Zusammenlebens und durch keine wie auch immer geartete

harmonischeOrdnung zu beseitigen.Allen Antworten auf die Fragen derGerech-

tigkeit, des guten Lebens, des ästhetisch Schönen etc. ist, so die Gewissheit des

Vertreters dieser Position, eine Parteinahme immanent. Die Philosophie sieht

jedoch, dass keine bestimmte Kampfpartei als alleiniger Träger der Wahrheit

auszuzeichnen ist, und weiß auch, dass der Kampf als unentscheidbarer auch

ein potentiell unendlicher ist. Wissenschaft und Philosophie können den Streit

der Interessen und Wertvorstellungen nicht schlichten. Ein epistemologisch

bzw. metaethisch begründeter Wertrelativismus bedingt, dass die Philosophie

das Monopol auf die Antwortkompetenz in den zentralen Fragen des politischen

Lebens, auf die Frage nach der guten und gerechten Gesetzgebung, nicht für

sich beanspruchen kann und daher die Entscheidung an den offenen politischen

Streit der Parteien und derWeltanschauungen delegiert.

Doch diese neutrale Wissenschaft vom Politischen will nicht für das Treiben

von Politik belanglos sein. Indem sie die Frage nach der Natur des politischen

Handelns an sich stellt, will sie zum Selbstverständnis der Politiktreibenden und

zur Zivilisierung der politischen Konfliktaustragung beitragen. Wenn die Phi-

losophie Normen und Prinzipien des politischen Handelns oder Richtlinien für

institutionelle Arrangements des politischen Lebens artikuliert, so werden diese

nicht als Positionierungen innerhalb des Spektrums der konfligierenden Wert-

vorstellungen verstanden, sondern in der grundlegenden Verfasstheit von Politik

als Moment des gesellschaftlichen Zusammenlebens begründet. Die Schranken

der Enthaltung im Kampf der Werte sind jedoch bald überschritten. Wenn etwa

MaxWeber auf der Suche nach einer der antagonistischenNatur des sozialen Le-

bens entsprechenden Einrichtung des staatlichen Gemeinwesens den Gedanken

vom politischen Betrieb alsWettkampf im Sinne der »politischen Führerauslese«

entwickelt,30 der in seiner optimalen AustragungsformdieDurchsetzung des be-

fähigterenAnwärterundAnwärterinnenwahrscheinlichmacht;31wennweiterdie

Strategie zur LegitimationbestimmterSpielordnungenvonDemokratieundPar-

lamentarismus abzielt auf deren Eigenschaft, ein effektives Selektionsverfahren

zu sein, so ist bereits Parteinahme imKampf derWerte vollzogenworden in Form

einer Entscheidung für einWertideal, an demdie Antwort zu denOrganisations-

30 Vgl. insbes.Weber (1988): Parlament und Regierung.

31 Vgl. ebd., S. 351–369. Die dabei ins Auge gefassten Vorkehrungen können den institutionellen Rahmen

(Weber), aber auch politische Verhaltensnormen für Politiker (Paulsen) betreffen.
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fragen des politischen Lebens ausgerichtet ist – einWertideal, das mit Hermann

Cohen als »Kulturwert des Besten«32 bezeichnet werden könnte.

Diese Position war nicht ohne Gegen- und Konkurrenzentwürfe. Es lassen

sich mit Blick auf die politisch-philosophische Landschaft im Vorfeld des Herbst

1918 wohl mindestens drei weitere idealtypische Positionierungen ausmachen:33

Zum einen eine Position, in der sich die Philosophie als kämpfende Philosophie

in dem umfassenden gesellschaftlichen Kampfgeschehen verortet sieht, aktiv an

ihm teilnimmt und sich selbst als Kraft innerhalb desselben zu etablieren ver-

sucht, indem sie politischen Forderungen dazu verhilft, als ,wahre‹ Gerechtig-

keitspostulate vorgebracht zuwerden.Durch die Philosophie wird das in den po-

litischen Kampf verstrickte Subjekt verwandelt, denn durch sie vermag es, sein

spezifisches Begehren durch Berufung auf allgemeingültige Normen geltend zu

machen, mitunter eine Koinzidenz zwischen seinem Partikularwillen und dem

Allgemeinen, dem Gemeinwohl herzustellen. Philosophie dient damit auch der

politischen Intensitätssteigerung, denn das Bewusstsein der Wahrheit der eige-

nen Sache hat den Effekt der Mobilisierung politischer Energien.34 Als exempla-

risches Beispiel hierfür kann der revolutionäre Marxismus gelten. Für diesen ist

das Interesse des Proletariats an seiner Emanzipation aus geschichtsphilosophi-

scher Perspektive einmenschheitliches Interesse,dennderWegzumSozialismus

mit der Endperspektive des Kommunismus bringt die Entfaltung der in Kapita-

lismus und Bourgeoisieherrschaft unterdrückten geistigen undmoralischen Po-

tentiale nicht nur einer Klasse, sondern der Menschheit als ganzer mit sich.

In dieser Position, die auf die bürgerlich-revolutionäre Naturrechtslehre des

späten 18. Jahrhunderts zurückzuführen ist, verschmelzen die Parteinahme im

Kampf und die Reklamation der Universalität. Die philosophische Wahrheit ist

die »zu einer Waffe in den Kräfteverhältnissen« gewordene Wahrheit, von der

Foucault in Vom Licht des Krieges zur Geburt der Geschichte schreibt, dass sie »nur

deswegen […] gesucht«35 werde, weil sie eben als intellektuelles und moralisches

Kampfmittel die Stellung der kämpfenden Partei stärkt. Diese Position tendiert

unvermeidlich dazu, nur ein legitimes Engagement anzuerkennen; nämlich das

32 Cohen (1904): Ethik des reinen Willens, S. 420. Max Weber war sich dabei dieser Grenzüberschreitung

stets bewusst. Vgl. Weber (1988): Wissenschaft als Beruf, bes.S. 600–613; weiter ders. (1988): Der Sinn

der »Wertfreiheit«.

33 Diese vier Positionen sind als idealtypische Konstruktionen im Sinne Max Webers zu verstehen. Dass

konkrete Autoren bzw. Werke sich nicht eindeutig zuordnen lassen und oft zwischen den einzelnen

Positionen zu verorten sind, spricht nicht gegen letztere als heuristische Konstruktionen. Vgl. Weber

(1988): Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, insbes.S. 190–212.

34 Die deutsche Kriegsphilosophie des ErstenWeltkrieges fällt zweifellos unter die hier aufgestellte Kate-

gorie der »kämpfenden Philosophie«. Vgl. Abschnitt 2.4 dieses Buches.

35 Foucault (1986): Vom Licht des Krieges, S. 15.
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für die eigene Partei.Die Frage ist, ob und inwiefern derKampf noch bestimmten

Einschränkungen zuunterwerfen ist. Inder radikalenSpielart dieser Positionbe-

ansprucht die Philosophie die Positiondes vomGesichtspunkt der geschichtsphi-

losophischen Wahrheit über die Ansprüche der streitenden Parteien richtenden

absolutenWissens für sich,umdanndasuneingeschränkteRecht einerPartei zur

Durchsetzung zu postulieren. Dem Universellen wird Genüge getan, wenn die

Partei des Universellen den Kampf zur Entscheidung bringt und den Gegner nie-

derringt. Am Ende fallen hier die Frage des moralisch Richtigen und die richtige

Wahl der zumSieg verhelfendenMittel zusammen.Ethik ist dannnicht zu unter-

scheiden vonTaktik, gut ist dieUtilitätmit Blick auf dieErringungdes Sieges,Po-

litik wird in der radikalisierten Variante der ›kämpfenden Philosophie‹ entgrenzt

in der Extralegalität der Revolution, der Diktatur und des Bürgerkriegs.

In einer dritten Position verbinden sich die bereits aus der ersten Position be-

kannte Vorstellung einer unbeteiligten und neutralen Position der philosophi-

schen Erkenntnis gegenüber der gesellschaftlichen Ordnung des Kampfes und

die Idee einer direkt auf den Kampf einwirkenden Philosophie. Sie sucht jene In-

stanz in ihr Recht zu setzen, um deren Sturz es der skizzierten »Metaphysik des

Krieges« zu tun war: die ordnende, über den Antagonismen des Gesellschaftli-

chen stehende, schlichtende und souverän entscheidende, universelle Vernunft.

Es geht ihr um eine Bändigung und Unterwerfung der antagonistischen Sphäre,

um eine Zurückweisung des Politischen in seine Schranken. Sie will Verbindlich-

keiten setzen, die der politischen Anfechtung entzogen sind und damit Einigkeit

garantieren. Sie versucht, die Autorität der Wissenschaft und Philosophie her-

zustellen, in den grundlegenden Streitfragen des politischen Gemeinwesens als

Schlichtungs- und Entscheidungsinstanz zu agieren. Sie bejaht mit Nachdruck

den vonHannahArendt in kritischerAbsicht so bezeichneten »apolitischen«Cha-

rakter des philosophischen Denkens und verbindet gerade damit den Anspruch

der Philosophie, die Regentschaft im Staate zu übernehmen – jene »Ungeheuer-

lichkeit«,36mit der untrennbar derNamePlatons verbunden ist und diewir heute

eher als eine Skurrilität der Philosophiegeschichte zu betrachten gewohnt sind.

Bändigen kann die Philosophie jedoch die Antagonizität des Sozialen nur, wenn

sie selbst ein Raum des Einvernehmens ist. Dieses Einvernehmen hätte auf die

noch gespaltene, uneinige Gesellschaft auszustrahlen.

Eine weitere, im Folgenden aber nicht näher ausgearbeitete Konstellation des

Verhältnisses von Philosophie und Politik findet sich im Umfeld der verschiede-

nen Versuche von lebensreformerischen Gruppierungen oder anarchistischen

Vereinigungen, eine alternative und bessere Gegenordnung zur bestehenden

politisch-sozialen Wirklichkeit vor allem in Form sich vom Staat absondernder

36 Arendt (1993): Philosophie und Politik, S. 382.
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Lebens- und Sozialexperimente zu errichten. Philosophie soll hier den Auszug37

aus dem Raum der alten sozialen Verhältnisse anleiten und damit aber auch aus

dem Raum der alten Politik hin in eine neue, noch weitgehend unbestimmte,

aber auf jeden Fall nach anderen Grundsätzen zu gestaltende Ordnung führen.

Der Kampf umMacht, das Zusammenprallen des Eigeninteresses, die Ethik der

Selbstbehauptung, all diese Konstituenten der verlassenen bzw. zu verlassenden

Ordnung sollen hier außer Kraft gesetzt sein. Eine solche Rebellion gegen Politik

wird 1918 exemplarisch von Gustav Landauer vertreten, dessen Denken als eines

der »Antipolitik« charakterisierbar ist.38 »Wir haben […] keine politischen Bestre-

bungen, wir haben vielmehr Bestrebungen gegen die Politik«,39 formuliert der

Anarchist als Losung des von ihm vertretenen Anarchismus. Der Politik als Teil

der radikal abgelehnten gesellschaftlichen Ordnung begegnet man hier mit der

Haltung der anarchistisch-pazifistischen Totalverweigerung. Eine grundlegen-

de gesellschaftliche Erneuerung wird zwar gefordert, doch die staatsbezogene

Politik wird als mögliches Mittel zu deren Erreichung abgelehnt. Der staatliche

Zwang ist Inbegriff der alten Ordnung und soll daher keine Rolle mehr spielen.

Machtbeziehungenund staatliche Institutionen sollen durch freie und zwanglose

Kooperation ersetzt werden.

So wie die neue Gesellschaft bzw. Gemeinschaft sich abseits des politischen

Raumes formieren soll, so formiert sich auch der antipolitische Diskurs abseits

der üblichen politischen Sprache. In der Versenkung des Philosophen in sich

selbst, so Gustav Landauer, werden gerade durch die Wendung ins Innere die

Konturen eines neuen Volkes erblickt.40 In der durch das prophetische Wort

des Visionärs versammelten charismatischen Gemeinschaft41 wird der Versuch

unternommen, experimentell neue Formen des Zusammenlebens zu realisieren.

Die literarisch-politische Prophetie des Neuen und die Bildung von Kreisen,

Bünden und Kommunen sind in einer solchen Konzeption die entscheidenden

Medien und Mittel der Formierung dieses neuen Gemeinschaftsgeistes. Das

Phänomen einer philosophisch angeleiteten und als vorausweisendes Gegenmo-

dell zu den bestehenden politischen und sozialen Verhältnissen verstandenen

37 In der Gegenwartsphilosophie wurde das Motiv des Exodus von Michael Walzer aufgegriffen: Walzer

(1985): ExodusandRevolution; vgl.auchBolz (1989): Auszugausder entzaubertenWelt;Hindrichs (2017):

Philosophie der Revolution, S. 296–322.

38 Vgl.Wolf (2010): Einleitung, S. 9 f. ZuGustav Landauer in der Revolution vgl.Nielsen/Uebel (2017): Zwei

Utopisten in einer gescheiterten Revolution; Löwy (2017): The Romantic Socialism of Gustav Landauer,

insbes. S. 264–266; Bartolf/Miething (2019): Gustav Landauer and the Revolutionary Principle of Non-

Violence.

39 Landauer (2009): Ein paarWorte über den Anarchismus, S. 223.

40 Vgl. Landauer (1919): Aufruf zum Sozialismus, S. 6 f.

41 Vgl.Weber (2005): Wirtschaft und Gesellschaft, S. 198 f.
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Gemeinschaftsbildung ist schon aus der Antike bekannt – man denke an den

Bund der Pythagoräer oder die platonische Akademie –, im an Gründungen

von Bünden so reichen, von der Lebensreform- und Jugendbewegung gepräg-

ten ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts florierte dieses Phänomen regelrecht.

Die sehr unterschiedlichen Bewegungen einte der Versuch eines präfigurativen

kollektiven Lebensversuchs; die Gemeinschaft wurde zum »anderen Raum«42

gegenüber den abgelehnten staatlich-politischen Institutionen und politischen

Parteien. In ihrer Zielrichtung ist diese letzte idealtypische Position radikal und

kompromissfeindlich zu nennen und darin gewissen Spielarten der zweiten

Position verwandt; sie setzt aber nicht auf eine Herbeiführung des Neuen durch

den politischen Kampf, sondern auf die Erzeugung eines gegenüber der Politik

abgedichteten Raumes.

6.2 Das umkämpfte Recht als Gegenstand der Politik

In der letztgenannten Konstellation wird aber Einheit durch das Verlassen der

Einbettung in die konfliktuelle Vielheit hergestellt, die den Anlass und Gegen-

stand der Politik bildet. Die Konstellation von Auszug und Neugründung, das

bestimmt wird vom Wunsch, »unter sich« zu sein, verhält sich also in Wahrheit

zur Politik als eine Alternative oder ihre Negation. Politik soll hier als eine Form

des Engagements innerhalb des Konfliktes der Interessen undOrdnungsentwür-

fe verstandenwerden, das unterschiedlich denkende undUnterschiedliches wol-

lende, jedoch in wechselseitiger Abhängigkeit miteinander verbundene Subjekte

in eine gewisse Form der Kooperation und des Zusammenschlusses zu bringen

versucht. »Politik beruht auf der Tatsache der Pluralität der Menschen«, und sie

»handelt vom Zusammen- und Miteinander-Sein der Verschiedenen«,43 lautet es

zu Beginn von Hannah Arendts Abhandlung Was ist Politik?. Im Weimarer Kon-

text kann Hermann Heller als Gewährsmann für dieses paradigmatische Politik-

verständnis dienen: »Politik heißt die Ordnung des Zusammenwirkens mensch-

licher Gegenseitigkeitsbeziehungen aller Art«,44 schreibt dieser in einem kurzen

Artikelmit demTitel »Der SinnderPolitik« ausdemJahr 1924.VondiesemPolitik-

verständnis soll hier ausgegangen werden. Unter Politik soll diejenige menschli-

che Interaktion verstandenwerden, in der die Beteiligten ihre jeweiligen Interes-

senmit den Ansprüchen des sozialenMiteinander-Seins und dem Faktumwech-

selseitiger Abhängigkeit in Übereinstimmung zu bringen versuchen, und zwar

42 Vgl. Foucault (1992): Andere Räume.

43 Arendt (2010): Was ist Politik?, S. 9, Hervorhebung im Original.

44 Heller (1992): Der Sinn der Politik, S. 433.
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unter den Bedingungen einer Heterogenität von Zwecken, die Spaltungen und

Konflikte enthält. Sie mündet ein im Gebrauch von Macht, die nicht ausschließ-

lich vermittels kommunikativerAkte ausgeübtwird, sondern–hier entfernenwir

uns von Arendt – auch das Zwangsmittel der Gewalt enthält. Die Gewalt als Mit-

tel der Erzwingung einer bestimmten Form des Zusammenwirkens ist Teil der

Politik. Die kommunikative durchdringt dabei jedoch die nicht-kommunikative,

physische Seite der politischen Machtausübung: Die Gewalt muss, sofern es zu

ihrer Anwendung kommt, in derWeise kommunikativ eingeholt werden, dass sie

mit Verweis auf prinzipiell intelligible Gründe gerechtfertigt wird.

Im politischen Leben sind diese Gründe umkämpft. »Politik entsteht in

dem Zwischen-den-Menschen […] und etabliert sich als der Bezug«,45 schreibt

Arendt. Die Rede vom »Zwischenmenschlichen« und vom »Bezug« impliziert

eine bestimmte elementare Gleichartigkeit und Horizontalität der sich politisch

zueinander Verhaltenden, die auch durch die von Arendt als Wesensmerkmal

der Politik hervorgehobene Verschiedenheit nicht aufgehoben sind: nämlich die

Gleichheit zum Denken befähigter Wesen und die Anerkennung eines bestimm-

ten Anspruches auf Rechtfertigung und Begründung. Das politische Verhältnis

steht demnach unter der Prämisse, ein Verhältnis zu anderen Menschen zu sein,

was impliziert, dass die Angabe von Gründen und Rechtfertigung vonnöten ist,

wo man »innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen

Widerstreben durch[setzt]«,46 worin nach der Definition von Max Weber die

Ausübung vonMacht besteht.

Man kann mit Blick auf diesen Anspruch auf Rechtfertigung vom elementa-

ren Recht der Subjekte gegenüber der Herrschaftsinstanz, denen sie unterwor-

fen sind, sprechen. Dieses Recht, das allem kodifizierten Recht vorausgeht, folgt

aus der reinen Anerkennung als Menschen. Es impliziert noch nicht das weiter-

führende Recht, Mitsprache halten zu können bei der Bestimmung dessen, was

als guter Grund für die Anwendung der zur Verfügung stehenden Macht in An-

schlag gebracht werden kann. Es ist nicht der Fall, dass Rechtfertigung gleich-

zusetzen wäre mit der Abhängigkeit von Zustimmung. Im Grenz- und Extrem-

fall sind die Anerkennung als Mensch und die Anwendung von Gewalt gegen das

Subjekt, das als Feind ausgeschalten werden soll, in ein und demselben Moment

möglich.Wo etwa revolutionäreGewalt gegen die Reaktion angewendetwird, ge-

schieht dies etwa imNamen des Kommunismus, der als rechtfertigendes Prinzip

auch von den Opfern prinzipiell anerkannt und eingesehen werden könnte und

sogar müsste. Die revolutionäre Gewalt hat hier den Status der ultima ratio zur

Durchsetzungder als gut erkanntenZielsetzungen,dienachdemAusschluss aller

45 Arendt (2010): Was ist Politik?, S. 11, Hervorhebung im Original.

46Weber (2005): Wirtschaft und Gesellschaft, S. 38.
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anderen möglichen Mittel angewendet wird. Sie geschieht also nach der Adres-

sierung der Gegner als wesenhaft gleiche und als Antwort auf ihr Nichterhören.

Als ultima ratio gehört die Gewalt noch zumRaumder Politik.Wo aber der Andere

aufgrund seiner sozioökonomischen Situierung als grundsätzlich unfähig ange-

sehen wird, den Wahrheitsgehalt des Sozialismus zu erkennen, wird der Schritt

zu einemHandeln gemacht, das von den Akteuren als einmehr technisches denn

politisches Handeln verstanden wird: als »Ausmerzung« von »Schädlingen« und

dergleichen. Wo die Anerkennung als gleicher Mensch nicht geschieht, ist die

Gewalt, mit der eine bestimmte Gruppe zu bestimmten Handlungen gezwun-

gen wird, im Verständnis der Agierenden ein Verhalten gegenüber Dingen, nicht

Menschen, womit es nicht mehr Teil der Politik wäre.

Rainer Forst hat in diesem Zusammenhang Macht als die Möglichkeit de-

finiert, über den »Raum der Gründe«, der sich die Herrschaft zu ihrer Recht-

fertigung bedienen kann, zu bestimmen.47 Die Herrschaftsunterworfenen in

theokratisch-feudalen Gesellschaften hatten die Rechtfertigung hinzunehmen,

die von der Religion für die staatliche Herrschaftsordnung geliefert wurde. Es ist

jedoch entscheidend,dass dieBestimmungdessen,was ein guterGrund ist,nicht

den Charakter der Willkür hat. Wenn eine Autoritätsinstanz hier ein Urteil aus-

spricht, das für die Allgemeinheit verbindliche Wirkungen hat, dann geschieht

dies im Namen einer übergeordneten Instanz, in dem zu sprechen sie befugt

ist. Die Autorität ist dieser Instanz ebenso verpflichtet wie jeder Herrschafts-

unterworfene. Sie spricht im Namen einer Wahrheit, die in der vormodernen,

religiös verankerten Gesellschaft die Form einer von der Kirche verwalteten Of-

fenbarungswahrheit hat. Mit Bezug auf diese Wahrheit besteht eine Gleichheit,

die alle Unterschiede des sozialen Ranges und der Macht durchbricht, ohne

sie aber außer Kraft zu setzen – im Gegenteil stabilisiert und legitimiert sie

als die Lehre von Gottes Willen die soziale Ordnung. Auf die Wahrheit besteht

ein gleiches Recht, und dieser gleiche Anspruch des Einzelnen auf sie ist dem

Begriff der Wahrheit, die eine und damit für alle die gleiche ist, immanent. Die

Wahrheit schließt, wie Alain Badiou schreibt, »inegalitäre Aussagen«48, d.h. die

partikularistische Beschränkung aus, als Wahrheit kann sie immer nur gleich-

gültig für alle sein.

Wenn die »Sammlung« (réunion)49 der Vielen als Tätigkeit der Politik auf der

Basis vonGründenundRechtfertigungenpassiert, ist der Politik–anders als Are-

ndt es behauptet – einWahrheitsbezug immanent. Für die Gründe, in deren Na-

47 Forst spricht desbezüglich von »noumenaler Macht«; vgl. Forst (2015): Normativität und Macht,

S. 58–84.

48 Badiou (2010): Philosophie und Politik, S. 43

49 Badiou (1998): Abrégé de Métapolitique, S. 157.
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menpolitischeHandlungengetätigtwerden,wirdwenn schonnichtWahrheit, so

doch zumindest ein plausibler Vorgriff auf Wahrheit, eine begründete Annahme

über das Wahre beansprucht. Dies trifft auch dann zu, wenn die Form der poli-

tischen Machtausübung gerade dadurch legitimiert wird, dass Wahrheit in den

Fragen der Politik, in der Frage der guten Einrichtung des Gemeinwesens und

der Gerechtigkeit der Verhältnisse eine gesicherte Erkenntnis nicht möglich ist,

oder wo behauptet wird, dass Wahrheitsansprüche tyrannische Haltungen för-

dern und damit aus demRaum der Politik auszuschließen sind. Behaupteteman

eine strenge Trennung von Wahrheit und Politik, würde man übergehen, dass

eben diese Aussagen, aus denen politische Ordnungsmodelle und Machtbezie-

hungen gefolgert werden, den Status vonWahrheiten haben.

Sofern aber das Denken das Medium dieses Wahrheitsbezuges ist, ist Politik

als eine Form des Denkens »in einem Register, das einzig ihr eigen ist«, zu ver-

stehen: demRegister des in jeder Gesellschaft existenten und durch Politik zu be-

wältigenden »Konflikts«50, wie Badiou schreibt, und dem damit zusammenhän-

gendenRegister derMacht,wie ergänztwerdenmüsste.Der begrifflichenEinheit

derWahrheit steht die empirische Vielheit der Anschauungen darüber, was wahr

ist, gegenüber.Die spezifisch politische Form,die das Verhältnis dieser Anschau-

ungen zueinander annimmt, ist die des Konflikts. Der Konflikt und der Wahr-

heitsbezug stehen dabei in einem historisch variablen Verhältnis. In traditiona-

len, kulturell-ethnisch homogenen Gesellschaften ist der Umfang der Wahrhei-

ten,die impolitischenKonflikt zurDisposition stehen, imVergleich zurModerne

beschränkt. Weniger die soziale Ordnung als solche als lediglich die richtige Er-

füllung der von ihr dem Einzelnen vorgeschriebenen Rollen und Aufgaben oder

die legitime Besetzung dieser Rollen durch Individuen ist hier Sache von konfli-

gierenden Urteilen und Wahrheitsansprüchen, die im Raum der Politik aufein-

ander treffen.51Die Ordnung des Gemeinwesens hingegen ist ausreichend durch

die autoritativen Lehren vor allem der Religion bzw.Theologie begründet.

Hier tritt nun in dem Moment ein entscheidender Wandel ein, in dem sich

das grundlegende philosophischeWahrheitsverständnis und das Selbstverständ-

nis einer Gesellschaft gleichzeitig verändert. Epistemologische und politische

Neuerungen stehen mit Blick auf diesen Wandel in einem engen Zusammen-

hang. In dem Moment, wo die dem Menschen als Menschen eigene Vernunft

sich nicht mehr damit zufriedengeben kann, die Wahrheit aus den Händen der

kirchlichen Autorität zu erhalten, sondern die selbstverantwortliche Suche und

der individuelle Einsatz zu ihrer Erringung notwendig werden, verändern sich

auch die Rechtfertigungsansprüche mit Blick auf die staatliche und politische

50 Badiou (2010): Philosophie und Politik, S. 37.

51 Vgl. Kellermann/Plassmann/Schwermann (2019): Kritik amHerrscher.
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Herrschaft. Eine Epistemologie, die die Erkenntnis der Wahrheit an Erfahrung

und Forschung bindet bzw. diese zur Grundlage der Beeinspruchung des als

wahr Geltenden habilitiert, muss auf lange Sicht die Konsequenz mit sich zie-

hen, dass das Recht zur Mitsprache an der Bestimmung der guten Gründe für

Herrschaftshandeln bzw.die Einrichtung derHerrschaftsverhältnisse überhaupt

eingefordert wird. Aus dem Recht auf Wahrheit, das im Sprechakt der Recht-

fertigung impliziert ist, folgt nunmehr auch das Recht, an der Feststellung des

Wahren teilzuhaben. Eine gewisse Rationalisierung der Unterordnung unter die

Herrschaft wurde bereits zuvor gefordert; nunwird aber von denUnterworfenen

verlangt, dass diese Gründe einer Prüfung unterzogen werden. Die öffentliche

Meinung setzt sich als Legitimationsinstanz jeder politischen Herrschaft.52

Ander Bewältigung derHerausforderung, die damit der politischenOrdnung

gestellt ist, versucht sich auch die Philosophie zu beteiligen–die Philosophie, die

es nach Badiou »zur Aufgabe [hat], die Ausübungsbedingungen des Denkens im

einzigartigen Register der Politik zu begreifen«.53 »Ausübungsbedingungen« ist

hier in einem zweifachen Sinne zu verstehen: zum einen im epistemologischen

Sinne der Ausübungsbedingungen des denkendenBezugs aufWahrheit; zuman-

deren in dem Sinne der Einrichtung eines eine Episteme und institutionelle Ein-

richtungen umfassenden und diese verschaltenden Dispositivs, durch die dieses

Denken zumVollzug kommt und politischeWirkungen zeitigt. BeideHinsichten

hängen wesentlich miteinander zusammen. Je nachdem, wie die Bestimmung

der guten Gründe als Akt des Denkens verstanden wird, fallen die institutionelle

Gestaltwerdung dieses Denkens, die Verkörperung und Repräsentation des Sub-

jekts dieses Denkens im politisch-staatlichen Gefüge der Macht unterschiedlich

aus.

Die entscheidende Frage wird dabei, wie eine denkende Sammlung der Viel-

heit, eine Vergemeinschaftung durch den Wahrheitsbezug angesichts der Pluralisie-

rung, der Berechtigung des Einzelnen zum Eigensinn und zum Einspruch noch

möglich sein kann. Zwei Grundtendenzen sind hier festzustellen: eine, die am

Gedanken einer privilegierten Position festhält, von der aus die Disparität der

gegensätzlichen Anschauungen überwunden werden kann, die also auf demUn-

terschied des Rechts, an der Wahrheit teilzuhaben, und des Rechts auf die Teil-

habe an der Bestimmung dessen, was wahr ist, beharrt und die praktisch-insti-

tutionellen »Ausübungsbedingungen« des Denkens an Autoritätsinstanzen und

ein hierarchisches System der Kompetenzen und Befugnisse bindet; zum ande-

ren eine Tendenz, die auf ein Verfahren der Entscheidung über und Einsetzung

von konkurrierenden Verständnissen des Wahren abzielt, an dem die Einzelnen

52 Vgl. Heller (1992): Staatslehre, S. 276 f., 287.

53 Badiou (2010): Philosophie und Politik, S. 37.
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gleichberechtigt teilnehmen, das aber unweigerlich das Moment des perennie-

renden Konflikts enthält und in dem die Sammlung immer nur eine unvollkom-

mene, durch die Fliehkräfte des Konflikts bedrohte darstellt.

Hier soll auf den Begriff des Dispositivs näher eingegangen werden. Gilles

Deleuze fasste den Kern des Foucaultschen Dispositivkonzepts prägnant als

die Einheit von Wissen, Macht und Subjektivität.54 Auf die bisherigen Aus-

führungen lässt sich dies wie folgt anwenden: Ein bestimmtes Wissen schafft

die Möglichkeit von institutionalisierten Machtbeziehungen dadurch, dass es

Handlungsorientierungen und Zielsetzungen bei den Subjekten erzeugt, deren

Realisierungserwartungen sich auf bestimmte rechtlich-institutionelle Proze-

duren (Wahlen, Parlamentarismus, öffentliche Debatte etc.) richten, die eben

durch Machtrelationen (Regieren, öffentliche Kontrolle etc.) bestimmt sind.

Philosophie ist Teil der »Ausübungsbedingungen« des Denkprozesses im Sinne

Badious, wenn sie Kategorien und Prinzipien formuliert und bereitstellt, die

den konfligierenden Bestimmungen der erstrebenswerten Ordnung zugrunde

liegen. Dabei ist nicht allein das jeweilige Wissen von der guten Einrichtung des

Gemeinwesens entscheidend, das in den politischen Bestrebungen der Subjekte

in Anschlag gebracht wird, sondern auch das Wissen von diesem Wissen, d.h.

das reflexive Verständnis der eigenen Wahrheits- und Erkenntnisansprüche.

Aus diesem kann – entscheidend für die liberale Demokratie – folgen, dass die

Anerkennungder eigenenWahrheitsansprüchenicht als Kriterium für die Legiti-

mität politischer Macht- und Herrschaftsausübung verabsolutiert wird –mögen

dafür nun konsequentialistisch die Einsicht in die unerwünschten praktischen

Folgen eines solchen absolutistischen Beharrens auf der Wahrheit der eigenen

Überzeugungen oder eine relativistische Epistemologie ausschlaggebend sein.

Ein Dispositiv wird dadurch konstituiert, dass eine (philosophische) Episte-

me »Denkmittel« bereitstellt, durch deren Gebrauch Subjekten das Sich-Einfü-

gen und Sich-Engagieren im Rahmen eines Arrangements institutionalisierter

Machtrelationen als sinnvoll, rational, wünschenswert erscheint. Die Episteme

der Philosophie schafft in diesem Sinne für bestimmte politisch-staatliche Gefü-

ge »disponierte« Subjekte, oder aber erzeugt Widerständigkeit sowie Strebens-

richtungen und politische Energien, die auf die Korrektur oder – wie im Falle

der in der Aufklärung kulminierenden epistemologischenRevolutionderNeuzeit

oder aber später im Falle der materialistischen Kritik der aufklärerisch-rationa-

listischenGrundideen der bürgerlichenDemokratie–auch auf die Ersetzung des

bestehenden Gefüges abzielen. Natürlich sind dabei politische Entscheidungs-

prozeduren nicht allein von der Eigenlogik kommunikativerWahrheitssuche be-

stimmt, sondern von der Notwendigkeit, auf Handlungsdruck zu reagieren und

54 Vgl. Deleuze (1992): What is a Dispositif?, S. 159. Siehe auch Agamben (2008): Was ist ein Dispositiv?
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legitime Entscheidungen mit praktischem Erfolg zu generieren. Das normativ

Geforderte und das praktisch Mögliche sind in Übereinstimmung zu bringen.

Im sich formierenden Dispositiv der 1918/19 eingerichteten parlamentari-

schen Demokratie nehmen die politischen Ausübungsbedingungen des Denkens

die Form an, dass im Rahmen einer öffentlichen Auseinandersetzung von

politischen Konkurrenten für Zustimmung zu unterschiedlichen, mitunter un-

vereinbaren politischen Projekten und Vorstellungen geworben wird, die über

Verfahren der Entscheidungsfindung, die die Partizipation der Bürgerschaft

durch Wahlen und Volksentscheiden beinhalten, zu gesellschaftsgestaltender

Wirkmächtigkeit in Form von staatlicher Machtausübung gelangen. Die im

Namen der Angehörigen eines Staates von politischen Repräsentanten und Re-

präsentantinnen getätigte und sich mit Berufung auf deren Willensäußerungen

wie Wahlen und Plebisziten legitimierende Machtausübung besteht darin, das

Zusammenleben vonMenschen in einer bestimmtenWeise zu regeln. DasMittel

dazu ist das Recht. Der Akt, in dem die Politik schöpferisch rechtliche, das heißt

durch die Zwangsmittel des Staates bewehrte Regelungen des Zusammenle-

bens im Gemeinwesen hervorbringt, ist die Gesetzgebung. Insofern das Recht

den Rahmen des gebotenen und verbotenen Handelns bestimmt und damit

den durch es verbundenen Rechtsgenossen eine bestimmte Form des sozialen

Verkehrs mit der Begründung auferlegt, bestimmte Güter zu sichern, kann das

Recht als die grundlegende gesellschaftliche Institution gewertet werden, durch

die sich das Gemeinwesen eine bestimmte Gestalt gibt und das Zusammenleben

an bestimmten Vorstellungen des Erstrebenswerten ausrichtet.

Politik verwirklicht sich in diesem Sinn in zwei »Medien«: dem Staat als ei-

ner »organisierte Wirkungs-« und »Entscheidungseinheit« im Sinne Hermann

Hellers, als Organisation eines Handlungskollektivs mit Befehlshierarchie, Ent-

scheidungs- und Sanktionierungskompetenzen, spezialisierten Zuständigkeiten

etc.,die einenmachtförmigenEingriff indieOrdnungdesSozialen erlauben,und

das Recht als Zweck dieserMachtausübung, als Regelung der sozialen Interaktio-

nen, die natürlich die Interaktionen innerhalb der staatliche Organisation um-

fasst.55Recht ist »geronnenePolitik«56, formuliert derRechtswissenschaftlerDie-

ter Grimm prägnant. Die im Vorhergehenden genannten, politische Wert- und

Interessenkonflikte ausdrückenden Deutungskämpfe resultieren letztlich in ge-

schaffenem Recht.

In der Rechtsordnung steht dabei in synchroner Geltung, was Hervorbrin-

gung einander diachron ablösender Gesetzgeber und Ordnungsintentionen ist;

in ihr durchdringen sich gegenwärtiger und vergangener, in bestehendem posi-

55 Vgl. Heller (1992): Staatslehre, S. 339.

56 Grimm (1969): Recht und Politik, S. 502.
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tivemRecht abgelagerter Ordnungswillen, der– zumindest unter der Bedingung

von Rechtsstaatlichkeit – den Ansatzpunkt und Rahmen für die Ordnungsab-

sichten der gegenwärtigen Inhabenden der politischen Macht darstellt. Die

Schaffung von neuem Recht findet also statt mit Blick auf ein gesellschaftli-

ches Zusammenleben, das bereits bestehenden Regelungen unterworfen ist.

Sie kann notwendig werden durch das Entstehen neuer Formen der Interakti-

on, für die keine adäquate Regelung besteht, oder durch die Veränderung der

dominierenden gesellschaftlichen Vorstellungen über die gute Einrichtung des

Zusammenlebens – oder aber einer gleichzeitigen Gegebenheit beider Faktoren.

Das bedeutet aber, dass die gesellschaftlichen Beziehungen und Interaktionen

dem Recht entwachsen können, und zwar bis zu dem Punkt, wo eine bloße

Weiterentwicklung der bestehenden Rechtsordnung als nicht mehr möglich

erscheint und eine neue Rechtsordnung auf dem Wege des revolutionären Bru-

ches mit der bestehenden Rechtsordnung eingesetzt wird.57 Dies inkludiert den

politischen Konflikt selbst, der natürlich ebenso Teil des rechtlich regulierten

zwischenmenschlichen Handelns ist.

Politik vomRecht her zubegreifen erfordert,dasVerhältnis zwischender kon-

stituierten Ordnung der sozialen Verhältnisse in Gestalt des Rechts und der kon-

stitutivenDynamikenundKräfte des gesellschaftlichenZusammenlebens zu ver-

stehen. Diese gesellschaftlichen Prozesse können in unterschiedlicher Weise ei-

nen Bedarf an neuer rechtlicher Regulierung erzeugen. So kann etwa durch tech-

nische Innovationen und die Entwicklung damit verbundener neuer Praktiken

ein Bereich sozialer Interaktion entstehen, der durch den existierenden Bestand

rechtlicher Regeln nicht adäquat abgedeckt wird. Dabei wird aber die rechtliche

Abdeckung dieses Bereiches nicht notwendigerweise zumGegenstand des politi-

schenStreites; es ist durchausmöglich,dass sichhierdieSchaffungneuerRechts-

normen als bloße Anwendung unbestrittener Prinzipien darstellt. Die Schaffung

neuen Rechts hat dann einen bloß technischen Charakter und ist Sache reinen

Regierens.Politik kommtdann ins Spiel,wenn soziale Veränderung zu einempo-

litischen Kampf um die leitenden Prinzipien der Gestaltung des Gemeinwesens

führt; sei es um die »richtige« Ausdeutung allgemein anerkannter Prinzipien, sei

es um die Bestimmung dieser Prinzipien selbst.

Welche Prinzipien sind dies aber? Das Recht als Regelung sozialer Bezie-

hungen und Handlungen dient dem Zweck der Einrichtung einer bestimmten,

als werthaft erachteten Gestalt des Zusammenlebens. Werthaft ist aber ei-

ne bestimmte Form des sozialen Zusammenlebens deshalb, weil in ihr den

57 Zur Frage von Bruch und juristischer Kontinuität in Bezug auf die Novemberrevolution vgl. Sander

(1919/29): Das Faktum der Revolution und die Kontinuität der Rechtsordnung; Danz (2008): Rechtswis-

senschaft und Revolution.
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Rechtsunterworfenen das zukommt,worauf sie einen gerechtfertigten Anspruch

erheben, wenn also jedem und jeder zukommt, was ihm und ihr in Form von

rechtlich zu garantierenden Gütern und Handlungsmöglichkeiten »zusteht«.

Politischer Konflikt entsteht, wenn zwischen dem, was die Rechtsgenossen als

gerechtfertigte Ansprüche verstehen, und dem, was durch das Recht garantiert

wird, eine Differenz besteht. Der politische Konflikt ist, wie der Jurist Rudolf

von Jhering es in einer gleichnamigen, 1872 erstmals erschienenen Abhandlung

schrieb, ein »Kampf ums Recht«58, der sich vom bloß juristischen Rechtskampf

dadurch unterscheidet, dass in ihm nicht lediglich um die Zuerkennung dessen,

was nach dem gesetzten Recht den Einzelnen zusteht, gekämpft wird, sondern

um die Bestimmung dessen, was den Einzelnen durch das Recht garantiert

werden soll. Ersterer ist ein Kampf um die rechtmäßige Behandlung der Indivi-

duen durch den Staat und dessen Institutionen, er findet in der Immanenz der

Ordnung des positiven Rechts statt. In letzteremwerden die gesetzten, positiven

rechtlichen Normen selbst an diesen übergeordneten normativen Maßstäben

gemessen.

Der Kampf um das Recht ist durch die Anrufung einer dritten Instanz struk-

turiert,die denumkämpftenAnspruchderBetroffenenbestätigt odernegiert,die

also ein informiertes, gut begründetes Urteil über den Streitgegenstand fällt, das

durch die Ausbreitung der Argumente der Streitparteien vorbereitet werden soll.

ImFall des juristischenRechtsstreites ist diese InstanzdesDritten,durchdender

Kampf zu einerEntscheidunggelangt,die richterliche.DerRichter oder dieRich-

terin handelt als Funktionär der bestehendenRechtsordnung, er hat die Aufgabe,

das bestehende Recht auf den spezifischen Fall anzuwenden und auf dieseWeise

den Streitparteien zuteilwerden zu lassen, was diesen laut dem gesetzten Recht

zusteht. Im politischen Kampf um das Recht ist es indes diejenige Instanz, die

im Besitz der Macht ist, Recht zu schaffen, die angerufen wird, den Streit durch

ein richtigesUrteil zu entscheiden. In vordemokratischenGesellschaften ist diese

dritte Instanz eine den Streitparteien gegenüberstehende, von diesen abgeson-

derte; der Fürst oder Monarch wird zum Gegenstück des schlichtenden und ent-

scheidenden Richters im Konflikt der Interessen. In vom Prinzip der Volkssou-

veränität geleiteten demokratischen Systemen sind hingegen die Streitparteien

selbst Teil der Instanz, die die Entscheidung über die entgegengesetzten Ansprü-

che fällen soll; es ist in letzter Konsequenz der Demos selbst, der das Urteil fällt.

Von den politischen Streitparteien werden dabei nicht wie im juristischen

Kampf geltendes Recht in Anschlag gebracht, sondern Zweckbestimmungen des

Rechts, also Bestimmungen vonGütern, die das Recht den Subjekten garantieren

soll.Die Streitfrage ist dann, ob das existierende Recht solche Zweckbestimmun-

58 Vgl. Jhering (1992): Der Kampf ums Recht.
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gen abdeckt, von denen ausgegangenwird,dass sie allgemein anerkanntwerden,

oder aber die Frage, ob neue Zweckbestimmungen als Resultat eines politischen

Verhandlungsprozesses Anerkennung finden sollen und entsprechend neues

Recht geschaffen werden soll. Der politische Kampf um das Recht ist nicht einer

um die richtige Anwendung bestehender Rechtsnormen, sondern ein Kampf

um die Zwecke, denen die Normen als Mittel dienen sollen. Er ist ein Streit um

die Frage, ob das bestehende Recht gerecht ist und was im Falle einer negativen

Beantwortung gerechtes Recht wäre: ein Streit darüber, ob es den einzelnen

Subjekten in gleicher Weise die Güter garantiert, die es ihnen sichern soll, ob es

mit Blick auf bestimmte Situationen, bestimmte Lebensumstände und sozia-

le Beziehungen seine Zweckbestimmung verfehlt und daher geändert werden

muss; oder aber darüber, welches denn die Güter und damit Zwecke sind, denen

das Recht alsMittel dienen soll, undwie es sichmit der Priorisierung bestimmter

Güter über andere verhält. Ein politisches Leben findet nur dann statt, wenn

derlei Zwecke an das Recht herangetragen werden.59

Ziel der Rechtsprechung ist die korrekte Subsumtion des Einzelfalles unter

BegriffeundNormendesbestehendenRechts,die sichausderAnalysedesproble-

matisierten Sachverhaltes und der entsprechenden Rechtsnormen ergeben soll.

Da hier nur relative Maßstäbe in Betracht gezogen werden – jene des bestehen-

den positiven Rechts –, steht hier nur die Korrektheit der Normenanwendung in

Frage, nicht aber der Wahrheitsgehalt dieser Normen. Die im politischen Streit

vorgebrachten Argumente zur Frage, welchen Zwecken Recht dienen soll, erhe-

ben jedoch nicht Anspruch auf bloße Korrektheit, sondern auf Wahrheit. Es ist

dies zum einen die Frage der notwendigen Bedingungen für die Verwirklichung

eines Gutes wie der Freiheit, die vomRecht den einzelnen garantiert werden soll,

deren Vereinbarkeit mit bestimmten, vom bestehenden Recht zugelassenen ge-

sellschaftlichen Beziehungen und Lebensbedingungen aber in Frage gestellt wer-

den kann. Zum anderen ist es die Frage, welches die Ordnung von Werten ist,

nach denen die durch das Recht zu garantierenden Güter zu bestimmen sind: ob

etwa die freie und ungebundene Entfaltung der Individuen den obersten Zweck

des Rechtes darstellen soll oder die Wahrung der kollektiven Identität und des

überlieferten Gemeinschaftsgefüges.

Der Kampf um das Recht ist, wenn auch von partikularen Interessen moti-

viert, zumindest auf derOberfläche der Argumente kein bloßes Aufeinanderpral-

len von gegensätzlichen Interessen. Im politischen Kampf um das Recht wird die

Nichtanerkennung der eigenen gerechtfertigten Ansprüche als ein Defizit des

Rechts selbst präsentiert. »Inmeinem Rechte ist das Recht gekränkt und verneint,

wird es verteidigt, behauptet und wieder hergestellt«, wie Jhering schreibt. Das

59 Vgl. Heller (1992): Staatslehre, S. 331.
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persönliche Interesse wird zum allgemeinen Interesse an einem Recht subli-

miert, das seine wahre Bestimmung erfüllt. Als Verfehlung dieser Bestimmung

des Rechts selbst ist ein gewisses, mich betreffendes Übel aufzuheben, nicht als

Verletzungmeiner Person. Jhering fährt entsprechend fort:

Welche hohe Bedeutung gewinnt damit der Kampf des Subjekts um sein Recht! Wie tief un-

ter der Höhe dieses idealen, weil allgemeinen Interesses am Rechte liegt die Sphäre des rein

Individuellen, die Region der persönlichen Interessen, Zwecke, Leidenschaften, in denen der

Unkundige die alleinigen Triebfedern des Rechtsstreites erblickt.60

Es wäre durchaus ein Kampf möglich, in dem die einander gegenüberstehenden

Parteien sich bloß eine bestimmte Ordnung von Regeln zum eigenen Vorteil

aufzwingen möchten. Es wäre dies aber ein Kampf der bloßen Willkür und

der Eigeninteressen, von dem sich der politische Kampf um das Recht dadurch

unterscheidet, dass er sich auf das Recht als eine übergeordnete, derWillkür der

Subjekte zu entziehende Instanz bezieht. Das falsche, bekämpfte Recht ist eben

das partikulare, von der subjektivenWillkür oder den subjektivenMängeln seines

Schöpfers gekennzeichnete Recht. Die Argumente, die zugunsten des geforder-

ten, bejahten Rechts vorgebracht werden, erheben den Anspruch auf allgemeine

Zustimmungsfähigkeit, stellen den Anspruch auf Wahrheit. Der Anspruch der

Allgemeingültigkeit und Wahrheit schließt die Willkür aus. Ein Machthaber,

der von der aus der Politeia bekannten Lehre des Thrasymachos geleitet wäre,

dass Gerechtigkeit jeweils das ist, was der Mächtige als gerecht setzt,61 dürfte

diese Überzeugung nicht aussprechen, anderenfalls er in einen performativen

Widerspruch geraten würde.62 Die manipulative Rede und die kalkulierte Lüge

können nur Wirkung entfalten, solange bei einem ausreichend großen Teil der

Herrschaftsunterworfenen ein zumindest rudimentäres Festhalten am Glau-

ben an Wahrheit und Wahrhaftigkeit gegeben ist, der sie für die Manipulation

empfänglich macht.

6.3 Neukantianismus und Kampf um das Recht

Wenn aber Politik im Streit darum besteht, was das Gerechte und die gute Ord-

nung sind, dann haben Politik und Philosophie dieselben Gegenstände,mit Blick

60 Jhering (1992): Der Kampf ums Recht, S. 112, Hervorhebungen im Original.

61 Vgl. Platon (1978): Politeia 338 a–341 a, S. 80–83.

62 Dies ist eine Einsicht, die Hitler in einem Privatgesprächmit Hermann Rauschning teilte: »Moralische

Gemeinplätze sind unentbehrlich für die Massen. Nichts wäre fehlerhafter für einen Politiker, als in

der Pose des unmoralischen Übermenschen zu erscheinen.« Zit. n. Lukács (1955): Die Zerstörung der

Vernunft, S. 594.
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auf die sich dieGeister scheiden.Es ist, folgtmanCornelius Castoriadis, kein Zu-

fall, dass die europäische Philosophie und die Demokratie gleichzeitig und am

selbenOrt entstanden sind.63DemokratiewiePhilosophie sindProdukte derAuf-

lösung durch Mythos und Brauchtum überlieferter Gewissheiten und Selbstver-

ständlichkeiten. Während letztere mit Blick auf den Kosmos und das Seiende in

seiner Ganzheit eine Klärung der letzten Gründe sucht, betreibt die Demokratie

eine Verständigung über die grundlegenden Prinzipien des wohlgeordneten Ge-

meinwesens.Weil aber die Polis selbst ein Teil des Kosmos und ein Sondergebiet

des Seienden ist, fallen auch die Grundfragen der Politik in den Kompetenzbe-

reich der Philosophie. Wenn nun auch Philosophie und Politik den Gegenstand

teilen, so besteht doch eine Abgrenzung durch die Art und Weise, wie dieser be-

handelt wird. Diese Abgrenzung ist, wie dies Platon in seinen Dialogen Gorgias

und Politeia zeigt, eine wechselseitige. Die Philosophie grenzt sich von der politi-

schen –was bei Platon gleichbedeutend ist mit: sophistischen – Behandlung der

Frage nach der gerechten und guten Ordnung dadurch ab, dass sie letzterer vor-

wirft, sichmit Plausibilitäten undMeinungen,mit der bloßenDoxa zufrieden zu

geben und das Interesse an derMacht über das an derWahrheitsfindung zu stel-

len.64Die Politik bewertet das Eintreten für die eine oder andere »Wahrheit«, die

Positionierung in der Frage nach demGerechten und Guten unter demGesichts-

punkt der Instrumentalität für den politischen Erfolg, so der Vorwurf.

Dagegen ist die Philosophie seitens der Politik dem Vorwurf ausgesetzt, mit

ihrer übermäßigenGewissenhaftigkeit und ihremWahrheitsfanatismus zurEnt-

fremdunggegenüberdemöffentlichenLebenunddamit zurUnfähigkeit zuprak-

tischerWirksamkeit zu führen. Philosophie ist eine Beschäftigung für Jünglinge,

an der festzuhalten einem Manne nicht ziemt, wie Sokrates im Gorgias65 vorge-

worfen wird; sie führe letztlich zur Weltflucht, zu Kontemplativität anstelle von

Tatkraft, zur bloß verbalen Überlegenheit des Diskutanten, der reale Ohnmacht

in der Praxis gegenübersteht, und damit zur Schwächung der Bürgerschaft.Wer

sich wie die Philosophen darauf kapriziert, die Erkenntnis der reinen Wahrheit

zur Vorbedingung des Handelns zu machen und das Handeln auf der Grundlage

der bloßenMeinung als Surrogat für dieWahrheit abgelehntwird, erreicht damit

nur, dass sich Politik undWahrheitssuche vollends voneinander trennen und da-

mit das Gegenteil der wahrheitsgeleiteten Politik gefördert wird, die man will.66

Wo aber der Philosoph sich bereits im Besitz der Wahrheit sieht, dort intendiert

63 Castoriadis (2010): Das Imaginäre, S. 42.

64 Vgl. die Ausführungen zur »politischen« Behandlung der Wahrheit in der Lehre der Realpolitik in Ab-

schnitt 2.3 dieses Buches.

65 Platon (1963): Gorgias 484 d–486 d, S. 239–242.

66 Vgl. dazu die Polemik Anna Siemsens gegen Leonard Nelson und seinen Kreis, die im Abschnitt 10.4

diskutiert wird.
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er, als Tyrann unter Ausschluss der anderen, Unwissenden zu herrschen,67 wie

ein bereits beim späten Platon zu findender Verdacht der attischen Bürgerschaft

lautet.

Sich dempolitischen Kampf umdas Recht philosophisch zu nähern bedeutet,

den Kampf aufeinandertreffender Wahrheitsansprüche zu untersuchen, und

zwar mit einem Interesse nicht bloß an der legitimatorischen und dadurch

herrschaftsstabilisierenden Funktion dieser Wahrheitsbezüge, sondern an der

Wahrheit selbst – also schließlich mit einem Interesse an der Möglichkeit und

den Grenzen einer wahrheitsgeleiteten Politik. Hier können eben die Positio-

nierungen der Philosophie gegenüber der politischen Kampfsphäre festgestellt

werden, die im Vorhergehenden genannt wurden. Das politische Denken Ru-

dolf Stammlers, Paul Natorps (Kap. 7) und Leonard Nelsons (Kap. 10) ist von

der Vorstellung bestimmt, dass die Philosophie dazu imstande sei, im Konflikt

der Wahrheitsansprüche als Schlichterin zu agieren, auf der Basis von Wissen

anstelle von Meinung zu entscheiden und schließlich den politischen Kampf

der Parteianschauungen über das Gute und Gerechte, der nicht nur überflüssig,

sondern aufgrund der Möglichkeit demagogischen Wirkens auch gefährlich ist,

zu ersetzen. Hermann Cohen und insbesondere Max Adler (Kap. 8.3) hingegen

erkannten den Einsatzpunkt der Philosophie im Parteienkampf nicht in einer

Position übergeordneter Neutralität, sondern inmitten desselben in Form der

Auszeichnung einer der zur Wahl gestellten Vorstellungen als die an Wahrheit

überlegene. Hans Kelsen und Gustav Radbruch hingegen sahen die Philosophie

ebenfalls in der Rolle einer dritten Instanz; nicht jedoch einer, die die Entschei-

dungen der Politik aufgrund ihrer Einsichten zu fällen sich anschickt, sondern

einer, bei der aus der Relativierung der Wahrheitsansprüche die Aufwertung

der Prozeduren folgt, innerhalb welcher in der Demokratie die Austragung und

Vermittlung der Gegensätze erfolgt: zum einen mit Blick auf deren Funktion

für die Wahrung des gesellschaftlichen Friedens, zum anderen aber auf den

epistemischen Wert dieser Prozeduren. Die vierte Position, die Vorstellung des

Auszugs aus der politischen Konfliktsphäre, wird hier nicht behandelt werden,

bedeutet sie ja gerade das Ausweichen vor dem Kampf um das Recht als durch

die Philosophie zu bewältigender politischerWirklichkeit.

Die genannten Autoren sind sämtlich philosophisch im Neukantianismus

verwurzelt. Zwar war zumZeitpunkt der Geburt der demokratischen Republiken

in Mitteleuropa der Zenit dieser Strömung der deutschen Philosophie bereits

überschritten,68 nichtsdestotrotz kam dem Neukantianismus im Bereich der

67 Vgl. Platon (1969): Politikos 299 c, S. 58.

68 Vgl. Beiser (2013): Weimar Philosophy and the Fate of Neo-Kantianism, S. 115 f.
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Rechtsphilosophie69 und der politischen Philosophie70 in der frühen Zwischen-

kriegszeit nochkeine anderephilosophischeSchule anProduktivität undEinfluss

gleich. Die politische Philosophie des Neukantianismus ist dabei als Teil seiner

Rechtsphilosophie zu verstehen; der politische Konflikt hat in seiner Perspektive

das Recht als zentralen Bezugspunkt.Wenn Politik, wie Castoriadis schreibt, die

»Selbstinstitution«71 der Gesellschaft darstellt, also einen Prozess, in dem sie den

in ihr bestehenden zwischenmenschlichen Verhältnissen eine bestimmte Gestalt

gibt und diesen Akt mit Bezug auf bestimmte Ideen begründet, dann ist es das

Recht, in dem dieser Prozess demNeukantianismus folgend einmündet und von

dem er zugleich immer wieder von Neuem ausgeht.

Als politische Philosophie widmet sich der Neukantianismus dem Problem

des gemäß eines nicht bloß rechtlichen Maßstabs »wahren« Rechts, auf das

auch, wie im Vorhergehenden ausgeführt wurde, die erklärten Absichten der

politischen Streitparteien abzielen: sei es, um einen normativen Maßstab zu

formulieren, der auf das positive Recht und politische Ordnungsvorstellungen

angewendet werden könnte, sei es, um skeptizistisch bzw. relativistisch die

Fähigkeit der Philosophie wie auch jeder anderen Instanz zu bestreiten, den

politischen Kampf der Meinungen und Interessen durch ein wahres Urteil über-

flüssig zumachen bzw. zugunsten einer bestimmten Partei zu entscheiden, oder

sei es schließlich,umderDemokratie als einer bestimmtenAustragungsformdes

Kampfes um das Recht das Potential zuzuerkennen, einen Prozess des Lernens

und der wachsenden Einsicht in den »wahren« Rechtszustand darzustellen.

Von zentraler Bedeutung ist dabei das Verhältnis zwischen den Antworten

auf die epistemologische Frage, ob ein normativer Maßstab zu finden ist, der

Grundlage der Entscheidung des Streites der Wertvorstellungen und Interessen

sein könnte, und den unterschiedlichen institutionellen Rahmungen der Politik,

für die in Konsequenz der unterschiedlichen Antworten auf diese Frage optiert

wurde. Im politischen Aufeinanderprallen unterschiedlicher Vorstellungen des

Gerechten und Guten wird der von Hegel zuerst aufgezeigte Umstand deutlich,

69 Zur neukantianischen Rechtsphilosophie vgl. Ebbinghaus (1988): Kants Rechtslehre und die Rechtsphi-

losophie des Neukantianismus; Müller (1994): Die Rechtsphilosophie desMarburger Neukantianismus;

Kersting (2002): Neukantianische Rechtsbegründung; Alexy u.a. (2002): Neukantianismus und Rechts-

philosophie; Eichhorn (2004):Wirkungen der praktischen Philosophie Kants; Trejo-Mathys (2015): Neo-

Kantianism in the philosophy of law.

70 Zur politischen Philosophie des Neukantianismus vgl. Lübbe (1958): Die politischeTheorie des Neukan-

tianismus und derMarxismus;Holzhey (1994): Ethischer Sozialismus; Sandkühler (1974): Kant, neukan-

tianischer Sozialismus, Revisionismus; Tucker (1983): Ereignis; Willey (1978): Back to Kant; Sieg (1994):

Aufstieg und Fall des Marburger Neukantianismus und jüngst Widmer (2023): Left-Kantianism in the

Marburg School.Demnächst sollWill LevinesDissertationTheMovement is Everything: RadicalKantianism

and the Ideal of Emancipation inModern German PoliticalThought (University of Chicago, 2019) erscheinen.

71 Castoriadis (1996): La montée de l’insignifiance, S. 274.
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dass das Gesetz der praktischen Vernunft, der kategorische Imperativ, als Prin-

zip der Prüfung des moralisch Pflichtmäßigen die Subjektivität des moralischen

Urteils nicht überwindet. In der Sprache der Politik, in der bestimmte Gesetze

und Projekte der Öffentlichkeit präsentiert werden, wird allgemeine Zustim-

mungsfähigkeit postuliert, werden mögliche Gegenstände einer »allgemeinen

Gesetzgebung«72 vorgeschlagen. Die Anhängerschaften unterschiedlicher po-

litischer Parteien können durchaus aufrichtig ihre Positionen der Prüfung

unterzogen haben, die der kategorische Imperativ verlangt; dennoch gelangen

sie auf der Basis unterschiedlicher Interessen, Wertorientierungen und Erfah-

rungen zu unterschiedlichen Resultaten. Die moralische Gewissensprüfung

ist Vorwegnahme allgemeiner, einhelliger Zustimmung, die auch den idealen

Fluchtpunkt demokratischer Verfahren darstellt. Während aber die Moral mo-

nologisch stellvertretend für das Ganze die Frage nach dem Gesollten vor einer

internalisierten universellen Willensgemeinschaft stellt, wo der zustimmende

Andere natürlich ein Spiegel ist der eigenen subjektiven Interpretationen dessen,

was die Existenz als Zweck an sich erfordert, haben Politik und Recht mit einer

de facto Heterogenität solcher Interpretationen zu tun. In der neukantianischen

Behandlung des Politischen wird damit das Problem der Einheit der Erkenntnis

zu einem Problem der praktischen Philosophie und damit von Recht und Poli-

tik in praktischer und in normativer Hinsicht; wie ist eine Entscheidung über

konfligierende Forderungen möglich, wenn deren Unterschiedlichkeit in be-

stimmten, kulturell und sozial bedingten Vorstellungen über das gute Leben und

dieWürde des Einzelnen alsmateriell-ethischenMaßstäben begründet ist, wenn

also das Denken der Vielen mit unterschiedlichen, einander widersprechenden

Grundlagen arbeitet?

Die Frage der Einheit in der Vielheit ist demnach das Kardinalproblem der

neukantianischen Rechtsphilosophie und politischen Philosophie. Recht und Po-

litik werden dann Formen der vernunftgemäßen Bewältigung einer vorgegebe-

nen Vielheit. In dieser theoretischenGrundorientierung spiegelt sich der histori-

scheEntstehungshintergrundder einschlägigenneukantianischenEntwürfe.Die

Jahre von 1890 bis zu den mitteleuropäischen Revolutionen waren eine Zeit der

gesellschaftlichen Pluralisierung und damit des erhöhten politischen Integrati-

onsbedarfs.73 Es sind im für die Entwicklung des Neukantianismus ausschlag-

gebenden deutschen Kontext die Jahre nach der Aufhebung des Sozialistengeset-

zes, in denen in der Sozialdemokratie als stärkster politischer Partei imReichstag

eine ideologische Auseinandersetzung geführt wurde in der Frage, ob man sich

in den bestehenden Staat integrieren und an dessen Reform arbeiten oder aber

72 Kant (1980): Kritik der praktischen Vernunft, A 54, S. 140.

73 Nipperdey (1995): Deutsche Geschichte 1866–1918, S. 517.
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sich maximalistisch auf einen revolutionären Bruch mit der bestehenden Ord-

nung einstellen soll. Die 1890er Jahre erlebten auch eine bedeutende Stärkung

der Frauenrechtsbewegung mit ihren Forderungen nach rechtlicher und politi-

scher Gleichstellung der Frau, das Aufkommen der Jugendbewegung, die zwar

bis zumWeltkrieg weitgehend unpolitisch blieb, die jedoch Züge einer kulturel-

len Rebellion gegen die Verhaltensnormen und Tabus der wilhelminischen Ge-

sellschaft trug,74 von Migrationsbewegungen etwa von osteuropäischen Juden in

das Reich, schließlich der Herausforderung der Integration nationaler Minder-

heiten wie der Polen in Preußen oder der Dänen in Schleswig-Holstein.75 Ähn-

liche Entwicklungen fanden natürlich auch im Habsburgischen Reich statt, wo

HansKelsenundMaxAdler denNeukantianismus rechts-,politik- und sozialphi-

losophischweiterentwickelten.Das Problemder gesellschaftlichenund staatlich-

politischen Integrationwird in der neukantianischenPhilosophie als ein Problem

der Synthesis formuliert und bearbeitet: als Frage nach der Synthesis der hetero-

genen Interessen und damit derWillen und Zwecke, wie in der Terminologie des

MarburgerNeukantianismus zu formulierenwäre, sowie der–der südwestdeut-

schenSchule folgend formuliert–Wertvorstellungen.Synthesis kanndie Zusam-

menführung des Heterogenen und Gegensätzlichen von einer Position überlege-

ner Einsicht aus sein, die im Falle gegensätzlicher Wahrheitsansprüche eine Lö-

sungdurchdenAusschluss des Falschenherbeiführt (Stammler,Natorp,Nelson),

eine Herstellung von zunehmender Einheit nicht von »oben nach unten« durch

dasWirken des Staates, sondern »vonuntennach oben« durch die demokratische

Selbstorganisation der Gesellschaft (Cohen) oder die revolutionäre Herstellung

von Interessen- undWerthomogenität (Adler), oder aber einen Grundbestand an

geteilter Wertorientierung bedeuten, der als Gegenkraft zu den Fliehkräften ei-

ner in sich heterogenen, wertepluralistischen Gesellschaft stark genug ist, um

den Frieden im Inneren und ein Mindestmaß an sozialer und politisch-staatli-

cherKohäsionzugewährleisten (Kelsen,Radbruch). JededieserVorstellungenzur

institutionellen Rahmung und Bewältigung der politischen Konfliktsphäre kann

als eine bestimmte Form der Vergemeinschaftung durch den Bezug auf Wahr-

heit verstanden werden: eine Wahrheit, deren Erkenntnis einer übergeordneten

Schlichtungsinstanz zuerkanntwird, die sich amEnde eines friedlichen kommu-

nikativen oder eines gewaltsam revolutionären Prozesses durchsetzt oder aber

als ein gemeinschaftsstiftender Bestand an Überzeugungen und als Errungen-

74 Vonden imFolgendenuntersuchtenPhilosophenwarenLeonardNelsonundPaulNatorp inder Jugend-

bewegung engagiert. Vgl.Natorps Rede auf demHohenMeißner-Fest von 1913,Natorp (1914): Hoffnun-

gen und Gefahren unserer Jugendbewegung. Vgl. Nelson (1971): An die freie deutsche Jugend und ihre

Freunde; Jegelka (1992): Paul Natorp, S. 187–193.

75 Vgl. Freytag (2018): DasWilhelminische Kaiserreich 1890–1914, S. 112–116.
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schaft der verbindenden historischen Erfahrung Legitimitätsressource für Recht

und Institutionen des bestehenden Staates ist.

Wenn die Synthesis gleichermaßen das Grundprinzip der Politik wie der Er-

kenntnis ist, dann ist die politische Vernunft angesichts der Heterogenität der

gesellschaftlichen Interessen und Zwecke vor dieselbe Herausforderung gestellt

wie die theoretischeVernunft in derErfahrung: nämlich ebenEinheit in derMan-

nigfaltigkeit herzustellen. Das Wirken der Vernunft besteht in der Bewältigung

einer kontingenten, faktisch gegebenen, nicht selbst aus der Vernunft ableitba-

ren Mannigfaltigkeit nicht allein der Gegenstände, sondern auch der Wissens-

bestände und – im Bereich der Praxis – der Willensstrukturen. Der Inhalt des

sozialen Lebensprozesses ist in dieser Perspektive der Politik und dem von ihr

geschaffenen Recht schon vorgegeben, die Politik schafft diesen nicht, sie ist ge-

wissermaßen eine nachrangige ordnende Tätigkeit. Diese »schwache« philoso-

phische Konzeption von Politik steht in einem Naheverhältnis zu einer Politik,

die 1918/19 im Wesentlichen auf eine Änderung des Rahmenwerkes für die Aus-

tragung vonWeltanschauungs- und Interessengegensätzen abzielte, die imWe-

sentlichen davor bereits in der Monarchie ausgetragen wurden. Der Revolution

fehlten damit aber das demBegriff der Revolution immanenteMoment der radi-

kalen Erneuerung ebenso wie der unbedingte Wille, die Neuordnung zu erzwin-

gen. Wenn Ernst Troeltsch 1919 schreibt, die deutsche Demokratie sei nicht das

Produkt einer Revolution, sondern tatsächlich das »Gegengift«76 gegen diese, so

ist dies eben in diesem Sinne zu verstehen.

Dass der demokratischen Revolution damit ein Mangel innewohnen würde,

ist einewiederholt gegen sie vorgebrachte Kritik.Während der Revolutionwurde

bereits von Philosophen eine Politik im Modus des monumentalen In-Geltung-

Setzens metaphysischer und sittlicher Ideen als Maßstab an die Ereignisse an-

gelegt.77 Später sollte Carl Schmitt derWeimarer Nationalversammlung vorwer-

fen, sich zu keiner existentiell-ethischen Entscheidung durchgerungen zu haben,

sodass die Verfassung ein Potpourri widersprüchlicher Intentionen und Wert-

bekenntnisse darstelle.78 Eine in diese Kerbe schlagende, frühe Kritik formuliert

auch Erich Kaufmann, der die politischen Schwächen des Neukantianismus aus

seinen systematischen Defiziten abzuleiten sucht.

In seiner Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie von 1921 macht der Jurist

Kaufmann der letzteren zum Vorwurf, einem formalistischen Verständnis des

76 Troeltsch (2002): Aristokratie, S. 270.

77 Vgl. Liebert (1919): VomGest der Revolutionen; Wichmann (1920): Philosophie und Politik.

78 Ausführlich dazu Kapitel 9.4.4.
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Rechts zu folgen, für das man sich zu Unrecht auf Kant berufe.79 Das Recht er-

scheint hier als Form, in die das gesellschaftliche Leben als Stoff gebracht werden

soll. Diese Vorstellung beruhe in den Unklarheiten der kantischen Theorie der

Erkenntnis. Der Neukantianismus betreibe in der Erkenntnistheorie das

eitle Bestreben, in der kategorialen Sphäre synthetischer Funktionen den Wahrheitswert der

Erkenntnisse begründen zu wollen. Der Schein, daß das geht, wird dadurch vorgetäuscht, daß

die synthetischen Funktionen zu Normen derselben Qualität und Dignität heraufgeschraubt

werden wie dieWahrheitsnorm: sei wahr! Erkenne dieWahrheit!80

Wahrheitserkenntnis besteht für denNeukantianismusdemnach imAkt der Syn-

thesis,dieWahrheit einesUrteils liegt im logischkohärentenZusammenstimmen

mit der Gesamtheit anderer Erkenntnisurteile. Dieser intellektualistischen oder

–moderner gesprochen – kohärenztheoretischen Interpretation sei aber die Re-

de Kants von der Affektion der Sinnlichkeit durch die Dinge an sich als Ursprung

der Vorstellungen und damit der Erkenntnis81 sowie seine Unterscheidung einer

materialen vonder bloßen formalen,d.h. logischenWahrheit vonUrteilen entge-

gengesetzt.KantsTheoriederWahrheit enthält nachKaufmannalsoaucheinkor-

respondenztheoretisches Modell, das in einen konsistenten Zusammenhangmit

den kohärenztheoretischen Annahmen zu bringen weder Kant selbst noch den

Neukantianern gelungen sei.82Während die Kohärenztheorie nicht klären kann,

wie die Sachhaltigkeit von Erkenntnissen begründet werden soll, kann die Korre-

spondenztheorie nicht angeben,was unter der Übereinstimmung von Urteil und

Gegenstand zu verstehen ist.83

Kaufmann argumentiert, dass der Erkenntnistheorie der Sprung zwischen

zwei Polen nicht gelingt, die sie selbst erst auseinandergerissen hat.Was die Er-

kenntnistheorie nicht zu verbinden vermag, ist aber in der faktischen Erfahrung

gegeben in Form der Evidenz, in der Erfahrung auf die Dinge selbst bezogen zu

sein, und damit der Erschlossenheit desWahrheitswertes.

Die im absolutenWahrheitswert liegendeNorm […] ›steckt‹ in keinem Sinn in derWirklichkeit,

›gehört‹ in keinem Sinne zur Realität, sondern sie begründet eine Dignität unserer Erkenntnis-

se,die nicht allen, sondernnur einigenunserer synthetischenVerknüpfungen zuGegenständen

innewohnt.84

79 Zu Kaufmanns kritischer Einlassung gegen den Neukantianismus im Kontext des rechtsphilosophi-

schenAntipositivismus inderWeimarerRepublik vgl. LeBouëdec (2007): GustavRadbruch,S. 222–230.

80 Kaufmann (1921): Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie, S. 42. Zu Kaufmann vgl. Schale (2011):

Zum Frühwerk von Erich Kaufmann.

81 Vgl. Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, A 19/B 33, S. 63.

82 Vgl. Kaufmann (1921): Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie, S. 40–42.

83 Vgl. Zanetti (2002): Kants Auffassung vonWahrheit.

84 Kaufmann (1921): Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie, S. 43.
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Die ganz triviale Erfahrung ist also in einem gewissen Sinne »monistisch« und

»metaphysisch«85, insofern sie sich der Nicht-Identität des Phänomenalen und

desNoumenalenbewusst ist–imWissenvomFehlurteil–undzugleich ihreTren-

nung durchbricht im Bewusstsein, nicht bloß auf Vorstellungen, sondern auf die

Dinge selbst bezogen zu sein.

Die logische Synthesis ist dabei eine Funktion der systematischen Entfaltung

dieses ursprünglich erschlossenen Wahrheitswertes im Prozess der Erfahrung.

Entsprechend muss die Synthesis der Werte durch die praktische Vernunft die

Systematisierung und in sich kohärente Entfaltung eines Wertes sein. Die Pole

des Formellen – der Synthesis – und des Materiellen – die Werte – sind nicht in

der Weise voneinander trennbar, dass eine »reine« Rationalität, losgelöst von al-

lemmateriellenWertbezug, bestehen könnte.Das Recht und die vernunftgeleite-

te Politik synthetisieren nicht lediglich von außen die Vielheit der Zwecke, Inter-

essen und Wertvorstellungen, die das Handeln der Individuen bestimmen, und

bringendiese zu formalerEinheitundÜbereinstimmung,sondern synthetisieren

sie gemäß eines materialen Wertes, sind selbst dicht-inhaltlicher Ausdruck von

Wertvorstellungen. Gegen den seiner Einschätzung nach wertblinden Formalis-

musund–imFalle vonVertreternwieHansKelsenundGustavRadbruch–Relati-

vismus der Neukantianer gewendet fordert Kaufmann kurz nach der Revolution

eine Rechtsphilosophie, die dem generellen Bedürfnis nach Orientierung nach-

zukommen vermag und eine sinngebende, Vergemeinschaftung stiftende Wert-

idee ausspricht – eine Wertidee, deren monumentale Einsetzung in der Revolu-

tion versäumt wurde.

DenGegensatz von FormundStoff bzw.Materie setzt Kaufmannmit demvon

Abstraktion und Konkretum, von Rationalität und Leben gleich. Die »abstraktes-

ten, jedes konkreten Inhaltes entleerten Allgemeinbegriffe« seien zu

Surrogaten von weltanschauungsmäßigen Werten geworden, […] die Realitäten des geistigen

Lebens sind ausgehöhlt, und ihr Wertgehalt ist statt in konkrete lebendige Geistigkeit in leere

Formen und Abstraktionen verlegt.Wo von Sinn undGültigkeiten gesprochenwird, sind es un-

ter den analytischenGesichtspunkten der Erkenntniskritik gewonnene logische Abstraktionen,

keine schaubaren und erlebbaren Werte. […] Aushöhlung und Entleerung alles Lebendigen ist

das letzteWort.86

Er merkt 1921 an, dass sich in der Philosophie bereits »immer vernehmbarer«

eine Auflehnung des »zurückgedrängte[n], aber nicht zurückdrängbaren ›Le-

ben[s]‹«, des »Nichtrationalisierbaren« gegen die »rationalistische Hybris«87

andeute.Wenn der philosophische Rationalismus keinen Platz für eine substan-

85 Vgl. ebd., S. 38.

86 Ebd., S. 100.

87 Ebd., S. 101.
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tielle Wertorientierung lässt, dann wende sich jedoch das Bedürfnis nach einer

solchen rationalitätsfeindlichen Denkweisen zu. Der Erfolg des Wertorientie-

rungen nur noch voluntaristisch und dezisionistisch begründenden politischen

Existentialismus sollte, so scheint es, diese Diagnose Kaufmanns bestätigen.

Die existentialistische Aufladung des Politischen in der Zwischenkriegszeit be-

schwört immer wieder die Vorstellung einer unbedingten Selbstverpflichtung

gegenüber dem absolut Werthaften – in der Regel das »Volk« du sein Gedeihen

– oder aber die Idee der Politik als monumentale Schöpfung des Sinn- und

Werthaften in einer feindlichen, sinngefährdendenWelt.88

Gerade als letzter großer Versuch vor dem Überhandnehmen lebensphiloso-

phischer und existentialistischer Tendenzen, das politische Leben in der Traditi-

on der Philosophie der Aufklärung denkend zu bewältigen, interessiert der Neu-

kantianismus hier. Dem metaphysischen Bedürfnis der Zeit nicht nachgegeben

zu haben,89 darin kann gerade der Vorzug des Neukantianismus gesehen wer-

den. Die Unentschiedenheit, die ihm vorgeworfen wurde, ist Normalität in der

Demokratie. Dort, wo er amWeitestgehenden in die Demokratie einfand, setzte

der Neukantianismus das kritizistische Wissen über das Wissen, die Selbstein-

schränkungderErkenntnisgegendiepolitischeÜbersetzungvonAnsprüchenauf

metaphysische, absolute Wahrheit. Er stellte somit die gedanklichen Mittel be-

reit, ummit dieser Unentschiedenheit undOffenheit zu leben. Jedochwurde die-

se Harmonisierung von Kritizismus und Demokratie nicht immer erreicht, wie

im Folgenden gezeigt werden soll.

Kaufmanns Kritik ist indes dahingehend zuzustimmen und gleichzeitig zu

relativieren, dass der Neukantianismus mit seinen unterschiedlichen Konzep-

tionen einer Synthesis der wert- und interessenmäßigen Gegensätze in der

Gesellschaft durchaus von einem bestimmten Wertgehalt geleitet ist, dass er

aber keine ausreichenden Unternehmungen tätigt, um dies auszuweisen und

theoretisch zu begründen. Es ist dies der Wert des gesellschaftlichen Friedens,

der im Zuge einer von der »ungeselligen Geselligkeit« des Menschen bestimm-

ten Geschichte sich als erstrebenswertes Gut manifestiert. Das Bestreben der

Philosophie, die Politik ihren Regeln zu unterstellen, wird, wie es Kant in seiner

Geschichtsphilosophie ausgeführt hat,90 angetrieben von erfahrener Not. Es ist

88 Siehe Kapitel 4 dieses Buches. Moritz Julius Bonn sollte 1925 argumentieren, dass das Verlangen nach

monumentalen Bedeutungen und Ideen Resultat des Krieges und der Propaganda gewesen sei. Das

Furchtbare wäre nur durch sie zu ertragen gewesen. Dieses Verlangen nach geistigen Inhalten im Re-

gister des Leidenschaftlichen und Heroischen, aber auch Phantastischen sei dann in der Demokratie

erhalten geblieben, die es aber unweigerlich enttäuschenmusste. Vgl. Bonn (2015); Zur Krisis der euro-

päischen Demokratie, S. 160.

89 Vgl.Thornhill (2007): German Political Philosophy, S. 293.

90 Siehe Abschnitt 2.4 dieses Buches.
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dies die konkrete Not, die die zugespitzten politischen und sozialen Konflikte in

der Revolution und der Folgezeit brachten, auf die eine Antwort gegeben werden

soll. Die Herausforderung liegt darin, die Forderungen der Gerechtigkeit mit

jenen des Friedens zu vereinen. Dabei hängt von den jeweils vorausgesetzten

epistemologischen und sozialphilosophischen Prämissen ab, ob diese Einheit

durch eine zum Richterspruch über die konfligierenden Willen fähige Instanz

oder durch die revolutionäre Durchsetzung der vernunftgeforderten Gesell-

schaftsordnung hergestellt werden soll oder aber aufgrund der kritizistischen

Einsicht in die inneren Spaltungen und Grenzen der praktischen Vernunft der

verbindende Wille zu Vorkehrungen, die ein Zusammenleben trotz bleibender

Gegensätze ermöglichen, als die höchste erreichbare Form von Einheit gilt.

Auf diese Verknüpfung von Wahrheitsbezug und Noterfahrung, auf die Not-

erfahrung als untergründiges Motiv und Beweggrund des Denkens soll in der

Diskussion der neukantianischen Autoren im Folgenden eine besondere Auf-

merksamkeit gelegt werden. Die Not kann als Modus der Affektion verstanden

werden, die die immer wieder erneute Herstellung der Synthese in Form der

Rekonstruktion der zwischenmenschlichen Verhältnisse durch die politische

Aktion und die Veränderung des Rechts fordert. Das affizierende Objekt und

das affizierte Subjekt, das die politische Verbindung herstellende und das poli-

tisch verbundene Subjekt sind hier identisch; die Not ist Erfahrungsweise der

zwischenmenschlichen Verhältnisse als einer objektiven Realität, die Politik ist

zwischenmenschliche Aktivität, die diese Verhältnisse formt und durch diesen

Eingriff neueNoterfahrungen hervorbringt, solange nicht in einem idealen Ende

der Geschichte und der Politik die Gesellschaft sich in eine Form gebracht hat, in

der sie absolut mit sich selbst identisch ist.

Ein weiterer von Kaufmann gegenüber dem Neukantianismus geäußerter

Vorwurf lautet, dass dieser in seinem »formalistischen« Absehen vom stofflichen

Substrat des Rechts, den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen, die Macht-

verhältnisse in seinen Konstruktionen des richtigen Rechts übergehe. »Weil das

Recht als soziologische Erscheinung ein ›Machtelement‹ enthalten muß«, so

Kaufmann,

kann das Recht nur dannwertvolles Recht sein,wenn dieseMacht in denDienst vonwertvollen,

den Rechtsgenossen ›zumutbaren‹ konkreten Gemeinschaftszwecken gestellt ist. Gewiß ist das

Recht ohne es tragende und stützende Macht und reale Interessen, die sich in seinen Dienst

stellen, kein ›wirklich geltendes‹ Recht, keine das Leben wirklich beherrschende ›Macht‹.91

Man wollte sich nicht nur kontemplativ zu den Fragen der Politik und des

Rechts verhalten, wie es den Philosophen im Gorgias vorgeworfen wird, man

91 Kaufmann (1921): Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie, S. 69.
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wollte die Gestaltung des Rechts anleiten. Dafür war es aber notwendig, sich

mit den gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu synchronisieren, um die in

ihnen bestehenden Tendenzen zu nutzen und gleichsam auf ihrem Rücken zur

angestrebten vernunftgemäßen Politik zu gelangen. Tatsächlich ist aber bei

einzelnen Vertretern die Vorstellung einer von einer übergeordneten Stellung

aus getätigten Beurteilung von politischen Bestrebungen und Zielsetzungen

mit der illusionären Vorstellung verknüpft, souverän die Rolle des Schlichters

und Schiedsrichters ausüben zu können. Es besteht durchaus die Tendenz, sich

nicht eingehender mit der Frage der politischen Machtgrundlage auseinander-

zusetzen. Diese illusionäre Selbstverortung und Machtvergessenheit bilden den

Ausgangspunkt der folgenden vier Kapitel. Anders als Rudolf Stammler und Paul

Natorp ist der Zusammenschluss derWillen und Interessen bei Hermann Cohen

nicht Akt einer Ordnungsinstanz, die über den Kräften und Bewegungen der

Gesellschaft steht, sondern Resultat der staatlich-rechtlichen Selbstorganisation

letzterer. Beim Marxisten Max Adler wird die Frage der Selbstorganisation der

gesellschaftlichenPluralität zur Frage nachder autoritärenReorganisation durch

das diktatorisch regierende Proletariat.HansKelsen undGustav Radbruch gehen

hingegen vomBefund einander entgegengesetzter, zugleich sich nicht gegen den

Widerstand der anderen Seite durchzusetzen vermögender Interessen aus, die

eine prekäre Statik hervorbringen. Diese auf Dauer gestellte gesellschaftliche

Spaltung und Nicht-Entscheidung des Konflikts finden bei ihnen einen Wider-

schein in der Spaltung der praktischen Vernunft und der Unmöglichkeit einer

rationalen Entscheidung über die konfligierenden Vorstellungen über das Gute

und Gerechte. Im vierten Kapitel zu Leonard Nelson wird gleichsam der Kreis

geschlossen, indemwieder zu einemVertreter der Idee einer Herrschaft der Phi-

losophen zurückgekehrt wird: eine Rückkehr, die sich angesichts von Gefahren

vollzieht, die der Demokratie innewohnen und in ihr anwachsen, und Ausdruck

fehlenden Vertrauens ist, diese mit den Mitteln der Demokratie bewältigen zu

können.





7. Synthesis von oben. Die sozialpolitische
und sozialpädagogische Herstellung
von Willenseinheit

7.1 Rudolf Stammler und das »richtige Recht«

Die politische Philosophie und Rechtsphilosophie des Marburger Neukantianis-

mus weisen eine Zielsetzung auf, die von sämtlichen ihrer Vertreter geteilt wird:

nämlich die Unterordnung des ohne den Beitrag der Philosophie irrational ver-

laufenden politischen Lebens unter die Gesetze der Vernunft. Die Aufgabe liegt

dementsprechenddarin,dieGesetze des vernunftgemäßenLebens nicht desEin-

zelnen, sondern der Gesellschaft als ganzer zu formulieren und philosophisch zu

begründen,die dann als Kriteriumbei der Prüfung politischer Bestrebungen die-

nen oder selbst bestimmte Zielsetzungen fundieren. Die philosophisch angelei-

tete Politik wäre eine, die vom Standpunkt der einzigen und einheitlichen Ver-

nunft die Interessen- und Wertkonflikte der Gesellschaft beurteilt und in diese

eingreift.

Neukantianische Denker wie Rudolf Stammler, Hermann Cohen, Paul Na-

torp, Franz Staudinger oder Karl Vorländer, die in den 1890er Jahren mit gesell-

schaftskritischen und sozialreformerischen Schriften auftraten, formulierten ih-

re Ideen im historischen Kontext zum einen des deutschen Imperialismus, und

der damit einhergehenden Dominanz macht- und realpolitischer Episteme des

Politischen, zum anderen einer gleichzeitigen innenpolitischen Öffnung (Aufhe-

bung des Sozialistengesetzes 1890), aufkommender soziokultureller Reformbe-

wegungen (Jugendbewegung,Siedlungsbewegung,Lebensreformbewegung)und

eines steigenden Lebensniveaus der Arbeiterklasse, die in der sozialdemokrati-

schen Theorie und Propaganda zur Erbin der bürgerlichen Kultur und Trägerin

gesellschaftlichen Fortschritts erklärt wurde. Einen tendenziell gegenkulturellen

Charakter hatte die politischePhilosophie derMarburgerNeukantianer dadurch,

dass ihre Vertreter sich den Zielsetzungen nicht nur der Sozialdemokratie und

der Arbeiterbewegung, sondern auch der Jugendbewegung und der Reformpäd-

agogik sowie der in den 1890er Jahren aus dem angloamerikanischen Raum in

diedeutschsprachigenLändergelangenden ›EthischenBewegung‹ verbunden sa-
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hen, die in den Worten Max Adlers »in eine Welt des Kampfes und des Hasses

[…] die Ethik als ein Panier der Versöhnung« zu tragen und die »ökonomischen

und politischen Kämpfe unserer Zeit zu ›ethisieren‹«1 versuchte. Mit ihrem nor-

mativen Zugang zur Politik stand sie in Opposition zur Realpolitik als dem herr-

schenden politisch-philosophischen ParadigmadesWilhelminismus.Auchwenn

die geschichtstheoretischenBegründungenunterschiedlich ausfielen, sowarden

Protagonisten die Erwartung gemein, dass die Tendenzen der Geschichte die Po-

litik indieBahnenderVernunft leitenwürden.Das »engagierteDenken«derNeu-

kantianer ist Ausdruck der Zuversicht, dass die Philosophie nach einer bis zur ge-

scheiterten Revolution von 1848 zurückreichenden Periode der Entpolitisierung

zu einer neuen, leitenden Rolle in der Politik aufsteigen würde.2

Blickt man auf den hier interessierenden Kampf der Parteien und sozia-

len Gruppen im Inneren der Gesellschaft, der von Friedrich Paulsen als eine

Art latenter Kriegszustand beschrieben wurde, ist ein zentraler normativer

Grundbegriff, den der Neukantianismus zur Anwendung bringt, jener der Ein-

heit des sozialen Wollens. Die Willenseinheit kann als eine Rekonstruktion des

Rousseauschen volonté générale mit den Mitteln der Transzendentalphilosophie

Kants angesehen werden, die sich jedoch in bedeutenden Punkten von dessen

eigener Rekonstruktion unterscheidet. Willenseinheit herzustellen bedeutet,

die Gesellschaft von ihrem Seinszustand der widerstreitenden Sonderinteressen

und sich bekämpfender Machtbestrebungen zum Sollzustand der konflikt-

freien Zusammenstimmung und Vereinigung der Einzelzwecke zu führen. So

wie die Erfahrung und das individuelle sittliche Handeln steht auch der Zu-

sammenschluss von subjektiven Einzelzwecken und Bedürfnissen in einer gut

eingerichteten sozialen Ordnung unter dem Vernunftgesetz der Einheit.

Das primäre Mittel, eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung und damit

ein Zusammenwirken der Subjekte durchzusetzen, ist das Recht. Soll eine Ge-

sellschaft zum Zustand der Willenseinheit geführt werden, so muss ihr Recht

Ausdruck dieses Zusammenstimmens der Einzelwillen sein. So bildet sich im

Kontext des Marburger Zweigs des Neukantianismus die systematische Re-

flexion auf die normativen Grundlagen sozialpolitischer Praxis im Rahmen

rechtsphilosophischerTheoriebildung aus. Einemaßgebliche Bedeutung kommt

dabei dem heute weitgehend in Vergessenheit geratenen, durch sein 1896 er-

schienenes monumentales Werk Wirtschaft und Recht nach der materialistischen

Geschichtsauffassung aber mit Blick auf die zeitgenössische Debatte einflussrei-

1 Adler (1924): Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik, S. 6. Angehörige dieser Bewegung, die in

der Zeitschrift Ethische Kultur ihr publizistisches Hauptorgan hatte, waren in der Philosophie Friedrich

Paulsen, Paul Natorp, Ferdinand Tönnies, FriedrichWilhelm Foerster und, Franz Staudinger.

2 Vgl. Lübbe (1974): Politische Philosophie in Deutschland, S. 9–26, 83–89.
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chen Rechtswissenschaftler und Philosophen Rudolf Stammler zu. Aufgrund

ihrer Bedeutung für die neukantianische rechtsphilosophische Diskussion sollen

Stammlers Überlegungen hier etwas ausführlicher untersucht werden.

Es entspricht dabei der übergreifenden, am »Faktum der Wissenschaft« als

Rationalitätsgaranten philosophischer Grundlagenreflexion orientiertenMetho-

dik des Marburger Neukantianismus,3 dass Stammler bei der Normbegründung

von einer erkenntnistheoretischen Analyse der konstitutiven Begriffe des Gegen-

standsbereiches der empirischen »Wissenschaft von dem sozialen Leben«4 aus-

geht.Mit Blick auf die Forschungsarbeit derNationalökonomie undder Jurispru-

denz stellt er die Frage nach einem »allgemeingültigen gesetzmäßigen Zusam-

menhang aller besonderen hier möglichen Erkenntnisse«, einer der »Gesetzmä-

ßigkeit derNatur« analogen »allgemeine[n]Gesetzmäßigkeit des sozialenLebens

der Menschen«5, von deren Verfasstheit es abhinge, welche Methoden in den So-

zialwissenschaften sachadäquat zur Anwendung zu bringen sind. Die Pointe der

umfangreichen kritischenAuseinandersetzung Stammlersmit der »materialisti-

schenGeschichtsauffassung« ist nun die, dass die »materialistische« Anwendung

des Kausalitätsbegriffs auf die Phänomene des sozialen Lebens deren teleologi-

sche Verfasstheit verfehle. Das soziale Leben sei Gegenstand von zusammenhän-

genden Regelungen immer höherer Ordnung,6 was den Begriff einer umfassen-

den und durchgehenden Regelung notwendig mache. Diese »formale Regelung«

sei es, die »als begriffliches Merkmal das gesellschaftliche Dasein der Menschen

konstituiert und als einen Gegenstand eigener Art möglich macht«7 und die da-

heralsRegulativder sozialwissenschaftlichenErkenntnisarbeitdienensoll,deren

Ziel eben im Erfassen des sozialen Regelungszusammenhanges liege.

3 Zur Methodologie des Marburger Neukantianismus im Allgemeinen vgl. Luft (2015): The Space of Cul-

ture, v. a. S. 25–74 (zuHermannCohen); undRenz (2002): Die Rationalität der Kultur;mit Bezug auf die

politische Philosophie undRechtsphilosophie vgl.Gigliotti (1994): Ethik und das Faktumder Rechtswis-

senschaft bei Hermann Cohen; Müller (1992): Die Rechtsphilosophie des Marburger Neukantianismus,

S. 31–80.

4 Stammler (1896):Wirtschaft undRecht, S. 3. Zu Stammlers systematischemAnsetzen bei der epistemo-

logischen Kritik der juristischen Erkenntnis vgl. Wenn (2003): Juristische Erkenntniskritik. Dass sich

Kant, anders als in der Kritik der reinen Vernunft, in der er »die eigentlichen metaphysischen Grundla-

gen der Naturwissenschaft ermittelt und aufgerichtet« habe, sich in der praktischen Philosophie nicht

in entsprechenderWeise an der Rechtswissenschaft als Gegenstück orientiert habe,wird ihmdabei von

HermannCohen,demHauptderMarburgerSchuledesNeukantianismus,zumVorwurf gemacht; siehe

Cohen (1904): Ethik des reinen Willens, S. 215. Kritisch zum Verständnis der kantischen Methodologie

bei den Marburgern verhält sichWolfgang Kersting; siehe Kersting (2002): Neukantianische Rechtsbe-

gründung, S. 26–29; Kersting (1999): Die doppelte Negation des Rechts.

5 Stammler (1896): Wirtschaft und Recht, S. 4 f.

6 Vgl. ebd., S. 455.

7 Ebd., S. 136.
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Soziale Regeln unterteilen sich in primär aus Sitte und überlieferten gesell-

schaftlichen Verkehrsformen stammenden Konventionalregeln, die »lediglich

zufolge der Einwilligung des Unterstellten« gelten, und Recht, das »formal als

Zwangsgebot über dem Einzelnen in Geltung stehen« will, das also an eine

Instanz gebunden ist, die diese Zwangsbewehrung durchzusetzen vermag.8

Stammler ist nun in erster Linie daran interessiert, die erkenntnistheoretischen

Grundlagen für die Analyse dermodernenGesellschaft zu liefern, deren Komple-

xität undDynamikeinezunehmendeDurchdringungdes zwischenmenschlichen

Verkehrs durch das Recht bedingen. Dementsprechend konkretisiert sich seine

Analyse der sozialen Regelung auf das Verhältnis von Recht und Wirtschaft, das

gegen die marxistische Ableitung des Rechts als Überbauphänomen gerichtet

als Form-Materie-Relation bestimmt wird. Wirtschaftliche Interaktionen stel-

len die Materie des sozialen Lebens dar, deren Formbestimmtheit erst durch

Rechtsregeln konstituiert wird. Durch das Recht nehmen die Ökonomie als ein

bestimmtes »auf Bedürfnisbefriedigung gerichtetes menschliches Zusammen-

wirken«9 und das soziale Leben als eine »zusammenstimmende Tätigkeit«10 feste

Gestalt an.Welchen Grad der Durchdringung durch Regulierung eineWirtschaft

erhält und in welchemMaße sie Räume der individuellen Initiative freilässt, die

Alternative zwischen gemeinschaftlicher Planung oder spontanemMarktgesche-

hen, ist durch diese Begriffsbestimmung noch offen gelassen; wesentlich ist nur,

dass die einzelnen Tätigkeiten ihren Endzweck nicht in sich selbst unter Absehen

der Zwecke anderer Subjekte haben, sondern aus der Perspektive des Rechts

sich durch eine einheitliche Regelung in eine zusammenstimmende Tätigkeit

zusammenfassen lassen müssen.

Der rechtlichenRegelung als causa formalis gesellschaftlicher Interaktionen ist

also eine causa finalis der gesellschaftlichen Zielbestimmung immanent. Spätes-

tens hier ist auf die Frage einzugehen, inwiefern in Stammlers regulativ-erkennt-

nisleitenden Begriff der rechtlichen Regelung ein bestimmtes normatives Gesell-

schaftsideal geschmuggelt und Erkenntnistheoriemit normativer Sozialphiloso-

phie vermengtwerden–ein Problem,das auf den ersten Seiten vonWirtschaft und

Recht bereits deutlich wird, auf denen Stammler behauptet, mit dem Begriff der

sozialenRegelungnicht nur eineGrundlegung für die sozialwissenschaftlicheEr-

kenntnisarbeit, sondern auch einen Maßstab für »konkrete sozialpolitische Fra-

gen« andieHand zugeben,die nun »nachdemGrundgesetze des sozialen Lebens

neu gerichtet undbestimmt«11werden könnten.MaxWeber,dessen Forschungen

8 Ebd., S. 129.

9 Ebd., S. 137.

10 Stammler (1902): Die Lehre von dem richtigen Rechte, S. 7.

11 Stammler (1896): Wirtschaft und Recht, S. 6.
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sich auf eine Vielfalt sozialer Phänomene erstrecken, gegenüber der Stammlers

Philosophie sich als eine repetitiveReduktionderVielfalt desSozialenauf ein abs-

traktesGrundprinzip ausnimmt,hält Letzterem in einer schonungslosenBespre-

chung der zweiten Auflage von Wirtschaft und Recht unter anderem entgegen,12

dass dem Empiriker sich eine Pluralität von sozialen Regelungen zeige, die zwar

in Wechselwirkung zueinander stehen, sich aber nicht systematisch-einheitlich

als Teile einerGesamtregelung aufeinander beziehen lassen.Schonder regulative

Begriff der »sozialen Gesetzmäßigkeit« sei also für die unvoreingenommene em-

pirische Sozialforschung unbrauchbar, geschweige denn dessen Kurzschließung

mit der praktisch-normativenEbene.StammlersUnternehmen schwankeunent-

schieden zwischen einer sozialtheoretischen Rekonstruktion des Gesellschaftli-

chen (Sein) und einer Begründung sozialpolitisch leitender Normen (Sollen) und

müsse letztlich beide seiner Zielsetzungen verfehlen.

Es liegt nahe, diesen systematischen Fehler Stammlers in seiner diszi-

plinären Prägung als Jurist begründet zu sehen, liegt doch der juristischen

Rechtsauslegung und -anwendung die heuristische These eines umfassenden

und einheitlichen Regelungszustands allermöglichen sozialen Interaktionen zu-

grunde.13 Dieses operative Axiom juristischer Praxis,14 die Gesellschaft als einen

Bereich durchdringender rechtlicher Regelung bestimmt, wird bei Stammler

sozialphilosophisch zur Grundbestimmung des Gesellschaftlichen generalisiert.

Dem entspricht, dass Stammler das Recht zu einer »Grundbedingung« der

»Ausführung« der »Gesetzmäßigkeit des sozialen Lebens im ganzen«15 erklärt,

was den Schluss nahelegt, dass mit der zunehmenden Verrechtlichung des so-

zialen Lebens und der Verdrängung der Pluralität vorrechtlicher, kein System

zusammenhängender Satzungen darstellenden Konventionalregelungen auch

ein gesellschaftlicher Defizienzzustand überwunden werde und eine Gesell-

schaft gleichsam erst durch das bewusst gesetzte Recht und den gesteigerten

Ordnungsgrad aus einem Zustand ursprünglicher Zerstreuung zu sich gelangt.16

12 Ähnlich harsch fällt Max Adlers Kritik aus, die den selben Schwachpunkt offenlegt; vgl. Adler (1922):

Marxistische Probleme, S. 214–254.

13 Vgl. auch Max Adlers kritische Beobachtung des »praktische[n], ja juristische[n], jedenfalls aber nicht

theoretische[n] Grundinteresse[s] der stammlerschen Problemstellung«; vgl. Adler (1974): Marxistische

Probleme, S. 167.

14 Hans Kelsen hat dieses unter dem Einfluss des Marburger Neukantianismus und damit Stammlers

Begriff der durchgehenden Regelung wirkungsreich in seiner Reinen Rechtslehre grundgelegt. Seine

Idee der Grundnorm stellt imWesentlichen eineWeiterentwicklung einer in der formalen Rechtslehre

Stammlers (siehe die folgendenAusführungen) zufindenden Idee dar.Vgl.Kelsen (2008): ReineRechts-

lehre.

15 Stammler (1896): Wirtschaft und Recht, S. 13.

16 Diese Perspektivierung des Rechts Stammler folgt dabei dem bereits genannten methodologischen

Grundsatz, die philosophische Grundlagenrekonstruktion beim FaktumderWissenschaft beginnen zu
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Dazu gesellt sich noch eine zweite Extrapolation einer heuristischen Fiktion

der Jurisprudenz: die Annahme eines Willens als intentionaler Grund der Rege-

lung, der auf eine bestimmte Form des geordneten Zusammenwirkens als sei-

nen Zweck abzielt. Das Recht ist Mittel eines auf das soziale Leben gerichteten

zwangsbewehrten Ordnungswillens, oder in Stammlers Worten: »Recht ist das

unverletzbar selbstherrlich verbindendeWollen.«17Dass Satzungen einer Rechts-

ordnung in ihrer Ganzheit Ausdruck eines einheitlichen Willens darstellen, ist

natürlich eine Fiktion, die in Spannung zur faktischen Rechtsgenese steht. Es

ist einHilfsmittel derVereindeutigungsarbeit der juristischen Interpretation,die

aus einem heterogenen, historisch gewachsenenMaterial von positiven Normen

einen einheitlichen teleologischen Sinn konstruiert.

Die theoretische Bestimmung von Gesellschaft erfolgt also von Konstrukti-

onsbegriffen der Rechtsauslegung her. Diese Perspektive auf das soziale Leben

von seiner rechtlichen Regulierung her ist nicht nur erkenntnis- und sozialtheo-

retisch, sondern auch für die von Stammler anvisierte Praxis, die er ebenso wie

die Sozialwissenschaft grundlagentheoretisch fundieren will, folgenreich. Die

heuristischen Fiktionen des Juristen bestimmen auch die Vorstellung von der

geforderten sozialpolitischen Gestaltung: die durchgehende Regelung, die einen

einheitlichen sozialen Lebensprozess konstituiert, und das Zusammenstimmen

der Tätigkeiten als Ausdruck eines übergreifenden Willens des Gesetzgebers.

Gesellschaft bzw. soziales Leben erscheinen als Gegenstand eines souveränen

Zugriffs, die Willenseinheit des sozialen Lebens gilt ihm als Resultat der Durch-

setzung eines ordnend-gestaltendenWillens durch das Mittel des Rechts.

Nun ist aber die Bestimmung, zwangsbewehrte Regelung sozialen Handelns

darzustellen, auf jeden Bestand positiven Rechts anwendbar; durchgehende Re-

gelungen sozialenHandelns sind in unterschiedlicherWeise und zu unterschied-

lichen Zweckenmöglich. Aus den bisherigen Bestimmungen des sozialen Lebens

und des Rechts ergibt sich noch kein Maßstab, um über die Güte unterschiedli-

cher Ordnungssysteme zu richten. Dies ist nun auch nicht herkömmlich Aufga-

be des Juristen. Die juristische Rationalität beschränkt sich auf die Subsumtion

vonHandlungenunter die Satzungen einerRechtsordnungunddie Systematisie-

rung letzterer in der Rechtsauslegung, sie geht über dieMitarbeit an der Einrich-

tungeiner einheitlichen »Rechtswelt« durch rechtlicheSatzungengeordneterZu-

stände und Handlungen nicht hinaus. Die Sphäre der Politik bedarf jedoch noch

lassen.Ausgangspunkt ist damitwieCohen schreibt,nichtdieunmittelbare »Gegebenheit vonDingen«,

sondern ihre Vergegenständlichung in der wissenschaftlichen Erkenntnis; Cohen (1904): Ethik des rei-

nenWillens, S. 88.Dementsprechend fallen bei StammlersThematisierung des Rechts zahlreiche–um

mit Husserl zu sprechen – »Abschattungen« des Rechtsphänomens weg, u.a. seine politische Genese

oder die soziale Bedingtheit seiner Geltungskraft.

17 Stammler (1925): Begriff und Bedeutung der Rechtsphilosophie, S. 10.
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der AnreicherungdesRechtsbegriffs umeinweiteresKriterium,das sie imstande

setzt, unter alternativen rechtlichen Ordnungswollen und konkurrierenden For-

men des Zusammenwirkens die »richtigen« zu bestimmen.

Stammler unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen dem »Begriff

des Rechtes« und der »Idee des Rechtes«. Ersterer bestimmt lediglich die kon-

stitutiven Elemente, die dem Rechtscharakter einer sozialen Regel zugrunde lie-

gen, durch letztere wird dem Recht eine »ideale Aufgabe« gestellt, nämlich die

»Gemeinschaft frei wollender Menschen«.18 Recht als solches stellt einen beliebi-

gen Zusammenhang des sozialen Lebens her; an der Idee des Rechtes gemessen

»richtiges Recht« nähert diesen an das »soziale Ideal«19 an. Stammler führt bei

dessen Bestimmung das kantische Kriterium der Selbstzweckhaftigkeit der ein-

zelnen rechtlich Verbundenen ein, an dem richtiges rechtliches Ordnungswollen

ausgerichtet sei. Im richtigen Recht ist das Zusammenstimmen der Einzelzwe-

ckenicht bloßFolge der gemeinsamenUnterwerfungunter eine zwangsbewehrte

Regel undderdamit einhergehendenBegrenzungzulässigenHandelnsundmög-

licher Zwecksetzungen, sondern der Arbeit an einer »Harmonie«20 der sozial ver-

bundenenWillenssubjekte und ihrer Bestrebungen.

Stammlerbeharrt nundarauf,dass sein Ideal desRechtsnichtmitnaturrecht-

lichbegründetensubjektivenRechten21odereinerBezugnahmeauf rechtsexterne

moralischeGrößen zu verwechseln ist, undbehauptet eine immanenteAbleitbar-

keit desRechtsideals aus den imRechtsbegriff zusammengefassten konstitutiven

BestimmungendesRechts.DieAbleitung sucht er im 1902 erschienenenWerkDie

Lehre von dem richtigen Rechte zu leisten, in dem der Autor sich auf die normative

GrundlegungderRechtsbewertungkonzentriert,und zwar durchdieEinführung

eines anthropologischen Elements in die Begriffsbestimmung des Rechts:

Wenn wir untersuchen, was in dem Begriffe einer rechtlichen Verbindung von Menschen dem

sachlichen Inhalte nach in einer allgemeingültigen Weise gelegen ist, so kommen wir zu dem

Ziele: dass die Vereinigten, indem sie zusammenstehen wollen, ihre Zwecke besser zu fördern

in der Lage sind. Es ist in jeder Rechtsordnung notwendig das Eine gedacht, dass die ihr Un-

terstellten den Kampf um das Dasein mit grösserem Erfolge führen mögen, so dass durch die

Einfügung der Gemeinschaft jeder zugleich sich am besten noch dienen kann.22

18 Stammler (1925): Begriff und Bedeutung der Rechtsphilosophie, S. 15 f.; siehe auch Stammler (1896):

Wirtschaft und Recht, S. 572.

19 Ebd., S. 588.

20 Stammler (1902): Die Lehre von dem richtigen Rechte, S. 196.

21 DerVorwurf,mit seinerTheorie des richtigenRechts indas alteNaturrecht zurückgefallen zu sein,wur-

de gegen Stammler wiederholt erhoben. Vgl. Cathrein (1922/23): Naturrechtliche Strömungen in der

Rechtsphilosophie der Gegenwart, S. 62.

22 Stammler (1902): Die Lehre von dem richtigen Rechte, S. 196.
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Ist die Genese sozialer und weiterer Folge rechtlicher Zusammenschlüsse an-

thropologisch auf die Steigerung von Befriedigungschancen der Bedürfnisse

der verbundenen Individuen zurückzuführen, so verwirklicht eine Arbeit an

der rechtlichen Regulierung, die »ein sachliches Zusammenstimmen unter den

allgemein geltenden und stofflich besonderen Elementen«23 in der Weise her-

stellt, dass nicht nur »Widerspruch zwischen diesen Elementen« vermieden,

sondern auch die Steigerung der individuellen Befriedigungschancen erreicht

wird, die grundlegende Zweckbestimmung jeder Rechtsordnung. Aus dieser

allgemeinen teleologischen Zweckbestimmung des Rechts meint Stammler ein

allgemeingültiges Kriterium und damit einhergehend eine objektive »Methode«

zur Bewertung von Rechtsordnungen ableiten zu können: Wenn das »Ziel der

rechtlichen Gemeinschaft« in der »Verbindung der einzelnen Verbundenen in

ihremWollen als Selbstzwecke«24 besteht, so ist »allgemeingültiges Element der

Rechtssätze […] der Gedanke des Abwägens der Einzelwünsche im Sinne der

Gemeinschaft«.25

Ideengeschichtlich ist von Interesse, dass zeitgleich zu Stammler in Frank-

reich Émile Durkheim in seinen zwischen 1890 und 1900 gehaltenen Leçons de so-

ciologie (Untertitel: Physique des mœurs et du droit) ein Verhältnis zwischen der Ge-

sellschaft als Materie von Recht und Politik und dem Staat als regulierender In-

stanz entwirft, das sich sachlich mit den Ideen Stammlers deckt. Anders als der

vormoderne Staat, der genuin staatliche Zwecke wie »Macht […] zu vergrößern

und seinem Namen mehr Glanz zu verleihen«26 verfolgt habe, habe die moder-

ne Entwicklung des Staats mit sich gebracht, dass die »Entwicklung des Indi-

viduums« der Zweck von staatlichem Handeln und Recht wird. Dabei gehen die

Impulse dieser Entwicklung vom Individuum selbst aus, das möglichst frei über

»materielle und moralische Ressourcen« verfügen soll; der Staat hat nur eine se-

kundäre, unterstützende Rolle, er hat nur »gewisse schädliche Wirkungen der

Vereinigung zu verhindern«.27 Im Falle konfligierender Zwecke der Individuen

tritt er als schlichtende Instanz ein: als »Organ« der Gesellschaft, das, wie Durk-

heim schreibt, »die Aufgabe hat, bestimmte Vorstellungen zu entwickeln, die für

die Gesellschaft bindend sind«28 – sprich rechtliche Regulierungen der sozialen

Interaktion. In dieser Herstellung von Einheit besteht vor aller exekutiver Gewalt

als »äußeren Handlungen oder Bewegungen« die Aktivität des Staates: »Das Le-

ben des Staates«, so Durkheim, besteht in »gedanklichen Aktivitäten, das heißt

23 Ebd.

24 Ebd., S. 197.

25 Ebd., S. 196.

26 Durkheim (1991): Physik der Sitten und des Rechts, S. 77.

27 Ebd.

28 Ebd., S. 75.
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in Vorstellungen.«29 »Autorität«30 und damit die Anerkennung seiner Entschei-

dungen kann der Staat dabei beanspruchen, weil sein Denken sich über die Per-

spektive der einzelnen konfligierenden Interessen erhebt; er ist kein »bloßes In-

strument der Kanalisierung und Konzentration«, die in der Gesellschaft schon

vorhandenwären,sondernder »Sitz eines speziellen,beschränktenBewußtseins,

das jedoch schärfer und klarer ist«, in dem sich »nichts von der Dunkelheit und

Unbestimmtheit der kollektiven Vorstellungen findet, die in der Gesellschaft ver-

breitet sind« unddurchdas sie schließlich auch eine »lebendigereVorstellung von

sich selbst« erlangen kann.31

Aber welches sind die Begriffe und Kriterien dieses neutralen, sich über die

Sphäre des Partikularen erhebenden ordnendenDenkens? Rudolf von Jhering, an

denStammler terminologischdurchdieRedevom»richtigenRecht« anschließt,32

hatte als abstrakten Zweck allen Rechts die »Sicherstellung der Lebensbedingun-

gen der Gesellschaft«33 bestimmt. Lebensbedingungen aber umfassen nicht bloß

das physische Dasein, »sondern alle diejenigen Güter und Genüsse, welche nach

dem Urtheil des Subjects erst seinen wahren Werth verleihen«.34 In modernen,

von heterogenen Interessenlagen und Bedürfnissen der Subjekte charakterisier-

tenGesellschaften ist dieses Urteil jedoch nicht einhellig.DieseHeterogenität er-

scheintnicht als ein aufzuhebenderMangelwie inmanchenTheoriender sozialen

Homogenität, sondern als eine Faktizität, die mittels des Rechts zu bewältigen,

aber nicht aufzuheben ist. Stammler zeigt sich als Liberaler, wenn er den Bei-

trag des Rechts zur Herstellung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen dar-

in sieht, ein Miteinander-Sein der Subjekte unter den Bedingungen dieser He-

terogenität, ein Zusammenbestehen der unterschiedlich orientierten Freiheiten

nicht nur zu ermöglichen, sondern zum größtmöglichen Vorteil aller rechtlich

Verbundener zu organisieren. In dieserwechselseitig förderlichenZusammenfü-

gung der Freiheiten liegt der Zweck, auf den hin trotz der Differenzen zwischen

den Subjekten ein gemeinsames Interesse bei den Subjekten,mithinWillensein-

heit bestehen kann.

Weil es sich beim Recht um eine äußere zwangsbewehrte Regelung handelt,

die der Verfolgung von Zwecken Möglichkeitsräume und Grenzen setzen, nicht

aber die subjektive Hervorbringung von Zwecken bestimmen kann, so besteht

29 Ebd., S. 76.

30 Ebd., S. 70.

31 Ebd., S. 74 f.

32 Vgl. Jhering (1877): Der Zweck im Recht, S. 36 f. Recht ist nach Jhering als eine zu bestimmten Zwecken

hervorgebrachtemenschliche Schöpfung »richtig«, insofern es eben die ihm zugrundeliegende Zweck-

setzung erfüllt.

33 Ebd., S. 443.

34 Ebd., S. 435.
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die »richtige« Anerkennung der Selbstzweckhaftigkeit der Einzelnen in Gren-

zen, die ihren wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnissen untereinander zum

einen, der Regelung ihres Verhaltens durch das Recht selbst zum anderen gesetzt

sind. Stammler konkretisiert in diesem Zusammenhang die kantianisierende

Rede von der Achtung der Selbstzweckhaftigkeit des rechtlich Verbundenen mit

den Grundsätzen des Achtens und des Teilnehmens: Erstere zielen darauf ab, »den

einzelnen rechtlich Verbundenen in seinem eigenen Wollen in rechter Frei-

heit und richtiger eigener Bestimmung zu halten«,35 letztere darauf, dass »das

rechtliche Gebot, welches die einzelnen zu einem gemeinsamen Kampfe um das

Dasein einigt, sich selbst […] untreu«36 würde, indem es einzelne der rechtlich

Verbundenen zu ausschließlichen Trägern rechtlicher Pflichten macht.

Mit diesen Grundsätzen des Abwägens von Einzelzwecken glaubt Stammler

den Schlüssel für eine objektiv-allgemeingültige Schlichtung sozialer und politi-

scher Konflikte gefunden zu haben.37 Politik versteht er analog zur Schlichtung

von Rechtsfragen; sie steht damit auf einer Linie wie das Gericht oder die Ver-

waltung.38Diese quasi-richterliche Urteilsfindung ist dabei natürlich nichtmehr

Sache der Jurisprudenz und Rechtsprechung, die sich immer im Rahmen einer

vorgegebenen Rechtsordnung bewegt, sondern einer Praxis, die über alternati-

ven InteressenundentsprechendenOrdnungsentwürfen stehtundsouveränzwi-

schen diesen wählt. Es wäre dies das Tätigkeitsfeld der Politik. Regieren wäre je-

doch der passendere Ausdruck im Falle Stammlers. Jede Gesetzgebung stellt bei

Stammler eine Art schiedrichterliches Urteil über konfligierende Interessen dar.

Wissenschaftliches Regieren, das mit Stammlers Aufarbeitung der »unbeding-

te[n] Gesetzmässigkeit des gesellschaftlichen Daseins«39 möglich wurde, »löst«

dasProblemder inneren Interessengegensätze einerGesellschaft in einer neutra-

len Weise und von der Position eines abgesonderten und unparteiischen Dritten

35 Stammler (1902): Die Lehre von dem richtigen Rechte, S. 208.

36 Ebd.,S. 211. ImDetail lautendie jeweils in zweiUntersätze aufgeteiltenGrundsätzewie folgt: »1.Es darf

nicht der Inhalt eines Wollens der Willkür eines anderen anheimfallen. 2. Jede rechtliche Anforderung

darf nur in dem Sinn bestehen, dass der Verpflichtete sich noch der Nächste sein kann.« – Grundsät-

ze des Achtens; »1. Es darf nicht ein rechtlich Verbundener nach Willkür von der Gemeinschaft aus-

geschlossen sein. 2. Jede rechtlich verliehene Verfügungsmacht darf nur in dem Sinne ausschliessend

sein, dass der Ausgeschlossene sich noch der Nächste sein kann.« – Grundsätze des Teilnehmens. Der

erste Grundsatz des Achtens schränkt den Umfang ein, in dem ein rechtlich Verbundener den anderen

zumMittel seines Zwecks machen darf; der zweite den Umfang, in dem das Recht den Einzelnen zum

Mittel der Realisierung des gemeinsamen Zweckes in die Pflicht nehmen darf.Die Grundsätze des Teil-

nehmens sichern hingegen, dass die Einzelnen in »gleichmäßiger Art« verbunden sind, enthalten also

das Prinzip der Gleichheit vor dem Recht. Ebd., S. 208, 211, 213.

37 Stammler (1896): Wirtschaft und Recht, S. 411.

38 Vgl. Stammler (1925): Mandevilles Bienenfabel, S. 114.

39 Stammler (1902): Lehre von dem richtigen Rechte, S. 197 f.



Synthesis von oben 287

aus, in die der Richtende sich kraft der objektiven Kriterien der Beurteilung und

Entscheidung erheben kann: der gesamtökonomischen Produktivität (als mate-

rieller Zweck des rechtlich geregelten Zusammenwirkens und Voraussetzung der

allseitigen Bedürfnisbefriedigung) und der rechtlichen Anerkennung der Selbst-

zweckhaftigkeit der Einzelnen.

Was in Stammlers Sozialpolitik verdrängt wird, ist die politische Dimensi-

on im eigentlichen Sinne, nämlich der Kampf um die Formulierung und Durch-

setzung von Grundsätzen der juristischen Schlichtung von Streitfällen in Geset-

zesform und um die Macht, diese durchzusetzen. Politik besteht in der Instal-

lierung von Urteilsmaßstäben, die in Konflikten zur Schlichtung herangezogen

werden–ein Prozess, der aber selbst konfliktförmig ist.Dieser politische Prozess

wird übersprungen bzw. durch die wissenschaftlich-philosophische angeleitete

Schlichtungstätigkeit überflüssig. Der sozialpolitische Gesetzgeber ist, ähnlich

wie bei Rousseau der ursprüngliche, verfassungsgebendeGesetzgeber,40 eine der

SphäredesStreites enthobene Instanz,unddiesehöherstufigeEbene,vonder aus

er den gesellschaftlichen Prozess beurteilt, wird durch dieTheorie vom richtigen

Recht erreicht.

Die Fiktion einer schiedsrichterlichen und neutralen Hoheitsinstanz ver-

mengt sich dabeimit der Vorstellung, Politik als technische Operation durchfüh-

ren zu können. Ansatzpunkt dieser Operation ist aber eine historisch überlie-

ferte, in Geltung stehende Rechtsordnung, die an die von der sozialen Materie –

Ökonomie als Ort der Ausbildung von Bedürfnissen und Interessen – ausgehen-

den Herausforderungen angepasst werden muss. Diese »Politik« ist also in ihrer

Grundausrichtung eine nicht-revolutionäre, reformerische undmit Blick auf den

geltenden Rechtsbestand und den bestehenden Staat eine positivistische und

bewahrende. Stammlers Politik will durch die Harmonisierung der im Wandel

befindlichen und konfliktive Energie erzeugenden sozialeMaterie der Reproduk-

tion der bestehenden rechtlich-staatlichen Ordnung dienen. Der Ursprung der

sozialen Dynamiken liegt im sub-rechtlichen Raum der Wirtschaft; sie werden

jedoch aufgefangen und harmonisiert »von oben«, durch das Operieren der

Sozialpolitik. Unweigerlich ist hier an die Bismarcksche Sozialgesetzgebung und

den Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden modernen Sozialstaat mit seiner

Zwecksetzung zu denken, durch ökonomischen Interessenausgleich staatliche

Integrität zu sichern. Kontinuität besteht in der Entpolitisierung der sozialen

Frage, die als Gegenstand einer rein verwaltungsmäßigen Bearbeitung bewältigt

werden soll.41 Stammler begegnete der Revolution, in der er eben die befürchtete

40 Rousseau (1968): Der Gesellschaftsvertrag, S. 72.

41 Vgl. Llanque (1995): DieTheorie politischer Einheitsbildung inWeimar, S. 159.
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SprengungderRechtsordnungerkennenmusste, entsprechendmitAblehnung.42

Zugleich aber lassen seine Schriften auch erkennen, dass die schiedsrichterlich-

hoheitliche Position, die vorausgesetzt wird, als eine rein prinzipielle Verhältnis-

bestimmung gegenüber der gesellschaftlichen Konfliktsphäre zu verstehen ist,

deren konkrete institutionelle Umsetzung eine offene Variable bleibt und dem

jeweiligen politischen System als Ausgangslage entsprechend unterschiedlich

konkretisiert werdenmüsste.43

Stammlers Theorie ist darüber hinaus in ideengeschichtlicher Nähe zum so-

genannten Juristensozialismus zu verorten, der gegen Ende der 1880er Jahre als

Bewegung in der deutschsprachigen Rechtswissenschaft aufkam und besonders

eng mit demNamen des Österreichers AntonMenger verknüpft ist. Menger, der

die »heutigeWirtschaftsordnung als eine unerschütterliche Tatsache« betrachte-

te und die »Grundlagen der geltenden Eigentumsordnung«44 nicht zu erschüt-

tern vorhatte, forderte angesichts der steigenden Macht und staatsfeindlichen

Gesinnung des Proletariats Reformen insbesondere des Privatrechts als Aufgabe

einer über die sozialen Zustände informierten und rechtswissenschaftlich ange-

leiteten Gesetzgebung, die er als »legislativ-politische Jurisprudenz« bezeichne-

te.DerenAufgabebestündedarin, »denüberliefertenRechtsstoffmit denZustän-

den der Gegenwart zu vergleichen und daraus zu schließen, welche Änderungen

derselben in der Zukunft notwendig sein werden«.45 Ziel sei eine »ewig beweg-

te Gesetzgebungsmaschine«, die »jedemBedürfnis, ja jeder auftauchenden Strö-

mung« insbesondere der armen Bevölkerungsschichten »durch Schaffung neu-

er Gesetze«46 entgegenkommen sollte. Diese sozialpolitischen Vorstellungen ver-

folgen trotz der Anerkennung einer Begünstigung der besitzenden Klasse durch

das geltende Rechtssystem und sogar einer an Marx erinnernden Deutung der

durch ökonomische Interessen bestimmten Rechtsgenese eben keinerlei jenseits

der bürgerlichen Gesellschaft liegende Zielsetzung. Sie sind auch nicht primär

von einem humanitär-ethischen Motiv bestimmt, sondern vom Ziel der Selbst-

erhaltung der bürgerlichen Rechts- und Eigentumsordnung angesichts der sich

zuspitzenden sozialen Spannungen, die eben, um sich zu erhalten, in einer für

die Situation der besitzlosen Klassen sensiblenWeise reformiert werdenmuss:

JedeRechtsordnung ist ein großes SystemvonMachtverhältnissen,die sich innerhalb einesVol-

kes imLaufe seiner geschichtlichenEntwicklungherausgebildet haben.Die Interessenderherr-

schenden Klassen, wenn sie sich dauernd behaupten, verwandeln sich in Rechte und Rechts-

42 Vgl. Eberle (o. J.): Rudolf Stammler.

43 Vgl. Stammler (1902): Die Lehre von dem richtigen Rechte, S. 245 f.; Stammler (1925): Mandevilles Bie-

nenfabel, S. 120.

44 Menger (1908): Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen, S. 33 f.

45 Menger (1905): Über die sozialen Aufgaben der Rechtswissenschaft, S. 4.

46 Ebd., S. 6.
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normen, die von allen übrigen Staatsgenossen als etwas objektiv Gegebenes Anerkennung hei-

schen. Ändern sich aber diese Machtverhältnisse für die Dauer, so verlieren die Rechte und

Rechtsnormen ihre natürliche Grundlage und sinkenwieder in den Zustand der Interessen und

Interessenskämpfe zurück. […] Es ist nun die Aufgabe der sozialen Rechtswissenschaft, dieses

Auf- und Abwogen der Machtverhältnisse genau zu beobachten, um daraus ihre Schlüsse für

die Rechtsgestaltungen der Zukunft zu ziehen. Sie hat insbesondere die Kongruenz zwischen

Recht undMacht zu erhalten und den sozialen Katastrophen, die aus demGegensatze beider so

oft entstehen, rechtzeitig vorzubeugen.47

Weit offener als bei Stammler ist hier ausgesprochen, dass die gestaltende Rol-

le des Rechts gegenüber den sozialen Verhältnissen mit ihren die bestehenden

rechtlichen Regelungen zu sprengen drohenden Entwicklungen reaktiven Cha-

rakter hat.48Dabei glaubte Menger wie Stammler, dass der legislativ-politischen

Jurisprudenz in ihrer vermittelnden und dadurch stabilisierenden Tätigkeit und

ihrer »volle[n] Unabhängigkeit nach oben und unten […] in Zukunft notwendig

bis zu einem gewissen Grade das Schiedsrichteramt zwischen den verschiede-

nenKlassen der bürgerlichenGesellschaft zufallen«49würde.Die Frage,wie diese

behauptete Unparteilichkeit sich zum Interesse am Erhalt einer Rechtsordnung

verhält, die man selbst als Ordnung im Interesse einer Klasse ausgewiesen hat,

wird bei ihm indes nicht gestellt.

Anders als beim pragmatisch argumentierendenMenger ist Stammlers Sozi-

alpolitik durchaus auf sittlichenMotiven begründet. »Politik ist die Tätigkeit, die

auf das Bewirken guter sozialer Zustände gerichtet ist«,50 schreibt der Philosoph

und Rechtswissenschaftler 1920. Als reaktive Gestaltung des sozialen Lebens

bezweckt die Sozialpolitik jedoch nicht, wertorientiert eine bestimmte soziale

Lebensweise zu verwirklichen. Dementsprechend betont Stammler, dass die

schlichtende Arbeit keine Unterschiede mit Blick auf die Wertungen von »höhe-

ren« und »niederen« Bedürfnissen machen dürfe.51 Vielmehr transzendiert das

soziale Ideal als rein formaler Beurteilungsgesichtspunkt die historisch relativen

»Ansichten« darüber, »was gut sei«52: also auch jene Einsichten, die sich in der

bestehendenVerfassungdes sozialen Lebensmanifestieren.Es sei zwar »unmög-

lich […], von den geschichtlich gegebenen Bedingtheiten eines Zusammenlebens

sich zu entfernen«;53 diese konkreten ethischen Vorstellungen sind jedoch Teil

derMaterie, die es gemäßdemPrinzip der gesetzmäßigen Zusammenstimmung

47 Ebd., S. 21 f.

48 Vgl. die Ausführungen zur Rechtskritik von Georg Lukács unter Kap. 8.3.3.

49 Menger (1905): Die sozialen Aufgaben der Rechtswissenschaft, S. 22.

50 Stammler (1920): Sozialismus und Christentum, S. 125.

51 Vgl. Stammler (1896): Wirtschaft und Recht, S. 141–148.

52 Stammler (1920): Sozialismus und Christentum, S. 94.

53 Ebd., S. 131.
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der Zwecke zu beurteilen und weiterzuentwickeln gilt. Diese Korrekturarbeit an

bestehenden Wertvorstellungen führt sie gleichsam aus einem Zustand der bor-

nierten Indifferenz gegenüber BedürfnissenAnderer hin zur »Willensreinheit«54.

Das soziale ideal stellt im Verhältnis zu den unterschiedlichen Zwecken und da-

mit Vorstellungen des Guten, die die Subjekte einer Gesellschaft verfolgen, den

Standpunkt der Universalität dar.

Konträr etwa zu Max Weber, der die Entscheidung für ein bestimmtes po-

litikleitendes Wertsystem als nicht rationalisierbare Glaubensfrage gewertet

und gleichzeitig eine solche Entscheidung als für jede Politik unausweichlich

angesehen hat,55meint Stammler eine höherstufige Rationalität philosophisch-

wissenschaftlich begründet zu haben, die die Entscheidung von Zweckkonflikten

auf allgemeingültiger Grundlage erlaubt. Es ist aber nicht schwer, dies in Frage

zu stellen.Man blicke etwa auf denKonflikt zwischenwirtschaftlichemLiberalis-

mus und Sozialismus als zweiWirtschafts- und Gesellschaftsmodellen mit ihren

jeweils zugrundeliegenden Wertvorstellungen. Eine Gemeinschaft, die an den

Wettbewerb glaubt, der die Auszeichnung des Einzelnen im Konkurrenzkampf

ein hoher Wert ist – es sei an den von Max Weber analysierten religiösen Unter-

bau des Kapitalismus in angelsächsisch-protestantischen Ländern erinnert56 –,

hat trotz des Konkurrenzverhältnisses der einzelnen Marktteilnehmer nicht

weniger ein Zusammenstimmen der Willen aufzuweisen als eine sozialistische

Gesellschaft, die im solidarischen Zusammenarbeiten bei der Produktion der

gemeinsamen Lebensgrundlage ihren höchsten ethischen Wert verwirklicht. Im

Raum der wirtschaftlichen Konkurrenz besteht im ersten Fall bei den Partizi-

pierenden mit Blick auf ihre leitenden Zwecksetzungen eben der Schnittpunkt,

dass sie das Geschehen des Wettkampfes als solches bejahen und sie gleichsam

kooperativ Nicht-Kooperation in Form von Konkurrenz umsetzen. Sozialismus

und liberaler Konkurrenzindividualismus sind zwei in sich konsistente Systeme

des Zusammenstimmens von Zwecken.

Nach Stammlers Kriterium der formalen Zusammenstimmung der Zwecke

wären also beide Ordnungen gleichwertig. Gemeinschaft als ein rein formaler

Begriff trifft auf beide Alternativen zu; es kann diesen Wertekonflikt also nicht

zur Lösung bringen. Wie aber soll entschieden werden, wenn eine Gesellschaft

sich in die Anhänger dieser beiden Ordnungssysteme spaltet? Die beiden leiten-

denGrundwerte, die als individualistische Selbstverantwortung und solidarische

Gegenseitigkeit bezeichnetwerdenkönnten,konfligierenmiteinander.Anhänger

des klassisch-liberalen Freiheitsbegriffs würden etwa sozialstaatliche Fürsorge

54 Stammler (1911): Theorie der Rechtswissenschaft, S. 488.

55 Vgl.Weber (1988): Wissenschaft als Beruf.

56 Vgl.Weber (1988): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
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oder regulierendeEingriffe in dasWirtschaftslebendurchdenStaat als Beschnei-

dungen der Selbstverantwortung ablehnen. Umgekehrt setzt die Forderung der

»Solidarität« von der Gegenseite die Ersetzung von konkurrenzwirtschaftlichen

Strukturen durch staatlich garantierte Versorgungsleistungen voraus.

Stammler gibt sich in dieser zentralen ideologischen Konfrontation seiner

Zeit als neutral. Die Volte, die der Autor dabei schlägt, ist die Einschränkung der

in Betracht gezogenen Bedürfnisse und Zwecksetzungen auf solche ökonomi-

scher Natur und die Ausblendung der unversöhnlichen Bedürfnisse »kultureller«

oder ethischer Art. Unter dieser Voraussetzung kann Stammler behaupten, die

Frage Sozialismus oder Liberalismus, »Einheitswirtschaft oder freie Beiträge«,57

sei situationsabhängig und ideologiefrei auf dem Wege von Gedankenexperi-

menten und mit Blick auf prognostizierbare ökonomische Effekte der sozialpo-

litischen Eingriffe entscheidbar.58Mit dieser Reduzierung der gesellschaftlichen

Konfliktmasse auf das Problem ökonomischer Teilhabe steht Stammler natürlich

nicht alleine da –man denke nicht nur an den orthodoxen Marxismus und seine

Reduktion ideologischer Überbauphänomene auf den ökonomischen Unterbau,

sondern auch an die Beglaubigung dieses theoretischenModells durch die Praxis

seines Gegenspielers, an die in hochindustrialisierten Staaten seit dem späten

19. Jahrhundert erfolgreich gefahrene Strategie, durch die Besserung der mate-

riellen Situation der Arbeiterklasse diese aus der ideologischen Opposition zur

kapitalistischen Staats- undMarktordnung herauszulösen.

Tatsächlich hat der Philosophmit den formalenGrundsätzendesAchtens und

des Teilnehmens, die er zur allgemeingültigenGrundlage der Bewertung von kol-

lidierenden Zwecksetzungen erklärt, in Wahrheit keine Lösung für den politi-

schen Streit vorzuweisen, sondern nichts anderes als gerade auf die Kampffelder

oder Streitfragen der Politik hingedeutet. Dies liegt gerade an ihrem rein forma-

len Charakter. Mit der Formulierung dieser normativen Prinzipien ist nur wenig

erreicht, denn ihre materielle »Auffüllung« ist Sache der konkurrierenden Defi-

nitionsversuche. Wie ist etwa objektiv zu bestimmen, wo nach dem Prinzip des

Achtens die Grenze für die Belastung von Einzelnen zu setzen ist, wenn diese

Belastung einer Minderheit dem allgemeinen Wohl förderlich ist? Es ist hier et-

wa an die sich in der Zwischenkriegszeit dramatisch stellende Frage der Versor-

gung von Arbeitslosen denken. Wie ist weiter zu entscheiden, wer im Sinne des

Grundsatzes des Teilnehmens vollwertigesMitglied der Rechtsgemeinschaft sein

57 Stammler (1902): Die Lehre von dem richtigen Rechte, S. 252.

58 »Unter den aus dem […] sozialen Leben hervorgegangenen Bestrebungen, die einander widerstreiten,

[ist] diejenige auszuwählen,bei derenDurchführung sich andere gleichheitlicheMassenerscheinungen

voraussagen lassen, deren grundsätzlicher Sinn besser, als seither es war, in der Richtung des idealen

Blickpunktes reiner Gemeinschaft gelegen ist.« Stammler (1925) Mandevilles Bienenfabel, S. 118.
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soll und wer nicht, wer in den Genuss des sozial-ökonomischen Zusammenwir-

kens und damit auch Konsumierens gelangen soll und ab wann es die Beschrän-

kung der Teilhabe es den Subjekten nicht mehr erlaubt, sich selbst der oder die

Nächste zu sein? Hier kann an die Frauenbewegung erinnert werden, deren For-

derungen nach ökonomischer und politischer Teilhabe einhergehenmit derNeu-

bestimmung des weiblichen Rollenverständnisses. Der Kampf um Achtung und

Teilnahme besteht wesentlich in der politischen Selbstartikulation von um poli-

tische Rechte und ökonomische Teilhabe kämpfenden sozialen Gruppen wie Ar-

beitern und Frauen, die nicht nur diemoralischen Bewertungsmaßstäbe für legi-

time und illegitime – also mit dem Kriterium der Selbstzweckhaftigkeit verein-

bare–Verfügung über sie alsMittel zu sozialen Zwecken neu zu bestimmen stre-

ben, sondern auch ihr ökonomisches Gewicht und ihre soziale Macht als Druck-

und Kampfmittel in dieWaagschale werfen – ein die gesellschaftliche Koordina-

tion vonBedürfnisbefriedigungenbestimmender Faktor,der bei Stammler außer

Acht gelassen wird.

Stammlers Grundsätze können als Gemeinschaftsgrundsätze bezeichnet wer-

den, die die Form politischer Artikulation bestimmen, aber für sich genommen

leer sind. Ihre inhaltliche Konkretion zu »Kriterien« finden sie, wie aus der

Perspektive der Gegenwartsphilosophie zu sagen ist, erst durch die Akteure und

Akteurinnen in sozialen und politischen Kämpfen um Rechte und Anerkennung,

die sich unter anderem in historisch wandelbaren Vorstellungen der Würde59

als Grenzbestimmung für das legitime Maß der Verfügung über Personen ma-

nifestieren. Die Bestimmung der Würde als Richtmaß ist aber nicht a priori zu

leisten, sie ist vielmehr ein Ergebnis des sozialen Lebens in seiner materiellen

Konkretheit, abhängig von einer Vielfalt von Faktoren wie gesellschaftlich zur

Verfügung stehenden technischen Ressourcen, Vorstellungen des guten Le-

bens, überlieferten Rollenverständnissen und kulturellen Legitimationen von

Herrschaftsbeziehungen, bestehenden Rechtsansprüchen von Individuen und

nicht zuletzt der materiellen und ideellen Möglichkeiten der Subjekte, ihre

Bedürfnisse zu artikulieren und hörbar zumachen.

Stammlers Schlichtungsakte laufen also auf Dezisionen ohne Begründung

in rational zwingenden Evidenzen hinaus. Seine Sozialpolitik basiert im We-

sentlichen auf einer epistemischen Prätention. Dabei bleibt die Frage der Au-

torisierung bzw. der Legitimation des souverän-hoheitlichen Handelns der

Sozialpolitik außerhalb des Blickfeldes seiner politischen Philosophie: Wer

reguliert hier in wessen Namen? Die fehlende Reflexion auf die Frage der Legi-

timität als Bedingung des überparteilichen Regierens spiegelt sich darin, dass

bei Stammler der Begriff der Gemeinschaft ausschließlich eine formale Rela-

59 Vgl. Abschnitt 8.3.2 dieses Buches.
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tion von Zwecken bezeichnet, nicht aber einen kollektiven Akteur. So bleibt es

unklar, in welchem Verhältnis das Subjekt der Regelung im Genitivus Objektivus

zu jenem im Genitivus Subjektivus steht. Dass er in der Begründung des richti-

gen Rechts auf eine sozialanthropologische Zweckbestimmung des rechtlichen

Zusammenschlusses rekurriert, legt ein Verständnis nahe, das diese gleichsetzt.

Der Zusammenschluss ist nämlich motiviert durch die Selbstzweckhaftigkeit

des Individuums, das in der Gemeinschaft und durch sie seine individuelle

Zweckverfolgung verwirklicht. Eine Regelungsarbeit, wie Stammler sie im Au-

ge hat, müsste zumindest mittelbar gedeckt sein durch einen entsprechenden

Willen der Beherrschten. Es stellt sich das Problem der kommunikativen Rück-

koppelung zwischen Staat und Gesellschaft und damit notwendigerweise von

demokratischenMechanismen.

Der Stammler sachlich nahe Durkheim hat dies weit klarer erkannt. »Uner-

läßlich ist es«,schreibtder französischeSoziologe,»daßdie […]Gesellschaftweiß,

was der Staat denkt und tut, daß sie ihn beobachtet und urteilt. Es ist notwen-

dig, daß zwischen diesen beiden Teilen der gesellschaftlichen Organisation eine

möglichst vollkommeneHarmonie besteht.«60DieseHarmonie könne dieDemo-

kratie am ehesten herstellen, da durch die »ständige Kommunikation« zwischen

Bürgerschaft und Staat zum einen der Staat sich ein Bild darüber machen kann,

was den größtmöglichen Nutzen für seine Angehörigen bringt, und ihn damit

befähigt, seine Aufgabe bestmöglich zu erfüllen, zumanderen aber der Staat »für

den Einzelnen keine äußere Kraft mehr« ist, »die in gänzlich mechanischerWei-

se auf ihn einwirkte«.61 Bei Durkheim darf diese Rückkoppelung jedoch nicht so

weit gehen, dass der Staat im Sinne einesMandats der Gesellschaft handelte und

die Trennung zwischen den Standpunkten vonGesellschaft und Staat eingeebnet

würde. Auch in der wissenschaftlichen Politik Stammlers würde der Staat zum

Nutzen der Zusammengeschlossenen handeln, weil diese selbst ihn als in ihren

unmittelbaren Interessen heterogene und widersprüchliche nicht zu realisieren

vermögen, nicht aber in deren Auftrag.

Der demokratische Mehrheitsentscheid vermag eine Gemeinschaft der Zwe-

cke nicht herzustellen, sondern nur Interessenkollisionen und darin bestehende

quantitative Verhältnisse zu verdeutlichen. Dies wäre ein Verfahren der Eruie-

rung nicht nur von Interessenlagen und Bedürfnissen, sondern auch von zu be-

rücksichtigenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und Spielräumen legi-

timerMachtausübung, das aber eineHerstellung »richtigen Rechts« nicht garan-

tieren kann, wenn diese von Mehrheits- und Minderheitsinteressen unabhängig

ausschließlich in der gesetzmäßigen Zusammenstimmung der Zwecke besteht

60 Durkheim (1991): Physik der Sitten und des Rechts, S. 133.

61 Ebd., S. 131.
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und dessen Einrichtung nur durch eine von politischen Mehrheitsverhältnissen

unabhängige wissenschaftliche Rationalität besorgt werden kann.62 Als von der

Idee »richtigen Rechts« bestimmte Willensgemeinschaft stellt sich ein soziales

Kollektiv demnach nur her, indem es sich einer regierenden Instanz unterstellt.

Diese Unterstellung wäre begründet in einer Art sozialen Arbeitsteilung, die der

Umsetzung des ursprünglichen Zweckes des Zusammenschlusses dient.

Erst im Ausgang von den Individuen, die sich selbst zum Objekt der sozialen

Regelung und Gemeinschaftsformung machen, ist die Regierung der Willensge-

meinschaft denkbar: also als eine sich »von unten nach oben« herstellende, von

der sozialenMaterie,den Interessen,Lebensmodellenusw.hin zurSteuerungzu-

sammenschließende, nicht umgekehrt als eine »von oben« zusammengeschlos-

sene. Die Gemeinschaft, von der Stammler spricht, ist eine des Zusammenwir-

kens – also eine der Kooperation.Die Glieder schließen sich nicht zusammen um

der formalen Zusammenstimmung willen, sondern um ihrer Zwecke willen, die

in Gemeinschaft realisiert werden. Soziale Kooperation bei der Verfolgung in-

dividueller Zwecke ist es, die eben eine »falsche« oder eben »richtige« Form an-

nehmen kann, eine von wechselseitiger Unvereinbarkeit oder aber von wechsel-

seitiger Förderung und »Sorge«: »In der Gemeinschaft«, so zitiert Stammler den

Schweizer Politiker und Juristen Eugen Huber, »liegt ein Verhältnis, in dem das

Individuum seine Interessen mit denen anderer verkettet, um fortan nicht nur

für sich selber, sondern mit der eigenen Sorge zugleich auch für andere besorgt

zu sein.«63 Hermann Cohen prägte einige Jahre später in seiner Ethik des reinen

Willens den Begriff der Genossenschaft, der den Ursprung von Recht und Staat in

der sozialen Kooperation noch genauer fasst als Stammlers Begriff der Gemein-

schaft.64

Das Recht ist Mittel der rechtlich Zusammengeschlossenen, um sich selbst in

einer bestimmtenGestalt zu setzen, die sie nur vermittels von Staat und Recht zu

erhalten vermögen.GemäßdemIdeal des richtigenRechts ist diesnundieGestalt

selbstzweckhafter Träger von Rechten und Pflichten. Stammler bestimmt das

Recht als einen »Zwangsversuch zum Richtigen«.65 Die Frage drängt sich jedoch

auf,wie der Gesetzgeber imstande sein soll, die Geltung einer Rechtsordnung bei

den ihrUnterworfenengegenderenWiderstanddurchzusetzen.StammlersKon-

zeption einer Sozialpolitik, an der der Philosoph auch in der frühen Weimarer

Republik festhielt, ist insofern vomwilhelminischen Kontext geprägt, in dem sie

entworfen wurde, als sie von einer existenten und unproblematischen souverän-

62 Vgl. Stammler (1925): Mandevilles Bienenfabel, S. 120.

63 Stammler (1902): Die Lehre von dem richtigen Rechte, S. 283 f.

64 Zu Cohen siehe den folgenden Abschnitt 8.2.

65 Ebd., S. 55.
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hoheitlichenMachtinstanz ausgeht, die lediglich imSinne des »richtigenRechts«

zu gebrauchen ist. Mit dessen Zusammenbruch stellt sich aber die Frage nach

der Akzeptanz der Herrschaftsordnung durch die Herrschaftsunterworfenen als

Basis der Macht. Die Möglichkeiten von sozialpolitischer Gesellschaftsgestal-

tung zeigen sich als abhängig vom Bewusstseinsstand der ihr Unterworfenen,

von den bestehenden Bedürfnislagen und Verständnissen von dem, was eine

selbstzweckhafte Existenz ist. Will sie sich nicht mit der imaginierten Macht

begnügen, eine Gesellschaft zum Richtigen zwingen zu können, darf die sozial-

politische Reflexion nicht bei der »selbstherrlichen« Geltung stehen bleiben, die

eine rein formale Bestimmung von Rechtsordnungen ist.

Stammler scheint sich dieser Problematik bewusst gewesen zu sein.Während

er inWirtschaftundRecht imAnschluss anKantdieKonstitutiondesRechtszustan-

des unterAbsehen vondermoralischenQualität der in ihmVerbundenen versteht

und eine selbstgenügsameTheorie des Rechts ins Auge fasst, erhält das Moment

der subjektivenGesinnung der Rechtssubjekte in der Lehre von dem richtigenRechte

eine Aufwertung.66 Sie erscheint unter dem Titel der Sittlichkeit, die nicht nur wie

KantsTugendbegriff ein innerlich-subjektivesKomplement zudenäußerlich-ob-

jektiven Verpflichtungen des Rechtes bezeichnet, sondern mit Blick auf das Pro-

blem der legitimen Rechtserzeugung und -durchsetzung eine Bewusstseinslage,

die denSpielraumderUmsetzung von richtigemRecht bestimmt.Stammler folgt

in ersteremWerk imWesentlichen Kants Rekonstruktion der Genese des Rechts-

zustandes aus einemMechanismus des rationalen Interessenausgleichs unddes-

senThese, das Rechtsprinzip sei ein bloß »analytischer Satz«, in dem ausschließ-

lich das widerspruchsfreie Zusammenbestehen äußerer Freiheit ausgesprochen

werde.67Wennaber Stammlernun inderLehre vondemrichtigenRechtebetont,dass

die Schaffung von richtigem Recht seitens des Gesetzgebers die Erkenntnis des

Richtigen und den »Enthusiasmus zu seiner Verwirklichung« voraussetze, ist der

kantische Dualismus von Rechts- und Moralsphäre durchbrochen. »Das richtige

Recht bedarf zu seiner vollkommenen Erfüllung der sittlichen Lehre«:68 und zwar

nicht nur mit Blick auf die »zur Rechtsetzung Berufenen« betreffenden, nicht

aber aufdieMassederRechtsunterworfenenzugeschnittenen»TugendendesGe-

setzgebers«,69 sondern auch auf die Rechtsunterworfenen. Der »Rechtsstaat« ist

66 Zur Beziehung vonRecht undEthik als Streitpunkt zwischen Stammler undCohen vgl.Kersting (2002):

Neukantianische Rechtsbegründung, S. 27 f.

67 Kant (1977): Metaphysik der Sitten, A 31/32, S. 527. Stammler, der sich selbst als Neukantianer verstand,

war in dieser Beziehung orthodoxerer Kantianer als der Schulvater Hermann Cohen, der ihn für die-

se ethikfreie Rechtskonzeption scharf zurechtgewiesen hatte; vgl. Kersting (2002): Neukantianische

Rechtsbegründung, S. 27.

68 Stammler (1902): Die Lehre vom richtigen Rechte, S. 87.

69 Ebd.
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zwar »notwendige Bedingung« für die Beseitigung sozialerMissstände, »für sich

allein aber ohnmächtig, das gewünschte Ziel zu erreichen«.70

Die gesetzgebende und regulierende Instanz erscheint, wie bereits erwähnt

wurde, bei Stammler nicht nur gegenüber den ökonomischen Interessen als

übergeordnete, neutrale Instanz, sondern auch gegenüber den unterschied-

lichen wertmäßigen Orientierungen der Subjekte. Dies setzt voraus, dass die

Logik des Rechts und die der Sittlichkeit zu trennen sind. Wenn nun aber die

Gesetzgebung Aktivität von sittliche Motive verfolgenden Subjekten ist und die

Stabilität der Rechtsordnung abhängig ist von ihrer Anerkennung durch die

rechtsunterworfenen Subjekte, dann stellt sich die Frage, ob damit nicht die

heterogenen Vorstellungen vom Guten, die Stammler der vom Recht bloß gere-

gelten Materie des sozialen Lebens zugeordnet hatte, in die Gesetzgebung und

in das Recht hineinspielen müssen. Jede Rechtsetzung als durch sittliche Motive

des Gesetzgebers bestimmte versucht dann durch die Regelung des Verhaltens

Bedingungen für die Realisierung einer guten Lebensgestaltung zu schaffen.

Es gibt jedoch mehrere Entwürfe des gesellschaftlichen Zusammenwirkens,

die ausgerichtet sind an unterschiedlichen Systemen von Zwecken. Das Recht

würde damit in die Sphäre der entgegengesetzten Zwecke, Wertvorstellungen

undWillensrichtungen gezogen werden.

7.2 Paul Natorps Sozialidealismus

7.2.1 Von der Regulierung zur Bildung. Die Sozialpädagogik

Eine Willensgemeinschaft kann nicht lediglich eine dem äußerlichen, durch

rechtliche Regelung hergestellten Zusammenstimmen nach sein, sie bedarf auch

einer diese tragenden Ausrichtung der kollektiven Gesinnung. Die Sozialpo-

litik Stammlers ist also auf ein Komplement angewiesen, das die Hinlenkung

der sozialen Motive und Energien auf die Gemeinschaft hin besorgt. Dies ist

der Ansatzpunkt der Sozialpädagogik, dem Betätigungsfeld des Freundes und

ehemaligen Marburger Kollegen Stammlers, Paul Natorp. Vom Paradigma der

Jurisdiktion wird im Entwurf von Politik damit zum Paradigma der Bildung bzw.

Erziehung gewechselt.

WiebeiStammler (undbeiCohen) ist fürNatorpsSozialphilosophieund-päd-

agogik die Durchlässigkeit zwischen Erkenntnistheorie und Ethik, zwischen re-

gulativen Prinzipien der theoretischen und normativem Prinzip – bei Kant: Ge-

70 Ebd., S. 90.
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setz–der praktischenVernunft.Während aber Stammlers philosophischeRekon-

struktion von Begriff und Ideal des Rechts beim sozialen Leben als Erkenntnisge-

genstand ansetzt – nicht ohne später, wie von Max Weber kritisiert wurde und

oben dargelegt wurde, unvermittelt ein normatives Element einzuführen–, setzt

Natorp in erkenntnistheoretischer Hinsicht höherstufig an: nämlich nicht beim

Faktumeiner konkretenWissenschaftwie denSozialwissenschaften, sondernbei

der Einheit des »denkenden Bewußtseins«71 als solchem und damit der identi-

schen Grundstruktur von theoretischer und praktischer Vernunft.

»Das Verhältnis der Verstandesbildung zur Willensbildung […] wird klar be-

stimmbar auf Grund der, beiden gemeinsamen, letzten Beziehung auf die Idee.«

Diese gemeinsame Beziehung, die logisch der Differenzierung von theoretischer

undpraktischerVernunft vorgeordnet ist,drückt sich als eine strukturelleHomo-

logie zwischen den Verfahrensweisen aus, in denen theoretische Vernunft – qua

wissenschaftlicher Erkenntnis – und praktische Vernunft – quaWillensbildung

– bei der Konstruktion ihrer Objekte teleologisch voranschreiten: gesetzmäßi-

ge Zusammenhänge empirischer Gegenstände auf der einen Seite, gesetzmäßige

Zusammenhänge zwischen Zwecken auf der anderen Seite. Die »Idee des Unbe-

dingten« ist gemeinsame Sollensquelle für die beiden Verfahrensweisen der Ver-

nunft oder »Weisen des Bewusstseins«.72Die Erfahrung als solche, argumentiert

Natorp gut kantianisch in der 1899 erstmals erschienenen Schrift Sozialpädagogik.

Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft, bedürfe zwar »bloß

ihrer selbst wegen keines positiven Abschlusses«, denn ist »ihr logisches Funda-

ment gesichert, sind die Grundbegriffe, Grundsätze und Methoden, auf die sie

sich stützt,klardefiniert undzulänglichdeduziert, so ist sie es zufrieden,zuwah-

reren undwahreren Ansichten des Gegenstandes, ohne Abschluß in einer absolut

wahren, aber auch ohne hemmendeSchranke, fortzuschreiten«.Für den »theore-

tischen Verstand« hat die Idee des Unbedingten, in der Natorp die drei regulati-

ven Ideen Kants (Gott, Seele,Welt) verschmelzt, demgemäß auch »zunächst bloß

die negative Bedeutung, ihn zu begrenzen durch die Einsicht des stets bedingten

Charakters seiner Erkenntnisse«.73 Analog spielt sich – um auf den oben darge-

legtenEinwandMaxWebers gegen Stammlers »soziale Regelung« zurückzukom-

men – soziales Handeln in einer Pluralität von begrenzten Zweck- undWertsys-

temenmit je eigenen »Spielregeln« wie den vonWeber analysierten berufsspezi-

fischen Exzellenzidealen von Politik undWissenschaft74 ab, ohne sich notwendi-

71 Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 23.

72 Ebd., S. 33.

73 Ebd.

74 Vgl.Weber (1988): Politik als Beruf; Weber (1988): Wissenschaft als Beruf.
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gerweise zu einem Gesamtzusammenhang von partikularen Handlungsordnun-

gen zusammenschließen zumüssen.

Die Erkenntnis von Grenzen und Bedingtheit setzt jedoch einen Begriff des

Unbedingten voraus. Der Beruf der Philosophie erschöpft sich aber nicht in die-

ser negativen Anwendung der Idee. »Wir haben die Idee des Unbedingten«, fährt

Natorp fort,

und sie ist im letzten Grunde ursprünglicher als alle Erfahrung. Erfahrung ist selbst nur eine

Weise des Bewusstseins; sie bleibt daher immer jenem letzten und höchsten Ausdruck des Be-

wußtseins, aufs Unbedingte, untergeordnet. Diese Erwägung führt auf eine ganz andre Art der

Erkenntnis als Erfahrung, in der das Unbedingte nicht den bloß negativen Sinn der nie zu er-

reichenden äußersten Grenze des Erkennens hat, sondern vielmehr zum Zentrum genommen

wird, von welchem aus die Data der Erfahrung (denn andre haben wir nicht) wie in einem neu-

en Licht erblickt werden und eine neue Bedeutung, eben durch diese positive Beziehung auf die

Idee des Unbedingten, erhalten. Und dies nun, behaupten wir, sei der Ursprung des Sollens im

praktischen Sinn. […] Durch das Grundgesetz des Bewußtseins ist Einheit alles Mannigfaltigen

oder Gesetzlichkeit bedingungslos gefordert. In dieser Forderung aber ist sie auch schon be-

dingungslos gesetzt; nicht als seiend im empirischen Sinn, d. i. wirklich oder tatsächlich, oder

etwa als möglich im Sinne einer empirischen Hypothese, aber als sein sollend. Das ist jedoch

auch Setzung eines Gegenstandes, nämlich des Gegenstandes der Forderung.75

Diese hier in extenso zitierte Passage ist insofern bemerkenswert, als sie die von

der kantischen Vorlage abweichende Ableitung des praktischen Imperativs ver-

deutlicht und jene systematische Position skizziert wird, von der aus auch Na-

torps Pädagogik und Politik entworfen werden. Es ist das Register der theoreti-

schen Vernunft, in das der Ursprung des praktischen Sollens gesetzt wird, präzi-

ser »eine ganz andre Art der Erkenntnis als Erfahrung«, die anders als die bloße

Verstandestätigkeit mit ihren begrenzten Synthesen die Gegenstände im Lich-

te der Idee der umfassenden Synthesis, der Totalität der Erkenntnis erscheinen

lässt. Dieser Einstellungswechsel der Erfahrung besteht darin, dass die Forde-

rung der Vernunft als Forderung (an)erkannt wird, was im ersten Modus der Er-

fahrung nicht passiert, und dass gleichsam die Autorität der Idee gegenüber der

bornierten Partikularität geltend gemacht wird.Die in der Idee des Unbedingten

enthaltene Totalität der Synthesis wird vom Grenzbegriff zur Aufgabe.

Diese Position gegenüber dem Partikularen und Begrenzten – man ginge

in den Augen Natorps sicher nicht fehl, ihn den Standpunkt des Idealismus zu

nennen – wird nun vom Theoretischen ins Praktische transponiert. Die prak-

tische Vernunft verfährt nun prinzipiell nicht anders als die theoretische; sie

75 Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 33 f.
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ist ein systematisch ordnendes, Zusammenhänge bis zur umfassenden Einheit

herstellendes Denken:76

Der letztbestimmende Grund einer jeden Zwecksetzung, das Endziel, imHinblick worauf jeder

besondere Zweck sich bestimmt, ist nichts andres als die jeder einzelnenWillensentscheidung

vorhergehendeweil logisch übergeordnete Einheit, in der alle Zwecksetzung sich vereinige.Das

ist das »Endziel«, d.h. der letzte Endpunkt, den alle zweckliche Erwägung schließlich im Auge

hat. Gemäß diesem letzten Ausblick, dieser letzten »Absicht« erst bestimmt sich dann auch je-

des nähere, empirisch erreichbar gedachte Ziel; während diese letzte Absicht selbst immer un-

erreicht und unerreichbar bleibt, um so sicherer aber den unverrückbaren Richtpunkt für alle

und jede zweckliche Erwägung, das oberste Prinzip für sie abgibt. […] So wird die Zweckset-

zung als eigene, selbstständig begründete Methode des Denkens in rein objektiver Erwägung

klar und in ihrem unverkürzbaren Rechte begreiflich.77

Die Zielrichtungen der praktischen und theoretischen Vernunft, die »Überein-

stimmung der Zwecke unter sich« und die Totalität der partialen Erkenntnisse,

sind Spielarten des »Grundgesetzes des Bewusstseins überhaupt«.78 Beides sind

keine bloß kontingenten Synthesen und unterstehen damit nicht derWillkür des

empirischen Subjekts, sondern sind an transzendentale Strukturen gebunden.

So wie in der Erkenntnisarbeit sich Einheitsstiftung mittels der Anwendung der

Kategorien bzw. Verstandesbegriffe vollzieht, so besteht in der Zusammenfas-

sung von Zwecken und Aktivitäten in »Stufen der Aktivität«79 ein Strukturäqui-

valent der »praktischenErkenntnis«.80Die Erschließung der gesetzmäßigenVer-

bindungen zwischen den Phänomenen und die der Verbindungen zwischen den

Zwecken vollziehen sich weiter beide als Prozesse der Erfahrung: »die Zweckset-

zung, wie sehr auch ihrem letzten formalen Grunde nach von Erfahrung unab-

hängig, [bleibt] doch dem Stoff nach ganz auf Erfahrung angewiesen«.81Die Be-

tätigung der praktischen Vernunft teilt durch diese Erfahrungsabhängigkeit mit

jener der theoretischen den Charakter der Endlichkeit und der Relativität ihrer

Errungenschaften, und sie ist ebenso auf die Bewährung in einem Prozess der

Verifikation und Falsifikation angewiesen.Der entscheidende Unterschied ist je-

doch, dass die theoretische Erkenntnis in ihrer Ordnungsarbeit an die Rezepti-

vität der Anschauung gebunden ist, die Inkongruenz seiner Leistungen sich also

dem Subjekt im Fluss der Anschauungen aufdrängt, während die Ordnung der

Zwecke keinen anderen Ursprung haben kann als in der praktischen Vernunft

76 Vgl. Lembeck (2018): Die Menschwerdung des transzendentalen Subjekts; über das »Streben nach Ein-

heit« im Kultur- und Gesellschaftsdenken Natorps vgl. Luft (2015); The Space of Culture, S. 88–92.

77 Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 37.

78 Ebd., S. 44.

79 Ebd., S. 54.

80 Ebd., S. 40.

81 Ebd., S. 38.
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selbst, das Subjekt also in »falschen« Handlungen auch nicht wie bei falschen

Erkenntnissen die phänomenale Welt verfehlt, sondern ausschließlich ein nou-

menal in ihm selbst gründendes, nichtsdestotrotz verfehlbares Gesetz. Weil das

Subjekt der praktischenVernunft zugleich Subjekt undObjekt der Erkenntnis ist,

ist die sich in Krisen und Irrwegen manifestierende Selbstverlorenheit der Aus-

gangspunkt der Erkenntnissuche, das Ziel hingegen in einer krisenlosen Stabili-

tät manifestierenden Selbstübereinstimmung des Subjekts zu suchen.

Pädagogik soll nundiesenProzess der Selbsterkenntnis des Subjekts anleiten.

Sie steht damit zwischen der praktischen Philosophie als Erkenntnis der tran-

szendental begründeten, wahren Zweckordnung und der »psychologischen« und

»soziologischen«82TechnikderFormungundAusrichtungdesWillens.DieseAuf-

gabe stellt sich in zweifacher Weise: einmal mit Blick auf den individuellen, ein-

mal mit Blick auf den sozialen Lebensprozess. Philosophisch angeleitete Politik

würde dann in dem Verfahren bestehen, die Zwecksetzungen in ihren vernunft-

gemäßenRelationen zu erkennen und technisch durchzusetzen: durch die recht-

liche Regelung zum einen, durch die sozialpädagogische Formung der Subjekti-

vität zum anderen.

Wollte man das Verhältnis von Natorps Ethik zu jener Kants charakteri-

sieren, wäre auf die einseitige Akzentuierung der Universalisierungsformel

des Sittengesetzes hinzuweisen, der eine Vernachlässigung der in der Selbst-

zweckformel ausgedrückten horizontalen Anerkennungsverhältnisse und des

in der Idee des Reichs der Zwecke sich manifestierenden »republikanischen«

Gemeinschaftsprinzips gegenübersteht. Natorp vollzieht damit eine – ganz in

der Tradition des Neukantianismus stehende83 – Modellierung der Ethik nach

dem Vorbild der theoretisch-kontemplativen Vernunft, die als Komplement eine

Technisierung der Politik hat. Mit beidem steht Natorp nicht mehr allein in

der Tradition Kants, sondern in jener seines zweiten zentralen philosophischen

Orientierungspunktes, Platon.

Natorps Entwürfe zur Sozialpädagogik und später zur Politik haben ihr Fun-

dament in einem dreistufigen Modell der Subjektivität, das seine Ursprünge in

Platons Politeia hat. Dort wird bekanntlich ausgeführt, dass der Aufbau der See-

le wie jener des Staates sich in drei analoge Grundfunktionen unterteilen lasse:

wie die Polis in die drei Stände des arbeitenden Volks, derWächter (phylakes) und

Helfer (epikouroi) und schließlich der Regierenden (archontes), unterteilt ist, die im

wohlgeordneten Staat in einem in umgekehrter Reihenfolge geordneten Befehls-

verhältnis stehen, so besteht die Seele aus dem begehrenden (epithymêtikon), dem

82 Ebd., S. 39.

83 Initial für diese Lesart der praktischenPhilosophieKants ist Cohen (1877): Kants Begründungder Ethik,

bes.S. 117–154.
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mutartigen (thymoeides) und dem vernunfthaften Teil (logistikon), die in analoger

Weise hierarchisiert sind.Natorp verfährt als orthodoxer Platoniker,wenn er die-

seDreiteilungalsOrdnungskonzept fürden Individualwillenwie auch fürdasSo-

zialleben übernimmt und eine in dieser Strukturgleichheit gründende Paralleli-

tät zwischen individuellen und sozialen Tugenden annimmt.Platons drei Seelen-

teile werden allerdings transzendentalphilosophisch in eine dreistufige Struktur

desWollens und des praktischenErkennens übersetzt.Diese vollzieht sich in drei

aufeinander aufbauenden Aktivitätsstufen: dem Trieb, demWillen im engeren Sinn

und dem Vernunftwillen.

Jede dieser drei Stufen der Aktivität kennzeichnet ein je eigener Modus der

Bewusstwerdung und Ausrichtung von Handlungsenergien, die die Aktivität des

Subjekts als ein zunehmend kontrolliertes und bewusst zielgerichtetes konstitu-

ieren.DieseWillensaktivität vollzieht sich dabei nicht als eigener, von der theore-

tischdistanzierten,»bloßanschauenden«Erfahrung,dieunsdiegegenständliche

Welt vor Augen führen würde, getrennter Modus, sondern bestimmt vielmehr

unseren ganzen ursprünglichen erfahrungsmäßigen Bezug zurWelt, wie Natorp

in einer auf die phänomenologische Aufarbeitung der vorwissenschaftlichen le-

bensweltlicher Erfahrung vorausweisenden Reflexion darlegt:

So wunderbar es ist, es gibt, und zwar in jedem Momente des Erfahrens, eine Art Bewußtsein

des noch nicht, bezw. des nicht mehr im empirischen Sinne Bewußten. Es läßt sich faßlichmit

Richtung, Strebung,Tendenz oder einem analogen Ausdruck bezeichnen. Ambekanntesten in der

primitiven Gestalt des gewöhnlichen »Triebes« nach sinnlichem Genießen und nach motori-

scher Betätigung, ist es in Wahrheit von ganz allgemeiner Bedeutung im bewußten Leben. Es

durchdringt auchdas ganzeGetriebederVorstellungen,das ja inmannigfachwechselnden, sich

von Moment zu Moment gleichsam verschiebenden Verbindungen durchaus besteht, also ein

Verhältnis gegebener und erst anzueignender, bezw. auch abzustoßender, sich aus dem jewei-

ligen Zusammenhang des Bewußtseins lösender Momente allzeit in sich schließt.84

Trieb, Wille und Vernunftwille sind drei Modalitäten, in denen uns in der prak-

tischen Erfahrung die Welt als ein Feld von Zwecken und damit Zielen der

»energischen Anspannung der Aktivität«85 erschlossen wird. »Lust und Unlust«

sowie »positives und negatives Streben« seien die basalen, nämlich gefühls-

mäßigen Weisen, in denen sich ein Willenssubjekt zu Gegenständen der Welt

verhält und sich ein »annehmende[s] und ablehnende[s], […] bejahende[s] und

verneinende[s] Verhalten« manifestiert. In Lust- und Unlustempfindungen

werde »der bloße Hoch- und Tiefstand des Gemüts, die bloße Augenblickslage

verspürt«, im Streben hingegen werden diese Gemütszustände »als der eignen

Tendenz des Bewußtseins (auf Einheit, auf Übereinstimmung) entsprechend

84 Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 56, Hervorhebung im Original.

85 Ebd., S. 57.
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oder widerstreitend bewußt«, wodurch sich bereits auf dieser primordialen, in

der Regel – in phänomenologischer Terminologie gesprochen– vorthematischen

Empfindung ein »Moment der Richtung,mithin der Bewegung«,86 eine Tendenz

auf ein Seinsollendes hin manifestiert.

Die nächsthöhere Stufe des Willens im engeren Sinn ist dann erreicht, wenn

das Strebensziel zum Gegenstand einer bewussten Entscheidung und damit der

»Freiheit der Wahl«87 wird. Bewusstes Wählen ist nicht Willkür, sondern bereits

ein auf »leitender Einsicht« beruhender Akt. »Soll ich wählen«, heißt es bei Na-

torp, »so fragt es sich nach der Norm, wonach ich mich richte, nach der ›Maxi-

me‹ meines praktischen Urteils, nachWahrheit und Falschheit; dann tritt die die

praktischeBesinnung in ihrRecht, ist dieAufgabegestellt fürpraktischeErkennt-

nis.«88Mit derWahl ist damit die Sphäre der puren idiosynkratischen Subjektivi-

tät überschritten und die Ebene der Gründe und damit der Rechenschaftsfähig-

keit erreicht.89Mit demEinsichts- undÜberzeugungscharakter desWollens aber

vollzieht sich auch eine Energetisierung des Willens; der Einsicht wohne unmit-

telbar Energie inne, »mit der sie, auchmächtig gegenwirkenden Tendenzen zum

Trotz, die Aktivität in die Richtung zu lenken vermag, für die das praktische Ur-

teil entschied«.90Der logisch-synthetische Akt der »Setzung einer Regel und Un-

terwerfung der jeweils vorhandenen Triebe unter diese« stellt in psychologischer

Perspektive eine »konzentrative Tätigkeit« dar, die Überzeugung von der Wahr-

heit der leitendenMaximedrückt sich »unmittelbar« inder »Tatkraft desWillens«

aus.91

Diese Fixierung des Willens kann jedoch mit Blick auf unterschiedlichste

Ziele erfolgen. Solange die Wahl dieses Zieles aber kriterienlos bleibt bzw. allein

dem subjektiven Belieben untersteht, bleibt das »Regelsetzen«92 (die Bildung von

Maximen) bloßer Ausdruck subjektiverWillkür.Mit demWillen im engeren Sinn

ist also noch nicht die Stufe der eigentlichen praktischen Vernunft erreicht; diese

wird erst erklommen, wenn die jeweiligen praktischen Regeln bzw. Maximen

vom »schlechthin übergeordneten Standpunkt des unbedingt Gesetzlichen«93

beurteilt und geprüft werden. Dieser kann nun in nichts anderem bestehen

als dem »reine[n] Formgesetz des Wollens«, dem »Gesetz der durchgängigen

86 Ebd., S. 58.

87 Ebd., S. 62.

88 Ebd., S. 68.

89 Zu den Problemkomplexen der Rechenschaft und der Rechtfertigung vgl. Forst (2015): Normativiät und

Macht und Butler (2007): Kritik der ethischen Gewalt.

90 Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 68.

91 Ebd., S. 68 f.

92 Ebd., S. 69.

93 Ebd., S. 74.
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Einstimmigkeit, der absoluten Richtungseinheit desWollens«– ein letztgültiger,

in nichts anderem begründeterMaßstab, dessen apriorischer Geltungscharakter

vergleichbar sei mit jenem vom Satz des Widerspruchs,94 dessen strukturelles

Verhältnis zu den niederen Willensstufen in den Begriffen der theoretischen

Philosophie Kants hingegen eher als jenes der Vernunftsynthesis zur Verstan-

dessynthesis zu beschreiben ist. Dieses reine Formgesetz kommt zwar bereits in

jeder Maximenbildung und der Konzentrierung des Willens zum Tragen, die ja

in der Überwindung eines Zustandes diffuser Begehrungen in der einheitlichen

Ausrichtung der Aktivität auf ein Strebensziel liegt. Zum Vernunftwillen aber

wird der Wille erst dann, wenn er sich in der durchgängigen Einheitlichkeit des

Wollens einer Zielbestimmung von unbedingter Geltung unterwirft, die über

jedes besondere Strebensziel hinausgeht. Hier ist jener Einstellungswechsel und

positive Bezug zur Idee erreicht, von dem Natorp in der oben zitierten Stelle

mit Blick auf die theoretische Vernunft spricht: Die Richtungseinheit des Wol-

lens, die für den empirischen Menschen unerreichbares Ideal bleiben muss, ist

nicht mehr nur ein Grenzbegriff, in Bezug auf den der Mensch ex negativo die in

seiner Endlichkeit begründeten inneren Widersprüche und Unzulänglichkeiten

erkennt, sondern ein zwar unerreichbares, nichtsdestotrotz verpflichtendes Ziel

des Strebens, das von ihm in Angriff genommen wird. Von einer permanenten

Erinnerung an diemenschliche Fehlbarkeit wird die Idee des Unbedingten damit

zur allenWiderständen trotzenden Forderung des praktischen Idealismus.

Einheit des Wollens bedeutet aber auf dieser Stufe nicht mehr bloß einheitli-

ches Streben eines Subjekts, sondern soziale Willensgemeinschaft. Die Tendenz

auf diese ist, wie in Extrapolation von Natorps Ausführungen argumentiert

werden kann, in jeder subjektiven Maximenbildung bereits angelegt, deren Sinn

sich aber von diesem Ideal her erst voll erschließen lässt. Mit der Formulierung

einer Handlungsregel oder Maxime wird das Wollen des Individuums zu einem

intersubjektiv nachvollziehbaren und damit auch mit andersgearteten Maximen

vergleichbaren. Die Kommunikation von Willenszielen und Maximen bringt

eine Vielheit von subjektiven Willenszielen und Regeln zutage, die in Teilen

unvereinbar sind. Die Mitteilung einer Maxime, ihre Veräußerung aus der »pri-

vaten« Sphäre idiosynkratischer Subjektivität in den »öffentlichen« Raum der

Kommunikation, ist nun nicht konsistent motiviert, liegt ihr nicht die Annahme

einer begründeten Zustimmungsfähigkeit zugrunde. Indem es sich durch die

Angabe von Gründen verständlich macht, setzt ein Individuum eine soziale Zu-

stimmungsfähigkeit von handlungsleitendem Ziel und Regel voraus und nimmt

damit eine ideale sozialeWillensgemeinschaft vorweg.

94 Ebd., S. 76.
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Maximen, die nach Natorp jamit einemWahrheitsanspruch verbunden sind,

postulieren also mögliche Gemeinschaften des Wollens. Es stellt sich damit das

Problem der Gemeinschaft als Frage nach der richtigen – d.h. gesetzmäßigen

– sozialen Ordnung der Einzelzwecke. Das Problem der Gemeinschaft stellt

sich aber nicht nur objektseitig, also als Problem des allgemeingültigen Krite-

riums der Entscheidung über Handlungsmaximen und Willensziele, sondern

auch subjektseitig. Wenn – wie mit Blick auf die Maximenbildung erörtert –

die Formierung des Willens in einem intersubjektiv-kommunikativen Feld der

Mitteilung und Rechenschaft stattfindet, ist praktische Erkenntnis ein gemein-

schaftlich vollzogener, nicht monologisch, sondern dialogisch zu denkender

Prozess. »Gerade die selbsttätige Gestaltung des Inhalts in Denken und Ge-

sinnung, die uns im Andern entgegentritt, ergreift unmittelbar das eigene

Bewußtsein und setzt die eigene Selbsttätigkeit in Bewegung.«95

Eine zentrale Funktion hat dabei, wie Natorp auf spätere sprachphilosophi-

sche Wendungen der praktischen Philosophie Kants vorausweisend ausführt,

die Sprache. Die sprachliche Strukturierung alles Erkennens und Denkens, das

selbst in der »Absonderung von unserer Umgebung im stillen einsamen Den-

ken« sich der »Worte der Sprache« bedient und »wenigstens die Fiktion der

Mitteilung« festhält, lässt es als »unpsychologisch« und »vollends unpädago-

gisch« erscheinen, »auch nur von der theoretischen Bildung des Einzelnen zu

reden ohne Berücksichtigung dieser wesentlichen Bedingung, des Lebens in der

Gemeinschaft«. Weil es ein sprachlich verfasstes ist, ist dem Selbstverhältnis

des Subjekts das Verhältnis zum Mitmenschen, zum Anderen eingeschrieben.

»Es gibt kein Selbstbewußtsein und kann keines geben«, so Natorp«, »ohne

Entgegensetzung und zugleich positive Beziehung zu anderem Bewußtsein;

keine Selbstverständigung ohne die Grundlage der Verständigung mit Andern«,

weil der Selbstverständigung bereits eine Perspektivenübernahme immanent

ist und in der Selbstadressierung des reflexiven Subjekts eine ursprüngliche

Adressierung durch den Anderen nachhallt, die es zur Rechenschaft auffordert:

»Nicht Frage noch Antwort, nicht Rätsel noch Auflösung, als Auftritte im Selbst-

bewußtsein des Einzelnen, wenn nicht das alles zuerst vorgekommen wäre im

Wechselverhältnis der Individuen in der Gemeinschaft.«96

Die »Wahrheit« der leitendenMaxime, die sich nach Natorp bereits der Wille

im engeren Sinn angelegen sein lässt, hat sich also nicht allein vor dem Tribunal

der selbstreflexiven Subjektivität zu bewähren, sondern auch vor dem intersub-

jektiven Tribunal einer durch ihre Handlungen aufeinander wirkenden Vielzahl

von Subjekten. DerWille ist

95 Ebd., S. 88.

96 Ebd., S. 90.
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so lange noch nicht rein sittlich, d.h. erfüllt […] nicht rein sein eigenes Gesetz, alsman noch die

eigene Sache gegensätzlich gegen die des Andern stellt; er ist es erst dann, wenn ich erkenne:

meine Sache ist keine andre, soll keine andre sein, als die auch jedes Andern Sache sein sollte

und derWahrheit nach ist.97

Die Einheit des Willens ist also nur im explizit geführten Dialog herzustellen,

und in der Dialoggemeinschaft liegt der höchste »Ort« der Willensbildung. Die

Synthesis des Willens als Konzentration und Zusammenfassung von »niederen

weniger umfassenden Einheiten, deren jede gleichsam ihren eigenen Mittel-

punkt hat, unter höheren und höheren Vereinigungspunkten«, die »eine allge-

meine Tendenz […] auf eine letzte, allumfassende Einheit« entstehen lässt, muss

über die Selbstreflexion hinausgehen und sich bewähren »im Zusammentreffen

zweier individuell verschiedenen geistigen Welten, d. i. in jeglichem geistigen

Verkehr«.98 Dass aber dieses Zusammentreffen nicht im Deutlichwerden der

Inkommensurabilität von Willensausrichtungen endet, ist nach Auffassung

Natorps durch die Einheit des transzendentalen Bewusstseins garantiert:

Weil aberdochdieGrundkraft derGestaltung in allendieselbe, inderunbegrenztenAnwendung

auf andere und andere Gebiete immer gleichartig und in derWurzel zusammenhängend ist, so

bleibt keine dieser verschiedenenWelten gegen die andere verschlossen, sondern vermögen sie

wie in eine einzige zusammenzugehen; so können ihre Zentren oder Vereinigungspunkte, die

untergeordneten und die übergeordneten bis zu den höchsten hinauf, gleichsam in Deckung

gebracht werden; so kann, was im Einen nur begonnen oder nur überhaupt angelegt war, da-

durch, daß er es im Andern vollendet erblickt, auch in ihm sich vollenden […].99

Wenn nun die höchste Synthesis des Willens, die nach Natorp ja eine der prak-

tischen Erkenntnis ist, sich in dieser dialogischen Form vollzieht, so wäre, wie

an dieser Stelle vorwegnehmend erwogen werden soll, die soziale und politische

Willensgemeinschaft idealerweise dadurch herzustellen, dass ein institutioneller

Raum geschaffen und eine kommunikative Praxis eingerichtet werden, in denen

die Verständigung der Subjekte und die Vereinigung der unterschiedlichen Wil-

lensstrebungen ihren Ort haben und zur Umsetzung gelangen. Eine solche Insti-

tution wäre die Verkörperung der Willensgemeinschaft der sozial Verbundenen,

in der der Vernunftwille gleichsamzu sich käme.Eine Philosophie der Politik und

desStaates,die aufder ausgeführtenTheoriedesWillensaufbaut,hatdieEinrich-

tung einer solchen Institution zum zentralen Problem und zur Aufgabe.

Natorp nähert sich diesem Problem durch eine Tugendlehre, die sich ausdif-

ferenziert in eine auf das individuelle und eine auf das soziale Leben hin ausge-

richtete. Gemäß der diskutierten Aktivitätsstufen des Bewusstseins werden Ex-

97 Ebd., S. 100.

98 Ebd., S. 87.

99 Ebd.
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zellenzideale ausgearbeitet, die im individuellenHandeln und inden sozialenTä-

tigkeiten und Institutionen – auch jener angedeuteten höchsten staatlichen In-

stitution der sozialenWillensbildung – verwirklicht werden sollen. Vernünftiges

Wollen ist, wie im Vorhergehenden erläutert wurde, eines, dessen Ziele durchge-

hend durch seine Ausrichtung auf das Prinzip derWillenseinheit bestimmt sind.

Tugenden sind dementsprechend die Formen, in denen sich diese Ausrichtung

in den jeweiligen Aktivitätsstufen des Willens ausdrückt. Jede der Aktivitätsstu-

fen ist dabei durch die funktionale Unterordnung unter die nächsthöhere Stu-

fe bestimmt, die sich zum einen als Hierarchie der Elemente der menschlichen

Persönlichkeit, zum anderen als eine der sozialen Tätigkeiten manifestiert. Die

Ausbildung dieser Tugenden ist Aufgabe der Individual- respektive der Sozial-

pädagogik.

In enger Anlehnung an die platonische Vorlage unterscheidetNatorp dieRein-

heit oder dasMaß als Tugend des Trieblebens (bei Platon sôphrosynê als Besonnen-

heit und Zügelung der Triebe); die Tapferkeit oder sittliche Tatkraft als Tugend des

Willens (andreia, Mannhaftigkeit) und dieWahrheit als Tugend der Vernunft (so-

phia, Weisheit bei Platon), schließlich die Gerechtigkeit (dikaiosynê ), die in der ka-

tegorischen Selbstverpflichtung der individuellen Tätigkeit gegenüber dem »In-

teresse der Gemeinschaft«100 zur Erfüllung gelangt. Die Bündelung der »verfüg-

baren Energie des Triebs«101 in »Arbeit und Genuß«102 bereitet dem zielgerichte-

ten Handeln das notwendige triebökonomische Substrat auf. Die Tapferkeit als

Bewährungskraft des Willens in inneren wie äußeren Kämpfen, die für sich ge-

nommen im Dienste guter wie böser Zwecke stehen kann, erfüllt ihr Ideal wie-

derum im »unbedingten Einsatz aller Kräfte für das unbedingt Gute«.103Wahr-

heit, das »oberste Gesetz des Bewußtseins überhaupt«,104 äußert sich als Tugend

im Willen, die eigene Auffassung vom Guten einer Prüfung zu unterziehen und

in »innerer Aufrichtigkeit«105 und Unabhängigkeit »von Sitte und äußerem Ge-

setz, von bloß überlieferten Normen jeder Art, auch von demDrucke der persön-

lichen Autorität überlegener Individuen«106 nach praktisch-ethischer Einsicht zu

suchen. Gerechtigkeit schließlich »bedeutet zugleich Wahrheit, Kraft und Rein-

heit der Sittlichkeit im Verhalten zur Gemeinschaft«,107 sie manifestiert sich als

gemeinschaftsbezogener Trieb: als Kraft, das Sittliche im »fortwährendenKampf

100 Ebd., S. 136.

101 Ebd., S. 129.

102 Ebd., S. 133.

103 Ebd., S. 119.

104 Ebd., S. 108.

105 Ebd., S. 112.

106 Ebd., S. 111.

107 Ebd., S. 148.
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mit der Gewalt natürlicher Strebungen und Gegenstrebungen, Sympathien und

Antipathien«108 zu behaupten und damit der Gemeinschaft in der besten Weise

zu dienen; und als Sorge um das Schicksal derWahrheit imGemeinschaftsleben,

dessen erste VoraussetzungdasVerbot der Lüge darstellt–der Lüge,die »die sitt-

licheGleichheit und folglich dieGemeinschaft auf[hebt]«, indem sie denAnderen

als Gegenstand der Manipulation und Täuschung zum Mittel zur Durchsetzung

des eigenenWillensmacht. »Der gleiche Boden, auf demman sich gegenüberste-

hen soll, kann nur der derWahrheit sein.«109

Die Aufgabe der Sozialpädagogik ist es, diese Tugenden in sozialen Tätigkei-

ten und Institutionen zur Ausbildung zu bringen, die für diesen Zweck neu zu

schaffen oder umzugestalten sind.Natorp benennt drei grundlegende soziale Tä-

tigkeitsfelder: die Arbeitsgemeinschaft, die Willensregelung und die vernünftige Kri-

tik.110 Die Arbeit ist dabei der grundlegende Begriff, von dem aus die sich in die-

sen drei Stufen konstituierende Gemeinschaftsbildung gedacht wird. Arbeit be-

steht aufderbasalstenEbenedarin,denTriebals »sinnlicheUrformdesStrebens«

vom »bloßen Genuß« auf die »Gestaltung eines Werks«111 hinzulenken und da-

mit durch den Aufschub unmittelbarer Befriedigung Zwecken höherer Ordnung

dienstbar zu machen. Wie Stammlers Sozialpolitik setzt Natorps sozialpädago-

gisches Programmbei derWirtschaft als basaler »Materie des sozialen Lebens«112

an; anders als bei letzterem gilt diese Materie Natorp aber nicht als ein Feld der

heterogenen, zuweilen unvereinbaren Bedürfnisse und Bestrebungen, das zwar

einem rechtlichen Rahmen unterworfen wird und durch staatliches Eingreifen

bestmöglich koordiniert werden soll, aber letztlich aus sich spontan mit den Be-

dürfnissen auch die Zielrichtungen von ökonomischen Aktivitäten hervorbringt.

Während sich bei Stammler letztlich die partikularen Bedürfnisse und Strebun-

gen der Gesellschaft dem regelnden Zugriff des Gesetzgebers gegenüberstehen

und nicht geklärt wird,wie die beiden Instanzenmiteinander zu vermitteln sind,

besteht bei Natorp zwischen den sozialen Tätigkeiten eine bruchlose Kontinuität:

Sie sind nur Stufen des Prozesses, in dem eine Gemeinschaft sich selbst in ihrer

Gesamtarbeit in einer bestimmten Verfassung insWerk setzt.

Jede der Stufen hat neben ihrem spezifischen Gegenstand ihre spezifischen

Rationalitätsstandards.DieAufgabederWirtschaft ist es,diemateriellenLebens-

grundlagen derGemeinschaft in einerWeise herzustellen, dass nicht nur die »Er-

haltung der Existenz« gesichert ist, sondern zunehmend überschüssige Kräfte

108 Ebd., S. 143.

109 Ebd., S. 142. Hier wird wieder die Destruktivität der Lüge zumThema, wie sie in Zusammenhang mit

der Analyse von Georg Lukács unter Kap. 3.4 behandelt wurde.

110 Ebd., S. 151.

111 Ebd., S. 150.

112 Ebd., S. 151.
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aus dem »Reich der Notwendigkeiten« (Karl Marx) losgelöst und für nichtwirt-

schaftliche Tätigkeiten freigesetzt werden. »Kräfte zu jedweder Tätigkeit bereit-

zustellen, ist der eigentümliche Zweck der Wirtschaft«,113 und das gelingt ihr in

zunehmendem Maße durch die Steigerung technischer Effizienz, in der damit

das Leistungsideal dieses sozialen Tätigkeitsbereichs liegt. Die Aufgabe der regie-

rendenTätigkeit oderWillensregelunghingegen,unterdenendie staatlichenFunk-

tionsbereichederVerwaltungundderExekutive zuverstehen sind,hat inNatorps

Worten die Aufgabe der »Unterwerfung der einzelnen, ohne das bloß triebarti-

gen Tätigkeit unter den voraus aufgestellten Gesamtplan auf bestimmten Zweck

gerichteten Tuns«.114Auch die regierende Tätigkeit ist als eine Technik zu charak-

terisieren, deren Vervollkommnung allerdings nicht in der Beherrschung außer-

menschlicher Materie besteht, sondern in der Herstellung kohärenter Regelun-

gen des sozialen Lebens. Natorp zeigt dabei eine wie schon bei Stammler zu fin-

dende Vernachlässigung des Problems derMacht,wenn er in seinen knappen Er-

örterungen zur regierenden Tätigkeit den Faktor der Zwangsbewehrung der so-

zialen Regelung und damit der staatlichen Gewaltmittel übergeht – was seinen

systematischen Grund darin hat, dass der heteronome Rechtszwang im Wider-

spruch steht zur Autonomie und Selbsttätigkeit des Bildungsprozesses. Zwang

mag alsMittel der Erziehung zwar in bestimmtenZusammenhängen legitimund

notwendig sein, die Bedeutung der regierenden Tätigkeit muss mit der zuneh-

mendenRealisierungdes idealenGemeinschaftslebens jedoch zunehmendgegen

null tendieren.115 Die offenbleibende Frage ist, wie eine im Sinne der Sozialpäd-

agogik regierende Instanz eingesetzt werden könnte.

Schließlich sind es die den beiden vorhergehenden Tätigkeiten übergeordne-

ten bildenden Tätigkeiten (auch soziale Pädagogik) und die vernünftige Kritik, die in

einem Prozess der permanenten Selbstprüfung jene letzten Zwecke des sozialen

Arbeitsprozessesbestimmensollen.Arbeit, regierendeTätigkeit undbildendeTä-

tigkeit sollen sich als »notwendig zusammengehörige Glieder […] des Organis-

mus der Menschenbildung […] in harmonische Einheit fügen«.116 Auf der höchs-

ten Stufe der sozialen Vernunft, auf der nun nicht mehr eine technisch-instru-

mentelle Suche nach geeigneten Mitteln zum Zweck, sondern eine gleichzeitig

normative und schöpferischeSetzung vonZweckengeleitetwird, entwirft dieGe-

meinschaft ihre eigene Entwicklung und die Idealbilder ihrer selbst.

113 Ebd., S. 170

114 Ebd., S. 174.

115 Lediglichwird der Umstand bemängelt, dass in existierendenGemeinwesen die »regierenden Tätigkei-

ten, bis zur Vergewaltigung andrer, vielleicht wesentlicherer Zwecke, nur ihre eigene Bedeutung und

Autorität um jeden Preise behaupten zu wollen scheinen«. Ebd., S. 175.

116 Ebd., S. 177.
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Die sozialen TätigkeitenNatorps beschreibenweniger ein konkretes Arrange-

ment existierender Institutionen als in einem hierarchischen Verhältnis zuein-

ander stehende Handlungsfelder mit je eigenen Rationalitätsformen und -stan-

dards–die AnwendungderWeberschenUnterscheidung von zweck- undwertra-

tionalemHandelnwäre hier zutreffend–,derenUmsetzung in einer spezifischen

Organisation des Zusammenlebens und -arbeitens offenbleibt. Eindeutig ist da-

bei nur, dass es eine vernunftgemäße Ordnung der Hinsichten gibt, nach denen

Fragender gesellschaftlichenGestaltung zu beantworten sind,wobei der leitende

Gesichtspunkt stets jener der Bildungsziele ist, zu deren Erfüllung wirtschaftli-

che Aktivität und administrativ-polizeiliche Tätigkeit dienen sollen.

Daraus ergibt sich aber, dass die in der bildenden Tätigkeit besonders Befä-

higten den legitimenAnspruch auf eine führendeRolle imGemeinwesen erheben

können. In weiterer Konsequenz erscheint der platonische Philosophenstaat als

die vernunftgemäße Regierungsform. Natorp betont jedoch die Durchlässigkeit

oder »Kontinuität« zwischen den sozialen »Grundfunktionen«117 und spricht nur

von Klassen von Tätigkeiten, nicht aber von beruflichen oder sozialen Ständen.118

Das hierarchische Prinzip soll das Egalitäre gleicher Zugänglichkeit nicht aus-

schließen; zugleich soll aber das egalitäre Prinzip nicht die Differenzierung und

Hierarchisierung der Tätigkeiten und Zuständigkeiten einebnen, die für die so-

ziale Organisation aus der Verfasstheit der Vernunft selbst abgeleitet wurden. Im

idealen Gemeinwesen Natorps besteht gleiche Zugänglichkeit aller Funktionen,

wobei aber Zugänglichkeit von voraussetzungsloser Teilhabeberechtigung zu un-

terscheiden ist. Verlangt die Hierarchisierung der Rationalitätsformen, dass die

»Gebildeten und Erzogenen […] auch die Regierenden« sein sollten, so folgt aus

demdem Ideal der Gerechtigkeit immanenten Prinzip der Gleichheit, dass »allen

eine solche Bildung und Erziehung gegeben werde, wie sie sie brauchen, um an

der Regierung den Anteil nehmen zu dürfen, den das Gesetz des sozialen Lebens

für alle fordert«.119DieGleichheit besteht also lediglichmit Blick auf dieMöglich-

keit, die Voraussetzungen zur politischen Teilhabe zu erwerben.

Ausgeschlossen aus dem System der Handlungsrationalitäten und der maß-

geblichen Hinsichten ist das Sonderinteresse. Bei Stammler besteht prinzipiell

die Materie des sozialen Lebens aus Sonderinteressen und -bestrebungen, die

mittels der schlichtenden und harmonisierenden Instanz der Sozialpolitik in die

Formweitestgehenden Zusammenwirkens gebrachtwerden.Bei Natorpwird die

egozentrische Partikularität des Willens im Zuge der Teilnahme an der gestuf-

tenRationalisierung vonWollenundHandeln gleichsam fortgeläutert.Alle Praxis

117 Ebd., S. 198.

118 Vgl. ebd., S. 166 f.

119 Ebd., S. 210.
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im Bereich der Wirtschaft und im Bereich der (staatlichen) Herrschaft ist restlos

den Zwecken der Menschenbildung unterstellt, und alle Zielsetzungen in letzte-

rer Sphäre werden einem Verfahren der Prüfung und Klärung unterzogen, das

zeigen soll, ob es sich ummögliche Gegenstände des Gemeinschaftswollens han-

deln kann. Dabei ist aber der Philosoph der Überzeugung, in seinem System der

Sozialpädagogik der Individualität zu voller Geltung zu verhelfen und sie eben

nicht durch die restlose Unterwerfung unter das Allgemeine der Gemeinschaft

auszulöschen. Mit Blick auf die Wirtschaft – der Sphäre der Partikularinteres-

sen bei den Denkern des klassischen Liberalismus, bei Hegel und bei Stammler

– argumentiert er etwa, dass die Aufgabe der durch »Desorganisation«, Konkur-

renz und Wettbewerb bestimmten Form des Wirtschaftslebens zur Freisetzung

von Entfaltungspotentialen der Individualität führen würde. »Gerade der unbe-

grenzte ökonomische Individualismus müßte auf die Länge den Menschen uni-

formieren«, so Natorp, »den Arbeiter nicht bloß, sondern auch den Unterneh-

mer zumSklaven seinerArbeitmachen«,währenddieArbeitsgemeinschaft durch

die Ausweitung der Möglichkeiten zur »individuell freieren Betätigung zu allem,

was über die unmittelbare Notdurft hinausgeht«,120 auch die bestehenden Un-

terschiede in der Ausbildung von Kompetenzen nivelliert und damit die in der

sozialen Arbeitsteilung angelegte Klassenschichtung zusehends durchbricht.

»Generalisation und Individualisation«121 fördern sich demnach gegenseitig

in einer Weise, die an dieThese des jungen Karl Marx gemahnt, nach der das In-

dividuum seine menschlichen Potentiale erst in der Aufgabe seiner »bornierten«

Existenz als bourgeois und dem gattungsmäßigen sozialen Zusammenschluss in

der kommunistischen Gesellschaft zum Gedeihen zu bringen vermag.122 Diese

Entgrenzunghat beiNatorpals eineBedingungdasVerschwindenvon jedempar-

tikularenMacht- und Vorteilsstreben in den Sphären derWirtschaft und des Re-

gierens zur Folge. Mit welchen Mitteln dies über die Willenserziehung hinaus-

gehend bewerkstelligt werden soll, ob es dafür auch eine Veränderung der Ei-

gentumsverhältnisse unddes Staats benötigt undwie diese gegebenenfalls genau

auszusehenhätte,das bleibt inNatorpsSozialpädagogiknochungeklärt.Die ande-

re Bedingung ist die Annahme, dass Ziel- undWertkonflikte grundsätzlich ratio-

nal durch die praktische Erkenntnis zu lösen sind.Unter diesenVoraussetzungen

verschwindet die Sphäre des politischen Kampfes aus dem Gemeinschaftsleben,

und was bleibt, ist eine Dualität von wertrationalen Deliberationsverfahren über

die Entwicklungsziele des Gemeinschaftslebens auf der einen und deren zweck-

rationale technische Umsetzung auf der andere Seite.

120 Ebd., S. 197 f.

121 Ebd., S. 198.

122 Vgl.Marx (1968): Ökonomisch-philosophische Manuskripte, S. 180–198.
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Natorp nahm an, dass sein dreigliedriges Gesellschaftsideal nicht nur als eine

Forderung der Vernunft philosophisch stringent begründbar sei, sondern dass

die faktische Gesellschaftsentwicklung sich in die Richtung seiner Realisierung

bewege. Im Versuch, dies darzulegen, skizziert er in wenigen Hinweisen eine

Theorie des gesellschaftlichen Fortschritts, derenNähe zumMarxschenTheorem

vom Wechselverhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen

unübersehbar ist.Mit den sich laufendweiterentwickelndenMöglichkeiten tech-

nischer Beherrschung der »toten Naturkraft«, prognostiziert Natorp, »ergeben

sich […] nicht bloß neue Möglichkeiten, sondern die entscheidenden Antriebe zu

sozialen Gestaltungen, die aufmehr vereinte Arbeit zielen.« Ein »unentrinnbarer

Zwang in der Richtung fortschreitender sozialer Konzentration zunächst der

wirtschaftlichen Tätigkeit« fordere eine »durchgängig vernunftgemäße Rege-

lung der sozialen Tätigkeit auf Grund sicherer wissenschaftlicher Erkenntnis

der technischen (naturtechnischen wie sozialtechnischen) Bedingungen eines

menschlichen Daseins auf Erden«.123 Der Idee einer vernunftgemäßen sozialen

Planung und Regierungwächst demnach langsam in der institutionellen Realität

ein entsprechender Körper.

Ein Grunddilemma dieser Entwicklung sei aber, so Natorp in ebenfalls an

Marx und Engels erinnernder Manier, dass die politisch-staatlichen Formen

– also die Formen der »regierenden Tätigkeit« – den wirtschaftlichen und

technischen sowie den philosophischen Entwicklungen gleichermaßen hinter-

herhinken würden. Allerdings ließe sich an bestimmten sozialen Innovationen

eine dem sozialpädagogischen Entwicklungsideal entsprechende realhistorische

Tendenz ablesen. Das Genossenschaftswesen, das auch seinem Lehrer Hermann

Cohen als Modell einer neuen gesellschaftlichen Organisationsform galt und als

solches vor allem vom neukantianischen Sozialisten Franz Staudinger entfaltet

wurde,124 erhält dabei in Natorps Denken erst nach dem Krieg eine zentrale Be-

deutung. Als Königsweg erschien Natorp vor dem Krieg eine Umgestaltung des

staatlichen Schul- und Bildungswesens, zu dem er im dritten, praxisorientierten

Teil der Schrift umfassende Vorschläge liefert. Auf der Suche nach Keimen des

neuen Gemeinwillens wurde der Philosoph anderweitig fündig, und zwar auch

bei Institutionen des wilhelminischen Staats wie der allgemeinen Wehrpflicht,

die Natorp als eine Verpflichtung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft

verstand und daher zu einer Vorschule der »Tugenden der Gemeinschaft«125

123 Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 184.Die zunehmende staatlich-bürokratischeRegulierung derWirt-

schaftssphäre ist in den 1890er Jahren in der philosophischen Staatstheorie u.a. von Friedrich Paulsen

bereits diskutiert worden: Paulsen (1894): System der Ethik, S. 552–561.

124 Vgl. Staudinger (1919): Die Konsumgenossenschaft.

125 Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 202, 207–209.Natorp bemerkt hier, dass die allgemeineWehrpflicht

die Errungenschaft einer »aktiven Beteiligung an einer der wesentlichsten sozialen Funktionen« dar-
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erklärte. Als durch den Weltkrieg die militärische Durchorganisation eine Aus-

weitung auf das Wirtschaftsleben erfuhr, diagnostizierte Natorp, dass das neue

soziale Stadium der »Zweckgemeinschaft«, das auf das Stadium der »Vertrags-

gemeinschaft« nur äußerlich miteinander verbundener Individuen folge, in

»festgegründeten, wohlbewährten Institutionen teilweise dargestellt und in den

Grundlinien fast in jeder Hinsicht schon deutlich erkennbar geworden« sei. Vor

diesem Hintergrund sprach er von einer sich abzeichnenden »Geburt einer neu-

en, einfacheren, doch allgemeineren, gleichmäßiger auf alle verbreiteten, streng

sachgerechten Kultur, von der die Welt bisher kein Beispiel« kenne.126 Der Krieg

stelle einen qualitativen Sprung in der auf fortschreitenden Zusammenschluss

und Kooperation drängenden geschichtlichen Tendenz dar.127 Eine institutionel-

le Realität, in welcher der Philosoph nicht nur einen Keim, sondern einen echten

Grundbau seines Gesellschaftsideals sah, brachte jedoch erst die Revolution.

stelle, bei der aber die geschichtliche Entwicklung nicht stehenbleiben würde; die allgemeine Beteili-

gung werde sich sukzessive auf die »Beteiligung an Funktionen der Gesetzgebung und der Rechtspre-

chung« ausdehnen. Denn »in sich schon widerspricht es, von irgend einem Gliede der Gemeinschaft

zu verlangen, daß es im gegebenen Fall für sie sterbe, ohne daß man ihm gestattet, für sie auch zu le-

ben«.Ebd.,S. 209.ZurDiskussionüberNatorpsVerhältnis zumwilhelminischenMilitarismusvgl.auch

Jegelka (1992): Paul Natorp, S. 111–142.

126 Natorp (1915): Tag des Deutschen, S. 85; 51. Eine »mit eherner Strenge durchgeführten Organisation«

dergesamten»wirtschaftlichenProduktionundKonsumtion«betrachteteNatorpals alternativlosePer-

spektive für die durch Not und fortgesetzten nationalen Bewährungskampf gekennzeichnete Nach-

kriegszeit; ebd., S. 50. Ähnlich sprach Ernst Troeltsch von einemmit dem Krieg errungenen »Triumph

der sachlichen Leistung«; Troeltsch (1916): Ideen von 1914, S. 614.

127 Um zu verdeutlichen, in welchem Maße der Krieg für Natorp eine gemeinschaftsstiftende Funktion

hatte und eben jene Überwindung der sozialen und weltanschaulichen Gegensätze brachte, die später

derRätestaat erreichen sollte, sei hier eine längerePassage aus seinemerstenKriegsbuch zitiert: »Wenn

eine Lehre uns durch diesen Krieg unverlierbar eingehämmert ist, so ist es die, daß der Staat kein Gau-

kelspiel ist, sondern die mächtigste, allernötigste Wirklichkeit, mächtiger und nötiger als alle Partei,

mächtig über wirtschaftliche, religiöse, kulturelle Gegensätze und Eigenwilligkeiten,mächtig über die

Rasse, über die Sprache und alle fortwirkendenEinflüsse geschichtlicher Erinnerungen.Nicht umsonst

werden wir die große Stunde erlebt haben, die größte vielleicht, die je einer Nation zu durchleben be-

schieden war, die Stunde, da all die Millionen des Deutschen Reichs […] wie ein Mann aufstanden und

einander zuschworen, zusammenzustehen in diesem heiligen, bitter notwendigen Existenzkampf, wo

sie alle, vomKaiser bis zum letzten Sozialdemokraten, keine Parteimehr kanntenund keineKlasse, kei-

neKonfessionundkeineRasse, sondern alle, einerwie der andre ansVaterland […] sich anschlossenund

um des Vaterlands willen an jeden Vaterlandsgenossen, wie er auch sich nenne und was er bekenne.«

Natorp (1915): Tag des Deutschen, S. 40 f.
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7.2.2 Autorisierung und Sachlichkeit. Die Revolution und der Idealstaat128

Am 22. Juni 1919 verliest der Schriftsteller Alfons Paquet in einer öffentlichen

Versammlung der Frankfurter Ortsgruppe der KPD einen mit »lebhafter Zu-

stimmung begrüßt[en]«129 »Aufruf an das Proletariat«, der am Folgetag in einer

Kurzfassung in der kommunistischen Hanauer Zeitung Freiheit und im Herbst

desselben Jahres in voller Länge in der vom Jenaer Verleger Eugen Diederichs

herausgegebenen »Monatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur« Die Tat er-

scheint. An die »Brüder im Proletariat« richtet sich hier ein Zusammenschluss

von jenen, die »einigermaßen in Freiheit von der Notarbeit des äußeren Lebens«

sich der »Geistespflege widmen konnten«. »Hinter uns liegt der Zusammen-

bruch, und wir stehen im Chaos«, lautet die Beschreibung der Situation, in

der Arbeiter und Vertreter der Geistespflege zusammenzuwirken haben. Der

Zusammenbruch sei nämlich eine Folge der tiefen Kluft zwischen der »Arbeit um

die äußeren Lebensbedingungen« und jene »um den inneren Lebensgehalt« ge-

wesen. Auf dem Zusammenwirken beider aber allein könne das »Gemeinleben«

gegründet sein, das es wieder zu errichten gelte.

Als öffentliche Adressierung der Arbeiterschaft vonseiten der Vertreterschaft

des Geisteslebens steht dieser Aufruf zur Zusammenarbeit für die Errichtung ei-

ner »edlere[n] Kultur, als Gemeingut aller« in den Revolutionsjahren nicht alleine

da. Interessant ist er jedoch aufgrund der Hinweise zu dem Weg, auf dem die-

ses Ziel erreicht werden soll. »Politik im herkömmlichen Sinne, die alten Parteien

und ihre Programme haben ausgespielt«, wird gegenüber einem Publikum kon-

statiert, das sich die Abschaffung des Parlamentarismus und die Einrichtung der

Räterepublik auf die Fahnen und in das Programmgeschrieben hat.Die Abschaf-

fung der »Spaltungen der wirtschaftlichen Klassen und der politischen Parteien«

erhält dabei eine idealistische und pazifistische Neuakzentuierung; sie seien die

»steilstenMauern, die Seele von Seele,Geist undGeist voneinander trennen« und

von »Haß und Blindheit« errichtet wurden. Der Kampf gegen diese Mauern sei

nicht einer, der mit Mitteln der Gewalt zu führen ist:

Wir glauben nicht an die Gewalt. Gewalt weckt nur Gegengewalt, zerstört den Grund der Ge-

meinschaft, ertötet die Freiheit. Selbst rechtlicheGewalt, die auch denGewalthabenden bindet,

schafft nicht Freiheit und Gemeinschaft. Es gibt nur die eine Möglichkeit, daß wir in treuem

Füreinanderarbeitenuns selbstwahreFreiheit schaffen.UnserKampfdarf alleinder desGeistes

umdenGeist sein.Werdet ihr durch die Gewalt in die Gewaltmit hineingerissen, so richtenwir

nicht; aber wir warnen.

128 Die Abschnitte 7.2.2-3 basieren auf einer publizierten Vorarbeit; Dikovich (2018): Paul Natorps Sozial-

idealismus. Textidentisch übernommene Passagen werden nicht eigens gekennzeichnet.

129 Natorp u.a. (1919/20): Aufruf an das Proletariat.
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Die Autoren des Aufrufs sehen sich damit in der Funktion des Gewissens des

kämpfenden Proletariats: »Euer Hunger nach Freiheit muß sich vereinen mit

dem Wissen um ihre geistigen Voraussetzungen, mit dem reinen Willen der

Wahrheit und des Rechts.« Die ideale Vereinigung von Arbeit und Vernunftwil-

len, die von praktischer Erkenntnis geleitete Arbeitsgemeinschaft, wie Natorp

sie in seiner Sozialpädagogik gezeichnet hatte, ist in dem geforderten unschwer

Zusammenschluss wiederzuerkennen. Mit ihm werden, wie der Aufruf um Sie-

gesgewissheit bemüht versichert, die »falsche[n] Trennungen von selbst fallen

[…]: Tot sind dann die Klassen, frei der Weg zum freien Volk, Gleiche wir alle

und Brüder!« Pathetisch und in einer mit dem eben geforderten Gewaltverzicht

schwer vereinbaren Martialität schließt der Aufruf mit dem Angebot eines Pak-

tes: »Wir bieten euch die Hand zur Kampfgemeinschaft dieses schwersten und

edelsten Krieges: schlagt ein, und der Sieg ist unser!«130

Einer der Unterzeichner und federführendenMitautoren ist Paul Natorp. Im

Erscheinungsjahr des Aufrufs konkretisiert der Philosoph seine Vorstellungen zu

einem politisch-gesellschaftlichen Neuaufbau in einer mit Sozial-Idealismus beti-

telten Schrift, die das theoretische Resultat seiner Bemühungen ist, seine sozial-

philosophischen und ethischen Überlegungen mit der Rätebewegung in Verbin-

dung zu bringen.

Pál Szende, Soziologe und Finanzminister der kurzlebigen ersten demokrati-

schen Regierung Ungarns unter Mihály Károlyi, bemerkte Jahre nach den Ereig-

nissen in einer soziologisch-historischen Untersuchung der mitteleuropäischen

Revolutionen von 1918/19, dass denRäten als Projektionsfläche utopischer Erwar-

tungenderCharakter eines »messianistische[n] Erlösungswort[es]«131 zukam.Ei-

ne solcheutopistischeAneignungdesRätegedankenskennzeichnet auchPaulNa-

torps Vorschläge aus der Revolutionszeit. Die Bedeutung und künftige Rolle der

Räte waren dabei in der Revolution heftig umstritten. Während Kommunisten

und Linkssozialisten in ihnen den Ausdruck und das Instrument des proletari-

schen Klassenkampfes sahen,waren sie für denMarburger Philosophieprofessor

das Mittel zur Realisierung seiner Vorstellung eines sachlichen, Partikularinter-

essen und Partei- und Klassenschranken überwindenden Regierens.132 Er nimmt

130 Sämtliche Stellen aus ebd., S. 613–615.Die Entstehungsgeschichte des Aufrufs behandelt Jegelka (1992):

Paul Natorp, S. 158–164.

131 Szende (1920): Krise der mitteleuropäischen Revolution, S. 358.

132 Die Arbeiter- und Soldatenräte, die im Zuge des militärischen Zusammenbruchs entstanden, übten in

denNovember- undDezembertagen überwiegend eine Kontrollfunktion über denweiterhin bestehen-

den militärischen und kriegswirtschaftlichen Verwaltungsapparat aus, hatten also ursprünglich eine

vorwiegend administrative Funktion.Die Räte und die in ihnen teilweise herrschende, durch keine po-

litische Fraktionsbildung gestörte Kooperation waren Produkt eines enormen Handlungsdrucks, der

gleichsam zur zeitweisen Aussetzung des politischen Konflikts führte. Diesen Ausnahmezustand in ei-



Synthesis von oben 315

den aus der Genossenschaftstheorie und dem englischen Gildensozialismus be-

kannten und in der Revolutionszeit u.a. prominent von Kurt Eisner vertretenen

Gedanken auf,133 nach dem das Potential der Räteorganisation vor allem im Be-

reich des Erzieherischen liegt.Aus der Ausweitung demokratischer Selbstorgani-

sation auf immermehrTeilbereiche,derPraxis der kooperativenPlanungundder

damit zusammenhängenden Verantwortungsübernahme sollte nicht nur ein hö-

here organisatorisch-politische Fähigkeiten besitzendes Subjekt hervorgebracht

werden, dem der bloß passive, Verantwortung delegierende Bürger der »Stimm-

zetteldemokratie« gegenübersteht, sondern auch ein neuer Gemeinsinn.

Durch die ausgeweitete Praxis demokratischer Teilhabe an politischen und

administrativen Prozessen würde sich der Mensch verändern, gegenwärtig

unterdrückte Potentiale entfalten und vom Gedanken kollektiver Autonomie

durchdrungen werden – so ein rätetheoretischer Grundgedanke.134 Die bei Na-

torp zu findende Rede von der »Autonomie« der in das Gesamtsystem integrier-

ten Teilkörperschaften und von einem »Aufbau von unten nach oben« lässt die

radikaldemokratischen Akzente des Rätegedankens anklingen. »Beinah alles«

solle in der neuen Ordnung »auf Selbstsorge und Selbsttat, so gut wie nichts auf

fremde äußere Leitung und Kontrolle gestellt«135werden, heißt es an einer Stelle

der Schrift Sozial-Idealismus; an einer anderen ist von der Dezentralisierung136

von Entscheidungsprozessen die Rede. Demokratische Elemente finden sich

bei Natorp in der Forderung nach einem Abbau hierarchisch-bürokratischer

Strukturen und der Ausweitung von Selbstverwaltung. Zugleich enthält das von

ihm entworfene System aber hierarchische und zentralistische Elemente, die

zur vordergründigen demokratischen Rhetorik in einem Spannungsverhältnis

stehen.

Die demokratische Teilhabe der einzelnen Subjekte an Entscheidungsprozes-

sen ist nämlich vermittelt durch ein System von Körperschaften und damit spe-

zifiziert mit Blick auf spezifische Zuständigkeitsbereiche; die Bestimmung der

Zieldimension des korporatistisch organisierten Arbeitsprozesses in seiner Ge-

samtheit aber ist Zuständigkeitssphäre einer eigenen Körperschaft, dem »Zen-

tralrat«. Der Rat solle das »Ganze des Arbeitslebens der Gemeinschaft […] nicht

bloß […] vertreten, nur hinterherkommend ihm Wort und Ausdruck geben, […]

sondern«, so Natorp weiter,

nenNormalzustandzuüberführenwar eineutopischeZielsetzung,dieNatorpundanderen vorschweb-

te und an der man scheiterte.

133 Vgl. Grau (2001): Kurt Eisner, S. 421–438.

134 Vgl. Arnold (1978): Rätetheorien in der Novemberrevolution, S. 288–312.

135 Natorp (1920): Sozial-Idealismus, S. 15.

136 Vgl. ebd., S. 14.



316 Synthesis von oben

indem er seine ganze, innerste, eben schöpferische Kraft in sich zusammenfassend darstellt,

ihrer Eigenart gemäß wiederum schöpferisch, nämlich Einheit schaffend, ziel- und richtung-

gebend, sie durch den Staat geltend und bis in die letzten, fruchtbarsten Niederungen des Ar-

beitslebens hinab wirksam […] machen und […] erhalten.137

Wenn von der Aufgabe des Zentralrates die Rede ist, »reine Sachgesinnung« in

allen zu »pflanzen und wachzuhalten«,138 so impliziert dies durchaus eine aus-

gesprochen autoritative, dem übrigen korporativstaatlichen Bau übergeordnete

Stellung. Entsprechend der Verteilung der Kompetenzen bedeutet Sachlichkeit

nämlichunterschiedliches:Die sachlicheLösungder letztenpolitischenStreitfra-

gen, die Frage der Zwecke, ist den Angehörigen des Zentralrates vorbehalten, die

Lösungder technischen FragendenAngehörigender ausführendenKörperschaf-

ten. Ein nicht bloß wichtiger, sondern der grundlegendste Teil dessen, was poli-

tischer Streitgegenstand ist,wird zur Entscheidungsdomäne des zentralen Rates

erklärt. Der »Zentralrat [soll] dem Staat […] wie dem unmittelbaren Arbeitsleben

[…] souverän gebietend gegenüberstehen«.139 Zwischen beiden hat ein Verhältnis

der Führung und Gefolgschaft zu herrschen.

DerMöglichkeit vonKonfliktualität imVerhältnis zwischendenübergeordne-

ten weisungsgebenden und untergeordneten ausführenden Instanzen und den

Modalitäten zu ihrer Schlichtung kann Natorp, der ja einen Alternativentwurf

zur gegebenen antagonistischen politischen Realität geben möchte, folgerichti-

gerweise in seinen Ausführungen keinen Raum geben. Die Frage der Strategien

und Mechanismen zur Etablierung und Erhaltung von Machtverhältnissen zwi-

schen den Individuen und Körperschaften bleibt ohne Behandlung, stattdessen

führt Natorp die sich eines Paradoxons bedienende Formel des »Geheimnis[ses]

der gewaltlosen Gewalt« ein. Nichts sei »gewaltiger, als der Genius, der doch kei-

ne Gewalt braucht, weil der Geist den Geist erkennt, und so begeistert [sich] der

Führung anvertraut«.140 In Entgegnung auf den vomAutor selbst ins Feld geführ-

ten Einwand, dass eine solche Bereitschaft zur Unterordnung von der Bevölke-

rung zu erwarten unrealistisch sei, wird schlicht postuliert, dass »imVolk […] der

Sinn des ›Folgens‹ und zwar willig Folgens« liege.141 Diese Annahme einer sich

spontan und zwanglos herstellenden Einfügung in eine hierarchische Ordnung

mag mit Blick auf die Notwendigkeiten der sozialen Arbeitsteilung und der in

der Sozialpädagogik ausgeführten Stufung der politisch entscheidungsrelevanten

Hinsichten rational begründbar sein; die Leichtfertigkeit, mit der Natorp in sei-

137 Ebd., S. 75.

138 Ebd., S. 14.

139 Ebd., S. 71.

140 Ebd., S. 198.

141 Ebd., S. 197.
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nemRevolutionsbuchdieseBegründungsarbeit unterlässt und sichmit demHin-

weis auf eine natürliche Einheit des Volksgeistes begnügt, in dem die Anklänge

irrational-romantischer Imaginationen organisch-hierarchischer Volksgemein-

schaft unüberhörbar sind, ist erstaunlich.

Während »Sachlichkeit« sich mit Blick auf das Verhältnis von Zentralrat und

untergeordnetenEinheiten inGefolgschaft ausdrückt,manifestiert sie sich inder

obersten initiativen und legislativen Instanz als ein Wirken der reinen überpo-

litischen Wissenschaftlichkeit. Der Geist »darf und kann sich allein rechtferti-

gen vor sich selbst, […] nach denMethoden derWissenschaft undWissenschafts-

kritik, der Willensgesetzgebung und wiederum ihrer philosophischen Kritik«.142

Karl Korsch in Deutschland oder der wohl avancierteste Rätetheoretiker der Zeit,

George Douglas Howard Cole,143 sahen pragmatische Sachlichkeit und basisde-

mokratische Organisation als zentripetal-gemeinschaftsbildende Kräfte im Ge-

nossenschafts- und Rätewesen in einemSpannungsverhältnismit sich innerhalb

desselben neu ausbildenden antagonistisch-politischen Konfliktlinien–nämlich

vor allem jener zwischenProduzentenundKonsumenten–,diederTheorie zufol-

ge nur in einem langwierigen evolutionären Prozess und unterWirkung sozialis-

tischer Erziehungsarbeit zugunsten des Gemeinsinns abgebaut würden. Natorp

hingegen setztmit demZentralrat auf die Autorität undAusstrahlungskraft einer

Instanz, die die »Möglichkeit rein sachlicher Bestimmung alles sozialen Tuns«144

verkörpern soll.

Gemäß dem Prinzip des zwanglosen Folgens ist der Zwang dabei kein bevor-

zugtes Mittel, um seinen steuernden Zugriff durchzusetzen. Als oberste Körper-

schaft ist er nicht nurVerwaltungsorganunddamit,umanMaxWebersTypologie

anzuschließen, rational als einenotwendige zentrale Steuerungsinstanz eines ar-

beitsteiligen Prozesses legitimiert, er soll darüber hinaus als Repräsentation des

neuen Gemeinsinns und des sachlichen Geistes eine charismatisch zu nennende

Wirkung entfalten.145 »Die Gesinnung der Sachlichkeit ist, wenn überhaupt, von

dem so gebildeten Rat zu erwarten. Brächte auch er sie nicht auf«, erklärt Natorp

weiter, »würde er auch den Streit der Sonderinteressen in sich wieder aufkom-

menund gar herrschendwerden lassen, sowäre er freilich nicht besser […] als das

bisherige, einseitig ›politische‹ Imperium, er sänke damit selbst auf diese niede-

re Stufe herab.«146Die hier explizit werdende Ablehnung des Politischen, das hier

gleichgesetzt wird mit dem »Streit der Sonderinteressen«, der offensichtlich ei-

142 Ebd., S. 11.

143 Korsch (1969):Was ist Sozialisierung,S. 112–117; zuCole vgl.Masquelier (2016): BeyondCapitalism,S. 14.

144 Natorp (1920): Sozial-Idealismus, S. 76 f.

145 Zum Charisma-Begriff Max Webers vgl. Weber (2005): Wirtschaft und Gesellschaft, S. 832–873; vgl.

auch Abschnitt 10.5 dieses Buches.

146 Natorp (1920): Sozial-Idealismus, S. 77.
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ne aus dem pathetisch beschworenen Gemeinschaftsleben zu verbannende Be-

drohung darstellt, geht einher mit einer vehementen Kritik am Parlamentaris-

mus und am Parteiwesen. Zwar sollte in Natorps Vision (zumindest vorüberge-

hend) eine Koexistenz zwischen dem Parlament und dem Zentralrat bestehen.

Der Philosoph stellt aber fest, dass das Parlament nicht weiter das »Formprin-

zip der Gesellschaft«147 darstellen könne. Das parlamentarische System und das

Parteienwesen sind eben Repräsentationen der alten, nämlich antagonistischen

Ordnung.Die wissenschaftliche Sachlichkeit ist jedoch ihremWesen nach objek-

tiv, allgemeingültig und neutral und macht damit alle Parteienbildung überflüs-

sig.DiegesellschaftspädagogischeFunktionderRäte liegtdementsprechenddar-

in,die antagonistisch-politischeDimension sukzessive abzubauen,die »Schäden

der Herrschaft und des Herrschaftskampfes der Parteien«148 durch die heilende

Wirkungder Sachlichkeit zu beseitigen.Es ist entscheidend,dass hier dualistisch

Gemeinschaftlichkeit und Streit getrennt werden, die in einer alternativen Deu-

tung des Parlaments ja durchaus in einer Einheit gedacht werden könnten: näm-

lich in einer solchen,welche das Parlament als Repräsentation eines gerade durch

den gebändigten und kultivierten Streit geeinten politischen Gemeinwesens ver-

steht, als Verkörperung eines–ummitHannah Arendt zu sprechen– »Miteinan-

derlebens undGemeinsamhandelns«149, dasDissens undKonfrontationnicht aus

sich ausschließt. In Natorps Sozialismus hingegen liegt die Zukunft des Verhält-

nisses von Rat und Parlament in der Unterordnung des letzteren unter ersteren:

Die wirtschaftlichen wie auch politischen bzw. regierenden Institutionen wären

dem geistigen Rat zu unterstellen.150

MitderRepräsentationdergespaltenensozialenGesamtheitdurchparlamen-

tarische Parteien würden der gesellschaftliche Streit und die Uneinigkeit der In-

teressen nicht nur institutionell auf Dauer gestellt, sie würden als Teil der so-

zialen Wirklichkeit schließlich legitimiert und anerkannt werden. Das Rätewe-

sen verkörpere und verwirkliche hingegen die organisch-einheitliche »soziale Ar-

beit«, die den neuen Gesellschaftskörper hervorbringen soll. Anstelle des politi-

schen Streites, der parlamentarischer Politik zu eigen sei, würden hier der auf-

wärtsstrebende »Eros«151 der philosophischen Einsicht und die »concordia« der

gemeinsamen Arbeit an der Verwirklichung der Idee walten.152 Es dürfe »keine

Partei gelten«, schreibt Natorp, denn dies bedeute »Teilgemeinschaft. […] Jede

147 Jegelka (1992): Paul Natorp, S. 147.

148 Natorp (1920): Sozial-Idealismus, S. 10.

149 Arendt (2012): Die ungarische Revolution, S. 104.

150 Vgl. Natorp (1920): Sozial-Idealismus., S. 11.

151 Ebd., S. 220.

152 Ebd., S. 57.
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Teilung hebt die Einheitsordnung auf, die allein die Societas ausmacht. Der ge-

meinsame Grundirrtum aller Parteien ist – eben dies, die Partei.«153

Nicht nur mit dem sozialpädagogischen Gemeinschaftsideal sind jedoch das

Parteienwesen und der parlamentarische Betrieb unvereinbar, sondern auch

mit dem, was als die ›revolutionäre‹ Dynamik in Natorps Erziehungsidealismus

bezeichnet werden könnte. Parteien sind nämlich als institutionelle Repräsenta-

tionen gesellschaftlicher Interessen und damit den Subjekten, sowie sie sind,mit

ihren Bedürfnissen,Meinungen und Vorurteilen rechenschaftsgebunden. Gegen

das parlamentarisch-demokratische Parteiensystemkönnte also auch eingewen-

det werden, dass es an den Kräften des Beharrens hängt undwenig erzieherische

Impulse entfaltet. Der Zentralrat soll jedoch die Institutionalisierung und Ver-

körperung einer dynamischen Erziehung zum Gemeinschaftsgeist darstellen.154

Die sozialpädagogische Dynamik würde durch den demokratisch-parlamen-

tarischen Prozesses nur ausgebremst. Der Idee eines souverän gestaltenden

Zugriffs des Zentralrates auf das Gesellschaftsleben entspricht die Forderung

nach seiner radikalen Autonomie; er soll nicht nur »unabhängig vom politischen

Parlament« operieren, sondern auch unabhängig von allen ökonomischen In-

teressenlagen arbeiten können.155 Von Verfahrensweisen der demokratischen

Kontrolle des Zentralrates spricht Natorp nicht; der Geist dürfe nämlich »keiner

anderen letzten Kontrolle unterstehen als der des Geistes selbst«.156 Es wäre da-

her vollkommen verfehlt, den Zentralrat als eine politischeVertretungsinstanz zu

deuten.157Man könnte sagen, dass der Rat nicht legitimiert ist durch die Vertre-

tung der Anliegen des »seienden« Volkes mit dessen empirischen Bedürfnissen,

sondern souverän die Realisierung des »gesollten« Volkes, der ideellen neuen

Gemeinschaft und desNeuenMenschen betreibt.

Der Zentralrat wird gleichsam zur übergreifenden Planungsstelle der sozia-

len Lebensgestaltung. Er nimmt den Blickpunkt der Idee des Unbedingten ein,

von der oben in der Diskussion der Sozialpädagogik die Rede war. Der Neukan-

tianer spricht von »innerer Lebensgestaltung«,158 die von hier aus geleitet wer-

den soll, von der »Ideenschau«,welche »überhaupt erst die wahre Gemeinschaft«

und die »soziale Grundtugend« der »Gerechtigkeit159 ermögliche. Der Zentralrat,

153 Ebd., S. 22.

154 Die Aufgabe des Zentralrates als »eigentliche[r] Souverän in Staat« sei nicht »rechtliches oder ›poli-

tisches‹ Wirken«, ebenso wenig »unmittelbar wirtschaftliches, bildendes oder erziehendes Einzeltun,

aber schöpferisches Entwerfen und immer neu Ausgestalten […] des Einheitsplanes all solchen, ja nie

stillstehenden, sondern unablässig fortschreitenden Tuns«. Ebd., S. 72.

155 Ebd., S. 8.

156 Ebd., S. 11.

157 Vgl. ebd., S. 75.

158 Ebd.

159 Ebd., S. 220.
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der die Expertise für Fragen der Bildung und damit für den letzten Zweck der

rechtlichen und institutionellen Gestaltung des Gemeinwesens für sichmonopo-

lisiert, beansprucht diesen Standpunkt damit exklusiv für sich. Die Führung ge-

bühre allein den »›Philosophen‹, das heißt, die der letzten, radikalenBegründung

und damit der Kritikmächtig sind,müssen Könige sein«.160Vielsagend ist dabei,

dass Natorp in keiner programmförmigen oder anderweitigen Form kommuni-

ziert, worin die konkreten Ziele bestehen, von denen sich der Zentralrat leiten

lässt. Es ist lediglich von der Ideenschau die Rede.Hans Kelsen hat in seiner klei-

nen SchriftWas istGerechtigkeit? bemerkt, dass bereits Platon die Frage des letzten

Ziels der Philosophenherrscher nicht mit begrifflichen Erkenntnisinhalten, son-

dernmit dem esoterischen Bild der Schau der Ideen antwortet.161Damit wird die

Existenz von Einsichten postuliert, die nur dem Eingeweihten zugänglich sind

und deren Erwerb ausschließlich auf einem bestimmten Weg des Einsichtsge-

winns möglich ist, dessen Offenlegung und methodische Reproduktion, damit

aber auch öffentlich-demokratische Anwendung als unmöglich oder auch uner-

wünscht erscheint. Die Feststellung der leitendenWahrheit, an der das Gemein-

wesen ausgerichtet werden soll, ist dem Zentralrat vorbehalten, die Teilhabe an

der Schau der Ideen beschränkt sich für den Rest des Gemeinwesens auf die Ge-

folgschaft gegenüber dem Zentralrat.

Spätestens hier ist der Punkt erreicht, an dem Natorps politischer Entwurf

an den systematischen Vorgaben aus seiner Abhandlung Sozialpädagogik zumes-

sen ist. Dort hatte Natorp argumentiert, dass die Trennung der sozialen Tätig-

keitssphären von Arbeit,Willensregelung und vernünftiger Kritik als durchlässi-

ge zu verstehen ist,undeineUmsetzung inFormeiner berufsständischenSpezia-

lisierungmit der damit einhergehenden Departementalisierung der praktischen

Erkenntnis zugunsten einer vielseitigen Betätigung der Individuen abgelehnt.

Dementsprechend hatte er seine Referenz gegenüber dem platonischen Philoso-

phenstaat dahingehend relativiert, dass im Grunde von der »Herrschaft der Phi-

losophie« als einer Form des Wissens bzw. der Erkenntnis die Rede sein müsste

und nicht von der Herrschaft der Philosophen als einem Berufsstand.162 Dieses

Wissensollte einermöglichstbreitenMengeanMenschenzugänglichwerden,die

damit zu vernünftiger Kritik und Deliberation über Bildungsziele befähigt wer-

den soll.

Der Vorschlag, diese einer bestimmtenKörperschaft als Aufgabe zuzuweisen,

folgt indes einem anderen bereits in der Sozialpädagogik ausgeführten Gedanken.

Es ist dies das Prinzip »proportionaler Gleichheit«, das Natorp mit Blick auf den

160 Ebd., S. 240.

161 Vgl. Kelsen (2019): Was ist Gerechtigkeit?, S. 27.

162 Vgl. Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 203.
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Aristokratismus in Platons Idealstaat rechtfertigt.Dieses besage, dass »der Tüch-

tige befehlen, der Untüchtige gehorchen müsse; aber nicht, weil jener größere

Ansprüche an ›Gutes‹ erheben dürfe, sondern aus dem ungefähr entgegenge-

setzten Grunde: weil größere Leistungen von ihm zu verlangen seien.«163Höhere

Positionen in der gesellschaftlichen Hierarchie sind nicht bloß individualistisch

alsGratifikationen für erbrachteLeistungzuverstehen,sondernvomStandpunkt

der Gemeinschaft als den jeweiligen Fähigkeiten entsprechende Verpflichtungen

der Einzelnen gegenüber dem Ganzen. Dieses Verdienstprinzip unterscheide

sich vom der herrschenden politischen Ungleichheit zugrundeliegenden Klas-

senprinzip, das auf unverdienten Privilegien aufbaut. »Der Befehlende und

der Gehorchende« sind beide »Eigentum der Gemeinschaft, ihr Befehlen und

Gehorchen ist Dienst der Gemeinschaft«; und insofern die Unterschiedlichkeit

der Aufgaben und Verpflichtungen, aber auch der Positionen innerhalb der

staatlichen Hierarchie funktional dem Wohl der Gemeinschaft dient, könne der

platonische Aristokratismus »amEnde auchDemokratismus heißen«.Gleichheit

als Prinzip der Demokratie sei nämlich als Gleichheit der »Verpflichtung« zu

verstehen,164 »die gegebenen Kräfte in den Dienst des Guten und, sofern das

Gute Gemeinschaftssache ist, in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen; welche

an sich gleich Pflicht sich empirisch modifiziert nach dem Maße der Fähigkeit

des Einzelnen.«165

Damit ist aber die Gleichheit nur vonseiten der gleichen Verpflichtung der

Bürgerinnen und Bürger zum ihren Fähigkeiten gemäßen Dienst in den Blick

genommen. Daneben findet man in der Sozialpädagogik einen anerkennungs-

und rechtsorientierten Gleichheitsbegriff, dem der Aristokratismus des so-

zial-idealistischen Systems Genüge tun muss. Als »sittliche Forderung« habe

die Gleichheit nämlich »den klaren Sinn, daß jeder, auch wer tatsächlich auf der

niedrigsten Stufe derMenschheit steht, des Sittlichen fähig ist oder befähigtwer-

den kann, mindestens hätte befähigt werden können«.166Hermann Cohen sollte

einige Jahre nach dem Ersterscheinen von Natorps Sozialpädagogik argumen-

tieren, dass die unbedingte Anerkennung der sittlichen Gleichheit der ethische

Grund für das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht sei.167 An die Stelle des

demokratischen Ideals der Gleichberechtigung zur Teilhabe an der politischen

Entscheidung tritt hingegen in der Revolutionsschrift des Philosophen eine

aufgrund spezieller Kompetenz mit der höchsten Stufe praktischer Entschei-

163 Ebd., S. 139.

164 Vgl. zumMeritokratismus die Abschnitte 10.4.1 und 10.4.2.

165 Ebd., S. 140.

166 Ebd., S. 138.

167 Cohen (1928): Das allgemeine, gleiche und direkteWahlrecht.Vgl. die Ausführungen in denAbschnitten

8.2.3 und 10.3 dieses Buches.
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dungsfindungbetrauteKörperschaft. ImentworfenenRätestaat tritt an die Stelle

des unabhängig von seinen Fähigkeiten zur Beurteilung, Beratschlagung und

Abstimmungüber ihmundurchdringliche Sachverhalte berechtigtenBürgers der

Demokratie der fachkundige Funktionär im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit

mit berufs- bzw. tätigkeitsspezifischer Mitbestimmungsmöglichkeit. Insbeson-

dere der physisch arbeitende Stand verliert die Befugnis, sich gleichberechtigt

in die Entscheidungsfindung zu den grundlegenden Fragen der politischen Ge-

staltung des Gemeinwesens einzuschalten – in der repräsentativen Demokratie

vollzieht sich das zumindest indirekt und mittelbar, nämlich durch die Wahl der

Parteien und Volksvertreter.

Was in Natorps Plänen keinen Platz hat, ist die demokratische Öffentlichkeit

als Ort des gemeinschaftlichen und vielstimmigen Gebrauchs der praktischen

Vernunft, in dem eben auch der Inkompetente zu allen Fragen des Gemeinwe-

sens Stellung nehmen und sich auch durchsetzen kann, wo er aber auch durch

die Konfrontation mit anderen und konträren Standpunkten zu Abwehrreak-

tionen, zum Gesprächsabbruch und zur dogmatischen Versteifung, aber auch

zur Reflexion und Revision seiner Meinungen bewogen werden kann. Streit,

aber auch das politische Scheitern und die Enttäuschung als Momente eines

demokratischen Lernprozesses ohne klare Rollenverteilung von Erzieher und zu

Erziehendem bleiben hier unberücksichtigt; die Rollen sind eindeutig verteilt,

lernen heißt in erster Linie zu folgen. Der Gleichheit soll Genüge getan werden,

indem die minderbefähigten Teile der Gemeinschaft durch Bildung zur Befähi-

gung für die Politik emporgehoben werden. Der Anspruch auf Bildung verhält

sichmit Blick auf die Befähigungen in »umgekehrter Proportion« zum Anspruch

auf Macht: »Wie der Kranke mehr leibliche Pflege für sich fordern darf als der

Gesunde, so hat der weniger Begabte Anspruch auf desto größere Sorgfalt für

seine Bildung.«168

Dieser in den Begriffen der Erziehungswissenschaft »autoritativ«169, wenn

nicht gar paternalistisch zu nennende Charakter des Erziehungsstaats Na-

torps musste zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Schrift Sozial-Idealismus

natürlich gegen die im Raum stehenden alternativen, weit demokratischer aus-

gerichteten Ordnungsmodelle verteidigt werden. Die Rechtfertigungsstrategie

Natorps ist eine klassisch platonische:Weil in dieser Regierungsform nachMaß-

gabe der Idee und des Wissens entschieden wird und nicht nach Maßgabe von

unqualifizierten Meinungen, Vorurteilen oder auch Partikularinteressen, ist

dieser Staat jedem anderen Staat vorzuziehen. Da eine Körperschaft der Besten

immer nur die besten Entscheidungen treffen kann, so der an Platon angelehn-

168 Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 140.

169 Vgl. Schmid (1975): Erziehung.
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te Argumentationsgang, stellt sie die beste Form der Regierung dar, die auch

denjenigen am unteren Ende der Hierarchie den größten Nutzen bringt.

Die Legitimität einer solchen Ordnung ist dann aber natürlich abhängig von

der Frage, ob sich Selektionsmechanismen finden lassen, die Rekrutierung der

Besten für die Aufgabe der Staatsleitung garantieren. Der von Natorp ausge-

führten Kompetenzenverteilung entsprechend können es nur die Angehörigen

des Zentralrats selbst sein, die zu dieser Selektionstätigkeit qualifiziert sind.

Der Zentralrat kann sich also, ist er einmal installiert, nur selbst reproduzieren.

Es muss sich hier der Verdacht einstellen, ob nicht die Selektionsmechanismen

zur Konstituierung des Zentralrates, die laut Natorp nach dem Vorbild von

Verfahrensweisen der inneren Auslese akademischer Körperschaften gestaltet

werden sollen,170 amEnde zumentscheidendenMittel werden, umdessen innere

Konsensualität und damit Fähigkeit zu einheitlicher Entscheidung herzustellen

und zu bewahren; denn rekrutiert würden in dem von Natorp vorgeschlagenen

Verfahren wohl vor allem solche Anwärter, die mit den Angehörigen »auf einer

Linie« sind.

7.2.3 »Frohlocken in der Not der Stunde«. Katastrophische Peripetien

Der Einheit wird in Natorps Staatsentwurf alles andere untergeordnet. Zwar soll

in Natorps sozialistischem Gemeinwesen die Vielfalt der Individualitäten nicht

aufgehoben, sondern im Gegenteil sogar zur Entfaltung gebracht werden; doch

diese Pluralität bezieht sich auf die unterschiedlichen Modi, die Einheit des Ge-

meinschaftsbewusstseins und der Gemeinschaftsarbeit zu realisieren. Der Phi-

losoph gebraucht das Bild der Vervielfältigung durch Spiegelung: »Der Sinn des

Sozialismus ist also jeneHarmonisierung, in der die ganze Spannung der Gegen-

sätze erhalten bleiben muß, gerade um die Harmonie ins Unendliche zu vertie-

fen.«Die »Vielheit«,die nicht eliminiertwerden soll, ist nur eineMannigfaltigkeit

»individuelle[r] Spiegelung[en] des einenGeistes«. Sozialismus sei notwendiger-

weise »Idealsozialismus«, Überwindung der Antagonismen letztlich nicht durch

eine Neuverteilungmaterieller Güter, sondern durch das gemeinsame Ideal.171

Die vom Philosophen verwendete visuelle Metaphorik deutet an, dass trotz

der betonten Bedeutung der gemeinsamen Beratung und Planung die sachli-

che Entscheidungsfindung nicht wie in der parlamentarischen Politik aus der

kommunikativen Konfrontierung heterogener Ideen und Interessen hervorgeht,

sondern aus der Erfassung der einen Idee, zu der die Geistigen einen privile-

170 Vgl. Natorp (1920): Sozial-Idealismus, S. 11, 77.

171 Ebd., S. 191.
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gierten Zugang haben, die darüber hinaus aber über das homogene Medium des

»Geistes« – ein aus dem Begriffsrepertoire des spekulativen Idealismus stam-

mender Begriff, der in Sozial-Idealismus den nüchterneren transzendentalphilo-

sophischen Begriff des ›Bewusstseins‹ verdrängt – den gesamten Sozialkörper

durchdringt und vereint. Die traditionelle metaphysische Dichotomie, die das

Sein, die Wahrheit und den Nous der Einheit zuordnet, die Vielheit und den

Widerspruch aber zum Prinzip des Nichtseins, des Ungeistigen und Unwahren

erklärt, wird auf die Beurteilung des Verhältnisses von Politik und Philosophie

angewendet. Politik ist die Austragung dessen, was zwischen den Menschen

Uneinigkeit erzeugt; Parlamentarismus und Parteiensystem aber kultivieren

Uneinigkeit, sie beharren gleichsam auf ihr und sind also geistfremd. Das nach

Natorps Terminologie »Gegensätzliche« in der Gesellschaft soll zwar nicht aus-

gelöscht werden, doch es wird radikal gezähmt, indem es auf die untergeordnete

Ebene der reinen Ausführung beschränkt wird. Die Voraussetzung einer verbin-

denden Schau der Idee schließt prinzipiell aus, eine spezifische Rationalität

des Politischen zu denken, die den Streit der Meinungen und die Uneinigkeit

nicht bloß als einen auf dem Weg zur vollen Einsicht zu überwindenden Man-

gelzustand betrachtet, sondern gerade die Uneinigkeit als ihr Lebensprinzip

hat.

Die Autorität der geschauten Idee ist es, die Natorps sozial-idealistischen

Staat zusammenhält, und auf die Durchsetzung einer solchen autoritativen Gel-

tung jenseits von Politik im herkömmlichen Sinne setzte er seine Hoffnungen.

Nicht durch politischen Machtkampf könnte sie verwirklicht werden – denn

dies würde den Sozialidealismus ja nur in die Position eines politischen Akteurs

und einer Bestrebung unter vielen versetzen und damit zu einem Teil dessen

machen, was abgelehnt wird. Wenn Natorp realpolitischen Fragen wie der nach

dem Einsatz der staatlichen Zwangsgewalt zur Durchsetzung und Sicherung der

vernunftgemäßen Regierung in seinem Diskurs keinerlei Raum gibt, so ist dies

nicht lediglich auf eine Ratlosigkeit angesichts der erwartbaren Widerstände

zurückzuführen, sondern ergibt sich vielmehr ganz aus der Logik des sich im

Grunde gegen Politik als solche richtenden Unternehmens.

Folgt man den sozialphilosophischen Überlegungen der Sozialpädagogik,

so ist die Gravitationskraft der politisch-sozialen Realität, durch die auch der

vernunftgemäße Veränderungswille in die Niederungen des politischen Macht-

kampfes hinabgezogenwird und aufWiderstände durch gegenläufige Interessen

trifft, kein in der Natur des Sozialen oder des Menschen gründendes Gesetz,

sondern ein Resultat von Bedingungen, in denen die vernunftgemäße Ordnung

des sozialen Willens eben noch nicht einzurichten ist. Ihre Überwindung lässt

sich, schenkt man Natorp Glauben, dabei anders denken als in Form der Durch-

setzung einer Partei im Kampf der Interessen und Strebungen. Um dies näher
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zu erörtern, soll abschließend ein erneuter Blick auf Natorps Willenstheorie

geworfen werden.

Diese geht von einer Kontinuität zwischen den einzelnen Stufen des Wil-

lens aus, die mit den Begriffen der »Tendenz« oder auch der »Kraft« gefasst

wird. Unter »Tendenz« bzw. »Kraft« ist ein Substrat des Willens zu verste-

hen, das in den Affektäußerungen des Triebs, den expliziten Zielsetzungen des

Willens im engeren Sinn und der moralischen Reflexion des Vernunftwillens

drei unterschiedliche Manifestationsformen hat. In seiner vernunftgemäßen

Form bestimmt die Ausrichtung am Prinzip der intersubjektiven Willenseinheit

auch die beiden untergeordneten Stufen. Diese Unterordnung unter das Diktat

der Vernunft hat nun zwar in der transzendentalen Einheit des Bewusstseins

ihren logischen Grund, sie ist aber dadurch mit Blick auf das empirische Be-

wusstsein noch nicht garantiert. Vielmehr muss sich das Wollen erst zu seiner

vernunftgemäßen Form hocharbeiten. ›Hocharbeiten‹ würde allerdings eine

terminologische Fehlentscheidung darstellen, wenn darunter ein planmäßiges

Anstreben eines von vornherein bewussten und feststehenden Zieles verstanden

würde.

Die Tendenz oder Kraft desWillens ist nicht a priori auf vernunftgemäße Zie-

le gerichtet, sondern bezieht sich auf diese im Zuge eines Erfahrungsprozesses,

in dem sich das Diktat der Vernunft geltendmacht. Dies vollzieht sich aber nicht

durch die begriffliche Einsicht in ein formales Prinzip, wie es etwa die Kritik der

praktischen Vernunft nahelegt, sondern im Zuge von Erfahrungen der Not und des

Schmerzes, wie es der Kant des Traktats Zum ewigen Frieden und der Ideen zu ei-

ner allgemeinenGeschichte inweltbürgerlicherAbsicht oder Platon in seiner Politeia ins

Auge gefasst hatten. Dies gilt in gleichem Maße für die Entwicklung des Indivi-

duums wie für jene der sozialen Gemeinschaft. Zur vernünftigen Ordnung wird

derWille erst im Zuge von Enttäuschungen geläutert, die aus seiner fehlgeleiteten

Ausrichtung resultieren. Die »praktische Einsicht (φρόνησις) […] behauptet die

Herrschaft (so erklärt es Plato), indem sie die Macht des Scheins bewältigt, der

uns in die Irre treibt und zu fortwährendem Selbstwiderspruch nötigt, und der

Seele Ruhe schafft im Verharren bei dem Wahren, d. i. durch Konzentration im

Bewußtsein.«172DieMacht des Scheins leitet denWillen fehl,wenn etwas »Endli-

ches zum letzten, absolutenZiel«173 erhobenwird.Natorp erklärt in einer Passage

derSozialpädagogik inAnlehnungandieAktpsychologie FranzBrentanos,dass die

gegenständlicheWelt als Feld vonZielsetzungendadurch erscheint,dass das »Be-

wußtsein Gegenwärtiges auf ein Nichtgegenwärtiges (d. i. Tendenz)«174 bezieht.

172 Natorp (1920): Sozialpädagogik, S. 71 f.

173 Ebd., S. 64.

174 Ebd., S. 60.
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In dieser Leistung des Bewusstseins liegt auch die Gefahr der imaginären Be-

setzungen vonWillensobjekten begründet, die im Prozess der Erfahrung keinen

Bestand haben können. Im individuellen Leben vollzieht sich die Enttäuschung

als Erfahrung derUnmöglichkeit, in der Erreichung von endlichen Zielsetzungen

zurRuhezukommen,als über jedeBefriedigunghinausgehenderÜberschussdes

Triebes. In einer an den späten Freud erinnernden Passage argumentiert Natorp,

dass das Gegenstück zur unweigerlich sich immer wieder von Neuem einstellen-

den Enttäuschung im Grunde nichts anderes als der Todeswunsch des Bewusst-

seins ist:

So wenig ist sie [die Befriedigung; Anm. A. D.] es, die den Trieb ins Leben ruft und am Leben

erhält; sie lebt vielmehr von ihmals er von ihr.Ein Streben,das nur seine Befriedigung erstrebte

undweiter nichts,würde seine eigeneVernichtung,alsoüberhauptnichts zumZiele haben.Also

wäre die Konsequenz, daß der Totalinhalt alles Strebens der Tod alles Strebens wäre.175

Die vernunftgemäße Läuterung des Willens bedeutet eine Befreiung von einem

letztlich selbstdestruktivenWiederholungsmuster:

Entweder, ich nehme fort und fort Empirisches für Unbedingtes, um zu schmerzlicher Enttäu-

schung immer wieder durch Erfahrung Lügen gestraft zu werden; oder ich mache mir ein für

allemal voraus klar, daß man nur das Unbedingte unbedingt wollen, dann aber auch nicht er-

warten soll, es in der Erfahrung je anzutreffen.176

Die Erklimmung der Stufe des Vernunftwillens ähnelt strukturell dem, was

Freud als »Sublimierung« beschrieben hat; sie besteht in einer Neuausrichtung

von Triebenergien als Folge derNichterfüllung von Erwartungen undWünschen.

Natorp spricht in diesem Zusammenhang auch von der »Selbsterhaltung des

Strebens«.177 Nun ist aber die Macht des Scheines im sozialen Leben nicht we-

niger präsent als in der individuellen Existenz, die destruktiven Potentiale sind

dafür umso größer. Bereits zwanzig Jahre vor der Revolution schildert Natorp in

vagen Konturen ein Szenario, in dem der Einsatz der Mittel der modernen Tech-

nik der Natur- und Menschenbeherrschung zu falschen Zwecken zum Anlass

einer gesellschaftlichen Umkehr wird:

Die Heroen des Willens, sofern sie unter der Stufe der Sittlichkeit bleiben waren allzeit nur

gewaltige Techniker, und die Macht der Technik, die Virtuosität z.B. der öffentlichen Gewalt-

übung,wurde ihnendann leicht zumVerführer.So sind vielleicht die ernstesten sittlichenSchä-

den des heutigen sozialen Lebens Folgen einer großartig entwickelten, doch ethisch rücksichts-

losen Technik. ZumGlück liegt in eben dem,was dasÜbel verschuldet, auch dieMöglichkeit der

Heilung: nur eine in denDienst des Sittlichen gestellte gewaltige Technik dermenschlichen Ar-

175 Ebd., S. 64.

176 Ebd., S. 46.

177 Ebd., S. 77.
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beit, eine Technik, die das Ganze der Bedingungen menschlicher Arbeit, von den letzten, phy-

sikalisch-chemischen Grundlagen an durchs Biologische und Anthropologische bis hinauf zum

Soziologischen in einer großen Einheit zusammenfasst, wird imstande sein, dieWunden, wel-

che die einseitige Entfaltung der Technik der Menschheit geschlagen hat, auch wieder zu hei-

len.178

Hinter den »Heroen desWillens« lassen sich zwanglos die politischen Führer der

Vergangenheit, hinter der »Macht der Technik« die Herrschafts- und Gewaltmit-

tel des Staates wiedererkennen.Mit der Rede von »Verführung« werden Ziele an-

gedeutet, die in der überkommenen Politik verfolgt und im Zuge eines Enttäu-

schungsprozesses entkräftet werden.

Dieser Moment der Einsicht und Heilung aber ist für Natorp mit dem Ende

des Weltkrieges gekommen. An die Stelle des Einsatzes der technischen Macht-

mittel im Kampf ums Dasein tritt die Schau der Idee, aus der sich dem schau-

enden Subjekt die Notwendigkeit eines Neuanfangs und der Umgestaltung, aber

auch – für die durch den Zentralrat zu führende Menge – der Unterordnung er-

gibt. Sie steht bei Natorp am Ende eines Gewaltprozesses, in dem sich die Kräfte

der alten und falschen Ordnung selbst zerstören und um ihre eigene Existenzbe-

rechtigung bringen:

NurausdemZusammenbruch,ausdem ›Umsturz‹, indemunvermeidlichauchmanches stürzt,

was stehen bleiben sollte, ja oft geradezu aus dem äußersten von Gewaltübung wird die Unge-

walt geboren, weil erst die Gewalt an der Gewalt zerbrechen muss, damit für die Ungewalt der

Boden frei wird.179

In dieser katastrophisch-kathartischen Vision ist es erst der gewaltsame Zusam-

menbruch des »hohl[en] und fundamentlos[en]«180Baus, der Sturz der alten Ido-

le,ausdemherausderneueGeist sichdieBahnbrichtunddenNeuanfangermög-

licht.Gesetztwird also vor allemauf einen ethischenGesinnungswandel, auf eine

geistigeUmkehr, die nicht zielgerichtet herbeigeführtwerden kann, die aber sich

aus den katastrophischen Entwicklungen der Politik und damit der Geschichte

ergeben würde.

Natorps Sozial-Idealismus ist ein sich der Rhetorik des chiliastischen Enthu-

siasmus reichlich bedienendes Stück philosophisch-politischer Prophetie, geäu-

ßert angesichts des Kriegsgrauens, der zugespitzten sozialen Konflikte und der

nach dem verlorenen Krieg herrschenden Not. Nirgends wird dies deutlicher als

an folgender Stelle voller Pathos:

178 Ebd., S. 82.

179 Natorp (1920): Sozial-Idealismus, S. 254.

180 Ebd., S. 2.
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Und so frohlocken wir in der Not der Stunde. Sie ist überreich, wie an Todesnöten und

Höllenstürzen, so an Auferstehungen und Auffahrten. […] Wir, die Erlebenden, wissen, es

ist, und nur der gar nicht zu bewältigende, immer neu uns überströmende Reichtum dieses

Erlebens ist es, der die Aussprache so schwer macht. Sie will auch zuletzt gar nichts mehr

besagen als: Erlebt mit uns, dann werdet ihr verstehen!181

Der Auslöser der läuternden Erfahrung ist der Abgrund der Katastrophe, der sich

im Anblick der fortgesetzten Eskalation öffnet und der die Notwendigkeit der

Umkehr und des Neuanfangs evident macht. Dem sich verschärfenden Kampf

als Ausdruck des »Muthaften«, stehen die kollektive Noterfahrung einer Schick-

salsgemeinschaft, mithin eine sub-vernünftige leibliche Erfahrung und ein sub-

ethisches Begehren nach deren Linderung gegenüber,182 die durch den idealis-

tischen philosophischen Diskurs kanalisiert und in positive Handlungsenergie

umgewandelt werden sollten. Die irregeleitete muthafte Subjektivität muss al-

so erst durch die kreatürliche Noterfahrung »gebrochen« werden, um dann der

vernunftgemäßenOrdnung denWeg bereiten zu können.Es ist der aus demVor-

hergehenden bereits bekannte Topos der Selbstvernichtung des Schlechten – der

Gewalt – und der Epiphanie der Not, dessen sich Natorp bedient, um der bisher

umgangenenpolitischenFragederUnterordnungunter die FührungdesZentral-

rates zu begegnen.

Die Frage stellt sich nämlich, wie die in gegensätzliche Interessen gespalte-

ne Gesellschaft zu einer Gefolgschaft des Zentralrates zu verwandeln, wie etwa

der die Voraussetzung der Arbeitsgemeinschaft bildende gemeinwirtschaftliche

Zugriff auf die Produktionsmittel durchzusetzen wäre, ohne sich in die Niede-

rungen des politischen Kampfes zu begeben. Folgt man dem Marburger Philo-

sophen, so ist der Weg der politischen Machteroberung und der Durchsetzung

seiner Ideen auf dem Wege des staatlichen Zwanges nicht alternativlos. In die-

sem Zusammenhang bemüht er das Bild der Selbstheilung einer kranken, auto-

destruktivenGesellschaft, die von sich aus zurÜbertragung von Souveränität aus

Einsicht und zu einer Autorisierung der Körperschaft der philosophischen Staats-

lenker, die Rolle des schlichtenden und leitenden Dritten einzunehmen, gelangt.

Hermann Herrigel kommentierte zu diesem Punkt in seiner Rezension der

Schrift Natorps äußerst zutreffend:

Damit fällt der politische Gegensatz zwischen der Zentralbehörde als der Trägerin der Macht

und den Einzelnen, die dem Druck der Macht ausgesetzt sind, weg; die Überwindung dieses

Gegensatzes zwischen Machtsubjekt und Machtobjekt ist das letzte Ziel der pazifistischen Be-

strebungen der Abschaffung der Politik.183

181 Ebd., S. 256.

182 Vgl. den Abschnitt 2 zum Begriff des Pathischen.

183 Herrigel (1921): Politik und Idealismus, S. 69.
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Die im ersten Abschnitt des vorliegenden Buches diskutierte Vorstellung einer

disruptiven Loslösung von der Verstrickung in einen zerstörerischen Gewalt-

prozess verbindet sich hier mit einer paternalistischen Politikkonzeption. Man

könnte hier einen Umgang mit der Frage des realen, den weitreichenden Verän-

derungsvorhaben des Philosophen entgegengesetzten Machtdefizits sehen, der

ebenfalls bereits bei Platon zu finden ist. Dieser spricht nämlich in der Politeia

davon, dass sich der Bürger dem Philosophen wie der Kranke dem Regime des

Arztes unterstellen sollte.184 Der Philosoph tritt bei Platon als Retter und Heiler

auf,185 dem die Bürgerschaft aus der Erfahrung der Not heraus, die nach Pla-

ton der politischen Geschichte innewohnt und der er in seiner Darstellung des

Kreislaufes der politischen Ordnungen mit seiner Einmündung in die Tyran-

nis eine zentrale Rolle beimisst, die Geschicke des Staates in die Hände legt.

Dadurch würde mit der zyklischen Zeit der Politik gebrochen und mit der den

Ideen entsprechenden, wohlgeordneten Herrschaft der Philosophen eine neue

Zeitlichkeit, nämlich eine der Beständigkeit, eingeführt.

7.3 Othmar Spann und der wahre Staat. Exkurs zum

Sozialidealismus von rechts

In seiner Schrift über Platos Staat hatte Natorp den zur Verteidigung der plato-

nischen Republik vorgebrachten Ausspruch Kants, die »Berufung auf vorgeblich

widerstreitendeErfahrung« als Einwandgegendas,was der philosophische Idea-

lismus fordert, sei als »pöbelhafte«186 abzulehnen, damit begründet, dass »nicht

das Zeugnis der Erfahrung« zu verwerfen sei,

sondern eine solche Berufung auf Erfahrung, welche für ihre stets bedingten Aussagen unbe-

dingteGeltung inAnspruchnimmt.Erfahrung ist jederzeit bedingte Erkenntnis; der Ausspruch

eines Erfahrungssatzes als eines unbedingt gültigen ist also dem Grundgesetz der Erfahrung

selbst entgegen.187

184 Platon (1958): Politeia, 489 b–c, S. 204; vgl. auch Natorps Bemerkungen dazu in Natorp (1922): Platos

Staats, S. 15 f., 24 f. ZumMotiv derHeilung inNatorps politischen Schriften vgl. Tucker (1984): Ereignis,

S. 210.

185 Vgl. Platon (1958): Politeia, 501e, S. 215. Ein entsprechendes Motiv hatte Natorp im volonté générale bei

Rousseaugefunden; dieUnterwerfungunterdenGemeinwillengründetdemnach imBewusstsein,dass

sich die Gemeinschaft nur auf diesemWeg erhalten kann, ist also ein Akt der Selbstrettung.Vgl.Natorp

(1922): Rousseaus Sozialphilosophie, S. 60.

186 Kant (1956): Kritik der reinen Vernunft, A 317, S. 352.

187 Natorp (1922): Platos Staat, S. 16 f.
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Mit Blick auf den Ersten Weltkrieg und seine Folgen ließe sich in diesem Sinne

ergänzen, dass es in der historischen Erfahrung Rupturen gibt, die die Wahr-

nehmung ihrer scheinbaren Gesetzlichkeiten und Notwendigkeiten und der

Spielräume des Möglichen einschneidend verändern. Was zuvor als realitäts-

fremd und utopisch erschien, gilt nunmehr als Forderung der Stunde und als

machbar, der politische Wirklichkeitssinn ist für die Dauer dieses Ausnahmezu-

stands verändert, gleichsam entzügelt.

Natorp sah im Jahr 1919, zur Zeit der Entstehung seiner Schrift Sozial-Idealis-

mus, einen Bruch mit den bisherigen Grenzen des Möglichen als im Gange be-

findlich – also zu einer Zeit, in der bürgerkriegsnahe Zustände Berlin, Bremen,

München und andere Orte in Deutschland und ganz Mitteleuropa heimgesucht

hatten und sich abzeichnete, dass das aus demKrieg kommendeDeutschland ei-

nes sein würde, dem die Gegensätze der Klassen, Ideologien und Parteien tiefer

eingegraben waren denn je. Mag auch Natorps enthusiasmierte und pathetische

Diktion aus der historischen Distanz einen befremdlichen Eindruck machen, so

weist die Vorstellung einer Selbstunterstellung der Politik unter eine Form trans-

politischen Regierens, wie sie in Natorps Sozialidealismus beworben wird, doch

eine gewisse Nähe auf zu Überlegungen zu einem Herunterfahren der regulä-

ren, durch Konflikte und damit bedingte Blockierungen von politischer Hand-

lungsfähigkeit gekennzeichneter demokratischen Prozesse zugunsten einer Au-

torisierung expertokratischer Steuerung, die gegenwärtig infolge der Klimakrise

diskutiert werden. Auch hier ist es das Motiv einer drohenden irreversiblen Ka-

tastrophe, angesichts der der konfliktanfällige Normalmodus der Politik durch

ein »sachliches« Handeln ersetzt werden soll, das allein als demHandlungsdruck

gewachsen erscheint, der vom Klimawandel ausgeht. Von Natorps Ideen unter-

scheiden sich indes diese gegenwärtig debattierten Vorschläge in dem entschei-

denden Punkt, dass sie nicht als Realisierung einer imVerhältnis zurDemokratie

»wahren« Organisation des Gemeinwesens angesehen werden, sondern lediglich

als Notstandsmaßnahmen auf Zeit.188

Der Läuterungsprozess, den Krieg und Revolution mit sich bringen sollten,

führt bei Natorp letztlich dazu, dass der Demos angesichts von Konflikten, den

er nicht zu bewältigen imstande ist, zwanglos die eben errungene Demokratie

zugunsten eines Systems aufgibt, in dem die Unkundigen sich unter die Füh-

rung der Experten für die Gestaltungsfragen des Gemeinwesens begeben. Es ist

dies also ein Szenario, das an jenes des LeviathanThomas Hobbes’ erinnert, nur

dass hier die Entscheidung über die Frage der Einrichtung des Gemeinwesens

nicht der Willkür des Herrschers anheimgegeben werden soll, sondern einer ra-

tionalen Prinzipien gegenüber verpflichteten epistemischen Elite, die jedoch für

188 Vgl.Wainwright/Geoff (2020): Climate Leviathan; Staab (2022): Anpassung.
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ihre Entscheidungen nur sich selbst gegenüber rechenschaftspflichtig ist, ihre

ausreichende normative Begründung nur selbst prüfen soll, womit ihr Handeln

aus der Perspektive des Außenstehenden von der Dezision kaum zu unterschei-

den ist. Weniger als eine bloße Unterwerfung unter den Leviathan versteht Na-

torp aber den Sozialidealismus als Herstellung einer natürlichen Arbeitsteilung

und damit als Hierarchie der Kompetenzen auf demGebiet der Organisation des

Gemeinwesens.Mankannhier denVersuch eines »Mandarins« undBildungsbür-

gers sehen, der in der allgemeinen utopistischen Begeisterung mit Blick auf die

revolutionäre Institution der Räte seine Ansprüche auf eine führende Funktion

im politischen Leben geltendmachen und imRahmen der Rätebewegung umset-

zen wollte. Eine solche Bestrebung war, wie die bereits erwähnten Räte geistiger

Arbeiter zeigen, kein Einzelfall, sie hatte jedoch im politischen Umfeld, in dem

der Philosoph sie zu popularisieren suchte – die radikale Arbeiterbewegung –,

keine echte Chance,Wurzeln zu schlagen.

Anders verhält es sich mit Othmar Spanns 1921 erschienenem BuchDer wahre

Staat.189 Die Ideen, die der konservative österreichische Ökonom und Sozial-

philosoph hier entfaltet, kann man als ein ungleich wirkungsreicheres Pendant

zum Entwurf Natorps von der politischen Gegenseite ansehen.190 Der »wahre

Staat« Spanns ist wie der Sozialidealismus Natorps eine soziale Ordnung, die

vom Prinzip der nach dem Gesichtspunkt von Fähigkeit und Einsicht gestuften

Berechtigung zur Teilhabe an politischer Machtausübung und damit Verant-

wortung bestimmt sein soll. Wie auch bei Natorp soll hier Sachlichkeit an die

Stelle des Kampfes der Weltanschauungen und Parteien dadurch treten, dass

niederstufige Interessen nicht im Prozess der politischen Entscheidungsfindung

interferieren, was dadurch erreicht werden soll, dass letztere jenen vorbehalten

bleibt, die das gesellschaftliche Ganze von derWarte eines neutralen Dritten aus

zu beurteilen imstande sind.

189 Zum ideengeschichtlichen Kontext und politischen Wirken dieses in der Zwischenkriegszeit einfluss-

reichen Denkers vgl. Roques (2015): (Re)construire la communauté, S. 137–180.

190 Unmittelbar nach der Revolution genossen korporatistische Staatsentwürfe als Gegenentwurf zur par-

lamentarischenDemokratie in den politischen Lagern des Konservativismus und des Liberalismus eine

großePopularität.Hier können exemplarisch angeführtwerden: Rathenau (1919): Der neue Staat; Broch

(1978): Konstitutionelle Diktatur als demokratisches Rätesystem; Schrecker (1919): Für ein Ständehaus;

Hildebrandt (1920): Norm und Verfall des Staates; Herrfahrtdt (1921): Das Problem der berufsständi-

schen Vertretung; Tatarin-Tarnheyden (1922): Die Berufsstände, ihre Stellung im Staatsrecht und die

Deutsche Wirtschaftsverfassung; Bunzel (1923): Der Zusammenbruch des Parlamentarismus und der

Gedankedes ständischenAufbaues; Steiner (1977):Die soziale Frage; Steiner (1989): BetriebsräteundSo-

zialisierung (Vorträge Rudolf Steiners von 1919); Voegelin (1997): Der autoritäre Staat (zuerst 1936). Über

die unterschiedlichenpolitisch-ideologischenSpielartendesKorporatismus vgl.Müller (1988):DerKor-

poratismus im Spannungsfeld von Konservatismus, Liberalismus und Sozialismus.



332 Synthesis von oben

Spann spricht jedoch, anders als Natorp, unumwunden von drei Ständen, in

die sich der Staat gliedern soll: dem wirtschaftlichen, dem politischen und dem

geistigen Stand. Die Selbstverwaltung, ein zentraler Begriff auch bei Natorp, ist

auch in der korporatistischen Ordnung Spanns der die Aufhebung der sozia-

len und politischen Gegensätze betreffende Schlüsselbegriff. Selbstverwaltung

bedeutet innere Selbstverwaltung der Stände, die den Rahmen demokratisch-

egalitärer politischer Teilhabe des Einzelnen bilden. Ihr Gegenstand ist zum

einen die Organisation bei der Erfüllung der an den Stand gestellten Aufgaben,

zum anderen – bei den wirtschaftlichen Ständen – die Bewältigung von Interes-

sengegensätzen und Aushandlung von Kompromissen zwischen Kartellen und

Gewerkschaften als einander gegenüberstehende Seiten.191 Die Möglichkeit der

politischen Teilhabe durch die Wahl von Repräsentanten gibt es für die Masse

nur im Rahmen dieser berufsständischen Interessenvertretung. Demokratie

soll »nur dort herrschen, wo Gleichheit nicht auf künstlicher Gleichmacherei,

sondern auf natürlicher und gesellschaftlicher Gegebenheit beruht«, und zwar

»nur in eigenen Angelegenheiten, nicht nach oben hin«, und zudem auch unter

der Aufsicht von »Staatskommissären« als Vertretern »übergeordneter Staats-

behörden«, die die Beschlüsse der Selbstverwaltungskörperschaften der Stände

auch wieder aufheben können, da anderenfalls eine »Einordnung der Stände in

das Ganze«192 nicht garantiert werden könne.

Während bei Natorp die Frage der Durchsetzung desWeisungsrechts der hö-

herstufigen Instanzen wohl mit Kalkül unklar gelassen wird, wird bei Spann der

autoritäre und patriarchische Charakter der Ständeordnung konsequenter und

offener vertreten.Wie bei Natorp sind es die Lehren der Zeit, das Überhandneh-

men der dissoziativen Kräfte, die Eskalation des politischen Konflikts, die zu ei-

ner Läuterung und Hinwendung zur »wahren« Ordnung führen sollen, was bei

Spann gleichbedeutend istmit der Enttäuschung vomDemokratismus und Libe-

ralismus als egalitaristischen und individualistischen Ideologien. Der Liberalis-

mus abstrahiert in der Betrachtung des Einzelnen als Rechtsträger von seinen so-

zialen Einbindungen und Eigenschaften, die Demokratie erteilt diesem Subjekt

unter Absehen von faktischenUngleichheiten agalitäre politische Teilhaberechte;

das Resultat ist die falsche Zusammenfassung der zuerst atomisierten Subjekte

in einander bekämpfende Parteien, in deren Agenden undWertidealen sich Pri-

vatinteressenundaufdas sozialeGanzebezogeneOrdnungsvorstellungenvermi-

191 Vgl.Spann (1921):DerwahreStaat,S. 256.Zur korporatistischen InstitutionalisierungderKompromiss-

findung zwischenArbeitgeber- undArbeitnehmervertretern vgl.Abschnitt 9.1 dieses Buches.Spann er-

kennt zwischen »wirtschaftsdemokratischen« Einrichtungen, die imGefolge von Kriegswirtschaft und

Revolution eingeführt wurden, Vorwegnahmen seiner eigenen Ideen; etwa im deutschen Reichswirt-

schaftsrat die Vorwegnahme einer »Ständekammer«. Vgl. ebd., S. 286 f.

192 Ebd., S. 230.
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schen. ImStändestaat soll unter der Führungdes geistigenStandesKonfliktivität

zwar nicht gänzlich zum Verschwinden gebracht werden, jedoch soll sie einge-

grenzt und zu rein sachlicher Auseinandersetzung gereinigt werden. Die Sphä-

re der Ideen wäre mit Blick auf die wirtschaftlichen Interessen, die in sie unter

demokratischen Verhältnissen eingedrungen sind, dekontaminiert. Den sozio-

ökonomischen Interessenwird ein spezifischer und begrenzterOrt der Aushand-

lung, nämlich die korporative Ständevertretung, zugewiesen, von dem die Be-

handlung der Fragen des Gemeinwesens separiert werden soll. »Der politische

Kampf wird klarer und großzügiger«, so Spann,

weil sich die Bildung der Parteien nicht auf demBoden derMassen abspielt, die umworben, die

betört, die umschmeichelt werden müssen, sondern auf dem höheren Felde zusammengefaß-

terVerbände.Undweil die reinwirtschaftlichen InteressenkämpfederVerbände teils gleichsam

privat unter diesen selbst ausgefochten werden, teils reinlich von den großen, sittlich-politi-

schen Ideen getrennt werden können.193

Sachlichkeit ist ein Konzept, das bei Spann einen unverhüllten antidemokrati-

schen Impetus beinhaltet. Sachlichkeit ist dasGegenstück zurUnsachlichkeit der

demokratischen Debatte, in der demagogische »Massengewinnungs- und Mas-

senverführungsarbeit«194 amWerke ist, wo der gewinnt, der sophistisch die Ma-

ximierung partikularer Vorteile und die Ausdeutung des Gerechtigkeitsbegriffs

zu verbinden versteht.Die demokratisch-liberale bzw. individualistische Epoche

ist für Spann eine Eskapade, nach der zu den zerrissenen Bindungen und zum

»Universalismus« als Gegenstück zum Individualismus zurückzukommen ist –

einer Anschauung des Sozialen, die »den Einzelnen der ganzenWelt [verbindet]«

und die Versprechung ausspricht: »Soviel das Individuum geben muß, nämlich

sein ganzes Selbst […], soviel wird ihm dawider gegeben: die Aufgehobenheit,

das Geborgensein in einem großen Zusammenhang, das Teilsein eines Gan-

zen, der ganzen Welt.«195 An die Stelle des abstrakten Staatsbürgers tritt der in

eine organische Gliederung eingefügte Funktionsträger. Geborgenheit finden

die Massen dann, wenn sie vom Anspruch ablassen, die »großen Fragen« der

gesellschaftlichen Organisation unmittelbar im Rahmen demokratischer Ver-

fahren mitentscheiden, wenn ihre Zuständigkeitshorizont auf lebenspraktisch

vertrautere Nahbereiche reduziert wird und die Frage der gerechten und guten

Einrichtung der Gesellschaft einer zu ihrer Beantwortung kompetenten Instanz

überlassen wird.

Als ersten Schritt dieser Läuterung wertet Spann den Zusammenbruch des

Parteiensystems, den in seinen Augen das Aufkommen des Rätegedankens dar-

193 Ebd., S. 289.

194 Ebd., S. 288.

195 Ebd., S. 70.
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stellt, der zum Ständeprinzip fortentwickelt werden soll.196 Wie Natorp agiert

der spätere Theoretiker des österreichischen Ständestaates Spann in einem

Deutungskampf um die Räte, die im diametralen Gegensatz zum »linken« Kon-

zept eines Instruments im Klassenkampf zum Instrument der Errichtung einer

Elitenherrschaft werden.Wie der Marburger Philosoph zeichnet Spann das Bild

einer Peripetie angesichts von drängender Not und Schmerz und bemüht das

chiliastische Motiv der Heilung durch die Katastrophe und des von dieser aus

aufwärtsstrebenden Eros:

Man sagt wohl, die Liebe sei der Inbegriff des menschlichen Wandels, des Verhältnisses von

Menschen zu einander. Aber hierauf Staat und Gesellschaft zu gründen und allein auf das ein-

zige Band allgemeiner Brüderlichkeit zu vertrauen, wäre trüglich.Wie dieWahrheit nur durch

Irrtum hindurch errungen wird, so die Liebe allezeit nur durch Eigensucht, Kampf und Selbst-

bescheidung hindurch, bis sie zuletzt zumHöchsten gelangt, zur Hingabe, zum ausfließenden

Dienst am Höheren. […] Auch das deutsche Volk hat Schmerzen und Ungemach, ja Schmach

erduldet; es hat sich schon vorlängst tief in bösem Irrtum verstrickt. Nun gilt es, die Schmach

zu sühnen, die Eiterbeule, die da heißt Demokratie und Marxismus, auszuschneiden, all un-

sere Schmerzen ehrlich durchzukosten; auf daß sie das lautere Gold der Einsicht und Einkehr

in uns wirken. Erst die Wahrheit mach frei, erst sie ist die Macht und der Schirm gegen die

Truggewalten, erst sie der sichere Grund des rechten Lebens. Erst wenn die heutigen Stände,

Parteien, Lehrmeinungen durch Enttäuschung undNiederlage ehrlich hindurchgegangen, erst

wenn sie das Unwahre in sich getilgt und aufgegeben haben, gelangen sie zum rechten Ganzen,

zum wahren Staat, der nichts Fertiges, nicht äußerer Plan und Grundriß, sondern ein täglich

neu zu Lebendes, neu zu Erringendes ist.197

DerGedanke der pathischenUmkehr ist hier in einer gegen denKampf in derDe-

mokratie gewendeten Version wiederzufinden. Auch hier macht sich eine onto-

logisch fundierte Ordnung am Ende eines katastrophischen Geschichtsverlaufs

geltend. Der gesellschaftliche Friede wird dadurch gesichert, dass die Masse in

ihrem Anspruch, als Teil der politischen Öffentlichkeit an der Artikulation des

Allgemeinwillensmitzuwirken, indieSchrankengewiesenwird.DerGedankeder

Öffentlichkeit als Ort des gleichberechtigten Zu-Wort-Kommens, das in den Au-

gen Spanns eine falsche Gleichberechtigung der Ungleichen bedeutet, befindet

sich an derWurzel des Problems und soll durch die nur sich selbst gegenüber re-

chenschaftspflichtige Führung ersetzt werden. Politisch haben sie nur noch über

die Stände am Staat teil, was aber bedeutet, dass ein Großteil der Gesellschaft

von der Beteiligung an politischen Entscheidungen ferngehaltenwird, die für die

Angehörigen der beiden höheren Stände reserviert sind.

Das Ganze hat in den Vertretern des geistigen Standes bzw. Zentralrates eine

Verkörperung und eine Stimme,während die Angehörigen der von diesen regier-

196 Ebd., S. 104.

197 Ebd., S. 299.
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ten Masse durch die Stände, die sich zwischen sie und das Ganze schieben, iso-

liert und partikularisiert werden. Während die Demokratie ihrer Idee nach, wie

HugoPreußargumentiert,dieSelbstorganisationderGesellschaft herstellt,198 in-

dem sie die Mitglieder der Gesellschaft in einem umfassenden Verhandlungs-

und Entscheidungsprozess zusammenführt, sie damit aber den Staat den Dyna-

miken der substaatlichen gesellschaftlichen Verhältnisse aussetzt, bedeutet das

Ständesystem eine Unterwerfung der Gesellschaft unter den Staat als eine Ord-

nung, die nicht im empirischenWillen der Einzelnen, sondern in einer überem-

pirischen Vernunft- oder Seinsordnung begründet wird. Auch wenn ›Selbstor-

ganisation‹ eine zentrale Stellung einnimmt in seinem ideologischen Vokabular,

ist doch in Wahrheit der Korporatismus radikal gegen den inhärent demokra-

tischen Gedanken der Selbstorganisation der Gesellschaft gerichtet. Die Stände

»präservieren«, wie der junge Marx schreibt, »den Staat vor dem unorganischen

Haufen nur durch die Desorganisation dieses Haufens«,199 d.h. durch das Zer-

streuen der demokratischen Öffentlichkeit und die Partikularisierung der Inter-

essenvertretung.Dies gilt nicht nur fürdenaltenFeudalismus,dessenResteMarx

meint, sondern auch den modernen Korporatismus: Der korporatistische Staat

schafft die Abhängigkeit von einer starken Autoritätsinstanz, indem er die ein-

zelnenuntergeordnetenKörperschaften in ihrerPartikularität festhält unddamit

angewiesen sein lässt auf eine übergeordnete, die Teilaktivitäten koordinierende

Instanz.200

Hans Kelsen hat Mitte der zwanziger Jahre gegen die bei konservativen In-

tellektuellen anhaltend populäre, mit dem Organizitätsprinzip assoziierte Stän-

destaatsidee gewendet argumentiert, dass der Zusammenschluss der Berufe in

Korporationen als Organisationen der Selbstverwaltung und berufsständischen

Interessenvertretungen an sich nichtHarmonie, sondern imGegenteil Spannun-

gen zwischen Partikularinteressen bringe, die eine starke schlichtende Instanz

notwendig machen. Mit Marx ist zu argumentieren, dass diese Spannungen

zwischen Korporationen Teil der Herrschaftstechnik sind, die der Korporatis-

mus darstellt. Was früher die Monarchie leistete, sollte jetzt die an der Spitze

198 Vgl. u.a. Preuß (1964): Die Bedeutung der demokratischen Republik für den sozialen Gedanken, S. 489.

199 Marx (1973): Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S. 100.

200 HermannCohen hat diesesManöver bereits bei Platon identifiziert: »Nicht darin besteht der Charakter

des dritten Standes, daß er den niedrigen Beschäftigungen des Erwerbs und des Handels preisgege-

ben wird, so daß er auch den Gefahren des Eigentums ausgesetzt bleibt, während die oberen Stände

des Kommunismus teilhaft werden […]. Es dient ihm auch zur Voraussetzung, daß er im organischen

Ungehorsam gegen die Staatsgesetze verharrt.Dahermüssen die Regierenden die Krieger sein, die ihn

niederhalten undbestrafen.« Cohen (2002): Das soziale Ideal bei Platon unddenPropheten,S. 322.Weil

der dritte Stand durch das Dispositiv des Ständestaates als dem Partikularismus verhaftet konstituiert

wird, wird die Existenz der Wächter und der Philosophen als herrschende und regierende Stände zur

Notwendigkeit. Der Staat produziert Subjekte, die auf das autoritäre Regiertwerden angewiesen sind.
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des Korporativstaates stehende Instanz übernehmen,201 die den reinen, von aller

Partikularität freien Logos instantiiert.

Die antagonistische Überhitzung des Politischen wird hier nicht dadurch be-

wältigt, dass der Demokratie Sicherungen eingebaut und die aufeinanderpral-

lendenWahrheitsansprüche undWertvorstellungen auf ein den Friedenwahren-

desMaß gedämpft werden, vielmehr soll die Demokratie als Ursache der Unruhe

und der Ordnungsgefährdung als Ganzes abgeschafft werden. Bei Natorp ist es

die Erfahrung der Not, die die Einsicht bei den sich im politischen Kampf Be-

tätigenden schafft, »wo ihr Platz« ist: Sie verzichten aus freier Einsicht auf ih-

re demokratischen Teilhabeansprüche. Anders als Natorp aber, dessen Werben

für denSozialidealismusnichtweit über die Revolutionsphase hinausreicht,wird

bei Spann erkannt, dass die Massen ihre demokratischen Partizipationsrechte

nicht von selbst aufgeben würden und dass ihnen der autoritäre Ständestaat nur

aufgezwungen werden kann. Entsprechend wurde Spann in den zwanziger Jah-

ren zum führendenVordenker derHeimwehrbewegung inÖsterreich und suchte

später auch denNationalsozialismus für sein ständestaatlichesModell zu gewin-

nen. Entgegen der Vorstellung von einer freiwilligen Bekehrung und Unterwer-

fung unter die Autorität der Philosophenherrscher ist für den österreichischen

Theoretiker der Faschismus ein geeignetes, realpolitisch wirkmächtiges Instru-

ment, um die Dreigliederung der Gesellschaft und die Unterwerfung unter die

zur SchaudesGutenBefähigtendurchzusetzen.DerEinsatz vonGewalt aber hät-

te fürNatorpderKernbestimmungdesSozialidealismuswidersprochen,nämlich

aus der Erschöpfung amKonflikt hervorgehende Läuterung zu sein. Ihm ist trotz

des Irrweges, den seine politische Philosophie aus der Zeit zweifellos darstellt,

zugutezuhalten, dass er nach den Irrwegen in der revolutionär enthusiasmierten

Phase nach demNovember 1918 denWeg zumAutoritarismus nicht zu gehen ge-

willt war und dass er von der politischen Chimäre der souveränenHerrschaft der

Geistigen bald abzulassen bereit war.

201 Kelsen (1926): Das Problem des Parlamentarismus, S. 23.



8. Suche nach der Allheit. Denkprozesse in der
politischen und in der sozialen Demokratie

8.1 Freiheit in Verbundenheit

Mit Rudolf Stammler und Paul Natorp wurden im vorhergehenden Kapitel

zwei Konzeptionen philosophiegeleiteten Regierens diskutiert, die nicht nur die

Philosophie gegenüber der Kampfsphäre der Politik in eine souveräne Stellung

bringen, sondern ihr die Schlichtung der politischen Konfliktgegenstände über-

antworten.AlsTheoretiker der Sozialpädagogik verfährtNatorp dabei radikaler als

derTheoretiker der Sozialpolitik, Rudolf Stammler.Während letzterer Wirtschaft

als eine Sphäre der Spontaneität versteht, auf diemittels sozialer Regelung durch

das Recht bloß zu reagieren ist, der Staat sich also auf die Koordination der Ak-

tivitäten und Bedürfnisse der Einzelnen beschränkt, ohne aber die formative

Ursache ihres Wollens zu sein, will Natorps Sozialpädagogik eben dies sein: ein

Programm der dem Prinzip der Gemeinschaft unterworfenen Subjektivierung.

Bei Natorp wird die Bildung von Bedürfnissen und sozialen Lebensweisen Zu-

ständigkeitsgebiet der sozialen Lenkungsstelle des Zentralrats, der gesamte,

genossenschaftlich organisierte soziale Arbeitsprozess manifestiert sich als ein

Operieren der in ihm zentralisierten (und von ihmmonopolisierten) praktischen

Vernunft – eine Vorstellung, die dem Pazifisten und Sympathisanten für die

Arbeiterbewegung den Vorwurf der Nähe zu totalitären Imaginationen einge-

bracht hat.1 Bezeichnend ist der Stellenwert des Rechts, das in der bürgerlichen

Gesellschaft den Einzelnen einen Raum der Unabhängigkeit gegenüber dem

Staat garantiert, dem in Natorps auf Gesinnungsbildung setzender Konzeption

aber eine untergeordnete Funktion zukommt.Tatsächlich könnteman von einem

Totalitarismus ohne Zwang sprechen, den Natorp in seiner Revolutionsschrift

imaginiert: die Einsetzung des Zentralrats soll sich frei von Zwang bzw. allein

durch den Druck des aus den Rudern laufenden politischen Konflikts vollziehen,

1 Vgl. Lübbe (1974): Politische Philosophie in Deutschland, S. 186. Siehe auch Jegelka (1992): Paul Natorp,

S. 9–12.
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also auf eineWeise,die anWalterBenjaminsGleichnis derRevolutionalsGriff des

im Zuge derWeltgeschichte reisendenMenschengeschlechts nach der Notbrem-

se erinnert.2 Es ist der Schrecken des Abgrundes, der um der Befreiung aus dem

katastrophischen Geschehen willen zur Inthronisierung des Vernunftsouveräns

und zur zwanglosen Unterordnung unter diesen führt.

Es kann sich hier der Verdacht aufdrängen, dass eine solche Einkalkulierung

der sich zuspitzenden Not in ein politisch-philosophisches Programm eine pri-

vilegierte und gesicherte Position in diesem Geschehen verrät. Natorps »Frohlo-

cken« inder »NotderStunde«dürftenichtnur fürheutigeLeser, sondernauch für

diejenigenbefremdlich gewirkt haben,die ebendieseNot physischundunmittel-

bar erlebenmussten. Die enthusiasmierte chiliastische Diktion legt eine der Un-

mittelbarkeit der Not entrückte Position nahe, von der aus gesprochen und der

Sinn des Geschehens ausgedeutet wird. Ähnlich befremdlich dürfte sich insbe-

sondere für das politisch adressierte Proletariat der in einer Situation der radika-

lenDemokratisierung geäußerte Vorschlag ausgemacht haben, die Rekrutierung

des Zentralrats nicht als demokratische Mandatierung, sondern nach dem Vor-

bild akademischer Berufungsverfahren zu organisieren.3 In einer noch grund-

legenderen Hinsicht aber macht die harmonistische Vorstellung, dass die Ver-

brüderung von Intellektuellen und Proletariat – unter Auslassung der Klasse der

Besitzenden – zur Beseitigung der Klassengesellschaft ausreichen würde, deut-

lich, vonwelchem sozialen Ort her sich Natorps Sozial-Idealismus formiert und an

welche bestimmte schichtenspezifische Selbstbilder er gebunden ist. Die Allianz

der geistigen und der arbeitenden Klassen ist eine der gegenüber den bestehen-

den Verhältnissen Unbefangenen und in ihr »Unverbrauchten«:4 die einen auf-

grund ihres Blicks auf das Soziale von der »Idee des Unbedingten« her, die ande-

ren durch ihre Besitzlosigkeit, die sie vor der geistig-moralischen Verwicklung in

die Eigentumsgesellschaft bewahrt und ihre Heimatlosigkeit in dieser bedingt.

Weil aber das Proletariat diese Unbefangenheit nur dem Sein nach ist, ohne sie

angemessen zur Klarheit der Idee erheben zu können, fällt den »Geistigen« die

Aufgabe zu, das Gemeinschaftsprinzip zu denken und eine ihm entsprechende

Einrichtung des sozialen Lebens zu ersinnen. Letztlich postuliert Natorp eine to-

tale Selbsttransparenz und Selbstidentität der Gemeinschaft im Zentralrat. Die

Fragen der Ziele der gemeinsamenArbeit und der sozialen Ansprüche der Indivi-

duen finden in ihm eine klare Beantwortung. Die Kräfte der sozialen Innovation

2 »Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich

anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zug reisenden Menschengeschlechts

nach der Notbremse.« Benjamin (1991): Über den Begriff der Geschichte (Anmerkungen), S. 1232.

3 Vgl. dazu die ähnlichen Überlegungen Leonard Nelsons unter Punkt 10.4 dieses Buchs.

4 Natorp (1919/20): Aufruf an das Proletariat, S. 614.
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sind in ihmgesammelt, die Dynamik des Gemeinschaftslebens geht von ihmaus,

bei den produktiven Tätigkeiten liegt bloß die Kompetenz zur Ausführung.

Es wurde oben bereits erwähnt, dass die Teilhabe an der Schau der Ideen und

damit an der »Wahrheit«, die der politischen Organisation zugrunde liegt, für

die Masse der Bürger und Bürgerinnen des Natorpschen, aber auch Spannschen

Idealstaats die Form der Gefolgschaft und Unterordnung hat. Dies ist wörtlich

zu nehmen: Die Gefolgschaft bezeichnet nicht nur ein bestimmtesMachtverhält-

nis, sondern eine Form der Einsicht. Diese liegt darin, dass der Folgende den

Vorteil erkennt, der für ihn in der Unterordnung unter das die Führungs- und

Machtposition einnehmende Subjekt liegt – ein Vorteil, der sich aus der Teilha-

be an einem Vermögen der Erkenntnis des Richtigen ergibt, die ihm vermittels

der Gefolgschaft möglich wird. Die Schau ist esoterisch und kollektiv zugleich,

sie ist nicht Sache des einsamen Philosophierens, sondern eine epochale kollekti-

ve, letztlich menschheitliche Erfahrung, sie ist aber gleichsam in Abschattungen

gegeben, die für die Elite der Erkennenden und die Masse der Folgenden unter-

schiedlich ausfallen. Der Folgende ist selbst nicht imstande zur Erkenntnis des

Richtigen, aber er ist imstande, den Besitzer der richtigen Einsicht als solchen

zu erkennen. Wenn Natorp davon spricht, dass im Volk »der Sinn des ›Folgens‹

und zwar willig Folgens« liege, dann ordnet er eben diese Form des Wahrheits-

bezugs dem Volk zu. Das Volk ist zum Finden der Wahrheit fähig, aber eben nur

in dieser vermittelten Weise. Demokratie hingegen ist die Form, in der das Volk

für sich selbst die Fähigkeit in Anspruch nimmt, die leitenden Wahrheiten zu

artikulieren, an denen es sich ausrichten möchte. Es erklärt die Suche und die

Bestimmung des Gerechten und Guten zu seiner Sache. Die Not, die bei Natorp

zurEinsetzungdes sozialidealistischenRegierens führt, ist nicht nurResultat des

Krieges, sondern auchderneuen chaotischendemokratischenZuständigkeitsan-

sprüche.

KarlMarxundFriedrichEngelshaben inderDeutschenIdeologiedieVorstellung

einer reinen, über den »materielle[n] Tätigkeiten« und dem »materiellen Verkehr

der Menschen« stehenden »Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewußt-

seins« auf einen in der gesellschaftlichenArbeitsteilung begründeten »Schein der

Selbstständigkeit«5 zurückgeführt. Natorps Sozial-Idealismus kann als geradezu

hypertrophe Steigerung dieser »Mystifikation«6 der geistig-intellektuellen Tätig-

keit gesehen werden. Fritz K. Ringer hat in seiner klassischen Darstellung über

die »deutschen Mandarine« in der späten Kaiserzeit und in der Weimarer Repu-

blik gezeigt, dass die Behauptung eines privilegierten epistemischen Standorts

gegenüber den Konfliktsphären der Gesellschaft, das bereits von Marx und En-

5 Marx/Engels (1969): Die deutsche Ideologie, S. 26 f.

6 Ebd., S. 25.
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gels als Habitus der deutschen Intelligenz kritisiert wurde, nicht nur mit einem

bestimmten elitären Verständnis der eigenen sozialen Funktion verbunden war,

sonderndie überwiegenddistanzierte,wennnicht ablehnendeHaltungdes deut-

schenGelehrtenstandes gegenüber der demokratischen Politik– insbesondere in

ihrer parlamentarischen Form – mitbedingte.7 Unter den vielen Ausformungen

dieser Haltung findenwir bei Natorp eine, in der die radikaldemokratische Räte-

bewegung zur Projektionsfläche des epistemischen Elitarismus und des Verlan-

gens nach einem transpolitischen, sachlichen Rücksichten allein verpflichteten

Regierens wird.

Marx und Engels forderten bekanntlich, die Produktion der Ideen und da-

mit die Philosophie im Lichte der arbeitsteiligen praktischen Betätigung und des

materiellen Verkehrs zu betrachten, in den sie als scheinbar autonome Tätigkei-

ten eingebunden sind. Es ist nicht Aufgabe einer philosophiehistorischen Unter-

suchung, die sozialhistorischen Kontexte und in politisch-philosophischen Ent-

würfen zum Tragen kommenden gruppenspezifischen Interessenlagen und Ha-

bitusstrukturen imDetail zu analysieren.8 Jedoch ist der indenuntersuchtenPhi-

losophiengemachtenormativeAnspruchaufdie sozialenBedingungenhinzube-

fragen, unter denen er erhoben wird. Es ist also die Frage zu stellen, ob sich die

Formulierung von Bildungsidealen zu einer Sache des Spezialistentums machen

lässt, wie es in Natorps Departementalisierung der sozialen Vernunft erscheint,

und ob sich soziale Lebensweisen nicht vielmehr in den produktiven Tätigkeiten

und Lebensvollzügen selbst entwickeln, also spontan und »von unten« und nicht

angeleitet durch ein Bildungswissen. Lassen sich soziale Konfliktfragen weiter

stellvertretend von einer noch so aufgeklärtenund von jedemEigeninteresse frei-

en zentralen Bearbeitungsstelle gesellschaftlicher Konflikte beantworten? Sind

zur praktischen Erkenntnis von möglichen Zielen und Werten der sozialen Ar-

beit, aber auch von sozialen Unwerten, von Ungerechtigkeiten und berechtigten

Ansprüchen nicht vielmehr vor allem jene berufen, die in sie involviert bzw. von

ihnen betroffen sind?

Die Lösung des Problems einer philosophisch angeleiteten Politik versuch-

te Natorp zu liefern, indem er einer gegenüber partikularen materiellen Gütern

interesselosen und damit zu einer neutralen, allseitigen Beurteilung befähigten

Instanz die Bearbeitung der Fragen der praktischen Vernunft zuordnete. Die-

se kann, analog zum Individuum in der Gewissensentscheidung, tatsächlich im

nicht inneren, aber internen Zwiegespräch die Frage des guten und gerechten Zu-

sammenschlusses klären. Natorp kann sich hier in den Spuren Kants sehen, für

7 Vgl. Ringer (1987): Die Gelehrten, S. 120–185.

8 Die Wissenssoziologie, deren Aufgabe dies ist, entstand in den Jahren nach der Revolution als For-

schungsrichtung; vgl. dazu Frisby (1983): The AlienatedMind.
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dendie republikanische Idee eines contrat socials,derZustimmungsfähigkeit eines

Gesetzes, für den Gesetzgeber nur ein »Probierstein« ist, an der die Rechtmäßig-

keit seiner Satzungen geprüft werden soll, nicht aber die Forderung nach demo-

kratischerPartizipationalsBedingung legitimerGesetzgebung.Die faktischeBe-

fragung der Rechtsunterworfenen und die Zustimmung in Form einer demokra-

tischenEntscheidung sind fürKantnichtBedingung für eine vernünftige,vonder

»bloßen Idee der Gerechtigkeit«9 geleitete Gesetzgebung, imGegenteil: »Autokra-

tischherrschen unddabei doch republikanisch, d.h. imGeiste des Republikanism

und nach einer Analogiemit demselben, regieren,« so Kant im Streit der Fakultäten,

»ist das, was ein Volk mit seiner Verfassung glücklich macht.«10 Die Auflösung

der Grenzen zwischen Regierungsformen und das Zusammenfallen von in den

Augen Kants nur scheinbar Gegensätzlichem spiegelt sich in Natorps politischen

Bestrebungen aus der Revolutionszeit, in der dieser die Saat seiner elitären Ideen

ausgerechnet in der Rätebewegung zu streuen suchte.

Der Ausgangspunkt der Erörterungen in diesem zweiten, demKampf umdas

Recht gewidmeten Teil des vorliegenden Buches bildeten zwei Denker, die unter

den im Folgenden untersuchten Autoren für die größte Distanz zum demokra-

tischen politischen Leben stehen, wie es durch den Umbruch 1918/19 begründet

wurde. Von der Vorstellung der Souveränität des Geistigen, die auf der einen

Seite auf einer epistemischen Prätention beruht, auf der anderen Seite auf einer

Gleichgültigkeit gegenüber Fragen der politischen Realisierungsmöglichkeiten

(Stammler) oder aber dem Einschmuggeln von letztlich fiktionalen Lösungen

des Umsetzungsproblems (Natorps chiliastischer Mechanismus der sich zum

Heil wendenden Zuspitzung der Not), soll nun herabgeschritten werden, um

nicht über oder jenseits der Politik, sondern in dieser selbst die Dynamik der

Erweiterung und Vertiefung der praktischen Vernunft zu suchen. Dieser Abbau

der Distanz interessiert nicht nur im Lichte der Frage nach einer Politik der

Philosophie, d.h. nach dem Praktischwerden der Philosophie unter den Bedin-

gungen der neuen demokratischen Verhältnisse, für dessen Bewerkstelligung

die Überwindung von Befangenheiten, wie sie an Stammler und insbesondere

Natorp sichtbar wurden, die Voraussetzung bilden, sondern auch im Sinne der

authentischen Einlösung der normativen Ideale, denen sich letztere verpflichtet

sehen.

Ausgehendvondembisher anhandderDiskussionRudolf Stammlers erarbei-

tetenRechtsverständnis soll der politischeKampf umdasRecht als einKampf der

sozial Verbundenen um die aus ihrer dem Selbstzweckcharakter folgenden Ga-

rantie verstandenwerden, ihre jeweiligen Zwecke verfolgen zu können.Die strit-

9 Kant (1992): VomGemeinspruch. S. 145.

10 Kant (1992): Streit der Fakultäten, S. 192.
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tige Frage ist demnach die nach der Bestimmung der Selbstzweckhaftigkeit, de-

ren Inhalt die unter sie subsumierten garantiertenHandlungsmöglichkeiten und

Güterdarstellen.DieBestätigungundVerwirklichung (bzw. inHegelscherTermi-

nologie: Anerkennung) der selbstzweckhaften Existenz ist wiederum der Zweck

des rechtsförmigen Zusammenschlusses. Politik findet statt, weil der Inhalt und

Umfang dieser Ansprüche nicht a priori, durch irgendein der menschlichen Ver-

nunft als solcher immanentesWissen vorgegeben ist, aber auch nicht durch eine

empirische Instanz – eine moralische oder religiöse Autorität, die Überlieferung

usw. – allgemeinverbindlich entschieden werden kann. Politik findet statt, wenn

also die sich als ein Apriori des gesellschaftlichen Zusammenschlusses stellende

FragenachdenRechtenundPflichtenderEinzelnen sichdurchkeine aposteriori-

sche Ressource eines geteilten Wissens oder eine verbindende Autoritätsinstanz

beantworten lässt.

Wenn das Recht weiter als eine gesetzmäßige Verbindung der Individuen ge-

fasst wird, muss die Bestimmung der Güter, auf die Ansprüche bestehen, eine

gleichheitliche sein, die rechtliche Garantie der Selbstzweckhaftigkeit also eine

wechselseitige. Dies wird ausgesprochen in Stammlers Grundsatz des Teilneh-

mens, der die »gleichmäßige Art« der rechtlichen Verbindung besagt, oder in der

kantischenFormulierungdesallgemeinenRechtsgesetzes: »Handle äußerlich so,daß

der freieGebrauchdeinerWillkürmit der Freiheit von jedermannnach einemall-

gemeinen Gesetze zusammen bestehen könne.«11 Die Grenze für die Verfolgung

meiner Zwecke liegt also bei den rechtlich garantierten Handlungsmöglichkei-

ten des anderen, die gleich der meinen sind. Eine Willenseinheit – oder auch in

Stammlers Diktion:Willensreinheit –besteht deswegen,weil dieHandlungen der

Einzelnen denWillen ausdrücken, sich auf eineWeise sozial zusammenzuschlie-

ßen, die der Selbstzweckhaftigkeit jedes Einzelnen Bestand gibt.

›Selbstzweckhaftigkeit‹ ist bei Kant (der die Formulierung »Zweck an sich

selbst«12 verwendet) Attribut der Freiheit als Autonomie. Mit der Festschreibung

einer selbstzweckhaften Existenz des Rechtssubjekts ist ausgesagt, dass das

Subjekt nicht ein Mittel ist, das durch das Recht als Regulierungsinstrument zu

einem bestimmten Zweck gebraucht wird, der von ihm zu trennen ist, sondern

dass das Subjekt der Zweck ist, um dessen willen die Rechtsordnung besteht.

Dieser Zweckcharakter des Subjekts wird mit dem Begriff der »Person« zur Gel-

tung gebracht.13 Die Person ist die axiomatische Voraussetzung des modernen

Rechts: »Nicht weil der Staat ihnen Rechte verleiht, existieren sie als Personen;

sondern weil sie ihrem Wesen nach Personen d.h. Rechtsträger sind, dekla-

11 Kant (1977): Metaphysik der Sitten, A 34/35, B 35, S. 338.

12 Kant (1980): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 78, S. 68.

13 Vgl.Cobben (2017): Die Person als Selbstzweck;Mohr (2011): Person,Recht undMenschenrecht bei Kant.
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riert das Staatsgesetz positiv ihre Rechte«,14 schreibt der Staatsrechtler Hugo

Preuß konzise. Das moderne Recht dient also dazu, gleichheitliche Garantien

für die Freiheit der durch es verbundenen Subjekte zu geben. In diesem Sinne

ist die Losung »liberté, egalité, fraternité« zu verstehen, die, wie Etienne Bali-

bar argumentierte, eine untrennbare Zusammengehörigkeit von Freiheits- und

Gleichheitsprinzip behauptet (von Balibar gefasst in der Wortprägung »ega-

liberté«, »Gleichfreiheit«).15 Einen von dieser Rechtskonzeption bestimmten

Prozesscharakter hat die bürgerlich-demokratische Politik, weil sie die Gleich-

freiheit als Legitimationsprinzip von Recht und Staat und als Aufgabe der Politik

behandelt und in deren Namen also Kritik an den Zuständen, insbesondere der

bestehenden Verteilung von Möglichkeiten der Verfolgung und Realisierung von

partikularen Zwecken, geübt wird.

Eine grundlegende inhaltliche Konkretisierung dieser demokratisch-revo-

lutionären Schlagwörter, die die Französische Revolution hervorbrachte, sind

die Menschenrechte. Die Menschenrechte – in der deutschen Verfassungsge-

schichte erstmals 1848 als Grundrechte implementiert – sind der theoretischen

Begründung nach Naturrechte, der juristischen Form nach subjektive öffentli-

che Rechte.16 Sie definieren die grundlegenden Ansprüche der durch das Recht

zusammengeschlossenenEinzelnen–derRechtsgenossen–und formulierenda-

mit die grundlegenden Zwecke ihres rechtlichen Zusammenschlusses. Das heißt

aber, dass das subjektive Recht »das Dasein einer Rechtsordnung« voraussetzt,

»durch die es geschaffen sowie anerkannt und in größerem oder geringerem

Masse geschützt wird«. Diese Rechtsordnung, innerhalb der erst die subjektiven

Rechte als Ansprüche Bestand haben, ist das objektive Recht. »Alles Wollen,

Können, Haben der Menschen wird aus der Sphäre natürlicher Lebensvorgänge

in die rechtlicher Aktionen und Zustände erhoben durch das objektive Recht«,17

schreibt der bedeutende liberale Staatsrechtler Georg Jellinek in seinem für die

liberal-progressive StaatsrechtstheoriemaßgeblichenWerk System der subjektiven

öffentlichen Rechte. Während subjektive Rechte im zugeschriebenen Willen der

Individuen gründen, haben aber die objektiven Rechte als Produkt des Zusam-

menschlusses der Individuen nur diesen selbst als Geltungsquelle – d.h. sie

gründen in »Willensakte[n] der Gemeinschaft«. Da aber die Individuen selbst

Teil dieser Gemeinschaft sind, sind diese Willensakte keine anderen als ihre

14 Preuß (1889): Gemeinde, Staat, Reich, S. 206 f.

15 Vgl. Balibar (2012): Gleichfreiheit.

16 Lohmann (2020): Menschenrechte als subjektive Rechte des öffentlichen Rechts. Die für die zeitgenös-

sische Debatte wichtigste Studie zu den Menschenrechten stammt von Georg Jellinek; Jellinek (1904):

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte.

17 Jellinek (1892): System der subjektiven öffentlichen Rechte, S. 8.
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eigenen: »Das wollende Individuum wird unter der letzteren Betrachtungsweise

zu einemWillensorgan der Einheit.«18

Damit sind in basalerWeise die Grundmomente des politischen Kampfes um

das Recht in der bürgerlichen Gesellschaft und zugleich des Modus der Verge-

sellschaftung, den das Recht darstellt, angegeben. Das Individuum tritt aus dem

Naturzustand heraus und sucht im Staat die Existenzweise der juristischen Per-

sönlichkeit, die gegenüber der Gemeinschaft rechtlich garantierte Ansprüche zur

Durchsetzung ihrer subjektiven Interessen geltendmachen kann.Damit werden

das Erlangen der Güter und die Verfolgung des Interesses der Macht des Zufalls

entrissen; zugleich aber wird die Vereinbarkeit des Wollens der anderen, d.h.

der Rechtsgenossen, mit den eigenen Zielen zur Bedingung ihrer Realisierung.

DieMöglichkeiten, die jeweiligen eigenen Interessen zu verfolgen, hängen davon

ab, dass die verfolgten Zwecke durch die Gemeinschaft, also durch das objektive

Recht zu Gütern erklärt werden, »nach der Ansicht der Rechtsordnung nothwen-

dige oder doch anerkannte Zwecke des Individuums« darstellen.19

Die rechtlich konstituierte Existenzweise ist eine, die nur im und durch den

Zusammenschluss möglich ist. Das bedeutet, dass die Einzelnen für die von

ihnen reklamierten Freiheiten sich vor der Gemeinschaft rechtfertigen müssen.

»Jedes Individualinteresse findet rechtliche Anerkennung nur dann«, so Jellinek,

»wenn diese Anerkennung auch im Gemeininteresse geboten ist. Kein rechtli-

ches Einzelinteresse, das nicht in Beziehung zum Gemeininteresse stünde.«20

Als Recht wird die Anerkennung der Bedürfnisse von Subjekten durch die Ge-

meinschaft ausgesprochen, die Garantie der Möglichkeiten ihrer Realisierung

zum Ziel erklärt und diese Zielsetzung auf Dauer gestellt. Für den Anarchis-

mus ist die daraus resultierende Abhängigkeit von der Zustimmung anderer,

in die das Subjekt sich begibt, bereits Grund genug, aus dem Rechtszustand

auszutreten – und damit aber prinzipiell in das Reich des Zufalls zurückzukeh-

ren.21 Der Anarchismus will Freiheit in flexiblen, um bestimmter Güter willen

eingegangenen und jederzeit wieder aufkündbaren Verhältnissen realisieren,

was natürlich unvereinbar ist mit dem Gedanken der Garantie bestimmter Gü-

ter durch die Gemeinschaft.22 Der Liberalismus, für den die Idee subjektiver

18 Ebd., S. 28.

19 Ebd., S. 40 f. Jellineks Denken ist, wieWinfrid Brugger schreibt, geprägt von der Durchdringung eines

liberal-individualistischen Motivs, das in der Entfaltung der Persönlichkeit den Zweck des modernen

Rechts erkennt, und einem kommunitaristischen bzw. genossenschaftlichen Element, das die Abhän-

gigkeit dieser Entfaltungsmöglichkeit von der Gemeinschaft erkennt. Vgl. Brugger (2010): Georg Jelli-

nek als Sozialtheoretiker und Kommunitarist.

20 Jellinek (1892): System der subjektiven Rechte, S. 49.

21 Vgl. Stammler (1894): DieTheorie des Anarchismus, S. 42 f.

22 Unter Gütern werden hier nicht nur materielle Unterstützungsleistungen des Staates verstanden, auf

die die Staatsbürger und -bürgerinnen in Form von Leistungsrechten Anspruch haben, sondern die
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Rechte zentral ist, begrenzt den Zuständigkeitsbereich rechtlich-staatlicher

Regelung und zugleich den Umfang legitimer Ansprüche des Subjekts durch

das Prinzip individueller Selbstverantwortung, womit zum einen das Subjekt

vom Druck zum Konformismus befreit und der Raum zur Selbstbestimmung

erst ermöglicht wird, aber zum anderen es auch sich selbst überlassen wird

angesichts etwawirtschaftlicher Zwänge, die realiter autonomiezerstörend sind.

Schließt man den Anarchismus aus und kann man sich nicht mit den Gleichgül-

tigkeiten des Liberalismus zufriedengeben, bleibt einem nur die Politik. Politik

nämlich ist das Verfahren, das Gemeininteresse und das Individualinteresse in

Übereinstimmung zu bringen, und zwar in der Weise, dass in ihr Individuen

die Gemeinschaft davon zu überzeugen suchen, dass die Anerkennung ihrer

Interessen und Ansprüche eben im Gemeininteresse geboten ist, wobei sie an

verbindende Wertideale appellieren oder aber pragmatische Notwendigkeiten

ins Feld führen.

Die Politik sieht der für die rechtstheoretische Diskussion um die Jahrhun-

dertwende enorm einflussrieche Jellinek als einen vonMachtverhältnissen sowie

heterogenen sozialen Interessenlagen und damit von außerhalb der Normenlo-

gik des Rechts liegenden Faktoren bestimmten Prozess,23 den er nicht als Domä-

ne einer von der Staatsrechtslehre unterschiedenen »angewandte[n] oder prak-

tische[n] Staatswissenschaft«24 erachtet. Sie ist Bildung einerWillenseinheit der

Vielen: »Die Einheit des Staates ist wesentlich teleologische Einheit«, schreibt Jel-

linek in seiner Allgemeinen Staatslehre:

Eine Vielheit vonMenschen wird für unser Bewußtsein geeinigt, wenn sie durch konstante, in-

nerlich kohärente Zwecke miteinander verbunden sind. Je intensiver diese Zwecke sind, desto

stärker ist die Einheit ausgeprägt. Diese Einheit kommt aber auch nach außen zum Ausdruck

durch eineOrganisation, d.h. durch Personen, die berufen sind, die einigenden Zweckmomen-

te durch ihre Handlungen zu versorgen.25

Politik ist darüber hinaus die Organisationsweise der Entscheidungsfindung in

der Frage, was das Gemeininteresse denn nun ist. Dies betrifft zum einen die

FragederEntscheidungsautorität undderen verfahrensmäßige Institutionalisie-

rung, die von der Bewahrung der Entscheidungsmacht in den Händen der Vie-

len bis hin zur vollkommenen Abgabe an eine zur stellvertretenden Entscheidung

autorisierten Instanz reichen kann. Zum anderen betrifft dies die normativ-lo-

gische Struktur dieser Entscheidungsfindung. Die Analyse der Struktur der Zu-

Elemente einer selbstzweckhaften Existenz, die auch der Garantie durch Abwehr- und Partizipations-

rechte bedürfen.

23 Vgl. Jellinek (1914): Allgemeine Staatslehre, S. 114–116.

24 Ebd., S. 13. Vgl. Anter (1998): Georg Jellineks wissenschaftliche Politik.

25 Jellinek (1914): Allgemeine Staatslehre, S. 179.
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sammenfügungderFreiheitenund Interessen,die imRecht stattfindensoll, führt

auf den Begriff des Zwecks. Das Gemeininteresse ist nicht eine einfache Sum-

mierung der individuellen Zwecke; sie kann dies auch unmöglich sein ob deren

gegensätzlicher Natur.Was zur rechtlichen Verbindung der Individuen gelingen

muss, ist die Vereinigung einer Vielheit von Interessen unter einen gemeinsa-

men Zweck oder zu einer Ordnung von Zwecken. »Inmehr oder minder bewuss-

ter Weise wird«, so der Staatsrechtler, »die Beziehung der Dinge und Personen

zu menschlichen Zwecken zu dem Einigungsprincip, welches in der praktischen

Welt des menschlichen Gemeinlebens, daher auch im Rechte die grösste Rolle

spielt.«26 Politik wäre die Arbeit dieser Einigung durch die Formulierung neuer

und der Anrufung anerkannter gemeinsamer Zwecke.

Diese Einheit in der Vielheit herzustellen erfordert eine logisch-begriffliche

Operation oder einenDenkprozess. Im Recht liegen die Resultate dieses Denkpro-

zesses vor,Politik hingegen stellt ihrenVollzugdar.Die auf demTerritoriumeines

Staates lebendenMenschen verfolgen nach Jellinek

gemeinsame, bleibende, einheitliche, unter einander zusammenhängende, nur durch dauern-

de Institutionen zu versorgende Zwecke […]. Schon kraft dieser constanten Zwecke stellt sich

unserem praktischen Denken der Staat trotz seiner wechselnden Volksbestandtheile als eine

teleologische Einheit dar. Endlich erscheint die diese Zwecke versorgende Staatsgewalt als eine

continuierlich-einheitliche Kraft des Denkprocesses, der eine Reihenfolge einander ablösender

Personen, welche dieselben Funktionen vollziehen, als eine Einheit zusammenfasst.27

Wo die Staatsgewalt in den Händen eines Einzelnen liegt, herrscht dieser

dementsprechend nicht als natürliches Individuum, sondern als »abstrakte

Herrscherpersönlichkeit«28, in der eben dieser einheitsstiftende Denkprozess

verkörpert wird. Wo dieser Denkprozess vom souveränen Herrschersubjekt

monologisch betrieben wird unter Ausschluss der von ihm betroffenen Vielen,

wird im engeren Sinne eigentlich keine Politik betrieben. Politik vollzieht also

diesen Denkprozess in institutionellen Formen, die diese Vielheit zur Geltung

bringen.Aus ihm resultiert eine Bestimmung rechtlich garantierter Güter, die ei-

ner »Durchschnittswerthschätzung,welche die Rechtsordnung […] vornimmt«29,

unterliegen, die aber wiederum dieser politisch eingeschrieben wurde. Die

Politik besteht als Regierung in der Durchsetzung dieser Bestimmungen, als

Kampf um das Recht aber in der Kritik bestehender und der Formulierung neuer

Bestimmungen rechtlich garantierter Güter und damit »Wertschätzungen«.

26 Jellinek (1892): System der subjektiven öffentlichen Rechte, S. 22.

27 Ebd., S. 25.

28 Ebd.

29 Ebd., S. 41.
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Dabei lautet eine wiederkehrende und grundlegende Kritikfigur, dass die

Wirklichkeit über die bestehendenRegelungen hinausgewachsen ist und die aus-

reichende Absicherung einer Existenz als selbstzweckhafter Person zusätzliche

Gütergarantien erfordert. »Die fortschreitende Gewährung und Anerkennung

neuer individueller Interessen aufgrund tiefgehender Volksströmungen bildet«,

so schreibt Jellinek 1892 angesichts der von den sozialen Bewegungen, insbeson-

dere der Arbeiterbewegung, gestellten Ansprüche, »ein eigenthümlichesMaterial

unserer an Widersprüchen so reichen Zeit, in der breite sociale Schichten den

Individualismus in der Gesellschaft bekämpfen und seinen Schutz vom Staate

fordern«.30. Man könnte von einem Progressivismus des Rechts sprechen. Das als

Einrichtung von Freiheit in sozialer Verbundenheit bestimmte Recht wird zur

Matrix der politischen Forderungen und Ideen, der individuellen Ansprüche

gegenüber dem Staat und seinen Institutionen, der revolutionären Bestrebun-

gen, diese einzulösen. Jede in diesem Streit engagierte Partei bringt dabei ihre

Setzungen und Forderungen rechtlicher Ansprüche mit Berufung auf die Wahr-

heit des dem Recht zugrundeliegenden Zwecks der Sicherung gleicher Freiheit

vor. Darauf kann wiederum mit dem Einwand argumentiert werden, dass die

sich mehrenden Ansprüche die wirtschaftliche oder aber auch ethisch-kulturel-

le Substanz der Rechtsgemeinschaft überlasten, die zu bedienen entweder zu

ökonomischen Dysfunktionalitäten führen oder aber leitenden und konsensua-

len Wertvorstellungen widersprechen würde. Der Kampf um das Recht ist ein

Kampf um die authentische und konsistente Einlösung seines ideellen Gehalts,

der bewahrt, wiederhergestellt oder eingelöst werden soll.

Neuerungen wie die Schaffung von Rechtsansprüchen haben dann für je-

ne, die sie erstreiten, die Bedeutung einer inhaltlich richtigen Anwendung der

Rechtsidee auf die gegebene Wirklichkeit.31 Die streitenden Parteien bean-

spruchen jeweils für sich die Erkenntnis dieser richtigen Anwendung. Nicht das

abgekoppelte und interesseloseUrteil eines unparteiischenDrittenwäre es dann,

das den Fortschritt in der dem Rechtsgedanken gemäßen Gestaltung des sozia-

len Lebens vorantreiben würde, sondern das im Kampf um das Recht engagierte

Subjekt. Das Engagement in diesem Kampf setzt die Annahme voraus, dass die

Rechtsgemeinschaft als politische Gemeinschaft zur Einlösung dieses Gehalts

imstande ist und dass der bestehende rechtliche Bestand zu dem angestrebten

Zustand fortzuentwickeln ist, dass beide also als wahrheitsfähig gelten.

30 Ebd., S. 67.

31 AntonMenger ordnet 1888 die bis zu diesemZeitpunkt vonseiten der Arbeiterbewegung vorgebrachten

subjektivenRechtsansprüche in drei Kategorien: 1) Recht auf den vollenArbeitsertrag; 2) Recht auf Exis-

tenz; 3) Recht auf Arbeit. Vgl. Menger (1886): Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher

Darstellung, S. 1–27.
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8.2 Hermann Cohens Logik der Politik

8.2.1 Der Begriff der Genossenschaft

DiesenMaßstab für das »richtige« oder »wahre« Recht im Unterschied zum bloß

positiven zu finden ist traditionell Aufgabe der Philosophie. Sie besorgt damit

die Grundlegung der Gesellschaftskritik und der Politik. Der theoretisch noch

auf dem »Rechtsboden«32 stehende Frühsozialismus und der junge Marx hatten

sich in dieser vom normativen Rechtsideal bestimmten Matrix ebenso bewegt

wie später der preußisch-staatsaffine Arbeiterführer Ferdinand Lassalle und

am Ende des wilhelminischen Reiches die mit dem Namen Eduard Bernsteins

verbundene revisionistische Strömung innerhalb der Sozialdemokratie, die als

Konsequenz der Infragestellung Marxscher Annahmen über die ökonomische

Entwicklung und der veränderten Stellung der Sozialdemokratie im wilhelmi-

nischen Staat in der praktischen Philosophie Kants eine neue, ihrer politischen

Praxis besser entsprechende theoretische Grundlage suchte.33 Vonseiten des

akademischen Kantianismus war Hermann Cohen nicht nur der prominenteste

Vertreter, der den Versuchen einer programmatischen Neuaufstellung innerhalb

der deutschen Sozialdemokratie beisprang, sondern auch jener, der die philo-

sophisch elaborierteste Grundlegung ihrer politischen Arbeit und indirekt des

parlamentarisch-demokratischen Prozesses lieferte, in welchem sie stand.

Bekannt ist Cohens Argument, die Selbstzweckformel des kategorischen Im-

perativs lasse sich nicht mit der kapitalistischen Lohnarbeit vereinen. Der Ka-

pitalismus galt Cohen als »Weltgetriebe, in dem Selbstzwecke als absolute Mit-

tel missbraucht werden«34, gegen das die Forderung erhoben wurde, der »Arbei-

ter« könne »niemals bloß alsWare zu verrechnen sein, auch für die höheren Zwe-

cke des angeblichen Nationalreichtums nicht«, er müsse »›jederzeit zugleich als

Zweck betrachtet und behandelt‹ werden«.35Da der Sozialismus dafür aber eines

normativen Begriffs der Person und des Staats oder auch der Genossenschaft als

Verbindung von Personen bedarf, die gegen das »geschriebene Gesetz« der kapi-

talistischenGesellschaft imRegister derMahnung36 inAnschlag zubringen seien,

müsse der Sozialismus nach Cohen im »Idealismus der Ethik«37 gründen.

Cohens Kritik entspricht der im Vorhergehenden beschriebenen Politik als

Kampf um die Einlösung des dem modernen Staat normativ eingelagerten

32 Engels/Kautsky (1887): Juristen-Sozialismus, S. 50.

33 Zum Revisionismus vgl. Rautio (1994): Die Bernstein-Debatte.

34 Cohen (1904); Ethik des reinenWillens, S. 374.

35 Cohen (1914): Einleitung, S. 113.

36 Ebd.

37 Ebd., S. 112.
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Prinzips gleicher Freiheit. Nichts anderes als eine solche Politik im Geiste der

modernenRechtsidee betrieb auch der jungeMarxmit seiner imTonmoralischer

Empörung vorgetragenen Demaskierung der »Sophistik der Interessen«38 in der

Gesetzgebung, etwa in seiner berühmten Berichterstattung über die Debatten

über das Holzdiebstahlgesetz im Rheinischen Landtag. Mahnung und Empö-

rung als Sprechakte setzen aber allgemein geteilte Werte voraus, die angerufen

werden können. Marx nahm an, der Kritiker könne »aus den eigenen Formen

der existierenden Wirklichkeit die wahre Wirklichkeit als ihr Sollen und ihren

Endzweck entwickeln«, denn der »politische Staat, auch wo er von den sozia-

listischen Forderungen noch nicht bewußterweise erfüllt ist, [enthält] in allen

seinen modernen Formen die Forderungen der Vernunft«.39 Die Arbeit besteht

also darin, dem Publikum bereits von ihm anerkannte, operativ der Gesetzge-

bung zugrundeliegende und in den Institutionen des Gemeinwesens verkörperte

Ideale zu Bewusstsein zu bringen, ihm zu einem richtigen Verständnis derselben

zu verhelfen und sie auf bestehende Gegebenheiten anzuwenden, die mit der

»ideellen Bestimmung«40 von Recht und Staat imWiderspruch stehen.

Sehr ähnlich argumentiert Cohen Jahrzehnte später, dass die sittliche Propa-

ganda der Sozialdemokratie mit der Anerkennung der in Anschlag gebrachten

Ideen rechnen kann:

DerRechts-Idealismus des Sozialismus darf heute als allgemeineWahrheit des öffentlichenBe-

wußtseinsbezeichnetwerden, freilichals eine solche,die einöffentlichesGeheimnis ist.Nurder

idealfeindlicheEgoismus,derderwahreMaterialismus ist,versagt ihrdenGlauben; erpochtder

IdeedesRechts gegenüber auf das geschriebene,undwoesnicht genügt, auf das imDienste sei-

ner Interessen eilig umzuschreibende Recht […]. Die Schwierigkeiten liegen hier nicht mehr in

der Kollision der Begriffe, sondern lediglich in der Macht der Gewalten, deren Entwicklung der

Geschichte angehört.41

Die geforderte Erweiterung der Rechte versteht Cohen dabei im Übrigen – eine

weitere Nähe zu Marx aufweisend – nicht nur im Sinn gleichberechtigter po-

litischer Beteiligung, sondern darüber hinaus als materielle Besserstellung. Es

sind also Ansprüche auf materielle Güter, die in die normative Bestimmung der

selbstzweckhaften Existenz eingehen und damit die Ziele der sozialistischen

Politik bestimmen, die damit die von Marx in seiner Analyse des bürgerlichen

Rechts aufgezeigte Beschränkung der Rechtsgarantien auf eine bloß formelle

Freiheit sprengen.42 Cohen versuchte nicht wie der Erziehungssozialist Natorp,

38 Marx (1974): Debatten über das Holzdiebstahlgesetz, S. 129.

39 Marx (1973): Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S. 84.

40 Marx (1976): Briefe aus den Deutsch-Französischen Jahrbüchern, S. 345.

41 Cohen (1914): Einleitung, S. 115.

42 Siehe Kap. 8.2.5 und 8.3.
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dem Sozialismus idealistische Bildungsziele aufzupfropfen, und erklärte in ganz

der Sinnenfeindlichkeit Kants entgegengesetzter Weise den Eudämonismus

»als Affekt und als Motor« zu einem »aufrichtige[n] Freund des sittlichen Fort-

schritts«43, auch wenn er sich mit einer bloß eudämonistischen Rechtfertigung

nicht zufrieden geben konnte. Der Geist stehe in einem »unentrinnbaren Zu-

sammenhange mit der Materie« und habe die ausreichende Befriedigung der

materiellen Bedürfnisse zur Entwicklungsvoraussetzung, daher sei der Ma-

terialismus der Forderungen des Sozialismus kein »ethische[r] Fehler«. Es sei

lediglich ein »logischer Fehler«44, die materiellen Motive als die letztgültigen zu

betrachten.

Nicht aber in der philosophischen Schützenhilfe, die Cohen der Sozialdemo-

kratie leistete,45 liegt an dieser Stelle der Gegenstand des Interesses an diesem

Philosophen, sondern im Rechts- und Staatsbegriff, der seinem eigenen politi-

schen Engagement zugrunde lag. Im Folgenden soll der Versuch unternommen

werden, Cohens Konzeption von der Verwirklichung des ideellen Gehalts des

Rechts als einen offenen und durchaus – im Sinne Chantal Mouffes – »agonis-

tischen«46 Prozess der politischen Ausdeutung und Aushandlung zu verstehen,

in dem die Rechtsidee sich jeder Vereinnahmung durch ein sie stets nur von

seiner bestimmten sozialen Situiertheit her perspektivierendes Subjekt wider-

setzt. Damit begründet sie eine Logik des politischen Kampfes um das Recht,

gemäß der politischer Kampf und damit Parteilichkeit nicht im Gegensatz zu

einer sachlich-rationalen Behandlung erscheinen, sondern die konkurrierenden

Neubesetzungs- und Vereinnahmungsversuche der Rechtsidee seitens der im

Konflikt stehenden Parteien Formen der Entfaltung ihres normativen Gehalts

darstellen. Die Erkenntnis »richtigen Rechts« wäre dann nicht an einen privi-

legierten Standpunkt über dem Konflikt der Parteien gebunden, der letztlich

eine Illusion der Philosophen ist, sondern wäre nur schrittweise und aus sozial

gebundenen Perspektiven heraus möglich; die interessenmäßige Motivierung

von Ausdeutungen des Rechtsideals kompromittiert diese nicht notwendig zum

»Sophismus des Interesses«, sondern hat im Gegenteil wahrheitserschließendes

43 Cohen (1904): Ethikdes reinenWillens,S. 279.Cohenweist andieserStelle auchaufdenpolitisch repres-

siven Zug der Sinnenfeindlichkeit hin: »Im Zeitalter der Erweiterung des Besitzes und der Rechtemuss

die Verdächtigung des Eudämonismus die Hemmung und die Einschränkung der politischen Freiheit

begünstigen.«

44 Ebd., S. 296. Drastischer drückt sich Cohen allerdings in seiner Kriegsschrift Deutschtum und Judentum

von 1914 aus, wenn er mit Blick auf die deutsche Sozialdemokratie vom »materialistischen Anhängsel«

spricht, »die als fremdes, verderbliches Beiwerk ihrem ethischen Kerne anhaften, die bekämpft und

entwurzelt werdenmüssen«; Cohen (1923): Deutschtum und Judentum, S. 38.

45 Schwarzschild (2018):TheDemocratic SocialismofHermannCohen; Vatter (2021): HermannCohen and

Socialist Democracy.

46 Vgl.Mouffe (2014): Agonistik.
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Potential. Rechtsphilosophischer Idealismus und ein für die sozialen Unter-

schiede der Subjekte sensibler »Materialismus« bilden damit keinen Gegensatz,

sondern gehen eine Synthese ein.

Ein Schlüsselbegriff erlaubt es Cohen, über die Entfaltung der Politik aus der

Dialektik zwischen subjektiv-partikularem Rechtsanspruch und Kollektivwillen

bei Jellinek hinauszugehen. Der Neukantianer versteht den Staat als Genossen-

schaft, das Recht als Medium der Vergenossenschaftung, die Person schließlich

als Zweck von Staat und damit Recht.47 Der rechtswissenschaftliche Begriff der

Genossenschaft ist dabei jenes »Faktum der Wissenschaft«, von dem aus Cohen

gemäß der von ihm neukonzeptualisierten transzendentalen Methode die Prin-

zipien der Ethik und in weiterer Folge der Politik und Rechtsphilosophie rekon-

struiert. In genetisch-historischer Perspektive ist er eine Konstruktion der deut-

schen Rechtstradition und Jurisprudenz, die einen Zusammenschluss von Perso-

nen unddamit Einzelwillen zu einerGesamtperson als Rechtssubjekt bezeichnet;

vom transzendentalphilosophischen Standpunkt hingegen ist nach Cohen–dem

methodischen Prinzip des Ausgangs vomFaktumderWissenschaft folgend–aus

der Analyse der juristischen Person nicht weniger als die Logik des rechtlichen

und sittlichenWollens zu gewinnen.Der Genossenschaftsbegriff ist in der Syste-

matik Cohens für das Recht und die Politik das Äquivalent zur Infinitesimalrech-

nung in der Physik;48 ein ideelles Prinzip, das in derWeise operativ und zugleich

fundamental ist, dass es, selbst nicht aus etwas anderem ableitbar, die Gegen-

stände der Erkenntnis bzw.Normen desHandelns hervorbringt. Sowie nach Co-

hen die Mathematik durch die Infinitesimalrechnung in der Form in die Physik

»hineinspielt«, dass sie die spontane, nicht auf empirische Erfahrung reduzier-

bare konstruktive Arbeit der Hypothesenbildung und der Forschung anleitet, so

spielt,wie hier vorwegnehmend angedeutet werden soll, die Ethik in das Recht in

der Weise hinein, dass sie die Konstruktion von immer umfassenderen Zusam-

menschlüssen als Möglichkeit erschließt und als Forderung aufstellt.

Wichtiger noch als der methodologische Aspekt ist jedoch hier der Gewinn,

den die Orientierung am Genossenschaftsbegriff gegenüber der Rechtsphilo-

sophie Kants in einer sozialontologisch zu nennenden, für die neukantianische

Koppelung von Rechtsphilosophie und politischer Philosophie zentralen Per-

spektive bringt. Kant geht in seiner Rechtsphilosophie im Wesentlichen vom

Privatrecht aus und setzt den Staat als überpersönliche Instanz zur Sicherung

des privaten, »atomistischen« Rechtsgenusses; das Verhältnis zwischen Indi-

47 Zum Verhältnis von Ethik und Rechtsphilosophie bei Cohen vgl. Gibbs (2005): Jurisprudence is the Or-

ganon of Ethics; Holzhey (2006): Ethik als Lehre vom Menschen; Zank (2006): The Ethics in Hermann

Cohen’s Philosophical System.

48 Vgl. Cohen (2013): Das Prinzip der Infinitesimal-Methode.
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viduum und Staat ist damit eher polizeilich denn politisch. Dagegen rückt der

Genossenschaftsbegriff, wie im Folgenden ausgeführt wird, die Konstituierung

der Rechtspersönlichkeit in dieWechselbeziehung zwischen der Genossenschaft

als Gesamtperson und der Einzelperson – jene Wechselbeziehung, die den Ort

der Politik darstellt.

Fürdie großeBedeutungdesGenossenschaftsbegriffs imrechtswissenschaft-

lichen Diskurs um 1900 ist vor allem ein Vertreter der juristischen Zunft verant-

wortlich: der Rechtshistoriker Otto von Gierke. Über den Schüler Gierkes Hugo

Preuß, den Autor derWeimarer Reichsverfassung, sollte die Lehre des Genossen-

schaftsrechts für die Republikgründung in Deutschland nach dem Ersten Welt-

kriegwirkmächtig werden.Gierkes grundlegende Innovation ist es, das Recht als

Funktiondessen zu verstehen,was er das »Gemeinschaftsleben«49 oder auch »Ge-

sammtexistenz«50 nennt. Dieses Gemeinschaftsleben ist weit vielgestaltiger, als

es das für das neuzeitliche Rechtsverständnis maßgebliche Römische Recht mit

seiner Fokussierung auf das Individuum abbildet.51 Die Einbindung der Indivi-

duen indasGemeinschaftslebenfindet in einerVielzahl vonZusammenschlüssen

größeren und kleinerenUmfangs statt, von der grundlegendenEinheit der Fami-

lie über ökonomische bzw. berufliche Verbände wie die mittelalterlichen Zünf-

te oder die modernen Gewerkschaften, Vereine, Parteien, und Religionsgemein-

schaften bis hin zum Staat als dem umfassendsten Zusammenschluss. Diese Zu-

sammenschlüsse organisieren sich selbst, etwa durch das Aufstellen von Satzun-

gen, in rechtlicher Form,und ihnenwird vomRecht– sei es das Privatrecht, sei es

das öffentliche Recht – der Status von juristischen Persönlichkeiten zugeschrie-

ben.

In diesem wandelbaren Gewebe von Institutionen des kulturellen, politi-

schen, wirtschaftlichen und religiösen Lebens spielt sich die konkrete mensch-

liche Existenz ab, innerhalb dieser manifestiert sich die Freiheit die Einzelnen

und die Verfolgung ihrer jeweiligen Zwecke.52 Von diesen körperschaftlichen

Bindungen abstrahiert die individualistische Anschauung, die die Person als ein

»Zweckvermögen«53 fasst, d.h. als eine unbestimmte Potenz von Handlungen,

die durch das Recht zugleich geschützt und begrenzt werden soll.Mit seiner Kri-

tik der individualistischen Rechtsauffassung ist Gierke nicht weit entfernt von

Marx’ Kritik der Abstraktheit und des Formalismus des bürgerlichen Rechts; al-

lerdingswird der Gegenpol zur Abstraktion nicht in derÖkonomie als der Sphäre

der konkreten gesellschaftlichen Beziehungen verortet, sondern im Recht selbst,

49 Gierke (1902): DasWesen der menschlichen Verbände, S. 4.

50 Gierke (1915): Die Grundbegriffe des Staatrechts, S. 116.

51 Vgl. Gierke (1902): DasWesen der menschlichen Verbände, S. 5.

52 Vgl.Malowitz (2002): Freiheit in Gemeinschaft.

53 Gierke (1902): DasWesen der menschlichen Verbände, S. 7.
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nämlich im Genossenschaftsrecht, dessen Bedeutung Gierke im ausgehenden

19. Jahrhundert als Folge der Entstehung neuer wirtschaftlicher Organisationen

und Veränderungen des sozialen und ökonomischen Verkehrs im Aufsteigen

begriffen sah.54

Diesen von in der »romanischen« Tradition stehenden Juristen vernachläs-

sigten Rechtsgestalten des Gemeinschaftslebens hat Gierke ein monumentales

Werk, die vier Bände von Das deutsche Genossenschaftsrecht, gewidmet, das die

unterschiedlichen Körperschaften im Recht in einer historisch-genetischen

Perspektive beleuchtet.55 Der Gedanke der vielgestaltigen und hierarchisch

aufeinander aufbauenden körperschaftlichen Zusammenschlüsse als Organi-

sationsstruktur des gesellschaftlichen Lebens ist es indes nicht, was Cohen in

seiner Rezeption von Gierkes Werk aufgreift. Es ist vielmehr die Struktur der

Willensvergemeinschaftung,wie sie sich imRecht ausdrückt,die ihn interessiert.

»Das Recht schreibt dem Verbande Persönlichkeit zu«, er muss somit »gleich

demIndividuumeine leiblich-geistige Lebenseinheit sein,diewollenunddasGe-

wollte in That umsetzen kann. […] Das Recht aber ordnet und durchdringt zu-

gleichden innerenBauunddas innereLebendesVerbandes«,56heißt es inGierkes

Rektoratsrede von 1902 über den »Grundgedanken« der »sogenannte[n] organi-

sche[n]Theorie«, der auch dasGenossenschaftsrecht zuzuordnen ist.Die rechtli-

che Organisation der Genossenschaft leistet also die Organisation der Einzelwil-

len zu einem Gesamtwillen. Das »Auffällige, das Interessante und das entschei-

dend Lehrreiche in demBegriffe der Genossenschaft«, schreibt Cohen inEthik des

reinenWillens, liege darin, dass es sich in ihr nicht um einen Einzelwillen handelt,

sondernumden»Wille[n]mehrererPersonen«,der »nicht als eingespaltenerWil-

le gilt«, und »in ihm und nur in ihm die echte Einheit des Willens, und dem-

gemäss der Begriff des Rechtssubjekts zu seiner exakten Geltung gelangt«.57 Im

genossenschaftlichen Zusammenschluss wird die Förderung der eigenen Zwecke

identisch mit der Förderung der Zwecksetzungen der anderen und umgekehrt.

Der »Begriff der juristischen Person in der Genossenschaft« schafft »eine neue

Art von Willen, eine neue Art von Selbstbewusstsein«: nämlich eine, in der das

Selbst und der/die Anderen(n) wechselseitig zur Bedingung der Verwirklichung

ihrer Zwecke werden, sodass mit dem Genuss der eigenen Freiheit eine Schul-

digkeit gegenüber den Rechtsgenossen gegeben ist, diesen ebenso Freiheit zu er-

möglichen.58Gegenüber dembei Kant und auch bei Stammler zu findenden Aus-

54 Vgl.Malowitz (2003): Die Persönlichkeit des Staates und dasWesen dermenschlichen Verbände, S. 128.

55 Gierke (1868–1913): Das deutsche Genossenschaftsrecht.

56 Gierke (1902): DasWesen der menschlichen Verbände, S. 12.

57 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 218.

58 Eine der Cohenschen nahestehende Analyse der sozialen und in der weiteren Folge auch rechtlichen

Konstituierung von Freiheit hat in jüngerer Vergangenheit Axel Honneth vorgelegt, allerdings unter
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gehen von einer »atomistischen« Rechtspersonwird durch denGenossenschafts-

begriff vom Anspruch den Einzelnen auf die Unverletztheit als Rechtsperson und

die Sicherung der Mittel zur Verwirklichung von Autonomie zur »Ansprache« der

Anderen fortgeschritten, von denen die eigene Freiheit abhängt.59Rechtliche Au-

tonomie verwirklicht sich in einem permanenten Aushandlungs- und Kommu-

nikationsprozess, der sich um die Frage dreht, welche Möglichkeiten der Zweck-

verfolgung wir gegenüber den anderen beanspruchen wollen undwelche wir den

andrenzugestehenmüssen.Die »gesetzmäßige«ZusammenstimmungderAuto-

nomiesphären im Recht ist damit weniger Sache einer Regulierung – ein Begriff,

der auf einehöherstufigeOrdnungsinstanz verweist–, sondernderdynamischen

Koproduktion von Freiheit.

Dem Umstand, dass die konkrete Existenz des Individuums sich innerhalb

dieser Verbände abspielt, wird von Gierke in der Weise gedeutet, dass er diese

Verbandspersönlichkeiten in sozialontologischer Hinsicht als Realentitäten fasst

und nicht als bloße juristische Fiktionen, als welche sie die u.a. auch noch von

Georg von Jellinek vertretene individualistische Rechtstradition betrachtet. Der

»innere Lebensgehalt des Rechtes«, so Gierke, liegt »in seinem Wesen als einer

geschichtlichen Lebensäußerung des menschlichen Gemeingeistes«.60Man fin-

det hier ein Primat der objektiven Gestaltungen des menschlichen Zusammen-

lebens vor der individuellen Aktivität, das an Hegels Philosophie des objektiven

Geistes erinnert.Die Verbandsperson und der von ihr geltend gemachte Gesamt-

wille sind keine bloßen Produkte der Interessenkoinzidenz von Einzelwillen, die

im Verband gemeinsame Ziele verfolgen, sondern bilden eine eigenständigeWe-

senheit, als deren Glieder und Organe die Einzelnen handeln, und zwar bei den

niederstufigen, unselbstständigen Verbänden beginnend bis hin zum Staat, von

dem die Existenz der Individuen und Verbände abhängig ist, dessen Existenz

aber selbst nicht wiederum von einem übergeordneten Verband abhängt. Gier-

ke erläutert in seiner bereits 1874 erstmals erschienenen Schrift Die Grundbegriffe

des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien:

Wir verstehenunter »Staat« dashöchste undumfassendsteunter den sinnlichnichtwahrnehm-

baren und doch mit geistigen Mitteln als »wirklich« erkennbaren Gemeinwesen, welche die

hauptsächlicher Bezugnahme auf Hegel und ohne Berücksichtigung des Genossenschaftsbegriffs. Vgl.

Honneth (2011): Das Recht der Freiheit, S. 58–118. Die von Hegel herrührende Perspektive Honneths

und die kantianische Cohens können als komplementär aufgefasst werden, insofern bei ersterem Frei-

heit relational vom wechselseitigen Anerkennungsverhältnis der Rechtsgenossen verstanden wird, bei

letzterem hingegen konstruktionslogisch von der im Recht zum Ausdruck gelangenden Synthesis der

Zwecke.

59 Gibbs (2005): Jurisprudence ist he Organon of Ethics, S. 208. Hervorhebung A. D; vgl. auch Thornhill

(2007): German Political Philosophy, S. 247.

60 Gierke (1915): Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatstheorien, S. 9.
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menschliche Gattungsexistenz über der Individualexistenz offenbaren. Dieses Gemeinwesen

ist uns die dauernde, lebendigwollende und handelnde Einheit, zuwelcher ein ganzes Volk sich

zusammenschließt. Jeder Einzelne und jede Summe von Einzelnen erscheinen uns insoweit,

als es sich um ihre Stellung im staatlichen Gemeinwesen handelt, nicht als abgeschlossene

Individualexistenzen, sondern als Glieder einer Gesamtexistenz; sie haben eben insofern an

einer höheren DaseinsordnungTheil, die sich über der Lebensordnung der Einzelnen erhebt.61

Eine vertragstheoretische Konzeption des Staats lehnt Gierke entsprechend ab.

Dem Menschen ist es »eingeboren, staatlich zu leben«. Nicht nur ist daher der

»Staat überhaupt gleich alt mit dem Individuum«, auch der »einzelne Staat ist

keine freie Schöpfung des Individuums, sondern das nothwendige Produkt der

in den Individuen sich betätigenden gesellschaftlichenKräfte«.62Recht undStaat

bedeuten Verfestigungen von Kooperationen und Vergemeinschaftungen, die

aus dem gesellschaftlichen Verkehr der Subjekte hervorgehen, die juristische

Gesamtperson ist damit nur eine Abbildung einer dem Recht vorgängigen Ver-

gemeinschaftung desWillens. Veränderungen in den sozialen Verhältnissen und

damit im intersubjektiven Verkehr führen zur Notwendigkeit einer Veränderung

der staatlich-rechtlichen Konstitution des Gemeinwesens; die Vorstellung des

ursprünglichen Zusammenschlusses von Individuen zu einem Gemeinwesen

hingegen ist eine individualistische Fiktion, die dieses sozialontologische Primat

des Zusammenschlusses negiert.

Am reinsten kommt die Transzendierung der Einzelexistenz, die Teilhabe

an einer »höheren Daseinsordnung« im menschlichen Verband im öffentlichen

Recht zum Ausdruck. Dieses soll aber nicht nur die Einordnung des Einzelnen

in das Gemeinwesen zur Geltung bringen, sondern ihm auch eine eigenständige

»Betätigungssphäre« bewahren. Der Einzelne soll nicht schlichtweg vom über-

geordneten Ganzen absorbiert werden, der organische Zusammenschluss der

Vielheit zur Einheit bedeutet nicht »Verschlingung und Aufsaugung«:63

Statt derWelt koordinierter und in sich abgeschlossenerWillenseinheiten statuiert es eineWelt

des gemeinschaftlichen Daseins, in welcher der Wille von vornherein durch die organischen

Beziehungen zu anderen Willen determiniert wird, in welcher die zusammengesetzte Einheit

des Ganzen auf eine Vielheit von Einzelwillen und die Vielheit der Einzelwillen auf eine Einheit

des Gesammtwillens hinweist […]. Auch das öffentliche Recht schafft dem freien Willen eine

Bethätigungssphäre, innerhalb deren er auf die Grundhaltung der Rechtsverhältnisse einwir-

ken kann, aber es bannt ihn hierbei in die Schranken der organischen Stellung, die er ein für

allemal kraft der öffentlichen Ordnung einnimmt, und sein eigentlicher Kern liegt in dem fes-

ten Normengefüge, das den gemeinheitlichenWillensorganismus konstituiert.64

61 Ebd., S. 26.

62 Ebd., S. 97.

63 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 223.

64 Gierke (1915): Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien, S. 111.
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DasVerhältnis derEinzelnenalsmit Freiheiten ausgestatteten »Gliedern«und ih-

re Unterordnung unter das Ganze als »Organe« ist daher ein spannungsreiches.

Die Kohärenz des Staates gegenüber zentrifugalen Energien zu erhalten, die aus

den gesellschaftlichen Dynamiken, Konflikten und veränderten Ansprüchen der

Rechtsunterworfenen entstehen, ist Aufgabe der Politik. »DasWesen ›staatlicher‹

Verbindung beruht darin«, führt Gierke aus, »daß sie die machtvolle Durchfüh-

rungdes allgemeinenWillens zumInhalt hat.Sie ist dieGemeinschaft politischen

Handelns. Ihre Substanz ist der allgemeine Wille, ihre Erscheinungsform orga-

nisierte Macht, ihre Aufgabe die zweckbewußte That.«65 Je größer die Freiheits-

sphäre der Einzelnen ausgeprägt ist, jemehr ihnen eine relative Eigenständigkeit

zugebilligt wird, desto größer ist dabei natürlich der notwendige Aufwand, diese

politische Integration zu leisten. Die Entwicklung der sozialen Verkehrsformen

kanndarüberhinaus, sowäre anGierke anschließendzuargumentieren,eine sol-

che sein, die eben das Freiheitsbewusstsein, gegenüber dem die staatlicheMacht

und die »zweckbewusste Tat« einem größeren Rechtfertigungsdruck ausgesetzt

sind, in dem Maße stärkt, dass eine Anpassung der staatsrechtlichen Organisa-

tion erforderlich macht. Die Freiheit der Gliedpersonen bedeutet dabei jedoch

nicht das Gegenteil zum verbandsmäßigen Zusammenschluss, sondern nur eine

Qualität bzw. Gestalt desselben, denn rechtlich garantierte Freiheit gibt es eben

nur im Rahmen eines Rechtsverbandes.

Die Verfahren zur Herstellung politischer Integration sind rechtlichen Rege-

lungenunterworfen.DerGemeinwille bedient sichdesRechts,umeine bestimm-

te Gestaltung des sozialen Lebens durchzusetzen; zugleich bildet das Recht den

Rahmen, innerhalb dessen sich die Bildung desselben abspielt.Was es in Verbän-

den – inklusive dem Herrschaftsverband des Staates – »an Rechtssätzen giebt

über Berathung, Abstimmung undBeschlussfassung, über die Einigung gemein-

schaftlich berufener Organe, über Kundmachung und Ausführung von Beschlüs-

sen«, leistet die »Bildung eines einheitlichen Gemeinwillens aus den dazu beru-

fenenTheilwillen«. Alle »Entscheidung vonMeinungskämpfen«, so wie sie in den

jeweiligen staatsrechtlichen Verfahrensregeln festgelegt wird, ist

Durchsetzung der Willenseinheit des Ganzen. Jeder ungelöste Widerstreit der Organe bedroht

den sozialen Organismus selbst mit Lähmung, Erschütterung oder gar Auflösung; überwindet

er eine derartige Krise durch den Sieg der Macht über das bestehende Recht, so bewährt sich

gerade hierin seine reale Einheit, die das Recht nicht geschaffen, sondern nur geordnet hatte.66

Der Gemeinwille kann also auch in Form von extralegaler Macht den Rahmen

sprengen, den ihm das Recht vorgibt. Auf der Ebene des höchsten Verbandes,

65 Ebd., S. 96.

66 Gierke (1902): DasWesen der menschlichen Verbände, S. 27.
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nämlich des Staates, bedeutet ein solcher Sieg der »Macht über das bestehende

Recht« im Zuge einer »Krise« der staatlich-sozialen Ordnung nichts anderes als

eine Revolution, in der – im Falle des Erfolgs und der Konstituierung neuer, sta-

biler staatlich-rechtlicher Verhältnisse, das von der bisherigen staatlich-rechtli-

chen Ordnung unterdrückte Gemeinschaftsleben zum Durchbruch gelangt. Als

Konservativer musste Gierke aber ein solcher Bruch mit der bestehenden staat-

lichen Verfasstheit des Gemeinwesens ein Bedrohungsszenario darstellen, und

imKampf zwischen den demokratischen Bewegungenmit der überlieferten Ver-

bandseinheit deswilhelminischenStaatesnahmer für letzterenPartei.Nachdem

Eintreten eines solchen Bruches im November 1918 sollte Gierke der neuen de-

mokratischenRepublik ablehnendgegenüberstehenundander konstitutionellen

Monarchie festhalten, in der er in seinemHauptwerk die »innere und begriffliche

Verschmelzung anstaltlich obrigkeitlicher und gemeinheitlich-volksthümlicher

Elemente zur höchsten und umfassendsten Allgemeinpersönlichkeit«67 erblickt

hatte.

Eine solche Akzentsetzung auf das obrigkeitliche Element in der Frage der

staatlichen Integration folgt aber dabei keineswegs mit Notwendigkeit aus den

Grundsätzen der Genossenschaftstheorie Gierkes.68 Aus diesem Grund konnte

einHugoPreuß auf ihrerGrundlage zu gänzlich anderen politischenKonsequen-

zengelangenals seinLehrer.69AusGierkesÜberlegungen sind innormativerHin-

sicht keine zwingenden Folgerungen zugunsten der einen oder anderen Staats-

form zu ziehen. Die These, dass der Staat als rechtliches Gebilde sich nur in ei-

ner bestimmten Korrespondenz mit einem gesellschaftlichen Gemeinschaftsle-

ben dauerhaft erhalten kann, das zwar durch Staat und Recht reguliert wird, je-

doch nicht auf diese zu reduzieren ist und seinen eigenenDynamiken undGeset-

zen unterliegt, relativiert indes die Vorstellung, dass eine »freie« Wahl zwischen

unterschiedlichenStaatsformenmöglich ist.EntsprechendwirdbeiHugoPreuß,

67 In: Gierke (1873): Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. 2, S. 973, zit. n. Dreyer (2018): Hugo Preuß,

S. 33.

68 Über die demokratietheoretischen Implikationen von Gierkes Werk, die erst bei seinen Schülern wie

Hugo Preuß und Hugo Sinzheimer zur Entfaltung gebracht werden, vgl. Malowitz (2003): Die Persön-

lichkeit des Staates und das Wesen der menschlichen Verbände; Kühne (1984): Die Bedeutung der Ge-

nossenschaftslehre für die moderne Verfassung; Sinzheimer (1916): Ein Arbeitstarifgesetz.

69 Preuß’ staatsrechtliche und politiktheoretische Bedeutung liegt, wie Karsten Malowitz schreibt, we-

niger in der Fortentwicklung der Theorie Gierkes als eher in den politischen Folgerungen, die aus

dem genossenschaftlichen Rechts- und Staatsverständnis gezogen wurden. Vgl. Malowitz (2003): Die

Persönlichkeit des Staates, S. 133. Zu Hugo Preuß als Demokratietheoretiker vgl. Dreyer (2018): Hu-

go Preuß, S. 38–90; Lehnert (1998): Verfassungsdemokratie als Bürgergenossenschaft, bes.S. 265–315;

Lehnert (2000): Der Beitrag von Hans Kelsen und Hugo Preuß zum modernen Demokratieverständ-

nis; Lehnert (2003): Hugo Preuß und Hans Kelsen als »linke Juristen«; Kühne (2000): Demokratisches

Denken in derWeimarer Verfassungsdiskussion.
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der bereits im Kaiserreich als demokratischer Reformer hervortrat und nach der

Novemberrevolutionvonden regierendenSozialdemokratenalsder amweitesten

»links« stehende unter den etablierten Staatsrechtslehrernmit der Ausarbeitung

derVerfassung fürdieneuedemokratischeRepublik beauftragtwurde,70mitdem

Verweis auf historische Entwicklungen und notwendige Reaktionen des Staats-

rechts auf diese für den Ausbau der Demokratie argumentiert.

»DieBildung […] einesGemeinwillens aus einerVielheit vonPartikeln derEin-

zelwillen«,heißt es inPreuß’ StudieÜberOrganpersönlichkeit von 1902,»ist einVor-

gang nicht-rechtlicher Natur, der sich als solcher auch jeder rechtlichen Normie-

rung entzieht. Jenes undefinierbare, jeder rechtlichen Erfassung spottende, und

doch in lebendigster Realität existierende Etwas, das man öffentliche Meinung

nennt, ist eine dafür charakteristische Erscheinungsform.« An dieses »für die ju-

ristische Betrachtung unentwirrbareChaos […] knüpft dieGestaltung des ganzen

modernen Verfassungsrechts an«.71 Damit ist im Grunde nichts anderes gesagt,

als dass in dermodernen Gesellschaft die öffentlicheMeinung als Legitimations-

quelle staatlicher Machtausübung unumgehbar ist und ihrer zunehmenden Be-

deutung durch eine fortschreitende Demokratisierung des Staates entsprochen

werdenmuss, soll der Staat seine Integrationsfunktion bewahren.72Wenn Preuß

schreibt, dass »alle Kämpfe um die Staatsform überhaupt wie um die Gestaltung

des Wahlrechts im besonderen« Aktionen darstellen »zur Herbeiführung mög-

lichster Koinzidenz der rechtlichen Organisation mit der tatsächlichen Bildung

des Gemeinwillens«,73 so firmiert hier der Gemeinwillen als eine Hypostasierung

der Anerkennung legitimer Macht durch die Staatssubjekte. Anders als Gierke,

der für einen ständestaatlichen Staatsaufbau unddieMonarchie optierte, vertritt

Preuß die Auffassung, dass die parlamentarische Demokratie am ehesten gleich-

zeitig der bestehendenPluralität vonnachAusdruckundDurchsetzungdrängen-

den gesellschaftlichen Interessen und Freiheitsforderungen gerecht werden und

eine Integration dieser Pluralität in der Bildung eines politischen Gemeinwillens

erreichen könnte.74

Auch wenn natürlich für Preuß’ Positionierung dessen liberale und demo-

kratische Werthaltung eine Rolle gespielt hat, bewegt auch er sich auf der Ebene

der wissenschaftlichen Begründung in rein funktionalistischen Argumenten.

Die parlamentarische Demokratie erscheint als die angesichts der sozialen Ge-

70 Vgl. Lehnert (2003): Hugo Preuß und Hans Kelsen als »linke Juristen«, S. 76.

71 Preuß ( 2009): Über Organpersönlichkeit, S. 149.

72 Vgl. Habermas (1992): Faktizität und Geltung, S. 187–237, 399–467.

73 Preuß (2009): Über Organpersönlichkeit, S. 149.

74 Vgl. Dreyer (2018): Hugo Preuß, S. 153; Malowitz (2003): Die Persönlichkeit des Staates und das Wesen

der menschlichen Verbände, S. 142.
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gebenheiten effektivste Form der staatlich-politischen Integration.75 Zu sagen,

das Recht müsse dem Gemeinwillen entsprechen, heißt, dass die die soziale und

rechtliche Ordnung konstituierende Kraft bei der Politik liegt. Dabei erscheint

derGemeinwille trotz der rechtlichenRegelung des Prozesses derWillensbildung

als eine kontingente, irrationale Faktizität. »Immer und überall steht hinter der

rechtlichen Form der Willensorganisation der real existierende und wirkende

Gemeinwille«, so Preuß, »den das Recht nicht normieren kann, weil er das Recht

schafft.«76 Die Logik des Zustandekommens des Gemeinwillens im gesellschaft-

lichen Leben entzieht sichwie bereits bei Gierke der durchgehendenRegulierung

durch das Recht.

8.2.2 Ethik und Recht

Es sind im Staat mehrere, einander überlagernde außer- bzw. vorrechtliche

Integrationskräfte, die dem sozialen Zusammenschluss zugrunde liegen. Das

Recht ist Mittel zur Durchsetzung staatlicher Integration, es leistet aber nicht

selbst die Bestimmung des Zwecks, um dessenWillen die rechtliche Verbindung

der Vielheit zur Einheit, die Unterwerfung des gesellschaftlichen Verkehrs unter

Rechtsregeln stattfindet. Im modernen Recht ist dies eine spezifische Form des

Zusammenlebens, in dem den Einzelnen kraft ihrer Anerkennung als Personen

bestimmte Güter in Gestalt von Rechtsansprüchen gesichert werden. Die, wie

Gierke schreibt, »natürlichen«, d.h. ethischen, wirtschaftlichen, historischen

und sozialen Faktoren77 machen die konkrete Gestalt dieses Zusammenlebens

aus,und sie gehen alle in dieBildungdesGemeinwillens ein.Sie haben aber einen

unterschiedlichen Status. Während die übrigen Faktoren als Motive in die For-

mulierung vonZielen und Forderungen eingehen, ist die rationale, intersubjektiv

nachvollziehbare Auszeichnung einer bestimmten Ordnung des Gemeinwesens

als erstrebenswertes Ziel Sache der Ethik.

DieFrageder ethisch-normativenMaßstäbe,diebeiderArtikulationvonZwe-

cken der rechtlichenRegelung in Anschlag gebrachtwerden, ist nun der systema-

tische Ansatzpunkt Cohens in der praktischen Philosophie. Es ist das Recht – ge-

nauer gesagt: diewissenschaftlicheBegriffsbildung inBezug auf dasRecht–, von

demherdieEthik ihreGrundbegriffe rekonstruieren soll.DieRechtswissenschaft

75 Vgl. die in Kap. 9.2 behandelte »sozialtechnische« Argumentation zugunsten der Demokratie bei Hans

Kelsen. Siehe auch Lehnert (2000): Der Beitrag von Hans Kelsen und Hugo Preuß zummodernen De-

mokratieverständnis; Lehnert (2003): Hugo Preuß und Hans Kelsen als »linke Juristen«.

76 Preuß (1889): Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften, S. 206 f.

77 Gierke (1915): Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien, S. 114.
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ist bei Cohen für die Ethik, wie bereits erwähnt wurde, was die Mathematik für

die theoretische Philosophie darstellt.78 Genossenschaft bzw. juristische Person

bringen die Struktur des ethischen Wollens im Medium des Rechts zur Darstel-

lung; Cohen nennt diese Struktur das »Selbstbewusstseins des reinenWillens«.79

Dieses Selbstbewusstsein kennzeichnet, dass es sich in Übereinstimmung mit

demWillen der Mitmenschen sehen will. Die Forderung, so zu handeln, dass die

Maxime der eigenen Handlung als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung ge-

wollt und bejaht werden kann, ist im genossenschaftlichen Zusammenwirken er-

füllt: Als Teil der Genossenschaft trage ich in meinemHandeln zur Erfüllung der

Zwecke der Mitgenossenschafter bei.

Eine Folge vonCohensmethodischemVorgehen ist, dass eine bei Kant bestse-

hende, von Stammler imneukantianischenKontext übernommeneTrennungder

Sphären von Recht und Moral durchlässig wird. Die Vermittlung von Einzelnem

und Allgemeinen durch das Gesetz verschiebt sich von der moralischen Innen-

welt in die öffentliche Sphäre. Es steht fest, dass auch das sittliche Wollen kei-

ne andere Materie haben kann als das Gemeinschaftsleben, das durch das Recht

organisiert wird. Ethisches Handeln ist ein Eingreifen in dieses Gemeinschafts-

leben. Recht und Moral80 bilden zwei Seiten des Gemeinschaftslebens: Während

ersteres dieses in Form von zwangsbewehrten Regeln organisiert, ist die Auswahl

und Bestimmung der Zwecke, deren Realisierung die rechtliche Organisation si-

chern soll, durch die Ethik bestimmt. Die Ethik ordnet die Zwecke, die im ge-

meinschaftlichen Leben verfolgt werden, bis hin zu einem höchsten und unbe-

dingten Zweck.

Die Ethik ist das sich seiner selbst bewusste Gemeinschaftsleben dergestalt,

dass die Regelung der Verbindung der Zwecke und damit der Freiheitsräu-

me nicht mehr eine Sache der Konventionen und Traditionen ist, sondern ein

bewusstes »Problem« und Ansatzpunkt gestaltenden Eingreifens. Die Ethik

reagiert damit auf ein Sich-Problematischwerden von Gemeinschaften, sie geht

aus diesem hervor. Letzte Instanz des Zusammenschlusses der Zwecke und

Subjekte im Recht aber ist der Staat. Wenn das Recht den staatlichen Zusam-

menschluss in einer bestimmten Form organisiert, indem es Individuen und

auch Körperschaften als Kollektivsubjekte zu einem bestimmten Zusammen-

wirken durch äußere, zwangsbewehrte Regeln enthält, ist die Ethik der Wille zu

78 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 63.

79 Ebd., S. 224.

80 Cohen verwendet den Terminus »Ethik« für die von ihm ausgearbeitete philosophische Lehre. Im

Sprachgebrauch der Ethik des reinen Willens scheint mit »Moral« tendenziell im Sinne des lateinischen

Ausdrucks mores gebraucht zu werden und von der Tradition verbürgte Verhaltenslehren zu bezeich-

nen. Stringent ist diese Verwendungsweise aber nicht, stellenweise scheinen Ethik undMoral auch als

Synonyme gehandhabt zu werden.
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diesem Zusammenwirken, die Bejahung desselben als Zweck und die zwanglose,

autonome Selbstverpflichtung gegenüber diesem. Es besteht daher durchaus

eine Differenz im Geltungscharakter von rechtlichen und ethischen Normen.

Die Ethik muss jedoch, wenn sie ein bestimmtes Zusammenwirken erwirken

will, auch das Recht als Mittel zur Sicherung desselben wollen. Das Recht als

Mittel folgt aus dem Zweck der Ethik, die Ethik ist auf politische Wirkung hin

ausgerichtet.

Ethik und Politik als Kritik am bestehenden Staat und seinen Rechtsverhält-

nissen und veränderndes Eingreifen in diese sind damit nicht voneinander zu

trennen. Dies zeigt sich etwa in Cohens Kritik an der ab 1890 populär werden-

den Idee einer »ethischen Kultur«, also Vorstellungen zu einer sittlichen Erneue-

rung der Gesellschaft, die sich im Medium der Kultur und der Einwirkung auf

die Gesinnung der Menschen ohne die Einschaltung von Staat und Politik voll-

ziehen sollte. Von der eigentlichen ethischen Aufgabe »lenkt die ethische Kultur

ab«, so Cohen, weil hier »die Selbstverständlichkeit des Sittlichen am Individu-

um hängt«. Der »schwere Fehler« liegt hier im Ablenken vom »Zusammenhang

der Probleme, in dem das Sittliche steht, und in dem allein es behandelt wer-

denmuss. Der Staat stellt diesen Zusammenhang dar. Daher darf prinzipiell nur

in den politischen Bewegungen das Sittliche der praktischen Kultur unterzogen

werden.«81Die »ObjektederEthik« sindnicht inden isolierten Individuenund ih-

rer Gesinnung zu finden, sie sind in den »sozialen und politischen Bildungen […]

als Mächte[n] der Kultur« objektiviert, die analog zu den »Tatsachen der Natur«

als »Objekte[n] der theoretischen Erkenntnis«82 die Gegenstände der ethischen

Erkenntnis und Kritik bilden sollen. »Es gibt keine andere Sittlichkeit als die in

Recht und Staat«,83 daher muss die »Ethik [sich] selbst als Rechtsphilosophie […]

durchführen«,84 argumentiert Cohen in Ethik des reinenWillens.

Nun drängt sich aber die Feststellung auf, dass einem Staat, weil als genos-

senschaftlicher Zusammenschluss rekonstruiert werden kann, nicht schon ein

uneingeschränkt sittlicher Charakter zugesprochen werden kann. Es muss also

eine bestimmte Art des genossenschaftlichen Zusammenschlusses sein, auf den

das sittliche Wollen aus ist. Ein Hinweis dafür ist bei Kant zu finden. Bei dessen

»ReichderZwecke«-Formulierungdes kategorischen Imperativs85besteht bereits

die Bezogenheit des ethischenWollens auf den Staat als rechtlichen Verband; sie

kommt aber in der Rechtsphilosophie derMetaphysik der Sitten nicht zum Tragen.

Kants Reich der Zwecke bezeichnet eine Vereinigung von Zwecken, die der Ge-

81 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 48.

82 Ebd., S. 56 f.

83 Ebd., S. 87.

84 Ebd., S. 213.

85 Vgl. Kant (1980): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 84, S. 72.
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nossenschaft Cohens entspricht; sie bezeichnet aber – angezeigt auch durch die

Verwendung des Terminus »Reich« anstelle von »Staat« – die Idee eines unbe-

grenzten, universellen Zusammenschlusses ohne ein Außen oder Ausgelassenes.

Eben in diesem Sinne ist auch der Staat zu verstehen, auf den das ethische Stre-

ben bei Cohen hinzielt. Dieses Streben abermuss, wo es aufrichtig ist, d.h. nicht

bei bloßenAbsichten stehenbleibt,andenunvollkommenenempirischenZusam-

menschlüssen und damit letztlich bei den Verhältnissen des empirischen Staates

ansetzen, die es im Lichte der Idee des Staates zu kritisieren und umzugestalten

gilt.

Es gibt ein faktisches Primat des Rechts und des Staates, insofern die sich in

ihnen manifestierende Zusammenstimmung von Zwecken und Subjekten der

Ausgangspunkt der ethischen Erkenntnis, Kritik und Praxis ist. Es gilt aber das

logische Primat der Ethik, weil diese den bestehenden Zusammenschluss an ei-

nemnormativen Idealmisst. Cohen benennt dieses Ideal wie folgt: »Das Problem

der Ethik […] ist: mit der Allheit das Individuum in Correlation zu setzen, und in

dieser die Einheit desMenschen zu vollziehen.«86DieMittel zur Herstellung die-

ser von der Ethik geforderten allheitlichen Verbindung der Menschen sind Staat

und Recht, deren sich die Ethik in Kenntnis der realen sozialen und politischen

Kräfte bedienen soll. Dieses ethische Staatsverständnis ist nun allerdings nicht

ohne Weiteres aus dem Genossenschaftsbegriff zu gewinnen. Herkömmliche

Genossenschaften, so wie sie in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts

immer stärkere Verbreitung fanden, dienen natürlich beliebigen partikularen

Zwecken und umfassen nur eine begrenzte Anzahl von Menschen. Es lassen

sich jedoch Verbände von immer größerem Umfang und Zwecksetzungen von

zunehmender Allgemeinheit vorstellen. Genossenschaften bzw. juristische Ge-

samtpersonen bilden Zusammenfassungen von Menschen, und der potentielle

Umfang der Zusammenfassungen ist logisch bis zur universalen Genossenschaft

der Menschheit hin erweiterbar. Dies ist deshalb möglich, weil bei der Bestim-

mung der verbindenden Zwecke von trennenden Unterschieden der Subjekte

abgesehen und die Verbindung allein mit Blick auf den Zweck des Zusammen-

schlusses hin stattfindet. In dem Moment, in dem bisher unhinterfragte, durch

Tradition und Konvention beglaubigte Regelungen des Zusammenschlusses und

damit Ein- und Ausschlüsse problematisch werden, gerät auch die Option einer

unbegrenzten Erweiterung in den Blick.

Bevor die Allheit zu einem Leitideal der Politik wurde, war sie es bereits in

der Religion. In der Religion zeigt sich jedoch die Tendenz, den Bezug auf die

Allheit oder Menschheit bloß in der Innerlichkeit des Gefühls und der Überzeu-

gungen stattfinden zu lassen. Der Einheit der Christenheit steht also die Realität

86 Ebd., S. 60. Hervorhebung A. D.
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der politischen und nationalen Spaltungen und Feindschaftsbeziehungen gegen-

über, die als Teil der schlechten irdischen Welt akzeptiert werden. Die Vereini-

gung über bestehende Trennungen hinweg findet nur in einer geglaubten, über-

irdischenWelt statt, im Reich Gottes, als dessen Bürger sich der oder die Gläubi-

geweiß.Das Recht verbindet imGegensatz zur Religion dieMenschen äußerlich.

Die Allheit soll vom Himmel auf die Erde geholt werden. Die Ethik jedoch kann

sich mit der Innerlichkeit nicht zufriedengeben. An den sich zusammenschlie-

ßenden »Ichs werden nurMerkmale und Kennzeichen in das [politisch-ethische,

Anm.A.D.] Interesse bezogen,welche für dasselbedurchdasDenkenobjektivier-

bar sind«, schreibt Cohen, sprich die empirischen Individuen betreffende, recht-

lich regulierbare soziale und politische Realitäten: »Die Forderung der Vereini-

gung erstreckt sich und beschränkt sich auf die Vereinigung zurRechtshandlung;

also zur Erzeugung eines Rechtsinhalts, eines Rechtsverhältnisses; aber nicht et-

wa zur seelischen oder geistigen Verschmelzung von Subjekten.«87

Nicht als ein gefühltes Einssein, sondern als eine Organisation des prakti-

schen zwischenmenschlichen Verkehrs soll die Annäherung an Allheit als Ideal

der zwischenmenschlichen Verhältnisse vollzogen werden. Für Cohen, der sich

nicht nur für die Emanzipation der Arbeiterklasse, sondern auch der Juden in

Deutschland engagierte, ist es dieser konstruktive Charakter der juristischen

Person, der sie als konzeptionellen Grundbaustein einer kritischen Ethik und

progressiven Politik verwendbar macht. Der Zusammenschluss zur Genossen-

schaft oder juristischen Person vollzieht sich nicht mit Blick auf die gegebenen

Eigenschaften der Subjekte – ethisch, religiös, sozioökonomisch, geschlechtlich

–, sondern in Bezug auf die gemeinsam verfolgten Zwecke. Auf ihre Zwecke

legen sich die verbundenen Subjekte durch den gemeinsamen Beschluss fest.

»Der Beschluss ist gleichsam der Zusammenschluss der einzelnen Willen in

einen einheitlichen Willen. Dieser einheitliche Wille gehört keinem dieser Ein-

zelwillen an; er ist einGesamtwille«.88Vonder Ausrichtung dieses Gesamtwillens

hängt es ab, welche Qualität ein Zusammenschluss in ethischer Hinsicht hat.

Ausschlaggebend ist für die Ethik, ob es sich um einen Allheits- oder nur einen

Mehrheitswillen handelt.89Dabei handelt es sich nicht etwa um quantitative Grö-

ßenverhältnisse, vielmehr gehören diese beiden Begriffe, gleichwohl sie beide

quantitative Begriffe sind, zwei unterschiedlichen kategorialen Ebenen an.Wäh-

rend dieMehrheit eine bloß kontingent begrenzte empirische Größe bezeichnet,

ist die Allheit ein begriffliches Prinzip zur Herstellung von Größen. In der Kritik

der reinenVernunft erscheint der Begriff der Allheit nach derEinheit undVielheit als

87 Ebd., S. 212 f.

88 Ebd., S. 219.

89 Vgl. ebd.
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dritte Kategorie der Quantität, die aus der Anwendung der ersten Kategorie auf

die zweite resultiert: »Die Allheit (Totalität) [ist] nichts anderes als die Vielheit als

Einheit betrachtet«.90 Das Prinzip der Allheit verlangt, dass in die Zusammen-

fassung einer Vielheit von Elementen jedes individuelle Element einbegriffen

wird, das dem Merkmal oder Prädikat entspricht, mit Blick auf das die Zusam-

menfassung erfolgt. Der Zusammenschluss bzw. Beschluss der Gemeinschaft

also haben zum Ziel, diese Einheit der heterogenen Einzelnen (Vielheit) herzu-

stellen. In der Terminologie der Logik bzw.Mathematik gesprochen kann gesagt

werden, dass die Ethik die politische Aktivität einem Allheitsoperator unterstellt;

von den grundsätzlichen Bestimmungen ihrer grundlegenden Aufgaben, wie sie

in modernen Verfassungen festgeschrieben sind, bis hin zur laufenden Praxis

der Gesetzgebung wird sie der Vorschrift verpflichtet, die Vielheit zur Einheit zu

integrieren.

Die Zwecke, die der rechtlichen Verbindung von Menschen zugrunde liegen,

erscheinen bei Gierke und seinem Schüler Preuß als in juristischer Perspek-

tive nicht begründbare Gegebenheiten. Damit ist als bloße Faktizität gesetzt,

was die Kohäsion der Rechts- und Staatsordnung erzeugt, ist es doch das auf

Zwecke gerichtete Gemeinschaftsleben, das sich mittels des Rechts eine feste

Gestalt gibt, von dem her das Recht also seine Rechtfertigung erhält. Preuß

neigte als Rechtswissenschaftler dazu, die Analyse der Zweckgenese dem Kom-

petenzgebiet einer »historisch-politischen oder ökonomischen Betrachtung«91

zuzuweisen. Dagegen könnte man mit Cohen einwenden, dass solche Untersu-

chungen historischer, sozialer oder ökonomischer Determinanten den Akt der

Zwecksetzung wissenschaftlich objektivieren und als Ereignis kausal erklären

können, dass aber die Logik, nach der der leitende Zweck als erstrebenswert

bewertet und kommuniziert wird, dadurch noch nicht begriffen, geschweige

denn die normative Berechtigung eines Zweckes beurteilbar wird. Insbesondere

aber in einem Gemeinwesen, das sich demokratisch organisiert, ist die ethische

Rechtfertigung von Zielen von größter Bedeutung, gilt es doch gegenüber der

Öffentlichkeit als Subjekt und zugleich Objekt der Beschlüsse die allgemeine

Zustimmungsfähigkeit dieserWertungen darzulegen.

Mit der Einführung des Allheitsbegriffs wird ein bei Kant der theoretischen

Philosophie zugeordneter Begriff in die praktische Philosophie transferiert. Die

Arbeit der von der Ethik geleiteten Politik besteht wesentlich in Analogie zu

möglichst erklärungsstarken begrifflichen und theoretischen Konstruktionen

der wissenschaftlichen Erkenntnis in Zweckdefinitionen, die eine Vielheit von

Individuen als eine Allheit bzw. Totalität (re)konstituieren – Zwecke, die die

90 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, B 112, S. 122.

91 Preuß (2009): Zur Methode juristischer Begriffskonstruktion, S. 130.
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Gestalt des durch den Zusammenschluss angestrebten sozialen Lebens betref-

fen. Hier kann die Allheitskategorie nicht in der abstrakten, rein quantitativen

(mathematisch ausgedrückten) Bestimmung aus der Kategorientafel Kants

herangezogen werden, sondern nur in ihrer Anwendung auf eine qualitative em-

pirische Vielheit. In seinen Ausführungen zu den Kategorien beschreibt Kant die

Anwendung der Kategorien der Quantität im Zuge der qualitativen empirischen

Begriffsbildung:

In jedem Erkenntnisse eines Objektes ist nämlich die Einheit des Begriffes, welche man quali-

tativeEinheitnennenkann,soferndarunternurdieEinheitderZusammenfassungdesMannig-

faltigen der Erkenntnis gedacht wird […]. Zweitens Wahrheit in Ansehung der Folgen. Je mehr

wahre Folgen aus einem gegebenen Begriffe, desto mehr Kennzeichen seiner objektiven Reali-

tät.Dieses könnteman die qualitative Vielheit derMerkmale, die zu einemBegriffe als gemein-

schaftlichen Grund gehören (nicht in ihm als Größe gedacht werden), nennen. Endlich drittens

die Vollkommenheit, die darin besteht, daß umgekehrt diese Vielheit zusammen auf die Ein-

heit des Begriffes zurückführt, und zu diesem und keinem anderen völlig zusammenstimmt,

welches man die qualitative Vollständigkeit (Totalität) nennen kann.92

EmpirischeBegriffe sindVerbindungenvonErfahrungselementen,die sich inder

Weise bewähren oder bewahrheiten, dass im Fortgang der Erfahrung beim Auf-

treten der entsprechenden Elemente die Erwartung eines erneuten Zusammen-

hanges bestätigt wird, und zwar in einer wachsenden, idealiter unendlichen Rei-

he von Erfahrungen: Man denke etwa an den Begriff der Gravitation, das Auf-

tauchen von Körpern in der Erfahrung und ihr erwartetes Verhalten gegenüber

anderen Körpern. Anders als empirische Begriffe haben die Zweckbestimmun-

gen der Politik nicht den Gegebenheiten der Erfahrung zu entsprechen. Sie drü-

cken nicht Seinsverhältnisse aus, sondern setzen ein Sollen, Gegenstände bzw.

Ziele des Wollens.93 Die ihnen untergeordneten Elemente (Einzelwillen) sind al-

so nicht vorgefunden, sondern werden zugleich mit ihnen erzeugt: der Gegen-

stand des Wollens schafft den Willen nach ihm. Dennoch müssen sich auch der

Zweck der Politik wie der empirische Begriff als eine Vielheit zusammenfassen-

des Element im Fortgang der Zeit und damit der Erfahrung bewähren. Der zur

92 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, B 114, S. 124.

93 In »essentialistisch« zu nennendenKonzeptionen der Politik hingegenwird die Bestimmungder politi-

schen Ziele tatsächlich als theoretische Aussage über die wesenhafte Beschaffenheit der Gemeinschaft

verstanden: so im Nationalismus, in dem die Gesetzgebung als Ausdruck des »Volksgeistes« ausgege-

ben wird, oder aber beim »intérêt général« Rousseaus und der französischen Revolutionäre, der nicht

Sache der arbiträren Entscheidung ist, sondern in der essentiellen Verfasstheit der Nation begründet

ist. Unterschiedliche Vorschläge, die in die Deliberation eingebracht werden, sind damit Thesen über

das Wesen des Gemeinwesens, deren Richtigkeit oder Falschheit in der Abstimmung festgestellt wer-

den. Das Selbstverständnis des Nationalkonvents verhält sich zu Cohens Politik wie das Verständnis

von Naturgesetzen im naiven Positivismus zum kritizistischen Verständnis; vgl. Rousseau (1968): Der

Gesellschaftsvertrag, S. 152–155.
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Zusammenschließung einerMannigfaltigkeit zu einer Einheit aufgestellte Zweck

bewahrheitet sich bzw. zeigt seine »Vollkommenheit« imSinne der zitierten Stel-

le aus der Kritik der reinen Vernunft, wenn er nicht nur eine Vielheit von Elementen

(d.h. Einzelwillen) in der Weise zusammenführt, dass sie »zu diesem und kei-

nem anderen völlig zusammenstimmt«, also ihn fortwährend bejaht, sich ihm

in staatsbürgerlicher Loyalität verbunden und verpflichtet sieht, sondern auch,

indem diese Vielheit extensiv erweitert wird.Hier könnte dabei eine Unterschei-

dungderAnsprüche an »reine«Ethik und ethischePolitik ansetzen,die bei Cohen

fehlt: Die reine Ethik denkt, der Politik vorauseilend,Zusammenschlüsse jenseits

aller Trennungen bis hin zur Menschheitsgemeinschaft, doch sie kennt nicht die

Verpflichtung zur erfolgreichen sozialen Integration und damit die Bindung an

den Spielraum des Möglichen – analog zur reinen Mathematik, die ihre Gegen-

stände unabhängig von der Erfahrung konstruiert, auf der einen und dermathe-

matisierten Physik, deren Konstruktionen nur darin ihren Wert haben, dass sie

konsistente Zusammenhänge in der Erfahrung herstellen, auf der anderen Seite.

Wie bei der empirischen Begriffsbildung ist auch die Setzung des verbin-

denden Zweckes Sache der Hypothesenbildung. Sie besorgt den »Denkprocess«

der staatlichen Einheitsbildung, von dem Jellinek, der vom Neukantianismus

geprägte Staatsrechtslehrer, gesprochen hatte. Was Gierke und Preuß als bloßes

positives Faktum der politisch-gesellschaftlichen Lebens ansahen, das der Jurist

lediglich konstatieren kann, versucht Cohen in seiner produktiven Binnenlogik

zu beschreiben. Die staatliche Integration als Vergemeinschaftung der Zwecke

schaffende Logik der Politik ist eine induktive bzw. induktionsanaloge und nicht,

wie es in Stammlers Juridifizierung des Politischen erscheint, eine deduktive,

von einem apriorischen Begriff des »richtigen Rechts« ausgehende.Das Allgemei-

ne bezeichnet die Leerstelle, die durch die politische Zweckbestimmung besetzt

werden soll, das einheitsstiftende Element, durch das die Vielheit der Genos-

senschafter zur Allheit verbunden wird. Das Allgemeine ist das, was von allen

gewollt wird und was allen zuteilwerden soll. Die Problematik des Allgemeinen

stellt sich also in zweifacher Weise:Was wird gewollt, und wie sollen die Einzelnen in

seinen Genuss kommen? Das Allgemeine hat die Seite eines Gutes, in dessen Wert-

schätzung die Genossenschaft vereint ist – je nach politischer Ideologie Freiheit,

aber auch Sicherheit, Solidarität, Wahrung kultureller Identität –, und die Seite

einer Partizipationsweise, dessen Modalitäten im politischen Denkprozess zu

bestimmen sind. Dieses Gut ist im modernen Staat, der, wie etwas Durkheim

argumentiert hat, von vormodernen, genuinen Staatszwecken wie Prestige und

Machtvermehrung um ihrer selbst willen absieht und die Entwicklung seiner
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Angehörigen zu seinem ausschließlichen Zweck erhebt,94 kein anderer als der

Schutz und die Stärkung der autonomen Rechtsperson selbst.

Während also die Allheit »constitutiver Grundbegriff« ist, der das »Selbstbe-

wusstsein des Staates« und damit jede politische Artikulation bestimmt, hat das

Allgemeine »methodische Bedeutung«:95 Allgemeinheit ist zum einen als »Nega-

tion der Ausnahme« zu verstehen, in der »der Grund für den positiven Inhalt der

Allgemeinheit« liegt. Angewendet auf die Politik kann dieses Moment der Allge-

meinheit inderBestimmungderGleichheitwiedergefundenwerden.96 InderAll-

gemeinheit kommt es »auf jeden Einzelnen an […], dass er nicht etwa als Aus-

nahme aus der Norm herausfalle«;97 die durch den sozialen Zusammenschluss

erzeugten Bedingungen der selbstzweckhaften Existenz müssen für alle Staats-

mitglieder gleichermaßen hergestellt werden. Der Allgemeinheitsbegriff ist aber

in einer weiteren, weniger »intensiven« denn »extensiven« Weise zu verstehen:

nämlich im Sinne der Inklusion. Der Zweck als einheitsstiftendes Element sub-

sumiert ebennicht einfacheinegegebeneGruppeunter sich, sonderner fasst eine

Vielheit erst zusammen, indem er ihr Gemeinsames,98 ihrWir definiert. Als vom

Prinzip der Allgemeinheit bestimmte sucht die Zwecksetzung diese Zusammen-

fassung über ihre bestehenden Grenzen hinaus zu erweitern:

WennmanAlle sagt, so hatman nicht etwa die Einzelnen vorweggenommen, sondernman sagt

nur alle, um die Einzelnen zu finden; man gibt sich damit nur die Direktion, sie zu suchen. Der

allgemeine Satz hat seine prägnante Bedeutung nur als Obersatz des induktiven Syllogismus.

[…] Die Allgemeinheit ist das methodische Hilfsmittel, und daher die Kategorie des induktiven

Syllogismus.99

Das Allgemeine sei als »eine Stufe auf dem Wege der Forschung, der Findung

und der Ausbildung und Ausdehnung und erweiterten Durchführung des Geset-

zes«100 zu verstehen.

Das Allgemeine, das nach seiner politischen Setzung in der Exekutive und Ju-

risdiktion deduktiv zur Anwendung gebracht wird, hat den Status eines induktiv

aufgestellten Obersatzes. Durch diesen grundsätzlichen Charakter, Gegenstand

94 Vgl. Durkheim (1991): Physik der Sitten und des Rechts, S. 80.

95 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 259.

96 Ebd. S. 259 f.

97 Ebd.

98 Vgl. ebd., S. 225.

99 Ebd., S. 262.

100 Ebd., S. 260. Dieses Konstruktionsverfahren ist auch jenes, dass in der Ethik zur Anwendung kommt;

»Darin besteht der logischeWert,mit demKant den ethischenWert seines Sittengesetzes, als der Form

einer allgemeinen Gesetzgebung, begründet hat. Wenn Nichts für den Begriff des Sittengesetzes vor-

ausgesetzt werden darf, was alsMaterie geltenmüsste, als empirische, sei es psychologische, sei es his-

torische Voraussetzung, so bleibt in der Tat nur dieses übrig, und dies bleibt übrig: die Allgemeinheit

des Gesetzes. Ein Gesetz, das Ausnahmen zulässt ist kein Gesetz«; ebd., S. 259 f.



368 Suche nach der Allheit

der methodischen Konstruktion zu sein – man könnte hier vom Induktionis-

mus101 des Rechts sprechen –, unterscheidet sich Cohens Rechtskonzeption

grundlegend von naturrechtlichen Vorstellungen in der Tradition der »Virginia

Declaration of Rights« von 1776 oder der »Déclaration des droits de l’homme et du

citoyen« von 1789, die die Gesetzgebung und damit die Politik an in dermenschli-

chen Natur oder Vernunft begründete universelle materiale Rechtssätze binden.

Dementsprechend spielen in Cohens Hauptwerk in der praktischen Philosophie,

der Ethik des reinen Willens, materiale Naturrechtssätze wie die Menschenrechte

keine Rolle.102 Das Naturrecht behauptet eine ein für alle Mal feststehende Be-

stimmung dessen, was den Menschen als Menschen ausmacht und ihm damit

als Rechtsgarantie zusteht. Für Cohen hingegen wird diese Bestimmung des

Menschen in der prozesshaften Verbindung der Einzelnen durch Recht und

Staat konstruiert und zur Entfaltung gebracht. Die personale, selbstzweckhafte

Existenz, die der Zweck dieser Verbindung ist, ist inhaltlich nicht endgültig

definierbar. Sie ist eine der positiven Rechtsordnung innewohnende und durch

ihre Reform undWeiterentwicklung kontinuierlich korrigierte Hypothese.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Politik als zwecksetzende Aktivität des

Gemeinwesens ausschließlich einer induktiven Logik folgen würde. Um die

Wechselwirkung des induktiven und deduktiven Moments zu illustrieren, soll

hier erneut der junge Marx herangezogen werden; und zwar dessen Ausführun-

gen zur Verfassung in der Kritik des hegelschen Staatsrecht von 1843. Marx führt

dort in Entsprechung zu Cohens Überlegungen zum verbindenden Allgemeinen

aus, die Verfassung eines gegebenen Staates bestehe aus den »allgemeinen Be-

stimmungen, die Fundamentalbestimmungen des vernünftigen Willens«, die

»jedes Volk (Staat) […] zu seiner Voraussetzung hat« und die »sein politisches

101 Max Scheler hat in Die Wissensformen und die Gesellschaft 1925 ausgeführt, dass zwischen der indukti-

ven Methode und der Demokratie eine »sinngesetzliche« Verwandtschaft besteht: »Die Überzeugung

von der ausschließlichen Berechtigung der induktiven Methode […] hängt mit der Überzeugung von

dem allgemeinenundgleichenStimmrechtwiedemMajoritätsprinzipbei derWillensbildungderGruppeoh-

ne Zweifel sinngesetzlich zusammen.« Dem stehe das deduktive »Wesenswissen« gegenüber, dem das

aristokratische Prinzip entspricht. Vgl. Scheler (1980): DieWissensformen und die Gesellschaft, S. 168.

102 Zu Cohens Kritik des materialen Naturrechts als Grundlage der positiven Rechtsordnung vgl. Schmid

(1993): Das Naturrecht in der Rechtsethik Hermann Cohens. Cohen spricht zwar, wie Schmid ausführt,

durchaus von der Ethik als »Recht des Rechtes« oder auch als »Naturrecht«; dieses soll aber eben nicht

in einer überpositiven Sphäre angesetzt werden, »sondern zur positiven Rechtswissenschaft« hinfüh-

ren (ebd., S. 409; die Zitate stammen aus der zweiten Ausgabe der Ethik des reinenWillens; Cohen [1907]:

Ethik des reinenWillens, S. 70).Die Vorstellung einer überpositiven normativ-ethischenGrundlage des

Rechts verbietet sich schondeshalb,weil ja die Ethik bei Cohen ausgehend von einem»positiv« imRecht

vorgefundenen Begriff her konstruiert wird, nämlich dem Begriff der juristischen Person. Was Cohen

etwas irritierend als »Naturrecht« bezeichnet, wohnt also schon dem positiven Recht inne und muss

nur in seinem vollen Gehalt verstanden und historisch-politisch zur Entfaltung gebracht werden.
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Credo bilden müssen«. Interessant ist dabei, dass auch Marx die allgemeinen

Satzungen einer politischen Gemeinschaft unter dem Vorzeichen der theo-

retischen Erkenntnis sieht: »Das ist eigentlich Sache des Wissens und nicht des

Willens. Der Wille eines Volks kann«, so ist in der Frühschrift des Philosophen

zu lesen, »ebensowenig über die Gesetze der Vernunft hinaus als der Wille des

Individuums. […]Die gesetzgebendeGewaltmacht das Gesetz nicht, sie entdeckt

und formuliert es nur.«103

Die Manifestation von Staatlichkeit besteht zu einem großen Teil aus einer

deduktiv zu nennenden Praxis, die aus den bestehenden Setzungen Folgerungen

für denEinzelfall zieht: in derExekutive undderRechtsprechung, aber auchnoch

in der Gesetzgebung selbst, die sich als eine Umsetzung der verfassungsmäßi-

gen Fundamentalbestimmungen ausweisen könnenmuss. Diese »Fundamental-

bestimmungen des vernünftigen Willens« sind aber, anders als die idealistische

Diktion es glauben macht, für Marx nicht unwandelbare Vernunftgesetze, son-

dern eben nur ein Credo des Gemeinwesens, das im Zuge des historischen Pro-

zesses seine Geltung verlieren kann. Die Verfassung ist nämlich »nichts als eine

Akkommodation zwischen dem politischen und dem unpolitischen Staat«, steht

im Spannungsfeld von »instituierender Aktivität« und konstituierter Objektivie-

rung,104 zwischen dem Staat als »assemblée constituante und assemblée consti-

tuée«, und wird, »sobald sie aufgehört hat, wirklicher Ausdruck des Volkswillens

zu sein, eine praktische Illusion«.105

Die von Cohen ins Auge gefasste Politik ist der instituierenden Aktivität als

primärer politischer Tätigkeit zuzuordnen, der der vonMarx so bezeichnete »un-

politische Staat« als abgeleitete Form der Politik gegenübersteht. Sie besteht we-

sentlich darin, ein Allgemeines zu finden, mit Blick auf das sich die Vielheit als

Allheit konstituiert. Bei aller Akzentuierung der dynamisch-schöpferischen Seite

der Politik stellt aber der konstituierte Staat nach Cohen keinenWiderstand oder

einHindernis dar, den es revolutionär umzuwerfen gelte.Die kritische Tätigkeit,

die Revisionen undNeubestimmungen des Allgemeinen spielen sich als reforme-

rische Praxis –Cohen spricht auch von einer »stetigen Revolution«106– innerhalb

eines bestehendenStaatsgebildes ab.Es zeigt sich ein hegelianischerEinschlag in

Cohens Denken, wenn dieser annimmt, dass jeder existierende Staat als Zusam-

menschluss von Menschen zumindest rudimentäre sittliche Qualitäten besitzt,

um deren Erweiterung es der Politik zu tun sein muss:

103 Marx (1973): Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S. 83 f.

104 Vgl. Abensour (2012) : La Démocratie contre l’État, S. 159.

105 Marx (1973): Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S. 83 f.

106 Cohen (1914): Einleitung, S. 117.
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Ohne Gesetz keine Freiheit und ohne die im Gesetz bestehende Gemeinschaft keine freie Per-

sönlichkeit. Ohne die Fiktion des Gleichgewichts in Recht und Staat gibt es sonach keine jewei-

lige wirkliche Gemeinschaft moralischer Wesen. So hat die Autonomie die Autorität zu ihrer

ethischen Ergänzung. Anerkennung und Heilighaltung der bestehenden Rechts- und Staats-

Ordnung, sofern sie besteht, weil sie die Wirklichkeit der Idee, wenngleich notwendigerweise

nur mangelhaft darstellt; diese Pflicht ist das Zuchtmittel, das nicht nur der Zwang benutzt,

sondern die sittliche Freiheit fordert. Mit der Pietät für den Bestand der Geschichte verträgt

und gerademit ihr verbündet sich der scharfe Blick für dieMängel undGebrechen und die tiefe

Glut für gründliche fruchtbare Heilung.107

Die Staaten bringen »die ethischen Ideen […], wie immer verschleiert und

mangelhaft entwickelt, nichtsdestoweniger in jenen realen Verhältnissen und

Einrichtungen […] zur Erscheinung«,108 und das Subjekt der Kritik und Politik

ist selbst »versunken in die Fülle und die Energie der sittlichen Richtungen und

Betätigungen,welche in der Einheit des Staates zusammenlaufen«.109Cohen,der

nicht nur Sozialist und Jude, sondern auch nie an seinem Patriotismus zweifeln

ließ, und der nach demSozialistengesetz der 1880er Jahre zu seinem Lebensende

die Kriegszensur, den hochgepeitschten Chauvinismus und die antisemitisch

motivierte »Judenzählung« von 1916110 erlebte, war bis zuletzt überzeugt, dass

auch der wilhelminische Staat ein Gebilde sei, das sich auf demWege der Kritik

und Reform umgestalten ließe. Eine Situation, in der die herrschenden kon-

servativen Elemente sich zu diktatorisch-reaktionären Kräften verwandeln und

mit aller Gewalt der Fortschritt des Bewusstseins unterdrückt würde, wo am

Ende schließlich nur noch auf demWeg des rechtsbrüchigenWiderstandes einer

selbstdestruktiven und barbarisierenden Entwicklung entgegengewirkt werden

könnte, stand außerhalb des politischen Horizonts Cohens, der im April 1918

starb.111 Die patriotische Staatsloyalität des Philosophen, die sich auch in dessen

Bejahung des innenpolitischen Burgfriedens ausdrückt,112 steht zweifellos in ei-

107 Ebd., S. 118.

108 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 35.

109 Ebd., S. 410.

110 Cohen reagierte publizistisch auf diese in Cohen: (1924): Gottvertrauen.

111 Ähnlich wie Kant, für den nicht denkbar war, dass ein »Zustand empirischer Herrschaft ohne einMini-

mumvon verwirklichtemNaturrecht« (Kühl [2008]: Freiheitliche Rechtsphilosophie, S. 43)möglichwä-

re, weist die Abwesenheit des Problems eines »Unrechtsstaats« im Sinne Gustav Radbruchs darauf hin,

dass für Cohen auch die schlechteste positive Rechtsordnung noch eine rudimentäre Verwirklichung

des Genossenschaftsprinzips und damit der sittlichen Idee ist.

112 Für die »sittliche Pflicht der Staatsangehörigkeit« und Staatstreue, die nicht in einer Idee von Blutsge-

meinschaft oder ethnokultureller Identität, sondern im republikanischen Gedanken einer »vorbehalt-

und schrankenlose[n] Hingabe des sittlichen Individuums an das Recht und den Staat« begründet ist,

hat 1917 Karl Renner argumentiert, der damit die Anklagen gegen die Burgfriedenspolitik der sozialisti-

schen Parteien vor allem in Deutschland und Frankreich relativieren wollte. Renner (1917): Marxismus,

Krieg und Internationale, S. 348. Der von Renner gegenüber der Linken aufgewertete »Patriotismus«
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nemunaufgelösten Spannungsverhältnis zur Akzentuierung der instituierenden

Aktivität der Politik.

8.2.3 Demokratie und der Denkprozess der Politik

Es stellt sich hier, nachdem zuvor die logische Konstruktion des Allgemeinen

betrachtet wurde, die Frage nach den politischen Bedingungen des allheitlichen

Zusammenschlusses. Der empirische Staat stellt sich in zweifacherWeise als ein

Resultat von politischer Aktivität dar, an denen die ethische Kritik und Politik

anzusetzen haben: zum einen durch das formulierte und zum Credo erhobene

Allgemeine, zum anderen durch eine bestimmte, durch die Verpflichtung ge-

genüber diesem Credo verbundene Vielheit. Versteht man den Staat als eine

Genossenschaft im Großen, die mit der Herstellung der sozialen Lebensbedin-

gungen der Einzelnen als Personen der Umsetzung der grundlegendsten Zwecke

dient und gleichzeitig den umfassendsten körperschaftlichen Zusammenschluss

von Personen darstellt, so hängt aber die Frage des Allgemeinen davon ab, wer

in ihm welche Form des Zusammenlebens anstrebt. Das Wer und dasWas stehen

dabei in einem inneren Zusammenhang.

Hier besteht eine weitere Facette des Unterschieds zwischen ethischer und

politischer Konstruktion des Allgemeinen. Die Ethik setzt unabhängig von be-

stehenden sozialen Bewusstseinslagen ein Allgemeines, das Gegenstand einer

vorweggenommenen Zustimmung durch eine ideale, unbegrenzte Vielheit ist;

die Politik aber ist gebunden an die konkreten Zusammengeschlossenen und ihre

konkrete (moralische, kulturelle, ökonomisch-interessensmäßige) Verfasstheit.

Die produktive, instituierende Tätigkeit der Politik in dem ausgeführten Sinne

wird aber erforderlich, wenn der Kreis der Vielen, d.h. an der Beschlussfas-

sung Partizipierenden, sich erweitert. Cohen war – wie auch der junge Marx

– ein prononcierter Verfechter der Ausweitung politischer Partizipationsrech-

te. Erst auf der Basis gleicher Partizipation, die Cohen im allgemeinen, freien

und direkten Wahlrecht erreicht sah, ist nach ihm die Vergenossenschaftung

wirklich ausgeführt.113 Jede Inkonsequenz in Bezug auf das Prinzip der gleichen

Beteiligung bedeutet, dass sich die Politik damit die Möglichkeit vorbehält,

stand dabei, wie auch bei Cohen oder dem französischen Sozialistenführer Jean Jaurès, in keinemWi-

derspruch zu einer internationalistischen Politik mit dem Ziel der Einrichtung eines Staatenbundes.

Anders als Cohen und Renner war Jaurès aber ein konsequenter Gegner der union sacrée sowie jeglicher

Kriegsbejahungundwurde deshalb 1914 von einemNationalisten ermordet.Vgl. Jaurès (1916): Vaterland

und Proletariat.

113 Vgl. Cohen (1928): Das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht; Cohen (1904): Ethik des reinen Wil-

lens, S. 490; und Abschnitt 10.2 dieses Buches.
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partikulare Zwecke auf Kosten einer entmündigten Teilgruppe durchzusetzen

und dadurch mit dem Prinzip der Genossenschaft zu brechen. Man könnte eine

Politik, die sich auf Allgemeinzwecke wie das Allgemeininteresse (intérét géné-

ral) beruft, aber nicht auf der Grundlage gleicher Partizipation betrieben wird,

mit naturwissenschaftlicher Forschung vergleichen, die sich der Möglichkeit

beraubt, ihre Hypothesen experimentell zu prüfen. Erst durch demokratische

Partizipation wird die Politik wahrheitsfähig: »Das allgemeine Wahlrecht ist die

Heerstrasse, welche derWegweiser derWahrhaftigkeit eröffnet und ebnet. Ohne

das allgemeineWahlrecht gibt es keineWahrhaftigkeit für das Selbstbewusstsein

des Staates.«114 Dass demokratische Teilhabe sich nicht mit dem allgemeinen

Wahlrecht erschöpfen muss, liegt dabei noch außerhalb des Blickfelds des von

den politischen Kämpfen des wilhelminischen Kaiserreichs geprägten Philoso-

phen.

Beim Schuloberhaupt der Marburger Neukantianer wird die überpositiv-

ethische Rationalität des Rechts in den politisch-prozeduralen Modalitäten

seiner Hervorbringung begründet, nicht mehr lediglich in Kriterien der Beurtei-

lung vonRechtssetzungenwie bei Stammler. Letztere gründet Stammler in einer

konstituierten Vernunft, die diese Kriterien für die »richtige« Vereinigung der

Freiheitssphären von Personen fertig in sich enthält; in ersteren hingegen ist nur

eine sich via negationis, durch die Transzendierung bestehender Beschränkungen

und Ausschlüsse konstituierende Vernunft der in den Prozeduren engagierten

Subjekte zu finden. In ihnen lässt das Subjekt seine Egozentrizität hinter sich

und erfindet sich als ein genossenschaftliches, allheitlich verbundenes neu.Allein

die Demokratie stellt dabei – um die Begriffsprägung Badious wieder aufzugrei-

fen – die erforderlichen institutionellen »Ausübungsbedingungen« des Denkens

der Allheit bereit, die der Staat als Rechtsgenossenschaft sein soll. Ähnlich be-

deutet für den noch radikaldemokratisch orientierten Marx die Durchsetzung

des allgemeinen Wahlrechts die vollzogene Läuterung der partikularistischen

bürgerlichen Gesellschaft zum universalistischen politischen Staat, wobei er so

weit geht, die vollkommene Einswerdung dieser beiden Sphären – und damit

des Vielen und des Allgemeinen – zu erwarten:

In der unbeschränkten sowohl aktivenwie passivenWahl hat die bürgerlicheGesellschaft sich erst

wirklich zu der Abstraktion von sich selbst, zu dem politischen Dasein als ihrem wahren allge-

meinen wesentlichen Dasein erhoben. Aber die Vollendung dieser Abstraktion ist zugleich die

Aufhebung der Abstraktion. Indemdie bürgerlicheGesellschaft ihr politischesDaseinwirklich als

ihr wahres gesetzt hat, hat sie zugleich ihr bürgerliches Dasein, in seinem Unterschied von ih-

rem politischen, als unwesentlich gesetzt; und mit dem einen getrennten fällt sein Andres, sein

114 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 490.
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Gegenteil. DieWahlreform ist also innerhalb des abstrakten politischen Staats die Forderung seiner

Auflösung, aber ebenso der Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft.115

»Die Beratung und Beschließung ist die Effektuierung des Staats als wirklicher

Allgemeinheit«,116 so Marx. Durch die Teilnahme an den »allgemeinen Angele-

genheiten«117 tritt der Einzelne aus der privaten und bornierten Existenz des

bourgeois heraus und betrachtet als citoyen den gesellschaftlichen Zusammenhang

aus der Perspektive der Allheit. Die Güter, die er als erstrebenswert setzt und für

die er argumentiert, können nur solche der Allgemeinheit sein undmuss sie also

im Lichte der Zustimmungsfähigkeit für die Vielen betrachten.Miguel Abensour

spricht bezüglich dieser Überlegungen des jungen Marx von einer »Katharsis«

des durch die Demokratie »sozialisierten Menschen«118, der sich von allen un-

wesentlichen Bindungen, die den Menschen vom Menschen trennen, löst.119

Entsprechend heißt es bei Cohen, dass der Staat erst das »Selbstbewusstsein des

Menschen herstelle«, indem er ihn aus seiner »natürlichen Individualität« und

Einbettung in »relative[n] Gemeinschaften« heraushebt und dazu bringt, sich

»in derjenigen Bestimmtheit und Exaktheit, welche das Recht allein ermöglicht,

und gemäss derjenigen Allheit, welche der Staat allein als Einheit vollzieht, alles

Selbstischen« zu begeben, und ihn sein »Ich nur in der Correlation von Ich und

Du [zu] denken und wollen«120 lehrt.121

In der demokratischen Prozedur vollzieht sich also eine Verwandlung der In-

teressen der Subjekte: Das Subjekt, das für sie eintritt, spricht nicht mehr bloß

im eigenen Namen, sondern im Namen der Ganzheit der zusammengeschlosse-

nenVielen.Die Interessen »verallheitlichen« sich imProzess der demokratischen

Diskussion und Aushandlung, wenn auch immer nur unvollkommen. Entschei-

dend ist dabei nicht, dass im politischen Beratungs- und Beschlussprozess lau-

fend Einstimmigkeiten erreicht werden. Wie in jeder anderen Genossenschaft,

in der die Angehörigen gemeinschaftlich Entscheidungen treffen,werden im de-

115 Marx (1973): Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S. 178, Hervorhebungen im Original. Marx zieht da-

bei den Schluss, dass die Nivellierung von bürgerlicher Gesellschaft und politischem Staat zu einem

Schwinden der repräsentativen Funktion der gesetzgebenden Gewalt führen würde; vgl. ebd., S. 175.

Die radikale Demokratie, die er hier andeutet, geht also über dieWahl einer vertretenden Körperschaft

(Parlament) hinaus.

116 Ebd., S. 172.

117 Ebd., Hervorhebung im Original.

118 Abensour (2012): La démocratie contre l’État, S. 42.

119 Vgl. ebd., S. 158.

120 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 242.

121 Es ist ein wiederkehrender Einwand gegen die Demokratie, dass durchschnittliche Stimmberechtigte

die Ebene reiner Partikularinteressen nicht zu überschreiten vermögen, der Standpunkt des Allgemei-

nen niemals erreicht wird; vgl. imWeimarer Kontext u.a. Jung (1930): Die Herrschaft derMinderwerti-

gen, S. 232 f.
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mokratischenStaatMehrheitsentscheidungengefällt. Soll politischeHandlungs-

fähigkeit des bestehen, kann undmuss über denWillen von einzelnen hinwegge-

schritten werden.122 Als einstimmig vorauszusetzen ist nur der Beschluss des ge-

nossenschaftlichen Zusammenschlusses selbst,123 damit aber auch der Beschluss

des Entscheidungsverfahrens, in demman gegebenenfalls unterliegt.124 Der Zu-

sammenschluss ist aber als eindemokratischer ein vonFreienundzumZweckder

Freiheit eingegangener. Dies folgt aus der Bestimmung des Zusammenschlusses

als Beschluss zum einen, aus dem Prinzip der gleichheitlichen bzw. gesetzmäßi-

gen Verbindung zum anderen. Nicht irgendein Leben soll im Staat ermöglicht

werden, sondern eines der gesetzmäßigen,nach allgemeinenBestimmungen ge-

regelten freien Existenz. Daher kann nichts in das Entscheidungsverfahren ein-

gebracht werden, was eine offene Instrumentalisierung von einzelnen Staatsan-

gehörigen bedeuten würde. Es wäre nicht sagbar, weil es einen Bruch mit dem

Zweck des Zusammenschlusses bzw. einen Verrat an diesem bedeutenwürde; ei-

ne solcheForderungkämemit derdesAusschlusses voneinzelnenausderVerbin-

dung als Genossen gleich.Wer einen politischen Zweck äußert, ist jedem einzel-

nen Glied des Staates gleichermaßen Rechenschaft125 schuldig. Alle politischen

Zweckbestimmungen müssen daher die Form des Allgemeinen annehmen, sie

können niemals im Namen einer bloßen Mehrheit (oder sogar mächtigen Min-

derheit) im Staat vorgebracht werden.

Das Allgemeine ist aber eben nicht gleichzusetzen mit der bloßen empiri-

schen Gesamtheit der Rechtsgenossen. Dem Kriterium der Allgemeinheit sucht

eine Politik zu entsprechen, wenn Gesetze oder politische Forderungen aus dem

ursprünglichen Zweck des genossenschaftlichen Zusammenschlusses her abge-

122 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 229.

123 Vgl. Kelsen (1920): Wesen undWert der Demokratie, S. 8.

124 Vgl. die ArgumentationKants, der darüber hinaus denAspekt der Vermittlungsfunktion politischer Re-

präsentanten und Repräsentantinnen einbringt: »Es müssen aber auch Alle, die dieses Stimmrecht ha-

ben, zu diesemGesetz der öffentlichen Gerechtigkeit zusammenstimmen; denn sonst würde zwischen

denen,die dazunicht übereinstimmen,unddenersteren einRechtsstreit sein,der selbst noch einhöhe-

res Rechtsprinzip bedürfte, um entschieden zu werden.Wenn also das Erstere von einem ganzen Volk

nicht erwartet werden darf, mithin nur eine Mehrheit der Stimmen und zwar nicht der Stimmenden

unmittelbar (in einem großen Volke), sondern nur der dazu Delegierten als Repräsentanten des Volks

dasjenige ist, was allein man als erreichbar voraussehen kann: so wird doch selbst der Grundsatz, sich

diese Mehrheit genügen zu lassen, als mit allgemeiner Zusammenstimmung, also durch einen Kon-

trakt, angenommen, der oberste Grund der Errichtung einer bürgerlichen Verfassung sein müssen.«

Kant (1992): Über den Gemeinspruch, S. 144 f.

125 Die Rechenschaftspflichtigkeit für postulierte Wahrheiten steht nach Cohen am Beginn der philoso-

phischen Kultur der Griechen, die ihre Wahrheiten nicht mehr im Register des Dogmas, sondern dem

der Hypothese formulierten. Sie ist zugleich wesentlich für die demokratische Kultur, wie Cohen sie

im »politische[n] Verhalten des deutschen Volkes« sieht. Vgl. Cohen (1923): Deutschtum und Judentum,

S. 8 f.
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leitet werden und mit Blick auf bestimmte Situationen und Herausforderungen

konkretisieren sollen, was die Erfüllung dieses Zweckes mit Blick auf die be-

stehenden Gegebenheiten bedeutet. Diese Gegebenheiten umfassen aber nicht

nur äußere Bedingungen,mit denen die politische Aktivität konfrontiert ist (z.B.

ökonomische Zwänge), sondern auch die Beschaffenheit der Vielheit selbst. Die

Logik der Politik besteht – wie im Grunde jedes erfahrungswissenschaftliche

Verfahren – aus der Wechselwirkung zweier logischer Operationen: der Anwen-

dung von – induktiv hergestellten – Allgemeinsätzen auf das Einzelne bzw. die

Einzelnen (Vielheit) und ihre Prüfung, Revision und gegebenenfalls Ablösung

im Ausgang von der Vielheit, auf die sie angewendet werden sollen. Die Vielheit

als Sphäre des dynamischen Wandelns kann sich nämlich so verändern, dass sie

vorhandenen Bestimmungen des Allgemeinen entwächst. In der Terminologie

Kants kann auch von der Wechselwirkung von bestimmendem und reflektierendem

Urteil gesprochen werden.126

Die Stelle des Allgemeinen wird in unterschiedlichen Graden der Abstrakti-

on bzw. Konkretion besetzt. Je höher die Konkretionsstufe, desto dynamischer

die Entwicklung der Bestimmungen, die auf die höheren Abstraktionsstufen zu-

rückwirken und Veränderungen in diesen notwendig machen kann. Die Bestim-

mungen des Allgemeinen bilden also die Bezugspunkte einer dynamischen Tra-

dition, die imModus einer laufenden Revision undNeubestimmung reproduziert

wird. Den Kernbestand bilden die abstraktesten Elemente dieser Tradition, die

das Selbstverständnis des politischen Kollektivs enthaltenden Leitbegriffe. Der

demokratisch-sozialistisch und zugleich patriotisch gesonnene Cohen identifi-

zierte diesemit Blick auf dasDeutschland seiner Zeit in einer Verschmelzung der

revolutionären Losung »Liberté, Egalité, Fraternité«, die die demokratische Be-

wegung seit dem 18. Jahrhundert anleiten, und der Leitbegriffe der nationalen

Selbstverständigung, wie jenem der »Kulturnation«, der in seinen Schriften aus

demWeltkrieg hochgehalten wird und den er gemäß den Prinzipien seiner Ethik

zu pluralisieren und demokratisch zu öffnen strebte.127

Der Staat ist kein bloßer »Fabrikant von Abstraktionen«128, die vomkonkreten

sozialen Leben abgelöst würden, sondernMedium einer kollektiven »Suche nach

126 Siehe genauer im Abschnitt 9.4.1 dieses Buches. Die knappste Formulierung dieser in der Kritik der Ur-

teilskraft umfassenderdiskutiertenUrteilsprinzipienbefindet sich im1800herausgegebenenHandbuch

zur Logik-Vorlesung unter § 81: »Die Urteilskraft ist zwiefach: – die bestimmende oder die reflektierende

Urteilskraft. Die erstere geht vom Allgemeinen zum Besondern; die zweite vom Besondern zum Allgemei-

nen. – Die letztere hat nur subjektive Gültigkeit; – denn das Allgemeine, zu welchem sie vom Besondern

fortschreitet, ist nur empirische Allgemeinheit – ein bloßes Analogon der logischen.« Kant (1876): Logik,

S. 145 f.

127 Vgl. u.a. Cohen (1914): Über das Eigentümliche des deutschen Geistes.

128 Vgl. Balibar (2014): La philosophie de Marx, S. 93.
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Wahrheit«129, in der abstrakte Setzungen laufend zurückgenommen und ersetzt

werden und der Fluss des Konkreten die Bestimmungen des Allgemeinen in Be-

wegung bringt. In dieser Dynamik manifestiert sich die Faktizität der Vielheit,

die sich als ein Überschuss gegenüber den konstituierten Bedeutungenmanifes-

tiert. Dieser Überschuss bedingt eben, dass sich die Politik nicht dauerhaft im

deduktivenModus vollziehen kann. Sie nicht angemessen in Rechnung zu stellen

ist das Signum nicht nur der gleichermaßen elitären wie illusionären Politikkon-

zepte von Stammler undNatorp, die die Anwendung des ethischen Ideals auf das

soziale Leben – das »richtige Recht« bei Stammler, die »Idee des Unbedingten«

bei Natorp – von der Akteurschaft der Vielen trennen, sondern auch moderne-

rer Konzepte, die Politik im Wesentlichen als eine Anwendung eines feststehen-

den moralischen Normen- und Wertekanons wie den Menschenrechten verste-

hen. Hingegen verpflichtet die Demokratie zu einer der permanenten Prüfung

und Revision etablierter Bestimmungen des Allgemeinen, indem sie der Vielheit

dieMacht gibt, ihrewahreGestalt unddamit ihreNicht-Entsprechunggegenüber

dem konstituierten Allgemeinen geltend zumachen:

Bei der Allgemeinheit kommt es auf die […] breiteste Entfaltung aller Er, auf dass sie inWir zu-

sammengezogen werden. Es kommt dabei auch nicht auf die Zusammenziehung in Wir allein

an, sondern auf die breite, deutliche Entfaltung der Einzelnen, auf dass sie als Allgemeinheit

darstellbar werden.130

Die Vielheit erscheint bei Cohen als eine, die bereits in der Position ist, sich als

überschüssige Vielheit geltend zu machen. Dieses demokratische Sich-Geltend-

Machen der Vielheit ist, wie die zitierte Stelle zeigt, der Ausgangspunkt der poli-

tischen Logik: Nicht passen sich die Einzelnen einseitig an das Wir an und wer-

den von diesem absorbiert, vielmehr besteht die Politik in der Herstellung von

immer nur prekären Sammlungen der Vielheit durch Allgemeinbestimmungen,

denen die Einzelnen nicht restlos unterworfen sind, sondern in denen eher nur

die Willensvielheit konvergiert und die im Fortgang der Zeit durch die Dynamik

der Vielheit gesprengt werden können. Damit aber kommt der Vielheit nicht le-

diglich die Rolle des vorgegebenen »Stoffes« zu, das durch die politische Aktivität

zu bewältigen ist, sondern auch der Subjektstatus in dieser Aktivität.

Die Vielheit ist zugleich Subjekt undObjekt der Politik, das Allgemeine ist die

Bestimmung ihrer selbst, zu der die Vielheit findet, ihre politische Selbstobjekti-

vierung und der Versuch, sich als Allheit zu konstituieren. Sie setzt im Fortgang

derZeit ein illusionär gewordenesAllgemeines ab, formuliert eine ihrer veränder-

ten Gestalt »entsprechendere« Bestimmung, konstruiert es und damit sich selbst

129 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 86.

130 Ebd., S. 260.
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neu. In dieserWeise wird die Hypothesis zum »Werkzeug derWahrheit«131– also

einer immervollkommenerenallheitlichenVerbindung.AusgehendvomSubjekt-

status der Vielheit ist von einem selbstreflexiven Prozess zu sprechen: Die Viel-

heit begreift sich selbst als Allheit, vermittelt durch das konstituierte Allgemeine,

entwächst aber diesen Bestimmungen, verliert ihre Selbstgewissheit und muss

sich imZuge eines Prozesses der erneuten Sammlungunddes Zusammenschlus-

ses alsWir rekonstituieren. Da die Vielheit aber in einem kontingent-faktischen

Wandel steht, für den es keine logisch oder metaphysisch vorbestimmten Gren-

zengibt, ist auchkeine letzteAdäquationzwischenAllgemeinemundVielheitund

damit bloß ein faktischer Abbruch, kein Abschluss dieses Prozesses denkbar.

Was aber bedingt dieses fortwährende Aufklaffen der Vielheit imhistorischen

Prozess? Ein zentraler Faktor ist bei Cohen die Ökonomie bzw. in hegelianischer

Terminologie die Gesellschaft. Cohen folgt der materialistischen Auffassung des

Staats, die die Gesellschaft zur »eigentlichen[n] Realität« erklärt, »der gegenüber

der Staat und seine logische Voraussetzung, das Recht, zu bloßen Abstractis sich

abschatten«, so weit, um in der 1896 erschienenen und für sein Verständnis des

Sozialismus grundlegenden Einführung in Friedrich Albert Langes Geschichte des

Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart zu konstatieren, es sei

»richtig, daß Recht und Staat ein nur gedachtes System des Gleichgewichts bil-

den, während die wirtschaftliche Gesellschaft die realen Bedingungen vollführt,

indenendiejenigeWirklichkeit besteht,welcheRechtundStaat abbilden«.132Die-

se »lebendige materiale Bedingung« derWirtschaft als »fluktuierende Assoziati-

on von Menschen« und »Operationsfeld des Verkehrs, den die Gesellschaft voll-

zieht«,133 ist eine der Ungleichheit der Lebensbedingungen und damit der Mög-

lichkeiten, die formal gleichheitlich verteilte Freiheit zu realisieren. Die Vielheit

erscheint hier also als eine der materiellen Bedingungen, sie betrifft die sozialen

Positionen, in die derKapitalismusdieEinzelnen setzt.Der Sozialismus führt so-

mit den Staatsgedanken über seine überkommene bürgerliche Ausformung hin-

aus, indem er das Allgemeinheits- und Gleichheitsprinzip sozialpolitisch, d.h.

mittels einer Regulierung derÖkonomie durchsetzt –und somit die aufklaffende

Vielheitwieder einholt.CohensZielbestimmungdesSozialismus steht inderTra-

dition Ferdinand Lassalles, dem bedeutenden Politiker und Theoretiker der frü-

hen deutschen Arbeiterbewegung, der mit Cohen die rechtsphilosophische Be-

gründung des Glaubens an die Reformierbarkeit des (noch preußischen) Staates

teilte. In Lassalles Arbeiter-Programm heißt es, gegen die bourgeoise Auffassung,

der »sittliche Staatszweck […] bestehe ausschließend und allein darin, die per-

131 Ebd., S. 95.

132 Cohen (1914): Einleitung, S. 117.

133 Ebd.
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sönliche Freiheit des einzelnen und sein Eigentumzu schützen«, sei die »sittliche

Idee des Arbeiterstandes« durchzusetzen, nach der

die ungehinderte und freie Betätigung der individuellen Kräfte durch das Individuum noch

nicht ausreiche, sondern daß zu ihr in einem sittlich geordneten Gemeinwesen noch hinzu-

treten müsse: die Solidarität der Interessen, die Gemeinsamkeit und die Gegenseitigkeit der

Entwicklung.134

Die Solidarität der Interessen ist ein neuer Zweck, bzw. ein neuer Zuschnitt

der ursprünglichen Zwecke der zusammengeschlossenen Einzelnen, den Staat

und Recht realisieren sollen, der also an die Stelle des liberal-individualistischen

Prinzips der negativen Handlungsfreiheit treten soll. Diese Neubestimmung des

Allgemeinen ist aber Resultat davon, dass eine vormals unbeachtet gebliebene

qualitativeVielheit inRechnunggestelltwird: nämlich jeneder unterschiedlichen

ökonomischen Positionierungen, gegenüber denen der liberale Individualismus

sich gleichgültig oder ignorant zeigt. In Rechnung wird sie gestellt, weil jede

Politik dazu gezwungen wird, und zwar durch das Mittel der Demokratie. Die

Grenzen von Cohens politischem Denken werden indes erneut sichtbar, wenn

der Neukantianer die Durchsetzung von »Recht und Staat als Ideen« von der

»Ehrfurcht« erwartet, die diese vom öffentlichen Bewusstsein »der materiellen

Wirtschafts-Gesellschaft«135 fordern – also von einer Anrufung sittlicher Ideale,

die sich ebenso an die Bourgeoisie wie an das von revolutionären Wallungen

abzubringende Proletariat richtet. Anders als der Philosoph Cohen machte

sich der Politiker Lassalle keine Illusionen darüber, dass Appelle an Moral und

Gewissen den sittlichen Staatszweck durchsetzen könnten, wenn sich die Ap-

pellierenden nicht zugleich kämpferisch als zu zählende und zu vernehmende

Subjekte, also als Macht der Vielheit, geltend machen. Es ist aber nicht das

Recht, das diese Macht konstituiert, sondern seine ökonomische Substruktur.

Es ist sein zunehmendes Gewicht in derWirtschaft als System der gegenseitigen

Abhängigkeiten, das den vierten Stand von einer entmündigten Minderheit in

den Status der zu zählenden Gleichen versetzt. So sind es die »realen tatsäch-

lichen Machtverhältnisse« als die »wirkliche Verfassung« des Staates, d.h. die

ökonomische Machtstellung des Proletariats, die für Lassalle in den 1860er Jah-

ren die »geschriebene Verfassung« Preußens mit ihrem Zensuswahlrecht bald

sprengen würden.136 Es ist die »unorganisierte in der Gesellschaft herrschende

elementarische Macht«, die die »organisierte« nach ihrem »Ebenbilde«137 um-

134 Lassalle (1919): Arbeiter-Programm, S. 42.

135 Cohen (1914): Einleitung, S. 118.

136 Lassalle (1907): Über Verfassungswesen, S. 26.

137 Ebd., S. 61.
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baut, es sind die »unbewussten in der Gesellschaft wirkenden Kräfte«,138 die das

bewusste Selbstbild der Gesellschaft und ihren bestehenden Zusammenschluss

aufsprengen und eine Neubestimmung des Allgemeinen fordern. Entsprechend

sind es auch ökonomische Druckmittel wie politische Massenstreiks, die die

Arbeiterbewegung im Kampf um die Zuerkennung des gleichen und direkten

Wahlrechts einsetzt. Cohen verpflichtet zwar die Politik gegenüber der Vielheit,

an die das Recht ständig zurückgebunden bleiben soll; um zu klären, wie diese

Vielheit sich gegenüber der konstituierten Einheit geltendmacht,müsste er aber

die Ebene des Rechts wie auch der Ethik verlassen und ökonomisch begründete

gesellschaftliche Macht als Substrat der Politik berücksichtigen.

8.2.4 Die Nation, die Menschheit und ihre theologische Beglaubigung

Cohens Begriff der Genossenschaft impliziert, dass die Integration der durch die

Entwicklung der Ökonomie, aber auch etwa durch soziokulturelle Entwicklun-

gen über ihre bestehende Zusammenfassung hinauswachsenden Vielheit durch

diese selbst geleistet werden soll. Der soziale Rechtsprogressivismus, wie er –

im Vorhergehenden untersucht – von Menger, Stammler und Jellinek vertreten

wurde, ist bei den jeweiligen Autoren nicht immer an die Form der demokrati-

schen Selbstorganisation der Gesellschaft gebunden. Bei Stammler etwa ist für

dieDurchführung der Integration undZusammenfügung der individuellen Zwe-

cke mittels des Rechts eine obrigkeitliche, sozialtechnisch agierende souveräne

Instanz, die besser als die Individuen selbst weiß, »was für sie gut ist«, geeig-

neter als ein demokratisch eingesetzter Vertretungskörper, der selbst immer die

Züge der von Widersprüchen geprägten Gesellschaft tragen muss. Die »soziale

Frage« ließe sich dann auch ohne die Ausweitung der politischen Partizipations-

rechte der hauptsächlich betroffenen Arbeiterschaft in einer ethisch zufrieden-

stellenden Weise lösen. Wie Marcus Llanque bemerkt hat, ist diese Entpolitisie-

rung der sozialen Frage, die zum Gegenstand des verwaltungsmäßigen Eingrei-

fens des Staates erklärt wird, typisch für die Vorstellungen von politischer Ein-

heitsbildung und -wahrung des wilhelminischen Bürgertums.139

Stammler,Menger oder Jellinek sehen in der sozialen Integration den funda-

mentalen Zweck des Rechts, der im Prinzip nicht an eine bestimmte Staatsform

gebunden ist unddessenpolitischeBewirkung eine offeneVariable bleibt.BeiCo-

hen hingegen impliziert der Rechtsbegriff bereits die Demokratie, und entspre-

138 Ebd., S. 63.

139 Vgl. Llanque (1995): DieTheorie politischer Einheitsbildung inWeimar, S. 159.
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chend nahm er zugunsten der Demokratisierung Preußens Stellung.140DerMar-

burger Philosoph entwickelt den integrativ-progressiven Rechtsgedanken nicht

nur in die Richtung des zu verfolgenden Zwecks, sondern bezieht ihn auf die Ge-

nese des Rechts; er begreift die Vielheit nicht nur als zusammenzufassendes Ob-

jekt, sondern als Subjekt. Das Prinzip der Demokratie ist gerade dieses sich Gel-

tend-Machen der Vielheit, und die soziale Progressivität des Rechts ist Folge der-

selben. Die Demokratie negiert die Möglichkeit einer privilegierten Perspektive,

einer epistemischen Überlegenheit mit Blick auf das, was sich als »Problem« der

sozialen Synthesis stellt. Nur die Vielheit der Rechtssubjekte selbst kann sich als

Problem aufwerfen und das Problem des eigenen Zusammenschlusses lösen.

Über die Ökonomie hinaus zieht Cohen einen Aspekt der Vielheit in Betracht,

der im zeitgenössischen Kontext als Gegenstand philosophischer Reflexion ei-

ne Neuerung darstellte: die Integration des »Fremden« und die Zuwanderung.141

Der Philosoph spricht dabei aus der Perspektive des deutschen Juden, der sich

für die Besserstellung seiner Glaubensgenossen im wilhelminischen Staat ein-

setzt, deren Zahl mit der seit den 1890er Jahren starken Einwanderung aus den

preußischen Ostprovinzen und aus Osteuropa in die Industriezentren des wil-

helminischen Deutschlands rasant zunahm. Das Auftreten des »Fremden« oder

auch »Fremdlings« hat den Effekt, dem Gemeinwesen einen Spiegel vorzuhal-

ten, in dem es als bloßeMehrheit, als ein kontingenter und nicht ethisch begrün-

deter Zusammenschluss erscheint. Der Ausgeschlossene, der mit der Forderung

der Teilhabe auftritt, repräsentiert das nicht erfüllte Allgemeine. Er stellt das Ge-

meinwesen vor die Entscheidung, an einem »Naturbegriffe des Menschen« wie

140 SieheCohen (1928):Das allgemeine,gleicheunddirekteWahlrecht; vgl.Abschnitt 10.3.Nicht nur für das

allgemeineWahlrecht, sondern fürdieDemokratie selbstnimmtCohen in seinerSchrift überdie soziale

IdeebeiPlatonStellung.GegenPlatonsPhilosophenkönigtumargumentiert derPhilosoph,dass ausder

Gemeinsamkeit der Vernunft auch die Gemeinsamkeit der Berechtigung zur Teilhabe an der Regierung

folgt: »Soll denn […] der Unterschied zwischen den Menschen die Schroffheit zwischen Regierenden

undRegierten beibehalten? Sollen denn nicht alleMenschen einstens an der Regierung Anteil erlangen,

sodass alle ebensosehr Regierende wie Regierte sein werden?« Cohen (2002): Das soziale Ideal bei Pla-

ton unddenPropheten,S. 314 f.Ob und inwiefernCohen gewissen obrigkeitsstaatlichenElementen des

Reiches ein Existenzrecht zuschrieb, ist nicht endgültig zu klären.WennHartwigWiedebach allerdings

in Bezug auf die Betrachtungen über Schmollers Angriff Cohen die Einschätzung des Obrigkeitsstaats als

»richtige[s] Prinzip« zuschreibt, dann beruht dies auf einem Irrtum; tatsächlich referiert an der betref-

fenden Stelle Cohen lediglich die gegen Hugo Preuß’ SchriftDas deutsche Volk und die Politik gewendeten

Argumente Gustav von Schmollers und entwickelt nicht seine eigenen Auffassungen. SieheWiedebach

(1997): Die Bedeutung der Nationalität für Hermann Cohen, S. 140; Cohen (2002): Betrachtungen über

Schmollers Angriff, S. 410.

141 Cohen trat während des Krieges angesichts derMigration von Juden ausOsteuropa für eine aufnahme-

bereite Haltung des Deutschen Reiches ein; vgl. Cohen (2002): Grenzsperre.
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dem »Volksbegriffe«142 festzuhalten und sich somit dem Fremden gegenüber zu

verschließen oder aber den Staatsbegriff als einen ethischen Begriff zu realisie-

ren. Dieser »Anspruch des Anderen« (Emmanuel Levinas) ist der grundlegenden

Struktur des ethischen (und damit auch staatlichen) Selbstbewusstseins einge-

schrieben, wie Cohen in der Ethik des reinenWillens ausführt:

Das Selbstbewusstsein kann für den Willen und für die Handlung nicht das Bewusstsein des

Selbst, als eines Einzigen, bedeuten. Es muss vielmehr dieses Selbst den Andern nicht sowohl

einschliessen, als vielmehr auf ihn bezogen werden. Durch den Einschluss könnte der Andere

involviert erscheinen, und so als ein Anderer in dem Einen Selbst aufgehoben scheinen. Das

darf bei demEinen sowenig, als bei demAndern der Fall sein.Weder darf der Eine den Andern,

noch der Andere den Einen in sich verschlungen haben. […] Keiner darf durch den Andern auch

etwa als erweitert betrachtet werden.Beidemüssen isoliert bestehen bleiben.Aber gerade dann

bleiben sie nicht isoliert; sondern sie sind auf einander bezogenundbilden in dieserCorrelation

das Selbstbewusstsein.Das Selbstbewusstsein ist in erster Linie bedingt durch das Bewusstsein

des Andern.143

Der Andere ist in seiner anerkannten Andersheit Genosse, mit dem man sich zu

verbinden hat, und seine Andersheit kann es notwendig machen, dass sich die

Bestimmung des Allgemeinen ändert –wie dem von Cohen geforderten Ablassen

vomSelbstverständnis als »Volk«, ein dem »logischenBlut der Familie« anhaften-

der, »die Menschen in ihrer sinnlichen Natürlichkeit dar[stellender]«144 Begriff.

In diesem Sinne argumentierte Cohen in seinen 1918 erscheinenden Überlegun-

genzuDeutschtumund Judentum,dass dieMöglichkeit der »Naturalisierung«145des

Fremden eine sittliche Forderung an den Staat sei. Noch im selben Jahr sollte die

russische Sowjetverfassung allen werktätigen Ausländern auf russischem Terri-

torium volle politische Gleichberechtigung zuerkennen – um dann im Gegenzug

allerdings allen sogenanntenNicht-WerktätigendiepolitischenRechte zuentzie-

hen.146

142 Cohen (1923):Deutschtumund Judentum,S. 41.DieEinwanderung sollte dabei auch einPhänomendar-

stellen, das auch die Weimarer Republik prägen sollte. Mit Blick auf Cohens Überlegungen zum Frem-

den ist dabei weniger die Zuwanderung aus den infolge des Versailler Vertrages abgetretenen Gebieten

des Deutschen Reiches von Bedeutung als vor allem die große Fluchtbewegung aus Sowjetrussland in-

folge von Revolution und Bürgerkrieg in den ersten Jahren derWeimarer Republik relevant; vgl.Oltmer

(2005): Migration und Politik in der Weimarer Republik, S. 11. Ein gesellschaftlicher Pluralismus, der

»soziale und nationale Mannigfaltigkeit einer sozialen und nationalen Einförmigkeit […] gegenüber-

stellt«, auch bedingt durch »umfangreiche neue Wanderbewegungen«, sei die Forderung der Stunde,

schreibt Moritz Julius Bonn noch 1925. Bonn (2015): Zur Krisis der europäischen Demokratie, S. 198.

143 Cohen (1904): Ethik des einenWillens, S. 202

144 Ebd., S. 75.

145 Cohen (1923): Deutschtum und Judentum, S. 41. Vgl. auch Cohen (2008): Religion der Vernunft, S. 162 f.

146 Dennoch wurde diese Verfassung als epochaler Bruch mit einer »jahrtausendealte[n] Schranke« gese-

hen. Hans Kelsen, dem man zweifellos keine Sympathien mit dem Bolschewismus nachsagen kann,

schrieb 1920: »In der für das überaus langsame Fortschreiten des Menschheitsgedankens so charakte-



382 Suche nach der Allheit

Das Beharren auf der Eigen- und Andersheit in der Begegnung, von der Co-

hen inderzitiertenPassage spricht,machtdeutlich,dassdabeiAssimilationnicht

Bedingung für das Eintreten in den Zusammenschluss sein kann.147Der »Fremd-

ling« erscheint nicht in der gezähmten Form des »Gastfreunds«148, dessen Auf-

treten diktiert ist von denErwartungen der aufnehmendenGemeinschaft; er tritt

vielmehr – ein Flüchtender vor Armut oder religiöser Verfolgung –mit demWil-

len zur Bewahrung seiner Eigenheit – eben als ein Anderer –auf, die eine Antwort

in Form der Aufnahme in den Zusammenschluss oder seine (mitunter gewaltsa-

me) Fernhaltung und Ausschließung aufnötigt.

Zugleich ist Cohen ein Verfechter des Gedankens des Nationalstaats. Seine

Einstellung zu diesem ist jedoch eine pluralistisch zu nennende, Pluralismus und

Nationsgedanke schließen sichnicht aus.Der Philosophhält am Identitätsbegriff

der »Nationalität«149 fest, unter der er eine sittliche »Urkraft undunveräußerliche

Disposition zu allen Stufen der Ethisierung«150 versteht. Nation und Staat ver-

halten sich in der Weise zueinander, dass die ethische Staatsidee die Grenzen,

die der Nation in ihrer dominanten Definition gesetzt werden, sprengt; das in

seiner Tendenz universalistische Staatsprinzip transzendiert das partikularisti-

sche Nationalprinzip und führt zu dessen Reformierung. Die »Modernität« des

zeitgenössischen Staates besteht »in der Aufgabe und der Macht, verschiedene

Nationalitäten in der Einheit in der Idee des Staates zu der Einheit einer Nati-

on, eines nationalen Staates zu vereinigen«.151 Der moderne Staat, für den Co-

henetwas irritierendweiterhindasAttributdes »nationalen«Staatesweiterführt,

ist eine Rechtsgemeinschaft, in der keine ethnokulturelle oder gar rassische Ein-

heitlichkeit mehr besteht, dafür eine Konvergenz der unterschiedlichen »natio-

nalen« sittlich-kulturellen Dispositionen und Kräfte in einemNationalgedanken

ristischenRechtsentwicklung,nach der der Staatsfremdeursprünglich ein vogelfreier Feind, später all-

mählich und schrittweise bürgerlich gleichberechtigt wird, heute fast überall aber noch politisch recht-

los ist, bedeutet die Sowjetverfassung eine Tat von historischer Bedeutung.« Kelsen (1920): Wesen und

Wert der Demokratie, S. 33 f.

147 So schreibt Cohen 1917 über die Juden in Deutschland: »Wenn anders die jüdische Religion in ihrem

Monotheismus eine berechtigte Eigenart ist innerhalb der geistigen Kultur der Menschheit, so bedarf

ihr Fortbestand, zumal unter der Mißgunst und Intoleranz der obwaltenden Differenzen, des Fortbe-

standes der jüdischen Nationalität. Und diese eigene Nationalität ist alsdann als eine Förderung des

deutschen Staates zu erachten wegen dessen Förderung durch den Fortbestand der jüdischen Religi-

on.« Cohen (2002): Betrachtungen über Schmollers Angriff, S. 410.

148 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 382.

149 Zum Begriff der Nationalität bzw. der Nation bei Cohen vgl.Wiedebach (1997): Die Bedeutung der Na-

tionalität für Hermann Cohen; Novak (2005): Hermann Cohen on State and Nation.

150 Cohen (1923): Deutschtum und Judentum, S. 42

151 Cohen (2002): Betrachtungen über Schmollers Angriff, S. 400.
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vongleichsamhöhererOrdnung.152Er stelltGüter bereit,die inunterschiedlichen

kulturellen Bedeutungssystemen als wertvoll und erstrebenswert artikuliert wer-

den können, und schafft auf dieseWeise soziale Kohärenz.

Dies ist dabei nicht lediglich in dem minimalistischen Sinne zu verstehen,

dass zwischen den Wert- und Bedeutungssystemen der Nationalitäten eine

Schnittmenge von Zweckbestimmungen bestünde, mit Blick auf die Konsens

herrscht. Wendet man auf das Allgemeine als politisch-staatlicher Zweckbe-

stimmung die Raummetapher des Zentrums an, so kann gesagt werden, dass

dieses Zentrum ein sich mit der Aufnahme und Einbindung des Anderen stets

von Neuem verschiebendes und neu zu bestimmendes ist. Wenn Cohen von

der »Förderung des deutschen Staates«153 spricht, die von der politischen und

gesellschaftlichen Teilhabe der jüdischen Nationalität, aber auch des Proletariats

als bisher vom Staatsleben ausgeschlossener Klasse154 ausgehen soll, dann zeigt

dies, dass die Einbindung der Nationalitäten und sozialen Klassen im Medium

eines polyphonen und dialogischen Prozesses stattfinden soll, in dem durch die

Einbindung der bisher Ausgeschlossenen eine neue Interpretation dessen mög-

lich oder auch notwendig wird, was die konkreten Zwecke von Staat und Recht

– also die durch sie hergestellten Lebensbedingungen und Güter – sein sollen.

Gerade von den Rändern her, von der Position der bisher Ausgeschlossenen

erfolgen die Impulse für die Neuimaginierung und die Weiterentwicklung des

Zusammenschlusses – ein Gedanke, der mit Blick auf die Revolution besonders

auf die zu politischer Gleichstellung gelangenden Frauen zu beziehen wäre.

Die Integration in die Nation des modernen Nationalstaates besteht nicht in

derÜbernahmevonAnschauungenundEinstellungen,die als identitätskonstitu-

tiver Grundbestand nicht zur Verhandlung stehen und über deren Bestimmung

die – in aktueller Terminologie gesprochen – »Mehrheitsgesellschaft« die Hoheit

besäße. Gerade die Problematizität des die Einheit konstituierenden Allgemei-

nen ist das, was die Vielheit zu einen vermag; sie stellt den Einsatzpunkt der un-

terschiedlichen Nationalitäten und sozialen Gruppen in der Verständigung über

seine Bestimmung dar. Die Nation des modernen Staates besteht in einer kol-

lektiven Lebensform, die ihr Herkommen in der Tradition und in einem ethno-

kulturell homogenen Staatswesen hat, die seither aber zahlreiche Reformen und

Erweiterungen durchlaufen hat und zu der nicht nur die Integrationsfähigkeit

gegenüber dem Anderen und Fremden gehört, sondern auch die Fähigkeit zur

Selbstkritik und zur Weiterentwicklung. Die Loyalität der »Nationalitäten« wie

152 Eine derartige »übernationale Nation« sah Cohen in der Habsburgermonarchie verwirklicht; Cohen

(2002): Zionismus und Religion, S. 215.

153 Cohen (2002): Betrachtungen über Schmollers Angriff, S. 397.

154 Vgl. Cohen (1914): Über das Eigentümliche des deutschen Geistes, S. 33.
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der jüdischen gegenüber dieser Nation wiederum beinhaltet denWillen und das

Bemühen,zudieserEntfaltungbeizutragen.Zugleichbewährt sichderCohen vor

Augen schwebende Nationalstaat höherer Ordnung in einem ethisch-politischen

Sinne, indem er im Prozess der inneren Pluralisierung sich in die Richtung eines

allheitlichen Zusammenschlusses bewegt und seine kontingenten Schließungen

überwindet.

Wenn Cohen also immer wieder – verstärkt während des Krieges – voller Pa-

thos auf die Leistungender deutschenKultur zu sprechen kommt,dannwird die-

seKultur als einemitBlick aufden »Input«derHinzukommendenoffene verstan-

den, wie das Beispiel des Beitrags der Juden zeigt. Zugleich zeigt aber gerade die

Bezugnahme auf diese kulturelle Bereicherung, zuweilen auch Cohens Überset-

zungsarbeit zwischen deutschen und jüdischen kulturellen Leistungen, dass von

der Notwendigkeit eines Grundbestands geteilter kultureller Wertvorstellungen

ausgegangenwird,mit Blick auf den eine verbindende positive Identifikation be-

steht. Die Leistungen der Kultur bergen demnach in sich Maßstäbe, in Rekurs

auf die durch das Recht zu garantierende Güter als Güter kommunizierbar wer-

den. Auf solche Deutungs- und Artikulationsmittel ist auch die Politik angewie-

sen, in der sich die Subjekte kollektiv eine bestimmte Lebensform auferlegen. Sie

stellen also eine Ressource dar, ohne die eine Verständigung über das Allgemei-

ne nicht möglich ist.155 Es besteht entsprechend ein gewisser Vorrang einer be-

stimmten, als »deutsch« definierten Nationalkultur, der aber nicht ontologisch,

sonderneher funktional begründet ist.DieserÜberlieferungsbestand ist imWan-

del, und er entwickelt sich eben auch durch die Aneignung durch »neue« Angehö-

rigederNation–seien esnunMigrierte, sei esdasbisher ausdemKulturlebender

Nation ausgeschlossene Proletariat156–weiter. Auf dieseWeise gehen die »Verall-

heitlichung« vonRechtundStaat undvonKultur als Prozessemiteinander einher.

In Abgrenzung zudiesen optimistischenVorstellungendie Leistungskraft der

Politik betreffend, Einheit in der Vielheit herzustellen und der durch den Eintritt

des Anderen dezentrierte Vielheit eine neue »Mitte« zu geben, kommen im Laufe

der 1920er Jahre der Begriff der Homogenität und das Verhältnis von Pluralität

undDemokratie als zentraleThemen der politisch-theoretischenDebatte auf. Al-

fred Meusel fasst 1928 die Problematik wie folgt zusammen:

155 Diese Problematik spielt in neuestenAnalysen spätmodernerGesellschaften eine bedeutendeRolle; sie-

he etwaAndreasReckwitz‹ Ausführungenüberdie »Krise desAllgemeinen«;Reckwitz (2019):DieGesell-

schaft der Singularitäten, S. 429–442.

156 Hermann Heller hat in der Weimarer Republik die Teilhabe an der »Kulturgemeinschaft« als eine For-

derung des Sozialismus und Ziel des Klassenkampfes propagiert, wobei diese – ähnlich wie bei Cohen

mit Blick auf die Juden– in keiner bloßen Assimilation an die bürgerliche Kultur bestehen soll, sondern

in deren produktiver Fortentwicklung; vgl. Heller (1992): Sozialismus und Nation, S. 458 f., 468–481.
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Für diemoderneDemokratie […] ist als Entwicklungstendenz zu konstatieren,daß sie denKreis

der Personen, die zur Mitwirkung bei der Bildung des Staatswillens beruft, ständig erweitert

hat – und zwar nach Rasse, Konfession, sozialer Stellungwie nach Alter und Geschlecht. Dieses

Wachstum in der Zahl der vollberechtigten Staatsbürger steht in einem gewissen Spannungs-

verhältnis zuder zuvor gekennzeichnetenVereinheitlichungstendenz,die denwesentlichenBe-

standteil der Demokratie bildet. […] Aus der klarbewußten oder dunkel erahnten Erkenntnis

dieser Klippe sind die die Durchsetzung demokratischer Formen so häufig begleitenden Stre-

bungen zu erklären, den Kreis der zur Mitwirkung Berufenen von vornherein so einzuengen,

daß ein hohes Maß von Homogenität gewährleistet erschien […].157

Meusel folgt hier Carl Schmitt, der in seiner SchriftDie geistesgeschichtliche Lage des

modernen Parlamentarismus in diametralem Gegensatz zu Cohen die »Homogeni-

tät« als unabdingliches Element der Demokratie erachtete, die »nötigenfalls« auf

dem Weg der »Ausscheidung und Vernichtung des Heterogenen«158 zu bewerk-

stelligenwäre. Schmitt hat dieseHerstellung von politischer Gemeinschaft durch

die Aussonderung des Anderen als »Fremden« und »Feind« in seiner klassischen

AbhandlungDer Begriff des Politischen begründet.159 Cohen konnte zweifellos noch

mit der starken zentripetalenKraft deswilhelminischenStaates und einemstabi-

len Konzept von Nationalkultur rechnen, wohingegen in Weimar die Fliehkräfte

der sozialen und kulturell-wertmäßigen Gegensätze bei Staatsdenkern wie Carl

Schmitt oder HermannHeller zu einer besorgten Suche nach Sicherungen staat-

licher Integrität und damit zum Konzept einer substantiellen Homogenität der

Zusammengeschlossenen führen sollten.

Cohen selbst würde in einer solchen Logik der Schließung das Verharren in

der Form der bloßen Mehrheit sehen, die das ethische Ideal des allheitlichen

Zusammenschlusses negiert, also das Gegenteil der sittlichen Politik, wie sie

von ihm entfaltet wird. Den Begriff einer »naturwüchsigen« Gemeinschaft als

Gegenbegriff zu dem der »künstlichen« Gesellschaft, dessen Hochkonjunktur in

den Jahren vor demWeltkrieg beginnen sollte,160 lehnt er entsprechend als poli-

tischen Leitbegriff ab. Gemeinschaft, die sich durch Sonderung konstituiert, ist

»Mehrheit; der Allheit gegenüber bedeutet sie daher nur eine Relativität«.161 Die

»relativen Gemeinschaften« –Familie und Berufsgemeinschaften, religiöse und

157 Meusel (1928): Zur Problematik der politischen und sozialen Demokratie, S. 142. Maßgebliche Beiträge

im Rahmen dieser Debatte sind u.a. Schmitt (1969): Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parla-

mentarismus; Schmitt (1930): Staatsethik und pluralistischer Staat; Smend (1928): Verfassung und Ver-

fassungsrecht; Heller (1992): Politische Demokratie und soziale Homogenität; Llanque (1995): DieTheo-

rie politischer Einheitsbildung inWeimar. Siehe auch Abschnitt 9.4.4 dieses Buches.

158 Schmitt (1969): Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, S. 14.

159 Vgl. Schmitt (1953): Der Begriff des Politischen, S. 27.

160 Ein wichtiges Ereignis in diesem Zusammenhang ist das Erscheinen der zweiten Ausgabe von Ferdi-

nand Tönnies’ Gemeinschaft und Gesellschaft 1912; vgl. Tönnies (1912): Gemeinschaft und Gesellschaft.

161 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 458.



386 Suche nach der Allheit

(ethno-)kulturelle Gemeinschaften – sind zwar an sich keineswegs verwerflich,

sie bilden einen unproblematischen Bestandteil des sozialen Zusammenlebens;

sie verdienen jedoch »nur dann scharfe Bekämpfung, wenn sie die erschöpfende

Vertretung der Gemeinschaft zu sein« sich anmaßen, »sich an die Stelle der

Allheit« setzen und »gar keinen Blick für das Desiderat der Allheit«162 haben.

Unvereinbar wäre die Allheit damit auch – ganz abgesehen von der Vorstellung

eines Staats der rassischenBlutsgemeinschaft–mit der Idee eines proletarischen

Klassenstaates, die eben darin besteht, dass ein Teil der Gesellschaft für sich re-

klamiert, das »wahre Ganze« zu verkörpern, und damit Herrschaftsanrechte

verbindet.

Sehr ähnlich hat Émile Durkheim in seinen bereits zitierten Vorlesungen zur

Physik der Sitten und des Rechts die Aufgabe des Staates darin erkannt, den gesell-

schaftlichen »Sekundärgruppen« oder auch »Teilgemeinschaften« gegenüber

»die Rechte und Interessen der umfassenden Gesellschaft zu vertreten« und sie

daran zu hindern, »den repressiven Einfluss auf den einzelnen auszuüben, den

sie ansonsten ausübenwürden«.163 Insofern sie Rechte an die exklusiveMitglied-

schaft durch Geburt oder aber an ein bestimmtes religiöses Bekenntnis bindet,

wäre auch die kulturelle und religiöse Gemeinschaft der Mehrheitsbevölkerung

eine solche repressive Sekundärgruppe. Der Staat schützt aber nicht nur Außen-

stehende vor der Macht solcher Gruppen, sondern er befreit die Subjekte vom

Zwang, sich um des Genusses von Rechten willen den Gruppenormen anpassen

zumüssen. Er erreicht beides, indem er selbst rechtlich die Mittel für das Verfol-

gen von Zwecken bereitstellt und so die Individuen aus Abhängigkeiten und so

von den Zwängen der Gemeinschaften entbindet.164 Nicht das Individuum und

das Kollektiv bilden also in der Perspektive Durhkeims Gegenpole in der inne-

ren Dialektik des die gesellschaftliche Realität ordnenden staatlichen Denkens,

sondern das Individuum und der Staat als Repräsentant des Allgemeinen zum

einen und die Teilgemeinschaften zum anderen. Dem könnte hinzugefügt wer-

den, dass über den Schutz des Individuums vor den Teilgemeinschaften hinaus

individuelle Autonomie auch einen Bereich derNicht-Rechenschaftspflichtigkeit

gegenüber der politisch-staatlichen Mitwelt erfordert, wobei die Bestimmung

dieses Bereichs wiederum selbst Sache der intersubjektiven Verständigung und

Teil der genossenschaftlichen Produktion von Autonomie wäre.

162 Ebd., S. 459.

163 Durkheim (1991): Physik der Sitten und des Rechts, S. 92.

164 Die Einzelnen sollen nicht nur »von jeglicher ungerechten und erniedrigenden Abhängigkeit« frei sein,

sondern »sich den anderen und der Gruppe zuwenden« können, »ohne seine Persönlichkeit dabei zu

verlieren«. Ebd., S. 105.
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Im Sinne Cohens könnte dieser von der Macht der »relativen« Gemeinschaf-

ten abgelöste Freiheitsraum als Zweck der Politik, der politischen Konstruktion

von Allheit gelten: Freiheit gegenüber ökonomischen Gruppen wie den Eignern

von Kapital und Produktionsmitteln oder auch gegenüber dominanten, sich eth-

nisch-kulturell definierenden Gruppen.Der Staat setzt diesen gleichsam von au-

ßen ihre Schranken, indem er sie durch dasMittel des Rechts in ihrer Macht ein-

schränkt; aber er könnte dies nicht, wenn er die Teilgemeinschaften nicht auch

»von innen«,nämlich durch einenWandel desDenkensdurchdringenwürde.Der

auf der Basis vonRecht undZwangsgewalt durchsetzende Staat könnte sich nicht

gegen dieMacht der Teilgruppen durchsetzen,wenn nicht ein Prozess derMora-

lisierung der Gesellschaft im Sinne seiner Zwecke einhergehen würde.165 Dieser

Prozess entspricht eben der von der Ethik her konzipierten Politik Cohens. Das

sittliche Selbstbewusstsein versenkt sich »in die Fülle und die Energie der sitt-

lichen Richtungen und Betätigungen, welche in der Einheit des Staates zusam-

menlaufen«,166 umvon dieser ausgehend zur Bestimmung eines Allgemeinen, ei-

nes gemeinsamenBodens und gemeinsamenZwecks zu gelangen,was nur durch

die Überwindung von bestehenden (sozialen, ethnokulturellen, religiösen usw.)

geschlossenen Identitäten und einer entsprechenden Fortbildung und Auswei-

tung bestehender Zusammenschlüsse gelingt. Diese sind jedoch stets der kon-

krete Ansatzpunkt und Rahmen des sittlich-politischenWirkens.

Das ethische Selbstbewusstsein Cohens ist eines, dessen Streben auf die rea-

le universelle Integration der heterogenen Interessen und Kräfte geht.Der Staat,

auf den es gerichtet ist und an dessen Erweiterung es arbeitet, soll sich letztlich

zu einer universellen Staatlichkeit ausweiten, der nichts Fremdes und kein Feind

mehr gegenüberstehen. Cohen setzt sich durchaus mit dem möglichen Zweifel

daran auseinander, ob das Ideal des sich immer weiter ausdehnenden Verban-

des der Staats- und Rechtsgenossen nicht die Grenzen real möglicher staatlicher

Integrationmissachtet. Es »kann der idealistische Zweifel entstehen«, so Cohen,

»ob ethische Reinheit an dem Materiale des geschichtlichen Staates durchführ-

bar ist. Es könnte scheinen, dass die Bedingungen des positiven Rechts und des

positiven Staats von unvereinbarer Art wären mit denen des reinen Willens.«167

Wäre dies der Fall, müssten Ethik und Politik, Ideal und Wirklichkeit auseinan-

derfallen; die Ethik wäre unfähig zur Beherrschung der Materie des politischen

Lebens, die Politik als Kunst der Machterringung und -ausübung hätte sich auf

das Mögliche zu beschränken und den idealistischen Vorstellungen vom univer-

salen Zusammenschluss keine Aufmerksamkeit zu schenken.Hält man indes am

165 Vgl. ebd.

166 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 410.

167 Ebd., S. 410 f.
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Gegenteil fest, so stellt sich unweigerlich die Frage: »Wann wird jener Staat in

Wirklichkeit erscheinen, der Staat des Ideals?«168

Konkret bezieht sich diese Auseinandersetzung mit dem »idealistischen

Zweifel« bei Cohen nicht auf die innerstaatliche Integration, sondern auf die

zwischenstaatliche. Auch der Krieg bedeutet ein Herausgefordertsein durch den

Fremden, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat bis zum Finden eines

neuen, gemeinsamen Bodens, oder aber ihn im Sinne Schmitts bekriegen wird

bis zu seinem, zum eigenen oder aber zum gemeinsamen Untergang. Im Falle

des Krieges – als aktueller Zustand oder als Möglichkeit – ist es aber der Staat

als Ganzer, der sich mit einem anderen Staat zu einer juristischen Person zu-

sammenzuschließen und einen Rechtszustand herzustellen hat. In diesem Sinn

erhoffte sich Cohen vom Ersten Weltkrieg die Schaffung eines Staatenbundes,

der im ethischen Begriff des Staates als Forderung enthalten sei.169 Die Voll-

endung des Staatsbegriffs fordert, dass kein Außen bestehen bleibt,mit dem der

Staat nicht in Form der Genossenschaft verbunden ist. Daher ist im Jahre 1914,

in dem Deutschtum und Judentum erschien, der begonnene »gerechte Krieg« in

Cohens Augen die »Vorbereitung des ewigen Friedens«.170

In Cohens durchaus das aus dem Vorhergehenden bekannte Motiv der Um-

kehr durch die Katastrophe enthaltenden Philosophie des Fortschritts sind es al-

so die sozialen Verwerfungen des Kapitalismus sowie Migration und Krieg, die

den empirischen Staat mit seinen bestehenden Schließungen zu einemmensch-

heitlichen Staat entgrenzen. Zwischen diesen besteht dabei ein Zusammenhang,

wie Cohen zu Beginn desWeltkriegs trotz seines patriotischen Eintretens für das

DeutscheReich nicht verborgen blieb; deshalbmüssten der soziale Kampf der Ar-

beiterschaft auch einer für den Internationalismus, der für den Frieden hingegen

aucheiner für sozialpolitischeRegulierungderWirtschaft sein.171DieMenschheit

168 Ebd.

169 Cohen (1923): Deutschtum und Judentum, S. 54.

170 Ebd., S. 55. Ähnlich hat Hans Kelsen eine Kontinuität zwischen Staatsrecht und Völkerrecht gesehen.

Seine Argumentation ist dabei aber nicht ethisch, sondern erkenntnistheoretischmotiviert; die regula-

tive Idee der Grundnorm zielt auf eine synthetische Einheit der partikularen Rechtsgebilde des Staats-

recht im internationalenRecht ab.Vgl.Kelsen (1958):DieEinheit vonVölkerrecht und staatlichemRecht.

Cohens Rechtsphilosophie hatte Einfluss auf Kelsens Völkerrechtslehre; vgl. Jakab (2004): Kelsens Völ-

kerrechtslehre zwischen

Erkenntnistheorie und Politik, S. 1045.

171 Vgl. Cohen (1923): Deutschtum und Judentum, S. 56–58. Cohen spricht von einem »Wettkampf der Völ-

ker in Industrie undHandel« und »ExpansionserscheinungendesKapitalismus«,die zumKrieggeführt

hätten. Er betont dabei den patriotisch-apologetischen, nichtsdestotrotz gegenüber den »kulturalisie-

renden«Deutungen desWeltkrieges wie jenerHugo Balls zutreffenden Standpunkt, dass die Rede vom

deutschenMilitarismus als Verursacher des Krieges die ideologische Funktion erfüllt, den Konflikt und

die Kriegsmotive der einzelnen Länder aus der verbindendenWirtschaftsstruktur zu erklären.
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ist für den Marburger Philosophen der »ethische Leitstern für die sittliche Ent-

wicklung aller Nationen, wie aller sittlichen Individuen«,172 daher ist vom Staat

auszugehen, aber zur Menschheit fortzuschreiten.173 In kategorialer Ausdrucks-

weise bedeutet dies:DieAllheit des Staates ist alsmenschheitliche zubestimmen.

Die Allheit ist zwar bei Kant als Verstandeskategorie ein logisches Konsti-

tutionselement endlicher Gegenstände; sie ist aber zugleich das Mittel, durch

das die unendlichen Vernunftideen zu inhaltlicher Bestimmtheit gelangen. Die

Unendlichkeit macht sich geltend in der Rücknahme der Totalitätsattribution

gegenüber jeder gegenständlichen Totalität. Die Welt etwa als regulatives Ideal

der Erkenntnis – die »erkenntnistheoretisch akzentuierte« Formulierung des

Weltbegriffs lautet in der Kritik der reinen Vernunft: »das mathematische Ganze

aller Erscheinungen und die Totalität ihrer Synthesis, im Großen sowohl als im

Kleinen, d. i. sowohl in dem Fortschritt derselben durch Zusammensetzung als

durch Teilung«174 – ist Anwendung und Negation der Allheits- bzw. Totalitäts-

kategorie zugleich; sie ist das Nicht-Objektivierbare, das die erkenntnismäßige

Objektbildung anleitet, das Nicht-Totalisierbare, dass den Prozess der Tota-

lisierung der Erkenntnis vorantreibt. Die Menschheit ist das Analogon zum

Weltbegriff in der Ethik und Politik und der Staat das Analogon zur Synthesis der

Erkenntnis. Nicht der als ein feststehendes Gebilde, sondern als ein Prozess des

Sich-Zusammenschließens einer Vielheit verstandene Staat Cohens generiert

die Menschheitsgemeinschaft im Zuge der Setzung, Kritik und Neubestimmung

des Allgemeinen. Der sich selbst revidierende und in Situationen des Umbruchs

und der Krise neu konfigurierende, auf den zuvor Ausgeschlossenen ausge-

weitete genossenschaftliche Zusammenschluss in Staat und Recht bringt den

»Begriff des Menschen […] nach dem Grundgesetze der Wahrheit zu Stande«175,

wie Cohen schreibt. Die Gemeinschaft der Menschheit ist als Ziel der Geschichte

anzustreben.

Aus der historisch-faktischen Perspektive aber ist dieser Prozess einer, der

durch läuterndeund erkenntnisbringendeNot undLeiderfahrungen führt, in de-

nen das Illusionäre an den von ihm selbst verursachten Folgen zusammenbricht.

Diese Erfahrungen sind es, die die realhistorischen Bewegungskräfte darstellen,

die von Cohen in ihrer logischen Form begriffen wurden: Die Menschheit als der

Inbegriff des Allgemeinen, das im genossenschaftlichen Zusammenschluss er-

reicht wird, verliert seinen inhaltsleer-abstrakten Charakter, wird zu einem sich

immer konkreter ausgestaltenden und sich institutionell verkörpernden Zusam-

172 Ebd., S. 53.

173 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 411.

174 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, A 418/B 445, S. 447.

175 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 91.
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menschluss, der aus dem Zusammenbruch der staatlich-politischen Schließun-

gen und Sondergemeinschaften und sich aus Feindschaftsverhältnissen konsti-

tuierenden Identitäten hervorgeht.

Die beiden Weltkriege sind Zeugnis dieser Dynamik. Sie führten zum Ver-

such, eine Menschheitspolitik und eine rechtliche Organisation der Menschheit

einzurichten – durch den Völkerbund, später durch die Vereinten Nationen und

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Auch bei Cohen finden sich Ele-

mente einerpathischenMotivierungvonethischerPraxisundPolitik,eineRückge-

winnung des Menschen aus seiner katastrophischen Verlorenheit, die das Bild

der Geschichte prägt. Der Antrieb für den Zusammenschluss zur Bannung des

Krieges zwischen den Individuen, sozialen Gruppen und Völkern ist in der Er-

fahrung der Not gegeben. Indes ist die Möglichkeit des universalen Zusammen-

schlusses, der Ausweitung von Staatlichkeit und Rechtsgemeinschaft bis zu die-

semhin nicht durch die Erfahrung zu verbürgen. An dieser Stelle tritt der theolo-

gische Untergrund hervor, der Cohens praktische Philosophie trägt. Die prakti-

sche Vernunft verlangt eine Garantie dafür, dass das ethische Streben, das »vom

Staate ausgegangen« ist, um »zurMenschheit«176 fortzuschreiten, nicht ins Leere

führt. Das zeitgenössische politische Denken,mit dem sich Cohen zu Beginn des

20. Jahrhunderts konfrontiert sieht, steht aber diesemBedürfnis der praktischen

Vernunft entgegen.

Manvermisst dieWirklichkeit,wiemanesnennt, für die Sittlichkeit.Man sieht ebennurNatur-

wesen in den Menschen und in den Völkern der Geschichte. Das Leben der Menschen und der

Völker scheint daher am treffendsten unter demBilde gefasst,mit demDarwin den altenHera-

klit verjüngt hat. Der Krieg ist der Vater des Alls. […] Das ist charakteristisch für unsere Zeit,

dass die Besten und Edelsten nicht Anstoss nahmen an demKampfe umsDasein, als der Devise

des menschlichen Lebens undWirkens.177

Unter der Voraussetzung einer solchen Auffassung von der politischen »Wirk-

lichkeit« ist die Abschließung in in Feindschaftsverhältnissen stehenden relati-

venGemeinschaften alternativlos, in denen eben die Freund-Feind-Relation zum

zentralen Faktor der begrenzten nationalen, klassenmäßigen, religiösen etc. So-

lidarisierung wird.

Diesem Geist der Sonderung stellt Cohen die jüdische Religiosität entgegen,

die nicht nur als eine Artikulation sittlicher Ideale in Form von Glaubenssätzen,

sondern als ein aus spezifischen historischen Erfahrungen hervorgegangenes

Denken erscheint. Als Zentralgestalt des Judentums gilt Cohen der Prophet, in

dessen »politische[m] Denken […] seine Moral und seine Religion« gereift sind

176 Ebd., S. 411.

177 Ebd., S. 408.
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und der als »Vertreter des Menschen unter den Völkern«178 den »Zustand des

Friedens in der Einen Menschheit«179 beschreibt. Der Prophet des Judentums

ist »nicht regierender Staatsmann, noch Orakel erteilender Priester«, sondern

»Anwalt der Armen, die von der Herrschaft am Staate ausgeschlossen sind«,180

er ist aber selbst Vertreter eines Volkes, in dessen Bewusstsein sich die Situation

des Exils eingeprägt hat. Wie der Prophet dem Armen einen Platz im Zusam-

menschluss der Menschen sichern will, ist das Signum der jüdischen Erfahrung

das Zusammenfallen der »politische[n] Sehnsucht auf die Freiheit des eigenen

Volkes« mit der nach der »Befreiung der Menschen vom Kriege der Völker«181.

Durch seine historische Erfahrung, durch die ihm beschiedenen »Wandelungen

und Leiden« ist der Glaube des Judentums einer, der auf den universellen

menschheitlichen Zusammenschluss ausgerichtet ist – ein Einheitsdenken, das

sich in seinemMonotheismus spiegelt:

Im Exil lernten sie [die Juden; Anm. A. D.] fremde Völker kennen und schätzen. So wurde der

abstrakte Gedanke des einzigen Gottes immer eindringlicher undwärmer ihnen zu demnatür-

lichen und lebendigen Gedanken des Einzigen Gottes nicht nur unter den Göttern, sondern als

des Vaters aller Menschen; als des Urbildes, dessen Ebenbild der Mensch ist. Nichts schien ih-

nen daher ein härtererWiderspruch gegen die Einheit Gottes, als die Vielheit der Völker, sofern

sie sich in einem feindlichen Gegensatze gegen einander ausprägt. […] Der Krieg wird ihnen

zum Symbol jener falschenMenschheit, die sich in die vielen feindlichen Völker spaltet. Der Ei-

ne Gott fordert die Eine Menschheit. Der Krieg muss aufhören; dieser Kampf ums Dasein der

Völker. Friede muss auf Erden werden. Der Friede ist die Sittlichkeit.182

Es ist der prekäre Status des auf die Staaten verstreuten jüdischen Volkes, der

bedingt, dass das Streben nach dem Allgemeinen seine eigenste Sache wird – in

der hier anvisierten international-extensiven Weise, aber auch in einer auf das

Innere der Staaten und Gesellschaften gerichteten intensivenWeise. Es ist anzu-

nehmen, dass die jüdische Erfahrung,wie sie von Cohen beschriebenwird, einen

Standpunkt angibt, der nicht an ein national-partikulares Subjekt gebunden ist–

dies würde ja wieder einen Rückfall in die Naturkategorie des Volkes bedeuten–,

sondern eher einen Standpunkt, der in der europäischen Geschichte traditionell

von Juden eingenommenwurde und der für die jüdische Religiösität eine forma-

tive Wirkung einnehmen sollte, aber prinzipiell von unterschiedlichen Gruppen

eingenommen werden könnte, die die Erfahrung der Marginalisierung und des

Ausschlusses machen, aber auch der Transzendierung bestehender identitärer

178 Ebd., S. 382.

179 Ebd., S. 383

180 Ebd., S. 382.

181 Ebd., S. 384. Zu diesemMotiv in der Kriegsphilosophie Cohens vgl. Vatter (2017): Nationality, State and

Global and Constitutionalism.

182 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 382 f.
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Trennlinien zwischen den Gemeinschaften. Von dieser Position an den Rändern

und Grenzen aus werden im prophetischen Denken neue, umfassendere Verei-

nigungen imaginiert. Die vollendet vereinigte Menschheit wird aber in der jü-

dischen Prophetie nicht als ein bloßes Sollen ausgesprochen, sondern als kom-

mender Zustand angekündigt. Die Zukunft als »Leitstern der Politik, und somit

der Religion« bedeutet einen Bruch mit den scheinbar ehernen Gesetzen, die die

bestehende Wirklichkeit bestimmen, »den Anfang einer neuen Zeit, einer neu-

enWelt, einer neuenMenschheit«.183 Im »prophetischenMessianismus« liegt ein

»unversöhnlicher Gegensatz zu dem,was dieHistorieWeltpolitik« nennt, der ge-

rade seine »sittliche Urkraft« bildet und die »gewaltigste Idee« darstellt, »welche

dieEthik aus einemderphilosophischenMethodik fremdenGebiete zuentlehnen

und aufzunehmen hat«.184 Er zweifelt nicht nur an der Unüberwindlichkeit der

bestehenden Grenzen des friedlichen Zusammenschlusses, er verweigert nicht

nur dem »Gesetz« des Kampfes ums Dasein die Anerkennung, sondern spricht

den kommenden Zusammenschluss als eine Gewissheit aus.

Damit bewahrt die Religion die Ethik vor der Verzweiflung an ihrer Aufgabe.

Der prophezeite »Sieg des Guten bedeutet die Sicherung des Guten gegenüber

allen Zweifeln, Bedenken und Erfahrungen, die sich auf die natürlichen und ge-

schichtlichen Unvollkommenheiten des menschlichen Daseins beziehen«.185 Sie

schließt – wie bereits bei Kant – die Kluft, die sich zwischen der Natur und dem

ethischen Wollen öffnet.186 Cohen bezeichnet den Gegenstand der prophetisch-

messianischen Verkündung als den Gedanken der »Ewigkeit«. Ewigkeit ist nicht

als zeitlicher Begriff, als Zeitquantum oder Punkt in der Zeit zu verstehen, son-

dern als ein ethischer Begriff; sie »bedeutet nichts anderes als den Blickpunkt

für das rastlose, endlose Vorwärtsstreben des reinenWillens«,187dessenEnergien

von der Überzeugung abhängig sind, dass die Einlösung des Zwecks dieses Stre-

bens, die menschheitliche Vereinigung, durch Gott als ein Ereignis der Zukunft

verbürgt ist. Die Ewigkeit ist ein außerhalb der fassbaren gegebenen Wirklich-

keit liegender Punkt, auf den jedoch der Wille bezogen bleiben muss, will er den

Menschen seiner wahren Bestimmung nach hervorbringen – eine Bestimmung,

die eben durch das prophetische Wort und Beispiel ausgesprochen wurde. Die

Forderung der Ethik lautet, in den eigenenHandlungen die prophezeite Zukunft

zu bekräftigen, also im Namen der werdendenMenschheit zu handeln.

Indem aber die Prophetie und damit die Religion zur entscheidenden Trieb-

kraft der ethischen Politik und damit der Überwindung der Entzweiungen

183 Ebd., S. 384.

184 Ebd., S. 385.

185 Ebd., S. 428.

186 Vgl. Lembeck (2018): Die Menschwerdung des transzendentalen Subjekts, S. 71–74.

187 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 388.
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werden, die Staat und Politik der Gegenwart ausmachen, erhält die Cohensche

Politik eine idealistische Begründung, die nicht aufzeigen kann, ob in der Ver-

fasstheit der Materie des sozialen Lebens Strukturen und Prozesse vorliegen, die

mit demWillensziel des fortschreitenden Zusammenschlusses korrespondieren.

Dem »idealistische[n] Zweifel, […] ob ethische Reinheit an dem Materiale des

geschichtlichen Staates durchführbar ist«,188 von dem Cohen oben spricht, wird

idealistisch begegnet durch eine Adaption des kantischen Vernunftglaubens an

den »Sieg des Guten«.189 Damit entfernt sich Cohen aber vom soziologischen

Realismus der Genossenschaftstheoretiker Gierke und Preuß, die den genossen-

schaftlichen Zusammenschluss als Ausdruck von Interessengemeinschaften und

damit eines der Verrechtlichung als juristischer Person vorgängigen »Gemein-

willens« gedeutet haben. Auch Cohen ist klar, dass der Staat als gesellschaftliches

Substrat solche sozialen Interessenlagen hat; in ihrer Bündelung und Zusam-

menfassung machen sie, wie es in einer bereits angeführten Stelle aus der Ethik

des reinen Willens heißt, die »Fülle und die Energie der sittlichen Richtungen

und Betätigungen« aus, welche »in der Einheit des Staates zusammenlaufen«190

sollen.Man könnte also Cohen vorhalten, dass die ethische Politik mehr verlangt

als religiöse Sinngarantien für ihre Forderungen. Es stellt sich die Frage nach

der Logik der Interessenbeziehungen, die den Untergrund von Staat und Recht

bilden. Ohne deren Klärung hängt die von Cohen anvisierte ethische Politik

gleichsam ohne irdisches Fundament in der Luft.

Indes kann auch argumentiert werden, dass der langsame, auf Umwegen vor-

anschreitende, Rückschläge in sich enthaltende Weg der liberalen Demokratie,

wie sie 1919 eingerichtet wurde, von Glaubenshaltungen lebt, die in einer Über-

schreitung des empirischGewissen oder Beweisbaren an der Vorstellung des Sie-

ges des im eigenen Sinne Guten festhalten.Diese Vorstellung ist, je nach den von

den unterschiedlichen politischen Kräften vertretenen Ideologien, unterschied-

lich bestimmt, und kleidet sich in unterschiedliche, religiös oder auch säkular-

geschichtsphilosophische teleologische Narrative. Die Demokratie bedeutet eine

Abgabe vonKontrolle an einen dialogisch-kommunikativen Prozess, das Vertrau-

en in sein Wirken im Sinne der eigenen Ideale und Werte. Das Verlangen nach

totaler Kontrolle über den Verlauf der Geschichte hingegen findet Ausdruck in

der Diktatur. In diesem Sinne kommt die Demokratie ohne eine »Sprung in den

Glauben«, ähnlich jenem bei Cohen, nicht aus.191

188 Ebd., S. 410.

189 Ebd., S. 428.

190 Ebd., S. 410.

191 Siehe dazu der letzte Abschnitt dieses Buches.
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8.2.5 Von der Hypothesis zur Kritik der Politik

Hermann Cohen liefert in seiner Adaption der Genossenschaftstheorie eine Be-

stimmung der formalen, d.h. logisch-begrifflichen Operationen innerhalb eines

politischenProzesses, in demsich einGemeinwesen als genossenschaftlicher Zu-

sammenschluss zu konstituieren sucht und der–auchwennCohen selbst die Be-

zeichnung »sittlich« bevorzugt – als demokratischer zu bezeichnen ist, da erst

durch die Demokratie sich beide Pole des Zusammenschlusses unverstellt mani-

festieren können: die Vielheit als zusammenzuschließendesObjekt und als durch

gemeinsame Beschlussfassung einendes Subjekt. Der »Begriff der juristischen

Person inderGenossenschaft«,der inderVerbindungvonEinzelwillen »eineneue

Art von Willen, eine neue Art von Selbstbewusstsein, und demgemäss eine neue

Art von Rechtssubjekt« schafft, ist als leitende »Hypothesis«192 ein »Werkzeug der

Wahrheit«193, das bei der demokratischenGenerierung vonRecht zurAnwendung

gelangt. Die Hypothesis ist der gleichermaßen an der platonischen Tradition wie

an der neuzeitlichen Forschungslogik angelehnte Begriff, den Cohen anstelle der

individualistischen persona ficta, aber auch Gierkes substantialistischer Begriffe

der »Gesamtexistenz«194 oder des »Gemeingeistes«195 verwendet. Sie ist der kon-

zeptionelle Kern eines nicht-substantialistischen, relationalen196 Verständnisses

genossenschaftlich-staatlicher Integration und der Gesamtsubjektivität.

Cohen steht hier Jellinek, der in guter neukantianischer Manier den Staat

als gedankliche »Synthese«197 verstand, philosophisch näher als dem Genossen-

schaftstheoretiker Gierke mit seiner Annahme realer Verbandspersönlichkeiten.198

In der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geführten Debatte um die

Frage des Staates der Rechtspersönlichkeit des Staates, in der sich als Antipoden

Friedrich Carl von Savigny und die historische Rechtsschule als Vertreter der

»Fiktionstheorie« der staatlichen Gesamtpersönlichkeit und Otto von Gierke

als Verfechter der Idee der realen Verbandspersönlichkeit gegenüberstanden,199

vertrat Jellinek in Verteidigung der »Realität« der Gesamtperson eine origi-

nelle, gleichermaßen von Kant wie von Ernst Machs Analyse der Empfindungen

inspirierte Position. Den Vorwurf, die Erhebung einer »Kollektiveinheit zum

192 Ebd., S. 210, Hervorhebung A. D.

193 Ebd., S. 95.

194 Gierke (1915): Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien, S. 26.

195 Ebd., S. 9.

196 Vgl. zur Unterscheidung von relationalem bzw. funktionalem und substantialistischem Staats- und

Rechtsverständnis Marck (1925): Substanz- und Funktionsbegriff in der Rechtsphilosophie.

197 Jellinek (1914): Allgemeine Staatslehre, S. 170.

198 Vgl. Gierke (1915): Die Grundbegriffe des Staatsrechts, S. 26, 94 f.

199 Vgl. Koessler (1949): The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation.
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Rechtssubjekt« basiere auf einer »Fingierung einer nicht existenten Substanz«,

entkräftet Jellinek damit, dass diese Fiktion ebenso im Individualleben passiere

und dass diese Fiktion nicht der Realität gegenüberzustellen sei, sondern sie als

Realfiktionwirklichkeitsstrukturierenden Charakter hat:

Vielmehr existieren alle Einheiten, die das Recht zu Subjekten erhebt, in eben derselbenWeise.

DemnaivenDenken scheint dasmenschliche Individuumselbstverständlich eine substanzielle,

mit sich stets identische Einheit zu sein. InWahrheit aber ist derMensch in seinemLebenslaufe

vomKinde bis zumGreise in unausgesetzter körperlicher und psychischerWandlung begriffen.

Dasmenschliche Individuum bietet der objektiven wissenschaftlichen Betrachtung eine unun-

terbrochene Reihenfolge innerer und äußerer Zustände dar.Die Zuständewerden durch eine in

uns sich vollziehende Synthese zu einer Einheit, der des Individuums, zusammengefaßt, ohne

daß wir behaupten können, daß sie in gleicherWeise auch real, d.h. außer uns existiere. Denn

ein den wechselnden Akten subsistierendes Ich, einen Träger der psychischen Veränderungen

und Zustände als ein reales Wesen hinstellen, heißt bereits eine metaphysische, wissenschaft-

lich niemals streng beweisbare Idee aussprechen.200

Es ist daspraktischeBewusstsein,das zumeinendenAnderenals zuschreibungs-

fähige Person fasst, zum anderen aber von einem verantwortlichen Selbst als Ur-

sprung der Handlungen ausgeht. Die Vorstellung dieses freien, verantwortungs-

fähigen Selbstmuss,wie anKant anschließend zu sagen ist, alle unsereHandlun-

gen begleiten.

Die Empfindungen stellen eine Mannigfaltigkeit des Heterogenen dar, wie

Mach lehrt, die es erforderlich macht, die Selbstobjektivierung laufend von Neu-

em zu leisten.Die Konstituierung des Ichs ist ein niemals abgeschlossener, einen

laufenden Einsatz des Subjekts erfordernder Prozess, weil das Ich sich selbst

ein transzendenter Gegenstand ist. Das Ich ist sich selbst problematisch. Diese

Problematizität des personalen Ichs wird von Cohen durch die Rede von der Hy-

pothesis auf die Gesamtperson übertragen. Die Gesamtperson muss sich selbst

laufend von neuem problematisieren und objektivieren, und diese Objektivie-

rung findet in einem »Denkprozess« imSinneGeorg Jellineks statt, der die Vielen

einbindet und die institutionelle Gestalt demokratisch-öffentlicher Beratungs-

und Entscheidungsverfahren hat. Die Problematizität des Selbst ergibt sich

dabei deswegen laufend von Neuem, weil die Elemente, die die Gesamtperson

ausmachen, ständig imWandel sind.

Die Hypothesis sei bei Platon, der sie als philosophische Methode begründe-

te,201 als »allgemeiner Vorwurf, als Aufgabe gedacht, welche durch die wissen-

200 Jellinek (1914): Allgemeine Staatslehre, S. 170 f.

201 ZumBegriff derHypothesis bei Platon vgl.Rosenmeyer (1960): Plato’sHypothesis; Byrd (2007): Dialectic

and Plato’s Method of Hypothesis und mit Blick auf den Marburger Kontext v.a. Natorp (1921): Platos

Ideenlehre, v. a. S. 461–487; und Hartmann (1965): Platos Logik des Seins, v. a. S. 204–257. Cohen setzt

dabei die Hypothesis dem platonischen Konzept der »Schau« entgegen. Während in der Rede von der
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schaftliche Behandlung zu lösen und zu beweisen sei.Die Idee, als Hypothese ge-

dacht«, so Cohenweiter, »istmithin keineswegs die Lösung der Aufgabe, sondern

vielmehr nur die genaue Bestimmung der Aufgabe selbst.«202 Umgelegt auf die

Politik ist daraus zu folgern: Die Idee der juristischen Person ist die Bestimmung

einer Aufgabe, die in einem bis in die Gegenwart reichenden politischen Prozess

nach ihrer Lösung sucht. Sie ist als »Versuch, Entwurf, Vorannahme, Vorausset-

zung« mit einem »Axiom« zu vergleichen, das man sich »selbst erdacht und der

Forschung zugrunde gelegt hat«203 und dessen Anwendung angesichts der sich

verwandelnden Materie des Sozialen (die Vielheit) sich als Problem laufend von

Neuem stellt.

Durch die Hypothesis vollzieht sich Politik als eine Wahrheitsprozedur. Sie

hat eine normative und teleologische Funktion, insofern sie der Politik eine Ten-

denz und Zielrichtung vorgibt, in Entwürfen des Sozialen und der politischen

Imaginarien, in der Rechtfertigung und der Kritik bestehender Zustände und

der Formulierung von Rechtsansprüchen zu immer neuen Konkretisierungen

und Artikulationen gelangt. Indem sie einem solchen Prozess der politischen

Rechtfertigung und Formulierung von Zielentwürfen und Forderungen zu-

grunde liegt, ist sie auch ein bedeutender realhistorischer Faktor.204 Seit der

Schau der Idealismus Platons den »Charakter des Mythischen« noch nicht abgelegt hätte, sei mit der

Hypothesis erst der Schritt zur Wissenschaft getan. Das Verfahren der Hypothesis ist nämlich an die

»Rechenschaft« gebunden, also an intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Ausweisbarkeit. Die Schau

ist, so könnte man an Cohen anschließend argumentieren, Sache des einsammonologisierenden Sub-

jekts, die Hypothesis Sache des Dialogs. Dem Paradigma der Schau entspricht die Politik Natorps, je-

nem der Hypothesis die Politik Cohens. Cohen (2002): Das soziale Ideal bei Platon und den Propheten,

S. 301, 303. Zur erkenntnistheoretischen Diskussion der Hypothesis bei Cohen vgl. Cohen (1902): Lo-

gik der Erkenntnis, S. 6 f., 371 f. Rechtsphilosophisch fruchtbar gemacht wurde der Hypothesis-Begriff

beim Neukantianer und Kelsen-Schüler Fritz Sander, der allerdings die Hypothesis lediglich aus einer

juristischenPerspektive als forschungsleitendes Postulat der synthetischenTotalität vonRechtsnormen

fasst und nicht als ein Prinzip politischerWillensbildung. Vgl. Sander, Fritz (1919/20): Die transzenden-

tale Methode der Rechtsphilosophie und der Begriff des Rechtsverfahrens, S. 487 f.

202 Cohen (1923): Deutschtum und Judentum, S. 8.

203 Ebd. S. 8 f.

204 DabeinimmtdiesesWirkenauchweniger expliziteFormenanalsdasoffendeklarierteEintreten fürDe-

mokratie und Republik. Hier kannman sich u.a. auf den für dieWeimarer Republik wichtigen Staats-

rechtslehrer Richard Thoma berufen, der 1923 argumentierte, dass der bereits auf die konstitutionelle

und selbst die absolute Monarchie angewendete körperschaftliche Staatsgedanke in »die Richtung der

Genossenschaft« weist, derenWille das Resultat verfassungsmäßigen Zusammenwirkens aller Genos-

sen ist. Vorrechte der Geburt und des Reichtums widersprechen der vollkommenen Idee der Körper-

schaft. Insofern ist der Satz: Der Staat ist, juristisch betrachtet, eine Körperschaft, erst in der Demo-

kratie eine vollkommeneWahrheit.«Thoma (1923): Begriff der modernen Demokratie, S. 48. Bevor sich

Gemeinwesen ab dem späten 18. Jahrhundert zu Volksherrschaften erklärten und sich damit politisch

zum vertraglich-genossenschaftlichen Zusammenschluss als staatsbegründendem Prinzip bekannten,

war der Genossenschaftsgedanke demnach alsHypothesis bereits untergründig in denKonstruktionen

der Juristen am Werk und wies in die Richtung der Demokratie. Thomas These erinnert dabei an den
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Französischen Revolution kann keine Politik in Europa mehr umhin, sich zu der

in der Losung »Liberté, Égalité, Fraternité« zum Ausdruck gelangenden revolu-

tionär-republikanischen Hypothesis zu verhalten: ob nun sie aufgreifend und

weiterentwickelnd, sie relativierend oder korrigierend oder aber sie gänzlich

ablehnend. Sie wird über ihre bürgerlich-formale Einlösung hinausgetrieben

im Sozialismus; ihr wird in einer dem Autoritätsprinzip untergeordneten Form

Raum gegeben im konstitutionellen Monarchismus; sie wird schließlich als

dem Wesen der Volksgemeinschaft fremd abgelehnt in den völkisch-autoritä-

ren Bewegungen der Zwischenkriegszeit. Ebenso verhält es sich mit dem auf

Hugo Grotius und Kant zurückgehenden Staatenbund, der bei Cohen aus der

Ausweitung des Genossenschaftsprinzips von der innerstaatlichen auf die zwi-

schenstaatliche Sphäre und von dem Zusammenschluss von Individuen auf den

Zusammenschluss von Staaten entsteht. Auch diesen Versuchen zur Einrich-

tung internationalen Rechts und internationaler Rechtsprechung seit dem 19.

Jahrhundert, die nach dem Ersten Weltkrieg in der Gründung des Völkerbundes

kulminieren, fehlen um 1918 ebenso wie heute nicht die Gegner: Ihnen stehen

Vorstellungen gegenüber, die die Souveränität des nationalen Staates gegen

staatenübergreifende Verbindlichkeiten und Autoritäten in Stellung bringen,

mit Blick auf den Verkehr mit dem staatlichen Außen für das Primat der Macht

gegenüber dem Recht argumentieren und in völkerrechtlichen Verträgen nur

aufkündbare Mittel zum Zweck des eigenen Vorteils sehen.

Für den jungen Marx hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts die relevante po-

litische und weltanschauliche Konfliktlage auf zwei Positionen beschränkt, die

beide bejahend den Gedanken des Staates als den Garanten gleicher Rechte in

sich aufgenommenhaben.Sie bestimmtalso bereits »axiomatisch«dieAuseinan-

dersetzungen der Politik. Im Konflikt zwischen konstitutioneller Monarchie und

Demokratie, der zu Lebzeiten Hermann Cohens noch unentschieden blieb, brin-

gen die einander gegenüberstehenden Parteien unterschiedliche Ansprüche vor,

eine von beiden Seiten gleichermaßen anerkannte, allerdings unterschiedlich

gedeutete Aufgabe zu erfüllen. Im Streit um die Bestimmung legitimer Rechts-

ansprüche der eigentumslosen und unterprivilegierten Schichten geht es um

konkurrierendeWege zur Einlösung der Garantie gleicher Freiheit der Subjekte.

Extensive und restriktive Bestimmungen der durch den Staat zu garantierenden

Rechte und Güter und damit der staatlichen Zuständigkeiten treffen aufeinan-

der, damit zusammenhängend auch extensive und restriktive Bestimmungen

politischer Partizipationsrechte. Dem Prinzip der proportionalen Partizipation

an politischen Entscheidungen (etwa im bis zur Novemberrevolution geltenden

Marxschen Ausspruch, die Demokratie sei »das aufgelöste Rätsel aller Verfassungen«; Marx (1973): Kri-

tik des Hegelschen Staatsrechts, S. 41.
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preußischen Dreiklassenwahlrecht), in dem das Gewicht der Stimme des Ein-

zelnen korreliert mit dem von ihm zu leistenden Anteil an der Finanzierung des

Gemeinwesens, steht das Prinzip des von allen materiellen (und ab 1918 auch

geschlechtlichen) Kriterien absehendes allgemeines und gleiches Wahlrecht

gegenüber. Ein Freiheitsverständnis, das Freiheit in der sich selbst überlassenen

Entfaltung der individuellen Potentiale sieht, sieht sich in der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts zunehmend mit einem Verständnis konfrontiert, das den Staat

in die Pflicht nimmt, die materiellen Bedingungen der individuellen Entfaltung

anzugleichen und damit für sie Verantwortung zu übernehmen.Mit diesenwert-

bezogenen Aspekten in der Rechtfertigung von politischen Vorhaben verbinden

sich dabei stets technisch-ökonomische Aspekte desGemeinwohls: die seit ihrem

Aufkommen diskutierte Frage etwa, in welchem Maße sozialpolitische Eingriffe

vertretbar sind mit Blick auf den volkswirtschaftlichen Gesamtreichtum, der

nicht nur Verteilungsgrundlage für sozialpolitische Versorgungsleistungen sei,

sondern auch die Machtstellung undWehrhaftigkeit des Staates nach außen.

Es ist dieser Kampf der konkurrierendenDeutungen und Einlösungsverspre-

chungen seiner allgemeinen Aufgabe, in dem der Rechts- und Staatsgedanke zur

Fortbildung gelangt. Diese Deutungen sind solche, die aus bestimmten sozia-

len Positionen und damit Interessenlagen heraus in den Deutungskampf einge-

bracht werden. Weil die Verfasstheit der sozialen Vielheit sich im permanenten

Wandel befindet, lässt sich auch kein Abschluss des politischen Prozesses in einer

endgültigen Besetzung des Allgemeinen finden – die Vergenossenschaftung ist

daher ein offener Prozess. Cohen schrieb eine politische Philosophie dieses Pro-

zesses, indem er zum einen dessen grundlegende konstruktive Logik offenleg-

te, zum anderen aber für die Arbeiterbewegung, die jüdische Emanzipation und

den pazifistischen Internationalismus Argumente lieferte, die in diesem Prozess

normativ inAnschlaggebrachtwerdensollten.Parteilichkeit undsozialePerspek-

tivität auf der einen,Vernunft auf der anderen Seitewidersprechen also einander

nicht. Anders als bei Stammler und Natorp liegt der Standpunkt von Vernunft

und Philosophie also nicht über der politischenKampfsphäre, vielmehr erscheint

in Cohens Politik als Vollzugsform beider.

In einer von derMatrix desmodernen, d.h. bürgerlichen Rechts- und Staats-

gedankens bestimmten Politik kann keine Partei den Anspruch auf Macht erhe-

ben,ohne sich zumindest denAnschein zugeben,demGedankenderVerbindung

Freier und Gleicher Genüge zu tun. Jede Partei erhebt für sich den Anspruch,mit

ihrem Programm das Allgemeininteresse umzusetzen, reklamiert für sich, von

ihrer konkreten sozialen Verortung aus den Blickpunkt des Allgemeinen gegen-

über dem sozialen Leben einnehmen zu können.Die Kunst der Politik liegt darin,

die eigene soziale Position zum Gesichtspunkt des Allgemeinen zu entgrenzen,

das Eigeninteresse zum Gesamtinteresse zu entgrenzen. Die Cohensche Logik
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der Politik ist also nicht nur eine Logik der Kritik politischer und sozialer Ver-

hältnisse, sie ist auch ein Rahmen für die politische Artikulation und das (zumin-

dest deklarierte) Selbstverständnis politischerKräfte.Es ist dies natürlich einAn-

spruch, den keine um die Macht streitende Kraft definitiv einlösen kann. Diese

Logik kommt zum Tragen in dem,was der jungeMarx als die »nur politische Re-

volution« bezeichnet:

Worauf beruht eine teilweise, nur politische Revolution? Darauf, daß ein Teil der bürgerlichenGe-

sellschaft sich emanzipiert und zur allgemeinenHerrschaft gelangt, darauf, daß eine bestimmte

Klasse von ihrer besondren Situation aus die allgemeine Emanzipation der Gesellschaft unter-

nimmt. Diese Klasse befreit die ganze Gesellschaft, aber nur unter der Voraussetzung, daß die

ganze Gesellschaft sich in der Situation dieser Klasse befindet, also z.B. Geld und Bildung be-

sitzt oder beliebig erwerben kann. […] Keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft kann diese

Rolle spielen, ohne ein Moment des Enthusiasmus in sich und in der Masse hervorzurufen, ein

Moment, worin siemit der Gesellschaft im Allgemeinen fraternisiert und zusammenfließt,mit

ihr verwechselt und als deren allgemeiner Repräsentant empfunden und anerkannt wird, einMo-

ment,worin ihre Ansprüche undRechte inWahrheit die Rechte undAnsprüche der Gesellschaft

selbst sind, worin sie wirklich der soziale Kopf und das soziale Herz ist. Nur imNamen der all-

gemeinen Rechte der Gesellschaft kann eine besondere Klasse sich die allgemeine Herrschaft

vindizieren.205

Der Schein der Koinzidenz des Interesses der Gesamtheit mit dem Interesse der

aufsteigenden Klasse liegt darin begründet, dass »im Anfange ihr [das der die

Hegemonie erringenden Klasse; Anm. A. D.] Interesse wirklich noch mehr mit

dem gemeinschaftlichen Interesse aller übrigen nichtherrschenden Klassen zu-

sammenhängt«, deren »besonderes Interesse« sich »unter demDruck der bishe-

rigen Verhältnisse noch nicht […] entwickeln konnte«.206Marx und Engels geben

in der Deutschen Ideologie eine Beschreibung des ideellen Kampfes um die politi-

sche Vorherrschaft, die gänzlich der bei Cohen besorgten Bestimmung der be-

grifflich-logischen Leistung von Politik als Neubestimmung und Ausweitung des

verbindenden Allgemeinen entspricht. Die Besetzung des Allgemeinen wird da-

bei aber nicht mehr idealistisch als Einlösungsversuch des allheitlichen Zusam-

menschlusses und damit als Umsetzung des Rechtsideals gefasst, sondern als ei-

ne ideologische Operation und ein politisches Darstellungsprinzip, in der die Be-

griffsbildung im Dienst des Machtgewinns steht. Der Blick auf den geschichtli-

chenWechsel der herrschenden Gedanken würde zeigen,

daß immer abstraktere Gedanken herrschen, d.h. Gedanken, die immer mehr die Form der

Allgemeinheit annehmen. Jede neue Klasse nämlich, die sich an die Stelle einer vor ihr herr-

schenden setzt, ist genötigt, schon um ihren Zweck durchzuführen, ihr Interesse als das aller

205 Marx (1990): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, S. 30 f., Hervorhebungen im Original.

206 Marx/Engels (1969): Die deutsche Ideologie, S. 48.
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Mitglieder der Gesellschaft darzustellen, d.h. ideell ausgedrückt: ihren Gedanken die Form der

Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig vernünftigen, allgemein gültigen darzustellen. Die

revolutionierende Klasse tritt von vornherein, schon weil sie einer Klasse gegenübersteht, nicht

als Klasse, sondern als Vertreterin der ganzenGesellschaft auf, sie erscheint als die ganzeMasse

der Gesellschaft gegenüber der einzigen, herrschenden Klasse.207

Eine Machtfunktion hat die synekdochische (pars pro toto) Besetzung des Allge-

meinen, weil sie die Grundlage für die Allianzbildung zwischen Gruppen mit

unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen darstellt, deren Differenzen erst

im Zuge des revolutionären Prozesses aufklaffen können – man denke etwa an

das Verhältnis zwischen dem Bürgertum und den kleinbürgerlich-frühprole-

tarischen Sansculotten in der Französischen Revolution –, die aber auch in

stabiler Vereinigung bestehen und damit eine Konstellation der gesellschaftli-

chen Vorherrschaft bzw.Hegemonie konstituieren können.

Weil aber das positive Ergebnis erfolgreicher politischer Revolutionen ei-

ne Ausweitung von Rechtsansprüchen und eine zunehmend »breitere Basis«

der Herrschaft, d.h. eine zunehmende Demokratisierung, darstellt, hat jeder

weitere, an den Resultaten vorhergehender Kämpfe anschließende Emanzipati-

onskampf den Charakter einer »entschiedenere[n], radikalere[n] Negation der

bisherigenGesellschaftszustände«208, dieMarx als Klassenherrschaften versteht.

Jede um die Herrschaft kämpfende Klasse übernimmt von der herrschenden das

Versprechen, das wahre Gemeinwesen zu verwirklichen, d.h. dem bisher ver-

nachlässigten und ausgeschlossenen Teil desselben den ihm zustehenden Teil

zukommen zu lassen. Marx gibt sich dabei nicht mit der Perspektive zufrieden,

dass die Rollenspiele der einander ablösenden partikularen Emanzipationen, in

dem sich die jeweils aktuellen Verkörperungen der »Mängel der Gesellschaft«

und der »allgemeine[n] Selbstbefreiung«209 gegenüberstehen und ihren Kampf

ausfechten, sich als ein geschichtliches Spektakel ohne glückliches Ende fortset-

zen würden.210Die Befreiung der gesamten Gesellschaft droht stets, sich als eine

momentane Illusion herauszustellen, denn immer droht nach einer politischen

Revolution deutlich zu werden, dass sie aus einer begrenzten Situation heraus

entworfen wurde und am Ende auch keine gemeinsame Situation herzustellen

vermag, dass die Gesellschaft andersartige Elemente umfasst als den Kreis jener

Klasse, die aus ihrer Situation heraus die Ansprüche der Gesellschaft deutet und

207 Ebd., S. 45 f., Hervorhebung im Original.

208 Ebd., S. 46.

209 Marx (1990): Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, S. 31.

210 In diesem Punkt wird heute zu Recht der wohl problematischste Aspekt des politischen Denkens von

Marx gesehen; vgl. Demirović (2013): Kritik der Politik.
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formuliert, und dass ein überschüssiger Teil der Vielheit in ihren Entwürfen und

Projekten nicht gezählt hat.

Jedem Anspruch auf die politische Einlösung der demokratischen Hypothe-

se ist ein Moment der Hybris eingeschrieben. Dabei ist aber den Revolutionären

kein Vorwurf zumachen. Sie sindmit dem kantischen Subjekt des gutenWillens

zu vergleichen, das auf der Basis seiner begrenzten Erfahrung und Perspektive

in seiner Reflexion stellvertretend für die Gesamtheit aller Menschen zu klären

versucht, welche Maxime zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung werden

kann.Marx stellt diesenunwahr bleibendenVersprechungen,demScheinderAll-

gemeinheit und der unvollkommenen Emanzipation indes die Aussicht auf den

abschließenden Akt einer »radikalen Revolution« entgegen. Die Idee einer Ab-

schlussfigur drängt sich notwendigerweise auf beim Gedanken des sich laufend

erneuerndenunderweiterndengleichheitlich-genossenschaftlichenZusammen-

schlusses. Sie ist bei Marx jedoch mehr als nur eine regulative Idee, ohne die die

Rede vom Fortschritt im Prozess der gesellschaftlichen Emanzipation ohne Sinn

wäre. Sie bedeutet das Unternehmen, ein politisches Subjekt zur Herrschaft zu

verhelfen, das das Ende der Politik bringt, weil über es hinaus keine überschüssi-

geVielheitmehr entstehen kann.Die radikale Revolution setze die »Bildung einer

Klasse mit radikalen Ketten« voraus,

eines Standes, welcher die Auflösung aller Stände ist, einer Sphäre, welche einen universellen

Charakter durch ihr universelles Leiden besitzt und kein besonderes Recht in Anspruch nimmt,

weil kein besondres Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin an ihr verübt wird.211

Ähnlich heißt es zwei Jahrzehnte später bei Lassalle, dass der vierte Stand, der

nach der Emanzipation des dritten seit 1789 nun »sein Prinzip zumherrschenden

der Gesellschaft erheben und alle ihre Einrichtungen mit demselben durchdrin-

gen will«, als

der letzte und äußerste, der enterbte Stand der Gesellschaft […] keine ausschließende Bedin-

gung weder rechtlicher noch tatsächlicher Art […] mehr aufstellt und aufstellen kann, die er

als ein neues Privilegium gestalten und durch die Einrichtungen der Gesellschaft hindurchfüh-

ren könnte. […] Dieser vierte Stand, in dessen Herzfalten daher kein Keim einer neuen Bevor-

rechtung mehr enthalten ist, ist eben deshalb gleichbedeutend mit dem ganzen Menschenge-

schlecht. Seine Sache ist daher in Wahrheit die Sache der gesamten Menschheit, seine Freiheit

ist die Freiheit der Menschheit selbst, seine Herrschaft ist die Herrschaft aller.212

Da seine Emanzipation diejenige der letzten ungezählten und überschüssigen

Vielheit ist und sein Elend die letzte verdeckte, in der Setzung des Allgemeinen

unbeachtet gebliebene soziale Situation bedeutet, ist die Perspektive des Proleta-

211 Marx (1990): Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, S. 32, Hervorhebungen im Original

212 Lassalle (1919): Das Arbeiter-Programm, S. 35 f.
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riats auf die Gesellschaft gleichbedeutendmit demerreichtenBlick auf ihre Tota-

lität. Mit dem siegreichen Emanzipationskampf der Arbeiterschaft sind Vielheit

und Allgemeines in Übereinstimmung gebracht, die Gesellschaft eines vollstän-

dig adäquaten Bewusstseins ihrer selbst habhaft geworden, die Logik der hypo-

thetischenDarstellung und der Konstruktion des Allgemeinen obsolet geworden.

Damit wäre aber auch Politik obsolet geworden, die nach Cohen ja in der

Suche nach dem Allgemeinen besteht. Marx und Engels haben daher die Poli-

tik seit der Deutschen Ideologie als eine soziale Funktion der Klassengesellschaft

verstanden, die mit der Überwindung der Klassengegensätze verschwinden

würde. Wenn das fortwährende Zurücknehmen und Neubestimmen des Allge-

meinen durch die Vielheit die Dynamik der Demokratie bestimmt, so besteht

die radikale Revolution darin, dass die Vielheit dieses als Staat aus sich heraus

gestellte Allgemeine vollständig absorbiert. Politik und Staat verschwinden in

der kommunistischen Gesellschaft als »Assoziation, worin die freie Entwicklung

eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist«213, wo also aus

der Einsicht in die soziale Bedingtheit der eigenen Entwicklung die zwanglose

Förderung der Zwecke anderer folgt. Weil in der Klassengesellschaft jedoch

Widersprüche zwischen dembesonderen und demgemeinschaftlichen Interesse

auftreten und die Individuen erst von außen zusammengefasst und in ihren Tä-

tigkeiten koordiniert werden müssen, »nimmt das gemeinschaftliche Interesse

als Staat eine selbstständige Gestaltung«.214 Die Lebensvollzüge der Einzelnen

werden durch das Zwangsinstitut des Staates sozial organisiert, das Allgemeine

löst sich von den unmittelbaren Lebensvollzügen ab und tritt den Individuen

in Gestalt des Staates und seiner Gesetze und Forderungen, seiner Polizei und

seinen bürokratischen Apparaten gegenüber.215

Politik verstehenMarx und Engels als Kampf umdie Besetzung derMachtpo-

sitionen im Staat. Die Verwendung seiner Instrumente zu bestimmten Zwecken

kann nur im Namen des Ganzen und der Allgemeinheit betrieben werden.

Dass sie aber sich um der Durchsetzung des Allgemeinen willen des Staates als

Zwangsinstrument bedienen wollen, muss diese Anrufungen des Allgemeinen

nach Marx notwendig suspekt erscheinen lassen. Die Tätigkeit des Staates liegt

nämlich darin, einen Teil der Vielheit als unberechtigt, gefährlich, feindlich aus

sich auszuschließen. Dieser Ausschluss ist für den Zusammenschluss, den der

213 Marx/Engels (1973): Manifest der kommunistischen Partei, S. 68.

214 Marx/Engels (1969): Die deutsche Ideologie, S. 33.

215 Der Staat als »Einheit über der Vielheit des Volkes« und als »Herrschaftsorganisation«werden beiMarx

und Engels noch nicht geschieden. Der österreichische Staatsrechtler Georg Jellinek, später Richard

Thoma und Hans Kelsen differenzierten sie als den juristischen und den soziologischen Staatsbegriff;

Jellinek (1914): Allgemeine Staatslehre, S. 180 f.; Thoma (1923): Begriff der modernen Demokratie, S. 50;

Kelsen (1922): Der soziologische und der juristische Staatsbegriff.
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Staat schafft, konstitutiv. Die Artikulationen der Politik im Kampf um den Staat

haben den Effekt, den Staat als ein imaginäres »Surrogat der Gemeinschaft«

zu reproduzieren, mit der Formulierung von Zielen und Regeln im Namen

des Allgemeininteresses laufend das Trugbild »scheinbare[r]«, »illusorische[r]

Gemeinschaftlichkeit«216 herzustellen, das dadurch stabilisiert wird, dass Stö-

rungen dieses Trugbildes vom Staat mit Zwang ferngehalten und unterdrückt

werden. Die Idee der radikalen Revolution enthält daher begrifflich das Ende

des Staates und damit der Politik, und die Marx folgende revolutionäre Praxis

muss notwendig in einer Kritik beider als Indizes des Falschen bestehen, auch

wenn sie selbst übergangsweise die Formder Politik annehmenmuss und umdie

Staatsmacht kämpft.

Diese Kritik ist umso bedeutender, als der sich hinter dem Schein des All-

gemeininteresses konstituierenden Herrschaft von Klasseninteressen nicht aus-

schließlich jeneMittel des expliziten politischen Ausschlusses zur Verfügung ste-

hen, die noch Cohen, Lassalle und der jungeMarx in ihremEintreten für die Aus-

weitungdesWahlrechtsbekämpfthaben. Jeweiterder vonderbürgerlichenRevo-

lution initiierte Demokratisierungsprozess gelangt ist, desto weniger kann sich

dieherrschendeKlasse solcher expliziterHerrschaftsmittel bedienen,destomehr

ist es ideologische oder auch epistemische Macht, Allgemeinbestimmungen zu for-

mulieren und von diesen zu überzeugen, durch die Herrschaft sich konstituiert.

Der von Cohen beschriebenen Logik der demokratischen Politik kann formal Ge-

nüge getan werden, und dennoch kann sich der Staat als Herrschaft einer Klas-

se und eines Partikularinteresses konstituieren. Dies geschieht durch die Regu-

lierung der Art und Weise, wie sich die politisch eingebundene Vielheit bzw. die

Vielen selbst verstehen, was sie als Bedingungen einer selbstzweckhaften Exis-

tenz bestimmen und welche Ansprüche sie damit gegenüber dem Staat und sei-

nem Recht stellen. Die Herrschaft der Klasse konstituiert sich also dadurch, dass

ein bestimmter epistemischer Rahmen etabliert wird, der die Beschreibung der

eigenen Situation und die Formulierung der eigenen und der staatlich zu reali-

sierenden Zwecke bestimmt.

216 Marx/Engels (1969): Die deutsche Ideologie, S. 74, 33.
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8.3 Max Adler zwischen Staatskritik und Diktatur des Proletariats

8.3.1 Ideologie und Sozial-Apriori

HermannCohen starb 1918, einigeMonate vor der Novemberrevolution.Wenn er

in diesemBuch dennoch ausführlicher behandelt wurde, dann nicht nur deshalb,

weil seinWerk einen, vielleicht denHöhepunkt des neukantianischenDenkens in

der Rechtsphilosophie undpolitischen Philosophie darstellt.Cohens Todund sei-

ne Abwesenheit seiner Ideen in den politisch-philosophischen Debatten der Re-

volution und frühen Zwischenkriegszeitmarkieren eine Zäsur. Seine Philosophie

enthält ein optimistisches Bild von Tendenzen zu Pluralisierung und Demokra-

tisierung, auf die zu hoffen die Entwicklung des späten Kaiserreichs erlaubt hat-

te.Als aber der großeSprungnach vorne imSinnedieser Erwartungengeschehen

war,war dasVertrauen in das Potential der neuenDemokratie,die gespalteneGe-

sellschaft zu integrieren und als Vehikel der Emanzipation benachteiligter Grup-

pen zu dienen, geschweige denn ein ethisches Ideal solidarischer Koproduktion

von Freiheit zu verwirklichen, bereits im Schwinden begriffen. Natürlich wurde

diese optimistische Perspektive von staatstragenden Kräften und Akteuren wie

der Sozialdemokratie oder einem progressiven Liberalen wie Hugo Preuß noch

bemüht. Doch eher versuchte man in der an Cohens progressiv-aufklärerisches

Denken anschließenden politischen Philosophie, den Wert des neu eingerichte-

ten Gebildes mit Bezug auf bescheidenere Ideale zu explizieren, oder aber man

ließ sie mit noch weitgehenderen, radikaleren Ideen von Emanzipation und So-

lidarität ausgerüstet rechts liegen. Der Blick auf CohensWerk ist im Kontext der

Revolutionen von 1918/19 insofern von Bedeutung, als sich in ihm eine liberal-de-

mokratische Zuversichtmanifestiert, zu derman sich auch imNeukantianismus

kaummehr durchringen konnte.

Ein Grund für die Zweifel an der Demokratie sollte die Bewusstwerdung

der Ideologie als Herrschaftsmittel sein. Der politische Ausschluss ist das Herr-

schaftsmittel des 19. Jahrhunderts; die Ideologie ist jenes des 20. Jahrhunderts.

Sie ist ein Faktor, den Cohens Philosophie nicht in Rechnung stellt. Als im Gefol-

ge der Revolutionen im Herbst 1918 in Mitteleuropa Demokratien eingerichtet

wurden, hatte der emphatische rationalistisch-normative Demokratismus Co-

hens in der politischen Philosophie bereits keine nennenswerte Nachfolge mehr.

Die Koppelung von demokratischer Politik, Erkenntnis und Wahrheit, die beim

Schuloberhaupt des Marburger Neukantianismus zu finden ist, weicht zuneh-

mend der Einsicht, dass Politik eine ideologisch-epistemischeOperation enthält,

die von seiner Logik der politischen Artikulation und Rechtfertigung nur ober-

flächlich erfasst wird.DieHypothesis Cohens stellt die normative Regel dar, nach

der sich ein Gemeinwesen als allheitlicher Zusammenschluss zu konstituieren
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hat. Wie dieser Zusammenschluss ausfällt, ist aber abhängig von der Frage, was

als zusammenzuschließendeVielheit erkennbar ist.Den epistemischenRahmen,

in der darüber entscheidet, stellt die Ideologie dar.

Ideologien sind Herrschaftsmittel, die Zwang und Ausschluss zumindest zu

einem Teil ersetzen können. Sie ist damit das dominante Herrschaftsmittel in

Demokratien. »Es ist dies eben das größte Rätsel der Geschichte, daß Menschen

und Klassen für die Aufrechterhaltung einer Gesellschaftsordnung eintreten, die

ihren Interessenwiderstreitet«,217 schreibt Pál Szende 1922.Der Schlüssel zu die-

semRätsel, vordasmansichumsomehrgestellt sieht, jeweiterdiepolitischeTeil-

habe ausgedehnt wird, ist eben die Ideologie. Die Philosophie der Politik hat also

über die Logik des Rechts hinauszugehen und die »ideologische Form der Ver-

gesellschaftung«, in welcher die Menschen sich als »Glieder einer Allgemeinin-

teressen vertretenden Ordnung« verstehen, zumGegenstand der Analyse zuma-

chen. Es wäre zu klären, woher diese Form rührt, »ob sie […] wirklich eine letz-

te Bewusstseinsform ist, undwelches ihre besondere Gesetzlichkeit«218 konstitu-

iert.Die Ideologie bleibt dabei ein Kompetenzbereich der Philosophie. Anders als

die empirischeAnalyse konkreter Ideologien,die dieBestimmungdesAllgemein-

interesses auf bestimmte soziale Interessenlagen zurückführt oder die medialen

undpropagandatechnischenMittel der »ProduktionundDistributionderGedan-

ken«219 in der politischen Öffentlichkeit identifiziert, ist die Frage nach dem Ur-

sprung dieser ideologischen Form als solcher, also die Frage, »ob sie […] wirklich

eine letzte Bewusstseinsform ist, und welches ihre besondere Gesetzlichkeit,[…]

kein Problem der Soziologie, daher auch nicht desMarxismus«, sondern der »Er-

kenntniskritik«.220

So der neukantianisch geprägte marxistische Philosoph und Soziologe Max

Adler221 in seinemWerkDie Staatsauffassung desMarxismus aus dem Jahr 1922. Ad-

lers bedeutende Innovation imRahmender ohnehin stark von denVerbindungen

zwischen Elementen der theoretischen und der praktischen Philosophie Kants

geprägten politischen Philosophie des Neukantianismus ist es, die epistemologi-

schen Voraussetzungen von Politik als einem »Denkprozess« über das Aufstellen

217 Szende (1922): Verhüllung und Enthüllung, S. 191.

218 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 55.

219 Ebd., S. 44, vgl. auch S. 152.

220 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 55.

221 Aus der Forschungsliteratur zuMaxAdler sei hier hervorgehoben: Kallscheuer (1981): Erkenntnistheorie

als politische Intervention; Pfabigan (1982): Max Adler; Möckel (1993): Sozial-Apriori; Buchstein (2000):

Von Max Adler zu Ernst Fraenkel; Pircher (2005): Der umkämpfte Staatsapparat; Mozetič (2005): Über

den Stellenwert transzendentaler Argumente bei Hans Kelsen und Max Adler; Fisahn (2018): Adlers

staatstheoretischer Disput mit Kelsen; Puller (2018): Demokratietheoretische Überlegungen bei Otto

Bauer undMaxAdler; schließlichGérardRaulets kritischeAuseinandersetzung inAssoun/Raulet (1978);

Marxisme et théorie critique, S. 150–176.
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normativer Prinzipien hinaus problematisiert zu haben. Das normative Denken

etwa Cohens operiert unter sozialen Voraussetzungen, die es nicht zu aufzuhel-

len imstande ist.Der Staat erscheint bei Adler nichtmehr imLichte desRechtsge-

dankens, demdie Politik zu verpflichten ist, sondern der sozialen Produktion von

Bewusstsein als (Schein-)Erkenntnis der eigenen Situation, der eigenen Bedürf-

nisseundder sozialenBeziehungen, indiemaneingebettet ist.DerStaat ist dabei

als »Bewusstseinsform« nicht Produkt eines Zusammenschlusses des jeweiligen

Einzelbewusstseins seiner Glieder, sondern hat nicht weniger als eine transzen-

dental zu nennende Funktion; über seine Gestalt als Rechtsverband hinaus ist er

soziales Medium der Bewusstseinsbildung und der Subjektwerdung der Einzel-

nen. Eben weil er dies ist, schließt die demokratische Beteiligung an der Staats-

macht die Herrschaft einer Gruppe über eine andere nicht aus, können die Ein-

zelnen in der Weise unter dem Bann des Staates und seiner Ideologie als Instru-

menten der Klassenherrschaft stehen.

Der zentrale Begriff, mit dem Adler an die politische Philosophie des Neu-

kantianismus anschließt und das Problem der »ideologischen Form« zum Ge-

genstand der Reflexion macht, ist der des Sozial-Aprioris bzw. des Transzenden-

talsozialen.222 Der austromarxistische Autor versucht mit diesem Begriff, Kants

Gedanken des »Bewußsteins überhaupt« als Form der ursprünglichen Vergesell-

schaftung des Einzelbewusstseins neu zu bestimmen, die der intersubjektiven

Geltung von Normen (Moral, Recht) sowie der sozialisierenden Funktion von

Institutionen, Praktiken und Symbolen (Tausch, Staat, Kultur) logisch zugrunde

liegt und diese ermöglicht. Den Begriff des »Bewußtseins überhaupt« führt Kant

in der Kritik der reinen Vernunft im Kontext der Diskussion der »ursprünglichen

synthetischen Einheit der Apperzeption« ein, um damit das subjektive Korrelat

zur objektiven Einheit der durch die Anwendung der Verstandesbegriffe auf An-

schauungen hervorgehendenEinzelerkenntnisse in der synthetischen Apperzep-

tion zu bezeichnen.Alles in empirischenAnschauungen gegebeneMannigfaltige,

so Kant, ist »in Ansehung einer der logischen Funktionen zu urteilen bestimmt,

durch die es nämlich zu einem Bewußtsein überhaupt gebracht wird«.223 Das

Einzelbewusstsein ist sich selbst in der Erkenntnistätigkeit als Bewusstsein

überhaupt bewusst. Dies versteht nun Adler so, dass diese Einheit nicht nur auf

das Einzelbewusstsein beschränkt sein kann, sondern einen transsubjektiven

222 Adlers Cohen-Rezeption ist durchmehrere Bezugnahmen in seinenWerken belegt; u. a. in Adler (1922):

Marxistische Probleme,S. 141, 143; ders. (1975): Das Soziologische inKants Erkenntniskritik, S.XLIV, so-

wie das Spätwerk ders. (1975): Rätsel der Gesellschaft, S. 30, 45. Der ungarische, dem Austromarxismus

nahestehende Philosoph Béla Fogarasi bezeichnet »die Neukantianer Cohen und Natorp« als »Max Ad-

lers Meister«; Fogarasi (1970): Dialektik und Sozialdemokratie, S. 345. Zum Begriff des Sozial-Aprioris

bei Adler vgl. Möckel (1993): Sozial-Apriori; Mozetič (2005): Stellenwert transzendentaler Argumente.

223 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, B 144, S. 156.
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Charakter hat und damit die Voraussetzung für intersubjektive Gültigkeit von

Erkenntnis darstellt: »Gerade dadurch, dass alle sich auf ihr Bewusstsein berufen

und damit nur die Art bezeichnen, wie Bewusstsein ist, beziehen sie sich in ihrer

Vielheit undGeschiedenheit auf dieselbe Sache, auf die Identität der Formen und

Gesetzlichkeit des Bewusstseins überhaupt.«224Noematisch gewendet – ummit

Husserl zu sprechen – bedeutet dies, dass die Gegenstände der Erkenntnis als

Gegenstände einer gemeinsamen, intersubjektiv geteilten bzw, bewohnten Welt

gegeben sind, weil – in noetischer Richtung gewendet – das Subjekt sich seines

eigenen Bewusstseins der Sache, seines Erkennens als Erkenntnis überhaupt sicher

ist.

Diese bei Kant nicht ausführlich ausgearbeitete Transsubjektivität von »Be-

wußtsein überhaupt« deutet Adler nun als die grundlegende Form des »sozialen

Verbundenseins der Menschen«. Die Erkenntnis ist Modus der Vergesellschaf-

tung, denn »es steht eben von vornherein jedes Einzelbewusstsein in einem

Verhältnis, welches auf eine In-Beziehung-Setzung zu und Übereinstimmung

mit jedem anderen Einzelbewusstsein gerichtet ist«. Daher »ist von vornherein

jedes Einzelbewusstsein im Bewusstsein überhaupt sozusagen ›vergesellschaf-

tet‹«.225 Er setzt dies solchen Verständnissen von Sozialität entgegen, die diese

als Produkt von sozialen Interaktionen verstehen oder sie mit den Strukturen

gleichsetzen, denen diese Interaktionen unterworfen sind. Konkret wird die

Auffassung Rudolf Stammlers kritisiert, nach der das soziale Leben und damit

soziale Beziehungen überhaupt auf konstitutive Regeln zurückzuführen seien,

die die Einzelsubjekte in bestimmter Weise verbinden. Dies setzt logisch einen

ursprünglichen Zustand der Unverbundenheit und Isoliertheit der Subjekte vor-

aus, zu demerst etwas hinzutretenmuss, damit sich zwischen diesen ein sozialer

Zusammenhang ergibt.Das Soziale–darunter ist die Gesellschaftlichkeit als Da-

seinsform des Menschen verstanden226–wird damit als aus der Subsumtion des

Vielen unter das Allgemeine und als Produkt der Anwendung einer »äußere[n]

Macht« entstanden begriffen, »die Gesellschaft wird hier überhaupt nur mehr

unter demGesichtspunkt einer gebotunterworfenen Ordnung geschaut«, womit

»die ganze irreführende Vorstellung hereingebracht« würde, das soziale Leben

als ein gleichsamgehemmtes, gebrochenes Individualleben, als ein »äußerliches,

das heißt gegen seinen inneren Drang geregeltes Leben aufzufassen«.227

Selbstverständlich ist ein solches Denken des Sozialen, das in der Traditi-

on des Individualismus der klassischen Naturrechtslehre steht,228 rechts- und

224 Adler (1904): Kausdalität und Teleologie, S. 368.

225 Ebd., S. 369 f.

226 Vgl. Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 30, 130.

227 Adler (1922): Marxistische Probleme, S. 173 f.

228 Vgl. ebd., S. 174.
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staatsaffin, misst es doch der Regel, damit aber auch der diese durchsetzenden

Machtinstanz eine nicht weniger als die atomistischen Individuen zusammen-

schließende und damit ihre Sozialität schaffende Kraft zu. Adler zeigt nun, dass

soziale Regelung nicht denkbar ist ohne die Voraussetzung einer ursprünglich

sozialen Dimension des Bewusstseins. Das durch die Regelung hergestellte

»Zusammenwirken« ist angewiesen auf ein »Zusammensein«229 der Subjekte

in jedem erkennend auf die Welt gerichteten Bewusstseinsakt: Dies hat zum

einen den eher trivialen Grund, dass die Regel als Verhältnis zwischenMenschen

– und nicht als ein Verhältnis zwischen mir und einem bloßen Ding – bereits

ein Bewusstsein von anderen, mir gleichen Wesen, mit denen ich ins Verhältnis

gesetzt werde, voraussetzt. Kraft der apriorischen Sozialität des Bewusstseins ist

der Einzelmensch dazu imstande, »über sich selbst hinauszugehen, von seiner

Einzigkeit aus zu einer Vielheit fortzuschreiten und diese noch überdies in dem

Wunder einer Einheit und Wesensgleichheit mit sich selbst zu verbinden«.230 Dar-

über hinaus setzen die Geltung und damit die Realwirksamkeit der Regel eine

Übereinstimmung mit Blick auf die objektive Geltung von Erkenntnissen und

einen geteiltenWeltbezug voraus, denn in sozialen Regeln werden in einer inter-

subjektive Gültigkeit beanspruchenden Weise innerweltliche Zusammenhänge

etwa zwischen Zweck und Mittel oder Ursache und Wirkung festgeschrieben.

Sie setzt, weil ihre Geltungskraft auf Deutungen von gegenständlichen Zusam-

menhängen in der Welt beruht, die epistemische Vergesellschaftung, also ein

geteiltes Bewusstsein der einen gemeinsamenWelt voraus.

Schließlich, indem es die intersubjektive Gültigkeit auf der geteilten Einsicht

in ein durch die Befolgung der Regel ermöglichtes, wünschenswertes Resultats

gründet, setzt das regelsetzende Bewusstsein eine Gleichbeschaffenheit desWil-

lens der Adressierten voraus. Die soziale Regel ist nach Adler die Art und Weise,

wie die Bezogenheit auf den anderen, »wesensgleichen« Menschen im Bewusst-

sein überhaupt praktisch zur Geltung gelangt: nämlich als »die notwendige Form

alles unseres Wollens, sobald wir es aus der bloß empirischen Vereinzelung be-

freien undbeziehen auf einWollen überhaupt«.231Die transzendental-sozialeDi-

mension des Bewusstseins ist somit die Bedingung derMöglichkeit von Erkennt-

nis, Moral und Recht gleichermaßen.232 Sie kann als Vermögen des Subjekts ver-

standen werden, sich durch einen Akt der Exzentrierung mit anderen Subjekten

in ein geregeltesVerhältnis zu setzen.Es »drängt dasEinzelsubjekt zurErfassung

einer Regel, in der es mit einemMale sich nicht mehr um seinen eigenen Mittel-

229 Vgl. ebd., S. 172.

230 Ebd., S. 171, Hervorhebung im Original.

231 Ebd., S. 128.

232 Vgl. ebd., S. 8, 144.
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punkt dreht, sondern sich nurmehr inBezug auf seinVerhaltenmit einer zusam-

menlebenden und wesensgleichen Vielheit bestimmt sieht«.233

Was aber bedeutet die hier behaupteteWesensgleichheit? Adler bemerkt in sei-

ner frühenSchriftKausalität undTeleologie imStreite umdieWissenschaft von 1904, in

der erdenGedankendesTranszendentalsozialenerstmals ausführte,dassdasBe-

wusstsein überhaupt nicht etwa als eine Art metaphysisches Universalbewusst-

sein vorzustellen sei, an dem die Einzelbewusstseine teilhaben würden:

DieMenschen beziehen sich selbst nicht etwa auf dasBewusstsein überhaupt,weil sie sich bloss

als persönlicheHüllen gleichartigenmenschlichenDenkens gelten; sondern umgekehrt, indem

sie ihre verschiedenen Denkakte, Urteile, im geistigen Austausch in ihren Geltungsansprüchen

auf ein gemeinsamesMass beziehen, setzen sie ihre verschiedenen individuellenBewusstseins-

arbeiten einander alsmenschlichesBewusstsein, i. e. als Bewusstseinüberhaupt gleich.Siewis-

sen es nicht, aber sie tun es.234

Es ist demnach dieses geteilte Maß, das die Wesensgleichheit zwischen den

Individuen, das Moment der überindividuell gleichartigen Struktur in ihren

Erfahrungen und damit ihre kommunikative Vermittelbarkeit im »geistigen

Austausch« herstellt; das also das Transzendental-Soziale konstituiert. Maße

aber sind Formen der sozialen Regelung, die Adler als Ursprung des Sozialen

ausgeschlossen hatte. Dieser scheinbare Widerspruch kann dahingehend auf-

gelöst werden, dass das Transzendental-Soziale als Potenz von der instituierten

sozialen Vergesellschaftung des Bewusstseins zu unterscheiden ist. Durch den

Begriff desMaßeswirddieRegelung als Träger oderMediumder transzendental-

-sozialen Synthesis gesetzt, mittels derer sich die »notwendige transzendentale

Eingliederung des Individualbewusstseins in das Allgemeine«235 vollzieht, wie

Adler schreibt. JedesMaß ist daher eine konstituierte Formdes bewusstseinsmä-

ßigen Zusammenseins der Subjekte, aber nicht die endgültige Verwirklichung

des Transzendental-Sozialen als Potenz.

Bei Kant ist es die Einheit der reinen Anschauungsformen und »logischen

Funktionen« des Denkens, die die objektive, d.h. intersubjektiv gültige Einheit

der Erkenntnis und damit des Bewusstseins überhaupt begründet. Erfahrungs-

erkenntnis erschöpft sich aber nicht allein in der Anwendung von Kategorien auf

Anschauungen, Erfahrung ist von weiteren in ihrer Funktion transzendentalen

– d.h. zur Möglichkeit von Erkenntnis vorausgesetzten –, jedoch nicht rein

logisch-kategorialen Strukturierungselementen geformt: etwa der Sprache oder,

wo zwischenmenschliche Handlungen den Gegenstand der Erfahrung bilden,

ethischen oder auch ökonomischen Wertbegriffen als Beurteilungsnormen.

233 Ebd., S. 171, Hervorhebung im Original.

234 Adler (1904): Kausalität und Teleologie, S. 376.

235 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 43.
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Dabei handelt es sich nicht um rein apriorische Größen, die demDenken als sol-

chemzukommen, sondern umsozialeHervorbringungenmit eigenerGeschichte

und Entwicklungsfähigkeit, die den menschlichen Verkehr nicht nur regeln und

damit von diesem vorausgesetzt werden, sondern sich zugleich im Zuge dieses

Verkehrs verändern.

Die »transzendentale Verbundenheit in einem ›Bewusstsein überhaupt‹« ei-

nes Ichs äußert sich »auf historisch-psychologischer Grundlage noch darin, dass

der ganze Inhalt unseres Ichs durchaus über seine individuelle Gestaltung hinaus

in tausenderlei Art bedingt, geformt und gebunden ist durch andere individuelle

Inhalte«, so Adler. »Jedes neu beginnendeEinzelwesen [vereinigt] die in ihmkon-

zentrierten Strahlen längst vergangenen Lebens, ist Empfänger von in langer Ge-

nerationenreiheausgebildetengeistigenundgemütlichenAnlagen.«236Mankann

dabei vonmehreren historisch-sozial konstituiertenMedien sprechen, denen die

der bewusstseinsmäßigenVergesellschaftung zugrundeliegendenMaße eingela-

gert sind. Adler erwähnt deren drei: die Sprache, den Tausch und den Staat bzw.

die Politik.

Die Sprache findet nur eine flüchtige Behandlung. Sie ist, wie der Philosoph

und Politiker mit Blick auf Stammlers Überlegungen über die Sprache einwen-

det, nicht eine soziale Regelung neben anderen, sondern als die von allen ande-

ren Regelungen vorausgesetzte grundlegende soziale Regelordnung, vermittels

der die Vereinzelung des Bewusstseins überwunden wird und sich das denkende

Ich »als Einzelfall einer vielen Einzelsubjekten gemeinsamenArt von Bewußtsein

aufzufassen«237 imstande ist. Ohne Sprache kein Bewusstsein überhaupt; ohne

aber das Vermögen des Bewusstseins, sich zu einer unbestimmten Vielheit an-

derer Bewusstseine ins Verhältnis zu setzen, keine Sprache. Die Sprache ist aber

keine neutrale Form für einen Inhalt, sie konditioniert vielmehr als maßgebende

Form den Inhalt; mit ihr als Produkt vergangener sozial-kommunikativer Praxis

empfängt das Subjekt die »vorgebildeten Gedanken für all sein Denken, die ge-

waltigsten Mittel und Schranken zugleich für seine eigene Betätigung im geisti-

gen Leben und Schaffen«.238 Dieser Punkt wird für die weitere Behandlung des

Ideologieproblems von Bedeutung sein.

Ausführlicher ist Adlers Behandlung des Tausches bzw. desWertes als in die-

sem zur Anwendung gelangender Maßbegriff. Tatsächlich ist es der Marxsche

Wertbegriff, der Adler als Vorlage für die Idee des transzendental-sozialen Ma-

236 Adler (1904): Kausalität und Teleologie, S. 371.

237 Adler (1922): Marxistische Probleme, S. 180.

238 Adler (1904): Kausalität und Teleologie, S. 371. Adler zeigt sich hier von der Sprachphilosophie Fritz

Mauthners beeinflusst, dessen Wendung von der Sprache als einem »unser ganzes Erkennen präfor-

mierendenWeltkatalog« er affirmierend zitiert; siehe ebd.
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ßesdient.Die obenzitierte Stelle ausKausalitätundTeleologiegeneralisiert denvon

Marx imerstenBuchdesKapitals ausgeführtenGedanken,dass esdieAnwendung

derWertform im Akt des Tausches ist, durch die die in der Erzeugung der jewei-

ligen Produkte aufgewendete, in ihrer Naturmitunter völlig unterschiedliche Ar-

beitsleistung in der Form von Quantitäten gleichförmiger abstrakter Arbeit re-

präsentiert und damit als Wertgrundlage gesetzt wird.Marx schreibt:

Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Werte, weil diese Sa-

chen ihnen bloß als sachlicheHüllen gleichartigmenschlicher Arbeit gelten.Umgekehrt. Indem

sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie

ihre verschiedenen Arbeiten als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun

es.239

Der Wert als Maßbegriff für Waren und Arbeit stellt formale Wesensgleichheit

bei materialer Wesensungleichheit her. Er stellt, wie bereits die Sprache, einen

gemeinsamen Boden des zwischenmenschlichen Verkehrs her: nämlich jenen,

auf dem sich derWarentausch vonGesellschaften und damit der größte Teil ihrer

ökonomischen Produktion und Distribution abspielen. Der Wert als Maß stellt

die Gleichartigkeit zwischen den Tätigkeiten der Subjekte her, wie die Begriffe

der Sprache, unter die die Erfahrung der Einzelnen subsumiert werden, die

Gleichartigkeit oder eher intersubjektive Kommensurabilität der Welterfahrungen

herstellt. Wie zudem in der Sprache, die der Sprecher von der Sprachgemein-

schaft übernimmt, »vorgebildete Gedanken für all sein Denken« enthalten sind,

die ihm nicht bewusst sind und die, wie Adler schreibt, dennoch »Mittel und

Schranken« seines Denkens und Sprechens bilden, sind im Maß des Wertes

die Resultate vergangener sozialer Praxis – vor allem der Technik und Politik –

sedimentiert, die als solche aber nicht transparent sind, dennoch gleichsam von

hinter dem Rücken der Subjekte aus die Bildung der Tauschwerte bestimmen.

Noch in einem anderen Sinne ist der Marxsche Wertbegriff – nach Adler

nichts weniger als ein »ökonomischer Korollarbegriff zu dem transzendentalen

des Bewusstseins überhaupt«240 – maßgeblich für das Verständnis des Tran-

szendental-Sozialen.Marx bezeichnete bekanntlich als den Fetischcharakter der

Ware die Vorstellung, der Wert sei eine dem Tauschakt vorgängige Eigenschaft

derDinge selbst,die imTauschgegeneine andereWare lediglichgeltendgemacht

wird. Den Fetischcharakter der Ware vergleicht Adler mit dem »paralogische[n]

Schein«241 des atomistischen Selbstverständnisses des Subjekts, das sich als von

der sich als Einheit des Bewusstseins überhaupt manifestierenden intersubjek-

tiven Bezogenheit unabhängig versteht. Der Tauschakt wird zum Paradigma für

239 Marx (1969): Das Kapital, S. 53.

240 Adler (1904): Kausalität und Teleologie, S. 377.

241 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 139.
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das Primat der Beziehung gegenüber dem aufeinander Bezogenen, das erst in

der Beziehung zur Bestimmtheit gelangt. Der Mensch ist »durch die Art, wie er

überhaupt einzig zu existieren vermag, unmittelbar mit Seinesgleichen verge-

sellschaftet«, daher sind die »gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen […]

nicht etwas, das diese zwischen sich etwa erst setzen, sie sind ein Inbegriff, der

zwar erst mit den Menschen selbst da ist, aber sie alle so in sich befasst wie ein

Raumteil im Raume überhaupt befasst ist«.242

Die Medien des Transzendental-Sozialen sind also als die Medien der sozia-

len Beziehungen zu verstehen, in denen sich das Einzelbewusstsein erst bildet.

Sie erzeugen damit den gemeinsamen Raum, in den die einzelnen Bewusstseine

epistemisch eingebettet sindundder ihnenals der »Raumüberhaupt« zu erschei-

nen vermag. Sie bewerkstelligen dies, indem sie wie im Falle das Warentausches

ein Maß anwenden, in dem von materialen Unterschieden des in Beziehung Ge-

setzten abstrahiert wird: »Die Gleichheit toto coelo verschiedner Arbeiten kann

nur in einer Abstraktion von ihrerwirklichenUngleichheit bestehn, in derReduk-

tion auf den gemeinsamenCharakter, den sie als Verausgabungmenschlicher Ar-

beitskraft, abstrakt menschliche Arbeit, besitzen.«243Die Gleichheit bzw. Gleich-

artigkeit ist Resultat der im Gebrauch des Maßes vollzogenen Abstraktion.

Neben Sprache und Wert ist nun das Recht ein weiteres Maß, in dem diese

gleichsetzende Abstraktion stattfindet. Die Gleichheit ist Grundprinzip des mo-

dernen Rechts und dieWesensgleichheit desMenschen wesentlich eine rechtlich

zu bestätigende und abzusichernde, wie in folgender in Kausalität und Teleologie

zitierten Passage aus Marx’ und Engels’Die heilige Familie hervorgehoben wird:

DieGleichheit ist das Bewußtsein desMenschen von sich selbst imElement der Praxis, d.h. also

das Bewußtsein des Menschen vom andernMenschen als dem ihmGleichen und das Verhalten

desMenschen zum andernMenschen als dem ihmGleichen.Die Gleichheit ist der französische

Ausdruck für die menschliche Wesenseinheit, für das Gattungsbewußtsein und Gattungsver-

halten des Menschen, für die praktische Identität des Menschen mit demMenschen, d.h. also

für die gesellschaftliche oder menschliche Beziehung des Menschen zumMenschen.244

Französischer Ausdruck bedeutet hier: Ausdruck »in der Sprache der Politik«245.

Rechte sind das spezifisch »politische« Maß, das die Wesensbestimmung des

Menschen zum Ausdruck bringt, und zwar durch die Bestimmung der Güter,

die ihm als Menschen und Bürgerin und Bürger, damit als Inhaber und Inhabe-

rin von Freiheit oder, wie in der Weimarer Reichsverfassung festgeschrieben,

242 Adler (1904): Kausalität und Teleologie, S. 373.

243 Marx (1969): Das Kapital, S. 53.

244 Marx/Engels (1972): Die Heilige Familie, S. 40 f., zit. in Adler (1904): Kausalität und Teleologie, S. 376,

Hervorhebung im Original..

245 Marx/Engels (1972): Die Heilige Familie, S. 40.
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»menschlicherWürde«246 zukommen.Durch die Anrufung des Rechtsgedankens

suchenAngehörigeundFürsprecher einer umsozialeEmanzipationkämpfenden

Gruppe, in ihrer Wesensbestimmung in ihrer Würde als Gleiche anerkannt zu

werden. Es ist, um an die Ausführungen zu Cohen anzuschließen, das abstrakte

allgemeine Maß, das eine heterogene Vielheit als gleichheitlich verbundene

vereinigt.

DasRecht alsMaßmuss,wie derWert imTausch unddie Sprache in derKom-

munikation, in einem bestimmten sozialen Verhältnis, einer bestimmten Inter-

aktion zur Anwendung kommen; und dies sind eben der Staat bzw. die Tätigkeit

der Politik. In höherem Grade als in den Medien der Sprache und auch des Tau-

sches, die für gewöhnlich als Gegebenheiten angesehen und übernommen wer-

den, ist dieses Maß allerdings in Gegenstand einer bewussten Setzung der sich

auf es beziehenden Menschen.247 In ihr kommt also das Transzendental-Sozia-

le als Potenz der Bezugnahme in besonderer Weise zum Tragen. Politik operiert

unter der Regel, ihre Setzungen stets nur im Namen der Allgemeinheit oder des

Allgemein- oder Staatswillens rechtfertigen zu können:

Wie beimeinzelnenMenschen alle Triebkräfte seinerHandlungendurch seinenKopf hindurch-

gehn, sich in Beweggründe seines Willens verwandeln müssen, um ihn zum Handeln zu brin-

gen, so müssen auch alle Bedürfnisse der bürgerlichen Gesellschaft – gleichviel, welche Klasse

grade herrscht – durch den Staatswillen hindurchgehn, um allgemeine Geltung in Form von

Gesetzen zu erhalten.248

So Friedrich Engels in einer bei Adler zitierten Passage aus Ludwig Feuerbach und

der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Der Staatswillen als Wille der All-

gemeinheit fungiert also als Instanziierung des Bewusstseins überhaupt imMe-

diumder Politik.Diese politische Festsetzung des Allgemeinen drückt sich in der

Setzung des Rechts als vergesellschaftendesMaß,das die Rechtsgenossen gleich-

heitlich verbindet.

»Das ist die formelle Seite der Sache, die sich von selbst versteht; es fragt sich

nur,welchen Inhalt dieser nur formelleWille–des einzelnenwie des Staats–hat,

und woher dieser Inhalt kommt, warum gerade dies und nichts andres gewollt

wird«,249 lautet die Fortsetzung des Engelsschen Zitats.Was hat es aber für Kon-

sequenzen, wenn eine politisch bestimmende, hegemoniale Gruppe – die herr-

246 Vgl. Reichsverfassung des Deutschen Reiches, Art. 151 zu Beginn des fünften Abschnitts »Das Wirt-

schaftsleben«: »Die Ordnung desWirtschaftslebens muss den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem

Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen.«

247 Mag auch der Preis am Markt manchmal verhandelbar sein, so wird doch in der warentauschenden

Gesellschaft der Wert einer Ware durch die für seine Herstellung durchschnittlich notwendige gesell-

schaftlich notwendige Arbeitszeit vorgestellt. Vgl. Czasny (2018): Kritik des Arbeitswerts, S. 63–95.

248 Engels (1962): Ludwig Feuerbach, S. 300, zitiert in Adler (1922): Marxistische Probleme, S. 236.

249 Ebd.
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schende Klasse – das Maß nach ihrem Ebenbilde bzw. gemäß ihren Bedürfnis-

sen formt? Was bedeutet es, wenn ihre partikulare Situation zur Grundlage der

Konstruktion des intersubjektiven »Raumes überhaupt« wird? Besteht eineMög-

lichkeit, diese falsche Erhebung des Subjektiv-Partikularen zum objektiven Maß

zu korrigieren, undwenn ja, worin liegt dieseMöglichkeit begründet? Gibt es ein

»wahresMaß«desMenschen,und,wenn ja, ist dieses imMediumdesRechts aus-

zudrücken? In der Stellungnahme zu diesen Fragen liegt der entscheidende poli-

tische Ansatzpunkt einer Philosophie, die wie jene Adlers in die Schule vonMarx‹

und Engels Ideologietheorie gegangen ist.

Adler bewegt sich auf einem Pfad, den der junge Marx in seiner Schrift Zur

Judenfrage bahnte. Die allgemeinen Menschen- und Staatsbürgerrechte wer-

den in dieser Ende 1843 nach der Fertigstellung des Manuskripts Zur Kritik der

Hegelschen Rechtsphilosophie verfassten Frühschrift, in der Marx die Ablösung

vom im Vorhergehenden diskutierten Rechts- und Staatsidealismus der ersten

Schriften definitiv vollzieht, auf ihren Ursprung in der partikularen Lebens-

und Bedürfnislage des bourgeois zurückgeführt und damit ideologiekritisch in

ihrem Allgemeinheitsanspruch zu demaskieren versucht. Die »Déclaration des

Droits de l’Homme et du Citoyen« spaltet, so Marx, den Einzelnen als Rechts-

träger in einen Menschen und in den Staatsbürger. Während die Rechte des

Staatsbürgers politische Partizipationsrechte darstellen, können die Menschen-

rechte als rechtsförmige Bestimmungen dessen angesehen werden, was den

Menschen als freies, selbstzweckhaftes Wesen ausmacht. Damit aber stellen die

Menschenrechte jenes Maß dar, dem die Politik verpflichtet wird; sie sind eine

Vorwegnahme und Eingrenzung dessen,was Inhalt der Politik als der kollektiven

Setzung undDurchsetzung von Zielen werden kann. ImDurchgang durch einige

ausgewählte Artikel aus der französischen Verfassung von 1793, der »radikals-

te[n] Verfassung« der Französischen Revolution, und im Zuge der Analyse ihrer

Grundbegriffe – Freiheit, Privateigentum, Gleichheit, Sicherheit – gelangt Marx

zumSchluss, dass es die »Rechte desMitglieds der bürgerlichenGesellschaft, d.h. des

egoistischen Menschen, des vom Menschen und vom Gemeinwesen getrennten

Menschen«250 sind, die in dieser Urverfassung des modernen bürgerlichen Staa-

tes als Menschenrechte festgeschrieben werden. »Dieser Mensch, das Mitglied

der bürgerlichen Gesellschaft, ist […] die Basis, die Voraussetzung des politischen

Staats. Es ist von ihm als solche anerkannt in denMenschenrechten«,251 soMarx.

Die bürgerliche Politik baut also nicht einfach auf der bürgerlichen Ge-

sellschaft – und der in dieser herrschenden kapitalistischen ökonomischen

Verkehrsform – in der Weise auf, dass sie in ihr das vorgegebene Material hätte,

250 Marx (1990): Zur Judenfrage, S. 50, Hervorhebungen im Original.

251 Ebd., S. 54, Hervorhebungen im Original.
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das sie aus dem Gesichtspunkt des Allgemeininteresses regeln und formen wür-

de. Die bürgerliche Revolution vollzieht vielmehr die doppelte Bewegung, zum

einen den Staat als die Sphäre des Allgemeinen von der Gesellschaft abzulösen

und die Politik zur gleichen Angelegenheit aller zu machen – wenn auch natür-

lich erst in unvollkommener Form, etwa durch den Ausschluss von Frauen252

–, um dann aber durch die »droits de l’homme« vorweg festzusetzen, welche

Gestalt des sozialen Lebens durch den politischen Prozess (re)produziert werden

soll. Die Menschenrechte definieren die kategorialen Formen des politischen

Denkprozesses und die materiell-gesellschaftlichen, d.h. ökonomischen und

ethischen Koordinaten, innerhalb deren diese scheinbar autonomisierte Politik

sich bewegen kann. Das Recht greift nicht als formative Instanz in die Materie

des sozialen Lebens und der Wirtschaft ein, wie Stammler es behauptete, son-

dern schreibt sich selbst eine bestimmte verbindliche Verfasstheit letzterer vor,

bindet sich an diese.253 Der Subjekttypus, der sich in den Menschenrechten als

Mensch schlechthin setzt, ist eben der aus der mit der Revolution besiegelten

Auflösung der feudal-ständischen Gesellschaft mit ihren Regulierungen des

wirtschaftlichen Verkehrs hervorgehende »egoistische Mensch«:

Die politische Revolution […] verhält sich zur bürgerlichen Gesellschaft, zurWelt der Bedürfnisse,

der Arbeit, der Privatinteressen, des Privatrechts, als zur Grundlage ihres Bestehens, als zu einer

nicht begründeten Voraussetzung, daher als zu ihrer Naturbasis. Endlich gilt der Mensch, wie er

Mitglied der bürgerlichenGesellschaft ist, für den eigentlichenMenschen, für den homme imUn-

terschied von dem citoyen, weil er der Mensch in seiner sinnlichen individuellen nächsten Exis-

tenz ist, während der politischeMensch nur der abstrahierte, künstlicheMensch ist, derMensch

als eine allegorische,moralischePerson.DerwirklicheMensch ist erst inderGestalt des egoistischen

Individuums, der wahreMensch erst in der Gestalt des abstrakten citoyen anerkannt.254

Die Ideologiekritik, wie sie Marx betreibt, hält der bürgerlichen Gesellschaft und

Politik einen Spiegel vor. Sie zeigt ihr, dass sich hinter dem vorgeblich allgemei-

nenMaßdes hommeder bourgeois als bloßerTeil derVielheit steht.Die reklamierte

Universalität der durch die bürgerliche Revolution geschaffenen rechtlichen Ver-

bindungwird imSinneCohens alsHerrschaft eines bloßenTeils bzw.als Klassen-

herrschaft imMarxschen Sinne sichtbar.

Der Rechtsraum der Menschenrechte als postulierter »Raum überhaupt« ei-

ner der Bestimmung des Menschen gerecht werdenden Existenz wird als Raum

sichtbar, den sich die Bourgeoise politisch und geistig zu erobern vermochte.Der

252 Hingegen wurde dasWahlrecht in der Verfassung von 1793 allenMännern ab 21 Jahren unabhängig von

Einkommen und Besitz zugesprochen; d.h. das Eigentum als eine Schranke der politischen Partizipa-

tion abgebaut, wie sie auch in Deutschland bis 1918 bestand.

253 Zu dieser Doppelbewegung des Rechts vgl. Menke (2015): Kritik der Rechte.

254 Marx (1990): Zur Judenfrage, S. 55, Hervorhebungen im Original.
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Akt der Ideologiekritik setzt aber voraus, dass ein Standpunktwechsel gegenüber

jener Position vollzogen wurde, von der aus die Setzung des Allgemeinen bzw.

des Maßes geschieht – und eine Differenz und Nichtgemeinsamkeit der Situati-

on bewusst geworden ist, durch die sich das Problem der Allheit (als Einheit der

Vielheit) von Neuem stellt. Die Ideologiekritik vollzieht also die Auflösung jener

Koinzidenz der Masse der gesellschaftlichen Bedürfnisse mit den Bedürfnissen

der zurHerrschaft aufgestiegenen Klasse, dieMarx in der Einleitung von ZurKri-

tik der Hegelschen Rechtsphilosophie als Resultat revolutionärer Prozesse hervorge-

hoben hat.

Die Verallgemeinerung der partikularen Bedürfnislage gelingt deshalb, weil

sich die Masse der Gesellschaft in der Situation der aufsteigenden Klasse wie-

dererkennt; d.h. aber letztlich ihre eigene Situation mit dieser verwechselt. Die

Ideologie ist aber ebendas,wasder korrektenErkenntnis der Situation entgegen-

steht und den konstituierten, durch die Menschenrechte abgesteckten sozialen

undpolitischenRaumals »Raumüberhaupt« deklariert.255Als »Raumüberhaupt«

soll er gleichermaßen die Qualitäten der Universalität und der Gemeinsamkeit

besitzen. Er erhält sie, indem sie ihm zugesprochen werden. Die routinemäßige

Arbeit der Ideologie besteht darin, bestimmte Benennungen der Verhältnisse, ihre

Aussprache als … am Operieren zu halten. Dem Namen kommt damit eine zentra-

le transzendental-soziale Funktion zu, denn die Gemeinsamkeit der Benennung

ist es, die den ungleichen Situationen den Schein der Gemeinsamkeit gibt. Die

255 Der Raum alsMetapher des Sozialen wird bei Hermann Cohen in einem logischen Licht betrachtet und

gewinnt für den hier diskutierten Zusammenhang durch die Beobachtung an Bedeutung, dass beide

durch die Kategorie der Allheit bestimmt sind. Die geometrische Konstruktion des Raumes entspricht

dabei der politischen Konstruktion des Allgemeinen. Während die Zeit, die unendliche Einzelpunkte

durchläuft, ohne sie zusammenzufassen, das Prinzip der Mehrheit darstellt, stellt der die Punkte zu-

sammenschließende Raum das Prinzip der Allheit dar. Die »Kategorie der Zeit« erzeugt die »Einheiten

derMehrheit« und damit den »Inhalt« und die »Voraussetzung,mit der der Raum operiert«. Der Raum

»hält diese Einheiten fest; er verbraucht sie nichtmehr nur als Einheiten einerMehrheit; denn seine All-

heit schliesst sie alle zusammen. Das Beisammen, vielmehr das Zusammen ist die neue Leistung, die

demRaumobliegt; die der Raumvollführt.«DieGegenstücke zu Zeit undRaum,Mehrheit bzw.Vielheit

und Allheit sind imPolitischen die Gesellschaft und der Staat.Die Gesellschaft als die Instanz desWan-

dels produziert laufendMehrheiten, die die bestehende Zusammenfassung zu sprengen tendieren. Sie

kann aber letztlich nicht umhin, sich dem Staat zu unterwerfen bzw. als Staat zu konsolidieren. »Wie

sehr auch die Gesellschaft gegen die Verknöcherung, gegen die unendliche Abschliessung dieser […]

Einheit anzukämpfen hat, somuss sie nichstdestoweniger die ideale Existenz dieser Einheit respectie-

ren.« Cohen (1902): Logik der reinenErkenntnis, S. 165 f., 173.Der ethische reineWille zielt dabei darauf

ab, diesen Raum als allheitlichen zu konstituieren, d.h. über seine Begrenzungen hinaus auszuweiten.

In der Ethik des reinen Willens argumentiert Cohen, dass »es der unendliche Raum sein müsse«, wenn

der »Raum als ein Bildungselement des reinenWillens in Betracht« gezogen wird. Es müsste der »ein-

zelne Inhalt desWillens auf diesen unendlichen Raum in Verhältnis gesetzt werden. Damit wäre jenen

empirischen Ansichten,welche die Sittlichkeit auf ein Terrain und ein Klima beschränken und dadurch

relativieren möchten, nicht gedient.« Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 376.
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Benennung fungiert als Anwendung eines Maßes, in dessen Anwendung von der

konkreten Verfasstheit des Einzelnen abstrahiert wird.Die Stabilität der ›Benen-

nung als‹ und der damit zusammenhängende epistemische Rahmen sind es, die

die Stabilität des bürgerlichen Rechts festigen. Tatsächlich ist das Recht selbst

nichts anderes einMittel derBenennung von Sachen undSituationen als etwas,wie

in derDeutschen Ideologiemit Blick auf das Privatrecht aufgezeigt wird:

Im Privatrecht werden die bestehenden Eigentumsverhältnisse als Resultat des allgemeinen

Willens ausgesprochen. Das jus utendi et abutendi selbst spricht einerseits die Tatsache

aus, daß das Privateigentum vom Gemeinwesen durchaus unabhängig geworden ist, und

andererseits die Illusion, als ob das Privateigentum selbst auf dem bloßen Privatwillen, der

willkürlichen Disposition über die Sache beruhe.256

Das Privatrecht spricht die Eigentumsverhältnisse als Resultat von Rechtsge-

schäften zwischen formal (rechtlich) gleichgestellten Personen an, das Recht auf

den Gebrauch und jenes auf den Verbrauch der Sache weisen den Eigentümer

als souveränen Herrn über sein Eigentum aus und verschweigen die sozialen

Abhängigkeiten, in denen Eigentum und Eigentümer stehen. Das Recht spricht,

indem es ausschließlich die formal-rechtliche Gleichheit der Voraussetzun-

gen der Individuen benennt, die Unterschiede der »Lebensbedingungen« als

»zufällig« aus und lässt die »sachliche Gewalt«257 unausgesprochen, die ihnen

zugrunde liegt. Der Arbeitsvertrag benennt den Lohnarbeiter und den Arbeitge-

ber als gleichgestellte, freie Personen und schweigt über die Bedingungen, unter

denen der Lohnarbeiter de facto gezwungen ist, ein bestimmtes Vertragsverhält-

nis einzugehen.258 Dies ist aber keine willkürliche oder strategische Verstellung

256 Marx/Engels (1969): Die deutsche Ideologie, S. 63.

257 Ebd., S. 76.

258 Karl Renner kann daher in Die soziale Funktion der Rechtsinstitute argumentieren, dass die bürgerliche

Gesellschaft, die das Arbeitsverhältnis nur unter dem Blickwinkel der Verfügung über das Eigentum

Arbeitskraft betrachtet, »de jure […] keineGüter- undArbeitsordnung [besitzt],währenddas ganzemit-

telalterliche Recht offensichtlich bewusste gesellschaftliche Ordnung der Güterwelt und Arbeitskräfte

ist.Die Gesellschaft als bewusste Organisation derMenschheit, als Rechtswesen verleugnet hier ihr Be-

wusstsein,blendet sich selbst,umnicht zu sehen,wie dieGüter verteilt sind, verstopft ihrOhr,umnicht

die Klagen der Arbeitenden zu hören, sie abdiziert als Rechtswesen, als Gesamtwille, völlig vor dem In-

dividualwillen.« Unter der bewussten Regelung existiert eine Sphäre der Regellosigkeit, die als das ge-

sellschaftlicheUnbewusste und als Naturgewalt unvorhersehbar agiert, unbegriffen bleibt und letztlich

die Individuen in die Position der Nicht-Souveränität gegenüber den Sachzwängen setzt: »Die Art pro-

duziert und reproduziert sich noch immer gesellschaftlich, unter der Schwelle ihres Bewusstseins stellt

sich die Gesellschaftlichkeit her, eine Güter- und Arbeitsordnung, welche nicht Satzung, sondern Na-

turgesetz, aber Naturgesetz und doch zugleich soziales Gesetz ist, eine Ordnung voller Widersprüche

[…]. Die unbewusste, sogenannte bürgerliche Gesellschaft – zumUnterschied von der politischen, ver-

staatlichten Gesellschaft – ruht wie eine dumpfe Naturkraft über den Individuen, eine gespenstisch-

unmenschliche Wesenheit, die nicht direkt in Imperativen zu ihren Gliedern spricht, vorher befiehlt,

droht und in rechtlichen Formen straft, sondern durch die Spekulation erraten sein will und den ver-
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der Wirklichkeit, sondern – mit Kant gesprochen – in den kategorialen Formen

begründet, in denen das Interagieren der Subjekte vorgestellt wird.

Der Erfolg der Ideologie lässt sich daran bemessen, dass diese Benennungen

so weit verinnerlicht werden, dass die Inkongruenz zwischen der ausgesagten

Freiheit und dem erlebten, noch so drückenden Zwang der Verhältnisse nicht

mehr ins Bewusstsein gelangt. So spricht Leo Tolstoi in seiner zur Jahrhundert-

wende erschienenen Schrift Die Sklaverei in unserer Zeit von seinem Erstaunen,

nachdem sich der ihm zunächst unglaubwürdig erscheinende Bericht darüber,

dass die Lader derMoskau-Kasanjschen Eisenbahn 36 Stunden ununterbrochene

schwere Arbeit leisten würden, als zutreffend herausgestellt hatte:

EswarWahrheit,dass fürGeld,welches nur zurnotdürftigenErnährung reichte,Menschen,die

sich für frei hielten, es für notwendig fanden, sich zu einer Arbeit zu verdingen, in die während

der Leibeigenschaft nicht der grausamste Sklavenbesitzer seine Sklaven geschickt hätte!259

Die Ideologie verfestigt sich in Form einer gemeinsamen Sprache, einer geteilten Be-

nennung der Dinge, die die Funktion hat, ihren Sprechern und Sprecherinnen ih-

re eigene Situation unaussprechbar zumachen. Sie stellt eine Gemeinsamkeit der

Benennung her, ohne aber eine Gemeinsamkeit der Erkenntnisfähigkeit, der Fä-

higkeit zur zutreffenden Beschreibung der eigenen Situation und Bedürfnisse

herzustellen. Die Gemeinsamkeit der Sprache führt zur Unsichtbarmachung der

Besonderheit der Situation und damit zu einer für die Stabilität der bestehenden

sozialen Ordnung konstitutiven epistemischen Enteignung.

Wie die rechtliche Aussprache von etwas als etwas, die Verfestigung und

Ausweitung der bürgerlichen Eigentumsordnung und die epistemische Ent-

eignung in einem Prozess zusammenfallen, wird besonders deutlich in Marx’

Berichterstattung über die »Debatten über das Holzdiebstahlgesetz«, die in der

Rheinischen Zeitung im Herbst 1842 erschien. Der junge Marx kritisiert in dieser

bereits erwähnten Serie von Texten die gesetzliche Erklärung der Gewohn-

heitspraxis der armen Dorfbewohner, Fallholz in den inzwischen kommerziell

bewirtschafteten Wäldern der preußisch regierten Rheinprovinz zum Eigenbe-

darf zu sammeln, zum Diebstahl. Diese von der legislativen Autorität getätigte

Benennung als Verbrechen stellt gegenüber der Sprache eine doppelte Aneig-

nichtet, der sie nicht begriffen, die sich durchsetzt in den Dingen, die die Menschen von den Dingen

beherrschen lässt.« Renner (1904): Die soziale Funktion der Rechtsinstitute, S. 28 f. Renners Analyse

ist demStammlerschen Leitbegriff der durchgehendenRegelung entgegengesetzt.Das Zusammenwir-

ken von Recht und Wirtschaft in der bürgerlichen Gesellschaft funktioniert eben nicht so, dass letzte-

re durch erstere der bewussten Regelung unterworfen würde, sondern in der Weise, dass ein Teil des

gesellschaftlich-ökonomischen Verkehrs einen blinden Fleck darstellt. Das Bestehen eines »Unbewuss-

ten« ist also Teil der Funktionsweise der Regelung.

259 Tolstoi (2007): Die Sklaverei unserer Zeit, S. 20.
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nung dar: einmal mit Blick auf den Namen bzw. Ausdruck selbst, der in einer,

wieMarx nichtmüdewird zu betonen, von denmeisten Abgeordneten des rhein-

provinzlichen Landtages in einer offensichtlich dem Interesse der Grundbesitzer

dienlichen Weise gebraucht wird. Zum anderen werden mit der Bezeichnung

des Fallholzsammelns als Diebstahl das exklusive ius utendi et ius abutendi am zum

Eigentum gewordenen Wald gegen ältere gewohnheitsrechtliche Rechte zum

Gebrauch des Fallholzes durchgesetzt. Die Durchsetzung des Eigentumsrechts

geht also mit der Entrechtung der Dorfbewohner einher, es sind zwei Seiten

eines Vorganges, denMarx eine »gesetzliche Lüge« nennt:

Sammeln von Raffholz und Holzdiebstahl sind also wesentlich verschiedene Sachen. Der Ge-

genstand ist verschieden, dieHandlung in bezug auf denGegenstand ist nichtminder verschie-

den, die Gesinnungmuß also auch verschieden sein, dennwelches objektiveMaß sollten wir an

die Gesinnung legen, wenn nicht den Inhalt der Handlung und die Form der Handlung? Und

diesemwesentlichenUnterschiede zumTrotz nennt ihr beidesDiebstahl und bestraft beides als

Diebstahl. Ja, ihr bestraft dasRaffholzsammeln strenger als denHolzdiebstahl,denn ihrbestraft

es schon, indem ihr es für einen Diebstahl erklärt […]. Das Gesetz ist nicht von der allgemeinen

Verpflichtung entbunden, dieWahrheit zu sagen. Es hat sie doppelt, denn es ist der allgemeine

und authentische Sprecher über die rechtliche Natur der Dinge.Die rechtliche Natur der Dinge

kann sich daher nicht nach demGesetz, sondern das Gesetzmuß sich nach der rechtlichen Na-

tur der Dinge richten.Wenn das Gesetz aber eine Handlung, die kaum ein Holzfrevel ist, einen

Holzdiebstahl nennt, so lügt dasGesetz, und der Armewird einer gesetzlichen Lüge geopfert.260

Esbesteht eineDifferenz zwischender FormderAllgemeinheit undderPrivatheit

der Verwendungsweise der Bezeichnungen.Die Benennung als Diebstahl schafft

nicht nur einen neuen Eigentumsanspruch, sondern schafft imNamen der Allge-

meinheit sprechend eine private Aneignung der Sprache.Mit ihr wird eine über-

lieferte Praxis der Subsistenz zum Verbrechen erklärt, aus dem »gemeinsamen

Raum« gedrängt, und zwar sowohl rechtlich und ökonomisch als auch episte-

mischundmoralisch,umdieSubjekte sichdannaufdemBodenderprivatrechtli-

chen Verträge wiederfinden und sich durch Lohnarbeit jene Güter wieder aneig-

nen zu lassen, von denen sie abgeschnitten wurden. Einmal von den bisher ge-

wohnheitsrechtlich garantierten materiellen Lebensgrundlagen getrennt, bleibt

denBetroffenen keineAlternative, als dieseweggefalleneQuelle der Befriedigung

ihrer Lebensbedürfnisse innerhalb der als Raumüberhaupt ausgesprochenen ka-

pitalistischen Verhältnisse zu substituieren.

Bereits in den Artikeln zum Holzdiebstahlgesetz weist Marx damit auf jenen

Prozess hin, den er später in seinem Hauptwerk als die »ursprüngliche Akku-

mulation« beschreibt.Marx nennt hier das im Kapitalwiederzufindende Beispiel

der Säkularisierung klösterlicher Latifundien, die die arme Landbevölkerung

260 Marx (1976): Debatten über das Holzdiebstahlgesetz, S. 112.
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von einer essentiellen Quelle der materiellen Unterstützung abtrennt, ohne für

diese rechtliche und ökonomische Substitute zu schaffen. Damit schafft sie eine

Masse der aus der überlieferten moral economy Entwurzelten,261 dem Rekrutie-

rungsbecken für Arbeitskräfte des Frühkapitalismus.Diesermit den politischen,

rechtlichen und ökonomischen Mitteln des Feudalismus begonnene Vorgang

der plötzlichen und gewaltsamen Scheidung von »große[n] Menschenmassen

[…] von ihren Subsistenz- und Produktionsmitteln«262, der sich zwar in seinem

Fortgang vonden jeweiligenMetropolen hin zudenPeripherien desKapitalismus

– insbesondere den Kolonien – verlagert, aber vom kapitalistischen Akkumu-

lationsmechanismus kontinuierlich erfordert wird, bezeichnet die verdrängte

historische Genese der Nicht-Gemeinsamkeit der Situation, die unter der be-

haupteten Gleichheit und Gemeinsamkeit verborgen liegt. Sie bezeichnet die

konstitutive Entrechtung undmaterielle »Verungleichung«, die der Erteilung der

rechtlichen Gleichheit vorausgeht. Sie bedingt, dass unter den Rechtsverhältnis-

sen, den freien Verträgen und dem Verschwinden der offenen Unterdrückung

bestimmter Gruppen durch andere weiter Herrschaft in Form sachlichemZwang

bestehen bleibt. In ihr wird das Arsenal der zur Verfügung stehenden rechtlichen

und auch außerrechtlichen, rein gewalttätigen Machtmittel angewendet, um

die neue Gesellschaftsordnung vorzubereiten. Durch die massive Ausübung

»öffentlicher Zwangsgewalt«263 werden die Voraussetzungen für die private

Zwangsgewalt zwischen den rechtlich Gleichgestellten geschaffen. Die bürger-

liche Gleichheit fußt auf der in der ursprünglichen Akkumulation hergestellten

Ungleichheit, die die Gesellschaft in die Eigentümer von Produktionsmitteln und

Eigentumslose teilt und die gleichsam ihr verdrängter wahrer Sinn ist.

Die Operabilität desNamens der Freiheit liegt nun darin begründet, dass die-

se Ursprungsgeschichte unsichtbar und vergessen bleibt. Die ursprüngliche Ak-

kumulation besteht nicht nur imAbschneiden von überlieferten Rechtsgarantien

auf vitale Güter für einen Teil der Gesellschaft, sondern wird durch eine episte-

mische Expropriierung vollendet, nämlich durch das Abschneiden der Möglich-

keiten, die Enteignung und Entrechtung als solche zu deuten. Wie die Sinnstif-

tung jedeshistorischenVorganges ist dieDeutungderUrsprungsgeschichte einer

retroaktiven Logik unterworfen. Die Grundbestimmungen der neuen Ordnung

werden in die vorhergehendenZustände projiziert, dieUngleichheit erscheint als

Folge eines schlechten Gebrauchs der allen gleichen Freiheit:

Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle

wie der Sündenfall in derTheologie. Adam biß in den Apfel und damit kamüber dasMenschen-

261 Bescherer (2013): Vom Lumpenproletariat zur Unterschicht, S. 35.

262 Marx (1969): Das Kapital, S. 661.

263 Renner (1904): Die soziale Funktion der Rechtsinstitute, S. 44.



Suche nach der Allheit 421

geschlecht die Sünde. In einer längst verfloßnen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige,

intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der andren faulenzende, ihr alles und mehr

verjubelnde Lumpen.Die Legende vom theologischenSündenfall erzählt uns allerdings,wie der

Menschdazu verdammtworden sei, seinBrot imSchweiß seinesAngesichts zu essen; dieHisto-

rie vomökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns,wieso es Leute gibt, die das keineswegs nö-

tig haben.Einerlei. So kames, daß die erstenReichtumakkumulierten und die letztren schließ-

lich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigne Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die Ar-

mut der großenMasse, die immer noch, aller Arbeit zum Trotz, nichts zu verkaufen hat als sich

selbst, und der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört

haben zu arbeiten.264

Die Proletarier, die mit dem Bürgertum sich gegen den Feudalismus verbünde-

ten, finden sich in der neuen bürgerlichen Ordnung als »scheinbare[r] Gemein-

schaft« wieder, die sich »ihnen gegenüber […] verselbstständigte« und ihnen

»neue Fesseln«265 ökonomischer, aber auch epistemischer und rechtlicher Art

auferlegt.

Die Nicht-Gleichheit der formal gleichverteilten Freiheit manifestiert sich

darin, dass anders als der Eigentümer der Proletarier diese Freiheit als Fehlen

der Kontrolle über die eigenen Lebens- und Existenzbedingungen erfährt, dass

damit der Realgehalt der Freiheit ein diametral gegensätzlicher ist.266 Es kann

aus einigen Ausführungen bei Marx extrapoliert werden, dass in gewisser Hin-

sicht die vormoderne Feudalgesellschaft mit Blick auf die sozialen Verhältnisse

weniger ideologisch operierte, auch wenn in ihnen Herrschafts- und Unterdrü-

ckungsverhältnisse nicht weniger, sondern in höherem Maße gegeben waren.

Die Feudalgesellschaft schuf eine authentischereGemeinsamkeit desWeltbezugs

und der Situation, weil sie Ungleichheit als Ungleichheit, den Beherrschten als

Untertanen ansprach und damit keinen epistemischen Rahmen errichtete, zu

dessen Funktionen das Abschneiden der begrifflichen Mittel zur sachgerechten

Deutung der eigenen Situation zählt.267 Der Begriff des Standes bringt eine

rechtliche Ungleichstellung offen zum Ausdruck und affirmiert die Ungleichheit

offen als Bestandteil der sozialen Ordnung. Ein weiteres Beispiel gibt Marx in

264 Marx (1969): Das Kapital, S. 659.

265 Marx (1969): Die deutsche Ideologie, S. 74.

266 Vgl. ebd., S. 76.

267 Expliziter zieht diesen Schluss Karl Renner, der ironisch das subrechtliche Herrschaftsverhältnis zwi-

schen Kapital und Arbeit demaskiert, indem er es mit dem feudalen Hofrecht vergleicht: »Das Lohn-

arbeitsverhältnis ist Autokratie, ist Despotie mit allen rechtlichen Merkmalen. Die Fabrik ist Anstalt,

sie hat ihren Kodexmit allenMitteln des Rechtsbuches,mit allen Arten der Norm, die Strafnormen vor

allem nicht ausgeschlossen, mit ihren bestimmten Organen und Kompetenzen. Die Arbeitsbedingun-

gen und das Gewohnheitsrecht der Unternehmungen haben denselben Anspruch, als Rechtsinstitute

behandelt zuwerden,wie dasHofrecht der feudalen Epoche. Auch dieses beruhte auf privater Satzung,

auf demWillen der Herrn […].« Renner (1904): Die soziale Funktion der Rechtsinstitute, S. 43.
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der Kritik des Hegelschen Staatsrechts; im »germanischen Staat«268 ist der Staat

selbst Privateigentum des Fürsten oder Königs, aber immerhin diese Benennung

des privaten Charakters bringt eine echte Gemeinsamkeit der Erfahrung zum

Ausdruck. Im modernen bürgerlichen Staat und Recht hingegen wird Zwang

als Gleichheit ausgesprochen, und eben durch diese Erfahrungen verstellen-

de und unterdrückende »Aussprache als« werden, wie die Gesetzgebung zum

Holzdiebstahl zeigt, ihre partikulare Aneignung undVerwendung gerechtfertigt.

8.3.2 DasWertmaß derWürde. Ein Exkurs

Das Problem derMacht, die in der Benennung liegt und durch sie ausgeübt wird,

verdeutlicht, dass die Eigentumsverhältnisse nicht nur durch die private Verfü-

gung über die Produktions- und Distributionsmittel des öffentlichen Diskurses

– zuMarx’ und Adlers Zeiten vor allemdie Presse–die sozialen Bedingungen der

Möglichkeit von Erkenntnis prägen, sondern über die ideologische Funktion von

Sprache und Benennung in die transzendental-soziale Apperzeption selbst ein-

gehen. Die in den Medien Sprache, Tausch und Politik vollzogene Apperzeption

ist aber die Grundlage der Formierung des Bewusstseins dessen, was in den vor-

hergehenden Ausführungen zu Cohen die Vielheit genannt wurde und was mit

Marx und Adler als Klasse zu bezeichnen ist.Die Vielheit, die in Cohens Logik der

Politik durch die Konstruktion des Allgemeinen zusammengefasst werden soll,

muss erst gegen ihre bestehende, sie verstellende begriffliche Synthese zur Gel-

tung gebracht werden.

Der Fortschritt in der Wahrheit liegt dann im politischen Denkprozess nicht

primär in der Subsumtionunter ein neubestimmtesAllgemeines–etwaunter ei-

nen um soziale Grundrechte erweiterten Menschen(rechts)begriff –, sondern in

der Bewusstwerdung der epistemischen Inkongruenz, der Erfahrung der Nicht-

Gemeinsamkeit der Situation, dem Bruch mit der im Medium der Sprache sich

vollziehenden transzendental-sozialenSynthesis desBewusstseins überhaupt, in

der das Einzelbewusstsein ja, wie Adler es hervorgehoben hat, verankert ist. »Die

Herrschaft des Kapitals hat für diese Masse [die Arbeiterschaft; Anm. A. D.] ei-

ne gemeinsame Situation, gemeinsame Interessen geschaffen. So ist diese Mas-

se bereits eine Klasse gegenüber dem Kapital, aber noch nicht für sich selbst«,269

heißt es in einer von Adler zitierten Stelle ausDas Elend der Philosophie.

Diese problematische Konstitution der Klasse als Klasse für sich selbst wird

durch den Adlerschen Begriff des Transzendental-Sozialen in ihrer erkenntnis-

268 Marx (1973): Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S. 160.

269 Marx (1972): Das Elend der Philosophie, S. 108 f., zit. in Adler (1922): Marxistische Probleme, S. 101.
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theoretischen Dimension fassbar. Für Marx vollzieht sich die Bewusstwerdung

der Klasse im Zuge des politischen Kampfes, in dem sich die der Gemeinsamkeit

ihrer Situation undderNicht-Gemeinsamkeit gegenüber der herrschendenKlas-

se bewusst werdendeMasse zusammenfindet. Dieses Zusammenfinden hat aber

die Bedingung, dass die Überschüssigkeit des Partikularen zu Bewusstsein ge-

bracht wird, die Nicht-Identität der Situationen zur Sprache gelangt und damit

aus dem durch Ideologie und Sprache erzeugten epistemischen Raum herausge-

tretenwird.Sie vollzieht sichunter anderemmittels der epistemischenOperation

derNeubenennung und neuen Aussprache als etwas oder der neuenVerwendung

von Namen; man denke an den Ausdruck »Lohnsklaverei«, der die Vorstellung

des freien vertraglichenZustandekommensvonArbeitsverhältnissenunterlaufen

soll, den vonMarx geprägten Begriff des »Mehrwerts«, der den Ausbeutungscha-

rakter der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in beinahe ironisch-euphe-

mistischerWeise ausspricht, oder andie gegendie bürgerlicheVerwendungswei-

se des Begriffs gerichtete Anrufung des Begriffs der »Menschenrechte« oder der

»Menschenwürde« bei der Forderung nach sozialen Rechten.

Das Sprechen im Namen der Allgemeinheit hat nun im bürgerlichen Staat

die Funktion, die Tätigkeiten des Staates, den von ihm ausgeübten Zwang durch

die Berufung auf die Bedürfnisse der ihm Unterworfenen zu legitimieren. Die

Frage lautet, ob nun, da dieser Anspruch verneint wurde, seine »innere Unwahr-

heit undVerlogenheit« und »Selbstillusion«270 ideologiekritisch verdeutlichtwur-

de,der bestehendeStaat gemäßwahrheitsgemäßeren,d.h.dieGleichfreiheit der

Subjekte als seinem Versprechen vermehrt einlösenden Konstruktionen des All-

gemeinen zu korrigieren ist, bis dieser korrigierte Zustand selbst wiederum sei-

ne Mängel offenbart, oder aber ob mit dem zunehmenden Gewinn der Einsicht,

die die Vielheit über ihre eigenen Lebensbedingungen hat, nicht nur der Staat

alsZwangsinstrumentanUnentbehrlichkeit verliert, sondernauchdieabstrakten

Leitbegriffe der Politik – Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte – ihre Bedeutung

und Funktion einbüßen.Die Vergesellschaftung der Einzelnen und die Konstitu-

tion des wahren Allgemeinen würden sich dann in einem anderen Medium voll-

ziehen als jenemderNamen,umderenwahrhaftige Verwendung undBedeutung

gestritten wird, und dem Recht, das die allheitliche Existenzweise verwirklichen

soll.Der imMediumdesRechtsundderpolitischenRevolutionenbegonnenePro-

zess der Instituierung des wahren Allgemeinen würde damit nicht abgebrochen,

er würde lediglich außerhalb von Recht und Staat, aber auch von Ideologie voll-

endet.

Nicht weniger als die Sprache ist auch der Tausch ein Medium, mit dem

das Recht in der Weise interagiert, dass es sein grundlegendes Maß in dem

270 Adler (1922): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 107.
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anderen Medium zum Ausdruck bringt. In dieser Perspektive wird mit Blick auf

das Verhältnis von Recht und Wirtschaft die Zuteilung der Funktionen des dem

Maßgebenden und dem Maßempfangenden, zwischen forma formans und forma

formata, wie es bei Stammler zu finden war und wie es bestimmend ist für das

bürgerliche Rechtsverständnis, umgedreht.271 Für das Problem des politischen

Wahrheitsprozesses ist entscheidend, dass unter den Bedingungen einer Gesell-

schaft, in der sich die Einzelnen ihre Lebensgrundlagen durch denWarentausch

aneignen, auch die sich auf die grundlegenden politischen Leitbegriffe wie

Freiheit oder Menschenwürde berufende Formulierung von Ansprüchen nicht

umhinkommt, von der Waren- bzw. Wertform Gebrauch zu machen, sich in ihr

auszudrücken.

Der im Kapital auf das Vertragsverhältnis bezogene Satz, dass »die Personen

[…] hier nur als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer [existie-

ren]«,272muss, wo die Lebensvollzüge tauschförmigen Charakter haben, unwei-

gerlich auf einen Begriff wie den der Würde der Person ausgedehnt werden. Der

Kampf um die Würde stellt ein zentrales Moment des Kampfes um das Recht in

dermodernenDemokratie dar. Politische Forderungenwerden hier in eine Spra-

che derWürde – der zu achtenden, nicht zu verletzendenWürde – gekleidet, die

Achtungundder Schutz derWürde gelten als Zweck der RechtsordnungundAuf-

gabe der Politik. Kant unterscheidet in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

dabei noch zwischen zwei Formen der Zweckhaftigkeit: »Im Reich der Zwecke«

habe »alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an des-

sen Stelle kann entweder auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was

dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das ist

die Würde.«273 Tatsächlich findet aber die umkämpfte Würde Ausdruck in Preis-

größen; in kapitalistischen Gesellschaften, in der Personen sich als Arbeitskräfte

selbst zum Gegenstand des Tausches machen, ist dies unvermeidlich. Die Wür-

de wird im politischen Kampf um die gerechte Einrichtung der Arbeitswelt in

bestimmte Preisgrößen übersetzt, gerade um Rahmenbedingungen für das Zur-

Ware-Werden und damit der Austauschbarkeit der Person festzulegen. Die Aus-

tauschbarkeit ist aber der Mechanismus, der, je stärker er gegeben ist, den Wert

der Ware Arbeitskraft mindert und damit die Lebensumstände der betroffenen

Menschen verschlechtert. An der Austauschbarkeit selbst ist nichts zu ändern –

d.h. der kapitalistische Rahmen wird akzeptiert –, es können jedoch die nega-

tiven Effekte derselben eingeschränkt werden. Die Rede von Würde hat also in

271 Adler widmet der Kritik der Stammlerschen Hierarchisierung von Recht undWirtschaft einen ganzen

Abschnitt vonMarxistische Probleme; vgl. Adler (1922): Marxistische Probleme, S. 214–254.

272 Marx (1969): Das Kapital, S. 63.

273 Kant (1980): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 78, S. 68.
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diesem Fall kein Referenzobjekt jenseits des Warentausches, sondern stellt ein

Regulativ desselben dar, um das politisch gekämpft wird. Abstrakte normative

Begriffe und Maßstäbe werden waren- bzw. wertförmig konkretisiert; eine be-

stimmte Lohnsumme oder staatliche Unterstützungsleistung etwa werden zum

konkreten Inhalt des Daseins in Würde. Man könnte mit Rückbezug auf Cohens

Logik der Politik sagen, dass die Nennung eines materiellen Durchschnittsauf-

wandes in der kapitalistischen Gesellschaft geradezu die dominierende Form ist,

in der dieBedingungen für eine selbstzweckhafte, autonomeExistenz in einer in-

tersubjektiv kommunizierbaren und zustimmungsfähigenWeise zum Ausdruck

gebracht werden.

Bereits Hermann Cohen, der in der Ethik des reinen Willens der von Lassalle

stammenden und in der deutschen Arbeiterbewegung einflussreichen Losung

vom »Recht auf den ungeschmälerten Arbeitsertrag«274 eine philosophische Be-

gründung gibt,macht auf diesen Zusammenhang aufmerksam. »DerWert hängt

mit der Würde zusammen«, argumentiert Cohen, daher sei es die Würde und

nicht »Lust und Unlust«, die »mit diesem Grundbegriffe der politischen Oeko-

nomie« in der Politik der Arbeiterbewegung in Verbindung gebracht werden und

der Forderung nach angemessener Entlohnung zugrunde gelegt werden soll.

Würde wäre damit gleichzusetzen mit einem bestimmten Maß an materiellem

Wohlstand. »Nicht Lust und Unlust sind Zeichen, geschweige Bürgen des Wer-

tes; sondern der reine Wille allein hat die Werte zu erzeugen, die mit der Würde

bestehen können«, d.h. der reine Wille allein kann »Würdemesser« und damit

»Wertmesser«275 für die umkämpfteWare Arbeitskraft sein.

Wenn der marktförmige Verkehr der Ort ist, an dem der menschlichen Ar-

beitskraft eineWertgröße zugemessenwird, lautet also die entscheidende Frage,

ob derMarkt in eine Form zu bringen ist, die dieWürde der Person imwörtlichen

Sinne in Rechnung stellt. Die Würde und damit die Person gelangen aber in die

Marktbeziehungen nur durch das Regulativ des Staates und des Rechts. Ohne sie

274 Vgl. Hofmann: Ideengeschichte der sozialen Bewegung, S. 79. Anton Menger widmete dieser Proble-

matik ein ganzes Buch: Menger (1886): Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag. Kritisch wurde von Karl

Kautsky und andiesen anschließend vonOttoBauer argumentiert, dass auch in der sozialisiertenWirt-

schaft eine volle »Konfiskation des Mehrwerts« nicht möglich sei, da auch im Sozialismus die »Vergrö-

ßerung und Vervollkommnung des Produktionsapparats« Mehrarbeit und damit eine Art der Mehr-

wertgenerierung erfordern werde. Siehe Bauer (1920): Bolschewismus oder Sozialdemokratie, S. 101 f.;

Kautsky (1902): Die soziale Revolution, S. 21. Weil aber diese Produktivitätssteigerung den Effekt hat,

die LebensbedingungendesArbeiters zu sichern,kannargumentiertwerden,dass es sichhier umeinen

Teil des Arbeitsertrages handelt, der ihm indirekt zukommt.Mit Blick auf die Selbstzweckhaftigkeit als

BewertungskriteriumwirdeinGraubereichbetreten,wenn imautoritärenStaatssozialismuseindrako-

nisches Arbeitsregime dieseMehrarbeit erzwingt, die aber demZweck der Erweiterung der Produktion

(zumindest dem Anspruch nach) egalitär-kommunistisch verteilter Güter dient.

275 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 154 f.
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besteht im Markt die Verabsolutierung der Tauschwerte. Im Anschluss an Kant

schreibt Cohen:

DurchdenSelbstzweck istderBegriff derPersonbegründetworden.DasabsoluteMittel erzeugt

die Sache. Die Sache hatWert, das ist der Marktpreis; denn derWert ist derWert des Verkehrs.

Die Person hat keinen Wert; sie hat Würde. Verträgt sich mit der Würde der Marktpreis des

Arbeitswertes?276

Die marktförmige Bildung eines Preises auf Arbeit ist nun bestimmt von der

Logik der Mehrwertbildung. Die Mehrwertbildung ist der Zweck, den die ka-

pitalistische Produktionsweise in ihrem Gebrauch von Arbeit verfolgt, und

entsprechend ist auch die Preisbildung auf Arbeit von dieser Zweckausrichtung

bestimmt. Als Mittel zu diesem Zweck werden die Lohnarbeitenden aber zur

»Sache«. Von großer Bedeutung für die Entwicklung des Kapitalismus ist nun,

dass sich dieses »Zur-Sache-Werden« der Subjekte nicht notwendigerweise als

materielle Verelendung erfolgen muss. Der sich gewerkschaftlich als Verkäu-

fer der Ware Arbeitskraft organisierenden und den Staat zu einem Eingreifen

in ihrem Interesse bringenden Arbeiterbewegung gelang es in den Jahren vor

dem Krieg, ihre Lebensumstände kontinuierlich zu verbessern. Das Zur-Ware-

Werden und die Würde galten nicht weiter unausweichlich als Gegensätze. Die

Würde schien unter den Bedingungen eines die Interessen der Arbeiter schüt-

zenden Staates und ausreichender Marktmacht der Gewerkschaften mit dem

Kapitalismus vereinbar zu sein.

In Reaktion auf diese Entwicklung argumentiert nun Cohen, dass, wenn sich

ein Ausdruck der Würde in ökonomischen Wertbestimmungen finden lässt, die

Antwort im »Verhältnis der Arbeit in Bezug auf das Eigentuman demArbeitspro-

dukt«277 gesucht werden muss, also in dem aus dem Gebrauch der Ware Arbeits-

kraft herausgeschlagenen Mehrwert. Der Mehrwert erscheint als das moralisch

problematische Prinzip der Bildung von Arbeitswert im Kapitalismus nicht pri-

mär wegen der dem Arbeiter durch die Abpressung des Mehrwertes entgehen-

den Kaufkraft, also wegen seines niedrigen materiellen Lebensniveaus, sondern

wegen des Verlusts der personalen Selbstzweckhaftigkeit. »Die grosse Frage der

modernen Politik und demgemäßdermodernen Ethik« sei es, dass in der kapita-

listischen Lohnarbeit der Begriff der Person – qua Rechtsträger und juristischer

Person–und jener desMittels – qua Arbeitskraft – sich in einer problematischen

Weiseüberlappen.»KeinZweckdarf als sittlichgelten, fürdenderMensch,der ei-

newie jeder andere,nur alsWerkzeug zuarbeitenhätte«,278 soderKant verpflich-

276 Ebd., S. 304.

277 Ebd., S. 577.

278 Ebd., S. 304 f.
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tete Grundsatz der Cohenschen Kapitalismuskritik. Diese ethische Deutung der

kapitalistischenAusbeutung folgt konsequent der idealistisch zunennendenVor-

gabe, dass nicht–durchKonsumkraft zu steigernde bzw.durch ihrenMangel be-

dingte – Lust und Unlust zu den Grundlagen des Kampfes um den gerechten Ar-

beitswert zu erklären sind, sonderndermoralischeBegriff derWürde.DieWürde

ist nicht bereits deshalb mit dem Mehrwert unvereinbar, weil sich der Einzelne

zum Mittel der Zwecke eines anderen machen würde – dies ist gerade Voraus-

setzung für die Kooperation innerhalb der Genossenschaft –, sondern weil die

Zweckbestimmung der Arbeit durch die ökonomischen Sachzwänge einen voll-

kommenheteronomenCharakter annimmt.DieErzeugungdesMehrwerteswird

zum Zweck der Produktion, damit scheint »das Kapital […] gar nicht mehr bloss

Sache zu sein; es wird zur Person, denn es wirkt wie die Person.«279 Diese Ak-

teurschaft des Kapitals gelangt imRecht, das vomVertragshandeln von Personen

spricht, nicht zumAusdruck. Cohen zeigt hier eine sichmit demUrteil Marx’ de-

ckende Einschätzung der realen Funktionalität des Rechts mit Blick auf die Ei-

gentums- und Produktionsverhältnisse: Das Recht wird demnach zu einer pas-

siven Größe, die »sich allen den Formen und Unformen [anschmiegt], welche die

ObligationderArbeit erfindet.DasKapital ist der grosseErfinder; dasRechtmuss

die Katakomben bauen, in denen es sich vergräbt.«280

Diese grundsätzliche Unvereinbarkeit des heteronomen Charakters der Ar-

beit mit dem Begriff der Würde besteht auch bei Löhnen, die ein gewisses Maß

an Genuss und Luxus erlauben. Folglich würden auch hohe Lohnniveaus in gu-

ten Konjunkturlagen und sozialstaatlich garantierteMindesteinkommen kapita-

listische Arbeit und Würde nicht vereinbar machen. Die Frage nach dem mögli-

chen Wertmaß der Würde vermag Cohen jedoch positiv mit dem Lassalleschen

Begriff des »Arbeitsertrages« zu beantworten, der für die Entwicklung der deut-

schen Arbeiterbewegung durch die Aufnahme in das Gothaer Programm der So-

zialistischenArbeiterparteiDeutschlands von 1875 einflussreichwar. »DerGesell-

schaft, das heißt allen ihren Gliedern, [gehört] das gesamte Arbeitsprodukt, bei

allgemeiner Arbeitspflicht, nach gleichem Recht, jedem nach seinen vernunftge-

mäßen Bedürfnissen«,281 heißt es dort. Die Gesellschaft erreicht dieses Ziel nach

Lassalle und Cohen, indem sie sich in Produktivassoziationen organisiert, in de-

nen die Mitglieder einen Teil ihres Arbeitsertrages als Lohn verbrauchen, durch

den übrigen Teil aber Anteile an der Genossenschaft und damit Eigentum an den

Produktionsmitteln halten. Die Selbstzweckhaftigkeit wäre damit wieder gege-

ben, weil der Genossenschafter Arbeiter und Unternehmer in einer Person wäre.

279 Ebd., S. 576.

280 Ebd., S. 577.

281 Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1978): Gothaer Programm, S. 141.
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Durch den Staat sollen diese Produktivassoziationen koordiniert werden, damit

unter ihnen nicht ein Konkurrenzkampf umMarktanteile und eine erneute Aus-

beutung der Arbeit eintreten.

Die Lassalleschen Produktivassoziationen waren ein Modell für den friedli-

chen reformerischen Aufbau einer Alternative zur kapitalistischen Produktions-

weise und passten damit zum Programm neukantianischer Sozialisten wie Co-

hen.282Weil sie imBereich des ökonomischenVerkehrswieder die Aneignungder

an das zur Person gewordene Kapital verlorenen Akteurschaft und die autonome

Selbstorganisation der Subjekte bedeutet, erklärt Cohen sie zu einem Grundan-

liegen der »sittlichen Kultur« und erwartet von der Schaffung ihrer gesetzlichen

Bedingungen nichts weniger als die »Wiedergeburt des Staates, als des sittlichen

Selbstbewusstseins«, seine »Läuterung […] in dieser Sammlung des Rechts auf

sein wahrhaftes Ziel«.283

Das System der Produktivassoziationen bedeutet die Etablierung des ge-

nossenschaftlichen Beschlusses zum Prinzip der Bildung ökonomischer Wert-

größen. Damit aber befindet man sich nicht mehr auf dem Boden des Marktes

und schon gar nicht des Kapitalismus. Die radikale Deutung des Rechtsideals

der gleichheitlich autonomen Subjekte führt das Recht über die bürgerliche

Gesellschaft hinaus in den rechtsbasierten Sozialismus.Marx hat in seiner Kritik

des Gothaer Programms den Gedanken Lassalles insofern gewürdigt, als er darin

eine basale Form der »kommunistischen Gesellschaft« sah, die allerdings

282Weit konkreter noch als Cohen wird im neukantianischen Kontext die Genossenschaftsidee aus

sozialphilosophischer Perspektive bei Franz Staudinger beleuchtet, der allerdings die Konsumgenos-

senschaft gegenüber der Produktivgenossenschaft bevorzugte. Staudinger entdeckte die bewusste

Konsumentscheidung und die monopolisierte Kaufkraft als Mittel der sozialen Reform und versuchte

durch die Propagierung von Konsumgenossenschaften, die durch bestimmte ethische Richtlinien der

Mehrwertschöpfung in den zuliefernden Betrieben einen Riegel vorschoben, die kapitalistische Aus-

beutung zurückzudrängen. Es ist also ein Versuch, einemoral economy unter den Bedingungen des be-

stehendenKapitalismus einzurichten,der durch die Lohnzuwächse bei der Arbeiterschaft seit Ende des

19. Jahrhunderts einegewisseAttraktivität erhielt.Das Instrument ist dafürdieKollektivierungderMit-

tel der Warenzirkulation, also des Handels. Die Produktivgenossenschaften hingegen streben in ihrer

Grundtendenz danach, die ökonomische Einheit des »Hauses«, in dem sämtliche Produktionsprozesse

stattfinden und das sämtliche dabei gebrauchten Produktionsmittel enthält, als ein nunmehr kollek-

tives Eigentum wiederherzustellen. Vgl. Staudinger (1919): Die Konsumgenossenschaft. Lassalle und

Marx gaben den Produktivgenossenschaften den Vorzug; vgl. Marx (1975): Instruktionen, S. 195: »Wir

empfehlen den Arbeitern, sich eher mit Produktivgenossenschaften als mit Konsumgenossenschaften

zubefassen.Die letzterenberührennurdieOberflächedesheutigenökonomischenSystems,die erstern

greifen es in seinen Grundfesten an.«

283 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 378.
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nichtwie sie sich auf ihrer eigenenGrundlage entwickelt hat, sondernumgekehrt, […] aus der ka-

pitalistischen Gesellschaft hervorgeht; die also in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig

nochbehaftet istmit denMuttermalender altenGesellschaft, aus derenSchoß sie herkommt.284

DerMakel an ihr, den sie aus der alten Gesellschaft übernimmt, liegt eben darin,

dass sie eine rechtsförmige Bestimmung – die gleichen Ansprüche der faktisch

Ungleichen – als Maß des Tausches anwendet, das ebenso wie die kapitalistische

Wertform abstrakt ist, Ungleiches einem identischenOberbegriff unterwirft und

damit der Vielheit der ungleichen Leistungen nicht gerecht wird:

Es ist daher einRechtderUngleichheit, seinemInhaltnach,wieallesRecht.DasRechtkannseinerNatur

nach nur in Anwendung von gleichem Maßstab bestehn; aber die ungleichen Individuen (und

sie wären nicht verschiedene Individuen,wenn sie nicht ungleichewären) sind nur an gleichem

Maßstab meßbar, soweit man sie unter einen gleichen Gesichtspunkt bringt, sie nur von einer

bestimmten Seite faßt, z.B. im gegebenen Fall sie nur als Arbeiter betrachtet, undweiter nichts in

ihnen sieht, von allem anderen absieht.285

Die produktivgenossenschaftlicheOrganisation des Gütertausches beendet zwar

die Ausbeutung und setzt die Subjekte wieder als Selbstzwecke ein, schafft aber

nicht die Abstraktheit der gesellschaftlichen Beziehungen ab. Sie ist noch ge-

prägt von einer Bestimmung des Werts von Arbeitsleistungen, die diese und

damit auch die Subjekte der Arbeit als austauschbare Verkörperungen einer abs-

trakten Größe ansehen. Erst in der vollendeten kommunistischen Gesellschaft,

so Marx’ Überzeugung, in der die »knechtende Unterordnung der Individuen

unter die Teilung der Arbeit« ebenso aufgehoben wäre wie der »Gegensatz geis-

tiger und körperlicher Arbeit« und die Arbeit aufgehört hat, »nur Mittel zum

Leben zu sein«, sondern »das erste Lebensbedürfnis geworden« ist, wo also die

bestehenden Gegensätze von Arbeit und Genuss, Produktion und Konsumtion,

Sonderinteresse und Gemeininteresse, Egoismus und Altruismus zusammenfal-

len, dort könne »der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschrittenwerden

und die Gesellschaft auf die Fahnen schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, je-

demnach seinenBedürfnissen!«286DieUngleichheitwird also imKommunismus

in veränderter Form eingeführt; fernab von der Entindividualisierung, die ihm

gerne nachgesagt wird, ist es also die Möglichkeit einer offenen, akzeptierten

284 Marx (1973): Kritik des Gothaer Programms, S. 20,Hervorhebungen imOriginal. In der Inauguraladresse

der InternationalenArbeiter-Assoziation von 1864 bezeichnetMarxdieKooperativbewegung als eine »Licht-

seite« der Periode nach der niedergeschlagenen Revolution von 1848. Marx (1975): Inauguraladresse,

S. 12.

285 Marx (1973): Kritik des Gothaer Programms, S. 21, Hervorhebungen im Original.

286 Ebd., S. 21.
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Ungleichheit ohne Ausbeutung und Herrschaft, die der Kommunismus verwirk-

lichen soll.287

Das Recht wäre im Übergang zum Kommunismus in Gebrauch als der

Statthalter für die zwanglose Vermittlung der Produktion und Konsumtion im

vollendeten Kommunismus. Die Bezeichnung »bürgerlicher Rechtshorizont«

verdeckt dabei allerdings, dass es sich um ein Recht von völlig anderer Funkti-

onsweise als jenemhandelt, dasMarx in der AbhandlungZur Judenfrage vor Augen

stand: nämlich nicht politisch generiertes Recht, das gleichsam von oben herab

dem ökonomischen Verkehr auferlegt wird und ihn regulieren soll, sondern

eines, das aus der Kooperation der zusammengeschlossenen Produzenten als

Organisationsform entsteht. Sie stellt eine Neukonstituierung des Arbeitswerts

jenseits des Marktverkehrs und der Warenform von Arbeit dar.288 Es ist also von

fundamental anderer Natur als die sozialen Rechte, mit denen der Staat den

287 Besonders in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten finden sich Äußerungen von Marx zu

den Frühsozialisten (hier »Kommunisten«), die den Überlegungen des späteren Marx zu den

ProduktionsgenossenschaftenLassalles nahestehenundverdeutlichen,welcheAbneigungMarxgegen-

über demGedanken des Egalitarismus als einer Nivellierung vonmateriellen Unterschieden hegte.Der

Kommunismus,wie ihn ein Fourier oder ein Saint-Simon fassen, sei das »allgemeine Privateigentum«.

Die Bestimmung des Arbeiters werde in ihm »nicht aufgehoben, sondern auf alle Menschen ausge-

dehnt«.Hier sei »dieGemeinschaft […] nur eineGemeinschaft der Arbeit undderGleichheit des Salairs,

den das gemeinschaftliche Kapital, die Gemeinschaft als der allgemeine Kapitalist, auszahlt. Beide Sei-

ten des Verhältnisses sind in eine vorgestellte Allgemeinheit erhoben, die Arbeit als die Bestimmung, in

welcher jeder gesetzt ist, das Kapital als die anerkannte Allgemeinheit und Macht der Gemeinschaft.«

MarxkommtzudemerstaunlichnegativenUrteil,dassdieser »roheKommunismus«,der sämtlicheTei-

lederGesellschaft auf ein »bestimmtesbegrenztesMaß«herabstutzenmöchte,voneinerRessentiment-

Moral des Neides bestimmt sei. Marx (1968): Ökonomisch-philosophische Manuskripte, S. 181–184.

Otto Bauer argumentiert in Bolschewismus oder Sozialdemokratie? von 1920, dass die »Auflehnung gegen

die wirtschaftliche Ungleichheit« und der »Freiheitsdrang« zwei unterschiedliche Motivlagen darstel-

len, die zwei unterschiedlichen Entwicklungsstadien des Proletariats entsprechen. Erstere fände im

»urwüchsige[n] Gleichheitskommunismus« und in der »mit rücksichtslosen Schlägen gegen alle Wi-

derstände der Begünstigten die Vermögen und Einkommen aller« einander angleichenden »Diktatur

des Proletariats« ihre Erfüllung. Letztere, die »eine längere Periode politischer Demokratie und prole-

tarischer Organisation« voraussetze, begnüge sich mit dem »despotischen Sozialismus« der egalitären

Verteilung nicht und strebe nach einer »Sphäre freier Betätigung« in der »industriellen Demokratie«.

Ersterer Entwicklungsstand entspräche demdes russischen, letzterer demenglischen Proletariat. Bau-

er (1920): Bolschewismus oder Sozialdemokratie, S. 97 f.

288 Natürlich ist der Spielraumdieser Regelung inGenossenschaften, die unter kapitalistischenBedingun-

gen existieren, durch den Konkurrenzdruck bestimmt und damit weit entfernt von einer freien Form

der Selbstorganisation. Der Ökonom Franz Oppenheimer formulierte diesbezüglich Ende des 19. Jahr-

hunderts das sogenannte »Transformationsgesetz«, nach dem Produktivgenossenschaften sich in ei-

nem kapitalistischen Konkurrenzumfeld in reguläre kapitalistische Unternehmen verwandeln müssen

oder aber untergehen; vgl.Oppenheimer (1896): Die Siedlungsgenossenschaft.Marx hat dies vorwegge-

nommen; vgl.Marx (1975): Inauguraladresse, S. 12;Marx (1975): Instruktionen, S. 195; Krätke (o. J.):Marx

und die Genossenschaften.
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Wert der Arbeit und damit die gesamte kapitalistische Wertbildung innerhalb

bestimmter Schranken zu halten sucht, um damit Selbstzweckhaftigkeit und

Würde mit Mehrwertgenerierung zu versöhnen, wobei sein Handeln aber auf

einer ökonomischen Grundlage stattfindet, die mit veränderter ökonomischer

Wetterlage zum Abbau seiner sozialen Errungenschaften zwingt.

Die Möglichkeiten, Würde, selbstzweckhafte Existenz und Freiheit etwa

durch die gesetzliche Einführung von Mindestlöhnen oder Arbeitszeitgesetzen

rechtlich zu garantieren und ihnen einen monetären Ausdruck zu verleihen,

sind hier von den jeweiligen Spielräumen abhängig, die der Kapitalismus

erlaubt.289 Die Heteronomie der Arbeit, die in Zeiten steigender Löhne und

Lebensstandards sich des Leidensdruckes entkleiden und vergessen werden

kann, wird in Krisensituationen wieder evident und zum Gegenstand der Em-

pörung, sofern es nicht gelingt, von ihr durch ideologisch-politische Manöver

abzulenken.

8.3.3 Das Problem der Abstraktion

Die ideologische Vergesellschaftung besteht darin, dass sie eine Gemeinsamkeit

des Bewusstseins herstellt, die die Nicht-Gemeinsamkeit der Situation verdeckt

und sich durch diese Verdeckung erst herstellt und aufrechterhält. Diese ideolo-

gische Synthese zu produzieren ist die Aufgabe der Politik. Ihr gelingt dies durch

die Etablierung von Begriffen und Ideen, die von der Situation eines Teils der

beherrschten Vielheit abstrahieren. Diese ideologische Funktion der Abstrakti-

on wird bei Max Adler nicht systematisch ausgearbeitet; sie sollte jedoch in den

Jahren nach den großen Umbrüchen von 1918/19 zu einem zentralen Gegenstand

bei der Fortentwicklung der marxistischenTheorie werden.

289 Im Grunde stellt das Ringen zwischen »Staat« und »Wirtschaft« im kapitalistischen Kontext eine (frei-

lich in der Regel weniger gewaltsame) Variation einesThemas dar, das bereits in der Französischen Re-

volution und den Ansätzen ihrer Fortbildung von einer politischen in eine soziale Revolution durch-

gespielt wurde, wie aus einer Passage in Zur Judenfrage geschlossen werden kann: »In den Momenten

seines besonderen Selbstgefühls sucht das politische Leben seine Voraussetzung, die bürgerliche Ge-

sellschaft und ihre Elemente, zu erdrücken und sich als das wirkliche,widerspruchslose Gattungsleben

desMenschen zu konstituieren.Es vermag indes nur durch gewaltsamenWiderspruch gegen seine eige-

nen Lebensbedingungen, nur indem es die Revolution für permanent erklärt, und das politische Drama

endet daher notwendig mit der Wiederherstellung der Religion, des Privateigentums, aller Elemente

der bürgerlichenGesellschaft,wie derKriegmit demFrieden endet«;Marx (1990): Zur Judenfrage,S. 44,

Hervorhebungen imOriginal. ImVersuch,dieWertbildung auf Arbeit in einen bestimmten, »moralisch

vertretbaren«, »menschenwürdigen« Rahmen zu setzen, versucht sich die Politik gegenüber ihrem ge-

sellschaftlichen Substrat als Souverän zu platzieren, um sich dann ihre Erfolge wieder aufgrund öko-

nomischer Notwendigkeiten einkassieren zu lassen.
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Die Abstraktion bezeichnet der Soziologe Pál Szende 1923 als eine »Denk-

operation, durch welche aus einer Vorstellung oder Vorstellungsgruppe gewisse

Bestandteile vernachlässigt, andere dagegen hervorgehoben und als Merkmale

eines Begriffs zusammengefasst werden«. Dabei sei, wie im Anschluss an Wil-

helm Wundt ausgeführt wird, eine »isolierende« von der »generalisierende[n]

Abstraktion« zu unterscheiden. Während die Isolation darin besteht, »daß eine

komplexe Erscheinung oder ein zusammengesetztes Erscheinungsgebiet in ihre

Bestandteile zerlegt werden«, um dann die isolierten Elemente gesondert zu

betrachten, »vernachlässigt« die generalisierende Abstraktion »innerhalb einer

Gruppe von Tatsachen und Gegenständen die wechselnden, individuellen Merk-

male« und hebt dagegen »die gemeinsamenEigenschaften hervor«. Produkte der

letzteren seien »Gattungsbegriffe«, die sich auf Gegenstände der Anschauung

und des Denkens beziehen«, und »abstrakte Regeln, Sätze und Gesetze«, die die

»Beziehungen von Vorstellungen und Gegenständen« festhalten.290 Während

diese zwei Formen der Abstraktion in den Wissenschaften als Beobachtung,

Experiment und Analyse auf der einen, als Aufstellung von Gesetzen und Be-

griffen auf der anderen Seite voneinander getrennt werden, sind sie in der

Logik der Ideologie miteinander vermengt. Es ist ein Teil der Mannigfaltigkeit

sozialer Erfahrungswelten, Interessen und Werte, der in ihr zum allgemeinen

Maß erhoben wird. Mit Blick auf die Ideologie findet Szende folgende Bestim-

mung der Abstraktion: »Die Abstraktion vernachlässigt gewisse Merkmale eines

Vorstellungskomplexes, andere hingegen hebt sie heraus und faßt sie zu einer

selbstständigen synthetischen Einheit zusammen. Das vernachlässigte Merkmal

wird absorbiert, in das Unterbewußtsein verdrängt.«291

Was in der bürgerlichen Ideologie ins »Unterbewußte« verdrängt wird, ist

die Unterschiedlichkeit der Situationen. Die Vermengung des isolierenden und

des generalisierenden Momentes hat zur Folge, dass die leitenden rechtlichen

und politischen Begriffe nicht die Totalität oder auch nur einen Durchschnitt der

sozialen Bedingungen,mit denen die Subjekte konfrontiert sind, widerspiegeln,

sondern durch die Verabsolutierung eines Teils derselben charakterisiert sind.

Den ideologischen Begriffen und Vorstellungen ist in einer Gesellschaftsord-

nung dann Autorität verschafft worden, so Szende, wenn ihnen »Absolutität«

zugesprochen wird, also wenn sie »keiner Bedingung oder Einschränkung un-

terworfen«292 sind; und wenn sie den Status der »Apriorität« erlangt haben, also

»keiner Verifizierung durch die Erfahrung« mehr bedürfen, und im Gegenteil

290 Szende (1923): Eine soziologischeTheorie der Abstraktion, S. 408.

291 Szende (1922): Verhüllung und Enthüllung, S. 222.

292 Ebd., S. 195.
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»logisch jeder Erfahrung vorausgehen und […] sie erst möglich« machen.293

Entsprechend hat Engels im Anti-Dühring »ideologische« und »aprioristische

Methode« gleichgesetzt und ihre gemeinsame Verfahrensweise darin erkannt,

die Eigenschaften eines Gegenstandes nicht aus dem Gegenstand selbst zu erkennen, sondern

sie aus dem Begriff des Gegenstandes beweisend abzuleiten. Erst macht man sich aus demGe-

genstand den Begriff des Gegenstandes; dann dreht man den Spieß um und mißt den Gegen-

stand an seinem Abbild, dem Begriff. Nicht der Begriff soll sich nun nach demGegenstand, der

Gegenstand soll sich nach dem Begriff richten.294

Wenn im Aufgreifen und Anwenden dieser Begriffe die transzendental-soziale

Vergesellschaftung liegt, sie also in einer verbindenden Teilhabe am ordnenden

Denken und der Perspektive auf das Soziale der ideologisch herrschenden Grup-

pe besteht, vollzieht sich in den Denkakten der beherrschten Subjekte selbst die

Abstraktion von ihrer eigenen Situation, die sich eben dadurch nicht als eine eige-

ne Perspektive auf die sozialen Verhältnisse und damit verbundenen Sichtbarkei-

ten manifestiert. »Die Gleichheit aller erkennenden Subjekte, die Gleichheit der

Bewußtseinsfunktionen sind Abstraktionen, sie vernachlässigen die widerstrei-

tenden Erfahrungstatsachen, die individuellen und sozialbedingten Unterschie-

de«,295 argumentiert Szende.Die Loslösung aus dieser Befangenheit in den ideo-

logischen Begriffen der bürgerlichen Politik und des Rechts erwartet sich der un-

garische Soziologe von einer Hinwendung zu »Empirismus, Materialismus und

Positivismus«296 und vom »Durchbruch der genetischen Methode«, die mit Blick

auf Recht und Staat »vollständig den Formaberglauben«297 zerstören würde.

Eine zentrale Rolle spielt die Abstraktion in den ideologiekritischen Theo-

rien des Rechts, die in den frühen zwanziger Jahren von Eugen Paschukanis

und Georg Lukács ausgearbeitet wurden. Beide erkennen als Wesen des bür-

gerlichen Rechts seinen spezifischen Abstraktionscharakter, den sie aus den

Notwendigkeiten des kapitalistischenWarentausches ableiten.GegenüberMarx’

genetisch verfahrender Analyse der Menschenrechte in Zur Judenfrage, in der aus

den dort festgeschriebenen subjektiven Rechten der maßgebende soziale Typus

(der bourgeois) rekonstruiert wird, wird hier die Form des bürgerlichen Rechtes,

das unter Absehen von jeden individuellen Eigenschaften der Subjekte diese als

Gleichartige adressiert, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Dabei

wird angenommen, dass diese Abstraktion analog zu der in der Konstitution des

Warenwertes stattfindenden Abstraktion als eine von den konkreten Eigenschaf-

293 Ebd., S. 196.

294 Engels (1962): Herrn Eugen Dühring’s Umwälzung derWissenschaft, S. 89.

295 Szende (1923): Eine soziologischeTheorie der Abstraktion, S. 458.

296 Szende (1922): Verhüllung und Enthüllung, S. 252.

297 Ebd., S. 253.
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ten des ihn repräsentierenden Dinges zu verstehen ist. In seinem 1924 erstmals

erschienenen und für die marxistische und insbesondere die sowjetrussische

Rechtstheorie maßgeblichen Werk Allgemeine Rechtslehre und Marxismus bezieht

sich Paschukanis in der Analyse des Subjekts des bürgerlichen Rechts auf eine

Stelle aus dem Kapital, in der Marx die Person und ihren Willen ausschließlich

auf ihre Funktion im Austauschprozess derWaren reduziert:

DieWaren können nicht selbst zu Markte gehn und sich nicht selbst austauschen.Wir müssen

uns also nach ihren Hütern umsehn, den Warenbesitzern. Die Waren sind Dinge und daher

widerstandslos gegen den Menschen. […] Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehn,

müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, derenWillen in jenen Dingen

haust, so daß der eine nur mit demWillen des andren, also jeder nur vermittelst eines, beiden

gemeinsamen Willensakts sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigne veräußert. […]

Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein

Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt.298

Es ist die zunehmende Komplexität der Tauschverhältnisse, die sowohl die

Herausbildung der abstrakten Wertgröße als auch des »abstrakte[n] und un-

persönliche[n] Rechtssubjekts«299 bedingt. In der Entwicklung vom einfachen

Warentausch hin zur komplexen systematischen Warenzirkulation setzen sich

an die Stelle der situativ gebundenen Gebrauchswerte und der persönlichen

Beziehungen der Tauschpartner die abstrakt-allgemeinen Instanzen des vom

Wertgesetz bestimmten Warenwertes und der juristischen Person. Wert und

Recht schaffen, sind einmal die Einschränkungen der vorkapitalistischen Zeit

gefallen und der Warentausch entgrenzt, Einheit in der zunehmenden Komple-

xität des gesellschaftlichen Verkehrs.

Nun ist nicht nur jedes Ding als Ware gleichermaßen Ausdruck einer be-

stimmten Quantität von Wert, sondern auch jedes Individuum Träger identi-

scher Rechte und somit den anderen gleichgestellt. Es kann mit jedem anderen

in ein Tausch- und Vertragsverhältnis treten und jederzeit zwischen den »aus der

Lage eines Fordernden in die Lage eines Verpflichteten«300 wechseln. Historisch

hat damit, so Paschukanis,

das Tauschgeschäft die Idee des Subjekts als Träger allermöglichen Rechtsansprüche gezeitigt.

Erst in derWarengesellschaft wird die abstrakte Rechtsform geboren, das heißt die allgemeine

Fähigkeit, ein Recht zu besitzen, sondert sich von den konkreten Rechtsansprüchen ab.Nur die

auf demMarkt vor sich gehende fortwährendeUmschichtung der Rechte erzeugt die Idee eines

unbeweglichen Trägers dieser Rechte.301

298 Marx (1969): Das Kapital, S. 62 f.

299 Paschukanis (2003): Allgemeine Rechtslehre undMarxismus, S. 114.

300 Ebd., S. 118.

301 Ebd., S. 117.
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Dahinter steht die ökonomische Praxis des Bürgertums, die die bisherigen

Einschränkungen des wirtschaftlicher Interaktionen sprengt. Die Feudalge-

sellschaft konnte die Vorstellung eines solchen unpersönlichen und abstrakten

Subjekts nicht entwickeln, weil hier eine Offenheit und Mannigfaltigkeit der

gesellschaftlichen Verkehrsverhältnisse nicht bestand, »selbstversorgende ge-

schlossene Wirtschaften« das Zunftsystem usw. diese einschränkten. Dem

entsprach ein Rechtssystem, in dem jedes (subjektive) Recht als ein Privileg be-

stand und »jede Stadt, jeder Stand, jede Zunft […] nach eigenemRecht«302 lebten.

Hingegen nimmt, sind einmal die »bürgerlichen Verhältnisse vollentwickelt«,

die »Norm die logisch vollendete Form des abstrakten allgemeinen Gesetzes

an«.303Die inmannigfaltigerWeisemiteinander verkehrenden Subjekte sind alle

derselben, einheitlichen Ordnung, der »unpersönliche[n] Abstraktion der mit

idealer Gleichmäßigkeit und Ununterbrochenheit in Raum und Zeit wirkenden

Staatsmacht«304 unterworfen.

Diese Ordnung, der der Verkehr unterworfen ist, ist aber nun bei den klassi-

schen Ökonomen des Kapitalismus eben nicht eine, die ihn zu bestimmen sucht,

sondern ihn vielmehr seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten überlassen will. Eben

dieser Entregulierung der Interaktionen dient die Reduktion des Rechtssubjekts

auf die abstrakte, unpersönliche Form. Die Sphären des Staates und der Gesell-

schaft werden voneinander abgesondert. Die Herrschaft »bekommt einen aus-

geprägt juristischen Öffentlichkeitscharakter«, neben dem »unabhängig von ihr

Verhältnisse entstehen, diemit demTauschakt zusammenhängen, das heißt pri-

vate Verhältnisse par excellence«; sie wird »zu einer gesellschaftlichen, öffentli-

chen Gewalt, zu einer Gewalt, die das unpersönliche Interesse der Ordnung ver-

tritt«.305Staat undRecht garantierennichtmehr als dieGeltungder zwischenden

Individuen stattfindenden Rechtshandlungen (Verträge). Die Rechtsverhältnisse

schaffen eine gewisse Kalkulierbarkeit, insofern sie das Einhalten von Verträgen

und die Anerkennung von Eigentumsverhältnissen absichern und sich zugleich

der Staat auf die Funktion dieser Absicherung beschränkt; diese Kalkulierbar-

keit bezieht sich jedoch lediglich auf dieMikroebeneder Interaktion individueller

ökonomischer Akteure undbedeutet jedochnicht eineBestimmungderEreignis-

se und Entwicklungen des gesellschaftlichen Verkehrs in seiner Totalität durch

das Recht. Dass das bürgerliche Recht als ein Recht der Freiheit und Selbstbe-

stimmung ausgesprochen werden kann, setzt voraus, dass dies aus der Perspek-

tive eines Subjekts getan wird, das über die eben nicht rechtsförmigen – ökono-

302 Ebd., S. 119.

303 Ebd., S. 121.

304 Ebd., S. 118.

305 Ebd., S. 137.
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mischen –Mittel dafür verfügt, in diesem ungeregelten Geschehen die Kontrolle

zu behalten über das eigene Leben und die es unmittelbar betreffenden Vorgän-

ge. In der Verabsolutierung dieser Situation besteht eben die dem bürgerlichen

Recht innewohnenden ideologische Operation.

Das Recht also stellt die Form des Verkehrs dar, indem es die allgemeinen An-

sprüche und Verpflichtungen der Subjekte definiert und deren Einhaltung absi-

chert; der Inhalt hat allerdings einen kontingenten, im Verhältnis zur bewussten

Regelung durch das Recht irrationalen Charakter, wie Georg Lukács in seiner be-

deutenden Abhandlung Geschichte und Klassenbewusstsein von 1923 argumentiert.

Seine Überlegungen zum abstrakt-formalen Charakter des bürgerlichen Rechts

sind dabei durchaus anschlussfähig an die Idee des Transzendentalsozialen Ad-

lers. Nach Lukács zeichnet das moderne Recht gegenüber früheren Rechtssyste-

men aus,

daß es in formaler Allgemeinheit auf alle irgend möglichen Ereignisse des Lebens beziehbar

und in dieser Beziehbarkeit voraussehbar, kalkulierbar sei. Selbst die dieser Entwicklung am

meisten gleichende, aber im modernen Sinne doch vorkapitalistische Rechtsentwicklung, das

römische Recht, ist in dieser Beziehung empiristisch, konkret, traditionell geblieben. Die rein

systematischen Kategorien[,] durch die erst die sich auf alles gleich ausbreitende Allgemein-

heit der rechtlichen Regelung zustande gebracht wird, sind erst in der modernen Entwicklung

entstanden.306

Diese Regelung in formaler Allgemeinheit nimmt nach Lukács gegenüber dem

Sozialen dieselbe Haltung der Kontemplation307 ein, die die neuzeitlichen

Wissenschaften und auch die Philosophie grundsätzlich gegenüber der Na-

tur einnehmen. Diese kontemplative Haltung hat zu ihrem Komplement den

Formalismus in der Methode der Erkenntnis. Die modernen Wissenschaf-

ten entdecken die Gesetzmäßigkeiten der Natur als kontingente Faktizitäten,

suchen sie jedoch zugleich in einen einheitlichen Zusammenhang, mit Kant

gesprochen in eine Synthesis der Einzelerkenntnisse zu bringen. Diese beiden

Momente desmodernenWeltverhältnisses stehen aber imWiderspruch: »Dieses

Prinzip der Systematisation [muß]«, so Lukács, »mit der Anerkennung irgend-

einer ›Tatsächlichkeit‹ eines ›Inhaltes‹, der aus dem Prinzip der Formgebung

– prinzipiell – und darum unableitbar und darum schlechthin als Faktizität

hinzunehmen sei, unvereinbar sein«.308

Genau mit diesem Spannungsverhältnis sieht sich nun aber auch das Recht

konfrontiert. Das Recht ist der gleichbleibende Rahmen, innerhalb dessen der

Fluss des gesellschaftlichen Verkehrs stattfindet, es steht als »stets Fertiges,

306 Lukács (1923): Geschichte und Klassenbewusstsein, S. 108.

307 Vgl. ebd., S. 109.

308 Ebd., S. 130.
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genau Fixiertes, also erstarrtes System den Einzelereignissen des gesellschaft-

lichen Lebens« gegenüber. Daraus entspringen »ununterbrochen Konflikte

zwischen der sich ständig revolutionär entwickelnden kapitalistischen Wirt-

schaft und dem erstarrten Rechtssystem«.309 Karl Renner hat diesen Prozess der

»fortwährende[n] Scheidung von Rechtsform und sozialer Materie«310 in seiner

einflussreichen Schrift Die soziale Funktion der Rechtsinstitute von 1904 aus mar-

xistischer Perspektive erstmals ausführlich behandelt. Mit der Entwicklung der

kapitalistischen Produktionsweise ändern sich die Bedingungen des ökonomi-

schen Verkehrs zwischen den Individuen, treten neue Güter und Verfahren des

Tausches und Modi der Arbeitsteilung ein, wodurch sich auch ändert, was unter

die gleichbleibenden Rechtsbegriffe subsumiert wird. Die ökonomische Einheit

des Hauses in der einfachen, vorkapitalistischen Warenproduktion etwa ist als

Eigentumsobjekt in seiner kompakt-einfachen Beschaffenheit stark unterschie-

den vom industriellen Betrieb. Das Eigentum verliert seine »Selbstständigkeit

und Selbstgenügsamkeit, es übt seine Funktion nur in ständiger Verbindung

mit anderen Rechtsinstituten aus«, nämlich »Eigentum-Lohnvertrag, Eigentum-

Kaufvertrag, Eigentum-Darlehen, Eigentum-Pacht etc.«, wodurch das »Ding in

die teils faktische, teils rechtliche Detention einer gesamten Reihe von Indivi-

duen« gerät, das »juristische Ding faktisch ein gemeinsames, gesellschaftliches

Ding«wird.311Das Eigentumsobjekt hat Kapitalform,und das Eigentumsverhält-

nis mit dem Anspruch auf die generierten Mehrwerttitel steht in einem Span-

nungsverhältnis zu multiplen anderen Verfügungsverhältnissen, insbesondere

zur Verfügung der Lohnarbeiter über ihre eigene, in den kapitalistischen Betrieb

integrierte Ware, die Arbeitskraft. Zur Verfügung des Eigentümers über sein

Kapital gehört dann auch die Installierung eines Disziplinarregimes im Betrieb,

eine »Arbeitsverfassung«312 und staatsähnliche Verhältnisse bilden sich aus, und

dieWahrung des Kapitals als Eigentumsobjekt hängt letztlich davon ab, ob diese

309 Ebd., S. 108.

310 Renner (1904): Die soziale Funktion der Rechtsinstitute, S. 7.

311 Ebd., S. 73.

312 Korsch (1968): Arbeitsrecht für Betriebsräte, S. 26. Karl Renner beschreibt die Etablierung einer nicht-

verrechtlichten Herrschaftsbeziehung wie folgt: »Dem Eigentumsrecht wächst […] eine neue soziale

Funktion zu. An das Recht der totalen Herrschaft einer Person über eine körperliche Sache schliesst

sich – ohne jeden Normwandel, unter der Schwelle des Kollektivbewusstseins – ein ›faktisches Recht‹,

ein Recht, das nicht Satzung ist, eine Befehlsgewalt, die Macht, verbindliche Imperative zu erlassen.

Und das Motiv dieses Imperiums? Das Kapital will und muss sich selbst verwerten.« Dabei entwickelt

das »Institut Eigentum […] aus sich ein staatsähnliches Gebilde«; für die Arbeiter ist der »Arbeitsplan

[…] des Zwangsverbandes abstrakte ideelle Norm,wie dieNormder Staatsbürger dasGesetz«.Rationa-

le Organisation und Bewusstlosigkeit und Naturhaftigkeit der Prozesse widersprechen sich also nicht;

es sind bloß die Naturgesetze der Kapitalverwertung, die die Organisation ausführt. Renner (1904): Die

soziale Funktion der Rechtsinstitute, S. 36 f.
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Verfassung durchgesetzt werden kann oder nicht. Damit kommt dem Staat die

Aufgabe zu, diese Staaten im Staat zu regulieren, was in der bürgerlich-kapita-

listischen Gesellschaft allem voran bedeutet, die Bedingungen zu schaffen, die

die Durchsetzung und Instandhaltung einer die Verwertung des Kapitals ermög-

lichenden Arbeitsverfassung garantieren. Der Inhalt des rechtlichen Schutzes

des Eigentums ist damit ein gegenüber vorkapitalistischen Verhältnissen völlig

neuer, auch wenn der Rechtsbegriff der gleiche geblieben ist.

Das Recht verhält sich »kontemplativ« gegenüber diesen Prozessen, insofern

es nicht ihre Ursache ist; aber es sucht sie gleichzeitig, sind sie einmal vollzogen,

in dasNetz seiner Begriffe undRegeln einzufügen, es gleichsamgemäß dieser zu

rationalisieren. Auch hier verfährt das Recht analog zur modernenWissenschaft

und Philosophie. Das Bestehen der Philosophie,

der klar erkannten und so festgehaltenen Irrationalität des Begriffsinhalts (der Gegebenheit),

zum Trotze ein rationelles System zu errichten, mußte methodisch in der Richtung auf eine

dynamische Relativierung dieser Gegensätze wirken. Auch hier ging freilich die moderne Ma-

thematik alsmethodisches Vorbild voran.Die von ihr beeinflußten Systeme (besonders das von

Leibniz) fassen die Irrationalität des Gegebenen als Aufgabe. Und in der Tat erscheint für die

Methode der Mathematik jede Irrationalität des vorgefundenen Inhalts nur als Anstoß, jenes

System der Formen, womit die bisherigen Zusammenhänge erzeugt worden sind, so umzuge-

stalten, so umzudeuten, daß der auf den ersten Anblick als »gegeben« erscheinende Inhalt nun-

mehr ebenfalls als »erzeugt« erschiene, daß die Faktizität sich in Notwendigkeit auflöse.313

Es findet also in der bürgerlichen Gesellschaft ein laufender Prozess des Ein-

fügens des »irrationalen« Neuen in jene geltenden Formen und Begriffe statt,

die die rechtlichen Voraussetzungen für die kapitalistische Warenzirkulation

darstellen. Das Recht wäre damit als eine Art ideologisch-technischer Apper-

zeptionsapparat zu beschreiben, dessen Funktion in der »Anpassung der Le-

bens- und Arbeitsweise und dementsprechend auch des Bewußtseins an die

allgemeinen gesellschaftlich-ökonomischen Voraussetzungen der kapitalisti-

schen Wirtschaft«314 bestünde; und auch die synthetische Einheitsstiftung des

sozialen Verkehrs nach Maßgabe der etablierten Rechtsbegriffe als Statthal-

tern der kantischen Verstandesbegriffe unter Ausschaltung »alles Irrational-

inhaltliche[n]«.315

Diese beinhaltet natürlich auch die bürgerliche Sozialpolitik, wie sie bei

Stammler und Menger vertreten wird. Zwischen Recht und sozialer Materie

besteht dabei durchaus eine Wechselwirkung: Das Ding an sich Kants, »das die

Grenze oder Schranke des abstrakten, formal-rationalistischen ›menschlichen‹

313 Lukács (1923): Geschichte und Klassenbewusstsein, S. 131.

314 Ebd., S. 110.

315 Ebd., S. 141.
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Erkenntnisvermögens darstellt«,316 ist dem Erkennen transzendent, unerreich-

bar; aber durch die Affizierung der Sinne geben sie dem Erkenntnisvermögen

einen Anlass, tätig zu werden, so wie das »Irrational-Inhaltliche« des Rechts

Anlass für die Fortentwicklung des Rechts in Gesetzgebung und Rechtsprechung

ist. Gegenüber dem Inhalt besteht keine Souveränitätsstellung, sondern eine

Dynamik des permanenten Herausgefordertseins und der Annäherung an das

Konkrete, deren Motor die Anspruchsformulierungen der Subjekte sind. Im

Zuge dieses Prozesses wird die abstrakte Gleichsetzung des Ungleichen, die der

frühe Marx dem bürgerlichen Recht vorwarf, von diesem sukzessive korrigiert.

So schreibt AntonMenger inDas bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen zu

Beginn des 20. Jahrhunderts mit Blick auf die Entwicklung der vorhergehenden

Jahrzehnte:

Indemman alle Staatsbürger ohne Rücksicht auf ihre persönlichen Eigenschaften und auf ihre

wirtschaftliche Lage völlig gleich behandelte und zwischen ihnen einen zügellosenWettbewerb

zuliess, bewirkte man zwar, dass die Gütererzeugung ins Unendliche stieg, zugleich aber auch,

dass die Armen und Schwachen an den gesteigerten Gütermengen nur einen sehr geringen An-

teil hatten. Daher die neue wirtschaftliche und Sozialgesetzgebung, welche bestrebt ist, den

Schwachen gegen den Starken zu schützen und ihm an den Gütern des Lebens wenigstens ei-

nen bescheidenen Anteil zu sichern.Manweiss eben heute, dass es keine grössere Ungleichheit

gibt, als das Ungleiche gleich zu behandeln.317

Das Recht wird gleichsam aktiviert und zur Weiterentwicklung gebracht durch

die unvorhersehbare, »irrationale« Emergenz neuer Erscheinungen des sozialen

Lebens. Aber die Aussprache von deren Bedeutung erfolgt mittels der ihm ein-

geschriebenen Grundbegriffe. Dies trifft auch dann zu, wenn diese rechtliche

Formgebung nicht monologisch stattfindet, sondern als Resultat eines Verhan-

dlungsprozesses zwischen Interessengruppen. Die Sozialpolitik in bürgerlichen

Demokratien ist eben dies: Resultat eines Konflikts zwischen Interessenpartei-

en, die den Warencharakter der Arbeit nicht in Frage stellen, sondern lediglich

über die Frage streiten, welche Schranken der Preisbildung auf Arbeit gesetzt

werden sollen, womit der Streit eben ganz im Rahmen der bestehenden Eigen-

tumsordnung bleibt.

Eine solche fortlaufende Einfügung des Neuen in bestehende Kategorien

könnte als Automatisierung desDenkprozesses gefasst werden, der die Kohäsion

der sozialen Interessen und Zwecke herstellt. Die Krise der sozial-transzen-

dentalen Ideologie tritt hingegen in dem Moment ein, in dem die »Mißachtung

des Konkreten an der Materie der Gesetze«318, die Nicht-Adäquatheit und la-

316 Ebd., S. 127.

317 Menger (1908): Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen, S. 30.

318 Lukács (1923): Geschichte und Klassenbewusstsein, S. 112.
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tente Gewaltsamkeit der Formgebung durch das Wuchern einer nicht weiter

kontrollierbaren, nicht weitermittels der gegebenen Begriffe deut- und systema-

tisierbaren Erfahrung offenbar werden. Diese Krise, in der sich die »irrationale«

Materie von der »rationalen« Form ablöst und verselbstständigt, ist ein potentiell

revolutionärer Moment. Er mündet in eine Neukonstituierung des Sozialen

ein, wenn das, was sich hier in den etablierten Begriffen nur als irrationaler

Ausbruch und Wucherung aussprechen lässt, als bestimmte Negation eben

dieser Formen wiederum rationalisiert wird. Die Aufhebung der »Gegenständ-

lichkeitsformen der gegenwärtigen Gesellschaft«, die natürlich »keine einfache

Gedankenbewegung« sein kann, sondern »sich zu ihrer praktischen Aufhebung

als Lebensformen der Gesellschaft erheben« muss, wäre »nichts anderes […] als

das Zuendedenken, als das Bewußtwerden und Bewußtmachen der Bewegung,

die die immanente Tendenz dieser Formen bildet«.319 Dieses Zuendedenken

ist der Inhalt des revolutionären Klassenbewusstseins nach Lukács, der Hegels

Dialektik für das Proletariat gegen Kant und das bürgerliche Denken in Stellung

bringt. Das Proletariat ist eben die im Moment der Krise die Form zu sprengen

fähige Materie, die sich aber nicht bloß als Nicht-Form, sondern als neue Form

zu begreifen hat; eine Form allerdings, die nicht mehr dem Inhalt als fremde

gegenübersteht und zugleich diesen sich unterordnen soll, sondern die diesem

vollständig adäquat ist, weil sie aus der im Proletariat gewonnenen Selbsttrans-

parenz des Sozialen, dem »identischen Subjekt-Objekt«,320 hervorgeht. »Die

Selbsterkenntnis des Proletariats ist« nämlich,wie Lukács schreibt, »zugleich die

objektive Erkenntnis desWesens der Gesellschaft«, die »Verfolgung der Klassen-

ziele des Proletariats […] zugleich die bewußte Verwirklichung der […] objektiven

Entwicklungsziele der Gesellschaft, die aber ohne sein bewußtes Hinzutun abs-

trakte Möglichkeiten, objektive Schranken bleiben müssen.«321 Es ist jener Teil

der Gesellschaft, der, wie Marx und Engels in Die deutsche Ideologie andeuten,

bereits im Kapitalismus die neuen Formen im Keim entwickelt322 und sie im

Moment der revolutionären Krise mit Macht gegen die Form der bürgerlichen

Gesellschaft durchsetzt. Er sucht dabei noch eine Form des Zusammenschlusses,

der, soll noch Gesellschaftlichkeit als Form des Zusammenwirkens bestehen,

auch einer desWillens sein muss, jedoch nicht länger die Form des Rechtes hat.

Die Rechts- und Ideologiekritik und insbesondere die Konzeption der Dikta-

tur des Proletariats Adlers kann als eine Umsetzung dieses Zuendedenkens ver-

319 Ebd., S. 194.

320 Ebd., S. 162.

321 Ebd., S. 165.

322 »Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die

Wirklichkeit sich zu richten haben [wird].Wir nennendenKommunismus diewirklicheBewegung,wel-

che den jetzigen Zustand aufhebt.« Marx/Engels (1969): Die deutsche Ideologie, S. 35.
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standen werden, das Lukács in hegelianischen Begriffen als bestimmte Negati-

on der bürgerlichen Lebensform bezeichnet, das beim ungarischen Philosophen

aber vor allem in politisch-pragmatischer Hinsicht nicht eingelöst wird. An die-

ser Stelle ist wieder auf den austromarxistischen Philosophen zurückzukommen

und zu fragen, wie dieser einen solchen Zusammenschluss versteht.

8.3.4 DieWahrheit von Recht und Staat jenseits von Recht und Staat

Mit dem Marx seit der Deutschen Ideologie teilt Adler die Kritik der Politik als

staats- und ideologievermittelter Herstellung sozialer Integration. An den de-

mokratischen Revolutionen nach dem Ersten Weltkrieg und der Errichtung

parlamentarischer Demokratien bemängelt er, dass sie eben bloß politische sei-

en. Der »Mechanismus des Klassenstaates«, so Adler 1922, bringe »es notwendig

mit sich […], daß in politischer Form stets nur Teilinhalte des gesellschaftlichen

Zusammenhanges auftreten, die sich aber als Allgemeininhalte ausgeben«.323

Daher sei für die Arbeiterschaft von den bürgerlich-demokratischen Losungen

von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht viel zu erwarten, argumentiert der

Austromarxist in der früheren Kampfschrift Demokratie und Rätesystem von 1919,

sie müssen »bloße Worte ohne Inhalt« bleiben, wenn »wirtschaftliche Gleichheit

fehlt«.324Neben Punkten, die imWesentlichen Reformulierungen der Positionen

vonMarxundEngels gegenüber Politik undStaat sind,findet sich inAdlersKritik

auch eine Stoßrichtung, die ihren Ursprung bei Rousseau hat. Das Konzept des

volonté générale (der »Gemeinwille«, der »allgemeine Wille«325), das bei Rousseau

eine Leitidee demokratischer Politik darstellt, wird von ihm gegen die »bloß

politische« bürgerliche Demokratie in folgender Passage in Stellung gebracht,

die als Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen zu Adlers politischen Ideen

dienen soll:

Nicht dieDemokratie als Ideewirdbekämpft, sonderndieDemokratie imkapitalistischenStaa-

te.Diese,und sei sie die verfassungsmäßig radikalste,wird als ein völlig ungeeignetesMittel der

Verwirklichung jener Idee der Selbstbestimmung des Volkes bloßgestellt. Und dies ist deshalb

derFall,weil derDemokratie imkapitalistischenStaatedieGrundvoraussetzung fehlt,unterder

allein eine Selbstbestimmung des Volkes möglich ist, das einheitliche Volk. Im kapitalistischen

Staate gibt es streng genommen noch kein Volk, sondern nur eine Bevölkerung, die weder eine

wirtschaftliche, noch eine kulturelle, noch eine ideologische Einheit darstellt, sondern vielmehr

in jeder dieser Richtungen eine Zerrissenheit von Klassen.Wie sehr auch durch politischen Ra-

dikalismusdie verfassungsmäßigeRechtsgleichheit entwickelt seinmag,wie immerdemärms-

323 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 272.

324 Adler (1919): Demokratie und Rätesystem, S. 4.

325 Ebd., S. 8.
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ten Proletarier in politischer Beziehung das gleiche Recht ebenso zugesichert seinmagwie dem

reichsten Unternehmer oder Grundbesitzer, in wirtschaftlicher und sozialer Beziehung schafft

die ökonomischeUngleichheit solcheGegensätze, daß jeder Sinn derDemokratie, das heißt der

Bildung eines einheitlichen Volkswillens, verloren gehenmuß. An dessen Stelle tritt die brutale

Majorisierung.326

Im Moment der historischen Durchsetzung der gleichheitlichen politischen Be-

teiligung, nach Cohen die formale Bedingung für die authentische Realisierung

des allheitlichen Zusammenschlusses, beginnt Adlers vehementer, bis an sein

Lebensende 1937 geführter Kampf gegen die politische Demokratie. Die Hinter-

gründe für das für einen Marxisten eher ungewöhnliche affirmative Aufgreifen

des Volksbegriffs sind die Benennung der neuen politischen Ordnung als »Volks-

staat«327, die Postulierung des klassenübergreifenden Eigentums am Staat und

die Aufforderung zur Loyalität zum neuen verfassungsmäßigen Boden seitens

der sozialdemokratischen Parteien und die Hoffnung darauf, im Rahmen der

parlamentarischenDemokratie zur Verwirklichung des Sozialismus schreiten zu

können. Gegen Gemeinschafts- und Einheitsvorstellungen wird der Gegensatz

der ökonomischen Interessen, gegen die Vorstellung einer Herbeiführung des

Sozialismus auf dem Weg demokratischer Wahlen, wie sie nach dem Weltkrieg

nicht nur Revisionisten wie Bernstein, sondern auch ein orthodoxer Marxist

wie Kautsky vertraten, wird die sich vor allem in Österreich für längere Zeit

abzeichnende »brutale Majorisierung« durch die bürgerlichen Parteien ins Feld

geführt.

Dass in der politischen Demokratie der Streit auf Dauer gestellt wird und

Entscheidungen nicht durch einstimmigen Konsens, sondern per Mehrheits-

entscheidungen gefällt werden, dürfte indes zur Zeit der Veröffentlichung von

Adlers Schrift die wenigsten ihrer Verfechter schockiert haben. Tatsächlich ar-

gumentierte Rousseau bereits, dass über den Gesellschaftsvertrag selbst hinaus

nur Stimmenmehrheiten notwendig seien, worauf Adler selbst hinweist.328 Der

entscheidende Punkt ist jedoch, dass der Streit und die Überstimmung in un-

terschiedlichen Zusammenhängen eine unterschiedliche Bedeutung haben. In

einer Gesellschaft ohne Klassengegensätze hätten sie den Charakter von »mehr

oder minder sachlichen Meinungsverschiedenheiten über Zweckmäßigkeit und

Dringlichkeit vorgeschlagener Entscheidungen«, die Abstimmung würde »zu ei-

nem bloßen Akt gesellschaftlicher Verwaltung oder Geschäftsführung«. In einer

Gesellschaft aber, wo die »Grundvoraussetzung« des »einheitlich[en] Volk[es]«

und der »Solidarität [der] Interessen« fehlt, stehen hinter den Meinungsver-

326 Ebd., S. 7.

327 Vgl. Bruendel (2003): Volksgemeinschaft oder Volksstaat, S. 93–142, 219–300.

328 Adler (1919): Demokratie und Rätesystem, S. 8; Rousseau (1968): Der Gesellschaftsvertrag, S. 154.
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schiedenheiten falsche Motive; hier »organisieren« sich die Abstimmungen von

den »Lebensgegensätzen […] im Volksganzen« aus, hier hat die Majorisierung

den Charakter der »Vergewaltigung von Lebensinteressen«329 der einen Gruppe

durch die andere.

In einer späteren Schrift von 1926 unterscheidet Adler, dieser Argumentati-

onslinie folgend, einen »Friedensbegriff« der Demokratie von einem »Kampfbe-

griff«: Ersterer geht von der »Solidarität eines Ganzen« aus, »das auf der frei-

enMitbestimmung aller seiner Glieder beruht«, letzterer »entspringt […] aus der

Gegensätzlichkeit der Interessen in der Gemeinschaft […], zu deren Austragung

die politischeGleichberechtigung verlangtwird«.330Adler zieht nicht in Betracht,

dass gerade in der Reglementierung des Kampfes der eigentliche Wert der De-

mokratie liegen könnte, d.h. in der Einigung auf einen friedlichen Modus der

Austragung bleibend trennender Gegensätze. Auch liegt ihmdie vonHans Kelsen

und anderen vertreteneErwartung fern,dass aus diesem friedlichenKonfliktmo-

dusmit seinen spezifischenRegeln auch eine substantiellereEinheit hervorgehen

könnte.331

Die Berufungen auf das Allgemeininteresse, die Unmöglichkeit, politische

Maßnahmen durch ein Partikularinteresse zu rechtfertigen, erschienen im

Lichte der Ethik Cohens noch als politischer Ausdruck des reinen Willens. Die

Hypothesis des Genossenschaftsgedankens lässt sich bei Cohen als der poli-

tischen Demokratie eingelagerte Norm und Methode verstehen, mittels der

eine in Interessengegensätze gespaltene Gesellschaft zu immer solidarischeren

Zuständen gelangen würde. Der Glaube an die Ausgleich schaffende Kraft der

demokratischen Verfahren gründet im Vertrauen darauf, diese Brüche durch

den Vollzug eines Aushandlugs- und Erkenntnisprozesses zu überwinden und

die Urteile über das, was den Einzelnen zur Garantie ihrer selbstzweckhaften

und freien Existenz gewährleistet werden muss, vom Einfluss von partikularen

Eigeninteressen und Ideologie progressiv zu läutern.

329 Adler (1919): Demokratie undRätesystem,S. 8. Zur Kritik des demokratischen Abstimmungsverfahrens

als »Akt gesellschaftlicher Verwaltung« siehe auch Theodor Litts Individuum und Gemeinschaft von 1919.

Litt betrachtet die Abstimmung auf der Basis des allgemeinen und gleichen Wahlrechts als »grund-

legendes Element aller rationaler Gesellschaftstechnik«, die den Allgemeinwillen als Legitimations-

grundlage demokratischer Machtausübung und Gesetzgebung zu objektivieren vermag. Dieser Ge-

meinwille sei aber nicht Ausdruck substantiellerWillensgemeinschaft, sondern objektives Ergebnis ei-

ner Aggregation von individuellen Präferenzen, sei also »nicht erlebt, nur errechnet«. Indem die Ab-

stimmung »dem einen Teil dieses Ganzen eine über das Ganze hin sich erstreckendeWillensmacht ver-

leiht«, schließt sie »den anderen ebenso vollständig von jeder Bestimmung über das Ganze aus«. Litt

stellt aber keinen Weg zur Herstellung substantieller Willenseinheit in Aussicht, wie es Adler tut. Vgl.

Litt (1919): Individuum und Gemeinschaft, S. 121 f., 124.

330 Adler (1982): Politische oder soziale Demokratie, S. 51.

331 Siehe dazu den folgenden Abschnitt 9 dieses Buches.
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Diesen Glauben an eine aufgeklärte deliberierende Öffentlichkeit hatte der

jungeMarx gehegt und später aufgegeben. Auch für Adler ist der Ausgangspunkt

des politischen Denkens nicht das Vertrauen in den öffentlichen Vernunftge-

brauch, sondern das Faktum der Ideologie als einer Machtform. Die Sprache

der Politik mit ihren Anrufungen des Rechtsideals und des Gemeinwesens wird

als »ideologische Form der Vergesellschaftung«332 des Bewusstseins abgelehnt.

Diese stellt nur eine beschränkte und entfremdete Realisierung des transzen-

dental-sozialen Vermögens dar, das im Zentrum von Adlers Sozialtheorie steht.

Hermann Cohen sprach vom Erziehungswert des Staates bei der Ausbildung des

sozialen Selbstbewusstseins und der »Bestimmtheit und Exaktheit« des Rechts,

in der der Begriff des allheitlichen Zusammenschlusses enthalten ist.333 Marx’,

Engels und Adlers Antwort darauf wäre, dass die Allheit nicht an den Staat und

das Recht gebunden ist und dass im Gegenteil das an Zwangsbewehrtheit und

Abstraktion gebundene Recht nur eine defizitäre Form ihrer Einlösung erlaubt.

Die Rede Engels vom »Absterben des Staates«334, die schon vom frühen, »radikal-

demokratischen« Marx mit der These des Zusammenfallens von »politischem«

und »bürgerlichem Dasein«335 vorweggenommen wurde, bedeutet nicht die

schlichte Negation des Werts der vergesellschaftenden Leistung von Staat und

Recht, wie sie im Anarchismus zu finden ist, sondern das Postulat der Möglich-

keit ihrer künftigen, bestimmte Bedingungen voraussetzenden authentischen

Verwirklichung an einer anderen Stelle, d.h. jenseits von Recht und Politik.

Dies macht Adler in einer Rede über »Die Staatsidee Lassalles« deutlich, in

der er gegen,sichMarxverpflichtet sehende, jedochallzupauschaleAbwertungen

des Staates einwendet, dass dasWort Staat eine »Doppelbedeutung« habe, näm-

lich »einmal eine gegebene Institution«, einmal »eine geschichtliche Aufgabe« zu

bezeichnen. Bei der

rein kausal-genetischen Analyse, wonach jede bestehende Staatsform sich als bloßes Produkt

des Klassenkampfes ergab, bestand eine theoretischeGefahr, der auch viele erlegen sind, die ei-

genartigeWesenheit zu negieren oder doch zu übersehen, in welcher jede Staatsform, auch die

ammeisten despotische, als eine Organisationsformmenschlicher Gemeinschaft selbst für das

Bewußtsein der Beherrschten auftritt. Hier war es nötig, auf jene Elemente der Sozialisierung

und Solidarisierung hinzuweisen, die jede Staatsform als gesellschaftliche Lebensform über-

332 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 55.

333 Cohen (1904): Ethik des reinenWillens, S. 242.

334 Engels (1973): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zurWissenschaft, S. 224.

335 Marx (1973): Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S. 178.
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haupt erst möglich machen und gleichsam als die Keime des Sozialen seine immer höheren

Formen hervortreiben.336

Unterden »Elemente[n] derSozialisierungundSolidarisierung« ist das transzen-

dental-soziale Potential zu verstehen, sich als Teil einer Gesamtheit wesensglei-

cher Subjekte zu verstehen und sich mit dieser in ein Verhältnis des Zusammen-

wirkens zu setzen, das in Staat und Politik nur eine begrenzte oder entfremdete

Verwirklichung findet, aus der er sich erst zurückgewinnenmuss.337

Der auf Ungleichheit und materiellem, aber rechtlich unausgesprochen blei-

bendem Zwang beruhende ökonomische Verkehr und der im Recht stattfinden-

de gleichheitliche Zusammenschluss sind in der bürgerlichen Gesellschaft nicht

voneinander zu trennen. »Gesellschaft und Staat sind für den Marxisten nicht

zwei verschiedene Dinge« oder auch »Wesenheiten«, der Staat ist eben nur die

Form, in der die Gesellschaft existiert, lautet es bei Adler.338Die Formmuss aber

nicht nur als Existenzweise imSinnederAktuierung eines derMaterie immanen-

ten Potentials verstanden werden, sondern auch in der zweiten Bedeutung, die

sie bei Aristoteles hat, als Intelligibilitätsgrund. Im Medium von Staat und Poli-

tik lassen sich aber nur verstellte Begriffe der Interdependenzen und Interaktio-

nen erreichen, auf denen das Gemeinwesen basiert und aus denen es hervorgeht.

Sie dienen dazu, Potentiale der Vergesellschaftung und Solidarisierung in einer

bestimmten Gestalt zu verfestigen, es auf ein bestimmtes Maß zuzuschneiden.

Dies geschieht auf demWeg der epistemischen Verstellung des Substrats durch

die Form. Karl Renner schreibt 1904, »Mittel und Angriffspunkt des Rechtes« sei

der »isolierte Individualwille,aberdas,wases zubindenvornimmt,seinSubstrat,

seineUnterlage, ist der organischeZusammenhangderMenschenuntereinander

undmit der Natur«.339

Die politische Demokratie bewegt sich in den Bahnen des Rechtsgedankens,

indem sie die Individuen, die Produkte der ökonomischen Unterlage sind, zum

Zusammenschluss im Namen einer Vorstellung vom Allgemeinwohl, einer Aus-

deutungdesWürde- undGerechtigkeitsbegriffs auffordert.Anstelle dessenmuss

aber der direkte Eingriff in die ökonomischeGrundlage erfolgen,welche die Viel-

heit der Individuen mit ihren jeweiligen Interessen generiert. Der Unterschied

zwischen dem »ideologischen« und »politischen« und dem von Adler vertretenen

revolutionär-marxistische Zugriff auf die gesellschaftliche Welt kann im Rück-

336 Adler (1919): Klassenkampf gegen Völkerkampf, S. 30. Zum Staatsdenken Adlers im Verhältnis zu den

großen Antipoden Lassalle und Marx vgl. den hervorragende Aufsatz von Wolfgang Pircher: Pircher

(2005): Der umkämpfte Staatsapparat.

337 Vgl.Marx (1968): Ökonomisch-philosophische Manuskripte, S. 185.

338 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 33 f.

339 Renner (1904): Die soziale Funktion der Rechtsinstitute, S. 107.
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griff auf Kant so erläutert werden, dass ersterer sich – in Entsprechung zum Er-

kenntnisprozess bei Kant – dem transzendenten, irrationalen »Ding an sich« der

gesellschaftlichen Interaktionenund Interdependenzennur vermittels einesPro-

zesses der Bildung und laufenden Revision von Vorstellungen nähern kann, die

letztlich in den Kategorien des bürgerlichen Rechts ihre »rationale« Grundlage

haben (Vertragsfreiheit, Eigentumusw.), während letzterer den Schleier der Vor-

stellungen durchbricht und das Ding an sich theoretisch und praktisch erreicht.

Er ist damit imstande, eine wahre anstelle einer scheinbaren, immer nur prekären

Synthese der gesellschaftlichen Kräfte herzustellen, des Realsubstrats der poli-

tischen Vorstellungen mächtig zu werden, und Aufgaben zu lösen, die auch ein

»progressiver« politischer Zugriff auf die sozialeMaterie nicht zu bewältigen ver-

mag,wie das Schicksal von sozialen Rechten, aber auch die brüchige Loyalität ge-

genüber dem demokratischen Verfassungsstaat in ökonomischen Krisen immer

wieder zeigen.

Der Zugriff erfolgt aber durch niemanden anderen als die Gesellschaft selbst.

»Die Gesellschaft ist souverän als Gesetzgeber«, sie muss aber deshalb nicht

schon »ebenso souverän in der Praxis«340 sein, schreibt Renner ähnlich kritisch

gegen die politische Demokratie gewendet. Um dies zu erreichen, erfolgt ein

Wechsel vom Paradigma der Ideologie zu jenem der Technik. Die Allheit der

sozialen Verbundenheit wird authentisch oder wahrhaft realisiert, wenn sie zum

Attribut dieses ökonomischen Verkehrs wird, womit der substitutive Zusam-

menschluss im Medium des Rechts obsolet würde. Mit Blick auf diesen Zustand

könnte dann gesagt werden, dass »nunmehr alle gesellschaftliche Bindung des

Individuums ihm nicht mehr als eine unbegriffene, gleichsam äußere Macht

entgegentritt«. Sie würden sich vielmehr, so Adler 1922, »aus den klar durch-

schauten eigenen, ja von ihm mit seinen Gesellschaftsgenossen selbst bewußt

geschaffenen Lebensverhältnissen«341 ergeben.Die »Aussprache« der Allheitwäre

dann jedoch keine politische mehr, sie wäre überhaupt nicht mehr Sache einer

diskursiv-begrifflichen Operation, sondern eine Struktur des gesellschaftlichen

Verkehrs und der Produktionsverhältnisse. Die Allheit wäre eine verbindende

Produktionstätigkeit, das Denken der Allheit wäre nicht eines, das ständig den

vorbewusst sich vollziehenden Wandlungen der gesellschaftlichen Beziehungen

hinterhereilt, sondern unmittelbar mit dem Vollzug dieser Tätigkeit identisch

ist. Nur mittels dieser würden die Menschen zur souveränen Gestaltung ihres

Zusammenlebens und ihrer Geschichte fähig, denn die Produktion generiert

ja die Vielheit, deren ungesteuerte Entwicklung die Krisen, Umbrüche und

Revolutionen der Geschichte hervorruft.

340 Ebd., S. 128.

341 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 273 f.
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»Die bürgerliche Ordnung ist Herrschaft über Menschen durch das Recht,

somit Befehl und Gehorsam, kurz Paragraph«, schreibt Karl Renner; »Herrschaft

über Ökonomie ist im Grunde keine Herrschaft mehr, sondern Entwerfen und

Durchführen eines Arbeitsplans, technische Idee und technische Arbeit.«Der So-

zialismus ist entsprechend Vergesellschaftung im Medium der wirtschaftlichen

Zusammenarbeit und der kollektiven Planung, eines »Arbeitsprogramms«342.

Die Frage stellt sich dabei, welches Maß es sein könnte, das zur Anwendung ge-

langt, wenn dieses nicht mehr rechtsförmig sein soll. Die Vergesellschaftung des

Bewusstseins wäre eben nicht mehr dadurch zu erreichen, dass der Einzelne an

ein allgemeines, abstraktesMaß angepasst und diesem unterworfen wird.Wenn

noch von einem Maß die Rede sein soll, dann darf es nicht mehr in einer vom

konkreten Individuum mit seinen Interessen und Bedürfnissen abgetrennten

Größe liegen. Wenn man die Produktionsverhältnisse als solche zum Ort oder

Medium der bewussten Vergesellschaftung im Sozialismus erklärt, die einlöst,

was die Politik nur in Form der Ideologie zu bewältigen vermag, muss auch die

Norm der Allheitlichkeit, die man vorher zumMaßstab des Rechts gemacht hat,

in die Sprache der Produktion der Ökonomie übersetzt werden. Man muss des

Weiteren eine Form der Kritik konzipieren, die sich nicht in Form von Rechtsan-

sprüchen äußert. Es muss schließlich geklärt werden, von welcher Position aus

diese Norm artikuliert und ihre Erfüllung beurteilt werden könnte.

Die Lösung für diese Aufgabe liegt in dem Gedanken der »radikalen Revolu-

tion«, in der die Durchsetzung der Interessen einer besonderen Gruppe gleich-

bedeutend ist mit der Abschaffung aller Sonderinteressen und damit der Motive

für die Unterdrückung und Benachteiligung einer gesellschaftlichen Gruppe

durch eine andere. Damit wäre das Eigeninteresse einer Gruppe auch allheitli-

ches Maß; ein veränderter, nämlich über die eigenen sozialen Abhängigkeiten

und Verbundenheiten aufgeklärter Egoismus, der mit totaler Sozialisierung

und Solidarisierung identisch wäre.343 Das proletarische Eigeninteresse ist die

geforderte Übersetzung der Allheit in die Sprache der Produktion und des öko-

nomischen Verkehrs, die proletarische Erfahrung der Standpunkt, von dem her

die Kritik der Zustände zu betreiben wäre. Diese Deckung von Eigeninteresse

und Solidarität liegt bekanntlich nach Marx und Engels in der historischen und

ökonomischen Sonderstellung des Proletariats begründet. Die dem Proletariat

zukommende Rolle des universellen Emanzipators, die in der 1844 erschienenen

Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie eher der Charakter einer po-

litischen Konstruktion zukommt, begründen Marx und Engels in der im selben

Jahr verfassten, allerdings erst 1932 erschienenDeutschen Ideologiewie folgt:

342 Renner (1917): Marxismus, Krieg und Internationale, S. 24.

343 Vgl. Adler (1922): Marxistische Probleme, S. 111.
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Nur die von aller Selbstbetätigung vollständig ausgeschlossenen Proletarier derGegenwart sind

imstande, ihre vollständige, nicht mehr bornierte Selbstbetätigung, die in der Aneignung ei-

ner Totalität von Produktivkräften und der damit gesetzten Entwicklung einer Totalität von

Fähigkeiten besteht,durchzusetzen.Alle früheren revolutionärenAneignungenwarenborniert;

Individuen, deren Selbstbetätigung durch ein beschränktes Produktionsinstrument und einen

beschränkten Verkehr borniert war, eigneten sich dies beschränkte Produktionsinstrument an

und brachten es daher nur zu einer neuen Beschränktheit. […] Bei allen bisherigen Aneignun-

gen blieb eineMasse von Individuen unter ein einziges Produktionsinstrument subsumiert; bei

der Aneignung der Proletarier müssen eine Masse von Produktionsinstrumenten unter jedes

Individuumund das Eigentumunter alle subsumiert werden.Dermoderne universelle Verkehr

kann gar nicht anders unter die Individuen subsumiert werden, als dadurch, daß er unter alle

subsumiert wird.344

Die proletarische Aneignung der gesellschaftlichen Produktionsmittel ist dieje-

nige, welche der letzten begrenzten Nutzung derselben durch eine privilegierte

Gruppe ein Ende setzt und sie somit in den Dienst der Gesamtheit stellt. Die

allheitliche Existenzweise selbstzweckhafter Individuen ergibt sich aus dem

Eigeninteresse der letzten von der Möglichkeit zur Selbstbetätigung abge-

schnittenen Klasse. Die Allheit des sozialen Zusammenschlusses wird nicht

dadurch realisiert, dass in Umkehrung der ursprünglichen formativen Wirkung

des bürgerlichen Rechts gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen das

Allgemeine quaRecht prozesshaft an die sich wandelnde Vielheit quaGesellschaft

angepasstwird,wie es in der sozialenReformpolitik geschieht, sonderndadurch,

dass sich die Gesellschaft in Gestalt des Proletariats revolutionär die Produkti-

onsmittel ihrer selbst gemeinschaftlich aneignet und sich dieser bedient. Der

solidarisch gemeinschaftlichen Existenzweise, nach der im Medium der Politik

gesucht wurde, und des Maßes des Menschen, das im Recht zum Ausdruck

gebracht werden und den gesellschaftlichen Beziehungen aufgeprägt werden

sollte, wäre man nun als Sache der direkten und bewussten Herstellung habhaft

geworden.345

Wie bereits bei Marx und Engels ist Adlers Ablehnung von moralischen und

rechtlichen Normbegriffen und von Politik und Staat, aber auch die Vorstel-

lung, die Logik des Eigeninteresses könnte die vergesellschaftende Funktion

der letzteren vollständig übernehmen, vom Denken Max Stirners geprägt,

dessen Wiederentdeckung in den 1890er Jahren prägenden Charakter für die

344 Marx/Engels (1969): Die deutsche Ideologie, S. 68.

345 Vgl. die gegen Feuerbach gerichtete anthropologische Leitthese aus derDeutschen Ideologie: Die »Summe

vonProduktionskräften,Kapitalienund sozialenVerkehrsformen,die jedes Individuumund jedeGene-

rationals etwasGegebenes vorfindet, ist der realeGrunddessen,was sichdiePhilosophenals ›Substanz‹

und ›Wesen des Menschen‹ vorgestellt, was sie apotheosiert und bekämpft haben«. Ebd., S. 35.
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marxistische Theoriebildung haben sollte.346 Die Klasse, so Adler in einer 1897

entstandenen, zu Lebzeiten unveröffentlicht gebliebenen Schrift über Stirner, ist

die »Vereinigung der bewussten Vertreter gewisser gemeinsamer Vitalinteres-

sen«, das »hervorstechende, das Wesen der Klasse ausmachende Merkmal« sei

»der Egoismus«. »Klassenegoismus« und Solidargedanke, der die wechselseitige

Abhängigkeit der Verwirklichung seiner Eigeninteressen von den Beziehungen

zu den Mitmenschen erkennt und sie daher in freier Kooperation verwirklicht,

können »nur in jener Klasse zusammenfallen […], derenWesen esmit sich bringt,

dass ihr Sieg alle Klassen beseitigt und an deren Stelle die Menschheit setzt, d. i.

die concrete Vereinigung aller Menschen als vital gleich interessierter«.347 Die

im kantischen Sinne hypothetischen Imperative der Interessenverfolgung füh-

ren, einmal unverstellt erkannt, zum egoistischen und dennoch allheitlich oder

menschheitlich entgrenzten Zusammenschluss. Die Normen von Recht und

Moral, die den egoistischen Menschen zum gesetzmäßigen, allheitlichen Han-

deln verpflichten sollen, werden gleichsam durch die konkreten Lebensvollzüge

einverleibt, wenn einmal das Eigeninteresse in dieser Weise über sich aufgeklärt

ist.

Es ist hier nicht weniger als von der Versöhnung von Sinnlichkeit und Mo-

ral die Rede, die Kant noch in das Jenseits verlegte, an das zu glauben die prak-

tische Vernunft dem Menschen gestatte. Die »Einheit von Ideal und Interesse,

vonMenschheitszielen und ökonomischem Klassenstandpunkt des Proletariats«

sei, führt Adler aus, »weder eine bodenlose Utopie noch eine beweislose Behaup-

tung […], sondern das Ergebnis einer […] mühseligen Arbeit wissenschaftlicher

Erkenntnis«.348 Kant und Marx werden dabei als Anfang und Endpunkt dieser

wissenschaftlichen Erkenntnisarbeit genannt. Es ist dabei insbesondere die Re-

ligionsphilosophie Kants, auf die sich Adler bezieht. Die Entwicklung von dieser

zum historischen Materialismus ist die von der idealistischen Moral zur kausal-

wissenschaftlich beschriebenen Dynamik der sozialen Interessen. Im Streit zwi-

schen Vertretern einer normativen Begründung des Sozialismus und orthodoxen

Marxisten über das Problem der Moral349 vertritt Adler die These, dass Marx in

strengwissenschaftlicher Kausalerklärung jene Entwicklung als reale soziale und

historische Dynamik dargelegt habe, die Kant als praktischen Vernunftglauben

gefasst habe.350

346 ZuMax Adlers Stirner Rezeption vgl. Pfabigan (1982): Max Adler, S. 14–27; Senft (2001): Einleitung.

347 Adler (2005): Max Stirner, S. 44 f.

348 Adler (1919): Klassenkampf gegen Völkerkampf, S. 33.

349 Einen guten Überblick über die Debatte geben die in Sandkühler/de la Varga (1974): Marxismus und

Ethik versammelten Beiträge.

350 Vgl. Adler (1975): Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik, S. 184–473.
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Was die Notwendigkeit des Sozialismus »kausal« betrachtet bedingt, ist kein

sich unbewusst über die Köpfe der historischen Akteure hinweg auswirkender

deterministischer Mechanismus irgendeiner Art. Adler ist sich durchaus be-

wusst, dass eine solche Vorstellung der Geschichte sich politisch in Form von

Quietismus und Attentismus auswirken kann, der sich damit bequemt, auf den

vonMarx angeblichprognostiziertenZusammenbruch zuwarten–eineHaltung,

die mit Blick auf die Zwischenkriegszeit der österreichischen Sozialdemokratie

vorgeworfen wurde.351 Es ist vielmehr die fatale Zuspitzung der dem Kapita-

lismus innewohnenden Antagonismen, die sich nicht nur im Kampf zwischen

den Klassen, sondern im Zeitalter des Imperialismus als Krieg zwischen den

Nationen und damit auch den nationalen Proletariaten äußert, die den Sozialis-

mus nicht kausal-mechanisch als notwendige Folge hervorbringt, sondern zur

existentiellen Notwendigkeit macht.

Auch hier weicht indes Adler nicht von der Marxschen Vorlage ab. In der

Deutschen Ideologie schreibenMarx und Engels 1844: »In der Entwicklung der Pro-

duktivkräfte tritt eine Stufe ein, auf welcher Produktivkräfte und Verkehrsmittel

hervorgerufen werden, welche unter den bestehenden Verhältnissen nur Unheil

anrichten, welche keine Produktionskräfte mehr sind, sondern Destruktions-

kräfte.«352Diese Destruktion wurde aber in erster Linie als eine das menschliche

Wesen und seine Potentiale betreffende gesehen. So heißt es beiMarx in der Rede

auf der Jahresfeier des »People’s Paper« von 1856:

In unsern Tagen scheint jedes Ding mit seinem Gegenteil schwanger zu gehen.Wir sehen, daß

die Maschinerie, die mit der wundervollen Kraft begabt ist, die menschliche Arbeit zu verrin-

gern und fruchtbarer zu machen, sie verkümmern läßt und bis zur Erschöpfung auszehrt. Die

neuen Quellen des Reichtums verwandeln sich durch einen seltsamen Zauberbann zu Quellen

der Not. […] In dem Maße, wie die Menschheit die Natur bezwingt, scheint der Mensch durch

andre Menschen oder durch seine eigne Niedertracht unterjocht zu werden. […] Dieser Ant-

agonismus zwischenmoderner Industrie undWissenschaft auf der einen Seite undmodernem

Elend und Verfall auf der andern Seite, dieser Antagonismus zwischen den Produktivkräften

und den gesellschaftlichen Beziehungen unserer Epoche ist eine handgreifliche, überwältigen-

de und unbestreitbare Tatsache.353

Das Bewusstsein des Widerspruchs zwischen den Potentialen der modernen

Technik und ihrer kapitalistischen Nutzung ist das Signum der proletarischen

Erfahrung und Perspektive auf die bestehende Gestalt der Gesellschaft. Das Pro-

letariat ist sich dieses Widerspruchs nicht zuerst theoretisch, sondern auf eine

351 Trotzki etwa erklärt den ganzen Austromarxismus zu einer »quietistischen Kirche«; vgl. Trotzki (1920):

Terrorismus und Kommunismus, S. 152 f.

352 Marx/Engels (1969): Die deutsche Ideologie, S. 69.

353 Marx (1961): Rede auf der Jahresfeier, S. 3 f.
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weit basalere Weise, nämlich in Form der physischen Not bewusst, die es trotz

der gegebenen technischen Mittel, diese abzuschaffen, zu ertragen hat. Der Not

kommt also jene Funktion des geschichtlichen Movens zu, die sie bei Kant mit

Blick auf Krieg und Frieden hatte. Das Interesse des Proletariats liegt aber nicht

in einer politisch-staatlichen Ordnung als Hüterin des Humanums, die die so-

zialen Zerstörungskräfte in Schach hält, sondern darin, als ihr neuer »Meister«354

dem destruktiven Gebrauch der Produktivkräfte ein Ende zu setzen und diese zu

seinem eigenenVorteil zu nutzen: damit aber zumVorteil der letztenGruppe, die

vom Genuss der Früchte der neuen technischenMittel ausgeschlossen wurde.

Die Erfahrung des Proletariats ist in ihrer negativen Bestimmung das Be-

wusstsein von der bornierten und sogar schlichtweg destruktiven Verwendung

der Produktivkräfte; in der positiven Bestimmung das Bedürfnis zu ihrer Entfal-

tung.Nicht eine abstrakteNorm, sondern das in einer konkreten geschichtlichen

Situation nicht lediglich ungenutzte und unterdrückte, sondern destruktivmiss-

brauchte Potential der Technik ist derMaßstab der proletarischen Kritik und der

nach Adler »notwendigen« Neueinrichtung der Gesellschaft. Das Proletariat ist

aber egoistisch-universalistisches Subjekt der Kritik, weil es das primäre Opfer

eben dieser destruktiven Verwendung der Technik ist.

Diesem Bewusstsein des exklusiven Profitierens von den zur Verfügung ste-

henden Mitteln der Schaffung gesellschaftlichen Reichtums vermochte der bür-

gerliche Staat seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend wirksam entge-

genzuwirken, indem er der Arbeiterschaft einen steigenden Lebensstandard er-

möglichte und die ärgsten Auswüchse der zur Kapitalakkumulation stets not-

wendigen gewaltsamen Ausbeutung in die Peripherien der kapitalistischenWelt

und in die Kolonien verlagerte. Die Erfahrung der Not und der zerstörerischen

Gebrauchsweise der Technik kehrt aber mit dem Weltkrieg in den Verliererlän-

dern in einer neuen Dimensionierung zurück. Die Solidaritätsgemeinschaften

zwischen Arbeiterschaft und Bourgeoisie, die die Nationalstaaten im imperia-

len Konkurrenzkampf aufbauen konnten, fallenmit dem Krieg auseinander. Der

Weltkrieg hat die Funktion einer Katharsis:

Daßdie kapitalistische Entwicklung die Zuspitzung der Klassengegensätze sogar soweit treibt,

daß sie die Proletariate selbst als Teile vonbürgerlichenWirtschaftsgemeinschaften zueinander

in Gegensatz bringt, läßt sie in uns die bedeutungsschwere Erkenntnis aufgehen, daß das pro-

letarische Klasseninteresse noch etwas anderes und mehr ist als die bloße Interessiertheit des

Arbeiters amWohlergehen imheutigen ökonomischen System.Das bloße Arbeiterinteresse der

Verbesserung seiner Klassenlage bindet ihn an das heutige System, das proletarische Interesse

der Aufhebung seiner Klassenlage führt ihn darüber hinaus.355

354 Ebd., S. 4.

355 Adler (1919): Klassenkampf statt Völkerkampf, S. 76 f.
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Der imperialistische Staat ist das große Instrument der klassenübergreifenden

Solidarisierung, den die bürgerliche Gesellschaft hervorbringt und das trotz

aller offensichtlichen Ungleichheit und fortbestehender Ausbeutung mit der

Wahrung eines relativen Vorsprungs gegenüber den konkurrierenden Staaten

das entscheidendeMoment der solidarisierenden Gemeinsamkeit des Interesses

hervorbringt – das wesentlich auch ein geteiltes Interesse an der Ausbeutung

von Dritten, nämlich den Bevölkerungen in den Kolonien ist. Es kommt hinzu,

dass der Nationalismus als ein Instrument der ideologischen Verstellung der

Verhältnisse wirkt, insofern er als ein mächtiges Schema der transzendental-

sozialen Synthesis in der einseitigen Akzentuierung der Unterschiede und Tren-

nungen die nationalen Proletariate nicht die Gemeinsamkeit ihrer Situation

erkennen lässt und sie – wie Karl Renner 1917 schreibt356 – nur »parallel«, aber

nicht gemeinsam ihre Ausbeutung erfahren lässt.

Marx und Engels schreiben in der Deutschen Ideologie über die transnationale

Situation des Proletariats:

Die große Industrie […] erzeugte im allgemeinen überall dieselben Verhältnisse zwischen den

Klassen der Gesellschaft und vernichtete dadurch die Besonderheit der einzelnen Nationa-

litäten. Und endlich während die Bourgeoisie jeder Nation noch aparte nationale Interessen

behält, schuf die große Industrie eine Klasse, die bei allen Nationen dasselbe Interesse hat und

bei der die Nationalität schon vernichtet ist, eine Klasse, die wirklich die ganze alte Welt los ist

und zugleich ihr gegenübersteht.357

Im Manifest der Kommunistischen Partei wird die Problematik angesprochen, dass

dieser Identität der ökonomisch-sozialen Situation eine Differenz der natio-

nalen Arenen des politischen Kampfes des Proletariats gegenübersteht. Daher

wird hier bereits die Bedeutung dessen hervorgehoben, »in den verschiedenen

nationalen Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen, von der Nationalität

unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats«358 zu erblicken und zur

Geltung zu bringen. Die Grenzen dieser internationalen Vereinigung des Pro-

letariats und die ideologische Integrationskraft des Nationalismus zeigten sich

bereitswenige Jahre später imZugeder revolutionärenEntwicklungen ab 1848.359

356 Vgl. Renner (1917): Marxismus, Krieg und Internationale, S. 178–180, 196 f. Renner betrachtete den Na-

tionalismus nicht nur als eine ideologische Verdeckung der transnational gemeinsamen Situation des

Proletariats, sondern auch als Verdeckung der in der internationalen »Ökumene« angelegten Produk-

tivkräfte.

357 Marx/Engels (1969): Die deutsche Ideologie, S. 60.

358 Marx/Engels (1973): Manifest der Kommunistischen Partei, S. 58.

359 Der Nationalismus wird als ein Element der von Marx analysierten Entwicklungen hin zum Staats-

streich vom 2. Dezember 1851 genannt; mehr jedoch nicht. Der Nationalismus wurde von Marx und

Engels nie systematisch untersucht. Vgl. Marx (1982): Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte,

S. 26.



Suche nach der Allheit 453

Im Staat des »nationalen Imperialismus«360 des ausgehenden 19. und beginnen-

den 20. Jahrhunderts wurde, so Karl Renner im Jahr 1917, die über die Ideologie

hinausgehende ökonomische Bindung des Proletariats an den Staat durch die

Abhängigkeit des erreichten Wohlstandsniveaus von dem an das imperiale

»Wirtschaftsgebiet«361 gebundenen Kapital stärker.362 Der Nationalismus setzt

an die Stelle der vertikalen Spaltung zwischen den Klassen die horizontale Spal-

tung zwischen den Nationen, um so die vertikale Integration im Nationalstaat

die horizontale Integration der ökonomischen Klassen verdrängen zu lassen.

Der Staat verliert damit den Status der Klassenherrschaft und wird auch dem

Proletariat zum Beschützer der eigenen Interessen. »In demselben Maße«, in

dem er das tut, »ist er der Staat nicht nur der Besitzenden, sondern auch der

Staat der Besitzlosen«,363 wie Hans Kelsen schreibt – allerdings eben nur der

relativ Besitzlosen, die am Staat um ihres kleinenWohlstandes willen hängen.364

Mit dem epochalen Ereignis der den »Blutbann des Krieges«365 zerreißenden

RussischenRevolution beginnt jedoch, so Adlers Erwartung gegenEnde desKrie-

ges, die Entwindung der Proletariate aus den imperialen und nationalstaatlichen

Bindungen, indiederKrieg es festerdenn je eingespannthat,und seineKonstitu-

tion als internationale Solidargemeinschaft und universelle Klasse.366 Der Krieg

ist eine gigantische Offenbarung des irrationalen Gebrauchs der immensen Pro-

duktivkräfte, die die kapitalistischenGesellschaften aufgebaut haben; ihr Anblick

schleudert das proletarische Subjekt aus der zeitweisen und stets nur prekären

Beheimatung im Kapitalismus heraus. Es ist nicht wie von Marx angenommen

360 Renner (1917): Marxismus, Krieg und Internationale, S. 139.

361 Ebd., S. 95.

362 Der Frage, inwieweit die nationalen Proletariate vom Imperialismus ihrer Staaten profitieren und in-

wieweit eine objektive Interessenallianz zwischen imperialistischem Staat und Arbeiterschaft besteht,

hat sich aus marxistischer Perspektive zuerst Otto Bauer 1907 gewidmet; vgl. Bauer (1907): Die Natio-

nalitätenfrage und Sozialdemokratie, S. 476–507. Bauer kommt noch zu dem Resultat, dass die durch

Zollschranken und Ausbeutung der Kolonien, aber auch durch die Aufrüstung und die steigendenMili-

täretats sich ergebenden materiellen Vorteile und Nachteile sich die Waage halten, dass aber mit Blick

auf die steigende Wahrscheinlichkeit kriegerischer Auseinandersetzungen das Proletariat dem Impe-

rialismus feindlich gegenüberstehe. Der August 1914 sollte den Gegenbeweis für diese These bringen.

Rudolf Hilferding beobachtete hingegen 1910 richtig, dass die mit dem Imperialismus einhergehende

Finanzialisierung des Kapitals angewachsene, zwischen besitzender Klasse und Proletariats stehende

Schicht »höher bezahlter Lohnarbeiter und Angestellter« aus ökonomischenMotiven besonders eng an

die imperialistische Politik gebunden ist. Dies sollte eine nachhaltige, in die Zwischenkriegszeit hin-

einreichende Tendenz sein, wo diese Schicht eine essentielle Rolle für das Aufkommen des Nationalso-

zialismus spielen und damit die Demokratie sprengen helfen sollte. Vgl. Hilferding (1955): Das Finanz-

kapital, S. 524–527; Speier (1977): Die Angestellten vor demNationalsozialismus.

363 Kelsen (1925): Marx oder Lassalle, S. 269.

364 Vgl. Adler (1925): Koreferat, S. 14 f.

365 Adler (1919): Demokratie und Rätesystem, S. 12.

366 Vgl. Adler (1919): Klassenkampf statt Völkerkampf, S. 112.
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die kontinuierlich sich verschärfende soziale Verelendung,367 sondern die abrupt

eintretende Schmerz- und Noterfahrung des Weltkrieges, die ab 1917 dem Pro-

letariat seine historische Aufgabe als »Vollstrecker« der »Lebens- und Entwick-

lungsbedingungen der menschlichen Gesellschaft […], die nach einer Form der

Solidarität streben«368, zu Bewusstsein bringt; und zwar in der Weise, dass ihm

die Unvereinbarkeit seiner »elementare[n] Lebenszwecke und -interessen«369mit

der bestehenden Ordnung, also seine tatsächliche, bisher hinter den Verstellun-

gen der Ideologie verborgen gebliebene Situation evident wird.Die Einfügung in

die bürgerliche Gesellschaft, die Abschwächung der Gegensätze und damit der

innere Frieden waren in der Periode des Imperialismus zum Preis einer globa-

len Konkurrenz- und Konfliktsituation erkauft, die ab 1914 verheerend eskalieren

sollte.

Richtet sich die Revolution aber gegen die imKrieg sichmanifestierende Zer-

störungskraft des kapitalistischen Gebrauchs der Produktivkräfte, dann ist ihr

Motivnicht eineEmpörungüberdie eigeneUnterdrückungundAusbeutungoder

zumindest nicht diese allein, sondern ein Reagieren angesichts der realen Mög-

lichkeit des Versinkens in der Barbarei und der Selbstzerstörung der Zivilisati-

on.370 Es ist keine partikulare, einseitig bei den Besitzlosen zu findende Misere,

die zum Abbruch kommen würde, sondern eine universale. Eben dadurch über-

nimmt das Proletariat die Rolle des universellen Emanzipators: nicht nur gegen-

über der Ausbeutung als gesellschaftlichem Verhältnis, sondern gegenüber einer

der Menschheit als ganzer über den Kopf hinausgewachsenen, sie als ganze un-

terwerfenden, außer Kontrolle geratenen Geschichte. In dieser Destruktivität ei-

ner vom Kapitalismus und seinen Zwängen bestimmten Konfliktgeschichte liegt

die historische Notwendigkeit des Sozialismus nach Adler – oder auch, wie im

ersten Abschnitt erwähnt wurde, nach Rosa Luxemburg – begründet. Die Krisen

im sozialen Lebensprozess sind nicht nur ein Phänomen der sozialen Desinte-

gration, sondern

gleichzeitig eine Bewährung dieser selben Vergesellschaftung […], durch die sie zu immer hö-

heren Existenzformen gelangen muß, weil hier auf die Dauer nur siegen kann, was die Gesell-

schaft erweitert, nicht was sie zerstört. Der Kampf, der die Geschichte unausgesetzt erfüllt, ist

kein wüstes und sinnloses Toben undWüten, in dem zuletzt alles untergehenmuß, sondern er

ist die bis jetzt alleinmögliche Form, in welcher dieMenschen den Sinn ihres gesellschaftlichen

Daseins auszugestalten vermögen.371

367 Vgl.Marx (1969): Das Kapital, S. 591–598.

368 Vgl. Adler (1919): Klassenkampf statt Völkerkampf, S. 90.

369 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 146.

370 Siehe der Abschnitt 3.1 dieses Buches.

371 Adler (1914): Der soziologische Sinn der Lehre von Karl Marx, S. 24.
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Die Geschichte stellt keine Probleme, zu denen sie nicht auch die Möglichkeit ei-

ner Lösung bereitstellt; aber sie besorgt nicht von selbst diese Lösung, soMarx in

der Kritik der politischen Ökonomie.372Die Möglichkeit des Fortschritts und die Ge-

fahr der Barbarei sind in den großen Krisensituationen untrennbar miteinander

verwoben, und menschliche Freiheit und Verantwortung äußern sich darin, das

Potential zu ersterem zu aktualisieren und letztere abzuwenden.

8.3.5 Diktatur, Sachlichkeit und NeueMenschen

Die kommunistische Gesellschaft werde eine »einheitlich interessierte Ge-

sellschaft«373 sein, so Adler in Die Staatsauffassung des Marxismus. Mit der großen

Synthese der Interessenwürde sich auchdie FormdesGemeinwesens radikal ver-

ändern.Diese Synthesewäre nicht in verbindenden Idealen derMenschenwürde,

der Gerechtigkeit oder der Freiheit begründet, die im Recht zum Ausdruck und

durch den Staat zur Realisierung gebracht würden, sondern in einer neuartigen,

nämlich gemeinschaftlichen Bedienung der Produktionsmittel und einem eben-

so gemeinschaftlichen, nicht-exklusiven Genuss ihrer Hervorbringungen.374

Die Diktatur des Proletariats lässt sich als eine Maschinerie beschreiben, die

der Herstellung der Homogenität der Interessen dient. Ist aber einmal diese

Interessensolidarität erzeugt, würde die Aufgabe des Rechts, die Koordinierung

heterogener Interessen und Zwecksetzungen zu besorgen, überflüssig. In der

erreichten solidarischen Gesellschaft würde die Einfügung in den neuen, kollek-

tiven Zwecken dienenden Betrieb aus der Einsicht in die sich daraus ergebenden

Vorteile frei und zwanglos erfolgen, auch wenn dessen Strukturen – zumindest

für die erste Zeit – in vieler Hinsicht noch mit jenen im Kapitalismus identisch

bleiben werden. Das Recht würde, wie Adler bemerkt, auch in der solidarischen

Gesellschaft in rudimentärer Form weiter bestehen;375 es wäre aber nicht mehr

der »Ort« des sozialen Zusammenschlusses der Vielheit im Gegensatz zu den

Fliehkräften der ökonomischen Sphäre, sondern hätte nur noch eine quasi-

technische Organisationsfunktion mit Blick auf die ökonomische Interaktion.

»Materiell, inhaltlich ergibt sich eben nicht«, heißt es bereits in der Schrift zu

Stirner, eine »vollständige Beseitigung der Rechts- und Moralbegriffe, sondern

372 Vgl.Marx (1971): Zur Kritik der politischen Ökonomie, S. 9.

373 Adler (1922): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 306.

374 Dieser neuen Form des Genießens im Kommunismus widmet der junge Marx besonders in den Öko-

nomisch-philosophischenManuskripten seine Aufmerksamkeit; vgl. Marx (1968): Ökonomisch-philosophi-

sche Manuskripte, S. 180–198.

375 »So viel ist richtig,daß alles gesellschaftliche Leben zugleich auch rechtlich geordnetes Leben ist.« Adler

(1970): Gesellschaftsordnung und Zwangsordnung, S. 195.
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vollständig beseitigt wird nur deren Spuk, ihre ideologische Auffassung«.376Dies

wäre die Umsetzung der äußerst vagen Marxschen Zielbestimmung aus der Kri-

tik des Gothaer Programms, »den Staat aus einem der Gesellschaft übergeordneten

in ein ihr durchaus untergeordnetes Organ zu verwandeln«377. Es wäre damit vor

allem nicht mehr Gegenstand des politischen Streites.

Der Sozialismuswürde eineGesellschaftsordnung sein, »die nichtmehr Staat

und gleichwohl Zwangsordnung ist«,378 denn eine solche ist gefordert »durch

die Bedürfnisse des gesellschaftlichen Lebens selbst, durch die Notwendigkei-

ten, die aus der Arbeit, jene Bedürfnisse zu befriedigen, hervorgehen«.379 Nicht

nur das Recht würde aber bestehen bleiben, sondern auch die hierarchischen,

arbeitsteiligen Verhältnisse.Demu.a. vonHans Kelsen, dem von Adler geschätz-

ten, nichtsdestotrotz heftig bekämpften Staatsrechtler betonten Problem der

bürokratischen Herrschaft und der mit dem Spezialistenwissen über die Bedie-

nung der komplexen Produktionsmaschinerie verbundenen Macht einzelner,

die beide durch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel nicht schon über-

wunden wären, sondern mit der zentralisierten Verwaltung sich gerade noch

weiter verschärfen könnte,380 begegnet Adler mit frappierender Unbeschwert-

heit. Anders als Lenin, der in Staat undRevolution den Prognosen von bürgerlicher

Seite, dass das Proletariat nach der Machtübernahme die Fertigkeiten nicht

aufbringen würde, um den komplexen industriellen Produktionsapparat zu

handhaben, mit der zweifelhaften Behauptung kontert, die technische Entwick-

lung hätte eine Vereinfachung der Bedienungmit sich gebracht, die ihre künftige

kollektive Handhabung ohne besondere Kenntnisvoraussetzungen erlauben

würde,381 leugnet er nicht, dass in der künftigen Produktionsweise weiterhin

Unter- und Überordnung bestehen würden. Jedoch wären alle Hierarchien

und Autoritäten, die in der komplexen, weiter arbeitsteiligen Organisation der

gesellschaftlichen Produktion unausweichlich sind, ausschließlich in den »sach-

lichen Notwendigkeiten der Zusammenarbeit« begründet. Sie würden nicht

mehr als staatliche oder auch privatwirtschaftliche, im Dienst des Eigentums

an den Produktionsmitteln stehende Strukturen bestehen, sondern »als rein

376 Adler (2005): Max Stirner, S. 39.

377 Marx (1973): Kritik des Gothaer Programms, S. 27.

378 Adler (1970): Gesellschaftsordnung und Zwangsordnung, S. 196.

379 Ebd., S. 198.

380 Kelsen (1921): Sozialismus und Staat, S. 54. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammen-

hang auch dieÜberlegungenMaxWebers zumVerhältnis vonBürokratie und Sozialismus; sieheWeber

(1988):DerSozialismus.Vgl.auchMommsen (1974):MaxWeberalsKritikerdesMarxismus;Heins (1992):

MaxWebers Sozialismuskritik.

381 Vgl. Lenin (1972): Staat und Revolution, S. 51.



Suche nach der Allheit 457

wirtschaftlich-technische Begriffe«382 gefasst werden. »Soziologisch« und »psy-

chologisch« entscheidend sei nicht die äußerliche Beibehaltung von Strukturen

aus dem Kapitalismus, sondern die subjektive Erlebensweise derselben, die eine

»charakteristische Wandlung« vom »›Zwang‹ in eine anerkannte ›Autorität‹«383

durchlaufen würde. »Alles, was in der sozialistischen Gesellschaft Zwangsord-

nung sein wird«,werde »aus dem genossenschaftlichenWillen der Interessenten

hervorgehen« und allein den »sachlichen Notwendigkeiten der Produktion und

Verteilung«384 geschuldet sein.385

Hans Kelsen spricht in diesemZusammenhang ironisch vomGlauben an eine

»prästabilisierte Harmonie der natürlichen, d.h. frei sich entfaltenden Kräf-

te«.386 Die Arbeitsteilung, die in der »arbeitende[n] Körperschaft«387 herrscht,

hätte nicht weiter den vonMarx und Engels in derDeutschen Ideologie beschriebe-

nen entfremdenden und unterdrückenden Charakter,388 weil sie sich nunmehr

aus der rationalen Organisation der Arbeit für den gemeinsamen Zweck als

Forderung ergibt. Wenn der Sozialismus, wie der junge Adler im Anschluss an

Stirner schreibt, aus der Konvergenz der »vitalen Interessen« hervorgeht, so ist

die Gesellschaft als eine Maschine zu konstruieren, an dessen reibungslosem

Arbeiten alle gleichermaßen interessiert sind, da sie als Bedürfnissubjekte davon

abhängig sind:

Dies ist nun der Sinn, in welchem die sozialistische Gesellschaftsordnung funktioniert: solche

Institutionen zu schaffen, die so viel als möglich die Rechnung auf den guten oder gar selbst-

losenWillen ausschalten, dafür aber auch die Motive zu seinemWiderspruch gegen die soziale

Ordnung möglichst beseitigen und auf diese Weise die Gesellschaft auf die Basis eines durch

382 Adler (1964): Staatsauffassung des Marxismus, S. 284. Vgl. auch Alfred Meusel: »Führer und Geführte

wäre[n] nicht mehr nach Maßgabe des Reichtums, der Macht verbürgt, voneinander unterschieden;

die Wirtschaftsgesellschaft wäre in eine Gesellschaft von Nur-Arbeitern verwandelt, von denen einige

(und auch hier natürlich eine Minderheit) den Geboten arbeitsteiliger Rationalität entsprechend, mit

leitendenunddispositiven Funktionen betrautwerden.«Meusel (1928): Zur Problematik vonpolitischer

und sozialer Demokratie, S. 144.

383 Adler (1964): Staatsauffassung des Marxismus, S. 289.

384 Ebd. S. 286.

385 Adler konkretisiert damit im Prinzip eine Bemerkung Friedrich Engels aus demAufsatz »Von der Auto-

rität«, die er in Die Staatsauffassung des Marxismus zitiert und die auch für Lenin maßgeblich war: »Alle

Sozialisten sindeinerMeinungdarüber,daßderpolitischeStaat undmit ihmdiepolitischeAutorität im

Gefolge der nächsten sozialenRevolution verschwindenwerden,unddas bedeutet, daßdie öffentlichen

Funktionen ihren politischen Charakter verlieren und sich in einfache administrative Funktionen ver-

wandelnwerden,diediewahren sozialen Interessenhüten.«Engels (1973): VonderAutorität,S. 308.Vgl.

Adler (1964):Die StaatsauffassungdesMarxismus,S. 250 f.; Lenin (1972): Staat undRevolution,S. 70–75.

386 Kelsen (1921): Sozialismus und Staat, S. 48.

387 KarlMarx: Zweiter Entwurf zum»Bürgerkrieg in Frankreich«, zit. n. Lenin (1972): Staat undRevolution,

S. 52.

388 Vgl. dazu Hindrichs (2010): Arbeitsteilung und Subjektivität.
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seine sachlichen Notwendigkeiten förmlich automatisch funktionierenden, freilich stets durch

Geist und Willen seiner Glieder in Gang erhaltenen Wirtschaftsmechanismus zu stellen. Nur

daß dieser Geist und Wille nicht Veranlassung mehr hat, diesen Mechanismus zu stören, son-

dern eher zu fördern, weil er nicht das Opfer, sondern der Nutznießer desselben ist.389

Es könnte von einem normativen Immanentismus der neuen Praxis der Koope-

ration gesprochen werden: Die Kooperation wird gewollt wegen des Genusses,

den sie ermöglicht und den nur sie ermöglicht. Das Bedürfnis nach diesem– und

keinem anderen Genuss – wäre aber universell; die Einhaltung der Regeln der

Kooperation ergäbe sich zwanglos als hypothetischer Imperativ der Zweckverfol-

gung. Die Ökonomie streift entsprechend ihre politische Dimension von sich ab

und wird auf Technik reduziert. An die Stelle der Vergesellschaftung durch das

Recht, das die Individuen in Gestalt von abstrakten Rechtssubjekten ins Verhält-

nis setzt, tritt die gemeinsame Bedienung der ökonomischen Maschinerie. Wie

aber das Recht in der bürgerlichen Gesellschaft als Medium der Vergesellschaf-

tung die Funktion hat, die Subjekte in eine dem ökonomischen Verkehr im Ka-

pitalismus entsprechende Form zu bringen, müssen zuerst die Bedürfnisse im

Sozialismus an die Maschine angepasst werden, denn natürlich ergibt sich nicht

ohneWeiteres aufderGrundlandlagevon imKapitalismusgeformtensubjektiven

Interessenlagen die freie Assoziation der Produzenten.Bis dieser Punkt–die Be-

dürfnisstruktur des Zukunftsmenschen– erreicht ist, herrscht das sozialistische

Erziehungsprogramm. Der Prozess, in dem diese Anpassung vollzogen wird, in

dem also die Subjekte dem »Maß« der kommunistischen Vergesellschaftung an-

gepasst werden, ist die Etappe derDiktatur des Proletariats.

»Eine Revolution«, schrieb Friedrich Engels 1873, »ist gewiß das autoritärste

Ding, das es gibt.«390 Für diesen autoritären Prozess bedient man sich des Staa-

tes, eben um das in der Zukunft zwanglos funktionierende Zusammenwirken

aufgeklärter Egoisten zu bewirken. Die Verwendung des Terminus »Diktatur« in

Bezug auf die politische Demokratie wie auch den autoritären Proletarierstaat

ist als eine spezifische epistemische Operation zu verstehen, als eine

offene Aussprache dessen,was ist, die Aufzeigung des Parlamentarismus als einer bloßen Klas-

senherrschaft, die als solche auch einmal von einer anderen als der bis jetzt herrschenden Klas-

se an sich gerissenwerden kann,wenn dies auch vielleicht durch außerparlamentarischeMittel

geschehenmuß.391

Sie hat aber nicht nur die Funktion,die bürgerliche Politik zudiskreditieren, son-

derndenHerrschaftscharakter allerPolitikoffenzulegenund ihnnicht »politisch«

389 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 296.

390 Engels (1973): Von der Autorität, S. 308.

391 Adler (1919): Demokratie und Rätesystem, S. 9.
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durch eine Sprache der Emanzipation und des Allgemeinen zu verdecken. Solan-

ge Politik und Staat bestehen, besteht eine Herrschaft von Menschen über Men-

schen, alsomuss die radikale Emanzipation imBruchmit der Abfolge bloß politi-

scher Emanzipationsschritte und der politischen Herrschaftswechsel liegen. In-

dem sich die Diktatur des Proletariats zu ihrem diktatorischen Wesen bekennt,

nimmt sie sich selbst die Möglichkeit, sich als dauerhaften Zustand zu instal-

lieren; sie nimmt sich selbst die Möglichkeit des legitimen Bestehens in Perma-

nenz.392

Ihr historischer Sinn erschließt sich,wenn sie in ein Verhältnis zur ursprüng-

lichen Akkumulation gesetzt wird, die das bürgerliche Gegenstück zum Prozess

der diktatorischen und damit notwendig gewaltsamen Aneignung der Produk-

tionsmittel durch das Proletariat ist. Nicht nur erfolgt die Expropriation der

Expropriateure, die erneute Trennung der Produktionsmittel von ihren Eigen-

tümern zur Einrichtung neuer Produktionsverhältnisse, sondern die autoritäre

Setzung eines Klasseninteresses als »Maß«, das in der Deutung der eigenen

Bedürfnisse und der eigenen legitimen Ansprüche auf materielle Teilhabe be-

stimmend ist – das aber aufgrund der ökonomischen Stellung des Proletariats,

wie Lukács schreibt, nichts anderes als jenes des »Mensche[n] [als] Maß aller (ge-

sellschaftlichen) Dinge«393 ist. Von der ideologischen Funktion der bürgerlichen

Politik ist dieser Vorgang dadurch unterschieden, dass diese Einsetzung eines

neuen Maßes als das ausgesprochen wird, was er ist: ein autoritärer, gegen den

Widerstand einer anderenKlasse erzwungener Akt.DieDiktatur des Proletariats

»verletzt« offen das »Prinzip der Rechtsgleichheit«394, für sie zählen eben nicht

alle ihr Unterworfenen als Gleiche. Ihre Bestimmung ist die offene »Gewalt einer

Klasse gegen die andere […], eine Gewalt, die fortgesetzt werden muß nicht bloß

392 Paschukanis schreibt daher, dass diese Transparenz ihrer diktatorischen Funktion den angewendeten

rechtlichen Formen die Möglichkeit nimmt, »sich in der Richtung ihrer Durchdringung mit sozialisti-

schem Inhalt weiter [zu] entwickeln. Sie sind nicht imstande, diesen Inhalt in sich aufzunehmen, und

werden nach Maßgabe seiner Realisierung absterben müssen.« Das bedeutet, dass in der Diktatur des

Proletariats ein ständiges Bewusstsein von der Inadäquatheit der Formgegenüber dem sozialen Inhalt,

dem sie die Bahn brechen soll, und ihrer bloß momentanen, instrumentell begründeten Berechtigung

bestehenmuss. »Das Proletariat muß sich nicht nur dem bürgerlichen Staat und der bürgerlichenMo-

ral, sondern auchdemeigenenStaat undder eigenenMoral gegenübernüchtern-kritisch verhalten,das

heißt sichder historischenNotwendigkeit ihrerExistenz, aber auch ihresVerschwindens bewußt sein.«

Paschukanis (2003): AllgemeineRechtslehreundMarxismus,S. 161.DiesePositionmusste Paschukanis,

der 1936 stellvertretender Volkskommissar für Justiz wurde, unter Stalin widerrufen. Vgl. dazu die Aus-

führungen zu Georg Lukács und dem »Sündenbewusstsein« unter Punkt 3.4 dieses Buches.

393 Lukács (1923): Geschichte und Klassenbewusstsein, S. 203.

394 Adler (1982): Politische oder sozialeDemokratie, S. 105.Vgl. auch Petr Stučka, der erste Volkskommissar

für Justiz nach der Oktoberrevolution: »Unsere Stärke liegt in Offenheit und Aufrichtigkeit, nicht in der

Heuchelei, wie sie für die bürgerliche Gesellschaft typisch ist.« Stučka (1969): Die revolutionäre Rolle

von Recht und Staat, S. 83.



460 Suche nach der Allheit

zur Entthronung dieser Klasse, sondern bis zu ihrer Vernichtung, weil erst dann

eine klassenlose Gesellschaft möglich ist.«395

Nur der Staat als Zwangsinstitut (gegen die feindliche Klasse) bleibt im Voll-

zug der Revolution bestehen, nicht der Staat als genossenschaftlicher Verband,

der in den Augen Adlers eben nur eine ideologische Projektion darstellt. Die klas-

senlose Gesellschaft ist eben nicht das Resultat einer endlich gefundenen Verbin-

dungderVielheit,diediese ineinenZustandderSpannungslosigkeitundHarmo-

nie versetzt, die das Telos der sozialen Rechtsetzung und Reform ist, wie Cohen

sie begriffen hat, sondern der gewaltsamen Zuschneidung der Vielheit, der Ent-

fernung eines Teils aus ihr.Der Kommunismus ist zwar als die erreichtemensch-

heitliche Existenzweise zu verstehen, in der keinMenschmehrMittel zumZweck

des anderen werden soll und die »vitalen Interessen« aller gleichermaßen durch

die ökonomischeMaschine bedientwerden; seineErrichtunggeht aber nurdurch

einen Prozess des Ausschlusses, der Entrechtung und damit – am Maßstab des

bürgerlichen Rechts – der Instrumentalisierung der Angehörigen einer Gruppe

vonstatten, deren Existenzrecht nicht anerkannt wird. Auf der auf diesemWege

gelegten Basis steht die »freie Assoziation«, die die Gesellschaft im Kommunis-

mus darstellen soll. Die Entrechtung in der revolutionären Politik ist die politi-

sche Konsequenz der theoretischen Verabschiedung des Rechtsgedankens. Der

Entrechtete wird damit zum »Material« für die Herstellung der neuen Gemein-

schaft.

»Das russische Rätesystem«, schreibt Pál Szende,

ist die denkbar folgerichtigste Verwirklichung des Machtprinzips und hat einen durchaus

absolutistisch-apriorischen Charakter. Sein Abstraktionsapparat muß mit der größten Kraft-

anwendung arbeiten, weil der Kommunismus eine neue Gesellschaftsordnung abgibt, der eine

ihr entsprechendeMentalität,welche bisher Produkt langwieriger geschichtlicher Entwicklung

war, in wenigen Jahren hervorzaubern will.396

Diese sich auf den russischen Bolschewismus beziehende Stelle ließe sich mit

Einschränkung auch auf die Diktatur des Proletariats bei Adler beziehen. Wie

Ideologie und Politik des Bürgertums setzt auch der Staat des Proletariats ein ab-

solutes Maß; aber anders als das Bürgertum hat das Proletariat die Möglichkeit,

durch den revolutionärenUmbau derGesellschaft dieMomente der Inkongruenz

und des Überschusses gegenüber diesem verbindenden Maß zu beseitigen. Die

»Abstraktion« ist hier aber einegrundsätzlich andere als inderbürgerlichen Ideo-

logie; nicht mehr besteht sie im Absehen von dem, was mit ihr unvereinbar ist,

der Situation des Proletariats, sondern in der Gegenüberstellung von Allgemei-

395 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 201.

396 Szende (1923): Eine soziologischeTheorie der Abstraktion, S. 478.
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nem und bloß Partikularem, von Menschheitsinteresse und Egoismus in Gestalt

der sich bekämpfenden Klassen von Proletariat und Bourgeoisie und in der Vor-

stellung, das mit dem Allgemeinen Unvereinbare aus dem sozialen Gefüge aus-

zusondern.

Damit ist natürlichTürundTorgeöffnet fürdie imNamendesKommunismus

undderproletarischenRevolutiongetätigtenGewalt-undHerrschaftsexzesse,al-

len voran die massenhafte Verhaftung und Deportierung von »Expropriateuren«

und anderen »Feinden« des Proletariats, die als Zwangsarbeiter in den Gulags zu

Gegenständen einer neuen, staatsbetriebenen und den ärgsten Auswüchsen der

kapitalistischen an Grausamkeit nicht nachstehenden Ausbeutung von Arbeits-

kraft werden sollten. Adler war sich des Abgrundes dabei durchaus bewusst, der

sich im bolschewistischen Russland öffnete, und äußerte sich distanziert gegen-

über denMethoden der Bolschewiki.Der Terror sei eine Folge davon, so lautet die

an Otto Bauers oder Karl Kautskys397 Einwände erinnernde Kritik Adlers, dass in

Russland aufgrund der rückständigenwirtschaftlichen Entwicklung das Proleta-

riat nur als eine Minderheit die Macht übernehmen konnte. Der Bolschewismus

sei jedoch nichtwegender von ihmangewendetenGewalt abzulehnen,die als Ge-

burtshelferin einer neuen Gesellschaft unverzichtbar sei,398 sondern wegen der

mit Marx’ Überlegungen unvereinbaren Anwendung der Diktatur des Proletari-

ats auf einen dafür ungeeigneten Kontext.

Da inRußlanddas Proletariatweder eineMajorität der Bevölkerung,noch in der russischenGe-

sellschaftsorganisation von entscheidendem ökonomischen Übergewicht ist – dieses liegt be-

kanntlich bei denBauern–, […] so erfuhr der Begriff derDiktatur bei Lenin und Trotzky und so-

dann in der gesamten bolschewistischenTheorie die verhängnisvolle Modifikation, nicht mehr

die Diktatur der Klasse des Proletariats zu bezeichnen, sondern nur mehr eines Teiles dessel-

ben, der sogenannten Avantgarde, des Vortrupps, der Arbeiterelite.399

DieDiktatur ist nur unter bestimmtenVoraussetzungen ein legitimes, da effekti-

ves politischesMittel, denn »auch geschichtliche Prozesse [haben] ihre Reifezeit,

vor deren Ablauf die Gewalt so wenig helfen kann als der sonderbare Geburtshel-

fer, der vor dem neunten Monat sich ans Werk machen würde«.400Wo diese Be-

397 Vgl. Bauer (1920): Bolschewismus oder Sozialdemokratie, bes.S. 3–71; Kautsky (1918): Demokratie oder

Diktatur, besonders S. 43 f.

398 Vgl. Adler (1919): Demokratie und Rätesystem, S. 13.

399 Adler (1964): Die Staatsauffassung desMarxismus, S. 189. InDemokratie undRätesystem von 1919 wird die

Gleichsetzung von Bolschewismus und Kommunismus den Spartakisten zum Vorwurf gemacht, der

imWesentlichen »bewaffnete[r] Putschismus« und proletarischer »Bruderkrieg« sei und damit am En-

de »schlimmer« sei als »Bürgerkrieg, der schließlich an gewissen kritischen Punkten im Klassenkampf

nicht zu vermeiden ist«. Adler (1919): Demokratie und Rätesystem, S. 14.

400 Ebd., S. 13. Ähnlich lautet es bei Otto Bauer 1920: »Die Gewalt ist eine Geburtshelferin jeder alten Ge-

sellschaft, diemit einer neuen schwanger geht; aber die Gewalt kann die neue Gesellschaft nicht zutage
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dingungen nicht gegeben sind, droht sie als Gewaltinstrument im Klassenkampf

auszuarten. Die politische Herausforderung liegt also darin, die revolutionäre

Enthegung des politischen Kampfes vor dem Exzess zu bewahren. »Herrscht das

Proletariat«, argumentiert Adler, »sowird es naturgemäß seineHerrschaft eben-

so als eine Machtfrage gegenüber widerstrebenden sozialen Bestrebungen betä-

tigen,wie es bisher die Bourgeoisie tat.« Darunter versteht er, dass »die Preßfrei-

heit, dieVersammlungsfreiheit, dieVereinsfreiheit etc. für gewisseVolksteile,die

sich dann mit der gestürzten herrschenden Klasse decken werden, in kritischen

Situationen beschränkt oder aufgehoben werden«.401

Diese »Aufhebung der demokratischen Freiheiten« als »notwendige Fortset-

zung des proletarischen Klassenkampfes« stehe dabei nicht im »Widerspruch

gegen die Demokratie«.402 Bezeichnenderweise ist es der Staatsrechtler Carl

Schmitt, der demRechts- und Staatskritiker Adler als Gewährsmann für die Ver-

einbarkeit von Demokratie und Diktatur dient. Es sind die in der SchriftDie Dik-

tatur von 1921 entwickelten Überlegungen Schmitts zur »kommissarischen« und

»souveränen Diktatur« und zum »Ausnahmezustand«, die der Wiener Theoreti-

ker heranzieht, um den demokratischen Charakter der Diktatur des Proletariats

zu vertreten. Während die kommissarische Diktatur, wie sie in der römischen

Republik bestand, auf demBoden einer bestehenden Verfassung steht und deren

Erhaltung unter den Bedingungen eines politischen Ausnahmezustandes dient,

ist die souveräne Diktatur Erfindung des revolutionären 18. Jahrhunderts. Sie

betreibt Machtausübung unter Berufung »auf eine Verfassung, auf eine Norm«,

die durch die diktatorische Macht erst zu schaffen ist, und auf diese Weise die

Ausübung eines demokratischen pouvoir constituant.403 Die Diktatur setzt eine

Norm in Geltung, mit Mitteln allerdings, die dieser Norm widersprechen; »alles

[wird] berechtigt, was, unter dem Gesichtspunkt des konkret zu erreichenden

Erfolges betrachtet, erforderlich ist«. Daraus entsteht »eine absolute Gleichheit

von Aufgabe und Befugnis, Ermessen und Ermächtigung, Kommission und

Autorität«, die dazu führt, dass der »Diktator […] auch seinem Auftraggeber

diktiert, ohne aufzuhören, sich an ihm zu legitimieren«.404

fördern, ehe sie nicht im Schoße der alten gereift ist.« Bauer (1920): Bolschewismus oder Sozialdemo-

kratie, S. 88.

401 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 192 f.

402 Ebd., S. 193.

403 Ebd., S. 195.

404 Schmitt (1921): Die Diktatur, S.X. In gegenwärtigen linkenDiskursen zur Erderhitzung und eines kom-

menden Regimes des Ausnahmezustandes mischen sich Carl Schmitts Ideen mit leninistischen Kon-

zepten wie dem »Kriegskommunismus«. Diese Übernahmen aus dem Diskurs über die Diktatur des

Proletariats gegen Ende des Ersten Weltkriegs sind nicht bloß oberflächlicher, rein terminologischer

Art; man denke daran, dass es nicht nur um die Aushebelung von rechtlichen Blockaden eines schnel-

len und effektiven Handelns des Staates geht und um die Installierung einer Notstandsgesetzgebung,
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Legitimität und Autorität der souveränen Diktatur sind in dem von ihr be-

zweckten Zustand als ihrem »Wert«405 begründet. »Aus der rechtsideologischen

Ausdrucksweise in die soziologische übertragen« bedeute dies, wie Adler folgert,

»daß der Zusammenhang des ›Wertes‹ des Staates mit seiner ›Autorität‹ die

Aufzeigung der bestimmten konkreten sozialen Inhalte verlangt, die jeweils

die ›Autorität‹ der Rechtsform für sich in Anspruch nehmen.«406 Dieser soziale

Inhalt liegt aber natürlich im Falle der proletarischen Diktatur nicht in einem

bestimmten zukünftigen Verfassungs- und Rechtszustand. Mit Blick auf das

diktatorische Zwischenregime verschiebt sich die Problematik gegenüber der

bürgerlichen Revolution, für die die Herausforderung der Legitimation nicht

mit der Machtübernahme und der Durchsetzung ihrer Ziele endet, sondern in

der nachträglichen Rechtfertigung der extralegalen Ursprünge ihres Rechts sich

fortsetzt. Die Diktatur des Proletariats bezweckt nicht mit extralegalen Mitteln

die Herstellung eines Rechtszustandes, sondern mit legalen und extralegal-

revolutionären Mitteln allein die Herrschaft, und spricht daher das von ihr ge-

schaffene Recht in seinenGesetzestexten explizit als einMittel der Durchsetzung

proletarischer Klasseninteressen und der Klassenherrschaft der Arbeiter aus.407

Entsprechend ist die proletarische Politik von einem rein »soziologischen«, das

Recht alsMacht- undHerrschaftsverhältnis fassenden,nicht ethisch-normativen

Rechtsbegriff geleitet. So lautet die »Formel« des »sowjetischen Rechtsbegriffs«,

die das Volkskommissariat für Justiz 1919 fand: »Das Recht ist ein System (oder

eine Ordnung) gesellschaftlicher Verhältnisse, das den Interessen der herr-

schenden Klasse entspricht und von der organisierten Gewalt aufrechterhalten

wird.«408

Der revolutionäre Zweck des neuen, sozialistischen Rechts ist die Installie-

rung einer Form des ökonomischen Verkehrs. Das Problem liegt hier zum einen

darin, den einmal geschaffenen Staat und das diktatorische Klassenrecht wieder

abzuschaffen, wenn einmal der Gegner ausgeschaltet ist;409 zum anderen aber

darin, die gewaltsame Klassenherrschaft nicht zum »gefährlichen Preis einer ab-

soluten Preisgebung aller moralischen und kulturellen Lebensinhalte des Sozia-

lismus«410 zu erkaufen.DieMittel derKlassenherrschaft und ihr Zweck sindnicht

sondern auch an den Umstand, dass das letztliche Ziel eines solchen Regimes in der Umformung der

Bedürfnisstruktur der ihm Unterworfenen liegen muss. Vgl. Malm (2020): Corona, Climate, Chronic

Emergency,

405 Schmitt (1921): Die Diktatur, S. XIf.

406 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 198.

407 Vgl. Hessen (1925): Rechts- und Staatsphilosophie, S. 12.

408 Zit. n. Stučka (1969): Die revolutionäre Rolle von Recht und Staat, S. 65.

409 Vgl. Abschnitt 1.2 dieses Buches.

410 Adler (1919): Demokratie und Rätesystem, S. 19.
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voneinander zu trennen, die Diktatur des Proletariats ist durch ihren »Wert« nur

dann legitimiert, wenn sie nicht nur die Herrschaft einer Klasse durchsetzt, son-

dern diese Klasse auch für ihre Aufgabe vorbereitet, ihre im Kapitalismus ent-

standenen »Lebensinhalte« zur Ausbildung zu bringen, sodass dieDiktaturwirk-

lich zumAnfang von etwasNeuemwird und nicht ein bloßerHerrschaftswechsel

bleibt. Von seinemWiener Kollegen Hans Kelsen war Adler gewarnt worden:

Es ist […] unerfindlich, wie dieser gewaltige Zwangsapparat, den gerade die bolschewistische

Theorie für notwendig hält, jene neuen und freienGesellschaftszustände in seinemSchoße ber-

gen soll, die zu der von Lenin behaupteten Gewöhnung an den staatslosen Zustand führen.411

Die geforderte Einheit vonErziehungundMachtausübung sieht Adler 1919 in den

Arbeiterräten angelegt.Die revolutionäre InstitutionderArbeiterräte charakteri-

siert er recht vage als »einheitlichesOrgandes gesellschaftlichenUmbildungswil-

lens«412, in demunter der Leitung der sozialistischenParteien das Proletariat sich

als einheitlich wollende Kraft formiert. Die Einheitlichkeit des Willens ist dabei

Folgeder sozialenundweltanschaulichenHomogenitätder andiesempolitischen

Apparat Beteiligten:

Indem […] die Arbeiterräte nur von den arbeitenden Schichten der Bevölkerung gewählt wer-

den können und alle bloßen Nutznießer fremder Arbeit absolut vom Wahlrecht ausschließen,

stellen sie jene widerspruchslose ökonomische Grundeinheit her, auf der sich ein wirklich ein-

heitlicherWille aufbauen läßt und womit der tote Punkt des parlamentarischen Systems über-

wunden wird.413

Durch das imperative Mandat, die Vereinigung von Exekutive und Legislative,

den Abbau einer spezialisierten Bürokratie würden sich ein »größeres Interesse

derWähler an den Aufgaben der Vertretungskörper und ein viel stärkeres Verant-

wortungsgefühl der Gewählten«414 entwickeln, die politische Entscheidung den

Charakter des Bekenntnisses zu einer Weltanschauung und Parteilinie verlieren

und zunehmend die Form einer Bearbeitung von Sachfragen erhalten sowie sich

generell neue politische Kompetenzen der Massen ausbilden.

Der Weg zur Überwindung der Spaltung in Parteien als organisierten Inter-

essenvertretungen beginntmit der diktatorischenHerrschaft von Parteien: näm-

lich der zusammengeschlossenen sozialistischen und kommunistischen Partei-

en, für deren Mitglieder der Eintritt in die Arbeiterräte reserviert sein soll. Den-

noch könntendieRäteAusbildungsort eines dieKlassenspaltungüberwindenden

Gemeinwillens werden, weil »der Sozialismus eben nicht bloß politische Partei,

411 Kelsen (1921): Sozialismus und Staat, S. 77.

412 Adler (1919): Demokratie und Rätesystem, S. 36.

413 Ebd., S. 30.

414 Ebd., S. 31.
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sondern darüber hinaus Vertretung des Ganzen der Gesellschaft ist; freilich einer

Gesellschaft, die erst im Werden ist.«415 Die in ihnen zu Bewusstheit gelangen-

den »Arbeiterinteressen« werden von Adler also gemäß der politischen Logik des

pars pro toto zu »revolutionären Gemeinschaftsinteressen« erhoben, die Diktatur

des organisierten Proletariats zur »Organisation aller gesellschaftserneuernden

Kräfte gegenüber dem gesellschaftlichen Stillstand«416 erklärt. Sie bilden in sich

eineSphärederHomogenität aus,die sichaufdasGanzederGesellschaft ausbrei-

ten soll: nicht aber in Form der Ideologie, wie im Falle der politischen Herrschaft

desBürgertums, inderunterder formalenGleichheitdesRechtsunddergeteilten

Ideologie die Ungleichheit der sozioökonomischen Bedingungen verdeckt wird,

sondern durch die Homogenisierung der sozioökonomischen Positionen – also

vor allem der gegenseitigen Abhängigkeiten, des von den Einzelnen zu leisten-

den Aufwands und derMacht, über Organisationsfragenmitzubestimmen–und

damit durch die Überführung der vom Kapitalismus geschaffenen Vielheit in die

»solidarische Gemeinschaft menschlicher Arbeit«417.

Adlers angesichts der russischen Entwicklungen vorsichtig ausfallendes

Diktaturkonzept geht so weit, eine Koexistenz zwischen den Arbeiterräten als

»Kampfform der Revolution«418 und dem Parlament als bürgerlicher Institution

als Übergangsstadium hinzunehmen, womit er die radikale Losung »Alle Macht

den Räten!« zumindest mit Blick auf die gegebene Situation von 1919 relativiert.

Das Nebeneinanderstehen von Parlament und Räten mit ihrem obersten Organ,

dem Zentralrat, wäre als ein Konkurrenzverhältnis aufzufassen, das auf einen

Punkt der Entscheidung in der Zukunft zulaufen würde. Dabei läge die Bewäh-

rungsprobe für die Räte darin, nicht den Charakter einer berufsständischen

Vertretung anzunehmen, der durch die Ausweitung der Räteorganisation auf

bürgerlich-kleinbürgerliche Berufe zunehmend wahrscheinlicher würde, son-

dern ihre Funktionsbestimmung im Sinne der Transformation zum Sozialismus

als »Gesellschaftsvertretung«419 – in Abgrenzung zur parlamentarischen Vertre-

tung von bloßen gesellschaftlichen Teilgruppen und ihrer Sonderinteressen – zu

behaupten.DasVerhältnis zwischenParlamentarismusundZentralrat vergleicht

Adler mit dem aus dem britischen Parlamentarismus bekannten Zweikammer-

system, wobei dem parlamentarischen Unterhaus der Zentralrat als den neuen

Geist der Gemeinschaft verkörperndes Oberhaus gegenübersteht:

415 Ebd., S. 34 f.

416 Ebd.

417 Ebd., S. 35.

418 Ebd., S. 37.

419 Ebd., S. 36.
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Es bedeutet vielmehr ein neues Prinzip staatlicher Organisation, welches an die Stelle der Be-

herrschung vonMenschen, die jeder bisherigen Staatsform charakteristisch ist, die Verwaltung

der ihnen gemeinsam gewordenen Lebens- und Entwicklungsinteressen setzt. Ist das noch ein

Oberhaus, so nur in dem Sinne, wie der Sozialismus eben die Sphäre des gesellschaftlichen Le-

bens zu der allen Sonderinteressen übergeordneten Sphäre machen will; und ist das noch ein

Herrenhaus, so nur in dem Sinne, in welchem der Sozialismus aus einem Volke von Beherr-

schten und Unterdrückten eine Gemeinschaft von Freien hervorgehen lassen will, die endlich

Herren ihrer Geschicke sein werden.420

Die zweite Stütze der Erziehung zur neuen Gemeinschaft, an der Adler auch

nach dem Scheitern der Rätebewegung festhalten konnte, war die sozialistische

Erziehung, die Adler im Rahmen der sozialdemokratischen Jugendorganisatio-

nen »Kinderfreunde« und den »Roten Falken« pädagogisch zu konkretisieren

und praktisch umzusetzen suchte. Ihre Aufgabe sollte es sein, Kinder und Ju-

gendliche in einem Geist aufwachsen zu lassen, »der für diese bürgerliche Welt

freilich nicht mehr tauglich ist, für den aber auch diese bürgerliche Welt nichts

mehr taugt«, und eine »sozialistische Gedanken- und Gefühlswelt« zu kultivie-

ren, die nicht mehr bloß »politische Forderung oder bestenfalls […] sittliches

Ideal« ist, sondern »gar nicht anders mehr [zu] denken und fühlen« erlaubt

als »sozialistisch«. Dies sollte in Milieus geschehen, in denen die Kinder und

Jugendlichen »der Umklammerung durch die alte Welt« entzogen werden –

idealerweise in »eigenen sozialistischen Erziehungs- und Unterrichtsanstalten«,

die eine Art »kommunistischer Schulgemeinde«421 darstellen sollten. Um die

Kinder »dem Traditionalismus der Gesellschaft und insbesondere dem konser-

vativen Egoismus der Familie möglichst entzogen« zu wissen, empfiehlt Adler,

dass »Zöglinge dieser neuen Erziehung abgesondert von der erwachsenen und

preiszugebenden Generation« ein sich absonderndes Gemeinwesen bilden, »das

seine genau bestimmte, in derNatur der Dinge begründete und von der Vernunft

durchaus geforderte Verfassung« hat, wobei er den bürgerlichen Philosophen

Fichte als Gewährsmann für diese sich radikal ausnehmende Idee zitiert.422

Diese Ideen sind charakteristisch für die umfassenden Bemühungen der

österreichischen Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit, durch den sozialen

Wohnbau,dasArbeitervereinswesen sowie durchKultur- undErziehungsorgani-

sationenMilieus zu schaffen, in denen in einemkapitalistischenUmfeld die neue

Gesellschaft, ein neuer Gemeinsinn und damit der sozialistische »NeueMensch«

schlechthin keimhaft zur Ausbildung gelangen sollten. Adler verstand dem-

entsprechend seine Partei, die Sozialdemokratie, nicht allein als eine politische

420 Ebd., S. 37.

421 Adler (1924): NeueMenschen, S. 78 f.

422 Ebd., S. 79 f. Adler zitiert hier eine Passage aus Fichtes Reden an die deutsche Nation; Fichte (1955): Reden

an die deutsche Nation, S. 55.
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Organisation, sondern als »die bewußte Gesellschaft im Werden schon inner-

halb des Staates«, die »aus ihrer bisherigen bloß naturwüchsigen Form zu einem

selbstbewußten planmäßigenDasein, aus ihrer tatsächlichen undwiderspruchs-

vollen Verbundenheit zu einer solidarischen Rechtsorganisation aufstrebt«.423

Es versteht sich von selbst, dass diese geschlossenen Milieus, das Unter-sich-

Bleiben mit Gleichgesinnten den Anforderungen des Zusammenlebens in einer

pluralistischen Demokratie entgegengesetzt sind.

Bezeichnend für seine Ideen über die Zukunftsgesellschaft ist die Gleichzei-

tigkeit eines theoretischen IndividualismusundderVorstellung einer ausgepräg-

ten kulturell-ethischen Homogenität, deren Ausbildung nicht auskommt ohne

eine starke autoritativ-erzieherische und maßregelnde Instanz. Mit Stirner hat

der junge Adler argumentiert, dass der »Einigungsgrund« der Menschen für den

Zusammenschluss zur kämpfendenKlasse und schließlich zur kommunistischen

Gesellschaft in nichts anderem liege, »als dass seine vitalen Interessen in der As-

sociation besser befriedigt werden können als ohne diese«.424Wenn die Befriedi-

gung der vitalen Eigeninteressen aber der einzige Grund für die Verbundenheit

mit dem Gemeinwesen ist, müsste von der Möglichkeit, diese in der »Associati-

on« zu finden, auch die Zugehörigkeit zu dieser abhängen. Es wäre daher nicht

ersichtlich, auf welcher Basis unbedingte Loyalität oder Treue zu dieser Verbin-

dung auch in dem Fall, in dem das Zuwiderhandeln gegen das Gemeinschaftsin-

teresse einen größeren Eigenvorteil bedeutet, stehen könnten.

Eine inhärente Motivation zu einer solchen bedingungslosen Bindung wäre

im Eigeninteresse der Individuen nicht plausibel zu fundieren; sie könnte ledig-

lich als Zurückschrecken vor der Macht der Menge bestehen, den mit der Asso-

ziation brechenden Einzelnen um seiner Selbsterhaltungwillen zu bestrafen, ihn

»wieder auf Linie zu bringen« oder ihn zu vernichten. Tatsächlich ersetzt bei Ad-

ler das Prinzip des Selbsterhaltungsinteresses der Gemeinschaft das Prinzip der

Gerechtigkeit in der Begründung von Strafen für abweichendes Verhalten. Die

Sanktionierung des dem sozialistischen Zusammenwirken schädlichen Verhal-

tens einzelner folgt aus dem Interesse der Sanktionierenden an deren Erhaltung.

423 Adler (1924): Neue Menschen, S. 92. Auffällig ist hier die Rede von der »solidarischen Rechtsorganisati-

on«, die anzeigt, dass die präfigurativen Sozialexperimente wie im »rotenWien« nur die Vorstufe zum

Übergangsstadium der Diktatur des Proletariats darstellen. Diese Selbstverortung am Anfang eines

langwierigen Prozesses kommt in Neue Menschen in einer Passage zum Ausdruck, die in ihrem »mo-

saischen Gestus« stark an die im Abschnitt 3.4.2 zitierte Aussage von Georg Lukács erinnert: »Mag es

denn auch vielleicht für uns Ältere ein bitteres Gefühl sein, das Land der Verheißung wie einst Moses

nur sehen zukönnen,ohne es noch selbst zu betreten; aber danndochdies unserGlück,durchdie sozia-

listische Erziehung der proletarischen Jugend direkt an der Fortentwicklung der Gesellschaft zu ihrem

neuen Ziel auf die wirksamsteWeise mitzuarbeiten.« Ebd., S. 95.

424 Adler (2005): Max Stirner, S. 39.
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Die Konsequenzen lassen sich mit Blick auf das Verhältnis von Eigensinn und

Ideologie feststellen. In seiner Stirner-Schrift von 1897 singtAdler unter demEin-

druck des anarchistischen Philosophen ein Loblied auf den Nonkonformismus

und setzt die Loslösung von den überlieferten »Gedanken« und gesellschaftlich

erzeugten »Gefühlen«, also den herrschenden Ideologemen der Gesellschaft,mit

der wahren Freiheit desWillens gleich:

Und nur durch diese Gedankenlosigkeit, diese verkannte »Gedanken»freiheit oder Freiheit vom

Gedanken bist Du dein eigen. Diese Gedankenlosigkeit ist nun nichts anderes als die völlig sich

selbst überlassene Vernünftigkeit des Denkens, die frei ist von allen sie hemmenden oder diri-

gierenden Vorstellungen, die nicht selbst aus dem eigenen Process des Denkens zu Tage geför-

dert werden; die frei ist von allen Gedanken, die äusserlich an das Denken herangebracht durch

höherenWille, Tradition,Gewöhnung,Glauben oder Vorurtheil von vornherein das Denken be-

herrschen und ihm jeden Abweg von der einmal gezogenen Strasse gar nicht in den Bereich der

Möglichkeit oder doch der erlaubten (»vernünftigen«)Möglichkeit erscheinen lassen.Darum ist

dieses Denken erst das wirklich freie, weil »gedankenlose« Denken.425

Dieses »wilde« Denken ist zweifellos gleichbedeutend mit der Potenz der Sub-

jekte, neue Rahmen der transzendental-sozialen Vergesellschaftung zu schaffen,

bestehender ideologischer Vergesellschaftung zu entwachsen und letztlich diese

ideologischen, d.h. durch Allgemeinbegriffe und Ideale vermittelten Formen

gänzlich hinter sich zu lassen. Die Aversion gegen letztere liegt, in gut Stir-

nerschem Geiste, dem Übergehen von Moral als Kraft der Fortentwicklung

solidarischer Vergesellschaftung, als welche sie bei Cohen erschienen, zugrunde

und damit auch der Ersetzung von moralisch begründeter Selbstverpflichtung

gegenüber demGemeinwesen durch das aufgeklärte Eigeninteresse. Diese Aver-

sion hält Adler 1919 indes nicht davon ab, das Bekenntnis zum Sozialismus und

die Zugehörigkeit zu einer der Arbeiterparteien in einer bestimmten Situation

derRevolution zurBedingungder politischenPartizipation zumachen.Verstärkt

werden diese Tendenzen zum autoritär erzwungenen Konformismus durch die

Pathologisierung und Kriminalisierung jedes Abweichens von dem,was der Phi-

losoph und Soziologe zum aufgeklärten – und damit natürlich: sozialistischen

– Eigeninteresse des Egoisten erklärt.426 Im bürgerlich-demokratischen Staat

ist das Interesse der Minderheit, so Adler, ein nicht anerkanntes und von der

Mehrheit unterdrücktes.427 Aber immerhin ist es hier ein legitimer Gebrauch der

Freiheit, dieses nicht anerkannte Interesse politisch zu artikulieren und zumTeil

der öffentlichen Debatte und Meinungslandschaft zu machen. Die bürgerliche

425 Ebd., S. 34.

426 Zum politischen Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion und die Pathologisierung politischer

Dissidenz vgl. Bloch/Reddaway (1982): Dissident oder geisteskrank?

427 Vgl. Adler (1982): Politische und soziale Demokratie, S. 92.
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Gesellschaft brachte darüber hinaus auch gewisse, freilich oft prekäre Freiräu-

me hervor, in denen sich das Individuum abgelöst von der Kontrolle durch die

Gemeinschaft, in die es eingebettet ist, entfalten und sich so auch Abweichun-

gen erlauben kann. Weil aber in der zukünftigen »solidarischen Gesellschaft«

ja den vitalen Interessen der Einzelnen durch die eingerichtete Maschinerie

entsprochen wird, kann hier

die Widersetzlichkeit […] immer nur ein vereinzelter Fall, ein Ausnahmefall sein, der seinen

Grund nicht in der Struktur der Gesellschaft, sondern in einer individuellen Veranlassung hat,

z.B. wenn jemand aus einem Affekt oder aus mangelnder Einsicht oder infolge krankhafter

Veranlagung gegen eine Ordnung verstößt, die er normalerweise sonst selber unterstützt, weil

sie auch ihn fördert.428

Oppositionelle in der bürgerlichen Gesellschaft wenden sich zwar gegen die Po-

sitionen und Meinungen der Mehrheit, tun dies aber auf der Basis des gemein-

samen Anspruchs auf Allgemeinheit, auf Grundlage der Einsicht in das common

good,demihrerMeinungnachderGegnernichtgerechtwird.Opposition istmög-

lich, weil das allgemeine Interesse Sache der Diskussion ist und als nicht zwei-

felsfrei feststellbar verstanden wird. Die solidarische Gesellschaft hingegen ist

ein Verband des sich selbst vollkommen transparenten Egoismus, der den Erhalt

der Ordnung als seinem Interesse entsprechend erkannt hat und diesen kompro-

misslos durchsetzt. »Die Strafe« ist dann »einfach eine Schutzmassregel, einfach

eine Reaction der bedrohten gemeinsamen Interessen, gegen das sie bedrohende

Sonderinteresse, das in demMasse, als jene allenMenschen gemeinsam sind, zu-

gleich unvernünftig ist.«429 Gemäß der Stirnerschen Reduktion von allem Recht

auf die Gewalt, die demEinzelnen oder eben einer Verbindung von Einzelnen zur

Durchsetzung ihres Willens zur Verfügung steht, ist jede Widersetzlichkeit blo-

ße Herausforderung der Assoziation, die sich dann in ihrer Reaktion gegen das

opponierende Subjekt durchzusetzen vermag oder eben nicht. Aus dem theoreti-

schen Individualismus folgt praktisch ein radikaler Konformismus.

Die Opposition könnte dabei, wie Adler hinweist, durchaus darin begründet

sein, dass »neue Vitalinteressen sich herausgebildet haben, die unter jenen Ver-

hältnissen keine Befriedigung finden könnten, womit allerdings eine neue Klas-

senbildung und ein neuer Klassengegensatz begönne[n]«430– etwa zwischen der

politisch-bürokratischen Elite und der Restbevölkerung. Ein solcher Überschuss

der Vielheit wäre imKontext der politischenDemokratie der Ansatzpunkt für die

Kritik des Allgemeinen, das Geltendmachen des Überschusses und den Versuch

einer Integration desselben in einen neu aufgestellten rechtlichen Rahmen. Dar-

428 Ebd., S. 71 f.

429 Adler (2005): Max Stirner, S. 47.

430 Ebd., S. 46.
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in bestünde die Aktivität der Politik. Die behauptete Deckung des proletarischen

Eigeninteresses mit dem universellen Menschheitsinteresse wäre mit der Inter-

essenspaltung im Schoße des Sozialismus jedoch negiert. Die an ihrer Selbst-

erhaltung interessierte »solidarische Gesellschaft« müsste diese neue geschicht-

lich-gesellschaftliche Kraft also bekämpfen und autoritär die Form der Einheit

gegen den Überschuss der Vielheit behaupten, nicht anders als das Bürgertum

im Kampf gegen die Arbeiterschaft.

Es besteht dabei zudem die Frage, auf welcher Grundlage und durch wen er-

messen werden soll, was eine zu sanktionierendeWidersetzlichkeit darstellt und

was nicht. Wenn hier einmal das Recht als Instrument zur Bestimmung von Zu-

lässigem und Unzulässigem aufgegeben wird und das Gemeinwesen sich auf der

Basis einer rein amKriteriumder Selbsterhaltung orientierten Einschätzung des

effizienten Verteidigungsmittels gegen die Angreifer und »Zersetzer« wehrt, öff-

net sich bald der Abgrund der politischen Verfolgung und des Terrors, wie es im

Fall Sowjetrusslands geschah. Die Unwägbarkeit dessen, was durch das zum rei-

nen politischen Herrschaftsmittel gewordene Recht als rechtlich und was als wi-

derrechtlich definiert wird, ist Garantie dafür, dass nicht die freie Einsicht in das

eigene Interesse, sondern die Angst und die Suche nach Schutz in unbedingter

Konformität zum stärksten sozialen Bindemittel werden.

Der Weg zum Kommunismus ist einer durch den zwangsweisen Konformis-

mus431 hin zur sozialen Homogenität. Der Abbau des Rechts als Ziel erfordert

jedoch eine kompensatorische Form der Regulierung, die an die Stelle der äu-

ßerlichen Regelung tritt. Hier soll wieder auf das Beispiel der Güterverteilung

im Kommunismus eingegangen werden, über die Marx in der Kritik des Gothaer

Programms reflektiert. Nach Marx soll, wie bereits erwähnt wurde, die rechtliche

Regelung der gleichheitlichen Verteilung produzierter Güter nur im Übergangs-

stadium zum vollendeten Kommunismus bestehen. Das Recht hat also in einem

Übergangsstadium die Funktion der Schaffung von Konformität, das Ziel der re-

volutionären Transformation der Gesellschaft liegt jedoch darin, das zwangsbe-

wehrte Recht als Regelung zwischenmenschlicher Beziehungen und damit auch

von Tausch- und Distributionsverhältnissen von Gütern aufzuheben.

Der bekannte Ausspruch von Marx über das kommunistische Verteilungs-

prinzip – »jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen« –

lässt vermuten, dass im verwirklichten Kommunismus ein Verteilungsprinzip

angewendet soll, das einen »sachlicheren« Charakter hat als jenes des kapitalis-

431 Das Problem, dem sich der Sozialismus gegenüber sah, ist im Grunde kein anderes als das von John

Locke in seinem Letter Concerning Toleration diskutierten Umstand, dass eine zwangsförmige Erziehung

durch den Staat eher zu Konformismus und »hypocrisy« als zu einem innerenWandel führenwird; vgl.

Locke (1957): Ein Brief über die Toleranz, S. 14 f.
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tischen Warentausches und jenes der rechtlich geregelten staatssozialistischen

Verteilung. Eine Deutungsmöglichkeit wäre, von einer wechselseitigen Be-

dingtheit zwischen den beiden Elementen – Fähigkeiten und Bedürfnissen –

auszugehen. Die Befriedigung von Bedürfnissen erfordert zum einen, dass die

entsprechenden Fähigkeiten bzw. Befähigungen dazu bestehen; zum anderen

sind es aber die jeweiligen (angestrebten oder bereits angeeigneten) Fähigkeiten,

die die Ausprägung der Bedürfnisse bestimmen. Damit würde sich Marx in den

Spuren Fichtes unddessen Ideen in der SchriftDer geschlosseneHandelsstaat bewe-

gen, in der der Philosoph eine in berufsspezifischen Konsumtionsbedürfnissen

begründete Güterverteilung skizzierte. Fichte spricht hier von den Bedürfnissen

von Bauern und Handwerkern sowie schließlich von Gelehrten und Künstlern,

wobei die sachbegründeten und daher legitimen Bedürfnisse vorteilhaft zuguns-

ten des eigenen Standes der geistig Arbeitenden ausgelegt werden, die nicht nur

der notwendigen Arbeitsmittel, sondern zur Vermeidung auch im kulinarischen

Bereich geistfeindlicher Eintönigkeit »mannigfaltigerer und erquickenderer

Nahrung«432 bedürfe als die ersten beiden Stände, die mit anspruchsloserer

Alimentierung auskommen könnten.

Eine solche zwanglose Akzeptanz von Ungleichheit setzt aber anstelle des

Rechts eine hochgradigeGeltungskraft von geteilten kulturell-ethischenNormen

voraus. Diese müssen aber, da sie nicht Sache einer überlieferten moral econo-

my sind, Resultate des Prozesses der Setzung des neuen »Maßes« sein, das im

Zuge des diktatorisch-erzieherischen Umbauprozesses von den Gesellschafts-

mitgliedern verinnerlicht wird. Aus diesem Grunde erhält die Erziehung als

Mittel der sozialen Erneuerung eine Bedeutung, die jener der Veränderung der

Eigentumsstruktur nicht nachsteht.

Die gröbste Form einer solchen Erziehung schildert Lenin in Staat und Revo-

lution, wo angekündigt wird, dass im Laufe der sozialistischen Übergangsgesell-

schaft »dieNotwendigkeit zurEinhaltungder unkompliziertenGrundregeln für je-

des Zusammenleben von Menschen sehr bald zur Gewohnheit werden wird«. Die

»Eingewöhnung« der neuen Verhaltensregeln ist aber vom Terror nicht zu un-

terscheiden; nach Auffassung des Führers der Bolschewiki wird die neue »Ge-

wohnheit« allen »Hütern der Traditionen des Kapitalismus« von »bewaffneten

Arbeitern« eingebläut werden, die »Menschen des praktischen Lebens« und »kei-

ne sentimentalen Intelligenzler« seien und daher »nicht mit sich spaßen lassen«

würden.433 Auch wenn man wie Adler ein weit weniger unbefangenes Verhältnis

432 Fichte (1943): Der geschlossene Handelsstaat, S. 33.

433 Lenin (1972): Staat und Revolution, S. 119 f., Hervorhebungen im Original. Solche Rohheiten waren Ad-

ler 1918/19 fremd.Wie oben ausgeführt,war sichAdler derGefahrender bolschewistischenEntwicklung

bewusst. Dennoch stimmt auch Adler zuweilen in die Polemik gegen die »moralistische« Kritik an den
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zur Gewalt zeigt, setzt die sozialistische Transformation eine machtvolle, diszi-

plinierende Autoritätsinstanz voraus, die im Einsatz ist, bis äußere Fremdkon-

trolle durch kollektive Selbstkontrolle ersetzt wurde, wobei unscharf bleibt, wo

dieGrenzenvonerzieherischerKorrektur vonErblastenausder altenGesellschaft

und dem »klinischen« Eingreifen zur Selbsterhaltung der schon erreichten »soli-

darischen Gesellschaft« liegen.

Dabei steht natürlich die Gefahr im Raum, dass die Ausdeutung des richti-

gen Eigeninteresses des Proletariats von einer politischen Organisation für sich

monopolisiert und zur Rechtfertigung einer schrankenlosenMachtausübung be-

nutzt wird. Adler sucht dieser vorzubeugen, indem er in kritischer Distanz zum

Bolschewismus die Rolle der Partei vergleichsweise gering ansetzt und betont,

dass der soziale und kulturelle Transformationsprozess nur Sache der gesamten

Klasse seinund sich in InstitutionenwiedemRätesystemschrittweise vollziehen,

nicht aber von einer autoritär regierendenPartei besorgtwerden könne.Wie aber

bei den Rätetheoretikern G. D. H. Cole oder Karl Korsch ist es eine gleichsam als

deus ex machina eingeführte erzieherische Instanz,434 die dabei garantieren soll,

dass dieser Lernprozess zu den gewünschtenResultaten führt.Das lernende Pro-

letariat ist in den Räten mitnichten sich selbst überlassen. Insbesondere sollen

die imRahmender sozialisiertenWirtschaftsordnungdurchaus inneuenFormen

aufzukommen vermögenden »unsolidarischen« Eigeninteressen niedergehalten

werden,womit natürlich ein normatives Kriterium eingeführt wird undmit dem

ursprünglichen Ausgehen von konvergierenden Eigeninteressen zugunsten der

normativen Vorstellung eines kollektiven Eigeninteresses der Klasse, dem immer

der Vorzug gegenüber den Eigeninteressen der Individuen zukommt, gebrochen

wird.

Mit der Erziehungs- und Disziplinierungsarbeit wird unweigerlich die

Ideologie wieder als das zentrale Medium der Vergesellschaftung eingeführt –

allerdings nicht mehr eine Ideologie, deren Wahrheiten und Setzungen öffent-

lich in Frage zu stellen ein Recht ist, sondern eine, gegen die sich zu widersetzen

bald zum kriminellen Akt oder zur pathologischen Abweichung erklärt wird.

Der politische Kampf ist in der politischen Demokratie eben der Vollzug der

Selbstreflexion und Kritik der rechtlich-ideologischen Maßgebung und damit

bolschewistischenMethoden ein.So schreibt er 1924: »Undalle die vielen sentimentalenDeklamationen

über Gewalttätigkeiten des Bolschewismus, wenn sie nicht etwa bloß deren Zweckmäßigkeit bestrei-

tenwollen, sondern über Verletzung ›demokratischer‹ oder ›freiheitlicher‹ Prinzipien klagen, beweisen

nur das völlige Unverständnis der so Urteilenden über das Wesen des Staates und des revolutionären

Klassenkampfes.« Adler (1970): Gesellschaftsordnung und Zwangsordnung, S. 194. Adlers intellektuelle

Entwicklung führte ab Ende der 1920er Jahre zu einer zunehmenden Radikalisierung und Akzeptanz

des Mittel der Gewalt; vgl. Pfabigan (1982): Max Adler, S. 253–272.

434 Vgl. Abschnitt 7.2.2 dieses Buches.
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einer permanenten Korrektur der rechtlichen Regelung der sozialen Beziehun-

gen. Die Kritik und die Ansprüche der Subjekte betreffen das Versagen des

bestehenden Rechts, die soziale Materie gemäß der ihm zugrundeliegenden

normativ-teleologischen Grundbestimmungen – nämlich der gleichen Freiheit

der Rechtsunterworfenen – zu regeln. Diesem Prozess der Kritik und Korrektur

der rechtlichen Forderung der gesellschaftlichen Verhältnisse entspricht das kri-

tizistisch zu nennende Bewusstsein des transzendenten Charakters der Materie

des sozialen Lebens als dem »Ding an sich« der rechtlichen Regelung. Die kriti-

zistische Selbstbeschränkung des Rechts wird praktisch durch die Demokratie,

die in gewisserWeise das empirische Gegenstück zur kritizistischen epistemolo-

gischen Einstellung darstellt, insofern sie die Transzendenz der sozialenMaterie

gegenüber ihrer rechtlich-begrifflichen Synthese zur Geltung bringt.

Die Bewusstwerdung seiner Abstraktheit und Formalität, die vom Recht her

betrachtet eine Korrektur, vom Individuum her betrachtet das Geltendmachen

der eigenen konkreten, situierten Subjektivität bedeutet, dynamisiert das Recht

und macht es gerade durch seine unüberwindbare Abstraktheit zum principium

individuationis. Diese kritische Reflexivität gerät bei Adler aus dem Blick, der

dadurch in die Falle eines naturrechtlichen Absolutismus tappt, dessen Schaden

nicht nur ein theoretischer ist, sondern vor allem ein politisch-praktischer. Mit

dem proletarischen Eigeninteresse wird ein Maß eingeführt, das als letztgül-

tige Begründungsinstanz in der politischen Rechtfertigung des Sozialismus

die Funktion des eingelösten Allgemeininteresses, der Allheit übernimmt. Die

Gefahr liegt dabei in der Behauptung eines positiven Wissens über dieses Ei-

geninteresse, über das die von Adler vertretene wissenschaftliche Politik435 des

Sozialismus verfügen würde und an das sie die Gesellschaft anpassen will.

1924, dem Todesjahr Lenins, in dem die bolschewistische Diktatur des Pro-

letariats bereits deutliche Züge der Herrschaft einer autoritären Parteibürokra-

tie trug, griff Adler erneut auf Kant zurück, um diesmal mit ihm für den unver-

meidlichen Zwang im Sozialismus zu argumentieren. Die »Identität von Verge-

sellschaftung und Zwangsordnung«, so Adler, sei nicht nur durch die Soziologie

erweisbar, sondern lasse sich vom noch fundamentaleren erkenntniskritischen

Standpunkt her ausweisen. Von diesem aus ergebe sich, »daß Zwangsordnung

die notwendige Erscheinungsform ist, in welcher soziales Wollen überhaupt un-

serem Bewußtsein existent werden kann«. Adler leitet dies vom kantischen Ge-

danken der transzendentalen Synthesis der Apperzeption ab. Wie »alles Denken

in einem Zusammenhang steht, so verlangt auch allesWollen nach einer Einheit,

die den Wollenswiderspruch ausschließt«. Der Unterschied zwischen der logi-

schen Einheit des Denkens und jener des Wollens besteht aber darin, dass »das

435 Vgl. Adler (1972): Marx und Engels als Denker, S. 104–111.
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Widersprechende im Denken […] nicht gedacht werden [kann], sobald es als ein

Widerspruch erkannt ist«436, während sich das der Einheit des Wollens Wider-

sprechende durchaus wollen lässt, selbst wo es in seiner Unvereinbarkeit erkannt

ist. Wo die Logik nicht den inneren Widerspruch ausschaltet, müssen dies die

Verurteilung und schließlich der Zwang tun.

Das Wollen ist also auf den Zwang angewiesen, um sich gegen die Flieh-

kräfte seiner Begehrungen zu erhalten. Ein »einheitliches Wollen wäre also ein

Wollen, über das nichts Macht haben könnte, es von seiner Einheit abzulen-

ken.« Es »könnte also gar nicht anders als widerspruchslos wollen und würde

sich gleichwohl verständig frei fühlen […], weil es von allen Antrieben rein ist,

die seine Einheit stören«437 könnten. Nun ist soziales Wollen aber »das Wollen

einer unbestimmten Vielheit von Menschen, mit denen sich das Individuum

verbunden sieht«.438 Es wäre anzunehmen, dass die innere Selbstdisziplinierung

des individuellen Willenssubjekts sich strukturell unterscheiden müsste vom

Zusammenschluss von Individuen zu einem »Gemeinschaftswollen«, denn die

Gesellschaft verfügt nicht ohne Weiteres über jene autoritäre Instanz, die in der

Selbstreflexion des Individuums das wollende und denkende Ich darstellt.

Doch eben diese Identität wird von Adler behauptet. Das demokratisch er-

zeugte Recht, wie es von Cohen philosophisch konzipiert wurde, ist, weil es die

Uneinigkeit und Heterogenität der Gesellschaft nicht zu eliminieren sucht, son-

dern sich von dieser herausfordern lässt und sich an dieser bewähren will, Re-

sultat eines vielstimmigen Prozesses, in dem in der Auseinandersetzungmit den

Ansprüchen des Anderen Freiheit als Mit-Freiheit verwirklicht werden soll. Ad-

lers soziale Regelung in der Zukunftsgesellschaft beruht aber auf einermonologi-

schen und unbeirrbaren Zielbestimmung. Von diesem monologisch-einstimmi-

gen Wollen soll die soziale Vielheit durchdrungen werden; wo hartnäckige Dis-

sonanzen auftreten, sollen diese beseitigt werden. Die Zielbestimmung ist na-

türlich keine beliebige. Unbeirrbar zu wollen lässt sich praktisch alles, die Ein-

heitlichkeit des Willens ist eine bloße Formbestimmung und qualifiziert diesen

noch nicht vor einem beliebigen anderen Wollen. Der Vorzug, der einem Wol-

len zukommt, ist in seinem Ziel begründet. Der Wille der sozialistischen Gesell-

schaft zeichnet sich dadurch aus, dass er will, was er als Bedingung für eine freie

und solidarische Existenz erkannt hat.Mit demproletarischen Eigeninteresse ist

die Frage entschieden, die in der politischen Demokratie eine offene Herausfor-

derung undGegenstand des Kampfes bleibt: nämlich jene der Zusammenfügung

der Freien im sozialen Zusammenwirken und -leben.

436 Adler (1970): Gesellschaftsordnung und Zwangsordnung, S. 200 f.

437 Ebd.

438 Ebd., S. 202.
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Dies ist die materialistische Variante einer demWillen zur politischenMacht

zugrundeliegenden epistemischen Prätention.Die Pervertierung desMaterialis-

mus zum quasi-naturrechtlichen Dogmatismus und das Fehlen des demokrati-

schenElements korrespondierenmiteinander.Es ist nicht ersichtlich,wie die au-

toritäre Einsetzung einer neuen Gestalt des Zusammenlebens und des sozialisti-

schen Menschen als neuer Mensch sich davor bewahren könnte, selbst zur Ein-

setzung einer abstrakten, dem Konkreten und Individuellen Gewalt zufügenden

Form zu geraten. Der diktatorischen Installierung des Sozialismus widerspricht

es prinzipiell, die Pluralität zu ihrem Recht kommen zu lassen, sie ist ein gewalt-

samer Zuschnitt des Konkreten.Es könnte als produktiveDialektik des revolutio-

nären Akts verstanden werden, eine solche Gewalt auszuüben, um damit aber –

wie bereits die bürgerliche Revolution – nicht bloß eine Verdeckung und Verstel-

lung des Konkreten zu verursachen, sondern einen Prozess seiner reflexiv-kriti-

schen In-Geltung-Setzung zu begründen. Adlers Umlegung des sich selbst gegen

seine triebhaften Abirrungen behauptenden wollenden Ichs auf die Gesellschaft

und sein Aufgeben der kritizistischen Selbstbeschränkung in der Behauptung ei-

ner Erkenntnis des wahren, d.h. proletarischen und daher menschheitlichen In-

teresses lassen jedoch keinen Platz für das Sich-Geltendmachen der Vielheit ge-

genüber der Form und dem Begriff.

Die Überwindung der aufgezeigten Tendenzen würde erfordern, der Politik

nebender reinen»VerwaltungvonSachen«und inSpannungzudieser einenPlatz

einzuräumen. Dies würde auch bedeuten, dass auch das Recht des Sozialismus

eben nur dies: Recht, Regelung von sozialen Zwecken und Interessen ist, die stets

der Korrektur durch die ihr unterworfenen Subjekte bedarf, dem also die Mate-

rie des sozialen Lebens immer auch ein Stück fremd bleibt. Damit wäre es aber

nichts substantiell vom Recht der bürgerlichen Gesellschaft Unterschiedenes. Es

wäre kein unmittelbarer Ausfluss der aufgeklärten Eigeninteressen der univer-

sellen Klasse, das es bei Adler sein soll. Es ist ein Fehler, anzunehmen, dass durch

die Aufgabe der Sprache des Rechts und die Annahme einer Sprache des Interes-

ses die ideologische Form der Vergesellschaftung bereits überwunden sei. Gera-

de das vom bürgerlichen Rechtsdenken selbst bereits erreichte Bewusstsein der

Abstraktheit begründet imRecht eine induktive, experimentelle, suchendeDyna-

mik der Annäherung an das Konkrete, die im Vorhergehenden als Progressivis-

mus des Rechts bezeichnet wurde. Die allzu selbstsichere Behauptung des posi-

tiven Wissens vom wahren, menschheitlichen Interesse hingegen begründet ein

seineBegriffe zumFetischmachendes, eine abstrakteundbürokratisch-autoritä-

re Haltung gegenüber dem gesellschaftlichen Leben zeigendes Regieren, das ge-

schichtlich kaum je so ausgeprägte Gestalt annahmwie in jenem Regime, das im

Namen desMaterialismus, des Konkreten und des Zu-sich-Kommens der Gesell-

schaft angetreten war.





9. Kompromiss und konstitutionelle Ironie

9.1 Das Gleichgewicht der Klassenkräfte: Otto Bauer und die

Realpolitik des Kompromisses

Die praktischen Prämissen für Max Adlers Überlegungen zum sozialistischen

Umbau der Gesellschaft sind die Macht, diese gegen den Widerstand ihrer Geg-

ner durchzusetzen, und der Wille der Massen, diesen Kampf aufzunehmen.

Die Rätebewegung indes, in die Adler seine Hoffnungen setzte, verlor bereits

1920, also ein Jahr nach Veröffentlichung der Revolutionsschrift Demokratie und

Rätesystem, stark an Bedeutung. Adlers eigene Partei, die Sozialdemokratische

Arbeiterpartei (SDAP), hielt den Zeitpunkt für eine sozialistische Revolution

nicht gekommen. Ihr gelang es, im neu entstandenen Deutschösterreich die

Arbeiter- und Soldatenräte unter ihre Kontrolle zu bekommen und auf den par-

lamentarischen Kurs einzuschwören– anders als ihre deutsche Schwesterpartei,

die durchdie radikalenTeile innerhalb derRätebewegungunddie Proklamierung

von Räterepubliken inmehreren Teilen Deutschlandsmit bürgerkriegsähnlichen

Auseinandersetzungen konfrontiert war. Als nach ihrer Ausrufung am 21. März

1919 vonseiten der Ungarischen Räterepublik Druck auf die österreichischen

Sozialdemokraten gemacht wurde, dem Beispiel ihrer ungarischen Genossinnen

und Genossen zu folgen und den revolutionären Schritt zur Sowjetrepublik zu

tätigen, wurde dies nicht nur vonseiten des Anführers des »rechten« Partei-

flügels, des späteren Staatskanzlers Karl Renner, sondern auch der »linken«

Führungsfigur, Außenminister Otto Bauer, abgelehnt.

Mit dieser Haltung der österreichischen Sozialdemokratie und der Nieder-

schlagung der Rätebewegung in Deutschland nahm die Expansion der Oktober-

revolution in den Westen ein Ende. Max Adlers fundamentale, »orthodox-mar-

xistische« Staatskritik und sein Festhalten an der Diktatur des Proletariats sind

vor diesem Hintergrund eine Minderheitenposition, die zwar insbesondere bei
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der deutschen und österreichischen Parteijugend regen Anklang fand,1 der aber

der auf die Mitarbeit am parlamentarisch regierten, bürgerlich-demokratischen

Staat ausgerichtete Kurs der Sozialdemokratien gegenüberstand.

Insbesondere Otto Bauer legte in elaborierter Weise Rechenschaft über die

Entscheidungen seiner Partei ab. Im Zentrum steht dabei dieTheorie vomGleich-

gewichtderKlassenkräfte,die späteru.a.vonOttoKirchheimer,ErnstFraenkel oder

Hans Kelsen aufgegriffen wurde2 und als Deutungsschema für die politischen

Verhältnisse in den jungen Demokratien in Deutschland undÖsterreich Verbrei-

tung fand. Bauer verteidigte die Koalitionen mit der Christlichsozialen Partei

(Staatsregierungen Renner I–III, bestehend vom 31. Oktober 1919 bis zum 7. Juli

1920) und das Nicht-Ergreifen der Möglichkeit, mit der ihr zugefallenen Macht

die Diktatur des Proletariats einzurichten, mit einer Reihe von Argumenten, die

die Kräfteverhältnisse im Inneren, die Abhängigkeiten nach außen, schließlich

aber auch ein neues Verhältnis zum Staat betreffen. Die politische Ausgangslage

für das Weitertreiben der bürgerlichen zu einer sozialistischen Revolution wäre

nach Bauer in Österreich sogar günstiger gewesen als in Deutschland, nicht nur

wegen der Machtstellung der Arbeiterräte, die zahlreiche Verwaltungsaufgaben

im wirtschaftlichen und sozialen Bereich übernommen hatten, und der generel-

len revolutionären Stimmung in großen Teilen der Arbeiterschaft, sondern auch

aufgrund des Umstandes, dass es der SDAP unter dem sozialdemokratischen

Staatssekretär für Heereswesen, Julius Deutsch, gelang, die Kontrolle über das

Militär zu gewinnen und es in seinen Schlüsselpositionen mit Anhängern der

Sozialdemokratie zu besetzen. Politisch eingesetzt wurde es schließlich aber

nicht zu revolutionären Zwecken, sondern im Gegenteil zur Unterstützung der

weiterhin bürgerlichen und völlig überforderten Polizei bei der Niederschlagung

von kommunistischen Aufständen im Frühjahr 1919, in deren Zuge auch der

Versuch unternommen wurde, symbolträchtig das Parlamentsgebäude in Brand

zu stecken.3

1 Vgl. dazu das Protokoll zur Auseinandersetzung Adlers mit dem staatsapologetischen Staatsrechtler

HermannHeller auf der Dritten Reichskonferenz der Jungsozialisten in Jena im April 1925, aus der eine

Resolution zugunsten der Position Adlers erfolgte. Die deutschen Jungsozialisten spalteten sich in den

sich auf Lassalle berufenden, staatsorientierten Hofgeismarer Kreis, dem als geistige Mentoren neben

Heller auchGustav Radbruch,Hugo Sinzheimer oder derWirtschaftswissenschaftler EduardHeimann

verbunden waren, und in denmarxistischen Hannoveraner Kreis, der sich in Jena durchsetzen konnte.

Vgl. auchWalter/Storm (1984):Weimarer Linkssozialismus undAustromarxismus;Walter (1986): Natio-

nale Romantik und revolutionärer Mythos.

2 Saage (1986): Parlamentarische Demokratie, Staatsfunktionen und »Gleichgewicht der Klassenkräfte«;

Kirchheimer (1928): ZurStaatslehredesSozialismusundBolschewismus,S. 597; Fraenkel (1991): ZurKri-

se des Rechtsstaats, S. 441; Kelsen (1924): Otto Bauers politischeTheorien, S. 55; Kelsen (1925): Marx oder

Lassalle, S. 278.

3 Bauer (1923): Die österreichische Revolution, S. 139 f.
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Zur Verteidigerin der bürgerlichen Demokratie, an deren Ideale der Marx-

Schüler Bauer ebenso wenig glaubte wie der Marx-Schüler Adler, musste die So-

zialdemokratie jedoch werden, weil dem Proletariat zwar die Regierungsmacht

im Staate zugefallen, ihre reale, das heißt gesellschaftliche Macht jedoch nicht

ausreichend war, um diktatorisch die Transformation hin zum Sozialismus zu

erzwingen. Dabei werden von Bauer die für die Bedienung der Produktionsmit-

tel notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse angeführt, die demProletariat feh-

len und bei den Technikern, leitenden Angestellten und Beamten liegen würden.

Diese bilden jedoch ein Segment der Mittelschicht, das aufgrund seiner privile-

gierten Stellung für das Bürgertum Partei ergreifen würde oder sich allenfalls

seine Mitwirkung sehr teuer erkaufen ließe, wie das russische Beispiel gezeigt

habe.4 In einer Situation, in der durch die Aufspaltung des Wirtschaftsgebietes

der Habsburgermonarchie die österreichische Industrie von ihren Rohstoffquel-

len abgeschnitten war und die Produktion erst von ihrer kriegswirtschaftlichen

Ausrichtung auf zivile Zwecke umgelenkt werden musste, hätte sich das Expe-

riment einer Übernahme der Produktionsmittel durch eine zu deren Bedienung

wenig kompetente Arbeiterschaft verboten. Zudem stünden dem zur Revolution

geschrittenenProletariat inGestalt der Bauernschaft, die inMitteleuropa imVer-

hältnis zu Russland durchschnittlich wohlhabender und eine weit ausgeprägtere

Besitzstands- und Unternehmermentalität aufweise, damit aber auch dem Pro-

letariat gegenüber weitaus feindlicher gesonnen sei, und der Entente, von deren

Nahrungsmittellieferungen die Versorgung der darbenden Bevölkerung abhän-

ge, übermächtige konterrevolutionäre Akteure im Inneren und Äußeren gegen-

über.

Der Diktatur des Proletariats wären aber nicht nur der »blutige Bürgerkrieg«5

und der Terror nicht erspart geblieben, die erzwungene Sozialisierung der Pro-

duktionsmittel hätte durch das Kappen der Nahrungsmittel- und Rohstoffliefe-

rungen aus dem am Fortbestand des österreichischen Kapitalismus interessier-

ten Ausland und dem gleichzeitigen Verlust der technischen Intelligenz zu ei-

nem Dahinschwinden der Produktivkräfte und der zu vergesellschaftenden Ver-

teilungsmasse geführt. Wenn also auch eine gerechtere Verteilung von Gütern

möglich gewesenwäre, so wäre doch die Gesellschaft als Ganzes weiter verarmt.6

Die Diktatur würde also für unbestimmbare Zeit das Gegenteil dessen bringen,

was Marx sich vom Sozialismus versprach: nämlich eine Entfesselung und nicht

bloßeVergemeinschaftung der Produktivkräfte. Siewürde »in der Intelligenz, im

Kleinbürgertum, in der Bauernschaft auf viel stärkere Widerstände stoßen und

4 Vgl. Bauer (1920): Bolschewismus oder Sozialdemokratie, S. 87.

5 Bauer (1919): DerWeg zum Sozialismus, S. 4.

6 Ebd., S. 5.
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sie hätte unvergleichlich schwierigere wirtschaftliche Krisen zu überwinden […]

als in Rußland.«7Dies bedeutet aber, die Diktatur

müßte sich hier noch viel mehr als dort auf die Gewalt stützen. Das Proletariat würde in ihr in

die Rolle geraten, den widerständigen Arbeitskräften ihren Willen aufzwingen, und zwar auf

eine wahrscheinlich brutalereWeise, als es das Betriebsregime des Kapitalismus tat. Siemüßte

sich hier noch viel mehr als dort einen gewaltigenHerrschaftsapparat schaffen, um die Sabota-

ge der widerstrebenden Klassen zu brechen und die notwendige berufliche Umschichtung der

Volksmassen zu erzwingen.8

Weitere Armut wäre der wirtschaftliche, die unvermeidliche Herrschaft des Ter-

rors der politische Ertrag der proletarischen Diktatur, die Verrohung und mate-

rielle Deprivation aus Kriegszeiten würden sich nur zuspitzen.

Bauer preist das Verhalten der Arbeiterschaft in der österreichischen Revolu-

tion als einen Sieg desMaßes über die Leidenschaft und des Geistes über die Ge-

walt, wobei geradezu pazifistisch anmutende Töne angeschlagen werden. Seine

eigene Partei rühmt er dafür, als »Not und Ohnmacht […] hinderten, eine star-

ke revolutionäre Gewalt aufzurichten« und dieMasse »nurmit geistigenMitteln«

zu beherrschen vermocht zu haben.Die österreichischenArbeiter hätten es unter

der Leitung ihrer »geistigen Elite« verstanden, aus der Einsicht in die Komplexi-

tät der Situation und die geringen Erfolgschancen einer revolutionären Macht-

übernahme von dem Ziel abzulassen, zu dem sie ihre Empörung angesichts des

Kriegsverlaufs und über das durch diesen erzeugte Elend drängte, was Bauer am

Ende zu der Behauptung bewegt, dass »gerade die Not und Ohnmacht dieser Re-

volution […] ihre eigenartige Größe«9 begründet hätte. Der Kommunist Lukács

hingegen sollte dies natürlich anders sehen und warf ihm und seinen Genossen

vor,»wirtschaftlichwie ideologischvordemKapitalismuskapituliert«10zuhaben.

Dabei wird aber der Diktatur des Proletariats in den Analysen Bauers durch-

aus auch mit Blick auf die Gegenwart eine Funktion zuerkannt: nicht allerdings

ihrer tatsächlichen Durchführung, sondern ihr als Losung und Drohung als ein

effektives Mittel für die Arbeiterschaft, um sich wirtschaftliche Besserstellung,

Machtpositionen im Staatsapparat und eine Demokratisierung in den Betrieben

zu erkämpfen. Die durch die österreichische Revolution geschaffene Ausgangs-

lage, die auch in Deutschland zu finden ist, ist eine Situation, in der sowohl

Bourgeoisie wie auch Proletariat nicht in der Lage sind, den jeweils anderen

niederzuringen, und damit gezwungen sind, unter dem Dach eines gemeinsa-

men Staates und nach den Regeln einer gemeinsam installierten Verfassung zu

7 Ebd., S. 98.

8 Ebd.

9 Bauer (1923): Die österreichische Revolution, S. 194.

10 Lukács (1923): Geschichte und Klassenbewusstsein, S. 50.
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agieren und zusammenzuarbeiten. Der deutsche Rechtswissenschaftler Otto

Kirchheimer nennt 1928 das Gleichgewicht der Klassenkräfte eine »Existenzvor-

aussetzung der formalen Demokratie«. Die formale Demokratie ist nach diesem

Verständnis der bloße modus vivendi von Gegnern, die den jeweils anderen nicht

niederzuwerfen vermögen oder denen die Niederwerfung einen zu hohen Preis

kosten würde. Wenn Kirchheimer schreibt, dass dieser in einer »stillschweigen-

de[n] Abmachung« bestehe, »so lange diese Gleichgewichtslage andauere, durch

die Wahlen und ihr zufälliges Mehrheitsergebnis entscheiden zu lassen, wer die

Regierung übernehmen solle«,11 so gibt er mit der Einschränkung auf die Dauer

des Gleichgewichtszustandes nicht den Buchstabensinn der neugeschaffenen

Verfassung wieder, sondern eine realistische Einschätzung des Motivs für den

bloß zweckmäßigen Zusammenschluss. Anerkannt wird der andere als gleich-

mächtiger Gegner, nicht als prinzipiell, d.h. in einem geschichtsphilosophischen

oder auch moralischen Sinne, gleichberechtigtes Gegenüber. Der Kompromiss –

nicht Konsens – besteht nur bis auf Widerruf, die Niederwerfung des anderen

bleibt nach wie vor das erstrebte Ziel.

Bereits bevor der arretierte Antonio Gramsci das Konzept des Stellungskrie-

ges ausarbeitete,12 war es der Sache nach bereits von den Austromarxisten Ot-

to Bauer und Karl Renner mit Blick auf die österreichische Republik entwickelt

worden.13AufdynamischePhasendesBewegungskrieges, indenenruckartiggro-

ße »Erfolge« etwa in Form der Übernahme der Regierungsgewalt durch eine re-

volutionäre Bewegung glücken können, folgen Phasen des Stellungs- oder Posi-

tionskrieges, in denen um die Besetzung und Nutzbarmachung von Institutio-

nen im Staatsgebilde und die »politisch-ethische Hegemonie«14, also um die Ver-

breitung der jeweiligen Ideologie, gekämpft wird und wo Fortschritte wesentlich

kleiner dimensioniert, dafür aber tendenziell nachhaltiger sind. Der politische

Stellungskrieg ist dabei Spiegel eines in der kapitalistischen Gesellschaft einge-

wurzelten und sich in Permanenz ereignenden Konflikts, dessen ökonomischer

Austragungsort derMarkt ist, auf dem der Kapitalist sein »Recht als Käufer« und

der Arbeiter sein »Recht als Verkäufer« derWare Arbeitskraft geltendmachen,wo

also »eine Antinomie statt[findet], Rechtwider Recht« steht und beide Ansprüche

»gleichmäßigdurchdasGesetz desWarenaustausches besiegelt«15 sind.Was aber

Marx nicht im Blickfeld hatte, ist, dass die jeweiligen Parteien den Staat dafür

nützen würden, um ihr Recht geltend zu machen, sodass der Wert der Arbeit zu

11 Kirchheimer (1928): Zur Staatslehre des Sozialismus und Bolschewismus, S. 596.

12 Gramsci (1996): Gefängnishefte 7, S. 1587–1590.

13 Vgl. Renner (1917): Marxismus, Krieg und Internationale, S. 33; Bauer (1923): Die österreichische Revo-

lution, S. 218, 283.

14 Gramsci (1996): Gefängnishefte 7, S. 1567.

15 Marx (1969): Das Kapital, S. 200.
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einemMischprodukt desMarktes und des Staates wird.Der politische Kampf als

Oberflächengrammatik ist auf die Tiefengrammatik des ökonomischen Antago-

nismus »zwischendemGesamtkapitalisten,d.h.derKlasse derKapitalisten,und

dem Gesamtarbeiter, oder der Arbeiterklasse«16, hin durchsichtig, und der poli-

tische Friedenszustand ist sich seiner Abhängigkeit vomUntergrund eines fragi-

len Gleichgewichtszustandes, den die nächste wirtschaftliche Krise wieder zum

Zusammensturz bringen könnte, bewusst.Dementsprechend sieht Bauer die be-

friedete bürgerlicheDemokratie nicht alsDauerzustand, sondern beschränkt auf

eine »Übergangsperiode zwischen zwei revolutionären Prozessen«17, eine Phase

des Auf- undWetterrüstens, dessen Zweck die kommende, unausweichliche Ent-

scheidung ist.

Der Parlamentarismus ist mithin nur einer der Schauplätze des nach Petr

Stučka in der Klassengesellschaft dauerhaft stattfindenden, »mehr oder minder

versteckten Bürgerkrieges«,18 der lediglich zeitweise in gewaltlose Formen und

institutionelle Regulierungen umgelenkt wurde. Bedeutender noch sind für

Bauer die Institutionen der funktionalen Demokratie, d.h. die Institutionen des

Interessenausgleichs zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen, die

zwar zum Teil bereits aus der Vorkriegszeit stammen, aber durch die Revolution

noch eine bedeutende Ausweitung fanden, sowie der Staatsapparat in seinen

einzelnen Elementen – Bauer hebt die Verwaltung und das Militär hervor. Es

sind diese Kampffelder, auf denen sich nach Ansicht Bauers die gesellschaftliche

Macht der Klassen realiter manifestiert, die also zu unterschieden ist von den

politischen Präferenzen und Willensäußerungen der Individuen, die in den

Zahlenverhältnissen zwischen den Parlamentsparteien zum Ausdruck gelangen.

Damit verändert sich aber das Verhältnis der Arbeiterschaft zum Staat zum

einen, die Form des wirtschaftlichen Kampfes zum anderen auf grundlegende

Weise. So hört der Staat zwar nicht auf, Klassenstaat zu sein, d.h. Herrschafts-

instrument zurDurchsetzung eines ökonomischen Interesses gegen ein anderes;

nur ist er ein zwischen zwei Klassen geteilter Staat, der in diesem Zustand der

Aufteilung von keiner Partei verwendet werden kann, umweiteren Grund zu ge-

winnen, sondern nur, um den jeweils anderen in Schach zu halten, und ein be-

stimmtes Zwischenresultat des Klassenkampfes fixiert.Dieser gewonnene Anteil

bedingt jedoch nach Bauer, dass der Staat aufhört, der in der Abwehr des Bol-

schewismus und der Reaktion zur »Trägerin des Staatsgedankens« gewordenen

16 Ebd.

17 Bauer (1923): Die österreichische Revolution, S. 277.

18 Stučka (1969): Die revolutionäre Rolle von Recht und Staat, S. 132.
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Arbeiterschaft als eine »fremde, […] feindlicheMacht«19zuerscheinen.20DerMar-

xist geht so weit, den bürgerlich zu nennenden Begriff der »Volksrepublik« auf

Österreich anzuwenden, nicht aber ohne ihm einen gewissen materialistischen

Twist zu verleihen. Da »tatsächlich alle Klassen des Volkes an der Staatsmacht ih-

ren Anteil« haben und die »Wirksamkeit des Staates die Resultierende der Kräf-

te aller Klassen des Volkes« sei, wäre die Benennung der Republik als Volksre-

publik angemessen; womit aber nicht die »kleinbürgerliche Illusion« geteilt wer-

de, »die glaubt, die Volksrepublik werde dadurch verwirklicht, daß sich das Volk

über die Klassengegensätze in seinem Schoß erhebt« und »die einzelnen Klas-

sen des Volkes dem Kampf gegeneinander entsagen«.21 In Wirklichkeit geht die

vonder »Bourgeoisrepublik«22 zuunterscheidendeVolksrepublik gerade aus dem

Klassenkampf hervor, und zwar dann, wenn das Ergebnis des Klassenkampfes

ein Zustand ist, in dem »›die kämpfenden Klassen einander das Gleichgewicht

halten‹«.23 Eine »Volks-« und nicht »Bourgoisrepublik« sei er, weil der Staat von

den beiden einander gegenüberstehenden gesellschaftlichen Klassen in Dienst

gestellt wird, die ihn jedoch zu gegensätzlichen Zwecken und zur Niederhaltung

des jeweils anderen gebrauchen wollen.

Bauer zitiert hier eine Stelle aus Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums

und des Staats, in der Engels ausführt, dass in solchen Zeiten des Gleichgewichts

die »Staatsgewalt als scheinbare Vermittler momentan eine gewisse Selbststän-

digkeit«24 gegenüber den kämpfenden Klassen erhalte, wobei ihm als jüngstes

historisches Beispiel das Bismarcksche Deutsche Reich dient, in dem der Staat

Bourgeoisie und Proletariat in Balance setze. Der Austromarxist ist bemüht, kei-

ne Zweifel daran zu lassen, dass dieser Glaube an einen übergeordneten, neutra-

len Staat seiner Partei fremd ist und dass die Eingliederung in den bestehenden

Staat eine unter Vorbehalt ist. Dennoch deuten sich bei ihm Tendenzen einer tie-

fergehenden Integration an.Zumeinenfinden sich diese in der Ablehnung,die in

den »durch vierjährigenKrieg verrohtenMassen« steckende »zügelloseGewalttä-

tigkeit«25 gegen die Bourgeoisie loszulassen, die Kelsen in einer Kritik des Bauer-

schenTheorems des Gleichgewichts der Klassenkräfte als Gegenstück zur frühe-

ren Zurückhaltung der Bourgeoisie sieht, die ihr zur Verfügung stehenden Ge-

19 Bauer (1923) Die österreichische Revolution, S. 288.

20 Die Rede vom Staat als einer »fremde[n] […] feindliche[n] Macht« hat etwas anachronistischen Cha-

rakter, denkt man an Karl Renners unter Kap. 8.3.4 diskutierte Analysen des Staates im Zeitalter des

Imperialismus, die eben aufwiesen, dass die nationalen Proletariate hier ihr Eigeninteresse mit dem

Gedeihen des im imperialen Konkurrenzkampf stehenden Staates verbunden sehen.

21 Ebd., S. 245.

22 Ebd., S. 280.

23 Ebd., S. 245.

24 Engels (1975): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, S. 167.

25 Vgl. Kelsen (1924): Otto Bauers politischeTheorien, S. 54.
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waltmittel gegen das Proletariat anzuwenden und die politische Gleichberechti-

gung des Proletariats allmählich zuzulassen.Das Zurückweichen vor der Gewalt-

spirale des Bürgerkrieges und die Weigerung, den neuen Staat in einem solchen

aufs Spiel zu setzen, die Verteidigung desselben schließlich gegen die Kräfte aus

der radikalen Linken und der Bourgeoisie hätten die Arbeiterschaft mit »repu-

blikanischemPatriotismus« erfüllt, der sie befähigt, »die eigenen Leidenschaften

zu zügeln um der Erhaltung und Befestigung der Republik willen«.26 Eine sol-

che Bindung an die Republik und ihre Institutionen könne nur stärker werden, je

mehr diese ihre Prägung durch die Sozialdemokratie erhalten. Zum anderen be-

stehe sie in der nationalen Interessensolidarität gegenüber demmit »Interventi-

on undOkkupation« drohendenAusland,das die Klassen davonAbstandnehmen

lässt, »ihrenKampf […] bis zur gewaltsamenEntscheidung [zu] steigern«, und sie

»von Tag zu Tag immer neue Kompromisse schließen lässt«.27 Tatsächlich bringt

Bauer auffallend häufig in seiner Schrift den Begriff der Nation ins Spiel, unter

anderem mit Blick auf den von ihm befürworteten Anschluss an das einen ähn-

lichen Klassenkompromiss darstellende Deutsche Reich oder die Sanierung der

österreichischen Staatsfinanzen unter Kontrolle des Völkerbundes, die von der

inzwischen rein bürgerlichen Regierung 1922 unter Opferung ihres »nationalen

Selbstbewusstseins« vereinbartwordenwäre unddieÖsterreich der »Fremdherr-

schaft« der »internationalen Hochfinanz«28 unterworfen hätte.

Das wirtschaftliche Ringen von Arbeit und Kapital hingegen sollte künftig

möglichst am Verhandlungstisch stattfinden und die wirtschaftlich schädigen-

de und oft gewaltsam eskalierende Form des Streiks, der Fabrikbesetzungen

und der Demonstrationen ablegen. Die Lohnbildung als zentraler Punkt die-

ses Kampfes erfolgt durch einen Verhandlungsprozess von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern, der eine Synthese erreichen soll von Sachzwängen des weiterhin

konkurrenzwirtschaftlichen Marktes auf der einen und den gegensätzlichen In-

teressen vonKapitalisten und Lohnarbeitenden auf der anderen Seite.Durch ihre

Teilhabe an der Lohnfestsetzung verlieren die Arbeitsbedingungen für die Lohn-

abhängigen den Charakter der reinen Heteronomie; der von Cohen geäußerte,

im vorhergehenden Abschnitt diskutierte Einwand gegen die kapitalistische

26 Bauer (1923): Die österreichische Revolution, S. 189.

27 Ebd., S. 185.

28 Ebd.,S. 282.Die antisemitischenAnklänge imTextdes ausdem jüdischenGroßbürgertumWiens stam-

menden Autors werden noch expliziter, u.a. wenn Bauer aus Marx’ Die Klassenkämpfe in Frankreich fol-

gendeAuslassungzitiert: »DeröffentlicheKredit […]beruht aufdemVertrauen,daßsichderStaatdurch

die Juden der Finanz exploitieren lässt.« Ebd., S. 266, vgl. auch S. 205. Zum Antisemitismus in der ös-

terreichischen Sozialdemokratie zur Zeit der mitteleuropäischen Revolutionen vgl. Bunzl (1977): Arbei-

terbewegung und Antisemitismus in Österreich.
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Lohnarbeit wäre also hier nichtmehr uneingeschränkt anwendbar.29Man könnte

hier von einer Ausweitung des Genossenschaftsprinzips auf das Verhältnis von

Kapital und Arbeit sprechen. Die Unternehmer hingegen profitieren davon,

dass die Produktion von schwer vorhersehbaren Streiks verschont bleibt. Die

beiden Seiten befinden sich also in einer Zweckgemeinschaft.30 Das in den In-

stitutionen der funktionalen Demokratie paritätisch den Arbeitgebervertretern

gegenübersitzende Proletariat ist weit entfernt von der politisch rechtlosen und

pauperisierten »radikalen Klasse«, von der der jungeMarx gesprochen hatte. Am

ehesten sollten diesem Bild 1918/19 die zahlreichen Arbeitslosen entsprechen,

aus denen sich ein großer Teil der Anhänger der Kommunisten rekrutierte, die

weiterhin zur Gewalt als Mittel der Interessendurchsetzung tendierten.

Nachdem während des Kriegs bereits Schritte in diese Richtung getätigt

wurden,31 brachte die Revolution mit der Gründung der bis 1924 bestehenden

deutschen Zentralarbeitsgemeinschaft und des österreichischen Industriekomi-

tees sowie der Rätebewegung in Deutschland und Österreich einen Schub in der

Demokratisierung der Wirtschaft. Der Arbeiterschaft wurden im Gegenzug zur

Respektierung der bestehenden Eigentumsverhältnisse und damit demAblassen

von einer sozialen Revolution Mitbestimmungsrechte zugebilligt, die sich von

Fragen des Lohns und der Arbeitsbedingungen hin zu gesamtwirtschaftlichen

Planungsfragen, also von der »Verteilungssphäre« auf die »Direktionssphäre«32

ausgeweitet hatten. Die Zentralarbeitsgemeinschaft bzw. das Industriekomitee,

die vonden führendenArbeitgeber- undGewerkschaftsorganisationender jewei-

ligen Länder zurOrganisation desÜbergangs von der kriegführendenMonarchie

zum Friedenszustand in der neu entstandenen Demokratie gegründet wurden,

übernahmen als von der staatlichen Bürokratie getrennte Institutionen neben

der tarifpartnerschaftlichen Verhandlung von Löhnen und der Bestimmung von

Arbeitsbedingungen u.a. die Umstellung der Produktion von Kriegs- auf Frie-

densbedarf sowie die Organisation der Demobilmachung und Reintegration von

29 Karl Renner spricht bereits während des Krieges davon, dass die Einrichtung des Tariflohns den Ar-

beiter »aus einem Hörigen zum ökonomischen Bürger« erhebe. Renner (1917): Marxismus, Krieg und

Internationale, S. 49.

30 Vgl. Sinzheimer (1916): Ein Arbeitstarifgesetz, S. 29.

31 InDeutschland ist die im »Gesetz über den vaterländischenHilfsdienst« (auch »Hilfsdienstgesetz«) von

1916 festgeschriebene Schaffung von ständigen Arbeiterausschüssen in Betrieben ab einer Belegschaft

von fünfzig Personen von Bedeutung, in Österreich die Schaffung von paritätisch besetzten Beschwer-

dekommissionen für die Rüstungsindustrie, die u.a. in Lohnfragen schlichtend eingriff. Vgl. Tschirbs

(2010): Kein halbherziges Gesetz; Grandner (1986): Die Beschwerdekommissionen für die Rüstungsin-

dustrie Österreichs.

32 Kirchheimer (1964): Weimar – und was dann?, S. 42.
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Soldaten und Arbeitslosen in den Arbeitsprozess.33 Die in ihnen bestehende pa-

ritätische Besetzung durch Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter bildete den

Gedanken einer Gleichberechtigung der Interessen beider Parteien und damit

das Gleichgewicht der Klassenkräfte ab. In Deutschland wurde im Artikel 165 der

Weimarer Reichsverfassung als ein Zugeständnis gegenüber der Rätebewegung

die Schaffung eines Reichswirtschaftsrats vorgesehen, der als höchste Instanz

der demokratischen Selbstverwaltung der Wirtschaft gegenüber dem Parlament

dasRecht zurGesetzesinitiative besitzen sollte.DieserVerfassungsauftragwurde

zwar bis zum Ende der Weimarer Republik nicht umgesetzt, der 1920 als Über-

gangslösung geschaffene Vorläufige Reichswirtschaftsrat existierte dennoch bis

1933 undübte in dieser Zeit vor allem eineBegutachtungstätigkeit zuwirtschafts-

und sozialpolitischen Gesetzesentwürfen aus.34 Darüber hinaus sollten durch

die Betriebsrätegesetze (Österreich 1919, Deutschland 1920) Arbeitnehmenden

Anteil an der Betriebsleitung verschafft und damit strenge Hierarchien in der

betrieblichen »Arbeitsordnung«35 abgebaut werden. Mit einer noch weiterge-

henden Demokratisierung wurde in Österreich in den »gemeinwirtschaftlichen

Anstalten« experimentiert, deren Leitungen sich aus Vertretern der Betriebsräte

und Gewerkschaften sowie des Staates und von Konsumentengenossenschaften

als Eigentümern zusammensetzten.

Diese Institutionen waren allerdings umstritten; ihre Befürworter sahen

in ihnen den Keim zu einer kompromissbasierten, unideologisch-sachlichen

Regelung wirtschaftlicher Grundfragen, die im besten Fall zum Ausgleich des

Klassengegensatzes in einer korporativenWirtschafsordnung führenwürde, ihre

Gegner hingegen einen Verrat am Gedanken der Übernahme der Produktions-

steuerung durch die proletarische Institution der Räte oder aber imGegenteil als

Kapitulation vor demBolschewismus.Das Ziel Bauers und der Austromarxisten,

aber auch ihrer deutschen Genossen bestand darin, korporatistische Vertre-

tungskörperschaften wie die Betriebsräte und die Arbeitsgemeinschaft bzw. das

Industriekomitee zu einem System zusammenzuschließen, das sich zwischen

den Staat und den Einzelnen bzw. Staat und Gesellschaft schieben sollte. Unter-

halb der politischen Demokratie des allgemeinen Wahlrechts und der Plebiszite

sollte sich die funktionelle oder industrielle Demokratie (auch »Wirtschaftsdemo-

33 Zu den Tätigkeitsbereichen und Aufgaben der deutschen Zentralarbeitsgemeinschaft und des österrei-

chischen Industriekomitees vgl.Feldman/Steinisch (1985): Industrie undGewerkschaften 1918–1924; Fi-

scher (1986): Sozialpartnerschaft am Beginn der Ersten Republik.

34 Vgl. Euchner/Stockhausen (1986): SPD, Gewerkschaften und Reichswirtschaftsrat.

35 Vgl. Korsch (1968): Arbeitsrecht für Betriebsräte, S. 50.
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kratie«36) als eine Organisation des Gemeinwesens ausbilden, die die Menschen

nicht mehr bloß als abstrakt-eigenschaftslose und atomisierte Staatsbürger und

Staatsbürgerinnen, sondern »nach ihren Berufen, nach ihren Arbeitsstätten,

nach ihrer Funktion in der Volkswirtschaft, nach ihrer gesellschaftlichen Funk-

tion« zu »Betriebs-, Berufs-, Industrieorganisationen«37 zusammenfasst, das

also das unter der Fiktion des abstrakten, atomisierten Staatsbürgers gleichsam

verborgene konkrete, in bestimmten Zusammenhängen und Beziehungen ste-

hende gesellschaftliche Individuum zur Geltung bringt und es körperschaftlich

organisiert. Indem die Arbeitnehmenden etwa nicht mehr bloß als individuel-

le Rechtssubjekte auftreten, sondern eingebunden in Verbände als juristische

Personen, kommt auch rechtlich eine Macht zum Ausdruck, die in den gegen-

seitigen Abhängigkeiten innerhalb der arbeitsteiligen Produktionsmaschinerie

begründet und damit anders beschaffen und verteilt ist als die auf alle gleich

verteilte Macht des Stimmrechts.

In Bezug auf die langfristigen Aufgabenbestimmungen für die neuen Insti-

tutionen bestanden dabei unterschiedliche Vorstellungen. Der sozialdemokrati-

sche Jurist Hugo Sinzheimer, der diese Entwicklungen bereits während des Krie-

ges vorwegnahm und der in der Revolution zum führenden Rätetheoretiker der

MSDP wurde, sah in diesen Organisationen das Walten von »freiorganisierte[n]

gesellschaftliche[n] Kräfte[n]«, die »unmittelbar und planvoll objektives Recht er-

zeugen und selbstständig verwalten«, und die »Idee der sozialen Selbstbestim-

mung imRecht«38 verwirklicht.Durch sie schiebt sich zwischendie Pole vonStaat

und Wirtschaft bzw. abstraktem Recht und konkreten gesellschaftlichen Bezie-

hungen eine dritte Instanz, die die Lücke schließt, die im Vorhergehenden u.a.

im Zusammenhang von Stammler, Adler, Renner und Lukács bereits als zentra-

les Problem des Rechts im bürgerlichen Staat diskutiert wurde. Der Staat solle in

Zukunft nur noch ein an Gemeinwohlaspekten orientiertes rechtliches Rahmen-

werk bereitstellen, innerhalb dessen sich die korporativ organisierte Wirtschaft

im Rahmen von Spezialparlamenten autonom regieren soll. Durch »unmittelba-

re Rechtserzeugung« durch die sachkundigen Körperschaftsangehörigen soll die

»Fremdheit des Rechts dem sozialen Leben gegenüber« überwunden und dem

»gesellschaftlichen Frieden« dadurch gedient werden, dass in den neuen Stätten

der Kooperation der Interessengruppen »den neuen organisatorischen Kräften

des gesellschaftlichen LebensWirkung«39 verliehen wird.

36 Maßgeblichen Charakter für das Konzept der Wirtschaftsdemokratie sollte später in der Zwischen-

kriegszeit eine Studie des sozialdemokratischen Journalisten und Gewerkschafters Fritz Naphtali be-

kommen: Naphtali (1928): Wirtschaftsdemokratie.

37 Bauer (1923): Die österreichische Revolution, S. 187.

38 Sinzheimer (1916): Ein Arbeitstarifgesetz, S. 186.

39 Ebd., S. 194.
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Weniger harmonisierende Vorstellungen als die 1919 in der Rätedebatte wei-

ter ausgearbeiteten Ideen Sinzheimers40 hatte die funktionale Demokratie und

ihre Institutionen betreffend Otto Bauer. In ihnen sollte sich seiner Auffassung

nach nicht nur dasMachtbewusstsein des organisierten Proletariats verfestigen,

mit dem die Industrievertreter und eventuelle bürgerliche Staatsregierungen

das Einvernehmen zu suchen gezwungen sein würden, sondern sich ein Ver-

ständnis für die ökonomischen und politischen Zusammenhänge und damit

letztlich die Fähigkeit, den volkswirtschaftlichen Prozess und den Staatsapparat

zu leiten, ausbilden. Bei Bauer ist die funktionale Demokratie für das Proletariat

Instrument zurHervorbringung einerGegenmacht, die der Vorstellung einer po-

litischen Einheit des Volksstaates entgegengesetzt ist. Hervorgegangen aus dem

Handlungszwang, nach dem Zusammenbruch der alten Regierungsgewalt den

Staatsapparat und die Wirtschaft am Arbeiten zu halten, sind die Verbände in

dieser Deutung dazu bestimmt, unter den Bedingungen des KapitalismusMacht

in Form von politischer Organisation und von Fertigkeiten hervorzubringen, die

letztlich den Staat und die kapitalistische Bürokratie als Horte der Macht des

Klassengegners obsolet werden lässt.

Bauer bemerkt inDie österreichische Revolution, dass das Bürgertum bald – seit

1920 regierte die Christlichsoziale Partei in Österreich ohne die Sozialdemokra-

tie als Koalitionspartnerin – den »starken Einschlag funktioneller Demokratie in

der Praxis des Regierens« als das »Walten ›illegaler Nebenregierungen‹« und als

»schleichenden Bolschewismus« angreifen würde.41 Tatsächlich spaltet sich die

Hoheitsmacht im Staat in eine auf der Willensäußerung der einzelnen Staats-

bürger beruhende Instanz und eine, die in der organisierten Macht wirtschaftli-

cher Funktionsträger gründet: eine Form vonGegenhoheit, die vombürgerlichen

Staatsdenken ebenso wenig vorgesehen wird, wie sie von der MarxschenTheorie

vorhergesehen wurde. Angesichts dieses »Pluralismus« vonMachtinstanzen, die

den Staat als »in weitem Maße von den verschiedenen sozialen Gruppen abhän-

gig, bald als ein Opfer, bald als Ergebnis ihrer Abmachungen«42 erscheinen las-

sen, sollte zu einem späteren Zeitpunkt in derWeimarer Republik ein konservati-

ver Staatstheoretikerwie Carl Schmittmahnen,dass die »politische Einheit«43 als

40 Sinzheimer (1919): Das Rätesystem.

41 Bauer (1923): Die österreichische Revolution, S. 188.

42 Schmitt (1930): Staatsethik und pluralistischer Staat, S. 31. Schmitt bezieht sich hier vor allem auf die

Theorien des britischen Sozialphilosophen Harold Laski, der den epistemologischen Pluralismus Wil-

liams James’ auf das Verhältnis von Staat und Verbänden anwendete und leugnete, dass eine notwendi-

ge Überordnung des Staates bestehen würde. Vgl. Laski (1999): Studies in the Problem of Sovereignity,

S. 7–19.Dieses pluralistische Paradigmahat aber auch eine Tradition inDeutschlandmitOtto vonGier-

ke als demwichtigsten Vertreter, vgl. u.a. Gierke (1902): DasWesen der menschlichen Verbände.

43 Schmitt (1930): Staatsethik und pluralistischer Staat, S. 40.
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unbedingte Aufgabe letztlich nur durch den Staat hergestellt werden könne, ohne

den die dissoziativen Tendenzen in der Gesellschaft überhand nehmen würden.

Selbst wenn sie nicht, wie es nach Bauers Vorstellung passieren soll, einer sozia-

listischen Zwecksetzung unterworfenwären,würde bereits eine starke Fliehkraft

von den Korporationen dadurch ausgehen, dass sie keinen anderen Zweck ver-

folgen als die maximale Einlösung ihrer partikularen, etwa berufsständischen,

regionalen oder auch bloß betriebsspezifischen44 Interessen.Daher bringen kon-

servative Entwürfe wie das Ständestaatsmodell Othmar Spanns ein »gezähmtes«

Modell der korporatistischen Selbstverwaltung hervor, das in klarer Unterord-

nung zu einer die Einheit des Staates verkörpernden Instanz steht und durch die

Durchgriffsrechte des Staates stark relativiert wird.45

9.2 Demokratie als Sozialtechnik des Kompromisses bei Hans

Kelsen

Der Handelsgeist ist der Geist derWelt.

Er ist der großartige Geist schlechthin.

Er setzt alles in Bewegung und verbindet alles.

Novalis, Das Allgemeine Broullion

Die Demokratisierung oder auch– in Cohens Terminologie –Vergenossenschaf-

tung der Lohnarbeit als gesellschaftliches Verhältnis ist in der Notlage am Ende

desWeltkrieges der besitzendenKlasse »abgetrotzt«46worden,wie der Jurist und

marxistische Philosoph Karl Korsch 1922 schreibt. Korsch spitzt die Bauersche

These vom schwelenden Stellungskampf innerhalb der parlamentarischen und

der neuen wirtschaftsdemokratischen Formen noch weiter zu, wenn er fordert,

denKriegsbegriff in die juristischeAnalyse des neuenArbeitsrechtes einzuführen

und den Krieg zwischen dem Kollektiv der Kapitalisten und dem Kollektiv der

Lohnarbeitenden, der in unzähligen kleineren und größeren Auseinanderset-

zungen geführt wird, als rechtsgenerierenden Prozess ähnlich der kriegerischen

44 Max Adler etwawarnt vor demÜberhandnehmen von »Betriebspatriotismus und Branchensolidarität«

als Entartung der wirtschaftlichenDemokratie. Daher bedürften die in ihr tätigen Gewerkschafter und

anderweitige Arbeitervertreter der ideologischen Schulung. Ohne eine »proletarisch-klassenrevolutio-

näre Grundeinstellung verwandeln sich sofort alle Institutionen derwirtschaftlichenDemokratie in ihr

Gegenteil; in Zünftlerei, Standesegoismus, wirtschaftlichen Sondervorteil und schließlich in eine eng-

herzige Verflochtenheit mit kapitalistischer Interessiertheit.« Adler (1982): Politische und soziale De-

mokratie, S. 149.

45 Vgl. Kap. 7.3 dieses Buches.

46 Korsch (1968): Arbeitsrecht für Betriebsräte, S. 56.
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Auseinandersetzung zwischen Staaten zu verstehen. In der bürgerlichen Gesell-

schaft ist der »Krieg, als aktuelles oder potentielles Moment, allgegenwärtig«,

und er »stört und behindert« dabei die »Geschäfte der Bürger dieser Gesellschaft

auch durchaus nicht«, sondern hat »vielmehr als die unerläßliche Vorbedingung,

als der mächtigste Hebel und Förderer aller wirklich lohnenden Geschäfte in-

nerhalb dieser Gesellschaft zu gelten«.47Die bürgerliche Rechtswissenschaft, die

von den sozialen Bedingungen der Rechtserzeugung abstrahiert und sich auf die

Systematisierung ihrer Hervorbringungen beschränkt, muss für diesen Krieg

jedoch blind bleiben.48 Damit ist aber postuliert, dass zwischen den Klassen

gleichsam der andauernde Naturzustand herrscht, der sich lediglich zeitweise

unter rechtsförmigen Vereinbarungen der kriegführenden Parteien verbirgt, in

dem heruntergekühlte, gewaltarm in legalen Bahnen verlaufende Phasen nur

Ausdruck einer Stockung eines Konfliktes darstellen, der letztlich auf eine ent-

scheidende Auseinandersetzung hinausläuft: einen, wie Korsch in Anlehnung an

Clausewitz schreibt,

›absolute[n]‹ Krieg […], den das Proletariat in seiner geschichtlichen Stunde zu führen beru-

fen ist, ein Krieg, der nicht mehr mit der Erringung eines Einzelvorteils über den Gegner, son-

dern nur nochmit der vollständigenNiederwerfung des Gegners sein politisches Ziel erreichen

kann.49

Diese bellizistische Interpretation der funktionalen Demokratie kann als das

genaue Gegenteil der harmonisierenden Deutung angesehen werden, die bei

Sinzheimer zu finden ist.50 Korsch spricht – mit deutlichen Anklängen des Sor-

elschen Gedankens eines Endkampfs zwischen Bourgeoisie und Proletariat –

die Perspektive aus, die Bauers Überlegungen zwar implizieren, aber in einer

dem Text von Korsch gleichkommenden Explizitheit auszusprechen scheuen.

Die Interessen von Proletariat und Bourgeoisie sind letztlich unvereinbar, der

jeweils andere wird als Widerstand und Gegner wahrgenommen, der der Ver-

wirklichung der eigenen Zwecke im Wege steht, und hinter der »Kulisse« der

Zusammenarbeit und der demokratischen Gleichberechtigung laufen bereits die

Vorbereitungen für dennächstenKonflikt, die auf der Seite der Eigentümer darin

liegen, die ihnen aufgezwungenen Zugeständnisse wieder zu kassieren, und auf

der Seite des Proletariats darin, sich in den neuen Institutionen ausreichend

47 Korsch (1972): Jus belli ac pacis im Arbeitsrecht, S. 143.

48 Ebd., S. 144. Korsch arbeitet die hier angedeutete Perspektivität der bürgerlichen Wissenschaft in sei-

nem für die Entwicklung dermarxistischen Philosophie bedeutenden SchriftMarxismus und Philosophie

von 1923 aus.

49 Ebd., S. 148.

50 Der reformistisch-sozialdemokratische Sinzheimer wird entsprechend von Korsch zum »Trabanten«

der bürgerlichen Rechtswissenschaft erklärt; vgl. ebd., S. 144.
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für die nächste Krise des Kapitalismus vorzubereiten, sodass mangelnde Kom-

petenzen in der Handhabung von Staatsapparat und Produktionsmaschinerie

kein Grund mehr sein werden, dem Gegner seine ökonomischen Privilegien und

damit sein Fortbestehen als Eigentümerklasse weiter zuzugestehen.

Auch für Bauer als Marxisten ist die Zeit des Gleichgewichts der Klassenkräf-

te eine Phase der Aufrüstung im Modus der »schöpferische[n] Gesetzgebungs-

undVerwaltungsarbeit«51. Inden Institutionen,die als »Improvisationen«ausder

Revolution hervorgehen und später rechtlich zu »dauerhafte[n] Institutionen der

Republik«52 kodifiziert werden, kann aber mehr gesehen werden als nur ein Zwi-

schenresultat, das alsbald durch den wieder in stärkere Bewegung geratenden

Konflikt mitgerissen würde. Sie stecken – für die Dauer des Gleichgewichtszu-

standes – ein Spielfeld ab, innerhalb dessen sich der Kampf zwischen den Klas-

sen fortan bewegt, und hegen ihn ein in bestimmte Formen der Auseinanderset-

zung als Teil einer Ordnung des sozialen Zusammenlebens. Als solche, und nicht

bloß als Mittel des Klassenkampfes, können sie bereits als Wert angesehen wer-

den: ein Wert, dessen Anerkennung in Bauers Ausführungen zum Staat immer

wieder durchscheint, wie bereits Hans Kelsen bemerkt hat.53 Die Frage, die hier

zu stellen wäre, lautet, ob dieser erreichten Form des Zusammenlebens nicht ein

Stellenwert beizumessen ist, der auf die restlose Verwirklichung der eigenen In-

teressen verzichten lässt, da Letzteres nur zum Preis der Aufgabe des Friedens

möglich wäre.

Die Einrichtung eines dauerhaft tragfähigenmodus vivendiwäre dann das op-

timale Resultat des Krieges zwischen den Klassen, in dem ein Sieg nur zu den zu

hohen, nicht vertretbaren Kosten eines »absoluten Krieges« möglich ist. Dermo-

dus vivendi ist nicht das Ziel, das die Parteien beim Eintritt in den Kampf anstre-

ben, doch einmal eingerichtet und zur Gewohnheit geworden, kann seine Beibe-

haltung durchaus den Charakter eines vorrangigen Zweckes der Politik erhalten.

Korschkönntedementsprechendvorgeworfenwerden, fürdenEigenwert desmo-

dus vivendi als positives Resultat des Klassenkrieges aus ideologischen Gründen

blind zu sein, bedingt durch die Vorstellung des unversöhnlichen und zur Ent-

scheidung drängenden Interessengegensatzes zwischen den Klassen. Die neu-

en staatlichen Institutionen wären in dieser Sichtweise ein von den antagonis-

tischen Kräften »gemeinschaftlich-gegnerschaftlich« hervorgebrachtes Produkt,

das eine gesellschaftliche Synthese verkörpert, für die der Marxismus keine be-

grifflichenMittel aufzuweisen hat.

51 Bauer (1919): Wege zum Sozialismus, S. 5.

52 Bauer (1923) Die österreichische Revolution, S. 224.

53 Vgl. Kelsen (1924): Otto Bauers politischeTheorie.
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Interessant ist in diesem Zusammenhang Max Adlers Bemerkung, dass das

Gleichgewicht der Klassen durchaus zu politischen Kompromissen führen könn-

te, aber nicht zu einem »Kompromiß der Klassen« oder einer »Annäherung«54

derselben. Damit ist zum einen gemeint, dass die Klassen definiert sind durch

ihre unvereinbaren Interessenlagen, die auf alternativlose Zielsetzungen gerich-

tet sind: die individuelle Verfügung über die Produktionsmittel auf der Basis des

Eigentums an ihnen auf der einen, die soziale Verfügung über sie auf der Ba-

sis des Kommunismus auf der anderen Seite. Das Proletariat hört erst dann auf,

zum Spielball der Verfügungsmacht der Kapitalisten über sie zu werden, wenn

das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufgehoben ist. Ein Kompromiss

stellt sich überhaupt erst als Aufgabe angesichts eines Interessengegensatzes,der

Kompromiss impliziert logisch das Bestehen eines Gegensatzes. Zum anderen

folgt aus der Natur des Gleichgewichts der Klassenkräfte, Resultat eines Gleich-

maßes von Druck und Gegendruck zu sein, dass jedes Nachlassen der aufgewen-

deten Energie, jede Abschwächung des Zielbewusstseins dazu führen müssten,

dass das Gleichgewicht zuungunsten der eigenen Seite kippt. Das Gleichgewicht

der Klassenkräfte ist also das Gegenteil von Harmonie, vielmehr Resultat eines

permanenten Kraftaufwands, der, wenn nicht auf die Niederwerfung des Geg-

ners, so doch auf das In-Schach-Halten desselben gerichtet ist.

Auf der Basis des Klassenbegriffs gelangt man nicht dazu, das institutio-

nalisierte Gleichgewicht zur Zielsetzung der Politik zu erheben; es bleibt »bloß

Ergebnis des Klassengleichgewichtes«, das nicht »zu einem Vorsatz und zu einer

prinzipiellen Geisteshaltung des Proletariats selbst«55 werden kann. Auf dieser

Grundlage haben sozial- und arbeitspolitische Besserstellungen wie der 1918

in Deutschland und Österreich eingeführte Achtstundentag den ambivalenten

Charakter, nicht nur die errungenen Siege des Proletariats darzustellen, sondern

in sich die Tendenz zur »Konservierung« der »kapitalistischen Ausbeutung« zu

bergen, von der herrschenden Klasse geleistete »Investitionen zur besseren und

vor allem ungestörten Durchführung des Geschäfts«56 zu sein. Sie befördern

den verführerischen Glauben, dass eine Harmonisierung der Interessen im

sozial gemilderten Kapitalismus geleistet werden könnte: ein Glaube, der aber

Adler folgend eben jene Abspannung der Klassenkräfte bewirken würde, die die

Überwältigung der Arbeiterschaft zur Folge hätte.

Dann ist aber auch kein anderer echter gesellschaftlicher Frieden denkbar als

einer, der durch einen absoluten Sieg des Proletariats über seinen Gegner her-

gestellt wird. Im Gleichgewicht der Klassenkräfte ist bestenfalls ein Waffenstill-

54 Adler (1982): Politische oder soziale Demokratie, S. 116.

55 Ebd., S. 118.

56 Adler (1922): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 80.
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stand, kein dauerhafter Frieden eingerichtet. Die Haltung gegenüber der Politik

auf dem Boden der Legalität, in die man sich einfügt, entspricht der Haltung ge-

genüber dem völkerrechtlichen Vertrag, die die wilhelminische Realpolitik gefor-

dert hatte: Er ist Mittel zum Zweck, das aufgegeben werden muss, sobald es für

das Erreichen des Zieles nicht mehr dienstbar ist.57

Es fehlt,wie imVorhergehendenerörtertwurde,nicht analternativen,vonder

marxistischen abweichenden Deutungen der neuen, funktionalen Demokratie,

die diese als Institutionalisierung einer den Klassenkampf überwindenden, auf

rein sachlichen Rücksichten aufbauenden, organischen Zusammenarbeit prei-

sen. Sie reichen von Beiträgen zur Rätedebatte wie jenenHugo Sinzheimers oder

Paul Natorps über Autoren aus dem liberalen bürgerlichen Lager wie Walter Ra-

thenau oder Hermann Broch bis hin zu rechtskonservativen Denkern wie Oth-

marSpann.58Damitwird von einemExtremzumanderen,vonder bellizistischen

Deutungsfolie des Positions- oder Stellungskriegs zum harmonisierenden Ge-

genteil gewechselt.Weder die eine noch die andere Positionwerden demgerecht,

was als politischer Akt am Ursprung des neuen Institutionengefüges liegt: näm-

lichderKompromiss.59DieWertschätzungder ausdemKompromisshervorgegan-

genen, den politischen Konflikt hegenden, in eine gewaltlose Form bringenden

Institutionen und Regelungen setzt voraus, dass der Kompromiss seinen bloß

strategisch-instrumentellen Charakter ablegt und mehr wird als bloße Konzes-

sion an die Umstände und provisorische Maßnahme. Das wiederum setzt aber

voraus, dass die Aufgabe der restlosen Verwirklichung ihrer Ziele, der die Exis-

tenz des politischen Gegenübers im Weg steht, zu einer hinnehmbaren Option

wird angesichts eines Guts, dessen Sicherung gleichbedeutend istmit demKom-

promiss – die Aufgabe also von derThese der alternativlosen Ausrichtung der In-

teressen auf einen Zustand, in dem der Widerstand des Gegners eliminiert ist.

Der Kompromiss, dessen Wesen gerade im Nicht-Prinzipiellen, im Verzicht auf

Prinzipienreinheit liegt,wäre dann gerade das generative Prinzip der politischen

Ordnung: einer Ordnung, die auf die Wahrung des gesellschaftlichen Friedens

ausgelegt ist, den die Parteien des Kampfes auf demWeg zu ihren Zielen als das

57 Vgl. u.a. Lenin (1946): Der »Radikalismus«; der in Geschichte und Klassenbewusstsein aufgenommene

Aufsatz Georg Lukács‹ »Legalität und Illegalität«, in Lukács (1923): Geschichte und Klassenbewusstsein,

S. 261–275.

58 Zur Kontinuität korporatistischer Ideen zum sozialen Interessenausgleich zwischen Kaiserzeit und

WeimarerRepublik inDeutschland vgl.Abelshauser (1987): FreiheitlicherKorporatismus imKaiserreich

und in derWeimarer Republik.

59 Zur Diskussion des Kompromisses in der Gegenwartsphilosophie vgl. Boltanski/Thévenot (2007): Über

die Rechtfertigung, S. 365–447; Fumurescu (2013): Compromise; Ricœur/Vaillant (2019): Für eine Ethik

des Kompromisses; Margalit (2011): Über Kompromisse und faule Kompromisse; Zanetti (2022): Spiel-

arten des Kompromisses.
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eigentliche, oberste und für nichts zu opfernde Gut erkennen, in dem also als

»drittem Ziel« ihre Interessen konvergieren.

Alfred Meusel gibt in einem 1924 verfassten, aber erst 1926 erschienenen Auf-

satz mit dem Titel »Das Kompromiß« eine Definition, die als Leitfaden für die

weiteren Überlegungen dienen soll. Diese Definition des Kompromisses ist das

Ergebnis der Beschäftigung des Autors mit den politischen Bewegungen in der

Revolution und ihren Nachwehen60:

Unter Kompromiß verstehen wir eine Übereinkunft, bei der ein Teil des von den einzelnen Ver-

tragsgegnern Gewollten und Bezweckten unerfüllt bleibt. Kompromisse schließen bedeutet al-

so eine bestimmte Art des Sich-Verhaltens der Menschen, und zwar als eine solche, bei der die

gegeneinander gerichtetenWillen nicht ihr »Endziel« erreichen können, sondern zum Zurück-

halten, zumVerzicht, zumEinlenken gezwungen sind. […] Die genauere Betrachtung zeigt […],

daß die Anzahl der Gesellschaftsformationen, die des Kompromisses als eines dauernden und

wesenhaften Bestandteils bedürfen, durchaus begrenzt ist; und daß das Kompromiß als allsei-

tiger Regulator der gesellschaftlichen Beziehungen seinen höchsten Triumph in einer einzigen

Form, nämlich in der modernen bürgerlichen Gesellschaft, feiert.61

DieWirtschaftsdemokratiemit ihrer Tarifpartnerschaft und Arbeiterbeteiligung

an der Verwaltung von Betrieben ist die Institutionalisierung des Kompromisses

in der Sphäre des Arbeitskampfes, das Parlamentmit seinen Koalitionsregierun-

gen ist seine politische Institutionalisierung, und ebenso ist das moderne Recht

Ausdruck eines Kompromisses, insofern es eine – wie Georg Jellinek schreibt –

»Durchschnittswerthschätzung« dessenmanifestiert, was demEinzelnen als ga-

rantiertes Gut zukommen soll, eine Wertschätzung, die aus einem gesellschaft-

lichen Verhandlungsprozeß hervorgeht, dessen Resultat eben nicht Konsens sein

muss, sondern auch Kompromiss sein kann. Im Anschluss anMeusel drängt sich

die Frage auf: Besteht zwischen dem Kompromiss und der bürgerlichen Gesell-

schaft deshalb ein innerer Zusammenhang, weil der Kompromiss der Königs-

weg in einer in gegensätzliche Interessen gespaltenen Gesellschaft ist, um den

Friedens- undRechtszustandherzustellen?Greift das Prinzip derWillenseinheit,

das inden imVorhergehendendiskutiertennormativenBegründungenvonRecht

und Politik zu findenwar, zu hoch? Sind die entscheidenden kohäsiven Kräfte et-

wa nicht von der Einheit des Denkens undWollens zu erwarten sondern von der

Praxis des Tausches, die für die menschlichen Beziehungen in der bürgerlichen

Gesellschaft von so zentraler Bedeutung ist? Vollzieht sich also der staatlich-po-

litische Zusammenschluss nach denselbenMechanismen wie die Interaktion am

Markt? Dieser These soll nun im Folgenden im Ausgang von Alfred Meusel und

Hans Kelsen nachgegangen werden.

60 Vgl.Meusel (1924): Der Radikalismus; Meusel (1925): Vom »Sinn« der sozialen Bewegungen.

61 Meusel (1926): Das Kompromiß, S. 212.
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In der Politik der bürgerlichen Gesellschaft verbieten es die dem Recht als

Zweckbestimmung zugrundeliegende Freiheit, Autonomie und Selbstzweck-

haftigkeit der in ihr verbundenen Einzelnen, dass ein Teil der Gesellschaft zum

bloßen Mittel für die Durchsetzung der Zwecke eines anderen wird. Aus einem

maximalistischen Verständnis dieses Prinzips würde für die politische Sphäre

indes folgen, dass der gesetzgebende Wille kein anderer sein kann als ein auf

allgemeiner Zustimmung beruhender. Anderenfalls würde nämlich die über-

stimmte Minderheit zum Mittel der Realisierung der Zwecke der Mehrheit, die

sie in sozialer Kooperation »mittragen« muss. Das Ideal des Gemeinwillens bzw.

der Willenseinheit würde aber die politische Willensbildung überfordern, wenn

darunter nichts anderes verstanden würde als die tatsächliche Einhelligkeit der

Interessen und individuellen Bestrebungen. Der Wert des Kompromisses, den

Georg Simmel als »eine der größten Erfindungen der Menschheit«62 bezeichnet,

liegt darin, Bewältigungsstrategie zu sein mit Blick auf das Scheitern eines nor-

mativen Prinzips, dessen maximalistische Umsetzung tendenziell destruktiven

Charakter hat: eben der Willenseinheit, deren ungewollte Auswüchse zum einen

gewaltsame Versuche der Homogenisierung des sozialen Wollens darstellen,

die nicht bloß auf punktuelle Übereinstimmung der Einzelwillen in einer Sache

(volonté de tous) abzielt, sondern eine dem Einzelwillen vorgängige, sich durch ihn

bloß kundgebende, substantielle Einheit (volonté générale) herstellen will, zum

anderen aber die Auflösung in homogene Gruppen, die keinen »Herrn« über sich

zu akzeptieren bereit sind, also in Jakobinismus oder Anarchismusmünden.Der

Kompromiss ist die weitestmögliche Annäherung an die Einlösung von Willens-

einheit in der politischen Beschlussfassung, die unter Ausschluss gewaltsamer

Homogenisierungsversuche und sozialer Tribalisierung erreichbar ist.

Die Willenseinheit gründet aber in der Idee der Freiheit, in der Zustimmung

derBetroffenen zu einer Praxis derMachtausübung.DieDemokratie ist, so argu-

mentiertHansKelsen in seinerAbhandlungVomWesenundWertderDemokratie von

1920 entsprechend, kompromisshafte Realisierung von Freiheit.63Allein in dieser

kompromisshaften Form könne die »Idee der Freiheit«, die nach Kelsen prinzi-

piell auf die Negation von »Bindung« und »Unterwerfung« ausgerichtet ist und

damit »dieNegation aller sozialen und sohin insbesondere aller staatlichenReali-

62 Simmel (1992): Soziologie, S. 375.

63 ZumKompromiss in Hans Kelsens politischerTheorie vgl. Kick (2001): Politik als Kompromiß auf einer

mittleren Linie: Hans Kelsen; Luthardt (1986): Politiktheoretische Aspekte im »Werk« von Hans Kelsen.

Zur Begründung demokratischer Institutionen aus dem Freiheitsbegriff vgl. De Angelis (2009): Ideals

and Institutions; Czerwinska (2003): HansKelsensDemokratietheorie; Dreier (1997): KelsensDemokra-

tietheorie. ZumKompromiss in derWeimarer Republik vgl. aus der Perspektive der politischen Kultur-

forschung Pyta (2020): DieWeimarer Republik als Experimentierfeld demokratischer Kompromisskul-

tur.
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tät«64bedeute, eine sozialeOrdnunggrundlegen.Die »technischen«Mittel,durch

die dieDemokratie das bewerkstelligt, sind die parlamentarische Repräsentation

als »Kompromiß zwischen der demokratischen Forderung der Freiheit und dem

allen sozialtechnischenFortschritt bedingendenGrundsatzdifferenzierenderAr-

beitsteilung«65 sowie der Mehrheitsentscheid. Indem die Demokratie jedem das

gleiche Recht zur politischen Mitbestimmung verleiht, erkennt sie die Freiheit

der Einzelnen an und schafft durch denMehrheitsentscheid eine Form der Herr-

schaft, die zwar die Unterdrückung des Willens Einzelner bedingt, aber immer-

hin–wenn schon nicht alle – dochmöglichst wenigMenschen in ihremWillen in

Widerspruch zu dem allgemeinen Willen der sozialen Ordnung geraten«66 lässt.

DieDemokratie ist eine FormderpolitischenOrganisation,durchdie in einerGe-

sellschaft zwar Beherrschung und Heteronomie nicht verschwinden, jedoch auf

das erreichbare Mindestmaß reduziert werden.

Es ist dies eineBestimmungderDemokratie,die aufAristoteles zurückzufüh-

ren ist. Im sechsten Buch der Politik schreibt dieser, dass die Freiheit eine Voraus-

setzung der »demokratischen Verfassung« sei. »Ein Zeichen der Freiheit ist aber

der Umstand, daßmanwechselweise beherrscht wird und herrscht«, sodass »die

Leute allein in dieser Staatsverfassung Anteil an der Freiheit haben«67–und zwar

alle imgleichenMaße.Auch für die Angehörigen einer überstimmtenMinderheit

bleibt ein Anteil an der Freiheit in Form der Chance, bestehende Gesetze künftig

zu ihren Gunsten zu ändern. Das zugrundeliegende Verständnis von Freiheit ist

hier bereits als negativ zu beschreiben, da Aristoteles argumentiert, das »Geschäft

der Freiheit« bestehe im »Umstand, daß man lebt, wie man will«68. Weil in kom-

plexenGesellschaften einedirekteAbstimmungüberdieAngelegenheitenderAll-

gemeinheit nur begrenzt praktizierbar ist, nimmt die moderne Demokratie die

repräsentativ-parlamentarische Form an,was gegenüber der griechischen direk-

ten Demokratie ein zusätzliches, kompromissförmiges Zugeständnis gegenüber

denMachbarkeitsgrenzen der Realisierung von Freiheit ist.

Ähnlich nüchtern fällt Kelsens Interpretation der demokratischen Repräsen-

tation aus, die schlicht ein pragmatisches Erfordernis in komplexen, arbeitstei-

ligen Gesellschaften sei. So sieht er die Verwirklichung der freien Selbstbestim-

mung in der repräsentativen Demokratie auf die Freiheit beschränkt zu wählen,

durchwender Einzelne beherrscht seinwill; die Idee der Repräsentation nennt er

eine »Fiktion«,die dazudiene, »denSchein zu erwecken,als ob imParlamentaris-

64 Tönnies/Kelsen (1927):Demokratie,S. 42; vgl.auchKelsen (1933): StaatsformundWeltanschauung,S. 10.

65 Kelsen (1926): Das Problem des Parlamentarismus, S. 5.

66 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie, S. 9; vgl. auch Kelsen (1926): Das Problem des Par-

lamentarismus, S. 7.

67 Aristoteles (2013): Politik, 1317b, S. 300.

68 Ebd.



Kompromiss und konstitutionelle Ironie 497

mus die Idee der demokratischen Freiheit, und nur diese Idee, ungebrochen zum

Ausdruck käme«69, die Vorstellung der Volkssouveränität ist ihm reine, allerdings

eine integrative Funktion ausübende und daher notwendige Ideologie, die einen

»geheimnisvolle[n] Gesamtwille[n] und eine geradezu mystische Gesamtperson

[…] von denWillen und Persönlichkeiten der einzelnen«70 ablöst und an die Stelle

der individuellen Freiheit die Vorstellung einer Freiheit des »Kollektivwesens«71

setzt.

Max Adler macht in Politische oder soziale Demokratie Kelsen den Vorwurf, dass

»die Vorstellung, durch die Majorität werde wenigstens die Freiheit der Vielen

gegenüber der der Wenigen bevorzugt und das sei im Sinn der Demokratie«, ei-

ne »völlig individualistische Interpretation der Demokratie« darstelle. Hingegen

sei »nicht dasMajoritätsprinzip […] das Prinzip derDemokratie, sondern der Ge-

danke des Allgemeininteresses, des Gemeinwohles«.Daher sei die entscheidende

Frage nicht,wie die individuellen Freiheitsansprüchemaximal befriedigtwerden

können, um gesellschaftliche Integration und Stabilität zu schaffen, sondern die

Frage, »wie eine Gesellschaft aussehen« muss, »damit alle Glieder des Gemein-

wesens ein Gemeininteresse haben sollen, damit ihre Einzelwillen in einen allge-

meinen Willen zusammenfließen können«.72 Kelsens »individualistische« Theo-

rie geht von der Negation der Annahme Adlers aus, eine solche substantielle Ein-

heit der Interessen sei möglich. Adlers marxistisch-rousseauianisch und Kelsens

liberaldemokratisch geprägte politische Vorstellungen stellen dabei zwei sozial-

technische Folgerungen aus gegensätzlichen Grundannahmen über das gesell-

schaftliche Substrat derDemokratie dar.Während bei Adler dieDiktatur des Pro-

letariats die substantielle Identität der Interessenherstellenkann,die dieVoraus-

setzung fürdie authentischeRealisierungderDemokratie sei, stellt beiKelsendie

Verfahrenstechnik der liberaldemokratischen Ordnung die Integration der un-

terschiedlich interessierten Individuen und Gruppen her.

Gegen diese technische, von der Perspektive eines distanzierten Dritten auf

die Gesellschaft blickende und befriedigte gegen übergangene Bedürfnisse und

Interessen aufrechnende Argumentationsweise kann indes auch das pragmati-

sche Argument gewendet werden, dass für eine Minderheit, die keine Aussicht

darauf hat, ihre Ziele jemals als Gegenstand eines Mehrheitsentscheides zu se-

hen, das Argument, dass die Mehrheit immerhin ihre Freiheit realisieren kann,

sicher nur wenig Tröstliches zu bieten hat. Die integrative Anziehungskraft, die

69 Ebd., S. 8.

70 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie, S. 10.

71 Ebd., S. 11.

72 Adler (1982): Politische oder soziale Demokratie, S. 56 f. Zur Kontroverse zwischen Adler undKelsen vgl.

Fisahn (2018): Adlers staatstheoretischer Disput mit Kelsen; Pircher (2005): Der umkämpfte Staatsap-

parat.
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das Freiheitsargument auf eine solche Gruppe ausüben könnte, dürfte nicht vor-

handen sein, im Gegenteil: Es wäre für eine solche Gruppe wohl eher ein Argu-

ment gegendieDemokratie.Kelsen reagiert auf dieseProblematikmit demArgu-

ment des »Minoritätsschutzes«, der die »Gleichberechtigung auch demjenigen,

dernichtdiepolitische, religiöseodernationaleÜberzeugungderMehrheit« teilt,

als »Grundrecht der Demokratie«73 sichert. Dieses Recht zu Opposition und Kri-

tik soll denMinoritäten Einfluss auf die Beschlussfassung sichern. Es sei

psychologisch von größter Bedeutung, daß die Minorität neben der Majorität überhaupt und

daß sie möglichst stark vertreten sei. Das kann niemand leugnen, der die bedeutende, influ-

enzartigeWirkung beachtet, die von einer kräftigenMinorität auf die Beschlüsse derMajorität

ausstrahlt. Je nachhaltiger die Kritik, je zielbewußter dieOpposition ist, die von einerMinorität

ausgeht, desto mehr erhalten die Beschlüsse der Majorität den Charakter von Kompromissen.

Und gerade das Kompromiß kennzeichnet die Politik der Demokratie.74

Kelsens Argument ist hier fortzuführen und aus der Perspektive des einzelnen

Gesellschaftsmitglieds zurechtzurücken. Je höher die Chancen für die Minorität

stehen, selbst zur Majorität zu werden, desto größer wird ihre Bereitschaft sein,

sich dem demokratischen Modus des Majoritätsbeschlusses unterzuordnen.75

Die größtmögliche Integrationskraft übt die Demokratie dann aus, wenn die

Chancen auf eine Majorität und damit die Durchsetzung der eigenen Zwecke

gleich verteilt sind. Das wäre etwa dann der Fall, wenn sich die Gesellschaft in

zwei annähernd gleich große Interessenlager teilt bzw. die Interessengruppen

sich zu zwei annähernd gleich großen Allianzen zusammenschließen können.

Der demokratische Wille zur Freiheit, der gleichbedeutend ist mit dem Wil-

len zur politischen Macht im Staat, und der demokratische Mechanismus des

Mehrheitsentscheids stehen in einer Wechselwirkung. Der Mehrheitsentscheid

ist nicht lediglich kompromisshafte Realisierung von ihm vorgängigen Willens-

zielen, sondern gibt den Zielen selbst eine kompromisshafte Gestalt. »Indem

das Majoritätsprinzip die Gesamtheit der Normunterworfenen wesentlich nur

in zwei Gruppen, die der Majorität und Minorität, gliedert«, argumentiert Kel-

73 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie, S. 12. RichardThomaweist zutreffend darauf hin,

dass der Minoritätsschutz nicht dem »Demokratismus« als solchem, sondern nur dem »Demokratis-

mus liberaler Prägung eigentümlich ist«. In derWeimarerVerfassung sieht er alsMaßnahmendesMin-

derheitenschutzes (gemeint sind politische bzw. parlamentarische Minderheiten) das Recht auf Un-

tersuchungsschüsse und den für die Grundrechte errichteten »Wall der Zweidrittelmehrheit«; Thoma

(1930): Das Reich als Demokratie, S. 97. Der politische Minoritätsschutz, von dem Kelsen spricht, ist

nicht gleichzusetzen mit dem Minderheitenschutz, wie er in den Pariser Vorortverträgen für die neu-

en Republiken in Mitteleuropa bestimmt wurde und der sich auf den Schutz vor Diskriminierung von

ethnischen, religiösen oder sprachlichenMinoritäten bezog.

74 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie, S. 13.

75 Vgl.Meusel (1928): Zur Problematik der politischen und sozialen Demokratie, S. 154.
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sen, »schafft es die Möglichkeit des Kompromisses.«76 Der Kompromiss ist zum

einen bereits notwendig zur Bildung von Mehrheiten, und zwar umso mehr,

als eine Gesellschaft diversifizierte soziale Interessengruppen aufweist und die

Parteienlandschaft eine entsprechende Diversifizierung zeigt bzw. große Volks-

parteien heterogene Interessen politisch zu bedienen suchen. Die Fixierung auf

Ziele, deren Erfüllung auf demWege des Mehrheitsentscheides aussichtslos ist,

verliert damit an Attraktivität;77 stattdessen bietet die Versammlung unter einem

Programm, das eine breite Schnittmenge von Interessen darstellt, Chancen auf

eine –wenn auch beschränkte – Realisierung von Freiheit.

Das parlamentarisch-demokratische Streben nach Macht besteht dann dar-

in, eine Summe von Kompromissen herzustellen, die gleichbedeutend wäre mit

einer demokratischen Mehrheit. In der Ausübung der Macht hingegen liegt die

Herausforderung darin, dass in der Formung der gesellschaftlichen Beziehun-

gen durch die Gesetzgebung dieses Band der Kompromisse nicht verletzt wird,

da sonst ein Teil der unter einem politischen ProgrammVereinigten wegbrechen

kann. Die breite Berücksichtigung von Interessen ist häufig im Programmati-

schen leichter zu erreichen als in den tatsächlichenpraktischenEingriffen.Durch

dieUmsetzung eines politischen Programmeswerden häufig dieGegensätze und

Unvereinbarkeiten deutlich, die zwischen seinen Unterstützern bestehen.

Die rücksichtslose, gleichsam diktatorische Formgebung der Gesellschaft

durch eine regierende Partei ist also im demokratischen Kontext unwahr-

scheinlich, die Kunst des demokratischen Regierens enthält ein Moment des

Kompromisses und der »Schonung«, wie Meusel ausführt:

Je stärker die Partei im Parlament geworden ist, desto mehr erwarten naturgemäß ihreWähler

die Verwirklichung der ihr eigentümlichen Grundsätze; desto mehr muß sie also das hervor-

heben, was sie von den andern trennt. Je rücksichtsloser sie aber von ihrem politischen Mono-

pol Gebrauch macht, desto mehr stärkt sie die entgegengesetzten Tendenzen; was dazu führt,

daß sie bei der nächsten oder zumindest übernächsten Wahl ihre parlamentarische Diktatur

eingeschränkt,wenn nicht vernichtet sieht und die Bewegungwieder zu dermittleren Linie zu-

rückkehrt, von der sie ausging.78

Damit wäre sie »gezwungen, den Willen der andern Partei zu schonen, weil je-

der zu starke Vorstoß die Opposition in einem für die Regierungspartei gefähr-

lichenMaße stärken würde«.79Das Gleichmaß der Kräfte stabilisiert sich also zu

76 Kelsen (1926): Das Problem des Parlamentarismus, S. 31.

77 Dies gilt insbesondere für kleinere Parteien, die jedoch als Mehrheitsbeschaffer für größere Parteien

durchaus eine starke Verhandlungsposition einnehmen können. Vgl. Bonn (2015): Zur Krisis der euro-

päischen Demokratie, S. 188 f.

78 Meusel (1926): Das Kompromiß, S. 226.

79 Ebd.
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einemGleichgewicht, das eine analoge Struktur hat wie der die »Gewinnchancen

derWirtschaftssubjekte« ausbalancierende »Preiskompromiß«80,wieMeusel be-

merkt.Mit Blick auf den ökonomischen Verkehr kann die Preisbildung zwischen

Angebots- undNachfrageträger als Paradigma für denKompromiss zwischenge-

gensätzlichen Interessen gelten. Wenn Käufer dort verkaufen wollen, wo sie die

höchsten Preise zu realisieren hoffen, aber Käufer jeneMärkte aufsuchen,wo die

niedrigsten Preise herrschen, dann kann keine der beiden Seiten ihren Willen

maximal umsetzen, und das Resultat ist der »marktmäßige Gleichgewichtszu-

stand«81 als Kompromiss. Dem angestrebtenMaximalgewinn entspricht die Ver-

einheitlichung des Sozialen gemäß einem politischen Formungswillen. Wie der

Verkäufer seine Käufer verliert und der Käufer leer ausgeht, wenn sie ihre Inter-

essen desMaximal- bzw.Minimalpreises zu konsequent verfolgen, so bedingt ei-

ne volatile Menge in der Mitte zwischen den Interessengruppen, dass keine allzu

offensiv in der Umsetzung ihrer Vorhaben vorgehen kann, da sie sonst für diese

Menge an Anschlussfähigkeit verliert.82

Kelsen erwartete nun, dass die Praxis der Kompromissbildung in der Demo-

kratie nicht nur einen Modus der friedlichen Bewältigung von Gegensätzen dar-

stellen würde, sondern auch auf die jeweiligen sozialen Interessen zurückwirken

und deren Ausgleich bewerkstelligenwürde.83Die politische Integrationstechnik

der Demokratie würde damit letztlich zum selben Resultat führen wie die revo-

lutionäre Überwindung der Klassengegensätze in der Diktatur des Proletariats.

Dieswird deutlich,wennKelsen erklärt, dass die »Ablehnung desMajoritätsprin-

zips als einer Grundform der Demokratie« in der »klassengespaltene[n] Gesell-

schaft« bei seinemmarxistischen Kontrahenten Max Adler in purem Voluntaris-

mus gründe. Sie sei

nicht so sehr auf der erkenntnismäßigen Einsicht in die Unzulänglichkeit des fraglichen

Prinzips für diesen Fall, als vielmehr auf dem – rational nicht rechtfertigbaren – Willen,

80 Ebd., S. 225.

81 Ebd.

82 Ebd., S. 227.

83 Ähnlich optimistisch blickt Hugo Preuß 1925 auf die ausgleichende Wirkung der Demokratie, die, wie

Preuß interessanterweise bemerkt, mit einer Individualisierung einhergehe, die sich insbesondere bei

Vertretern der Arbeiterschicht beobachten lasse: »Ich muß freimütig meine wissenschaftliche Ueber-

zeugung aussprechen: nicht Vertiefung der Klassengegensätze charakterisiert unsere Entwicklung; sie

integriert vielmehr die Klassen. Die seelischen, geistigen Unterschiede, die Typen der Klassen nivel-

lieren sich; sie nivellieren sich in dem Maße, wie sich Individuen differenzieren, wie die Individuen

geistig verschiedener werden. […] Differenzierung der Individuen aus ihrer Klasse und Schicht heraus

und Integrierung, Ausgleichung der verschiedenen Schichten und Berufe. Auch die wirtschaftlichen

Verhältnisse tragen ja dazu bei, solche Grenzen zu verwischen.« Preuß (1964): Die Bedeutung der de-

mokratischen Republik für den sozialen Gedanken, S. 491.
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den Klassengegensatz nicht auf dem Wege friedlichen Ausgleichs, sondern revolutionärer

Gewaltanwendung, nicht demokratisch, sondern autokratisch-diktatorisch zu überwinden.84

Politische Demokratie und Diktatur des Proletariats, Kompromiss und Revoluti-

on wären demnach nur zwei unterschiedliche Mittel zum selben Zweck, nämlich

der Herstellung der Homogenität der Interessen.

DieseHomogenität stellt sich aber auf eine andereWeise her als auf demWeg

der Konstruktion des Allgemeinen, die im vorhergehenden Abschnitt in der Dis-

kussionHermannCohens und der Idee derHypothesis analysiert wurde.Die Leis-

tungsfähigkeit der Demokratie mit Blick auf die soziale Integration liegt gera-

de darin, dass sie zu deren Herstellung nicht auf den Konsens allein angewiesen

ist. »Kompromiß bedeutet«, so Kelsen, »Zurückstellen dessen, was die zu Ver-

bindenden trennt, zugunsten dessen, was sie verbindet. Jeder Tausch, jeder Ver-

trag ist ein Kompromiß; denn Kompromiß bedeutet: sich vertragen. Alle sozia-

le Integration ist letzten Endes nur durch Kompromißmöglich.«85 Kelsens Beto-

nung des Verbindenden verstellt indes den entscheidenden Punkt. Die Aufmerk-

samkeit ist hier auf die Rede vom Tausch zu legen. Der Kompromiss ist keine

Einigung in der grundlegenden Interpretation der sozialen Gegebenheiten und

der Frage nach dem Ziel, zu dem hin das Gemeinwesen zu führen ist, sondern

eine Tauschhandlung,86 bestimmt vom Prinzip des Quid pro quo, durch die die

sich einigenden Parteien sich gegenseitig eine teilweise Annäherung an ihre Zie-

le ermöglichen, ohne dass diese übereinstimmenwürden.Die Integration erfolgt

nicht über ein einendes ideologisches Rechtfertigungssystem, ein einendes Be-

kenntnis zu gemeinsamen Werten, Zielen und Ideen als Ausdruck des Volkswil-

lens: Der Tausch ist dasMediumdes Kompromisses. ImKompromiss werden die

Programme der Parteien zu einer Menge von Einzelzwecken aufgespalten, auf

deren einen Teil verzichtet wird, um den anderen zu realisieren. An die Stelle

des Entweder-Oder der einander ausschließenden Befriedigungen der im Kon-

flikt stehenden Ansprüche tritt als Drittes die beidseitige teilweise Befriedigung.

WennKelsenweiters schreibt, dass das »spezifisch dialektisch-kontradiktorische

VerfahrendesParlaments« den »tieferenSinn«hätte, »ausderGegenüberstellung

vonThesis undAntithesis der politischen Interessen irgendwie eine Synthesis« in

Form eines Kompromisses zustande zu bringen, dann hat sein hegelianisieren-

der Duktus etwas Irreführendes; nicht die Synthese der kontradiktorischen Ge-

gensätze, sondern ein Deal, die Möglichkeit einer begrenzten Kooperation trotz

84 Kelsen (1926): Das Problem des Parlamentarismus, S. 38.

85 Ebd., S. 31.

86 Die Assoziierung von Kompromisspraxis und dem »ökonomischen Politikverständnis«, dem das

kompromissfeindliche »religiöse Politikverständnis« gegenübergestellt wird, ist bei Avishai Margalit

geschildert; Margalit (2011): Über Kompromiss und faule Kompromisse, S. 35 f.
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weiteren Bestehens von Gegensätzen ist der Erfolg des »parlamentarischen Ver-

fahren[s]«.87

Die »Allgemeininteressen« und das »Gemeinwohl« sind, wie auf Max Adlers

Kritik geantwortet werden könnte, durchaus Größen, die Kelsens »individualis-

tische« Demokratiekonzeption in sich aufgenommen hat: allerdings nicht in

Form substantieller Bestimmungen, sondern mit Blick auf die gesellschaftliche

Integration als Zweck der politischen Ordnung funktionaler Fiktionen. »Die

Einheit des Volkes ist größtenteils ein moralisch politisches Postulat«,88 das aber

die Demokratie insoweit einzulösen vermag, als in ihr durch den Kompromiss

»eine gewisse politische Integration der Staatsgesellschaft gewährleistet« ist.

»Die Praxis der Demokratie entwickelt eben schrittweise oder hat doch wenigs-

tens die Tendenz, dies zu tun, was ihre Theorie voraussetzt«,89 schreibt Kelsen;

präziser müsste es heißen: ihre ideologische Selbstbeschreibung voraussetzt.

Diese werdende Einheit des Volkes setzt dabei auch für den Wiener Juristen,

der in seiner Gesellschaftsbetrachtung ebenfalls von Marx beeinflusst war, die

Überwindung des Klassengegensatzes voraus:

Die parlamentarisch-demokratische Staatsform mit ihrem eine wesentliche Zweigliederung

konstituierenden Majoritäts-Minoritätsprinzip [ist] der »wahre« Ausdruck der heutigen we-

sentlich in zwei Klassen gespaltenen Gesellschaft. Und wenn es überhaupt eine Form gibt, die

die Möglichkeit bietet, diesen gewaltigen Gegensatz, den man bedauern, aber nicht ernstlich

leugnen kann, nicht auf blutig revolutionärem Wege zu überwinden, sondern friedlich und

allmählich auszugleichen, so ist es die Form der parlamentarischen Demokratie.90

Diese Annahmen Kelsens haben bedeutende Schwächen, die durch die Entwick-

lungen in Deutschland und in der österreichischen Heimat des Juristen offen-

bar werden sollten. So bleibt der Ausgleich der Klassengegensätze, von dem er

spricht, vage und erhält keine Fundierung in sozioökonomischer Hinsicht. Es

kann hier die Frage gestellt werden, ob die Bedingungen für das Kompromiss-

handeln stets in gleichem Maße günstig sind oder aber in einem variierenden

Maß.Hier lässt der Umstand, dass die Demokratie die ökonomischen Vorausset-

zungen für den Gleichgewichtszustand nicht selbst herzustellen vermag, solan-

ge die Ökonomie einer von der Politik letztlich nur begrenzt gesteuerten Dyna-

mik unterworfen ist, den Optimismus Kelsens fragwürdig werden. Es kann der

Verdacht aufkommen, dass Kelsen unzulässig eine bestimmte historische und

sozioökonomische Konstellation, in der es zum Ausgleich der Macht von Arbeit

und Kapital kommt, verallgemeinert. Der Gleichstand zwischen den politischen

87 Kelsen (1926): Das Problem des Parlamentarismus, S. 32.

88 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie, S. 26.

89 Ebd., S. 28.

90 Kelsen (1926): Das Problem des Parlamentarismus, S. 27.
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Lagern ohne ein entsprechendes Gleichgewicht der ökonomischen bzw. gesell-

schaftlichen Macht der Interessengruppen schafft noch keine dauerhafte Stabi-

lität; Unterstützung verlieren die Demokratie und die auf ihrem Boden stehen-

den Parteien auch dann, wenn die wirtschaftlichen Sachzwänge es letzteren ver-

unmöglichen, die Interessen der sie Unterstützenden zu bedienen. Den Rahmen

und die Voraussetzung für die Kompromisse bildet der Kapitalismus, der sich in

einerWeise entwickeln kann, die ein für beide Seiten ausreichend zufriedenstel-

lendesKompromisshandeln nichtmehr zulässt. In Zeiten solcher Krisen erhalten

dann solche Kräfte Zustimmung, die den Weg »harter« Eingriffe zu gehen ver-

sprechen, zu deren Durchsetzung auch die Abschaffung der Demokratie in Kauf

genommen wird.

Die Rede vom »gerechten« – oder moderner: »fairen« – Kompromiss deu-

tet an, dass dieses wechselseitige Zugestehen und Verzichten als ein Handel

vorgestellt wird, der vom Prinzip des Tauschäquivalents bestimmt ist. In der

Kompromisspraxis kommt also als Erfolgskriterium, an dem die die Leistungen

politischer Verantwortlicher gemessen werden, zur zumindest teilweisen Reali-

sierung der geteilten politischen Zielsetzungen das Kriterium der Gerechtigkeit,

der Gleichverteilung des Verzichts hinzu. Natürlich ist eine solche Gleichheit

nicht objektiv messbar, sie wird vielmehr nur in unweigerlich subjektiven dis-

kursiven Interpretationen des Kompromisses mehr oder weniger plausibel

konstruiert. Die Kunst des Kompromisses liegt dann darin, in den Verhand-

lungen mit dem politischen Opponenten zu einer Einigung zu gelangen, die

gegenüber der eigenen Anhänger- und Gefolgschaft als ein Maximum erreich-

barer Zugeständnisse des Gegenübers und als ein annähernd gerechter Tausch

dargestellt werden kann. Die vollendete Kompromissordnung könnte also als

eine solche gesehen werden, in der die Annäherung an das Ziel, an der Bernstein

mit seinem Ausspruch vom »Weg«, der »alles bedeutet«, vollends zugunsten der

Fairness des Deals weicht.

Es können aber die Marktbedingungen des politischen Tauschhandelns sich

in einer Weise verschieben, die es bestimmten Gruppen unmöglich machten, zu

einem zufriedenstellenden Resultat zu gelangen; Massenarbeitslosigkeit etwa

lässt bestimmte sozialpolitische Unterstützungsleistungen in einem kapitalis-

tisch-volkswirtschaftlichen Zusammenhang als dysfunktional und schädlich

erscheinen, während die Unzufriedenheit der Massen die Option einer re-

volutionären Machtübernahme immer realistischer werden lässt. In solchen

Situationen sind Krisen des Kompromisssystems beinahe unausweichlich, und

zwar insbesondere dann,wenn das von einerMarktlogik der Akteure nicht durch

diplomatisch zu nennende Rücksichten gedämpft wird. Die Demokratie kann

in dieser Hinsicht für eine zur Ohnmacht verurteilte Minderheit oder auch eine

derepräsentierte, in ihren Interessen für nicht vertretbar erklärte Mehrheit zur
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Fessel werden, die auf demWeg des diktatorischen Eingriffs in die Verhältnisse

gesprengt werden soll. Ein Gut wie die freie Meinungsäußerung kann gerade die

Erfahrung von Ohnmacht und Heteronomie mit sich führen – nämlich in Form

des Überhört- und Nicht-Wahrgenommenwerdens. Die unbedingte Loyalität

gegenüber der Demokratie könnte dann nur auf einer unbedingten Achtung

der demokratischen Rechte des Einzelnen beruhen, deren Abschaffung auch

bei schwindenden Chancen der Durchsetzung des eigenen Interesses ein Tabu

bleibt. Damit würde man nicht mehr auf dem Boden des reinen Eigeninteresses

stehen. Der Schutz des Einzelnen vor einer ihn instrumentalisierenden Herr-

schaft müsste ein absoluter Wert sein, der das Handeln der politischen Akteure

bestimmt–wenn schon nicht aller, so doch zumindest der dominantenMehrheit

innerhalb einer Demokratie, sodass die Infragestellung von Demokratie und

schließlich die Akzeptanz von Gewalt nicht über eine kleine, die gesellschaft-

liche Stabilität nicht zu gefährden vermögende Minderheit hinausgehen. Das

bedeutete aber, dass die Stabilität der Demokratie im Krisenfall in letzter Kon-

sequenz von soliden moralischen Einstellungen abhängt, deren Herstellung und

Sicherung zu bewerkstelligen wären.

9.3 Kompromiss als politische Lebensform

Dass die republiktreuen Staatstheoretiker der Zwischenkriegszeit sich aufgrund

epistemologischer Befangenheiten nicht zu einer Affirmation absoluterNormen,

zu einer natur- oder vernunftrechtlichen normativen Grundlegung der Demo-

kratie durchzuringen vermochten, ist ein Vorwurf, der ihnen nach dem Zweiten

Weltkrieg gemacht wurde.91 Tatsächlich ist der fehlende Rekurs auf starke ver-

nunft- oder naturrechtlicheNormeneinSignumdes rechtsphilosophischenDen-

kens der Zeit. Von der philosophischen Überlebtheit eines naturrechtlichenDog-

matismus hat Hans Kelsen mehrmals gesprochen.92Hugo Preuß oder Kelsen re-

91 Exemplarisch sei hier folgende Einschätzung Wolfram Bauers zitiert: »Die Weimarer Republik brach

zusammen, weil allgemein verkannt wurde, daß ein jedes Normensystem ohne allgemein legitimier-

te Wertgrundlage sich im Konflikt zwischen heterogenen Wertvorstellungen, die den Normen jeweils

subsumiertwerden, auflösenmuss.« Bauer (1968):WertrelativismusundWertbestimmtheit, S. 217.Da-

gegen ist einzuwenden, dass hier aus der massiven Überschätzung der politischen Wirkungskraft der

Forschungsarbeit einiger – u.a. in Carl Schmitt und Rudolf Smend starke Konkurrenz besitzender –

deutscher Juristen eine gewisse Maßlosigkeit des Vorwurfs gegen diese folgt.

92 Kelsen diagnostizierte allerdings ein durch das infolge des Weltkrieges drängend gewordene Bedürf-

nis nach geistiger Orientierung bedingtes Wiederaufkommen der »naturrechtliche[n] Bewegung« im

Laufe der 1920er Jahre; Kelsen (1928): Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des

Rechtspositivismus, S. 77; vgl. auch Kelsen (1964): Die Idee des Naturrechts.
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kurrieren in ihrer Befürwortung der parlamentarisch-demokratischen Ordnung

nicht auf eine Vernunftnorm wie die Allheit bei Hermann Cohen, sondern auf

die sozialwissenschaftliche Beobachtung der Integrationskraft demokratischer

Prozeduren. Aus dieser Perspektive werden die politischen Grundrechte, die Kel-

sen mit der Rede vom Minoritätsschutz meint, nicht in einer normativen Idee

von demBürger als solchem zukommenden Rechten begründet, sondern in ihrer

Funktionalität für die soziale Integration.

Indes ist der Gebrauch dieser Beobachtung als Argument für die Demokra-

tie natürlich geleitet von einer impliziten Wertorientierung, in deren Lichte die

gesellschaftlich-staatliche Integration als wünschenswert erscheint. Kelsen hat

aber die vomhistorisch-kritisch destruiertenNaturrecht hinterlassene Leerstelle

nicht unbesetzt lassen wollen. Trotz der im historischen Relativitätsbewusstsein

gründenden Ablehnung inhaltlich bestimmter universeller, nicht zur Dispositi-

on stehender Normen sah Kelsen sich nicht völlig der Mittel undMöglichkeit be-

raubt, ein Ethos der Selbstverpflichtung gegenüber den Prozeduren und Regeln

der Demokratie zu begründen.

Es ist nichts anderes als dieses Relativitätsbewusstsein93 selbst, aus dem sich

die grundlegende moralische Forderung der Demokratie ergibt, das Recht der

Anderen auf Meinungsäußerung und Partizipation an Entscheidungsprozessen

unbedingt zu respektieren, auch wenn diese als dominierendeMehrheit die Um-

setzung der eigenen Zwecke verunmöglichen:

Je stärker […] die Minorität, desto mehr wird die Politik der Demokratie eine Politik des Kom-

promisses,wie auch für die relativistischeWeltanschauung nichts charakteristischer ist, als die

Tendenz zum vermittelnden Ausgleich zwischen zwei gegensätzlichen Standpunkten, von de-

nen man sich keinen ganz vorbehaltlos und unter völliger Negation des anderen zu eigen ma-

chen kann. […]Dennwer sich nur auf irdischeWahrheit stützt,wer nurmenschlicheErkenntnis

die sozialen Ziele richten läßt, der kann den zu ihrer Verwirklichung unvermeidlichen Zwang

kaumanders rechtfertigen, als durchdie Zustimmungwenigstens derMehrheit derjenigen,de-

nen die Zwangsordnung zum Heile gereichen soll. Und diese Zwangsordnung darf nur so be-

schaffen sein, daß auch die Minderheit, weil nicht absolut im Unrecht, nicht absolut rechtlos,

jederzeit selbst zur Mehrheit werden kann. Das ist der eigentliche Sinn jenes politischen Sys-

tems, das wir Demokratie nennen […].94

Aus dem Verzicht »auf die Erkenntnis eines absoluten Wertes«95 ergibt sich die

Unzulässigkeit einer anderen politischen Ordnung als der Demokratie. Kelsen

hat diesen Zusammenhang zwischen Relativismus und Toleranz sowie Achtung

93 ZumRelativismus bei Kelsen vgl. Llanque (1999): Die politische Differenz; Invernizzi-Accetti (2018): Re-

conciling Legal Positivism and Human Rights.

94 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie, S. 36.

95 Ebd., S. 36 f.
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der politischen Partizipationsrechte nicht tiefergehend erörtert. Er leitet offen-

bar ausdemBewusstseinderdemMenschenals solchemeigenenGrenzenderEr-

kenntnis das allen ingleicherWeise zukommendeRecht zurdemokratisch-politi-

schenPartizipationab.Dadurch,dassüberhaupt »Erkenntnis«die »sozialenZiele

richten« soll, ist aber die Sphäre der reinen Interessen überschritten und voraus-

gesetzt, dass Politik nicht lediglich zum Zweck der Realisierung partikularer In-

teressen betrieben wird, sondern im Rückgriff auf Urteile über die Welt, die den

jeweiligen politischen Bestrebungen zugrunde gelegt werden. Es ist dabei davon

auszugehen, dass diese Urteile zumindest auf der Ebene der Artikulation–wenn

auch nicht notwendig auf jener der Motivation – nicht bloß solche sind, die dem

Horizont der partikularen Interessensphäre der Subjekte verhaftet bleiben, also

etwa lediglich die für die Erreichung der eigenen Zwecke notwendigenMaßnah-

men betreffen, sondern eine gewisse – wenn auch reflexiv abgeschwächte – in-

tersubjektive Gültigkeit beanspruchende Sätze über die richtige Einrichtung des

Gemeinwesens darstellen. Dies deutet die oben zitierte Rede von »Werten« an,

auf die die Anhänger einer bestimmten Politik sich berufen. Seine Äußerungen

deuten auch an, dass der Relativismus nur notwendige, nicht aber hinreichende

Bedingung für die Stabilität der Demokratie ist – so heißt es gegen Ende vonVom

Wesen und Wert der Demokratie, dass der Relativismus »die Weltanschauung, die

der demokratische Gedanke voraussetzt«,96 sei.

Man kann imRelativismus das dieHaltungen und Einstellungen der Subjekte

formende epistemisch-philosophische Komplement zur Sozialtechnik der Kom-

promissbildung sehen, wie sie in den Institutionen, Verfahrensweisen und Re-

geln der Demokratie umgesetzt wird. In ihrer wechselseitigen Ergänzung bilden

der konziliante epistemologische Relativismus und die Sozialtechnik des Kom-

promisses das Dispositiv der Demokratie, so wie Kelsen es in seinen Schriften

konzipiert.97DemRelativismus entsprechen Subjekte, die in ihrer ethischenDis-

position so verfasst sind, dass sie vor der Niederwerfung des Gegners im Bruch

mit der demokratischen Ordnung zurückschrecken. Die Subjekte stellen in der

Demokratie also Forderungen im Namen von Wahrheiten über die gute und ge-

rechte Einrichtung des Gemeinwesens; sie berufen sich aber auf diese im Mo-

dus derMeinung, wie im Anschluss an Hannah Arendt gesagt werden kann.98Die

Meinung kann zum einen als eine Form der reflexiven Einschränkung der Gel-

tungsansprüche von Urteilen verstanden werden; eine Aussage ist eine »bloße

96 Ebd., S. 37.

97 Vom»Kompromissdispositiv«hatWolframPyta in seinemBeitrag »DasKaiserreichals Systemkompro-

misshafter Entscheidungen« imRahmen der Tagung »Einigkeit und Recht – doch Freiheit? Das Kaiser-

reich in der deutschenDemokratiegeschichte« gesprochen, die am 29. und 30.Oktober 2020 stattfand.

98 Arendt (1987): Wahrheit und Politik, S: 31.
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Meinung«, wenn ein gewisser Grad der Unsicherheit ihren Wahrheitsgehalt be-

treffend besteht, der in den begrenzten Erkenntniskapazitäten des ihn äußern-

den Subjekts begründet ist. Die Meinung ist aber auch eine kommunikativ-so-

ziale Form, in der mit Aussagen im institutionalisierten Prozess der politischen

Kommunikation verfahren wird: nämlich als unabhängig von ihrem Wahrheits-

gehalt –mit einigen gesetzlich bestimmten Ausnahmen – gleichermaßen zuläs-

sige Äußerungen, auf deren Tätigung ein Rechtsanspruch besteht und die in den

Kampf um die Beeinflussung der Öffentlichkeit eingehen können.

Es ist dabei wichtig zu klären, dass man es mit zwei unterschiedlichen ka-

tegorialen Ebenen zu tun hat, wenn Kelsen Kompromiss und Relativismus in

Verbindung bringt. Das Spannungsverhältnis zwischen diesen Ebenen lässt sich

durch die begriffliche Gegenüberstellung von subjektivem Wollen und objekti-

ver Erkenntnis, Macht und Wahrheit, Partikularität und Allgemeingültigkeit,

schließlich Kompromiss und Konsens erfassen. Der Kompromiss ist weder eine

Kategorie der Ethik noch eine der Wissenschaft. Der Kampf ums Recht und da-

mit die politische Artikulation enthalten Aussagen über das,was gerecht ist, über

das Allgemeinwohl und über erstrebenswerte Ziele, also Aussagen, die die Form

vonmoralischen Urteilen undWirklichkeitsbeschreibungen haben.Mit Blick auf

die Wahrheit von Urteilen ist aber kein Kompromiss möglich. Es gibt vorläufige

Erkenntnisse, aber keine kompromisshaften. Ein Einwand kann meine Position

korrigieren, nicht aber in einem Kompromiss mit der Anschauung des Anderen

münden. Es gibt auf dem Boden von Wissenschaft und Moral keinen Kompro-

miss, weil der Kompromiss Ausdruck einer subjektiven Verfügungsmacht ist,

die die Wahrheitsbezogenheit von Wissenschaft und Moral ausschließt. Der

Forschende oder die ethisch Handelnde haben nicht die Verfügungsmacht zu

bestimmen, was wahr oder gut ist, und daher untersteht es nicht ihrem Willen,

zwischen zwei gegensätzlichen Urteilen einen Kompromiss zu beschließen.

Der Kompromiss ist keine Kategorie, die das Verhältnis eines Subjekts zu ei-

ner von ihm erkannten oder geglaubtenWahrheit und damit auch nicht ihre Re-

lativierung als Meinungen betrifft, sondern das Verhältnis zu äußeren Gegeben-

heiten oder zu einemanderen Subjekt,mit denen sein Interesse an der Verwirkli-

chung derWahrheit in ein Spannungs- oder Konfliktverhältnis gerät. Es gibt also

keine kompromisshafte Beantwortung von Fragen der Gerechtigkeit, aber es ist

einekompromisshafteRealisierungdesals gerechtErkanntenmöglich.DerKom-

promiss ist ein genuiner Begriff der Politik,99 in der die erkannte Gerechtigkeit,

das Allgemeinwohl, das Gesellschaftsideal Zweck des Handelns sind. Er bedeu-

tet eine Beschränkung der Umsetzung dieses Zweckes, die durch das Auftreten

des Anderen notwendigwird: entweder deshalb,weil dermächtige Anderemeine

99 Vgl. Tönnies (1908): Kompromisse, S. 933: »Kompromiß ist praktische Politik.«
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Macht in derWeise begrenzt, dass die Erfüllungmeines Zieles auf einen zukünf-

tigen Zeitpunkt vertagt werdenmuss oder gänzlich in unerreichbare Ferne gerät,

oder aber, weil der Verzicht auf Gewalt mir – zumindest für den Augenblick – als

im Sinne der Verfolgung meiner Ziele als geboten erscheint. Ersteres wäre bloß

extrinsisch, als von den Gegebenheiten ausgehender Zwang, letzteres (auch) in-

trinsisch, in den eigenen handlungsleitenden Anschauungen begründet.

Betrachten wir den letzten Punkt näher: Der Kompromiss hat, wie bereits im

Vorhergehenden erwähnt wurde, mit der Gewalt gemeinsam, eine Antwort zu

sein auf den im Streben nach der Realisierung der eigenen Ziele begegnenden

WiderstanddesAnderen.Er behandelt denAnderen zumindest imMoment nicht

als Feind,sonderngehtmit ihmeinenHandel ein; imKompromisswirdderAnde-

re vomWiderstand, der für die Realisierung der verfolgten Ziele zu überwinden

ist, zumKooperierenden in der immerhin teilweisen Verwirklichung der eigenen

Ziele.Wie im Kampf zwingen sich die Parteien eines Kompromisses gegenseitig

eine Anpassung andasGegenüber auf, die zur Verwirklichungder Zweckewieder

abgelegtwerdenmüsste.WiedergewaltsameKampf,derdenZweckverfolgenden

zu absorbieren vermag,100 birgt dabei auch der Kompromiss moralische Risiken,

die zur Abirrung vomZiel führen können. In diesem Sinne hat Georg Lukács 1918

geschrieben, dass »furchtbare Sünden und die Möglichkeit maßloser Verirrun-

gen«101 sowohl in der Diktatur des Proletariats wie auf dem Weg der parlamen-

tarischen Kompromisse lägen, und das Für und Wider des revolutionären We-

ges Ende 1918 als eine Abwägung zwischen diesen Risiken verstanden.Die Sünde

liegt imFalle desKompromisses eben imSich-Zufrieden-Gebenmit demTeilwei-

sen. Für Lukács ist derWahrheitsbezug, der keinen Kompromiss kennt,Maßstab

für Integrität: Eine Politik, die von der Realisierung des Maximums ablässt, ist

bereits korrupt.Der Kompromiss folgt aber aus der vonmir verfolgten Zweckset-

zung alsNotwendigkeit dann,wenn er als Bedingung derMöglichkeit der Zweck-

erfüllung erscheint, d.h. wenn der Nicht-Kompromiss mit Blick auf den Zweck

unerwünschte Folgen hat. Dies ist bei Lenin, der offensive Phasen der Kompro-

misslosigkeit und solche der kompromisshaften Zurückhaltung und Sammlung

von Kräften im Klassenkampf unterscheidet ebenso der Fall wie bei Otto Bauer

oder auchKarl Kautsky,wenn sie argumentieren, dass dieDiktatur des Proletari-

ats und der unweigerlich aus dieser resultierende Bürgerkrieg durch die weitere

Verrohung der Massen und die Verringerung der Produktivkräfte die sittlichen

und ökonomischen Grundlagen des Sozialismus selbst im unwahrscheinlichen

Fall eines Sieges zerstören würden.

100 Vgl. Abschnitt 3.4.

101 Lukács (1975): Der Bolschewismus als moralisches Problem, S. 33.
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Die Bejahung des Kompromisses folgt aus der Einsicht in die ungewünschten

KonsequenzenderGewaltanwendungunter den gegebenenBedingungen.Durch

die erwartete Entwicklung des Kräfteverhältnisses zugunsten der Arbeiterbewe-

gung und ihrer Partei wäre jedoch irgendwann der Punkt erreicht, an dem der

Kompromiss seine Funktion verlöre unddie Sozialdemokratiemittels einer »Dik-

tatur eines demokratischen Parlaments und lokaler demokratischer Selbstver-

waltungskörper«102 herrschenwürde. So schließt auch der Sozialdemokrat Bauer

nicht aus, dass der in den bestehenden friedlichen politischen Formen und auf

der Grundlage des Rechtsstaates beschrittene Weg an einem bestimmten Punkt

den »Mitteln der Gewalt« weichenmuss, und zwar wenn aufgrund der Regelbrü-

chigkeit der Bourgeoisie der »demokratische Apparat« zerbricht und die verän-

derte Situation eine »Diktatur des Proletariats« als Gegenwehr zu den Versuchen

der Errichtung einer »brutale[n], konterrevolutionäre[n] Diktatur der Bourgeoi-

sie«103 verlangt.

Die marxistische Theorie geht von einem unversöhnlichen Antagonismus

der sozialen Interessen in der kapitalistischen Gesellschaft aus. Es ist nun für

das Verständnis des Kompromisses essentiell, dass der Antagonismus bzw. der

Gegensatz nicht den Kompromiss ausschließt, sondern vielmehr von diesem

vorausgesetzt wird. Das Bestehen unvereinbarer Anschauungen über das Wahre

und Richtige ist die Voraussetzung des Kompromisses; wo dieser Gegensatz

einer Übereinstimmung weicht, bestünde kein Kompromiss, sondern Konsens.

Der Kompromiss ist eine »Sozialtechnik«, mit gegensätzlichen Willensstrebun-

gen konflikt- und eskalationsvermeidend umzugehen, der Kompromisszustand

legt sich also bloß über einen latenten Antagonismus, er bedeutet keine Lösung

des Konfliktes oder eine Synthesis der Gegensätze. In seiner Schrift Politik und

Metaphysik von 1920 legt der Philosoph Erich Unger luzide den fragilen Charakter

der Befriedung durch den Kompromiss dar, der nicht nur die Ursache des Kon-

flikts nicht aufhebt und damit die Möglichkeit einer Rückkehr der Gewalt nicht

ausschließt, sondern an dessen Ursprung die wechselseitige Anerkennung steht,

die man einander eben durch Gewalt aufgenötigt hat:

Wie sollte durch die Umwandlung des direkten Widerstreites der Wirtschaftsschichten in den

ihrer Vertreter der Charakter des Kampfes beseitigt werden, in dem der Stärkere siegt, der

Schwächere unterliegt. Der Charakter des Kampfes soll garnicht beseitigt werden, das Zei-

chen des »friedlichen Kampfes« ist das Kompromiß, auf das sich die Gegner einigen müssen,

wird behauptet werden. […] Der »friedliche Kampf« oder das Kompromiß, das Hauptelement

heutiger Politik, ist der latente offene; Kompromiß ist immer, muß immer aufgeschobene

Vergewaltigung sein – Kompromiß ist die momentane Einigung zweier Feinde, weil die

102 Bauer (1920): Bolschewismus oder Sozialdemokratie, S. 113 f.

103 Ebd., S. 114.
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Überlegenheit des einen nicht ausreicht; Kompromiß ist das, wenn auch noch so sehr alle

offene Gewalt verschmähende, dennoch in der Mentalität der Gewalt liegende Produkt, weil

die zum Kompromiß führende Strebung nicht von sich aus, sondern von außen, eben von

der Gegenstrebung, motiviert wird, weil aus jedem Kompromiß, wie freiwillig auch immer

aufgenommen, der Zwangscharakter nicht weggedacht werden kann. »Besser wäre es anders«,

ist das Grundempfinden jeden Kompromisses. Das Kompromiß […] ist zwar der Ausdruck der

augenblicklichenKraft-Verteilung,aberniederAusdruckeiner ethischnormiertenSituation.104

Dasbedeutet,dass jedemKompromissbeschluss,der indenwirtschaftsdemokra-

tischen Institutionenoder imParlament gefasstwird,das latenteMotiv derAner-

kennung der gleichen Stärke des Gegenübers und damit dessen latenter Bedroh-

lichkeit zugrunde liegt. Die Frage ist, was in einer »ethisch [nicht] normierten

Situation« geschieht, sobald dieses Gleichgewicht zu kippen beginnt.

Die auf dem Kompromiss gegründete politische Ordnung ist eine, die die

Möglichkeit des Katastrophischen nicht gebannt hat – nämlich die Rückkehr

der Gewalt. Sie ist keine »unkatastrophale Menschen-Ordnung«105, in deren

Erreichen nach Unger und auch Kelsen das primäre Ziel der Politik zu bestehen

hat. Sie ist noch Teil des nicht überwundenen Naturzustands, da in ihr die

Befriedung nicht aus einer ethischen Normierung und damit einer gemeinsa-

men Wertorientierung hervorgeht, sondern aus einem bloß »mechanisch[en]

Kräfte-Ausgleich«106. Eine auf dem Kompromiss allein aufbauende politische

Ordnung ist nur schwer auf Dauer zu stellen. Sie wäre gekennzeichnet durch ein

dauerndes Misstrauen gegenüber dem jeweils anderen, durch die Vorbereitung

für den Fall, dass er den Kompromiss aufkündigt.107 Obwohl er ein kooperati-

ves Verhältnis herstellt, ist der Inhalt, den der Kompromiss für beide Parteien

bedeutet, ein unterschiedlicher; er ist ein Mittel für unterschiedliche, einander

entgegengesetzter Zwecke.WennmanPaul Ricœurdarin folgt, dass derKompro-

miss das »einzige Mittel« sei, unter den Bedingungen entgegengesetzter starker

Überzeugungen »auf das Gemeinwohl hinzuwirken«, dann ist das insofern ein-

zuschränken, dass die Interpretation dessen, was das jeweils durch ihn erreichte

Gut darstellt, nicht geteilt wird, dass mithin der Kompromiss, der eine allge-

104 Unger (1989): Politik undMetaphysik, S. 11 f.

105 Ebd., S. 7.

106 Ebd., S. 12.

107 So Erich Voegelin, der in seiner aus affirmativer Perspektive verfassten Studie über den Ständestaat,

Der autoritäre Staat, die Situation in Österreich in den 1920er Jahren als eine beschreibt, in der einige

Demokraten sich realitätsfremd an den Buchstaben der Verfassung gehalten hätten, während die So-

zialdemokratie sich auf einen revolutionären Umsturz vorbereitet hätte. Diesem Umsturz sei Dollfuß

lediglich zuvorgekommen. Exakt diese Einschätzung des Gegners war bei Otto Bauer zu finden. Vgl.

Voegelin (1999): The Change in the Ideas, S. 372.
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mein akzeptable Situation – ein bestimmtes, unvollkommenes »Gemeinwohl« –

herstellt, gleichzeitig auch ein Nicht-Gemeingut darstellt.108

Dieses Defizit wäre dann aufgehoben, wenn der durch den Kompromiss

hergestellte Friede einenWert erhält, dem die Sonderziele der Parteien unterge-

ordnet werden und der die Gegner zur Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit

bewegt. Im Zuge der kompromissbasierten Kooperation kann etwa der Effekt

der Gewöhnung an das friedliche Zusammenleben eben dies bewerkstelligen.

Der Prozess der Ausverhandlung von Kompromissen kann eingeschliffene For-

men annehmen, sodass sich die Antagonizität durch Routine und oft auch

Ritualisierung mildern lässt. Es kann eine Konstellation der Interessenlagen

erreicht werden, die für die beteiligten Parteien mit Blick auf die Alternative

zumKompromiss, den riskantenWeg seiner Aufkündigung, die Kosten-Nutzen-

Rechnung dauerhaft zugunsten des Kompromisses ausfallen lässt. Die Akzep-

tanz von Gewalt kann sich durch die Gewöhnung an den durch den Kompromiss

gewonnenen Friedenszustand ändern. Mit Blick auf den Klassenkampf würde

so die parlamentarische Demokratie, in die man sich aus strategischem Kalkül

eingefügt hatte, selbst zum unbedingt zu bewahrenden Gut, die Sozialtechnik

der friedlichen Konfliktlösung zur Lebensform, die als solche bewahrenswert

erscheint und an die die politischen Zielbestimmungen gebunden bleiben.

Ein bloß aus strategischem Kalkül eingegangener Kompromiss wird, ge-

messen an den jeweiligen maximalistischen Zielvorstellungen, stets einen

minderwertigen und zu überwindenden, durch einenWiderstand aufgenötigten

Zustand darstellen. Er wird jedoch zum Gegenstand einer unbedingten Ver-

pflichtung dann, wenn das jeweilige Ziel, das man verfolgt, für den Fall eines

solchen Widerstandes eine gewaltlose Lösung und damit einen Kompromiss

fordert. Wenn diese Einschätzung von allen Parteien geteilt wird, dann besteht

nicht mehr bloß ein Kompromiss, der von den Beteiligten durch unterschiedli-

che Zweck-Mittel-Abwägungen begründet wird, sondern ein Konsens in Bezug

108 Vgl. Ricœur/Vaillant (2019): Für eine Ethik des Kompromisses.WolframPyta schreibt in seinemAufsatz

überdieWeimarerKompromisskultur,dassdie »semantischeHerausforderung für einenKompromiss«

darin bestehe, »semantische Brücken zu den Sprachgemeinschaften aller politischer Kräfte zu schla-

gen,die amKompromiss beteiligt sind«.Dieswäre ein »Balanceakt«, der nur zumPreis einer »gewissen

semantischen Entleerung« möglich wäre; da sich »alle Beteiligten im Kompromiss wiederfinden müs-

sen«; Pyta (2020): Die Weimarer Republik als Experimentierfeld demokratischer Kompromisskultur,

S. 37. Dagegen ist einzuwenden, dass anstelle eines einheitlichen Rechtfertigungsdiskurses tatsächlich

eher parallel laufende, für die jeweiligenAnhängerschaften »abgestimmte« politischeRechtfertigungen

die Akzeptanz eines Kompromisses herstellen. Eben darin liegt das integrative Potential des Kompro-

misses angesichts heterogener Rechtfertigungsordnungen in einer Gesellschaft, dass er nicht angewie-

sen ist auf eine geteilte, einheitliche politische Semantik, dass er also zugänglich ist für entgegenge-

setzteDeutungen.Vgl. Lütterfels (2010): ZurDekonstruktion vonKompromissen; auch Ricœur/Vaillant

(2019): Für eine Ethik des Kompromisses.
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auf den Wert des Friedens. Der späte John Rawls hat diesbezüglich von einem

»übergreifenden Konsens« (overlapping consensus) als einer übereinstimmenden

Wertung von gesellschaftlichen Gütern wie dem inneren Frieden und der diesen

sichernden Institutionen gesprochen, zu der Individuen und Gruppen gelangen,

obwohl sie in ihren leitenden Interessen und Wertorientierungen voneinander

abweichen und sich zur Begründung dieserWertungmitunter unterschiedlicher

Deutungsrahmen bedienen.109 In dieser Weise wäre der Friede der Zweck, in

Bezug auf denWillenseinheit besteht, das spezifischeGut, zu dessenHerstellung

die spezifische Form der politischen Vergenossenschaftung dient, die in der

Verfassung und den Institutionen, den Verfahrensweisen, schließlich aber auch

in der politischenMoral der Akteure des demokratischen Staates Gestalt erhalten

hat.

Der Ausgleich könnte vomKompromiss dadurch unterschiedenwerden, dass

erEndpunktderunterschiedlichenWillensstrebungen ist undnichtwiederKom-

promiss instrumentell über ihn hinausgehend auseinanderstrebenden Zwecken

dient. Die Kooperation steckt dann für beide Seiten der Quid pro quo-Interaktion

den Horizont des Erstrebten ab. Ihre jeweiligen Ziele erscheinen dann nur noch

als in Kooperation erreichbar, und zwar nicht nur vorläufig, sondern dauerhaft.

Der Ausgleich zwischen den Klassenparteien – man könnte auch in der Diktion

Carl Schmitts von einer »Neutralisierung« vonGegensätzen110 sprechen– ist,wie

bereits erwähntwurde,das langfristigeZiel,dasKelsen für den sozialtechnischen

Mechanismus der Demokratie bestimmt.

Mit derThese vom Ausgleich wird aber der Boden der marxistischenTheorie,

von dem der Wiener Jurist in der Annahme einer in Klassengegensätze gespal-

tenen Gesellschaft auszugehen schien. Materielle Interessen, die die zentralen

Handlungsmotive bei Marx darstellen, sind zwar anders als moralische oder

wissenschaftliche Anschauungen grundsätzlich natürlich ausgleichsfähig, nicht

aber die Klasseninteressen, so wie sie in Marx’Theorie ausgearbeitet werden. Es

ist durchaus möglich, dass einzelne den soziale Elemente in sich aufnehmenden

Kapitalismus als Erfüllung ihres Zieles einer freien und menschenwürdigen

Existenz ansehen und sich mit dieser zufriedengeben. Die marxistische Theorie

geht aber nicht von subjektiv-arbiträren Anschauungen aus, sondern leitet aus

der objektiven Beschreibung der ökonomisch-sozialen Positionierungen der

Subjekte objektive Interessen ab. Ohne ein normatives Denken darzustellen, hat

sie doch einen normativen Effekt, insofern sie dem Einzelnen durch das Aufzei-

gen seiner Situation und der Zusammenhänge, in welche dieser eingelassen

ist, zu einer aufgeklärten Einschätzung seiner Interessen verhelfen will. Sie

109 Vgl. Rawls (1998): Politischer Liberalismus, S. 219–265.

110 Vgl. Schmitt (1994): Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen.
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erreicht dies unter anderem, indem sie ihm seine Instrumentalisierung zum

Zwecke der Mehrwertgenerierung aufzeigt, die durch ein steigendes Wohl-

standsniveau nicht schon aufgehoben ist, von der Möglichkeit eines autonomen

Arbeitsregimes als Alternative zur heteronomen Betriebsdisziplin spricht oder

die Krisenanfälligkeit und damit Fragilität des erreichten Wohlstands, der die

materielle Grundlage der entschärftenKlassengegensätze darstellt, aufzeigt. Aus

der Anerkennung der Wahrheit dieser theoretisch-sozialwissenschaftlichen Be-

schreibung folgt dann aber praktisch, dass der Ausgleich als Option theoretisch

wie praktisch negiert wird.

Der Ausgleich umfasst bei Kelsen also zwei Aspekte: einmal den ökono-

mischen Ausgleich der gegensätzlichen Klasseninteressen, zudem den weltan-

schaulichenAusgleich,derResultat des epistemologischenRelativismus sein soll.

Mit Blick auf ersteren legt Alfred Meusel durch seinen Vergleich von demokrati-

scher Kompromissbildung und marktförmigem »Preiskompromiß«, nach dem

die demokratische Staatstheorie als das »genaue Ebenbild der ökonomischen

Theorie«111 erscheint, einen entscheidenden Punkt offen. Das Klasseninteresse

kann, wenn Kelsen von einem Ausgleich desselben spricht, nicht der marxisti-

schen Analyse entsprechend »objektivistisch« verstanden werden, sondern als

subjektives Interesse an der Nutzenmaximierung, das – anders als das auf die

Aufhebung der Privateigentums an den Produktionsmitteln zielende Klassenin-

teresse bei Marx – auf keinen bestimmten Gegenstand oder ein bestimmtes, zu

erreichendes Ziel gerichtet ist. Fasst man den Klassenkampf unter dem Aspekt

des Preiskampfes um die Ware Arbeitskraft, führt der Preiskompromiss dann

zu einem gesellschaftlichen Ausgleich in Form einer allgemeinen Akzeptanz der

Marktresultate, wenn diese den subjektiven Ausgangserwartungen der Markt-

teilnehmer annähernd entsprechen. Der soziale Ausgleich würde erfordern,

dass die Marktteilnehmer eine Akzeptanz und Gewöhnung mit Blick auf das

vom Markt ermöglichte Maß der Bedürfnisbefriedigung ausbilden, sodass aus

Unzufriedenheit keine Störungen des Marktgeschehens entstehen, und zu-

ästzlich der Markt keine Entwicklungen zum einseitigen Vorteil oder Nachteil

von Marktteilnehmern hervorbringt. Übertragen auf die Demokratie bedeutet

dies, dass, während die politische Ordnung dafür sorgt, dass zumindest formell

allen Akteuren die Chance auf Macht gewahrt bleibt (Kelsens Minoritätsschutz),

Zielsetzungen so angepasst werden, dass sie den befriedeten Modus der Politik

nicht stören. Weil aber theoretische und ethische Wahrheitsansprüche dem

Ausgleich versperrt sind, sind sie als potentiell tyrannische Faktoren112 aus der

demokratischen Politik zu entfernen. In der zur Meinung herabgemilderten

111 Meusel (1926): Das Kompromiß, S. 225.

112 Vgl. Arendt (1987): Wahrheit und Politik.
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Form erst vermögen sie störungsfrei in den Prozeduren und Verhandlungen

der parlamentarischen Demokratie zu zirkulieren. Darin liegt die Funktion des

Relativismus im Dispositiv der Kompromissdemokratie.

Der Relativismus erscheint bei Kelsen mehr als eine für die Absicht der theo-

retischen Fundierung einer politischen Kompromisspraxis zweckdienliche phi-

losophische Position, die mehr »zitiert« denn systematisch entfaltet wird. Kel-

sens Theorie des Parlamentarismus bleibt also in philosophischer Hinsicht er-

gänzungsbedürftig. An dieser Stelle ist die Hinwendung zu einem anderen ein-

flussreichen Rechtswissenschaftler und -philosophen ertragreich, dermit Kelsen

für den Parlamentarismus und ein liberaldemokratisches Demokratieverständ-

nis eintrat und der ebenso bemüht war, durchTheoriebildung dazu beizutragen,

die Sozialdemokratie auf ihrem staatstragend antirevolutionärenWeg zu halten,

bei demaberderRelativismuseine systematischweit anspruchsvollere, transzen-

dental-philosophisch begründete Entfaltung findet: Gustav Radbruch.

9.4 Gustav Radbruchs Philosophie des Parlamentarismus

9.4.1 Kultur statt Klasse

DieMöglichkeit des ökonomische Ausgleichs in der sozial gezähmtenWirtschaft

undderweltanschauliche Ausgleich imKampf derMeinungen sind Postulate, auf

denenKelsensDemokratietheorie aufbaut.Mit Blick auf ersterenwäre zu klären,

wie der Markt in einem solchen Zustand, der soziale Stabilität durch eine aus-

reichend hohe durchschnittliche Zufriedenheit garantiert, zu konservierenwäre.

Die entscheidende Frage lautet, ob ein solcher Markt unter kapitalistischen Be-

dingungenmöglich ist. Letzterer würde es erfordern, dass eine Adjustierung von

politischen Weltanschauungen an die Anforderungen der Demokratie stattfin-

det, durch die die ihnen innewohnenden Wahrheitsansprüche bzw. deren prak-

tische Konsequenzen nicht mehr über die Demokratie hinausschießen und für

den sozialen Frieden gefährlich werden. Der Relativismus soll die Parteien und

ihre Ideologien auf der Ebene derWahrheitsansprüche ausgleichsfähig machen.

Er ist also gewissermaßen selbst Teil der »sozialtechnischen« Verfahren, die dem

von Kelsen als erstrebenswert vorausgesetzten Zweck des Ausgleichs dienen. Bei

Kelsen ist alsGrundhaltung festzustellen,wasDavidEstlund treffend als »anxiety

about truth in politics« bezeichnet. Dieser folgend gilt:

The essence of normatively sound politics is, in some form, the moderation or accomodation –

or even avoidance – of […] contests, disputes, and disagreements. Politics ought to avoid appeal
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to ultimate truths, […] not because they would shut down debate and contestation, but because

they would provoke too much debate, contestation, and division.113

Für den Wiener Juristen ist der zentrale Ort der politischen Willensbildung das

Parlament. In denKräfteverhältnissen zwischen denParteien bilden sich demzu-

folge die gesellschaftlichen Interessenlagen ab, und vermittelt durch das gegen-

über ihrer Wählendenschaft verpflichtete Handeln der Parlamentarier manifes-

tieren sich schließlich die dominierenden Interessen in konkreten Beschlüssen.

Kelsenurteilt positiv überdie funktionelleDemokratie,114 sieht sie aber als abhän-

gig von einer übergeordneten politischen Instanz. Der Horizont der wirtschaft-

lichen Verbände gelange nämlich letztlich nicht über die jeweils vertretenen Son-

derinteressen hinaus.115 Diese Begrenztheit wird in der parlamentarischen Poli-

tik überschritten. Weil die Parteien des Parlaments um die Macht im Staat und

damit um den Gebrauch des Staatsapparates und der Staatsgewalt streiten, die

das Staatsvolk als Ganzes betrifft und in einer demGemeinwohl dienendenWei-

se eingesetztwerden sollen,unterscheidet sichhier auchdieArt undWeise, in der

Interessen und Forderungen vorgebracht werden. Sie haben die Form von Allge-

meinurteilen. Die Programme der einzelnen Parteien haben den Charakter von

grundlegendenAntwortenaufdieFragendesgerechtenAufbausderGesellschaft,

ihrer weiteren Entwicklung und der die Einzelnen zu einem Ganzen verbinden-

den Ideale und Werte. Das Parlament verkörpert das Denken des Allgemeinen,

aber ebennicht in derWeise einer einheitlichenAussprache desWahren,die etwa

der Zentralrat bei Natorp besorgen soll, sondern in einer Form, die die Uneinig-

keit widerspiegelt, die in der Gesellschaft über die Probleme des Gemeinwesens

bestehen.

Mit Karl Marx und Max Adler wurde diese Form der Rechtfertigung von

staatlicher Herrschaft im vorhergehenden Kapitel als »ideologische Vergesell-

schaftung« beschrieben. Die Kritik des Rechts der bürgerlichen Gesellschaft bei

Marx hat gezeigt, dass dem Recht jene soziale Position aufgeprägt ist, von der

aus es geschaffen wurde. Das moderne Recht ist die Konstruktion eines sozia-

len Lebenszusammenhanges mit dem Anspruch, den Einzelnen die gleichen

Bedingungen zur Existenz als freie Wesen zu sichern. In dieser Bestimmung

der Freiheit als Zweck oder Gut des Rechts wird aber das rein Ökonomische

transzendiert. Es ist eingebettet in einen umfassenden Entwurf des sozialen

Zusammenlebens, den das Recht umsetzen soll. Das Recht schafft die sozialen

Bedingungen für bestimmte, als werthaft postulierte Lebensformen, die auch

die Sphäre ökonomischer Interaktion umfassen.

113 Estlund (2008): Democratic Authority, S. 22.

114 Vgl. Lehnert (2003): Hugo Preuß und Hans Kelsen als »linke Juristen«, S. 88.

115 Vgl. Kelsen (1926): Das Problem des Parlamentarismus, S. 22 f.
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Politik ist Kampf um diese Entwürfe, denen das Recht als Mittel zur Reali-

sierung dient. Weil der Einzelne eben nicht nur ökonomisches Subjekt ist, son-

dern auch am Denkprozess der Politik teilhat, werden die ökonomischen Moti-

ve in der Politik als das soziale Zusammenleben betreffende, normativ gehaltvol-

le Ziel- und damit Wertvorstellungen redeterminiert. Die Kunst der politischen

Artikulation liegt dann darin, soziale Ordnungsentwürfe und Lebensmodelle an-

zubieten, die mit einer möglichst großen Menge von ökonomischen Interessen-

lagen kompatibel sind. Gramsci sprach in diesem Zusammenhang von der »po-

litisch-ethischen Hegemonie«.116 Die Bejahung eines bestimmten Lebens- und

Ordnungsmodells kann sich auch von der tatsächlichen ökonomischen Situie-

rung abkoppeln. So kann es, wie bei der von Rudolf Hilferding beschriebenen

Gruppe der Angestellten, dazu kommen, dass trotz der realiter proletarisierten

ökonomischen Situation an vomBürgertum übernommenen individualistischen

Wertvorstellungen festgehalten wird, die in der eigenen Lage zunehmend inope-

rabel werden, woraus Frustrationen und eine besondere Neigung zu aggressiven

und phantastisch-realitätsfremden politischen Optionen herrührt.117

Mit der Rede vonWertvorstellungen und Lebensmodellen ist derTheorierah-

men des an logisch-kategorialer Einheit von Erkenntnis und praktischemWollen

orientiertenMarburgerNeukantianismus ebenso überschrittenwie der dermar-

xistischenTheorie. Ein werttheoretisches Verständnis von Politik und Recht ent-

wickelt zu haben ist das Verdienst der Vertreter des zweiten großen Zweiges des

Neukantianismus, nämlich der südwestdeutschen Schule. Als »Komplex von Be-

deutungen«118 wurde das Recht vom Heidelberger Philosophen Emil Lask in sei-

ner einflussreichen, vom Denken Heinrich Rickerts und Wilhelm Windelbands

beeinflusstenHabilitationsschrift von 1905 konzipiert.119UnterBedeutungen ver-

steht Lask die konzeptuellen bzw. interpretativen Grundlagen, die eine Kultur

für die wertende Bezugnahme auf Handlungen und soziale Gegebenheiten be-

reitstellt.120 »Alles, was in den Bereich des Rechts gerät, [büßt] seinen naturalis-

116 Gramsci (1996): Gefängnishefte 7, S. 1566.

117 Vgl. Hilferding (1955): Das Finanzkapital, S. 524–527; vgl. in diesem Buch die Kap. 9.4.5 und 10.5.

118 Lask (1905): Rechtsphilosophie, S. 31.

119 Zur Rechtsphilosophie im südwestdeutschen bzw. Badener Neukantianismus und zu Emil Lask im Be-

sonderen vgl. Sprenger (2002): Die Wertlehre des Badener Neukantianismus und ihre Ausstrahlungen

indieRechtsphilosophie;Bohlken (2002): Personaleund transpersonaleSittlichkeit;Nachtsheim (2002):

Zwischen Naturrecht und Historismus.

120 Hans Kelsen hat Lask in seiner kritischen Auseinandersetzungmit der Rechtstheorie der südwestdeut-

schen neukantianischen Schule vorgeworfen, dass dieser die Begriffe »Wert« und »Bedeutung« nicht

trennscharf verwende; vgl. Kelsen (2019): Die Rechtswissenschaft als Norm- oder als Kulturwissen-

schaft, S. 582 f. Ein genauer Blick in die Argumentation Lasks zeigt aber, dass er »Bedeutung« und

»Wert« als zwei Aspekte derselben Sache fasst, die der »historischen« undder »systematischen Tendenz

innerhalb der Kulturwissenschaften« entsprechen. Bedeutungen sindWerte, insofern sie im historisch
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tischen, von Wertbeziehungen freien Charakter ein«,121 es stellt ein »sinnhaftes,

kulturell vermitteltes Sollen«122 dar. Das Recht ist ein Ordnungsinstrument, das

ein bestimmtes Wertideal und damit eine kulturelle Bedeutung dem vorrechtli-

chen »Stoff« oder »Substrat«123 der sozialen Lebensvollzüge aufprägen soll, dabei

aber anschließenmuss andie »schon teleologisch geformten Lebens- undKultur-

realitäten«124, also an die Interessen undWertvorstellungen, die in den einzelnen

Teilen der Gesellschaft bereits vorhanden sind.

Lasks Reflexionen sind Teil eines Versuchs, die Aufgaben der Rechtswissen-

schaften und der Rechtsphilosophie auf der Basis der philosophischen Axiologie

und Kulturtheorie zu bestimmen. Die Wissenschaft vom Recht als Teil der Kul-

turwissenschaften hat demnach die Aufgabe, die dem geschaffenen Recht oder

denprojektiertenRechtsentwürfen immanentenWerte in ihremZusammenhang

zu analysieren. Aus Lasks Ausführungen lässt sich darüber hinausgehend extra-

polieren, dass als Politik die Aktivität zu bezeichnen ist, die eben solche auf die

soziale Ordnung bezogene Wertsysteme und Bedeutungen artikuliert und eben

durch das Mittel des Rechts durchsetzt. Demokratische Politik im Besonderen

wäre dann als der Versuch eines durch eine demokratische Verfassung zusam-

mengeschlossenen Staatsvolkes zu verstehen, sich selbst eine wertmäßige, kul-

turell-bedeutungsvolle Orientierung zu geben. Diese Verständigung erfolgt un-

ter der Bedingung einer inneren Heterogenität, die in diesemKollektiv herrscht.

Die Verständigung über diese findet aufmehrerenEbenenmit unterschiedlichen

Institutionalisierungsgraden statt, von der basalen, institutionell offenen Ebene

der öffentlichen Diskussion bis hin zum Parlament als oberstem repräsentativen

Organ, in dem das Spektrum der Parteien ein – wenn auch nicht vollständiges

– Abbild der unterschiedlichen existierenden undmiteinander konkurrierenden

Wert- und damit zusammenhängenden sozialen Ordnungsvorstellungen bieten

soll.

überlieferten Bestand einer Kultur vorliegen, in den Institutionen verkörpert und im Diskurs sowie in

den Praktiken aktualisiert werden. Sie sind Gegenstand der historischen Kulturwissenschaft. Sofern

diese allein unter demGesichtspunkt ihrer rein ideellen Geltung betrachtet werden,werden sie von der

systematischen Kulturwissenschaft als Werte perspektiviert; vgl. Lask (1905): Rechtsphilosophie, S. 28;

und Nachtsheim (2002): Zwischen Naturrecht und Historismus, S. 306–318.

121 Lask (1905): Rechtsphilosophie, S. 36.

122 Bohlken (2002): Personale und transpersonale Sittlichkeit, S. 286.

123 Lask (1905): Rechtsphilosophie, S. 46.

124 Ebd., S. 43.
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Im Kontext der Ideengeschichte des Sozialismus ist ein kulturorientiertes

Verständnis von Politik an prominenter Stelle bei Ferdinand Lassalle125 zu finden,

der 1863 über das sittliche Staatsideal der Sozialisten äußerte:

Der letzte und inhaltliche Zweck des Staates sei somit der: dasmenschlicheWesen zur positiven

Entfaltung und fortschreitenden Entwicklung zu bringen, mit andern Worten: die menschli-

che Bestimmung, d.h. alle Cultur, deren dasMenschengeschlecht fähig sei zumwirklichenDa-

sein herauszuringen und zu gestalten. Es sei die Erziehung und Entwicklung desMenschenge-

schlechts zur Freiheit.126

Entgegen Marx’ Auffassung, dass die technischen, kulturellen und ethischen

Möglichkeiten des Menschen in einer Ordnung ihre volle Entfaltung finden wer-

den, in der der Staat als soziale Zwangsordnung überwunden ist, sind hier Staat

und Recht Mittel zur Durchsetzung von Kulturformationen, deren Verhältnis

zueinander als das von Etappen eines Fortschrittsgeschehens gedeutet wird.

Lassalle betrachtet den politischen Kampf um die Kultur als einen, der zwi-

schen dem Sozialismus und dem Liberalismus ausgetragen wird. Der Staatsidee

der Bourgeoisie, nach der die Aufgabe des Staates darin besteht, »die persönli-

che Freiheit des Einzelnen und sein Eigenthum zu schützen«, steht die »sittli-

che Idee des Arbeiterstandes« gegenüber, die auf der Einsicht beruht, »daß die

ungehinderte freie Bethätigung der individuellen Kräfte durch das Individuum

für sich allein noch nicht ausreiche, sondern daß zu ihr in einem sittlich geord-

neten Gemeinwesen noch hinzutreten müsse: die Solidarität der Interessen, die

Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit in der Entwicklung.« Diese »sittliche Idee«

ist nun keine bloße Alternative, die dem bürgerlichen Freiheits- und Staatsge-

danken entgegengesetzt wäre, sondern folgt aus dessen Kritik als einer »höchst

dürftige[n] unwissenschaftliche[n] und der wahren Natur des Staats nicht ent-

sprechende[n]Theorie«.127 ImStaat schließen sich dieMenschen zumZweckedes

»Kampf[es] mit der Natur« und der »fortschreitende[n] Besiegung« von »Macht-

losigkeit«128 zusammen; der Staat ist also seiner »unbewußte[n] Natur« nach ein

Werk der Solidarität, das jedoch als solches von der individualistischen Ideologie

des Bürgertums verstellt wurde und nun von der Wissenschaft »zur Erkenntnis

125Wie Marcus Llanque bemerkt hat, fand Anfang der 1920er Jahre eine »wahre Lassalle-Renaissance«

statt. Neben Kelsen (Kelsen [1925]: Marx oder Lassalle) sind wichtige Protagonisten dieser Bewegung

der Jurist und Philosoph Hermann Heller sowie die Historiker Gerhard Ritter und Hermann Oncken.

Sie ist im Zusammenhang der Programmdiskussion in der deutschen Sozialdemokratie zu sehen, die

mit demHeidelberger Programmvon 1925 zuungunsten der Lassalleaner ausfiel. Llanque (2001): Politik

und republikanisches Denken, S. 41.

126 Lassalle (1863): DieWissenschaft und die Arbeiter, S. 21.

127 Ebd., S. 20.

128 Ebd.
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gebracht und zum bewußten Zweck der Gesellschaft«129 emporgehoben werden

sollte.

Die Parteinahme für den Sozialismus als Kulturideal gründet also nicht in ei-

ner bloßen subjektiven Präferenz, der Gesellschaftsentwurf des Sozialismus geht

aus der Kritik der Fehler undMängel des bürgerlichen Gesellschaftsverständnis-

ses hervor. Der Ansatzpunkt des Sozialismus ist der Widerspruch zwischen dem

bürgerlichen Begriff der Freiheit und der Wirklichkeit, auf die dieser referiert,

der das Signum der proletarischen Erfahrung bildet. Der Begriff konstituiert

einen bestimmten Welt- und Selbstbezug, er liegt der Deutung der Lebensvoll-

züge als Ausübung von Freiheit zugrunde, die allerdings in der proletarischen

Erfahrung an ihre Grenzen gerät. Der Universalitätsanspruch der bürgerlichen

Freiheit gerät mit der Unanwendbarkeit desselben auf die Situation des Prole-

tariats, die Unmöglichkeit, sie als Lebensform zu realisieren, in die Krise. Die

Freiheit ist aber ein Gut, dem in der bürgerlichen Gesellschaft ein allgemeiner

Anspruch zuerkanntwird.Die proletarische Situation, in der dieUnvereinbarkeit

der bestehenden Freiheitsbegriffe und der Lebensvollzüge evident wird, wird

dann zum Ausgangspunkt einer Neufassung des Freiheitsbegriffs.Wenn der So-

zialismus den Liberalismus überbietenmöchte, dann in derWeise, dass er diesen

durch den theoretischen Gehalt seines Staats- und Gesellschaftsverständnisses

übertrifft, indem er die Situation und Perspektive des Proletariats gegen den

Allgemeingültigkeitsanspruch der bürgerlichen Ideologie ins Spiel bringt und

auf dieser Basis den Begriff der Freiheit als zentralenWertbegriff neu konzipiert.

Kultur hat hier also nicht lediglich den Status eines historisch überlieferten

Bedeutungssystems, das Kulturverständnis Lassalles ist das einer rationalen

Fortschrittsgeschichte, in der jeweils höhere Entwicklungsstadien der Gesell-

schaft einander ablösen und in der die Freiheit als der zentrale Zweck immer

vollkommenere Konzeptualisierung und Realisierung erfährt. Das Fortschritts-

ziel ist nicht Sache einer vom Subjekt ausgehenden beliebigenWertung, sondern

in der objektiven Dynamik der gesellschaftlichen Verhältnisse angelegt. Die

Rede vom Fortschrittsziel hat einen konkreten Referenzgegenstand, nämlich

die einzurichtende vergenossenschaftete Produktionsweise.130Die Bejahung des

Sozialismus geht einher mit dem Anspruch auf die Erkenntnis dieser Dynamik;

Sein und Sollen, die Untersuchung der gesellschaftlichen Entwicklung und die

Setzung von werthaften Ordnungsentwürfen sind nicht getrennt. Auch bei Lass-

129 Ebd., S. 22.

130 So lautet es in demunter Lassalles Einfluss entstandenenGothaer Programmder SDAP: »Die Befreiung

der Arbeit erfordert die Verwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und die genos-

senschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gemeinnütziger Verwendung und gerechter Verteilung

des Arbeitsertrages.« Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1978): Gothaer Programm, S. 141.
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alles großem Gegenspieler Karl Marx zielt der Gedanke einer revolutionären

gesellschaftlichen Transformation darauf ab, der vom Bürgertum als zentraler

Wert geerbten Freiheit auf der Basis einer veränderten ökonomischen Produkti-

onsweise einen neuenGehalt zu geben.Umgekehrt betreibt die liberale Kritik des

Marxismus wie bei Ludwig Mises eine wissenschaftliche Analyse der Schwächen

der planwirtschaftlichen Organisationsform, der teleologischen Konzeption

der Geschichte oder der soziomoralischen und ökonomischen Konsequenzen

der Schwächung von freier Initiative und individueller Verantwortung.131 Die

Anschauungen des Gegners gelten demnach als defiziente Formen des Gesell-

schaftsverständnisses und der philosophischen Konzeption von Freiheit. Das

heißt aber, dass die beiden Seiten mit dem Anspruch auf Wahrheit aufeinander-

treffen und die Voraussetzung darstellen, dass eine rationale Entscheidung über

die erhobenenWahrheitsansprüche möglich ist.

Kulturwird hier als ein Problemzusammenhang verstanden,der bestimmt ist

durch grundlegendeWerte–Freiheit,Gerechtigkeit–unddie Frage ihrer konsis-

tenten Verwirklichung. Wenn hingegen Heinrich Rickert, der Lehrer Lasks und

seinesHeidelbergerKollegenGustavRadbruch, vonKultur spricht, sowird damit

eine sinnhafte Ordnung von Objekten, Praktiken und Normen – »Bedeutungen«

in der Begrifflichkeit Lasks – verstanden, in der Werthaftigkeit im subjektiven

Akt der Wertung gründet. Die intentionalen Akte des Subjekts sind der »Ort«,

an dem sich die kulturelle Ordnung der Bedeutung konstituiert, indem hier

materielle Substrate und überempirischeWerte aufeinander bezogen werden.132

»Kulturerscheinung ist«, wie Radbruch in der Nachfolge Rickerts schreibt, »also

ein Seinsgebilde, insofern es zum Gegenstande einer Beurteilung gemacht wer-

den kann, insofern esmögliches Substrat einesWertes oder Unwertes ist.«133Die

Wertsphäre differenziert sich dabei in Korrelation zu den Substraten aus, auf die

sie angewendet werden. Entsprechend der unterschiedlichen Wertkategorien

sind also unterschiedliche Kulturtatsachen zu unterscheiden, in denen sich

erstere manifestieren: das »Wertgebilde der Wahrheit« in der »Kulturtatsache

der Wissenschaft«, das »Wertgebilde der Schönheit« in der »Kulturtatsache der

Kunst«, das »Wertgebilde der Sittlichkeit« in der »Kulturtatsache der positiven

Moral« – schließlich das »Wertgebilde der Gerechtigkeit« in der »Kulturtatsache

des Rechts«.134DieGerechtigkeit ist die demSubstrat des sozialen Lebenszusam-

131 Vgl.Mises (1922): Die Gemeinwirtschaft.

132 Vgl. Bohlken (2003): Personale und transpersonale Sittlichkeit, S. 288.

133 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 39.

134 1509 Ebd. Zu Radbruchs Kulturbegriff vgl. auch Radbruch (2002): Ueber den Begriff der Kultur; Klein

(2007): Demokratisches Denken bei Gustav Radbruch, S. 69–86; Salzborn (2011): Recht und Staat als

Kulturtatsachen; Kelsen (2010): Die Rechtswissenschaft als Norm- undKulturwissenschaft, S. 594–605.

Radbruchs kulturwissenschaftliche Anleihen wurden in der Forschungsliteratur bisher hauptsächlich
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menhanges entsprechende Wertkategorie und das Recht die Kulturtatsache, die

diesenWert realisiert.

Kultur ist die Praxis der Realisierung dieserWertgebilde, ausgehend von ver-

gangenen Leistungen und überlieferten Kulturbedeutungen; auch Politik ist da-

mit eine Formkultureller Praxis.Die abstraktenWertgebildewerden vonWindel-

band, Rickert und diesen folgend auch von Radbruch nicht als kontingent, son-

dern als transzendental begründet verstanden, die unterschiedlichen kulturel-

len Bedeutungssysteme weisen damit allesamt diese transzendentalen Wertge-

bilde als Strukturierungsmomente auf. Die stoffliche Vielfalt an Objekten, die zu

Wertträgern werden, ist hingegen kontingent, offen und nicht begrenzbar. Ri-

ckert spricht in diesem Zusammenhang davon, dass der »Stoff, an dem allein die

Werte zu finden sind, in unaufhörlicher Entwicklung begriffen ist«.135 Die Wer-

te sind – analog zu den Verstandeskategorien der theoretischen Vernunft – kon-

stitutiv für jede Ordnung von werthaften »Seinsgebilden«, d.h. jede gegebene

Kultur; sie haben keinen bestimmtenReferenzgegenstand, sie konstituieren viel-

mehr Gegenständlichkeit in Formwerttragender Güter.DieMannigfaltigkeit der

Kulturen und ihrer Hervorbringungen erscheint damit als die fortwährende, in

die Zukunft hin offene Instantiierung grundlegender überhistorischer und kul-

turübergreifend-universalerWerte.

Bestimmtman eine politische Ideologie wie den Sozialismus imAnschluss an

die neukantianische Axiologie als einWertsystem, wäre mit der Bestimmung ei-

ner Rangordnung von Zwecken und Werten – an Lassalle anschließend wäre es

eine, in der Gerechtigkeit als Solidarität und Freiheit an oberster Stelle stehen

–, seine konkrete gegenständliche Ausgestaltung aber noch nicht bestimmt. Es

wäre dann Sache der Abwägung des Subjekts zu entscheiden, ob ein gegebener

Sachverhalt eine Verwirklichung der leitenden Werte darstellt und inwiefern er

es tut. Die axiologische Formulierung politischer Leitideen erlaubt also Flexibi-

lität in der Anwendung von Bergriffen auf gegenständliche Sachverhalte. Auf ih-

rer Basis wird ein Verständnis von Sozialismus möglich, das diesen nicht mehr

an eine bestimmte soziale Organisationsform gebunden sieht, sondern als ein in

variablen Gestalten realisierbaresWertideal.

Der Versuch einer solchen ideologischen Operation fand in der Sozial-

demokratie bereits in der von Eduard Bernstein um die Jahrhundertwende

initiierten Revisionismusdebatte statt. Der Satz »Das, was man gemeinhin End-

unter dem Gesichtspunkt des »Methodentrialismus« des Autors diskutiert, also der Annahme einer

Gleichberechtigung von rechtsphilosophischen, rechtssoziologischen und rechtsdogmatischen Per-

spektivierungen des Rechts, die von Hans Kelsen auf der Basis eines rein normlogischen Rechtsver-

ständnisses kritisiert wurden. Diese methodologische Diskussion ist aber für die Argumentation in

dieser Arbeit vernachlässigbar.

135 Rickert (1913): Vom System derWerte, S. 299.
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ziel des Sozialismus nennt, ist mir nichts, die Bewegung alles«136 stellt bereits

die Ablösung des Zentralsignifikanten »Sozialismus« von einem bestimmten

Referenzgegenstand als Signifikat dar. Die wertethische Neudeutung des Sozia-

lismusbegriffs, wie sie nach der Revolution bei Gustav Radbruch zu finden ist,

ist eine Fortführung dieser ideologischen Anpassungsarbeit. Die Frage, ob eine

Politik als sozialistisch zu bezeichnen ist, hängt dann nicht mehr ab von ihrer

Instrumentalität mit Blick auf das Erreichen eines bestimmten Ziels, sondern

mit Blick auf die Frage, ob in ihr bestimmte Wertorientierungen zum Tragen

kommen. Ob dies der Fall ist oder nicht, ist aber nicht objektiv bestimmbar,

sondern vielmehr eine Frage der diskursiven Darstellung. Die entscheidende

Frage lautet dann: Lässt sich eine Maßnahme als Realisierung solidarischerer

Zustände narrativieren oder nicht?

Damit löst man sich ab von einem an der Hegelschen Dialektik orientierten

Verständnis der Relation zwischen Ideal undWirklichkeit, zwischen dem Begriff

der Freiheit und seiner Realisierung und Einlösung als konkrete gesellschaftli-

che Lebensform, die wesentlich durch das Recht konstituiert wird. Diese Dialek-

tik ist im Anschluss an Marx und Lassalle als eine zu begreifen, die angesichts

der Widersprüche der Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft – die Freiheit ist

beiMarxder entscheidendenormativeGesichtspunkt derGesellschaftskritik und

-analyse137–auf eine bestimmte soziale Organisationsform, nämlich eine das Ei-

gentum an den Produktionsmitteln überwindende, als Lösung zu einem sich aus

der Analyse der bürgerlichen Gesellschaft ergebenden Problem hindrängt. Unter

diesen theoretischen Voraussetzungen kann sich die Politik des Sozialismus in

letzter Konsequenz aber nie mit etwas anderem zufriedengeben als ebenmit der

Abschaffung des Eigentums auf Produktionsmittel. Von seinem Erkenntnisan-

spruch, dermit seiner wertendenHaltung verschränkt ist, geht eine Ausrichtung

auf Revolution und damit aber auch potentiell die Zuführung von Gewalt in das

politische Leben aus.

DerWeg, den der »Herzensrepublikaner«138 und Sozialdemokrat Gustav Rad-

bruch ging, ist jener einer kulturphilosophischen Konzeption von Sozialismus

und von Politik generell. Man kann darin das wert- bzw. kulturphilosophisch

begründete Gegenstück zu den Versuchen von Vertretern der Marburger Filiale

136 Bernstein (1984): Die Voraussetzungen, S. 201.

137 Aus ideengeschichtlicher Perspektive zumVerhältnis von Liberalismus und derMarxschenTheorie vgl.

Bluhm (2019): Neubestimmungen von Liberalismus bei Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill und Karl

Marx; Bluhm (2005): Freiheit in Marx’ Theorien. Vgl. auch Eduard Bernstein in seiner einflussreichen

Schrift: Bernstein (1899):DieVoraussetzungendesSozialismusunddieAufgabenderSozialdemokratie,

S. 129 f.

138 Gusy (2008): »Vernunftrepublikanismus« in der Staatsrechtswissenschaft der Weimarer Republik,

S. 200.
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des Neukantianismus wie Hermann Cohen, Paul Natorp, Karl Vorländer oder

Franz Staudinger sehen, die in »orthodoxerer« Nähe zur kantischen Vorlage

die sozialistische Politik auf dem kategorischen Imperativ zu begründen ver-

suchten. Einer axiologisch-kulturphilosophischen »Ergänzung« – wenn auch

nicht »Berichtigung« – bedürfe die »materialistische Geschichtsauffassung,

die empirische Lehre vom Werden des Sozialismus«139, so zeigt sich Gustav

Radbruch in seiner einflussreichen Schrift von 1914 mit dem Titel Grundzüge

der Rechtsphilosophie überzeugt. Politik ist nach Radbruch auf Wertungen grün-

dendes Streben nach einer bestimmten »Gemeinschaftsregelung«140 durch das

Recht. Dabei seien die zugrundeliegenden Wertungen die sozial geteilten Wer-

tungen der Rechtsunterworfenen selbst, denn die Macht zur Durchsetzung der

Rechtsnormen wäre der staatlichen Hoheit nicht gegeben, wenn die vom Recht

verfolgte Regelung und Formung des sozialen Lebens nicht mit den Zweckset-

zungen der durch es verbundenen Subjekte vereinbar wären.Das »Tribunal«, vor

dem das Recht seine »Rechtfertigung« suchen müsse, besteht nach Radbruch in

der »Sittlichkeit«.141 Sittlichkeit ist hier nicht als formales Prinzip der Prüfung

wie der kategorische Imperativ Kants zu verstehen, sondern im aristotelischen

Sinn die Gesamtheit der in der Gesellschaft vorhandenen Anschauungen über

handlungsleitende Werte und erstrebenswerte Güter, die jeweils die Form eines

Systems hierarchisch geordneterWerte haben, nach dem zwischen höheren und

niedrigeren Tugenden, Pflichten und Gütern unterschieden wird. Die Auffas-

sungen über das sittlich Gebotene als Grundlage des Rechts sind aber nun nicht

einheitliche. Moderne Gesellschaften bestehen aus Gruppen, die unterschied-

lichen Wertsystemen oder »grundsätzlichen Auffassungen des menschlichen

Zusammenlebens«142 folgen und im Kampf um die Bestimmung der Gemein-

schaftsregelungen – sofern dies nicht durch eine bestehende Herrschaftsform

unterbunden wird – Parteien hervorbringen, die den Kampf um die Macht und

damit das Recht ausfechten.

Die konkrete Ausgestaltung der rechtlichen Regelung, die stets den Charak-

ter eines Mittels zum Zweck der Herstellung einer bestimmten Weise des Zu-

sammenlebens hat, ergibt sich aus diesemKampf. Radbruch weicht nun von den

knappen rechtsphilosophischen Entwürfen Rickerts und auch Lasks143 ab, wenn

er die – bei letzteren allerdings vage bleibende – Vorstellung eines universellen

Bewertungsmaßstabes für die divergierenden Rechtsauffassungen, ein »metaju-

139 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 14.

140 Ebd., S. 42.

141 Ebd., S. 82.

142 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 9.

143 Vgl. Rickert (1896): Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, S. 728–732.
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ristische[s] Apriori«144 und »absolute Wertmaßstäbe«145 des Rechts oder ein dem

»historischen Recht« entgegenzusetzendes »normative[s] Recht«146, ablehnt und

die Pluralität derWertorientierungenmit Blick auf die gute Einrichtung des Zu-

sammenlebens für unhintergehbar erklärt.

Damit scheint die Rechtsphilosophie aber nicht über die reine Beschreibung

von existierenden Kulturbedeutungen in der Sphäre des Rechts hinausgeben zu

können, die bereits Kompetenz der Kulturwissenschaft ist. Die von der Philoso-

phie traditionell für sich beanspruchte Domäne, nämlich die Bestimmung des-

sen,was nicht nur eineMeinung in den Fragen der guten und gerechten Einrich-

tung ist, sondernwas die Frage nach derwahren Bestimmung des Guten undGe-

rechten entscheidbar macht, bricht damit weg.147 Radbruch will aber der Rechts-

philosophie in zweifacherWeise eine eigenständige Aufgabe sichern. Zum einen

leistet sie im Sinne Kants eine kritische Selbstbegrenzung der praktischen Ver-

nunft im Lichte des reflexiven Bewusstseins einer unhintergehbaren Pluralität

der Wertorientierungen. Zum anderen besorgt sie eine Systematisierung dieser

Pluralität.Radbruch stellt denAnspruch,die »grundsätzlichenAuffassungen«be-

züglich des Zwecks des Rechts ausgehend vonder Axiologie »in ihremgegenseiti-

gen Verhältnis, in ihrer Gegensätzlichkeit oder Gemeinsamkeit, systematisch zu

begreifen« und darüber hinaus »in diesem Systeme zugleich die Möglichkeit zu

gewinnen, alle überhaupt denkbaren Ausgangspunkte verschiedenen politischen

Denkens erschöpfend zu ermitteln«.148

144 Lask (1905): Rechtsphilosophie, S. 19.

145 Ebd., S. 26; vgl. Bohlken (2002): Personale und transpersonale Sittlichkeit, S. 289.

146 Rickert (1896): Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, S. 303.

147 Vgl. Strauss (1988): What is Political Philosophy?

148 Radbruch (1914): GrundzügederRechtsphilosophie,S. 27.Die idealtypische Schematisierungmöglicher

Parteistandpunkte ist ein Projekt, das vom Philosophen Richard Böttger in dessen Schrift Die politische

Bedeutung der Philosophie von 1909 bereits erstaunlich präzise beschrieben wurde: »Die Philosophie hebt

[…] die Wertprinzipien in allseitiger Systematik heraus, nach denen sich das Verhältnis der Individu-

en zum Staate tatsächlich gestalten kann, sie entwickelt deren Begründungsmöglichkeiten, bestimmt

ihren Inhalt und ihre Tragweite dringt auf Zusammenhang innerhalb der einzelnen Standpunkte und

endlich auf deren Bewährung und Erprobung an den objektiven Mächten des politischen Lebens. Es

kommt der Philosophie als solcher zunächst nicht zu, den einen oder anderen der aus der Natur der

Sache ausgewiesenen und ausgelegten Standpunkte als den allgemein gültigen zu empfehlen, sondern

nur, sie alle zusammenhängend zu fixieren und nach einem von ihr vorzulegenden Prinzip, nach dem

sie selbst das Wesen des Staates bestimmt, zu ordnen und zu beurteilen.« Böttger (1909): Die politi-

sche Bedeutung der Philosophie, S. 29. Radbruchs Juristenkollege und Freund Hermann Heller unter-

scheidet in Die politischen Ideenkreise der Gegenwart von 1926 fünf »politische Denkformen«, die er von

ihren »metaphysisch-logischenVoraussetzungenher rekonstruiert: denmonarchischen,dendemokra-

tischen,den liberalen,dennationalenundden sozialistischen Ideenkreis«.Heller (1992):Die politischen

Ideenkreise der Gegenwart, S. 271, 275.
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Die Ideologie- undParteienlehrewäre so auf eine transzendental-philosophi-

sche und werttheoretische Basis gestellt.149 Anstelle eines obersten apriorischen

Maßstabs für die unterschiedlichen Zweckbestimmungen von Recht und Staat

unddie damit zusammenhängendenGerechtigkeitsverständnissewird eine tran-

szendentale Spektralität konstruiert, die aus drei grundlegenden Konfigurationen

besteht, welche wiederum an »dreierlei Arten höchste[n] Wert[s]« ausgerichtet

sind:

1. dieWerkwerte unddieGemeinschaftswerte imDienste der Persönlichkeitswerte–Kunst und

Wissenschaft, Staat und Recht im Dienste der individuellen Sittlichkeit;

2. die Persönlichkeitswerte und die Werkwerte im Dienste der Gemeinschaftswerte – Sittlich-

keit,Wissenschaft und Kunst im Dienste von Recht und Staat;

3. die Persönlichkeitswerte und die Gemeinschaftswerte im Dienste der Werkwerte – Sittlich-

keit, Recht und Staat im Dienste vonWissenschaft und Kunst, im Dienste der (objektiven) Kul-

tur.150

Für jeden dieser Standpunkte ließe sich »die Aufgabe des Staates […] mit einem

Schlagwort kennzeichnen: Freiheit –Macht – Kultur«.151Die Vielheit der Zweck-

setzungen und Willensstrebungen der Individuen, in deren Zusammenschluss

nach Cohen die Aufgabe von Recht und Staat liegt, lässt sich also, wennman ihre

grundlegendeWertorientierung betrachtet, nach Radbruch auf drei große ideal-

typischeWertsysteme reduzieren.

Radbruch gibt dabei trotz dieses transzendentalen Pluralismus die Idee der

Gerechtigkeit nicht auf.Das von ihm, der aristotelischen Tradition folgend, in ei-

ne ausgleichende und eine austeilende, also in die Forderung der Gleichheit beim

Tausch von Gütern zwischen Gleichen und der von dieser vorausgesetzten Zu-

schreibung von Gleichheit und Ungleichheit von Personen differenzierte Prinzip

derGerechtigkeit152 ist jedochnurdas formaleAnwendungsprinzip für ein inhalt-

lichesKriterium,das bei der Bewertung vonRechtsverhältnissen und generell so-

zialer Zustände sowie im politischen Prozess der Gesetzgebung maßgebend ist.

Dies ist der Rechtszweck. Der Rechtszweck verhält sich zur Gerechtigkeit wie in-

haltliche Konkretisierungen eines bloß formalen Prinzips, und zwar nach Maß-

gabe von Wertsystemen, die aus einer Hierarchisierung von mit Aspekten des

Gemeinwesens verknüpften Werten bestehen. Er ist das leitende Motiv des sich

149 Zur Parteitheorie Radbruchs vgl. Wiegand (2004): Unrichtiges Recht; Dreier (1999): Gustav Radbruchs

rechtsphilosophische Parteienlehre; Poscher (2000): VomWertrelativismus zu einer pluralistischenDe-

mokratietheorie; Klein (2007): Demokratisches Denken bei Gustav Radbruch, S. 175–234; Otto (2011):

Parteienlehre und demokratischer Rechtsstaat.

150 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 95.

151 Ebd.

152 Radbruch (1993): Die Problematik der Rechtsidee, S. 462.
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in der Gesetzgebung manifestierenden bzw. als Kritik an den bestehenden Ver-

hältnissen äußernden Regelungswillens. Unter der Zweckmäßigkeit des Rechts

ist dabei nicht nur die Summe der konkreten Güter zu verstehen, die durch das

Recht den Rechtsunterworfenen garantiert werden soll, sondern auch das Wert-

system,das bei derBestimmungvonGütern zurAnwendunggelangt. »Zweckmä-

ßiges Recht heißt wertförderndes Recht«,153 formuliert Radbruch entsprechend.

Die Unterschiedlichkeit der Rechtszwecke bedingt die Unterschiedlichkeit

von Gerechtigkeitsforderungen mit Blick auf strittige Sachverhalte. Je nachdem,

ob man eine personalistische oder eine transpersonalistische Wertorientierung

verfolgt, gelangt man zu gegensätzlichen Urteilen in der Frage, welche Rechte

etwa dem Staat gegenüber dem Individuumund seinemEigentum im Falle einer

Ausnahmesituation zukommen sollen. Der für die »Kulturtatsache« des Rechts

konstitutive Grundwert der Gerechtigkeit ist damit gespalten in mehrere, je-

doch zahlenmäßg begrenzte Möglichkeiten der Ausdeutung. Diese Pluralität der

möglichen Urteilsgrundlagen politischer Wertung und Zweckbestimmung ist

unhintergehbar. Radbruch setzt sich damit von seinen philosophischen Lehrern

Windelband und Rickert ab, die auf die Erkenntnis der objektiven Rangordnung

der Werte und damit auf eine philosophische Anleitung bei der ethischen und

existentiellen Orientierung abzielten. Er verhält sich gegenüber der Frage der

»wahren«Wertorientierung in theoretischer Perspektive agnostisch und in prak-

tischer Perspektive dezisionistisch: Weil die Orientierung an einem obersten

Leitwert nicht objektiv-rational begründet werden kann, kann sie ihren Grund

nur in einem subjektiven »Bekenntnis«154 haben, wie Radbruch ähnlich wie Max

Weber155 schreibt. Der Leitwert nimmt dann aber im Denken des Subjekts den

Status eines Axioms ein, auf das alle konkreten, das Gemeinwesen betreffenden

Wertungen bezogen sind. Relativistisch ist Radbruchs System, insofern diese

subjektiv-dezisionistisch eingesetzten Grundaxiome in theoretischer Hinsicht

gleichwertig sind.

Das erste dieser im Verhältnis zueinander inkommensurablen, da auf un-

terschiedlichen axiomatischen Prämissen basierende Wertsysteme, das der

Heidelberger Rechtsphilosoph analysiert, wird als »Personalismus«156 oder »In-

dividualismus«157 bezeichnet. In ihm stehen »Recht und Staat um Dienste der

Einzelnen«.Dabei ist nicht dasGlückdesEinzelnenausschlaggebend,das ausder

hier entscheidenden sittlichen Perspektive keinen unbedingten Wert darstellt,

153 Ebd., S. 463.

154 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 27.

155 Vgl.Weber (1988): Der Sinn der »Wertfreiheit«, S. 507 f.

156 Ebd., S. 97.

157 Ebd., S. 98.
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sondern es sind die »Glückswürdigkeit« und die »sittliche Bestimmung«158, die

sich an bestimmten geteilten Tugendidealen bemessen. »Der individualistischen

Auffassung«, so Radbruch, »ist die höchste Aufgabe desmenschlichen Lebens die

sittliche Einzelpersönlichkeit, höchste Aufgabe des Staates die Freiheit des Ein-

zelnen, die es ihm ermöglicht, sich zur sittlichen Persönlichkeit auszubilden«.159

Die Freiheitsrechte, die den Einzelnen gesichert werden sollen, sollen nicht

Willkürfreiheit ermöglichen, sondern ihre Entfaltung im Sinne von bestimmten

Wertvorstellungen, allen voran jener der Autonomie. Entsprechend wird der

Staat instrumentell als »Versicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit zum Schutze

der Freiheit aller einzelnen gegen die Willkür aller einzelnen« verstanden, er ist

nichts selbstständig über den Einzelnen Bestehendes, sondern nur »Verhältnis

zwischendenEinzelnen«,das als ein »Vertragsverhältnis«160 vorgestellt wird.Das

Recht dient dem Zweck, die die sittliche Entfaltung der Einzelnen ermöglichen-

den Bedingungen zu schaffen, indem es den »wildgewachsenen Irrationalismus

vielfältig verschlungener gesellschaftlicher Verknüpfung durch ein rationales

Minimalsystem sozialer Beziehungen«161 ersetzt.

Dieses sich vertraglich zusammenschließende Individuum ist aber eine Kon-

struktion, es wird als »individualitätslose[s] Individuum«, »Staatsbürger über-

haupt« oder »homo noumenon«162 gesetzt, in dem von allen »natürliche[n], his-

torische[n], nationale[n] Unterschiede[n]«163 abstrahiert wird. Das dem Gesell-

schaftsvertrag zugrundeliegende vernünftige Rechtsbewusstsein wird in das In-

dividuum hineinprojiziert bzw. ihm unter Absehen von seinen empirischen Ei-

genschaften zugeschrieben. Als »Kontrahent des Staatsvertrages« wird ein »rei-

nes Vernunftwesen« fingiert, »das sein wahres Interesse kennt und sich nur da-

durch bestimmen läßt«.164 Diese »in jedem solchen Individuum unterschiedslos

sich darstellende Freiheitskonkretion« ist das »Ziel der Rechtsordnung«165, nicht

das empirische Individuum in seiner vorliegenden Beschaffenheit. Mit Blick auf

dieses erzieherischeZiel stellt sich jedochdieFrage,wiederWegausdemZustand

der sittlichenDefizienz hin zumZiel bewältigt werden soll ohne eine autoritative

Machtinstanz, die zu einem erzieherischen Zugriff auf die Gesellschaft fähig ist.

In der »überindividuellen Auffassung« hingegen ist der Staat nicht bloßes

Mittel mit Blick auf das Leben der Einzelnen, sondern sein letzter Zweck. Die

158 Ebd., S. 99.

159 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 10.

160 Ebd.

161 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 116.

162 Ebd., S. 118.

163 Ebd., S. 123.

164 Ebd., S. 115.

165 Ebd., S. 123.
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»höchste Aufgabe des menschlichen Lebens« liegt in der »Ehre der Nation«, jene

des Staates in der »Macht, die es ihm ermöglicht, die nationale Ehre zu wahren«:

Nation und Staat werden als »ein Ganzes über den Einzelnen – ein Organismus,

zu welchem die Einzelnen sich verhalten wie die einzelnen Glieder zum ganzen

Leibe« – verstanden. Sie sind an sich werthaft, ihre Ansprüche gegenüber den

Individuen bedürfen also keiner Rechtfertigungmit Blick auf deren Bedürfnisse.

Vielmehr haben umgekehrt »die sittliche Tüchtigkeit des Einzelnen«, aber auch

der »Kulturbesitz der Nation« nur den »abgeleiteten Wert nationaler Macht-

faktoren«166; der »Wert« des Einzelnen und der kulturellen Hervorbringungen

bemisst sich an ihrem Nutzen für den im Kampf mit anderen Staaten stehen-

den Gemeinwesen. Staat und Nation sind die Instanzen, in Bezug auf die die

individuelle Existenz Sinn erhält.

Es ist hier unschwer das Ethos des wilhelminisch-preußischen Staates wie-

derzufinden, das im ersten Kapitel dieses Buches mit Blick auf Arnold Metzger

zumThema wurde. Während das leitende Motiv im Personalismus die Rationa-

lisierung und Versittlichung der menschlichen Beziehungen ist, ist die überin-

dividuelle Anschauung vom »Glaube[n] an die Wertverwirklichung in der Welt-

geschichte«167 bestimmt.Der Staat wird als »Vereinigung nicht nur seiner gegen-

wärtigen, sondernauchaller zukünftigenMitglieder« verstanden, indiedas Indi-

viduum »mit allemwas es ist und hat, in seiner ganzen konkreten Individualität«

eingeordnet ist, um die »Pietätspflichten der Gegenwart gegenüber der Vergan-

genheit«168 zu erfüllen. Diese Berücksichtigung der konkreten Individualität ge-

rade in der überindividuellen Anschauung, die dem abstrakten Individuum der

personalistischen Anschauung entgegengesetzt ist, entspringt demPrinzip, dass

der Staat als Machtgebilde im geschichtlichen Kampf um das Dasein entschei-

den kann, in welcherWeise er sich die vorhandenen Kräfte dienstbar macht. Der

überindividuellen Auffassung entspricht eine »ständische Gliederung des Staa-

tes«.Wird das Individuum

unmittelbardemStaatsganzen [eingeordnet], sowürdeesnurganzpartiell,nur inderganzabs-

traktenEigenschaft als Staatsbürger erfaßtwerden.Es gilt deshalb,durch ein SystemvonOrga-

nisationen zwischen den Einzelnen und dem Staat das Individuummitmöglichst vielen Zügen

seiner Eigenart in das Gemeinschaftsleben zu verflechten: als Gatten, Vater undHausherrn, als

Städter und Landmann, als Edelmann oder Bürger, als Kaufmann, Bauer oder Handwerker; es

gilt in diesen engeren Organisationen die Kräfte der konkreten Individuen möglichst vollstän-

dig zu sammeln und sie, gesammelt und gebunden, mit ihnen schließlich der umfassendsten

Organisation, dem Staate, anzugliedern.169

166 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 10.

167 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 126.

168 Ebd., S. 126.

169 Ebd., S. 129.
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Die Individualisierung, die gerade in der überindividuellen Anschauung statt-

findet, beinhaltet darüber hinaus die Ablehnung der formellen Gleichheit der

Subjekte. Radbruch zitiert Heinrich von Treitschke als Vertreter dieser An-

schauung, nach dem »mit dem Satz von der ursprünglichen Ungleichheit der

Menschen […] alles politische Denken beginnen«170 müsse. Dementsprechend

ist dem auf dem überindividuellen oder auch »konservativen«171 Wertsystem

aufbauenden Staat ein ausgeprägter hierarchisch-autoritärer Charakter zu ei-

gen, der »Volksvertretung« im Rahmen von »Selbstverwaltungskörper[n]« der

berufsständischen Korporationen und regionalen Einheiten als »natürlichen

Gruppen und organischen Gliederungen des Volkes« zulässt, nicht aber das

»atomisierende allgemeine Wahlrecht« und insbesondere nicht die politische

Partizipation der Masse »ohne feste Stellung in dem Organismus der sachlichen

Interessen und Berufszweige«172, also des vierten Standes.

Die »transpersonale Auffassung« schließlich mit ihrer Orientierung an den

Werkwerten »sucht die höchste Aufgabe des menschlichen Lebens nicht in ihm

selber, im Leben der Einzel- und Gesamtpersönlichkeit, sondern in denWerken,

die es hervorbringt, und in der Gesamtheit dieser Werke: der Kultur«. Die Ein-

zelnen gelten hier als »Mitarbeiter eines Baus«, sie sind nicht »unmittelbar von

Mensch zu Mensch« verbunden, sondern »mittelbar durch das Werk, das sie in

Arbeitsteilung und Arbeitsgemeinschaft miteinander zusammenschließt«. Der

Staat hat danndie Aufgabe,die Bedingungendieser gemeinsamenArbeit zu opti-

mieren; er hat dementsprechend »nur genau so viel Wert wie die Kultur, die er in

sich schließt«, der einzelne Staatsangehörige wiederum »nicht mehr an persön-

lichem Wert als an sachlicher Hingabe an die Kulturaufgabe, vor die er gestellt

ist«.173 Anders als der Staat des Überindividualismus, der die Einzelnen seinem

Disziplinarregime, seinenRegeln undBefehlen unterwirft, ihnen bestimmteRol-

len zuteilt und zu seinen Machtzwecken gebraucht, ist das Werk der Kultur Er-

gebnis der Gestaltung und lebt damit weniger von der Pflichterfüllung durch den

Einzelnen als von seinen schöpferisch-kreativen Potentialen. Von der formalen

Gleichheit wird hier ebenso abgewichen wie in der überindividuellen Anschau-

ung; die Individualisierung ist hier aber eine, die über die Zuteilung von Rollen

und Funktionen hinausgeht und diemit Blick auf die konkreten Fähigkeiten und

natürlichen Unterschiede der Einzelnen stattfindet.

Die »Wertunterschiede der Individuen« fallen hier, wo das Leistungsprinzip

ausschlaggebend ist, potentiell sogar noch ausgeprägter aus als in der Hierar-

170 Zit. n. ebd., S. 130.

171 Ebd., S. 125.

172 Ebd., S. 134.

173 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 11.
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chie des konservativen Staates; »zwischen Hochadel und Bürgertum, zwischen

Reich und Arm gibt es offenbar bei weitem nicht so viele Abstufungen wie zwi-

schen Genie und Idiot; die Aristokratie des Geistes hat noch mehr Grade als die

Aristokratie der Geburt.« Dementsprechend besteht in einer konsequent nach

dem transpersonalen Prinzip eingerichteten Gesellschaft eine auf der »aris-

tokratischen Schichtung« beruhende »herrschaftliche Verfassung«, die zwar

Bewegungen zwischen den Schichten nicht wie die konservative Ständeord-

nung ausschließt, jedoch vom »Willen der Oberen« abhängig macht, die sich

hier als herrschende Schicht durch die Auswahl der Besten aus den niederen

Schichten als »Reservoir«174 reproduziert. Hier liegt der Vergleich mit Natorps

Sozialidealismus nahe, dessen Gliederungsprinzip an Leistung und speziali-

sierten Fähigkeiten ausgerichtet ist und sich den Staat als eine umfassende

»Arbeitsgemeinschaft« vorstellt.

»Vertrag, Organismus oder Bauhütte« seien die »bildlichen Schlagworte«, die

die »drei Formendes sozialen Lebens«175 kennzeichnen.Diese drei idealtypischen

sozialen ImaginationendeckennachRadbruchdasSpektrumvonmöglichenpar-

teiideologischenRechts- und Staatsauffassungen ab.Die Typologie der politisch-

rechtlichen Wertsysteme wird entsprechend auf die Parteien seiner Gegenwart

angewandt. Da es sich um idealtypische Konstruktionen handelt, bestehen bei

diesen allerdings auch Mischungsverhältnisse. Eine klare Zuordnung ist nur

bei dem der überindividuellen Anschauung angehörigen Nationalismus und

Konservativismus möglich. Besonders komplex ist dabei das individualistische

Prinzip.Hier bestehe nämlich eine Binnendifferenzierung in zwei Verständnisse

des grundlegenden Wertes der sittlichen Entfaltung der Individuen. Sowohl die

liberale wie die demokratische Idee gehen von vernünftigen Subjekten aus und

sprechen Recht und Staat eine erzieherische Funktion zu, jedoch wird die Frage

der autoritativen Instanz, die diese Funktionen ausübt, und damit die Frage

der Macht im Staat in gegensätzlicher Weise beantwortet. Dem demokratischen

Prinzip der Volkssouveränität entspricht die Idee der Selbsterziehung, nach der

die inhaltliche Bestimmung des dem Recht zugrundeliegenden Persönlichkeits-

ideals zur Gänze beim Volk liegt, während dem liberalen Prinzip nach Staat und

Recht die Funktion haben, bestimmte, nicht zur Disposition stehende Rechte zu

garantieren, nämlich »Menschenrechte, Grundrechte, Freiheitsrechte des Ein-

zelnen« als »Stücke der natürlichen, vorstaatlichen Freiheit«, in deren »Schutze«

der Staat seine einzige »Aufgabe und seine Rechtfertigung«176 hat.

174 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 145.

175 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 11.

176 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 138.
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Dem liberalen Prinzip der Rechtsgarantie steht also das demokratische Prin-

zipderSelbsterziehunggegenüber.DemLiberalismus entspricht,umhierwieder

auf die in der Diskussion Hermann Cohens eingeführte kantische Unterschei-

dung anzuwenden, die bestimmende Urteilskraft, in der »der zum Grunde ge-

legte Begriff vomObjekte derUrteilskraft die Regel vorschreibt und also die Stelle

des Prinzips vertritt«, in der also der Inhalt der Politik und der Zweck des Staates

in dem den Grund- undMenschenrechten zugrundeliegenden normativenMen-

schenbild177 festgeschrieben sind,währendderDemokratiedie reflektierendeUr-

teilskraft entspricht, deren Leistung darin besteht, »gegebene Vorstellungen […]

inBeziehungauf einendadurchmöglichenBegriff […] zu vergleichenundzusam-

men zu halten«.178 Die reflektierende Urteilskraft verfährt, so Kant, »technisch«

und »künstlich«, insofern sie einen Begriffsinhalt erst herstellt;179 dementspre-

chend gibt es für die Demokratie keine andere Geltungsquelle des Rechts als den

sich äußernden Willen und das Gewissen180 der Individuen selbst. Dies bedeu-

te jedoch nach Radbruch keine »Preisgebung der allgemeinen Geltung der Sitt-

lichkeit« oder der »sittliche[n] Norm«; lediglich erhalte hier die Norm »erst durch

ihre Anwendung auf die verschiedenen Individuen ihren Inhalt«.181 Die demo-

kratische Abstimmung ist als Befragung des Staatsvolkes zu verstehen, welches

nun das dem Recht zugrundeliegende normative Menschenbild sein soll; sie ist

177 Vgl. Radbruch (1993): Der Mensch im Recht, S. 472.

178 Kant (1974): Kritik der Urteilskraft, S. 24. Radbruch führt in den Grundlinien der Rechtsphilosophie aus,

dass die unterschiedlichen Ergebnisse der Anwendung der sittlichenNormdarin begründet seien, dass

sie »in jedemeinen andern charakterologischenSachverhalt« vorfinde, »auf den sie angewendetwerden

will, und ihre Anwendungmuß deshalb zu anderen Forderungen führen,mit genau derselbenNotwen-

digkeit, kraftwelcher sich ausdemselbenObersatz vermöge verschiedenerUntersätze ganz verschiede-

ne Schlüsse ergeben«. Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 142. Die Anwendung der

Norm besteht also darin, dass unterschiedliche Untersätze zu einem identischen Obersatz gefunden

werden. Ein subjektives Moment ist allerdings erst dann gegeben, wenn nicht bloß auf unterschiedli-

che Sachverhalte bezogene Untersätze unter einen identischen Obersatz subsumiert werden, sondern

wenndieSubsumptionvonunterschiedlichen, jedochauf einen identischenSachverhalt bezogenenUn-

tersätzen unter den Obersatz erfolgt. Das subjektive bzw. individuell-variable Element liegt darin, ob

vomSubjekt x desUntersatzes der Subjektbegriff desObersatzes prädiziertwird oder nicht.Weil dieser

subjektive Faktor im Urteil in einer bewussten Einschätzung beruht, ist hier die reflektierende Urteils-

kraft im Sinne Kants am Wirken, denn hier würde nicht mehr deduziert, sondern der Subjektbegriff

des Obersatzes (d.h. der Mittelbegriff) inhaltlich bestimmt werden. Ein Beispiel wäre mit Blick auf die

bereits imVorhergehenden diskutierte Selbstzweck-Formel des kategorischen Imperativs die Frage, ob

die Lohnarbeit im Kapitalismus einer selbstzweckhaften Existenzweise entspricht oder nicht: Alle Ver-

wendung vonMenschen als reineMittel zumZweck ist abzuschaffen (Obersatz). Lohnarbeit ist/ist nicht

VerwendungvonMenschenals reinesMittel zumZweck (Untersatz).Lohnarbeit ist/ist nicht abzuschaf-

fen (Schluss).

179 Kant (1974): Kritik der Urteilskraft, S. 26.

180 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 142.

181 Ebd., S. 141.
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einWettbewerb der unterschiedlichenEinlösungsversuche des sittlichen Zusam-

menschlusses.Die konsequenteDurchführungdesdemokratischenPrinzips ent-

hält diesemTribunal des Volkes nichts vor.Hingegen erscheint demLiberalismus

»der sittliche Wert als ein für alle gleichermaßen gültiges, inhaltlich bestimmtes

Vorbild« und nicht verhandelbarer, »unüberbietbare[r], also unendliche[r] sittli-

che[r] Wert«.182

»Demokratismus«183 und Liberalismus bergen bei einer einseitigen Umset-

zung Gefahren: Im Falle des ersteren liegen diese je nach Homogenitätsgrad

einer Gesellschaft zum einen beim Absolutismus des Mehrheitswillens, zum

anderen bei einer keine legitime Machtausübung mehr erlaubenden Diversifi-

zierung dermoralischenOrientierungen,während die Gefahr beim Liberalismus

im Überhandnehmen eines elitär-autoritären Erziehungsstrebens bei gleich-

zeitig fehlenden Machtmöglichkeiten liegt.184 Die Spannung zwischen beiden

Prinzipien spiegelt sich im Parteienspektrum: Eine demokratisch orientierte

liberale Partei sieht Radbruch in den letzten Jahren des Kaiserreiches in der

Fortschrittlichen Volkspartei, die in der Weimarer Republik in der Deutschen

Demokratischen Partei aufgehen sollte; als »traditionell« liberale Partei gilt

ihm die Nationalliberale Partei bzw. die spätere Deutsche Volkspartei.185 Der

transpersonalen Auffassung ordnet Radbruch die katholische Zentrumspartei als

»Vertreterin eine[s] an der Werkkultur orientierten Staats- und Rechtsideals«186

zu. Der Anarchismus ist, insofern er einen gesellschaftlichen Idealzustand anvi-

siert, in dem allgemein geteilte Grundwerte und Normen so weit verinnerlicht

sind, dass ihre Sicherung durch staatlichen Zwang und damit das Recht nicht

mehr notwendig ist, radikaler, manmag auch sagen: utopischer Liberalismus.187

Die Zuordnung des Sozialismus schließlich, dessen ideologische Neubegrün-

dung auf der Basis der Wertphilosophie ein zentrales Anliegen ist, gestaltet sich

nach Radbruch aufgrund der unterschiedlichen Orientierungen innerhalb dieser

Strömung am schwierigsten. Grundsätzlich ist der Sozialismus individualis-

tisch orientiert, nämlich radikal demokratisch,188 insofern er den Formalismus

des bürgerlichen Rechts angreift und vom Recht die permanente Annäherung

und Anpassung an die konkrete materielle Situation der Einzelnen verlangt.

Die Unabhängige Sozialdemokratie mit ihrer Propagierung der »Freiheit vom

182 Ebd.ZurDialektik von liberalemnormativemMenschenbildunddemokratischerSelbsterziehung siehe

Abschnitt 10 dieses Buches.

183 Ebd., S. 137.

184 Zur gegenwartsphilosophischen Kritik entsprechender Entwicklungen vgl. Loick (2017): Juridismus.

185 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie.

186 Ebd., S. 150.

187 Ebd., S. 140.

188 Ebd.
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Staat« und der Selbstorganisation im Rätesystem weise darüber hinaus liberale

Tendenzen auf, dieMehrheitssozialdemokratie hingegen, die sich bereits vor der

Novemberrevolution, nämlich seit 1914, als staatstragende Partei mit nationalem

Einschlag zu erkennen gegeben hat, überindividuelle Elemente, die schließlich

beim Kommunismus mit seinem Ziel einer Diktatur des Proletariats und seiner

»Machtideologie«189 weit ausgeprägter vorhanden seien, wenn auch nicht mehr

durch den Nationen-, sondern den Klassenbegriff gerahmt.

In seiner Kulturlehre des Sozialismus von 1922 fügt Radbruch diesen existie-

renden Spielarten eine weitere, an der transpersonalen Anschauung orientierte

hinzu: die Vorstellung des Sozialismus als Synthese von Individualismus und

Transpersonalismus in der »Gemeinschaft einer gemeinsamen Sache, einer

gemeinsamen Arbeit, eines gemeinsamen Werkes«, von »mannigfachen Werk-

gemeinschaften eines Volkes«, die sich zu der »Kulturgemeinschaft der Nation«

zusammenfügen, die wiederum sich in die »national gegliederte Kulturgemein-

schaft der Menschheit«190 einfügt. »Kameradschaft, Gemeinsinn, Arbeitsfreu-

de«191 stellen hier die Grundtugenden dar, die Einzelnen dienen mit »Hingabe«

und »Sachlichkeit« dem Gemeinschaftswerk, das über den Einzelnen Gewalt

gewinnt,192 das aber keine Aggression nach außen hin enthält wie der Staat der

überindividuellen Auffassung, sondern sich in dem gewaltlosenWettbewerb der

Kulturleistungen bewähren will. Die »Bauhütte« ist wie bereits erwähnt das mit

der transpersonalen Auffassung assoziierte zentrale Schlagwort: Es ist letztlich

ein harmonistisches, sich von sozioökonomischenAspekten völlig ablösendes, an

einem romantisierenden Bild des christlichen Mittelalters mit seiner kulturellen

Homogenität, seinen Zünften als Arbeitsgemeinschaften und seiner Werkfröm-

migkeit orientiertes, hochgradig ästhetisiertes Ideal, das der Philosoph bewirbt

und dem eine elitäre Ablehnung der modernen Massenkultur gegenübersteht,

in der Radbruch nicht mehr als einen »Jahrmarkt der Eitelkeiten, ein Kino der

Sensationen«193 erkennen will.

189 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 17.

190 Ebd., S. 20.

191 Ebd., S. 23.

192 Ebd., S. 25.

193 Ebd., S. 28. Die Verachtung für das Kino, die Radbruch zeigt, ist besonders vielsagend, erlebte es doch

zur Zeit des Entstehens dieser Sätze alsmassenwirksameKunstformunddamit für die politische Kom-

munikation zentrales Medium einen rasanten Aufstieg.
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9.4.2 Befriedung durch Relativismus

Radbruch zeigt sich wie auch Natorp als unter dem Einfluss politisch-romanti-

scher Vorstellungen stehend, die auch im Kontext derWeimarer Sozialdemokra-

tie nicht ohne Wirkung geblieben ist.194 Es ist dies nicht der Teil seines Werkes,

der ihn imKontext dieses Buches zumhier interessierendenDenkermacht. Viel-

mehr liegt Radbruchs Relevanz in dessen Parteienlehre als philosophischem Bei-

trag zur Konstituierung eines demokratischen Dispositivs. Primär mit Blick auf

die an die Schalthebel der Macht gelangte Sozialdemokratie, aber darüber hin-

ausgehend die ganze Parteienlandschaft betreffend wird hier der Versuch unter-

nommen, eine kritizistische Einschränkung von Geltungsansprüchen zu etablie-

ren, die die bestehenden politischen Ideologien und Parteien mit der Praxis der

parlamentarischenKompromisse versöhnenwürde.Esgehtdarum, imÜbergang

vonderMonarchie zurDemokratie eine politischeKultur für die Praxis des politi-

schenHandels bereit zumachen, die imKrieg noch durch die Selbstbeschreibung

geprägt war, eine der Helden und nicht der Händler zu sein,195 und in der dermit

dem Parlamentarismus unvereinbare »Gesinnungsmilitarismus«196 als Ausdruck

erhobenerWahrheitsansprüche zur politischen Tugend erklärt wurde,mithin al-

so darum, in der Philosophie dem für die liberale Demokratie unentbehrlichen

politischenHandelsgeist denWeg zu bereiten.

Parteiideologien sind nach Radbruch als die historisch gewachsenen und

sich permanent weiterentwickelnde kulturelle Bedeutungssysteme zu verstehen,

in denen sich die Wertgebilde des Individualismus, des Überindividualismus

und des Transpersonalismus manifestieren. Diese Wertgebilde sind aber selbst

nicht historisch und wandelbar, sie haben nach Radbruch apriorischen und

transzendentalen Status, womit sie die Möglichkeiten politischer Wertung und

Zweckbestimmung abstecken. Die von Radbruch definierten Wertgebilde ent-

halten die Gesamtheit der Maßstäbe möglicher wertender Haltungen gegenüber

gesellschaftlichenSachverhalten.Als transzendentaleBedingungderMöglichkeit

solcher Wertungen sind sie dabei nicht als bloße Klassifikationen von empiri-

schenWertungsakten anzusehen. Die Frage ist dann aber, wie die von Radbruch

behauptete Vollständigkeit der Wertgebilde und ihre logische Gleichrangigkeit

begründet werden könnte, ohne auf die Erfahrung zu rekurrieren.

Radbruch verfährt mittels einer deduktiven Konstruktion; die Dreiheit der

Rechtszwecke wird aus der Anwendung der drei absoluten Werte des Wah-

194 Vgl. die Ausführungen FranzWalters über den nationalistischen Flügel im deutschen Jungsozialismus,

demHofgeismarer Kreis; Walter (1986): Nationale Romantik und revolutionärer Mythos, S. 38–50.

195 Vgl. Sombart (1915): Händler und Helden.

196 Scheler (1919): Politik und Kultur auf dem Boden der neuen Ordnung, S. 46.
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ren, Guten und Schönen auf das Recht abgeleitet. Diese absoluten Werte hatte

WilhelmWindelband als obersteWertungsgesichtspunkte des »Normalbewusst-

seins« postuliert, das bei Windelband das axiologisch revidierte transzendentale

Bewusstsein Kants darstellt und der Allgemeingültigkeit derWertkategorien und

ihrerHierarchie zugrunde gelegtwurde.197Gerechtigkeit, die für sich genommen

ein inhaltsleeres, formales Prinzip ist, wird ausgehend von diesen grundlegen-

den Wertungsgesichtspunkten gedeutet, das Recht als soziale Regelung wird in

den Dienst einer von diesen absoluten Werten bestimmten Zwecksetzung ge-

stellt. Aus dieser Anwendung der absolutenWerte auf die Gerechtigkeit bzw. das

Recht ergeben sich die drei »grundsätzlichen Auffassungen des menschlichen

Zusammenlebens«198: »Das Gute verkörpert sich in Einzelpersonen« oder aber in

»Gesamtpersonen« und »Menschengesamtheiten« und ist dadurch die Grund-

lage der individualistischen und der überindividuellen Auffassung; das »Schöne

undWahre« hingegen »in künstlerischen, wissenschaftlichenWerken«199, womit

es die transpersonale Auffassung begründet.

Dass damit der Erweis der Vollständigkeit der Rechtszwecke von diesen

selbst auf die »absoluten Werte« verschoben wird und dass sich mit Blick auf

letztere durchaus »Indizien für ihre Unvollständigkeit«200 vorbringen lassen,

ist Radbruch durchaus bewusst. Die Bestätigung erfolgt jedoch vom anderen

Ende der deduktiven Konstruktion her, nämlich der Erklärungskraft des aus

den Windelbandschen absoluten Werten abgeleiteten Schemas. Der Philosoph

meint, durch das im Durchgang durch die Parteienlandschaft seiner Zeit deut-

lich gewordene »Zusammenfallen des aprioristisch gewonnenen Systems der

möglichen rechtsphilosophischen Ausgangspunkte mit der Klassifikation der

empirisch gegebenen Parteien« die »endgültige Rechtfertigung« seines deduk-

tiven »Systems« geleistet zu haben, wobei er – ohne daraus Konsequenzen zu

ziehen – zugibt, dass Ideologien wie der nationalistische Demokratismus201mit

seiner gleichzeitigen Akzentuierung des individuellen und des überindividuellen

Elements, aber auch den Staat gänzlich zu transzendieren suchende Ideologien

wie der orthodoxe Marxismus202 problematische Grenzfälle darstellen. Durch

die Ableitung der einzelnen ideologischen Standpunkte im Ausgang von seiner

triadischen Matrix der Wertgebilde sei belegt, dass in dieser Matrix die »Denk-

möglichkeit der einzelnen Parteirichtungen« erschöpfend begründet liegt und

die Antwort auf die Frage gegeben sei: »Wie ist Liberalismus, Demokratie, Kon-

197 Vgl.Windelband (1914): Einleitung in die Philosophie, S. 255.

198 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 9.

199 Radbruch (1993): Die Problematik der Rechtsidee, S. 463.

200 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 84.

201 Ebd., S. 143.

202 Ebd., S. 155.
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servativismus möglich? Welches sind die Voraussetzungen, ohne die sie nicht

gedacht werden können, welches die weltanschaulichen Wurzeln, aus denen sie

sich mit systematischer Notwendigkeit entfalten?«203

Radbruchs Rechtsphilosophie zeichnet sich gegenüber einer formalistischen

Rechtstheorie wie jener Kelsens,204 die den Rechtsinhalt als bloß kontingent und

damit für einen philosophischen Rechtsbegriff unerheblich ansieht und das ra-

tionale Element des Rechts allein in seiner Form erkennt, dadurch aus, dass sie

eine apriorisch-deduktiveTheorie dermöglichen Inhalte des Rechts bzw.des sich

in diesem ausdrückenden Ordnungswillens vorzulegen sucht. In denWertgebil-

den wird hier die transzendentale Grundlage für die denkmöglichen Zwecke des

Rechts gesehen, also der durch es bewirkten, an bestimmten Wertidealen aus-

gerichteten Gestalten sozialer Organisation.Die Reduktion der politischen Ideo-

logien auf die drei grundlegenden Wertkonstellationen bedingt eine hochgradi-

ge Abstraktheit, zu der die einzelnen Anschauungen ausgedünntwerden. Zudem

weist Radbruchs System, in dem die einzelnen Ideologien und Staatsideale als

Teile des apriorischen Spektrums denkbarer Rechtszwecke schlicht nebeneinan-

der gereiht werden, einen statischenCharakter auf. Aber gerade in dieser theore-

tischen Schwäche kann mit Blick auf die politische Intention, die Radbruch ver-

folgt, ein Gewinn gesehen werden. Die Enthistorisierung der Ideologien, die als

zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Geschichte mit Blick auf unterschiedliche

werttragende Gegenständlichkeiten aktualisierte, jedoch jederzeit »a priori« ge-

gebene Denkmöglichkeiten von Staatlichkeit erscheinen, rückt die mit Blick auf

das Freiheitsverständnis bei Marx im Vorhergehenden diskutierte dialektische

Relation vonWert undWirklichkeit, damit aber auchdieVorstellung eines auf ein

bestimmtes Ziel als Lösung eines Problems hinzielenden teleologischen Prozesses

aus demBlickfeld.Damit verliert aber auch die Vorstellung einer »Entscheidung«

imKampf derWeltanschauungen ihreBedeutung.Mit ihrer Begründung in einer

als transzendental verstandenenStruktur derWertgebilde erhält jede Parteiideo-

logie in gleichem Maße die Dignität, Manifestation einer in der Vernunft selbst

liegenden Spaltung zu sein. Von derWarte der Rechtsphilosophie aus ist keinem

Standpunkt der Vorzug zu geben, sie stehen gleichberechtigt nebeneinander.

Das Absehen von der sozioökonomischen Grundlage betrifft nur die axio-

logische Grundlegung der Rechts- und Staatsideale, nicht aber die sozioöko-

nomischen Motive der Parteinahme für die unterschiedlichen Ideologien. Dass

ökonomische Interessen die Unterstützung für bestimmte Parteien und Welt-

anschauungen motivieren, steht für Radbruch außer Frage: »Jede ökonomi-

sche Interessengruppe [bildet] eine ihrem Interesse entsprechende politische

203 Ebd., S. 96.

204 Vgl. das systematische Hauptwerk Kelsens: Kelsen (2008): Reine Rechtslehre.
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Ideologie aus, die was ihrem Interesse entspricht, als von der Staatsidee gefor-

dert«205 erscheinen lässt. Für Persönlichkeits-, Gemeinschafts- und Werkwerte

sind Personen in unterschiedlichen sozioökonomischen Situationen in un-

terschiedlichem Maße empfänglich. »Die Verschiedenheit der Parteien«, so

Radbruch, »ergibt sich aus dem Gegensatz ihrer Interessen und ihrer Ideen.

Die Idee erscheint dabei zunächst nur als das berückende Gewand, mit dem das

Interesse seine Blöße deckt.«206 Hier nähert sich Radbruch wieder Marx an. In

der Diskussion von dessen Kritik an Politik und Staat wurde erörtert, dass nach

Marx Politik die Durchsetzung einer Bestimmung des verbindenden Allgemei-

nen, einer Vorstellung des bien commun und der Gerechtigkeit anstrebt, in der die

spezifischen Interessen einer sozialen Gruppe als die Interessen der Gesamtheit

erscheinen sollen.Wenn dieWertgebilde oder »Ideen« die »berückendenGewän-

der« sind, durch deren Anlegen das Interesse sich verschleiert, so sind sie das

entscheidende Mittel, durch das die Ideologie die Läuterung des Partikularen

zum Allgemeinen vollzieht.

»Auchder blindeste Interessenkampf [entfaltet]mit immanenterNotwendig-

keit sittliche Kräfte, [erzeugt] sittliche Werte, die zu unterscheiden sind von den

Trieben, aus denen der Kampf empirisch entstand«,207 schreibt der PhilosophRi-

chard Böttger bereits 1909 in seiner interessanten Schrift Die politische Bedeutung

der Philosophie. Für Böttger kommt in der »allgemeinenWeltanschauung«, umdie

sich eine »gesellschaftliche Gruppe, die Macht im Staat für ihre realen Interes-

sen erstrebt«, sammelt, zuden sozioökonomischen Interessen als »Unterlage« et-

was hinzu, nämlich das »von ihnen deutlich unterscheidbare selbstständige Be-

dürfnis des Menschen, […] sich in der Welt überhaupt zu orientieren, sich Klar-

heit über seine Stellung zur Welt, zum Schicksal zu gewinnen«.208 Emil Lederer,

den Radbruch in seiner Rechtsphilosophie rezipiert,209 hat diesen Mechanismus

der Sublimierung des sozioökonomischen Interesses zur ethisch-existentiellen

Wertorientierung einige Jahre später aus soziologischer Perspektive in seinem

Aufsatz »Das ökonomische Element und die politische Idee im modernen Par-

teiwesen« analysiert. Das Einzelinteresse der Gruppen wird, argumentiert Le-

derer, »in der nach außen gerichteten Ideologie« derselben »niemals um seiner

selbst willen postuliert, sondern mit dem allgemeinen Interesse motiviert«, wo-

bei jedoch durchgehend zu beobachten ist, »daß die weitergehenden, über die

speziellen Interessen hinausgehendenGesichtspunkte noch immermit dem spe-

ziellen Interesse in strikter Übereinstimmung bleiben und von diesem speziel-

205 Radbruch (1904): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 97.

206 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 13.

207 Böttger (1909): Die politische Bedeutung der Philosophie, S. 24.

208 Ebd., S. 30 f.

209 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 96.
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len Interesse aus konstruiert werden«.210Die politische Partei kämpft, anders als

die wirtschaftliche Interessenorganisation, ausschließlich imNamen eines Prin-

zips211 und arbeitet ausgehend von diesem eine umfassende und systematische

Weltanschauung aus:

Die Armeen des Parteikampfesmüssen umnicht überflügelt zu werden, ihre ideelle Front brei-

ter undbreiter strecken,über alleFragendes öffentlichenLebens eine programmatischeAnsicht

zu haben, auch über solche, die mit ihrem ursprünglichen Interesse nur in sehr lockerem oder

garkeinem [sic!] Zusammenhange stehen. So nimmt das Parteiprogramm immer mehr Forde-

rungen in sich auf, die nur noch ideologischmotiviert, nichtmehr soziologisch bedingt sind.212

Der ideologische Überbau verselbstständigt sich also gegenüber dem sozioöko-

nomischen Unterbau und stellt zunehmend von den ursprünglichen ökonomi-

schenMotiven unabhängig gewordene normative Ansprüche. Im Laufe der Exis-

tenz einer Partei schart sich »um die Kerntruppe, die durch ein Interesse gera-

de an diese Ideologie gebunden ist« und die eine führende Rolle im Bereich des

Kulturellen und Sittlichen einnimmt, ein wachsender Kreis von Mitgliedern und

Anhängern, deren Zugehörigkeit nichtmehr in der Identität der ökonomisch be-

dingten Interessen begründet ist, sondern »durch die Idee der Partei bestimmt

wird und die deshalb auf die folgerichtige und restlose Durchführung der Idee

auch auf Kosten des Interesses dringen«. Ein gewisser Triumph des Ideellen über

das Materielle besteht hier darin, dass die Ideologie sich als System von Kultur-

bedeutungen bzw. als Wertsystem gegenüber ihrem Ursprung im Interesse und

in der sozialen Position jener Gruppe verselbstständigt:

Gewiß ist, wie derWunsch der Vater des Gedankens, so das Interesse die Mutter der Idee. Aber

wie andere Mütter, vermag auch das Interesse nicht zu verhindern, daß seine Tochter heran-

wächst, mündig wird und ihr eigenes Leben führt. In dem Augenblick, da das Interesse sich

auf die Idee beruft, liefert es sich seinerseits der Logik dieser Idee aus, die sich nunmehr nach

ihremeigenenGesetzeweiterentfaltet,möglicherweise auch gegendas Interesse, das sie zu sei-

nemDienste gerufen hat.Das Interesse kann sich der Idee nicht bedienen, ohne seinerseits der

Idee dienstbar zu werden.213

Dabei spielen die »Intellektuellen«214 eine besondere Rolle, in der Radbruch –

in Vorwegnahme des Theorems von der »freischwebenden Intelligenz«215 Karl

210 Lederer (1912): Das ökonomische Element und die politische Idee immodernen Parteiwesen, S. 543.

211 Vgl. ebd., S. 553.

212 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 14. Ähnlich auch später Groethuysen (1932): Dialektik

der Demokratie, S. 34, 50.

213 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 96.

214 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 14.

215 Mannheim (1995): Ideologie und Utopie, S. 135.
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Mannheims – eine besondere Nachrangigkeit der ökonomischen Motivation

sieht.216

Das Wertgebilde oder Wertideal ist als die axiologische Konzeptualisierung

dessen zu sehen,was Lederer »Prinzip« nennt.DieWertideale der Persönlichkeit,

der Gemeinschaft und des Werkes sind letzte Maßstäbe, die bei der Bewertung

und Deutung von sozialen Sachverhalten oder der eigenen Situation zur Anwen-

dung kommen. Die potentiellen Unterschiede der Wertorientierungen mit Blick

auf die rechtsförmige Ordnung des sozialen Zusammenlebens werden durch

die konkrete Verfasstheit der Subjekte, genauer gesagt ihre sozialen Situiertheit

gleichsam aktualisiert. Die denkmögliche Pluralität von Wertgebilden wird eine

aktuale Pluralität der Wertorientierungen dadurch, dass die für die Artikulation

politischer Ansprüche und Gerechtigkeitsforderungen unerlässliche Einnahme

des Standpunktes des Allgemeinen als Anwendung eines solchen Maßstabes

erfolgt; das Allgemeine wird mittels eines solchen Maßstabes formuliert und

konstruiert. Entscheidend für die Ideologie ist, dass Affinitäten zwischen be-

stimmten Wertidealen und den ökonomischen Positionen der sozialen Gruppen

bestehen, die durch den Rekurs auf Wertideale eine privilegierte Position ver-

teidigen oder aber die Einnahme einer begehrten Position anstreben, und dass

diese Affinitäten zu breiten Zusammenschlüssen von Gruppen im Namen von

bestimmten Idealen führen. Die Anziehungskraft eines Wertideals oder -gebil-

des liegt in dieser Korrespondenz zwischen Wertrationalität der Ideologie und

Zweckrationalität der Interessenverfolgung begründet.

Je erfolgreicher eine Ideologie ist, desto stärker löst sie sich von ihrem Ur-

sprungskontext ab,desto größer ist die Zahl sozialerGruppen,die denWertmaß-

stab nun von der Warte ihrer jeweiligen eigenen sozioökonomischen Interessen

aus anrufen und anwenden. Die Wertideale können in diesem Prozess der ur-

sprünglichenGruppeschließlichgänzlichentwendetwerden,InteresseundIdeo-

logie, Zweckrationalität undWertrationalität miteinander inWiderspruch gera-

ten. Ein naheliegendes Beispiel, das Radbruch gibt, ist die Demokratie, die, »aus

bürgerlichen Interessen entsprungen, aber aus Gerechtigkeitsforderung verkün-

det«, dem »politischen Aufmarsche des Proletariats«217 dienstbar wird; die frei-

heitlich-individualistischen Ideale des Liberalismus wären zumindest für gewis-

se Spielartendes Sozialismus zweifellos nichtweniger bedeutend. »Es ist dasWe-

sen der Ideologien wie der Geister«, so Radbruch, »daß, wer sie rief, sie nicht

wieder nach Belieben wieder entlassen kann, daß sie, gerufen nur, um dem In-

teresse zu dienen, fortwirken auch, wo sie ihm zu dienen aufhören, es sich ih-

rerseits dienstbar machen und es mit sich fortführen von Konsequenz zu Konse-

216 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 14, Hervorhebung im Original.

217 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 96.
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quenz, wie sie wollen, nicht wie es will.«218 Das Resultat einer solchen Entfrem-

dung der ursprünglichen »Autoren« einer Ideologie gegenüber den Früchten der-

selben ist,wie Radbruch bemerkt, dass sie sich »nach einer neuen,willfährigeren

Idee um[sehen]«:219 ein Prozess, den mit Blick auf das Bürgertum und sein Ver-

hältnis zu Demokratie und Liberalismus Marx in seinem Buch über den Staats-

streich des Louis Napoleon bereits studiert hatte und der sich ebenso in der Zwi-

schenkriegszeit in fataler Weise vollzog.

Hier zeigt sich ein weiterer Aspekt des Relativismus Radbruchs, den man als

soziologische Ummünzung des homomensura-Satzes des Protagoras beschreiben

könnte; es ist das »Maß« der sozialen Interessen und Lebensumstände der Sub-

jekte, das sich in der Einsetzung eines Wertaxiomes spiegelt; die soziale Situa-

tion der Subjekte bedingt eine Neigung, an ein bestimmtes Wertideal zu glau-

ben. Die Konjunkturen unterschiedlicher Wertsysteme stehen mit sozioökono-

mischenKonjunkturen imZusammenhang;KrisendesKapitalismus etwa führen

zu Krisen individualistischer Wertsysteme, die sich mit Blick auf das als gegen-

über den äußeren Gewalten ohnmächtig erfahrene Leben nicht mehr anwenden

lassen, wobei die überindividuell ausgerichteten ideologischen Profiteure – Fa-

schismus und Kommunismus – dem Einzelnen Halt in der Gemeinschaft geben.

Der Umstand, dass die geschichtliche Entwicklung einen Plausibilitätszuwachs

des einen oder anderenWertsystems bringt, aus dem eine hegemoniale Stellung

einer auf ihm beruhenden Ideologie erwachsen kann, und selbst die Übernah-

meeinesmarxistischen theoretischenRahmens,der aufsteigendeundabsteigen-

de Klassen und mit diesen zusammenhängende Aufstiegs- und Abstiegsideolo-

gien unterscheidet, bedeutet auf der Basis desRadbruchschenSystems aber noch

keineswegs eine Höherwertung eines Wertaxioms gegenüber den anderen; aus

Unterschieden derWirkungsmacht einer Ideologie folgt logisch keinWahrheits-

oder axiologischer Geltungsunterschied.

Dieser hier soziologisch und von einer Außenperspektive her beschriebene

Prozess des Sich-Orientierens an einerWertvorstellung erscheint nun aus der In-

nenperspektive, d.h. jener des Engagements in der Entwicklung der Idee oder

des Prinzips, nicht als Ergebnis zweckrationaler Überlegungen, sondern als ein

Erkenntnisprozess.Dies trifft zumindest auf den bereits erörterten Konflikt zwi-

schen Sozialismus und Liberalismus zu,wo die Kritik des bürgerlichen Freiheits-

begriffs, wie sie von Marx und Engels oder später von Max Adler geleistet wur-

de, sich im Rahmen der Binnenlogik des individualistischen Wertideals bewegt

und eben die Entfaltung und Weitertreibung dieses Ideals über ihre ursprüngli-

che Fassung hinaus als Entfaltung einerWahrheit betreibt, als Aufzeigen derWi-

218 Ebd., S. 97.

219 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 14.
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dersprüche der ursprünglichen bürgerlichen Auffassung und dermöglichen Auf-

lösung derselben. In der Binnenperspektive der ideologischen Systeme wird für

jede Position zu einem gesellschaftlichen Problem und jede Abgrenzung zu einer

anderenWeltanschauung der Anspruch erhoben, nicht bloß subjektive Präferenz

zu sein, sondern in Erkenntnis begründet zu sein.

Aus dieser Wahrheitsgewissheit geht aber, so die Vertreter des demokra-

tischen Relativismus wie Kelsen und Radbruch, eine Bedrohung des Friedens

hervor. Radbruch argumentiert in Bezug auf das Naturrecht, das der revolutio-

nären Politik des Bürgertums zugrunde gelegen hatte:

Wenn der Zweck des Rechts und die zu seiner Erreichung notwendigenMittel wissenschaftlich

erkennbar wären, wäre die Folgerung unausweichlich, daß vor diesem von der Wissenschaft

einmal erkanntenNaturrecht dieGeltung abweichenden positivenRechts erlöschenmüßte,wie

der entlarvte Irrtum vor der enthülltenWahrheit; für die Geltung erweislich unrichtigen Rechts

läßt sich keine Rechtfertigung erdenken.220

Die Entschärfung der Ideologien würde erfordern, dass diese Innenperspekti-

ve transzendiert wird. Dies geschieht zum einen in der Soziologie, die die la-

tenten Motive hinter den Prinzipien objektiviert, von denen die Anhänger einer

Ideologie überzeugt sind. Der Umstand, dass Erkenntnis und Interesse interfe-

rieren, schließt indes noch nicht aus, dass Erkenntnis möglich ist. Es wäre ein

kategorialer Fehler, aus latenten, in Prozessen der Wissensgenerierung wirken-

den ökonomischen Motivlagen eine verminderte Geltung der Erkenntnisse ab-

zuleiten. Die Soziologie eignet sich also nur bedingt zur reflexiven Abmilderung.

Hingegen zeigt die Rechtsphilosophie,dass jede Ideologie auf einemElement des

apriorischen Spektrums möglicher Wertgebilde aufruht. Dieses Element hat ei-

nenaxiomatischenCharakter.Radbruch erhebt denAnspruch,mit seinerAnalyse

der Wertgebilde einen vollständigen Katalog der Axiome vorzulegen, von denen

ausgehend ein politisches Zweck- bzw. Bedeutungssystem konstruiert werden

kann. Innerhalb dieses Systems können alle Aussagen in einem strengen wertra-

tionalen oder zweckrationalenBegründungszusammenhang stehen; für dasAus-

gehen von einem bestimmten Axiom anstelle eines anderen aber gibt es keinen

logisch zwingenden Grund.

Zwischen den »Bildern für entgegengesetzte Staatsideale«, welche die Ideo-

logien darstellen, kann laut Radbruch

wie überhaupt zwischen Idealen […] nicht mit wissenschaftlicher Allgemeinheit […] gewählt

werden. Der Gegensatz der staatsphilosophischen Anschauungen heischt von uns nicht eine

Entscheidung, sondern eine Stellungnahme; der Verstand muß vor ihm verstummen, nur der

durch Selbstbesinnung aus der Tiefe der Persönlichkeit geschöpfteWille kann, verschieden von

220 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 170 f.
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Mensch zuMensch, dieWahl treffen: was für eine Philosophie man wähle, hängt davon ab, was

man für ein Mensch ist, sagt ein berühmtesWort.221

Aus der Bewusstwerdung dieses Moments unaufhebbarer Kontingenz und Sub-

jektivität soll die selbstreflexive Einstellungsänderung gegenüber den eigenen

und fremden Überzeugungen erfolgen. Wenn die höhere Gültigkeit des diese

leitendenWertaxioms gegenüber alternativen Axiomen nicht rational begründet

und nur geglaubt werden kann, dann, so die keineswegs selbstverständliche

Folgerung,222 folgt aus dieser Einsicht in die Grenzen der eigenen Erkennt-

nismöglichkeiten die praktische Konsequenz der Toleranz gegenüber anderen

Positionen und Überzeugungen. Aus der kritischen Selbstbegrenzung der Ver-

nunft folgt die Dämpfung der thymotischen, gegen den politischen Gegner als

Hindernis für die Einrichtung der den eigenen Überzeugungen entsprechenden

Zustände gerichteten Energien. Es ist plausibel, Radbruchs Wertpluralismus im

Lichte seiner Prägung durch Goethe zu sehen und als holistische Anschauung zu

verstehen,nachderdieVielheit derWertorientierungennichtnur ausderVielheit

der sozialen Interessenlagen abzuleiten ist, die sich als motivationale Faktoren

hinter ihnen verstecken, sondern darüber hinaus als Spielarten menschlicher

Existenzentfaltung begriffen werden, von denen jede ihre relative Berechtigung

hat, wie es der Schüler Radbruchs Alessandro Baratta vorgeschlagen hat. »In der

Sicht eines solchen Relativismus«, so Baratta, »erhebt sich die Einseitigkeit der

Individuen zu einer sich ergänzenden und die Humanität konstituierenden Plu-

ralität; der Widerspruch wird zur positiven Denkform, in der allein der Mensch

die reiche Fülle derWelt ausschöpfen kann.«223

Die grundlegendste Folgerung, die Radbruch aus demunhintergehbarenMo-

ment der subjektiven Dezision zieht, ist die Legitimierung der positiven Rechts-

ordnung. Ist die Frage des Rechtszweckes – also des Wertideals, dem das Recht

dienen soll – und damit des Maßstabs der Gerechtigkeit philosophisch nicht an-

ders zu beantworten als durch die »Aufzählung der mannigfaltigen Parteimei-

nungendarüber«224,undsindwederdieRechtsphilosophienocheineandereWis-

senschaft imstande, ein rationales, wissenschaftlich begründetes Kriterium für

die Entscheidung für eines der Wertideale bereitzustellen, dann spricht für die

Unterwerfungunter das jeweilige gesetzte,positiveRecht,dass seineGeltung im-

merhin das Gut des gesellschaftlichen Friedens sichert. Da in einer Gesellschaft,

in der keine Übereinstimmung mit Blick auf die leitenden Wertanschauungen

besteht, die »Ordnung des Zusammenlebens […] nicht den Rechtsanschauungen

221 Radbruch (1919): Einführung in die Rechtswissenschaft, S. 15.

222 Vgl. Abschnitt 10.1 dieses Buches.

223 Baratta (1959): Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs, S. 510.

224 Radbruch (1919): Einführung in die Rechtswissenschaft, S. 23.
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der zusammenlebendenEinheiten überlassen bleiben« kann,ohne dass zwischen

diesen ein Kriegszustand entsteht oder aber die Gesellschaft in sich voneinan-

der absondernde homogeneGruppen zerfällt, bedarf es der »Regelungdurch eine

überindividuelle Stelle«225; und da die Legitimierung einer diese Regelungsfunk-

tion faktisch ausübenden Instanz nicht durch eine allgemeingültige Erkenntnis

in die Gerechtigkeit ihres Tuns erfolgen kann, reicht zu ihrer Rechtfertigung be-

reits die Tatsache, dass sie existiert und die Macht besitzt, die notwendige Rege-

lung auszuüben.

Diese Regelung ist das positive Recht und die überindividuelle Stelle die auf

dem Boden des Rechts stehende Staatsmacht. Das geltende Recht hat gegenüber

allenalternativenRechtssystemen,die revolutionär an seineStelle gesetztwerden

könnten, unter dem Wertgesichtspunkt eben den Vorzug, dass es gilt, also die

für die soziale Ordnung notwendige Regelungsarbeit leistet und Normen für die

Schlichtung vonKonfliktenbereitstellt.Recht als solches,unabhängig von seinem

Inhalt, stellt für Radbruch zu diesem Zeitpunkt ein sittliches Gut allein dadurch

dar, dass es dem Kampf aller gegen alle, demNaturzustand, ein Ende setzt:

In der Tat erfüllt nun ein jedes Gesetz ohne Rücksicht auf die Gerechtigkeit seines Inhalts schon

durch sein bloßes Dasein einen sittlichen Zweck: indem es dem Streite entgegengesetzter

Rechtsanschauungen ein Ende setzt, schafft es Rechtssicherheit.Mit dieser Erkenntnis ist aber

der juristischen Geltung durchgängig ein Fundament sittlicher Verbindlichkeit gesichert: ist

sie nicht aus der inhaltlichen Gerechtigkeit des Rechtssatzes abzuleiten, so ist sie jedenfalls in

der durch sein Dasein bewirkten Rechtssicherheit begründet.226

Der Autorität kommt – im Sinne des Hobbesschen Diktums aus dem 26. Kapitel

des Leviathan (»Auctoritas,non veritas, facit legem«)227–damit das Primat vor der

Gerechtigkeit zu; demRechtszustand als solchem, also dem reinen Vorliegen von

rechtlichen Normen und einer zu ihrer Durchsetzung fähigen Instanz wird von

Radbruch ein unbedingter Wert beigemessen, und zwar deshalb, weil »Rechtssi-

cherheit, Ordnung, Friede für jeden denkbaren Rechtszweck in gleichem Maße

und in gleicher Weise notwendig« seien, hingegen »der Inhalt des Ideals der Ge-

rechtigkeit im engeren Sinne mannigfach verschieden ist«.228

Dies kann in zweifacherWeise verstandenwerden.Zumeinen in einemtrivia-

leren Sinn als Vermeidung eines Selbstwiderspruchs: Wer eine bestimmte recht-

liche Regelungwill,muss auch die Sicherheit ihrer Geltung und ihre konsequente

Durchsetzung wollen; alles andere wäre inkonsistent. Ein Gesetzgeber etwa, der

sich an das Recht nicht halten will, das er selbst geschaffen hat, will in Wahrheit

225 Ebd.

226 Ebd., S. 25.

227 Zit. n. Höffe (2008): Sed auctoritas, non veritas, facit legem, S. 193.

228 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 178.
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kein Recht schaffen, sondernWillkürherrschaft ausüben. Auch lässt sich dieThe-

se Radbruchs so interpretieren, dass dieMöglichkeit einer durch einen extralega-

len Akt geschaffenenEinsetzung einer Rechtsordnung ausgeschlossenwird.Hier

wäre anKant angeschlossen,der gegenLockedenEinwandgerichtet hat,dass der

Begriff eines legalen Widerstands den Rechtsgedanken auflösen müsse.229 Dem

stehen aber die Fakten der Geschichte entgegen; auch das Ereignis, das im Zen-

trum dieses Buches steht, nämlich die demokratische Revolution am Ende des

Ersten Weltkriegs, deren Errungenschaften der ganze Einsatz des Theoretikers

und Politikers Radbruch in den folgenden Jahren gelten sollte. Die Erfahrungen

ab 1933 – Radbruch diskutiert bereits lange vor seinem berühmten Aufsatz über

»Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht«230 von 1946 die Möglichkeit

des »Schandgesetzes«231 – hingegen sollten die These von der Rechtssicherheit

als notwendiger Bedingung für sittliche Rechtszwecke dadurch ad absurdum ge-

führt werden, dass die darin ausgesprochene Forderung der unbedingten Aner-

kennung der positiven Rechtsordnung und damit der Staatsautorität auch zur

hinreichenden Bedingung für die widerstandslose Umsetzung der sittlich per-

vertiertesten politischen und staatlichen Zwecke werden kann.

Ein näherer Blick zeigt indes, dass Radbruch die unbedingte Bejahung der

Rechtssicherheit streng genommen auf das berufsethische Wertsystem des Ju-

risten beschränkt. Dem Philosophen geht es hier um eine Rechtfertigung des

Rechtspositivismus nicht nur als epistemologischer, sondern berufsspezifischer

moralischer Haltung, durch die die Zuständigkeiten von Politik, aber auch

Philosophie und Jurisprudenz erst getrennt werden. Der »praktische Jurist«232

ist ausschließlich interessiert an der Existenz einer Rechtsordnung als dem

Gegenstand seiner Arbeit;233 diese Existenz kann aber nicht widerspruchslos

bejaht werden, ohne dass Rechtssicherheit bejaht wird. Der Philosoph hat dabei

diese Haltung zum Rechtspositivismus nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg

korrigiert, sondern bereits während der Revolutionsphase von 1918/19 eine völlig

gegenläufige Position eingenommen. In seinem Beitrag zu dem von Arnold

Metzger herausgegebenen Sammelwerk Der Geist der neuen Volksgemeinschaft, das

Anfang 1919 erschien, heißt es noch:

Eine Rechtswissenschaft, die nicht Arbeit an der Gerechtigkeit sein will, sondern nur Erfor-

schung des Staatswillens, kann nicht einmal das Herz ihrer Jünger für sich gewinnen, ge-

229 Vgl. Kap. 5 dieses Buches.

230 Radbruch (1990): Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht.

231 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 175.

232 Radbruch (1919): Einführung in die Rechtswissenschaft, S. 25.

233 Diese Einschränkung des Juristen auf einen reinen Funktionär imDienste der bestehenden Rechtsord-

nung wurde durch die berühmte Radbruchsche Formel korrigiert; vgl. Radbruch (1990): Gesetzliches

Unrecht und übergesetzliches Recht.
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schweige denn die Seele des Volkes. Wo waren aber bisher die Juristen, die ein Recht über der

Willkürsatzung des Staates gekannt, die nicht im Götzendienste des positiven Rechts jede

Frage nach dem Rechte des Rechts als eine unerlaubte Regung naturrechtlicher Denkweise

aus den Grenzen der Wissenschaft verwiesen hätten? Ein solcher Positivismus, dem Recht

gleichbedeutend war mit der Willkür des Staates, war ja auch die folgerichtige juristische

Erscheinungsform des realpolitischen, des machtstaatlichen Zeitalters. […] Unter der Herr-

schaft des Positivismus ist sich der deutsche Juristenstand seiner Verantwortung für das

Rechtsgewissen des ganzen deutschen Volkes nicht genügend bewußt geworden.234

Bereits in der revolutionären Situation nach dem Ersten Weltkrieg, in der der

Kurs hin zur parlamentarischen Republik noch nicht festgesetzt war, wurde von

Radbruch durchaus eine an materialer Gerechtigkeit orientierte, die Sonderung

von der Politik aufhebende Rechtswissenschaft vertreten, die über die bestimm-

ten basalen naturrechtlichen Grundsätzen verpflichtete Rechtswissenschaft, die

er nach 1945 forderte, weit hinausgeht. Eine »soziale Rechtswissenschaft« solle

»dasRecht […] aus seiner selbstgerechten Isolierung«herausreißenundes »inden

Zusammenhang der sozialen Tatbestände, in die es fördernd oder hemmend ein-

greift, und der Werte, denen es dienen soll«, stellen; die Rechtswissenschaft sei

von »vernunftgemäße[r] Zielbestimmung« nicht zu trennen und daher »in allen

ihren Teilen« nicht wie bisher formalistisch, sondern »philosophisch zu behan-

deln«.235 Die Haltung des berufsethischen Agnostizismus gegenüber der Frage

materialerGerechtigkeitwurde 1918/19,als eine autoritär-revolutionäreFormung

der Gesellschaft durch die regierende Sozialdemokratie imRaum stand, kurzzei-

tig aufgegeben undwieder eingenommen, als mit der Entscheidung für den Par-

lamentarismus die freie Konkurrenz der Wertideale und Zweckvorstellungen als

Normalzustand festgesetzt wurde. Der Jurist soll sich nunmehr nicht den Status

eines Schlichters im Streit der Weltanschauungen anmaßen oder die politische

Entscheidung für bestimmte Rechtszwecke usurpieren und seine Aufgabe als je-

ne eines Funktionärs des Rechtsstaats erkennen.

Mit Blick auf den Laien – und damit für die Akteure der Politik ebenso wie

für die Rechtsphilosophen – gilt hingegen, dass die Frage der Gewichtung von

Gerechtigkeit und Rechtssicherheit, der die Gewichtung von Gerechtigkeit und

Wahrung des Friedens zugrunde liegt, Sache der individuellen Abwägung und

letztlichGewissensentscheidung ist. »VonFall zu Fall« sei zu entscheiden, ob dem

Zweck der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit »im gegebenen Falle durch die

Mißachtung der Positivität oder durch die Mißachtung der Ungerechtigkeit des

Rechtssatzes der größere Schaden erwachse«;236 d.h. ob der um der Gerechtig-

234 Radbruch (1993): Das Recht im sozialen Volksstaat, S. 63 f.

235 Ebd., S. 61 f.

236 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 179.
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keit getaneRechtsbruch nicht Kostenmit sich führt, die unter demWertgesichts-

punkt betrachtet eine Verschlechterung gegenüber dem Ausgangspunkt bedeu-

ten.

Die individuelle Urteilsfähigkeit der Einzelnen, ihre Phronesis,237 wird jedoch

wesentlich davon abhängen, wie weit ihnen die Gefahren der Gewalt und ihrer

Eskalation bekannt sind. Es sei die Urteilsfähigkeit des Juristen in dieser Frage

eine überlegene, sodass letztlich doch eine Orientierung der Politik an der Be-

rufsethik des Juristenstandes mit ihrem Prinzip der unbedingten Achtung der

Rechtssicherheit als erstrebenswert erscheint. »Am einzelnen«, so Radbruch im

Revolutionsjahr 1919 in seiner Einführung in die Rechtswissenschaft,

ist eben schwer zu erlernen,was dem JuristenderÜberblick über das gesamteRechtsleben stän-

dig vor Augen hält: daß es wichtiger ist, daß dem Streite ein Ende gesetzt wird – dem Streite

um den Rechtssatz durch Gesetz, dem Streite um den einzelnen Rechtsfall durch rechtskräfti-

ges Urteil –, als daß ihm ein gerechtes Ende gesetzt wird, daß das Dasein einer Rechtsordnung

wichtiger ist als ihre Gerechtigkeit, daß die Gerechtigkeit die zweite große Aufgabe des Rechts

ist, die erste aber die Rechtssicherheit, der Friede.238

Die Gesetzgebung und damit die Erzeugung positiver Rechtssätze sind in einer

Demokratie Resultate eines Kampfes von Parteien um die Macht, die auch die

Macht bedeutet, einer unterlegenen Gruppe den eigenenWillen aufzuzwingen –

in Demokratien liberalen Zuschnitts innerhalb eines Rahmens, der zum Schutz

der Minderheit vor der Mehrheit beststeht. Aus der Begründung des Werts der

Rechtssicherheit ließe sich daher eine Begründung demokratischer Toleranz

ableiten. Dem Sich-Fügen gegenüber dem positiven Recht trotz seines subjektiv

wahrgenommenen Gerechtigkeitsmangels, das um der Wahrung des Friedens

willen geschieht, entspricht dann die Toleranz gegenüber dem politischen Geg-

ner. Zu dieser Duldsamkeit befähigt aber nach Radbruch der Relativismus,239 aus

dem eine gewisse Gelassenheit gegenüber den Prinzipien und Lehrsätzen der

eigenen Ideologie folgt, die nichtmehr den Charakter von reine und unverfälsch-

te Einlösung in der politischen Praxis verlangendenWahrheiten haben.

Radbruchs Überlegungen stehen in einem engen Zusammenhang mit einer

von ihm für die neue deutsche Republik als Notwendigkeit erachteten Verän-

derung der politischen Kultur gegenüber jener des Kaiserreichs, insbesondere

237 Vgl. Abschnitt 4.1 dieses Buches.

238 Radbruch (1919): Einführung in die Rechtswissenschaft, S. 26, Hervorhebungen im Original.

239 Zum Relativismus bei Radbruch vgl. Pauly (2011): Gustav Radbruchs rechtsphilosophischer Relativis-

mus;Wapler (2011):Wertrelativismus und Positivismus;Meyer (2002): »Gesetzen ihrer Ungerechtigkeit

wegendieGeltung absprechen«; Tjong (1967):DerWegdes rechtsphilosophischenRelativismusbeiGus-

tavRadbruch; Baratta (1959): RelativismusundNaturrecht imDenkenGustavRadbruchs.Zur kritischen

Auseinandersetzung Leonard Nelsons mit Radbruchs Position vgl. den folgenden Abschnitt dieses Bu-

ches.
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der Kultur des parlamentarischen Parteienkampfes. Der Umstand, dass die

deutschen Parteien traditionell »in zu eigensinniger und hartnäckiger Weise

Überzeugungs- und Bekenntnisparteien« seien – das »Bekenntnis« hat hier die

Bedeutung, sich seiner Grenzen nicht bewusster, absolut von seiner Wahrheit

überzeugter Glaube zu sein –, bedinge, dass »die Koalition einer Partei mit

anderen Parteien immer wieder als ein Verrat an der eigenen Idee erachtet

und erst nach langen und schweren politischen Kämpfen dem widerstrebenden

Parteigewissen abgerungen«240 würde. In einem Artikel von 1923 mit dem Ti-

tel »Sozialdemokratie und Staat« empfiehlt Radbruch den deutschen Parteien

im Allgemeinen und seiner Partei, der Sozialdemokratie, im Besonderen die

Vorbildnahme an Ländern wie »Frankreich und Italien«, in denen »Parteien

ganz flüssige Gebilde«, »ganz unstarre System[e]« seien und den Charakter

loser »Kameraderien, die unter der Führung einer bedeutenden Persönlichkeit

stehen«, hätten, und den »englischen und amerikanischen Parteien«, die zwar

»feste und große Organisationen« wie die deutschen seien, »aber keine festen

Programme«wie letztere hätten, »sondern vonWahl zuWahl […] sichwechselnde

Aktionsprogramme« geben.Manmüsse sich in Deutschland lösen von »ganz fes-

te[n] Programme[n], die geradezu Glaubensbekenntnisse«241 sind, und sich die

»Geschmeidigkeit aneignen, ohne die der Parlamentarismus nicht reibungslos

funktionieren kann«.242

Gefordert wird also vomdeutschen Parlamentarismus die Kompromissfähig-

keit der Parteien und die Bereitschaft zum Handel: »Interessen können mitein-

ander Kompromisse eingehen, Überzeugungen, Bekenntnisse können es nicht,

ohne sich selbst untreu zu werden.«243 Auch wenn die Argumentation Radbruchs

stellenweise eine gewisse Ähnlichkeit aufweist, hat der Kompromiss hier eine an-

dere Bedeutung als bei Bauer oder Lenin244, bei denen er eine von der Situati-

on aufgezwungeneAnpassungdarstellt, die keineswegs eineEinschränkungoder

Abweichung mit Blick auf das angestrebte Ziel einschließt. Der Kompromiss ist

240 Radbruch (1992): Partei und Staat, S. 45.

241 Radbruch (1992): Sozialdemokratie und Staat, S. 137.

242 Radbruch (1992): Einigkeit und Recht und Freiheit, S. 112 f.

243 Radbruch (1992): Partei und Staat, S. 45.

244 Radbruch wählt indes Lenin sogar als positives Beispiel für einen »sozialistische[n] Staatsmann«, der

»neben dem festen Glauben an die eigene Parteiideologie […] auch die Möglichkeit« hat, »sich in jedem

Augenblick durch Erfahrung belehren zu lassen«. An Lenin sei »das größte, daß er in dem Moment,

wo er als Kommunist es nicht fertig brachte,mit demKommunismus Rußland aufzubauen, das Steuer

im Augenblick herumzuwerfen vermochte und zur ›neuen ökonomischen Politik‹ überging, und daß

er seine Partei in die Gefolgschaft dieser ganz prinzipienwidrigen Neuerung zu bringen vermochte.

Nicht durch Prinzipien läßt sich der Staatsmann binden und noch viel weniger durch Stimmungen.«

Hier scheint Radbruch allerdings die Differenz von Strategie und Programmatik Lenins zu übersehen;

Radbruch (1992): Sozialdemokratie und Staat, S. 135.
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hier als strategische Handlung ebenso wenig »Verrat« an der verfolgten Zielset-

zung, wie der Rückzug schon eine Kapitulation darstellt. Im Grunde kann über-

haupt nur von einem Kompromiss gesprochen werden, wo eine Zielsetzung be-

steht, auf deren Verwirklichung in der Gegenwart verzichtet wird. Diese besteht

bei der an Marx orientierten Politik im Sozialismus als einem System, das durch

eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse definiert ist. Der Kompromiss be-

darf per definitionem den Bezug auf dieses Objekt des Verzichts.

Durch die kultur- bzw.wertphilosophische Begründung des Sozialismus und

des Relativismus zum einen, die hochgradige Flexibilität mit Blick auf die poli-

tische Programmatik und die Anpassung der Zielinhalte an die Möglichkeiten,

wie Radbruch sie den deutschen Parteien empfiehlt, zum anderen, wird hinge-

gen dem Gegensatz und ebenso dem Verzicht die Spitze genommen. Radbruchs

philosophisches und politisches Denken ist wie jenes Kelsens vom Gedanken der

Sicherung des inneren Friedens durch Ausgleich bestimmt. Diese Orientierung

schlägt sich natürlich auch in den grundlegenden politischen Zielvorstellungen

nieder, die Radbruch für die Sozialdemokratie formulierte.

Der Heidelberger Rechtsphilosoph, der mit seiner Staatsbejahung und

seinem kulturellen und ethischen Sozialismusverständnis in der Nachfolge

Ferdinand Lassalles steht, setzt seine Hoffnungen auf eine »neue Ethik der

Wirtschaft«, die »sich angelegen sein [muß], die Verflechtung alles sozialen

Handelns zum Bewußtsein zu bringen und ins Gewissen zu schieben«. Das »Be-

wußtsein von der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt«, und der

»staatsbürgerlichen, der sozialen, der menschlichen Gleichwertigkeit« müsse,

so schreibt er noch in seiner Republikanischen Pflichtenlehre Mitte der zwanziger

Jahre, in der reformierten Wirtschaft als »Grundlage jeder sozialen Sittlichkeit«

anerkannt werden, es müsse dazu beitragen, »die verbitternden Wirkungen

wirtschaftlicher Ungleichheit zu mildern« und »Klassenhaß auszuschalten«.

Diese Sozialethik, die in den wirtschafts- und sozialpolitischen Grundprinzipien

der Weimarer Verfassung angelegt sei, soll »den wirtschaftlich Bevorzugten«

lehren, »Eigentum nicht als ein ursprüngliches Recht zum eigenen Nutzen zu

empfinden, sondern als ein Lehen der Allgemeinheit, ihm auf Widerruf erteilt

unter der Voraussetzung gemeinnützigen Gebrauches«.245 Das »Kapital« soll

mit seiner »Macht über Menschen« auch »Verantwortung für die Menschen« auf

245 Radbruch (2002): Republikanische Pflichtenlehre, S. 90. Radbruch bezieht sich hier auf Artikel 153 der

Weimarer Reichsverfassung: »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das

Gemeine, Beste.« Es handelt sich hierbei um eine der im zweiten Teil der Verfassung enthaltenen

»Grundpflichten«, die eine rechtsbegriffliche Neuschöpfung der Weimarer Verfassung darstellen und

einen in ihr enthaltenen »volkspädagogischen« Impetus offenbaren; vgl. Thoma (1929): Die juristische

BedeutungdergrundrechtlichenSätzederdeutschenReichsverfassung,S. 28 f.DerGedankeeinerneu-

en sozialen Verpflichtung, die aus dem Eigentum ersteht, wurde von Radbruch allerdings bereits in
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sich nehmen, der »Wirtschaftsführer« der Gegenwart solle, »wie der aufgeklärte

Herrscher der erste Diener des Staates, nur der erste Diener seines Betriebes«

sein. Hier seien »Ansätze einer Ethik des Wirtschaftsdienstes am Ganzen, der

Werkgemeinschaft und Arbeitsfreude«246, d.h. Ansätze zur Verwirklichung der

Wertkonfiguration der Werkwerte zu finden, mit denen er den Sozialismus

assoziierte.

Dieser »ethisierte« Kapitalismus ist unverkennbar der Ausdruck des durch

axiologische Grundlegung flexibilisierten Sozialismusverständnisses; er ist eine

Synthese zwischen dem ökonomischen System, das von der Revolution intakt

gelassen wurde, und den sozialistischen Leitwerten. Eine solche Vorstellung von

der »Zähmbarkeit« des Kapitalismus, die im ersten Jahr derWeltwirtschaftskrise

vorgebracht wird, ist das – wie die Geschichte zeigen sollte – übermäßig opti-

mistische Komplement zur hellsichtigen Mahnung, den Staat nicht aus einer

kategorischen Oppositionshaltung aus den Händen zu geben.

In Österreich hingegen machte die SDAP auf Druck Otto Bauers den ver-

hängnisvollen Fehler, sich nach der Wahlniederlage von 1920 in eine bis zum

Ende der Ersten Republik währende Haltung der Fundamentalopposition zu

begeben, im Vertrauen auf eine zuverlässige Erkenntnis der ökonomisch-histo-

rischen Entwicklungstendenzen, die nicht nur den Erhalt der durch Krieg und

Revolution gewonnenen ökonomischenMachtstellung, sondern ihre Ausweitung

bringen würden.247 Radbruchs Distanz zu derartigen Prognosen und seine ge-

nerelle theoretische Distanz zum historischen Materialismus bedingen, dass er

die Nutzung der gegebenen Möglichkeiten zur Machtausübung und damit zum

Wirken im Sinne des sozialistischen Gesellschaftsideals als Gebot versteht. Die

»Richtung einer Staatspartei«, wie es die Sozialdemokratie geworden sei, müsse

»auf die Teilnahme am Staat, auf die Mitbeherrschung des Staates, nicht auf die

Machtbeschränkung des Staates, sondern auf die Teilnahme an derMacht dieses

Staates«248 gehen. Er lehnt zwar die marxistische Theorie von der Entwicklung

des Kapitalismus hin zum Sozialismus nicht schlichtweg ab249 und sollte sogar in

der Gegenwart eine grundsätzliche Bestätigung derMarxschen Voraussage einer

Entwicklungstendenz des Kapitalismus zum Sozialismus erkennen.250 Dennoch

einemAufsatz von Anfang 1919 und damit vor der Verabschiedung der Verfassung ausgeführt; vgl. Rad-

bruch (1993): Das Recht im sozialen Volksstaat, S. 62.

246 Radbruch (2002): Republikanische Pflichtenlehre, S. 90 f. Radbruch verwendet drei Jahre später diese

Ausführungen wortidentisch in seiner Rede »Einigkeit und Recht und Freiheit« zum zehnjährigen Ver-

fassungsjubiläumwieder; vgl. Radbruch (1992): Einigkeit und Recht und Freiheit, S. 109 f.

247 Vgl. Holtmann (1986): Attentismus und innerparteiliche Polarisierung.

248 Radbruch (1992): Sozialdemokratie und Staat, S. 131.

249 Vgl. Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 12–14; Radbruch (2002): Ueberwindung des

Marxismus?

250 Vgl. Radbruch (1992): 50 Jahre Kampf und Sieg der Sozialdemokratischen Partei, S. 152.
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bildet die Situation der Balance der sozialen Kräfte den Bezugsrahmen seines

politischen Denkens in der Weimarer Republik und des Imperativs, im Hier und

Jetzt zu wirken, anstatt auf wachsende Chancen für einen künftigen absoluten

Sieg zu warten.

Dieser Balance sollte vom geschichtlichen Verlauf ein abruptes Ende gesetzt

werden. Die demokratische Friedensordnung, die Radbruch wie Kelsen vor Au-

gen hatte, sollte die Schwäche aufweisen, auf einem Boden aufzuruhen, den zu

reproduzieren sie nicht die Macht hatte. Bevor darauf näher eingegangen wird,

soll jedoch ein näherer Blick auf die Kultur des Parlamentarismus geworfen

werden, wie sie durch die Mithilfe der philosophischen Aufklärung der Politik in

Deutschlandmöglich werden sollte.

9.4.3 Die Grenzen der Diskussion

In Die Staatsauffassung des Marxismusmacht sich Max Adler 1922 ein Bild von der

Art und Weise, wie in der zukünftigen »einheitlich interessierten, menschlich

solidarischen Gesellschaft«251 über die Angelegenheiten des Gemeinwesens ent-

schieden würde. In der sozialistischen Gesellschaft, in der die »ganz gemeinen

Existenzsorgen weggefallen« sind und die vormals für den täglichen Kampf ums

Überleben aufgewendetenKräfte durch die neue Produktionsordnung für höher-

stufige Aktivitäten frei werden, könnten gerade aus der Verfolgung neuer, nicht

mehr auf sozialeMacht odermaterielle Güter, sondern rein auf die immateriellen

Werte desWahren, Guten und Schönen gerichtete neue Konflikte entstehen:

Ja es läßt sich denken, daß sich in Fragen der Metaphysik, der Religion, der Kunst Gegensät-

ze entfalten werden, von deren wirklich die Menschen erfassenden Intensität wir heute weder

Beispiel noch Ahnung haben. Es ist also nicht einmal so viel wahr, daß die Entwicklung aufhö-

ren muß, in Gegensätzen zu verlaufen, nur wieder nicht notwendig in Klassengegensätzen. Es

werden Meinungsgegensätze sein, welche die ganze Skala von bloßen Parteiungen innerhalb

der verschiedenen Verwaltungsorganisationen bis zu großen Parteinahmen in grundlegenden

Kulturfragen bilden werden, ohne aber daß diese Gegensätze jemals sich auf die Bedrohung

oder auch nur Schmälerung der persönlichen Existenz erstrecken würden […]. Gewiß, es ist

an sich denkbar, daß auch Weltanschauungsgegensätze mit Feuer und Schwert ausgetragen

werden können; die Religionskriege beweisen es. Aber erstens ist zu bedenken, daß es reine

Weltanschauungsgegensätze bisher in der Geschichte überhaupt nie gegeben hat, sondern daß

gerade die Religionskriege nur ideologische Formen waren, in denen gewaltige ökonomische

und politische Gegensätze ausgetragenwerden, so daß in letzter Linie aus derHeftigkeit dieser

Macht- und Existenzfragen der Kämpfenden die Wut und Unbarmherzigkeit der Kriegsfüh-

rung hervorging […]. Zweitens aber beweist gerade der Umstand, daß es schon unserem heu-

251 Adler (1964): Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 306.
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tigen offiziellen Rechts- und Sozialbewußtsein widerspricht, so viel Fanatismus auch noch in

derMasse lebendig seinmag,Verschiedenheit der Bekenntnisse, des Glaubens und derWeltan-

schauungmit Gewalt auszutragen, in welcher Richtung die Geistesentwicklung geht.252

Im Sozialismus muss, wie im Vorhergehenden erörtert wurde, eine Basis der

ethisch-kulturellen Homogenität bestehen, die Fragen der gerechten Verteilung

von Arbeit und deren Vergütung nicht mehr zumGegenstand von Klassenkämp-

fen werden lässt. Dennoch aber würde es keine konfliktfreie Gesellschaft sein.

Den Streitgrund liefert jedoch nicht mehr die Ökonomie, sondern die Kultur.

Adler teilt offenbar mit Radbruch die Auffassung, dass moderne Kulturen eine

Pluralität von Wertorientierungen in sich bergen und dass also dort, wo das Ge-

meinwesen betreffende Kulturfragen auftreten, auch entsprechende Spaltungen

bestehen. Mit dem Ende des Klassengegensatzes würde jedoch der Streit um

diese Fragen gleichsam zu sich selbst kommen, er würde nicht mehr im Modus

der »Sophistik der Interessen« (Marx) geführt werden und in Wahrheit eine

Verbrämung gegensätzlicher materieller Interessen darstellen. Die Konflikte

würden friedlich verlaufen, denn das zugrundeliegende materielle Interesse ist

es, so Adlers Vermutung, die diesen ihre Aggressivität verleiht. Der Sozialismus

würde keine in harmonischer Einigkeit verbundene Gemeinschaft sein; aber

sofern in ihr Streit entsteht, wäre er allein in der gemeinsamen Suche nach

Wahrheiten – der Metaphysik, der Religion, der Kunst, wie Adler schreibt –

als Motiv begründet und wie jeder Streit, der aufrichtig um die Klärung einer

Sachfrage willen geführt wird, von der Gefahr der Gewalt befreit.

Radbruchs Idealbild des Parlamentarismus ähnelt diesen Vorstellungen Ad-

lers vom friedlichen Streit um die leitenden Kulturzwecke – mit dem entschei-

denden Unterschied, dass bei ihm dieser bereits auf dem Boden des Kapitalis-

mus stattfinden soll. Bei Adler ist die sachlich-rationale, friedliche Auseinander-

setzung zwischen den unterschiedlichen Ziel- und Wertvorstellungen Ergebnis

einer Läuterung »von unten«, eines Verschwindens der unter der Oberfläche des

Arguments liegenden, auf materielle Vorteile und Machtgewinn abzielenden In-

teressen. Bei Radbruch steht dem eine Tendenz »von oben« gegenüber, eine von

der parlamentarischenDebatte ausgehende erzieherischeWirkung.Die in sozia-

leGegensätze gespalteneGesellschaft entwickeltweiter Ideologien,die durchden

Anspruch aufWahrheit potentiell »stärkere und aggressivere Antriebe des politi-

schenHandelns als die Interessen«253 in sich bergen,wie der sozialdemokratische

Politiker Curt Geyer 1926 schreibt. Mit der regelunterworfenen und – wie in Be-

zug auf Helmuth Plessner bereits ausführt254 – ritualisierten parlamentarischen

252 Ebd., S. 307 f.

253 Geyer (1926): Führer undMasse in der Demokratie, S. 52.

254 Siehe Punkt 4.2 dieser Studie.
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Debatte liegt jedoch eine FormderAustragungdieserGegensätze vor,die die frie-

densbedrohenden Energien in gewaltlose Bahnen zu lenken versucht. In ihr wird

die Auseinandersetzung auf den Austausch von Argumenten beschränkt, die den

Partizipierenden als einzige dem verfolgten Zweck entsprechende Mittel gelten:

nämlich der allgemeinen Anerkennung wahrer Aussagen über die Angelegenhei-

ten des Gemeinwesens.

Das Verfahren des parlamentarischen Streitgespräches ist in der Idee einer

durch es beförderten Erkenntnis dessen, was eine gerechte Einrichtung des letz-

terenwäre,begründet.Damit ist der Parlamentarismus aber eineVerfahrenswei-

se, die dieselbe Zielsetzung verfolgt wie der philosophische Dialog:

Der gesamte politische Tageskampf stellt sich ja dar als eine einzige endlose Diskussion über

dieGerechtigkeit. […] ForderungenundWiderlegungen,die zwischendemPolitiker und seinem

politischenGegnerwieFederbälleunaufhörlichhin-undwiderfliegen; die stillschweigendeVor-

aussetzung, daß, was dem einen recht ist, dem anderen billig sein müsse – das heißt aber, die

Idee der Gerechtigkeit. Ist nun die Philosophie nichts anderes als die Deutung des Lebens, die

Herausstellung seines Sinngehalts, so ist insbesondere die Rechtsphilosophie, Deutung, Sinn-

erfassung der Tagespolitik, und umgekehrt der Kampf der politischen Parteien eine großartige

rechtsphilosophische Diskussion, wennman ihn nur als solche zu deuten vermag.255

Philosophie und parlamentarische Politik zielen also auf dasselbe ab, nämlich auf

einHandeln auf derBasis vonEinsicht, zuderenErlangendie kontroverse, jedoch

sachlicheAuseinandersetzungdienensoll.DiepolitischeAufgabederPhilosophie

liegt darin, diese Identität des Inhalts – beide bestehen in einem Kampf um das

wahreGerechtigkeitsverständnis–zu einer Identität der Formender Austragung

des Streites der Auffassungen zu überführen, die politische Debatte also zuneh-

mend an die logische Strenge undwissenschaftliche Sachlichkeit der philosophi-

schen Diskussion heranzuführen. Noch im Jahr vor der sogenannten »Machter-

greifung« durch AdolfHitler und dieNSDAP sollte Radbruch die Forderung einer

solchen Kultivierung der Politik durch die Philosophie vorbringen:

Die politischenGegensätze auf die gleiche geistige Ebene zu bringen,das ist in einer Zeit, in der

dieWeltanschauungsgruppen einander nur noch im Faustkampf begegnen zuwollen scheinen,

die wichtige Sendung der sozialwissenschaftlichen Organisationen und Tagungen, welche die

politischen Gegensätze gewiß nicht von sich ausschließen, wohl aber zu der Sprache und Sitte

des wissenschaftlichen Denkens zwingen können. Dadurch erhebt sich die wissenschaftliche

und politische Aussprache aber notwendig zur philosophischen Diskussion. Und das gerade ist

die wichtigste Beziehung der Rechtsphilosophie zur Praxis: politische Kampffronten in Gegen-

sätzlichkeit und Verwandtschaft gedanklich zu klären.256

255 Radbruch (1993): Die Problematik der Rechtsidee, S. 460 f.

256 Radbruch (1993): Rechtsphilosophie und Rechtspraxis, S. 498.
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Radbruch wendet sich hier gegen »Lehren autoritär-organischer Art«, die »nach

Art einer religiösen Offenbarung für sich naturrechtliche Allgemeingültigkeit

in Anspruch« nehmen und »selbstgerecht die ›demoliberalen‹, ›liberalistischen‹

Lehren als überholten Irrtum, wo nicht als sittliche Minderwertigkeit«257 brand-

marken. Republik und Demokratie sind bedroht von dem allzu selbstherrlichen

und damit tyrannischen Wahrheitsanspruch einer aufkommenden ideologisch-

politischen Bewegung – gemeint ist hier natürlich der Nationalsozialismus.

Nun folgt aber aus Radbruchs Philosophie, dass die Frage der Gerechtigkeit,

über die Philosophen wie Politiker streiten, letztlich eine aporetische ist. Die

Rechtsphilosophie kann sie, wie in der Lehre der Rechtszwecke gezeigt wurde,

nicht anders beantworten als durch die Aufzählung der in den apriorischen

Wertgebilden gründenden Parteimeinungen. Nicht die Hoffnung Konsens kann

es also sein, die die Politik in die Bahnen der dem philosophischen Streit gleich-

sam nachempfundenen parlamentarischen Debatte führen soll. Vielmehr muss

auch die epistemologische Resignation von der Politik übernommen werden.

Die der »Sprache und Sitte des wissenschaftlichen Denkens« unterworfene »po-

litische Aussprache« wäre dann eine, die durch die kritizistische Aufklärung der

»relative[n], aber auch nur relative[n], Berechtigung jeder der verschiedenen

Auffassungen vomWert und Ziel des Rechts« und ihrer grundsätzlichen »Unwi-

derlegbarkeit, aber auch […] Unbeweisbarkeit«258 gegangen ist. Die rechtsphi-

losophische Erkenntniskritik soll vom autoritär-demokratiefeindlichen Gestus

abbringen und die aus der Unsicherheit der Erkenntnis abgeleitete Berechtigung

von parlamentarischem Streitgespräch und Kompromiss einsichtig machen.

DieseÜberlegungenRadbruchshabennichtnurdieoffensichtlicheSchwäche,

von einem zu weit gehenden Glauben an die Macht des (erkenntnis)kritischen

Selbstbewusstseins getragen zu sein: insbesondere angesichts eines politischen

Akteurs, dessen mythisch-esoterische Ideologie geradezu den Charakter ei-

nes bewussten Affronts gegen philosophisch-wissenschaftliche Rationalität

und Selbstreflexivität mit ihrer Strenge und disziplinierenden Absicht hat. Sie

haben auch eine grundsätzlichere systematische Schwäche. In seiner »relati-

vistischen« Argumentation für die Verfahren der parlamentarischenDemokratie

unterschlägt Radbruch, dass der Relativismus nicht nur selbst einen absolu-

ten Anspruch auf Wahrheit stellt, sondern dass aus ihm bestimmte praktische

Folgerungen gezogen werden, die aber nicht ohneWeiteres evident sind.

Diese politisch-ethischen Folgerungen werden dabei mit Fortschreiten der

Weimarer Republik immer umfassender. Der Relativismus ist für Radbruch

nicht weniger als ein Surrogat für den Naturrechtsgedanken, der durch die rela-

257 Ebd.

258 Ebd., Hervorhebung im Original.
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tivistische Einsicht in die historische Bedingtheit der jeweiligen Verständnisse

des Natürlichen, Vernünftigen oder Göttlichen selbst destruiert wurde.259 Zu

Beginn der Weimarer Republik wurden aus der Relativität der Rechtszwecke

und Gerechtigkeitsbegriffe lediglich die Legitimität des positiven Rechts und das

Berufsethos des Juristen als Funktionär im Dienste der geltenden Rechtsord-

nung abgeleitet. An ihrem Ende werden, angesichts ihrer Bedrohung durch den

Nationalsozialismus, die Demokratie und mit ihr das Toleranzverbot gegenüber

Intoleranz, der Liberalismus und die Grundrechte, die Gewaltenteilung und der

Rechtsstaat, schließlich sogar der Sozialismus als unbedingte Forderungen aus

demRelativismus abgeleitet.DerRelativismuswird von einemMeta-Standpunkt

im Diskurs über wertsetzende Diskurse, von einer selbstreflexiv-transzenden-

talen Wahrheit über die von den einzelnen Ideologien postulierten Wahrheiten

zum absoluten Standpunkt in einem wertsetzenden Diskurs, von einem sich als

neutral und über den weltanschaulichen Gegensätzen schwebend verstehenden

Wissen zu einem in den politischen Parteienkampf eingreifenden.

Aus der Unmöglichkeit des sicheren Wissens über den Inhalt der Gerechtig-

keit folgen demnach der Imperativ der Toleranz, der Wert der demokratischen

Diskussion und der Gleichbehandlung aller Meinungen. Meinungs-, Glaubens-

und Pressefreiheit – die Grundgüter des Liberalismus also – sind unbedingt

zu schützen. Das Prinzip der Rechtssicherheit, dessen Ableitung bereits oben

diskutiert wurde, fordert die Bindung des Staates an seine eigenen Gesetze,

also den Rechtsstaat – und dieser ist nicht möglich ohne Gewaltenteilung.

Aus der liberalen Gleichberechtigung zur Äußerung von Meinungen folgt die

Forderung, allen die gleichen materiellen Bedingungen zur Bewerbung und

demokratischen Durchsetzung zu geben: also der Sozialismus. Damit wird mit

einem Mal der Parteistandpunkt der parlamentarisch-liberaldemokratisch ori-

entierten Sozialdemokratie zum Standpunkt der kritisch aufgeklärten Vernunft

schlechthin. In einer anDescartes’Meditiationen erinnerndenWeisewird aus dem

fundamentum inconcussum der Unmöglichkeit des gesicherten Wissens über die

Gerechtigkeit die Gesamtheit des liberaldemokratischenWertsystems abgeleitet:

Ein logisches Wunder hat sich vollzogen: das Nichts hat aus sich heraus das All geboren«, wie

Radbruch 1934 imAufsatz »DerRelativismus inderRechtsphilosophie« triumphierend schreibt.

»Wir sind ausgegangen von der Unmöglichkeit, das gerechte Recht zu erkennen, undwir enden

damit, bedeutsame Erkenntnisse über das gerechte Recht in Anspruch zu nehmen. Wir haben

aus dem Relativismus selbst absolute Folgerungen abgeleitet, nämlich die überlieferten Forde-

rungen des klassischen Naturrechts.260

259 Vgl. Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 3–5.

260 Radbruch (1990): Der Relativismus in der Rechtsphilosophie, S. 21 f.
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Problematisch ist hier nicht schon der Versuch an sich, aus der Einsicht in die

Grenzen des Wissbaren ethische Grundsätze und Grundhaltungen abzuleiten;

theoretisch problematisch sind die bestimmten praktischen Folgerungen, die

Radbruch aus der theoretischen Einsicht in die Grenzen des Erkennbaren zieht

– also die keineswegs evidente Folgerung des Imperativs zur Toleranz aus der

Einsicht in die Relativität bzw. epistemische Unsicherheit der Gerechtigkeits-

verständnisse. Eine gewisse reflexive Einschränkung mit Blick auf die eigenen

politisch vertretenen Wahrheiten ist sicher begünstigend für die Einfügung

in die parlamentarisch-pluralistische Demokratie; Radbruch macht aber den

Relativismus fälschlicherweise zur hinreichenden Bedingung für die Verpflichtung

gegenüber letzterer. SeineThese ist im Prinzip nichts anderes als das Gegenstück

der Behauptung eines Rechts zur gewaltsamen Durchsetzung im Falle des gesi-

chertenWissens, die den Jakobinismus und andere revolutionär-naturrechtliche

Ideologien charakterisiert. So wie aus starken Überzeugungen nicht notwendi-

gerweise Gewaltsamkeit folgt, folgt, wie im Folgenden noch erörtert werden soll,

aus dem Relativismus nicht notwendig friedfertige Zurückhaltung.261Das Gebot

derToleranz ist eineVerhaltensweise angesichts derPluralität vonAnschauungen

und einem aus dieser folgendenWiderstand gegen die eigenen Überzeugungen,

derenWert nicht aus Relativität und Pluralität als solchen abzuleiten ist, sondern

aus dem spezifischen Gut, das durch sie hergestellt bzw. gesichert wird: nämlich

das Gut des gewaltlosen Zusammenlebens, des Friedens.

Dies ist jedoch nicht die einzige Schwäche in systematischer Hinsicht im

politischen Denken Radbruchs. Ein weiteres Problem ist, inwiefern die Einsicht

in den letztlich subjektiv-dezisionistischen Bekenntnischarakter aller ethischen

Überzeugungen, Wertbezogenheiten und damit aller Gerechtigkeitsmaßstäbe

mit der Wertschätzung der Diskussion vereinbar ist. Der Glaube an die in der

Diskussion zur Anwendung kommende »Waffe des besseren Arguments« setzt

dieVorstellung voraus,dassdasZiel derAuseinandersetzung inderÜberzeugung

des anderen von der Falschheit seines Standpunktes liegt, also den Glauben an

eineWahrheit und dieMöglichkeit der Überzeugung durch rationale Argumenta-

tion und Beweisführung. Er rechnet gleichermaßen mit der Möglichkeit der auf

Einsicht beruhenden Meinungsänderung wie mit der bei allen Teilnehmenden

bestehenden Unterordnung aller anderen Motive unter das Erkenntnisstreben.

AusdiesemRechnenmitderEinsichtigkeit der anderenundderKraft der eigenen

Argumente folgt der Verzicht auf Gewalt. Aber diesem Vertrauen widerspricht

eben die relativistische Lehre von der irreduziblen Vielfalt der Wertaxiome,

auf denen die unterschiedlichen politischen Ideologien aufbauen, sowie von

261 Vgl. Kapitel 10.1 dieses Buches.
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der Unwiderlegbarkeit ihrer Gültigkeit und ihrer Einsetzung durch subjektive

Dezision.

Es ist naheliegend,dass derGlaube andieDiskussiondurch einen solchenRe-

lativismus und Subjektivismus einen Schaden nehmen muss. Von ihm lebt aber,

wieCarl Schmitt in seinemeinflussreichenAufsatz »DiegeistesgeschichtlicheLa-

ge des heutigen Parlamentarismus« von 1926 schreibt, die parlamentarische De-

mokratie. »Alle spezifischen parlamentarischen Einrichtungen und Normen«, so

der Jurist, »erhalten erst durchDiskussion undÖffentlichkeit ihren Sinn.«262Oh-

ne diesen Glauben geht dem Parlamentarismus seine »geistige Grundlage« ver-

loren; rein »sozial-technische«263 Legitimationsversuche wie jener Hans Kelsens,

die vondenMechanismenderKonfliktbewältigungunddes Interessenausgleichs

ausgehen, ersetzen nach Schmitt diese geistige Grundlegung nicht:

Diskussion aber bedeutet einen Meinungsaustausch, der von dem Zweck beherrscht ist, den

Gegnermit rationalenArgumenten voneinerWahrheit undRichtigkeit zuüberzeugenoder sich

von der Wahrheit und Richtigkeit überzeugen zu lassen. […] Zur Diskussion gehören gemein-

same Überzeugungen als Prämissen, Bereitwilligkeit, sich überzeugen zu lassen, Unabhängig-

keit von parteimäßiger Bindung, Unbefangenheit von egoistischen Interessen. Heute werden

die meisten eine solche Uninteressiertheit kaum für möglich halten. Aber auch diese Skepsis

gehört zur Krise des Parlamentarismus.264

Schmitt sieht die Epoche der Diskussion an ihr Ende gekommen,265 wobei seine

Erklärung für diesen Prozess keine epistemologische, sondern eine soziokul-

turelle ist: Die Diskussion lasse sich nicht vom sozial und kulturell homogenen

liberalen Honoratiorenparlament auf die Massendemokratie übertragen, »die

Entwicklung der modernen Massendemokratie« macht »die argumentierende

öffentliche Diskussion zu einer leeren Formalität«, was sich wieder dadurch

manifestiert, dass »das Argument im eigentlichen Sinne, das für die Diskussion

charakteristisch ist«,266 verschwindet. Ähnlich schreibt Gerhard Leibholz im Jahr

der Hitlerschen »Machtergreifung«, die parlamentarische Demokratie sei durch

die Aushöhlung der Idee der Diskussion »glaubenslos« geworden.267 Schmitt

zieht aus dem Zerfallen eines verbindenden soziokulturellen und epistemischen

Rahmens in der Moderne die Konsequenz, dass die Demokratie sich von ihrer

Verbindung mit dem Liberalismus und seinen unglaubwürdig gewordenen Vor-

stellungen zu lösen habe. An die Stelle des Kampfes der Argumente treten in den

Verhandlungen der Parteien die zielbewusste Berechnung der Interessen und

262 Schmitt (1969): Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, S. 7.

263 Ebd.

264 Ebd., S. 9.

265 Ebd., S. 7.

266 Ebd., S. 10.

267 Leibholz (1933): Die Auflösung der liberalen Demokratie, S. 50.
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Machtchancen; in der Behandlung der Massen die »plakatmäßige Suggestion«

oder,wie Schmitt imAnschluss anWalter Lippmann schreibt, »das Symbol«.268 In

seinen Augen hat es keinen Sinn, sich im Festhalten an überholten Vorstellungen

rational-deliberativer Politik gegen diese Entwicklung zu stemmen. Der liberal-

rationalistische Glauben an die sich im Zuge der Diskussion durchsetzende

Wahrheit wird also durch eine sich der modernen Propagandamittel bedienende

Machtpragmatik und ein derMassenpartizipation angemesseneres plebiszitäres

Demokratieverständnis ersetzt, das nicht mehr das Ziel rationaler Konsensfin-

dung verfolgt, sondern die Selbstinszenierung derMasse als einheitlichwollende

im Akt der Akklamation, die die verlorene Homogenität wieder herstellen soll.269

Der Unglaube an die Diskussion und der Wechsel der politischen Form wirken

auf den Inhalt der Politik zurück: Homogenität wird anstelle von Gerechtigkeit

zum ersten Zweck der demokratischen Politik.270

Im klassischen Liberalismus steht der Pluralität der in die Diskussion einge-

brachten Meinungen das Vertrauen in die Möglichkeit eines rationalen Verfah-

rensderSonderungdesFalschenvomRichtigengegenüber.DieStreitparteien se-

hen sich in einemProzess derWahrheitsfindung.Der demokratischeMehrheits-

entscheid ist hier dadurch legitimiert, dass sich die Entscheidungsfindung mit

der Zustimmung der Mehrheit zu einem Argument am bestmöglichen Indika-

tor seinerWahrheit orientiert.Damit hat er als Voraussetzung die Einheitlichkeit

eines epistemischen Rahmens, der aber durch den Gedanken des axiologischen

Relativismus negiert wird. Während Schmitt soziokulturelle Argumente gegen

den Glauben an die Diskussion vorbringt, wird dieser von Radbruch auf episte-

mologischer Ebene ausgehöhlt. Damit muss sich auch Radbruch von Schmitt die

Frage gefallen lassen: Wenn es keine Wahrheit gibt, die im Zuge der Diskussion

gefunden werden könnte, wozu dann noch diskutieren? Wozu dann die Institu-

tion des Parlaments?

Der philosophische Relativismus droht damit zur Entwertung des den Parla-

mentarismus ideell fundierendenGedankenderDiskussion beizutragen.Da jede

Seite ja auf der Basis von Grundannahmen argumentiert, die nicht geteilt wer-

den, über derenWahrheit oder Unwahrheit aber rational nicht entschieden wer-

den kann, steht Bekenntnis gegenBekenntnis.Wechselseitige Kritikwürde einen

Grundbestand geteilter Annahmen erfordern, aus dem unterschiedliche Schlüs-

se gezogen werden bzw. die unterschiedliche Auslegungen und Anwendungen

auf die sozialen Gegebenheiten finden, die wiederum mit Blick auf ihre prakti-

schen Konsequenzen kritisch bewertet können. Dies ist allenfalls nur bei einan-

268 Schmitt (1969): Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, S. 11.

269 Ebd., S. 22.

270 Siehe dazu auch Abschnitt 4.4 dieser Studie.
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der verwandten Ideologienwie demLiberalismus und demSozialismus als Spiel-

arten der individualistischen Wertorientierung möglich.271 Geht man vom Rela-

tivismus aus,müsste die parlamentarische Diskussion an dem Punkt, an dem es

nichtmehr nur umdie Frage der Feststellung bloßer Tatsachen geht, sondern um

Entscheidungen in wertmäßiger Hinsicht, die Form der wechselseitigen Dekla-

ration vonÜberzeugungen annehmen.Wohier nochdie Formder umSachlösun-

gen ringendenDiskussion bewahrt wird, passiert dies nur unter demVorzeichen

des »AlsOb«; der auf derOberfläche der Sprechakte vollzogeneVersuch derÜber-

zeugung des Gegners hätte letztlich nur gestischen oder ritualhaften Charakter.

Das eigentlich sachliche Gespräch begänne erst dort, wo die ideologischen Posi-

tionen hintangestellt würden und die instrumentelle Logik des Quid pro quo zur

Anwendung kommt: also bei der Verhandlung, nicht in der Diskussion oder De-

batte.272

9.4.4 Verfassungskompromiss und konstitutionelle Ironie

Tatsächlich ist Radbruchs Perspektive auf die parlamentarisch-demokratische

Diskussion weniger ergebnis- als prozessorientiert. Es ist bei ihm der Wert des

Parlaments nicht im Ideal einer auf demWeg derDiskussion erreichbarenWahr-

heit begründet. Richard Thoma argumentiert in seiner Rezension der Schrift

Schmitts, dass letztere in seinem »geistesgeschichtlichen« Angriff gegen den

Parlamentarismus nur eine seiner legitimatorischen Grundlagen berücksichtigt,

die in der zeitgenössischen Diskussion längst nicht mehr alternativlos daste-

he und tendenziell historisch überholt sei.273 Eine entsprechende alternative

Begründung der Diskussion liegt bei Radbruch vor, der diese weniger als von

ihrer epistemischen als von ihrer repräsentativen Funktion her erschließt. Dem

Parlament und den in ihm versammelten Parteien kommt daher eine doppelte

Repräsentationsfunktion zu: ZumeinengebendieParteiender gesellschaftlichen

Vielheit, d.h. den unterschiedlichen sozialen Situierungen, Interessenlagen und

271 Vgl. Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 98.

272 Vgl. die KritikHabermas’ an dennormativenMängeln des Kompromisses;Habermas (1995):Theorie des

kommunikativen Handelns, S. 61. Interessant ist in diesem Zusammenhang Bernhard Groethuysens

Bemerkung, dass in einem Mehrparteiensystem eine Desublimierung der parlamentarischen Diskus-

sion insofern eintreten kann, als hier die Artikulation konkurrierender Vorstellungen des Allgemeinen

einer offenen Aussprache von Partikularinteressenweicht, dieman in Kompromissenmit anderen Par-

teien zu realisieren sucht. Die Berücksichtigung des Allgemeininteresses wird dabei aber gleichsam in

die Kompromisspraxis ausgelagert, eine Haltung der diplomatischen Um- und Rücksicht gegenüber

den Interessen der anderen ersetzt die ideologische Artikulation. Vgl. Groethuysen (1933): Dialektik der

Demokratie, S. 29.

273Thoma (1924): Zur Ideologie des Parlamentarismus und der Diktatur, S. 214.
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Wertvorstellungen sowie den Konflikten und Machtverhältnissen zwischen die-

sen, Ausdruck. Wie in seiner Parteilehre ausgeführt wird, sind Parteiideologien

Produkte der Wechselwirkung zwischen sozioökonomischen und ethisch-kultu-

rellen Faktoren, aus denen spezifische Interpretationen des Allgemeinen – des

Gemeinwohls,derGerechtigkeit–hervorgehen.Parteiideologien sind eine Form,

in der unter der Bedingung der sich in der bürgerlichenGesellschaft ereignenden

Vereinzelung der Subjekte, die aus den traditionellen Solidargemeinschaftenwie

den Zünften entlassen werden, Vergemeinschaftung durch geteilte Interessen

und Werte hergestellt wird, wobei die Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft

bedingt, dass diese Vergemeinschaftungen im Fluss sind, sich wieder auflösen

können und neu geschaffen werdenmüssen. »Die Demokratie«, so Radbruch,

zerlegt die Gesellschaft in ihre letzten Atome, damit diese umso ungehemmter nach ihrem ei-

genen soziologischen Gesetz sich miteinander verbinden oder voneinander lösen können und

der Parlamentarismus ist fähig, jeder Verbindung und jeder Lösung sofort in seiner Sprache

Ausdruck zu gewähren.274

Zum anderen beschränkt sich die Repräsentation nicht lediglich auf Gruppen,

die ideologisch-politisch auf das Ganze ausgreifen, sondern betrifft auch das

Ganze, insofern das parlamentarische System die um die Macht kämpfenden

Gruppen umfasst und sich unterordnet. Diese Ganzheit ist jene des »Volks«.275

Dieser Begriff wird weder im Sinne Hans Kelsens als ein bloßer »juristischer

Tatbestand«, nämlich als »Einheit der das Verhalten der normunterworfenen

Menschen regelnden staatlichen Rechtsordnung«276, noch als eine präjuristi-

sche und präpolitische, über soziale Gegensätze und ideologische Spaltungen

hinwegreichende, ethnokulturell oder anderweitig begründete substantielle

Einheit verstanden, wie es der ältere Nationalismus und die neuere »völkische«

Ideologie tun. ImGegenteil wendet sich Radbruch scharf gegen den landläufigen

Ruf nach »Volksgemeinschaft« und die elaborierteren völkischen Denkmotive

konservativer Staatsrechtler wie Rudolf Smend und Carl Schmitt, die in seinen

Augen unter dem Etikett der »Integration« und »Repräsentation« »›organische‹

Staatsmystik«277 in dieWissenschaft einzuführen suchen.

Vielmehr ist der Begriff des Volkes von seinem Bezug zum Parlament als

Repräsentationsinstanz und Ort des Streites her zu verstehen. Der Begriff des

Volkes bezeichnet bei Radbruch über seine juristische bzw. konstitutionelle, ver-

fassungsbezogene, aber auch seine kulturelle und ethnische Konzeptualisierung

274 Radbruch (1992): Volk im Staat, S. 30.

275 Ebd., S. 26. Zum Volksbegriff Radbruchs vgl. Klein (2007): Demokratisches Denken bei Gustav Rad-

bruch, S. 212–215.

276 Kelsen (1929): VomWesen undWert der Demokratie, S. 15.

277 Radbruch (1992): Parteienstaat und Volksgemeinschaft, S. 94 f.
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hinausgehend eine genuin politische Vergemeinschaftung. Er bezeichnet den

Willen der Einzelnen, trotz der bestehenden Differenzen in einer friedlichen

Form zusammenzuleben, und steht also für jenen Leitwert, den Radbruch in

seinen Ableitungen des juristischen Ethos und der Legitimitätsgründe liberal-

demokratischer Institutionen aus dem rechtsphilosophischen Relativismus vor-

ausgesetzt hat, ohne ihn offenzulegen und theoretisch zu fundieren. Das Volk

steht für den Gedanken einer agonalen Vergemeinschaftung, wie im Anschluss an

Chantal Mouffe formuliert werden kann, einer sich im und durch den Streit

herstellenden und erhaltenden Einigkeit, die durch die parlamentarische Politik

verkörpert werden soll:

Gewißmuß Zwietracht in der Gesellschaft sein,wieWiderspruch in der Einzelseele: als die Un-

ruhe, die das Uhrwerk in Gang hält. Aber wie der Mensch in seinem Widerspruche doch eben

ein Mensch ist, so muß in aller Zwietracht ein Volk doch ein Volk bleiben, ein Volk über aller

Zwietracht. Sind wir noch über aller Zwietracht ein Volk? Mir will unser Parteienstreit erschei-

nen wie ein Bruderzwist. Bruderzwiste sind gewiß nicht weniger erbittert, als Streitigkeiten

mit Fremden, nein, sie sind viel erbitterter:manweiß den andern an der verwundbarsten Stelle

zu treffen, weil man ihn so genau kennt und versteht. Aber weil man ihn kennt, versteht und

letzten Endes doch liebt, wird man gegen jeden Fremden sich dochmit ihm eins fühlen.278

Das Parlament, das Radbruch auch als eine Art »Bühne«279 der gesellschaftlichen

Konflikte betrachtet, verkörpert die Wertorientierung am Frieden als Grund-

prinzip des staatsbürgerlichen Ethos. Das parlamentarische Streitgespräch

hat in diesem Zusammenhang weniger eine epistemische Funktion denn eine

Darstellungsfunktion. Das Diskutieren ist damit zwar eine kommunikative

Form, die ihre ursprüngliche Zweckbestimmung weitgehend verloren hat; sie

ist deshalb jedoch keine hohle Form. Die leidenschaftlich geführte, aber ge-

waltlose Auseinandersetzung im Parlament verdeutlicht die Grenzen, die dem

Politischen als Teil des gesellschaftlichen Lebens gesetzt werden sollen. Ihre

Wahrung ist der Ausdruck desWillens zurWahrung einer bestimmten Form des

Zusammenlebens.

Die Eskalation des Konflikts beginnt nun nicht erst mit dem Einsatz von

Gewalt gegen den Gegner, sondern mit dem Rechtsbruch. Aus diesem Grund

hängt der Staatsvolksgedanke untrennbar mit der unbedingten Verpflichtung

gegenüber der Verfassung als Rechtsrahmen zusammen, innerhalb dessen die

politische Auseinandersetzung geführt wird. Die Einheit des Volkes konstituiert

sich durch das »patriotische« Bekenntnis zur Verfassung: »In der Verfassung fei-

ern wir das unsichtbare Vaterland« schreibt Radbruch in seiner Republikanischen

Pflichtenlehre von 1926. Dieses »Vaterland« sei aber »nicht das Blatt Papier, auf

278 Radbruch (2002): Republikanische Pflichtenlehre, S. 93 f., Hervorhebungen im Original.

279 Radbruch (1919): Einleitung in die Rechtswissenschaft, S. 47.
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dem die Verfassung geschrieben steht«, sondern »erst das Leben, das diese pa-

pierene Verfassung zu wecken vermochte. Denn eine Verfassung lebt nur dann,

wenn sie nicht nur Befehl an alle ist, sondern Geist in allen.«280

Die Verfassung wird verinnerlicht als eine bestimmte politische Lebensform,

deren »Selbstverständlichkeiten«281 und Regeln sie vorschreibt. Zwei Jahre nach

der Veröffentlichung von Radbruchs Republikanischer Pflichtenlehre sollte der

Staatsrechtler Rudolf Smend ähnlich argumentieren, dass die Verfassung als

Gefüge von Rechtsnormen nicht abgekoppelt von dem politischen Lebenspro-

zess betrachtet werden darf, den sie verfahrensmäßigen Regularien unterwirft

und dem durch die Grundgesetze inhaltliche Vorgaben gemacht werden.282 »Als

positives Recht ist die Verfassung nicht nur Norm, sondern auch Wirklichkeit;

als Verfassung ist sie integrierendeWirklichkeit«, schreibt Smend. »Diese Wirk-

lichkeit wird nicht durch die Verfassung als das ›ruhende, beharrende Moment

im staatlichen Leben‹, sondern durch das sich immerfort erneuernde Verfas-

sungsleben immer neu hergestellt.«283 Für jede beliebige Versammlung gilt, dass

»formaljuristisches, statisches Denken« lediglich isoliert den Akt betrachten

würde, durch den sich diese durch Statuten und einen Vorstand eine Organi-

sationsform gibt, wohingegen dieser Akt über die rein »technische Bedeutung«

hinausgehend

den wichtigeren tatsächlichen Sinn hat, […] daß damit der Übergang aus dem bisherigen Für-

sichsein der Einzelnen zur Sozialität des Versammeltseins vollzogen wird. Dieser Übergang

wird von allen versammelten ausnahmslos als ein reelles Erlebnis empfunden, als ein durch alle

hindurchgehender einheitlicher Vorgang, als die Integrierung zu der Gruppe, die zu bilden und

als die zu verhandeln der Sinn des Zusammenkommens war.284

Staatliche Integration, der Zentralbegriff des Verfassungstheorie Smends, be-

steht eben darin, dass der Akt der Versammlung stets von Neuem geleistet wird.

Eben dies soll das Parlament nach Radbruch mit seinen periodischen Sitzungen

und seinen ritualisierten Auseinandersetzungen leisten. Die Integrationsfunkti-

on übt das Parlament nicht nur durch die für die Ausübung vonRegierungsmacht

notwendigen Kompromisse aus, die sich zu einem gesellschaftlich-politischen

Ausgleich weiterentwickeln sollen, sondern als Repräsentationsorgan, das durch

die befriedete Form, in der es die Konflikte der Interessen und Werte ausficht,

280 Radbruch (2002): Republikanische Pflichtenlehre, S. 85.

281 Radbruch (2002): Der Geist der deutschen Reichsverfassung, S. 94.

282 Smendwendet theoretischeGrundlagenan,die er der SozialphilosophieTheodorLitts entnommenhat-

te; Litt (1919): Individuum und Gemeinschaft. Eine Analyse der systematischen Zusammenhänge zwi-

schen Litts Philosophie der Gemeinschaft und Smends Staatsdenken kann hier nicht geleistet werden.

283 Smend (1928): Verfassung und Verfassungsrecht, S. 80 f. Smend zitiert aus Montesquieus Esprit des lois,

Buch III, 1.

284 Ebd., S. 81.
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Vorbildwirkung gegenüber der Gesellschaft entfaltet und eine verbindende Ver-

pflichtung zur Wahrung des Friedens verkörpert. Gegensatz und Einheit durch-

dringen sich, denn in der gehegten Form der konflikthaften Auseinandersetzung

wird der einendeWille bekräftigt, in einer bestimmtenWeise zusammenzuleben

–einer, in der derGegner alsWiderstand zur Verwirklichung der eigenenZwecke

und Ideale hingenommen wird, in der die Sorge um den inneren Frieden das

Drängen nach unbedingter Zweckrealisierung überwiegt, in der also dem Frie-

den gegenüber dem materiellen Rechtszweck als weiterreichendem politischen

Strebensziel der Status eines unbedingten Guts gegenüber einem bedingten

zukommt.

Der »dauerhaft empfundene Bestand von Werten und Wahrheiten«285, ohne

den staatliche Integration nach Smend nicht möglich ist, würde sich also im

durch das parlamentarische Verfahren und Ritual laufend bekräftigten Wert

des Friedens konzentrieren. Durch die gewaltlose, geregelte Konfliktaustragung

würden die Parteien und das Parlament zur Verkörperung und zum »wichtigs-

te[n] Organ des demokratischen Verfassungslebens«286, in das die Einzelnen

durch ihr Bekenntnis zu einer der Parteien eingebunden sind – ein Bekenntnis,

das Radbruch für eine staatsbürgerliche Pflicht hält, wobei er an das Athen unter

Solon erinnert, in dem es als verächtlich angesehen wurde, sich im Bürgerkrieg

nicht einer der Parteien anzuschließen.287 Radbruch erkennt dabei zwar den

Wert anderweitiger Integrationsmechanismen, etwa die Massenveranstaltun-

gen wie die Verfassungsfeiern oder das einende Symbol der Fahne, die eine

»Selbstdarstellung und Bewusstwerdung des Volkes«288 ermöglichen würden;

der Integrationsmechanismus des Parlamentarismus unterscheidet sich von

letzteren, die ebenso in nichtdemokratischen Systemen zur Anwendung kom-

men können, aber dadurch, dass hier die Integration nicht im Modus eines

punktuellen »politischen Gemeinschaftserlebens«289 stattfindet, in dem die par-

tikularen Einzelnen in der Gesamtheit unter- bzw. aufgehen, sondern durch das

Aushalten und Hinnehmen der inneren Spaltung als Normalität des sozialen

Zusammenlebens.

»VolksgemeinschaftwieBegeisterungszustand ist keinDauerzustand«,soder

PhilosophundPolitiker 1928,denn»mankanneineVerfassungnicht darauf grün-

den.DasVolk,vondemdieStaatsgewalt ausgeht,entfaltet sich indemvielfältigen

Reichtum kämpfender Gruppen, Klassen und Parteien.«290 Für diese »Einheit im

285 Smend (1968): Die politische Gewalt im Verfassungsstaat, S. 87.

286 Radbruch (2002): Republikanische Pflichtenlehre, S. 92.

287 Vgl. ebd.

288 Radbruch (2002): Rede bei der Verfassungsfeier der Reichsregierung, S. 119.

289 Smend (1928): Verfassung und Verfassungsrecht, S. 14.

290 Radbruch (2002): Rede bei der Verfassungsfeier der Reichsregierung, S. 120.
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Widerstreit«291 hat das Parlament die zentrale Funktion, eine hegende und zu-

gleich kathartische Wirkung auf den Kampf auszuüben. Dies wurde gerade von

einem Konservativen wie Rudolf Smend klar erkannt, der in seiner Schrift über

Verfassung undVerfassungsrecht ausführt, derMehrheitsentscheid,wie er imParla-

ment praktiziert wird, hätte den Charakter der

Formalisierung des Kampfs und der nicht formalisierten, zumguten Teile geradezu physischen

Überwindung derMinderheit innerhalb einer Gruppe, die durch gemeinsamenWertbesitz und

insbesondere für diesen Kampf durch Kampfregeln zusammengehaltenwird und die in diesem

Kampf die Lösung von Spannungen und gesteigerte Einheit zu gewinnen sucht.292

Der Kampf wird zwar von den Kontrahentenmit der Absicht geführt, die jeweili-

ge Zwecksetzung gegen denWiderstand des Gegners durchzusetzen, und er gibt

den bestehenden Konflikten einen Raum der Artikulation und Austragung; aber

der Konflikt ist zugleich jedesMal auch Anlass, durch die Bestätigung der Regeln

unddamitderdiesenzugrundeliegendenWertsetzungdieVerbindungzubekräf-

tigen und zu erneuern.

Der Volksbegriff ist dabei nicht in einem anderen, gleichsam tieferliegenden

Gemeinschaftsbegriff wie jenem der Nation begründet. Radbruchs Staatsvolk

ist ein genuin republikanisches Gegenmodell zu Konzepten, die einen höhe-

ren Intensitätsgrad der solidarischen Verbindung versprechen, wie dem seit

der Novemberrevolution eine Hochkonjunktur erlebenden Begriff der »Volks-

gemeinschaft«293. Auch wenn in seinem Sozialismusverständnis der Gedanke

der Vergesellschaftung durch solidarisches Zusammenwirken in der »Kulturar-

beit«294 eine zentrale Rolle spielt, verweist er den Begriff der Volksgemeinschaft

in die transpolitische Sphäre der »Kulturnation«295, während das »Staatsvolk«

ausschließlich als »Inbegriff kämpfender Parteien, umschlossen von demselben

politischen Lebensraum«296 verstanden wird.

In diesen Erörterungen kippt der Philosoph jedoch zuweilen selbst in einen

tendenziell dunklen,mystifizierenden Tonfall, der nicht weit weg ist von den Be-

schwörungen der organischenGemeinschaftlichkeit, die er kritisiert.Die »Volks-

einheit« ruhe »tiefer als in dem Gemeinschaftsbewußtsein der einzelnen Volks-

genossen«, sie kann also, ummitHegel zu sprechen, an sich amWirken sein, ohne

den Subjekten für sich bewusst zu sein. Das Staatsvolk sei »Kampf dem Bewußt-

seinnach,Einheit nur in seiner unterbewußtenTatsächlichkeit«,die sich letztlich

291 Radbruch (2002): Rede am 11. August 1926, S. 136.

292 Smend (1928): Verfassung und Verfassungsrecht, S. 35.

293 Radbruch (1992): Parteienstaat und Volksgemeinschaft, S. 98.

294 Radbruch (1922): Kulturlehre des Sozialismus, S. 33.

295 Radbruch (1992): Parteienstaat und Volksgemeinschaft, S. 98.

296 Ebd., S. 99.
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erst demgeschichtlichenBetrachter erschließt,währendder imKampf sich betä-

tigendeMensch der Gegenwart sie nicht in den Blick bekommt. Radbruch landet

schließlich beimBegriff der Schicksalsgemeinschaft: »Volk sein heißt Verfangen-

heit in einem gemeinsamen Volksschicksal,magman sich nun dieser Verfangen-

heit bewusst sein oder nicht.«297

Es lässt sich jedoch ein rationaler Kern aus solchen Ausführungen heraus-

schälen. Exemplarisch für das Verständnis der Verfassung als Ergebnis eines

schicksalhaften Prozesses sollen zwei Zeitgenossen Radbruchs zitiert werden.

Hans Kelsen, der Autor der österreichischenVerfassung, schreibt 1932 angesichts

bereits massiver Bedrohung der Demokratie rückblickend:

Wennsich indenschwerstenTagendesgroßenKriegesdieGedanken,umdie furchtbareGegen-

wart zu ertragen, der Zukunft zuwendeten, wennman sich die politische Zukunft als eine bes-

sere vorzustellen versuchte, dann konnteman sie nicht anders denken denn als Verwirklichung

der Demokratie. Und als der große Krieg sein trauriges Ende fand, da war die überwiegende

Mehrheit des deutschen Volkes dahin einig, daß die Form seines politischen Lebens keine an-

dere sein könne, als die demokratische Republik. Das Denkmal dieser Überzeugung ist die Ver-

fassung vonWeimar.298

Beim deutschen Verfassungsautor Hugo Preuß wird bereits in der ersten Stunde

der Weimarer Republik das Narrativ der Verfassung als Frucht des Weltkrieges

und der Niederlage vertreten: »Die Verfassung vonWeimar ist nicht im Sonnen-

glanz des Glückes geboren, sondern im tiefsten Schatten der nationalen Nieder-

lage, des nationalen Unglücks«,299 schreibt er 1919. Bei Preuß ist das im Zusam-

menhang von Arnold Metzger ausgeführte Motiv der »Enttäuschung« als positi-

ver, eine Errungenschaft in sich bergender Moment, als kollektiver Einsichtsge-

winn und Wandel der Wertorientierung mit Blick auf die Abwendung vom Ob-

rigkeitsstaat und der Entscheidung für eine parlamentarisch-demokratische Re-

publik wiederzufinden. Der Wert der demokratischen Verfassung, die nur unter

derBedingungderZähmungderGegensätze einzurichtenwar,wardemnachnie-

mals evidenter als unmittelbar im Moment des Zusammenbruchs der wilhelmi-

nischen Staats- und Wertordnung. Die »mit allen Mitteln« arbeitende »Volkser-

ziehung« des wilhelminischen Reiches hätte den Glauben verfestigt,

daß die Führung der politischen Angelegenheiten am besten aufgehoben sei in den Händen

monarchischer Obrigkeit, ihres Heeres und Beamtentums. […] Da brachte der Weltkrieg und

seine Katastrophe die fürchterliche Probe auf das Exempel und zerstörte grausam den Wahn,

unterdessenBannedasdeutscheVolkbisher gestandenhatte.AnderVerkümmerungdespoliti-

schen Geistes ging das kaiserliche Deutschland zugrunde; die militärische Niederlage war nur

297 Ebd., S. 98.

298 Kelsen (2006): Verteidigung der Demokratie, S. 229.

299 Preuß (2008): Das Verfassungswerk vonWeimar, S. 87.
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die Besiegelung des politischen Bankrotts. […] Die ungeheure Wucht, mit der jetzt diese Er-

kenntnis über das deutsche Volk hereinbrach, erklärt den widerstandslosen Zusammenbruch

der Monarchie im Reich und in allen Einzelstaaten, obgleich vorher keine große Partei auf die-

sen Sturz hingearbeitet hatte.Mit demInstinkt des Selbsterhaltungstriebes erfaßte in jenen furchtbaren

Tagen das deutscheVolk dieWahrheit, daßdie einzigeMöglichkeit seinerRettung imNeubau seines Staats-

wesens auf völlig gewandelten Grundlagen bestand.300

Man kann den »politischen Lebensraum« der Republik als einen verstehen,

der Hervorbringung und Resultat der Katastrophen und Kämpfe ist, die das

Staatsvolk durchlaufen hat, und dessen Bedeutung als Hegungsordnung sich

erst demjenigen erschließt, der den Blick auf die geschichtlichen Ereignisse

wirft, aus denen er hervorgegangen ist. Das Schicksal wäre dann ein Erfah-

rungsprozess, in dessen Laufe die unterschiedlichen politischen und ethischen

Anschauungen in der Einschätzung des Werts der Verfassung zunehmend kon-

vergieren.Das Schicksal als kollektive historische Erfahrung stellt die Sammlung

der heterogenen Vielheit, ihre »Homogenität«301 in ethischer Hinsicht her, deren

konstitutiver Charakter für die Existenz als Staatsvolk in den zwanziger Jahren

neben Smend insbesondere von Carl Schmitt und Hermann Heller vertreten

wurde.

DieRede vomSchicksal, angewendet auf den verfassungsgebendenAkt, ist im

Grunde gegenläufig zum Begriff der Souveränität des Volkes. Er deutet an, dass

der politische Lebensraum nicht das Produkt einer zielgerichteten Herstellung

durch eine odermehrere, sich siegreich durchsetzende politische Kräfte ist, son-

dern Ergebnis eines Prozesses, über den niemand die Kontrolle innehatte: Pro-

dukt des verlorenenWeltkriegs302 und des zusammengebrochenen Vertrauens in

den Obrigkeitsstaat, entstanden aus der anschließenden Notwendigkeit, einen

Bürgerkrieg abzuwenden, verteidigt gegen eine Reihe vonAngriffen: ein Prozess,

in dem die sozialen und politischen Gegensätze mit den Rücksichten und Anfor-

derungen des Zusammenlebens vereint wurden. Die Rede von der Schicksalsge-

meinschaft ist das Gegenteil des heroischen Narrativs der revolutionären Grün-

dung.

300 Preuß (2008): Deutschlands Staatsumwälzung, S. 102, Hervorhebung im Original.

301 Vgl. Schmitt (1930): Staatsethik und pluralistischer Staat; Heller (1992): Politische Demokratie und so-

ziale Homogenität.

302 Nadine Rossol führt aus, dass der Rückbezug auf denWeltkrieg, dessen großer positiver Ertrag die Re-

publik darstellt, einwichtigenBestandteil der republikanischenGründungserzählung vonWeimarwar.

Vgl. Rossol (2008): Weltkrieg und Verfassung als Gründungserzählungen der Republik. Entsprechende

heißt es in Radbruchs Rede zumzehnten Jahrestag der Revolution: »Das Volksheer–undVolksheerwar

damals, kämpfend oder leidend, das ganze deutsche Volk, Frauen undMänner – das Volksheer beding-

te den deutschen Volksstaat.Wir können der Verfassung des erneuerten Deutschland nicht gedenken,

aller Kämpfer und Dulder, aller Dulder und Dulderinnen, der Lebenden und der Toten […].« Radbruch

(2002): Rede bei der Verfassungsfeier der Reichsregierung, S. 120.
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Die Verfassung ist damit für viele zunächst nur Produkt eines Notzustandes

nach einem verlorenen Krieg, in dem der Unwert schlechthin, der zerstörerische

Bürgerkrieg, abgewendet werden sollte, und sie ist damit nur insofern ein bejah-

tes Gut, als es eben besser ist als das absolut Schlechte. Das ändert sich durch

die Kämpfe, die zu ihrer Wahrung ausgefochten werden. Das Schicksal ist also

nicht bloß ein Ereignis, das über einen hereingebrochen ist und dem man pas-

siv gegenübersteht, sondern eines, dasman annimmt als Ausgangspunkt und Be-

dingung seines Agierens.303Die Verfassungwird zumGegenstand des gemeinsa-

men Einsatzes und der verbindenden Loyalitäten. Dabei ist es insbesondere der

Feind der Verfassung, also der Störer des Friedens, der sie zumMedium der Ver-

gemeinschaftung werden lässt. Der Schmittsche Mechanismus der vergemein-

schaftenden Freund-Feind-Relation schleicht sich ein, wenn Radbruch schreibt:

»Eine Verfassung ist wie ein Schild, der seinem Träger um so lieber wird, je mehr

SchrammenundNarben vergangener Kämpfe er zeigt«, undwie eine »Fahne, um

die um somehr Ehre undHeiligkeit ist, je mehr sie von Schwerthieben zerschlis-

senund vonKugeln durchbohrt ist«304–wobei der Philosophdie politischenMor-

de u.a. anWalther Rathenaumeint, in seiner »Rede bei der Verfassungsfeier der

Reichsregierung« von 1926 wie auch anderswo allerdings die Gewalt verschweigt,

durch die sich die parlamentarische Republik in ihrer Geburtsstunde gegen ih-

re Gegner durchgesetzt hat. Das gegenseitige Vertrauen in die Treue zur Verfas-

sung hat für die Befriedung der inneren Konflikte dabei natürlich die größte Be-

deutung. Vom Staatsbürger sei zu verlangen, dass er sich zu diesem Resultat der

kollektivenKonflikt- und Leidensgeschichte bekenne, also »daß er Vernunftrepu-

blikaner sei, […] daß er die heutige Reichsverfassung als eine unerschütterliche

Notwendigkeit absehbarer Zukunft hält, auch für denjenigen, für den die Verfas-

sung nicht das Letzte, Endgültige und nicht das Beste ist«.305

303ThomasMannhatdieser »vernunftrepublikanischen«Haltung in seinerRede»VondeutscherRepublik«,

in der er sich als erklärter Konservativer 1922 zur Weimarer Demokratie bekannte, elegant Ausdruck

gegeben: »Die Republik, dieDemokratie sind heute solche inneren Tatsachen, sind es für uns alle, jeden

einzelnen, und sie leugnen heißt lügen. Mächte, geweiht von Historie, […] thronten über uns bis vor

kurzem, und sie waren der Staat, in ihrer Hand lag er, er war ihre Sache […]. Jene Mächte sind nicht

mehr.Das Schicksal hat sie–wirwollen nicht triumphierend rufen: ›hinweggefegt‹,wir wollen sachlich

aussprechen: es hat sie beseitigt, sie sind nicht mehr über uns, werden es, nach allem, was geschehen,

auch nie wieder sein, und der Staat, ob wir wollten oder nicht, – er ist uns zugefallen. In unsere Hände

ist er gelegt, in jedes einzelnen; er ist unsere Sache geworden, die wir gut zu machen haben, und das

eben ist die Republik, – etwas anderes ist die nicht. Die Republik ist ein Schicksal, und zwar eines, zu

dem ›amor fati‹ das einzig richtige Verhalten ist.« Mann (1968): Von deutscher Republik, S. 107.

304 Radbruch (2002): Rede bei der Verfassungsfeier der Reichsregierung, S. 125 f.

305 Radbruch (2002): DerGeist der deutschenReichsverfassung,S. 96 f.Vgl. auchHildebrand (2011): Gustav

Radbruch als Verteidiger derWeimarer Reichsverfassung.
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In ihrer gehegten und regelunterworfenen Form verliert die »ungesellige Ge-

selligkeit« ihr destruktives Moment und behält nur ihre positiven, die Tugenden

der Subjekte fördernden Qualitäten, von denen Kant bereits gesprochen hatte.

Radbruch schreibt:

Rüstige Geister haben noch immer in dem Kampfe der Meinungen und in dem Widerspruch

der Ideen eine Kräftigung ihrer eigenen Kraft geliebt. Ihnen ist Bild der Philosophie und des

Lebens, und so auch des Staates und des Staatsvolkes, der gotische Dom, in dem die Massen

einander tragen, indem sie einander widerstreben.306

Der Gegensatz soll abgeschwächt, jedoch nicht zur Gänze neutralisiert werden,

seine Einebnung erscheint nicht als erstrebenswert. Er soll in eine Formgebracht

werden, in der er – in Form des parlamentarischen Wettkampfes der Ideen, des

Wechselspiels von regierenden Parteien und kontrollierender Opposition, durch

die repräsentative und gehegte Austragung gesellschaftlicher Konflikte – für die

soziale Gesamtheit lebensdienlich wird.

Die »Einheit des Volkes im Kampf der Parteien« ist »das Werk der Ver-

fassung«, schreibt Radbruch. Deren Geist lasse sich auf zwei grundlegende

Prinzipien zurückführen, die sich gegenseitig in Balance halten müssen, damit

zugleich dem Konflikt Grenzen gesetzt werden und der Streit auf Dauer gestellt

wird: nämlich die »demokratische Formel ›Mehrheit entscheidet‹« und als ihr Ge-

gengewicht der »liberale Satz ›Achtung Andersdenkender‹«.307Blicktman auf die

Weimarer Reichsverfassung, so ist festzustellen, dass das Wechselverhältnis von

Einheit und Spaltung sich weit über dieses liberaldemokratische Prinzipienpaar

hinausgehendmanifestiert.WennMarx davon spricht, dass die Verfassung eines

Volkes ihr »politisches Credo« darstellt, so muss man in Bezug auf die am 31.

Juli 1919 beschlossene Konstitution des Deutschen Reiches feststellen, dass aus

den ihrem Grundrechtsteil angehörenden Bestimmungen vor allem das Credo

herauszulesen ist, sich trotz der inneren Gegensätze unter dem Dach einer poli-

tischen Ordnung zusammenfinden zuwollen, also das Credo des Kompromisses der

Interessen und Wertvorstellungen.308 Der umfassende Grundrechtsteil, der we-

gen seiner »Heterogenität, Inkohärenz und Pleonexie« als ein »interfraktionelles

Parteiprogramm«309 bezeichnet wurde, ist unter anderem Produkt des Klassen-

kompromisses der deutschen Revolution310 und damit in seinenwirtschafts- und

306 Radbruch (1992): Parteienstaat und Volksgemeinschaft, S. 99.

307 Ebd.

308 Vgl. Steinbach (1983): Sozialdemokratie und Verfassungsverständnis, S. 47 f.; Koutnatzis (2010):

Kompromisshafte Verfassungsnormen, S. 141–167.

309 Schmitt (2003): Grundrechte und Grundpflichten, S. 196.

310 Der revolutionäre Charakter der Novemberrevolution wurde aufgrund der Weigerung der vorherr-

schenden politischen Kraft, Autorität und ihr Programm gewaltsam durchzusetzen, bereits früh be-
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sozialpolitisch relevanten Teilen gekennzeichnet durch die Spannung zwischen

liberalen Prinzipien, die den deutschen Staat auf den Boden der bürgerlichen

Eigentumsordnung stellen, und auf die Sozialdemokratie zurückgehenden

sozialstaatlichen und wirtschaftsdemokratischen Elementen. Wenn der Grund-

rechtsteil der Verfassung, wie Rudolf Smend argumentiert, die »Sinngehalte«311

enthalten soll, die die staatliche Gemeinschaft konstituieren, und Carl Schmitt

wiederum die Verfassung als Ausdruck einer politisch-existentiellen »Entschei-

dung«312 versteht, so ist dem zu antworten, dass der Wille, den die Verfassung

bekundet, gerade der ist, vomgewaltsamenZur-Entscheidung-Bringen der Kon-

kurrenz der Ordnungsentwürfe und Werte abzulassen zugunsten eines modus

vivendi, der die Selbstbeschränkung aller Parteien erfordert.

Aufgrund der Schwierigkeit, auf dem Wege des Kompromisses – und nicht

eines autoritär-revolutionären Aktes, zu dem keine der Parteien die Macht hatte

– zu einem verbindendenWertekatalog in Form von Grundrechten zu gelangen,

hatte der Verfassungsautor Hugo Preuß zuerst »empfohlen, von Grundrechten

überhaupt abzusehen« und sich auf Fragen der Staatsarchitektur zu beschrän-

ken. »Für dasMehr oderWeniger von Kompromissen«, so Preuß, »ist die gesetz-

liche Einzelregelung ein günstigerer Boden als die Aufstellung von Grundrech-

ten, bei denen wegen ihrer abstrakten Allgemeinheit allzu leicht die Gegensätze

der Doktrinen mit eigensinniger Härte aufeinander stoßen.«313 Das Resultat des

Entschlusses, sich doch auf einenGrundrechtskatalog zu einigen, ist eine hetero-

gene Vielfalt von Bestimmungen, die alles andere als einhellig als eine kohären-

te Festlegung der im grundgelegten politischen Prozess zu verfolgenden »politi-

schen Ziele und Richtungen«314 aufgefasst wurden,wie es der Jurist und Politiker

der DDP Moritz Liepmann 1920 unter dem noch frischen Eindruck der Verfas-

sungsgebung tat. »Durch all diese Sätze–die grundrechtlichenNormen–hat die

Reichsverfassung die deutsche Demokratie determiniert und sie in den Dienst

gewisser, teils konservierender, teils progressiver Zwecke gestellt«,315 heißt es bei

stritten; etwa von Oswald Spengler, der sie als die »sinnloseste Tat der deutschen Geschichte« bezeich-

nete. Spengler (1919): Preußentum und Sozialismus, S. 11.

311 Smend (1928): Verfassung und Verfassungsrecht, S. 46.

312 Schmitt (1993): Verfassungslehre, S. 23.

313 Preuß (1923):DeutschlandsRepublikanischeReichsverfassung,S. 91.Vgl. auchThoma (1929):Die juristi-

sche Bedeutung der grundrechtlichen Sätze, S. 4, 13.Der erste Verfassungsentwurf Preuß’war entspre-

chend ohne eigenen Grundrechtsteil. Die von Hans Kelsen ausgearbeitete österreichische Verfassung,

die ebenso ohne eigenenGrundrechtsteil ist, entspricht letztlich der Preußschen Position in dieser Fra-

ge mehr als dieWeimarer Reichsverfassung.

314 Liepmann (1920): Die Bedeutung der Reichsverfassung für die geistige Kultur Deutschlands, S. 19.

315Thoma (1929): Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der deutschen Reichsverfassung

im allgemeinen, S. 11.Das hier diskutierte Problem ist zu unterscheiden vomProblemderMischverfas-

sung, das eine auf Platon, Aristoteles und Polybios zurückgehende Geschichte hat. Die Weimarer Ver-
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Richard Thoma in seinem Beitrag zum 1929 erschienenen, von Carl Nipperdey

undGerhard Anschütz herausgegebenenmaßgeblichen Kommentar zurWeima-

rer Verfassung.Weil aber diese Zwecke so unterschiedlicher und darüber hinaus

gegensätzlicherNatur sind,wirdmehr als eine bestimmteEntwicklungsrichtung

ein politisches Kampffeld abgesteckt. Der Verfassungskompromiss droht damit

sichnicht als dauerhafteAussetzungderEntscheidung, sondern lediglich alsAuf-

schub derselben zu entpuppen.

Dies betrifft insbesondere den in der Verfassung zu findenden »dilatorischen

Formelkompromiss«, den Carl Schmitt als eine »Formel« bezeichnet, »die allen

widersprechenden Forderungen genügt und in einer mehrdeutigen Redewen-

dung die eigentlichen Streitpunkte unentschieden läßt«.316 Eine solche Formel

postuliert mehr eine Vereinbarkeit von gegensätzlichen Prinzipien, als dass sie

eine tatsächlich vorliegende Kompromisslösung ausspricht. Sie bekundet den

Willen, einen Gegensatz zu überwinden, ohne dass aber bereits die sachliche

Möglichkeit zu dieser Überwindung gesichert ist.Hugo Preuß selbst verschweigt

diese Verfahrensweise nicht, wenn er in seinem Buch über dieWeimarer Reichs-

verfassung schreibt, erklärt sie aber durch den auf der verfassungsgebenden

Nationalversammlung lastenden Druck, sich nicht in Detailfragen zu verlieren

und der Politik in Deutschland einen Verfassungsrahmen zu geben; »möglichst

unverfängliche Sätze« sollten die »Austragung der gefährlichen Streitfragen

der Einzelgesetzgebung und einer Zeit überlassen, […] da die nationalpolitische

Organisation des Reichs selbst erst mal glücklich unter Dach gebracht wäre«.317

Die Folge ist, dass in bestimmten kritischen Bereichen die Berufung auf

die Grundrechte bei gegensätzlichen politischen Zielsetzungen gleichermaßen

möglich wird. »Es scheint kaum möglich, hier etwas anderes zu finden als ei-

ne Freigabe des Wettkampfes aller Richtungen, die nun versuchen sollen, aus

der Fülle der Anerkennungen, Gewährleistungen und Zielsetzungen sich der

für ihre Interessen brauchbaren Sätze zu bemächtigen«,318 so Carl Schmitt in

seinem Aufsatz über »Grundrechte und Grundpflichten«. Dadurch, dass die

Parteien der verfassungsgebenden Nationalversammlung in der ersten Hälfte

des Jahres 1919 sich darauf verständigten, von der jeweils anderen Seite einge-

brachte Zweckbestimmungen für die Rechtsordnung des neuen Staates in den

fassungwurde auch als eine präsidiale, parlamentarische und plebiszitäre Elemente vereinendeMisch-

verfassung bezeichnet; vgl. Pyta (2004): DieWeimarer Republik, S. 41. Die Mischverfassung betrifft die

Formder politischenHerrschaft, dieGrundrechte hingegen legen einen inhaltlichenRahmenderselben

fest.

316 Schmitt (1993): Verfassungslehre, S. 32; siehe dazu Llanque (2021): Die politische Kultur des Kompro-

misses in derWeimarer Republik.

317 Preuß (1923): Deutschlands Republikanische Reichsverfassung, S. 91.

318 Schmitt (2003): Grundrechte und Grundpflichten, S. 196.
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Grundrechtskatalog aufzunehmen, hatten sie noch nicht die inhaltlichen Unver-

einbarkeiten aus der Welt geschafft, die zwischen diesen bestehen. »Bürgerlich-

individualistische Garantien von persönlicher Freiheit und Privateigentum, so-

zialistische Programmsätze und katholisches Naturrecht sind in einer oft etwas

wirren Synthese miteinander vermengt«, heißt es in Schmitts Verfassungslehre.

»Wenn es sich um eine Verfassung handelt«, so der Jurist weiter, wird der Kom-

promiss zwischen so gegensätzlichen Prinzipien »nur dadurch möglich, daß

der Wille zur politischen Einheit und das staatliche Bewußtsein alle religiösen

und klassenmäßigen Gegensätze scharf und entscheidend überwiegt, so daß

jene kirchlichen und sozialen Verschiedenheiten sich relativieren.«319 Dieser im

Akt der Verfassungsgebung bekundete Wille muss sich also nun in den als Folge

aufgeschobener Entscheidungen entstehenden Konflikten beweisen.

Sehen wir hier von den für den Katholiken Schmitt bedeutsamen, insbe-

sondere für die Schulpolitik relevanten kirchlichen Fragen ab und legen den

Schwerpunkt auf den Gegensatz der sozioökonomischen Interessen, so hatte

1919 der Wille zur politischen Einheit den Hintergrund einer revolutionären Si-

tuation, einer starken Konkurrenz zumOrdnungsmodell der parlamentarischen

Demokratie und der manifesten Gefahr eines Bürgerkrieges für den Fall, dass

sich zwischen den Parteien des Bürgertums und der Arbeiterschaft unüber-

windliche Frontstellungen bilden sollten. Der der Verfassung zugrundeliegende

Kompromiss sollte diese Gefahr abwenden. Über den 9. November 1918 schreibt

der Autor der Weimarer Verfassung, Hugo Preuß, dass sich »die Dinge nicht

etwa so vollzogen« hätten, »daß eine Partei oder Parteiengruppe in Verfolgung

ihrer politischen Ziele genügend erstarkt war, um sich unter Ausnutzung der

militärischen Niederlage durch eine siegreiche Revolution der Staatsgewalt zu

bemächtigen und nunmehr ihr verfassungspolitisches Programm verwirkli-

chen zu können«. Die auf nicht-revolutionärem Weg eingesetzte Verfassung

ist frei vom Ausdruck einer solchen Autorität des sich durchsetzenden politi-

schen Willens. Sie ist mehr Ausdruck eines Gleichgewichts der Überforderung

und Machtlosigkeit in einer Situation, von der man überrollt wird. Mit dem

plötzlichen Zusammenbruch der Monarchie, so Preuß, hatte »keine der großen

Parteien bei ihrer praktisch politischen Zielsetzung gerechnet«, und so war man

allseits unvorbereitet auf sie. »Reich und Volk« bedrohte der Zusammenbruch

»mit der furchtbaren Gefahr eines politischen Vakuums, also der Anarchie«.320

Der die Verfassungsgebung ermöglichende Wille zum Kompromiss ist ein

Wille zur konsolidierten Staatlichkeit und zum inneren Frieden, der sich jedoch

319 Schmitt (1993) Verfassungslehre, S. 30.

320 Preuß (1923): Deutschlands Republikanische Reichsverfassung, S. 5. Sehr ähnlich auch Troeltsch (2002):

Demokratie.
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niederschlägt in einer »Entscheidung […] für den bisherigen sozialen status quo,

d.h. für die Beibehaltung der bürgerlichen Gesellschaftsordnung«321 – mit der

gleichzeitigen Einschränkung allerdings, dass diese durch die von einer mächti-

gen Arbeiterbewegung abgetrotzten Zugeständnisse eineModifikation erfahren.

Die sozial- und wirtschaftspolitischen Satzungen wie die Artikel 151 (Verpflich-

tung des Wirtschaftslebens auf die Gewährleistung eines menschenwürdiges

Daseins des Einzelnen), 162 (Eintreten des Reiches für zwischenstaatliche Re-

gelung der Rechtsverhältnisse der Arbeit) oder 165 (wirtschaftsdemokratische

Teilhaberechte der Arbeiter und Angestellten in den Betriebsräten, Einrichtung

eines Reichswirtschaftsrates) gehen aber so weit, dass sozialdemokratische Ju-

risten daraus den Auftrag zur Fortentwicklung zum Sozialismus herauslesen

wollten, also das Gegenteil der Beibehaltung des Status quo.322 Es ist dies einer

der Bereiche, in dem das Prinzip des eingeschlossenen Widerspruchs, den der

dilatorische Kompromiss darstellt, bald seine Substanzlosigkeit offenbaren

musste.323

Anstelle der triumphalen revolutionären Durchsetzung einer Partei Teil-

erfolge, aber gleichermaßen auch Unzufriedenheit auf allen Seiten; dies ist das

Ergebnis des demokratischen Umbruchs von 1918/19, der nach Ernst Troeltsch

nach einem kurzen Aufflammen utopischer Projektionen sich durch seinen

prosaischen Charakter und die allseitig fehlende Begeisterung historisch von

anderen Revolutionen absetzte.324 Wie alle aus dem Gleichgewicht der Kräfte

hervorgehenden Einrichtungen ist der Verfassungskompromiss der Gefahr aus-

gesetzt, vom Lauf der Geschichte obsolet gemacht zu werden. Für den in ihm

geleisteten Verzicht besteht eine Bereitschaft, solange der Versuch der Nied-

erringung des Gegners keinen Erfolg verspricht oder zu einer Eskalation des

Konflikts führen könnte. Jedoch verlieren die Konsequenzen eines Angriffs ihren

Schrecken, wenn der Gegner an Stärke verliert. Je erfolgreicher der Kompromiss

den Frieden sichert, desto weiter rückt er seine Entstehungsvoraussetzungen in

die Vergangenheit und damit in die allmähliche Vergessenheit, desto mehr aber

geht er der Erfahrungs- und Erinnerungsressourcen verlustig, aus denen seine

Legitimität sich nährt. Das Vergessen der Not, aus der die bestehende Ordnung

hervorgegangen ist, bzw. der Verlust eines adäquaten Bewusstseins der Kosten

eskalierender Konflikte, ist ein Nebeneffekt der Gewöhnung an die friedlichen

Zustände, die in dieser Perspektive als ein ambivalenter Prozess erscheint. Mit

dem Vergessen erstarken die Erwartungen gegenüber den Institutionen, im

321 Schmitt (1993): Verfassungslehre, S. 31, Hervorhebung im Original.

322 Vgl. Neumann (1978): Die soziale Bedeutung der Grundrechte in derWeimarer Verfassung.

323 Vgl. Günther (2006): Politik der Kompromisse, S. 82 f.

324 Troeltsch (2002): Aristokratie, S. 278.
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Sinne der eigenen Interessen und Gerechtigkeitsvorstellungen zu arbeiten. Ihre

befriedende Funktion wird als Legitimationsbasis zunehmend als unzureichend

wahrgenommen. Dementsprechend mehren sich mit Fortdauer der Weimarer

Republik und demZunehmen der Friktionen die Rufe nach einer »Entscheidung«

und einer Überwindung der Pattstellung, vonseiten eines konservativen Denkers

wie Carl Schmitt ebenso wie vonseiten eines linken Juristen wie dem Schmitt-

Schüler Otto Kirchheimer, der 1930 schreibt, es sei »das tragische Schicksal der

Weimarer Verfassung« gewesen,

daß in ihrerGeburtsstunde imdeutschenProletariat keineWillenskraft aufkommenkonnte,die

jene Aufgabe der Schaffung der sozialistischenDemokratie, frei von allem phrasenhaften Radi-

kalismus, aber dochmit der Bereitschaft, das geschichtlich Notwendige zu tun, erfüllt hätte.325

Das Nebeneinander von heterogenen Grundsätzen, die einander inhaltlich wi-

dersprechen, die aber dennoch nicht in der Weise interferieren, dass die Rea-

lisierung des einen die des anderen ausschließt, das Ausdehnen des Nebenein-

anderexistierens unterschiedlicherWertorientierungen von der Ebene der recht-

lich verbundenen Individuenaufdieder verbindenden rechtlichenNormenselbst

also, das die im vorhergehenden Abschnitt diskutierte Konstituierung des Ein-

heit in der Vielheit herstellenden Allgemeinen überspringt, könnte man als eine

radikale Form des Pluralismus bezeichnen, deren Umsetzung in Form von Ver-

fassungsgesetzen an ihrer logischen Unmöglichkeit scheiternmuss. Eine Verfas-

sung muss grundlegende Urteilsnormen bereitstellen. Kann sie dies nicht auf-

grund derWidersprüchlichkeit ihrer Sätze, ist sie mit Blick auf diese Aufgabe in-

operabel. Sie kann Ausdruck desWillens zum friedlichen Kompromiss sein, aber

ihre Bestimmung als Verfassung verfehlen. ImDeutlichwerden ihrerWidersprü-

che wird aber die Substanzlosigkeit der Kompromisslösung deutlich, kehrt al-

so der unterdrückte Konflikt zurück. Die Nicht-Normierung in wertmäßig-ethi-

scher Hinsicht, von der Unger gesprochen hatte, tritt auch in dieser juristischen

Problematik zutage. Dies ist die Situation, die Kirchheimer Anfang der 1930er

Jahre beobachtet. Die im Verfassungskompromiss bloß postulierte Vereinbarkeit

derWertorientierungen und Interessen ist nicht, wie Preuß es erhoffte, im Laufe

des politischen Prozesses zu einer realen Vereinigung geworden.326

325 Kirchheimer (1964): Weimar – und was dann?, S. 55.

326 Zum Problem der Integrationskraft der Weimarer Reichsverfassung vgl. Lehnert (1999): Wie desinte-

grativ war dieWeimarer Reichsverfassung?
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9.4.5 Der unsichere Boden des Friedens

Die politische Philosophie Gustav Radbruchs, der sich der Grundrechtsfrage zur

Zeit der Weimarer Republik nicht ausführlicher widmete,327 sucht ethisch über

eine Schwierigkeit hinwegzukommen, die in der politischen Beschlussfassung

überspielt werden konnte, in der juristischenNormenanwendung aber akut wer-

den sollte. Die grundsätzliche Bejahung des Pluralismus der Weltanschauungen

und Parteiideologien ist bei ihm durch die Trias der denkbarenWertgebilde und

dieUnmöglichkeit eines logisch zwingendenKriteriumsderEntscheidung für ei-

nes derselben begründet.Die politische Spaltung ist ein Spiegel der transzenden-

talen Spaltungmit Blick auf dieMaßstäbe des politisch-ethischen Urteils. In sei-

nem Volksbegriff hingegen ist das Geltenlassen der Spaltung im politischen Le-

ben als ein Gut gesetzt. Dazu steht aber die textuell-rhetorische Oberfläche des

(partei)politischen bzw. ideologischen Diskurses in einem Gegensatz; spricht er

doch von der Wahrheit und der Gerechtigkeit im Singular, zu deren Einsicht das

Gegenüber gebracht werden soll. Der Kampf im Parlament ist also einer, der um

des Friedens willen das Beharren auf der Ausschließlichkeit zurückgenommen

hat, die die Assertionen auf der Oberfläche der Diskurse simulieren. Es ist eine

Rede im Modus des »Als ob« oder dem der Ironie – einer Ironie, die, da sie den

Zweck hat, den konstituierten politischenRaumvor seiner Sprengungdurch ant-

agonistische Energien zu bewahren, auch konstitutionelle Ironie genannt werden

könnte.MitBlickauf seinedeutschenZeitgenossenundZeitgenossinnenschreibt

Radbruch in der Republikanischen Pflichtenlehre:

Unverträglichundrechthaberisch,wiewirDeutschennuneinmaldurchunsereganzeGeschich-

te gewesen sind, führenwir heute den Parteienstreit,wie wir ehemals die Religionskriege führ-

ten, nicht als einenKampfmit Gegnern, sondern als einen erbitterten Kampf gegen unversöhn-

liche Feinde, der sich bis in die gesellschaftlichen Beziehungen fortsetzt. Uns wäre für den poli-

tischenMeinungsstreit zuwünschen ein Schuß Selbstironie, ein SchußRelativismus, einwenig

deutschenLessing-Geistes, englischen fair plays und französischerGrazie,unddaßwirmit Flo-

retts föchten statt mit Knüppeln.328

327 Gerhard Sprenger bemerkt, dass rechtspositivistisch orientierten Autoren, zu denen auch Radbruch

und Kelsen zu zählen sind, die unter dem Verdacht naturrechtlicher Vorurteile stehenden Grundrech-

te aus philosophischen Gründen fernstehenmussten.Die bei Preuß, Schmitt, Smend und Kirchheimer

zufindendeBeleuchtungderGrundrechte erfolgt allerdings nicht aus einemmoralphilosophischenBe-

gründungsinteresse, sondern aus einer politiktheoretischen Perspektive auf ihre integrative Funktion.

Sie ist imWerk Radbruchs nicht zu finden. Vgl. Sprenger (2002): DieWertlehre des Badener Neukanti-

anismus, S. 169.

328 Radbruch (2002): RepublikanischePflichtenlehre,S. 92.Radbruchbezeichnet anderswo »Lessings Fabel

von den drei Ringen, deren Echtheit niemand beweisen noch widerlegen kann«, als eine »Grundlehre

aller Demokratie«; Radbruch (2002): 10 JahreWeimarer Verfassung – Rückblick und Ausblick, S. 128.
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Der Begriff des Staatsvolks füllt die durch den Wegfall des rationalistisch-ver-

nunftoptimistischen Glaubens an die mögliche Einigung auf dem Weg der Dis-

kussion entstandeneLücke. IndemerdemStrebennachEinheit eineGrenze setzt

und die »ironische« Akzeptanz der Spaltung fordert, fordert er ein Ablassen von

der letzten Konsequenz in der Verfolgung des Ziels des politischen Strebens, eine

Schranke und Verzichtsleistung des auf Einigkeit zielenden politischen Begeh-

rens.

Radbruchbestimmt inGrundzügederRechtsphilosophiedenStaat als das subjek-

tiv-wollende und erzeugende Komplement zum demRecht immanenten Rechts-

zweck:

Sehen wir in der Gesetzgebung den Inhalt einer bestimmten Wollung, so stellt sie sich uns als

Recht dar, sehen wir in ihr eine Wollung bestimmten Inhalts, so personifiziert sie sich zum

Staat. Als ordnende Ordnung ist die Gesetzgebung Staat, als geordnete Ordnung Recht. Der

Staat ist das Recht als normierende Aktivität, das Recht der Staat als normierende Zuständlich-

keit eins vom andern zwar unterscheidbar, aber ungeschieden, und unteilbar deshalb auch die

Frage nach dem Zweck des Rechtes und des Staates.329

Aber eben diese Einheit des Wollens als Ziel der politischen Bestrebungen ist

notwendigerweise unerreichbar. Dem Gedanken der Einigkeit widerspricht das,

was durch Radbruchs axiologische Analyse als eine transzendentale Spaltung der

Wertorientierungen erscheint. Der Relativismus ist die erkenntniskritisch abge-

klärte Grundhaltung gegenüber dieser seit Rousseau folgenreichen politischen

Imagination.330 Die Idee des Zusammenschlusses der Vielheit der Rechtsge-

nossen zu einer Einheit durch einen bestimmten verbindenden Rechtszweck

entspricht aber auch der Wirklichkeit der politischen Kompromisse und strate-

gischen Allianzen nicht. Der Parlamentarismus als politische Lebensform des

Staatsvolks ist gleichsam ein Surrogat für den unerreicbbaren volonté générale,

während etwa Schmitts Ideen zur plebiszitären Demokratie mit ihrer Einheits-

herstellung durch Akklamation des Führers weit über Radbruchs minimalistisch

zu nennende Konzeption hinausgehen und maximalistisch eine intensive und

durchdringende Homogenisierung des Volkes und Herstellung von Willensge-

meinschaft anstreben, die jedoch den Umbau des politischen Gefüges verlangen

würde.

Die aus fehlender bzw. schwindender Kompromissbereitschaft resultierende

Dysfunktionalität des demokratischen Betriebs bedingt darüber hinaus mit

Fortgang der Zeit die zunehmende Attraktivität von autoritären Entscheidungs-

329 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 83 f.

330 Vgl.SchmittsBezugnahmeaufden volontégénérale zurBekräftigung seinesArguments fürdasdemokra-

tische Erfordernis der Homogenität; Schmitt (1969): Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parla-

mentarismus, S. 19.
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instanzen, die durch ihren Urteilsspruch dem nicht enden wollenden Konflikt

ein Ende setzen sollen. Da aber auf die allgemeine Anerkennung eines höheren,

unparteiischen Standpunktes dieser Schlichtungsinstanz nicht gehofft werden

kann, soll dessen Entscheidungsmacht bei einem Befürworter einer solchen

wie Carl Schmitt als reine subjektive Dezision hingenommen werden und allein

aufgrund ihres ordnungssichernden Charakters geschätzt werden.331 Schmitt

schwebt eine Instanz vor,die sich vondenmit derDemokratie verbundenenLegi-

timierungsanforderungen an staatlicheMachtinstanzen in Richtung einer puren

Souveränität entbindet.DieMinimallegitimation, die für dieHinnahme der nor-

mativ ungebundenen Dezision benötigt wird, soll aus der politischen Theologie

gewonnenwerden; der Souverän wird irdisches Abbild Gottes, dessen Ratschluss

für den Menschen unbegreifbar ist und der nicht zu hinterfragen ist. Gekoppelt

wird diese Vorstellung mit einem aus der katholischenTheologie entnommenen

Menschenbild, der nicht nur wie bei Hobbes als unmündig, d.h. nicht wahr-

heitsfähig erscheint, sondern auch in moralischer Hinsicht »verworfen« ist –

also an eine die Ermächtigung des Souveräns begleitende Selbstentwertung des

Menschen.

Der Leviathan, dem die Entscheidung über die Angelegenheiten des Gemein-

wesens überlassen wird, weil der Demos zur eigenständigen Bewältigung seiner

Uneinigkeit nicht imstande ist, schwebt als Phantom über den mitteleuropäi-

schen Demokratien der Zwischenkriegszeit. Die die Überhitzung des Konflikts

meidende Mäßigung ist also nicht nur Anforderung mit Blick auf die Wahrung

des Friedens, sondern folgt als Forderung aus einem demokratisch-freiheitli-

chen Motiv. Durch die Kompromissfähigkeit der parlamentarischen Parteien

und ihrer Politikerinnen und Politiker, die nicht lediglich ein bestimmtes Ethos

der Zurückhaltung voraussetzt, sondern auch ein gewissesMaß an Vorstellungs-

fähigkeit und Kreativität,332 wird die Demokratie erst fähig, ihre zentrifugalen

Tendenzen ohne Angewiesenheit auf eine solche übergeordnete Instanz zu bän-

digen. Der Kompromiss setzt sich an die Stelle des in der Demokratie fehlenden

autoritativen Dritten.

Der Geist der Kompromissfähigkeit und der Kooperation trotz Differenzen

ist der Geist, durch den 1919 die Einigung auf eine Verfassung möglich wurde.333

331 Vgl. Schmitt (1996): Politische Theologie, insbesondere die Ausführungen zu den gegenrevolutionären

Theoretikern de Maistre, Bonald und Donoso Cortez, S. 57–70. Primärer Ansatzpunkt für Konzepte ei-

ner autoritären Konfliktschlichtung war in der Weimarer Republik der Reichspräsident, der in parla-

mentarischen Krisen die Handlungsfähigkeit erhalten sollte. Die Rolle des »Ersatzmonarchen« sollte

gegen Ende der Weimarer Republik mit fatalen Folgen für die Demokratie an Bedeutung gewinnen.

Faulenbach (2023): DieWeimarer Republik, S. 26.

332 Vgl. Deweer (2020): Creation and renunciation in Ricoeur’s political ethics of compromise.

333 Vgl. Preuß (1923): Deutschlands republikanische Reichsverfassung, S. 112.
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Die Wahrung des durch sie begründeten politischen Lebensraums hängt davon

ab, dass dieser Geist nicht zum Versiegen gelangt. »Koalitionspolitik bringt allen

koalierenden Parteien zum Bewußtsein«, so Radbruch in seinem Aufsatz »Partei

und Staat«,

daß Politik nicht Bekennen, sondern Handeln und daß Handeln Sündigen heißt – Sündigen

vor allem gegen das eigene Bekenntnis. Der Weg einer solchen Tat geht durch den Verlust der

ideellen Unschuld. So mischt sich der Starrheit des Bekenntnisses ein gewisses Maß von ge-

schmeidigem Opportunismus bei. Wir wollen für unser Parteiensystem die Geschmeidigkeit

gewinnen, ohne der Starrheit zu entsagen.334

In der Fähigkeit, das Trennende derMitverantwortung am Staat unterzuordnen,

zeigt sich die politische Reife eines Volkes, wie Hugo Preuß in seinem auf die

kommenden Entwicklungen vorausblickenden Kriegsbuch Das deutsche Volk und

die Politik von 1915 schreibt.335 Preuß bringt auch den erhellenden Gedanken vor,

dass sich in der Unversöhnlichkeit der Gegensätze gerade die Prägung durch ei-

ne autoritäre Staatlichkeitmanifestiere:Während sichnämlich indieser imStreit

dieObrigkeit als dritte Instanz einschalten kann,muss indemokratischenGesell-

schaften die Kohäsion auf derHorizontalebene gesichert, das Fehlen des Schlich-

ters durch ein »gemeinsame[s] aktive[s] Staatsbürgerbewusstsein«336 ausgegli-

chen werden.

Wenn imvorhergehendenAbschnitt inderAuseinandersetzungmitHermann

Cohen vom »Allgemeinen« gesprochen wurde, das die Vielheit als eine Einheit

konstituiert und in dessen Konstruktion die Aktivität der Politik besteht, so steht

für den liberalen Pluralismus, dem auch Hugo Preuß zuzuordnen ist, fest, dass

dieses Allgemeine nicht in einem ethisch-materiellen Gerechtigkeitsverständnis

liegen kann.Es liegt vielmehr imZurückstellen der Gerechtigkeit gegenüber dem

Leitwert der politischen Existenz als Staatsvolk. Der Zusammenschluss, die im

politischen Leben fortwährend erneuerte Vergenossenschaftung erfolgen weni-

ger auf der Ebene der expliziten Setzungen eines Allgemeinen, das heißt auf der

Ebene der Ideologie, sondern auf der Ebene der impliziten Konvergenz derWert-

vorstellungen,mit der geteilten Schätzung des Friedens im Zentrum.Die für das

Funktionieren einer parlamentarischen Demokratie, die durch das in Deutsch-

land undÖsterreich bestehende Verhältniswahlrecht besonders auf die Fähigkeit

der Parteien zurKoalitionsbildung angewiesen ist,notwendige ideologische »Ge-

schmeidigkeit« hat aber eineKehrseite.Ohne ein gewissesBeibehalten von festen

Positionen verliert eine politische Kraft ihre Distinguierbarkeit von ihrer Kon-

kurrenz und damit ihre Identität; die Kunst liegt daher im Halten der Balance

334 Radbruch (1992): Partei und Staat, S. 46.

335 Vgl. Preuß (1915): Das deutsche Volk und die Politik, S. 196 f.

336 Preuß (1964): Deutsche Demokratisierung, S. 343.
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zwischen Geschmeidigkeit und Starrheit, zwischen Kompromiss und Festhalten

amGegensatz. Jemehr sich Parteien imZuge einer pragmatischen Kompromiss-

orientierung ideologisch flexibel und opportunistisch angleichen, desto weniger

verlieren sie die Fähigkeit zur Repräsentation der gegensätzlichen gesellschaftli-

chen Interessenlagen,destomehr verlieren sie auchan Interesse fürdasElektorat

besonders in Krisensituationen.337

Dies geschieht aber in noch gesteigertem Ausmaß dann, wenn immer mehr

Bereiche der Sphäre der politischen »Machtentscheidung«338 entzogen und auf

»scheinbar juristische Weise, umgeben von einem Haufen prozeßtechnischer

Vorschriften« von Instanzen der Rechtsprechung wie »Schlichtungskammer,

Arbeitsgericht und Miet-Einigungsamt«339 abgewickelt werden. Dieser Juridi-

sierungsprozess, für den in Deutschland das Ende der Tarifautonomie nach

der Auflösung der Zentralarbeitsgemeinschaft und die im Zuge der Hyperin-

flation ab 1923 stattfindende Einführung einer staatlichen Zwangsschlichtung

zwei entscheidende Ereignisse darstellen, war eine Folge einer Verschiebung

weg vom Interessenausgleich zwischen den wirtschaftlichen Verbänden hin zur

Schlichtung durch den Staat, damit aber vomPrinzip derWirtschaftsdemokratie

hin zum autoritären Staatskorporatismus.340 Er sei aber, so die Ende der 1920er

Jahre formulierte Einschätzung Otto Kirchheimers, immer noch Ausdruck eines

unausgesprochenen Gesellschaftsvertrags, auf den sich die Parteien als die Ver-

treterinnen der sozialen Interessengruppen im Zustand des Gleichgewichts der

Kräfte geeinigt haben. Demgemäß sei eine politische Entscheidung dadurch,

dass sie »möglichst farblos und wenig autoritativ wirkt […], überhaupt erst trag-

bar«.341 Als kaum zu vermeidende Folge davon sollte sich jedoch, wie wiederum

der sozialdemokratische Politiker Curt Geyer schreibt, der »Glaube an die ›in-

efficiency‹, an die ursächliche Wirkungslosigkeit des politischen Handelns«342

verbreiten.

NebenderKritik ander ideologischenStarrheit undKooperationsunwilligkeit

derParteien,wie sie beiRadbruchzufinden ist,geht inderWeimarerRepublik ei-

ne gegenläufigeKritik anden »NeutralisierungenundEntpolitisierungen«343 ein-

her. Für Otto Kirchheimer beruht der Weimarer Staat von Beginn an auf dieser

337 So eine der zentralen, in mehreren Büchern vertretenen Thesen Chantal Mouffes; siehe u.a. Mouffe

(2014): Agonistik.

338 Kirchheimer (1928): Zur Staatslehre des Sozialismus und Bolschewismus, S. 597.

339 Kirchheimer (1964): Weimar – und was dann?, S. 45 f.

340 Vgl. Rehling (2011): Verordnung über das Schlichtungswesen (Schlichtungsverordnung), 30. Oktober

1923 (Einleitung).

341 Kirchheimer (1928): Zur Staatslehre des Sozialismus und Bolschewismus, S. 597.

342 Geyer (1926): Führer undMasse in der Demokratie, S. 91.

343 Vgl. Schmitt (1994): Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen.
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Neutralisierung der Politik, in der er nichts weniger sieht als eine Notwendigkeit

für die Stabilität der demokratischenOrdnung unter den Bedingungen des Klas-

sengegensatzes:

Die Existenzvoraussetzungen der formalen Demokratie sind nun folgende: Ein annäherndes

Gleichgewicht der sich bekämpfenden Klassen und die daraus resultierende stillschweigende

Abmachung, so lange diese Gleichgewichtslage andauere, durch die Wahlen und ihr zufälliges

Mehrheitsergebnis entscheiden zu lassen, wer die Regierung übernehmen solle. […] Diese still-

schweigende Abmachung […] war für die kämpfenden Gruppen nur erträglich, wenn die Gren-

zen der Regierungsgewalt möglichst eng umschrieben, ihr möglichst wenig tatsächliche Ent-

scheidungsgewalt, dafür aber ein Haufen gesetzlich präzisierter Verwaltungsfunktionen über-

tragen wurden, Verwaltungsfunktionen, die inMenge neu errichtet wurden, nachdem der Ver-

such des Liberalismus, die Regelung wirtschaftlicher Verhältnisse dem Staat gänzlich zu ent-

ziehen, sich weder als erreichbar noch auch als wünschenswert erwiesen hatte. Aber über jeder

Verwaltungsfunktion erhoben sich Instanzen, die die Entscheidung der jeweiligen Kräftever-

teilung entreißen und in die Sphäre des Rechts entrücken sollten.344

Diese »stillschweigende Abmachung« kann von den politischen Akteuren nicht

explizit gemacht werden, ohne dass das Parlament als eine inhaltsleere Auffüh-

rung erscheinen würde und die Parteien ihre Repräsentationsfunktion verlieren

würden.GeradeumderNeutralisierungwillenmüssen ein gewisserGrad anAnt-

agonizität im Parlament und der Glaube an seine Entscheidungsmacht erhalten

werden; ebendarauf zielt RadbruchsBetonungdesGleichgewichts vonentgegen-

kommender »Geschmeidigkeit« und auf Gegensätzen bestehender »Starrheit«.

Die Juridisierung von besonderes Konfliktpotential bergenden Politikbe-

reichen durch die Implementierung von entsprechenden Verfassungsnormen

verhält sich komplementär zur Kompromissorientierung im parlamentarischen

Prozess,wie sie von Radbruch vertreten wurde, und schränkt dabei dessen Spiel-

raum und Bedeutung ein. Beide beruhen auf einem Balancezustand der sozialen

Machtverhältnisse, der durch sie reproduziert werden soll. Der geschaffene

rechtliche Rahmen baut im selbenMaße, wie er für den demokratischen Prozess

Vorgaben enthält, ihm »Hemmungen« ein, und zwar in zwei Richtungen: Er

»erschwert […] den leichten und schnellen Umbau und Ausbau der Rechtsord-

nung im Sinne der Demokratie und der fortschreitenden Sozialreform und ist«,

so Richard Thoma, »insofern rein theoretisch genommen dem demokratischen

Prinzip der Entscheidungsgewalt der jeweiligenMehrheit gegenläufig«; zugleich

wird aber umgekehrt erschwert, dass die »antidemokratischen und sozialre-

aktionären Parteikoalitionen, wie sie in jeder Demokratie von Zeit zur Zeit in

344 Kirchheimer (1928): Zur Staatslehre des Sozialismus und Bolschewismus, S. 596 f.
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die Mehrheit gelangen, den Abbau der demokratischen Gesetzgebung oder den

legalen Umsturz ihrer Fundamente«345 erreichen.

Der Grundrechtsteil der Verfassung hat die Funktion, einen Zwischenstand

im Kampf der politischen Kräfte auf Dauer zu stellen, was er aber nur in den

rechtsförmigen Resultaten dieses Kampfes, nicht aber mit Blick auf die sozia-

len Kräfteverhältnisse selbst bewerkstelligen kann. Ändern sich diese, verliert sie

ihr außerrechtliches Substrat. Die wahre »Verfassung eines Landes«, hatte Lass-

alle in seiner bekannten Rede Über Verfassungswesen bemerkt, sind »die in einem

Lande bestehenden tatsächlichen Machtverhältnisse«.346 Die sozialen Machtver-

hältnisse von 1918/19 bestanden nun in den folgenden Jahren nicht gleichmäßig

fort, und besonders der Druck auf das durch die Novemberrevolution zu einer

nicht aufrecht zu erhaltenden Machtfülle gekommenen Arbeiterschaft und ih-

re Vertretungskörperschaften sollte ständig zunehmen. Radbruch zeigt sich nun

durchweg bewusst, dass das politische Leben in weitgehender Abhängigkeit von

Machtverhältnissen steht, über die nicht in der der politischen Sphäre, sondern

in der als Substrat unterliegendenWirtschaftssphäre entschieden wird:

Das Parlament lebt, in demGlaubenmitten in der derbstenWirklichkeit zu stehen, inWahrheit

inmitten einerWelt von Fiktionen, Spielregeln und Symbolen; es verhilft dem in dem Glauben,

aus eigener Machtvollkommenheit zu entscheiden, in Wirklichkeit zu Entscheidungen, die im

Wirtschaftskampf, durch die sozialen Machtverhältnisse, in der öffentlichen Meinung, auf der

Straße, kurz in der Gesellschaft bereits gefällt sind, nun zum formalen Ausdruck; es ist eine

politischeBörse,die,wiedieökonomische,Wertenichthervorbringt,sondernnur feststellt,dieden

politischen Kurswert sozialer Machtverhältnisse bewertet; eine Transmissionsvorrichtung, die

soziale Machtverhältnisse in die Form Rechtens übersetzt, den Kampf der Interessen in einen

Kampf der Ideologien umwandelt.347

Mit Blick auf die eigene Partei sollte der Philosoph offen aussprechen, dass

die »Macht einer Arbeiterpartei […] auf einem doppelten [beruht]: auf dem

Streik und auf derDemonstration der Straße.«348Diese außerparlamentarischen

»Machtquellen« sieht er durch die »Geldentwertung«, die Leerung der Streikkas-

sen und durch die Konkurrenz der Kommunisten bereits 1923 in einem »nahezu

versiegt[en]« Zustand.349 Das außerparlamentarische »Hauptkampfmittel der

Parteien der Besitzenden« hingegen sei die »Preßkorruption, Aufkauf und Lei-

tung von immer zahlreicheren Zeitungen im Sinne ihrer Interessen«.350 Von der

Zurückhaltung, die Radbruch für die parlamentarische Politik fordert, zeugt

345Thoma (1929): Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze, S. 13.

346 Lassalle (1907): Über Verfassungswesen, S. 23.

347 Radbruch (1992): Volk im Staat, S. 31, Hervorhebungen im Original.

348 Radbruch (1992): Sozialdemokratie und Staat, S. 138.

349 Ebd., S. 139.

350 Ebd., S. 146.
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dieser außerparlamentarische Kampf nur wenig, und es ist erstaunlich, dass er

hier auch nicht vor Maßnahmen zurückschreckt, die in seinen Augen offenbar

mit der Gefahr der Eskalierung des Konflikts verbunden sind. Der Philosoph,

der noch 1920 während des Kapp-Putsches gemeinsammit HermannHeller eine

Eskalation zwischen Kieler Arbeitern und den Putschisten dadurch verhindert

hatte, dass er erstere zur Waffenniederlegung überredete,351 sieht 1923 die Sozi-

aldemokratie außerparlamentarisch bereits so weit in die Defensive gedrängt,

dass sie zu außergewöhnlichen Gegenmaßnahmen genötigt sei:

Wenn es aber der Preßkorruption gelungen ist, vor der öffentlichenMeinung das Bild der sozia-

len Machtverhältnisse immer mehr zu verschieben und es zu verfälschen, dann ist die Stunde

gekommen, wo eine Massenpartei genötigt ist, durch Einsatz der Masse, durch die Straße, das

Bild der wirklichen Machtverhältnisse wiederherzustellen. Gewiß, es ist ein gefährliches, ein

nur im äußersten Falle anzuwendendes, aber es ist das letzte Machtmittel einer proletarischen

Massenpartei, das einzige Machtmittel gegen das nicht weniger brutale Machtmittel des Geg-

ners: die Preßkorruption.352

Das Gleichgewicht der Kräfte ist eines, das in diesem unregulierten außerpar-

lamentarischen »Stellungskrieg«353 zunehmend zuungunsten des Proletariats

zu kippen droht. Die Beschreibung des außerparlamentarischen Kampfes ent-

spricht viel mehr dem bellizistischen Bild der Politik, wie es bei Korsch zu finden

ist, als der konzilliant-diplomatischen Kompromissbereitschaft, die Radbruch

für die parlamentarischen Parteien forderte.Die Anspannung undMobilisierung

derKräfte,unterdenendie republikanischeWehrorganisationdesReichsbanners

Schwarz-Rot-Gold herausragt, in der sich Radbruch als Mitglied des Reichsaus-

schuss engagierte,354 stehen ebenfalls in starkem Kontrast zur Geschmeidigkeit

und Ironie, die in der Parteienpolitik gezeigt werden sollen.

Die schwierige Vermittlung dieser beiden Sphären findet in Radbruchs theo-

retischem Werk nicht statt. Die der Sicherung des Friedensmodus der Politik

dienenden Prinzipien, die Radbruch auf der Basis seines Relativismus zu entwi-

ckeln beansprucht, sind in erster Linie auf den institutionalisierten politischen

Raum, d.h. auf das Parlament und das Parteiwesen, abgestellt. Dieser ruht aber

auf einem Untergrund auf, der sich mit Blick auf Radbruchs demokratisch-ethi-

sche Prinzipien auf dysfunktionaleWeise entwickeln kann. 1928, also ein Jahr vor

Beginn der Weltwirtschaftskrise, steht für Radbruch bereits fest, dass »schwerer

und dauernder« noch als die Gefährdung der Demokratie durch »faschistische«

351 Vgl. Radbruch (1988): Kapp-Putsch in Kiel.

352 Radbruch (1992): Staatliche und revolutionäre Aufgaben des Sozialismus, S. 146.

353 Radbruch (1992): Einigkeit und Recht und Freiheit, S. 112.

354 Vgl.Radbruch (1992): Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold; Radbruch (1992):DemReichsbanner zumGruß!;

Klein (2007): Demokratisches Denken bei Gustav Radbruch, S. 12.
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und »bolschewistische Gewaltpolitik« die »kapitalistische Gefahr« sei, die »nicht

mit Pistole und Giftspritze, nicht mit Handgranaten und Maschinengewehren,

sondern mit unsichtbaren, schwer kontrollierbaren ökonomischen Machtmit-

teln« droht.

Das Kapital oder, wie es sich neuerdings gern nennen hört: die Wirtschaft, ist nicht auf Um-

sturz der Gesetze plump bedacht, vermag sich vielmehr mit allen demokratischen Formen ein-

schließlich derWirtschaftsdemokratie glatt abzufinden, ja, ihrer behende zubedienen.Es kauft

Zeitung um Zeitung und korrumpiert die öffentliche Meinung. Es macht sich willige bürgerli-

che Parteimehrheiten dienstbar. Es verhandelt, von Macht zu Macht, mit der Regierung, nicht

anderswie imFeudalstaat die Baronemit demLandesherrn auf gleichemFuße über Steuer und

Bede paktierten. Es sucht sich, ohne einen Stein der Verfassung zu bewegen, hinter der un-

versehrten Fassade der demokratischen Republik einen in Wahrheit wirtschaftsfeudalen Staat

nach seinem Gefallen einzurichten. Mit Mut und Tatkraft können wir jene anderen Gefahren,

nurmit scharfblickenderWachsamkeit aber die kapitalistische Gefahr bekämpfen.Nur der So-

zialismus kann die Demokratie zur vollenWahrheit machen.355

Um eine wirkliche Erhaltung der im Gleichgewicht der Klassenkräfte erreichten

politischenFriedensordnungzu ermöglichen,müssten,wie bereits erwähntwur-

de, insbesondere die für diese erforderlichen sozioökonomischen Voraussetzun-

gen nicht nur benannt werden, sondern auch geklärt werden, wie deren stabile

Reproduktion möglich wäre. Mit Blick auf das Eigentum an den Kommunikati-

onsmitteln des öffentlichen Diskurses ließen sich noch Regulierungen denken.

Wie aber eine soziale Technik ausfallen könnte, die den aus der Dynamik des Ka-

pitalismus stets von Neuem entstehenden sozialen Verwerfungen, Machtgefäl-

le und den damit verbundenen antagonistischen Energien vorbeugen könnte, ist

eine bedeutend schwerer, vielleicht unmöglich zu lösende Problematik. Es offen-

bart das »bürgerliche« Profil des politischen Denkens Radbruchs, dass es diesen

fragilen Untergrund des demokratischen Friedens nicht systematisch in die Re-

flexion einbezieht und die Frage seinerWahrung allein unter demGesichtspunkt

der politischen Ethik problematisiert.

Der dynamische, periodisch krisenhafte Charakter des Kapitalismus steht

im Widerspruch zu einem dauerhaft stabilen Kräftegleichmaß zwischen den

Klassen. Dementsprechend ist von Otto Bauer, von dessen Theorie des Gleich-

gewichts der Klassenkräfte in diesem Kapitel ausgegangen wurde und auf den

abschließend zurückgekommen werden soll, die Möglichkeit einer ökonomisch

bedingten Destabilisierung immer ins Kalkül gezogen worden. Die fortschrei-

tende soziale Deklassierung der Mittelschicht, von der er in der frühen Zwi-

schenkriegszeit ausgegangen war, sieht er 1936 längst eingetreten. Sie hat indes

nicht seiner Partei in die Hände gespielt, wie er es angenommen hatte.Der Kata-

355 Radbruch (2002): Am 11. August – Entwurf einer Rede, S. 115 f.
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strophe der 1930er Jahre ging ein sukzessiver Abbau der Ausgleichsmechanismen

voraus, die nach dem Umbruch am Ende des Ersten Weltkrieges geschaffen

wurden. Mit dem Zusammenbruch der Räterepubliken im Jahr 1919 und dem

allmählichen Abklingen der Revolutionsgefahr fiel für die Arbeitgeberseite auch

der Druck zu Konzessionen gegenüber der Arbeitnehmerschaft zusehends weg.

Das Industriekomitee in Österreich wird bereits 1920 aufgelöst,356 die Zentral-

arbeitsgemeinschaft zerbricht Anfang 1924 aufgrund des Streits über die von

der Arbeitgeberseite geforderte Abschaffung des Achtstundentags.357 Mit ihr

gerät die wirtschaftliche Direktionssphäre wieder vollständig in die Hand der

Unternehmer und Arbeitgeber. Als in Österreich infolge der Wirtschaftskrise im

Jahre 1930 Versuche unternommen werden, durch die Einberufung einer »Wirt-

schaftskonferenz« die »kooperativ-konzertierte Politik der Krisenlösung«358

wiederzubeleben, die sich etwas mehr als zehn Jahre zuvor so gut bewährt hat-

te, sind die Grundlagen des Kooperationssystems bereits zu weit erodiert, als

dass diese Zusammenarbeit in einer Krisensituation erneut gelingen kann. Sie

scheitert an in den Augen der Arbeitnehmervertreter inakzeptablen Forderun-

gen nach Lohnkürzungen und Abbau des Sozialstaates. In Deutschland nimmt

indessen die Rechtsprechung der Gerichte und Schlichtungsbehörden insbeson-

dere mit den Präsidialkabinetten ab 1930 den Charakter des offenen Schutzes

von kapitalistischen Interessen an und instrumentalisiert dabei die Berufung

auf die Verfassung,359 die immer mehr unter Vernachlässigung der sozialstaat-

lichen Verfassungsgrundsätze im Sinne einer einseitigen Akzentuierung des

Eigentumsschutzes interpretiert360 oder zur Bekämpfung von Organisationen

der Arbeiterschaft etwa in Form der Unterstellung illegaler, verfassungswidriger

Zielsetzungen gegenüber linken Gewerkschaften tendenziös verwendet wird.361

Aber nicht die zunehmend in die Defensive gedrängte Arbeiterschaft ist es,

von der die entscheidende politische Energie ausgeht, die die Demokratie zu Fall

bringen sollte. Die die sozialen Gegensätze zuspitzende Krise treibt massenwei-

se Kleinbürger und Bauern dem Faschismus zu: jene Gruppen also, die zwischen

den zwei großen Blöcken stehen, aus deren Kompromiss 1918/19 der Ausgleichs-

staat hervorgegangen ist. Enttäuscht wenden sie sich von der Demokratie ab, da

diese sie nicht vorderKrise zu schützen vermag.Aber voneiner politischen »Mas-

senbewegung der Kleinbürger und Bauern« zur »Macht« wird der Faschismus

»nur dadurch, daß sich die Kapitalistenklasse entschloß, sich ihrer zur Nieder-

356 Vgl. Fischer (1986): Ansätze zur Sozialpartnerschaft, S. 240.

357 Vgl. Rehling (2011): Konfliktstrategie und Konsenssuche in der Krise, S. 157–169.

358 Tálos (1986): Voraussetzungen und Traditionen kooperativer Politik, S. 252 f.

359 Vgl. Kirchheimer (1967): Legalität und Legitimität, S. 10.

360 Vgl. Neumann (1978): Die soziale Bedeutung der Grundrechte, S. 74.

361 Vgl. Kirchheimer (1967): Legalität und Legitimität, S. 25.
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werfung der Arbeiterklasse zu bedienen«.362Erst durch die finanzielle Unterstüt-

zung durch die besitzende Klasse – hier spielt in den Augen Bauers die Presse ei-

ne zentraleRolle363–erhält der Faschismus eine ökonomischeMachtbasis. In ihm

vereinigen sich die irrationalen, phantastischen Vorstellungen der deklassierten

Kleinbürger und Bauern vom Befreiungsschlag aus ihrer depravierten ökonomi-

schen Situationmit demdurchwegs rationalen Interesse des Kapitals an der Auf-

hebung jener Beschränkungen ihrer wirtschaftlichen Interessenverfolgung, die

ihm zuvor aufgezwungen wurden.

Der wahre Gegner der in den Faschismus involvierten Teile des Kapitalismus

istnachBauernichtder revolutionäreFlügel desProletariats,denergemäßseiner

ideologischenDeklarationen in einemEntscheidungskampf zu zerstören antritt,

sondern vielmehr gerade die gemäßigte Arbeiterbewegung, die guten Gewissens

von sich sagen kann, auf dem Boden von Verfassung und demokratischem Staat

zu stehen. Der Faschismus dient der Bourgeoisie zum fortgesetzten und radika-

lisierten Angriff auf den »sozialen Rechtsstaat«364 und auf in denwirtschaftlichen

Organisationen vorliegende Mechanismen und Kräfte des Interessenausgleichs.

Bauers Analyse soll hier ob ihrer Klarheit etwas ausführlicher zitiert werden:

In der bürgerlichen Demokratie herrscht die Kapitalistenklasse, aber sie herrscht unter dem

ständigen Druck der Arbeiterklasse. Sie muß der Arbeiterklasse immer wieder, immer wei-

tere Zugeständnisse machen. Der ständige Kampf des reformistischen Sozialismus und der

Gewerkschaften um höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit, Ausbau der sozialen Gesetzgebung

und Verwaltung erschüttert freilich in der Zeit der aufsteigenden kapitalistischen Entwick-

lung nicht; er hebt ihn vielmehr auf ein höheres technisches, soziales und kulturelles Niveau.

Aber in den schweren Wirtschaftskrisen, die dem Weltkrieg gefolgt sind, erscheinen die

Errungenschaften des reformistischen Sozialismus der Kapitalistenklasse als Hindernisse

des »normalen«, durch die Bewegungen der Profitrate bestimmten Produktions- und Zirku-

lationsprozesses. Sie ist entschlossen, alle weiteren Zugeständnisse zu verweigern, die der

Arbeiterklasse schon gemachten Zugeständnisse zu widerrufen. Die demokratischen Institu-

tionen hindern sie daran: also wendet sie sich gegen die demokratischen Institutionen. Die

demokratische Rechtsordnung erlaubt ihrer Staatsgewalt nicht, die staatlichen Gewaltmittel

gegen denmit gesetzlichenMitteln kämpfenden reformistischen Sozialismus einzusetzen; also

bedient sie sich der ungesetzlichen privaten Gewaltmittel der faschistischen Banden neben

ihrem gesetzlichen Staatsapparat.365

Hier ist auf die früher in diesemKapitel gezogene Parallele zwischen der Zustim-

mung zu Marktverhältnissen und zur Demokratie zurückzukommen. In dem

Moment,wo sich ihr dieChancedazubietet,die imStaat desKlassenkompromis-

362 Bauer (1972): Der Faschismus, S. 149.

363 Ebd., S. 157.

364 Heller (1992): Rechtsstaat oder Diktatur?, S. 450.

365 Bauer (1972): Der Faschismus, S. 154 f.
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ses geschaffenen gesetzlichen Regulierungen des Marktes aufzuheben, wenden

sich die »gewalttätigsten, gewaltbedürftigsten Fraktionen der Kapitalistenklas-

se«366 offen gegen die Demokratie, die Mechanismen des Kompromisses und

damit die Sicherungsinstrumente des gesellschaftlichen Friedens. Ihnen ziehen

solche nach, die die Hoffnung auf eine Berücksichtigung ihrer Interessen unter

dem Status quo aufgegeben haben und sich diese von jener »Revolution« erhoffen,

die von den aufsteigenden radikalen Kräften angekündigt wird– allerdings nicht

eine Revolution des Proletariats, sondern eine, die die Mittelschichten vor der

Proletarisierung retten soll. Hier tritt der von Radbruch alsMöglichkeit erörterte

Fall ein, dass eine Ideologie – jene des Liberalismus und der Demokratie – für

einen entscheidenden Teil ihrer Träger ihre funktionelle Vereinbarkeit mit dem

ökonomischen Interesse soweit verloren hat, dass diese Gruppe sich einer neuen,

diametral entgegengesetzten Ideologie zuwendet. Die Integrationskraft der

Demokratie ist abhängig von der Integrationskraft des Marktes als Medium der

ökonomischen Vergesellschaftung.

1928 hatte Radbruch noch triumphierend geschrieben, dass der Kapitalismus

»sein gutes Gewissen mehr und mehr verliert« – womit er meinte, dass der

ursprüngliche Glaube an das Prinzip laissez faire, die Harmonie zwischen dem

unbeschränkten Verfolgen des Eigennutzes und dem Gemeinwohl nicht mehr

glaubwürdig wären; er sei »lächerlich gemacht« »durch die Tatsache der gebun-

denenWirtschaft«, sodass Kapitalisten sich nur noch als »Diener derWirtschaft«

zu rechtfertigen vermöchten:

Wer nicht absichtlich beide Augen verschließt, dermuß sehen, daß sich in unsererWirtschafts-

entwicklung die Voraussagen von Karl Marx überraschend erfüllen. Bürgerliche Nationalöko-

nomen haben das anerkannt, haben den Übergang von einer freien zu einer gebundenenWirt-

schaft verkündet, habenmit anderenWorten gezeigt, daß innerhalb des Kapitalismus sich eine

Bewegung vollzieht, die über den Kapitalismus hinausführenmuß.367

Die Mitte, in der sich die Kompromissparteien treffen, würde immer weiter in

Richtung Sozialismus rücken; die besitzendeKlasse liest die Zeichen der Zeit und

gibt schrittweisederArbeiterschaftnach–soderWunschgedankedes reformisti-

schen Sozialismus.Acht Jahre später schildert Bauer einen in ganz andererWeise

des gutenGewissens verlustig gegangenenKapitalismus: »Vor dieWahl zwischen

ihrenProfitenund ihrenTraditionen, ihren Ideologien,denErrungenschaften ih-

rer eigenen Gedanken gestellt, wählt die Kapitalistenklasse ihre Profite.«368 Die-

ser Verrat an den eigenen Errungenschaften und Traditionen ist der Faschismus.

»Der Kapitalismus, der wahre Machthaber in jedem nichtsozialistischen Staat«,

366 Ebd., S. 162.

367 Radbruch (1992): 50 Jahre Kampf und Sieg der Sozialdemokratischen Partei, S. 152.

368 Bauer (1972): Der Faschismus, S. 166.
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so der sozialdemokratische Politologe und Jurist Franz Neumann im Jahr 1933

angesichts der Hitlerschen »Machtübernahme«, »erlaubt soziale Zugeständnisse

nur bis zu einemgewissen Punkt, demPunkt nämlich,wo der Profit aufhört.« Im

Deutschland der Wirtschaftskrise habe es jedoch nicht mehr ausgereicht, ledig-

lich »den sozialen Fortschritt zu stoppen, um den Staat für den Kapitalismus si-

cher zumachen; eine Rückwärtsbewegungwar notwendig, und zusätzlichmuss-

ten alle Kräfte des Staates zur Rettung des Kapitalismus mobilisiert werden.«369

Die Durchsetzung dieses politisch-staatlichen Mobilisierungsprozesses, der von

der Zerschlagung der unabhängigen Gewerkschaften und der Sozialdemokratie

über die Rücknahme störender Teile der Sozialgesetzgebung bis hin zur Siche-

rung derMonopolmacht dermit ihmverbündeten Industrieunternehmen reicht,

ist der an den Nationalsozialismus gerichtete Auftrag.

DieseAbwendungderBourgeoise vondendemokratischenWertenangesichts

eines in derDemokratie aufgebautenDrucks auf dieMöglichkeiten der Erzielung

von kapitalistischem Profit ist ein Szenario, das Bauer bereits 1920 als eine Even-

tualität betrachtet hatte und für das der Schritt der allein als defensives Mittel

gerechtfertigten Diktatur des Proletariats vorgesehen war, die allein die »bruta-

le, konterrevolutionäre Diktatur der Bourgeoisie zu verhindern«370 imstande sei

– eine Maßnahme, vor der die Führung der SDAP nach dem Staatsstreich von

Engelbert Dollfuß 1933 allerdings zurückschrecken sollte. Sie wäre auch als eine

Möglichkeit, auf die es sich einzustellen gilt, aus Radbruchs Überlegungen zur

Ideologie zu folgern gewesen.

DieWirtschaftskrise von 1929 bringt politische Energien hervor, die den zivi-

lisierten Relativismus, die Ethik demokratischer Toleranz und damit die auf li-

beralen Grundsätzen stehende parlamentarische Demokratie sprengen sollten.

HansKelsen, fürdenwie fürRadbruchder »Begriff desFriedensdieSubstanzund

de[n] Bezugspunkt des Politischen«371 darstellte, schreibt 1928 in dunkler Vorah-

nung des Kommenden:

Eine antimetaphysische, wissenschaftlich-kritische Weltanschauung mit ihrem Ideal der Ob-

jektivität will ebenso wie der Rechtspositivismus nur in relativ ruhigen Zeiten, in Epochen des

sozialen Gleichgewichtes gedeihen. Sobald die gesellschaftlichen Grundlagen und mit ihnen

das Selbstbewußtsein des Individuums–wie dies durch den großen Krieg geschehen– auf das

tiefste erschüttert werden, sobald die meisten Werte, die man bis dahin als selbstverständlich

hingenommen, in Frage gestellt sind, sobald der Gegensatz zwischen den Interessengruppen

aufs äußerste verschärft und sohin der Kampf um eine neue Ordnung entbrannt ist: muß sich

369 Neumann (1978): Der Niedergang der deutschen Demokratie, S. 110.

370 Bauer (1920): Bolschewismus oder Sozialdemokratie?, S. 114.

371 Luthardt (1986): Politiktheoretische Aspekte im »Werk« von Hans Kelsen, S. 152.
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ein wesentlich erhöhtes Bedürfnis nach absoluter Rechtfertigung der in diesemKampfe auftre-

tenden Postulate einstellen.372

Kelsen hat eine vor sich gehende »Renaissance der Metaphysik« und der »Na-

turrechtslehre«373 im Blick: also von Gedankensystemen, die er als unvereinbar

mit dem epistemischen Pluralismus der Demokratie erachtet hat. Der Metaphy-

sik und dem rassenbiologisch begründeten »Naturrecht« des Faschismus sind,

so unterschiedlich ihre Spielarten sind, zwei konstante Merkmale zu eigen: ih-

re letztlich mythische Begründung, durch die sie sich absetzen von der rational-

wissenschaftlichen Behandlung der sozialen Ordnungsproblematik, in der sich

bürgerlicher Liberalismus und Sozialismus treffen, und ihre aggressiv-thymoti-

sche Ausrichtung, die sich nicht nur in der Intoleranz gegenüber Andersdenken-

den und dem politischen Gegner äußert,374 sondern auch im Verlangen nach ei-

nerReheroisierungdes Politischen, seiner existentiellenAufladungmit Entschei-

dungskämpfen, Opferbringung und Schicksal.

Beider Elemente bedarf der Faschismus als Ideologie der zwischen den

Blöcken der besitzenden Klasse und des Proletariats stehenden Massen. Als

Programm der Mystifizierung von Politik ist er anziehend, weil die Interessen-

lage dieser Schichten weder mit dem ungebundenen Kapitalismus noch dem

Sozialismus vereinbar ist und keine weitere rationale Ordnungsidee vorliegt, die

den eigenen Bedürfnissen entspräche, sodass bei falschen, eben mystifizieren-

den Deutungen der eigenen Situation und phantastischen Lösungen Zuflucht

gesucht wird – die Bedrohung des Deutschtums von allen Seiten, das Judentum

anstelle des Kapitalismus als Ursache der eigenen Misere, der Kampf gegen das

Judentum als Weg zur Befreiung aus ihr, usw. Hinter der Fahnenflucht vom

Logos zum Thymos und Mythos steht eine Realitätsverneinung; die Unfähigkeit

zur rationalen Bewältigung desWirklichkeitsdruckes wird durch eine umKampf

372 Kelsen (1928): Die philosophischenGrundlagenderNaturrechtslehre unddesRechtspositivismus,S. 77.

373 Ebd.

374 Intoleranz und Kompromissfeindlichkeit gehörten quasi zum Parteiprogramm der NSDAP. So sagte

Hitler in seinerWahlkampfrede von Eberswalde vom 27. Juli 1932: »Die Gegner werfen uns Nationalso-

zialisten vor, und mir insbesonders, daß wir intolerante unverträgliche Menschen seien. Wir wollten,

sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und [unverständlich; Anm. A. D.] Politiker verschärft

das noch, indem er sagt: Die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Ar-

beit mit anderen Parteien ab! Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe hier eines zu

erklären: Die Herren haben ganz recht! Wir sind intolerant! Ich habe mir ein Ziel gestellt: nämlich die

30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen! […] Sie verwechseln mich immer mit einem bürgerlichen

oder einemmarxistischen Politiker, der heute SPD undmorgen USPD und übermorgen KPD und dann

Syndikalisten oder heuteDemokraten undmorgenDeutsche Volkspartei und dann […]Wirtschaftspar-

tei … Sie verwechseln uns mit Ihresgleichen selbst! Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es

fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein!« Hitler (1932): Wahlkampfrede in Eberswalde, Transkripti-

on.
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und Feindschaft als ens realissimum drehende, hyperrealistischeWeltanschauung

zu kompensieren versucht, wie sie aus Ernst Jüngers Bemerkung zum eigenen

»heroischen Realismus« spricht: »Er [der heroische Realismus; Anm. A. D.] sucht

nicht die Lösungen auf, sondern die Konflikte, – in ihre Schärfe und Unerbitt-

lichkeit scheint ihm der ewige Sinn des Lebens eingebettet zu sein.«375

Der Faschismus bricht aber nicht nur mit den friedlichen Mitteln der Demo-

kratie, sondern auch mit einer politisch-ideologischen Matrix, zu der Liberalis-

muswie Sozialismus gleichermaßengehörenunddie in der freienEntfaltungdes

Einzelnen den verbindenden Bezugspunkt hat. Durkheim hatte darin Ende des

19. Jahrhunderts noch den unhintergehbaren Gegenstand moderner Politik ge-

sehen. Er setzt anstelle dieses Gegenstandes das, was der französische Soziolo-

gie die »mystische Lösung«376 für die Frage des Inhalts von Politik nannte – ein

Zweck, der nicht von der Gesellschaft und ihren Strukturen und Dynamiken vor-

gegeben, sondern im Gegenteil durch die Politik hervorgebracht und für den die

Gesellschaft instrumentalisiert wird. Dieser Zweck ist in der Sphäre der – mit

Radbruch gesprochen–überindividuellenWerte zu finden, in den faschistischen

Vorstellungen von Volk und Rasse.377

Bei Otto Koellreutter, dem Konkurrenten Carl Schmitts um den Titel des

»Kronjuristen des Dritten Reichs«, wird dieser Bruch mit dem alten Gegenstand

von Politik durch die Heraufbeschwörung einer existentiellen außenpolitischen

Bedrohung des Deutschen Reiches begründet, wobei diese Bedrohung durch

das Außen die Gestalt des Fremden im Inneren beinhaltet. Der Kampf um »in-

dividuelle Rechtspositionen«, als welcher sich der politische Kampf zwischen

sozialistischemund bürgerlichemLager traditionell vollzieht, ist Sache gesicher-

ter Zustände; im Zustand der Bedrohung hingegen seien die Individualrechte

den Erfordernissen der Verteidigung des Staatsganzen unterzuordnen.378 Der

Begriff der »Sicherheit der völkischen Lebensordnung«379 bezeichnet jenen

Zweck, mit Bezug auf den der deutsche Faschismus sein Recht und seinen Staat

rechtfertigt: ein Begriff, der der vollkommenen polizeilichen Unterwerfung der

Gesellschaft unter den Staat dienen kann, weil er sich an keiner vorgegebenen

Realität messen muss und sein Inhalt allein Gegenstand willkürlicher Defini-

tionen ist, die letztlich in den Intuitionen des »Führers« ihren Grund haben.

Die praktischen Folgen sind nicht bloß der willkürliche Ausschluss von »Volks-«

375 Jünger (2013): Der heroische Realismus, S. 555.

376 Durkheim (1991); Physik der Sitten und des Rechts, S. 80.

377 Zum überindividuellen Prinzip in der Rechtsauffassung des Nationalsozialismus, die den Einzelnen

restlos in den Dienst des Ganzen – d.h. des Selbstbehauptungskampfes der germanischen Rasse –

stellt, vgl. Gutmann (2018): Ideologie der Gemeinschaft und die Abschaffung des subjektiven Rechts.

378 Koellreutter (1932): Der nationale Rechtsstaat, S. 7.

379 Koellreutter (1938): Deutsches Verfassungsrecht, S. 14.
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und »Rassefremden«, sondern auch der offen deklarierte Bruchmit dem Prinzip

der Rechtssicherheit, die den »Notwendigkeiten der politischen Existenz«380

untergeordnet werden soll. Nicht vom Recht erhoffte man sich also Schutz vor

einer Wirklichkeit, über die die Kontrolle verloren gegangen war, sondern in der

Gefolgschaft und Einordnung in den Führerstaat, der die Selbstzweckhaftigkeit

des Einzelnen negierte und in seinem Selbstverständnis einen einzigen großen

völkischen Selbstbehauptungskampf gegen innere und äußere Bedrohungen

führte.

Mit Blick auf Radbruchs Rechtsphilosophie und politischer Theorie – soweit

sie in der Weimarer Republik ausgearbeitet vorlag – stellt sich das Problem,

dass auf ihrer Basis den sich dem Faschismus zuwendenden Vertretern jener

Schichten, die einst zu Trägern des demokratischen wie auch des liberalen Ge-

dankens gehört hatten, schwer einVorwurf zumachen ist; sie vollziehen lediglich

den von Radbruch wertfrei beschriebenen Prozess, in dem ausgehend von ei-

ner bestimmten sozioökonomischen Interessenlage eine mit dieser vereinbare

Ideologie gewählt bzw. erst konstruiert wird. Radbruch hat daraus 1934 in dem

bereits diskutierten kurzen Aufsatz »Der Relativismus in der Rechtsphilosophie«

die Konsequenz gezogen und die normativen Folgerungen aus dem epistemolo-

gischen Relativismus über die Gebote der juristischen Neutralität in der Frage

materialer Gerechtigkeit und der demokratisch-pluralistischen Toleranz hinaus

drastisch erweitert.

Die Abhängigkeit der demokratischen Stabilität von sozioökonomischen

Voraussetzungenwurde nach der Katastrophe desNationalsozialismus zu einem

Gemeinplatz, und so versuchte man in der Bundesrepublik, die selbst wiederum

als ein System des Klassenkompromisses beschrieben wurde,381 sowie in der

zweiten österreichischen Republik die Demokratie durch das System der sozia-

len Marktwirtschaft und der Sozialpartnerschaft auf einen dauerhaft stabilen

ökonomischen Untergrund zu stellen,382 wobei der Ordoliberalismus Walter

Euckens, Franz Böhms und der Freiburger Schule, die Soziale Marktwirtschaft

Alfred Müller-Armacks und der Keynesianismus unterschiedliche, teils konkur-

rierende Konzepte darstellen. Zur politischen Sozialtechnik des Ausgleichs, als

die der Parlamentarismus von Hans Kelsen begriffen wurde, gesellt sich damit

eine dezidiert politische Stabilisierung anstrebende ökonomische Sozialtechnik,

die auf die Abschwächung der im Kapitalismus unvermeidlichen Krisen und

damit auf einen Kapitalismus ohne disruptive soziale Verwerfungen abzielt.

380 Ebd., S. 13.

381 Vgl. Abendroth (2008): Zum Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaates.

382 Vgl. Zapka (2019): Soziale Marktwirtschaft in der europäischen Union, S. 55.
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Solche ökonomisch-technischen Vorkehrungen zur Sicherung der sozioöko-

nomischen Voraussetzungen des gesellschaftlichen Friedens liegen aber außer-

halb der Kompetenz der Philosophie.Der Beitrag letzterer bestand nach 1945 dar-

in, zu einer »Renaissance« vonnicht nur rechtsphilosophisch, sondern auch theo-

logisch begründeten Naturrechtskonzeptionen383 beigesteuert zu haben, in de-

ren Zusammenhang auch Radbruchs Konzeption des gesetzlichen Unrechts und

übergesetzlichen Rechts steht. Diese Renaissance war von eher kurzer Dauer (sie

währte bis in die 1960er Jahre) und philosophisch nur bedingt ertragreich,384 ist

aber als eine Reaktion auf die Erfahrung politischer Enthegung imnationalsozia-

listischen Unrechtsstaat doch bemerkenswert. Der Rückgriff auf das Naturrecht

ist nicht nur in der pragmatischen Notwendigkeit begründet, im Zuge der alli-

ierten Kriegsverbrecherprozesse ab 1945 als Basis der Anklage eine höherstufige

Rechtsgrundlage zufindenals das geltendepositiveRecht, indessenRahmensich

die angeklagten Akteure desHitlerregimes bewegt hatten.Nach den »Verbrechen

desNS-Regimeswurde«,wieHassoHofmannschreibt, »die idealistischeAufgabe

als vordringlich gesehen, für das Recht wieder feste, menschlicher Willkür ent-

zogene geistige Grundlagen herauszuarbeiten.«385 Die naturrechtliche Begrün-

dungsstrategiebedeutet,dassdieGrundrechtederdemokratischenAushandlung

entzogen seien, um damit aber die Demokratie in einer bestimmten Gestalt auf

Dauer zu stellen.Ähnlich versuchtederOrdoliberalismus,eine stabilemarktwirt-

schaftliche Ordnung, die nicht wie in der Weimarer Republik durch die gewerk-

schaftlicheMonopolbildung von Arbeitskraft auf der einen, durch Kartellbildung

und Kapitalkonzentration auf der anderen Seite korrumpiert ist, in naturrechtli-

chen Prinzipien zu begründen.386 Radbruch schreibt 1945:

Es gibt also Rechtsgrundsätze, die stärker sind als jede rechtliche Satzung, so daß ein Gesetz,

das ihnen widerspricht, der Geltung bar ist. Man nennt diese Grundsätze das Naturrecht oder

dasVernunftrecht.Gewiß sind sie imEinzelnen vonmanchemZweifel umgeben,aber dieArbeit

der Jahrhunderte hat doch einen festen Bestand herausgearbeitet, und in den sogenannten Er-

klärungen der Menschen- und Bürgerrechte mit so weitreichender Übereinstimmung gesam-

melt, daß in Hinsicht auf manche von ihnen nur noch gewollte Skepsis den Zweifel aufrecht-

erhalten kann.387

383 Vgl. Künnecke (2013): Die Naturrechtsrenaissance inDeutschland nach 1945 in ihremhistorischen Kon-

text. In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofes in Deutsch-

land etablierte sich dabei eine Begründungsstrategie, die die Grundrechte als Abbildung einer objek-

tivenWerteordnung fasst; vgl. Sprenger (1996): Legitimation des Grundgesetzes als Wertordnung; kri-

tisch Schmitt (1979): Die Tyrannei derWerte.

384 Vgl. ebd., S. 47.

385 Hofmann (2012): Rechtsphilosophie nach 1945, S. 7.

386 Vgl. Starbatty (1983): Ordoliberalismus, S. 569.

387 Radbruch (1990): Fünf Minuten Rechtphilosophie, S. 79. Vgl. Tjong (1970): Über die Wendung zum Na-

turrecht bei Gustav Radbruch. Radbruch hat allerdings diese historische »Rückkehr« zu naturrecht-
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Manmüsste hier Radbruch korrigieren; es ist nicht die Arbeit von Jahrhunderten,

sondern von einigen JahrenFaschismus,vonHolocaust undWeltkrieg,die die das

überlebt geglaubte Naturrecht wieder zur Auferstehung gebracht haben.Der Re-

kurs auf unerschütterlich geltende rechtliche undwirtschaftlicheOrdnungsprin-

zipien beabsichtigt die Sicherung vorweiteren Katastrophen, der Bewahrung vor

der Wiederholung des Geschehenen. In Radbruchs Denken der Zwischenkriegs-

zeit wird die politische Sinnbildung noch demokratisch den Einzelnen anheim-

gestellt; Ideologien als politischeWertsysteme emergieren aus ihren gesellschaft-

lichen Interessenlagen undBedürfnissen.Mit der Rückkehr zumNaturrecht, das

nunmehr nicht mehr wie im 18. Jahrhundert die revolutionäre Funktion hat, den

herrschenden Autoritäten und der bestehenden Ordnung den Grundriss einer

vernunftbegründeten höherwertigen Ordnung entgegenzusetzen, sondern wie

das ältere, mittelalterlich-thomistische Naturrecht eine »konservative«388 Funk-

tion hat, nämlich jene, die bestehende demokratische Ordnung zu sanktionieren

und einen bestimmtenBestand anNormen als sakrosankt zu setzen, ist demPro-

zess politischer Imaginations- und Sinnbildung autoritativ eine Grenze gesetzt.

Die kaum streitige Anerkennung dieser Normen und damit der Erfolg der natur-

rechtlichen Renaissance, die für die Konsolidierung der politischen Verhältnis-

se und den geistigen Wandel nach dem Zweiten Weltkriegs insbesondere in der

Bundesrepublik keine geringe Rolle gespielt hat,389 haben ihren Grund aber im

Exzess der politischen Imagination, der sich in einem demokratischen Umfeld

ereignete.

Hervorgegangen aus einer Katastrophenerfahrung, bedeutet die Natur-

rechtsrenaissance der Nachkriegsjahre einen Versuch, das katastrophische

Potential der Demokratie durch eine Begrenzung ihrer Hoheit einzudämmen.

Über die Sätze des Naturrechts hat die Demokratie nicht das Recht, abzustim-

men. Nun kann es aber niemals Ziel der Politik sein, die Durchsetzung von

Wertgeltung der Katastrophe zu überlassen, die das Irrige und Illusionäre in

einem opferreichen Vorgang in sich zusammenstürzen lässt. Ein solcher Fata-

lismus widerspräche dem Handlungssinn von Politik, der in der Ausübung von

Freiheit und damit derMacht, das eigene Geschick zu beeinflussen, besteht.Wie

in jeder politischen Ordnung fallen falsche Entscheidungen in der Demokratie

nicht lediglich auf jene zurück, die sie fällen, sondern treffen die Gesamtheit

lichen Überzeugungen und zum liberaldemokratischen Rechtsstaat bereits 1934 vorweggenommen:

»Menschenrechte, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Volkssouveränität. Freiheit und Gleichheit, die Ideen

von 1789, sind wieder aufgetaucht aus der skeptischen Flut, in der sie zu ertrinken schienen. Sie sind

die unzerstörbare Grundlage, von der man sich entfernen kann, aber zu der man immer zurückkehren

muss.« Radbruch (1990): Der Relativismus in der Rechtsphilosophie, S. 22.

388 Vgl. Kelsen (1928): Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre, S. 28.

389 Vgl. Hofmann (2012); Rechtsphilosophie nach 1945, S. 10–25.
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ihrer Angehörigen. Das eigene Wohl hängt von der Urteilsfähigkeit anderer

ab. In der Demokratie ist aber den Einzelnen die Chance gegeben, diese als

Mitentscheidende vor Fehlern zu bewahren. Politisch-philosophischen Konzep-

tionen des Kampfes gegen die Katastrophe, die aus dem Fehlgehen der anderen

hervorgehen kann, soll sich der folgende, letzte Abschnitt dieses Bucheswidmen.





10. Furcht vor Mitleidenschaft

10.1 Welcher Relativismus?

Aus demRelativismus folgt,wie bereits bemerkt wurde, keineswegsmitNotwen-

digkeit das Gebot der Toleranz.1 Selbst unter der hypothetischen Voraussetzung,

dass eine in inkommensurable Wertsysteme der politischen Rechtfertigung ge-

spaltene Gesellschaft doch in dem einen Punkt des Relativismus, also in der Ein-

sicht der Begrenztheit der jeweiligen eigenenÜberzeugungen trifft und in ihm in

epistemischer Hinsicht einen gemeinsamen Boden findet, wäre für den Versuch,

sie zu einer Ethik der Toleranz zu verpflichten,wenig erreicht. Einen Beleg dafür

liefert Benito Mussolini in einer Rede aus den frühen 1920er Jahren:

In Italien ist der Relativismus schlicht ein Faktum. […] Alles, was ich in den vergangenen Jah-

ren sagte und tat, ist Relativismus aus Intuition. […] Wenn Relativismus die Verachtung fester

Kategorien und jener, die sich für die Träger der objektiven und unsterblichenWahrheit halten,

bedeutet, dann gibt es nichts relativistischeres als die faschistische Einstellung und Aktivität.

[…] Aus dem Faktum, dass alle Ideologien von gleichem Wert sind, schließen wir Faschisten,

dass wir das Recht zur Schöpfung unser eigenen Ideologie haben, und setzten sie mit all der

uns zur Verfügung stehenden Kraft durch.2

Eine Norm mit dem Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit lässt sich logisch

nicht mit der Grundannahme vereinen, dass es keine allgemeingültigen Maß-

stäbe der moralischen Werturteile und damit keine allgemeingültigen Wahrhei-

ten im Bereich der Sittlichkeit gibt. Der Relativismus untergräbt also jeden Ver-

such der Etablierung einer allgemeinverbindlichenMoral – auch eine solche, de-

1 Vgl. Irlenborn (2016): Relativismus, S. 121; Ginsberg (1951): Ethical Relativity and PoliticalTheory; in kri-

tischer Auseinandersetzungmit Hans KelsensThesen über den Relativismus Oppenheim (1950): Relati-

vism, Absolutism, and Democracy.

2 InDiuturna. Mailand 1924, zit. n.Majeske (2019): Shakespeare’s As You Like It andThe Problems of Rel-

ativity, S. 177, Übers. A. D. Zum Zusammenhang zwischen Faschismus bzw. »radikalem Konservativis-

mus« undRelativismus vgl.Pankakoski/Backman (2020): RelativismandRadical Conservativism; sowie

Steizinger (2019): National Socialism and the Problem of Relativism.
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renGeltungsanspruch aus ihm selbst abgeleitet wird.Demwird Aber selbst wenn

man in der Begründung des Toleranzgebots bescheidener ansetzen und es nicht

als eine notwendige Konsequenz des Relativismus verstehen, sondern bloß von

einer starkenMotivierung der toleranten Haltung durch die Einsicht in die Rela-

tivität aller Urteile und Gewissheiten ausgehen würde, wäre dies zu belegen eine

Schwierigkeit. Aus derUnhintergehbarkeit der Pluralität von logisch gleichwerti-

genDeutungssystemen und Axiomen, aus demFehlen eines universellen Kriteri-

ums zur Prüfung und Beurteilung ihres Wahrheitsgehaltes lässt sich nicht mehr

und nicht weniger plausibel als die Forderung der Toleranz – der »Satz vom hin-

zunehmendenWiderspruch«3, wie EduardMay 1941 sarkastisch formuliert – fol-

gern, dass die Gewalt zu entscheiden hat, wo es dies die Vernunft nicht zu tun

vermag.Dies ist die praktische Konsequenz, dieMussolini aus demRelativismus

zieht.

Weitere prominente Beispiele lassen sich finden. Nietzsche, der in seiner

berühmten Schrift Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn gut prot-

agoreisch argumentierte, dass ebenso wie die Frage, ob die »Weltperzeption«4

des Menschen wahrer sei als die des Insekts oder des Vogels, auch die Fra-

ge der Wahrheit von Wirklichkeitsdeutungen unterschiedlicher Kulturen und

Menschentypen mangels eines einheitlichen und notwendigen Maßstabes un-

entscheidbar ist, war ein Verächter der Demokratie und Kritiker des liberalen

Toleranzgedankens.5 Vielmehr lässt er ebenda das »Gesetz derWahrheit« in Um-

kehrung der Koppelung von Relativismus und Frieden bei Kelsen und Radbruch

gerade aus einem gesellschaftlichen »Friedensschluß« hervorgehen, der durch

eine Einigung auf eine verbindliche »Bezeichnung der Dinge« den »allergrößten

bellum omnia contra omnes verschwinde[n]«6 lässt. Der in Die geistesgeschichtli-

che Lage des heutigen Parlamentarismus geschilderte Unglaube an die Einheit der

Vernunft ist auch der Ausgangspunkt des Denkens Carl Schmitts, und auch

wenn der Jurist den weltanschaulichen Relativismus bekämpft, gelten seine An-

griffe tatsächlich nicht einer epistemologischen Position, sondern der liberalen

ToleranzunddemPluralismus,denen er die sich durchAussonderungdesAbwei-

chenden homogenisierende plebiszitäre Demokratie und denmit rückhaltlosem

existentiellen Einsatz geführten Kampf mit dem Feind entgegenstellte.7 Der von

Schmitt politisch-theologisch aufgeladene Kampf ist der Ort, an dem das skep-

3 May (1941): Am Abgrund des Relativismus, S. 54.

4 Nietzsche (1956): ÜberWahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, S. 316.

5 Vgl. Siemens (2009): Nietzsche’s Critique of Democracy; Stegmaier (2018): Europa im Geisterkrieg,

S. 449–462.

6 Nietzsche (1956): ÜberWahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, S. 311.

7 Vgl. Schmitt (1969): Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus; Schmitt (1983): Der

Begriff des Politischen.
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tisch-relativistische Bewusstsein in der opferbereiten Bezeugung des Glaubens

subjektiv-voluntaristisch überwunden, gleichsam annulliert werden soll.

Die Bestimmung des Verhältnisses von Relativismus, Pluralität und Toleranz,

die bei den liberalen Demokraten Kelsen und Radbruch und den genannten

Autoren so gegensätzlich ausfällt, ist, wie oben bereits erwähnt wurde, bedingt

durch ein Werturteil, in dessen Licht die Relativität von Wahrheiten und Wer-

ten erscheint. Dieses Urteil betrifft den Wert des Friedens. Dem Anderen, der

in seinem Denken und Tun die von mir anerkannten Werte negiert und der

gewissermaßen nicht nur anderes, sondern anders will, nämlich gemäß einem

von meinem unterschiedenen System der Werte, erkenne ich um der Wahrung

des Friedens willen das Recht an, mir ein Hindernis zu sein. Die Wahrung

des Friedens als absoluten Wert zu setzen bedeutet einen Widerspruch zur

Grundbehauptung der Relativität der Werte. Man kann daher sagen, dass der

Relativismus dem Streben gerade im Weg stehen kann, die politischen Streit-

parteien auf den Frieden zu verpflichten. Dementsprechend wurde nach dem

Zweiten Weltkrieg die Konsequenz gezogen, zur Festigung der Fundamente der

liberalen Demokratie zu naturrechtlichen Annahmen zurückzukehren.

In dem imvorhergehendenKapitel untersuchtenVersuchder Begründung ei-

ner politischen Ethik der Toleranz erhält die Geschichte die Aufgabe, die Streit-

parteien in der Auffassung vomWert des Friedens zusammenzuführen. Bei Rad-

bruch wird – mehr in Andeutungen als in einer ausgearbeiteten Theorie – mit

Blick auf denParteienkampf die kollektive Erfahrungder national gerahmten po-

litischen Schicksalsgemeinschaft zur Wertbegründung der Verfassung und des

durch sie gehegten politischen Prozesses. Als geschichtliche Erfahrung ist diese

Wertbegründung aber kontingent. Die Geschichte stellt eine Sammlung der Vie-

len mit Blick auf einen geteilten Maßstab des sittlichen Urteils her, die Gemein-

samkeit der Urteilsmaßstäbe ist ihr Resultat, das nicht abgeleitet werden kann

aus der transzendentalen Verfasstheit der praktischen Vernunft. Eine ähnliche

Konzeption des demokratischen Ethos als einer aus der geschichtlichen Erfah-

rung hervorgegangenen Ressource ist bei Hans Kelsen zu finden. Sie ist aus einer

Parabel auf das Ethos der Demokratie zu rekonstruieren, als welche Kelsen das

18. Kapitel des Johannes-Evangeliums liest; eine »schlichte, in ihrer Naivität la-

pidare Darstellung« aus dem Leben Jesu, das »zu dem größten« gehöre, »was die

Weltliteratur hervorgebracht hat«. Diese Nacherzählung der Bibelstelle, die als

ein Schlüssel zu Kelsens Demokratieverständnis allein dadurch zu erkennen ist,
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dass der Wiener Jurist und Rechtsphilosoph sie wieder und wieder verwendete,8

soll hier in voller Länge zitiert werden:

Es ist zur Zeit des Osterfestes, als man Jesus unter der Anklage, daß er sich für den Sohn Gottes

unddenKönigder Judenausgebe,vorPilatus,den römischenStatthalter führt.UndPilatus fragt

ihn, der in des Römers Augen nur ein armer Narr sein kann, ironisch: Also du bist der König

der Juden? Und Jesus antwortet im tiefsten Ernste und ganz erfüllt von der Glut der göttlichen

Sendung:Du sagst es. Ich bin einKönig,und bin dazu geborenunddazu in dieWelt gekommen,

daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder der aus der Wahrheit ist, höret meine Stimme. Da

sagt Pilatus, dieserMensch einer alten,müde und darum skeptisch gewordenen Kultur:Was ist

Wahrheit? – Und weil er nicht weiß, was Wahrheit ist und weil er – als Römer – gewohnt ist,

demokratisch zu denken, appelliert er an das Volk und veranstaltet – eine Abstimmung.Er ging

hinaus zu den Juden, erzählt das Evangelium, und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an

ihm.Es ist aber bei euchHerkommen,daß ich euch amOsterfeste einen freigebe.Wollt ihr nun,

daß ich euch den König der Juden freigebe? – Die Volksabstimmung fällt gegen Jesus aus. – Da

schrien wiederum alle und sagten: Nicht diesen, sondern Barabbas. – Der Chronist aber fügt

hinzu: Barabbas war ein Räuber.

Vielleicht wirdman,werden die Gläubigen, die politischGläubigen einwenden, daß gerade die-

ses Beispiel eher gegen als für die Demokratie spreche. Und diesen Einwand muß man gelten

lassen; freilich nur unter einer Bedingung:Wenn die Gläubigen ihrer politischenWahrheit, die,

wenn nötig, auchmit blutiger Gewalt durchgesetzt werdenmuß, so gewiß sind,wie –der Sohn

Gottes.9

Kelsen beabsichtigte, mit Pilatus, dem Vertreter einer »alten, müde und darum

skeptisch gewordenen Kultur«, ein Beispiel des demokratischen Geistes zu prä-

sentieren, der von absolutenWahrheitsansprüchen Abstand nimmt und dadurch

die Möglichkeit freigibt für die demokratische Abstimmung als friedliches Ver-

fahren der Entscheidungsfindung über die Angelegenheiten des politischen Ge-

meinwesens. Nur unter der Voraussetzung, dass keine endgültige Antwort auf

die Frage gegeben werden kann, was das Beste für sie ist, ist die Befragung der

Allgemeinheit zu rechtfertigen,wie der späte Kelsen schreibt.10Zu einemgewalt-

samenEingreifen berechtigt dürften nur die sich sehen,die sich ihrer Sache so si-

cher sindwie der SohnGottes.Damit wird der gewaltsame »politische Absolutis-

mus«11 unter das Verdikt der Hybris gestellt. Die reflexive Bewusstheit der Gren-

zen der eigenen Geltungsansprüche und die durch Ermüdung im Konflikt verlo-

ren gegangene Bereitschaft, um der Wahrheit willen den offenen Kampf aufzu-

8 Vgl. Kelsen (1933): StaatsformundWeltanschauung, S. 29 f.; Kelsen (1948): Absolutism andRelativism in

Philosophy and Politics, S. 914; Kelsen (2019):Was ist Gerechtigkeit? (zuerst 1953); Kelsen (1955): Founda-

tions of Democracy, S. 39.

9 Kelsen (1920): Vom Wesen und Wert der Demokratie, S. 37 f. Zur Deutung dieser Parabel in der For-

schungsliteratur vgl. Llanque (1999): Die politische Differenz, S. 228–235.

10 Vgl. Kelsen (1948): Absolutism and Relativism in Philosophy an Politics, S. 913.

11 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie, S. 37.
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nehmen, bilden die Disposition in epistemischer und moralischer Hinsicht, un-

ter der Subjekte zu den Verfahrensformen der Demokratie tendieren. Ähnlich ist

bei Radbruch zu lesen, dass »Skepsis« und »Resignation« und damit verbunden

»Reife und Weisheit«, die davor schützt, das eigene »begrenzte Weltbild als das

Weltbild«12 zu nehmen, die Grundlagen des demokratischen Ethos und der de-

mokratischen Kultur bilden.

Durch die Bezugnahmeauf historische undkulturelle Prägungenwird dieRe-

lativität der eigenen Ethik demokratischer Toleranz offengelegt. Sie ist Produkt

einer historisch eingetretenen Konfliktmüdigkeit und ironischen Gelassenheit

gegenüber der Frage nach der Wahrheit. Nun hatten die mitteleuropäischen

Gesellschaften nach dem Ersten Weltkrieg sich noch keineswegs vollständig von

einer heroischen Ethik des Kampfes und der Kompromisslosigkeit abgelöst,

wie der erste Teil des Buches gezeigt hat. Mit Blick auf die eigene Situation

müsste Kelsen weniger von verbindenden kollektiven Prägungen als Ergebnis

einer gemeinsamen Geschichte ausgehen als von einer ethisch-kulturellen Spal-

tung. Anstelle einer verbindenden historisch-kulturellen Prägung steht eher

eine kommende »Entscheidung« im Raum zwischen der postheroischen Kultur

der Toleranz und ihrem Gegenteil, die links- oder nationalrevolutionäre Ent-

schlossenheit, das eigene Bekenntnis thymotisch im Kampf gegen den Feind zu

behaupten.

Die relativistische Ethik der Konfliktmüdigkeit war bereits vor der Veröf-

fentlichung von Kelsens einflussreicher Schrift Angriffspunkt der Gegner des

rechtsphilosophischenRelativismusundsollte esnach ihrweiter sein.Als »Propa-

ganda für Müdigkeit«, die »zu massloser Toleranz auffordernd, die Willenskraft

[…] lähmt« und als »das letzte, böseste Gift, das der Kritizismus verspritzt«,

»ganz gefährlich«13 sei, bezeichnet Kurt Hiller den Relativismus bereits in einem

Aufsatz aus dem Jahr 1911. Als Ausdruck der »Kulturauffassung« und »Weltan-

schauung der Gebildeten vor dem Kriege«14 betrachtet der Rechtsphilosoph und

spätere Nationalsozialist Carl August Emge ihn 1916 und argumentiert, dass die

»Werttoleranz« durch den Krieg, in dem »die Frage des Opfers, des Verhältnisses

des Einzelnen zur Allgemeinheit« über »Leben und Tod, Ehre und Schmach von

Tausenden«15 entscheide, historisch überholt und damit aufzugeben sei zuguns-

ten einer philosophischen Rechtsbegründung, die demmobilisierenden Glauben

an den politischen Zweck Stärkung bringt. Der Vorwurf des fehlenden mobili-

sierenden Potentials wurde auch nach der Novemberrevolutionmit Blick auf den

12 Radbruch (2002): Gedanken am Verfassungstag, S. 138, Hervorhebung im Original.

13 Hiller (1911): Der Relativismus in der Rechtsphilosophie, S. 475.

14 Emge (1916): Über das Grunddogma des rechtsphilosophischen Relativismus, S. 5.

15 Ebd., S. 65.
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inzwischen demokratischen und von inneren Feinden bedrohten Staat gegen

den Relativismus gewendet. Der »müde, kraft- und substanzlose Relativismus«,

so Erich Kaufmann im Kontext der jungen Weimarer Republik, sei blind für die

»konkreten geistigen Werte, die die Wirklichkeit erfüllen« und gebe in seiner

Beschränkung der Allgemeingültigkeit rechtsphilosophischer Aussagen auf die

reinen Formaspekte des Rechts keinen »feste[n] Halt«. Der Relativismus steht

einer Anschauung des Staates als Verkörperung verbindlicherWerte entgegen, er

bereitet damit trotz seiner demokratischen Absichten den Weg für eine »an sich

selbst verzweifelnde Spengler-Stimmung«, für einen »ungebändigte[n] Vitalis-

mus und eine völlige Auflösung des Rechts in Soziologie« als »große Gefahren«16

für den deutschen Geist, also für ein reinmachttheoretisches Verständnisses von

Recht und Staat, unter dessen Voraussetzung sich eine loyale Bindung an die

Republik und ihre demokratische Verfassung nicht entwickeln könne.

Wenn die Toleranz gegenüber Andersdenken und die Akzeptanz seiner

auf demokratischem Weg errungenen Macht in der Konfliktmüdigkeit einer

Kultur gründen, so lebt der demokratische Staat bei seinem Umgang mit der

konfliktiven Pluralität von Weltanschauungen und Geltungsansprüchen, wie

Ernst-Wolfgang Böckenförde später schreiben sollte, »von Voraussetzungen,

die er selbst nicht garantieren kann«.17 Gegenüber allen politischen Zwecken

und Werten verhält sich der Relativismus bloß negativ, nämlich Geltungsan-

sprüche einschränkend, und theoretisch-kontemplativ, wie im Falle Radbruchs

empirische oder apriorisch deduzierte Wertsysteme konstatierend und ihre

unbeweisbaren Grundannahmen aufarbeitend, und ist dabei unfähig, selbst

positiv eine Wertorientierung zu begründen. Ein Sollen kann, wie Emge, zwar

nicht für die Demokratie eintretend, nichtsdestotrotz zutreffend ausführt, nicht

durch das Aufzeigen eines Seins, einer empirischen Wertung begründet wer-

den,18 wie es im Verweisen auf eine »müde und darum skeptisch gewordene

Kultur« geschieht; und auch das Hinweisen auf das irreduzible transzendentale

Spektrum möglicher Wertorientierungen wie bei Radbruch oder Max Weber

ist ein kontemplatives Verhalten gegenüber einer vorgefundenen Vielheit der

Wertungssysteme, aus deren Feststellung noch keine praktische Norm folgt.

Wenn der »parlamentarische Ausgleich der Parteigegensätze mit seiner Bin-

dung des Rechts der Regierung an die Stimmenmehrheit«, wie Leonard Nelson

1924 schreibt, »Notbehelf« ist für »ein erschlafftes Volk, das keinen andern Aus-

weg aus den Schrecknissen des Bürgerkriegs zu finden weiß«19 oder drohenden

16 Kaufmann (1921): Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie, S. 99–101.

17 Böckenförde (1967): Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, S. 93.

18 Vgl. Emge (1916): Über das Grunddogma des rechtsphilosophischen Relativismus, S. 47.

19 Nelson (1924): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 579.
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Schrecknissen zuvorkommen will, besteht die Gefahr, dass diese geschichtlich

erworbene Disposition des Kollektivs, die es im Moment den auf die Spitze ge-

triebenen Konflikt scheuen lässt, sich im Laufe der Zeit wieder verliert: nicht nur

durch ein forciertes Verdrängen, von dem im Vorhergehenden in der Diskussion

Arnold Metzgers die Rede war, sondern durch das bloße Wirken der Zeit, durch

das Verblassen der Erfahrungen, die den Ausschlag für die Einrichtung der be-

stehenden Ordnung gegeben haben. Die Demokratie zehrt also von endlichen

Ressourcen, und ihr Dilemma ist, dass sie, gerade indem sie den Frieden erfolg-

reich erhält, auch dazu beiträgt, die Evidenz ihresWertes schwinden zu lassen.

Der Gedanke einer in der eigenen historischen Konflikterfahrung gewonne-

nen metaphysischen Wertschau, wie er in den philosophischen Aufarbeitungen

des ErstenWeltkriegs zu finden ist, verböte sich hier aufgrund der eigenen, eben

relativistischen Prämissen. Demokratische Werte, Normen sowie Institutionen

philosophisch zu begründen muss jedoch bedeuten, stichhaltige Gründe für die

Annahme ihrerGeltungvorzubringen.Nur einebegründeteÜberzeugungvon ih-

rer Wahrheit würde sie gegen die Angriffe des Antidemokratismus ausreichend

rüsten. Dies betrifft nicht nur den von Carl August Emge und auch Erich Kauf-

mann in den obigen Zitaten gemeinten psychologischen Effekt der Energetisie-

rung, den eine geglaubteWahrheit im Kampf der politischen Ideologien und da-

mit auch in der Verteidigung der Demokratie gegen ihre Gegner hat.

Der Relativismus entwaffnet die Verteidigerinnen undVerteidiger derDemo-

kratie in einer philosophisch grundlegenderenWeise; der konsequente Relativis-

mus steht sogar imKonfliktmit der Toleranz.DemGeltenlassen der anderen An-

schauung, das er fordert, kann er nämlich keine anders als willkürlich gesetzte

Grenzen setzen. Die Rede von Toleranz ist jedoch sinnlos, wenn nicht die Mög-

lichkeit einer begründeten Ablehnung auf der Basis starkerWerturteile vorbehal-

ten wird.20Würde dieseMöglichkeit fehlen, würde nicht Toleranz geübt werden,

sondern ein bloßes gleichgültiges Hinnehmen jeder Meinung und Position. Die

Rede von Toleranz impliziert die Begrenztheit des Geltenlassens, die Option des

Unterbindens oder desWiderstandes.

Radbruch argumentiert, dass der demokratische Relativismus mangels des

Besitzes eines allgemeingültigen Kriteriums zur Entscheidung zwischen gegen-

sätzlichen Geltungsansprüchen »alle möglichen Gegenstände der Bewertung […]

der praktischen Vernunft des Einzelnen, also nicht etwa seinem Belieben, son-

dern seinem Gewissen, zur Auswahl«21 vorlegt. Die Frage der Grenzziehung der

Toleranz wird also dem Individuum überlassen. Dies ist eine Argumentationsfi-

gur, die bereits in der Diskussion der Frage der Rechtssicherheit und der Aner-

20 Vgl. Forst (2003): Toleranz im Konflikt, S. 37 f.

21 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 28.
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kennung positiven Rechts zu finden war;22 aufgrund des Fehlens allgemeingül-

tiger Maßstäbe wird das Einzelgewissen zum obersten Richter. Als ein Verfah-

ren der kollektiven Entscheidungsfindung und Zuteilung von legitimer Macht-

ausübung kann die demokratische Abstimmung aber nur dann stabilen Charak-

ter haben,wenn diese Gewissensentscheidungenwenn auch nicht unbedingt zur

Gänze, so doch bei einer ausreichenden Mehrheit von bestimmten Kriterien des

Tolerierbaren und des Nicht-Tolerierbaren bestimmt sind: am grundlegendsten

die Nicht-Toleranz gegenüber einer Machtausübung, die nicht auf dem Prinzip

der Beauftragung durch die Beherrschten beruht.

Die Demokratie lebt also von bestimmten starken Wertungen und damit

Grenzziehungen des Tolerierbaren, die von den Subjekten geteilt werden. Sie

stellt es allerdings denSubjekten selbst anheim,dieGrenzendes Tolerierbaren zu

ziehen. Kelsen hat in seiner Schrift Verteidigung der Demokratie verblüffend offen,

aber auch konsequent geäußert, dass die Demokratie »diejenige Staatsform« sei,

die sich amwenigsten gegen ihre Gegner wehrt. Es scheint ihr tragisches Schicksal zu sein, daß

sie auch ihren ärgsten Feind an ihrer Brust nähren muß. Bleibt sie sich selbst treu, muß sie

auch eine auf Vernichtung der Demokratie gerichtete Bewegung dulden, muß sie ihr wie jeder

anderen politischen Überzeugung die gleiche Entwicklungsmöglichkeit gewähren.23

Angesichts dieser Schwächendrängt sichdie Fragenach einer alternativenLegiti-

mationvon liberal-demokratischerToleranzunddemokratischemMehrheitsent-

scheid auf.Prinzipiell verfolgt derRelativismusKelsensundRadbruchsdie Inten-

tion, aus der Unentscheidbarkeit der Wahrheitsfrage einen legitimen Anspruch

auf die Freiheit zur Äußerung und politischen Vertretung einer Anschauung ab-

zuleiten: auf »geistige Freiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung, die Glau-

bens-undGewissensfreiheit,dasPrinzipderToleranz«und»Freiheit derWissen-

schaft«,24 soKelsen 1933.AusderFeststellung,dass es keineobjektiveund rationa-

le Möglichkeit gibt, zwischen richtiger und falscher Auffassung in der Frage der

gerechten Einrichtung des Staates zu unterscheiden, wird das gleiche Recht auf

den Schutz und die Möglichkeiten ihrer politischen Durchsetzung von Meinun-

gen gefolgert. Das liberale Toleranzprinzip behandelt die Meinung in der Weise,

in der dasmoderneRecht imAllgemeinen Subjekte behandelt; unter Absehen von

ihren konkretenEigenschaften undderenmöglichenWertwird ihnen das gleiche

Recht zugestanden, diese zu bewahren und zu entfalten. Welche Beschaffenheit

dasGewissenauchhat,dasdie politischeEntscheidungdesEinzelnen lenkt, jeder

erhält dasselbe Recht, seinem Gewissen zu folgen

22 Vgl. Abschnitt 9.4.2.

23 Kelsen (2006): Verteidigung der Demokratie, S. 237.

24 Kelsen (1933): Staatsform undWeltanschauung, S. 14.
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Diese Unentscheidbarkeit kann aber epistemologisch in zweierlei Weise be-

gründet sein. Ihnen entsprechen zweierlei Relativismusverständnisse und damit

zusammenhängende Argumente zugunsten der liberalen Demokratie. Das radi-

kale Verständnis der Relativität begründet die Unmöglichkeit der allgemeingül-

tigen Entscheidung über die Wahrheitsansprüche unterschiedlicher Gerechtig-

keitskonzeptionen und Wertorientierungen darin, dass diese in unterschiedli-

chen Deutungssystemen verankert sind, die auf logisch gleichrangigen Prämis-

sen aufbauen, nämlich auf gleichermaßen unbeweisbaren Axiomen. Ein solches

Relativismuskonzept entwickelt Radbruch in seiner Rechtsphilosophie. Ein ge-

mäßigteres Relativismusverständnis hingegen geht zwar ebenfalls von einer Un-

entscheidbarkeit aus, versteht diese aber nicht als in einer Spaltung der prakti-

schen Vernunft begründet, sondern in der Unsicherheit des zur Verfügung ste-

hendenWissens. Die Negation des »Absolutismus«25 geht hier nicht so weit, mit

Blick auf die Frage der guten Einrichtung des Gemeinwesens den Gedanken der

Wahrheit und der Einheit menschlicher Vernunft aufzugeben. Deren Aufgabe ist

–wie im Vorhergehenden ausgeführt wurde – nicht bloß keine hinreichende, sie

ist auch keine notwendige Bedingung der demokratischen Toleranz.

Die Ableitung der Toleranz und des Mehrheitsentscheides aus einem so

verstandenen Relativismus fällt aber grundlegend verschieden von jener aus,

die beim radikalen Relativismus ansetzt. Sie gelangt prägnant zum Ausdruck

in einer späteren, bereits nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Schrift

Kelsens, Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics:

It may be that the opinion of the minority, and not the opinion of the majority is correct. Solely

because of this possibility, which only political relativism can admit – that what is right today

may be wrong tomorrow – the minority must have a chance to express freely their opinion and

must have full opportunity of becoming the majority.26

Die erste, im Sinne des radikalen Wertrelativismus argumentierende Begrün-

dungsstrategie, die bei Kelsen durchaus auch zu finden ist,27 leitet von der

logischen Gleichwertigkeit der Geltungsansprüche die Gleichheit des Rechts auf

die Möglichkeit der Äußerung und politischen Durchsetzung der unterschied-

lichen Meinungen ab. In der zitierten Stelle aus Kelsens Text aus dem Jahr 1948

wird die Meinung der Einzelnen indes nicht deshalb anerkannt, mit demokrati-

schenMachtchancen ausgestattet und vor derMacht der Anderen geschützt,weil

sie Eigenschaft oder Eigentum der gleichgestellten Rechtsgenossen ist, sondern

25 Vgl.Kelsen (1920): VomWesenundWert derDemokratie, S. 37; Kelsen (1948): AbsolutismandRelativism

in Philosophy and Politics, S. 913.

26 Ebd.

27 Vgl. v. a. die späte Schrift Kelsen (2016): Was ist Gerechtigkeit?; man kann also von zwei nicht gänzlich

kohärenten Argumentationssträngen bei Kelsen sprechen.
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um ihrer Funktion in der Suche nach Wahrheit willen. Toleranz, der Schutz

von Meinungsfreiheit und der demokratischen Opposition sind deswegen zu

bewahren, weil sie die Möglichkeit zur Korrektur der herrschenden Meinungen

bergen, aufgrund ihres Wertes also in einem übergreifenden Prozess der Wahr-

heitsfeststellung, in dem die Parteien stehen. Der Einzelne wird berechtigt als

Beiträger zu dieser Suche, die Demokratie ist gerechtfertigt als ein Verfahren zur

Erzielung der besten, ergo richtigen Entscheidungen.

Diese Deutung des demokratischen Prozesses ist nur schwer vereinbar mit

der in Vom Wesen und Wert der Demokratie aus dem Jahr 1920 zu findenden Rede

von der skeptisch gewordenen Kultur, für die der entweder zynisch- oder resi-

gniert-ironische Ausspruch des Pilatus steht: »Was ist Wahrheit?« Im Kontrast

dazu erscheint in der 1933 veröffentlichten Schrift Staatsform undWeltanschauung

dasWahrheitsstrebenalsderWesenskerndes »spezifisch-demokratische[n]Cha-

raktertypus«, der sich in den »Verfassung aller Demokratien« niederschlägt:

In dem großen Dilemma zwischenWollen und Erkennen, zwischen dem Trieb, die Welt zu be-

herrschenunddem,sie zu verstehen,schlägt dasPendelmehr inderRichtungdesErkennens als

desWollens,mehr nach der Seite des Verstehens als desHerrschens; ebenweil hier derWunsch

nachMacht,weil hier die darin sich äußernde Intensität des Ich-Erlebens, der Subjekt-Wert re-

lativ herabgesetzt, die rationale Kritik und sohin auch die Selbstkritik verhältnismäßig stark,

damit aber der Objekt-Wert relativ gesteigert und sohin der Glaube an eine kritische und da-

durch objektiveWissenschaft gegeben ist.28

Kelsen hat hier nicht nur den von Carl Schmitt als anachronistisch eingeschätz-

ten Glauben an die Diskussion vor Augen, der seinen Ausdruck im Parlamenta-

rismus findet, sondern auch den »Glauben an die »Objektivität« und die »Frei-

heit der Wissenschaft«29, die als eine dritte Instanz zwischen den Parteien steht

und mit ihrer Weltbeschreibung die »gemeinsame Diskussionsgrundlage« und

damit einenbasalenBestand »sozialerHomogenität«30 in epistemischerHinsicht

schafft, ohne den nicht erst die Interpretation von Sachverhalten im Lichte un-

terschiedlicherZwecke,sondernbereits dieSachverhaltsbeschreibungenselbst in

politischen Bekenntnissen gründen würden, womit jede sachhaltige Diskussion

bereits im Ansatz unmöglich würde.Hier wird die Relativierung vonWahrheiten

im Gegenteil zu den bisher diskutierten Ausführungen Kelsens strikt abgelehnt;

nichts sei nämlich

bezeichnender für die Wendung zu einer der Autokratie geneigten Geisteshaltung, als wenn

der Glaube an die Möglichkeit einer von politischen Interessen unabhängigen und daher der

Freiheit würdigenWissenschaft zu schwinden beginnt, wenn das Ideal der Objektivität der Er-

28 Kelsen (1933): Staatsform undWeltanschauung, S. 14 f.

29 Ebd., S. 14.

30 Heller (1992): Demokratie und soziale Homogenität, S. 427.
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kenntnis zugunsten anderer Ideale fallen gelassen wird. Eine solche Bewegung geht Hand in

Handmit einer Höherwertung des Irrationalen gegenüber dem Rationalen.31

In diesem Sinn schreibt Kelsen vier Jahre später, vermutlich unter dem Eindruck

Husserls stehend, der 1935 inWien seine Rede »Die Krisis des europäischenMen-

schentums und die Philosophie« gehalten hatte, dass die »bisher führende euro-

päisch-kontinentale Wissenschaft in eine schwere, vielleicht verhängnisvolle Krisis

geraten« sei, die zusammenfalle »mit der Krisis der Demokratie«.32 Die Krisen

vonWissenschaft und Demokratie bedingen einander. In seinem kurzen Aufsatz

»Wissenschaft und Demokratie« spricht der Jurist von der politisch bedingten

Krise der ersteren, die »in den Klassen- und Rassenkämpfen, die die alte Welt

erschüttern«, gefährdet sei, von den im Kampf stehenden Ideologien absorbiert

zu werden und mit dem Verlust ihrer »Freiheit« auch »selbst unterzugehen«.33

Epistemologisch finde diese Krise der Wissenschaften Ausdruck im Fallenlassen

des Objektivitätsanspruchs in den Wissenschaften und der Philosophie, das der

ideologisch-politischen Vereinnahmung der Wissenschaften den Weg ebne. Die

NegationderMöglichkeit vonNeutralität undRückführungallerWissensproduk-

tion auf Klassenstandpunkte und -interessen34 etwa seitens des historischenMa-

terialismus führe zur Aufgabe ihrer Rolle als einer vermittelnden, einschränken-

den, korrektiven dritten Instanz im politischen Kampf und damit zu einer Beför-

derung der absolutistischen Tendenzen der politischen Ideologien.35

Der von Kelsen 1920 in VomWesen undWert der Demokratie verwendete Begriff

der Skepsis ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt wegen seiner antiken

Anklänge und damit zusammenhängend der Evokation eines radikalen Zweifels

an der menschlichen Erkenntnisfähigkeit irreführend. Das Bewusstsein episte-

mischer Unsicherheit, also der prinzipiellen Möglichkeit der Widerlegung von

Erkenntnissen, führt keineswegs bereits zur Aufgabe des Gedankens der Wahr-

heit und der Erkenntnis. »Kritizismus, Positivismus und Empirismus« seien

die »Richtung[en] der Philosophie und Wissenschaft«,36 denen die Demokratie

weltanschaulich verwandt sei. So wie wissenschaftliche Aussagen sich, wie Karl

Popper in der 1935 erscheinenden Logik der Forschung argumentiert,37 stets durch

Erfahrungwiderlegen lassenmüssen,wird auch jede Annahmeüber die gute und

gerechte Einrichtung des Gemeinwesens einem permanenten Prüfverfahren un-

terzogen; durch die Kritik des politischen Gegners und denMehrheitsentscheid,

31 Kelsen (1933): Staatsform undWeltanschauung, S. 15.

32 Kelsen (2006): Wissenschaft und Demokratie, S. 243, Hervorhebungen im Original.

33 Ebd.

34 Vgl. Korsch (1923): Marxismus und Philosophie; Lukács (1923): Geschichte und Klassenbewusstsein.

35 Vgl. Kelsen (2006): Wissenschaft und Demokratie, S. 243 f.

36 Kelsen (1933): Staatsform undWeltanschauung, S. 25.

37 Vgl. Popper (1994): Logik der Forschung, insbesond. S. 47–59.
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der, wenn er auch nicht überWahrheit oder Falschheit einer politischen Position

bestimmt, so doch als eine Art routinemäßiges Testverfahren angesehen werden

kann, durch das wechselnde Programme und Prinzipien auf die Probe gestellt

werden.

»Zwischen Politik und Philosophie«, so Kelsen, »besteht […] nicht nur eine äu-

ßere Parallele, sondern ein innerer Zusammenhang.« Denn der

Kern alles ethisch-politischen Räsonnements ist das Verhältnis von Herrschaftssubjekt und

Herrschaftsobjekt, der Sinn aller erkenntnistheoretischen Spekulation aber das Verhältnis

von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt. Und die Weise, in der hier – im Bereiche der

Erkenntnis – das Objekt ergriffen wird, gleicht für eine tieferdringende Analyse in einem

ziemlich hohen Grade demHerrschaftsverhältnis als dem Gegenteil der Politik.38

Der Geist der Demokratie ist von der Welthaltung der empirischen Forschung

bestimmt, also der experimentierenden, über Umwege sich vollziehenden, nie-

mals abgeschlossenen Annäherung an die Wahrheit. In ihrem formenden, ge-

staltgebenden Zugriff auf die Gesellschaft, die zu ihrem eigenen Besten gestaltet

werden soll, lässt es dieser dieMöglichkeit, der Formgebung und ihren leitenden

Vorstellungen entgegenzutreten: in der Freiheit zur Kritik und Opposition und

durch den demokratischen Entscheid. Das »Subjekt-Objekt-Verhältnis« ist hier

ethisch-politisch wie erkenntnistheoretisch vom Primat des Objekts, dem Zur-

Geltung-Kommen seiner Andersheit, der Transzendenz gegenüber seinen poli-

tischen oder wissenschaftlichen Repräsentationen gekennzeichnet. Die Leitbe-

griffe der demokratischen Politik haben, wie schon in der Auseinandersetzung

mit Hermann Cohen dargestellt wurde, hypothetischen Charakter. Dem episte-

mischen Absolutismus entspricht hingegen ein »gesteigerte[s] Ich-Bewußtsein«,

ein »lebhafte[r]Aggressionstrieb«undein »intensive[s]Machtstreben«39alsKom-

plement zu einem Primat der ordnungsstiftenden Konzepte, die auf ihre Gegen-

stände, nämlich die soziale Ordnung,mit Gewalt appliziert werden.40

DurchdasParadigmader sichder Falsifizierbarkeit ihrerResultate bewussten

empirischen Forschung gerät wieder eine Legitimation der Demokratie in den

Blick, die auf demmethodischenWert ihrer Verfahren für den Prozess derWahr-

heitssuche aufbaut. Nicht die skeptische Resignation, wie sie im Ausspruch des

Pilatus zumAusdruckt gelangt, sondern imGegenteil der optimistische Gedanke

eines Fortschritts in der Erkenntnis ist es, von dem her Kelsen in den dreißiger

Jahren das Verständnis für Wesen und Wert der Demokratie weiterentwickelt.

Dieses Verständnis geht weit über die »sozialtechnische«, auf ihre Ausgleichs-

funktion in sozialen Konflikten und ihre Instrumentalität bei der Erfüllung von

38 Kelsen (1933): Staatsform undWeltanschauung, S. 7.

39 Ebd., S. 13.

40 Siehe dazu auch Kapitel 8.2.3 dieses Buches.
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Freiheitsansprüchen der Individuen abzielende Argumentation aus dem Jahr

1920 hinaus. Der maßgebliche Wert, durch den das strukturell gleichbleibende

Modell liberaler Demokratie begründet wird, ist nichtmehr die Freiheit, sondern

dieWahrheit.Währenddie Freiheit inVomWesenundWertderDemokratie imGrun-

de keinen normativen Status hatte, sondern lediglich von faktischen Ansprüchen

der Individuen auf dieMöglichkeit der Verwirklichung unterschiedlicher Zwecke

ausgegangen wurde, mit Blick auf die die Demokratie als Mittel zur möglichst

umfassenden Ordnungsstiftung und Befriedigung erschien, hat beim späteren

Kelsen die Wahrheit idealen Geltungscharakter. Sie stellt keine vorzufindende

Tatsache dar, sondern ein empirisches Forschen anleitendes, selbst nicht-empi-

risches regulatives Ideal, von dem her die Einrichtung der Demokratie mit ihren

Bestandteilen ihren Sinn erhält. An die Stelle der Demokratie als Vorrichtung,

die unter den Bedingungen gesellschaftlicher Arbeitsteilung und Interessen-

gegensätze einer möglichst großen Zahl von Menschen die Realisierung ihrer

Zwecke ermöglicht, tritt eine Demokratie, die durch ihre Verfahrensformen und

Institutionen, durch Wahlen und parlamentarische Repräsentation, Meinungs-

freiheit und Kritik, aber auch durch dieWissenschaft als freie und unabhängige,

nach eigenen Regelungen und Zwecksetzungen arbeitende und gegenüber den

im Streit stehenden Ideologien und Parteianschauungen regulativ und korrektiv

wirkende Instanz den politischen Prozess als einen Prozess des Gewinns von Er-

kenntnis konstituiert – Erkenntnis, die Basis politischer Entscheidungsfindung

undMachtausübung sein soll.

10.2 Das Problem der Mitleidenschaft

Ein solches Demokratieverständnis steht im diametralenGegensatz zur Behaup-

tung der Anachronizität des liberal-rationalistischen Ideals der Diskussion, wie

sie von Carl Schmitt, aber etwa auch von Richard Thoma geäußert wurde. Der

Glaube an die Diskussion wird bei Kelsen zu einem Zeitpunkt zur ideellen Le-

bensgrundlage der Demokratie, an dem durch den Regimewechsel von 1933 das

Verhältnis der Politik zur Wahrheit einen Deregulierungsschub erfährt. Die De-

mokratie ist bejahenswert nicht nur als Modus des Interessenausgleichs, son-

dern aufgrund der Ermöglichung einer wahrheitsfähigen Politik. Mit David Est-

lund könnte man von einer Rechtfertigung der Demokratie sprechen, die auf ih-

ren »prozeduralen und epistemischen Tugenden« (procedural and epistemic virtu-

es)41 aufbaut.

41 Estlund (2008): Democratic Authority, S. 98.
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Ein solches, den epistemischen Wert ihrer Verfahrensformen ins Zentrum

stellendes Argumentieren für die Demokratie konnte im Rahmen dieses Bu-

ches bereits bei Hermann Cohen festgestellt werden, wo die Demokratie als

Prozess der Suche nach der immer vollkommeneren Zusammenstimmung der

Einzelwillen und der Freiheiten erschien. Die ideengeschichtlich maßgebliche

Formulierung dieses Demokratieverständnisses ist aber im Werk John Stuart

Mills zu finden.42 Der Grundgedanke, auf dem Mills Argumente zugunsten der

liberalen Demokratie aufbauen, ist der der notwendigen perspektivischen Be-

schränktheit aller Beurteilung der Fragen des Gemeinwesens. Dieses Prinzip ist

durchaus an die im Vorhergehenden diskutierten Ideologietheorien eines Marx

oder Radbruchs anschlussfähig. In die Bestimmung des guten Gemeinwesens

schreiben sich durch die soziale Situierung bedingte Interessen sowie bestimmte

kulturell-ethische Wertungs- und Rechtfertigungssysteme ein. Diese stellen

unvermeidliche Begrenzungen in der Interpretation der politischen Angelegen-

heiten dar. »Gegen die überhebliche Anmaßung einer teilweisen Wahrheit, das

Ganze vorzustellen, muss und soll Verwahrung eingelegt werden«,43 schreibt

Mill 1859 in On Liberty. Die Freiheit zur Meinungsäußerung und die öffentli-

che Diskussion bilden ein Arrangement, das solche Prätentionen nicht stehen

lässt. Das Recht und der Schutz der Kritik und Opposition werden im für Mills

Demokratietheorie zentralen Kapitel über die »Freiheit des Gedankens und der

Diskussion« (Of the Liberty of Thought and Discussion) nicht individualistisch-na-

turrechtlich aus einem dem Einzelnen als solchem zugesprochenen Recht zur

öffentlichen Vertretung seiner Anschauungen, sondern aus dem Nutzen dieser

Freiheiten für den Prozess der öffentlich-politischen Wahrheitsfindung abgelei-

tet. »Aber das besondere Übel der Unterdrückung einerMeinungsäußerung liegt

darin«, schreibt Mill, »dass es am menschlichen Geschlecht als solchem Raub

begeht, an der Nachwelt so gut als wie an den Mitlebenden, an denjenigen, die

von dieserMeinung nichts wissen wollen, nochmehr als an denen, die sie vertre-

ten.«44 Unter den Bedingungen epistemischer Unsicherheit ist das Zulassen von

Gegenmeinungen und Kritik Mittel zur Fehlerbeseitigung und Korrektur, also

42 Die Rezeption des Werks von John Stuart Mill im deutschsprachigen Raum und durch Hans Kelsen im

Besonderen kann im Rahmen dieser Studien nicht analysiert werden. Es soll lediglich darauf hinge-

wiesen werden, dass Mills Hauptwerke der politischen Philosophie, On Liberty (1859) und Considera-

tions on Representative Government (1861), sehr schnell ins Deutsche übersetzt wurden (1860 und 1861).

1901 erschien eine Monographie von Samuel Saenger (Saenger [1901]: John Stuart Mill). Dass zwischen

demDenkenKelsens und jenemMills Ähnlichkeiten bestehen,wurde in der Forschungsliteratur bereits

mehrfach bemerkt; vgl. Ooyen (2006): Politik und Verfassung, S. 30; Luthard (1986): Politiktheoretische

Aspekte im»Werk« vonHansKelsen,S. 159.DerAutordanktAlexanderWierzock fürwichtigeHinweise.

43 Mill (2018): Über die Freiheit, S. 75.

44 Ebd., S. 29.
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ein Hilfsinstrument zur Schaffung der bestmöglichen Erkenntnisgrundlage für

die politische Entscheidungsfindung und eine Vorsichtsmaßnahme gegen die

eigene Fehlbarkeit:45

Unsere gesichertstenÜberzeugungen haben keine verlässlichere Schutzwache als eine ständige

Einladungandie ganzeWelt, sie als unbegründet zu erweisen.WenndiesedieHerausforderung

nicht annimmt oder, falls sie sie annimmt, der Angriff fehlschlägt, so sind wir noch von der

Gewissheitweit entfernt, aberwir habendasBeste getan,was der gegebeneStandmenschlicher

Vernunft zulässt: wir haben nichts außer Acht gelassen, was der Wahrheit eine Chance geben

könnte, uns zu erreichen. Bleiben die Schranken offen, dann können wir hoffen, dass man eine

bessere Wahrheit, wenn es solche gibt, finden wird, sobald der Menschengeist sie zu erfassen

fähig ist. InderZwischenzeit könnenwir unsdarauf verlassen,derWahrheit so nahegekommen

zu sein,wie es in unserenTagenmöglich ist.Das ist der Beitrag anGewissheit, den ein fehlbares

Wesen erreichen kann, und das der einzigeWeg, ihn zu erlangen.46

Politische Machtausübung insbesondere in Form von Gesetzgebung wird ge-

rechtfertigt durch Annahmen der Akteure über die gerechte und gute Einrich-

tung des Gemeinwesens und über die Mittel und Wege zu dessen Errichtung.

Aus der Absichtserklärung, nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der

Allgemeinheit zu handeln, folgt die Pflicht, das bestmögliche Verfahren zur Er-

zielung von Einsichten zu wählen. »Es ist die Pflicht der Regierungen ebenso wie

jedes Einzelnen, ihre Meinungen so richtig zu bilden wie möglich, sie sorgfältig

zu formen und sie niemals anderen aufzuzwingen, wenn sie nicht ganz sicher

sind, im Recht zu sein«,47 so Mill. Dies schließt die Pflicht ein, sich der Kritik

der eigenen Überzeugungen zu stellen. »Vollständige Freiheit, unserer Meinung

zu widersprechen oder sie zu missbilligen«, fährt der britische Philosoph fort,

»ist die einzige Bedingung, die uns rechtfertigt, sie als richtig anzunehmen

zum Zweck des Handelns; unter keiner anderen Bedingung kann ein Wesen

mit menschlichen Fähigkeiten eine vernünftige Sicherheit haben, im Recht zu

sein.«48 Die Verweigerung dieses Verfahrens der Prüfung würde verraten, dass

einem das Halten derMacht über das Verfolgen richtiger Zielsetzungen geht, die

Aufrichtigkeit der Motive des bzw. der Machthabenden stünde in Frage.

Mill entwickelt den Gedanken der öffentlichen Diskussion als Prozess der

Vergemeinschaftung durch eine kontroverse, dennoch gemeinsame Wahrheits-

suche, deren Widerhall in den späteren Schriften Kelsens zu finden ist. Der

Gegner wird darin von einem sich bloß mir entgegensetzenden Anderen zur Er-

gänzungmeiner selbst.Weil der eigene Blick auf das Soziale stets perspektivisch

45 Vgl. ebd.

46 Ebd., S. 34 f.

47 Ebd., S. 31.

48 Ebd., S. 32.
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begrenzt, das heißt durch kulturelle und sozioökonomische, aber auch indi-

viduell-lebensgeschichtliche Faktoren bedingt ist, ist die Auseinandersetzung

mit abweichenden Anschauungen der Weg, auf dem die größte Annäherung an

eine vorurteilsfreie Bewertung der Dinge möglich ist. Die Unterdrückung des

Andersdenkenden gerät dem Unterdrückenden am Ende selbst zum Schaden,49

wieMill schreibt, weil sie eine Beschneidung seiner eigenen Erkenntnisfähigkeit

bedeutet. Die Einstellung des Streitgesprächs würde den Verlust eines »sinn-

volle[n] und lebendige[n] Begreifens der Wahrheit« bedeuten.50 Anstelle von der

Relativität der Erkenntnis könnte also von ihrerRelationalität gesprochenwerden:

einer perspektivischen Relationalität als Angewiesenheit auf den Blick und das

Urteil des Anderen, der die Lücken füllt und die blinden Flecken beleuchtet, die

dem eigenen Erkennen entzogen sind, und einer dialektischen Relationalität,

in der das Gegenargument die Weiterentwicklung und Schärfung der eigenen

Begriffe und Deutungen vorantreibt.

Bei der Beschäftigungmit demdemokratischenDenkenHermannCohens im

Abschnitt 8 dieses Buches dientenKants Kategorien derQuantität dazu, die Kon-

struktionslogik des dem genossenschaftlichen Zusammenschluss zugrundelie-

genden Allgemeinen, der Bestimmung der verbindenden Zwecke des politischen

Gemeinwesens zu erhellen. Das Allgemeine – eine Bestimmung der durch das

Recht zu garantierendenGüter, die begründet ist in einer Vorstellung von der gu-

ten und gerechten Einrichtung der Gesellschaft – als Gegenstand des Gesamtwil-

lens der staatlich Zusammengeschlossenen ist eine politischeHypothesis, also ei-

neKonstruktion,die darauf angelegt ist,mit Blick auf die Vielheit der Staats- und

Rechtsgenossen einemöglichst große integrativeWirkung zu haben. Der Kampf

um das Recht und die politische Macht besteht in der Demokratie zu einem ent-

scheidenden Anteil in der Artikulation solcher integrativen Bestimmungen des

Allgemeinen.

Das bedeutet, dass in Demokratien das Allgemeine Sache des Streites ist.

Blickt man auf die politische Landschaft eines demokratischen Staates, so fin-

det man abgesehen von der Gemeinsamkeit des grundlegenden Bekenntnisses

zur Verfassung und den darin festgeschriebenen politischen Spielregeln und

Grundwerten – und selbst hier besteht zuweilen Uneinigkeit – eine Mehrzahl

von konkurrierenden Bestimmungen des Allgemeinen. Dieser Heterogenität

kann man sich in der Weise nähern, dass gefragt wird, ob die unterschiedlichen

Parteimeinungen über die gerechte Einrichtung des Gemeinwesens und das com-

mon good sich selbst wiederum unter ein höherstufiges Allgemeines subsumieren

lassen. Einen Versuch, dies zu leisten, könnte man etwa in einer Kriegssituation

49 Vgl. ebd., S. 49.

50 Ebd., S. 65; im Original: »intelligent and living apprehension of a truth«; Mill (2001): On Liberty, S. 42.
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finden, in der die Selbstbehauptung der Nation gegen den äußeren Feind als

allen Parteidifferenzen übergeordneter Zweck in Anschlag gebracht wird. Diese

Form der negativen, durch die Gestalt des Feindes vermittelten Synthesis sollte in

der Zwischenkriegszeit in verheerender Weise wirkmächtig sein. Der absolute

Wert des Friedens ist wiederum ein positiver Punkt, dem sich die heterogenen

politischen Orientierungen bei Gustav Radbruch unterordnen lassen. Diese

übergreifenden Wertorientierungen schaffen – mit Radbruch gesprochen – die

höhere, die Parteigegensätze übergreifende Synthesis des Staatsvolkes.

Um die Form der Vergemeinschaftung zu bestimmen, die mit dem von Kel-

sen und Mill beschriebenen demokratischen Lernprozess ins Blickfeld rückt, ist

jedoch nicht vom Paradigma der Subsumtion auszugehen. Die Gemeinsamkeit

der Wertorientierung, sei es die pazifistische, sei es die national-kulturelle, ist

Ausdruck einer bereits erreichten verbindenden Einsicht, der mit Blick auf den

demokratischen Lernprozess das Werden von Einsichten gegenübersteht. Aus-

gegangen soll dabei von einem Verhältnis der Positionen zueinander, das durch

Gegensatzwie auchZusammengehörigkeit bestimmt ist–undzwar in einerWei-

se, dass der Gegensatz und der wechselseitige Ausschluss eben das sind, was die

Zusammengehörigkeit der Positionen begründet. Ein solches Verhältnis ist bei

Kant in seinen Überlegungen zum disjunktiven Urteil zu finden. Das disjunktive

Urteil enthält, so heißt es in der Kritik der reinen Vernunft,

ein Verhältnis zweier, oder mehrere Sätze gegeneinander, aber nicht der Abfolge, sondern der

logischenEntgegensetzung, sofern die Sphäre des einen die des anderen ausschließt, aber doch

zugleich der Gemeinschaft, insofern sie zusammen die Sphäre der eigentlichen Erkenntnis er-

füllen, also ein Verhältnis der Teile der Sphäre eines Erkenntnisses, da die Sphäre eines jeden

Teils ein Ergänzungsstück der Sphäre des anderen zu dem ganzen Inbegriff der eingeteilten

Erkenntnis ist, z. E. die Welt ist entweder durch blinden Zufall da, oder durch innere Notwen-

digkeit, oder durch eine äußere Ursache. Jeder dieser Sätze nimmt einen Teil der Sphäre des

möglichen Erkenntnisses über das Dasein einer Welt überhaupt ein, alle zusammen die gan-

ze Sphäre. […] Es ist also im disjunktiven Urteile eine gewisse Gemeinschaft der Erkenntnisse,

die darin besteht, daß sie sich wechselseitig einander ausschließen, aber dadurch doch imGan-

zen diewahre Erkenntnis bestimmen, indem sie zusammengenommen den ganzen Inhalt einer

einzigen gegebenen Erkenntnis ausmachen.51

Mit dem Ursprung der Welt nimmt Kant ein Beispiel auf, das wie die Frage des

Allgemeinen in der Politik erfahrungstranszendent ist.Wäre der in Frage stehen-

deGegenstandder Erkenntnis zugänglich,wäre die Aufzählungmehrerer logisch

entgegengesetzter, zugleich aber logisch gleichwertiger, da weder widerlegbarer

noch verifizierbarer Sätze imdisjunktivenUrteil unzureichend.Da aber hier eine

logischzwingendeEntscheidung für einenderSätzenichtmöglich ist,bestehtdie

51 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, B 99, S. 113. Hervorhebung im Original.
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einzig erreichbare »wahre Erkenntnis« darin, im disjunktiven Modus des »wenn

nicht x, dann y«52 die möglichen Antworten auf das in Frage stehende Problem

anzuführen.Eben in dieserWeise hat Radbruch diemöglichen Antworten auf die

Frage des Rechtszweckes und damit der Gerechtigkeit aufgelistet.

Entscheidend ist nun der Begriff der Gemeinschaft, den Kant hier verwen-

det, um das Verhältnis der sich wechselseitig ausschließenden Aussagen zuein-

ander zu bezeichnen. Kant greift diesen in der Kritik der reinen Vernunft einige

Seiten nach den spärlichen Bemerkungen zum disjunktiven Urteil wieder auf,

und zwar im Rahmen der Tafel der Kategorien, genauer im Rahmen der Katego-

rienderRelation.Gemeinschaftwirdhier erläutert als »Wechselwirkungzwischen

demHandelndenunddemLeidenden«.Sie ist die dritteKategorie derKategorien

der Relation, womit sie gemäß der Systematik Kants ein Resultat der Subsumti-

on der zweiten unter die erste Relationskategorie darstellt: der »Kausalität und

Dependenz (Ursache undWirkung)« unter die »Inhärenz und Subsistenz«.53Die

Gemeinschaft bezeichnet eine Totalität, die durch die Kausal- und Dependenz-

verhältnisse ihrer Elemente konstituiert wird.

Kant gibt nun weiter an, dass die Gemeinschaft diejenige Kategorie, also je-

ner mit Blick auf die Erfahrung formgebende Verstandesbegriff sei, dem die »lo-

gische Funktion«54 des disjunktiven Urteils zugrunde liegt. Er erläutert dies mit

einem Hinweis darauf, dass in disjunktiven Urteilen »die Sphäre (die Menge al-

les dessen, was unter ihm enthalten ist) als ein Ganzes in Teile (die untergeord-

neten Begriffe) geteilt vorgestellt wird«, wobei, »weil einer nicht unter dem an-

deren enthalten sein kann, sie als einander koordiniert, nicht subordiniert« auf-

zufassen sind, »so daß sie einander nicht einseitig, wie in einer Reihe, sondern

wechselseitig, als in einem Aggregat, bestimmen«.55 Eine solche »Sphäre« an ko-

ordinierten »Teilen« (qua Sätzen bzw.Urteilen) ist also gegeben,wennwie im Fall

desUrsprungsderWelt anstelle einer logisch zwingendenAntwort eineReihe von

gleichgeordnetenAntwortmöglichkeiten gegeben ist.Vomrein Logischen insKa-

tegorial-Gegenständliche gehendmacht Kant nun folgenden Schritt:

Nun wird eine ähnliche Verknüpfung in einem Ganzen der Dinge gedacht, da nicht eines,

als Wirkung, dem anderen, als Ursache seines Daseins, untergeordnet, sondern zugleich und

wechselseitig als Ursache in Ansehung der Bestimmung der anderen beigeordnet wird (z.B. in

einemKörper, dessen Teile einanderwechselseitig ziehen, und auchwiderstehen,) welches eine

ganz andere Art der Verknüpfung ist, als die, so im bloßen Verhältnis der Ursache zurWirkung

52 Vgl. Baumanns (1997): Kants Philosophie der Erkenntnis, S. 645.

53 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, B 106, S. 118.

54 Ebd., B 112, S. 122.

55 Ebd.,S. 122 f.HermannCohensprichtdiesbezüglichvoneinem»diversivgebildete[n]Ganze[n]«;Cohen

(1877): Kants Begründung der Ethik, S. 71.
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(des Grundes zur Folge) angetroffen wird, in welchem die Folge nicht wechselseitig wiederum

den Grund bestimmt […].56

Dem Schritt von der logischen Funktion zur Kategorie und damit zum Ge-

genständlichen würde der Schritt von den ideologischen Grundpositionen –

man denke an Liberalismus und Sozialismus als in einem mit Blick auf das

Privateigentum in einem Gegensatz stehende Positionen oder an die Auflis-

tung der Rechtszwecke bzw. Wertgebilde bei Radbruch – zum demokratischen

Streit und zum Parlamentarismus entsprechen. Er bedeutet den Schritt von der

disjunktiven synchronen Aufreihung einander ausschließender, aber thetisch-

antithetisch zusammengehöriger Positionen zu deren diachron-dialektischer

Entfaltung. In Diskussion und Kritik, insbesondere aber im Wechselspiel von

Regierung und Opposition, in dem die Parteien im Laufe der Zeit für gewöhnlich

die Rollen tauschen, vollziehen sich Wechselwirkungen, deren bedeutendste

der kollektive Lernprozess ist. Es schafft einen Prozess des Lernens und des

Einsichtsgewinns als Ergebnis eines Kampfes der Positionen undMeinungen, in

dem der Gegner gerade durch das politische Ins-Werk-Setzen seiner Irrtümer

die Plausibilitäts- oder Evidenzgrundlage für meine eigene Position schafft, wo

aber auch der andere durch das Hindeuten auf meine blinden Flecken eine stän-

dige Bedrohung der Überzeugungskraft meiner Position darstellt und mich zu

deren laufender selbstkritischer Prüfung und gegebenenfalls Korrektur zwingt.

Meine Lernfähigkeit ist abhängig von der Existenz des Anderen als meinem

Opponenten, mit dem ich nicht einig bin. Solange diese Verschränkung besteht,

verbietet sich die Vorstellung einer totalen Erkenntnis bei einer der im Streit

stehenden Seiten. Allenfalls ist die regulative Vorstellung eines Fluchtpunkts

zulässig, an dem man sich in einer unbestimmbaren Zukunft zusammentreffen

sieht.

Es ist dies eine Synthesis ohne Subsumtion unter ein Allgemeines, eine

epistemische Kohäsion ohne (gänzliche) Identität der Urteilsgrundlage, gehen

doch beide Seiten von unterschiedlichen, einander ausschließenden Annahmen

aus. Die disjunkten Positionen verursachen im Prozess des politischen Streits

die Weiterentwicklung der jeweils anderen. Diese hier mit Kant konzipierte,

von Mill erstmals politisch entfaltete und von Kelsen am Ende der Zwischen-

kriegszeit aufgegriffene epistemische Strategie der Begründung von Toleranz,

Meinungsfreiheit, öffentlicher Diskussion und Kritik hat jedoch eine Schwäche:

Prozeduren und Regeln allein sichern noch nicht, dass die Diskussion tatsächlich

die Form eines Erkenntnisprozesses annimmt und dass ihre Resultate zu besse-

ren Entscheidungen führen, als sie durch eine autokratische Regierung getroffen

56 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, S. 123.
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worden wären.Welche Qualität ihre Resultate haben, hängt von der Qualität der

an ihr beteiligten Subjekte ab. Damit ist die Frage nach den Voraussetzungen für

die Beteiligung am politischen Entscheidungsprozess gestellt.

Gehtman von einemVerständnis derDemokratie als einer aufDiskussion be-

ruhenden politischenOrdnung aus–dieDiskussion der Repräsentanten an ihrer

Spitze, die Beteiligung der Bürgerschaft an der diskutierenden Öffentlichkeit an

ihrer Basis – und versteht man diese als eine der wissenschaftlichen Forschung

analogeSuchenachWahrheit, so stellt sichmitBlick aufdasProblemderToleranz

die Frage, ob auch diejenigen, die zu einer Beantwortung der zur Diskussion ste-

henden Fragen nicht kompetent sind oder die nicht ernsthaft an der Suche nach

der bestmöglichen Beantwortung interessiert sind, geduldet werden sollen. Die

Verbindungdes epistemisch-prozeduralenPrinzipsmit derDemokratie kann ex-

klusionistischausgelegtwerden,was imFalleder individualistischen,aufdie Idee

derGewissensfreiheit abstellendenBegründung vonBeteiligungsrechten,wie sie

bei Radbruch zu finden ist, nicht möglich ist. Das Recht des Einzelnen zur Parti-

zipation müsste nämlich konsequenterweise von ihrer Zweckmäßigkeit für den

Prozess der Diskussion abhängig gemacht werden.

In diesemSinne zeigt ein liberalerTheoretikerwie JohnStuartMill Vorbehalte

gegenüber der Vergabe von gleichen Partizipationsrechten an demokratischen

Entscheidungsprozessen; die Forderung nach einer frei deliberierenden Öffent-

lichkeit ist bei ihm nicht mit der nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht

verbunden. Umgekehrt hat Carl Schmitt in der Weimarer Republik angesichts

der errungenen Partizipationsrechte für die gesamte erwachsene Bevölkerung

argumentiert, dass auf die moderne Massendemokratie, in der die Beteiligten

mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen an der demokratischen Debatte

teilnehmen, der Gedanke der Diskussion, des sachorientierten Streitgesprächs

sichnichtmehr anwenden lasse.57MassenundDiskussion schließen einander für

Schmitt aus.AlsModus der demokratischenEntscheidungsfindungwäre letztere

also durch neue, den Verhältnissen entsprechendere Modi der demokratischen

Willensbildung und -bekundung zu ersetzen.

Die Frage der Eignung zur Teilnahme an der Diskussion ist ein neuralgischer

Punkt, an dem im Verhältnis des Liberalismus zur Demokratie Risse eintreten.

Gegenüber demmonarchischen Obrigkeitsstaat bringt der Liberalismus die De-

mokratie als Realisierung von allgemeiner Autonomie in der Sphäre politischer

Herrschaft in Anschlag; gegen die Partizipation affektgesteuerter und politisch

unreifer Massen, von der ein Kontrollverlust und eine Degenerierung politischer

Entscheidungsverfahren befürchtet wird, bringt er den Autoritäts- und Erzie-

57 Vgl. Schmitt (1969): Die geistsgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, S. 10.
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hungsgedanken in Stellung.58EinewirkmächtigeReaktion auf diese Problemlage

war es, den Gleichheitsanspruch einzuschränken und mit dem Zensuswahlrecht

eine Vorrichtung einzuführen, dessen Legitimierung nicht nur auf einer Ver-

mengung der privaten und der öffentlichen Sphäre im Gedanken der Erteilung

politischer Privilegien als Abgeltung für höheres Steueraufkommen beruhte,

sondern auch auf der Assoziierung von Fähigkeiten zur politischen Verantwor-

tungsübernahme mit dem Eigentümerstatus, wobei letzterer als Nachweis für

erstere gedeutet wurde.59 Eine andere war es, die Erteilung von Rechten zu

politischer Partizipation an formelle Bildungserfolge zu binden.60

Der Gedanke des Ausschlusses aufgrund mangelnder Befähigung zur kom-

petenten Teilnahme steht aber nicht nur im Widerspruch zum liberalen Grund-

wert der rechtlichen Gleichheit. Die Folgen sind die politische Derepräsentation

jener Teile der Gesellschaft, die infolge solcher Regelungen ihr Stimmrecht ver-

lieren, und damit zusammenhängend die Gefahr der Bevormundung der Ausge-

schlossenen durch die vermeintlich Fähigeren. Noch in jüngster Vergangenheit

wurde von Jason Brennan,61 dem in der Gegenwartsphilosophie prononciertes-

ten Vertreter einer durch Bindung des Wahlrechts an Wissensnachweise zu er-

reichendenepistokratischenEinschränkungdesdemokratischenPrinzips,gegen

solche Bedenken argumentiert, dass eine hinreichend informierte Elite die In-

teressen der auf solcheWeise Ausgeschlossenen wahrscheinlich besser vertreten

würde als diese selbst bzw. die durch sie gewählten Repräsentanten. Die zutref-

fende Analyse der Bedürfnisse einer Gruppe ist demnach allein von der Kompe-

tenz der Analysierenden abhängig, und diese könne, so das Argument, im Falle

von uninformierten, ohne die erforderlichen Wissensressourcen etwa die sozio-

ökonomischen Faktoren ihrer Lebensumstände betreffend ausgestatteten Grup-

penmit großerWahrscheinlichkeit eher vonanderengeleistetwerdenals vondie-

sen selbst.Damitwürde jedochnicht nur eineGruppe derGesellschaft vomguten

Willen der anderen abhängig werden. Dieses Argument setzt auch voraus, dass

die »wahren Bedürfnisse« eines Subjekts von einer »außenstehenden« Position

aus erkannt und artikuliert werden können.

58 Vgl. das kurz vor demKrieg erschieneneBuchArthurChristensens; Christensen (1912): Politik undMas-

senmoral.

59 So schon bei Kant, der argumentiert, dass nur Eigentum dem Einzelnen die Unabhängigkeit gebe, das

Stimmrecht so zu gebrauchen, dass er »niemanden als demgemeinenWesen im eigentlichen Sinne des

Worts diene«. Kant (1992): Über den Gemeinspruch, S. 143.

60 Zu den Argumenten für eine Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts vonseiten des Liberalismus

vgl. Losurdo (1993): Demokratie oder Bonapartismus,S. 16–68; spezifisch inBezug aufDeutschlandGa-

gel (1958): DieWahlrechtsfrage in der Geschichte der deutschen liberalen Parteien 1848–1918.

61 Vgl. Brennan (2016): Against Democracy, bes. S. 74–111.
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Mill, der klassische liberale Theoretiker der Demokratie, hingegen hält in

dieser Frage am allgemeinen Wahlrecht fest. Die genaueste Kenntnis ihrer fak-

tischen Bedürfnisse haben die Einzelnen selbst, und diese werden sie im Lichte

der Ansprüche der Anderen und der wechselseitigen Abhängigkeiten immer

umsichtiger beurteilen, wenn ihnen die erforderlichen Deutungskompetenzen

zur Verfügung stehen. Deren Erwerb ist aber nur durch die Teilhabe am politi-

schen Leben und der demokratischenDiskussionmöglich.Wenndie Aufgabe des

Staates diejenige ist, das der Allgemeinheit zugute Kommende zu fördern, das

Allgemeinwohl aber nicht in den Blick kommen kann ohne die Berücksichtigung

der Situationen der Einzelnen, dann ist der Staat zur Erfüllung seiner eigenen

Bestimmung dazu angehalten, die Form der demokratischen Regierung anzu-

nehmen. Über die »vollständig demokratische Regierung« [»completely popular

government«] schreibt Mill in den Betrachtungen über die repräsentative Demokratie

[Considerations on Representative Government]:

Im Hinblick auf das gegenwärtige Wohl des Staatswesens beruht ihre Überlegenheit [jene der

»Volksregierung im striktesten Sinne«; Anm. A. D.] auf zwei Prinzipien von so universaler

Wahrheit und Anwendbarkeit, wie nur irgendeine generelle Bestimmung menschlicher Ver-

hältnisse sie besitzen kann: erstens, daß die individuellen Rechte und Interessen nur dann

zuverlässig beachtet werden, wenn der Betreffende fähig und grundsätzlich gewohnt ist, für

sie einzustehen; zweitens, daß die allgemeine Prosperität zunimmt und breiter gestreut ist, je

zahlreicher und verschiedenartiger die an ihrer Erhöhung beteiligten Kräfte sind.62

Mill spricht sich hier gegen die paternalistische Bevormundung der Einzelnen

aus; sie selbst sind es, die die beste Kenntnis seiner Situation haben, die ohne

ihm demGesetzgebenden imDunkeln bleiben könnte, und die daher am ehesten

ihnen vorenthaltene Rechte nennen und einklagen können. Dies zu tun erlernen

sie im Zuge der Beteiligung am politischen Prozess. Die politische Beurteilung

der eigenen Bedürfnisse und Situation erfordert jedoch ein Bewusstsein der so-

zialen Zusammenhänge, in denen die eigenen Ansprüche eingebettet sind. Nur

durch die Beteiligung an der politischen Entscheidungsausübung transzendie-

ren die Einzelnen ihre beschränkten, selbstbezogenen Perspektiven und bilden

sich zu verantwortlichen, zur Interpretation der gesellschaftlichen Zusammen-

hänge, der Bedürfnisse der Mitbürger und wechselseitig zu leistender Rücksich-

ten befähigten Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen. Die Aktivierung durch die

politische Beteiligung bringt damit die Potentiale der Individuen zur Entfaltung,

fördert soziale Tugenden und Fähigkeiten und erhöht damit dieWahrscheinlich-

keit guter Regierungen, da diese sich der Kontrolle durch ein politisch aufgeklär-

62 Mill (1971): Betrachtungen über die repräsentative Demokratie, S. 65 f.
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tes Staatsvolk als ihren Mandatsgeber stellen müssen. Der »Wert politischer In-

stitutionen« lasse sich, so Mill,

auf der Grundlage zweier Kategorien bestimmen. Er besteht teils in dem Grad, in dem jene die

allgemeine geistige Entwicklung des Gemeinwesens fördern, worunter wir hier Fortschritt in

bezugaufUrteilskraft,Sittlichkeit,Selbsttätigkeit undLeistungsfähigkeit subsumieren; teils im

Grad der Vollkommenheit, in dem politische Institutionen die bereits vorhandenen sittlichen,

intellektuellen und praktischen Fähigkeiten so organisieren, daß sie von maximalem Einfluß

auf die öffentlichen Angelegenheiten sind. Eine Regierungsformmuß nach ihrer verändernden

Wirkung sowohl auf die Menschen als auch auf die Dinge beurteilt werden; nach dem, was sie

aus den Staatsbürgernmacht und nach dem,was sie mit ihnen leistet; nach ihrer Tendenz, das

Volk selbst besser oder schlechter zumachen, und nach der Qualität oder Mangelhaftigkeit der

Arbeit, die sie für und durch das Volk leistet.63

Die Demokratie wäre demgemäß die beste Regierungsform aufgrund des Er-

ziehungs- und Bildungseffektes, den sie mit sich bringt; eine Bildung, die in

einer auf den Einzelnen bezogenen Perspektive die Entfaltung seiner Potentiale

begünstigt, die für das liberale Rechts- und Staatsverständnis bereits Zweck der

Regierung sein muss, mit Blick auf das Staatsganze jedoch darüber hinaus den

Charakter einer Ressource hat, die diesem zugutekommt.

Die demokratische Selbsterziehung des Volkes ist indes beiMill an Bedingun-

gen gebunden. Sie steht am Ende eines Prozesses, an dessen Beginn noch patri-

archalisch-autoritäre Regierungsformen als zweckmäßigere Einrichtungen ste-

hen, die die Einzelnen in der Befolgung von Regeln disziplinieren und das »Ge-

fühl einerMacht […] vermitteln, die stark genug ist, […] umGehorsam gegenüber

den festgesetzten Regeln zu zwingen«.64 In einem späteren Stadium,wo zum ei-

nen das Verlangen nach guten Institutionen im Volk geweckt ist und es zur po-

litischen Aktivität treibt65 und zum anderen das Pressewesen die Bedingungen

für eine informierte öffentliche Debatte schafft,66 die es erlauben, die Demokra-

tie zur Dimension einer Massendemokratie auszuweiten, ist es der Blick auf das

Ganze, der gegen die Bedrohung durch ein rein auf das jeweilige Eigeninteresse

gerichteteWahl- undEntscheidungsverhalten verteidigt werdenmuss.Hier tref-

fen nämlich nichtmehrwie im altenHonoratiorenparlamentarismus in ihren so-

zialen Interessen und ihren epistemischen Voraussetzungen homogene Subjek-

te aufeinander, sondern Parteien, die die Spaltung der Klasseninteressen wider-

spiegeln.

63 Ebd., S. 50.

64 Ebd., S. 55.

65 Vgl. ebd., S. 33.

66 Vgl. ebd., S. 32.
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»Wenn niemand oder nur eine kleine Gruppe das zur Bildung einer öffentli-

chen Meinung notwendige Interesse an den Staatsangelegenheiten aufbringt«,

führtMill aus, »sowerdendieWähler in derRegel ihrWahlrecht nur zurWahrung

ihrer privaten oder lokal gebundenen Interessen benutzen oder sie werden je-

manden unterstützen, dem sie als Anhänger oder Abhängige verbunden sind.«67

Speziell gilt seine Sorge einer nicht zu brechenden Mehrheitsherrschaft des

Proletariats und der »Klassengesetzgebung einer Regierung, die (mag sie diesen

Zweck nun erreichen oder nicht) zum dauernden Nachteil des Ganzen nur den

unmittelbaren Vorteil der herrschenden Klasse verfolgt«,68 indem sie etwa den

Staatsapparat als eineVersorgungsquelle für seinKlientelmissbraucht–wobei er

dabei in erster Linie an eine steuerbasierte Umverteilungspolitik denkt, die dem

Liberalen als ein Gebrauch des Staats zu partikularen ökonomischen Interessen

gilt.69Darüber hinaus ist auch fürMill dieGefahr »zugeringer politischerUrteils-

fähigkeit der Repräsentativkörperschaft und des sie kontrollierenden Volkes«70

gegeben.DieKlassengesetzgebungwürde unter idealenBedingungendurch eine

paritätische Verteilung von Sitzen an die Repräsentanten der besitzenden und

der besitzlosen Klassen verhindert und damit ein »Gleichgewicht der Kräfte«71

ermöglicht werden, wobei die Rolle einer »Minorität in beiden Klassen als einer

dritten Instanz hervorgehobenwird,die sich der Vernunft, derGerechtigkeit und

demAllgemeinwohl unterordnen« und in kritischen Fällen auch gegen das eigene

Klasseninteresse stimmen würde. Diese Mitte der Besonnenen und besonders

Kompetenten würde »nach ausreichender Diskussion und Agitation gewöhnlich

Macht genug« haben, »um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der privaten

Interessenrichtung zu verschieben, die mit ihren [höheren Erwägungen] über-

einstimmt«72, und so die Orientierung am Staatsinteresse und am Rechtsideal

statt an den jeweiligen Partikularzielen absichern.

DermöglicheSchadendurchmangelndeKompetenzzurgut orientiertenEnt-

scheidung soll hingegen durch ein Mehrfachstimmrecht der Gebildeten verhin-

dert werden, also einemallgemeinen, aber nicht gleichenWahlrecht.Damit ließe

sich die erzieherischeWirkung des allgemeinenWahlrechts mit der Vermeidung

des Schadens aus einer inkompetentenVerwendungdesselben verbinden,die der

britischePhilosoph als eine Treuhänderschaft auf dasGemeinwesenundnicht als

ein subjektives Recht versteht.73 Mill spricht sich gegen die Verbindung solcher

67 Ebd., S. 78 f.

68 Ebd., S. 118.

69 Vgl. ebd., S. 148.

70 Ebd., S. 123.

71 Ebd., S. 118.

72 Ebd., S. 119.

73 Vgl. ebd., S. 167.
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Vorrechte mit dem Besitz aus und betont, dass auch Mittellose bei entsprechen-

den Bildungserfolgen das Mehrfachstimmrecht erhalten sollen. Die Mehrfach-

zählung ihrer Stimme soll des Weiteren so angesetzt werden, dass es lediglich

»die Gebildeten vor der Klassengesetzgebung der Ungebildeten bewahr[t]; doch

darf sie nicht soweit gehen, daß sie es denGebildeten ermöglicht, ihrerseits zum

eigenen Vorteil Klassengesetzgebung zu praktizieren«74 bzw. der Klasse, der sie

mehrheitlich entstammen, ein dauerhaftes Übergewicht zu verleihen. Vielmehr

soll damit das Ziel verfolgt werden, die ideale Balance der Kräfte herzustellen.

John Stuart Mills ausführlicher behandelte Überlegungen soll exemplarisch

jenenZwiespalt veranschaulichen, indender Liberalismusgerät,wennermit den

möglichen Konsequenzen der politischen Anwendung seines eigenen Prinzips

der rechtlichen Gleichstellung der Einzelnen konfrontiert ist.Mit dieser fürchtet

er Katastrophen heraufzubeschwören, die aus politischer Macht in den Händen

der für diese nicht bereiten Masse hervorgehen. Diese Wahrnehmung einer von

der Demokratie zu befürchtendenMitleidenschaft, in die diejenigen, die es besser

wissen, durch jene gezogen werden, die im Unwissen nicht nur über das eigene,

sondern auch über das allgemeine Wohl entscheiden, ist eine Konstante in der

Geschichte der Demokratie75 und ein Grundproblem, dem sich die epistemisch-

prozedurale Rechtfertigung der Demokratie, so wie sie im Vorhergehenden mit

Blick auf Kelsen,Mill und auch Cohen diskutiert wurde, stellen muss.76

Mit der Gefahr, in Mitleidenschaft gezogen zu werden in den aus den Irrtü-

mern der Mehrheit entstandenen Schaden, muss sich jede Gruppe konfrontiert

sehen, die ihren eigenenÜberzeugungen gesellschaftlich noch nicht ausreichend

Geltung zu schaffen vermochte und die sich durch den Anspruch auf »wahre Ein-

sicht« den Status einer epistemischen Elite zuschreibt.Diese Selbstbeschreibung

kann natürlich von jeder Partei auf sich angewendet werden, und so ist auch die

Bedrohungswahrnehmung in der Regel zwischen den politischenGegnernwech-

74 Ebd., S. 153.

75 Mit Blick auf die durch eineDeregulierungdermedialen Informationskanäle, denAutoritätsverlust von

Institutionen wie denWissenschaften oder dem traditionellen Journalismus und das dadurch beding-

te Auseinanderbrechen eines verbindenden epistemischen Rahmens der öffentlichen Debatte gekenn-

zeichnete Gegenwart kann zweifellos gesagt werden, dass die ethisch-politische Herausforderung der

Mitleidenschaft akut ist. Die Corona-Pandemie gibt dafür ein gutes Beispiel, noch bedeutender ist je-

doch der Klimawandel.

76 In einem neueren, im Kontext der gegenwärtigen Debatten zur »politischen Epistemologie« wichtigen

Aufsatz von Allen Buchanan wird das Problem der Mitleidenschaft wie folgt beschrieben: »Individuals

and groups […] have to bear the costs of rediscovering truths that are already possessed by experts and

of having false beliefs that they would not have had if they had deferred to experts.« Als Kriterien der

epistemischenEffizienz derDemokratie stellt sich also die Frage,wieWahrheiten erzeugt, bewahrt und

übermittelt werden, und zwar zu möglichst geringen sozialen und menschlichen Kosten. Buchanan

(2004): Political Liberalism and Social Epistemology, S. 104, 107.
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selseitig gegeben. Es gehört zum Ethos der demokratischen Toleranz aber die

Forderung, diese Mitleidenschaft in Kauf zu nehmen, sofern nur der Gegner sei-

nenWillen auf dem regulärenWegder demokratischenProzeduren durchgesetzt

hat. Das Ertragen von Mitleidenschaft – und nicht die Duldung des Gegners aus

einer Position derMacht heraus– ist eingelöste demokratische Toleranz.DieDe-

mokratie enthält alsodieForderung,dass sichderWissendemitunterderLeitung

der Unwissenden unterwerfen und den durch diese hervorgebrachten Schaden

mittragenmuss.

Natürlich ist diese Situation der Mitleidenschaft auch in nichtdemokrati-

schen Ordnungen gegeben. Doch es besteht hier ein Unterschied. In nichtde-

mokratischen Systemen ist die Mitleidenschaft, in die man durch schlechte

Entscheidungen und Handlungen gezogen werden kann, nichts anderes als die

Konsequenz des Schicksals, einer Herrschaft unterworfen zu sein, die man sich

nicht wählen kann. In der Demokratie ist die Möglichkeit der Mitleidenschaft

Resultat der Selbsterhebung des Demos zum Souverän, die die wechselseitige

Anerkennung des Rechts zur Partizipation an den politischen Angelegenheiten

impliziert. Die Möglichkeit, durch die anderen in Mitleidenschaft gezogen zu

werden, ist die Kehrseite des Anteils an der politischen Macht, die die Einzel-

nen durch die Erhebung des Volks zum Souverän erwerben. In dem Moment,

in dem man mit den Anderen sich zum Souverän erhebt, setzt man sich ih-

ren Unzulänglichkeiten aus. Die Mitleidenschaft ist das Risiko, das mit der

demokratischen Ermächtigung einhergeht. Die Bereitschaft, dieses Risiko zu

tragen, hängt ab von der Einschätzung der Qualitäten der Mitmenschen. Das

Hobbessche Prinzip homo homini lupus est, der anthropologische Pessimismus,

lässt sich nicht konsistent mit dem Streben nach gleicher politischer Beteiligung

vereinigen. Unter einer solchen Voraussetzung erscheint der autoritäre Staat,

der den Einzelnen vor seinen Mitmenschen schützt, als wünschenswerter. Dem

demokratischen Gedanken liegt ein optimistisches Bild vom Mitmenschen und

Mitbürger zugrunde.

Die Mitleidenschaft verliert hier den Charakter des passiv erlittenen Fatums.

Macht haben die Einzelnen in der Demokratie nicht nur als Inhaber demokra-

tischer Stimmrechte, sondern durch die Beeinflussung der Entscheidung ihrer

Mitmenschen.DieseMacht ist essentiell mit Blik auf das Problem derMitleiden-

schaft. Blickt man auf Kelsens Begründung der Demokratie im Willen zu maxi-

maler Freiheit von Herrschaft zurück, so muss der Einwilligung in die Demo-

kratie als motivationaler Untergrund entweder das Bewusstsein zugrunde lie-

gen, Teil einer zahlenmäßig dominierenden Interessengruppe zu sein, oder aber

dieWette, die zu ihrer Durchsetzung nötige Einflussnahme im Sinne der eigenen

Interessen und der jeweils vertretenen Wahrheit leisten zu können. Die Forde-

rung seitens einer sich als epistemische Elite verstehenden Gruppe wie dem Bil-
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dungsbürgertum,demakademische Philosophen in der Regel zuzurechnen sind,

nach einer Einschränkung demokratischer Partizipationsrechte ist insofern Ein-

geständnis des Pessimismusbezüglich derChancen einer solchenBeeinflussung.

DerWunsch des LiberalenMill etwa ist eine Demokratie mit möglichst redu-

zierten Gefahren und Risiken für das Bürgertum, durch die politische Berechti-

gung der Arbeiterschicht in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Die Bejahung

der Demokratie hat für den Liberalismus oftmals dort ihre Grenze,wo die Gefahr

derMitleidenschaft beginnt.Demokratie ohneMitleidenschaft ist aber nurmög-

lich, wo man sich dauerhafte Kontrolle über sie zu sichern vermag. Eine Spiel-

art der Kontrollausübung setzt bei der Zuteilung demokratischer Partizipations-

möglichkeiten an.DenZweck einer Sicherungangesichtsmöglicher bedrohlicher

Entwicklungen hat dasWahlsystem, dasMill in seinem einflussreichenWerk von

1861 entwirft.DiePrämierungvonBildungund»geistige[r]Überlegenheit«77–die

nach Mill den Ausübenden komplexer Tätigkeiten zugeschrieben werden kann,

weshalb nicht nur Träger vonBildungstiteln, sondern auch die Inhaber bestimm-

ter Berufe in den Genuss des Mehrfachwahlrechts kommen sollen – durch das

Mehrfachwahlrecht soll als gegenüber ökonomischen Selektionskriterien über-

legene Lösung die optimalen Resultate des demokratischen Prozesses ermögli-

chen.

Mills Ideen reflektieren die Lage eines Bürgertums, das sich mit dem sich

auf die eigenen demokratischen Ideale berufenden Drängen der Massen zum

Wahlrecht, das es zu einer Minderheit herabsetzt und seinen Einfluss reduziert,

auseinandersetzen muss. Ähnliche Vorstellungen einer möglichst »risikolosen«

Demokratisierung sind im Vorfeld der Novemberrevolution zu finden. Auch hier

geraten Liberalismus und Demokratie in Frontstellung. Wilhelm Hasbach, der

Autor des einflussreichen Werkes Die moderne Demokratie (1912), etwa bringt in

einem Beitrag zur Debatte um die Reform des preußischen Wahlrechts 1908 das

Argument vor, dass das allgemeine und gleiche Wahlrecht und der aus diesem

folgende »gleiche Einfluss auf die Gesetzgebung« dem Prinzip des Liberalismus

widerspreche, das ein Prinzip des individuellen Verdienstes und der Leistung

sei. Das »wahrhaft liberale Wahlrecht, das Wahlrecht des Liberalismus«, so der

Ökonom an Mill anschließend, sei das »Mehrstimmenrecht«.78 Der Pädagoge

Paul Rühlmann schreibt im gleichen Jahr in seiner für die deutsche Debatte um

staatsbürgerliche Erziehung79 wichtigen Schrift Politische Bildung, »politische

77 Mill (1971): Betrachtungen über die repräsentative Demokratie, S. 152.

78 Hasbach (1907/08): Liberalismus oder demokratisches Wahlrecht?, S. 363, 365. Vgl. Ferdinand Tönnies’

kritische Replik: Tönnies (1908): Liberalismus und Demokratie.

79 Zur Zeit der Veröffentlichung von Rühlmanns Buch erhielt die Idee der institutionalisierten erziehe-

rischen Vorbereitung der Staatsbürger auf die Ausübung ihrer demokratischen Rechte einen starken

Auftrieb, etwa durch die Gründung der »Vereinigung für staatsbürgerliche Erziehung des deutschen
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Unterweisung« sei »notwendige Voraussetzung des allgemeinen Wahlrechts,

als dessen selbstverständliches Gegengewicht«. Rühlmann fährt fort: »Derselbe

Staat, der seinen Bürgern dasWahlrecht, das politische Selbstbestimmungsrecht

auszuüben erlaubt, derselbe Staat hat auch dafür zu sorgen, daß es so ausgeübt

wird, daß daraus für ihn kein Schaden entsteht.«80Erweiterungen derDemokra-

tie wie eine Parlamentarismusreform ohne eine vorhergehende Verfestigung der

politischen Bildung seien daher »zum mindesten gewagt«.81 Hier findet nicht

nur die schon bei Mill vorliegende Berufung auf ein neutrales Staatsinteresse

statt, in dessen Namen der Autor Rühlmann spricht, sondern die Vorstellung der

Macht, die Bedingungen bestimmen zu können, unter denen der Demokrati-

sierungsprozess verlaufen soll. Die Ausübung der politischen Rechte, zu denen

die Masse hindrängt und die ihr kaum vorzuenthalten ist, soll schließlich durch

die eigene Ideologie aufgefangen und hegemonial gelenkt werden: nicht mehr

die klassisch-liberale Mills, sondern ihr nationalliberaler Abkömmling, in dem

bei der Bestimmung des Staatsinteresses die Selbstbehauptung im imperialen

Konkurrenzkampf zur Priorität erklärt wird.82

Forderungen dieser Art vernachlässigen aber den Umstand, dass die Erwei-

terung des Wahlrechtes in historischer Betrachtung nicht hauptsächlich als ho-

heitliche Verleihung von Rechten stattfand, sondern politisch – mitunter auch

gewaltsam– erkämpft wurde und eher den Charakter eines erzwungenen Zuge-

ständnisses seitens Machthabender hat. Der Prozess der Demokratisierung ist

keiner, über den der bestehende Staat und die Sachwalter des Staatswillens ein-

seitige Kontrolle besäßen, sondern stellt ein konstitutivesMoment der Staatlich-

keit dar, insofern in ihm entschieden wird, wie der Staatswille künftig hervorge-

hen soll, mithin aus welchen Elementen und in welcher Weise also der Staat als

Körperschaft sich zusammensetzen soll.83Als gleichwertig zu zählende Elemente

machen sich aber die Subjekte durch dieMacht geltend, die ihnen zur Verfügung

steht: eine Macht, die ihnen nicht lediglich durch Staat und bestehendes Recht

verliehenwird, sondern darüber hinaus aus der substaatlichen Sphäre der gesell-

Volkes« (1909) oder auch die Gründung von Fachzeitschriften.Dabei sollten die Initiativen vornehmlich

vom liberalen Bürgertum ausgehen. Die Debatte um staatsbürgerliche Erziehung, die in der Reichs-

zentrale für Heimatdienst institutionell zentralisiert wurde, blieb auch inWeimar lebendig und wurde

unterBeteiligungvonPhilosophenwieFriedrichWilhelmFoerster,ArnoldMetzgerundTheodorLitt ge-

führt; vgl. Busch (2020): Demokratielernen in der Weimarer Republik; Foerster (1918): Politische Ethik;

Zentrale für Heimatdienst (1919): Der Geist der neuen Volksgemeinschaft; Litt (1924): Die philosophi-

schen Grundlagen der staatsbürgerlichen Erziehung.

80 Rühlmann (1908): Politische Bildung, S. 52.

81 Ebd., S. 58.

82 Vgl. ebd., S. 24.

83 Vgl. der Abschnitt 8 dieser Studie.
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schaftlichen Beziehungen hervorgeht. Rühlmann gesteht dies selbst implizit ein,

wenn er schreibt, man

könne niemals die Masse aus wirtschaftspolitischen Gründen intellektuell heben, die Geister

entfesseln […] und andererseits politisch zur Untätigkeit, zur Unmündigkeit verdammen; das

geht wider alle Natur. Derselbe Staat, der weiten Kreisen dieWaffen der Intelligenz geschliffen

hat,mußdafür sorgen,daßnicht eines TagesdieWaffengegen ihngekehrtwerden,das gebietet

die Selbsterhaltungspflicht. Der wirksamste Schild aber gegen diese Waffen ist die politisch-

ethische Schulung der Massen, politische Volksbildung.84

Es ist die Furcht vor den unkontrollierbaren Konsequenzen der eigenen Aus-

übung politischer Unterdrückung, die zu Zugeständnissen gegenüber der auf

Partizipation drängenden Masse bewegt. Auch hier ist eine Form der Mitleiden-

schaft zu finden, die vermieden werden soll: das Zurückschlagen der eigenen

autoritärenMachtausübung im autoritären Akt der Revolution.

Diese anders gelagerte, in sozialen und weniger in epistemischen Differen-

zen begründete Furcht vor Mitleidenschaft lässt sich in einer generalisierenden

Perspektive als ein bedeutender Faktor für politische und soziale Emanzipations-

prozesse mindestens seit der Französischen Revolution feststellen. Diese brach-

te nicht allein einen opferreichen Sturz der Herrschaftsordnung, sondern offen-

barte darüber hinaus etwas, was man das »Gesetz« der Mitleidenschaft nennen

könnte: denUmstand nämlich, dass Unterdrückungssysteme sich stets in Gefahr

begeben,einenPunkt zuüberschreiten,hinterdemfremdeNot ineigeneNotum-

schlägt.Eine allzu einseitig zulasten einerGruppeausfallendeVerteilungder Las-

ten in einerGesellschaft führt zuderenDestabilisierung.DieRevolution,dieKant

als eine Art wiederkehrendes Naturereignis betrachtet hat, das durch die Dys-

funktionalität der sozialenOrdnung provoziert wird und von demdie Geschichte

erst dann befreit würde, wenn eine »bestmögliche Anordnung der bürgerlichen

Verfassung«85 erreicht ist, kann als dieser Punkt des Umschlags bezeichnet wer-

den. Es liegt daher im Eigeninteresse des Mächtigen, die Situation des Schlech-

tergestellten zu bessern. Mit Blick auf die soziale Reformpolitik und der Abkehr

vom Manchestertum der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schreibt daher Leo-

nard Nelson:

Was die sozialen Reformen ermöglicht hat, ist nicht die bessere Einsicht der Staatsmänner in

ein richtiges Prinzip, sondern allein die handgreifliche, gefahrdrohende Not derMassen.Diese

Not ließ sich durch keine dialektischenKünste oder überliefertenDogmenwegdisputieren,und

der von ihr ausgehende Zwang war am Ende stärker als alle Doktrinen.86

84 Rühlmann (1908): Politische Bildung, S. 71 f.

85 Kant (1974): Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, S. 31.

86 Nelson (1971): Vom Beruf der Philosophie, S. 208.
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Beide Formen der Mitleidenschaft sind miteinander verschränkt. Die Demokra-

tie ist nämlich selbst dabei eine spezifische Form der Verteilung von Gütern und

Lasten auf die Einzelnen – nämlich eine, die auf einem Streitgespräch darüber

beruht, welche Verteilung legitim und gerecht ist. In ihr ist der Schlüssel für die-

se Verteilung nichtmehr allein von der Logik derHerrschaftssicherung bestimmt

wie im sozialpolitisch agierenden Obrigkeitsstaat, sondern bedarf der Rechtfer-

tigung durch anerkannte normative Gründe bzw. politische Zwecke. Von der Ak-

zeptanz dieser Rechtfertigungen hängt dann die Akzeptanz des Tragens der Las-

ten ab. Die Idealkonstruktion des volonté générale impliziert eine Leidensgemein-

schaft; die für die Einzelnen jeweils unterschiedliche Gestalt annehmenden Las-

ten werden bereitwilligmit Blick auf das verbindende Ziel getragen. An die Stelle

der oft gewaltsam sich einstellenden ausgleichenden Mitleidenschaft tritt gleich-

sam die austeilende Mitleidenschaft, die gleichheitliche und gerechte Verteilung

der zu tragenden Lasten.

Faktisch besteht aber in Demokratien eine Uneinigkeit über die Zwecke,

denen die staatliche Ordnung dienen soll und die mitunter Lasten erzeugen,

und über die Zumutbarkeit der je nach sozialer Situation, Beruf, Geschlecht,

Alter usw. unterschiedlichen Lasten, die den Einzelnen auferlegt werden. Ihre

Festlegung erfolgt über institutionalisierte Aushandlungs- und Entscheidungs-

prozesse. Sieht man vom radikalen relativistischen Standpunkt ab, der die

Gegner und einen selbst auf der Basis unterschiedlicher, epistemologisch gleich-

wertiger, aber im Verhältnis zueinander inkommensurabler Deutungssysteme

stehen sieht, was die Diskussion zu einem epistemisch wertlosen, höchstens als

symbolische Handlung oder Ritual noch zu rechtfertigenden Prozessmacht,87 so

ist davon auszugehen, dass die einzelnen Parteien für diese unterschiedlichen

Bestimmungen legitimer Lastenverteilung und -erzeugung unter Berufung auf

Gründe argumentieren, für die ein allgemeingültiger Geltungscharakter bean-

sprucht und von denen eine allgemeine Einsehbarkeit angenommen wird. Das

heißt, dass für den Argumentierenden die Ablehnung der eigenen Argumente

entweder in mangelhafter Erkenntnis oder einem Einsicht blockierenden Un-

willen, sich mit den gegnerischen Argumenten auseinanderzusetzen, begründet

ist. Jeder Mehrheitsentscheid hat zur Folge, dass die überstimmte Minderheit

aufgrund von aus ihrer Sicht schlechten, unrichtigen Gründen eine Politik mit-

tragen muss, die mitunter auch die von ihr zu tragenden Lasten erhöht. Die

Mitleidenschaft ist die unangenehme Seite der Pluralität der Überzeugungen

in der Demokratie, die Demokratie fordert vom Einzelnen die Bereitschaft,

gegebenenfalls am unzulänglichen Anderen zu leiden.

87 Vgl. dazu Punkt 9.4.3 dieses Buches.
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DieMitleidenschaft kann von einer den eigenen kulturell-ethischenWertvor-

stellungen entgegengesetztenGesellschaftspolitik über eine als ungerecht erach-

tete Sozial- und Wirtschaftspolitik bis hin zu einer zur Bedrohung der eigenen

Existenz werdenden, da zum Krieg bereiten Außenpolitik reichen. Eine zentrale

Frage für die Stabilität jeder Demokratie ist es also,welche Gründewiederum für

das Hinnehmen von schlechten Entscheidungen der Anderen und das Mittragen

der daraus entstehenden Konsequenzen gegeben werden können. Folgt man ei-

nem individualistischenBegriff der Freiheit,dessenwesentlicheBestimmungdie

Negation von Beherrschung ist, so ist streng genommen der Konsens zwischen

den Mitgliedern eigentlich die Bedingung für den sozialen Zusammenschluss.

Auf das Überstimmtwerden durch die Mehrheit müsste dann – sofernmöglich –

die Aufspaltung des sozialen Verbandes durch Ablösung der überstimmtenMin-

derheit folgen.Man könnte den Anarchismus als einen Gesellschaftsentwurf ver-

stehen, der von der Möglichkeit einer solchen jederzeitigen Auflösung und Neu-

gründung des sozialen Zusammenschlusses ausgeht. Der Anarchismus als poli-

tische Philosophie des radikalen Individualismus kennt kein Problem der Mit-

leidenschaft, da bei ihm alle Zusammenschlüsse Zweckgemeinschaften darstel-

len, die nachEnde ihrer Zweckdienlichkeit wieder aufgelöstwerden.88Er umgeht

damit das Problem der Vielheit. Er negiert den Umstand, dass der Einzelne als

Glied einer modernen Gesellschaft faktisch in einer »Ordnung« steht, wie Kelsen

schreibt, der [man] sich nicht mehr entziehen kann«, das Individuum »in eine

fertige Staatsordnung hineingeboren« wird, aus der der Ausweg durch eine neue

»Staatsgründung […] so gut wie überhaupt nicht in Betracht«89 kommt.

DemindividualistischenKonsensradikalismusdesAnarchismus steht einkol-

lektivistischer Konsensimperativ gegenüber. Bei Rousseau, der den Mehrheits-

entscheid zu einem Verfahren der Feststellung des volonté générale erklärt, wird

das Problem der Mitleidenschaft dadurch eskamotiert, dass der Einzelwille voll-

ständig im Gesamtwillen aufgeht, er also sich bei Abweichen vom Gesamtwillen

als widerlegt sehen muss, sich selbst zu negieren und anzupassen hat.90 In Max

Adlers Kritik der politischen Demokratie und seinen Ausführungen zur einheit-

lich interessierten sozialistischenGesellschaft findetman eineMischung aus die-

sen beiden Standpunkten: Individualistisch spricht er gegen die bürgerliche De-

mokratie gewendet von der »brutalen Majorisierung« der Minderheit durch die

Mehrheit; ist aber das imMoment in derMinderheit befindliche klassenbewusste

Proletariat selbst zur Herrschaft gelangt, gilt ihr jede Abweichung von ihren »vi-

talen Interessen« nicht als legitimes Gegeninteresse, sondern als pathologische

88 Vgl. Stammler (1894): DieTheorie des Anarchismus, S. 19.

89 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie, S. 8.

90 Vgl. Rousseau (1968): Der Gesellschaftsvertrag, S. 152–155.
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Abweichung von einemNormalzustandmenschlicher Bedürfnisse –wobei aller-

dings dieser nicht etwas ist, was politisch in Form von Abstimmungen zur Ver-

handlung stehen soll, sondern als ein diktatorisch eingesetztes und anschließend

durch die Selbstkontrolle des Kollektivs gesichertes Maß konzipiert wird.

Eine gemäßigte Variante dieses Gedankens einer notwendigen substantiellen

Willensgemeinschaft vertritt Georg Simmel in seiner Soziologie. ImRahmen eines

»Exkurses über die Überstimmung« führt Simmel aus, dass nur dort, »wo eine

überindividuelle Einheit besteht oder vorausgesetzt wird, Überstimmung mög-

lich« sei; wo sie jedoch fehlt, bedürfe es hingegen »der Einstimmigkeit, die je-

ne prinzipielle Einheit durch die tatsächliche Einheit von Fall zu Fall praktisch

ersetzt«91, als einer Kompensation. Ein Vertreter dieser These in der Zwischen-

kriegszeit ist Hermann Heller. Gegen Ende der Weimarer Republik schreibt die-

ser in seinem Aufsatz »Europa und der Faschismus«:

Der Majoritätsentscheid ist […] sowohl logisch wie politisch-normativ nur innerhalb einer To-

talität sinnvoll; Mehrheit hat Verpflichtungskraft nur innerhalb einer Ganzheit. […] In der Tat

kann ichmich auf die geistige parlierende Betätigungmeines politischenWillens nur dann be-

schränken und meine bessere Überzeugung nur dann dem Mehrheitswillen gewaltlos unter-

ordnen, wenn ich die Gesamtexistenz der konkreten Willens- und Wertgemeinschaft politisch

(wenn auch religiös und ethisch nur relativ) höher einschätze als die jedesmalige Durchsetzung

meiner vielleicht besseren Einsicht.92

BeiHeller nimmt dieNation als Kulturgemeinschaft den Platz dieser höheren In-

stanz ein. ImZurückstellender eigenenEinsicht gegenüber derWillensäußerung

der Mehrheit bekräftigt der Einzelne seine Zugehörigkeit zu einer übergeordne-

ten Gemeinschaft, einem Volk und einem Wir. Heller zielt in rousseauianischer

Tradition auf einen »sozial-psychologische[n] Zustand« ab, »in welchem die stets

vorhandenen Gegensätzlichkeiten und Interessenkämpfe gebunden erscheinen

[…]durch einen sich aktualisierendenGemeinschaftswillen«.93KeinWiderspruch

gegen die dominierende, sich politisch durchsetzende Meinung kann in diesem

Fall so groß sein, dass die Loyalität zur Gemeinschaft aufgekündigt würde.

Die Lösung für das Problem akzeptierter Mitleidenschaft wird in konstituti-

ven geteiltenWerten der politischen Gemeinschaft gesucht. Die Homogenität in

kultureller und/oder ethischerHinsicht ist die Voraussetzung für dendemokrati-

schenProzess.Es sindbestimmteWerte,derenWahrungderunbedingten,damit

auch zum Bruch mit den legalen Prozeduren und zur Gewalt bereiten Durchset-

zungdes eigenen Interesses undder eigenenÜberzeugungenübergeordnetwird:

91 Simmel (1992): Soziologie, S. 224.

92 Heller (1992): Europa und der Faschismus, S. 470.

93 Heller (1992): Demokratie und soziale Homogenität, S. 428.
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bei Heller die nationalen Kulturwerte,94 bei Radbruchs republikanischem Volks-

begriff dieWertschätzungdes »politischen Lebensraumes« als historisch erreich-

ter Errungenschaft undGrundlage des friedlichen Zusammenlebens.Die Durch-

setzung der jeweiligen Überzeugungen bzw. die Vermeidung des als falsch Er-

kannten werden hier der Bewahrung der etablierten Ordnung untergeordnet, in

der ein absoluter Wert – die Kultur, der Friede – verkörpert ist. Das heißt, dass

von einer politischen Vergemeinschaftung durch eine verbindende, von den be-

treffenden Subjekten anerkannte Wahrheit ausgegangen wird: nämlich eben in

der Einsicht in den absoluten Wert der Kulturgemeinschaft bzw. des Friedens,

mit demzubrechennicht zu rechtfertigen ist.Mit Blick auf dieseEinsicht besteht

jene Homogenität, die vorausgesetzt ist für die Eindämmung des aus entgegen-

gesetztenWahrheitsansprüchen entstehenden Konflikts.

Für von kultureller und sozialer Heterogenität gekennzeichnete Gesellschaf-

ten ergeben sichhierProbleme.Es stellt sichdie Frage,wie eineGesellschaft zu ei-

ner solchenHomogenität gelangenkann,dienichtabovogegeben ist?Die zentrale

Aufgabe, die in Hellers rechtsphilosophischem System der organischen Einbet-

tung des Individuums in das Kulturleben einer nationalen Gemeinschaft als Ge-

genkraft zu den in der demokratischen Sphäre herrschenden zentrifugalen Ten-

denzen zukommt, ist nicht gedeckt durch den Nachweis der Möglichkeit ihrer

Herstellung. Mit Blick auf Radbruchs einende Wertschätzung des Friedens hin-

gegen besteht das Problem, dass hier nur ein negatives Motiv – die Vermeidung

eines größeren Übels, das aus der Auflehnung gegen ein Übel hervorgehen könn-

te – vorliegt. Eine eher »technisch« zu nennende Möglichkeit, dem Problem der

Mitleidenschaft zu begegnen, wäre es, durch Mitleidenschaft entstehende Un-

zufriedenheit und Empörung dadurch zu vermindern, dass man die Reichweite

politischer Entscheidungen reduziert. Das im vorhergehenden Abschnitt disku-

94 Es ist hier nicht der Ort, eine eingehendere Beschäftigung mit Hellers Verständnis der Nation und

der Kulturwerte zu leisten. Exemplarisch sei hier lediglich aus Hellers Sozialismus und Nation (erstmals

erschienen 1925) zitiert: »Die reinste Quelle des Nationalbewußtseins ist das schöpferische Selbstbe-

wußtsein. Ich liebemeineNation, sowohl,weil diesemirwesenseigeneGemeinschaftmichmindestens

durch die Muttersprache gestaltet hat, als auch, und vor allem deshalb, weil nur sie diejenige Gemein-

schaft ist, in dermeinWirken seinemWesen entsprechende neue Gestaltungsmöglichkeiten vorfindet.

Ich liebemeineNation,weil dieseGemeinschaft zahllose Lebensordnungen,DenkformenundGefühls-

weisen entwickelt in deren Gestalt ich am allgemein-menschlichen Dasein teilnehme, die das Wurzel-

werk sind, durch das ich auf einemStück der großenErde festen Fuß fassen kann.«Heller (1992): Sozia-

lismus und Nation, S. 458. Das Bewusstsein dieser gemeinsamen Verwurzelung in der Nation soll die

Gegensätze zwischen den Parteien relativieren. In diese Richtung zielt auch die von Norbert Elias in

seinen Studien über die Deutschen gemachte Bemerkung, dass der Kulturbegriff in Deutschland traditio-

nell »im Kerne eine apolitische oder vielleicht sogar antipolitische Stoßrichtung« habe; vgl. Elias (1989):

Studien über die Deutschen, S. 165. Auf dieses etablierte ideologische Reservoir griff Heller in seiner

politischenTheorie zurück.
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tierteKompromissregime,dieÜbernahmevonwirtschafts- undsozialpolitischen

Entscheidungen durch Interessenverbände und die Juridisierung und Bürokrati-

sierungvondieRegierungdesGemeinwesensbetreffendenEntscheidungen,ent-

spricht dieser Lösungsmethodedes Problems.DieReduzierungderGefahren von

Mitleidenschaft wäre auf dem Weg der Depolitisierung zu erreichen, durch die

Eingrenzung dessen, was in der öffentlichen Debatte und im Parlament als den

Orten verhandelt und zur Entscheidung gestellt wird, an denen die Gesamtheit

des Staatsvolkes in unmittelbarer und mittelbarer Form an den demokratischen

Beratungs- und Entscheidungsverfahren teilnimmt.

Solche depolitisierten Ordnungen stoßen dann an ihre Grenzen, wenn etwa

eine ökonomische Krise einschneidende Maßnahmen als politische Reaktion er-

fordert.DieDepolitisierungdurch denAusbauder ohne einVerfahrender öffent-

lichen politischen Beteiligung arbeitenden bürokratischen, juridischen und kor-

porativen Mechanismen bereitet nicht auf Situationen vor, in denen grundsätz-

liche Entscheidungen mit Blick auf die weitere Entwicklung des Gemeinwesens

getroffenwerdenmüssen.Hier könnenFliehkräfte zu ihrer vollenGewalt zurück-

gelangen, die durch die Depolitisierung nur vorübergehend inaktiv gestellt wur-

den, und das Fehlen des substantiellen Gemeinschaftswillens, von dem bei Her-

mann Heller die Rede ist, zutage treten.

10.3 Der demokratische Glaube

Folgt man Kelsen und Mill im Verständnis des demokratischen Prozesses als ei-

nes Korrektur- und Lernmöglichkeiten enthaltenden Geschehens, wird eine al-

ternativeBegründung vonToleranzundBereitschaft zuMitleidenschaftmöglich.

Sieht man von anarchistischen und revolutionär-diktatorischenWegen der Her-

stellung vonHomogenität ab, dann ist derGedanke desÜberstimmtwerdens, das

in derUneinsichtigkeit und Inkompetenz oder aber desUnwillens zurErkenntnis

der Mehrheit ihren Grund hat, nur dann akzeptabel, wenn zum einen die Mög-

lichkeit eingestanden wird, dass man selbst im Irrtum liegt, oder aber die Zu-

versicht besteht, dass durch den gegenwärtigen Irrtum der Mehrheit die Wahr-

heitsfähigkeit des politischen Prozesses nicht verloren gegangen ist. Wenn sich

demokratische Politik als Diskussion vollzieht, Diskussion aber als ein Prozess

der konfrontativen, nichtsdestotrotz die Kontrahenten zusammenschließenden

Suche nach Wahrheit darstellt, dann ist es das Wissen um die Möglichkeit der

künftigen Korrektur bestehender Irrtümer, das die Mitleidenschaft, in die man

durchdie Fehler derMehrheit gezogenwird, erträglichmacht. Ich fügemichdem

Mehrheitsentscheid,weil ich auf dieWahrheitsfähigkeit des Verfahrens vertraue,

dessen Teil er ist.
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Hiermuss präzisiert werden: Die Demokratie ist kein Prozess derWahrheits-

suche, weil sie die Form der Diskussion annimmt. Sie nimmt vielmehr die Form

der Diskussion an, weil sie Politik unter der Prämisse des Daseins einer auf me-

thodischem Wege zu erreichenden Wahrheit ist. Der ganze demokratische Pro-

zess mitsamt seinen Elementen wie regelmäßigen Wahlen und Abstimmungen,

den Implementierungen von politischen Programmen durch auf Zeit gewählte

undvomVolkalsSouveränbeauftragteRegierungenundden institutionalisierten

FormenderDiskussion,Kritik undOpposition bildet diesesmethodischeVerfah-

ren.VomGedankender aufdiesemWegemöglichenAnnäherungandieWahrheit

her erhält dieses Verfahren seinen Sinn und seine Legitimität.Wir gelangen hier

nicht nur zurück zur von Carl Schmitt für obsolet erklärten demokratischen Dis-

kussion, sondern auch vom Wertrelativismus und der Annahme des subjektiv-

dezisionistischen Charakters aller Gerechtigkeitsvorstellungen zurück zur Prä-

misse,dass richtigeund falscheLösungenmitBlick auf dieAufgabeoderdenZweck

des Rechts, die gleichheitliche Verbindung der Freiheitssphären herzustellen, be-

stehen.

Dieses Bewusstsein des Eingebettetseins in einen dialogischen und experi-

mentellenProzess derAufstellung,Prüfung,Bewährung, schließlichderRevision

und Ersetzung von politischen Zweckbestimmungen als »Hypothesen« über die

gerechte und gute Einrichtung des Gemeinwesens, des Bewusstseins damit der

Vorläufigkeit und Korrigierbarkeit der Resultate, vermag den eigenen Überzeu-

gungengegenläufigeEntscheidungenduldbar zumachen. In ihmwirdder politi-

scheVerband,durchdendasVerfahrendesMehrheitsentscheides vollzogenwird,

als ein zur Selbstkorrektur und zu Lernprozessen fähiger vorgestellt – und zwar

primär aufgrunddesmethodischenVerfahrensundnicht derQualifikationender

Subjekte. Dies ist ein Gedanke, der nicht nur vorgebracht werden könnte, um Li-

berale wie Mill, Rühlmann oder Brennan mit der der Demokratie innewohnen-

den Gefahr zu versöhnen, durch die Entscheidungen der ungebildeten Mehrheit

in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Der Sozialdemokrat und Neukantianer

Franz Staudinger schreibt in diesem Zusammenhang schon 1899:

Das Majoritätsprinzip ist darum gerade auf höherer Entwicklungsstufe ein Prinzip der Sich-

tung, dem Prinzip der Naturauslese des zweckmäßigen vergleichbar. Darum wird gerade der

Vernünftige sich ihm unterwerfen, obwohl vielleicht seine eigene bessere Einsicht zunächst

noch nicht anerkannt wird. […] Sobald einmal die Möglichkeit vorliegt, daß eine augenblick-

liche Minorität in keiner Weise gesetzlich und außergesetzlich in dem Streben behindert

werde, ihre Anliegen geltend zu machen, ist es ihr ermöglicht, selbst Majorität zu werden, und

dann die Gesetzgebung ihrer besseren Einsicht gemäß umzugestalten. Selbst wenn dann böse

Irrtümer vorkommen und folgenschwere Fehler begangen werden, ihre Korrektur ist stets auf
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gesetzliche Weise möglich; und damit können diejenigen, welche abweichender Ansicht sind,

sich dennoch vernunftgemäß unterwerfen.95

Der den Kritikern als Bedrohung erscheinenden Berechtigung, die die Demokra-

tie auch gewissenlosen und inkompetentenDemagogen gibt, für ihre Vorstellun-

gen zu werben und sich eine Anhängerschaft zu suchen, steht die Möglichkeit

der Fehlerkorrektur gegenüber.Während sich in despotischen Ordnungen »Um-

wandlungen auf demWeg der Katastrophe vollziehen«, nämlich in Form gewalt-

samer »Notwehr« gegen die Gewalt, mit der ein zur Befriedigung der Ansprüche

seiner Untertanen unfähiges Regime sich aufrechterhält, schafft die Demokratie

die Möglichkeit der »verfassungsmäßigen Fortbildung«.96 Das Vertrauen in die

durch die Demokratie gewonnenen Fähigkeiten zur Selbstkritik und -korrektur

der Gesellschaft führt bei Staudinger zum Optieren für eine nicht-revolutionäre

Politik.

Unter demokratischen Bedingungen würde demnach der Sozialismus von

der zunehmendenKrise des an die Grenzen seiner Reproduzierbarkeit gelangen-

den bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsmodells, den ökonomischen und

sozialen Krisen sowie der zunehmenden Inapplikabilität seiner Wertvorstellun-

gen und Lebensmodelle für eine zunehmende Zahl von Menschen profitieren

und auf einem gewaltlosen und legalen Weg zur Durchsetzung gelangen. Ich

kann den gegen meine Auffassung gerichteten Mehrheitsbeschluss gerade dann

akzeptieren,wenn ichmirmeiner Sache sicher bin,weil ich darauf vertraue, dass

das demokratische Verfahren durch Kritik und Prüfung die Schwächen jeder

in Diskussion und Entscheidungsverfahren eingebrachten Hypothese offenbar

machen und letztendlich zur Durchsetzung desWahren führen wird.

Wahrheitsansprüche sind damit nicht inkompatibel zur Demokratie, im Ge-

genteil erlauben Gewissheiten eine Gelassenheit gegenüber Fehlentwicklungen,

die der politische Gegner verursacht und die die notwendige Vorstufe zur Aner-

kennung der Wahrheit der eigenen Position darstellen. Dieses Vertrauen in die

den eigenenÜberzeugungen zugutekommende Intelligenz des Verfahrens bildet

das »positive« Gegenstück zu dem in der reflektierten Selbsteinschränkung der

eigenen Wahrheitsansprüche begründeten Festhalten an den liberaldemokrati-

schen Verfahren, wie es bei Mill und Kelsen zu finden war. Beide Motive – das

Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit und das Vertrauen in die sich im Zuge des

Verfahrens erweisende relative Überlegenheit der eigenen Überzeugungen – be-

gründen zusammengenommen das liberaldemokratische Ethos.Die liberale De-

95 Staudinger (1899): Ethik und Politik, S. 50.

96 Ebd., S. 85 f.
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mokratie lebt vonderPartizipationundvomEngagement vonMenschenmit star-

ken, jedoch nicht absolut gesetzten Überzeugungen.

Ist die Demokratie eine epistemische Prozedur, so verläuft in ihr wie bei je-

demVerfahren des Erkenntnisgewinns der Gewinn von Einsichten über denWeg

der Hypothesenbildung und damit von Fehlern und Irrtümern, die im Laufe des

Prozesses korrigiert werden. Die Frage ist aber, ob die Prozedur allein unabhän-

gig von den Voraussetzungen der Subjekte diese Korrekturfähigkeit garantieren

kann. Die Zumutung der Demokratie insbesondere für all jene, die von Berufs

oder Standeswegen gewohnt sind, sich selbst in der Position einer epistemischen

Elite sehen, ist die, dass sie in Bezug auf diese Voraussetzungen keine Unter-

schiede macht. John Stuart Mill als der geistige Vater der liberalen Demokratie

reagiert, wie oben bereits ausgeführt, auf diese Zumutung in der Weise, dass er

zwarumderHörbarkeit derVielenwillendemokratischePartizipationsrechtebe-

jaht, da ohne die Artikulation ihrer Bedürfnisse eine Entscheidung zumWohl der

Allgemeinheit nicht möglich ist, zugleich aber den Stimmen der in seinen Augen

zur richtigen Interpretation dieser Bedürfnisse Fähigsten ein größeres Gewicht

verleihen will: also ein allgemeines Wahlrecht zugunsten eines optimalen Inputs

befürwortet,aber keingleichesWahlrecht,umdasqualitativeMaximumdesOut-

puts zu sichern.Eine anderePositionalsMill oder auchderdeutscheLiberalePaul

Rühlmann nimmt in dieser Frage Hermann Cohen ein. Cohen plädiert im Rah-

men einer im Jahr 1904 von der Zeitschrift Ethische Kultur veranstalteten Umfrage

konsequent für das allgemeine, gleiche und direkteWahlrecht. Dies bedeutet die

Teilhabeberechtigung unter Absehen von allen Kapazitäten und Qualifikationen

der einzelnen Individuen.

DieBegründungdieser Forderung erfolgt auf der Basis seines normativenBe-

griffs desRechtsstaats unddesVerständnisses des Staates als juristischer Person.

GleichmussdasWahlrecht sein,weil derRechtsstaat »dasRechtderPersonen,die

ihn bilden, zur Voraussetzung« hat. Er ist Zusammenschluss von Personen, die

eben durch diesen Zusammenschluss sich als Personen, also als Träger von Rech-

ten konstituieren. Eine Ungleichheit des Rechts aber hebe den Begriff der Person

als allgemeinerZweckdesRechts auf.EinungleichesWahlrechtwidersprächeda-

mit derGrundbestimmungdes Rechtsstaats.EinWahlrecht–und zwar ein allge-

meines – wiederum soll es sein, weil der Staat als Zusammenschluss von Perso-

nen selbst den Status einer Person und damit eines Willensträgers hat. Als eine

solche Gesamtperson konstituiert sich der Staat durch einen gemeinsamen Akt

derWillensbildung seiner Glieder, nämlich denWahlakt.

Es liegt imBegriffe desWahlrechts der Gedanke eingeschlossen, daß durch seine Ausübung der

Staat begründetwird. Ist dieAusführungverfehlt, so ist dieBegründungverfehlt; der Staat kann
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Machtstaat sein, als Rechtsstaat ist er nicht zustande gekommen. DerWille des Staates ist ver-

stümmelt; der Staat ist nicht Person, nicht Einheit geworden.97

Wer wie Mill mit Berufung auf die unterschiedliche Kompetenz zur Erkenntnis

des »wahren« Staatsinteresses einer Bevormundung und Ungleichbehand-

lung der Staatsbürger das Wort redet, bricht mit der materiell-normativen

Rechtsstaatsidee und usurpiert den Staatswillen, der nur durch die – Cohens

genossenschaftlichem Rechts- und Staatsverständnis folgend – allgemeine Wil-

lensäußerung zustande kommen kann. Während der liberale Epistokrat in der

Nachfolge Mills ein Staatsinteresse »an sich« behauptet, das nur bei Vorliegen

bestimmter Kompetenzen und Wissensvoraussetzungen sichtbar ist, den un-

zureichend gebildeten Mitmenschen aber im Dunkeln bleiben muss, zählt bei

Cohen allein die faktische Willensäußerung im Akt der Wahl als Ergebnis der

Zählung der gleichwertigen Stimmen. Damit ist nicht etwa gesagt, dass der

durch den Wahlakt zustande kommende Wille über die Möglichkeit des Irrtums

oder partikularistischer Motive erhaben sei, dass also der demokratisch geäu-

ßerte Wille nicht Defizite aller Art aufweisen könnte oder dass eine bestimmte

Gruppe tatsächlich eine privilegierte Einsicht in das wahre Staatsinteresse be-

sitzt. Diese Unterschiede dürfen lediglich de jure bei der Berücksichtigung der

Stimmen keine Rolle spielen. Es wird negiert, dassmit demArgument der besse-

ren Erkenntnis der vom Rechtsprinzip geforderte allgemeine und gleichheitliche

Anteil an der Beschlussbildung übersprungen werden dürfte.

Das Rechtsprinzip lässt als einzigen Weg zum Finden des wahren Interesses

bzw. der wahren Zwecke des Gemeinwesens das Verfahren der demokratischen

Willensbildungmittels der allgemeinen, gleichen und direktenWahl zu. Die De-

mokratie besteht eben in dem »antiautoritären« Akt, dass dieMeinung jedes ein-

zelnen Gliedes des Staates in den Fragen des Gemeinwesens in Form der abge-

gebenen Stimme als gleichwertige gezählt und in Rechnung gestellt wird. Das

Wahlrecht kommt jedem Staatsbürger und jeder Staatsbürgerin in gleicherWei-

se zu; die Staatsbürgerschaft ist aber ein Rechtstitel, bei dem von allen konkre-

ten individuellen und damit auch intellektuellen undmoralischen Eigenschaften

abgesehen wird. »Unterschiede in der intellektuellen und moralischen Gleich-

wertigkeit, welche die Anteilnahme an der Konstituierung des Staatswillens be-

schränken könnten, sind«, so Cohen, »nicht anzuerkennen. […] Die intellektu-

elle Gleichheit bedeutet die Gleichartigkeit und Normalität. Sie ist unbedingte

Präsumtion.«98 Die Erteilung des Wahlrechts, die ein reziproker Akt der sich als

Rechts- und Staatsgenossen zusammenschließenden Einzelnen ist, erfolgt blind

97 Cohen (1928): Das allgemeine, gleiche und direkteWahlrecht, S. 332.

98 Ebd., S. 333.
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gegenüber den jeweiligen Eigenschaften und agnostisch-neutral gegenüber den

Einstellungen der Subjekte. »Von ›Klügeren undBesseren‹, von ›Minderwertigen‹

beimWahlrechte zu reden, ist nicht berechtigt.«99Diese gleichheitliche Anerken-

nung als Rechtssubjekte bedeutet aber keineswegs eine Feststellung der Gleich-

wertigkeit der vertretenen Meinungen. Sie bedeutet nur das Recht, sich im Pro-

zess der Willensbildung zu beteiligen, und den Rechtsanspruch auf eine im Ent-

scheidungsprozess zu zählende Stimme.

Die Negation aller epistemisch begründeten Einschränkungen des Wahl-

rechts folgt bei Cohen aus der Bestimmung der allgemeinenWillensäußerung als

Legimitationsquelle des Rechts.Das Rechtsprinzip fordert, dass dieseWillensbe-

kundung eine ist, an der die Rechtssubjektemit gleichemGewicht teilhaben.Die

Umsetzung dieser formellen Gleichheit des Stimmgewichts ist das allgemeine

und gleiche Wahlrecht der Demokratie. Sie bedeutet aber noch keineswegs die

politische Herstellung dessen, was im Sinne des Rechtsideals gefordertes Recht

wäre.DasWahlrecht kann von den Subjekten faktisch auch dafür verwendetwer-

den, sich in heteronome Verhältnisse zu begeben oder an diesen festzuhalten,

wie im Zusammenhang des Problems der Ideologie bereits diskutiert wurde.

Das allgemeine und gleiche Wahlrecht ist nur notwendige, nicht hinreichen-

de Bedingung für die materielle Einlösung des Rechtsideals von »richtigem«

oder »gerechtem« Recht. Wenn aber der Willensbildungsprozess nicht nur dem

Rechtsprinzip durch die formelle Anerkennung der Gleichheit Genüge tun soll,

sondern auch in materieller Hinsicht das Ideal gleicher Freiheit zusehends ver-

wirklichen soll, wenn er also als teleologisch auf ein gewisses Optimum hin

ausgerichtet verstanden wird, das durch die Kritik, Prüfung und Korrektur

von vergangenen Entscheidungen und ein kollektives Lernen zu erreichen ist,

dann ist mit der Anerkennung der Einzelnen als gleichberechtigt Beteiligte die

Vorstellung einer gleichen Erkenntnis- undWahrheitsfähigkeit zu verbinden.

Das allgemeine und gleiche Wahlrecht »präsumiert« nicht faktische intellek-

tuelle Gleichheit, die gleiche Fähigkeit zur richtigen Beurteilung von Sachverhal-

ten und die Anlagen zu moralisch guten Entscheidungen, aber eben eine gleiche

Wahrheitsfähigkeit. »Menschen denken, Menschen sind der Wahrheit fähig« –

dies sei, so Alain Badiou, das »einzige allgemeine Axiom«, von der eine Politik

ausgeht, »die es verdient, von der Philosophie auf die Idee der Gerechtigkeit hin

befragt zu werden«.100 Auch bei Cohen besteht eine solche Koppelung von An-

erkennung der Wahrheitsfähigkeit und Gerechtigkeit. Das Recht ist hier seinem

Ideal nach eines, in demdie Einzelnen als zweckverfolgende und selbstzweckhaf-

teSubjekte gleichheitlichberücksichtigtwerden.DieHerstellungdessen,wasdas

99 Ebd.

100 Badiou (1996): Wahrheiten und Gerechtigkeit, S. 67.
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Recht dem Ideal nach sein soll, ist nur durch einen die Gesamtheit der Rechtsge-

nossen umfassenden Prozess der Suche zu erreichen, da nur die einzelnen Sub-

jekte selbst ihrenWillen und ihre Zwecke geltendmachen und ihre Berücksichti-

gung und Anerkennung durch das Recht erreichen können. Sie ist möglich, weil

die Subjekte zu einer progressiven Realisierung des Ideals fähig sind, d.h. zum

einen entgegengesetzte Ansprüche nicht zu Konflikten führen, die die Rechtsge-

meinschaft auflösen würden, zum anderen Vernachlässigungen von Teilen der-

selben im Zuge des demokratischen Prozesses korrigiert werden können.

Durch die Zuerkennung politischer Partizipationsrechte werden die Einzel-

nen als gleicherweise zum Denken Befähigte adressiert; sie impliziert damit das

Vertrauen darauf, dass der politische Prozess sich der Wahrheit – was mit Blick

auf das umkämpfte Recht bedeutet: nicht nur eine wirklichkeitsadäquate, son-

dern eine sittliche, das heißt gerechte Rechtsordnung – annähern wird. Cohen

wendet sich in seinem kurzen Beitrag gegen das bei Mill zu findende Argument

der »Unterschiede in der politischen Reife«, die bei der Vergabe des Wahlrechtes

zu berücksichtigen seien. »Das ist der grundsätzliche Irrtum«, so der Neukantia-

ner, »daßderMensch reif und selbstständigwerdenkönnte auf anderemWege als

durch seine selbstständigeMitwirkung amStaate, und in erster Linie an derMit-

begründung des Staatswillens.«101DieseThese für sich genommen deckt sichmit

denÜberlegungenMills.VordemHintergrunddesvonCohenvertretenenGleich-

heitsprinzips und der Absage an alle epistokratischen Sicherheitsvorkehrungen

in Form einer Bevorzugung besonders »fähiger« und einer Bevormundung be-

sonders »unfähiger« Subjekte aber beinhaltet das Recht des Einzelnen zum Irr-

tum und zum Lernen auf demWeg des Scheiterns auch sein Recht, den anderen,

der es »immer schon besser wusste«, in Mitleidenschaft zu ziehen.

DerBesitz vonpolitischenRechten bedeutet nur dieMöglichkeit, nicht die Fä-

higkeit, sie für das eigene und fremde Wohl zu verwenden. Dennoch erteilt die

Demokratie politische Partizipationsrechte unter Absehen von jeder Einschät-

zungdesMaßes anQualifikationzurAusübungdieserRechte.DasWahlrechtund

damit die Teilhabe an der Ausübung der Macht werden also stets auch solchen

Subjekten erteilt, die für die Ausübung dieser Macht nicht vorbereitet sind. Die

Adressierung als wahrheitsfähige Subjekte ist zu unterscheiden von einer nai-

ven oder willentlichen Blindheit für die faktische Unvorbereitetheit mit Blick auf

das erteilte politische Teilhaberecht. Die Demokratie legt, wie Jacques Ranciè-

re schreibt, die Macht in die Hand jener, die keine Qualifikation zur Ausübung

derMacht besitzen.102DieAneignungdemokratischerTeilhaberechte erfolgt not-

101 Cohen (1928): Das allgemeine, gleiche und direkteWahlrecht, S. 333.

102 Vgl. Rancière (2004): Who is the Subject of the rights of Man?, S. 304.
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wendigerweise »zu früh« und durch für sie »nicht bereite« Subjekte.103 Das Feh-

len derQualifikation bedeutet aber keine grundsätzlicheUnfähigkeit, sondern ist

in diesem Zusammenhang ein Resultat der Bevormundung, der die Demokra-

tie ein Ende setzt. Nicht nur als Privatpersonen, sondern als Staatsbürger und

Staatsbürgerinnen sollen die Einzelnen das Recht haben, auf dem Weg selbst-

bestimmten Handelns, auf dem Weg von Fehlern und Enttäuschungen Einsich-

ten und politische Urteilsfähigkeit zu gewinnen, selbst wenn deren Kosten nicht

nur die Irrenden selbst zu tragen haben, sondern die von den Entscheidungen

betroffene Gesamtheit. Die politischeMündigkeit an die Voraussetzung einer wie

auch immer bestimmten politischen Reife zu binden würde bedeuten, einzelnen

diesen nur durch Freiheitsausübungmöglichen Lernprozess vorzuenthalten. Be-

reits Immanuel Kant hat diesbezüglich bereits 1793 in seiner Schrift Die Religion

innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft geschrieben:

Ich gestehe,daß ichmich in denAusdruck,dessen sich auchwohl klugeMänner bedienen,nicht

wohl finden kann: Ein gewisses Volk (was in der Bearbeitung einer gesetzlichen Freiheit be-

griffen ist) ist zur Freiheit nicht reif; die Leibeigenen eines Gutseigentümers sind zur Freiheit

noch nicht reif; und so auch,dieMenschen überhaupt sind zurGlaubensfreiheit noch nicht reif.

Nach einer solchen Voraussetzung aber wird die Freiheit nie eintreten; denn man kann zu die-

ser nicht reifen, wenn man nicht zuvor in Freiheit gesetzt worden ist (man muß frei sein, um

sich seiner Kräfte in der Freiheit zweckmäßig bedienen zu können). Die ersten Versuche wer-

den freilich roh, gemeiniglich auch mit einem beschwerlicheren und gefährlicheren Zustande

verbunden sein, als daman noch unter den Befehlen, aber auch der Vorsorge anderer stand; al-

lein man reift für die Vernunft nie anders, als durch eigene Versuche (welche machen zu dürfen

man frei sein muß).104

Aus Cohens Begründung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts folgt, dass

der Befähigung aller zum selbstverantwortlichenGebrauch der politischen Rech-

te willen die Gesamtheit der Rechtsgenossen zur Mitleidenschaft bereit sein

muss. Die Möglichkeit der Existenz als demokratisches Staatsvolk hängt von

dieser Bereitschaft ab und damit vom Glauben an einen Prozess, in dem sich im

Wechselspiel der Anschauungen und Überzeugungen Wahrheiten die Bahn bre-

chen: ein Wechselspiel, das sich nicht nur auf die reine Diskussion beschränkt,

sondern eben auch das Regieren und die Opposition, die Umsetzung von poli-

tischen Entwürfen und ihre Ausgesetztheit gegenüber der Kritik des Gegners

umfasst. Man könnte von einem »demokratischen Glauben«105 an eine sich im

politischen Prozess durchsetzendeWahrheit sprechen.Von diesemGlauben geht

103 In diesemSinne sollte Ernst Troeltsch 1919 schreiben: »ÜberNacht sindwir zur radikalstenDemokratie

Europas geworden.« Troeltsch (2002): Demokratie, S. 211.

104 Kant (1977): Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, S. 862, Hervorhebungen im Ori-

ginal.

105 Charim (2009): Der demokratische Glaube; vgl. auch Dewey (2020): Democracy is Radical.
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ein vergemeinschaftender und befriedender Effekt aus, der den abwehrenden

Reflex auf die Möglichkeit der Mitleidenschaft überwinden lässt. Er ermöglicht

die Leidensgenossenschaft, die die Demokratie unweigerlich darstellt. Die – um

mit Erich Unger zu sprechen – »ethisch normierte Situation«106 der Demokratie,

die die Toleranz und Bereitschaft zurMitleidenschaft beinhaltet, lebt von diesem

Glauben.

Die Anforderungen sind dabei für die unterschiedlichen Gruppen einer

Gesellschaft nicht dieselben. Die Lasten sind insbesondere zuungunsten von

Minderheiten verteilt, die eine geringere Chance haben, für Ihre Anliegen Ge-

hör zu finden. Der liberale Sozialist und Demokrat Cohen etwa war sich voll

bewusst, einer Minderheit anzugehören, die besonders vulnerabel für die durch

die Demokratie potentiell entfesselten Irrationalismen wäre – Irrationalismen,

die über bloß fehlerhafte Wirklichkeitsdeutungen und moralisch mangelhafte

Gerechtigkeitsverständnisse darauf abzielen, eine Gruppe aus der Rechtsge-

meinschaft auszuschließen, ihren Status als Personen zu negieren, die also über

die Produktion von bloßer Mitleidenschaft hinausgehen. Dennoch entschied

sich Cohen, der sich gegenüber demZionismus kritisch positionierte und für ein

Leben und Wirken der Juden in der Mitte der europäischen Nationen plädierte,

für das Festhalten an derDemokratie.Das Judentumsollte in seinemVerständnis

den Glauben an die sich durchsetzende Vernunft verkörpern, den er eben als der

modernen Demokratie inhärent ansah, und zugleich das moralisch-politische

Gewissen der Nationen bilden.107

Von einem demokratischen Glauben kann gesprochen werden, weil das »gute

Ende«, auf das man vertraut, keineswegs empirisch verbürgt ist. Es ist ein Glau-

be, der sich aus unterschiedlichen Quellen speist; die Religion – wie bei Cohen –

kann eine sein, ebenso die Philosophie mit ihrem Vertrauen in einen Fortschritt

derVernunft, selbst derhistorischeMaterialismuswurdegegenEndedes 19. Jahr-

hunderts bei Denkern wie Eduard Bernstein eine. Sein grundlegender Glaubens-

artikel ist, dass der Mensch ein lern- und wahrheitsfähiges Wesen ist, und dass

diese Natur des Menschen in letzter Konsequenz den Verlauf der Geschichte be-

stimmt.108 »Homogenität«, die nach Hermann Heller es erst erträglich macht,

106 Unger (1989): Politik undMetaphysik, S. 12.

107 Vgl. Cohen (2008): Religion der Vernunft, S. 332 f.; Schwarzschild (2018): »Germanism and Judaism«,

S. 101. Das Schicksal dieses Denkens stellt den dunkelsten und tragischsten Aspekt der in diesem Buch

behandelten Zusammenhänge dar. Hermann Cohens Frau Martha wurde 1942 im Alter von 82 Jahren

zumOpfer des Holocausts.

108 Vgl. Bonn (2015): Zur Krisis der europäischenDemokratie, S. 151, 198.Vgl. auchGerhard Leibholz’These,

säkularisierte religiöse Werte seien das Lebenselement der liberalen Demokratie; Leibholz (1933); Die

Auflösung der liberalenDemokratie, S. 10. Leibholz beruft sich auf das Buch von Louis Rougier; Rougier

(1929): La mystique démocratique.



Furcht vor Mitleidenschaft 635

sich Mehrheitsbeschlüssen und damit Anschauungen zu unterwerfen, die man

nicht teilt, steht hier nicht am Ausgangspunkt, sondern am idealen Ende des de-

mokratischen Prozesses, im Laufe dessen sie sich erst herstellt. Die Idee der zu-

künftigen Übereinstimmung, die sich empirisch nicht beweisen und absichern

lässt, ist ein »praktisches Ideal«109 im Sinne Kants dergestalt, dass sie die Befol-

gung eines moralischen Prinzips – die unbedingte Anerkennung gleicher Mün-

digkeit – im spezifischen Feld der Politik als sinnvoll erscheinen lässt auch an-

gesichts des Widerstandes, auf den man in der Erfahrung stößt. Es macht die

Gegenwart, die Gegensätze und Spaltungen, die Schutzlosigkeit gegenüber dem

epistemisch undmoralisch Falschen erst erträglich. Sie ermöglicht eine Öffnung

gegenüber dem Anderen, als fundamental gleich, d.h. gleich mündig Anerkann-

ten,die einegewisseAusgesetztheit ihmgegenüberbedeutet. Indiesembeinähe-

rer Betrachtung erstaunlichen Akt des demokratischen Sich-Aussetzens werden

der Schutz vor der Schädigung durch die Mitmenschen und die Selbstbehaup-

tung, die seit Hobbes als Zweck der staatlichen Ordnung gelten, transzendiert.

Dieser Glaube wirkt, wie bereits erwähnt wurde, dann integrativ, wenn alle

Seitenmit der Erwartung in den demokratischen Prozess eintreten, dass an des-

sen Ende der Konsens in Bezug auf die eigenen Vorstellungen stehen wird. An

dieser Stelle ist auf das disjunktive Urteil zurückzukommen, das im Vorherge-

henden als Paradigma für die spezifische Synthese diskutiert wurde, die die in

Parteien gespaltene, sich durch und im Streit zusammenschließende Demokra-

tie darstellt.DerGedankederKorrektur scheint diesemParadigmazuwiderspre-

chen, läuft er doch auf die Auflösung des Gegensatzes in der Durchsetzung der

Wahrheit hinaus. Dem ist entgegenzusetzen, dass auch beim disjunktiven Urteil

Kants die Perspektive einer Übereinstimmung nicht aufgegeben ist.Das disjunk-

tiveUrteil bricht nichtmit demSatz des ausgeschlossenenWiderspruchs: AmEn-

de kann nur ein Satz als wahr stehen bleiben.Das disjunktive Urteil, das eine Un-

entscheidbarkeit zwischenAlternativen ausspricht, ist nur ein Substitut undPro-

visorium für das endgültige Urteil.Man denke an das vonKant gegebene Beispiel

der Frage des Ursprungs derWelt. In dem,wasman die »disjunktive Konstellati-

on«nennenkönnte, ist das Festhalten amTelos derwiderspruchslosenEinheit die

Bedingungdafür,dassdasBesteheneinander ausschließenderThesen fürdenEr-

kenntnisprozess fruchtbar werden kann. Ich suche auch hier, aktiv den anderen

zu widerlegen. Die Bemühungen des Vertreters oder der Vertreterin einer kon-

kurrierendenThese – die Welt ist aus »bloßem Zufall«, aus »innerer Notwendig-

keit« oder durch »äußere Ursache«110–werden, somuss ich annehmen,wenn ich

109 Vgl. Kants Erörterungen zum »höchsten Gut« Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, A 804–819, B

832–847, S. 27–39; Kant (1980): Kritik der praktischen Vernunft, A 198–266, S. 238–283.

110 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, B 99, S. 113.
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von der Richtigkeit meinerThese überzeugt bin, ihre Falschheit offenbaren; aber

nur, wenn ich imstande bin, das Falsche als Falsches auszuweisen. Nur solange

Unentschiedenheit besteht, ist indes ein Fortschritt der Erkenntnis und des Ler-

nens gegeben – eine sich im Prozess entfaltende, eine Gemeinschaft des Dialogs

herstellende undnicht durch die Feststellung imendgültigenUrteil starr und leb-

los gewordeneWahrheit.

Die im demokratischen Meinungskampf Engagierten erwarten dabei, dass

die Entscheidung zu ihren Gunsten ausfällt. Die Wahrheit muss sich gegen

zwei Arten ihrer Verfehlung durchsetzen. Es gibt einen Unterschied zwischen

dem mit guten Absichten begangenen Fehler und dem kalkulierten Irreführen

und Gebrauch der politischen Macht zu partikularen Zwecken. Ersterer wird

mit der aufrichtigen Überzeugung begangen, der Gerechtigkeit zur Geltung zu

verhelfen und dem Gemeinwohl zu dienen. Im anderen Fall ist die Berufung

auf Gerechtigkeit und Gemeinwohl die Fassade, hinter der die Unterdrückung

und die Mehrung der eigenen Vorteile auf Kosten anderer betrieben werden.

Die Bereitschaft zu Toleranz und Mitleidenschaft wird in diesem Fall natürlich

stärker belastet werden. In der Regel sind beide Motive schwer voneinander zu

trennen; man denke etwa an die einseitig den Interessen der Industrievertreter

entgegenkommende, aber mit Berufung auf volkswirtschaftliche Notwendig-

keiten durchgesetzte Kürzung von staatlicher Sozialhilfe wie in Deutschland

und Österreich nach der Wirtschaftskrise von 1929. Der wechselseitige Zweifel

an den guten Absichten ist indes die Normalität im demokratischen Streit, und

es würde demokratische Prozesse im Ansatz verunmöglichen, wenn der Zwei-

fel an den aufrichtigen Absichten des Anderen bereits zur Aufkündigung des

demokratischen Verfahrens führen würde.

Auf den demokratischenGlauben lässt sich in abgewandelter Formdas sokra-

tische Prinzip anwenden, lieberUnrecht zu leiden als Unrecht zu tun:111Eher sind

ungerechte Gesetze hinzunehmen, als mit der Demokratie zu brechen. Dies ge-

schieht aber nicht nur umdes Friedens, sondern eben auch umderWahrheit und

Wahrheitsfähigkeit willen. Allein auf der Grundlage der Demokratie ist, Cohen

und Mill folgend, ein zunehmender Einsichtsgewinn die gerechte und gute Ein-

richtung desGemeinwesens betreffendmöglich.Der Einsichtsgewinn bedarf des

demokratischen Streites und der Vielstimmigkeit ihre Zwecke und Bedürfnisse

geltendmachender Subjekte. Die Demokratie ist aus diesem Grund das adäqua-

te Mittel, um den Zweck des Liberalismus als auch des Sozialismus, nämlich die

Verwirklichung gleicher Freiheit der Subjekte, zu realisieren.

Daswahrhaftige Streben nach gleicher Freiheit verlangt die Anerkennung der

Mündigkeit trotz der darin liegenden Gefahren. An dieser Stelle soll wieder auf

111 Vgl. Platon (1963): Gorgias, 469 c, S. 223.
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die Stelle des Johannes-Evangeliums zurückgekommen werden, die zu Beginn

diesesAbschnittes diskutiertwurde.Ausdemokratietheoretischer Perspektive ist

hier nicht allein die Figur des Pilatus von Interesse, und ihre Auslegung im Sinne

des konziliant-friedfertigen Relativismus nicht alternativlos. Die gerade in star-

ken Überzeugungen gründende Bereitwilligkeit zur Selbstaussetzung gelangt in

ihr ebenfalls zur Darstellung: nicht im weltklug-skeptischen Pilatus, der das Ur-

teil über dasWahre unddas Falsche zumGegenstand eines Plebiszitsmacht, son-

dern inderGestalt des »Friedensfürsten«,der sichdiesem»demokratischen«Ver-

fahren fügt, der gegen die revolutionären Bestrebungen in Judäa dem Kaiser ge-

ben lässt, was des Kaisers ist, und der aus seinen absoluten Gewissheiten nicht

die Konsequenz zieht,mit dem Schwert gegen Pharisäer, die ungläubigen Beset-

zerund ihrenVasallenkönigvorzugehen,sondernamÖlberg seinen JüngerPetrus

davon abhält, sich mit Gewalt seiner Verhaftung entgegenzusetzen.

Kelsen bezeichnet die biblische Episode als ein »tragische[s] Symbol des Re-

lativismus und der – Demokratie«112 und meint, dass für die »politisch Gläubi-

gen« dieses Beispiel »eher gegen als für die Demokratie«113 spreche. Das ist wohl

so zuverstehen,dassdieVerurteilung JesuunddieBevorzugungdesRäubersBar-

abbas für die empörenden Resultate stehen sollen, die das friedliche Entschei-

dungsverfahren der Abstimmung mit sich bringen kann. Nur der Relativismus,

die Einschränkung der eigenen normativen Urteilsmaßstäbe könne dieser Em-

pörung über das augenscheinlich Ungerechte die Spitze nehmen. Liest man die

Episode jedoch imLichte ihrer theologischenBedeutung,dann ist es geradediese

»demokratische« Entscheidung des Volkes, die Jesu seine Bestimmung vollenden

lässt, nämlich am Kreuz für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. In dieser theologi-

schen Lesart ist also der Irrtum, die Blindheit der Abstimmenden notwendiger

Schritt zumErreichen derWahrheit. Demokratietheoretisch gewendet ließe sich

also die Bibelerzählung nicht als Gleichnis für die Wahrheitsindifferenz der De-

mokratie verstehen, sondern als »tragisches Symbol« für die Art undWeise, in der

sich dieWahrheit in ihr geltendmacht.

Wir sind hier weit entfernt vom Glauben an eine durch Diskussion automa-

tisch zu erreichende »prästabilisierteHarmonie« der Interessen undAnschauun-

gen, die Kritiker des Weimarer Liberalismus diesem unterstellten.114 Die Geste

des Pilatus ist nicht als Ausdruck des Skeptizismus zu verstehen, sondern imGe-

genteil als Indikation des spezifischenWahrheitsbezugs derDemokratie.Was als

Wahrheit gelten soll, darüber soll das Volk selbst entscheiden, es gibt keine göttli-

che oder sonstige Autorität, die ihm eineWahrheit aufzwingt. Aus diesem Recht

112 Kelsen (1920): VomWesen undWert der Demokratie, S. 37.

113 Ebd., S. 38.

114 Leibholz (1933): Die Auflösung der liberalen Demokratie, S. 28 f.
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und dieser Freiheit folgt aber, dass es für seine Irrtümer und die daraus entste-

henden Konsequenzen selbst verantwortlich ist.115 Der Wahrheitsbezug der De-

mokratie ist bestimmtdurchdieFreiheitundMündigkeitdes sich selbst regieren-

denVolkes.Die Folgen der Fehler, die in der Selbstregierung unweigerlich passie-

ren, zwingen dieDemokratie dazu, zu lernen und sich eine Gestalt zu geben bzw.

eine zu wahren, die dem Lernen günstig ist. Für Mill und Kelsen liegt hierin die

zentrale Legitimation der liberalen Gestalt der Demokratie.

Nicht nur aber integriert die Demokratie in ihrer liberalen Gestalt das Ele-

mentderPassion116alsTeil ihrerEntwicklungsdynamik,sondernsiebegrenztdie-

ses auch.Wenn es die der liberalenDemokratie eingebautenGarantien vonKritik

und Opposition sind, die ihre Fähigkeit zum Lernen und zur Selbstkorrektur be-

gründen, so folgt daraus, dass die Grenze der Bereitschaft zur Mitleidenschaft

und der Toleranz dort liegen muss, wo diese Vorrichtungen angegriffen werden.

Angriffe auf sie bedeuten ja auch Angriffe auf die Lern- und damit Wahrheitsfä-

higkeit des Demos, die der Grund dieser Bereitschaft ist. Anfang der 1930er Jah-

re mussten sich liberale Demokraten wie Kelsen nun mit genau dieser Situati-

on auseinandersetzen: Eine wachsende Zahl von Menschen zeigte sich willens,

eben diese Vorrichtungen zu opfern. »Ob die Demokratie sich nicht selbst vertei-

digen soll, auch gegen das Volk, das sie nicht mehr will, auch gegen eine Majori-

tät, die in nichts anderem einig ist, als in demWillen, die Demokratie zu zerstö-

ren«, so lautete 1932 die Frage der Stunde. Kelsen gibt die auf den ersten Blick

115 Der NationalökonomWilhelm Hasbach urteilt in seiner zwei Jahre vor Kriegsbeginn erstmals erschie-

nenen, vielrezipierten Studie Die moderne Demokratie skeptisch über die Vorstellung, »die Irrtümer der

öffentlichen Meinung seien zwar vorübergehend schädlich, aber sie dienten zur Belehrung des Bür-

gers«, wodurch sein »Verantwortungsgefühl gestärkt« werde. Dieses Argument würde »für pseudo-re-

präsentative Demokratien, wenn das Volk Gelegenheit hat, über einen […] konkreten Fall zu entschei-

den, nicht unberechtigt sein«, so Hasbach. Er gibt hier das Beispiel der Verstaatlichung eines Eisen-

bahnunternehmens. »In repräsentativen und parlamentarischen Systemen aber stehen bei jeder Wahl

sovieleForderungenaufdemProgramm,daßderWähler seinVotumnicht für einzelneFragen,sondern

eine Partei abgibt; wie kann er sich da verantwortlich fühlen, und welcher Wirkungsraum bleibt ihm

für die Betätigung seiner verbesserten Erziehung?« Hasbach (1921): Die moderne Demokratie, S. 301.

Hasbach hat zweifellos damit recht, dass sich das Problem der Verantwortlichkeit in repräsentativde-

mokratischenVerhältnissen komplexer gestaltet als in der direktenDemokratie.DieWühlenden siehen

sich zum einen berechtigterweise in vielen Fällen für die Fehler der von ihnen ins Amt gewählten Per-

son nicht verantwortlich, zum anderen fällt ihnen das Abschieben von Verantwortung bei entsprechen-

dermoralischer Neigung leichter (»Ich habe x y nicht dafür gewählt!«). Tatsächlich sind aber Einzelfor-

derungen eines Programms niemals isoliert zu sehen, sondern sie sind eingebunden in übergreifende

Ordnungsvorschläge.Fürdie ausder konsequentenVerfolgungeines solchenOrdnungsprojekts entste-

henden Folgen kann sich der oder die Einzelne durchaus verantwortlich fühlen. Siehe auch Abschnitt

10.4.2.

116 ZumZusammenhangmit christlicher Leidensethik undmoderner Demokratie hat in der Vorkriegszeit

David Koigen einige Überlegungen angestellt; vgl. Koigen (1912): Die Kultur der Demokratie, S. 23–31.
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plausible Antwort, dass »eine Demokratie, die sich gegen den Willen der Mehrheit zu

behaupten, gar mit Gewalt sich zu behaupten versucht, [aufgehört] hat […] Demokratie

zu sein«.117 Damit ist aber nichts anderes als die tautologische Feststellung ge-

macht, dass der Bruch mit dem demokratischen Verfahren des Mehrheitsent-

scheids nichtmehr demokratisch sei.Wenn aber derWert derDemokratie in den

epistemischen Qualitäten ihrer Prozeduren liegt, wenn die Demokratie mitsamt

ihren Entscheidungsverfahren also als ein Mittel zum Zweck der Wahrheitsfä-

higkeit und -suche gerechtfertigt ist, dann wäre die Hinnahme des Mehrheits-

entscheids gegen die Demokratie nur zu rechtfertigen, wenn es keine Möglich-

keit gibt, auf einemnichtdemokratischenWegdenDemos vor der Zerstörungder

Grundlagen seinerWahrheitsfähigkeit zu bewahren.

Dabei ist zu beachten, dass insbesondere die Weimarer Demokratie durch-

aus im Sinne des Prinzips der »wehrhaften Demokratie« zahlreiche Mittel für

den Verfassungsschutz durch Exekutive und Justiz vorsah: allen voran das unter

dem Reichsjustizminister Gustav Radbruch nach dem Mord an Außenminister

Walther Rathenau 1922 ausgearbeitete Republikschutzgesetz, das die Auflösung

von verfassungsfeindlichen Parteien und Vereinen und die Einschränkungen von

Grundfreiheiten ermöglichte;118 eswurde lediglich in der entscheidendenKrisen-

phase der Weimarer Republik durch die betreffenden Entscheidungsträgern von

diesen kein Gebrauch gemacht.

DieFrage ist damit,obmansichmittels diktatorischerMittel gegeneine »Dik-

tatur der Lüge«119wehrenkann.DieOptiondes gewaltsamen,verfassungsbrüchi-

genWiderstands hatte sich (wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt) ein Otto

Bauer für den Fall vorbehalten, dass das bürgerliche Lager angesichts der Erstar-

kung der Sozialdemokratie der demokratischen Ordnung den Rücken zukehren

sollte – allerdings nicht auf der normativenGrundlage des epistemischen-proze-

duralen Verständnisses der Demokratie. Unklar ist für den Verteidiger der libe-

ralen Demokratie, wie eine im Namen derWahrheit eingerichtete hypothetische

Diktatur einer aufgeklärten Minderheit es bewerkstelligen könnte, die Rückkehr

zu den demokratischen Verfahrensweisen und dieWiederherstellung der demo-

kratischen Überzeugungen bei einer ausreichend großen Mehrheit zu bewerk-

stelligen.Die Diktatur würde imNamen derMündigkeit undWahrheitsfähigkeit

der Subjekte antreten, die sie jedoch praktisch negiert, indem sie diese paterna-

lisierend davor zu bewahren sucht, einen fatalen Fehler zu begehen. Sie würde

sich auf die Ideen der Wahrheitsfähigkeit und der Selbsterziehung berufen, und

117 Kelsen (2006): Verteidigung der Demokratie, S. 237, Hervorhebung im Original.

118 Vgl. Dreyer (2009): Weimar als wehrhafte Demokratie; Gusy (1991): Weimar – die wehrlose Republik?

119 Vgl. Bauer (1980): Diktatur der Lüge.
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würde dieseBerufung Lügen strafen, indemsie die gewaltsameAusschaltungdes

Feindes an die Stelle des Lernens als Resultat des Gebrauchs der Freiheit setzt.120

Angesichts dieser Probleme stellte sich für die Zeitgenossen die Frage, ob

nicht das Abwarten der Selbstentzauberung der Diktatur zielführender und

konsistenter in Bezug auf die zu verteidigenden Werte und Ideale wäre als alle

gewaltsame Auflehnung. Nichts führt – so könnte angenommen werden – zu

einer gründlicheren Abwendung von den Versprechungen der Diktatur als die

katastrophalen Resultate unkontrollierter diktatorischer Machtausübung. In

Kelsens Schrift Verteidigung der Demokratie wird tatsächlich zwölf Jahre nach dem

Entstehen und Erscheinen von VomWesen undWert der Demokratie argumentiert,

dass dieHaltungdes gewaltlosenSich-Aussetzens angesichts einer für das eigene

Leben bedrohlichen Macht, wie sie in der Passionsgeschichte zu finden ist, auch

jene von Demokraten und Demokratinnen angesichts der Diktatur ist:

Wer für die Demokratie ist, darf sich nicht in den verhängnisvollen Widerspruch verstricken

lassen und zurDiktatur greifen, umdieDemokratie zu retten.Manmuß seiner Fahne treu blei-

ben, auch wenn das Schiff sinkt, und kann in die Tiefe nur die Hoffnung mitnehmen, daß das

Ideal der Freiheit unzerstörbar ist und daß es, je tiefer es gesunken, umso leidenschaftlicher

wieder aufleben wird.121

In der Literatur wurde Kelsens Haltung gegenüber dem aufsteigenden Faschis-

mus als »heroische Resignation«122 bezeichnet. Dieser Ausdruck wird jedoch

Kelsens Haltung nur zum Teil gerecht. Über die Resignation angesichts des

Schicksals der Demokratie, von innen zerstört zu werden, hinaus geben die

Worte Kelsens auch einem »Sprung in den Glauben« Ausdruck: dem Glauben

an die Selbstzerstörung des Falschen und an die Durchsetzung des Wahren,

nämlich derWahrheit der Demokratie selbst. Erst auf demWeg der Katastrophe

des Faschismus wird eine Einsicht in den Wert der Güter gewonnen, die die

Demokratie sichert, allem voran die politische Freiheit.

Hier sind jedoch die Grenzen dessen überschritten, was – im Sinne der

Kantischen Frage »Was darf ich hoffen?« – die zulässigen Grenzen des demo-

kratischen Glaubens sind. Die Orientierung am »Empirismus«, den Kelsen

anderweitig als der Demokratie entsprechende Geisteshaltung bezeichnet hat,

weicht geschichtsphilosophischer Spekulation. Nicht mehr ist es das Vertrauen

in die Selbstkorrektur und Fehlereliminierung erlaubenden Verfahrensweisen

der Demokratie, die die Hoffnung auf eine künftige Umkehr begründet, sondern

eine bestimmte teleologische Auffassung der Vernunft und der Geschichte, die

nach eingeschlagenen Irrwegen wieder zum Ideal der Freiheit zurückkehren

120 Vgl. Abschnitt 3.4 zu Georg Lukács.

121 Kelsen (2006): Verteidigung der Demokratie, S. 237.

122 Hacke (2018): Existenzkrise der Demokratie, S. 232.
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muss. Damit ist aber Kelsen nicht weit weg von dem von ihm bekämpften natur-

rechtlichenDenken, das ihm zufolge durch den Gedanken eines »Naturgesetzes«

charakterisiert sei, nach dem »die Menschen durch eine Art ›innerer Notwen-

digkeit‹ dazu getrieben [seien], gegebenenfalls das ›Richtige‹ zu tun«123 – man

könnte präzisieren: nach der Lehrstunde katastrophischer Irrtümer das Rich-

tige zu tun. Vertrauen in die Lehre, die der Fortgang der Zeit mit sich bringen

würde, befördert in demMoment einen fatalen Attentismus, in dem es sich vom

institutionell-verfassungsförmigen Rahmen der liberalen Demokratie ablöst.

Außerhalb dieses Rahmens sollte der Schaden Dimensionen annehmen, die

sich nicht mehr als Kosten eines Lernprozesses rechtfertigen lassen, ohne dass

vernunftoptimistische Geschichtsteleologie in Zynismus kippt.

10.4 Leonard Nelson und der Traum von der philosophischen

Autokratie

10.4.1 Demokratie, Demagogie und verweigerte Mitleidenschaft

Wenn die Demokratie einen Grundbestand an homogenen Wertvorstellungen

erfordert, wie Hermann Heller argumentiert hat, dann erscheint im Lichte des

Vorhergehenden die Einsicht in den Wert der demokratischen Verfahrenswei-

sen als deren wichtigste. Über den Wert der Demokratie als Regierungsform

und Instrument, das – wie von Franz Staudinger argumentiert wurde – die

Bewusstmachung und Korrektur von Fehlern erlaubt und somit katastrophale

politische Entwicklungen unwahrscheinlichermacht, klärt aber nichts besser auf

als die Folgen der Aufgabe der Demokratie. Die epistemische Homogenisierung

erfolgt durch eine einende Schmerz- und auch Schulderfahrung, in der sich die

Alternativen zur Demokratie selbst restlos diskreditierten.Dies ist die Annahme,

die Kelsens Haltung am Ende derWeimarer Republik zugrunde liegt.

Die historische Erfahrungmit dem Faschismus und ihre Folgen haben dieser

HaltungeinegewisseBestätigungzuteilwerden lassen.Gleichermaßenkannaber

derNationalsozialismus als stärkstes Argument dafür gelten, dass diemöglichen

Kosten diktatorischer Machtausübung auf der Basis einer totalitären Ideologie

zu hoch sind, als dass das Ablassen von einem Versuch der gewaltsamen Gegen-

wehr zulässigwäre.124DieRedevoneiner läuterndenKatastrophedesNationalso-

zialismus, die eine Verfestigung des demokratischen Gedankens in Deutschland

123 Kelsen (1964): Die Idee des Naturrechts, S. 101.

124 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland fixiert entsprechend als eine der weltweit weni-

gen Verfassungen im Artikel 20 ein Widerstandsrecht der Bürger gegen Versuche der Abschaffung der
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undÖsterreichgebracht hätte,wäre schlicht zynisch.Siehtmanvonder Frageder

RechtfertigungderOpfer ab,die imAbwartendes Scheiterns derDiktatur inKauf

genommen werden, stellt sich in Bezug auf den Gedanken der läuternden Wir-

kung der Katastrophe die Frage, ob aus diesem überhaupt ein politisches Hand-

lungsprinzip abgeleitet werden kann.Mit katastrophischen Peripetien zu kalku-

lieren bedeutet, praktisches Eingreifen preiszugeben zugunsten einer Glaubens-

haltung,die darauf vertraut,dass sich die ProblemedesGemeinwesens von selbst

lösen. Wenn Politik jedoch in der bewussten Formung des Gemeinwesens nach

Maßgabe von Vorstellungen von deren guter und gerechter Einrichtung besteht,

ist das passive Aussetzen desGemeinwesens zugunsten katastrophisch-zerstöre-

rischer Gewalten mit demHandlungssinn von Politik nicht vereinbar.

Das Sich-Verlassen auf die baldige Selbstentzauberung des Nationalsozialis-

mus ließ zahlreiche, zu viele seiner Gegner eine passive Haltung angesichts der

fatalen Entwicklungen einnehmen.125DieWeimarer Republik ging entsprechend

weitgehend ohne heroischenWiderstandunter.126 In seinemunter demEindruck

des Erfolgs faschistischer Bewegungen in Europa entstandenen und 1937 erschie-

nenenAufsatz »MilitantDemocracy andFundamentalRights«, indemderBegriff

der wehrhaftenDemokratie in die staatsrechtlicheDiskussion eingeführt wurde,

führt Karl Loewenstein den Erfolg des Faschismus direkt auf die im Glauben an

die Durchsetzung derWahrheit begründete demokratische Toleranz zurück, wie

sie bei Kelsen zu finden ist. Die Weimarer Republik ragte dabei für Loewenstein

im Punkt der im demokratischen Glauben begründeten Verletzbarkeit in negati-

verWeise heraus:

They exploit the tolerant confidence of democratic ideology that in the long run truth is stronger

than falsehood, that the spirit asserts itself against force. Democracy was unable to forbid the

enemies of its very existence the use of democratic instrumentalities. […] The lack of militancy

of theWeimar Republic against subversivemovements, even though clearly recognized as such,

stands out in the post-war predicament of democracy both as an illustration andas awarning.127

Es könnte nun den Verfechterinnen und Verfechtern der Demokratie in Weimar

wie heute unterstellt werden, dass sie selbst eine alles andere als sichere Wette

eingehen,wenn siemit Blick auf die stets »zu früh« und unvorbereitet erhaltenen

politischen Freiheiten und Rechte ihre Erwartungen auf den durch die demokra-

tischen Verfahren ermöglichten Erziehungs- und Lernprozess richten. Unvorbe-

demokratischen Ordnung; vgl. Absatz 4: »Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseiti-

gen, haben alle Deutschen das Recht zumWiderstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.«

125 Vgl. Tuchel (2005): Personen und Positionen im Widerstand, S. 28 f.; Zerback (2022): Triumph der Ge-

walt, S. 53–64.

126 Vgl. Faulenbach (2023): DieWeimarer Republik, S. 32.

127 Loewenstein (1937): Militant Democracy and Fundamental Rights, S. 424.
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reitet auf die Freiheit, die ihnen gegebenwurde, sind sie leichte Opfer derjenigen

politischen Akteure, die Unwissen und Unerfahrenheit zu ihrem Vorteil nutzen

wollen und denen die Demokratie die Möglichkeit zum ungehinderten Agieren

gibt. Die Demokratie nimmt damit die Möglichkeit der Katastrophe leichtfertig

in Kauf. Die Frage ist dann, ob angesichts der möglichen schwerwiegenden Kos-

ten der Irrwege es zu rechtfertigen ist, dieseWette einzugehen– insbesondere in

demFall, dass eine alternative politischeOrdnungdenkbar ist, die den Schutz vor

katastrophischen Entwicklungen garantieren könnte.

Als vehementer Kritiker des Glaubens in den epistemischen Wert der Demo-

kratie, der die Möglichkeit einer solchen nicht-demokratischen, nicht-katastro-

phischen politischen Ordnung vertrat, sollte sich nach der Revolution von 1918/19

Leonard Nelson profilieren. Im Spektrum des in größten Teilen antirationalisti-

schenund konservativen antidemokratischenDenkens derWeimarer Republik128

hebt sich Nelson dabei dadurch ab, dass die Grundlage seiner Gegnerschaft die

gefiltert durch das Werk Jakob Friedrich Fries‹ rezipierte praktische Philosophie

Kants ist,währendseinepolitischeAffiliation seit derRevolutionbeiderSozialde-

mokratie liegt. Der Ausgangspunkt Nelsons ist die Kritik des Anspruchs der De-

mokratie, ein Arrangement zu sein, das die Urteilsfähigkeit der Bürgerschaftmit

Blick auf Fragen der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls zur Entfaltung bringt.

Wollte man behaupten, so Nelson in seinem System der philosophischen Rechts-

lehre und Politik, »daß die unvernünftigen Bestrebungen der einen und anderen

Parteien einander am Ende ausgleichen, die einander ergänzenden, vernünfti-

gen sich dagegen allerseits durchsetzen würden«, so »käme dies dem optimis-

tischen Glauben an die gütige Natur gleich, kraft deren sich die Vernunft selbst

Bahnbricht«.129MitderRede vonder »gütigenNatur«weist derNeukantianer auf

einen Punkt hin, der ihm in einer Haltung wie der Cohens oder Kelsens als ent-

scheidende Schwachstelle erscheint: nämlich auf den Umstand, dass diejenigen,

die von einem erzieherischen Wert der Demokratie sprechen, die Erziehung ei-

nemProzess überlassen, der sich ihrer Verfügungsmacht entzieht. In einem 1920

gehaltenen Vortrag mit dem Titel »Erziehung zum Führer« konfrontiert Nelson

jene, die erwarten, »daß das Volk durch seine Erfahrung gewitzigt wird, die es in

politischer Selbstständigkeit erwirbt«, und sich dabei auf das Beispiel der »Fes-

tigkeit und Erfolgssicherheit der englischen Politik« berufen, die einer »jahrhun-

dertelangen stetigen Selbsterziehung des Volkes zu danken« sei, mit folgenden

Fragen: »Woher wissen sie denn, daß das Volk gerade die Erfahrungen machen

wird, die ihmnützen, und nicht solche, die es in den Abgrund treiben? Und selbst

128 Vgl. Sontheimer (1962): AntidemokratischesDenken in derWeimarer Republik; Breuer (1993): Anatomie

der konservativen Revolution; Stern (2018): Kulturpessimismus als politische Gefahr.

129 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 563.
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wenn das Erfahrungsmaterial an sich hinreichend günstig sein sollte, wer bürgt

dafür, daß es richtig ausgelegt und zumHeil des Volkes genutzt wird?«130

Die überzeugtenDemokratinnenundDemokraten setzen nachNelson auf ei-

nen erzieherischen Automatismus der Demokratie, deren Wirksamkeit betref-

fend aber Skepsis anzumelden sei.Das Eintreten des Selbsterziehungsprozesses,

das Lenken des Verlaufs der demokratischen Entwicklung in eine wünschens-

werte Bahn, hängt von unüberblickbaren und kontingenten Faktoren ab und ist

letztlich nicht zu garantieren. Die Chancen, dass die herrenlose Selbsterziehung

des Volkes in derDemokratie sich zu vertretbarenKosten vollzieht,werden durch

die Bemühungen von bestimmtenAkteuren, aus der politischenUnreife Profit zu

schlagen und sie als Grundlage ihres politischen Geschäfts auf Dauer zu stellen,

erheblich gemindert.

Nelson bringt hier die Figur des Demagogen ins Spiel, der seit Beginn der ok-

zidentalen politischen Philosophie das zentrale Argument gegen die Demokratie

darstellt. »Die Demokratie ist nicht die große Arena, aus der der Tüchtigste als

Sieger hervorgeht«, heißt es in seiner im Juli 1919 erstmals gehaltenen Rede »De-

mokratie und Führerschaft« offensichtlich gegen die Vorstellung der Demokratie

als Bestenauslese gewendet,wie sie besonders prominent vonMaxWeber vertre-

ten wurde. Der Göttinger Philosoph fährt fort: »Sie ist die Narrenbühne, auf der

der pfiffigste oder bestbezahlte Schwätzer dem vornehmen und nur auf seine gu-

te Sache bauenden Charakter den Rang abläuft.«131 In der Demokratie würden

dieMethodenderDemagogie,d.h.derVerführungderMassendurchÜberredung [entscheiden],

und es hat derjenige den Vorsprung in der Chance, innerhalb der Demokratie zur Führung zu

gelangen, der diese Methoden am besten handhabt, der also der Masse am geschicktesten zu

schmeicheln versteht, der ihr die lockendsten Vorteile verspricht und der am skrupellosesten

den Kampfmit seinen Rivalen führt. Aber es bedarf nicht einmal der Bemühungen des eigenen

Geistes, um den Gegner aus dem Felde zu schlagen. Es genügt, daß einem der Zufall äußere

Glücksgüter in den Schoß geworfen hat, um die öffentliche Meinung zu kaufen. Denn zu ei-

ner Zeit, in der die Kunst des Lesens hinreichend verbreitet ist, leistet die Monopolisierung der

Presse das gleiche wie der Beichtstuhl des Priesters bei ungebildeten Völkern.132

Nelsons Angriff auf die Demokratie ist keineswegs originell, sie bedient sich tra-

ditioneller Topoi derDemokratiekritik.Die klassische,bis heute aufschlussreiche

Behandlung des Problems des Demagogen in der politischen Philosophie ist bei

Platon zu finden. Platon, der wie John StuartMill, Cohen und auchNelson Politik

als eine idealiter erzieherische Tätigkeit versteht, sieht im Tun des Demagogen

130 Nelson (1971): Erziehung zum Führer, S. 501.

131 Nelson (1972): Demokratie und Führerschaft, S. 406; vgl. Weber (1988): Wahlrecht und Demokratie in

Deutschland.

132 Nelson (1972): Demokratie und Führerschaft, S. 404, Hervorhebung im Original.
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genau das Gegenteil einer solchen verwirklicht. ImGorgias fragt Sokrates bezüg-

lich der großen Redner, von denen Größen der athenischen Politik wie Perikles,

Miltiades und Themistokles angeführt werden, seinen Gesprächspartner Kallik-

les:

Scheinen dir etwa die Redner immer in Beziehung auf das Beste zu sprechen, dieses im Auge

habend, daß die Bürger möglichst gebessert werden durch ihre Reden? Oder gehen auch diese

nur darauf aus, sich den Bürgern gefällig zu machen, und behandeln, ihres eigenen Vorteils

wegen den gemeinsamen vernachlässigend, das versammelte Volk wie Kinder, indem sie ihm

nur Vergnügen zumachen suchen, ob es aber besser oder schlechter werdenwird dadurch, sich

nicht kümmern?133

Die demagogische Politik erscheint bei Platon als mit der Schmeichelei134 un-

trennbar verbunden, die das Volk in seinen Vorurteilen bestätigt und ihm die

Konfrontation mit den Grenzen seiner Kompetenzen erspart, womit auch die

Möglichkeit der Entwicklung seiner Potentiale beschnitten und es im Zustand

der unvollkommenen Mündigkeit gehalten wird, zum anderen aber mit dem

Angebot einesmomentanenGenusses, über dessenwahre Kosten und Folgen das

Volk imUnwissen gelassenwird. Aus beidem folgt aber, dass der Demagogie eine

unvermeidlich intolerante, tyrannische Tendenz innewohnt. Die Schmeichelei

führt nämlich zur Selbstüberschätzung, zur Unfähigkeit, Kritik zu ertragen, die

eigenen Irrtümer zuzugestehen oder gar eine Selbstkorrektur vorzunehmen.

Sie flößt dem Volk einen Hochmut ein, den man selbst als genusshafte Haltung

gegenüber dem eigenen, alsmakellos imaginierten Selbst beschreiben kann, und

der Lernprozesse, wie sie im Vorhergehenden diskutiert wurden, verhindert.

Die bleibende Aktualität Platons aus der Erfahrung der attischen Demokratie

gewonnener Beschreibung der demagogischen Mechanismen wird in gleichem

Maße im Lichte von Ereignissen der Zwischenkriegszeit wie von Entwicklungen

in der Gegenwart deutlich.Der Demagoge ist, so Platon,mit einemKoch, Bäcker

oder Schankwirt zu vergleichen, der in der Frage der Sorge um den eigenen Leib

den angenehmen und gerne angenommenen Ratschlag gibt, das zu sich zu neh-

men, wonach es einem gerade gelüstet, während die Ärzte und Turnmeister als

Vertreter der Vernunft mit unerfreulichen Kuren und Übungen aufwarten. Beim

Eintreten des unausweichlichen Resultats, nämlich der gesundheitlichen Krise,

erfolgen jedoch nicht Einsichtsgewinn und Umkehr, sondern im Gegenteil der

Angriff gegen jene, die eben vor diesen Folgen gewarnt haben:

133 Platon (1963): Gorgias, 502e, S. 259.

134 Neben Platon und Aristoteles ist hier auch Aristophanes mit seiner Komödie Die Ritter zu nennen, wie

Renate Zoepfel darlegt: Zoepfel (1974): Aristoteles und die Demagogen, S. 77 f.
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Die Leute aber werden aus Unkunde nicht diese, von denen sie so bewirtet wurden, beschuldi-

gen, daß sie Ursache an ihren Krankheiten wären und an dem Verlust ihrer bisherigen Wohl-

beleibtheit, sondern diejenigen, welche alsdann gerade um sie sind und ihnen Rat geben,wenn

nämlich die ehemalige Überfüllung ihnen lange hernach Krankheiten zuzieht, da sie ihnen so

ganz ohne alle Rücksicht auf dieGesundheit gewährtwurde, diesewerden sie beschuldigen und

tadeln und ihnen Übles zufügen, wenn sie vermögen; jene früheren aber, die eigentlich Schuld

an demÜbel sind, werden sie loben.135

Die Demagogie macht die Fähigkeit, aus Irrtümern und Scheitern zu lernen, zu-

nichte, indem sie den Geist der Hybris kultiviert. Sie bleibt aber nicht bei der

Unbelehrbarkeit stehen. Die Genusshaltung gegenüber dem eigenenmakellosen

Selbst, die zur Lernresistenz führt, schlägt in Aggression gegen Kritiker und Ge-

genstimmen um, die als Störung des Genusses ausgeschaltet werden sollen.

DieDemagogie strebt danach, die Subjekte imZustand derUnvorbereitetheit

zuhalten,sie stellt dieGefahrder scheiterndenMündigkeitdar.Dieunvorbereite-

tenEinzelnenwerden in derDemokratie von demTag an, in dem sie in denBesitz

eines demokratischen Machtanteils gelangen, Kräften ausgesetzt, die aus ihrer

fehlenden Qualifikation zur Ausübung von Macht Gewinn zu schlagen suchen.

Ein entsprechendes Bild der Demokratie findet sich auch bei John Stuart Mill,

der im Vorhergehenden als Gewährsmann des erzieherisch-liberalen Demokra-

tieverständnisses diskutiert wurde. Entgegen dem sonst optimistischen Grund-

ton seiner politischen Philosophie schreibt Mill an einer Stelle seiner Considerati-

ons on Representative Government:

WennauchdiemeistenZeitgenossen imGegenteil glauben,daßdie EntwicklungderDinge ins-

gesamt zumFortschritt tendiert, solltenwir dochnicht vergessen,daß ein ständiger,unablässig

strudelnder Sog aus all der menschlichen Torheit aus allen Lastern, Versäumnissen, aller Träg-

heit und Gleichgültigkeit die Angelegenheiten derMenschen zum Schlechteren herabzieht und

nur durch die Anstrengungen, die einigeWenige unablässig, andere von Zeit zu Zeit zur Errei-

chung guter und würdiger Ziele aufbieten, unter Kontrolle gehalten und daran gehindert wird,

alles mit sich fortzureißen.136

Der demokratische (Selbst-)Erziehungs- und Lernprozess ist in dieser Darstel-

lung abhängig von heroischen Individuen, die sich der permanenten, in den

Unzulänglichkeiten des Demos begründeten Tendenz hin zum Irrtum und zur

Illusion entgegensetzen und ohne die die Entwicklung der »menschlichen Na-

tur und der Lebensumstände« nicht lediglich stagnieren, sondern sich regressiv

zumSchlechten entwickelnmuss.OhnedieGegenkraft der politischErziehenden

würde

135 Platon (1963): Gorgias, 518 d, S. 274 f.

136 Mill (1971): Betrachtungen über die repräsentative Demokratie, S. 45. Die Übersetzung von Hannelore

Irle-Dietrich wurde hier leicht überarbeitet.
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dieser Prozeß […], sobald einmal inGang,mitwachsender Schnelligkeit immer unaufhaltsamer

fortschreiten, bis zuletzt ein Zustand erreichtwäre,wie er imVerlauf derGeschichtewiederholt

beobachtetwerdenkann […]:woeigentlichnichts außer einerübermenschlichenKraft imstande

ist, einenUmschwung herbeizuführen und denAnstoß zu einer neuenAufwärtsentwicklung zu

geben.137

Mill, der mit Nelson die pessimistische Einschätzung der Befähigung des Vol-

kes zur politischen Urteilsbildung teilt, ist weit davon entfernt, einen erzieheri-

schen Automatismus der Demokratie anzunehmen. Wo die Demagogie an die

Macht gelangt ist, muss die Arbeit ihrer Opponenten es sein, den Prozess der

Enttäuschung undDesillusionierung bei der Anhängerschaft demagogischer Po-

litiker und Politikerinnen durch das Aufzeigen von unerfüllten Versprechungen,

von ungerechten oder ineffizienten politischen Maßnahmen usw. möglichst zu

beschleunigen. Je früher die Enttäuschung eintritt, desto geringer der durch die

demagogische Politik entstehende Schaden, der sowohl ihre Anhänger wie auch

ihre Gegner betrifft. Aus diesem Grund hat der britische Liberale argumentiert,

dass die Unterdrückung des Andersdenkenden letztlich einem selbst zum Nach-

teil gereichenmuss.138

Bereits im Kaiserreich kalkulierten Politiker mit der eigenen Sache zugute-

kommenden Enttäuschungseffekten. Die Erwartung, von den Enttäuschungen

profitieren zu können, die Wähler demagogischer Parteien erleben müssen, war

etwa für Friedrich Naumann die Grundlage der Zuversicht, als eine sich vor al-

lem aus dem Kreis der Bildungselite rekrutierende Kraft, wie sie der Liberalis-

muswar, in derMassendemokratie erfolgreich sein zu können.139Ähnlich hat Au-

gust Bebel für die Sozialdemokratie erwartet, von der Selbstentzauberung des

politischen Antisemitismus als Bewegung von »kleinbürgerlichen und kleinbäu-

erlichen Schichten«140, also solchen sozialen Segmenten, die durch die Entwick-

lung des Kapitalismus unter besonderenDruck geraten und die in den Augen Be-

bels als Klassen dem Untergang entgegensehen müssen, profitieren zu können.

DerAntisemitismusverfügewederüber einezutreffendeSituationsbeschreibung

noch über politische Lösungen für die Misere seiner Anhängerschaft, nur über

ein Feindbild undphantastischeVersprechungen.SeineAttraktivität liege imAn-

137 Ebd., S. 46.

138 Vgl.Mill (2018): Über die Freiheit, S. 49.

139 Naumann bezog sich dabei auf die Sozialdemokratie, von der er erwartete, dass sie in Regierungsver-

antwortungdieHoffnungen ihrerWählerschaft enttäuschenwürde:Als 1896 imNationalsozialenVerein

über eine Ausweitung des Reichstagswahlrechts auf die Gemeindewahlen diskutiert wurde, trat er für

diese ein, weil er von scheiternden sozialdemokratischen Kommunalregierungen insbesondere in den

großen Städten einen Erziehungseffekt erwartete, der seiner Partei zugutekommen würde. Vgl. Gagel

(1958): DieWahlrechtsfrage in der Geschichte der deutschen liberalen Parteien 1848–1918, S. 150.

140 Bebel (1893): Antisemitismus und Sozialdemokratie, S. 224.
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gebot begründet, die Realität der kapitalistischen Entwicklung, die ganze sozia-

le Schichten obsolet werden lässt, zu leugnen, seine Stärke werde damit notge-

drungen mit der Zunahme der Krise noch zunehmen, bevor seine Implosion an-

gesichts der Uneinlösbarkeit seiner Versprechungen eintritt. Aus diesem Grund

verbot Bebel der Sozialdemokratie alle Versuche, selbst vom »Drange, um jeden

Preis gerettet zu werden«141, durch unerfüllbare Versprechungen momentan zu

profitieren, und ermahnte sie, auf das nachhaltigere, aus der Enttäuschung ent-

stehende Vertrauen zu warten. Es sei hier nur darauf hingewiesen, dass Bebel

hier mit Kosten kalkuliert, die eine Minderheit unverhältnismäßig stark betref-

fen würden; eine Gruppe, die nicht mehr nur an Fehlern mitleiden würde, son-

dern das direkte Opfer einer hassgetriebenen, den Gedanken der Rechtsgenos-

senschaft offen negierenden Politik wäre.

Dieses Vertrauen in demokratische Selbsterziehung setzt aber eine Haltung

der Toleranz und sogar der Rezeptivität gegenüberDissens undKritik bei den be-

treffenden Subjekten voraus. Es steht in einem Gegensatz zur Struktur der Selb-

stillusionierung, die schon von Platon als konstitutives Moment der Demagogie

beschrieben wird. Der besonders verheerende Zug der Demagogie liegt darin,

dass in ihr die Prekarität des epistemischenWeltbezugs, aber auch des Selbstbil-

des des demagogisch glorifizierten Subjekts durch Gewalt zu kompensieren ver-

sucht wird. Die spezifische Form des inadäquaten Umgangs mit epistemischer

Unsicherheit,die dasunter demEinfluss derDemagogie stehendeSubjekt anden

Tag legt, könnte als politischeDummheit bezeichnet werden.142Die inadäquate Re-

aktion auf Unsicherheit besteht im Versuch, eine bestimmte handlungsleitende

Repräsentation der Welt durch Aggression gegen die im Kritiker und in der Ge-

genstimme verkörpert auftretende Störung zu stabilisieren. Treffend wird die so

verstandene Dummheit in Henrik Ibsens Drama Ein Volksfeind literarisch behan-

delt, in demeine kleinstädtischeGemeinschaft auf die Entdeckung vonVerunrei-

nigungen imWasser ihres neu eröffneten Kurbades, von dem sie das Anwachsen

ihres Wohlstandes erwartet, in der Weise reagiert, dass sie den Entdecker die-

ser Verunreinigungen– ein Arzt und selbst Sohn der Stadt – in einer öffentlichen

Versammlung zumLügner undVolksfeind erklärt und aus der Stadt jagt, umwei-

ter amkollektiven Traum vombaldigenWohlstand festhalten zu können.Das Be-

kanntwerden dieser Verunreinigungen in der Öffentlichkeit, das den Kurort um

141 Ebd., S. 232.

142 Vgl. Warren (2018): The Maturity of Stupidity, S. 19 f.: »The constitutive incorrigibility of stupidity is all

the more aggressive, the more it announces and celebrates itself as stupendously smart while gliding

down the grand escalator of its own self-oblivious idiocy.« Der Vortrag »The Impenetrability of Stone.

A Phenomenological Critique of Stupidity«, den Nicolas de Warren am 14. 11. 2016 in Wien gehalten

hat und in dem das Verhältnis von Aggression und Dummheit noch ausführlicher als in der zitierten

Publikation zumThema wurde, hat dem Autor wichtige Denkanstöße gegeben.
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seinen Ruf bringen und ruinieren wird, ist das vorauszusehende katastrophale

Resultat dieser Handlungen.143

Der »Aberglauben« an den – wie Leonard Nelson schreibt – »Zauber, durch

Beschlüsse und Abstimmungen Tatsachen zu schaffen oder zu vernichten«,144 ist

der Ausgangspunkt der aggressiven Selbstbekräftigung und Selbststabilisierung

des Subjekts. Politische Illusionen müssen ebenso wie das Bild von der eigenen

Makellosigkeit früher oder später am Druck des Realen zerbrechen, aber nicht

ohne vorher großen Schaden anzurichten. Dummheit ist nicht der bloße kogni-

tive bzw. epistemischeMangel, der zu einer defizientenBeurteilung vonSachver-

halten führt, sondern eher eine soziale Verhaltensweise, durch die diese Mängel

zu kompensieren versucht werden, sowie eine moralische Qualität des Subjekts,

das dieseVerhaltensweisen als zulässig erachtet.Sie reagiert auf dieWiderlegung

ihrer Anschauungen oder nur auf deren Infragestellung mit Ressentiment und

Aggression gegen denjenigen, von dem diese ausgehen. Sie wertet alle Verunsi-

cherungen,die vomstörendenAnderenausgehen,alsAngriffe,die es abzuwehren

gilt, und deutet die Bestätigung und Kritik ihrer Überzeugungen in den Katego-

rien der Freundschaft und Feindschaft, der Solidarität und Nicht-Solidarität.145

Der Umstand, dass die für die politische Dummheit charakteristische Ab-

wehrhaltunggegenüber jederKritik imVersuch liegt, ein bestimmtes,genusshaft

erlebtes Selbstbild aufrecht zu erhalten, legt nahe, die Untugend der Dummheit

in einen Zusammenhangmit der Untugend der Eitelkeit zu bringen. Robert Mu-

sil spricht dementsprechend in seiner Rede »Über die Dummheit« von 1937 von

einer »intimen Beziehung«146, die beide verbindet. Die Sprache der Demagogie

ist natürlich vollerMittel, umdieseUntugend zu fördern; die Eitelkeit nicht eines

Individuums, sondern eines Kollektivsubjekts: des als Souverän adressierten

Volkes, von dessen Größe und Stärke oder historischer Bestimmung die Rede ist

und das von dem Genuss des ihm vorgehaltenen Bildes seiner selbst abhängig

gemacht werden soll. Je maßloser aber die Selbstüberhöhung, die von den Ver-

führten verinnerlicht wird, desto größer der Druck, der vom Realen ausgeht,

und desto häufiger die Störungen durch Kritik und Gegenrede. Entsprechend

müssen sich auch die aggressiven Gegenreaktionen verschärfen und sich das

Verlangen nach der Ausschaltung des störenden Anderen intensivieren.

Als eine soziale Verhaltensweise schafft die Dummheit im Zuge des ge-

meinsam geführten Kampfes um die Aufrechterhaltung der instabilen Welt-

und Selbstrepräsentationen eine spezifische Form der Solidarisierung – eine

143 Vgl. Ibsen (2019): Ein Volksfeind.

144 Nelson (1972): Lebensnähe, S. 370.

145 Vgl. Roberts-Miller (2017): Demagoguery and Democracy, S. 6 f.

146 Musil (2019): Über die Dummheit, S. 22.
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Solidarisierung gegen den gemeinsamen Feind, die umso enger und zugleich

aggressiver ausfallen muss, je stärker unter der Fassade der apodiktisch vorge-

tragenen Gewissheiten die unterdrückte und geleugnete Verunsicherung ausge-

prägt ist, die durch Aggression und in letzter Konsequenz Gewalt kompensiert

werden soll. Die politische Dummheit stellt eine eigene Form der epistemischen

Vergemeinschaftung dar, die gleichsam als eine pervertierte Umkehr der Ver-

gemeinschaftung durch einen sich diskussionsförmigen und im Wechselspiel

politischer Lager und Regierungen vollziehenden Prozess der Wahrheitssuche,

wie er bei Mill, Kelsen und Cohen zu finden war, gesehen werden kann. Der

Konsens ist hier nicht das Resultat eines kommunikativen Prozesses und liegt

nicht in der Zukunft, sondern wesenhaft in der Vergangenheit, am Ursprung

der Vergemeinschaftung, und soll fest und unangefochten bleiben: das Vor-

urteil, der Gemeinplatz, die Illusion. Es ist eine Vergemeinschaftung in Form

einer komplizenhaften Abdichtung einer Illusion gegen jede Möglichkeit der

Widerlegung. Diese Vergemeinschaftungsform findet natürlich in der liberalen

Demokratie nicht die ihr adäquaten institutionell-politischen Bedingungen.

Das Medium dieser Vergemeinschaftung ist nicht die Diskussion, sondern

die Einigkeit bekundende, die Gemeinschaft bekräftigende Akklamation von

politischen Losungen oder Führern, ihre Haltung gegenüber Opposition und

Minoritätspositionen ist die der repressiven Intoleranz, gegenüber der Pluralität

der konkurrierenden Meinungen das Streben nach ihrer möglichst schnellen

Ausschaltung zugunsten des eigenen Überzeugungssystems. Die Demagogie

als die politische Ausbeutung politischer Unreife und Kultivierung politischer

Dummheit strebt also zu einer institutionell-politischen Form hin, deren Zweck

der ist, möglichst alle Störungen des narzisstischen Selbstgenusses zu unterbin-

den und den irregeführten Demos »unter sich« sein zu lassen.

Gegen die Gefahr der Demagogie ist die Demokratie nicht abzusichern. Wer

ihrenWertdarin sieht,ein Instrumentder sozialenErziehungundderkollektiven

Wahrheitssuche zu sein, der muss eingestehen, dass sie dieses Potential nur zu

einem enormen Risiko zu realisieren imstande ist. Die Demokratie ist nicht nur

ein Mittel, das die Einlösung des Zweckes nicht garantieren kann, sondern auch

mit nicht geringerWahrscheinlichkeit in einer diesem Zweck entgegengesetzten

Weise gebraucht werden wird. Die Frage stellt sich also, ob sie angesichts dieses

Risikos wirklich als das geeignetste Mittel zum Zweck gelten kann.

Die Demokratie trägt nicht nur schwer zu verantwortende hohe Risiken in

sich, sie verlangt auch von jenen, die sich gegen die Verführungen des Demago-

gischen stemmen, das Äußerste an Einsatz ab, bei dem das Versagen bedeuten

würde, die Folgen von als solche erkannten Irrtümern und Illusionen mittragen

zu müssen. Das Kampffeld insbesondere der jungen Demokratie ist dabei eines,

das als Folge der Unvorbereitetheit der Bürgerschaft die Chancen der Demago-
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gie vermehrt. Angesichts des Umstands, dass die Demokratie stets dafür Unvor-

bereiteten und nicht Qualifizierten einen Anteil an der Macht in die Hände legt,

erscheint das Auftreten der Demagogie im frühen Stadium einer Demokratie ge-

radezu als unvermeidbar. In diesemSinn ist derHinweis LeonardNelsons auf die

»jahrhundertelange stetige Selbsterziehung« des englischen Volkes zu verstehen,

die mit Blick auf die Qualität des Outputs des zum Vorbild genommenen briti-

schen Parlamentarismus in Rechnung zu stellen wäre.

Der Ausgangspunkt der politischen Philosophie Nelsons ist die Weigerung

zur Mitleidenschaft, die der Selbsterziehungsprozess des Volkes für den Philo-

sophen als zur Regierung zumindest besser Qualifizierter bedeuten würde. Die

Bereitschaft zu demokratischerMitleidenschaft beruht auf unbeweisbarenGlau-

benssätzen.Das auf Sokrates zurückgehendeRingen der Philosophiemit derDe-

mokratie versteht der Philosoph als eines zwischen unversöhnlichen Gegnern.

EinUrteil wie das oben zitierte, das dieDemokratie schlichtweg zur »Narrenbüh-

ne« erklärt,macht deutlich, dass in Nelsons elitär-pessimistischer –man könnte

allerdings auch sagen: fatalistischer – Anschauung in der Demokratie notwendi-

gerweise Wissen und Vernunft der Demagogie als organisierter politischer Aus-

beutung politischer Unreife unterliegen müssen. Die Demokratie setzt nämlich

für ihren nichtkatastrophischen Verlauf beim Volk jene Urteilsfähigkeit voraus,

die sie als Prozess seiner Selbsterziehung erst hervorbringen soll.147 Angesichts

diesesDilemmas bleiben denen, die sich derMinderheit einer epistemischen Eli-

te zuordnen, entweder die Option einer heroisch-selbstlosen Auslieferung an die

übermächtigen irrationalenKräfte inderDemokratie oder aberderVersuch, letz-

tere bei der ersten sich bietendenGelegenheit abzuschaffen und durch eine Form

von Epistokratie zu ersetzen, um so dem Schaden zuvorzukommen.

Die Weigerung zur Mitleidenschaft als Prinzip der politischen Philosophie

Nelsons wird deutlich etwa in der Auseinandersetzung mit Anna Siemsen, der

sozialdemokratischen Pädagogin und damit Rivalin des ebenfalls in der sozial-

demokratischen Jugendarbeit engagierten Nelson. In einer Auseinandersetzung

mit dem Kreis junger Aktivistinnen und Aktivisten, den Nelson um sich versam-

melt hatte und die die Schaffung einer »Partei der Vernunft« mit dem Ziel der

Ersetzung der Demokratie durch ein epistokratisch-meritokratisches System

anstrebten, bezeichnet Siemsen in einem Aufsatz von 1919 Nelsons »tief einge-

wurzelte Überzeugung vom Irrtum der Demokratie, vom Herrscherrecht der

Geistigen« und »von der blinden Masse« als einen »eingewurzelt deutsch[en]

[…] Gedanke[n]«, der gleichermaßen »antieuropäisch«, »wirklichkeitsfremd und

147 Vgl. die Auseinandersetzung Nelsons mit Tomáš Garrigue Masaryks Idee des neuen demokratischen

Menschen im Anhang der zweiten Auflage von Demokratie und Führerschaft; Nelson (1972): Demokratie

und Führerschaft, S. 514 f.
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[…] ungläubig pessimistisch«148 sei. Dabei teilt sie mit Nelson die Auffassung,

dass »Politik, die den Namen verdient«, als Erziehung zu verstehen sei. Erzie-

hungsprozesse seien aber nicht ohne Irrtümer und Irrwege der zu Erziehenden

möglich. In einem noch früheren, bereits 1916 in den Jungsozialistischen Blättern

mit dem Titel »Vom Geist der Demokratie« erschienenen Beitrag formuliert

Siemsen als Losung der Demokratie: »Gib allen so viel Freiheit, daß sie die Mög-

lichkeit haben, Irrtümer zu begehen.«149 Nelson wolle nun nach Siemsen nicht

bestreiten, »daß nur der ein guter Erzieher sein wird, der seinen Zöglingen die

Freiheit gibt, die sie brauchen, um Irrtümer zu begehen und aus ihren eigenen

Irrtümern zu lernen«.150 Jedoch beschränke er diesen pädagogischen Grundsatz

im Feld der Politik auf ein noch nicht bestehendes Arrangement, in dem der zu

Erziehende wie der Erzieher vor verheerenden Konsequenzen solcher Irrtümer

bewahrt werden. Die Vorstellung eines Lernprozesses auf Kosten politischer

Katastrophen sei ihm ein Skandalon, in das einzuwilligen er nicht bereit sei.

»Der im soziologischen Denken Ungeübte könnte«, wie Nelson in seiner Re-

plik auf Siemsenmit einem für ihn typischen süffisanten Unterton formuliert,

über […] Bedenken stolpern. Er könnte neben dem Nutzen, den der eine davon hat, aus seinen

Irrtümern zu lernen, den Schaden bedenken, den der andere davon hat, daß er das Opfer dieser

Irrtümer wird. Und so könnte er auf die Frage verfallen, ob die Menschen wirklich zu nichts

besserem bestimmt sind, als sich gegenseitig zu Opfern ihrer Irrtümer zu machen. Liegt z.B.

fürAnnaSiemsendieAntwort auf die berühmteFragenachdemLohnderOpferdesWeltkrieges

darin, daß der Tod der 12 Millionen sich gelohnt hat, weil er den Militaristen dazu verhilft, aus

den begangenen Irrtümern zu lernen? Und liegt am Ende die Lösung der sozialen Frage darin,

daß man dem Kapitalisten die Freiheit zur Ausbeutung der Arbeiter läßt, damit er aus seinen

Irrtümern lernt?151

Zweifellos offenbart die Verwendung der politischen Katastrophe des Ersten

Weltkrieges als Argument gegen die Demokratie eine polemische Strategie, kann

sie doch keineswegs der Demokratie als solcher oder den demokratischen Regi-

men Europas allein angelastet werden. Die damit beabsichtigte Konfrontierung

mit den Dimensionen des möglichen Schadens, der aus politischen Irrwegen

entstehen kann, ist jedoch dennoch ein ernstzunehmendes Argument, das gegen

die Demokratie und ihr Lernen auf demWege der Begehung von Fehlern vorge-

bracht werden kann – unter der Voraussetzung, dass es eine Alternative gibt, die

einen besseren Schutz gegen solche Entwicklungen bieten könnte, ohne zugleich

148 Siemsen (1919): Die Partei der Vernunft, S. 50.

149 Zit. n. Nelson (1972): Demokratie und Führerschaft, S. 536.

150 Ebd., S. 537.

151 Ebd., S. 539.
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das Ideal einer mündigen, lernenden Gesellschaft aufzugeben. Den Nachweis

einer solchen hätte Nelson entsprechend zu leisten.

Geht man von der Möglichkeit einer undemokratischen, garantiert unkata-

strophalen Politik aus, muss die Mitleidenschaft aus mehreren Gründen als ein

Skandalon erscheinen. Zum einen ist die Frage zu stellen, wo die Grenzen des in

Kauf zu nehmendenPreises für demokratische Selbsterziehung liegen.DerKrieg

als mögliche Folge von Fehlentscheidungen ist hier trotz der in historischer Per-

spektivewindschiefenVerwendungdesErstenWeltkriegs als Exempel beiNelson

durchaus ein erstzunehmendes Problem, ist er doch seit Sokrates‹ Antagonisten

Alkibiades eine wiederkehrende Folge demagogischer Politik, da er, im Inneren

wie Äußeren, das ultimative Mittel der aggressiven Selbststabilisierung ist.

Ein Skandalon ist die Mitleidenschaft in der Demokratie jedoch noch aus ei-

nemanderenGrund:SiewidersprichtdemPrinzipderGerechtigkeit–zumindest

der Gerechtigkeit in einer bestimmten, platonisch-aristotelischen Deutung. Die

Mitleidenschaft bedeutet nämlich für den, der sie zu beklagen hat, eine Unange-

messenheit nicht nur zwischen dem, was ein Individuum an Qualitäten vorzu-

weisen hat, und dem, was es im Gemeinwesen zu tun befugt ist, sondern auch

dem, was es leistet, und dem, was ihm infolge einer bestimmten Politik zuteil-

wird. Die Mitleidenschaft wäre – Platon folgend – im gerechten Gemeinwesen,

in dem »jeder nur eines betreiben müsse von dem, was zum Staat gehört, wozu

nämlich seine Natur sich am geschicktesten eignet«152, ausgeschlossen, da hier

die Inkompetenten und damit die von politischer Inkompetenz lebenden Dem-

agogen von der Macht ferngehalten würden. Sie ist über die platonische alloka-

tive Gerechtigkeit, die jeder gesellschaftlichen Funktion die dafür geeignete Per-

son zuweist, hinaus noch ungerecht im Sinn der aristotelischen austeilendenGe-

rechtigkeit, die dem Einzelnen zukommen lässt, was ihm für die Qualität seiner

Leistungen gebührt. Sie lässt mit allzu hoher Wahrscheinlichkeit die Bemühun-

gen derjenigen, die sich um Erkenntnisgewinn bemüht haben und auf der Ba-

sis von echten Einsichten auf die Geschicke des Gemeinwesens Einfluss zu neh-

men suchen, an denUnzulänglichkeiten desDemos und an der Verführungskraft

der Demagogie scheitern und darüber hinaus noch zum Opfer ihres Ressenti-

ments werden. Der von Platon dargestellte Tod des Sokrates kann als der geis-

tesgeschichtlich wirkungsreichste Vorwurf der Ungerechtigkeit gegenüber der

Demokratie gelten, dessen Nachhall noch bis zumWeimarer Demokratiegegner

Leonard Nelson und weiter bis zu neusten Kritiken der Demokratie reicht.

152 Platon (1978): Politeia, 433 a–b, S. 159.
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10.4.2 Führerauslese als Zweck der politischen Ordnung

Die Argumente der allokativen und der austeilenden Gerechtigkeit werden in-

des von liberalen Zeitgenossen Nelsons auch zu Gunsten der Demokratie vorge-

bracht.Dabei wird bei der Deutung dieser Gerechtigkeitsbegriffe nicht das egali-

täre bzw.nivellierende, sondern gerade dasUnterschiede berücksichtigendeMo-

ment hervorgehoben.DieDemokratie ist demnach in einemallokativen und aus-

teilenden Sinne eine gerechte Regierungsform,weil sie zumindest idealiter gera-

de die für die Verteilung von Macht und Verantwortung relevanten Unterschei-

dungen vornimmt – wenn auch erst allmählich. Richard Thoma schreibt in sei-

nem Aufsatz »Das Reich als Demokratie« von 1930, die »Grundtendenz des li-

beralen Demokratismus« sei »anti-egalitär. Er fordert Gleichheit der Rechte als

Grundlage des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens, in dem die natürliche

Ungleichheit der Menschen an Charakter und Fähigkeiten sich nun erst voll sol-

len auswirken können, ungestört durch Privilegien der Geburt oder des Reich-

tums.«153 Gleich sollen also nur die Bedingungen sein – die politischen Rechte –,

unter denen sich die natürlichen Unterschiede der Kompetenz zur Führung des

Gemeinwesens ausbilden und praktisch geltendmachen können.

In der liberalen Demokratie findet entsprechend, wie im Anschluss an David

Koigen gesagt werden kann, eine »gegenseitige Anpassung demokratischer und

aristokratischer Werte«154 statt, wobei der Gedanke der Repräsentation und da-

mit die Institution des Parlaments eine Zentralstellung einnehmen. Das im all-

gemeinenund gleichenWahlrecht zumAusdruck gelangende demokratisch-ega-

litäre Prinzip der gleichen Gewichtung jeder Stimme unter Absehen von indivi-

duellen Eigenschaften des Stimmberechtigten wird überwölbt durch den aristo-

kratischen Gedanken, dass jede Stimme Ausdruck des Willens zur Gefolgschaft

gegenüber einemausgezeichneten Individuumoder einerGruppe ist.DieDemo-

kratie besteht alsowesentlich in einerWahl der Führenden. Sie ist gerechtfertigt,

insofern sie diese Führerwahl als eine Bestenauslese mit Blick auf die Besetzung

politischer Ämter umsetzt. Die Bejahung der Demokratie hängt also ab von der

Fähigkeit der demokratischenVerfahrenund repräsentativen Institutionen zu ei-

ner an Leistung und Exzellenz orientierten Auslese.

Die wirkungsreichste Apologie der repräsentativen Demokratie aus der Zeit

der Republikgründung, die auf dieser Zweckbestimmung aufbaut, stammt von

MaxWeber.Das Parlament als zentrale politische Institution erhält in den Augen

Webers, der noch einige Monate vor der Revolution von 1918/19 seine Überlegun-

gen zum demokratischen Umbau nach dem Krieg unter dem Titel Parlament und

153Thoma (1930): Das Reich als Demokratie, S. 191.

154 Koigen (1912): Die Kultur der Demokratie, S. 181.
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Regierung imneugeordnetenDeutschland publizierte, einen generellen Zuschnitt auf

effiziente Führendenauslese.155DasProblemderpolitischenFührung erhält, folgt

man Weber, erst unter den Bedingungen der Demokratie und des freien Wett-

bewerbs der Parteien um die Macht seine volle Gewichtung. Webers spezifische

Perspektive auf diese Problematik eignet dabei ein dezidierter Blick »von oben«,

nämlich von den umMacht und politische Ämter im Staat konkurrierenden Eli-

ten her. Die gesellschaftliche Elite, die im Obrigkeitsstaat noch eher apolitisch

gesonnenwar,werde, so die ErwartungWebers, einen Politisierungsschub erfah-

ren.Erst der Umstand, dass die Regierung aus demgewählten Parlament hervor-

geht, und die damit verbundene Ermächtigung des Parlaments mache nämlich

die Politik für Personen von »stark[en] Machtinstinkten und sonst entsprechen-

den Qualitäten« attraktiv und bedinge, dass die für die höchsten politischen Äm-

ter geeignetstenCharaktere nichtweiterhin an »Riesenunternehmungen,Kartel-

le, Bank- und Großhandelsbetriebe«156 als Stätten der gesellschaftlichen Macht-

konzentration verloren gehen.

Das Wesen aller Politik ist – wie Weber apodiktisch konstatiert – »Kampf,

Werbung von Bundesgenossen und von freiwilliger Gefolgschaft«157, und den

aus dieser Wesensbestimmtheit folgenden Anforderungen der Politik genügen

am ehesten jene, bei denen der »Wille zur Macht zu den treibenden Motiven«158

zählt. Macht ist also der Zentralbegriff in Webers Verständnis der Berufung

zum Führer, wobei er – wie im Abschnitt 4 bereits erörtert wurde – weit davon

entfernt ist, einem gesinnungslosen Streben nach Macht als Selbstzweck das

Wort zu reden. »Machtgefühl«, so wie es beim zur Politik Berufenen zu fin-

den ist, ist »das Gefühl, einen Nervenstrang historisch wichtigen Geschehens

mit in Händen zu halten«,159 ist Wille zum Dienst an einer Sache, deren be-

stehende Durchsetzungschancen man zu nutzen entschlossen ist. Zur Macht

wird aber diese »Leidenschaft« nur in der Verbindung mit den Qualitäten des

»Verantwortungsgefühl[s]« und dem aus letzterer folgenden »Augenmaß«.160

Leidenschaft ohne diese beiden Faktoren ist Sache der von Weber verach-

teten »Literaten«161, die ihre Losungen und Forderungen in den öffentlichen

Diskurs einspeisen und damit Macht als Meinungsbildner besitzen, ohne aber

ihre Ideen und sich selbst in der Rolle politischer Führer durch die Übernah-

me politischer Ämter einer praktischen Bewährungsprobe zu stellen. Für den

155 Vgl.Weber (1988): Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, S. 365.

156 Ebd., S. 346.

157 Ebd., S. 347.

158 Ebd., S. 350.

159Weber (1988): Politik als Beruf, S. 545.

160 Ebd.

161Weber (1988): Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, S. 330.
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»Berufspolitiker«162 hingegen sei das Parlament eine Schule der Verantwortungs-

übernahme. Im Parlament lernt der Politiker bzw. die Politikerin das Handwerk

der Machtausübung (das Schmieden von Koalitionen, die Zusammenarbeit mit

dem Beamtenapparat usw.), bevor er oder sie am Gipfel seiner Laufbahn aus der

Rolle des Kontrolleurs der Exekutive in die des von Öffentlichkeit und Parlament

kontrollierten Regierungsmitglieds wechselt.

Es ist nun interessant, dass Weber im Zusammenhang seiner Erörterungen

zumBerufspolitiker einen neutralen, nicht-pejorativen Begriff der Demagogie163

ins Spiel bringt. Die Demagogie wird nicht mehr auf eine Bedrohung für die po-

litische Ordnung und insbesondere die epistemische Elite reduziert, sondern als

Teil demokratischerPolitik akzeptiert. »DemokratisierungundDemagogiegehö-

ren zusammen«, so Weber, der selbst gegen Ende seines Lebens als Wahlkampf-

redner für die Deutsche Demokratische Partei keineswegs vor starken rhetori-

schen Mitteln zurückschreckte.164 Sein politisches Handeln war dabei durch sei-

ne Theorie gedeckt. »Die Bedeutung der aktiven Massendemokratisierung ist«,

soWeber,

daß der politische Führer nicht mehr auf Grund der Anerkennung seiner Bewährung im Kreise

einer Honoratiorenschicht zum Kandidaten proklamiert, dann kraft seines Hervortretens im

Parlament zum Führer wird, sondern daß er das Vertrauen und den Glauben der Massen an

sich und also seine Macht mit massendemagogischen Mitteln gewinnt. Dem Wesen der Sache

nach bedeutet dies eine cäsaristischeWendung der Führerauslese.165

Weber betrachtet als ideales Arrangement der demokratischen Führerauslese

ein Gleichgewicht zwischen der parlamentarischen Kontrolle und dem cäsaristi-

schen Element, zu dessen Implementierung er in seinen Überlegungen vomMai

1918 auch das Plebiszit als »Bekennung eines ›Glaubens‹ an den Führerberuf des-

sen, der für sich diese Akklamation in Anspruch nimmt«166, in Betrachtung zieht.

Das cäsaristische Element soll jedoch durch die Kontrollfunktion des Parlaments

ausbalanciert werden. »Ohne innere Katastrophengefahr vollzieht sich Aufstieg,

162 Ebd., S. 364.

163 Vgl. Llanque (2023): Demokratie, Demagogie und Populismus. In der griechischen Antike war der Be-

griff δημαγωγός (dt. Volksführer) keineswegs negativ besetzt. Bei Demosthenes etwa ist mit dem Dem-

agogen der Politiker gemeint. Bei Platon, der im Kontext der griechischen Antike die wichtigste Theo-

retisierung der Demagogie immodernen Sinn (als Volksverführung) lieferte, fehlt der Begriff gänzlich.

Bei Aristoteles hingegen steht der Begriff bereits für ein negativ bewertetes Phänomen der »radikalen

Demokratie«. Vgl. Zoepfel (1974): Aristoteles und die Demagogen, S. 80, 83, 72.

164 Etwa in einer Wahlkampfrede aus dem Januar 1919, in der er die Einweisung von Rosa Luxemburg und

Karl Liebknecht ins Irrenhaus verlangte; vgl. Heins (1990): MaxWeber, S. 76 f.

165Weber (1988): Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, S. 393, Hervorhebungen im

Original.

166 Ebd., S. 394.
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Ausschaltung und Fortfall des cäsaristischen Führers am ehesten da«, so Weber,

»wo die effektive Mitherrschaft machtvoller Vertretungskörperschaften die poli-

tische Kontinuität und die staatsrechtliche Ordnung in ungebrochenem Bestand

aufrecht erhält«,167 wo also insbesondere das Parlament auf die rechtsstaatliche

Konformität des Regierungshandelns achtet.

Über die innerparlamentarische Kontrolle hinaus steht der politische Führer

als »(der Sache nach) cäsaristische[r] Vertrauensmann der Massen«168 unter

der ständigen Beobachtung der Öffentlichkeit und damit sowohl seiner politi-

schen Gegner wie auch seiner Anhängerschaft. Er wird damit gegebenenfalls

an den »demagogisch« getätigten Versprechungen gemessen, durch die er die

Zustimmung seiner Anhänger erhalten hat. Es müsste daher im Interesse der

politischen Selbstbehauptung des Führers liegen, keine Versprechungen zu ma-

chen, die nicht erfüllt werden können, und daher die »massendemagogischen

Mittel« nur temperiert zur Anwendung zu bringen. An diese Regel wird, so

könnte man aus Webers Beschreibung des Verantwortungspolitikers folgern,

der oder die politisch Führende sich umso mehr halten, je authentischer er oder

sie den Weberschen Typus des Politikers aus Berufung verkörpert; denn mit

exzessiven Versprechungen würde er/sie nicht nur das Vertrauen in seine Person

zumEinsturz bringen lassen, sondern riskierte auch die Implosion des Glaubens

an die Sache, in dessen Dienst er oder sie sich gestellt hat.

Die Koppelung von Macht- und Vertrauenserhalt – der Kampf um Macht

vollzieht sich, ist einmal die Position des politischen Führers gewonnen, als ein

fortgesetzter Kampf um den Erhalt des Vertrauens –, die Notwendigkeit der

Bewährung vor parlamentarischer und außerparlamentarischer öffentlicher

Kontrolle minimieren die Chancen des demagogischen Exzesses und der dau-

erhaften Ausübung von Regierungsfunktionen durch dafür Ungeeignete. Aus

der Logik der Demagogie folgt daher, dass sie, die wesentlich illusionäre Lö-

sungen zu Problemen anbietet, diesen Bewährungsprozess meiden muss, um

die Illusion aufrecht zu erhalten: entweder, indem sie fortwährend parasitär

von der Unzufriedenheit mit den Regierenden profitiert, ohne aber sich selbst

jemals in Regierungsverantwortung zu begeben, oder aber die Möglichkeit der

demokratischen Prüfung und Kritik abschafft, sobald sie zur Macht gelangt.

Dadurch, dass die Regierung nichtmehr durch die staatlicheObrigkeit einge-

setzt wird, wie es in der Monarchie der Fall ist, sondern durch die Regierten ihr

Mandat erhält, fällt auch die Verantwortung für das gute Regiertwerden an diese

selbst. Daher liegt es im Eigeninteresse der Regierten, eine möglichst gut erwo-

geneWahl der politisch Führenden zu treffen und die eigene Urteilsfähigkeit bei

167 Ebd., S. 401.

168 Ebd., S. 395.
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der Bewertung ihrer Handlungen zu schärfen. Es gibt eine spezifisch demokrati-

sche Kompetenz des Sich-Anvertrauens, die Ergebnis eines über Enttäuschungen ver-

laufenden Lernprozesses ist. In der Demokratie bildet sich also eine Motivkon-

stellation zwischen gegenüber ihrer Wählerschaft rechenschaftspflichtigen Re-

gierenden und sich ihre Machthaber wählenden Regierten heraus, aus der, folgt

man Weber, die Tendenz zu einem intelligenten Regieren und einer intelligent

kontrollierenden Öffentlichkeit hervorgeht.169DieMomente der Selbsterziehung

und der Führerauslese durchdringen dabei einander, hängt doch zum einem die

Weise, wie die Wahl der Repräsentanten ausfällt, von der politischen Reife des

Demos ab, während umgekehrt seine politischen Führer und Führerinnen maß-

geblichen Einfluss auf die Entwicklung des politischen Bewusstseins nehmen.

»Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite«,170 lautet ein berühmter Auss-

pruch Joseph deMaistres.

Die Bestenauslese kann nun nur so effektiv ausfallen, wie die sich ihre politi-

schen AnführerWählenden über ein valides Kriterium verfügen, um den fähigen

vom unfähigen Führer zu unterscheiden. Was indes ein fähiger Führer ist, lässt

sich am ehesten vor der Kontrastfolie des versagenden Führers, insbesondere

des bloßen Demagogen, lernen, dessen Versprechungen über das Machbare

hinausschießen. Damit gelangt man aber wieder zu den möglichen Kosten die-

ses Lernprozesses. Die repräsentative Demokratie ist tendenziell gerecht im

oben diskutierten Sinne der allokativen und austeilenden Gerechtigkeit, also

ein System der Bestenauslese, weil ihr die Tendenz zu einem gesteigerten Ver-

antwortungsbewusstsein der Regierten mit Blick auf die Wahl ihrer politischen

Vertreterinnen und Vertreter und damit zu immer umsichtigeren Entschei-

dungen immanent ist. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese

Urteilsfähigkeit nur auf dem kostenreichen Umweg demagogischer Episoden zu

erlangen ist.

Natürlich sind das Bestehen einer solchen Tendenz und damit die Entfaltung

des Potentials der Demokratie als selbstkorrektiver Prozess der Bestenauslese

auch abhängig von der Frage, wer sich in ihr im Wettkampf um die politische

Führung engagiert. Die Gefahr der Mitleidenschaft kann dabei ein bedeutendes

Motiv für den Eintritt in den Kampf um die politische Macht darstellen. »Die

größte Strafe aber ist«, lässt Platon seinen Sokrates sagen, »von Schlechteren

regiert zu werden, wenn einer nicht selbst regieren will; und aus Furcht vor

169 Zum Begriff der sozialen Intelligenz im demokratietheoretischen Zusammenhang vgl. Dewey (1946).

The Public and its Problems, insbes.S. 143–184.

170 Brief vom 15. August 1811. In: DeMaistre (1851): Lettres et opuscules inédits du comte Joseph deMaistre,

S. 218.
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dieser scheinen mir die Rechtschaffenen zu regieren, wenn sie regieren.«171 Die

Besonderheit derDemokratie gegenüber anderenFormenderRegierung ist, dass

in ihr zumindest jedem und jeder die Möglichkeit gegeben ist, das Schicksal,

durch falsche Entscheidungen anderer in Mitleidenschaft gezogen zu werden,

wenn schon nicht mit Sicherheit abzuwenden, so doch unwahrscheinlicher zu

machen. Damit liegt aber in Demokratien die Mitleidenschaft durch falsche

und folgenreiche Irrtümer der Anderen zu einem gewissen Teil in der eigenen

Verantwortung, während es in Diktaturen bloß erlittenes Schicksal ist. Das

Bewusstsein dieser wenn auch noch so kleinen Handlungsmacht ist aber ein

mächtiger Handlungsantrieb in gedeihenden Demokratien.

Dem Standesdünkel, den das durch den wilhelminischen Obrigkeitsstaat

geprägte deutsche Bildungsbürgertum und damit der deutsche Intellektuellen-

stand zu einem großen Teil zeigte, entspricht die gleichzeitige Abneigung und

Furcht gegenüber der irrationalen Masse und eine damit verbundene Distanz

gegenüber der Demokratie, die man bestenfalls als historische Notwendigkeit

hinnahm, ohne sie auf der Basis normativer Überlegungen zu bejahen, und ge-

genüber derman unterschiedlichen Konzept der diktatorischen Elitenherrschaft

häufig den Vorzug gab.172 Für die Verweigerungshaltung von Intellektuellen,

die wie Nelson auf einer pessimistischen Einschätzung des in der Demokratie

bestimmenden »Menschenmaterials« gründet, und die »erbärmliche Feigheit

vor der Demokratie«173, die sich gegen Ende des Krieges beim Bürgertum aus-

breitete und zu Rufen nach Wahlrechtsprivilegien führte, hatte der Theoretiker

der repräsentativen Demokratie Max Weber nur Verachtung übrig. In der Art

einer selbsterfüllenden Prophezeiung tragen sie wesentlich dazu bei, eintreten

zu lassen,was derDemokratie als ihr Versagen vorgeworfenwird.Ähnlich nimmt

Anna Siemsen die Intellektuellen in die Pflicht. »Worin versehen es diese Aris-

tokraten des Geistes in ihrem Kampf gegen die ungeistige Demokratie?«, fragt

die sozialistische Pädagogin in ihrer Auseinandersetzungmit Nelson und seinen

Anhängern und gibt als Antwort: »Darin, daß sie zwischen beiden überhaupt

171 Platon (1978): Politeia, 347 c, S. 89. Sehr ähnlich beschreibt Aristoteles die Mitleidenschaft der »Anstän-

digen« und »Anerkannten« in der Demokratie als den Umstand, »von anderen, die schlechter sind als

sie, beherrscht [zu] werden«. Nach Aristoteles dürfe demnach die Inklusion vormals Ausgeschlossener

das Übergewicht dieser über jene niemals zu groß werden lassen, da man sonst »die Staatsverfassung

in allzu große Unordnung [stürzt], und [man] die Anerkannten noch mehr [reizt], die Demokratie mit

Schwierigkeiten zu ertragen«, was in Aufständen resultieren könne. Aristoteles (2013): Politik, 1318b,

1319 b, S. 305, 307. Es ist interessant, dass Aristoteles hier ein bestimmtesMaß anÜbergewicht zulasten

der »Anständigen« und »Anerkannten« und ein gewissesMaß an »Unordnung« als unproblematisch zu

betrachten scheint.

172 Vgl. Ringer (1987): Die Gelehrten, insbes.S. 186–228; Gay (1987): Die Republik der Außenseiter, S. 17–70.

173Weber (1988): Wahlrecht und Demokratie in Deutschland, S. 252.
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einen Gegensatz konstruieren. Jeder überzeugte und anständige Aristokrat muß

ein Demokrat sein, gerade sofern er eine Herrschaft der Besten will.«174

Damit ist zum einen gesagt, dass es in der Verantwortung der sich zur »Aris-

tokratie«, also zur epistemischen Elite der Gesellschaft Zählenden liegt, durch

ihr Engagement im demokratischen Wettstreit dafür zu sorgen, dass dieser die

bestmöglichen Resultate erzeugt.175 Zum anderen ist aber auch gesagt, dass der

beanspruchte Status der »Aristokratie« überhaupt erst gebunden ist an das Ver-

mögen, im Wettkampf das Vertrauen der Mitbürger zu gewinnen. Die Befähi-

gung zumpolitischenErfolg und zur Sicherung vonMacht geht in denBegriff der

Aristokratie ein. In der Demokratie wird das aristokratische Prinzip erst authen-

tisch verwirklicht, denn Machtausübung beruht hier nicht auf überlieferten Pri-

vilegien, auf einer mythisch-religiösen Legitimationsideologie und auf Zwang,

sondern auf dem Vertrauen der der Macht Unterworfenen in die Qualitäten des

politischen Führers:

DerGeistige kannherrschen nur kraft derWirkung seinesGeistes, d.h., sofern er überzeugt.Er

herrscht also gar nicht, sondern er leitet, und sein einziges Vorrecht ist weder Vorrechte zu ha-

ben, noch anzuerkennen. Er also kann nur leben in der Demokratie, die nicht das Ziel, aber die

Grundlage seiner Wirkung ist. Jeder Sturm gegen die Grundlagen der Demokratie, gegen das

gleiche politische Recht und die Freiheit aller bedroht auch die Grundlagen der wahren Aris-

tokratie. Kein Freier kann anders als durch die Freiheit, kein Geistiger anders als durch Geist

herrschen wollen. Und wenn er sein inneres und angeborenes Recht der Führerschaft verwan-

delnwill in ein äußerliches gesetzmäßig verbrieftes Recht der Führerschaft, so beweist er nichts

anderes als seinen Unglauben in die Kraft des Geistes. […] Antidemokrat kann nur derjenige

sein, der sich und seiner Idee nicht zutraut, daß sie imstande sein werden, das Volk zu über-

zeugen und zu führen, und der zugleich [in] der Überzeugung lebt, erzwungene, durch Gesetze

oder andereGewaltmittel erzwungene Taten könnten zumGuten führen,Gewalt könne einVolk

bessern; eine unsittliche, eine vernunftwidrige Überzeugung! Denn das erste und unveräußer-

liche Recht eines Menschen, auch das Recht der Masse, ist: nicht gegen seine Einsicht zu einer

Handlung gezwungen zu werden.176

Siemsen teilt nicht nur mitWeber die Einschätzung des Potentials der repräsen-

tativen Demokratie zur Bestenauslese, sie knüpft an diese eine Reihe von mora-

lischen Forderungen, in denenman grundlegende Elemente einer demokratischen

Elitenethik erkennen kann. Der Grundsatz dieser Ethik ist die Anerkennung der

Freiheit undMündigkeit derMitbürgerinnenundMitbürger.DieseAnerkennung

der Mündigkeit beinhaltet die Anerkennung ihrer Wahrheitsfähigkeit, die Aner-

174 Siemsen (1919): Die Partei der Vernunft, S. 50.

175 In diesem Sinne plädiert auch Ernst Troeltsch für das demokratische Engagement der Gebildeten in

Troeltsch (2002): Aristokratie.

176 Siemsen (1919): Die Partei der Vernunft, S. 51.
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kennung als Freie beinhaltet, dass jede andereMachtausübung über Personen als

eine auf deren Zustimmung basierende als unsittlich abzulehnen ist.

Legitim gemäß dieser Ethik ist ausschließlich eine Politik, die diese beiden

Anerkennungsgrundsätze achtet.DieMachtausübung imAuftrag der Freien und

Mündigen und damit die Demokratie sind dann die einzige Option der Politik.

Führung und Leitung, auf Vertrauen und Beauftragung basierende Macht erset-

zen hierHerrschaft als sich des Zwangs bedienendeMacht.Die Anerkennung der

Mündigkeit ist untrennbar verbundenmit dem Vertrauen in die Kraft des besse-

renArgumentsbzw.–inderTerminologieSiemsens–des »Geistes«. Inder reprä-

sentativen Demokratie, in der derjenige Macht erhält, der die größere Zahl der

Subjekte zu überzeugen versteht, beruht die Machtausübung auf einer Verbin-

dung zwischen den Beauftragten und den zur Machtausübung Beauftragenden,

die in einer gemeinsamen Teilhabe an Einsichten und Erkenntnissen gründet.

Der Repräsentant und die Repräsentantinwerden beauftragt zurUmsetzung von

Vorhaben, die von den Wählenden als sinnvoll und wünschenswert eingeschätzt

werden. In der Demokratie wird aus dem Aristokraten ein Funktionär im Dienst

einer Vorstellung des Guten und Gerechten, einer von Aristokrat und Unterstüt-

zerschaft geteilten These über die gute und gerechte Einrichtung des Gemein-

wesens. Die Beauftragung ist der Modus, in dem auf dem Boden der Gleichheit

die Differenzierung von Repräsentanten und Repräsentierten, zwischen Regie-

renden und Regierten sich konstituiert. Die Beauftragung erfolgt auf der Basis

einer Gleichzeitigkeit von Identität und Differenz in Bezug auf die Erkenntnis

des angestrebten Ziels. Die Gefolgschaft beauftragt die Repräsentanten, da sie

mit ihnen bestimmte Anschauungen teilt; beauftragt werden sie aber deswegen,

weil sie über eine Einsicht in diese Anschauungen und ihre Umsetzungsmöglich-

keiten verfügen,durchdie sie sichmitBlick auf die Funktion alsMachtausübende

auszeichnen.

Wer indes wie Nelson aus Pessimismus gegenüber der unreifen Masse und

ihren epistemischen Kapazitäten sowie moralischen Qualitäten die Demokratie

ablehntunddieBürgerschaft gleichsamzu ihremGlück zwingenwill, derwill sei-

neMacht auf etwas anderembegründen als dem,was in seinen eigenenAugen ihr

zentralesmenschlichesPotential darstellt: nämlichVernunft undErkenntnis.Der

in der Demokratie bestehende gemeinsame epistemische Boden zwischen den

Machtausübenden und den Machtunterworfenen ist damit aufgelöst, die Macht

ist nicht weiter auf diesem gemeinsamen Boden fundiert. Die Bestimmung des-

sen, was den aristoi vom Rest des Volkes abhebt und ihn zur Übernahme der Re-

gierungsmacht berechtigt, wird von den Führenden selbst exklusiv beansprucht.

Die Aristokratie inthronisiert sich also selbst.Was angestrebtwird, ist dannKon-

trolle über den irrationalenDemos undnicht die stets prekäre, demBewährungs-
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zwang ausgesetzte, auf Beauftragung gründende Macht, die der Inhaber demo-

kratischer Regierungsmacht hat.

Wenn nun die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger als politischmündige an-

erkannt werden, liegt es in der Verantwortung derer, die von ihren individuellen

Voraussetzungen für die politische Führung am geeignetsten wären, dass diese

Mündigkeit sich auch zurpolitischenReife ausbildet.Vor allenmoralischenMoti-

vendafür folgt dies aus derVerpflichtungder »Weisen« gegenüber sich selbst, aus

ihrem Eigeninteresse, denn im Fall der Vernachlässigung dieser Aufgabe droht

die Mitleidenschaft, die aus der Wahl des schlechten Führers und insbesonde-

re des Demagogen folgt. Dem liberalen Motiv, eine politische Ordnung von den

Rechtenher zubewerten,die in ihr garantiertwerden,unddenSchutzdesEinzel-

nen und seine freie Entfaltung zum Zweck der staatlichen Ordnung zu erklären,

kann hier der republikanisch zu nennende Gedanke der Verwobenheit der Schick-

sale und individuellen Potentiale und einer aus dieser folgenden Verantwortung

des Einzelnen für das Ganze gegenübergestellt werden.Die Schaffung einer Teil-

habe an den eigenen Einsichten ist der einzige Schutz gegen die demokratische

Mitleidenschaft. Der pessimistische Elitarismus, der von einem irrationalen De-

mos ausgeht und damit das Ideal einer einen selbst und die »Masse« umfassen-

den epistemischen und auch moralischen Kommunität negiert, trägt damit not-

gedrungen zum schadensreichen Verlauf demokratischer Herrschaft bei.

Diese Beobachtung lässt sich über die epistemischen Voraussetzungen der

Subjektehinausgeneralisieren. JedeTugendderSubjektehatmitBlick aufdie ge-

genseitigen Abhängigkeiten in ihrer Entfaltung die Struktur derMit-Tugend. Das

Bewusstsein dieser Abhängigkeiten unterscheidet das individualistisch-merito-

kratische vom republikanischen Verständnis von Selbstentfaltung. Mit dem Be-

wusstsein dieser Abhängigkeiten ist aber die Einheit von Verantwortung für den

Anderen undVerantwortung für einen selbst gegeben.177DieGüter, die das politi-

sche Gemeinwesen bereitstellt, etwa das zentrale Gut der Freiheit des Einzelnen

zur Selbstentfaltung, müssen verloren gehen, wenn die Subjekte sie allzu ego-

zentrisch oder auch »atomistisch« betrachten und genießen.Die vernachlässigte

Pflege der Kommunität macht sich infolge der Verwobenheit und wechselseiti-

gen Abhängigkeit der sozialen Existenz, in der das Defizit eines Teils des Ganzen

nicht ohne Folgen bleiben kann für den Rest, als Mitleidenschaft geltend. Dem

selbstzentrierten Subjekt des Liberalismus wird in Siemsens Kritik am Elitaris-

mus der Intellektuellen unddesNelson-Kreises imSpeziellen eine Betrachtungs-

weise entgegengesetzt, die die politische Dimension der individuellen Existenz,

dieAbhängigkeit ihrerEntfaltungvonderEntfaltungder anderen,dieEinheit von

177 Michael Sandel hat jüngst die schädlichen Folgen des überzogenenMeritokratieprinzips für die Demo-

kratie aufgezeigt; Sandel (2020): The Tyranny of Merit.
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der Sorge um dasWohl der anderen und um sich selbst in den Blick nimmt.Wer

zu geben hat, der muss geben, will er nicht unter den Folgen der Vorenthaltung

und ausschließlichen Beanspruchung seiner Güter leiden.

Das bedeutet aber, folgt man den oben diskutierten Überlegungen Max We-

bers zur politischen Führung,178 dass auch der »Weise« nicht umhin kommt, das

Handwerk der Demagogie – der Volksrede, der Rede mit dem Volk und in der

Sprache des Volkes – zu betreiben: auch wenn der moderate Demagogismus des

verantwortungsethischen Politikers nicht darüber hinausgehen kann,die Artiku-

lation der eigenen Ideen dem Verständnishorizont der potentiellen Gefolgschaft

anzupassen, sie wirkungsreich gegen die des Gegners in Stellung zu bringen

und die potentielle Gefolgschaft emotional zu energetisieren. Das ist aber nur

möglich, wenn eine Vertrautheit mit den Lebenswelten, Erfahrungen und Spra-

chen derjenigen besteht, denen man sich als Vertrauens- und Führungsperson

anbietet. Das bedeutet die Pflege sozialer Vertrautheiten und einer gewissen

Fühlung zwischen den soziokulturellen Milieus als Erfordernis. Die elitaristi-

sche Absonderung gegenüber der ungebildeten Masse verbietet sich somit, die

Demokratie floriert nur bei Bestehen einer Öffentlichkeit, in der Kanäle des

Austausches und der wechselseitigen Vernehmbarkeit zwischen den sozialen

Gruppen bestehen. Es bedeutet auch die Notwendigkeit der Geduld angesichts

in Unverständnis, Vorurteilen, Borniertheit begründeter Ablehnung. Da die im

politischen Kampf Engagierten es mit Menschen zu tun haben werden, die mit

Blick auf ihre epistemischen Voraussetzungen nicht ihresgleichen sind, wird es

nicht zu vermeiden sein, dass sie nach inadäquaten Kriterien und damit auch

ungerecht beurteilt werden.

Die Anforderungen an den politischen Führer in der Demokratie widerspre-

chen einer Auslegung des Meritokratiegedankens, nach der eine gut eingerich-

tete gesellschaftliche Ordnung den Leistungen der Individuen eine angemessene

Wertschätzung garantiert. In keiner politischen Philosophie aus der Zeit des de-

mokratischen Umbruches in Deutschland undMitteleuropa wird dasmeritokra-

tische Prinzip nun so konsequent auf die Politik angewendetwie bei LeonardNel-

son. Mit dem Hinweis auf das »gesetzmäßig verbriefte Recht der Führerschaft«,

das Nelson und seine Anhänger für sich reklamieren, trifft Anna Siemsen in ihrer

Kritik der Lehre Nelsons einen Kernpunkt: die Vorstellung einer Verbindung von

persönlichen Leistungen und Qualifikationen mit dem garantierten Zugang zur

Macht, dem ein im Grunde apolitischer Impetus zugrunde liegt, den der aktivis-

tische Gestus der politischen Philosophie Nelsons kaschiert. Die Mitleidenschaft

alsElementderdemokratischenPolitikwidersprichtdemindividualistischenGe-

178 Vgl. auchWeber (1988): Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, S. 401.
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rechtigkeitsprinzip des Meritokratiegedankens: Jedem nach seinen Fähigkeiten und

Leistungen.

Der Meritokratismus verlangt nach einer gesellschaftlichen Ordnung, in der

jeder und jede sich in einem hierarchisch strukturierten sozialen Umfeld entfal-

tenkann,das seinenoder ihrenFähigkeiten amangemessensten ist,dasdenWert

seiner oder ihrer Leistungen zu schätzen weiß, das mit Blick auf die epistemi-

schenVoraussetzungen seiner Bestandteile homogen ist.Daraus folgt die Entfer-

nung des gemäß der Maßstäbe meritokratischer Selektion Fähigen vom Unfähi-

gen, die Kappung der Verbindungen zwischen denMilieus und infolgedessen die

Unmöglichkeit der epistemischen Kommunität. Die demokratische Öffentlich-

keit erscheint dabei selbst als zu beseitigendes Hindernis für die Entfaltung der

Fähigen.Dasmeritokratische Ethos kann als eine Aktualisierung des aristokrati-

schen Prinzips gesehen werden, dem imGegensatz zu der bei Siemsen oderWe-

ber zufindendenAristokratie das thymotische, kämpferischeMoment ebenso fehlt

wie die Orientierung auf die Öffentlichkeit als Ort der Beurteilung und der Be-

währung der Exzellenz des nach der politischenMacht Strebenden. Sein Ideal ist

ein System, durch das Geeigneten die Kontrolle über die Massen gesichert wird,

ohne dass dafür der Kampf um ihr Vertrauen notwendig wäre, der in der Demo-

kratie zu führen ist, will man nicht die Kosten ihrer Irrwege mittragen. Die Aus-

wahl der Besten erfolgt durch einen Ausbildungs- und Selektionsapparat,179 über

dessen innere Vorgehensweise dieÖffentlichkeit bzw.derDemos keinen Einfluss

besitzen.

Als Modelle für diese Bestenauslese dienen Nelson das Militär und die katho-

lische Kirche; zwei Institutionen, denen der Pazifist und Antiklerikale sonst nur

wenig abgewinnen kann.180Hier finden laut demPhilosophen eine Selektion und

ein Zulassungsverfahren zu Machtpositionen statt, die »allein gemäß der Vor-

stellung des angestrebten Erfolges« strukturiert sind. Sie tun dies, indem sie die

»Herbeiführung der geeigneten Maßnahmen nicht dem Belieben der Mitglieder

der Organisation«181 anheimstellen, sondern von der Spitze der hierarchischen

Organisation aus steuern. Es ist erstaunlich, dass Nelson unmittelbar nach dem

Krieg in seiner Rede »Demokratie und Führerschaft« ausgerechnet das Militär

als ein Beispiel für effektive Bestenauslese heranzieht, hatten doch nicht nur al-

le am Krieg beteiligten Nationen unter schwerwiegenden Fehlern ihrer Genera-

lstäbe leidenmüssen– allem voran die auf allen Seiten zu findende Fehleinschät-

zung der Realität eines großskaligen Krieges zwischen industrialisierten Staa-

179 David Estlund fasst das meritokratische Ideal der Politik konzise als das Prinzip, der »Experte« solle

auch der »Boss« sein. Vgl. Estlund (2008): Democratic Authority, S. 22.

180 Vgl. Nelson (1972): Demokratie und Führerschaft, S. 402 f.

181 Ebd., S. 403.



Furcht vor Mitleidenschaft 665

ten –, sondern darüber hinaus besonders in Deutschland die zunehmend von

der politischen Kontrolle durch das Parlament abgekoppelte Oberste Heereslei-

tung durchMaßnahmen wie den Gaskrieg oder den uneingeschränkten U-Boot-

Krieg maßgeblich zum katastrophalen Verlauf des Krieges beigetragen. Im glei-

chen Text zieht Nelson unter dem Einfluss des konservativen konfuzianischen

Philosophen Ku Hung-Ming (auch Gu Hongming) die traditionelle chinesische

Staatsbürokratiemit ihremPrüfungs- und Erziehungswesen, die nach ihrer tau-

sendjährigen Geschichte im von sozialen Aufständen gezeichneten 19. Jahrhun-

dert durch den Einfluss der westlichen Demokratie zerstört worden sei, als his-

torisch bewährtes Vorbild heran.182

MaxWeber macht in Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland die

interessante Bemerkung, dass gegenüber den offiziell nach meritokratischen

Aspekten funktionierenden Auswahlverfahren in der Staatsbürokratie wie auch

im akademischen Bereich, die gegen Ende des Weltkrieges nicht nur von Nel-

son als Modelle für die Auswahl von Sachkundigen für Regierungsfunktionen

betrachtet wurden, gerade seitens der »Eingeweihten […] tiefste Skepsis« bei

der »großen Mehrheit gerade der ernsthaften, im Inneren dieses Getriebes

stehenden Persönlichkeiten« herrsche. Nur vollziehe »sich diese meist stumme

Kritik abseits vomLichte der Öffentlichkeit, die davon nichts ahnt.«183Gerade die

Insider wissen, dass bei Selektionsprozessen innerhalb von Institutionen Leis-

tung und Fähigkeiten nicht die einzigen ausschlaggebenden Faktoren darstellen.

Hingegen würde

der zur öffentlichen Macht gelangende Politiker und zumal Parteiführer […] der Beleuchtung

durch die Kritik der Feinde und Konkurrenten in der Presse ausgesetzt und kann sich darauf

verlassen, daß imKampf gegen ihnMotive undMittel, welche seinen Aufstieg bedingten, rück-

sichtslos ans Licht gezogen werden.184

Es gäbe angesichts der starken Motive für die strenge Kontrolle der gewählten

Vertreterinnen und Vertreter keinen Grund, der meritokratischen Selektion in-

nerhalb hierarchischer Organisationen ein größeres Vertrauen zu schenken als

dem Selektions- und Kontrollvermögen der demokratischen Öffentlichkeit.

Im Falle von Nelson würde eine solche Skepsis jedoch bedeuten, den eigenen

Fähigkeiten zu misstrauen; bietet er sich doch selbst als Erzieher der künftigen

Führenden und Entwerfer eines Verfahrens der Bestenauswahl an. Die nahelie-

gendste ideengeschichtliche Referenz seines Vorhabens innerhalb der europäi-

182 Vgl. ebd.,S. 432.Vgl.Hung-Ming (1916):DerGeist des chinesischenVolkes.EinkonfuzianistischerMeri-

tokratismus schient in der gegenwärtigen politiktheoretischenDebatte wieder vermehrt Aufmerksam-

keit zu erhalten; vgl. Tong (2024): The Epistemic Value of Democratic Meritocracy.

183Weber (1988): Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, S. 391.

184 Ebd., S. 392.
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schen Geschichte wäre natürlich Platon, auf den Nelson allerdings nur reserviert

Bezug nimmt –wohl auch um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, sich in einer

Sphäre der Utopien und nicht auf die Probe gestellter Idealentwürfe zu bewegen,

für die der Philosophenstaat Platons ein Symbol ist. Wie in der Politeia wird die

Produktion guter Führer nicht nur zur Aufgabe der sich praktisch-politisch ein-

schaltenden Philosophie, sie wird zur politischen Aufgabe schlechthin. Das Ziel

lautet, »die hinreichendeMachtmit der hinreichenden Einsicht und dem hinrei-

chenden gutenWillen in einer Person zu vereinigen«.185

Mit dem Versuch der Einrichtung einer Epistokratie nach dem Vorbild des

Philosophenstaates Platons gelangen wir wieder an den Ausgangspunkt dieses

zweiten Teils des Buches zurück,nämlich zu PaulNatorps politischenVorstellun-

gen aus der akuten Revolutionsphase.Die Umsetzungwird allerdings in der Nel-

sonschen Variante nicht mehr von einem katatrophischen Prozess erwartet, der

zur Einsetzung des Philosophenherrschers als Retter vor dem Untergang führt,

sondern von einer auf die parlamentarische Demokratie als etablierte politische

Normalität zugeschnittenen Strategie. Die Lösung des Problems der Erringung

und Verteidigung der Macht ist dabei jedoch eine, die bei Nelson äußerst vage

bleibt. Der Gewinn der Macht im bestehenden Staat muss ja unter den Geset-

zen der irrationalen demokratischen Ordnung errungen werden, daher könne

die philosophische Lehre der Politik für diesen auch keine Regeln vorgeben. Die

Methoden derMachterringung seien reine realpolitische Fragen und damit nicht

Zuständigkeitsbereich der praktischen Philosophie. Der Erfolg hängt in den Au-

gen Nelson in diesem irrationalen Geschehen zu einem großen Teil vom bloßen

Glück ab: »Daß nun der Weise wirklich zur Regierung gelangt«, so der Göttinger

Philosoph in seinem Hauptwerk System der philosophischen Rechtslehre und Politik,

»das hängt von der Verteilung der Macht ab und ist insofern an und für sich zu-

fällig.«186

Fest steht nur,dass sie größte Entschlossenheit seitens des oder der dieMacht

erringendenWeisen voraussetzt. Die Politik Nelsons charakterisiert der Vorrang

des Willens vor allen praktisch-strategischen Aspekten. Der Philosoph war ein

Bewunderer Lenins und der Bolschewiki, denen zu bescheinigen sei, »durch Ta-

ten« zu »beweisen, daß sie das Geheimnis der Politik verstehen«; die Bolschewis-

ten seien Menschen, »die wissen, was sie wollen, und die deshalb, in der Praxis

wenigstens,mehr undmehr die Abkehr von der Demokratie vollzogen haben«.187

Eine solche Abkehr von der Demokratie sollte er innerhalb der staatstragenden

Sozialdemokratie bewerben, die er als politisches Vehikel für seine Ideen zu ge-

185 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 277.

186 Ebd., S. 276.

187 Nelson (1972): Demokratie und Führerschaft, S. 547.
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brauchen suchte.Anders als diesemit ihrer der imAugust 1919 inKraft getretenen

Verfassung verpflichteten Politik aber scheint er mit Blick auf den letzten Schritt

zur Machteroberung durchaus an einen revolutionären Akt gedacht zu haben,

»der sich nicht nach den Regeln einer schon vorhandenen Verfassung vollziehen

läßt«.188

AufwelchemWegauch immerdieMacht imStaat erobertwird: Ist dies gelun-

gen,wirdNelsonsWeiser diese dazu verwenden,umdieDemokratie in eine epis-

tokratische Staatsformumzuwandeln undEinrichtungen schaffen,die die Frage,

ob es die Besten sind, die in Zukunft an die Macht gelangen, dem durch irratio-

nale Präferenzen des Elektorats bestimmten demokratischen Auswahlverfahren

entziehen; Institutionen, durch die »planmäßig«189 geeignete Personen für die

Regierungstätigkeit ausgebildet und selektiert werden sollen.Das gleichheitliche

Element soll dabei nach der Abschaffung demokratischer Mitbestimmungsrech-

te insofern noch weiterbestehen, als der Eintritt in diese Ausbildungsverfahren

allen offenstehen soll. Nelson sieht sich daher – wie schon Natorp – dazu be-

rechtigt, mit Blick auf seine Staatsidee von einer Demokratie zu sprechen; al-

lerdings nicht einer politisch egalitären Demokratie als »Staatsform der politi-

schen Gleichberechtigung oder der Volkssouveränität«, die die »verfassungsmä-

ßige Gleichheit des Anteils aller im Volke hinsichtlich der Mitwirkung an der Bil-

dung […] der Regierung bedeutet«, sondern einer meritokratisch modifizierten

Demokratie als »gleiche Möglichkeit des Aufstiegs für alle Tüchtigen«: ein Prin-

zip, aus dem die politische Ungleichberechtigung folgt, denn die »Gleichheit des

Anteils aller gleich Tüchtigen« impliziere »die Ausschließung aller nicht hinreichend

Tüchtigen von der Mitwirkung an der Bildung der Regierung«.190

10.4.3 Das Rechtsideal und seine Verwirklichung

Aus philosophischer Hinsicht interessanter als diese Selektionsverfahren, die

stark an den Natorpschen Rätestaat erinnern, ist die »hinreichende Einsicht«,

über die der gute Führer verfügen soll. Der meritokratische Gedanke einer Se-

lektion der Besten durch Prüfungsverfahren ist nur die praktische Seite des

epistokratischen Ideals. Die wenigenWissenden sollen nicht weiter den zahlrei-

cheren Meinenden an Macht und Einfluss unterliegen. Worin besteht aber die

Erkenntnis, in Berufung auf die sich die Nelsonsche Epistokratie legitimiert? Es

ist die Einsicht in das Rechtsideal, die der auszubildende Politiker auf demWeg

188 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 276.

189 Ebd., S. 278.

190 Ebd., S. 268.
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philosophischer Schulung gewinnen soll. Diesem Rechtsideal zur Realisierung

zu verhelfen, darin besteht der Zweck des wohleingerichteten Staates und die

Aufgabe der vernunftgemäßen Politik.

Die Erkenntnis des Rechtsideals wird nach Nelson von den gebildeten Vertei-

digern der Demokratie durchaus für sich beansprucht, auch wenn sie eine poli-

tische Ordnung befürworten, die zu seiner Realisierung denkbar ungeeignet ist.

Wer wie Anna Siemsen oder auch Staudinger und Cohen von der Reifung und

Selbsterziehung des Volkes in der Demokratie spricht, reklamiert nämlich für

sich implizit die Fähigkeit, den Output des politischen Prozesses an einem allge-

meingültigen normativen Maßstab zu messen. Man ist damit weit entfernt da-

von, den Rechtszustand als Zweck des Staates demBelieben und der bloßenMei-

nung derMehrheit anheimzustellen. Aus irregeleiteter Demut oderMutlosigkeit

werden indes ausdemBewusstsein,über eine bessereEinsicht zu verfügenals die

Masse, nicht der Schluss gezogen, dass die Diktatur und nicht der äußerst unsi-

chere, dem Wirken der Demagogie ausgesetzte Weg der Demokratie es ist, der

zur Einrichtung des vernunftgeforderten Rechtszustandes zu wählen ist.

»Vorausdenken, Zielklarheit, Gestaltungswille, Verantwortungsbewußtsein

und männliches Vertrauen in die eigene Kraft – das sind […] die Kennzeichen

der Vernunftpolitik«, so Nelson in einer Rede aus dem Jahr 1921, denen »Ge-

dankenlosigkeit und, in deren Gefolge, Ziellosigkeit, Gehenlassen, Fatalismus

und schließlich der Glaube an das rettende Wunder« als die »Kennzeichen einer

Politik der Unvernunft«191 gegenüberstehen. Warum sollte das unsichere Mittel

der Demokratie gewählt und nicht eine direkt erzieherische Macht ausgeübt

werden?Warum begibt man sich in die Situation, darauf hoffen zumüssen, dass

die so leicht irrende und verführbare Masse – oft mehr zufällig als bewusst –

vernünftige Entscheidungen trifft? Gegen die Demokraten mit volkspädagogi-

schen Absichten und gegen die Versuche gewendet, durch »staatsbürgerliche

Erziehung« die Potentiale politischer Irrationalität im Zaum zu halten, schreibt

Nelson: »Wer also sagt: ›Wir wollen‹, der darf nicht fortfahren: ›Also Demokra-

tie.‹«192

DerMaßstab, an demderOutput des politischen Prozesses und damit der po-

litischen (Selbst-)Erziehung zu messen ist, ist für Nelson nicht die Dienlichkeit

für ein friedliches Zusammenleben, sondern die Herstellung richtigen Rechts.

Wenn es ein objektives, erkenntnismäßig zugängliches Rechtsideal als Maßstab

der Richtigkeit gibt – ein Sollen, an das das Sein der positiven Rechtsordnung

angenähert werden soll – und damit eine objektive Bestimmbarkeit des Zwecks

der staatlichenOrdnung, dann besteht die allein rationale Politik darin, dass die-

191 Nelson (1971): Führererziehung als Weg zur Vernunftpolitik, S. 525.

192 Nelson (1972): Demokratie und Führerschaft, S. 455.
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ser Zweck auf dem sichersten und direktesten Wege realisiert wird. Die Konse-

quenz des Festhaltens amobjektiven Rechtsideal ist der vonNelson anvisierte Er-

ziehungsstaat. Politik geht vollkommen in der Tätigkeit des Regierens und Erzie-

hens auf.

Gustav Radbruch gibt in seiner SchriftGrundzüge der Rechtsphilosophie im Rah-

men seiner Erörterung der individualistischen bzw. personalistischen Wertori-

entierung eine auch mit Blick auf Nelson aufschlussreiche Beschreibung des Po-

lizeistaats, wobei Radbruch an den Staat des aufgeklärten Absolutismus denkt:

Der Polizeistaat ist – so paradox es klingen mag – eine Form des Individualismus. Indi-

vidualistische Zweckbestimmung und absolutistische Verfassung des Staates schließen

einander nicht aus. […] Nicht seinem Ziele nach unterscheidet sich […] der Polizeistaat vom

Liberalismus, sondern nur in seinenMitteln. Beide wollen der sittlichen Persönlichkeit dienen,

aber während der Liberalismus erkannt hat, daß die Sittlichkeit nur eine Tat der Freiheit

sein, der Staat sie also nicht unmittelbar hervorbringen, sondern nur durch Freiheit ermög-

lichen kann, meint der Polizeistaat noch, Sittlichkeit nach Art der Erziehung im Rechtswege

landesväterlich aufzwingen zu können.193

Freiheit inkludiert im demokratisch geläuterten Liberalismus des 20. Jahrhun-

dert politische Freiheit. Wenn aber der Polizeistaat ein adäquates Mittel zur

Erziehung der sittlichen Persönlichkeit sein soll, ist damit vorausgesetzt, dass

zu deren Entfaltung die politische Betätigung nicht notwendigerweise gehört.

Diese soll ja jenen vorbehalten bleiben, die sich als dafür geeignet erweisen.

Es bedeutet auch, dass das Finden des nicht nur positiv geltenden, sondern

gemäß einem überpositiven normativen Maßstab »richtigen« Rechts die Be-

teiligung der Rechtsunterworfenen selbst nicht benötigt. Bei Hermann Cohen

und Hugo Preuß erschien das Recht als Form des Zusammenschlusses vonMen-

schen, die damit untrennbar ist von der Aktivität, die diesen Zusammenschluss

herstellt, erhält und weiterentwickelt, nämlich der Politik. In ihr entwickelt

sich kommunikativ-dialogisch und zugleich agonistisch-konfliktiv das sittliche

Bewusstsein der Gesellschaft. Eine Beschränkung auf die Rechtsprechung als

Anwendung des Rechts auf den Einzelfall und seine polizeiliche Durchsetzung

wäre nur dann ausreichend, wenn der Zusammenschluss zum Erstarren gelangt

ist, keine neuen Ansprüche mehr in die verbindende Bestimmung des durch

den Zusammenschluss zu verwirklichenden Zweckes aufzunehmen sind, der

politische »Denkprozess« – in der Terminologie Georg Jellineks – innerhalb

des Zusammenschlusses also zum Erliegen gekommen ist und seine Resultate

bloß verwaltet zu werden brauchen. Wenn aber die Bestimmung dessen, was

in der obigen Auseinandersetzung mit Cohen das Allgemeine genannt wurde,

193 Radbruch (1914): Grundzüge der Rechtsphilosophie, S. 120.
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der Zweck des Rechts, der in der pluralistischen Demokratie eine Sache ist, über

die es divergierende Anschauungen gibt, auf einem die Beteiligung der Vielen

nicht erfordernden Wege, nämlich auf dem Weg der wissenschaftlichen bzw.

philosophischen Erkenntnisarbeit von Experten und Expertinnen zu leisten ist,

dann verliert dieser politische Prozess des Zusammentretens der Vielheit, der

Aushandlung von Bestimmungen des Allgemeinen und der Entscheidungsver-

fahren seinen Sinn und kann übersprungenwerden. An seine Stelle tritt dann ein

Regieren, das aus der als Anwendung des Rechtsideals auf konkrete Sachverhalte

verstandenen Gesetzgebung und deren polizeilicher Durchsetzung besteht.

Wir sind damit wieder zu der Vorstellung einer epistemischen und politisch-

staatlichen Position gelangt, von der aus subjektive Interessen und Zwecke auf

ihre Konformität einer idealen Norm geprüft und bestätigt oder abgelehnt wer-

den sollen und darüber hinaus derWille der Subjektemöglichst demRechtsideal

gemäß geformt werden soll. Die faktische Unmöglichkeit und normative Unein-

nehmbarkeit dieser Position des schlichtenden Dritten sind zu Beginn von Ab-

schnitt 8 die Punkte gewesen, von dem aus der Sinn der Demokratie erschlossen

wurde: die politische Unmöglichkeit zum einen, sich als eine solche Instanz des

Dritten durchzusetzen und allgemein anerkannt zu werden, die philosophische

Unmöglichkeit zum anderen, ein Kriterium zu formulieren, das die Grundlage

der richterlichen Praxis dieses Dritten bilden könnte.Das demokratische Verfah-

ren füllt die Leerstelle dieses unmöglichen Dritten.

Der erste philosophisch-politische Entwurf zu einem platonischen Erzie-

hungsstaat und einer philosophischen Installierung des Dritten aus der Revo-

lutionszeit, der in diesem Buch diskutiert wurde, nämlich der Sozialidealismus

Paul Natorps, blieb die Antwort schuldig, worin eigentlich die Urteilsgrundlage

besteht, die dieser in seiner Behandlung der diversen Zwecke und Interessen der

Subjekte zur Anwendung bringt. Nelson ist deshalb am Ende dieses Abschnittes

von Interesse, weil er auszuarbeiten versucht, was Natorp zu liefern verabsäumt:

nämlich den normativen Leitmaßstab der epistokratischen Herrschaft.

Worin besteht nun das Rechtsideal, von dessen Erkennbarkeit der Sinn der

vonNelson entworfenen,mit umfassendenMachtmitteln ausgestatteteOrdnung

abhängt? Der Göttinger Philosoph versucht die Beantwortung dieser Frage im

Ausgang von einer begriffsanalytischen Bestimmung des Zwecks allen Rechts.

Die Aufgabe des Rechts ist dieser zufolge in einer ersten, sozial-funktionalisti-

schenBestimmungdie Regulierung des Verhaltens vonPersonen als »Subjekte[n]

von Interessen«. Unter dem Interesse wiederum ist das »Vermögen« zu verste-

hen, »Dingen einen Wert beizulegen«.194 Das Interesse hebt aus der Masse der

möglichen Handlungsziele bestimmte heraus, es ist auf gewisse Zustände oder

194 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 46.
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Gegenstände als dasWorumwillen der Aktivität des Subjekts gerichtet.DasRecht

als Regelung der Handlungen stellt die Möglichkeit von gesellschaftlicher Exis-

tenz her, indem es für den Fall der Kollision von Interessen die Möglichkeit be-

reitstellt, dieWillkür des einen oder des anderen zu beschränken.195Als Regelung

von Verhalten bedeutet dabei das Recht eine Einschränkung der Freiheit.

Kant bestimmte als Prinzip dieser Einschränkung und damit als den Zweck

des Rechts die Vereinigung der »Willkür des einen mit der Willkür des andern

nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit«.196 Die Einschränkung soll ge-

setzmäßig sein, d.h. unabhängig von den konkreten Eigenschaften der Subjekte

für jeden und jede gleichermaßen gelten; und sie soll ein »Gesetz der Freiheit«

sein, d.h. die Subjekte als freie adressieren und ihnen ihre Freiheit garantieren.

Nelsons Revision des von ihm als formalistisch197 kritisierten kantischen Rechts-

verständnisses ist nun eine, die man als eine Kritik im Geiste der materialen

Ethik bezeichnen könnte.198 Kant wollte die Grundlegung des Rechts von der

Moral freihalten und leitete letzteres aus dem Eigeninteresse derWillkürfreiheit

an ihrer Selbsterhaltung und nicht aus dem moralischen Wollens ab. Wenn das

Recht Handlungen reguliert und einen Bereich des Zulässigen und des Unzu-

lässigen sondert, muss es selbst eine Beziehung auf einen Wert enthalten, denn

alle Handlungen sind interessegeleitet und auf Werte gerichtet. Der bloß for-

male, mit Blick auf Wertvorstellungen neutrale Charakter des Rechts bei Kant

ist eine Illusion. Das Recht spricht aus, dass das, was es fordert, werthaft, ein

erstrebenswertes Gut ist, während das, was es verbietet, einen Unwert darstellt:

Es liegt im Begriff des Rechts eine notwendige Beschränkung aller möglichen Werte. Jeder

Wert, den ein Gesellschaftszustand, d.h. eineWechselwirkung von Personen, sofern sie als ver-

nünftige Wesen unter dem Gesetz stehen, haben könnte, ist eingeschränkt auf die Bedingung

seiner Rechtlichkeit. Es wird dadurch also jeder mögliche mit den Anforderungen des Rechts

kollidierendeWert ausgeschlossen.199

Nicht bloße Freiheit kann das Gut sein, das durch das Recht gleichheitlich gesi-

chert werden soll, sondern ein bestimmter Gebrauch der Freiheit, die Möglich-

keit, bestimmte Interessen zu verfolgen und bestimmte Güter zu realisieren.

Die Beschaffenheit der individuellen Interessenlagen ist dabei eine, die nicht

vom Recht hervorgebracht wird, sondern von ihm als Gegenstand der Regulie-

rung vorgefunden wird:

195 Vgl. ebd., S. 21.

196 Kant (1977): Die Metaphysik der Sitten, A 33/B 33–34, S. 337.

197 Vgl. Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 22.

198 Nelson schließt auch hier an Jakob Friedrich Fries an, der eine Pionierstellung in der »wertethischen«

Kritik Kants einnimmt; vgl. Hubmann (1997): Ethische Überzeugung und politisches Handeln, S. 88 f.

199 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre, S. 53.
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Die imRechtsbegriff enthalteneWertbestimmung ist selbst nichts anderes als dieRegel des not-

wendigen Ausgleichs solcher, an und für sich vomRecht unabhängigerWerte. […]Wo also nicht

bereits irgendwelche anderweit bestimmten positivenWerte vorliegen, entfällt dieMöglichkeit

der Anwendung des Rechtsbegriffs.200

Die Vorstellung eines objektiven Maßstabes, nach dem zwischen den unter-

schiedlichen Zwecksetzungen und Wertorientierungen der Subjekte einer Ge-

sellschaft abgewogen und somit objektiv und neutral im Konflikt der Interessen

geschlichtet werden kann – ein »Naturrecht mit wechselndem Inhalte«201 –,

war bereits bei Rudolf Stammler zu finden. Wo aber bei Stammler das richtige

Recht sich gegenüber den kollidierenden Interessen insofern neutral verhält,

als ihm selbst keine Wertung zugrunde liegt, die schlichtende Tätigkeit der So-

zialpolitik damit keinem Interesse den Vorzug gibt, sondern die heterogenen

Interessen und Zwecksetzungen lediglich in Zusammenstimmung zu bringen

versucht, versteht Nelson das Recht als Mittel zur Durchsetzung des »wahren

Interesses«.202

Während bei Stammler die Koordinierung der Vielheit von Zwecken und In-

teressen angestrebt wird, hat Nelson die Anpassung dieser Vielheit an eine be-

stimmte Norm vor Augen. Stammlers Sozialpolitik ist von der Vorstellung be-

stimmt, dass die großen gesellschaftlichen Interessenkonflikte sich in einerWei-

se regeln lassen, die das Entweder-Oder mit Blick auf die kollidierenden Inter-

essen umgeht. Sie ist in dieser Perspektive strenger kantianisch. Die Grundsät-

ze des Achtens und des Teilnehmens,203 die die Sozialpolitik leiten sollen, bilden

den formal-normativen Rahmen, der bestimmt, dass in jeder rechtlichen Koor-

dinierung der Zwecke die Freiheit und Selbstzweckhaftigkeit der Subjekte ge-

währt werden sollen.Der Bismarcksche Sozialstaat wäre ein Beispiel für eine sol-

che sozialpolitischeUmgehung des Entweder-Oders: Er setzt – zumindest seiner

Absicht nach – an die Stelle einander ausschließender Interessen von Proletari-

at und Kapitalisten das gemeinsame Interesse an einem die materielle Not lin-

dernden und zugleich die kapitalistische Ordnung stabilisierenden Gebilde. Auf

das Vorliegen von Interessen, deren gleichzeitige Realisierung nicht möglich ist,

weil die Realisierung des einen die des anderen ausschließt, wird durch die Ein-

führung eines Gebildes reagiert, das eine ausreichende Teilbefriedigung der un-

terschiedlichen Interessen undWünsche ermöglicht und in Bezug auf das ein ge-

meinsames Interesse besteht.

200 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre, S. 54.

201 Stammler (1896): Wirtschaft und Recht, S. 185.

202 Vgl. Nelson (1971): DieTheorie des wahren Interesses.

203 Vgl. Abschnitt 7.1.
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Bei Nelson tritt an die Stelle der Vereinigung des Gegensätzlichen, des Aus-

gleichs zwischen kollidierenden Interessen einAkt der richterlichenund zugleich

erzieherischen Entscheidung, der darin besteht, dass einemdieser Interessen ei-

ne stärkere Berechtigung zugesprochen wird als dem anderen. Stammlers Sozi-

alpolitik verfolgt das Ziel des sozialen Ausgleichs, Nelsons Politik das Ziel der Er-

ziehung der Gesellschaft gemäß einem bestimmten Ideal. Die Auszeichnung ei-

nes Interesses gegenüber einem anderen als »wahr« bzw. zumindest »der Wahr-

heit näher« postuliert eine wertmäßige Ungleichheit zwischen den Interessen,

die im sozialen Leben miteinander kollidieren. Das Recht, insofern es ein Sol-

len vorschriebt, ist damit an sich erzieherisch. Gerechtigkeit besteht dann nicht

darin, allen Subjekten gleichermaßen einen Raum für die Verwirklichung ihrer

Interessen – ihrer Willkür in der Terminologie Kants – zu sichern, sondern dar-

in, diesenUnterschied zwischen den Subjekten und ihren Interessen zumachen,

und zwar in der Anwendung eines einheitlichen Maßes oder Kriteriums auf die-

se. »Gerechtigkeit als Tugend«, schreibt in diesem Sinne Jacques Rancière in Das

Unvernehmen, ist »nicht das einfache Gleichgewicht der Interessen zwischen den

Individuen oder die Verteilung der Schäden, die die einen den anderen zufügen«;

sie sei vielmehr »die Wahl des Maßes selbst, nach dem jeder Teil nur den Anteil

nimmt, der ihm zukommt«204–wobeimit Blick auf Nelson zugleich geltenmuss:

»nach dem jedem Teil nur der Anteil gegeben wird, der ihm zukommt«, da die

Teilhabe an rechtlich garantierten Gütern über den Staat vermittelt stattfindet.

Worin besteht aber das wahre Interesse? Aus demUmstand, dass es nicht das

Interesse eines auf einen bestimmten Gegenstand gerichteten Individuums ist,

sondern ein auf den Einzelfall anzuwendender Maßstab, muss sein Gegenstand

einen abstrakten Charakter haben: den eines Oberbegriffs, unter das die von den

Individuen konkret angestrebten Güter subsumiert werden können oder eben

nicht. Er darf zugleich nicht zu inhaltsleer sein, da es sonst seine Anwendbarkeit

als Kriterium zur Unterscheidung zwischen richtigen und falschen Interessen

einbüßt. Esmuss zugleich ein Interesse sein, das einen Allgemeingültigkeitscha-

rakter insofern hat, als es unter idealen Voraussetzungen von der Gesamtheit der

Rechtsunterworfenen verfolgt würde, und nur aufgrund kontingenter Umstände

und Defizite von einem Teil nicht freiwillig verfolgt wird.Wäre es nur das Inter-

esse eines Teils der Rechtsgemeinschaft, dürfte ihm nicht das Attribut »wahr«

zugesprochenwerden, und das Rechtwäre tatsächlich nur einHerrschaftsmittel,

durch das eine Gruppe einer anderen ihrenWillen aufzwingt.

Interessiert in der dem Rechtsideal entsprechendenWeise wäre nach Nelson

der Einzelne, wenn er seine Bestimmung als Vernunftwesen realisiert. Die Ent-

faltung der allgemein den Rechtsunterworfenen zukommenden Vernunft ist der

204 Rancière (2016): Das Unvernehmen, S. 17.
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Zweck des Rechts, das Ideal, das durch es angestrebt wird. Das »vernünftigeWe-

sen« soll »das, was es ist, seinem Begriff zufolge, der Möglichkeit nach ist, auch

wirklich« werden, und zwar »in vernünftiger Selbstbestimmung«.205 Weil das

Recht ein Mittel der äußeren Regelung von Handlungen ist, folgt aus der Zweck-

bestimmung des Rechts auch ein »Ideal eines gesellschaftlichen Zustandes,

der jedem Einzelnen die unbeschränkte Möglichkeit gewährt, zu vernünftiger

Selbstbestimmung zu gelangen«: das »gesellschaftliche Ideal der persönlichen

Freiheit«.206

Dies und nichts anderes ist die überpositive Norm, das »materiale Na-

turrecht«207, das die vernunftbestimmte Politik im Sinne Nelsons leiten soll,

das »oberste Prinzip aller Normenkritik«, dessen Bestimmung der Nelson

philosophisch nahestehende, ebenso antipositivistisch und antirelativistisch

ausgerichtete Kurt Hiller einige Jahre vor Erscheinen von Nelsons System die

»Kardinalaufgabe wissenschaftlicher Rechtsphilosophie«208 nannte. Sie hat die

Form des subjektiven Rechts auf das Gut der »äußere[n] Möglichkeit, zur Selbst-

bestimmung zu gelangen«209, was auch gleichgesetzt wird mit der Möglichkeit,

»zur Bildung zu gelangen«.210 Es ist unübersehbar, dass hier – wie schon bei

Stammlers Grundsätzen des Achtens und Teilnehmens – weniger ein Kriterium

zur Schlichtung bei Interessengegensätzen vorliegt, als lediglich das Problem

genannt wird, die Streitfrage, um die es im politischen Konflikt geht. Dass

der Einzelne in und durch Recht und Staat zu vernünftiger Selbstbestimmung

gelangen können soll, würde von den wenigsten Konservativen, Liberalen oder

Sozialisten bestritten werden, und das Ideal der Selbstbestimmung hatte gerade

den Kern der vonNelson bekämpften normativen Fundierungen der Demokratie

gebildet; auf der Basis des Hegelschen Staatsdenkens, des liberalen Prinzips der

Eigenverantwortung,desMarxismusund ebender Idee der liberalenDemokratie

würden sie dabei aber zu gänzlich unterschiedlichen Antworten gelangen, wenn

es um die Konkretisierung des »gesellschaftlichen Ideals persönlicher Freiheit«

geht.

Nelson bemüht sich in seinem Hauptwerk im Rahmen einer »materialen

Staatspolitik« zu zeigen,wie dieseNorm in den Feldern der Sozialpolitik, Kultur-

politik und der Kriminalpolitik zu konkretisierenwäre. Sie liefert eine Auslegung

des Rechtsideals in Form eines umfassenden, als sozialliberal zu bezeichnenden

politischen Programms dar. Geleitet ist diese Politik vom erzieherischen Ge-

205 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 116.

206 Ebd., S. 117.

207 Ebd., S. 116.

208 Hiller (1917): Die Philosophische Rechtslehre des Jakob Friedrich Fries, S. 265.

209 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 118.

210 Ebd., S. 122.
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danken, die Individuen von ihren praktischen Irrtümern, also der falschen, in

»Mangel an Einsicht« oder »Schwäche desWillens« begründetenOrientierung an

»minderwertigen Zwecken« zu befreien, sie zur Einsicht in die der vernünftigen

Selbstbestimmung entsprechende »Vorzugswürdigkeit« bestimmter Zwecke

zu führen und damit mittels des Rechts als äußerlicher Regelung und damit

Einschränkung der Freiheit ihre »Menschenwürde« als »Maß«211 des Gebrauchs

der Freiheit zur Entfaltung zu bringen.

In der Sozialpolitik manifestiert sich darin, dass »Wohlstand, zu dessen Er-

langung jedem in der Gesellschaft nach dem Prinzip der Sozialpolitik die gleiche

Möglichkeit gesichertwerden soll«,bestimmtwirdals »dasjenigeMaßvonBesitz,

das notwendig und hinreichend ist, um dem Einzelnen zu ermöglichen, zu dem

Höchstmaß an Bildung zu gelangen, das er unter hinreichend günstigen äuße-

renBedingungenwirklicherreichenwürde«.212Daraus folgeneineAblehnungdes

Laissez-faire-PrinzipsundunreguliertenPrivateigentumsunddie Forderungnach

einemdie »Zuteilung vonBesitz undArbeit«213 regulierendenStaat.Nebenklassi-

schen sozialdemokratischen Forderungen wie einer Umverteilung durch Steuer-

politik, die Förderung von Konsumgenossenschaften, die Zerschlagung von Mo-

nopolen (insbesondere auf Grundbesitz) oder die Sicherung der Koalitionsfrei-

heit214 finden sich auch originellere Forderungen wie die, Arbeit umso geringer

zu entlohnen, als sie selbst bereits die Befriedigung eines Bedürfnisses bringt,

dafür aber unbefriedigende Arbeit höher zu entlohnen.Damit soll den betreffen-

den Personen die Möglichkeit gegeben werden, von weniger Arbeit zu leben und

damit Zeit für die Befriedigung ihrer Interessen – Nelson denkt dabei natürlich

an Bildungsinteressen – zu gewinnen:215 eine praktisch aufgrund der unmögli-

chenMessung des Grades der Befriedigung schwer zu realisierende Idee.

Ziel der Sozialpolitik ist es, den Einzelnen möglichst vom Druck materieller

Zwänge zu befreien und ihm damit die größtmögliche Freiheit zur Selbstentfal-

tung zu geben. Modern gesprochen bedeutet dies das Ziel der Chancengleich-

heit, wobei die Verwirklichung der Potentiale des Einzelnen in seiner Arbeits-

tätigkeit der Anhäufung von Reichtum immer überzuordnen ist; es sollen »alle

möglichst gleiche Anfangsbedingungen erhalten, um ihre Fähigkeiten erweisen

zu können«, und »alle die gleiche Möglichkeit geeigneter Vorbildung zu dem ih-

rer Veranlagung entsprechenden Beruf haben, unabhängig von ihrer wirtschaft-

lichen Lage«.216 Der Staat steht hier gemäß dem Liberalismus und der für ihn

211 Ebd., S. 112–114.

212 Ebd., S. 362 f.

213 Ebd., S. 338.

214 Vgl. ebd., S. 406–408.

215 Vgl. ebd., S. 339–249.

216 Ebd., S. 408.
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typischen Legitimation von Staat und Recht im Dienst der Individuen, und er

bedient sich flexibel und pragmatisch sowohl des Marktes als auch der staatli-

chen Steuerung, um dieses Ziel zu erreichen. In der Demokratie hat diese indi-

vidualistische Wertorientierung damit zu Unrecht den Status einer unter meh-

reren, in Konkurrenz um die Hegemonie stehenden Ideologien. Das Rechtsideal

ist eindeutig unvereinbar mit dem, was Radbruch als »überindividuelle« Wert-

anschauung bezeichnet, also eine Ideologie, in der der Staat als höchster Zweck

das Individuum in seinen Dienst stellt. Es ist auch, wie der Philosoph in seinem

Hauptwerk argumentiert, unvereinbar mit dem Kollektivismus der Kommunis-

ten, der zum einen materialistisch die sinnlichen, auf materielle Befriedigung

abzielenden Werte fälschlicherweise den geistigen Bildungswerten überordnet,

zum anderen durch zuweit gehende staatliche Planung die Freiheit individueller

Selbstentfaltung beschränkt.217

Es ist nun nicht jegliche Selbstbestimmung zum Rechtszweck erhoben,

sondern nur die vernünftige Selbstbestimmung. Diese vernünftige Selbstbestim-

mung, der Politik, Staat und Erziehung dienen sollen, sei nun auf demWeg der

Reflexion zu erreichen. Nelson folgt hier dem Kantianer und weniger bekannten

Zeitgenossen Hegels und Schellings Jakob Friedrich Fries, dessen intuitionis-

tisch zu nennende Adaption der transzendental-philosophischen Methode er

ohne große Modifikationen übernimmt.218 Die Reflexion sei das »unentbehr-

liche Mittel, um die dunkel in uns liegenden Normen zum klaren Bewußtsein

zu bringen,219 sie ist damit der Erkenntnisweg der praktischen Philosophie. Als

das »Vermögen der willkürlichen Leitung des Gedankenverlaufs« ist sie aber

auch »Quelle alles Irrtums«220 im Bereich der praktischen Orientierung. Wenn

dem menschlichen Bewusstsein als solchem die Forderung, sich in vernünftiger

Selbstbestimmung zu entfalten, innewohnt, diese aber dennoch dunkel bleiben

und damit verfehlt werden kann, so liegt dies an einer mangelhaften Fähigkeit

zur Reflexion. Die Fähigkeit zur korrekten Reflexion und damit zum praktischen

Orientierungsgewinn ist also eine, die nicht von Natur gegeben ist, sondern

erarbeitet werdenmuss.

217 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 376–404.

218 Eingehendmit der Übernahme der FriesschenMethode beschäftigt sich Brandt (2002): Ethischer Kriti-

zismus, S. 15–139. Nelson, der über Fries seine Dissertation schrieb,machte sich um die Erhaltung des

Erbes des Jenaer Philosophieprofessors durch die Gründung der Neufriesischen Schule verdient, die

u.a. den Biochemiker und Nobelpreisträger Otto Meyerhoff, den Psychiater Arthur Kronfeld oder den

SoziologenCarl Brinkmann zu ihrenMitgliedern zählte.Aus diesemDiskussionskreis entstand 1913 die

von Nelson initiierte Jakob-Friedrich-Fries-Gesellschaft.

219 Nelson (1972): Was ist liberal?, S. 22.

220 Ebd., S. 21.
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Bildung bestehe wesentlich in dieser Fähigkeit. Sie ist nicht als Resultat von

Wissenserwerb oder als durch familiäre Erziehung, Ausbildung und Eigenaktivi-

tät erworbenes »Bildungskapital«221 zu verstehen.Als gebildet ist nachNelsonder

zu bezeichnen, »der nicht nur dasWertvollere als solches erkennt, sondern es auch

dem als weniger wertvoll Erkannten vorzieht«222, der also »mit der Einsicht in die

Vernünftigkeit seiner Zwecke die Bereitschaft zur Tat verbindet«.223 Bildung be-

deutet Erkenntnisfähigkeit im Bereich der Wertorientierung und damit die Fä-

higkeit zu einer Handlungsorientierung, die der in seiner Vernunftnatur grün-

denden »Würde« des Menschen gerecht wird. Der gebildete Mensch überwindet

die »praktischen Irrtümer«224, die zum Verfolgen falscher Interessen und damit

der Verfehlung der eigentlichen Bestimmung des Menschen führen.

Die vernünftige Selbstbestimmung, an der sich das »wahre« Interesse ori-

entiert, ist natürlich selbst nur ein formales, inhaltsleeres Prinzip. Nachdem

der Rechtszweck »inhaltlich« durch Angabe eines formalen ethischen Prinzips

bestimmt wurde, ist dieses nun selbst wiederum inhaltlich zu bestimmen. Der

Schritt von der Formalismuskritik zum Überbietungsversuch durch ein mate-

riales Kriterium wiederholt sich hier mit Blick auf die zentralen Begriffe der

Selbstbestimmung und der Bildung. Die kantische Beschränkung des Sittenge-

setzes auf die Universalisierbarkeit der Handlungsmaxime und dieWahrung der

Autonomie, denen die Universalisierungs- und die Naturgesetzformel auf der

einen, die Selbstzweck- und die »Reich der Zwecke«-Formel des kategorischen

Imperativs entsprechen, soll hin zu einem inhaltlichen Kriterium überschritten

werden, das auf eine Pluralität von Werten, Interessen und Gütern anwendbar

ist. Die Interessen, die Individuen selbstbestimmt verfolgen, erscheinen als von

ihren jeweiligen empirischen Umständen bestimmt und auf eine Mannigfaltig-

keit von konkretenGütern gerichtet.Das Individuumverwirklicht–oder verfehlt

– seine »Würde« in seinen konkreten Lebensvollzügen und damit in seinemStre-

ben nach konkreten Gegenständen. Das »wahre« oder »vernünftige« Interesse

bezeichnet dementsprechend – in der Terminologie der Semantik gesprochen

– eine Klasse von empirischen Interessen. Daher muss das gebildete Urteil in

einem bestimmten Kriterium gründen, nach dem bestimmte Interessen dieser

Klasse zugeordnet werden oder von dieser ausgeschlossen werden können.

Das Prinzip der Abwägung denkt sich Nelson wie folgt:

Handle nie so, daß Du nicht auch in Deine Handlungsweise einwilligen könntest, wenn die In-

teressen der von ihr Betroffenen auch Deine eigenen wären. Das Kriterium der gerechten Ab-

221 Bourdieu/Boltanski/de Saint Martin (1981): Kapital und Bildungskapital.

222 Nelson (1972): Kritik der praktischen Vernunft, S. 249, Hervorhebungen im Original.

223 Nelson (1971): Führer und Verführer, S. 407.

224 Nelson (1972): Kritik der praktischen Vernunft, S. 526.
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wägung liegt also in der Vereinigung der Interessen in einer und derselben Person.Diese Verei-

nigung hat unmittelbar zur Folge, daß, falls kein praktischer Irrtumvorliegt, nur dieHandlung,

auf die sich das vorzugswürdige Interesse richtet, vorgezogen werden kann.225

Der Begriff »Kriterium« ist hier von Nelson falsch gewählt; richtiger wäre »Ver-

fahren«, da die Abwägung eben darin besteht, dass man in Form des Gedanken-

experiments einesRollentausches undderEinfühlung in die Perspektive des bzw.

der Anderen zu einem Urteil über die relative Werthaftigkeit der Interessen ge-

langt. Dadurch ist aber schwerlich ein objektives Werturteil, wie es Nelson an-

strebt, zu garantieren; denn wie kann ich sicher sein, dass ich nicht nur meine

subjektive Wertorientierung in der Bewertung zur Anwendung bringe? Nelson

macht selbst deutlich, dass hier in der Subjektivität des Urteilenden gründende

Fehleinschätzungen passieren können, wenn er als Bedingung für die Objekti-

vität des Urteils nennt, dass »kein praktischer Irrtum vorliegt«. Es bedarf also

eines bestimmten, von subjektiven Befangenheiten freien Standpunkts, der im

Urteilen eingenommen werdenmuss. Nelson glaubt mit der Bestimmung dieses

Standpunktes das »Kriterium zur Bestimmung der Vorzugswürdigkeit eines In-

teresses« gefunden zu haben:

Wir können dieses Kriterium auch so formulieren, daß dasjenige Interesse vorzugswürdig ist,

das eine vollkommen gebildete Person vorziehen würde, wenn die kollidierenden Interessen in

ihr vereinigt wären. Denn eine vollkommen gebildete Person ist dadurch definiert, daß sie ei-

nerseits stets das Wertvollere als solches erkennt und andererseits das als wertvoller Erkannte

stets dem als weniger wertvoll Erkannten vorzieht.226

Diese Wendung in der Argumentation ist frappierend. Es handelt sich um eine

augenscheinliche Tautologie: Richtig ist das, was der Richtigliegende als richtig

erkennt. Nachdem die Bildung als das Vermögen zur korrekten Beurteilung des

wahren Interesses bestimmt wurde, was zur Frage nach den Maßstäben dieser

Beurteilung führte, wird zirkelhaft die Einsicht des vollkommen Gebildeten zum

Kriterium des wahren Interesses erklärt. Auf der Suche nach einem Anzeichen

dafür, wer nun zu dem Kreis der Gebildeten gehört oder nicht, wäre das einzige

greifbare Indiz, dass die inNelsonsmaterialer Staatsphilosophie zur Geltung ge-

langendeWertorientierung geteilt wird, da sie ihremSelbstverständnis nach sich

offensichtlich in Einklang mit dem Kriterium der hinreichenden Bildung befin-

den muss, andernfalls sie sich nicht so detailreich zu politischen Fragen äußern

könnte.

Tritt nun aber »die Vernunft nur im Urteil des hinreichend Gebildeten in Er-

scheinung,so folgt,daßdieser allein,kraftderSouveränitätderVernunft,Gesetz-

225 Nelson (1970): System der philosophischen Ethik und Pädagogik, S. 143.

226 Nelson (1972): Kritik der praktischen Vernunft, S. 252, Hervorhebung im Original.
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geber von Rechts wegen in der Gesellschaft sein kann«.227Die hinreichend Gebil-

deten sind jene, die in ihremHandeln vomBedürfnis nach vernünftiger Selbstbe-

stimmung geleitet sind, und derGesellschaft ist ambesten gedient,wenn diesem

Teil der Gesellschaft dieMacht gegebenwird, den anderen, geistigweniger reifen

nach dem eigenen Vorbild zu erziehen.

Das Scheitern von Nelsons Begründungsversuch hätte zu dem Punkt führen

könnenundmüssen, andemdieAporie einermonologischenund reflexiven Fun-

dierung eines Kriteriums richtigen Rechts deutlich wird. Die Leerstelle eines ob-

jektivierbarenKriteriumswäredannzu füllengewesendurchdaskommunikative

Verfahren,das dieBestimmungdiesesKriteriums zurAushandlungssachemacht

und seine praktisch-politische Wirksamwerdung zur Folge einer korrigierbaren

Entscheidung. Nelson setzt aber an ihrer Stelle die Intuition dessen ein, der sich

selbst als durch die Rede von den hinreichend Gebildeten adressiert sieht. Sie

wird zu einem Identifikationsangebot einer sich als Elite wahrnehmenden Le-

serschaft. Als Inhalt des vermeintlichen objektiv-rationalen Naturrechtsprinzips

entpuppt sich eine geteilte ethische Intuition.

Diesem Selbstbewusstsein entspricht Nelsons Bestimmung der »Aufgabe für

die Gebildeten in der Gesellschaft«, die darin bestehe, »zu einer Partei zusam-

menzutreten, ummit Hilfe einer hinreichendmächtigen Organisation die in der

physischen Gesellschaft herrschende Macht in den Dienst der öffentlichen Zwe-

cke zu ziehen«.228Wenn auf diesem Weg das wahre Interesse der Beherrschten

und somit seine richtig verstandene Autonomie zur Ausbildung gelangen, kann

es nur an ihrer Einsichtslosigkeit liegen, wenn sie sich gegen diese erzieherische

Bevormundung sträuben.

Es ist […] im wahren Interesse jedes vernünftigen Wesens, ein faktisches Bedürfnis nach

Selbstbestimmung zu besitzen. Die Rücksicht auf dieses Interesse, zum Bewußtsein seines

wahren Interesses zu gelangen, und also auf das Interesse an der Weckung des Bedürfnisses

nach Selbstbestimmung, die Rücksicht auf dieses Interesse kann Bevormundung erlaubt und

sogar zur Pflicht machen, eben dann, wenn das wahre Interesse noch nicht erwacht und also

noch nicht durch Selbsttätigkeit befriedigt werden kann.229

Aus diesem Grund gilt nach Nelson auch der Satz Anna Siemsens nicht, dass

ein rechtlicher Zwang gegen die Einsicht der Rechtssubjekte unsittlich sei. Die

Demokratie bindet die Legitimität des Rechts an ein Zustimmungsverfahren als

Ausdruck des Volkswillens und damit der Einsicht der Rechtsunterworfenen,

auch wenn dieses in der Regel einen stark vermittelten, nämlich über die Wahl

von gesetzgeberisch agierenden Repräsentanten laufenden Charakter hat und

227 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 273.

228 Nelson (1971): Öffentliches Leben, S. 268.

229 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 121.
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die Zustimmung stets unvollkommen, da Zustimmung bloß einer Mehrheit ist.

Wenn man hingegen wie Nelson davon ausgeht, dass das »Recht […] objektiv

bestimmt [ist] und nicht durch das Dafürhalten irgend jemandes«, dann folgt

daraus

von selbst, daßdas Bestehen oderNichtbestehen einer rechtlichenVerbindlichkeit nicht abhän-

gen kann von der faktischen Einsicht des rechtlich Verpflichteten. […] Denn, mag er seine Ver-

bindlichkeit anerkennen oder nicht, besteht das Gesetz überhaupt, so würde seine Verbind-

lichkeit nicht dadurch entfallen, daß er sie, in Ermangelung hinreichender Einsicht, nicht an-

erkennt.230

Die Philosophie verlangt also die Inthronisierung eines aus der Gruppe der hin-

reichend Gebildeten stammenden »Regenten«231. Nelson macht klar, dass dieser

Regent auchmit diktatorischen Vollmachten ausgestattet werden soll:

Das ist in der Tat das Auszeichnende des politischen Ideals: Gibt es überhaupt ein solches, so

besteht es gerade in der Entwaffnung des Gegners, in der Monopolisierung der Macht auf Sei-

ten desWillens zur Rechtsverwirklichung.Wird dieHerrschaft des Rechts derWirksamkeit des

politischen Mittels anvertraut, so braucht sie nicht aus dem Kampf mit den Gegenkräften von

Fall zu Fall hervorzugehen, sondern sie wird gesichert durch die organisierte und als solche der

bloßenZahl der individuellenGegenkräfte überlegene und derenWiderstand im voraus nieder-

haltende Gewalt.232

Die Frage, auf welcher faktischen Machtgrundlage ein solcher Regent ohne de-

mokratisches Mandat regieren soll, ob nicht durch den Wegfall der demokrati-

schen Legitimation das Element des Zwanges und damit der Gewalt unweiger-

lich an Raum gewinnen müssen, und die daran anschließende Frage, ob solche

Herrschaftsmittel mit den erzieherischen Zwecken, die erreicht werden sollen,

vereinbar sind, wird von Nelson umgangen.

Insbesondere stellt sich aber die Frage, wie im Erziehungsstaat Nelsons der

Missbrauch der Macht verhindert werden soll. Jede Kontrolle des bzw. der Re-

genten durch die Beherrschten würde eine Wiedereinführung der Demokratie

und damit der Herrschaft der Inkompetenten bedeuten, da der Vernunftregent

wieder der Herrschaft der kontrollierenden Öffentlichkeit unterstünde.Nicht le-

diglich die demokratische Kontrolle, sondern jede FormderGewaltenteilung und

damit auch die juristische Kontrolle und konstitutionelle Bindung der Regierung

werden von Nelson mit dem Argument abgelehnt, dass jede Bindung des Ver-

nunftregenten eine ungerechtfertigte Unterordnung des Besseren unter eine an-

dere, weniger ausgezeichnete Instanz bedeuten würde. Wenn eine solche Kon-

230 Ebd., S. 49.

231 Ebd., S. 189.

232 Ebd., S. 606.



Furcht vor Mitleidenschaft 681

trollinstanz bestünde, die dem Regenten übergeordnet ist, so läge nach Nelson

die höchste Gewalt und damit die Regierungsfunktion bei dieser. Es sei auch das

»Grundrecht desVolkes auf die TrennungderGewalten imStaate«233 abzulehnen,

einGrundprinzip liberalenStaatsdenkens,das allerdings schonFries für entbehr-

lich ansah.234 Weil der Vernunftregent mehr als alle anderen dazu befähigt ist,

das Rechtsideal zu erkennen und durchGesetzgebung und Leitung der Exekutive

durchzusetzen, kann es keine andere Gewalt geben, die legitimerweise über ihn

Kontrolle ausübt.235

Damit ist das Konzept der ungeteilten Souveränität unter dem Vorzeichen

einer vernunftgemäßen Staatsordnung eingeführt. Es ist erstaunlich, wie weit

Nelson dabei geht, über die Demokratieverneinung hinaus jede Form von Si-

cherungsmechanismus gegenüber dem Machtmissbrauch abzulehnen. Dazu

gehört auch der Konstitutionalismus, also die rechtliche Bindung des Regenten

an Verfassungsgesetze, die Nelson einer »formalistischen Staatsauffassung«

zuschreibt, »die für den eigentlichen Staatszweck blind ist und im Namen eines

Rechtsprinzips […] alle Nachfrage nach dem wirklichen Recht und alle Bemü-

hungen um eine rechtliche Gesetzgebung und Regierung im Staate vereitelt«.236

Die Bindung an eine als positiver Rechtsbestand überlieferte Verfassung würde

die Einschränkung der Möglichkeit vernunftgemäßer Regierung bedeuten und

damit der Realisierung des Rechts- und Staatszwecks im Wege stehen. Anstelle

der »formalistischen« Prüfung der Vereinbarkeit der Gesetzgebung des Regenten

mit bestehenden Verfassungsgesetzen soll sich das Verständnis von Richtigkeit

und Falschheit des Rechts allein am Rechtsideal orientieren. Nur wenn mit Blick

auf dieses eine Übereinstimmung besteht, könne von einem »Rechtsstaat«237

gesprochen werden. Je mehr nämlich ein Volk »die Sicherung seines Rechts bei

den konstitutionellen Garantien sucht«, so Nelson,

desto mehr muß sich das öffentliche Rechtsbewußtsein verfälschen und abstumpfen, desto

mehr also auch die einzige Macht weichen, die dem Mißbrauch der Gewalt wirklich eine

Schranke setzen konnte. Und umgekehrt: Je mehr das Rechtsbewußtsein erschlafft, desto will-

fähriger wird man sich überreden lassen, alles wirkliche Recht zugunsten des Schaugepräges

konstitutioneller Garantien hinzugeben.238

Auch hier bewegt sich der Neukantianer auf den Spuren Platons. »Das beste aber

ist, wenn nicht die Gesetze Macht haben, sondern der mit Einsicht königliche

233 Ebd., S. 182.

234 Vgl. Hubmann (1996): Ethische Überzeugung und politisches Handeln, S. 12.

235 Vgl. Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 184.

236 Ebd., S. 199.

237 Ebd., S. 132.

238 Ebd., S. 188.
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Mann«, heißt es in Platons Politikos, in dem die Figur des »Fremden« polemisch

über die Rule of law äußert:

Das Gesetz aber sehen wir doch, daß es eben hiernach strebt, wie ein selbstgefälliger und un-

gelehrigerMensch, der nichts will anders als nach seiner eigenen Anordnung tun und auch nie-

manden weiter anfragen lassen, auch nicht, wenn für jemanden etwas Neues etwa besser ist

außer der Ordnung, die er selbst festgestellt hat.239

Der »Rechtsstaat« Nelsons ist ein solcher also allein aufgrund der durch den Ver-

nunftregenten gesicherten Übereinstimmung der Gesetze mit dem Rechtsideal

und damit weit entfernt von dem,was im herkömmlichen Sinne als Rechtsstaat-

lichkeit verstanden wird: nämlich das Bestehen von Rechtssicherheit. Was hier

den Vorwurf einerWillkürherrschaft abwehren soll, ist allein die von Nelson for-

mulierte Voraussetzung, dass der Vernunftregent als ausschließliches Motiv sei-

ner Handlungen die Realisierung des Rechtsideals hätte. Die Selbstkontrolle des

Regentenwürde ausreichen,die legaleBindungderHerrschaft unddie juridische

Kontrolle wären überflüssig.

Nicht nur im Rechtsverständnis des Bolschewismus,240 sondern auch im

Nationalsozialismus sollte mit einem ähnlichen antiformalistischen Impetus die

Entdifferenzierung vonRecht undMoral betriebenwerden,die dieGesetzgebung

durch den Führer von formalen Einschränkungen befreien und sie allein durch

den – per se moralisch gerechtfertigten – Führerwillen legitimieren sollte.241

Die Loslösung der Regierung von der Rechtsbindung soll Nelsons Vernunft-

regenten vom Ballast historisch überlieferten, in irrationaler Weise zustande

gekommenen Rechtsbestandes befreien. Sie dient aber auch der Legitimation

eines extralegalen Weges der Machteroberung im Staat, den Nelson, wie bereits

erwähnt wurde, andeutet. Die Geringschätzung der formalen Legalität führt

direkt zu einer Begründung von Rechtsgeltung in bloßer Durchsetzungsmacht

des Regenten, der die Rechtsunterworfenen zur Anerkennung seiner Setzungen

zwingt. Nelson schreibt in seinem System:

Es gibt kein Recht, weder für eine Person, noch für eine Klasse von Personen, demVolk Gesetze

zu geben oder das Volk zu regieren. Und es gibt keine Pflicht für ein Volk, sich einer Gesetzge-

bung und einer Regierung zu unterwerfen. […] Jeder ist daher Gesetzgeber von Rechts wegen,

der das Rechtsgesetz öffentlich ausspricht. Und jeder Inhaber der Gewalt im Staate ist Regent

von Rechts wegen, wenn er das Rechtsgesetz geltendmacht. Es gibt kein anderes Recht der Re-

gierung, als nach dem Rechtsgesetz zu regieren, und es gibt kein anderes Recht des Volkes, als

sich nach dem Rechtsgesetz regieren zu lassen.242

239 Platon (1969): Politikos, 294 b–c, S. 52 f.

240 Vgl. Kapitel 8.3.4 dieses Buchs.

241 Vgl. Gutmann (2018): Ideologie der Gemeinschaft, S. 12.

242 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 197 f.
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Die Schrift, aus der diese Sätze stammen, wurde im Krisenjahr 1923 veröffent-

licht, in dem die Weimarer Republik, befördert durch die Hyperinflation und

die französisch-belgische Besetzung des Ruhrgebiets, mit separatistischen Be-

wegungen und links- wie rechtsradikalen Umsturzversuchen zu kämpfen hatte,

darunter der Münchner Putschversuch der NSDAP. Sie stammen also aus einem

Jahr, das sehr deutlich zeigte,worin die Gefahr besteht,wenn unter Berufung auf

ein höheres, wahres Recht der Verfassungsbruch legitimiert wird.

Nelsonwürde hierauf antworten, dass ein solcher Bruch nur dann gerechtfer-

tigt ist, wenn eine Orientierung am Rechtsideal besteht, was aus seiner Sicht im

Falle von Kommunisten und Nationalsozialisten natürlich nicht der Fall ist. Aus

dem Umstand aber, dass die Aufhebung der imperativen Bindung an das positi-

ve Recht nur dann möglich ist, wenn die Gesamtheit oder zumindest die domi-

nierendeMehrheit der Staatsbürgerschaft über ein korrektes Rechtsbewusstsein

verfügt, da sonst – wie das Jahr 1923 zeigt – der Bestand des Staates bedroht ist,

müsste folgen, dass bis zumZeitpunkt des Erreichens einer hinreichend gebilde-

ten Gesellschaft der Grundsatz der Überordnung des Rechtsideals über das posi-

tive Recht nicht die Form einer öffentlich vertretenen Lehre annehmen kann. Er

würde sonst womöglich, mit Kant argumentiert, zur Anstiftung auch jener, die

über kein hinreichendes Rechtsbewusstsein verfügen, im Namen eines überpo-

sitiven Rechts sich gegen den Staat aufzulehnen.

Zu retten wäre die Doktrin vom überpositiven Rechtsideal und seinen poli-

tischen Implikationen nur in Form einer Geheimlehre, die ausschließlich vom

Kreis der hinreichend Gebildeten befolgt werden soll. Tatsächlich hat eine Lehre,

die von hinreichend Gebildeten und zu bevormundenden Ungebildeten spricht,

eine Tendenz zur exklusiven Vergemeinschaftung, zur Evokation eines Wir-Be-

wusstseins der sich zur Führerschaft ausersehenen Verstehenden. Das verbin-

dende Element dieser Gemeinschaft ist die Verpflichtung gegenüber der Nelson-

schen Lehre. Dementsprechend nahmen die Versuche, auf der Grundlage seiner

Lehre praktisch tätig zu werden, einen esoterischen und elitär-sektiererischen

Zug an.Mit der Gründung des Internationalen Jugendbundes (IJB) 1917, der sich

von einer Studentengruppierung um Nelson nach dessen Zuwendung zur SPD

nach dem November 1918 zu einer kleinen, aber höchst aktiven sozialdemokra-

tischen Nachwuchsorganisation mit elitärem Anspruch wandelte, versuchte der

Philosoph dieHervorbringung für das politische Führertumgeeigneter Personen

in die Hand zu nehmen.

Das Vorbild ist hier natürlich die von Platon in der Politeia entworfene Herr-

scherausbildung. »Tiefe und Klarheit der Einsicht, Stärke und Reinheit des

Willens und Geschicklichkeit in der Auswahl und Handhabung der politischen
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Mittel«243 sind die Eigenschaften, die beim »streng ausgewählten Schülerma-

terial«244 gestärkt werden sollten. Sport, gemeinschaftliche körperliche Arbeit,

ein humanistisches Bildungsprogramm, aber auch Vegetarismus, Verzicht auf

Alkohol und Nikotin und sogar sexuelle Enthaltsamkeit waren Teil der vom Ge-

danken der Selbstbeherrschung, der Festigung des Willlens und der Hingabe an

die »Sache« bestimmten Erziehungsmaßnahmen. Darüber hinaus wollte Nelson

durch politische Kurse mit »sokratischen Gesprächen«,245 Versammlungen und

Rechenschaftsberichten, die er von seinen Schülern und Schülerinnen über ihre

politische Tätigkeit verlangte,246 auf ihre Entwicklung und insbesondere die

Ausbildung ihres »Wahrheitswillen[s]«247 Einfluss nehmen.

Die Bedeutung, die diese Schulung bei Nelson erhält, ist kaum zu überschät-

zen,da sie durchdenWegfall jeder demokratischenwie auch judikativenKontrol-

le der Regenten zum zentralen und letztlich einzigen Instrument der Kontrolle

über dessen Machtausübung und damit zum Schutz vor autokratischer Willkür-

herrschaft wird. Ist nämlich eine Herrschaft des Besten einmal eingerichtet, so

argumentiert Nelson, kann die einzige valide Kritik derMachtausübung von die-

sem selbst ausgeübt werden. Damit allein werde gesichert, dass die Bevormun-

dungdurchpolitischeEntrechtungder Inkompetenten imRahmender erzieheri-

schenNotwendigkeiten bleibt und nicht zur »künstliche[n] Bevormundung« ent-

artet; d.h. dass ihr einziger Zweck darin besteht, »Bevormundung entbehrlich zu

machen«,248 eine Einsicht in das wahre Interesse zu schaffen und besonders Ge-

eignete zur Fähigkeit zu politischer Verantwortungsübernahme zu verhelfen.

Einen »Aberglauben an die Unvernünftigkeit der menschlichen Natur« wirft

Nelson, demwie im Vorhergehenden erwähnt von Anna Siemsen ein pessimisti-

schesMenschenbild attestiert wurde, gerade denen vor, die ihm zufolge der Täu-

schung aufsitzen, »derMißbrauch der Regierungsgewalt ließe sich nur durch ei-

ne äußere Kontrollgewalt verhüten«.249 Die Verteidiger der Demokratie würden

ihre Hoffnungen auf Abstrakta setzen, ihr Glaube gelte »›dem‹ Menschen, der

Menge, den Völkern, der Nation und derMenschheit« –manmüsste hinzufügen:

den demokratischen Verfahren. Dieser Glaube an Abstrakta sei indes »nichts an-

deres als die Kehrseite des Unglaubens an die einzelnen, wirklichen Menschen«.

In einer verblüffenden Verkehrung des Vorwurfs elitärer Menschenverachtung

schreibt Nelson:

243 Nelson (1971): Erziehung zum Führer, S. 508.

244 Ebd., S. 507.

245 Vgl. Franke (1997): Leonard Nelson, S. 178–188.

246 Vgl. ebd., S. 149 f.

247 Nelson (1918): Ansprache, Bl. 5.

248 Nelson (1972): Führer und Verführer, S. 406.

249 Nelson (1971): Demokratie und Führerschaft, S. 555.
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Wer sieht nicht, daß der sieghafte Optimismus des Demokraten wirklich das notwendige

Gegenstück ist zu der Menschenverachtung, mit der er die einzelnen schutzlos der Will-

kürherrschaft jener zur Beute fallen läßt, deren Zynismus weder durch den Glauben an den

Menschen, noch durch den Glauben an die Idee angekränkelt ist?250

Die Bejahung der Demokratie durch die Gebildeten ist zynisch, weil sie in Kauf

nimmt,dass einenicht auf denGebrauchder durchdasPartizipationsrecht zuge-

fallenenMacht vorbereiteteMasse demTreiben vonDemagogen anheimfällt. An-

gesichtsdieserderDemokratie innewohnendenBedrohung,diebaldnachderde-

mokratischen Revolution die Gestalt des Faschismus annimmt, warb Nelson für

denGlaubenandieMöglichkeit der gerechtenDiktatur.FürdieGefahrenderDik-

tatur blieb er dabei jedoch erstaunlich blind – zumindest bis zu dem Zeitpunkt,

an dem er im Rahmen einer Russlandreise 1927 die Realität einer von demokra-

tischer Kontrolle entkoppelten Herrschaft einer Avantgarde aus der Nähe erfuhr.

Aus dieser Zeit stammen private Äußerungen, die eine gewisse Relativierung der

Geringschätzung der Demokratie zeigen.251

Dennoch hat Nelson, der allerdings noch im Jahr dieser Reise starb, seine

Position gegenüber der Demokratie auch danach nicht öffentlich korrigiert. Sein

Kreis blieb nach seinem Ableben weiterhin strikt antidemokratisch orientiert.

In Nelsons Werk fehlt die bereits beim späten Platon sich andeutende Einsicht,

dass der Wert der Demokratie, die »ganz schwach und weder im Guten noch

im Bösen etwas Großes vermögend im Vergleich mit den übrigen« sei, darin

liegt, Korrekturmöglichkeiten für Fehlentwicklungen zu bieten, die anderen

Regierungsformen fehlen. Von der »Alleinherrschaft«252, die im Falle des guten

Herrschers das Potential zum besten Output der politischen Machtausübung

habe, geht im Falle des schlechten Herrschers auch die größte Gefahr aus, wie

Platon erkannte. Angesichts des Risikos, dass das potentiell beste System zum

schlimmsten wird, gibt es demzufolge einen guten Grund, mit dem vorlieb zu

nehmen, das das Schlechteste am effektivsten verhindert.253

10.4.4 Wahrheit gegen die Demokratie

Dass die Qualität der Herrschaft in der Demokratie abhängig ist von der Qua-

lität der Menschen, die sich in ihr und für sie engagieren, ist der zentrale Ge-

danke, der bereits von Anna Siemsen gegen Nelson und seinen Kreis kritisch in

250 Ebd., S. 557, Hervorhebungen im Original.

251 Vgl. Vorholt (1998): Die politischeTheorie Leonard Nelsons, S. 127.

252 Platon (1969): Politikos, 309 a–b, S. 62.

253 Vgl. Versenyi (1971): Plato and His Liberal Opponents, S. 234 f.
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Anschlag gebrachtwurde.Nelson ist vorzuwerfen,dass ermit seinenWunschvor-

stellungen einerHerrschaft derWeisen »Kräfte verbraucht, Intelligenzenmißlei-

tet,Menschenverführt,diewirnotwendigbrauchen,nachdenendieZeit ruft und

auf deren langsamesErwachen sie nichtwarten kann«254, schreibt die überzeugte

Demokratin bereits im Februar 1919. Der Anklage, »statt positiver Mitarbeit« der

»durch reaktionäre Diktaturgelüste […] bedrohte[n] Staatsform« mit seiner Kri-

tik »in denRücken zu fallen«,255musste sichderGöttinger Philosoph zuLebzeiten

wiederholt stellen. Sein Wirken erschien der Parteileitung der SPD als ein umso

größeres Problem, je erfolgreicher Angehörige seines Kreises in den sozialdemo-

kratischen Jugendorganisationen agierten. Nelsons Haltung gegenüber der De-

mokratie trug schließlich 1925 zum Ausschluss des Internationalen Jugendbun-

des aus der SPD bei.256

Sein Antidemokratismus, der eine radikale Variante liberaler Demokratie-

skepsis darstellt, ist jedoch vor dem Hintergrund der Vorstellung zu sehen, in

einem Wettlauf zu agieren, in dem der fatalen Abschaffung der Demokratie

durch die Demagogie bzw. durch den Faschismus die wünschenswerte Abschaf-

fung durch die hinreichend Gebildeten zuvorkommen muss. »Will man den

Fascismus nicht, somußman eine von allenMehrheitsbeschlüssen unabhängige

Macht aufrichten, die es verhindert, daß ein Fascist aufsteht«,257 heißt es in

seinem Diskussionsbeitrag zu den Vorträgen über Demokratie von Hans Kelsen

und Ferdinand Tönnies auf demWiener Soziologentag von 1926.

Die große Alarmiertheit gegenüber dem Faschismus, der in der Demokratie

auf seine Chance wartet und nach der Außerkraftsetzung des liberal-humanisti-

schen Bildungsideals das Individuum restlos in den Dienst von Volk, Rasse und

Staat stellen will, hat einen persönlichen Hintergrund, den der Philosoph aller-

dings nie in den Vordergrund rückt. Nelson, der als Pazifist während des Krieges

von Burschenschaftern und Korpsstudenten und nach dem Krieg von der Lokal-

presse wegen angeblicher antinationaler Haltung und Drückebergertum ange-

griffen wurde,258 hatte aufgrund seiner jüdischen Herkunft zusätzlichen Grund,

besorgt zu sein über den politischen Erfolg des Faschismus.259 Seine Verweige-

254 Siemsen (1919): Die Partei der Vernunft, S. 55.

255 Nelson (1972): Demokratie und Führerschaft, S. 553.

256 Vgl. Franke (1997): Leonard Nelson, S. 196–199.

257 Nelsons Redebeitrag in Michels u.a. (1927): Diskussion über »Demokratie«, S. 85.

258 Vgl. Franke (1997): Leonard Nelson, S. 104–108, S. 176–170.

259 Zur jüdischenWahrnehmung der Demokratie in Deutschland und Österreich vgl. Barkai (1997): Politi-

sche Orientierungen und Krisenbewusstsein. Der Antisemitismus spielt indes in der philosophischen

Demokratiekritik Nelsons keine Rolle. Zu Nelsons jüdischem Familienhintergrund vgl. Hieronymus

(1964): Leonard Nelson. Dass Nelson, der überzeugter Internationalist war, wie nicht nur sein Einsatz

für die Völkerbundidee zeigt, sondern auch die Namensgebung der von ihm gegründeten Jugendorga-

nisationen, sich konsequent zum Antisemiten und Nationalisten Fries bekannte, ist erstaunlich.
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rung gegenüber der Demokratie hat in dieser Hinsicht eine Dimension, die über

die reine Verweigerung von Mitleidenschaft hinausgeht. Im politischen Antise-

mitismus wie in jeder Form von rassistischer Politik wird durch den Angriff auf

den Status der angegriffenen Individuen als Rechtssubjekte eine Grenze über-

schritten,diedieRedevonMitleidenschaftnichtmehrzulässt.Als vonderRechts-

gemeinschaft ausgeschlossene sinddieBetroffenennichtmehrMitleidende, son-

dern schlicht Ziel gegen sie gerichteter, rechtloser Gewalt. Als Angehöriger einer

epistemischenElite sprechend, verweigertNelsonderDemokratie dieMitleiden-

schaft; alsMensch jüdischenHintergrunds, so ist anzunehmen, suchte er solcher

Gewalt zuvorzukommen.

Doch in seinem Kampf gegen das Unheil setzte er auf eine Illusion. Die be-

drängtenWertideen des liberalen Individualismus sollen auf demWegderDikta-

turderWeisen–d.h.einer sozialliberal gesonnenen intellektuellenElite–durch-

gesetzt werden. Angesichts der fatalen politischen Entwicklung Europas in den

1930er Jahren sollten jedoch auch seitens überzeugter Demokraten Forderungen

vernehmbar werden, die vom Projekt einer durchsetzungsfähigen Organisation

der Gebildeten, einer »Partei der Vernunft«260 nicht weit entfernt sind. Bertrand

Russell etwa schreibt kurz nach der »Machtergreifung« Hitlers:

The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while

the intelligent are full of doubt.Even thoseof the intelligentwhobelieve that theyhaveanostrum

are too individualistic to combine with other intelligent men from whom they differ on minor

points. This was not always the case. A hundred years ago the philosophical radicals formed a

school of intelligent men who were just as sure of themselves as the Hitlerites are; the result

was that they dominated politics and that the world advanced rapidly both in intelligence and

in material well-being. […] It is quite true that the intelligence of the philosophical radicals was

very limited. It is, I think,undeniable that the bestmenof the present day have awider and truer

outlook, but the best men of that day had influence, while the best men of this are impotent

spectators. Perhaps we shall have to realize that scepticism and intellectual individualism are

luxuries which in our tragic age must be forgone, and if intelligence is to be effective, it will

have to be combinedwith amoral fervour which it usually possessed in the past but now usually

lacks.261

Nelson liefert die philosophische Untermauerung eines solchen erst Handlungs-

fähigkeit schaffenden Selbstvertrauens derGebildeten–oder in Russells Diktion:

der Intelligenten.

Nicht nur theoretisch-philosophisch muss aber gesichert werden, dass die

Vernunft zu politischer Durchsetzungsfähigkeit gelangt, sondern durch politi-

schen Aktivismus und praktische Organisationsarbeit. Vorbild für die von ihm

260 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 562 f.

261 Russell (1998): The Triumph of Stupidity, S. 28.
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anvisierte kleine, jedoch durchschlagskräftige Gruppierung sind neben Lenin

und den Bolschewiki auch die ebenfalls straff nach dem Führerschaftsprinzip

aufgebaute Kaderorganisation der verhassten katholischen Kirche – der Je-

suitenorden.262 Neben der Unterrichtung in der Nelsonschen Philosophie des

Rechtsideals nahm die Vorbereitung für den Kampf um die Macht in Nelsons

Führerschulung entsprechend der Fixierung auf den Willen vor allem die Form

des Trainings in Selbstbeherrschungstechniken und damit der Disziplinierung

des Willens an.263 Der Kampf um die Macht wird damit ins Innere verlagert,

wird zum Kampf zwischen den Antrieben der Vernunft und den »Schranken der

Sinnlichkeit«.264

Wie bereits erwähnt wurde, ist die Frage der Machtgrundlage einer solchen

Elitenherrschaft ohne demokratisches Mandat eine, die Nelson nicht als Gegen-

stand der philosophischen Politiklehre betrachtet.Dass die »Kraft der Vernunft«,

die in seiner Führerschule gestärkt werden soll, »dem Antrieb subjektiver Inter-

essen im Dienst des Unrechts« unterliegen muss, und der »Gemeinschaft der

Rechtsliebenden« es prinzipiell nicht gelingen kann, eine »Zwangsorganisation«

einzurichten, die sich gegen die »entgegenstehende Übermacht« durchzusetzen

vermag, sei »haltlose[r] Aberglauben«265, für den es keine zwingenden Gründe

gäbe. Auf die Frage nach konkreten Realisierungsmöglichkeiten wird also mit

dem Argument der Unbeweisbarkeit der Unmöglichkeit geantwortet: eine Stra-

tegie, die an Kants auf die Kritik am platonischen Idealstaat gerichtetes Diktum

von der »pöbelhafte[n] Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung«266

denken lässt.

Den Zöglingen der Nelsonschen Führerschule wurde die Vorstellung angebo-

ten, mit einer Arbeit am Selbst bereits Politik zu betreiben. Die Ich-Zentrierung

der politischen Philosophie Nelsons gelangt nicht nur in dieserWendung der Ak-

tivität nach innen, auf die als Vorbereitung für eine künftige politische Funktion

verstandene Arbeit am Selbst zum Ausdruck, sondern auch im Gedanken, in der

»Gemeinschaft der Tat […] das eigene Leben nach den erarbeiteten Erkenntnis-

sen zu gestalten«,267 also eine neue, auf Nelsons Moralphilosophie gründende –

und natürlich Nelsons Führung unterstehende – Lebensweise umzusetzen. Dies

wurde insbesondere nach der Schenkung derWalkemühle, einer ehemaligen, zu

einem Schulgebäude umgebauten Tuchfabrik in der Nähe von Kassel, die auch

als Ausbildungsstätte für seine Kader verwendet wurde, zu einem wichtigen Teil

262 Franke (1997): Leonard Nelson, S. 154.

263 Vgl. ebd., S. 155.

264 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 592.

265 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 599.

266 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, A 316/B 373, S. 352.

267 Rode (1928): Über dieWalkemühle, o. S.
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der Tätigkeiten im Jugendbund.268NelsonsErfahrungenundPrägung inder Frei-

deutschen Jugendbewegung schlagen sich hier nieder.269 Sie zeigt sich auch im

prononciert radikalenAuftretenbei Streitfragen innerhalb der Sozialdemokratie,

das zu Konflikten mit der Parteiführung führte: etwa der kompromisslosen Hal-

tung in der Frage der Kirchenpolitik, die auf Nelsons militanten Antiklerikalis-

mus zurückgeht unddie bei der Präsidentschaftswahl 1925 zur für denAusschluss

des Internationalen Jugendbunds aus der SPD ausschlaggebenden Agitation ge-

gen dieWahlempfehlung für den ZentrumskandidatenWilhelmMarx führte.270

Der im Jugendbund erfahrenen gegenseitigen Bestätigung, zu einer Avant-

garde mit großen Aufgaben zu gehören, führte zu einer Entfremdung von der

Partei, die eigentlich in einer pseudo-trotzkistischen Weise als Instrument für

denMachtgewinn genutzt werden sollte.Dabei kann jedoch nicht bestrittenwer-

den, dass Angehörige des Bundes sich durchaus erfolgreich in den sozialdemo-

kratischen Jugendorganisationen etablieren konntenundu.a.bei derReichskon-

ferenz in Jena von 1925, bei der es zu dem bereits erwähnten Schlagabtausch zwi-

schen Max Adler und Hermann Heller kam, zur Richtungsentscheidung zugun-

sten des »linken«, auf die revolutionäre Überwindung des bürgerlichen Staates

abzielenden Hannoveraner Kreises beitrugen. Ihre geringe Zahl konnten Vertre-

ter des IJB in den unterschiedlichen Ortsgruppen der Jungsozialisten durch ihre

einheitliche Positionierung in Sachfragen, ihre Disziplin und ihr gut vorbereite-

tes Auftreten wettmachen. Sie trifft jedoch der Vorwurf, dass sie durch ihren Er-

folg gesinnungspolitische undmaximalistische Tendenzen gegenüber pragmati-

scher orientierten Positionen im Jungsozialismus stärkten. Dies illustrieren et-

wa die beiden von den IJB-Mitgliedern auf der Reichskonferenz in Jena durch-

gesetzten Resolutionen: Die eine betraf den Kampf gegen die Kirche, die andere

die Stärkung der sozialistischen Abstinenzbewegung, zwei Forderungen also, die

sich direkt aus Nelsons Kirchenfeindlichkeit und seiner rigoristischen Pädago-

gik der Selbsterziehungund -disziplinierung ableiten lassen,mit umfassenderen

politisch-strategischen Erwägungen aber nur wenig zu tun haben.271

268 Vgl. Franke (1997): Leonard Nelson, S. 188–193.

269 Der emphatische Begriff der Führerschaft ist ebenfalls bereits für die Jugendbewegung typisch; vgl.

Schröder (1996): Die Leitbegriffe der deutschen Jugendbewegung in derWeimarer Republik, S. 63–67.

270 Vgl. Vorholt (1998): Die politische Theorie Leonard Nelsons, S. 178–180. Die Wahl, bei der neben Marx

der Kommunist ErnstThälmann und derWeltkriegs-Militär Paul vonHindenburg antraten,wurde von

Hindenburg gewonnen. Für die Niederlage des »Volksblocks« der SPD und des Zentrums wurde sei-

tens letzterer der KPD der Vorwurf gemacht, durch die erneute Aufstellung des im ersten Wahlgang

nur als vierter abschneidenden Thälmanns zum knappen Sieg des Kandidaten des konservativen La-

gerswesentlich beigetragen zu haben.Es entschieden sich aber auch zahlreiche SPD-Wähler aus einem

antiklerikalen Motiv gegenMarx. Vgl.Winkler (2000): Der langeWeg nachWesten 1, S. 460.

271 Vgl. Vorholt (1998): Die politischeTheorie Leonard Nelsons, S. 176–178.
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Mit der Annahme einer auf demWeg der Reflexion zu erreichenden Erkennt-

nis des wahren Interesses wird die Bestimmung dessen, was im normativen Sin-

ne Rechtsinhalt sein soll, als ein solipsistischer, nicht-situierter Akt des Bewusst-

seins verstanden. InderAuseinandersetzungmitHermannCohenundMaxAdler

wurde dagegen der Gedanke analysiert, dass bei der Anwendung der Norm der

gleichen Freiheit der Individuen immer auch ein durch die eigene soziale Situ-

iertheit bestimmtesMaß ins Spiel kommt, das bei der Bewertung dessen,was für

die Möglichkeit der freien Selbstentfaltung Bedingung ist, leitend ist. Der politi-

sche Kampf besteht dann darin, ausgehend von bisher nicht in Rechnung gestell-

ten sozialen Standpunkten und Erfahrungen eine Neudefinition der rechtlich zu

garantierenden Bedingungen, die für eine freie Existenz notwendig sind, zu er-

reichen. Die auch bei Nelson, der die vernünftige Selbstbestimmung zum Zweck

des Rechts erklärt, zu findende Begründung des Rechts in der Garantie subjekti-

ver Rechte verlangt demnach die Demokratie, die der Artikulation von Rechtsan-

sprüchen ein Forum gibt. Die gleiche Verwirklichung von Freiheit – die Herstel-

lung von Gerechtigkeit – ist damit ein vielstimmiger und konfrontativer politi-

scher Prozess, der, wie in der Auseinandersetzung mit Adler deutlich wurde, die

politischen Freiheiten der Demokratie erfordert.

Weil die Interpretation undAnwendung einerNormwie die der gleichen Frei-

heit perspektivisch bedingt ist, erlaubt die Formulierung einer solchenNormalso

noch nicht die Annahme der Möglichkeit einer sachlich-neutralen Schlichtung

von Konflikten. Die Demokratie stärkt die Artikulation von Gerechtigkeitsfor-

derungen, also von Forderungen der gerechten Einlösung der Norm, hat aber

Schwierigkeiten mit dem Treffen von Entscheidungen über diese. Nur die auto-

kratische Selbstherrlichkeit fällt das Urteilen leicht, sie erhebt ohne Bedenken

den Anspruch, Gerechtigkeit herzustellen, eben weil sie kein Bewusstsein von

der Begrenztheit ihrer eigenen Perspektive besitzt. An die Stelle des Glaubens an

den überparteilichen Dritten und dessen gerechtes Urteil setzt die Demokratie

denGlauben an den Prozess, in demunberücksichtigte Verletzungen der Freiheit

sukzessive zurArtikulation gelangenundüberwundenwerden,wodurchdie glei-

che Freiheit aller als Zweck des Rechts prozesshaft fortschreitend realisiert wird.

Bei Nelson hingegen wird der gesamte demokratische Verhandlungsprozess

durch die Reflexion des hinreichend Gebildeten überflüssig. Er findet reflexiv in

sich den absolutenMaßstab zur Bewertung konfligierender Ansprüche.

Damit nimmt aber dieHerrschaft des Rechts einen dezisionistischenCharak-

ter an. Der Regent konkretisiert das Rechtsideal, das mit der Beschränkung auf

die bloße Forderung der Ermöglichung vernünftiger Selbstbestimmung inhalt-

lich leer ist, in seinen Gesetzenmit Blick auf spezifische Sachverhalte und ist da-

bei allein seinem eigenen Gewissen verpflichtet. Legitimität beanspruchen diese

Gesetze mit dem Hinweis, dass sie Willensäußerungen des für die Beurteilung
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von Gerechtigkeitsfragen am meisten Geeigneten seien, was durch den Selekti-

onsapparat, den der Regent durchlaufen hat, gesichert sein soll. Dabei soll der

Regent als bloße Vollzugsinstanz einer apriorischen Norm agieren, die er ledig-

lich bestmöglich anzuwenden sucht. Die Gesetzgebung geschieht imNamen des

Rechtsideals, dessen kundigster Interpret der Regent ist. Philosophischer Idea-

lismus und eine idealisierte Vorstellung bürokratischer Herrschaft paaren sich

hier.

Wie die von Adler bejahte Diktatur des Proletariats droht Nelsons Idealstaat

imkontrafaktischenSzenario einesUmsetzungsversuches indie Falle eines büro-

kratischen Herrschaftsapparates zu tappen, der mangels demokratischer Rück-

koppelung und Steuerung und allein von einer monologischen Bestimmung des

»wahren Interesses« geleitet sich gegenüberdenLebensrealitätenundBedürfnis-

sen der ihmUnterworfenen entfremdet und verselbstständigt. Immerhin soll bei

Nelson die »unbeschränkte Freiheit der Kritik«272 bewahrt werden als ein mögli-

ches Korrektiv, sollte der Gesetzgeber in den Augen der Beherrschten in seiner

Ausdeutung des Rechtideals irren. Der Philosophenstaat Nelsons gibt also der

Opposition und der kontroversen Diskussion einen gewissen Raum.Doch damit

soll noch nicht die »Volksmeinung«273 zurHerrschaft gelangen, und es liegt allein

beimHerrscher, dasjenigeUrteil zu identifizieren und gesetzgeberisch umzuset-

zen, »das sich imWettstreit der Gründe und Gegengründe bei voller Freiheit der

öffentlichen Kritik als das am besten begründete herausstellt«.274

Der Philosoph geht jedoch nicht so weit, die Kritikmöglichkeit mit der Mög-

lichkeit einer demokratischen Absetzung des Regenten und dadurch mit echter

demokratischerKontrolle zu verbinden.Es stellt sichdie von ihmnicht beantwor-

tete Frage, was geschehen soll, wenn sich durch die freie öffentliche Kritik zeigt,

dass der Vernunftregent wiederholt oder gar laufend gegen Mehrheitsmeinung

und -willen handelt. Wenn die Besten regieren, kann der Ausdruck der Unzu-

friedenheit der Mehrheit der Gesellschaft nur in deren Widerstreben gegenüber

der vernunftgemäßen Erziehung gründen. Dass er sich aus Eigeninteresse oder

schlichter Verstocktheit weigern könnte, sich belehren zu lassen, ist keine Mög-

lichkeit, die Nelson in Betracht ziehen kann; ist es doch ein durch die Bestenaus-

lese gegangener Regent, von dem er ausgeht, die Fiktion eines über alle Verfüh-

rungen derMacht undmoralischen wie intellektuellen Unzulänglichkeiten erha-

benen Individuums als Inkarnation der Vernunft.

DerHinweis auf die Bestenauswahl soll jedes auf die Notwendigkeit von Kon-

trollmechanismen abzielende Argument abschmettern.Nelsons politischesDen-

272 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 219.

273 Ebd., S. 241.

274 Ebd., S. 394.
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ken ist systematisierte Hybris – eine Hybris, die das Leistungsvermögen des ei-

genen Erziehungs- und Selektionsprogramms betrifft. Vernunft kippt in Unver-

nunft, in der Politik wie auch in allen anderen Bereichen der menschlichen Exis-

tenz, wo das Bewusstsein der Grenzen des eigenen Vermögens, im Namen der

Vernunft zu handeln, verloren geht. Die moderne politische Vernunft entwickel-

te sich gerade aus der von Platon vorweggenommenen und in der Französischen

Revolution zu hohen menschlichen Kosten gemachten Erfahrung, dass die Ver-

nunft nicht einfach selbst diktatorisch an die Stelle der tyrannischen Irrationali-

tät gesetztwerdenkann.Dies jedoch istdernachderAufgabedesdemokratischen

Glaubens aufzugreifende neue Glaube, von dem der Philosoph überzeugen will.

Der politische Inhalt, der durch den autoritären Philosophenstaat durchge-

setzt werden soll, ist, wie bereits erörtert wurde, das in der Tradition des Libe-

ralismus stehende Ideal der individuellen Selbstentfaltung.Man könnte Nelsons

Absichtenunter das Programmwort des »wehrhaften Liberalismus« subsumieren

–wehrhaft jedochnicht nur angesichts der akutenBedrohungdurchdenFaschis-

mus, und wehrhaft durch die Ablösung von der Demokratie, die als Bedrohung

undWegbereiterin des ersterenwahrgenommenwird und alsMittel zur Realisie-

rung und zum Erhalt liberaler Werte nicht geeignet erscheint. Die Frage drängt

sich aber auf, inwieweit eine Zuordnung zum Liberalismus noch gerechtfertigt

ist, wenn liberale Grundprinzipien wie die Gewaltenteilung und der Konstitu-

tionalismus explizit negiert werden und Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber

Zugriffen des Staats in den rechts- und staatstheoretischen Überlegungen keine

Rolle spielen; wenn weiter der Wertepluralismus einer Wertethik weicht, die ein

KriteriumzurAuszeichnung von »wahren Interessen« andieHandgebenund ein

erzieherisches Verständnis staatlichenHandeln grundlegen soll. Es droht das en-

ge und harte Gehäuse des wehrhaften Liberalismus, der vor dem Andrängen ei-

ner irrational feindseligenWelt geschätzt werden soll, seinen Inhalt zu ersticken

– eine Gefahr, wie sie bereits mit Blick auf das diktatorische Gehäuse des Kom-

munismus diskutiert wurde.275

Es könnte hier darauf hingewiesen werden, dass diese reduzierte Auffassung

des Liberalismus bereits von Jakob Friedrich Fries vertreten wurde, der eben-

falls die Gewaltenteilung, die vertragsrechtliche Herrschaftslegitimation und

die Demokratie ablehnte und dem Toleranzgedanken keinen Wert beimaß.276

Fraglos ist, dass Nelson, der als Anhänger Friedrich Naumanns politisch im

Milieu des deutschen Linksliberalismus sozialisiert wurde,277 sich selbst auch

nach dem Übertritt zur SPD in der Tradition des Liberalismus verortete, wie das

275 Siehe Abschnitt 3.4.

276 Vgl. Hubmann (1997): Ethische Überzeugung und politisches Handeln, S. 124, 127.

277 Franke (1997): Leonard Nelson, S. 94–96.
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1923 erscheinende System der philosophischen Rechtslehre und Politik verdeutlicht.278

Der Liberalismuswird nun aber in den Sozialismus eingebaut, als »Endziel« wird

der »liberale Sozialismus« bestimmt, wie er »von dem durch das wahre Interesse

an der Freiheit inhaltlich bestimmten Rechtsideal der Gleichheit vorgezeichnet

wird«.279 Gewiss ist auch, dass der Philosoph unter seinen Zeitgenossen mit der

negativen Einschätzung der Vereinbarkeit von Liberalismus und Demokratie

nicht alleine stand. Nelson vertritt eine sozialliberale, moralphilosophisch argu-

mentierende und sozialpädagogisch-bildungsbürgerliche Variante des liberalen

Antidemokratismus,280 dem eine konservative, besitzbürgerliche und ökono-

misch begründete Variante gegenübersteht, wie sie etwa von Friedrich August

von Hayek ab der großenWirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre vertreten281

und im Rahmen der Präsidialkabinette umgesetzt wurde.282

Neben den offensichtlichen Diskrepanzen besteht zwischen diesen beiden

Strömungen die Gemeinsamkeit, dass sie die Demokratie unter dem Gesichts-

punkt ihrer Dienlichkeit für einen bestimmten Zweck ablehnen: bei Hayek die

Freiheit und Ungestörtheit des Markthandelns, der die in der Demokratie sich

durchsetzenden Rufe nach sozialpolitischer Intervention entgegenstehen, bei

Nelson die Selbstentfaltung der Individuen durch Bildung und Arbeit. Bei bei-

278 Vgl. u.a. Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 284, 466 f.

279 Ebd., S. 397. Die in der Literatur konstatierte »Abkehr vom Liberalismus zugunsten des Sozialismus«

(Werner Link) hat sich mehr auf der Ebene der Parteiaffiliation zugetragen als auf der grundlegende-

ren Ebene der politischen und philosophischen Überzeugungen. Dass Nelson sich wie schon Fries vom

Liberalismus abgewendet habe, indem er »die Gleichheit der Freiheit voranstellte und danach die bei-

den miteinander verknüpfte«, wird weder Nelson und Fries noch dem Liberalismus gerecht. Natürlich

findet diese Verbindung auch im Liberalismus statt; nur ist die Frage, ob die Gleichheit eine bloß for-

mal-rechtliche oder eine materiell-sozialpolitische Interpretation findet. Letzteres ist bereits – anders

als Udo Vorholt schreibt – beim »sozialen Liberalismus« der Fall und ist die differentia specifica, die ihn

von anderen liberalen Strömungen unterscheidet. Nelson selbst grenzt in seiner Rede »Was ist libe-

ral?« von 1908 seine Vorstellung von Liberalismus von der »wirtschaftspolitische[n]Theorie des älteren

Liberalismus« ab. Für seine Vorstellung eines liberalen Sozialismus spielt dabei der Einfluss des Arz-

tes, Soziologen und Nationalökonomen Franz Oppenheimer, eines engen Freundes und Unterstützers

Nelsons, eine große Rolle. Vgl. Link (1964): Die Geschichte des Internationalen Jugend-Bundes, S. 64;

Vorholt (1998): Die politischeTheorie Leonard Nelsons, S. 40; Nelson (1972): Was ist liberal?, S. 6; Nelson

(1972): Franz Oppenheimer.

280 Unter den bekannteren Zeitgenossen stand Nelson in dieser Hinsicht wohl Kurt Hiller am nächsten.

281 Vgl. Reichhold (2018): Wirtschaftsfreiheit als Schicksal, S. 105–143. Hayek bewarb, wie Clemens Reich-

hold ausführt, u.a. 1929 eine Änderung der österreichischen Verfassung zugunsten der Stärkung des

Präsidentenamtes, die Eingriffen in denMarkt seitens der parlamentarischen Regierung entgegenwir-

ken sollte: eine Idee, die auf die Präsidialkabinette vorausweist, die in Deutschland nur wenig später

installiert wurden. Zu deren staatstheoretischer Legitimierung vgl. Carl Schmitts Vortrag vor dem so-

genannten Langnam-Verein, einer für das Kaiserreich, dieWeimarer Republik und den Nationalsozia-

lismus bedeutenden Interessenvereinigung der Schwerindustrie des Ruhrgebiets, aus dem Jahr 1932:

Schmitt (1995): Starker Staat und gesundeWirtschaft.

282 Vgl. Heller (1992): Autoritärer Liberalismus?
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den steht die Demokratie der vollen Entfaltung des Einzelnen im Wege: beim

rechten Ökonomen Hayek der Entfaltung von Innovativität und individuellem

Unternehmergeist, beim linken PhilosophenNelson die Entfaltung der individu-

ellen Persönlichkeit auf demWeg der Bildung. Beide vertreten elitäre Ideen, die

politische Minderheitenprogramme darstellen und deren Durchsetzung nur auf

dem autoritärenWeg zu erreichen ist.

Nelsons ursprüngliches Vorhaben in der politischen Theorie war es, den Li-

beralismus auf philosophisch gesunde Beine zu stellen. Er, der sich sonst als In-

begriff aufgeklärter Rationalität und des aufgeklärten Antidogmatismus geriert,

habe anstelle einer soliden theoretischen Fundierung nichts vorzuweisen als das

beliebige Pochen auf bestimmte Forderungen, die einen Dogmenstatus anneh-

men: »allgemeines, gleiches, direktes und geheimes Wahlrecht«, »unbedingte[r]

Freihandel«, »unbedingte Trennung von Kirche und Staat« und, bei seinen »sehr

liberal[en]« Vertretern, das Frauenstimmrecht.283 Der Philosoph fährt in seinem

Aufsatz »Die philosophischen Grundlagen des Liberalismus« von 1910 fort:

Nichts zeigt vielleicht deutlicher die Rückständigkeit des theoretischen Liberalismus der Ge-

genwart als die päpstliche Selbstgefälligkeit, mit der Schlagwörter wie die genannten als der

Weisheit letzter Schlußwieder undwieder ausposauntwerden und die in so traurigemVerhält-

nisse zu der tatsächlichen Hilflosigkeit und Ohnmacht steht, in der man sich gegenüber der

Aufgabe einer wissenschaftlichen Rechtfertigung der eigenen Position noch immer befindet.284

Wer sich derart mit Bekenntnissen statt theoretischer Fundierung begnüge,

der »büßt das Recht ein, sich als einen Gegner jeglichen Dogmatismus auf-

zuspielen«285 – man könnte über die Gegnerschaft zur religiös-konservativen

politischen »Romantik«286 hinausgehend in Bezug auf die Weimarer Republik

hinzufügen: als Gegner aller möglichen Spielarten des antirationalistischen

Voluntarismus, Dezisionismus und Neo-Mythologismus.

DerWeg zurBefestigungdes theoretischenBodens sollte zurück zum imLau-

fe des 19. Jahrhunderts durch Positivismus und Historismus unglaubwürdig ge-

wordenen Vernunftrecht führen. Wie die Vertreter der Österreichischen Schule

der Nationalökonomie Mises und Hayek in den zwanziger Jahren auf dem Feld

der Ökonomie eine Rückkehr zu paläoliberalen Positionen unternahmen, findet

sich bei Nelson in der Vorkriegszeit eine analoge Bewegung auf dem Terrain der

Rechtsphilosophie, die zum Rationalismus Fries’ zurückführt. Als die zentrale li-

berale Überzeugung gilt ihm die Idee der Autonomie: »das Vermögen des Men-

schen,aus eigenerKraft allgemeingültigeNormenzuerkennen«,ohneauf »äuße-

283 Nelson (1972): Die philosophischen Grundlagen des Liberalismus, S. 31.

284 Ebd., S. 34.

285 Ebd., S. 31.

286 Nelson (1972): Was ist liberal?, S. 15.
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re Autorität« und »eigene Sinnlichkeit«287 angewiesen zu sein. Natürlich gelang-

te er – weniger bei der Begründung der Individualrechte, sondern bei der Frage

von deren politischer Umsetzung – zu Schlüssen, die vom liberalen Mainstream

weit abwichen. Unter den Liberalen der Zeit war die Anschauung, dass die De-

mokratie keine notwendige Voraussetzung für die Verwirklichung liberalerWer-

te darstellt, zwar durchaus zu finden; es hatte sich jedoch die Anschauung einer

historisch-faktischen Alternativlosigkeit des demokratischenRahmens durchge-

setzt.288Nelson gehörte zu jenen, die das liberale Unbehagen an der Demokratie

am deutlichsten zum Ausdruck brachten und die weitestgehenden Konsequen-

zen aus ihm zogen. Der Liberalismus erscheint bei ihm nicht nur als von der De-

mokratie ablösbar, sondern nur in Form der Autokratie der geistigen Elite gegen

ihm feindliche Tendenzen zu bewahren, die in der Demokratie gedeihen.

10.5 Charisma und Dummheit

Der LinksliberaleHansKelsen gelangte dazu,die Funktionalität des Liberalismus

für die Demokratie zu erkennen und eine Synthese der beiden Prinzipien herzu-

stellen.Die Demokratie braucht den Liberalismus, ihre gesellschaftliche Integra-

tionskraft hängt vom Ausgleich der Machtchancen ab, die durch die Meinungs-

undPressefreiheit sowie dieMöglichkeit zuKritik undOpposition gefördertwer-

den; sie braucht ihn,um intelligent undwahrheitsfähig zu sein, dennnur letztere

sichern ihre Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Ist diese Verschmelzung einmal voll-

zogen, muss sich das Denken des Liberalismus »republikanisch« fortentwickeln:

vomSubjekt individuellenRechtsgenusses hin zur öffentlichen, »agonistisch« für

dieDurchsetzung undBewahrung vonRechten kämpfendenExistenz.Mit einem

solchen, »republikanisch« geläuterten Ethos liberal-demokratischer Bürgerlich-

keit verkoppelt hätte die Idee der politischen Führererziehung eine weit frucht-

barere Entfaltung erfahren können als in der pseudo-bolschewistischenVariante,

die sie bei Nelson erhält.

Der Philosoph hat den potentiellen Wert, den die Idee seiner politischen

Führerschule für dieWeimarer Republik hatte, zweifellos mit seinem Antidemo-

287 Ebd., S. 10.

288 Vgl.Wiese (1916): Liberalismus undDemokratismus. Leopold vonWiese plädiert hier für ein arbeitstei-

liges Verständnis des Verhältnisses von Demokratie und Liberalismus; liberal, also gemäß dem Prinzip

der freien individuellen Betätigung, sollen die wirtschaftliche und kulturelle Sphäre gestaltet werden,

demokratisch, also gemäß dem Prinzip kollektiver Souveränität, die aufs Nötigste reduzierte Politik.

Dabei zieht vonWiese aber auch einen »undemokratischenLiberalismus« inBetracht, vor allem inForm

der aufgeklärten absolutenMonarchie,die »einen festere[n]Hort der Freiheit […] als dieVolksversamm-

lung« darstelle; ebd., S. 420. Siehe auch Hacke (2017): Existenzkrise der Demokratie, S. 69–125.
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kratismus selbst untergraben. Tatsächlich ist diese Institution angesichts der

Erfahrungen, die im Laufe der Zwischenkriegszeit gemacht wurden, über ihren

Gründer hinausgewachsen. Der Internationale Sozialistische Kampfbund, die

1927 ins Leben gerufene Nachfolgeorganisation des IJB, gehörte während der

»Machtergreifung« zu den aktivsten Verteidigern der Republik – allerdings aus

einem mehr antifaschistischen als prodemokratischen Motiv – und engagierte

sich anschließend im Widerstand gegen den Nationalsozialismus.289 Im Mut

und im Einsatz, aber auch dem hohen Organisationsgrad und der Disziplin,

die die Aktivisten zeigten, wird der Wert deutlich, den Nelsons Kaderschulung

hatte. Mitglieder des ISK stiegen später zu wichtigen Positionen auf: am pro-

minentesten Nelsons »rechte Hand« im ISK und Nachfolger als Vorsitzender

nach dessen Tod Willi Eichler, der nach dem Zweiten Weltkrieg federführend

bei der Ausarbeitung des sozialliberal orientierten Godesberger Programms der

SPDmitwirkte.290Nelsons Führerschule konnte mit einer erheblichen zeitlichen

Verzögerung also durchaus eine größere politischeWirkung entfalten: allerdings

in einem demokratischen Kontext, der – anders als von Nelson – von seinen

politisch erfolgreichen Schülerinnen und Schülern nach dem Zweiten Weltkrieg

vorbehaltlos anerkannt wurde.

Der Versuch, in einemnichtdemokratischen StaatswesenHalt zu finden, ent-

hält hingegen das Eingeständnis, dass die vertretenen liberalenWerte zu stark an

Zugkraft verloren haben, um sich in der Demokratie noch durchsetzen zu kön-

nen. Die Zuversicht, in der Massendemokratie mit ihren als bedrohlich wahr-

genommenen affektiven Konvulsionen und ihren alten und neuen technischen

Beeinflussungsmitteln sich durchsetzen zu können, besaß der Philosoph, der so

gernevom»SelbstvertrauenderVernunft«291 spricht,nicht.DieGründungderde-

mokratischen Republiken inMitteleuropa fiel in eine Krisenperiode des liberalen

Individualismus.292 Es sind dies Umstände, in denen das liberale Ideal der freien

289 Zu den Tätigkeiten des ISK im Widerstand vgl. den von Sabine Lemke-Müller herausgegebenen Sam-

melband mit Dokumenten aus dem betreffenden Zeitraum; Lemke-Müller (1996): Ethik des Wider-

stands. Zur Geschichte des vonNelson gegründeten Jugendorganisationen generell vgl. Link (1964): Die

Geschichte des Internationalen Jugend-Bundes (IJB) und des Internationalen Sozialistischen Kampf-

Bundes (ISK).

290 Daneben sind anzuführen der Ministerpräsident von Niedersachsen von 1970 bis 1976 Alfred Kubel,

die Mitbegründerin der Frankfurter SPD Anna Beyer, der Vizepräsident des Europaparlaments von

1958–1962 Hellmut Kallbitzer und der als Mitglied des Parlamentarischen Rates für die Festschreibung

des Grundrechtes auf Kriegsdienstverweigerung maßgeblich mitverantwortliche Fritz Eberhard. Nel-

sons »Führerschule« konnte also ihre politischeWirkung erstmit einer erheblichen zeitlichen Verzöge-

rung entfalten.

291 Nelson (1923): System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 587.

292 Vgl. Llanque (1999): Der Untergang des liberalen Individuums; Hacke (2018): Existenzkrise der Demo-

kratie, S. 11. Zur Situation des politischen Liberalismus in Deutschland ab 1918 vgl. auch Langewiesche
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Selbstentfaltung einen schweren Stand hatte. Mit dem Krieg und der anschlie-

ßenden Revolution wird das Erlebnis des Aufgehens in derMasse zu einem prä-

genden, zahlreiche literarische Aufarbeitungen293 erfahrendes Bildungserlebnis,

in dem das Individuum seine Autonomie als Illusion angesichts der mitreißen-

den Gewalt von Massenbewegungen erfährt und sein Heil im Anschluss an eine

solche sucht. Mit der wirtschaftlichen Destabilisierung durch die Inflationskri-

se wird die Vorstellung der individuellen Selbstbestimmung für eine wachsende

Zahl der ihre ökonomische Existenz als zunehmend prekär erfahrenden Subjekte

als auf das eigene Leben unanwendbar erfahren.294

Inmitten der schweren ökonomischen Krise erhält Nelsons Rede vom ver-

nünftig-selbstbestimmten Individuum zunehmend den Charakter des Festhal-

tens an einem von der Geschichte überholten Persönlichkeitsideal. Unter diesen

Bedingungen ist es nicht der als Verkörperung meritokratischer Exzellenz Auf-

tretende, der die stärkste Anziehungskraft auf die verunsicherten Einzelnen

ausübt. Nelsons Weiser soll als Erzieher auftreten, und als solcher beansprucht

er gegenüber seiner Gefolgschaft ein überlegenes Wissen, das ihn zur Leitung

der Angelegenheiten des Gemeinwesens berechtigt – ein Wissen, das beglaubigt

ist durch einen Ausbildungs- und Selektionsapparat, den er durchlaufen hat.

Sein Idealstaat ist eine Utopie des liberalen Paternalismus, in der sich die Gebil-

deten undWeisen des Rests der Bevölkerung annehmen, um diese in die richtige

Richtung zu führen. Mit der Überlegenheit geht eine Distanz einher; imWeisen

erkennt die Gefolgschaft nicht ihresgleichen wieder, sondern eine unnahbare,

autoritative Instanz,die über denWert ihrerHandlungenundZwecke richtet, ih-

nen politische Mündigkeit zu- und abspricht und sie zu bestimmten Funktionen

zulässt oder nicht. Gefolgschaft gründet hier in Unterordnung, gründend wenn

nicht in der Erkenntnis der eigenen Mängel, dann in Vertrauen in den Apparat

der Führererzeugung und damit in sein Produkt.

Ein solches Motiv ist sicher nicht erst in Nelsons autokratischem Idealstaat,

sondern in der repräsentativenDemokratie zufinden.Es bestimmtdasAuftreten

vor allem von Vertretern des liberalen Bildungsbürgertums wie jenes Max We-

(1988): Liberalismus in Deutschland, S. 233–286; zum Linksliberalismus im Speziellen vgl. Opitz (1973):

Der deutsche Sozialliberalismus 1917–1933.

293 ZurDarstellung derMassenerfahrung inRomanen zurNovemberrevolution vgl.Kittstein/Zeller (2009):

Die Novemberrevolution in der Romanliteratur, S. 35–38. Als klassische Darstellungen, die entweder in

der Zwischenkriegszeit entstanden oder sich auf diese beziehen, können angeführt werden: Kracauer

(1963): Das Ornament der Masse; Canetti (1980): Masse undMacht.

294 Dieses latent dauerhaft vorhandene, in Situationen der wirtschaftlichen Krise sich verschärfende

Spannungsverhältnis zwischen objektiver Proletarisierung und Festhalten an bürgerlichen Leitwerten

und Lebensmodellen ist Gegenstand der bahnbrechenden Studie Siegfried Kracauers über die Ange-

stellten von 1929; vgl. Kracauer (1971): Die Angestellten.
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bers, der nie hinter dem Berg hielt, dass er von der eigenen überlegenen politi-

schen Einsicht gegenüber dempolitischenDilettantentum insbesondere der Lin-

ken überzeugt war.295Die Anerkennung des überlegenenWissens und damit der

Kompetenz zurMachtausübung zumWohle desGemeinwesens ist aber nicht das

einzige Motiv, das bei der Wahl des politischen Führers wirksam werden kann.

Das Verhältnis von Führenden und Gefolgschaft auf eines zu reduzieren, das in

anerkannten Kompetenzunterschieden und ein daraus resultierendes Sich-An-

vertrauen des für die Regierung weniger Geeigneten gegenüber dem Geeignete-

ren gründet, würde eine in meritokratischen und rationalistischen Anschauun-

gen befangene Verkürzung bedeuten.

Das Weltbild des Liberalismus geht von autonomen, sich in der Welt bewäh-

renden Individuen aus.DerWirtschaftsliberale versteht Autonomie als Selbstbe-

hauptung imallgemeinenKonkurrenzkampf ohneBeistand durch den Staat.Der

Sozialliberalismus leistet den Einzelnen in ihrem Bewährungskampf Unterstüt-

zung,korrigiertUngleichheiten,die das Individuumnicht selbst zu verantworten

hat, belässt sie jedoch letztlich als vereinzelte, für sich selbst verantwortliche Sub-

jekte. Für den Wirtschaftsliberalen wie den Sozialliberalen ist das Individuum

seines Glückes Schmied.Dem von der geschichtlichen Entwicklung Verunsicher-

ten jedoch, der die Kontrolle über sein Leben zu verlieren fürchtet, gibt der Ge-

danke der Eigenverantwortung, der ihm mit Blick auf seine Situation als nicht

mehr angemessen erscheint, keinen Halt. Der Gedanke einer Schicksalsgemein-

schaft, die sich kollektiv aus derNot befreit, die Vorstellung eines durch einen ge-

meinsamen Kraftakt zu erringenden Rückgewinns von Kontrolle über das eigene

Leben ist hiermitunter attraktiver als die Vorstellung einer durch den Sozialstaat

geleisteten Unterstützung der Einzelnen in Situationen der Not.

Während individualistische Wertorientierungen in der ökonomisch stabilen

und steigende Prosperität für dieMehrheit bringenden Vorkriegszeit imAufstei-

gen begriffen waren, hatten in der krisengeprägten Zwischenkriegszeit kollek-

tivistische Ideologien Auftrieb.296 Wenn es spezifische »Empfänglichkeiten des

Moments«waren,die,wie SidneyHook inTheHero inHistory 1955 etwasüberspitzt

schreibt, einen Leonard Nelson in der Obskurität ließen und einen Hitler zu den

Gipfeln der Macht trugen,297 sind die Ursachen dafür in dieser sozialpsychologi-

schenGemengelage zu suchen. In einer Situation, inderdasWertideal der indivi-

duellen Selbstentfaltung in einen immer intensiver erfahrenenGegensatz zur so-

zialenWirklichkeit geriet,musste auch die Verkörperung dieses Ideals –der hin-

reichend Gebildete Nelsons, der sich als Führer und Vertrauensträger anbieten

295 Marty (2018): Keine Spur vom Adel unserer Natur.

296 Vgl. Llanque (1999): Der Untergang des liberalen Individuums.

297 Hook (1955): The Hero in History, S. 16, Übersetzung A. D.
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soll – an Anziehungskraft verlieren. Als musterhaftes Vorbild steht der Erzieher

und Staatslenker Nelsons für einen Standard, der von dem Rest der Bevölkerung

nicht erreicht wird, und eine Arbeit am Selbst, die die Individuen dafür noch zu

leisten hätten. Der Führer im Faschismus steht aber für eine Ermächtigung und

Aufwertung, nicht des Einzelnen als solchen, aber als Teil eines Kollektivs.

DerWeiseNelsons verkörpert dieAufforderung: »Dumusst dich ändern«.Der

ErziehungsliberalismusNelsonswie auchderWirtschaftsliberalismus einesHay-

eks oder Mises treten beide an den Einzelnen mit Ansprüchen und Forderun-

gen heran, nach denen das Subjekt an sich zu arbeiten hat. Die Unterordnung

unter die erzieherische Autorität hat hier den Zweck, unter der Anleitung des

Führers und Erziehers Selbstständigkeit zu erlangen. Der Führer im Faschismus

hingegen verkörpert die Losung: »Wir müssen uns behaupten gegen eine feind-

liche Welt.« Nicht der Kandidat für die politische Führerschaft, der persönliche

Überlegenheit verkörpert und mit einem disziplinarischen und fordernden Ges-

tus auftritt, ist für das verunsicherte Subjekt anziehend, sondern der, in dem es

sein eigenes bedrohtes Selbst und den Wunsch, sich aggressiv gegen den Druck

derUmstände zurWehr zu setzen,wiedererkennt.Gerade dieser Typus bietet ein

Identifikationsangebot und eine emotionale Anschlussfähigkeit bis hin zur Liebe

und opferbereitenHingabe für jene, die ihre eigene Existenz als prekärwahrneh-

men. Souveränität wird vermittels der Identifikation mit dem mächtigen Füh-

rer erfahren.298Gerade der insgeheim als Spiegel des eigenen gefährdeten Selbst

wahrgenommeneAndereenergetisiertundsolidarisiert, schafft eineVereinigung

der Vielen in derUnterstützung undHingabe an ihn,weil seine Pose der Allmacht

und sein phantastischer Glaube an sie nur dann bestehen können, wenn man

sie selbst durch die eigene Gefolgschaftsleistung zur Wahrheit werden lässt und

sie nicht als lächerliche Anmaßung in sich zusammensinken lassen will. Gerade

das pathologisch-megalomane Ego, das sich in Größenwahn ergeht und von den

298 Die Teilhabe am Sein des Führers als Teil der Psychologie des Faschismus wird von Georges Bataille

tiefgründig analysiert; Bataille (1979): The Psychological Structure of Fascism, bes.S. 78, 83.
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»Weisen« dafür verlacht wird,299 mobilisiert die Masse zur Unterstützung, weil

sie es vor seiner Implosion durch den Druck der Realität bewahren kann.

Auch die charismatische Herrschaft, die Max Weber im Abschnitt zur Herr-

schaftssoziologie seines SpätwerkesWirtschaft undGesellschaft analysiert, gründet

in der Wahrnehmung der Exzellenz eines Individuums, in einer »außeralltägli-

chen Hingabe an die Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit ei-

ner Person und der durch sie offenbarten und geschaffenenOrdnungen«.300 »Der

Träger des Charisma«, schreibt Weber,

ergreift die ihm angemessene Aufgabe und verlangt Gehorsam und Gefolgschaft kraft seiner

Sendung. Ob er sie findet, entscheidet der Erfolg. Erkennen diejenigen, an die er sich gesandt

fühlt, seine Sendung nicht an, so bricht sein Anspruch zusammen.Erkennen sie ihn an, so ist er

ihrHerr, solange er sich durch ›Bewährung‹ die Anerkennung zu erhaltenweiß. […]DerBestand

der charismatischen Autorität ist ihremWesen entsprechend spezifisch labil: Der Träger kann

das Charisma einbüßen, sich als »von seinem Gott verlassen« fühlen, wie Jesus am Kreuz, sich

seinen Anhängern als »seiner Kraft beraubt« erweisen: dann ist seine Sendung erloschen, und

die Hoffnung erwartet und sucht einen neuen Träger. Ihn aber verläßt seine Anhängerschaft,

denn das reine Charisma kennt noch keine andere »Legitimität« als die aus eigener, stets neu

bewährter Kraft folgende. Der charismatische Held leitet seine Autorität nicht wie eine amtli-

che »Kompetenz« aus Ordnungen und Satzungen […] ab, sondern er gewinnt und behält sie nur

durch Bewährung seiner Kräfte im Leben. Er muß Wunder tun, wenn er ein Prophet, Helden-

taten, wenn er ein Kriegsführer sein will.301 

Der Angriff gegen die tragenden Institutionen liberaldemokratischer Öffentlich-

keit, der in demMoment beginnt, in dem der Faschismus an die Macht gelangt,

hat wesentlich den Zweck, den Zauber des Charismas auf Dauer zu stellen. Die

Diktatur muss den Schein von Wundertaten liefern, »ein mittelmäßiger Dikta-

tor ist eine Unmöglichkeit«, wie Moriz Julius Bonn 1925 schreibt.302 Die Bewäh-

rung ist in der Diktatur Sache des politischen Blendwerks, Scheinbewährung: Die

Vorderseitedermonumentalen,außergewöhnlichenErrungenschaftenwirdpro-

299 Man denke dabei etwa an die zahlreichen Karikaturen, die in linken und liberalen sowie ausländischen

Zeitungen und anderen Printmedien erschienen. Für die latenten psychologischenProzesse, die bei der

Identifikationmit dem»Führer« amWerk sind unddie eben vomheimlichenBewusstsein der Fragilität

von dessen Persona herrühren, ist die 1933 erschienene Anthologie Hitler in der Karikatur der Welt. Tat

gegen Tinte aufschlussreich, die unmittelbar nach der Machtergreifung 1933 in einem Hausverlag der

NSDAPerschien. In ihrwerdengesammelteKarikaturendes »Führers«mitKommentarenversehen,die

in ihremGrundduktusdenTriumphüberdas sichüberlegenglaubendeGelächter zelebrieren.DasBuch

erscheint inmehreren Ausgaben, darunter als »Volksausgabe« 1938.Die Genugtuung darüber, dass den

Spöttern sprichwörtlich das Lachen imHals stecken bleibt, wird zu einer Gemeinschaftserfahrung, die

Führer und Gefolgschaft vereint. Vgl. Hanfstaengl (1933): Hitler in der Karikatur der Welt; Kohlmaier

(2012): Wie Hitler dieWelt sah.

300Weber (2005): Wirtschaft und Gesellschaft, S. 159.

301 Ebd., S. 833, Hervorhebungen im Original.

302 Bonn (2015): Zur Krisis der europäischen Demokratie, S. 197.
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pagandistisch zelebriert, während die profane Rückseite – Raub, Verschuldung,

Zwangsarbeit – ins Unsichtbare gedrängt wird. Darüber hinaus aber ist die Be-

währung des politischen Führers – anders als beim religiösen Führer, denWeber

bei der Ausarbeitung der Theorie charismatischer Herrschaft primär vor Augen

hat – jedoch nicht vom Einsatz seiner Gefolgschaft zu trennen. Die Interaktion

imBewährungsprozess charismatischerHerrschaftwird vonWeber übergangen,

wenn er diesen zwischen einem aktiven Pol – dem Führer – und einem rein pas-

siven, lediglich beobachtenden und akklamierenden Pol stattfinden lässt.Der Er-

folg des charismatischen Führers ist der Erfolg auch seiner Gefolgschaft; letztere

steht ersteremnichtwie beiWeber als Publikumund gleichzeitig urteilendes Tri-

bunal gegenüber, sie besorgt durch ihre Taten die Bewahrheitung und Selbstbe-

hauptung des Führers und seiner Vorstellungen das Gemeinwesen betreffend. In

der Macht des Führers erkennt sie ihre eigene Macht widergespiegelt. Je maßlo-

ser die Ankündigungen dessen, was möglich ist und was der Führer durchsetzen

wird, desto energetisierender die Wirkung auf die Gefolgschaft, die zum einen

sich genusshaft den Erwartungen des Kommenden hingibt, dann aber bei Wi-

derständenmit dem Reflex aggressiver Selbstbehauptung reagiert.

Freud hat diesen Vorgang inMassenpsychologie und Ich-Analyse (1921) beschrie-

ben. Bei Subjekten, in denen die »Sonderung von Ich und Ichideal […] nicht weit

vorgeschritten« ist und bei denen das »Ich […] sich […] die frühere narzißtische

Selbstgefälligkeit« bewahrt hat, in der also ein aggressiver Selbstbehauptungs-

wunschnurwenig durchmoralischeÜberzeugungengehemmtwird,braucht das

zum Führer auserkorene Individuum

oft nur die typischen Eigenschaften dieser Individuen in besonders scharfer und reiner

Ausprägung zu besitzen und den Eindruck größerer Kraft und libidinöser Freiheit zu machen,

so kommt ihm das Bedürfnis nach einem starken Oberhaupt entgegen und bekleidet ihn mit

der Übermacht, auf die er sonst vielleicht keinen Anspruch hätte. Die anderen, deren Ichideal

sich in seiner Person sonst nicht ohne Korrektur verkörpert hätte, werden dann »suggestiv«,

das heißt durch Identifizierungmitgerissen.303

Die Macht des Führers ist dabei aber nur Produkt des Umstands, dass dieser als

Individuumzur Projektionsfläche der Vielenwird.DieseDeutung des Identifika-

tionsverhältnisses der Gefolgschaft mit dem »Führer« unterscheidet sich von der

DeutungWilhelm Reichs, der hier eine »kindliche Schutzeinstellung zum Vater«

sieht, in die sich das »Massenindividuum« imGefühl der Hilflosigkeit flieht. Der

»Führer« ist als Projektionsfläche für dieses Schutzbedürfnis ambivalent: Zumei-

nen garantiert er denen, die sich seinem Willen unterwerfen, Schutz oder – wo

er sie als seine Soldaten gebraucht – zumindest eine Aufgabe und Geborgenheit

303 Freud (1978): Massenpsychologie und Ich-Analyse, S. 471.
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in der Volksgemeinschaft. Zum anderen aber personifiziert er die infantile Re-

bellion gegen jegliche Normen und Autoritäten: die Regeln der Demokratie, der

internationalen Politik und Diplomatie, der Ökonomie, schließlich die phantas-

tische Negation des Realitätsprinzips selbst. Der »nationale Narzißmus«, in dem

sich dieGefolgschaft im »Sich-mit-dem-Führer-eins Fühlens« ergeht und in dem

sie aus demGedanken der »Größe der Nation« ihr beschädigtes »Selbstgefühl«304

wiederherstellt, ist auch ein Genuss des Bruches mit Regeln und Schranken, des

Exzesses. Eher als eine väterliche Autorität repräsentiert der Führer in dieser Per-

spektive eine Art anti-väterlicher Autorität – die Autorität des großen Bruders, des

Anführers einer Brüderbande, die sich straffrei über soziale Ansprüche und Nor-

men hinwegsetzt, denen sie nicht mehr genügen will und es vielleicht auch nicht

mehr kann.305

Die »charismatische Struktur« der Gefolgschaft wird, wie Max Weber

schreibt, »aus der Not und Begeisterung außerordentlicher Situation[en] ge-

boren«.306 Die Begeisterung ist im Faschismus eine der berauschten Hybris

und der illusionären Hoffnungen, die Not eine der in Bedrängnis geratenen,

sich als prekär erfahrenden Subjekte. Eine für das Auftreten charismatischer

Führer empfängliche Stimmungslage herrschte in der mitteleuropäischen Zwi-

schenkriegszeit von Anbeginn an; mit Blick auf das Phänomen der sogenannten

»Inflationsheiligen« könnte man geradezu von einer pathologisch gesteigerten

Nachfrage in der frühenWeimarer Republik sprechen.307 Aus dem Jahr 1921, also

ein Jahr vor dem Erscheinen von Webers postum veröffentlichten Opus magnum,

stammt folgende Bemerkung Ernst Blochs über den Zustand der desillusionier-

ten und traumatisiert aus dem Krieg zurückkehrenden Deutschen:

Um uns schwanken wohl allzu viel Müde einher. Sie haben genug hartes hinter sich, um bereit

zu neuem Leben zu sein. In Muskeln, Nerven und Gedanken ist der Rückschlag merklich, sie

fühlen sich zerfallen. Das kurze, scheinhafte Feuer des Zusammenbruchs ging bald ausMangel

an edlerer Nahrung zugrunde. Aus sich herauswill derart unter diesen jungenMenschenwenig

entstehen.308

Charisma kann, so Weber, »eine Umformung von innen her sein, die, aus Not

oder Begeisterung geboren, eine Wandlung der zentralen Gesinnungs- und Ta-

tenrichtung unter völliger Neuorientierung aller Einstellungen zu allen einzel-

nen Lebensformen und zur ›Welt‹ überhaupt bedeutet«.309 Es fehlte nicht an sol-

304 Vgl. Reich (1972): Die Massenpsychologie des Faschismus, S. 84 f.

305 VomMotiv des Brüderaufstandes vgl. Federn (1919): Zur Psychologie der Revolution.

306Weber (2005): Wirtschaft und Gesellschaft, S. 838.

307 Vgl. dazu Linse (1983): Barfüßige Propheten.

308 Bloch (1985): Über den sittlichen und geistigen Führer oder die doppelte Weise des Menschengesichts,

S. 204.

309Weber (2005): Wirtschaft und Gesellschaft, S. 182.
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chen, die sich als Führer anboten, und in diesem Konkurrenzkampf der Führer

ist auch der in seinem Kreis eine guruhafte Rolle310 spielende Nelson zu veror-

ten. Sein rationalistisches, am autonomen Individuum orientiertes Menschen-

bild stand jedoch nicht ausreichend in Fühlung mit den Bedürfnissen seiner Ge-

genwart. Noch mehr trifft dies, wie Hermann Heller bemerkte, auf die etablier-

ten »demoliberalen« Führer der jungen Republik zu, die »viel zu selbstsicher und

›klug‹« und »viel zu sehr von ihren Erfolgen begeistert« waren, »um die radikal

desillusionierte und doch wieder unendlich glaubenssehnsüchtige Jugend auch

nur zu vernehmen, geschweige denn ernst zu nehmen«311–ein Vorwurf, derwohl

auch einem liberalen öffentlichen Intellektuellen wie MaxWeber gelten sollte.

Den Ideen des 19. Jahrhunderts wie dem liberalen Individualismus entfrem-

det, nimmt die Suche nach einem neuen Ideal eine katastrophale Entwicklung.

Die neueEinstellung gegenüber derWelt,die der deutsche Faschismus als charis-

matische Bewegung bringen sollte, das Sinnangebot, das einen allzu großen Teil

der Bevölkerung für eine kurze Zeit aus seinemDepressionszustand heben sollte,

ist einehypertrophgesteigerteWiederkehrdesAlten: des zummörderischenRas-

sismusgewordenenChauvinismus,des zumrassischenÜberlebenskampfgestei-

gertenKampfes umdas nationale Prestige, des zur Eroberung von »Lebensraum«

unter Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen gesteigerten Imperialismus.

Der Führer der Deutschen »wühlt«, so Thomas Mann 1939, mit seiner »un-

säglich inferiore[n], aber massenwirksame[n] Beredsamkeit« in der »Wunde des

Volkes«, er »[betäubt] es mit Verheißungen und [Macht] aus dem nationalen

Gefühlsleiden das Vehikel seiner Größe, seines Aufstiegs zu traumhaften Höhen,

zu unumschränkter Macht, zu ungeheuren Genugtuungen und Über-Genug-

310 AlsBeispiel für die Führerverehrung sei hier aus einemundatiertenReferat über »PolitischeTheorie und

politische Praxis« zitiert, das der spätere Soziologe Julius Kraft im Jugendbund gehalten hat: »Aber die

KunstdesPhilosophierens ist schwer,undwirgebrauchenzu ihrerErlernung imDienstederpolitischen

Wissenschaft Führer. […] Unsere grossen Vorbilder sind hier Platon, Kant, Fries, Nelson. Insbesondere

kann für unseren speziellen Zweck das Werk Nelsons über Politik – des einzigen, lebenden Vertreters

der kritischen Philosophie – zur Führung dienen. Für unseren Kreis handelt es sich hauptsächlich um

die Einsicht in die grundlegenden Gedanken dieses Werkes, das die vollkommenste, uns zugängliche

Darstellung der philosophischen Politik enthält […].« Kraft (o. J.): PolitischeTheorie und politische Pra-

xis, Bl. 7. Die sektenartigen Tendenzen im Internationalen Jugendbund zeigen sich zudem in der For-

derung nach einer Auflösung persönlicher Beziehungen, die für die Arbeit für den IJB störend wirken

könnten, der Auflage des Zölibats für Kadermitglieder, der Zusammenfassung von IJB-Mitgliedern in

Wohngemeinschaften, die der besseren Kontrolle über deren Tätigkeiten dienten, der gestuften Mit-

gliedschaft in mehreren Kreisen mit den »Novizen« im äußersten und Nelson und seinen Kadern im

innersten Kreis, oder schließlich in Prüfungen über Werke von Nelson und seinem Assistenten Hans

Mühlestein. Vgl. Vorholt (1998): Die politischeTheorie LeonardNelsons, S. 160 f.; Franke (1997): Leonard

Nelson, S. 67 f.

311 Heller (1992): Europa und der Fascismus, S. 604.
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tuungen«.312 In der heroischen Macht des Führers bewundert die Gefolgschaft

ihre eigene Macht. Die charismatische Struktur des Faschismus ist eine der

kollektiven Selbstillusionierung im Wechselspiel von Führer und Gefolgschaft,

und diese Selbstillusionierung ist Folge der Weigerung, den Imperativ anzuer-

kennen: »Du musst dich ändern« – der Weigerung, den Zusammenbruch des

Sinnprojekts des Großen Krieges, die Niederlage und die Vergeblichkeit der

Opfer hinzunehmen, aber auch hinzunehmen, dass der Kapitalismus in seiner

Entwicklung keine Rücksicht nimmt auf das Wohl ganzer Gesellschaftsschich-

ten, dass auf Perioden des Aufstiegs Perioden des Abstiegs, auf Perioden der

Extension des Wohlstandes Perioden der Kontraktion folgen. Der Faschismus

verspricht, ein erlittenes Schicksal zu annullieren, und er verspricht, mit den

ehernen Gesetzen des »stahlharten Gehäuses«313 des Kapitalismus auf einen

Schlag zu brechen, die vom Abstieg bedrohte Mittelschicht vor dem Verlust des

errungenen Status und der Entwertung ihrer Arbeitskraft zu bewahren, den

Druck der Verhältnisse von ihr zu nehmen. Der Faschismus verspricht, was er

nicht halten kann; in die organisierte politische Dummheit ist man aber in dem

Moment verstrickt, in dem man an der Aggression teilhat, die sich gegen alle

richtet, die vor dem bösen Erwachen warnen.

Dem Faschismus ist die Dummheit immanent, insofern er unumwunden die

Parole der Gewalt als Reaktion auf Kritik ausgibt, die er als feindlich gesonnenen

Angriff auf die Gemeinschaft seiner Anhänger und ihren Glauben wahrnimmt.

Kritik kann allein im Hinweis auf die Komplexität von Sachverhalten liegen,

der die stets auf Klarheit und Einfachheit angelegten Lösungen des Faschismus

nicht gewachsen sind. Von Komplexitäten will sich der Faschismus auf keinen

Fall aufhalten lassen, denn ihre Berücksichtigung würde den tatbereiten Elan

brechen, der das Lebenselement des Faschismus ist. Dieser Umgang mit Reali-

tätswiderständen wird von faschistischen Autoren zuweilen offen zugestanden.

Auf das bürgerliche »Schwenken mit Verträgen und Statistiken: – Zwei plus drei

gibt …–Nichts, antwortet der Barbar, und schlägt ihm den Schädel ein«,314 heißt

es unverblümt beim französischen Faschisten Georges Valois. Diese Gewalt ist

auf Steigerung hin programmiert, da mit Fortgang der Realisierungsversuche

auch die Nicht-Entsprechung zwischen der Wirklichkeit und den Versprechun-

gen sich immer stärker aufdrängt, wird das Bewusstsein davon nicht gewaltsam

niedergehalten.

312 Mann (1968): Bruder Hitler, S. 54.

313Weber (1988): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, S. 203.

314 Georges Valois: Révolution nationale, Paris 1924, S. 151, zit. n. Sternhell (2019): Faschistische Ideologie,

S. 69.



Furcht vor Mitleidenschaft 705

Die politische Dummheit als grundlegende Logik einer Ideologie vollzieht

in ihrer spezifischen Weise das, was in der Einleitung zu diesem Teil der Ar-

beit als »Sammlung« durch eine »Wahrheit« bezeichnet wurde. Der politische

Prozess aber, in dem sich die sammelnde Wahrheit entfalten soll, ist einer, der

auf den Abbruch der Kommunikation und den Einsatz von Gewalt gegenüber

jenen eingestellt ist, die für die Wahrheit, der man gläubig anhängt, eine Bedro-

hung darstellen. Ihre Bewährung unterliegt damit gänzlich einer militärisch-

kriegerischen Logik der Niederwerfung des Gegners, sie ist allein als militante

Verteidigung denkbar. »Unser Krieg wird in der Hauptsache mit Plakaten und

Reden geführt«, schreibt Goebbels am 1. März 1932 entsprechend in seinem

Tagebuch.315 Zur Propaganda kommt nach der »Machtübernahme« die diktato-

rische, mit äußerster Radikalität betriebene Ausschaltung jeder Regimekritik.

Die Vergemeinschaftung durch die politische Dummheit ist das Gegenbild zur

Vergemeinschaftung durch Wahrheitssuche, die zur Bedingung der Möglichkeit

das Zulassen des Einspruches hat.

Weil das phantastische Element im Faschismus permanent der Gefahr der

Enttäuschung durch das Einbrechen der Realität ausgesetzt ist, ist die Ideologie

auch zum permanenten Einsatz kriegerischer Energien zu ihrer Selbstbehaup-

tung gezwungen. Der beklemmende Zustand des »ewigen Kampf[es] gegen

tausend und abertausend Widerstände«316, in dem Hitler den Menschen sieht,

charakterisiert auch den Bezug des Faschismus zu seinen geglaubten Wahr-

heiten. Die Vergemeinschaftung durch die politische Dummheit ist eine, die

umso mehr an Intensität gewinnt, je größer der Aufwand wird, mit dem die

verschworenen »Gläubigen« des charismatischen Führers und seiner Ideen

nicht nur ihre Überzeugungen durch gegenseitige Bestätigung, sondern auch

durch Aussonderung und Eliminierung von Andersdenkenden und Kritikern

als Verrätern oder »Schädlingen«, wie es in der Sprache des Faschismus heißt,

und die Abdichtung gegenüber dem Außen aufrechterhalten. Daher hat die

Maßlosigkeit seiner Versprechungen, das Hinausschießen über das Mögliche

einen für die Vergemeinschaftung konstitutiven Charakter. Es ist seine objektive

Falschheit, die Nicht-Adäquatheit seiner Wirklichkeitsbeschreibungen, durch

die er eine geradezu tyrannisch zu nennende Macht über die Subjekte entfal-

tet und sie in eine fatale Leidenschaft des Einsatzes für das Geglaubte, für die

»Idee« stürzt. Je phantastischer die »Wahrheit«, die zum Inhalt der politischen

Wahrheitsprozedur wird, desto stärker der charismatische Effekt, der von ihr

ausgeht.

315 Zit. n. Longerich (2010): Goebbels, S. 180.

316 Hitler (1961): Hitlers zweites Buch, S. 46.
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»Stupidity is self-hamperingwith a special cause,namely inadaequate ormal-

adaptive conceptual ressources«,317 schreibt SachaGolob zutreffend imAnschluss

an Kant. Dieser bezeichnet in der Kritik der reinen Vernunft etwas enigmatisch die

Dummheit als »Mangel an Urteilskraft«: also als Ermangelung des Vermögens,

»unter Regeln zu subsumieren, d. i. zu unterscheiden, ob etwas unter einer ge-

gebenen Regel stehe (casus datae legis), oder nicht«.318 Die Regel ist bei Kant ein

vieldeutig gebrauchter Begriff. Im Fall der politischen Dummheit kann von der

inadäquatenAnwendung einer »praktischenRegel«319 ausgegangenwerden,wor-

unter Kant die Bestimmung geeigneter Mittel zu einem bestimmten Zweck ver-

steht: die Regel, sich gegen einen feindlichen Angriff mit Gewalt zu wehren, auf

das Problem der Bewährung der eigenen Überzeugungen. In theoretischer Per-

spektive versteht Kant die Regel als »das Verhältnis eines Begriffs zu allem, was

unter ihm enthalten ist (d. i. wodurch er bestimmt wird)«;320 das Unvermögen

zeigt sich dann darin, dass für die Deutung des Konkreten ein unangemessener

Begriff herangezogen wird. Diese theoretischen Seite der Dummheit findet Nie-

derschlag in der programmatischen Überordnung des Mythos – bzw. bei Alfred

Rosenberg:Mythus– bzw. auch der Ästhetik überWissenschaft und Rationalität.

Der Mythos entwirft ein Weltbild ohne große Sorge um eine Übereinstimmung

mit den Tatsachen;321 die Verifikation – qua Ausschaltung des Widerspruchs –

wird dann durch Gewalt besorgt. Er liefert phantastische Deutungsmittel für die

Wirklichkeit, deren epistemische Intakthaltung das permanente Voranstürmen

in eine eskalierende Gewaltanwendung notwendig macht.

Es würde jedoch eine Verharmlosung bedeuten, wenn man den Faschismus

zu einer bloßen kognitiven Selbstbehinderung (self-hampering) erklären wollte.

Seine kognitive Defizienz ist Folge einer Depravation in moralischer Hinsicht.

SeineGewaltsamkeit gründet in seinerUnwahrhaftigkeit, die darin besteht,Wahr-

heiten zu behaupten, ohne aber einen Prozess der Bewahrheitung zulassen zu

wollen, sodass eine Aussage über die Wirklichkeit ein Bekenntnis, ein Begehren,

einen Befehl oder eine Drohung darstellt, im Grunde aber nie den Charakter

einer These hat. Bertrand Russell nennt in seiner oben bereits zitierten Glosse

den Faschismus eine Paarung aus Dummheit und Brutalität.322 Nachdem er

unbefangen durch die Tatsachen sich ein Weltbild zurechtgemacht hat, tritt

und schlägt er, was ihn zum Stolpern zu bringen droht. Im Nationalsozialismus

317 Golob (2019): A NewTheory of Stupidity, S. 570.

318 Kant (1976): Kritik der reinen Vernunft, A 133, B 172, S. 193 f.

319 Kant (1980): Kritik der praktischen Vernunft, A 37, S. 126.

320 Vorarbeiten zu: Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre

(XXIII), zit. n.Mosayebi (2013): Das Minimum der praktischen Vernunft, S. 209.

321 In Bezug auf Alfred Rosenberg vgl. Bollmus (1970): Das Amt Rosenberg und seine Gegner, S. 21.

322 Vgl. Russell (1998): The Triumph of Stupidity, S. 27.
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konzentriert sich schließlich diese Brutalität auf eine spezifische Feindesgestalt

und radikalisiert sich vom Einschüchterungs- und Unterdrückungswillen zum

Vernichtungswillen. Es ist nicht mehr nur destabilisierende Kritik, auf die mit

Gewalt reagiert wird, vielmehr wird die Gefahr der epistemischen Destabilisie-

rung im Feindbild des Juden personifiziert. In der mörderischen Gewalt gegen

Juden, denen Lügen vorgeworfen und ein außergewöhnliches Vermögen der

Täuschung unterstellt wird, will sich ein Verhältnis zur Welt stabilisieren, das

wesentlich auf (Selbst)Lüge und (Selbst)Täuschung aufgebaut ist.





11. Resümee

Jetzt muß der Geist vonWeimar,

der Geist der großen Philosophen und Dichter,

wieder unser Leben erfüllen.

Aus Friedrich Eberts Rede zur Eröffnung der Nationalversammlung,

6. Februar 1919

DieDemokratie vonWeimar–undGleiches lässt sich vonder etwas langlebigeren

Ersten Republik Österreich sagen – ist nicht »untergangen«, sie ist »gezielt zer-

stört« worden.1 Dies betrifft nicht nur die Institutionen und Praktiken der libe-

ralen parlamentarischenDemokratie, das Verfassungsgebäude, den Rechtsstaat,

unabhängige Medien und Wissenschaften und schließlich die demokratischen

Grundrechte und Freiheiten der Einzelnen, sondern auch jene geteilten Über-

zeugungen, konsensualenWahrheiten, auf denen sie gestanden hatte. Politische

Ordnungen sind nicht reproduktionsfähig ohne einen Bestand von Wahrheiten,

die mit ihren Institutionen und Praktiken verbunden sind und die ihnen ihren

Sinn geben. Politische Teilhabe bedeutet daher Teilhabe an dem, was in diesem

Buch, eine Begriffsprägung von Alain Badiou entlehnend, als Wahrheitsproze-

dur bezeichnet wurde: der Bestätigung, Bewährung oder methodischen Suche

von Wahrheiten. Gegenstand der vorangegangenen Erörterungen waren philo-

sophische Versuche, im Entstehungsmoment einer neuen politischen Ordnung

nach dem ErstenWeltkrieg in Deutschland, Österreich und Ungarn diese mit ei-

nem solchen Sinn zu versehen oder aber ihre Ersetzung als sinnhafte Unterneh-

mung zu postulieren.

In den beiden Teilen dieser Studie wurden diese Versuche vom Blickwinkel

zweier das politische Handeln leitender und für die Legitimität politischer In-

stitutionen grundlegender Probleme her betrachtet: das Problem der politischen

Gewalt und das Problem der Bestimmbarkeit des »richtigen« oder gerechten

Rechts. Die in diesen Zusammenhängen vorgebrachten Wahrheiten sind um-

stritten, und der Streit um sie ist Sache der Philosophie wie auch der Politik.

Nur ein Teil dieser Wahrheiten ist vereinbar mit dem Rahmen der liberalen

Demokratie. Den unterschiedlichen Antworten entsprechen unterschiedliche

politischeDispositive als aus denWahrheiten,den institutionellenArrangements

der Herrschaftsausübung und der Zuteilung vonMacht sowie der von denWahr-

1 Vgl. Dreyer (2009): Weimar als wehrhafte Demokratie, S. 163.
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heiten geleiteten, innerhalb der institutionellen Räume agierenden Subjekte

bestehenden Anordnungen, zwischen denen eine Entscheidung herbeigeführt

werdenmusste.

Die im ersten Teil des Buches behandelten philosophischen Bewältigungs-

versuche der Gewalt wurden bereits im Zwischenresümee zusammengefasst. Es

zeigte sich hier, dass der Kampf um die Bannung der Gewalt aus der innerstaat-

lichen Auseinandersetzung, der ebensomit philosophisch-theoretischenMitteln

ausgefochten wurde wie mit gesetzlichen und polizeilichen Maßnahmen, nicht

gelang. Im zweiten Teil des Buches wurden Konzeptionen des Kampfes um

das Recht diskutiert, wie sie im Vorfeld, während und in den Jahren nach der

Revolution von 1918/19 entwickelt wurden. Unterschiedliche Antworten auf die

Frage nach einem Kriterium »richtigen« Rechts führten in der Umbruchssitua-

tion zu unterschiedlichen politisch-institutionellen Entwürfen der Austragung

oder Schlichtung des Konflikts von Gerechtigkeitsinterpretationen und In-

teressen. Dabei wurde ein Spektrum beleuchtet, das von rätedemokratischen

Vorstellungen über die parlamentarische Demokratie bis hin zum autoritären

Korporatismus und zumplatonischenPhilosophenstaat reichte.Die behandelten

Autoren aus demSpektrumdesNeukantianismus, dermit Blick auf die Grundle-

gung der demokratischen Ordnung im Kontext der Revolution nach dem Ersten

Weltkrieg bedeutendsten philosophischen Strömung, stellen nicht nur deren in

der politischen Philosophie und Rechtsphilosophie produktivsten Exponenten

im in dieser Arbeit untersuchten historischen Kontext dar. Sie repräsentieren,

wie bereits imKapitel 6 ausgeführt,unterschiedlicheBestimmungendesVerhält-

nisses von Philosophie und Politik. Im Durchgang durch die einzelnen Theorien

wurde eine Methode der Darstellung gewählt, bei der die sich in der Diskussion

einer theoretischen und praktisch-politischen Position zeigenden Schwächen

und Lücken den Einsatzpunkt der darauffolgend betrachteten Position bildeten.

DieAnforderung,die die Philosophie andie politisch-institutionelleOrdnung

stellt, ist ihre Fähigkeit, im Kampf der unterschiedlichen politischen Kräfte eine

sachlich begründete und autoritative Schlichtung zwischen den konfligierenden

Ansprüchen herbeizuführen oder aber zumindest einen Fortschritt in der Rich-

tung »richtiger« Resultate zu ermöglichen. Wo die Frage der Entscheidbarkeit

zwischen »richtigem« und »unrichtigem« Recht negativ beantwortet wird, erhält

die politische Ordnung die Aufgabe, zumindest den Kampf der Gerechtigkeits-

vorstellungen friedlich ausfallen zu lassen. Je nachdem, in welchemAusmaß sich

die Philosophie als kompetent versteht, die Streitfragen der Parteien und Inter-

essengruppen zu entscheiden, fallen auch die Vorstellungen zur Politik der Phi-

losophie, zur Rolle der Philosophie in diesen Kämpfen und ihrer Verbindungmit

politischer Macht, unterschiedlich aus.
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Den Ausgangspunkt bildete dabei eine in der Auseinandersetzung mit Ru-

dolf Stammler und vor allem Paul Natorp untersuchte Position, in der der An-

spruch, über einen Maßstab zur Schlichtung zu verfügen, verbunden wird mit

der Forderung der Schaffung einer Instanz, die die Kompetenz zu seiner korrek-

ten Anwendung in sich konzentriert und mit entsprechender Macht zur Durch-

setzung ausgestattet ist. Dies ist eine Haltung, die sich kaum in die demokrati-

schen Gegebenheiten einzufinden vermochte, in der das Wissen der Philosophie

und der demokratische Streit als antipodisch verstanden werden. Das Bild, das

man sichwährenddesHöhepunkts derRevolution vondenpolitischenund sozia-

len Auseinandersetzungen macht, ist ein katastrophistisches; die Autorisierung

einer philosophiegeleiteten Schlichtungsinstanz, die in ein dreistufiges korpora-

tistischesStaatskonstruktnachdemVorbilddes IdealstaatsPlatons eingebaut ist,

ist erforderlich, andernfalls ist die Gesellschaft zur Selbstzerstörung verurteilt.

Die Beleuchtung der dieser Aktualisierung des politischen Platonismus

zugrundeliegenden epistemischen Prätention führte zur politischen Philoso-

phie Hermann Cohens und seiner Adaption des genossenschaftstheoretischen

Rechts- und Staatsverständnisses, das vermittelt durch den Verfasser der Wei-

marer Verfassung, Hugo Preuß, für die Weimarer Demokratie von großer

Bedeutung war. Kriterium des richtigen Rechts ist für Cohen wie bereits für

Stammler und Natorp die sich in ihm manifestierende Zusammenstimmung

der Einzelwillen in der gegenseitigen Begrenzung und gleichzeitig Anerken-

nung von Freiheitssphären. Die richtige Zusammenstimmung kann aber nicht

durch eine übergeordnete Schlichtungsinstanz hergestellt werden, sondern nur

im Zuge einer kollektiven Suche durch die betreffenden Subjekte selbst, deren

verfahrensförmige Umsetzung die demokratische Praxis der Bildung politischer

Programme, der Konkurrenz der Deutungen, der öffentlichen Debatte und

der Abstimmung darstellt. In normativer Hinsicht maßgeblich ist also nicht ein

apriorischer Beurteilungsmaßstab desRechts, sondern eine bestimmte Prozedur

seiner Hervorbringung. Das Kriterium der Wahrheitsfähigkeit dieser Verfah-

rensform liegt dabei in der Form der Einbeziehung der Vielheit, die sich selbst

Rechtsregeln geben und unterwerfen soll: eine Einbeziehung, die gleichheitlich

und damit demokratisch sein muss. Das Argument für die Demokratie folgt also

aus einer philosophischen Reflexion auf den Begriff des Rechts.

Diese Form der Vergemeinschaftung, die eine stets nur unvollständige und

revidierbare bleibt, wurde anschließend aus einermarxistischen Perspektivemit

demVorwurf konfrontiert, eine »bloß« politische unddamit ideologische zu sein,

die auf demBodenderKlassengesellschaft stattfindet,deren antagonistischeNa-

tur sie nicht auflösen, sondern nur verdecken kann. Der »wahre« Zusammen-

schluss kann damit nicht im Medium von Politik und Recht, sondern muss in

dem der Produktionsverhältnisse stattfinden. Die politische Demokratie sei zu
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einer sozialen weiterzutreiben, einem vergesellschafteten, d.h. auf kollektiven

demokratischen Entscheidungen beruhenden Gebrauch der Produktionsmittel,

der erst eine nicht-ideologische Verwirklichung von Willens- und Interessenge-

meinschaft ermöglichen würde.

Die Umformung der Gesellschaft hin zum Sozialismus oder zur sozialen De-

mokratie aber wäre nur mit demMittel der Gewalt möglich. Der Versuch der ge-

waltsamenHerbeiführungdesSozialismuswurde jedoch inDeutschlandundÖs-

terreich nur von einer Minderheit unternommen und scheiterte in Ungarn 1919.

Die FolgewardieNotwendigkeit, sich in einemSystemderwechselseitigenZuge-

ständnisse mit dem politischen Opponenten zumindest vorläufig einzurichten.

Was manche als Zwischenetappe auf demWeg des revolutionären Gesellschafts-

umbaus verstanden, war für andere der Keim zu einer nicht-revolutionären und

gewaltlosenÜberwindungderGegensätze,diedie etablierteOrdnungbedrohten.

Um aber dauerhaft im System des Kompromisses heimisch zu werden, mussten

die impolitischenKampf für die jeweiligenZiele undWirklichkeitsdeutungen er-

hobenen Wahrheitsansprüche angepasst werden. Der Kompromiss, der für das

Subjekt einen partiellen Verzicht auf das aus der eigenen Sicht Richtige bedeutet

und demanderen das Recht zugesteht, seine fehlgeleiteten Vorstellungen partiell

umzusetzen, sagt sich gewissermaßen im Bereich des praktischenHandelns von

der philosophischen Verpflichtung zumunbedingten Streben nachWahrheit los.

Es ist damit philosophisch rechtfertigungsbedürftig. In diesem Lichte wurde der

Relativismus in den Demokratietheorien Hans Kelsens und Gustav Radbruchs in

Augenschein genommen.

Relativismus kann zum einen im Sinne einer unhintergehbaren subjektiven

Gebundenheit von Überzeugungen verstanden werden, zum anderen im Sinne

einer Begrenztheit und damit Unsicherheit unserer Erkenntnisse. Der Gedanke,

diese Begrenztheit in Verbindung mit dem Vertrauen in die gleiche Fähigkeit zu

lernen, istmachtvollmit Blick auf die Begründung einerHaltungdemokratischer

Toleranz. Die Demokratie erfordert die Bereitschaft zur Mitleidenschaft im Falle

von Entscheidungen, die der irrende politische Opponent trifft. Mitleidenschaft

ist die praktische Einlösung der Forderung demokratischer Toleranz. Die Gefahr

der Mitleidenschaft stellt eine Situation dar, mit der sich die Philosophie abfin-

den muss, wenn sie die platonischen Träume von der Regierung des Gemeinwe-

sens aufgegeben hat und sich in Form–wieMichaelWalzer schreibt – »einfacher

Mitgliedschaft« (»common membership«)2 in dieses einfügt. Die Freiheit, Feh-

ler zu begehen, ist der Demokratie immanent, und damit schließt die Zustim-

mung zur Demokratie die Bereitschaft zur Mitleidenschaft und den Verzicht auf

gewaltsame Gegenwehr oder diktatorische Absicherung des Richtigen ein. Wer

2Walzer (1980): Philosophy and Democracy, S. 380.
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Falsches,Unwahres vertritt,wirdnicht alsBedrohungdesEigenenbzw.desSelbst

und als »Anderer«, »Fremder«, schließlich als »Feind«3 der Gemeinschaft entge-

gengesetzt; die demokratischeVergemeinschaftung in der pluralistisch-liberalen

Demokratie beruht auf der gegenseitigen Einräumung des Rechts zum Irrtum,

auch wenn dessen Konsequenzen die Gesamtheit des Gemeinwesens und damit

»Unschuldige« treffen.

An kaum einem historischen Ereignis ist jedoch die Gefahr, die die demokra-

tische Freiheit zum Fehlgehen in sich birgt, so deutlich geworden wie am Un-

tergang der Weimarer Republik. Tatsächlich liegt die besondere Tragik der Wei-

marer Republik auch darin, dass das Vertrauen in demokratische Selbstkorrek-

tur und Lernprozesse eine fatale Haltung der Hinnahme befördert hat, wobei die

Abhängigkeit dieser Korrektur- und Lernfähigkeit von bestimmten Institutionen

und Grundrechten wie der freien Presse und der Meinungsfreiheit fatalerweise

von den Feinden der Demokratie deutlicher erkannt wurde als von deren demo-

kratischen Gegenspielern. Doch die Gegenposition zu einem solchen naiven Ver-

trauen ist nicht weniger problematisch. Im letzten Abschnitt dieses Buches wur-

de das Ethos der demokratischen Bereitschaft zur Mitleidenschaft einem Den-

ken gegenübergestellt, das bereits zu Beginn der Weimarer Republik den inau-

gurierten Prozess demokratischer Politik als einenWettlauf der Demagogen um

seine Abschaffung und autoritäre Ersetzung verstand. Im Interesse der Vernunft

könne also nur sein, so LeonardNelson, dass eineDiktatur der Vernünftigen dem

Demagogentum zuvorkommt. Mit dieser Position wurde ein Kreis geschlossen,

der bei der platonischenUnversöhnlichkeit gegenüberderDemokratie endet, von

der in diesem zweiten Teil der Arbeit ausgegangen wurde. Dieses Denken drück-

te sich aber in Ermächtigungsvorstellungen aus, die jeder realistischen Aussicht

auf Umsetzung entbehrten und die, wie in ihrer zeitgenössischen Kritik bereits

bemerkt wurde, durch die Ableitung intellektueller Energie in politische Phan-

tasmen anstelle ihrer Nutzung im demokratischen Streit nur den Sieg der Dem-

agogie befördern konnten. Der Gedanke einer Zukunftsordnung, in der das der

Demokratie immanente Risiko katastrophischer Verläufe eliminiert wäre, hielt

zu oft davon ab, in der Gegenwart Chancen zu nützen, an der Verhinderung eines

solchen Verlaufs zu arbeiten.

Die unterschiedlichen Positionen in der Frage der Gewalt und die Deutungen

des Kampfes um das Recht interagieren miteinander. Von ihrer Bewertung als

Mittel zurHerstellungvonGerechtigkeit oderdas,was indermarxistischenTheo-

rie als Ziel der Politik an die Stelle der »Ideologie« der Gerechtigkeit tritt, näm-

lich die solidarische Gesellschaft, hängt ihre Akzeptanz ab. Hingegen kann die

Einsicht in die verhängnisvollen Dynamiken der Gewalt zur Einfügung in einen

3 Schmitt (1953): Der Begriff des Politischen, S. 27.
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bestimmten politisch-institutionellen Rahmen führen, von dem erwartet wird,

dass er den politischen Kampf davor bewahrt, gewaltsam zu werden. Umgekehrt

aber lebt die Loyalität gegenüber der etablierten politischenOrdnungundder da-

mit verbundene Gewaltverzicht vom Vertrauen in das Potential dieser, die eige-

nen Gerechtigkeitsforderungen einzulösen.

Das Dispositiv bildete methodisch den Leitbegriff in der Interpretation der

Interaktion von Philosophie und Politik. Auf die Konstituierung eines Disposi-

tivs zielt die Politik der Philosophie ab. Die dem politischen Dispositiv zugrunde

gelegten Wahrheiten sind wirksameWahrheiten in der Weise, dass sie die politi-

sche Praxis von Individuen oder Gruppen anleiten und verbunden sindmit einer

in den politischen Institutionen manifestierten Struktur und Praxis der Macht.

Wahrheit undMachtstruktur stehen aber nicht äußerlich nebeneinander, letzte-

re ist nicht ein beliebiges Mittel, um ersterer zur Geltung zu verhelfen. Vielmehr

erhält letztere erst durch das, was im Vorhergehenden als organisierende Wahr-

heit bezeichnet wurde, ihre Intelligibilität. Sie werden erst dadurch überhaupt

möglich.Mit den von ihnen verkörpertenWahrheiten verlieren die institutionali-

sierten Formen derMachtausübung ihre Bedeutung und Legitimität.Umgekehrt

aber können politisch-philosophische Wahrheiten ihre postulierte Wahrheit nur

erweisen, wenn sie sich in den Institutionen und Praktiken der Machtausübung

effektiv objektivieren. Keine theoretische Beweisführung kann diese Objektivie-

rung ersetzen. Jede normative Stellungnahme in der Frage der guten politischen

Ordnung des politischen Gemeinwesens, der Austragungsweise undHegung po-

litischer Konflikte, der Verfahrensweisen der Entscheidungsfindung, der Moda-

litäten der Machtausübung, beruft sich zumindest implizit auf Evidenzen, also

die Produkte der historischen Versuche, Politik auf der Basis bestimmter legiti-

matorischerWahrheiten zu organisieren.Es ist die geschichtliche Erfahrung, die

denEvidenzhintergrundderArgumentederPhilosophie bildet.KeineEpocheder

politischen Geschichte ist in dieser Hinsicht für das demokratische Denken der

Gegenwart von gleicher Bedeutung wie die Zwischenkriegszeit insbesondere in

Deutschland.

Das Dispositiv als intersubjektives Gefüge – und nicht der entschlossene und

»treue« Aktivismus des Subjekts wie bei Badiou–wird alsMediumundVollzugs-

instanz einer politischen Wahrheitsprozedur verstanden. Als einer bestimmten

Konstellation der drei konstitutiven Elemente des Wissens, der Subjektivität

und der Institutionen eignet dem Dispositiv eine Prozesshaftigkeit, in der Ef-

fekte produziert werden, die als Bestätigungen der organisierendenWahrheiten

gedeutet werden oder aber zu einer Revision oder auch Ersetzung derselben

führen. Dabei bedeutet jedoch das Scheitern der Umsetzung von Idealen in der

politischen Vorstellungswelt nicht zwangsläufig den Verlust ihrer Relevanz, wie

es bei falsifizierten Hypothesen in der Wissenschaft der Fall ist. Sie geraten
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vielmehr in eine Reservestellung, von wo aus sie wieder in den Vordergrund

treten können, wenn die ideologischen Paradigmen, die sich infolge ihres Schei-

terns hegemonial etablieren konnten, selbst wiederum in eine Krise geraten.

Der demokratischen Revolution war ein grausamer, über vier Jahre dauernder

Krieg vorangegangen, der von Anhängern der neuen Republik als Bankrott der

alten Ordnung und ihrer politischen Grundsätze gedeutet wurde. Der Umstand,

dass die Systementscheidung zwischen der parlamentarischen Demokratie und

der Räterepublik durch Gewalt herbeigeführt wurde, trug jedoch dazu bei, dass

die Akzeptanz eines »kriegerischen« Modus von Politik aus der Außenpolitik

in die innenpolitischen Auseinandersetzungen übertragen wurde. Idealistische

Vorstellungen einer starken, aus der gemeinsamen Leiderfahrung des Krieges

hervorgegangenen Gemeinschaftlichkeit, wie sie bei Arnold Metzger zu finden

sind,mussten angesichts der Gewaltsamkeit der Anfänge derDemokratie bereits

kurze Zeit nach der Novemberrevolution an der Wirklichkeit bald zerbrechen.

Ähnlich wurde der politische Autoritarismus, von dem die Demokratie nach dem

Versagen der politischen und militärischen Führungen im Ersten Weltkrieg 1918

die Bevölkerungen Mitteleuropas befreit hatte, angesichts der dauerhaft erhitz-

ten Konflikte und der damit verbundenen Ängste bald zur verheißungsvollen

Alternative zu den herrschenden Verhältnissen. Die Entwicklung des politischen

Denkens von 1918/19 bis zum Ende der Demokratie in Deutschland und Öster-

reichs ist von derWiederkehr von Ideen in radikalisierter Form geprägt, die man

am Ende desWeltkrieges zurückzudrängen versucht hatte.

Im Versuch, im Rahmen eines bestimmten politischen Dispositivs – hier

interessiert vor allem die liberal-parlamentarische Demokratie – Haltungen

der Subjekte zu formen, die wiederum mit einem bestimmten institutionellen

Arrangement der politischen Machtausübung korrespondieren, sind die Mög-

lichkeiten der Philosophie wie jeder anderen epistemischen Ordnung abhängig

von der Verfasstheit des Substrats, auf das sie formativ einwirken sollen: der

Bedürfnisse und der Konfliktenergien, die von einem bestimmten institutionel-

len Rahmen der politischen Praxis gehegt und in bestimmte Verfahrensweisen

kanalisiert werden sollen. Das Schicksal der 1933 beinahe gleichzeitig zerstörten

deutschen und österreichischen Demokratien wurde durch den Umstand besie-

gelt, dass die politische Gewaltethik und das diktatorische Herrschaftsmodell

eine steigende Plausibilitätskonjunktur bei jenen Teilen der Gesellschaft erfuh-

ren, die die soziale und ökonomische Krise ab 1929 besonders einschneidend

als drohenden Verlust von Wohlstand, sozialem Status und der damit verbun-

denen Identität erfuhren, von den traditionellen Parteien ihre Interessen nicht

vehement genug vertreten sahen, Rezepte zur Rettung vor dem sozialen Abstieg

vermissten und schließlich aus Protest oder aufrichtigen Hoffnungen dem ihre

Unterstützung gaben, der am lautesten ammeisten versprach.
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Die Lehre, die nach 1945 aus diesem Zusammenhang gezogen wurde, ist der

sozialtechnischeVersuch, eben jene sozioökonomischenBedingungenherzustel-

len, die für die Reproduktion demokratischer Haltungen und damit demokrati-

scher Stabilität erforderlich sind.Die Überzeugungskraft der fundierenden poli-

tischen Wahrheiten der Demokratie ist nicht nur immanent, also auf der Ebene

der Philosophie und durch das Medium des Diskurses bzw. der Episteme zu si-

chern, sondern ebenfalls auf der Ebene der vordiskursiven, sozioökonomischen

Disposition der Subjekte. Der Sozialismus war ursprünglich von der Vorstellung

geleitet, dieseDisposition–dieQuelle gleichsamder durch dasDispositiv zu len-

kendenundzuverwertendenEnergien–einer bewussten,kontrolliertenHerstel-

lung zu unterwerfen, womit die Bedingungen, unter denen Politik als die Praxis

der Machtausübung zum Zweck der (Re-)Produktion einer bestimmten sozialen

Ordnungstattfindet,nunmehr vollständig in ihrerVerfügungsmacht stehenwür-

den: die Gesellschaft also vollständigmit sich identisch wäre, es keine Fliehkräfte

mehr gäbe, die einzudämmenwären, und der Konflikt wenn auch nicht ganz eli-

miniert, so doch keine Gefahr mehr für die etablierte Ordnung darstellen wür-

de. Diese Idee ist historisch gescheitert. Durchgesetzt hat sich stattdessen ein

System, das den Krisen und Verwerfungen, die der Kapitalismus produziert, die

Schärfe nehmen soll, ohne aber die Krisen beseitigen zu können.

Dieses Dispositiv der sozialstaatlichen liberalen Demokratie hat sich für

mehrere Jahrzehnte in Europa als stabil und erfolgreich erwiesen. Die Frage,

die die sich angesichts einer sich immer schneller vollziehenden Steigerung der

Konfliktintensität und einer eskalativen Aufhebung demokratischer Normen

in Mitteleuropa wie auch mehr oder weniger in der gesamten westlichen Welt

stellt, ist, ob dieses System der Selbstreproduktion der demokratischen Ord-

nung an seine Grenzen gelangt ist. Die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten

Weltkrieg zum dominierenden Gesellschaftssegment gewordene, als Trägerin

der demokratischen Ordnung erachtete Mittelschicht, der die Globalisierung

zunehmend zusetzt, zeigt immer stärker antidemokratische Affinitäten, deren

Verbreitung infolge der kommunikationstechnologischen Revolution massiv

befördert wird. Geopolitische und weltwirtschaftliche Veränderungen zum

Nachteil des demokratischen Westens, Migrationsbewegungen, aber auch im-

mer stärker Naturereignisse wie der Klimawandel oder die Covid-19-Pandemie

und schließlich der gegenwärtige russisch-ukrainische Krieg, vielleicht ein

Vorbote kommender Konflikte in einer multipolarisierten Welt mitsamt ihrer

schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, dürften dazu beitragen, dass das kol-

lektive Gefühl der Verunsicherung, von dem weltweit Demagogen zu profitieren

suchen, zunehmend zumDauerzustand wird.

Die Demokratie ruht nach wie vor auf dem unsicheren Boden des Kapitalis-

mus, der dem demokratischen Kampf um das Recht nicht nur die »Probleme«
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vorgibt: in Form von zunehmender Ungleichheit, technischer und damit zusam-

menhängender sozialer Entwicklungen,nationalstaatlicher Konkurrenz umRes-

sourcen und damit Kriegen bzw. Kriegsbedrohungen, in jüngerer Vergangenheit

vor allem in Form der waschsenden Macht transnationaler nicht-staatlicher Ak-

teure undökologischer Lasten.DieAbtragungder nachdemZweitenWeltkrieg in

den Ländern desWestens errichteten sozioökonomischen Bedingungen der libe-

ralenDemokratienwurde undwirdweiter in Formneoliberaler Reformen betrie-

ben, die,wo sie nicht Ausdruck der Gleichgültigkeit oder sogar Ablehnung der sie

vorantreibenden Eliten gegenüber der Demokratie sind, ein riskantes Vertrau-

en in die unbedingte Selbstverpflichtung der Bürgerinnen und Bürger ihr gegen-

über zeigen.DieseEntwicklungen setzendie Loyalität gegenüberderDemokratie

und die Verpflichtung gegenüber ihren fundierenden Wahrheiten einem schwe-

ren Stresstest aus, dessen Ausgang ungewiss ist.

Dochdie ökonomischenFaktoren sindnur einAspekt der gegenwärtigenHer-

ausforderungen für die liberale Demokratie auch in jenen Ländern, die im Zen-

trumdieser Studie stehen.Sie reichennicht aus,umdieWandlungenzuerklären,

die gegenwärtig auf der Ebene des politischen Imaginären, derMoralität und des

ästhetischen Empfindens zu beobachten sind: Vorstellungen eines kommenden

Bürgerkrieges, eines End- und Entscheidungskampfes, der Geschmack für das

Heroische, die erstaunliche Anziehungskraft, die von Schriftstellern derWeima-

rer Rechtenmit ihrer Gemeinschaftsromantik und ihren ständestaatlichen Sozi-

almodellen ausgeht, aber auch die Adaption von leninistischenRezeptenwie dem

Kriegskommunismus in gegenwärtigen linkenDiskursen zumKlimawandel.Die

Annahme ist sicher berechtigt, dass der Wert der liberalen Demokratie, im Sin-

ne einer gestaltpsychologischen Figur-Grund-Konstellation, nur besonders prä-

gnant erfassbar ist vor dem Hintergrund von Diktatur und entfesselter politi-

scher Gewalt – Erfahrungen und Evidenzen des Falschen, die vor nicht langer

Zeit den Triumph der liberalen Demokratie bedingten, die aber mit wachsen-

dem historischen Abstand einer natürlichen Amnesie zum Opfer zu fallen dro-

hen. Für denjenigen, dem der Schmerz von Krieg und diktatorischer Herrschaft

fremd ist, droht die liberal-demokratische Mahnung, Güter wie Rechtsstaatlich-

keit oder Meinungsvielfalt zu bewahren und eine Haltung der demokratischen

Toleranz zu pflegen, als bloße Plattitüde zu erscheinen – und zwar umso mehr,

als der Druck von Problemen und Herausforderungen zunimmt, denen liberale

Demokratien heute in keiner Hinsicht zufriedenstellend begegnen.

Wie zu Beginn des Buches erwähnt wurde, bedingt gerade dies die Nähe

der Gegenwart zur mitteleuropäischen Zwischenkriegszeit und ihrer politischen

Philosophie auch aus der Perspektive der Sorge um die liberal-demokratische

Ordnung. Wo die diktatorischen Alternativen nicht durch die historische Er-

fahrung kompromittiert waren, konnte für die liberale Demokratie auch das
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Argument des Schutzes vor dem evident Falschen, der Katastrophe nicht in

Anschlag gebracht werden. Die Philosophie musste sie also mit der Idee des

Wahren verbinden. Die Leistungen, die in diesem Bestreben in der mitteleu-

ropäischen Zwischenkriegszeit erbracht wurden, stehen im Zentrum dieser

Studie. Wenn der größtmögliche Ertrag der Auseinandersetzung mit der poli-

tischen Philosophie des Umbruchs nach dem Ersten Weltkrieg im Lernen für

die Gegenwart liegt, wie es in der Einleitung angedeutet wurde, so betrifft dies

nicht nur ihre theoretischen Errungenschaften, deren mögliche Anwendungen

auf Gegenwartsprobleme im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande angedeutet

werden konnten, sondern das Vorbild einer politisch-philosophischen Praxis.

Einem häufig zu findenden Bild der mitteleuropäischen Revolutionen zufol-

ge war die etwas mehr als vierzehnjährige Lebensdauer, die derWeimarer Repu-

blik und der Ersten Republik Österreich zuteilwurde, eine kurze Zeit.Dem könn-

te entgegengesetzt werden, dass die sozialen und politischen Verwerfungen,mit

denen sie zu kämpfen hatten und die sie erfolgreich durchstanden, bis sie un-

ter den Folgen der schwersten Wirtschaftskrise des Jahrhunderts nachgaben, in

ihren Ausmaßen die Krisen in den Schatten stellen, die heute die europäischen

Demokratien einer Belastungsprobe mit ungewissem Ausgang aussetzen:4 an-

gefangen bei den ökonomischen und moralischen Lasten eines verlorenen Krie-

ges, einschließlich derGewaltbereitschaft eines durchdenKrieg verrohtenBevöl-

kerungsteils, territorialen Verlusten, einer Pandemie,Hyperinflation,Massenar-

beitslosigkeit. Und dennoch bestanden die Demokratien mehr als ein Jahrzehnt

lang– länger, als ihnen oftmals zugetraut wurde, und gaben einer exzeptionellen

gesellschaftspolitischen, kulturellen und wissenschaftlich-technischen Produk-

tivität Raum.

Die Politik der Philosophie, die sich in denDienst der Demokratie stellte, trug

zu diesem Leben bei. Die von Beginn an betriebenen Versuche, die Demokratie

zu zerstören, bezogen sich wie bereits erwähnt auch auf die sie tragenden Ideen.

Es entspricht dem Wesen der Demokratie wie auch der Philosophie, sich gegen

solche Angriffe nicht gewaltsam zu wehren. Die Anforderung an die politische

Philosophie heute wie damals ist, sich als eine in realen Entwicklungen stehen-

de und in diese eingreifende Praxis zu entwerfen und die Bequemlichkeit und

zugleich Hybris der Position zu überwinden, als normatives oder auch »radika-

les« politisches Denken sich nur Wahrheiten, nicht aber deren Geltendmachung

widmen zu müssen. Dies bedeutet zu verstehen, dass die Chancen, ihren Wahr-

heiten zu politischer Realgeltung und Wirksamkeit zu verhelfen, sich abhängig

von politischen Ereignissen, sozioökonomischen Entwicklungen, aber auch sub-

tileren moralischen und kulturellen Prozessen verändern, und dass sie mit einer

4 Als eine Ausnahme darf die Klimakrise gelten, die jedoch erst an ihrem Anfang steht.
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Sensibilität für diese ihre Begriffe und Ideen artikulieren und lancierenmuss. Es

bedeutet das Ernstnehmen einer Forderung, die der bereits in der Einleitung zi-

tierte Raymond Geuss an die politische Philosophie gestellt hat:

First, political philosophymust be realist.Thatmeans, roughly speaking, that itmust start from

and be concerned in the first instance not with how people ought ideally (or ought ›rationally‹)

to act, what they ought to desire, or value, the kind of people they ought to be, etc., but rather,

with the way the social, economic, political, etc., institutions actually operate in some society at

a given time, and what really does move human beings to act in given circumstances.5

DiesesBuch suchte in diesemSinn einePolitik vonPhilosophenundPhilosophin-

nen inactuzuzeigen: einePhilosophie,die zumgrößtenTeil responsiv inderFolge

des historischen Ereignisses der demokratischen Revolutionen in Mitteleuropa

nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, eine Politik der Philosophie, die in den

Prozess der Etablierung der demokratischen Ordnung und sich dieser verpflich-

tender Subjekte eingriff – ob nun zugunsten dieser oder um sie zu bekämpfen–,

die mit den politischen Entwicklungen in Fühlung zu stehen suchte und sich im

Zuge dieser selbst entwickelte.

5 Vgl. Geuss (2008): Philosophy and Real Politics, S. 9.
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